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Die ruſſiſche Papierwährung. 
- ine volfewinbfänftige Stud, 

mit Ridfit auf De Frage der Wiederbefehung der Metawäbrung. 

Erfter Artikel, 

Di: ſchwierige Aufgabe der Theorie gegenüber der rationellen Progis 
befteht auf dem Gebiete der Volkswirthſchaſt und der Finanzen darin, den 

Nachweis zu führen, daB gewiſſe allgemeine Grundfäge und Gedanfen, 
deren Wahrheit wilfenichaftlich feftgeftellt worden ift, die feitende Nichte 
ſchnur der praktiſchen Mafregeln fein müſſen. Diefe Grundfäße hatte die 

Theorie aus dem richtig erfaßten Gemeinfamen und Gleidjartigen der beob 
achteten Erſcheinungen zu entwickeln. Sie mußte aber neben biefem 
Gleichartigen das dennoch beftehende Verſchiedene nicht minder erfennen. 

Die jocialen und wirthſchaftlichen Organismen unterſtehen, wie alles 
Menſchliche, zweien Gefepen, dem. Gefege der gleichartigen Geftaltungd, 
tendenz der Grideinungen im Ganzen und dem Gelee der individuellen 

Verſchiedenheiten der zu einer Erfceinungsgruppe gehörigen Vorgänge im 

Einzelnen. Die Vereinigung beider Momente, nicht die ausſchließliche 
Berücfichtigung bloß des einen oder des anderen iſt das Richtige, und 
damit auch die wahre Aufgabe der geläuterten Theorie. 

Aber begreiflih ift «6, daß Die Theorie zu leicht geneigt ift, nur das 
Gleichartige, Die Prazis nur das Verſchiedene der Erſcheinungen zu beachten. 
Eben defhalb gerathen fie fo leicht in Gonfliet mit einander. Zur offenen 
Colliſton fommt es, wenn der Theoretiter in feinen Vorfchlägen für die 
Praxis, alſo grade für den einzelnen Fall, theoretiſche Schablonen ent» 
wirft, durch welche die concrete Wirklichkeit unmittelbar ein für allemal 

unter allen zeitlichen und räumlichen Verfchiedenheiten bis ins Einzelne 

genau nad der abftracten Theorie gemodelt werden fol, Dieſelbe offene 

Baltifche Monatefchift, 8. Jahrg.’ Bd. XV., Heft 1. 1 



2 Die ruſſiſche Papierwaͤhrung. 

Feindſeligleit bricht aus, wenn der Praftifer ohne jede Rüdfiht auf die 

theoretiſchen Wabrbeiten, alfo auf das in der That unter allen Umftänden 
auch unter den einzelnen Verſchiedenbeiten verborgene Gleichartige, feine 

Pine zimmert, wie ein Baumeifter, der nicht an das Gravitationsgefeß 
glaubt, weil das Fallen eines Körpers durch Hinderniffe, aber chen nur 

durch Die richtigen Hindernife verhütet werden kann. Theoretiker und 

Praftifer befehden fih und ſchelten ſich, diefer nennt jenen einen grauen 

Doctrinär, jener dieſen einen bloßen Routinier. 
Mer ift im Rechte? Keiner ganz, Feiner aber aud gang im Unrecht. 

Der Theoretifer bat vollfommen die Befugniß, abitract zu verfahren und, 

um eben auf das ſchließlich dech die Eutwicklung der Erſcheinungen 
nachbaltig beberrichende Geſetz zu fommen, von den modifieirenden ms 
Ränden zu abftrabiren. Aber er darf hinterher bei der Wiederanwendung 

der Theorie für Die Praxis, d. b. eben fir die jeweilige Wirklichkeit oder 

die Welt des Individuellen, nicht vergeffen, daß er abftrabirt bat. Gr 
hat abgeſehen von dem zahlreichen Bedingungen, allen den Wenn und 
Aber, welche erft in der Wirklichkeit erfüllt fein müffen, wenn feine abs 

ſtracte Wahrheit auch bier immer genau und immer nur fie gelten, wenn 

fie abſolute Wahrheit fein fol. Der Praftifer aber müßte bedenfen, daß 
feine Rontine im Grunde fters chenialls auf einer Theorie, nur aber 

vollends auf einer einfeitigen Theorie berubt, welche im beften Kalle bloß 

ein Abklatſch einer unwiſſenſchaftlich aufgenonmenen momentanen Wirkliche 
feit, in der Regel aber eine falſche Abftraction des Gleidartigen iu den 

Ercſcheinungen ift. Der Theeretifer, der nicht doctrinär fein will, darf 
nicht fügen, nur das ift wahr, mir dieſe Einrichtungen und Maßregeln 
fand gut und richtig, alles Andere iſt ſtets falſch, ſchaͤlich, ſondern er muß 
zugefteben, unter gegebenen Umftänden kann auch etwas Anderes gut, fein. 

Aber er muß zu zeigen wiſſen, daß ſich die Erſcheinungen in der von ihm 
angegebenen Richtung zu geftalten ftreben, und depbalb die und die 
Vorkebrungen_getroffen werden müflen, wenn man Dauernd etwas Gutes 
erreichen, etwas Uebles verbüten will, tropdem zeitweife aud andere 

Vorkehrungen genügen können, weil die Geftaltungstendenz Jeineswegs 
immer in jeder Entwidlungsphaie einer Eridpeinung verwirklicht zu fein 
braucht. Der rationelle Praktiker, welcher nicht Routinier fein will, muß 

ſich dieer tbeoretifchen Einſicht fügen, fonft baut er für den Moment, 

wo zuiältig die Vedingungen wirkſam find, welche er für bleibend wirtſam 
Hält, nicht für die dauernde Zukunft. 
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Die Verföhnung zwiſchen Theorie und Praxis wäre leicht, wenn die 

Wirklichleit unt annähernd fo ſchablonenbaft geftaltet wäre, wie aud der 

vorſichtige Theoretifer immer to leicht annimmt. Dann würde dem Prafs 

tifer ſtets raſch, jo zu Tagen bandgreiflic der Beweis feiner Irrthümer 
geliefert werden. Aber das Leben ift taufendfältig. Auch zufällige Come 
binationen von Bedingungen Fönnen mitunter fo häufig in derſelben Weile 
nach. einander oder längere Zeit hindurch vorfommen, daß. der Irrthum 
lange genug ſiegreich erfcheint. 

Die volftändige Verföhnung zwiſchen Theorie und Praris wäre mır 
möglich, wenn die Theorie felbft jemals vollfommen werden könnte. Co 
wäre fie, wenn fie nicht bloß Die Geftaltungstendenz der Ericheinungen, 

fondern die zabliofen Combinationen von nebenſächlich mitwirfenden Urfas 

hen überfchauen fönnte, welche eben der Erfcheinung in jedem Moment 

ihr wirkliches Geprage geben, 
Wird man jemals dahin gelangen? Wird man aud nur die zum 

Theil doch noch einfaderen, von befaunten Haupturſachen abhängigen 

wirtbfebaftlichen Erſcheinungen jemals im Voraus in allen ihren Combi— 

nationen verfofgenf Fönnen? 
Ein Blick auf eines der ſcheinbar materiellften, leichteſt überfehbaren 

Gebiete, wie das der Erſcheinungen im Geld» und Papiergeldweien lehrt 
das Gegentheil. — 

Wir bieten im Folgenden dem Leſer eine volfswirthfcaftfich-finanzielle 
Studie über das ruffliche Papiergeld, welche ihren theoretiſchen Charakter 
{bon äußerlich in der abftracten Behandlung vieler Punkte und in dem 
Umftande offen zur Schau trägt, daß fie zu einem großen Theil allges 
meine Grörterungen über Papiergeld und die verwandten Fragen des 
Geld» und Greditweiens bringt. Darf ſich diefe Studie dann aber als 
einen Beitrag zur ruſſiſchen Valutafrage anfündigen? Wir hoffen, dies 
bejaben zu Dürfen. Denn unjere, des Theoretifers Aufgabe iſt es, zwar 
das Gleichartige in den Erſcheinungen nicht zu üͤberſchähen und das Ders 
fariedene nicht zu verfennen, aber dennoch von diefem Gleichartigen 
auszugehen ımd die gewonnenen allgemeinen Grundfäpe zur Richt- 
ſchnur auch bei der conereten Frage zu nehmen. Erſt wenn der Grunde 
riß mit Rüdficht auf die volkswitthſchaftlichen Gelege entworfen ift, kann 

an die Aufführung des Gebäudes im Detail gedacht werden. 

17 
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L 

Papiergeld als einzelwirthfchaftliches Capital. 
Zu einem feiner glänzenden Verſuche über Papiergeld fügt Genz 

mit Recht, die gefaͤhrlichſte Epoche des Papiergeldes beginnt erft, wenn 
man Hand an die Wiederherftelung des Geldweſens legt. Feſte Cdelmer 
tafwährung ſoll wieder an die Gtelle ſchwankender Papierwährung treten, 

Zahlreiche Eingelintereffen werden dadurd verlegt, Denn darüber fann fein 

Zweifel fein, fo nachtheilig Die Papiergeldwirtbichaft anf die Vollswirthſchaft 
im Gangen einmickt, eine Menge Perfonen, ja ganze Berufsftände wiſſen 
aus der dur das Paviergeld verurfachten Noth des Gemeinweſens und 
vieler Einzelnen ihren eigenen Vortgeil zu gewinnen, ohne daß fie dabei 
nothwendig etwas Andres gu thun brauchten, als die aus Der Papiergeld- 
wirihſchoft Hervorgebenden Einflüffe auf die Erwerböverbäftniffe nad dem - 
Grundfage der freien Concurrenz zu threm Nutzen auszubeuten. Die Ente 
wertbung des Papiergeld gegen Gdelmetall giebt Gelegenheit zu einer 
Menge neuer fpeculativer Handelsgefchäfte Des Geldwechslers, welcher in 
Münzen und Edelmetall, des Banquiers, welder in fremden Wechſeln, in 

eutlichen Fonds agiotitt: Geſchäfte, welde das Publicum in der Megel 
mißgünſtig genug beurtheilt und die Stantsgewalt direct und indirect zu 

hindern ſucht und verbietet, obgleich ie niemals mit binfänglichem Erfolge 
zu verbüten, kaum wirffam zu erſchweren find. Und in der That, es find 
ja auch nur Gonfequenzen aus dem Grundfage des unbeihränften Gigenthun 
rechts an Münzen, Metall» und Paviergeld und aus der unwirthſchaftlichen 
Papiernäbrungswirtbfpaft ſelbſt. Der ungünftige Wechfelcurs, welder 
der Ausprud der Eutwerthung der Papiermährung gegen die ansmärtigen 
Metallvaluten iſt, erleichtert die Ausfuhr und erſchwert die Einfuhr, fo 
fange ſich nicht Die Preife der Güter im Inlande genau im Verhältniß 
des Golde oder Silberagio's erhöht haben, und das geſchieht, wie wir 
mäber ſehen werden, immer erft im einem langſamen Gntwidlungsproce. 
Den Eyportinduftrien, den landwirthſchaftlichen wie den gewerklichen, ger 
mäbrt das Agio mitbin eine Ausfuhrpränie, den für das Juland arheie 
tenden Fabrifen eine Erhöhung des Schuhzolls. Kommen auch andere 
Nachtheile des Papiergeldweiens zum Vorſchein; muß der unentbehrfide 
fremde Robftoff, die Baumwolle, das Eijen, die Maſchine viel thenerer 
bezabft werden, lähnt die allmählich eintretende Vertheuerung des Lebens 
auch die Conſumtion ganzer Claffen, welche wie die von feften Geldrenten 
und Befoldungen lebenden Renmer und Beamten und wie große Maſſen 
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der unteren arbeitenden Claſſen ihre nominelle Geldeinnahme nicht jofort 

um den Betrag des Agio's oder doch wenigftens der Preisfteigerung der 
Baaren erhöhen können; wacht die ſchwanlende Valuta ale Geſchäfte mit 
dem Auslande megen der unberechenbaren Bewegung des Agio's und, 
wenn aud in minderem Maße, ale Geſchäfte im Zulande felbſt wegen 
der durch regellofe Bapiergeldemiffionen und durch die Eiuwirkung des Agiv's 
willfürlihen Preisgeſtaltung unſicher und oftmals zu einem wahren Spiel, 
wirkt das Papiergeldunwejen auch auf die Gapitalbildung, den Gredit, den 
Zinsfug ungünftig ein und ſchädigt dadurd die Iutereffen auch der Meiften 
derer, welche in andrer Weile von der Papierwirthſchaft profitiren, immer» 

bin werden doch längere Zeit bindurch maude Gewerbzweige mehr Bors 
tbeil als Nachteil ziehen und noch länger einzelne geſchikte Epecufanten 
ſelbſt. Wenn aber auch vieleicht für den Einzelnen felbſt die Vortheile 
laͤngſt dahin find, das Vornrtheil bleibt und fügt fich auch ob des nur vers 

meiutlichen Einzelintereſſes dem klaren Nugen der Gefammtheit nicht gern., 

Die Befeitigung des Papiergelds und die Wiedereinführung feſter 
Metallwährung, nad welcher Methode fie aud) erfolge, ohne eine einfchueie 
dende wirtbibaftlihe Krifis und obne die befondere Schädigung grade 
derer, welche Bisher aus der Papiermährung ihren Gewinn zogen, geht 
fie num und nimmer ab. Die Verminderung jener übermäßigen Papiere 
gefdmenge, welde die Preife in die Höhe trieb, zeitweiſe den Leihzius 
drüdte, die Speculation auf allen Gebieten der Unternehmung begüne 
figte, wirft num geade in entgegengefegter Weiſe. Das Sinken des Ayio’s 
gewinnt jeht die Bedeutung einer Einfuhrprämie und eines Ausfuhrzolls. 
Es if dem infändifchen Producenten um fo nachtheiliger, da die Abnahme 
der fremden Nachfrage und die Zunahme der fremden Concurrenz die 

Preife feiner fertigen Erzeugniſſe herabdrüdt, während feine Productions 
foften, feine Auslagen für die allmählich in der Papiergeldwirtbſchaft ebens 
{als vertbeuerten Rohe und Hülfsftoffe, Halbfabrifate u, ſ. we, für die 
endlich auch in die Höhe gegangenen Löhne der Arbeiter jept vielleicht 
noch auf ihrem bisherigen Stande verharren, 

Aber auch die Gefammtheit feidet unter allen Umftänden unter der 

Herftelung des Papiergelds mehr oder weniget. Ohne finanzielle Opfer, 

ohne Anleihen, neue oder erhöhte Steuern ift ſelten an eine ſolche Wieder 

berſtellung zu denfen. Im der Haupiſache beſteht diefe feftere meiftens 
in der Fuudirung einer unverzinslichen ſchwebenden Schuld durch verzind- 

liche Anleihen oder durch Steuern. Die mafjenhafte Ausgabe uneinlös- 
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baren Papiergelds pflegt zur Deckung ftarfer acuter Defieits, welche nar 
mentlich durch Kriege und Ähnliche, dieht oder minder unprodichive Aus 
lagen verurfacht find, zu erfolgen. Das eigenrliche Uebel beſtebt and 
bier in der Vernichtung und Vergeudnug großer volkowirthſchaftlicher 
Capitalien, im beften Falle nod in der Verwandlung von materiellen in 
ſtaatliche Immaterinlenpitalien. Mittelſt der Papiergeldansgube bat der 
Staat ſich die Verfügung über die ihm erforderlichen Gapitalien verichafft. 
Diefe Eapitalien fehlen deu Einzelwirtbſchaſten, aber die letzteren baben 

in dem erhaltenen Papiergelde ja das Werthägnivalent, das Capital nur 
in einer anderen Form, nämlich des Geldes, wieder in Händen. 

Das neu ausgegebene Papiergeld bilder fir fie inſofern ein neu ger 

ſchaffenes Capital für den Werthbetrag der Güter, welde Damit gefauft 
werden fonnten. Es ift nach dem Maße feiner Kaufkraft ein einzelwirth- 

ſchaftliches Capital. Im erften Stadium des Proceſſes, z. B. bei der 
Kriegsausgabe, geftalter ih Die volkowirthſchaſtliche Production und der 
Abſatz für deu einzelnen Unteruehmer nicht viel anders als im gewöbns 
lichen Verkehr. Der Landwirtb fegt feinen Roggen und Hafer, der Ju— 
duſtrielle fein Tu, feine Waffen und fonftigen Rriegeverrätbe, der Kauf- 
mann fein Waarenfager an die Militärverwaltwng ab, gegen Papiergeld, 

"aber vermutblich ion zu höheren Preifen, mögen ſich Diefe aus dem ger 
tingeren Werth des Papiergelds im Vergleich mit dem Edelmetallgeld, 
aus der geringen Wirthſchaftlichleit der Mintärverwalnug oder dem 
plögfich hervortreteuden ftarken Bedarf erilären, Der Producent bat fomit 
fein Gapital andy bier, wie beim gewöhnlichen Abſatz wicder in der Dis- 
poniblen Zorn, im Gelde, zu feiner Verfügung, meiftens mit einen bes 
fonderen, den böheren Preifen zu werdanfenden Gewinu. Er jet feine 
Production in der alten Weile fort, vielleicht abermals für die Militärs 

verwaltung befehäitigt, vielleicht bei größeren Aufträgen ned in bedeuten» 
derem Umfauge wie bisher. Die dadınd von ibm ausgebende ftärfere 
Nachfrage nad Roh- und Hülfoſtoffen, Gewerföverribiungen, Arbeitern 

fleigert möglichen Falles feine Koften und winder ſomit einen Theil des 

höheren Gewinns, welchen er aus den gefteigerteit Preifen bezog, den für 
ihn arbeitenden Nobflofproducenten und Arbeitern vermittelt böberer 
Preife umd Löhne in diefem Gebiete zu. Aber er weiß fid) bei feinem 

zweiten Gefchäft mit der Kriegsbebörde durch den Anſatz abermals höherer 
Preife für feine Lieferungen mehr als ſchadlos zu halten. Wiederum 
liegt das neu geſchaffene Papiergeld ihm zu und der Kreislauf beginnt 
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von Neuem. Allgemeine Haufetendenz der reife troß des durch den 
Krieg verurfachten Nothitundes, fünftliber Impuls der Volkowirthſchaft, 
ſcheinbater Wohlſtand überall, ein Näthfel für die Naͤchſtbetheiligten felbft. 

Allein die höheren Preiſe beſchränken almäblid den Couſum, die 

Verlehroſtocung wicht, Die Verminderung der gewöhnlichen alten Nach 
frage nad) mancherlet Erzeuguiſſen gleicht am Ende die küuftlich gefteigerte 
Nachfrage feitens der Kriegeverwaltung mehr als volftändig aus. Der Krieg 
felbft nähert ſich feinem Ende, die Nachfrage nad Material für ihn vers 

mindert fich, Fällt fort, die Papiergeldvermebrung geräth endlich ins 

Stoden. Da fanmelt fih das Papiergeldcapital beim Producenten und 

Lieferanten an, ohue in der Unternehmung wie bisher zum Fortgang der 
Production verwendet zu werden. Das Geld ſtrömt mun in die Banken, 
an die Fondobörſen, der Disconto wird gedrüdt, die Staatspapiere fteigen 

durch Die -jegt ihnen kuͤnſtlich zugewendete Nachfrage, welde von dem 
müfftgen Papiergeldenpital ausgebt. Der Schluß des Kriegs beſeitigt 
die dem Unternehmungsgeifi durch die herrſchende Furcht bisher angelegten 
Feſſeln. Der Verkehr lebt wieder auf. Gin Theil des regelmäßigen Ab- 
fages ſtelli fi wieder her. Der niedrige Zinsfuß lockt zu großen Unter 

nebwmungen an, Actiengefelfchaften entſtehen, Gifenbabnen, Bergwerksunter 

uehmungen werden begonnen, Banten und Greditgeiellibaiten aller Art 
gegründet, umlaufendes Capital wird in großem Umfange in fichendes 

verwandelt. Jept erit verbreitet ſich das neue Papiergeld in alle Ganäle des 
Verkehrs, mannigſache Preiserhöhungen mit ſich fübrend und nun erft vollends 
ein Bild günftigen Wohlſtands, ſchwungbollen Erwerbs um ſich verbreitend. 

Allmãhlich jeded wird das disponible Papiergeldcapisal völlig abiore 
birt, die Depofitenbeftäude und müjfigen Caſſenvorräthe der Greditanftatten 
nehmen ſchull ab, die Lombarde und Wechfelporteſeuilles der Baulen, 
welche ſich während der Periode jener künſtlichen Papiergeldcapitalpletbora 
von Monat zu Monat entleert hatten, füllen fi wieder, der Disconte 

für Darlehen auf kurze Termine fteigt, denn die großen Unternehmungen 
entziehen dem Handel einen Theil feines Gayitals, der Zinsfuß für Dar- 
Ichen auf längere Termine, der hypothelariſche Eredit vertheuert ſich, je 

ftärfer Eiſenbahnen, Babrifen, Bergwerfe dem Markte umlanfendes Capital 

entziehen, das oft erft nach Jahren beginnt in feiner nenen Form als fter 
bendes Capital irgend einen Ertrag abzuwetfen, um auch dann giinftigften 
Falles nur fangfam in fleinen jährlichen Raten wieder dieponibel zü 

werden. Diefer lange Entwidlungsproceh hat allmählich das durchſchnitt- 
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liche Preisniveau gegen früher, wenn and zeitlich und räumlic nicht 
gleihmäßig, erhöht, was den felbft hei einem erheblichen Disagie des 
Papiergeldes den Abſatz nach außen erſchwert und die Einfuhr ausländiſcher 

Baaren begüuftigt, vollends, wenn die Preisfteigerung ſchliehlich größer 
fein ſollte als das Metallagio — freilich ein fetener Fall, welcher nur bei 
einzelnen Artikeln vorfommen möchte. Nun beginnen die Sagen über 
Gapitalmangel. Für alle die Unternebmungen, welde unter dem Impulſe 
der künſtlichen Capitalplethora und des billigen Zinsfußes, eben einer ” 

Mitfofge der erſten maffenhaften Papiergeldemifftonen, entitanden find, 
macht fi) die Schwierigfeit fühlbar, das erforderlihe Capital zur Volls 

endung, zur Erweiterung zu beſchaffen. Die Curſe der Fonds, Staats- 

papiere, Actien, Geſellſchaftsobligationen fallen. Die Geldverbilliguug, 

d. h. die Abnahme der Kmuffcaft des Papiergeldes, welche fih in den 
höheren Preijen der Güter und Leiſtungen zu erkennen giebt, wird ganz 
befttitten, ebenfo das Vorhandenfein einer übergrogen Menge Bavieryeid, 
welche mit diefer Geldverbilligung freilich nicht in fo genanem Zufanmens 

bang fteht, wie man gewöhnlich meint, weil ja das Geldcavital thener 

fei, d. h. weil der Zinstuß fleige. Darin tritt die verhänguißvolle Verwechs- 
tung von Geld als Umlaufs- oder Tauſchmittel und Geld als Gupital*) 
hervor, zu welcher grade die wirthſchaftlichen Gricheinungen, welche ſich im 

Gefolge des Papiergelds zeigen, mit den Anlaß geben. | 

In der That find jene VPapiergeldmaſſen, welche in die Hände der 

productiven Unternehmer, der Armeelieferanten, der für die Kriegsbedürf- 

niffe arbeitenden Induſtriellen oder von ihnen an andere Unternehmer, in 

das Depoftengejcpäit der Banken, in die Caſſen der Kauffeute, Gefelle 

ſchaften, theitweile auch des Staats und der Gorperationen gelangten, im 
Betrag der dieſem Papiergelde innewohnenden Kauffraft für den Einzelr 
wirthſchafter disponibles Geldcapital, AS ſolches konnten fie zur produce 
tiven Benugung im eigenen Gefchäfte oder zu Darlehen an andere Pros 
ducenten dienen, um nad) dem Maße ihrer Kaufkraft gegen die fpeciellen 

Capitalien oder gegen die Arbeitsfrait umgelept zu werden, welche jede 
eonerete Production bedurfte. Diefes iſt mm and in dem worber ffiggirten 
Gntwidelungsproceß geſchehen. Das Papiergeld ift in der Form von 

) Tooke, history of prices, IV., 230 (ibers Ueberſetung, Dresden 1858, I, 660), 
Fullarton regul. of eurrene., London 1845, p. 96. N. Wagner, Beitrag zur &chre 
von den Banten, Leipzig 1857, S. 57, 60, 127, 130 f., 190. Derfelbe, Theorie der 
Peelſchen Arte, Wien 1862, u. a. ©. 155. S. unten Anm. ©. 12. - 
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Löhnen, von Zablungen für die verichiedenen Güter, welche die einzelnen 
Productionen bedurften, ſchließlich in alle Verfehrscanäte, in die entlegen« 

ſten Gegenden, die unbedeutendften nur noch irgendwie mit den anderen 

in Verbindung ftehenden Gejchäite, Furz durch das ganze Geaͤder gedrune 
gen, welches heut zu Tage auch in einer weniger entwidelten Volfswirthe 
ſchaft durch das ausgebildete Syſtem der nationalen Arbeitötheifung den 
Geldumlauf, wie das Geäder des thieriichen Organismus den Blutumlauf, 

in fich vollziehen läßt, E 

Diefelbe Maſſe Papiergeld, welde im Kriege ausgegeben wurde, ift 

vieleicht noch vorhanden. Ader von den 700 Millionen lagen am Schluſſe 
des Kriegs viedeicht 300 müfflg in den Baufen, den Caſſen der Produr 
centen, Kaufleute; des Staats u. ſ. w. und bildeten” hier eine jederzeit 

verfügbare „Beldeapitalcaffe“ für alle mögliche productive Unternehmungen, 
fo da vielleicht nur 400 Millionen als Umlanfsmittel zur Bewerkftelligung 

der täglichen Zahlungen im „Gonfumentenverfehr“ und im Meinen Geſchäft 

circulitten. Ein Theil auch diefer Summe — genan genommen, nämlich) 
auf den matbematifhen Augenblick reducirt, die ganze Summe — bildete 
den Juhalt jener Millionen Heiner Caſſen, mit welchen die Leute in dem 

Syſtem der Geldwirthſchaft die fanfenden Ausgaben beftreiten. Eben 

deßwegen find dieſe Beträge Gaffen von Tanfehmitteln, nicht von Geld⸗ 
capital, denn fie fönnen nicht zum Ankauf von Productionsmitteln oder 
zur Verleihung an Producenten verwendet werden, da fic.für Die Beyahr 
hung der täglichen Conſumtibilien muentbebriich find. Nach Vollendung 
der geſchilderten Entwicklung ift aber.nun ein großer Theil jener müſſigen 
300 Millionen Papiergeld in den Canälen des Kleinverfehrs in eigentlir 

ben, Umfauf gekouimen und davon wieder viel Geld zunaͤchſt weninftens 
Umlaufsmittel geblieben. Die Unternehmungen, in welchen umlaufendes 

Eapital im fiebendes venvandelt wurde, Haben, ſelbſt wenn fie reutirten, 
im Verlauf weniger Jahre erft einen Mleinen-Tpeil des Geldes, welches 
fie bei ihrer Einrichtung an die für fie arbeitenden Prodicenten und une 
mittelbar befhäftigten Arbeiter in Lieferumgs» und Lohnzahlung kommen 
liegen, wieder zu verfügbarem Geldcapital werden lafjen. Viele andere Unter 

nehmungen haben fi mannichfad unter der Gunft billigen Eredits erweitert, 

mehr produeirt, aber nicht immer zu dem ihren jegigen höheren Koften entfprer 

wenden Preiſe ihren genügenden Abſatz erzielt und daher auch nicht immer die 
Austagen in Gelde rafch wieder in Diefer Zorm „hereinbefommen.“ Die höheren 
Koften werden zumal dann hervorgetreten fein, wenn die Papiergeldausgabe 



10 Die ruſſiſche Papierwährung. 

zu Kriegsjweden erfolgte und der Krieg viel materielles Capital zerftörte, 
wo dam au mancerlei Productionsmitteln ein Mangel entftehen wird, 
dem die bloße Papiergeldausgabe noch nicht abhilft. Die Bevölkerung 
braucht wegen der böberen Preife größere Gaffenvorräthe von Papiergeld, 
um den laufenden Conſum zu befreiten. Das Rejultat iſt und bleibt 
fürerft, daß ein erheblicher Theil jener 300, Millionen, welche einft die 
übermäßig angefüllten „Bapiergeldcapitafcaffen“ bildeten, jept in die „Um 
laufsmittelcaffen“ der großen Maſſe der Bevölferung übergegangen iſt. 
Ohne Zweifel wird aus diefen ſtärkeren Caſſen mit der Zeit, ſoweit ſich 

daraus bei den höheren Preifen Erſparniſſe machen fafen, wieder manches 
zu Geldcapital angeſammelt. Arbeiter, Dienftboten, Heine Leute legen es 
in Die Sparcafien, Andere kauſen Fonds mit dem Ueberſchuß der Umlauis- 
mittelcaffe. Allmählich begiunt und vollzieht ſich fo wieder ein rüdnär 
tiger Proceß: ehemals ging die neue Papiergeldmaffe aus den Händen 

Weniger, von oben nad unten, die zum Ankauf von Productionsmitteln 

deinfcbließlidy Arbeitskraft) verwandte, Geldcapital darftellende Papiergeld» 

menge vertheilte fih durch das Geäder des Verkehrs als Umlaufsmittel 
unter Die irgendivie an der Production betheiligte Bevölferung. Jetzt 
dagegen fammeln fid die überſchüfſigen Umfauiemittel, aus den fleinen 
Caſſen der Maſſe der Bevölferung hervorquellend, in den Reſervoirs an, in 

welche die Fleinen Erſparniſſe zunaͤchſt fliehen, fteigen von unten nach oben, foms 
men aus diefen Behältern wieder an Producenten, z. B. durch deu hypo— 
ihekariſchen Gredit an Grundbefiger, oder durch Banquiers für die dieſen 
abgefauften Fonds an andere Unternehmer, Kaufleute, Babrifanten im 

Wege des Disconte’s u. dgl. m., oder theilweiſe endlich, foweit fie nicht, 
fofort wieder eine productive Anlage finden, durch Abzahlung von Eres 
diten, durd das Depofitengefdäft u. ſ. w. in die Hauptreferboirs ded 
disponiblen Geldcapitals, die großen Banfen. Dann erft können ähnliche 
Sywptome eines relativen Geldeapitatüberfluffes, wie zur Zeit und noch 
mehr unmittelbar nad der mafjeubaften Papiergeldausgabe, zum Vorſchein 
kommen. Aber diefer Ueberfluß wird faft immer viel geringer fein im 

DVerglei mit der vormaligen Zeit. Denn die höheren Preife der Eon 

fumtibitien haften jept einen größeren Papiergeldbetrag in der Function 

des Umlaufsnuitteld zurüd und die nach Jahren vielleiht allgemein größere 

Thaͤtigkeit in der Volkswirthſchaft führt einen Theil der im Kleinen aufge» 
jammelten Gelder immer gleich wieder durh das Medium des Credits 

an Producenten und durch fle abermals in die Kreife, in welchen das Geld 
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als Umlaufsmittel, nicht als Gapital fungirt. Dieſe tbeoretiihe Eutwicklung 

findet ihre Beſtätigung in der ſtatiſtiſchen Etſahrung, daß fi im Lauf 
einer ſolchen Wirtbichafteperiode ſowohl im Papierneld» als im Banfnotens 

weſen die großen Mppoints zum Theil in Meine und ſpäter wieder umge- 

kebrt dieſe in jene umzuſetzen ftreben (öfterreichifhe Nationalbant, Bank 

von England). Wir kommen hierauf nuten, am Schluß des vierten Abs 

ſchnitts, zurͤck. 
Dieſer Proceß des aufſteigenden Geldverkehrs, wenn man fo ſagen 

darf, vollziebt ſich natürlich fin Einzelnen wie der des abſteigenden in 

verfhiedener Weife und namentlich auch in vericiedener Geſchwindigleit 

je nach den Verhältniſſen der conereten Volkswirtbſchaſt, den Einrichtungen 

des Gredits und Bankweſens, namentlih auch desjenigen für die unteren 
Claſſeu, der Ausbildung des Geldiurrogativftems, dem Charalter der Pro 
duerionen und Geſchäfte, der erlangten Entwicklung der Naturale, Gelds 

and Creditwirthſchaft, ſchließlich nach dem ganzen Sinn und Weſen, der 
rarliebe und der Wirtbfhaftlichfeit der Bevölferung. des betreffenden 
Papiergeldlandes. Vorgänge, wie Die gewaltige Umgeftaltung der Agrar: 
verbältniffe Rußlauds und der raſche Uebergang von der Natnrals zur 
Geldwirthſchaft, müſſen eine große Maſſe Papiergeld in weiten Verkehro— 

freien in“ der Function des Um'aufsmittels binden, alſo den Papiergeld-⸗ 
capitafbitdungeproceh hemmen. Ju Rußland zeigen ſich jegt Äbnlice Vers 
bältmiffe, wie neuerdings in Brittüch:Qndfen. Dort wird ein Theil des 
vermehrten Papiergelds, bier ein Theil der mmaſſenhaften Silbereinfubr in 
Folge des allgemeinen Uebergangs der Landbevölferuug zur Geltwirth- 
ibaft durch das Bedürfniß nad) Umlaufsmitteln für längere Zeit gebunden, 
Dort verliert das Papiergeld, bier das Cilbergeld für jo fange feine 
Leiftungsfäbigfeit als disponibles Geldeapital. 

65 verdient hervorgehoben zu werden, denn die Analogie ift wichtig, 
daß Die Vertbeitung der aus den Minenländern in die amerikaniſchen und 

eurodaͤiſchen Handelsftanten kommenden neu gewonnenen Geld» und Sils 
bermuffen über die Wert fib in gang abnlicher Weile, wie das neu ause 
gegebene Papiergeld innerhalb einer Volkswirthſcaft vollzieht. Das 
Gold Sibiriens, Catiforniens und Auftraliens, das Silber der Auden, 

welches als Rimeſſe für eingeführte Wanren ſich zuerſt in den großen 
Banfen angejommelt, bilder hier zunaͤchſt ebenfalls eine Vermehrung des 
disponiblen Geldcapitals für den Berrag der dem Edelmetall iunewohnen- 
den Kauffraft. Diefelden Erſcheinungen der Geldeapitalplerhora, welche 
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oben im Papiergeldlande gefdjildert wurden, machen fi auf den großen 

Geldmaͤrkten geltend. Unter günftigen Umftänden ruft das „billige Geld,“ 
d. h. der niedrige Disconto eine Cpeculation hervor oder begünftigt fie. 
Die in Gang kommenden Unternehmungen bringen das bis jept mifftig 
tiegende Geld in Gircufation, Die angehänften Baarfonds der Banken 
nehmen ab, die Ganäle des Verlehrs fülen fih mit vermehrten Umlaufs— 
mitteln. In einem ganz ähnlichen Proceß, wie dem beim Papiergelde 

entwidelten, fteigert die vermehrte Geldmaffe zum Theil Die Preife. Eine 

Menge Geld bleibt für lange in der Umlaufsmitteleigenſchaft im Verkehr 

gebunden. In England nimmt man die Vermehrung der Goldmünzelr- 
eulation in den erften 10 Jabren nad der Entdedung der californifch- 

auſtraliſchen Goldſchaͤtze auf 20-25 Mil. Pid. St. an, troß der grade 
in biefem Zeitraum fo großartigen, auf Erfegung der Münze in der Eigene 
febaft als unmittelbar gebrauchtes Umlaufsmittel gerichteten Ausbildung 
des Creditweſens. Ein weientliher Unterſchied in den Folgen der Papier- 

geldvermehrung und der gefteigerten Edelmetallgewinnung ift denn, von 
anderen Punkten abgefeben, der, daß die Papiergeltvermehrung die Tens 
denz bat, das Preisniveau im Infande und wur indiret, durd den von 
ihr bewirften Abflug der inländiihen Münze in die Fremde, aud die 

Preife im Auslande zu fleigern, während die Metallgeldvermebrung, als 

Vermehrung des Weltgelds, in einem immerhin wohl raſcheren Ausgleis 

chungsproceß das allgemeine Preisniven der Metallwährungsländer zu 
erhöhen ftrebt, — wie weit fie es wirklich thut, ift flets eine Frage der 

concreten Verhäftnifie.*) 

Im Dbigen haben wir nur in großen Zügen einige der hauptſäch- 

lichſten Ginwirfungen auf die Volkswirthſchaft im allgemeinen geſchildert. 

Diefe aus dem Weſen des Papiergelds und der Art feiner Ausgabe und 
Ginftrömung in den Verkehr abgeleiteten Entwiclungen finden ihre genaue 

>) Die Unterfkeidung von Geld als Capital und als Umlaufemittel it in den Der 
hatten über Die Peelſche Acte fo vielfach durchgeſprochen, daß fie nur noch Solchen fremd 
fein fann, welche mit der betreffenden engliſchen und deutſchen Literatur Durdjaus unpefannt 
find. Dabin gebört allem Anſchein nach der Rerenfent von Naffe'* Schrift, bie preußiſche 
Ban (Bonn 1866), in der Vierhetjohroſchrtft für Voltswitthſchaft und Gulturgefdichte von 
Fauher und Michaelis, 1866, 8. XIV. ©. 242 Maffe S. 53). Maffe und der nee 
benbet auch angegriffene Verfaffer haben bier zu Scheffalägenoffen Männer wie Toofe und 
Mill. Der ebenfo fuffifanten wie albernen und kenntnißloſen Urtbeite über Die Reptgenannten 
ſollie fich jene Zeitfhrift fhämen, wenn es der Recenfent nicht thut 
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Beftätigung in den thatfächlihen Eriheinungen innerhalb der nordameri - 

taniſchen, öſterreichiſchen und xuffiichen Papiergeldwirthſchaſt der letzten 
Jahre und Jahrzehute. Yu Deſierreich ſehen wir nad) ſiegreicher Nieders 
werfung der Revolution und hergefelter Ruhe, der Vorbedingung für die 
Entwicklung der Speculation, die in den Jahren 1848—50 ausgegebenen 

Papiergeldmaffen in den Jahren 1851 uud folgende den Unternehmungsds 

geift erweden und befördern und bald eine große vollswirthſchoftliche Ber 
wegung hervorrufen, bis das disponible Papiergeldcapital abforbirt und 
im Berfehr vertbeilt iſt. Dann beginnen die Klagen über Gapitnlmangel, 
während die übergroße Maſſe Papiergeld im Verkeht fi grade jet 
empfindlid bemerkbar macht. Ganz dieſelben Erfahrungen nad dem 

Kriege von 1859, der ebenfalls wieder vornehmlich mit Papiergeld ges 

führt worden war, und allem Anſchein nad) abermals nad dem Kriege 
von 1866; von welchem daffelbe nur noch im vergeößerten Maße gilt. 
Durchaus hiemit übereiuftimmend find die Wahrnehmungen in Rußland 
nach dem Schluß des orientalifchen Kriege. In der ungänftigen Epoche 
der Papiergeldwirtbichaft, wo ſich das maffenhaft ausgegebene Papiergeld 
über das ganze Land vertheilt hat und troß, ja zum Theil grade wegen 
der übermäßigen Papiergeldfumme ein Mangel an dieponiblem Geldcapital 
ſich fühlbar macht, in einer folhen Epoche befindet fih Rußland gerade 

gegenwärtig. Die Ungeftaltung der Agrarverpättniffe bindet wohl einen unge» 
woͤhnlich großen Theil der Umlaufsmittelmaffe im Vergleich zu früber. Die vers 

Hältnißmäßig Inngfamere Abwicklung des ganzen Proceffes, durch melden 
ih das Papiergeld in dem Verkeht vertbeilt, erfläct fidh zur Genüge 
durch Rußlands eigenthümliche Voltswirthſchaft, das große, ſpärlich ber 
wohnte Land u. |. w. Die Analogie der Verhältniſſe namentlich zwiſchen 

Defterreich und Rußland ift, von dem verichiedenen Tempo der Eutwick⸗ 
fung abgejehen, äußerft Trappant. Das Müffigliegen großer neu ausgeger 

bener Papiergeldmafjen in den Gaffen der Unternehmer, den Depofitens 

banfen, die Abnahme der bisherigen gewöhnlichen Banferedite, der 
Wechſel- und Lombardforderungen der Banken, wie man es in Deſterreich 

1859/60, 1866 wahrnahm, wiederhofte ſich in Rußland 1856/57 genau. 
Charafteriftifche Vorfälle, welche auf die Theorie des Geldweſens ein deute 

liches Licht fallen laſſen und untrüglich beweifen, daß die Vermehrung des 

Bopiergelds feineswegs fofort die Bedeutung und die Wirkung einer ent 
ſprechenden Vermehrung der papiernen Umlaufsmittel har, zeigen ſich bis 

ins Kleine hinein in Deſterꝛeich ebenſo wie in Rußland. Dort wie hier 
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fam es vor, daß Papiergeldpadete im Wertb von Hunderttaufenden genau 

mit den Euveloppen n. ſ. w. nad Jabr und Tag in die Staatscaſſen oder 
die für den Staat Geld empfangenden Baufen gebracht worden find, mit 
welchen fie ausgegeben worden waren, fo dab fid) zeigte, wie in der Ziwir 
ſchenzeit dieſes Geld ganz müffig gelegen hatte. 

Diefer ſchwierige Zeitvunft der bereits erfolgten Abforption des dis— 
voniblen Geldeapitals ift es nun nicht felten, in welchem um der jonftigen, 
meift im Gefolge der Papierwährung bervortreienden Uebelftände willen, 
des Agios, der Preisfteigerung, des unbeilvollen Schwankens der Wib- 
rung und des Preismaßes, an die Befeitigung der Papiergeldwirihſchaft 

ernftlicher gedacht wird. Es ergiebt firh-aus dem Vorbergehenden deutlich 
genug, mie höͤchſt verfehlt jene unglüdielige Finanzpolitik ift, welche die 
Heilung des durch Papiergeldemiffienen zerrütteten Geldweſens und die 
Wiedereinführung der feften Währung immer wieder verſchiebt, ſtatt fie 

mögtichft bald nach Beendigung der Finanznotb, welche zur Ausgabe des 
Bapiergelds führte, vorzunehmen. Gin Uebel, eine Ungercchtigleit, eine 
Befteuerung der ſchlechteſten Art, ein partieler Raub if die Papiergeld 
ausgabe als Zinanzquelle unter allen Umftänden. Aber fie ift, in der Re— 

gel wenigftens, mit dem Satz „Noth fennt fein Gebot“ zwar nicht zu rechtfer⸗ 
tigen aber doch zu entfhuldigen, wenn freilich and) eine gute Finanzwirth- 
schaft rechtzeitig dalür zu forgen weiß, daß man nicht ſtets wieder auf 
dieſen Cap recurriren muß. Preußen und Oeſterreich bieten bier lehr⸗ 
reiche Gegenfüge. Ein viel größeres Uebel aber als die augenblickliche 
Papiergeldausgabe ift die längere Dauer der Pavierwirtbidaft, denn 

diefe Dauer iſt erfk die Vorausfepung aller der ſchlimmen Folgen des 
Papiergelde. Nothwendig if die Funditung des einmal ausgegebenen 
Papiergelds immer, den rechten Nutzen gewaͤhrt fie, d. b. auf ein moͤglichſt 
geringes Moß beichränft fle die nachtbeiligen Wirfungen des Papiergeide 
erſt, wenn fie moͤglichſt ſchnell nad) Beendigung der Krifis erfolgt. _ Bleibt 

die Papiergeldausgabe nur ein vorübergebendes Finanzmittel, gleichiam 
eine Antieivation von Steuern oder Anleiben, wie z. B. Die raſche maſſen— 
bafte Emilflen in den kurzen Kriegen Oeſterreichs 1859 und 1866 es 

hätte fein ſollen oder wie e6 wenigftens. zu einem Theil Die ameritaniſche 
Greenbadsfabrifation in den lepten Jabren fein wird, fo verliert fie fehr 

viel von ihren ſonſt unvermeidlichen Nactbeilen. Die raſche Fundirung 
der Maffen noch müſſig liegenden Papiergelds wird gleich nach der Krifis 

allerdings durch den höheren Zinsfuß erſchwert, welchen ſich die Capita- 
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fiften, d. h. eben die Befiper jener Papiergeldmafjen wegen der noch alle 
gemein obwaltenden Unfiherbeit und Abneigung vor jedem feften Places 

ment der Gapitalien mitunter bezabfen faffen werden. Aber diefer finans 

sielle Nachtheil wird durch den Gewinn einer raſcheren Sicherung des 
Geldweiens bei Weitem anfgewogen, für den Staat wie für Die Volks— 

wirthſchaft. 
In Rußland ſollten nad dem Geſetz vom 10. Januar 1855, welches 

die Deckung der Kriegsausgaben durch die Emiſſion von Reichscredit- 

billeten anordnete, die „emporäͤr emittirten“ Scheine nad Verlauf von 

drei Jabren nad dem Friedensſchluß allmählich wieder aus dem Verfeht 

gezogen werden. Schon’ dies waren zu page Beftimmungen und ein zu 

fanger Termin. Aber auch mad Ablauf dieſes Termins blieb es nur 
bei Eleinen Berfuhen zur Einziehung des Papiergeld. Die Ger 

legenheit, die große im Jahre 1857 müffig ohne Anlage in den Depofiten» 

banfen Hiegende Summe von 180 Mill. Rubel für eine erfte bedeutende 
Fundirungsoperation des Papiergelds zu gewinnen, ließ man vorüber 
geben. Die überfürzte Maßregel der Reduction des Zinsfuhes von A 
auf 3%, für die Einfagen in die Reichsbauk erreichte bald jo jebr den 

Zwei, diefe Einlagen ſich vermindern zu fehen, daß man von Neuem die 

kaum etwas verminderte Mafje der Ereditbillets um 88'/, Mill. Rubel 

vermehren mußte, um die Rüczablung der Einlagen der Banken leiften 
zu Fönnen. Die Geifter, die man gerufen, ward man nun wicht los. 

Das Endergebniß, felbft nad) der verfehlten und wie vorauszuichen noth- 
wendig verfehlenden Operation der Auszahlung von Metall gegen Credit⸗ 

biflete nad einem gleitenden Gurfe in den Jahren 1862 und 1863 ift, 

daß jegt ei Jahre nad dem Schluß des Krimmfriegs wenigſtens 300 
Mill. RHI. Ereditbillete mebr vorhanden find als am Wegim jenes Kriegs. 

Diefe temporäre Ueberemiſſion währt nun ion zwölf Jahre, Seit dem 

Mißglücen ‚jener unbegreiflihen Operation von. 1863, drei volle Jahre 

lang, hat man auch wicht ‘den Finger gerührt, um das Papiergeldwelen 

zu ordnen. Iſt es da zu vermundern, daß fih die Papiergeldwirtbicaft 
immer tiefer in das ruſſiſche Verkehrsleben einniftet und mit den Nach-⸗ 

theilen der Papierwährung die Schwierigfeiten der Wiedereinführung der, 
Metalwährung jährlich wachſen? 

Grade in Zeiten, wie die gegenwärtige in Rußland, wo fi in noth- 

wendiger Folge der langen Dauer der Papiergeldwirthſchaft ein Mangel dis» 

poniblen Geldcapitals und zum Zheil ein Mangel an Umlaufsmitteln trotz 
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unleugbarer Uebermenge uneinlösbaren Zwangseuröpapiergelds eingeſtellt 

hat, erheben natürlich eine Menge Intereſſen laut ihre Stimme gegen 
eine energiſche Verminderung des Papiergelds. Und doch iſt und bleibt 
diefe eine der umumgänglichen Vorbedingungen der Ordnung des Geld» 
wefens. Aber freilich handelt es ſich dabei um eine ſchmerzhafte Gur, 
deren endliche Vornahme ſchon um deßwillen erfolgen ſollte, weil fie bei 

jedem laͤngeren Aufſchub nur um fo ſchmerzhafter werden wird. 
Bolgte man in folder Zeit des empfindlichen Mangels an dieponiblem 

Geldcapital dem Mathe der nächft betheiligten Gefchäftswelt, fo müßte 

ſtatt der Einfhränkung grade eine abermalige Verniehrung der Papier 
geldmenge vorgenommen werden. Diefe Vermehrung wird mit dem Hits 
weiß auf alle die oben von uns felbft dargelegten Folgen, den Aufihwung 

der Speeulation, die Gründung neuer Unternehmungen u. ſ. w. motivitt. 

Scheinbar fogar mit um fo mehr Recht, weil die meiftens armen Papiers 
geldlander foldjer tünſtlichen Anreizung der Production, wie fie duch Par 

piergeldſchaffung hervorgernfen wird, bedürfen follen. Die Vorgänge auf 

dem ruffiihen Geldmarkte im 3. 1866, die ftarfe Erweiterung der Diss 

eontirung und Combardirung der Staatsbanf, die Klagen der Geſchäſts- 
welt über den hohen Zinsfuß und die anderweiten,- noch zu großen Ber 

ſchränkungen, unter welchen die Bank Darlehen gewähre, alle diefe Um— 
fände geſtatten einen fiheren Schluß darauf, welchen Hinderniffen eine 

ernftliche, größere Verminderung des Papiergelds jet nad) der Jahre 
fangen Andauer der Papierwährung aud in Rußland wie in allen Lüne 
dern gleicher Lage begegnen würde. Troßdem, ja grade defbalb darf man 
nicht davor zurückſchrecken, denn das Uebel geht aus der Papiergeldwirths 
ſchaft mit hervor, und würde durch neues Papiergeld nur zeitweile gefin- 

dert, dauernd erhoͤht werden. 

1. 

Papiergeld Fein volfswirtbichaftliches Capital. 

Die Schwierigkeiten, welde aus der nachträglichen Verminderung 
oder Befeitigung des Papiergelds für die ganze Volfswirtbidaft hervor 
gehen, finden in der Wirkung der mit dem Papiergeld beftrittenen Aus» 

gaben des Staats ihre Hanpterflärung. In der wirthſchafttichen Krifis, 
welche zur Wiedereinführung der Metalwährung durdizufämpfen ift, tritt 
die Thatſache endlich deutlich hervor, daß das vom Staate zur Beftreitung 

feiner Kriegsbedüriniffe ansgegebene Papiergeld volfswirthiepaftlich betrachtet 
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fein wirkliches, fondern nur ein ſcheinbares Werthäquivalent für die empfan» 

genen und vernichteten Güter top der jenem Papiergelde innewohnenden 

Rouffcaft war. Hier zeigt ſich der, Unierſchied der Auffaffung vom volks⸗ 
und eingelwirthfepaftfichen Standpunkte. Der mit Hülfe der blogen Papier 

- geldausgabe bewirkte Auſſchwung der Voltswiethichaft beruhte auf unfolis 
den Grundlagen, ſoweit die Papiergeldwirthſchaft nicht auch für Die ganze 
Vollowirthſchaft ein Eapital ſchuf oder ein wirklich bereits vorhandenes 

volfswirthichaitlihes Capital disponibel machte, welches nach volftändiger 
Dedung der Kriegstoften für die allgemeine Production wirklich noch vers 
fügbar blieb und darin verwendet wurde. Dieſer Fall ergiebt fih aber 
nur dann, wenn der Betrag der Kriegsfoften hinter dem Werthbetrag des⸗ 

jenigen Metallgelds zuruckbleibt, welches durd die Papiergeldausgabe ers 
fegt und für produetive Zwede dieponibel wird. Gewiß ereignet 
ſich diefer Zal ſelten. Er kann fih überhaupt nur ereignen unter Drei 

Beringungen, wenn naͤmlich erflens zur Zeit der für deu Krieg erfolgenden 
Papiergeldemiffion eine größere Maſſe Wetallgeld als Umlaufsmittel oder 
als disponibles Metallgeltcapital, weldhes zum Umlaufsmittel weiden kann, 

noch im Lande vorhanden ıft. Oder wenn ferner in dem mit der Papiers 
geldausgabe beginnenden Zeitraum auch jonft ein Aufſchwung oder eine 
Umgeftaltung der Wirthſchait, z. B. der Uebergang von der Naturale zur 
Geldwirtbigpaft erfolgt wäre, woraus ſich denn die Nothwendigleit ergeben 
hätte, in diefem Zeitraum ein neues volfswirthicaftlihes Capital zur Ber 

ſchaffung der erforderlichen größeren Denge metallener Umtanfenuittel — 
unter Borausfegung eines gleicpbleibenden Zuftands des ebenfalls auf Er- 
ſparuug _diejer Unaufsmittel hinwirfenden Geldfurrogatiyftens — einer 
anderen productiven Verwendung zu entziehen, eine Notbwendigfeit, über 
melde die Papiergeldausgabe jegt hinweghebt. Endlich müßte aber 
drittens noch vorausgefept werden, daß das disvonibel werdende Metall» 
geld nicht etwa zur Shapanfammlung benupt, fondern wirklich gegen 
andere Prodnetionsmittel umgefegt werde. Lepteres wird meiſteus 

nur in der Weife ſich vollziehen, daß das Metalgeld zur Bezablung ause 
ländiiher Waaren dient, Diefe find entweder jelbit Productionsmittel, 
3. B. Rodftoffe, Maſchinen, oder es find bloße Werzehrungsgegenftände, 
in welchem Falle die Verwendung anderer inländijcher Waaren zur Bezah⸗ 
fung efpart werden kann. Lehtete bleiben alfo dem Inlande zur Verfür 
gung: find es Produetionsmittel oder werden fie zu ſolchen beftimmt, fo 
hat die Metalgeldausfuhr die Bedingungen einer vermehrten Production 

Baltifce Monatsfhrift, 8. Iahıg., Ob. XV, Heft 1. 2 
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geliefert. Sind es bloße Genußgüter oder werden fie unproductiv, 
d. h. nicht in der Beihäftigung von Arbeitern oder als nothwendiges _ 
Mittel zur Befähigung zum Arbeiten verzehrt, fo werden fle dod in ber 
Regel ganz oder theilweile ein anderes Güterquantum für productive 
Zwede verfügbar machen. Nur im entgegengefegten, wohl nicht leicht 
vollftändig eintretenden Falle würde die unproductive Gonfumtion zeitweife 

gefteigert werden, wobei denn für den entiprechenden Betrag and) das 

dollowirthſchaftliche Metallgeldcapital, welches nad) der Abrechuuug der 
Kriegsfoften noch übrig geblieben iſt, einſach verzehrt worden wäre. 

Hier hätte die Bevölferung infoweit von ihrem Vermögen gelebt, nicht 

von ihrem Einfommen. 

Kür den Ginzelwirthfepafter, z. B. den Unternehmer, welcher Ariegss 
bedarj produeirt, war das in Zahlung erhaftene Papiergeld allerdings im 
Betrag der Kauffraft des letzteren disponibles Geldcapital. Er batte in 
diefer Kaufkraft den Erfag für das Sacgütercapital, weldes ſammt dem 
Gewinne in dem Werth der dem Staate abgelieferten Güter ſteckte. Für 

ihn geftaftete fih das Verhältniß nicht anders, mochte er fein Getreide 

und Tuch an andere Unternehmer adfegen, welchen diefe Güter Mittel 

oder Bedingungen für die Bortfegung ihrer eigenen Productionen waren, 
oder an die Megierung, melde mit diefen Gütern Krieg führte, „Kriegs⸗ 
leiſtuugen produchtte.” Aber fehr verfhiedene Wirfungen hatten dieſe 
beiden Abfaparten für die Bolfswirthihait. Allerdings wurde in beiden 

Fällen der Werth des Getreides und Tuchs bei den zwei Productionen, 
wenn man diefen Ausdruc auch für Die Kriegsleiftungen beibehält, vernichtet, 
Das erfte Stadium if ja überhaupt bei der unproductiven und repreductiven 

Gonfumtion dafjelbe Aber im Falle des Abjages an andere Unternehmer 

traten an die Stelle diefer vernichteten Werthe die mit ihrer Hülfe erzeuge 

ten neuen Werthe, fagen wir irgend welche materielle Güter, die fogleich 
wieder als Productionsmittel für neue Güter dienen fonuten und meiftens 

dienen werden, und fo fort, Im zweiten Falle des Abſatzes jener Güter 
zur Verwendung im Kriege waren die Werthe dagegen einſach vernichtet, 

obne daB derartige neue Güter gleichzeitig bergeftellt worden waren. Zur 
Fertiegung jener erflen Production waren die Mittel durch dieſe Producs 
tion felßR geſchaffen: mit den gemonnenen Grengniffen werden die eriore 
derfichen Productionsmittel wieder eingetauſcht, wohei der Regel nad) im 
Fortgang der Production ned ein den Gewinn darfelender Ueberſchuß 
zur Conſumtion oder zu neuer Gapitalbildung und weiterer Ausdehnung 
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der Production bleibt. Das Capital wird hier, wie der. theoretilhe 
Lehrſatz lauter, von einem Zeitraum zum anderen durch beftändige Wieder 
Hervorbringumg erhalten. Zur Fertfegung der Production von Krieger 
Teiftungen müffen dagegen immer wieder neue Güter anderen Verwendun— 
gen, anderen Produstionen oder anderen Confumtionen entzogen werden, 

gleichwie meue Arbeitskräfte, neue Soldaten, an die Stelle der bei der 

Kriegsleiftungsproduction vernichtelen treten müſſen. 

Alerdings wird durch diefe Parallele fein unbedingtes Verdiet gegen 
den Krieg und ähnliche Ausgaben eines Staats gefällt. Girade die neuere 
Nationalöfonomik weiſt dies in richtiger Würdigung der Verhältniſſe und 

im Unterſchied von gewiffen einfeitigen Richtungen zurüd, welche in der 
früheren Volkswirthſchaftolehre zu erfennen waren und gegenwärtig vor⸗ 
nehmlich nur noch in der Mancheſterdoctrin vertreten And. Auch in unfer 

rem Beilpiel des Kriegs braucht die Werthvernichtung nicht nothwendig 
obne Gewinnung irgend eines Aequivalents, fei es idealer, fei es felbft 

wirthſchaftlicher Natur, vor fi gegangen zu fein. Und märe bei einem 
zweck⸗, alſo ruchloſen Kriege nur Kriegermbn, franzöflihe gloire, dieſes 

Aequivalent, auch diefes mag feine allgemeine Bedeutung fr ein Volt und 
einen Staat haben, aber es ift dann jedenfalls auch eine koftipielige Sache 
gewelen. Der Preis des Kriegerubma befland, von den ſchwerer wiegen 
den Menfchenverluften ganz abgeieben, in den vernichteten wiribſchaftlichen 
Gütern. Der Krieg hat aber mitunter eine viel höhere Bedeutung, Cein 

glücticer Ausgang hat vieleicht erhöhte Rechtoſicherheit nach außen, fräfr 
tigen Aufſchwung der erſchlafften Geifter, eine neue geſunde Grumdfage für 
die volitifche Geftaftung des Staats und das Wirihidaltslcben des Volks 

gefibaffen. Welcher vernünftige und patriotiſche Deutſche wollte den herr⸗ 
lichen Krieg von 1866 nicht mit voch größeren materiellen Opfern ber 

zablen! In ſolchem Falle ift im beilfamfter Weile eine Umwandlung 
materiellen in ein gewaltiges Immaterialcapital erfolgt, Mit Hüffe dieſes 

Iepteren fann auch hinterher wieder Die materielle oder gewöhnliche wirthr 
ſchaftliche Production einen nm fo fräftigeren Auffchwung neben, foweit 

diefer nicht bloß durch Materialcapitalien bedingt iſt. Aber immerhin 

muß diefe Vernichtung — oder jagen wir aud Umwandlung — materiellen 

Gapitale in jenes Immaterialcapital empfunden werden, wenn nicht fofort 

and für jenes erftere ein Erſatz geldafft wird. Denn in der Hauptſoche 

wird die Vorausfepung namentlih in Rändern geringen und mittleren 
Wohlſtands zutreffen, daß das vorhandene Capital wenigftens bis zum 

2° 
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Kriege, wenn au nicht während deſſelben vollftäudig productiv thätig 
war. Dann muß jedenfalls vorübergehend eine Ginfhränkung der Pros 

duetion oder eine fo flarfe Vermehrung der Sparfamfeit durch fofortigen 

Minderconfum erfolgen, daß dadurch wieder das erforderliche neue Capital 
gewonnen würde, — lepteres ein unwabrfceintider Fal. 

Sonft liegt für die Vollswirthſchaft als Ganzes der Erfap der im 

Kriege vernichteten wirthſchaſtlichen Güter offenbar nicht in der Papiers 

geldausgabe als folder. Diejer Erſatz kaun aud bier nur wie in allen 
Faͤllen durch Arbeit — muß er bedeutend fein, durch harte Arbeit längere 
Beit hindurch — bei gleichzeitig nebenhergehender Verminderung des laufen 
den Conſums, alfe der täglichen Bedürfnißbefriedigung erworben werden. 
Die Kriegsarbeit ſchaffi diefen Erſatz nicht, denn fie producirt ja im 
günftigften Bade nur jenes Immaterinfeapital, deffen Entftehung dann 
Äbnlige unmittelbare Wirfungen auf die Volfswirtbidaft ausübt, wie die 
zu ſtarke und zu raſche Umwandlung umlaufenden in ftebendes Capital, 
Auch nach diefer fann es an umlaufendem Capital zeitweile gebrechen. 

Die Papiergeldansgabe ſtellt nicht anders wie gewöhntiche Auleihen oder 
Steuern dem Staate die don ihm bedurften Güter zur Verſügung, und 

zwar die Pupiergeldausgabe nad dem Maße ihrer Kauflraft. Dariu 
findet zwiſchen dem Staate als Einzelwirthichafter und anderen Einzel- 
wirtbfpaftern fein Unterſchied ftatt. Zu beiden Fällen, bei der Deckung 
der Kriegsloſten mittelft Papiergeld und mittelft Aufeiben oder Steuern, 

find es die veruichteten wirthſchaftlichen Güter, welche die eigentlichen 

volfswirthfaftlichen Productionsfoften des Kriegs bilden. Auch der 
äußere Vorgang ift gleich, das Geld als ſolches, das Papiergeld dort, 
das durch die Anleihen und Steuern eingefloflene Metallgeld nebft deffen 
etwaigen Surrogaten hier, bleibt vorhanden umd kann auch ganz im 
Inlande bleiben. Es wechſelt nur die Gigenthümer, indem es an die 
Verkäufer des Kriegsbedarſs gelangt. Der Unterſchied der Folgen beider 

Methoden der Guͤterbeſchaffung befteht für Die ganze Vollswirthſchaft nur 

darin, daß die Paviergeldausgabe ein ſchon vorhandenes, nur in audrer 
Beife benußtes Realcapital der ganzen Volkswirthſchaft, ein Refultat 
früherer Arbeiten und Erfparungen, eben das oben ſchon genannte Edels 

metallgeld, möglicer Weife für die Deckung der Kriegsfoften disponibel 

macht. Mögliger Weiſe, denn die auf der Hand liegenden, aber oft 
in der Debatte vergefjenen Borausfepungen find auch für die wirkliche 
Rriegöfoftendedung die drei früher erwähnten, von denen es abhängt, daß 
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die Bapiergeldausgabe vollswirthſchaftlich betrachtet der Gefammtproduction 

reelles Gapital neu zufübtt. Es muß alfo zur Zeit der Papiergeldausgabe 
ned) ein Betrag Metallgeld, das in den beiprochenen Functionen dient, 
vorhanden fein. Mit anderen Worten dieſes Rejervecapital der Voll 
wirthſchaft darf nicht bereits früher durch Papiergeldaufgabe oder durch 
die Entwicklung der Cteditwirihſchaft flüffig gemacht worden fein. Oder 

‚es müfjen fih in der Paviergeldzeit Bedingungen verwirklichen, welche 
fonft eine Vermehrung des Metallgelds nörhig machen würden. 

Und endlich muß aud) bier die dritte der obigen Borausfepungen 
eintreten: das durch Papiergeldausgabe disponibel gewordene Metallgeld 

muß gegen conerete Productionsmittel umgeſetzt werden. Setzen wir 
nämlich beifpieleweile den Fall, es feien 200 Millionen Metallgeld vers 
fügbar geworden und foviel befrügen die Kriegbkoſten. Hier braucht für 
die Dedung dieſer feßteren nur dann fein Capital aus anderen Zweigen 
der Production berbeigezogen oder durch Minderconfum nen erfpart zu 
werden, bier bietet alfo nur dann die Papiergeldauegabe im Veraleich 
mit Anleihen und Sieuern eine Grleichterung für die Volkswirthfhaft, 
wenn der Betrag der concreten Realcapitalien innerhalb der Volkswirth⸗ 

ſchaſt um 200 Millionen erhöht wird, Dies fann vornehmlich nur durch 
die Ausfuhr der 200 Mil. Metallgeld in das Ausland und die Umfegung 

in ausländifche concrete Productionsmittel geſchehen. 
Nur zwei verhäftwigmäßig unwichtigere Ausnahmen finden in diefer 

Beziehung wohl flatt, beides Fälle, in welchen das aus feinen inländifcen 
Getddienften abgelöfte edle Metall concretes Productionsmittel von Einzel 

wirthfchaften des Julands, d. h. des Papiergeldlandes wirt. Dies 
geſchieht bei der Benugung des betreffenden Metaligelds im Goldſchmied⸗ 

gewerbe und für andere ähnliche techniſche Zwede und im Bauquier- und 

verwandten Handelsgeſchäſten mit dem Auslande, für welde Zwede viel 

leicht ein Theil jener 200 Millionen als Geſchaͤftscaſſe zu internationalen 

Zahlungen in regelmäßiger productiver Verwendung bleiben könnte. 

Die Papiergeldwirthfchaft ruft oftmals, namentlich in Zeiten anhal- 
tender Baiffetendenz, eine nicht unbegründete Augſt vor immer größeren 
Verluſten an dem fi raſch entwerthenden Papiergelde und au Obligar 
tionen, welche auf. Papierwährung lauten, hervor. Führt diefe Angft oder 
das Vorutheil der Ländlichen Bevölkerung u. f. w. dazu, daß von dem 
für die Ausfuhr disponibel werdenden Metallgeld ein Betrag als „Schatz“ 

bei Seite gelegt wird, fo würde um diefen Betrag eben weniger Metalle 
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geldeapital zur Umfegung in- comerete Productionsmittel des Auslands 
verfügbar werden. Diefes Schapfammeln vereitelt alſo den einzigen Bor 

tbeil der Papiergeldausgabe und läßt die lehtere als Maßregel zur 
Dedung der Kriegöfoften um fo weniger gerechtfertigt erſcheinen. 

Betrachten wir die Bedeutung diefes Schapauffammelnd einen Augen 

blick näher. Kür das Verfländniß der vollswirthſchaſtlichen Folgen des 
Papiergelds ift diefe Thätigfeit der Einzelwirthſchaſten nicht unwichtig. 

Sie kommt wohl in alen eigentlichen Papiergeldländern vor. Als ſchäd- 
uliche Wirkung des Papiergelds fann natürlich mur der Theil des Schatz⸗ 
auffammelns bezeichnet werden, welcher nen hinzukoumt. Auch in Ruße 

land joll das Schatzauſſammeln in bedeutendem Umfang während der 

neueren Papiergeldperiode erfotgt fein.”) Verſchiedene Fälle find möglich, 
die Analyfe eines einzigen wird genügen. Angenommen, Jemand befigt 

das Metallgeld, welches er jept als Schatz aufbewahren will, ſchon beim 

Beginn der Papiergeldwirtbfhaft. Bisher diente ihm dieſes Geld zur 
Führung feines Productionsgefhäfts als disponibles Geldeapital oder zur 
Beftreitung feines laufenden Goniums als Umlaufsmittel. In beiden 

Fällen war 8, von Almoſen, Geſchenk u. dal. abgefeben, der Erlös für 
produeirte Güter oder Leitungen. „Die Tbätigfeit des Ehapauflan- 
meins vermindert wicht unmittelbar den Vorrath concreter Gapitalten der 
Voltswirthſchaft, aber fie hindert defien Vermehrung durch Ankauf ansläns 
diſcher Productionsmittel, und vereitelt eben Dadurd den einzigen reellen 
Nugen, der der Papiergeldansgabe möglicher Weife entfpringt, Mittelbar 
ſchadet fie aber noch weiter, indem fie leicht zur Brachlegung anderer Gapir 
talien und Arbeitskräfte, zur Vernichtung jener und damit zu einer Pros 

ductionsbefdränfung führen fann. Abfolut nothwendig find diefe Folgen 
nicht, denn durch das Schatzſammeln wird die Summe der concreten 

Productionsmittel, von denen ſchließlich die Production abbängt, ja nicht 
verringert. Möglich, ja wahrſcheinlich find fie unter den meift gegebenen 
Verbaͤltniſſen aber doch. Dann träre alſo zu der durch das Schatzauf- 

fommeln verhinderten Zunahme der Capitalien und der Production innere 
halb der Vollswirthſchaft des Papiergeldlandes noch eine pofitive Abnahme, " 
zum lucrum cessans nod) damnum emergens. 68 bandelt ſich hier naments 

fi) um das Schichal derjenigen wirtbfcaftlihen Güter, weiche fonft vom 

7 Bgl. u A. Goldmann, Aufifhes Papiergeld, Riga 1866, ©..99. Ob die 
dortige Annapıne nit doch zu weit geht? 



Die ruſſiſche Papierwährung. 23 

Sqatzſammler gefauft, alſo aller Vermuthung nach mit der Beftimmung, 
an ihm abgefegt zu werden, bereits producirt worden waren, ferner 
fomnt das 2008 derjenigen Perfonen, refp. Producenten in Betracht, 

welde auf die Producte des Schatzauſſammlers gewartet hatten. Wenn 
der Schag ganz aus dem zum Gelhäftscapital gehörenden Gelde auge 
fammelt wird, alfo wohl eine Ausnahme, fo würde ja die Production des 

Schatzſammlers aufhören oder beſchränkt werden müſſen. 
Die bieherigen Verläufer des Schatzſammlers Könnten ihre Waaren 

ſelbſt weiter verarbeiten, wie es fonft von dem Sammler geſchehen wäre, 
Aber. dies feßte voraus, daß fie dazu techniſch im Stande wären und 
ferner die verfbiedenen Rieferanten und Arbeiter des Sammlers zu einer 
Production zufammmenträten. Reßteres gefhähe, wenn auch nicht formell, 
fo doch dem Weſen nad), wenn irgend eine Perfon leihweiſe, aljo.auf dem 
Bege des Eredits, die hetreffenden Productionsmittel und Arbeitöfräfte 
vereinigte. Möglich if dies wohl, die Verkäufer brauchten z. B. nur, 
wie bisher gegen Münze, fo jept gegen Verſprechen auf Geld, gegen 
Geldfurrogate zu verkaufen, — nicht gegen Papiergeld, von weldiem unter den 
Borausfegungen unferes Falls die neuen Käufer no nichts befipen 

würden. 8 zeigt id) bier die praftifche Anwendbarkeit der Geldſurrogate 
fatt des Geldes, wodurch letzteres ald Umfanfsmittel oder Vermittler des 

Abſahes entbehrlich gemadt werden kann. In unferem Fall aber ift es 
febr anwahrſcheinlich, daß [ofort die entfprehende Ausbildung des Cre⸗ 
Ditwefens und des Geldſurrogatſyſtems fertig iſt. Fehlt der alte Abfap, 
fo finden die Güter dann fehr feicht überhaupt feinen Abſatz, die Produ⸗ 
centen erhalten feinen Wiedererſah ihres verwendeten Gapitals, «8 folgt 
fomit eine Gapitafvernichtung, eine Productionsbefhränfung und eine weis 
tergebende Abjapftodung, welche fich ſortwäͤlzend ähnliche Wirkungen er» 
zeugt. An allen Dielen Uebeln ift das Schaßſammeln Schuld. Hülfe 
gewährt dann nur der Abſatz an das Ausland und vieleicht grade an den 

Staat, welcher mit Papiergeld bezahlt, aber in diefem Bade werden die 
Güter eben in der geſchilderten Art im Kriege u. |. w. confumirt. Nur 
wenn der Gcapfammier feinen Schatz feinem Confum abgefpart "hat, 
wäre weiter nichts geändert, als daß die Conſumenten gewechſelt hätten. 

Die Producenten, weldye auf die nun fehlenden oder verminderten Pros 

ducte des Schagfammlere warteten, fönnen, da fle über Raufmittel der 
Annahme nach verfügten, die erforderfihhen, im Inlande nicht vorhandenen 

Productionsmittel aus dem Auslande heziehen. Aber aud dies ift nicht 
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immer leicht, im Augenblick mitunter unmöglid; daun würden aud) bier 
Productions, Abjapftodungen, Capitalvernichtungen erfolgen, fauter mittel« 
bare Wirkungen des Schapfammelns. Dieſes möglichft zu verbüten, liegt 
alfo im Jutereſſe der Volkswiribſchaft. 

Unfere Auseinanderfegungen führen daber zu einigen wichtigen Schlüffen 
über praftifhe Maßregeln, Schlüfe, welche deshalb nicht weniger wahr 

find, weit fie den feſtgewurzelten Vorurtheilen des Publicums und der 
Sinangpraftifer widerſprechen. Soll naͤmlich die Papiergeldausgabe wer 
nigftens einigermaßen eine wirflide Hülfe für die Volfswirtbihaft in 

der Zeit großer unproductiver Staatsausgaben fein, fo muß Alles ger 

heben, um das vorbandene Metaligeld ins Ausland firömen 
zu lalfen und die Umfegung des Metalls in Productionds 
mittel, .alfo die Waareneinfubr zu erleichtern. Vor Allem 
daher feine Ausfuhrverbote für Gold und Silber md feine 

proHibitive oder fhußzölfnerifhe Handelspolitif in Zeiten, mo 
der Metallabfluß fo wichtig ift, alfo vornebmlid im Beginn der Papier 

geldwirthſchaft. Denn das Zurückbleiben des Edelmetalle im Znlande 
nügt jept ja nicht nur nichts, fondern fchadet, weil es zum Schatz ⸗ 

auffommeln und zwar aus Geldmitteln, die zur Production beſtimmt 

waren, faft zwingt. Als Geld ift das Metall beim Nennwertbzwangss 
curs des Papiergelds einfmeilen im Inlande unbrauhbar, unnötbig. 
Die Verhinderung der Waareneinfube macht ferner grade den Erſatz von 
Productionsmitteln unnögli, welchen die Kriegsverzehrung und Geicäfts- 
ſtockung fordert. Den geringen Bortheil, welchen Das von Metallgeld 
ſchon fo entblößte Rußland vom Papiergelde während des orientaliſchen 
Kriegs hätte haben fönnen, bat man durd die ſchließlich doch unwirk⸗ 

fomen, nichts defto weniger hinderlichen Geldausfuhwerbote und durd die 

illiberale Handelspolitit großentbeils noch verſcherzt. Jede wirflihe Er 
ſchwerung der Metallausfuht und der Waareneiufuhr, welche durch die 
Verbote u. ſ. w. erzielt wurde, ſchmaͤlerte jenen Vortbeil, indem fie den 

mittelft des frei gewordenen Metallgelds erfauften Productionsmittelbetrag 
verringerte, 

Die früher aufgeftellten Bedingungen und die unmittelbar vorauege- 
henden Erörterungen zeigen ſchon, wie problematiſch es ift, ob und wie 
viel von jenem alten, im Metallgeldionds des Landes beftebenden Reſerve⸗ 

capital der Vollswirihſchaft durd Paviergeldausgabe mit Eriolg für die 
Deckung der Staatsausgaben Disponibel gemacht werden kaun. Oftmals 
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ift ja aber von vornherein wenig Metaligeld [chen im Beginn der Papiers 
mährungswirtbichaft oder der Vermehrung des Papiergelds für die neuen 
Binanzbedürfnifie des Staats mehr vorhanden. Die Gntwidlung der Gres 
ditwirthſchaft, oder des GelMurrogatfpftems, das Banfnotenwelen, das bis⸗ 

berige, vielleicht bislang einlösbare Bapiergeld haben das Metallgeld ſchon 

ganz oder zum großen Theil erfept gehabt. Co war es 1854 in Rußr 
land, 1859 und 1866 in Defterreih (zum Theil auch ſchon 1848), fo 
jüngft in den Vereinigten Staaten. Hier fann alfo infoweit won der reellen 
Grleibterung der Volkswirthſchalt durch Papiergeldansgabe im Vergleiche 
mit Anleihen oder Steuern wicht die Rede fein. 

Dem ſcheint die Thatſache zu widerfpreden, daß Die Maffen nenen Pas 
viergelds, weldye nicht mehr Erfaß des Metallgelds bilden, ſondern über deſſen 

Betrag weit hinaus emittixt werden, eine gewiſſe Kauffeaft, wenn auch eine ger 
tingere, al$ der gleiche Nominalbetrag Metalgeld, darftellen. Die Einzels 
wirtbicbaften benugen dieſes Papiergeld wie fonft Metallgeld als Disvonibles 
Geldcapital. Der früher von uns geſchilderte peculative Aufihwung der 
Vollswirthſchaft erfolgt mit Hülfe diefes Papiergelds. Da ſcheint denn 

dom eben viel eher ein Ueberfluß als ein Mangel an Capıtal vorhanden 

au fein. Die Papiergeldausgabe wäre in der That die Panacee, durch 

melde diefe Gapitalplethora fogar gerade in einer Zeit der werthvernich⸗ 

tenden Kriegsausgabe geſchaffen würde. 

Alein diefer Schein trügt. Soweit das Papiergeld über die Er 
fegung des Metallgelds hinaus ausgegeben wird, fann es für die Volfßr 
wirthſchaft als Ganzes nichts Anderes mehr bewirken, als daß es die 
Aufnahme von Anleihen der Einzelwirthſchaften im Auslande zeitweile er⸗ 

leichtert und dem reellen einbeimiſchen Capital, welches in conereten Pros 
ductionsmitteln Gefteht, eine andere Richtung der Belhäftigung giebt. 
Durch diefe beiden Umftände werden die Veränderungen in der Production 
und der Aufſchwung der Vollswirthſchaft erklärt, melde man öfters nad 
der Papiergeldanegabe wahrnimmt. Der Aufjhwung ift meiftens nur 
partiell, Die veränderte Richtung der Gapitalien fann nur bedingt zu 

einem eigentlichen Auffhmwung, d. h. zu einer wirflihen Steigerung der 

Production führen, nämfic nur infoweit, al dieſe Richtung eine produc⸗ 
tivere Verwendung der Gapitalien bewirft. Auch das Gegeutheil ift 

möglich, jedenfals aber wird zum Theil immer der Plusproduction auf 
der einen eine Minusproduction auf der anderen Seite gegenüberfteben. 
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Betrachten wir für einen Augenblick die einheimiſche Volfswirthihaft 
als eine geſchloſſene. Eine gewiſſe Summe materieller Productionsmittel, 
Bildung, Arbeitöfraft if vorhanden, Die ſchon beiprodene Einwirkung 
des Kriege, der praftifchen Haupsurfache der Papiergeldausgabe, können 

wir jeßt gang unberüdfichtigt laſſen. Betonen wir alfo ſeht aud gar 
nicht weiter die Verzehrung eines Theils jener materiellen Mittel und 
Arbeitsträfte durch den Krieg. Nehmen wir ferner an, die Papiergeld 

ausgabe fönne fein Metallcapital mehr disponibel machen, wie in der 
Haupffage im Krimmfriege Rußlands. Die neuen Emiffionen Papiergeld 
gelangen als Zahlung an Eoldaten und Kriegölieferanten. Diefe Perfonen 
verfügen dadurd) über eine vermehrte oder über eine ganz neue Kaufkraft. " 
Diefe letztere ſetzt fle in den Stand, allerdings bei einem zunächſt gleich 

gebliebenen Angebot zu höheren Preifen, alfo mit einem Verlufte an der 

Kaufkraft des immer weiter vermehrten Papiergelds, von dem beftimmten 

Güterquantum der Volkswirthſchaft einen größeren Antheil an fich zu 
ziehen, Diefer Güterantbeil wird von den einen Käufern nur einfach 
confumirt, und in diefem Falle müffen andere Rerfonen weniger confumiren, 

nämlidy diejenigen, welche ned) nicht über eine dem vermehrten Papiergeld 

entfpringende Eztrakauffraft verfügten. Unter den Borausjegungen unferes 
Bald, wo Papiergeld bereitd das audſchließliche Umfaufsmittel geworden 
fein fol, haben diefe legteren Eonfumenten fogar eine fleinere Kanffraft 

als bisher, weil die allgemeine Kaufkraft des Papiergelds abgenommen 
hat. Die anderen Käufer, welche über die vermehrte Papiergeldmenge 
zuerft verfügen, find direct und indirect die Unternehmer, welche den 

Kriegebedarf probueiren. Sie benupen den größeren Güterautheil, den fe 
fi verfdjaffen, als Productionsmittel, reſp. fie fanfen von dem Gefammte 

gütervorrath diejenigen Artikel, welche für ihr Geſchäft coneretes Gapital 
find. Ein erhebliches Quantum wird immer in gewöhnlichen Eonfumtie 

bilien oder Unterhaltsmitteln für Arbeiter beftehen, dazır kommen die 

Rodftoffe n.f. m. So werden biefe Producenten in der That zur Forte 
fegung und zur Erweiterung ihrer Geſchäfte durch die Papiergeldausgabe 
befähigt, wobei Die Productionsfoften und die fertigen Erzeugniſſe wie wir 
bon früher conftaritten, eine Zendenz zum Preisfteigen baben, fo lauge 
vie Papierermehrung dauert, Aber es ift bier nun aud far, daß nach 

Maßgabe des vermehrten Aufaufs der Productionsmittel auf der einen 
ein verminderter Ankauf auf der anderen Geite vor ſich gehen muß. 

Denn diefelbe Maffe Güter ift zunächſt nur vorhanden, die erhöhte 
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Kaufkraft durch Mebrbefig von Geld exiſtirt nur auf der erfien "Seite. 
So fange Krieg und demnach Gütervernichtung oder beften Balls Ver⸗ 

wandlung der Güter in ein Immaterialcapital, Papiergeldvermebrung aus 

dauern und Kaufkraftüberlegenheit auf der Seite der für den Kriegabedarf 

arbeitenden Unternehmer bleibt, fo fange audrerfeits die conereten Produc» 
tionsmittel, melde man braucht, überhaupt nod vorhanden find oder noch 
neu prodneirt werden fonnten, fo fange kann auch die Zhätigfeit der ger 

nannten Unternehmer fortgeben. Sie wird fi aber unter unfrer Voraus» 
fegung der gefehloffenen Volkswirthſchaft, wo Die erforderliien Productione 
mittel nicht leihweiſe aus dem Ausfande bereinfommen, immer ſchwieriger 
geftalten, grade weil die üvrige Production immer mehr abnehmen muß. 
Diefe wird gewiffermaßen durch das Vor kaufmonopol, welches den Pros 
ducenten der Kriegsmateriafien die immer emeute Papiergeldansgabe in 
Betreff der. Productionsmittel verleiht, dieſen letzteren gegenüber immer 

concurrenzunfähiger. Das wird Denn fo fange dauern, bis das Papiere 

geld durch die Vermehrung fo maffenhaft oder durch die Verminderung 

der auderweiten Production die Broductionsmittelvorräthe fo Mein gemorden 

find oder Beides einigermaßen zufammentrifft, daß das Papiergeld praktiſch 
feine Kauffraft faſt verliert. Solche extreme Bälle finden ſich in der 
BWirfticpfeit annähernd in der franzöfifgen Revolutionszeit, wohl auch, 
grade was die Verringerung der Productionsmittel aulangt, in dem amer 
ritaniſchen Bürgerkrieg auf Seite der conföderirten Staaten. Natürlich 

muß ein folder Zuftand mit dem furchtbarſten Nothftand wenigſteus aller 

der Kreife der Bevölferung, welche nicht in directer Beziebung- zur Pros 
duction des Kriegäbedarfs ftehen, verknüpft fein. Man erfieht aus dem 

Borhergehenden, welches furchtbare Finanzmittel die Papiergeldansgabe in 
Händen einer rückſichtsloſen Staatsgemalt werden kann. Was ift dagegen 

die größte Befteuerung und Zwangsanleihe und die umfafjentfte Gewalt, 
welche eine Regierung zur Durdführung diefer beiden Mußregeln befipen 
kann? Der Zwangscurs des Papiergelds if eine viel mächtigere und 

doch eine viel einfachere Schraube zur Erprefjung der erforderlichen Güter, 
weil er der Stantögewalt durch Vermittlung des Productiond« und Abfage 
procefjed und der Preisgeftaltung, alfo im Uebrigen vermittelt der ger 

woͤbnlichen wirthſchaftlichen Gefepe die Güter des Volls zur Verfügung 
ſtellt, ja förmlich in die Hände fpielt. Eben deßhalb wird in Exiſtenz- 

fragen des Staats und Volks das Zwangscurspapiergeld unter allen 

Berfaffungöformen das letzte Zufluchtsmittel bilden, wenn alle anderen 
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Hülfömittel verfagen. Dagegen wird meder der wirthſchaftliche Nactbeit, 
noch die unvermeidliche Ungerechtigkeit und Härte der Maßregel ſchühen.) 

Glůcklicher Weiſe kommt es nicht notbwendig ſtets bis zu dieſen egtremen 

Zufländen, welche wir im Vorhergebenden ſchilderten. Die Regel bilden viel 
mehr neuerdings Zuftände, wie wir fie grade in der Neuzeit in Rußland, 
Deſterreich und Nordamerifa finden. Cine große Muffe Papiergeld iſt 
"ausgegeben worden, eine ftarfe Entwerthung des lehteren gegen das aus 
dem Verkehr völlig verihwundene Metaligeld zeigt fih, aber die Menge 
vermehrt ſich wenigftens nicht weiter, weil die Urſache der Papiergeld» 
ausgabe, der Krieg oder das durch ihn bewirkte acute Defleit, fortgefalen 

iſt. Danıı zeigt ſich nun in der früher befprodenen Weiſe die Plethora 
an Paviergeldcapital. Hier fragt ſich mur mob, ob nicht diefe eine reelle 
Grundlage für einen allgemeinen Auffhwung der Volkswirthſchaft bilden 

konn. Es ift leicht zu zeigen, daß auc hier höchſtens mur von einer 

veränderten Richtung der Production die Mede fein faun, im welcher die 
Realcapitalien der Volkswirthſchaft befchäftigt werden, Die Papiergeld» 
capitalien Bilden nur vermöge der ihnen innewohnenden Kaufkraft das 

Mittel in den Händen der Einzelwirtbfchaften, der Production diefe andere 
Richtung zu geben. 

Das Papiergeldcapital wird in befonders großem Betrage bei den 
Producenten des Kriegsbedarfs am Schluß des Kriegs zurüdbleiben, denn 

für dieſe Perfonen entfällt ja num die Nothwendigkeit und der Anreiz, das 
in Zahlung erbaftene Papiergeld fofort wieder zum Anfauf der ‚erfordere 
fichen Productionsmittel weggugeben, um die Production des Kriegabedaris 
fortzufegen. Au den Unternehmern, welche ſoichen Kriegsbedarf befchaffen, 
gehören z. B. die Landwirthe, welche Nahrungsmittel, die Babrifanten, 
Handwerker, melde Kleidung, Fuhrwert, Waffen, Munition u. ſ. w. her⸗ 

Rellten; ferner namentlich die große Meibe wichtiger Mittelsperfonen, 
welche zwifhen dem Producenten, den eben genannten Unternehmern, und 
dem Gonfumenten, der Militäwerwaltung oder dem Staate, vermittelten, 
alfo Kaufleute, Lieferanten aller Art, kleinere Händler, Wirthe, welche die 

*) Im der Paplergelddebatte auf dem voltsmirihfaftligen Congreß in Hannover 
(1864, dgl. Bericht darüber, Berlin 1864, S. 47 fi) bat man freilich von einigen Seiten 
diefe Aufialung gemißbiligt, in der Hoffnung, man werde lieber den Staat zu Grunde/gehen 
loffen, ale zum Zwongecurs greifen! Das Papiergeld als einzelmirtkfaftlices Capital 
Tommt in den Anfihlen von Prince Smith u. 4. m. auch niät immer zur genügenden 
Würdigung. 
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täglichen Bedürſniſſe der Soldaten verſorgen balfen. Dieſe Mittelsper⸗ 

ſonen find der Regel nad) die thätigſten, betriebſamſten, intelligenteſten, 

freilich felten die gewifjenhafteften. Es find diejenigen, weldhe ihren Bors 
theil am meiften wahrzunehmen willen uud dazu- die befte Gelegenheit 

baben, weil fie beim Einkauf und Verkauf „gewinnen, der eigentliche Pro» 
ducent und der Gonfument von ihnen abhängt. Die großen und raſchen 

Ertragewinne im Lieferungsgef_päft für den friegführenden Staat fließen 
vornehmlich in ihre Taſchen. Das, was der Staat durch Mangel an 

Birthigaftlifeit, Leichtſinn, Gewiffenfofigkeit, Beſtechlichkeu jeiner Beame 
teu bei den Kriegötieferungen verliert — und in meldem Staate ließen 
fih ſolche Verlufte gänzlich vermeiden — fommt im erfter Linie eben 

der Lieferantenclaffe zu Gute, Unter den untrennbaren Folgen des Pas 
piergeldweiens befindet ſich ſtets Die, daß die Staatöverwaltung om wer 
migften fparfam verfähet, je unbefchräuftere Reffourcen ihr die Papiergeld» 
ausgabe für den Augenblid eröffnet. Auch davon profitien die Lieferanten 
am meiften und die Heinen Händler wiſſen in gleicher Weife den wirtbſchaft- 

lichen Reigtfinn des Soldaten auszubeuten. „Iſt die Herrihaft der Def» 

cite hereingebrogpen, ift man um eine Unzahl von Milionen von Gleiche 
gewicht entferut, da erſcheint jede Erſparung im Kleinen unnüße, man er⸗ 
wartet Die Rettung von fogenannten großen Maßregeln und ein Geift der 
Umwicthfpaftlichfeit und Sorglofigfeit bemächtigt ſich der Binanzverwaltung,“ 
io fagt Hod treffend von der Periode der pronifchen Deficitwirthihaft.”) 
Wie gilt das volente von den Zeiten acuter Striegsdefleite, welche durch 
Bapiergeldausgabe befkritten werden! Die Lieferanten willen davon zu 
erzählen. Sie find die erſten, in deren Hände das Papiergeld in Zahlung 
gelangt, fie machen im Laufe des Kriegs die größten Gewinne, fie haben 
am Schluß defelben das meifte disponible Papiergeldcapital in Händen. 
Iu zweiter Linie ſtehen die übrigen für den Krieg arbeitenden Unter 

nehmer. 

Die Beendigung eines großen foffpieligen Kriegs führt in der Regel 
zu einer mindefens grade fo ſtarken Ayendrehung der ganzen nationalen 

Production, wie der Kriegsanfang. Die Beflger des jet auf einmal 

möüffigen Papiergeldcapitals find ebenfo felten geneigt als befähigt, ibre 
und ihrer Gapitalien Thätigkeit im ruhigen Geleiſe der gewöhnlichen Pros 

duction zu vermerthen. Als jpeculative Köpfe oder durch den Beſitz der dis⸗ 

72. Hoc, öffentliche Abgaben und Schulden, Stuttgart 1863, ©. 33. 
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poniblen Kauffrafi mit anderen fpeculativen Köpfen leicht in Verbindung 

gebracht, mitunter von ſolchen Speculanten, von ins und ausländifchen 

Banquiers u. f.'w. felbft mieder gegängelt, werfen fie jet ihr Augen- 
merf auf große Unternehmungen, welche bei etwas Rifleo doch größeren 
Gewinn als die gewöhnlichen Geſchäfte verfpregen. Ju unferer Zelt 
des Aſſoeiationsweſens, des überall mehr oder weniger entwidelten oder 

doch einer raſchen Entwicklung leichter als ehedem fähigen Ereditwefens, 

des koomopolinſchen Eharafters des Gapitals find ſolche große Öffentliche 
Unternehmungen nur um fo feichter in Gang zu bringen. Neuer ähnlicher 
Gewinn wie in den Geſchäften mit der Papiergeld auegebenden States 
tegierung lockt jeßt durch Yetienemifflonen u. dgl. m., dobei durch Abs 
ſchoͤpfſen des Agio's und mancherlei fpeculative Eeſchaͤſte das bisherige 
Reben leicht fortgefegt werden fan. Alle diefe Geſchäfte paſſen grade für 
die Perfonen, melde am meiften an der Papiergeldausgabe gewonnen 
haben und am meiften Papiergeldcapital befigen, vortrefflich. Was 
Bunder, daß diefe Leute diefen Gefchäften vornehmlich; ihr Gapital und 

ihre Gewandtheit zuwenden. Wer mollte auch leugnen, daß bier oftmals 
die heifjamften Unternehmungen, Eifenbahnen, Banfen, Greditgefellipaften 

aller Art, Bergwerke, große Fabriken u. dgl. m. ins Reben gerufen werden? 

Ein Mangel, welcher mit der Befhaffenbeit der Gründer und der Art 

und dem für die Gründer vorübergehenden Zweck der Gründung zufanmens 
hängt, pflegt freilich nicht felten zu fein: es ift Die geringe Wirthſchaft⸗ 
Ticpfeit, die nicht gehörige Berücfihtigung der die dauernde und genügende 
Rentabilität beftimmenden Bedingungen, unter welden Ginflüffen jene Uns 
ternehmungen oft von vorneherein leiden. Auch dafür liegen die Beifpiele 
nicht fern, fie finden ſich aber in ähnlicher Weife wie in Rußland grade 
bei den mit Papiergeldcapital gegründeten Unternehmungen auch in Deftere 
reich und anderswo zahlreich genug. 

Prüfen wir indelfen jet mur, wie diefe Unternehmungen anf bie 

inlandiſche allgemeine Production einwirken. Auch bier kauu das Pavier- 

geldcapital, mit welchem die ſe Unternehmungen gegründet werden, vermöge 
feiner Kauffraft nur mit dem Gelde anderer Unternehmungen um den 

Ankauf der einmal im Lande vorhandenen concreten Productionsmittel und 
Arbeitskräfte in Concurrenz treten, ganz wie früher im Kriege. Diefer 

Kampf wird meitens erfolgreich fein, da die Ueberlegenbeit der Raufraft 
leicht auf Seiten des Gedeutenden, müſſig fiegenden Papiergeldcapitals 

ſtehen wird. Bür die ganze Volkswirthſchaft hat das aber doch zunädft 
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nur zur Bofge, daß in der That bloß vorhandene Realcapitalien eine vers 

änderte Beihäftigung finden. Die großen neuen Unternehmungen liefern 

Güter, aber ſtat! andrer Güter, melde fonft produeiet worden wären, 
Eijenbabnen werden gebaut, aber der Straßenbau gerätb ins Stoden, denn 
die erforderfihen Productionsmittel und Arbeitskräfte hat die Eifenbahne 

geſellſchaft den Gemeinden, dem Kreife, den Gutsbeflgern vorweggeuommen. 
ctienfabrifen werden errichtet, aber den Privatfabrifen fehlt das nothwens 

dige concrete Capital. Bergwerle werden eröffnet, aber vergebens ſucht 
der Gutsbeſitzer Credit zur Verbefferung feiner Landwirthſchaft. Es fann 
nun fehr wohl die Volkswirtbſchaft von diefer veränderten Beſchäftigung 

der Arbeitskräfte und Productiousmittel profitiren, alfo der Werth der 

Sefammtproductien doc größer ausfallen, aber nur unter der Vorauss 
ſetzung, daß die neuen Unternehmungen wirklich produetiver find. Dftmals 
mag das der all fein, immer gewiß nit. Die Papiergeldbafls der 
neränderten Production trägt in dieſe nur zu leicht den Keim der Unwirth⸗ 
ſaftlichteit hinein. Und and im günftigften al wird dem Plus auf 
der einen ein Minus auf der anderen Geite gegenüber ſtehen. Erſt all 

mãhlich farn auf der Grundlage einer wirklich größeren Productivität der 
neuen Gapitalverwendung durch vermehrte Sparfamkeit eine Reubildung 

teeller Gapitalien erfolgen und dadurd das Mittel geboten werden, jenes 
Minus zu erfegen. Der unwirthſchaftliche Sinn, welder in und durch 
die Papiergeldwirthſchaft ganze Bevoͤllerungen ergreift, wird auch biegegen 
mandes Hinderniß ſchaffen. Immer wird man wieder darauf hingewiefen, 
daß ein wirklich allgemeiner Auffbwung Vermehrung der Arheit md Ber 
mehrung der durch Atbeit erzeugten, durch Erfparung gebildeten conereten 
Eapitalien zur Vorausfegung hat. Die Paviergeldausgabe als ſolche 
ſchafft diefe Gapitalien nit, fondern ruft günftigften Falls nur einige 
Bedingungen ins Leben, welche die Schaffung ſolcher Capitalien begünftie 
gen, felten indeffen, ohne gleichzeitig entgegengefegt wirtende Bedingungen 
wirffam zu maden. 

Beſſer geftalten fih die Verhäftniffe, wenn wir von der Geſchloſſen- 

beit der Volkswirthfepaft abfehen. Tritt dann eine der früheren Voraus 
fegungen ein, dag mämfid) nad Abrechnung der Kriegekoſten von dem 
Bertbe des durch Papiergeld erfegten Metallgelds noch ein Betrag übrig 
bfeibt, mit welchem ausländiſche Productionsmittel gefauft werden fönnen, 

fo iſt eben ein Theil des großen volföwirtbfehaftlichen Nefervecapitals jeht 
wirklich productiv angelegt worden. (ine wirflide Ausdehnung der 
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Production im Verhältniß gu dieſem Metallgeldbetrag ift alsdann moöglich. 
Indeſſen, wie erwähnt, wird-diefer Fall in erheblicherem Umfange, zumal 
in unfter Zeit der Creditwirthſchaft, felten vorfommen, 

Wichtiger dagegen ift die andere früher beſprochene Eventualität, daB 
durch die Papiergeldansgabe die Aufnahme von Anfeipen im Auslande 
erleichtert werden Fan. Freilich ſteht dem der Umſtand entgegen, daß 
die Papiergeldwirtbfehaft auf den Gredit einer ganzen Volfswicthicaft und 
ihrer einzelnen Glieder, voran des, Staats ungünftig wirft, weil fle ein 

Symptom ſchlimmer politifher, wirthſchaftlichet und finanzieller Verhält 
niffe ift. Dazu tritt der weitere Umftand, daß bei dem Schwanfen der 

Währung alle Forderungen und Zaplungen, welche anf dieſe Währung 
lauten, für das Ausland um fo unficherer werden, weil diefes das Papier» 
geld für feine heimiſchen gwecke in Metallwäbrung umfjegen muß. Da 
handelt es ſich denn oftmals um größeres Nifico wie im Papiergeldfande, 

nämlich um das Rifico im Betrag des Metalagio’s ſtatt des Rifico’s im 
Betrag der inlaͤndiſchen Preisbewegung, — wie wir nod näher ſehen wer⸗ 
den, zwei nicht "identiihe Größen. Es fann daher der Geſammteredit 
der Vollswirthſchaft des Papiergeldlandes beim Auslande fogar jept Heir 
ner ald ehedem hei Metalwährung fein. In der Zeit der ſich fleigernden 
Papiergeldnoth, im Kriege, bei fortfcpreitender Papiervermehrung und 

wachſendem Agio möchte die letzterwähnte Eventualität wohl häufiger als 

ihr Gegentpeif fein, obgleih wieder die Hinauszichung fremder Eapitalien 
in Geldform durch die Entwerthung des Papiergelds wie mit einem And» 
fuhrzoQ belegt, alſo gehindert wird. Nach dem Kriege indefien, wenn 

die Papiergeldmenge auf demfelben Stande bleibt öder vermindert wird, 

das Agio unter dem Einfluß des fid) befiernden Gredits eine finfende 

Richtung innehält, wird die Hineinfeihung des fremden Capitals nicht 
felten umfangreich werden, Werden die Eontracte auf Papiergeld geftellt, 

fo reigt-defien fteigernder Werth das Ausland zur Anlage an. Mißtranie 
ſchere, ängfiligere Capitaliſten laſſen fid durch Stipularion von Metall» 

mährung gewinnen, welche im Papiergeldlande um fremdes Capital heran. 

zuziehen daun nicht felten allgemein oder für fpeciele Bälle geftättet, 

d. h. für gerichtlich einflagbar erflärt wird (Staatspapiere, Actien, Prios 

ritätsobligationen. Ein Eleinerer Bettag des Inländiichen Papiergelds 

wird fi auch im Auslande in den Grenzländern und an den großen 

Börfen und Handelsplägen für Derwechslungsoperationen und internatios 
nale Zahlungen halten. Für den Betrag feiner Kaufkraft bildet ex eine 
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Anleihe heim Auslande und ein Mittel zur Vermehrung der Realcapitalien. 

Auf jeder größeren europaͤiſchen Börfe ift oͤſterreichiſches und xuifliches 
Papiergeld effectio zu faufen. Hiernach ermefje man die Weisheit einer 
Binangpolitif, welde die Einführung heimiſchen Papiergelds, wie ehedem 
in Rußland, verbietet und damit natürlich auch die Erhebung jener ans 
ländifpen Anleihe mit Papiergeld hindert! 

Namentlich) wird aber die Gründung großer äffentliher Unternehr 
mungen, welche die Aufmerffamfeit auf ſich ziehen, die Beteiligung des 
auslänpdifhen Capitale heranlocken. Die inländiſchen Gründer, melde zu 
ihren Operationen durch das Papiergeldcapital befähigt werden, ſtehen 
ohnehin als Banquiers und Geldmänner mit ihren auswärtigen Berufsr 
genoffen in der Gegeuwart meiftens in Gefchäftsverbindung. Der Koss 

mopolitismns des Geldeapitals fommt dann unter dem begünftigenden 

Einfluſſe des Papiergelteapitals und der von ihm ins Reben gerufenen 
Unternehmungen dem Inlande zu Gute. Für Eiſenbahnen, Banfen oder 
große Anleihen des Staats if die Betbeifigung des fremden Capitals 
Teipter zu gewinnen, als für Meine einzelwirtbſchaftliche Operatiouen unbes 

fannter Perſonen. Dies "wird nebenbei bemerft von denen vergefien, 
welche der Benugung des auswärtigen Staatseredit Damit entgegentreten, 

daß das fremde Capital auch ohnedies im Lande placirt werden würde, 

Soweit in Rußland nach den Jahren 1856 ff. ein reeller Auſſchwung der 

Vollowirthſchaft wirklich ftattgefunden hat, welder mit Recht direct oder 

indirect mit der Papiergeldvermebrung in Verbindung gebradıt wer 
den fann, möchte die bervorgerufene Betbeiligung des auswärtigen Capitals 
daran ein Hauptverdienft mit beanipruchen dürfen. Andere Momente, 

z. B. die wenigftene theilweiſe doch wobl erfolgte productivere Anlage der 
Banfdepofiten im Vergleich mit bisher, haben daran wohl einen weiteren 
Antheil. Die Paviergeldausgabe ale ſolche, d. h. die Schaffung einzel- 
wirthſchaftlicher Kaufkraft bat aber jonft au ſich nur eine andere, nicht vers 

mehrte Production zur Belge haben können. 
Die Mitbenugung ausländifcher Eredite hat für die Volktwirtbihaft 

natürlich das Precäre, daß fie widerruflich iſt und oft zu febr ungelegener 
Zeit widerrufen wird. Peinlich wird diefe Zurüdnahme des Credits her 
fonders dann, wenn das Gapital in große ftebende Gapitalanlagen, wie 

Gifenbabuen oder Immateriafcapitalten, in den Staat und jeine Anftalten, 

gefteft worden if. Dann hat eben eine Umwandlung umlaufenden Ea« 

vital ſtatigefunden. Gleichwohl muß aus diefem, reſp. aus Metalgelds 

Baltiſche Monatsfchrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heft 1. 3 
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vorräthen die Rüczahlung des Capitals erfolgen, Im Papiergelblande 
wollen legtere Vorräthe für größeren Bedarf nicht viel befagen. Da er 

folgt denn eine Beſchränkung der Waarenbezüge aus der Freunde, eine 
Vermehrung der Wanrenausfuhr, Beides läßt fih aber oft erft erzwingen, 
wenn der Zahlungsbedarf für das Auslant die Wechſeleurſe noch weiter 
gedrüdt, mit anderen Worten zu einer abermaligen größeren Entwerthung 
des Papiergeld geführt hat. Im den leften Jahren, vorübergehend in 
beionders ſtarlen Mahe im Sommer 1866 während des deutfchen Kriegs, 
Hat Rußland allem Anigein nad unter diefen Ginflüffen gelitten. Die 
Aufnahme neuer auswärtiger Staatsanleihen, wenn Actien, Obligationen, 
alte Staatspapiere aus dem Auslande zurüdtrömen, iſt dann yur die 
Verwandlung des einen ausländif—hen Eredits in einen anderen und ger 
währt uur vorübergehend Hilfe gegen wachſende Entwerthung des Papiers 
gelds, jelbft wenn letzteres nicht vermehrt wird. Denn die Urſachen der 

fortfepreitenden Zurüdziebung oder Abwidlung der bisher genoffenen aus— 

wärtigen Credite liegen meiſtens tiefer. Nicht am wenigften wirkt die 
Bortdauer der Papiergeldwirihſchaft jelbſt ſchlielich wieder Discrediticeud, 
weil das Ausland in diefer Fortdauer das Symptom tieferer finanzieller 

und wirihſchaftlicher Schäden, die fi) nicht fo raſch befeitigen laſſen, er» 
fennt, . Unfenntniß, Vorurtheil, Abneigung erhöhen den Mißeredit noch. Der 
finkende Curs des Papiergelds ruft für Das Ausland Verluſte, der gleihbleie 

bende nicht die gehoften Gewinufte hervor, worauf das fremde Capital gerech- 
net hatte. Ju dem concreten Falle Rußlands möcten innere und Äußere Urfa« 

hen in den lepten Jahren fortſchreitend zufammengewirft haben, den Eredit 
der ruſſiſchen Volkswirthſchaft und des ruſſiſchen Staats im Auslande zu ver« 
mindern und zu vertheuern. Die große ſocialpolitiſche und wirthſchaftliche 
Krifls, in weiche Rußland unvermeidfic, vorübergehend durch Das grohar- 
tige Werk der Aufhebung der Leibeigenſchaft eintreten mußte, die polniſche 
Bewegung, die erſchwerte Finanzlage mit Defieitwirthigpaft, Papierwäprung, 
feigendem Staatsbedarf für Die unumgängligen Reformen auf allen Ger 
bieten der Stantsthätigfeit haben im Inlande, um von minder wichtigen 

Punkten abzufchen, Bedingungen hervorgerufen, welche verthenernd und 

erſchwerend auf den auswärtigen Eredit des ruſſiſchen Staats und der 

ruſſiſchen Volkowirthſchaft eingewirft haben. Die erhöhete wirthſchaftliche 
Tpätigfeit und die Gapital verzehrenden politifchen Vorgänge und Kriege 

baben in Gurepa und Amerika allgemein den Gredit vertheuert, vorüber 
gehend wiederholt fehr flark, nicht unerheblich, wie es ſcheint, für längere 
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Zeit. Selbſt engliſche Gonfols, al pari in den erften 1850ser Jahren, 
als die californifhsauftraliihe Goldproduction im Beginnen war, ſtehen 
feit lange unter 90. Auch ein kleines Beifviel, daß die Geldvermehrung 
feine bleibende Biligfeit des Credits fhafft. Im allerlehter Zeit, namentlich 
feit dem Schluß des amerikaniſchen Bürgerkriegs, möchten die ruſſiſchen 
wie die öfterreihifchen Werthpapiere unter der Goncurrenz der amerifanie 

fen in Deutſchland, Holland, Gugland leiden und vorausfiptlih wird 
bei der erfiaunenswerth raſchen Verbeſſerung der amerikaniſchen Finanzlage 
diefe Goncurrenz bald noch empfindlicher werden. Mahnung genug, daß 
Rußland für fein zerrüttetes Geldweſen endlich etwas Ernftlihes thue, 

fonft werden die amerifanifen Freunde allen Brüderfchaftsideen zum Zrog 
den Rufen den Markt des „alteroſchwachen“ aber capitalreichen Europa 

verderben, deſſen beide „Bufunftöwölfer" einftweilen eben dod) noch nicht 
entratben fönnen. 

Die vorausgehenden Grörterungen liefern unferes Erachtens die Er— 
Märung der Vorgänge in der rufflihen Vollswirthſchaft und auf dem 
tuffifchen Geldmarkte feit dem orientafifpen Kriege bis zut Gegenwart. 
Ee find im Weſenilichen die naͤmlichen Vorgänge, melde man in jeder 
größeren Volkswirtbſchaft, die koſtſpielige Kriege mit Papiergeldansgabe 
beftritt, wahrgenommen hat. Verſchiedenheiten befteben immer nur grade 

weiſe, im Tempo der Entwicklung, in Nebenpunften, nicht im Principe, 
Am größten find die Aehnlichkeiten, wo fid ſonſt die Buftände der Volks— 

wirthſchaft, der Charafter und die Bildung des Volks, die Verbältmiſſe 
des Ctaatd und feiner Finanzen, die allgemeine geograpbilde Beſchaffen- 
beit des Landes mehr gleichen. Daber ſind fid die Papiergeldperioden 
Deſterreichs und Rußlands in der Gegenwart und mebr noch in früherer Zeit, 
in der Epoche der Zürfenfriege der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und 
im franzöfiichen Revolutionszeitalter fo auffallend ähnlich, weil dazumal 

and die änßere politiſche Geſchichte beider Stuaten jo gleichartig verlief. 

Die bedeutendften Unterſchiede, welche zwiſchen der öfsrreichiihen und 
rnififben Papiergeldwirtbiebait der Gegenwart beiteben, möchten ſich ans 

dem noch ahgefeloffeneren, unzugängliceren Charafter des Lande, der ges 
tingeren Velfsdihrigfeit, den felechteren Communicationen, dem im Ders 
gleich zur inländiſchen Geſammtproduetiou ned geringfügigeren auswärtigen 
Handel Rußlands und dem Umſtande erklären, daß Rußland im Begiun 

der Papiergeldwirtbſchaſt noch tiefer in der Naturalwirtbſchaft die als 
Defterreih. Mit anderen Worten Rußland flelt die poch abgeſchloſſenere 

gr 
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und nod) weniger entwidelte Vollswirtbſchaſt dar. Erfhwerend wirken 
bei Defterreich die viel ſchwierigeren, far hoffuungslofen inneren politiſchen 
Zuftände, die ewigen Derwidelungen mit dem Auslande, und die Folge 

beider Momente, die weit ungänftigere Finanzlage ein. Nordamerifa’s Par 
piergeldwirthſchaft der Neuzeit unterſcheidet ſich von derjenigen Oeſterreichs 

und Rußlands u. A. wohl vornehmlich durch Das ungleich raſchere Tempo 

aller auf- uud abfleigenden Entwidlungen der Papiergeldvermehrung und 
Verminderung und des Gteigens und Fallens des Agio's, woraus daun 
natürlich viel ſtärlere Sprünge der Bewegung hervorgingen. Die früberen 
Papiergeldzeiten anderer großer Volkswirthſchaften, wie der eugliſchen 

1797—1819 und der franzöfligen zur Zeit Lam’s und in der Revolution 
bieten andere graduele Verſchiedeuheiten. Die Gejege der Volfsmwirthe 

ibaft fommen ſchlleßlich überal ähnlich zur Geltung, die Etſcheinnngen 
in Rußland machen wahrlid davon feine Ausnahme, wie ruſſiſche Stimmen 

wohl gelegentlid) behauptet haben. 

Solche Ausnahmen find namentlich and die Bewegungen des 

Silderagio’s, reſp. der Wechſelcurſe nicht, weder der verhäftnißmäßig 

günftige Stand im Kriege jeibft, noch da6 Steigen und der Parifland im 
Zahre 1856/7 und wiederum annähernd im Jahre 1862/3, noch die ftär- 

fere Entwertjung des Papiergelds in den Zwiſchenjahren uud in der 
neueren Zeit. Es mag diefe Bemerkung hier vorläufig genügen, da mir 
fpäter noch auf die Brage der Bewegung des Agio's fpeciell eingehen 
werden, 

Es bedarf nad) alem Vorhergeheuden feines näheren Beweiſes mehr, 
daß eine abermalige Papiergeldvermeprung „zur Unterftügung des Handels, 
Gewerbes und der Landwirthichaft“ feine wirkliche Abbülfe des Mangels 

an conereten Capitalien bringen, jondern nur zeitweife den Mangel an 

disponiblem Papiergeldcapital erſetzen könnte. Das würte nur zu einer 
Wiederholuug der Eriheinungen führen, welche fid) nach dent orientalifchen 
Kriege gezeigt haben: die Production befüme abermals eine andere Mich« 
tung, was von zweifelhaftem Nußen ift, eine wirklich allgemeine Stei— 

gerung der Production würde daraus nicht hervorgeben. Was fehlt, ift 
eben in der Hauptlade nicht disponibles Papiergeldrapital, fondern 
coucietes Realcapital, das unmittelbar als Productionsmittel dient oder 

gegen die erforderlien ausläudijhen Güter umgetauſcht werden kann. 

Bir fagen, in der Hauptſache fehlt dieſes eigentliche Eapital, Es fann 

daneben auch an Disponiblem Papiergeldcapital und an papiernen 
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Umlaufsmitteln fehlen, fo gut wie an bdisponiblem Metallgeldeapital 
und metallenen Umlaufsmitteln. Ginige Umftände feinen dafür zu fpres 

hen, daß in Rußland gegenwärtig Erfteres theilmeife der Fall iſt. Dann 

ann aber wiederum dauernd nicht durch Papiergeldausgabe geboffen 

werden, es zeigt fich vielmehr eine mene Unzukömmlichkeit des Papiergeld» 

weſens. Von dieſem Punkte wird im vlerten Abſchnitte noch die Rede fein. 
Statt der Vermehrung handelt es ſich vielmehr um die Verminderung 

des Papiergelds, als eine der Vorausſehungen, die Papierwährung wieder 
durch die Metallwäbrung erfegen zu können. Das kann nur mit Sitte 
eines großen Betrögs Metalgeld gefheben, welder theils ald Umfanier 
mittel in den Verkehr geſetzt, nachdem es möglich geworden, vorher den 
Zwangscnrs zu befeitigen, theils bei einer partielen Beibehaltung einlds⸗ 
barer Papiereireulotionsmittel als Fundirung der lehteren bereit gehaften 
werden muß. In diefem Falle find gleichzeitig andere zufammenhängende 
Maßregein zu ergreifen, wenn die Sicherung des Geldweſens gewährt 
bleiben fol. Unvermeidlih handelt es fich dabei um die Anlage bedeus 

tender volkowirthſchaftlicher Gapitalien im Geldweien: der umgefebrte 
Proceß, wie bei der Papiergeldanögabe. Daraus gehen für die Finanzen 

md die Volkswirtbichaft die ſchweren Opfer bervor, welde aber durch 

die Bedeutung des Zwecks vollfommen geredstfertigt werden. Ohne ſolche 
Opfer an die Herftellng des Geldweſens denfen, heißt Unmögliches ver⸗ 
langen, zaubern wollen. Nur das Mehr oder Weniger der Opfer und 
die Art und Weile, wie fle gebracht und welche Maßregeln ergriffen werden 
foen, kann fraglich fein. Um daranf die richtige Antwort im Allgemeinen 
und im concreten Fall zu geben, müͤſſen wir die Natur des Papiergelds 

n0& nad) einigen auderen Seiten betrachten und noch einige weitere Gin, 
witfungen deſſelben auf die Vollswirthſchaft miterfuchen. Grade darüber 

geben auch die wiffenfhaftlichen Anfihten in mehreren Punften nod aus» 
einander — der eigentliche Grund der abweichenden Meinungen über das 

einzuſchlagende Heilverfahren. 
A. Wagner. 

Gortſehung im nachſten Heft.) 



Vor dem ruſſiſchen Friedensrichter. 

WE; geben in Nachfolgendem einige der Sernen, wie le ſich täglich 
vor dem ruſſiſchen Friedensrichter abipielen. Bald Stoff zu einem Luſt⸗ 
fpiel oder gar zu einer Poſſe gebend, bald wiederum ans Tragiſche ſtrei- 
fend, find diefe Meinen Genrebilder immer voll dramatiſchen Lebens, 

Mögen fie uns in die Grferflube des armen verlaffenen Mädchens 
oder in die Gemäder der reichen Ariftofratie führen, mögen wir ein 
Paar Gamins in naivſtem Frohſinn über die Anfbebung der Reibeds 

ſtrafe jubeln oder den armen. Gommis ans der Winfelbude über feine 
ungetrene Braut flagen bören, wir thun jedes Mal einen „Griff ins volle 
Reben,“ der freilich mehr von eulturbiftorifchem als von jurifliihem Ins 

tereffe ift, da der Friedensrichter feine Entſcheidungen meift ex bono et 
aequo fält. Indem wir uns fir Die nächften Hefte ein moͤglichſt detaiflirte 
Darftellung des ganzen ruſſiſchen Friedensrichterinftituts vorbehalten, theie 

fen wır Heute uuferen Leſern nur.einige Proben des Stoffes mit, wie er 
den friedensrichterlidhen Entſcheidungen täglich vorzuliegen pflegt. Wir 
beginnen die Serie der Genrebilder aus der Friedeusrichterftube, Die wir 

in mögliht treuer Meberfegung einer mufflichen Gerichtszeimmg entnehmen, 
mit der Schilderung der Äußeren Pocalität, im der der Briedensrichter 
eines Petersburger Stadttbeils feine Sitzungen abzubalten pflegt: „Ins 
Local des Friedensrichters" fo heißt es in der juriftifchen Zeitung, Die 

unter. dem Titel „Das mündliche Verfahren“ (Tanensık Cyas) täglid” 
in Petersburg erſcheint — „führt eine breite Treppe durch ein mit Parquet 
befegtes Vorzimmer. Aus dieſem tritt man rechte in die Aıntöftube Des 

Friedensricpters, deren eine Hälfte, mit einem Penfter, für das Publicum 
durch eine Barriere von dem eigentlichen Geſchäftslocale, das zwei Fenſter 
zäblt, getrennt iſt. Die Wände find mit, beilen Zapeten beffebt, der 

Fußboden mit weichen Teppichen belegt. An der Hauptwand erhebt ſich 
eine Grade, auf der ein Zifh mit Meten und Büchern ſteht. Hinter 
demjelben ein Stuhl mit hober Lehne und Foftbarem Schnigwerf in gothir 
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ſchem Sthl, über dem Stubl das Portrait Sr. Majeftät des Kaifers, in 
der Ede ein Heiligenbild in goldenem Rahmen. Rechts von der Eftrade 

führt eine Thüre ins Canzelleizimmer; jenfeits der Thür, am derfelben 
Band, fteht der Tiſch des Schriftführers.” — So in diefem Falle, der 

übrigens binfichtlich der Eleganz der Ausftattung gewiß eine Ausnahme 
bildet. . 

l 

Begen unerlaubten Bettelns find zwei Knaben, der eine zehn, der 
andere zwölj Jahre alt, von der Polizei aufgegriffen und dem Friedens- 

ripter übergeben worden. Die beiden Kuaben find Äußerft dürftig bekleidet 

und fauen während der ganzen Verhandlung. 
Briedensrichter. Jungen, warum bettelt ihr denn um Almoſen? 

(Die Knaben fielen einander an und lachen.) 
Fr.R. Ihr wißt doch, daß das Beiteln verboten ift! 

(Die Knaben zupfen einander am Aermel.) 
Fr.⸗R. Ih ſpreche mit end; warum antwortet ihr nicht? 

Der 12-jährige. Wus! Wir haben nicht gebettelt, 
Fr.⸗R. Weßhalb hätte man euch denu aufgegriffen? 

D. 10-jährige. Iſt es denn ein Unglüd, daß man 'uns aufge 
griffen bat? Was thus? — Nictel 

Fr.R. Höre auf zu effen, wenn ich mit dir ſpreche. Du faunft 

es fpäter thun. 
D. 10-jährige. Schön, id will aufbören. Werde fpäter eſſen. 
Fr.⸗R. Barum alfo haft du gebettelt? 
D. 10-jährige. Bern id nur etwas befommen hätte! Cs 

war aber nichts. Niemand giebt uns etwas! 
Er-R. Barum nicht? 
D. 10sjäbhrige. Die Einen haben fein Kleingeld und die Andern 

find zu floh. 
Fr. R. Ber hat did) denn hetteln geſchict? 
D. 10jährige. Ber? Ic bin felbft gegangen. 
Fr.⸗R. Weiß dein Vater drum? 
D. 10-jährige. Weſſen .Vater? 
Er -R. Nun dein Bater, 

D. 10rjährige. Als ob ich einen hätte! Ich habe ja gar feinen! 
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Er. Bei wem lebft du denn? 
D. 10-jährige. Bei meiner Mutter. Sie ſchickt mid) aber immer 

fort, die Säuferin! R 
Fr.⸗R. Wie wagft du es, von deiner Mutter fo zu ſprechen! 
D. 10,jährige. Warum nicht? Gift fie dom immer auf der 

Polizei. 

Fr R. (zum 12-jährigen gewendet. Und warum bettelft du? 

Der 12sjährige ſchweigt. 

Syriftführer d. Fr.rR. Er ſcheint blöde zu fein. 
Fr.⸗R. Muth, mein Zunge, du ſollſt feine Ruthen befommen. 

D. 12-jährige. Sage nur, daß ich feine befommen werde. Ich 

befomme doch welche. Der da (anf den Polizeifoldaten zeigend) jagt, 
dag man hier mit der Maſchine geprügelt wird. 

Er.-R. (um Poligeifeldaten). Daß das in Zufunft nit mehr vor⸗ 
kommt! (Zum Knabeu.) Gr hat die Unmahrbeit geſprochen, jegt wird 

nirgends mehr geprügelt. E 

D. 10-jährige (auf den Soldaten weifend). Der will uns felbft 
durchprägeln. Herr Richter, darf er das? 

Fr.⸗R. Gr darf es nicht. 
D. 10-jährige. Aha! So habe ih es mir auch ſchon gedacht. 

Er darf es nicht! Gar nicht! 
TUR. Nun werdet Ihr künftig nod betteln? 

D. 10-jährige. Ich werde Schwefelhölzchen ——— 

Fr.⸗R. (zum 12sjährigen). Und du? 
D. 12s,jährige. Und ich faufe mir einen Geiertafen. Dam darf 

mid Niemand anrühren. 
Fr.R. Thue das nicht. Arbeite lieber! 

D. 12-jährige. Sag' mir mal an! Wer giebt mir denn Arbeit? 

(Der Friedenorichter erlundigt fi nad) der Adreſſe des Auaben uud 
motiet ſich diefelbe in fein Taſcheubuch.) 

Fr.⸗ R. Ich werde dir Arbeit ihaffen. 
D. 12-jährige. Gut, daun will id) auch ſchon arbeiten, 
Fr.⸗R. Gebt jet, Jungen! Doc wenn ihr noch einmal betteln 

werdet, fo laſſe ich euch ins dunkle Zimmer (percen, 
D. 10-jährige (um Polizeifoldaten). Aha! Haft unnütz groß 

gethan! Ich fagte dir ja glei: was thuts, daß du mich aufgegriffen! 
AS ob ic ehwas gefoblen hätte! 
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u. 

Der Bauer Kondyrew macht eine Forderung von 14 Rbl. 50 Kop. 
gegen den Ober-Fntendantur-Diener Komiſſarow und feine Fran geltend. 

Er.-R. (um Bellagten). Haben Sie das Geld geliehen? 
Komilf. Meine Frau hat es geuommen, nicht ich. 
Fr.R. (zu Kondyrem). Gebt den Schuldſchein her; wo iſt der 

Schuldſchein? 
Kond. Wir gaben dir das Geld auf dein Epremwort, Bas für 

einen Schuldſchein verlangft du jegt? 
D. Frau. Iſt's fo, dann bezahle mich auch für die Pflege bei 

ner Frau. 
Kond. Dafür habt ihr bereits Bejablung erhalten. 
Er. R. Geftehen Sie die 14 Rol. ſchuldig zu fein? 
D. Frau. Ja, ih nahm fie im März 
Kond. Und ipäter noch 50 Kop. dazu. 

D. Fran. Nein, es find nur 14 Rbl. 
8. «R. Und wann denfen Sie Ihre Schuld zu begabten? 

D. Frau. Bir verlafen und auf den Bruder, Wenn der hilft, 
fo zahlen wir gleich. 

Er R. Ber ift Ihr Bruder? 
D. Fran. Nun! Offip Iwanowitſch Komiffarem! 
Fr.⸗R. Weſſen Bruder ift er? 
Komilf. Gr ift mein leiblicher Bruder. 

Er. Wenn Sie fih nur mit ihm verfländigen wollten. Gr wirb 
fiherli die Schuld bezahlen. 

Komiſſ. Ja, aber er hat im Augenblick feinen Grofehen in Händen. 

Ihm ift für feine Führung eine ſechsmonatliche Prüfungszeit geſtellt. 
Fr.⸗N. 14 Rbl. find eine fo unbedeutende Summe, daß ich ans 

nehmen muß, Ihr Bruder werde jedenfalls über ein fo Geringes verfügen 
können. 

Komiff. Alles Geld des Bruders befindet fi) beim General Tod⸗ 

leben und der Bruder befommf von ihm nur fo viel als er taͤglich verausgabt. 

Fr./R. Da fie aber verpflichtet find die Schuld zu zahlen, fo gebe 
id Ihnen den Rath mit dem General Todfeben zu fpreden und ihm um 

das Geld zu bitten. 
Komifl. Ich bin eben geftern beim Bruder geweſen, um mit ihm 

über diefe Angelegenheit zu ſprechen. Er aber fagte mir, daß er fein 
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Geld Habe, und bat mid nur zu ihm zu kommen und ihm mitzutheilen, 
wie die Sache bier entſchieden worden fei. 

D. Fran. Einftweilen haben wir fein Geld und können nicht fagen, 
wann wir bezahlen werden. Mags von der Bage meines Mannes abger 
zogen werben, er erhält 1 Rbl. 30 Kop. monatlid. 

Fr.⸗R. Wieviel beabfihtigen Sie denn monatlich abzutragen? 
D. Frau. Einen Rubel, 
Komiſſ. Alfo in 14 Monaten die ganze Schuld. 
Fr.“R. Iſt es Zhnen nicht möglich die ganze Schuld im Laufe 

eines Jahres zu bezahlen? 

D. Frau. Ich habe verfproden einen Rubel zu bezahlen, und alfo 
Au die Schuld niht vor 14 Monaten abgetragen werden. 

Fr.⸗R. Das heißt alſo nit vor dem Juni fünftigen Jahres. 

Ber aber übernimmt denn die Verpflichtung, Sie oder Ihr Mann? " 

D. Frau. Gleichviel! Ich will es thun. 
Fr./R. So verpflichten Sie ſich mit Ihrer Unterſchrift, daß Sie die 

ſchuldigen 14 Rbl. bis zum nächſten Juni zahlen werden. 
D. Frau. Ganz wie Sie befehlen! 
Kond. Nun, dabei ift nichts zu ändern — ich gehe daranf ein. 

Wie bleibt es aber mit den 50 Kop. 
D. Frau. Die bin ich nicht ſchuldig! 
Kond. Nun, Gott mit dir, die du die Unwahrbeit ſprichſt! 

D. Bram. (Unterfcreibt das Protofofl und fagt dann im Fortgehen 
zum Kläger) Ich werde dich jegt um 30 Rbl. verklagen und davon dann 
die 14 Rbl. bezahlen! 

Kond. Wofür denn? 

D. Frau. Du wirft ſchon feben, daß du fie mir zahlen mußt! 

un. 

Vor den Friedensrichter ſind eitiet der Garfüheninhaber Edmann 
und die Fürftin Katharina Dobiſcha, deren Sobn Alexander und die 
Schweſter der Fürftin, Fräulein Helene Mogilewitſch. 

Es treten vor ein alter Mann in dumffem Paletot, eine Altlihe Dame 
im Qut mit einem sac de voyage am Arm und ein junger Mann don 
einigen 20 Jahren. 
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Fürfin. Meine Schweſter, Herr Richter, Helene Petromna 

Mogilewitſch fann Heute nicht erſcheinen, fie iſt auf ihrer Billa in 
Dawlowet 

Fr.⸗R. Das bedaure ih um fo mehr, als Ihre Schweſter heute zum 

zweiten Mal eitirt worden ift, und wenn ich nit irre, Bürftin, Sie felbft 
letzthin um den heutigen Zermin gebeten haben. 

Fürſtin. Ia, lepthin konnte ich unmöglich erſcheinen. Sie hatten 

den Terhandliungstermin auf den Sonnabend angefept, während ich für 
denfelben Abend mir bereits ein Billet fürs Thenter beforgt hatte, Deß⸗ 

Halb bat ich ie den Termin zu verlegen. Meine Schweſter aber läßt 
fich beute entſchuldigen, fie if nicht recht wohl; dod wird fie wohl in 
den nächften Tagen aus Pawlowsk zur Stadt ziehen. 

Fr.⸗R. Der Garfüheninhaber, Herr Edmann, Hagt gegen das Fräulein 

Mogilewitih auf Bezahlung der von ihm den Fürften Aezander Dobiſcha, 

‚einem Nefjen des Fräuleins Mogilewitſch, vorgeftredten 33 Rbl. und bitter 

diefe Summe beizutreiben, fügt jedod binzu, daß die Fürſtin Dobiſcha, 
die Schweſter des Fräuleins Mogilewitih fid verpflichtet babe diefe 
Summe felbft zu bezahlen. Zur Begründung feines Geſuchs führt Herr 

Edmann zwei Briefe, den einen von der Zürftin Dobiſcha, den anderen 

von deren Echwefter, dent Fräulein Mogilewitſch, an feine Frau gerichtet an. 

Wollen Sie, Herr Epmann, diefe Briefe hergeben? 

Edmann überreicht die Briefe dem Friedensrichter, der fir durdhfleht.) 
Fürſtin. Ich kenne Herrn Gdmann nicht und wünſche ihm nicht zu 

kennen. Ich habe ihn niemals gefehen. Ja, er hat meinen Sohn gegen 
meinen Willen zu ſich genommen; ich war damals der Verzweiflung 

nahe. Denfen Sie ih, mein Herr, mein Sohn fährt beim Wechſeln uns 
ferer Wohnung in einer Miethkutſche mit feinen Saden von Hanfe — 

id) erwarte ihn täglich, fündfid in meiner neuen Wohnung — er fommt 
nicht! ſchon bilde ich mir ein er fei mit feinen Sachen ertrunfen! 

Fr.⸗R. Erlauben Sie, Fürſtin Dobiſcha. Der erſte, mir von Herrn 

Edmann übergebene Brief lautet: „Matja Karlowna! Heute fährt Saſcha 
zum Ball. Gr bat meder einen reinen Kragen, noch reine Manfcetten, 
haben Sie die Güte im welche durch den Diener zu ſchicken; auch Iegen 
Sie um des Himmels willen reine Unterhofen bei! (Rautes Gelächter im 
Publicum.) Morgen bin ich ſelbſt bei Ihuen um mit Ihnen abzurechnen. 
Vieleicht aber ziehe ih fogar felhft zu Ihnen hinüber. Schicken Sie die 

gewünſchten Sachen moͤglichſt ſchnell. Die Waͤſche meines Sohnes macht 
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mir ebeh viel zu ſchaffen, er iſt faft ganz nackt.“ (Cautes Gelaͤchter, der 
Fuͤrſt wird verlegen.) 

Fürſtin. Grlauben Sie, das iſt eine free Lüge. athetiſch.) Er 
kennt mich und ich ihn genau. Gr darf ſich nicht unterftehen über den 
Sohn einer Fürftin fo zu ſprechen. Stellen Sie fih vor — — 

Fr.R. (Rubig.) Geftatten Sie mir, Fuͤrſtin Dobiſcha, den Brief 

bis zu Ende zu Iefen, dann fönnen Sie ſprechen (lefend): „Et iſt faft 
ganz nadt.“ Unterzeihnet: „Fürftiu Karbarina Dodiſcha.“ (Der Richter 
übergiebt den Brief der Fürftin.) Haben Sie diefen Brief geihrieben? 

Fürfin. Er unterftiebt fib von meinem Sohn fo zu ſchreiben! 

(Edmann drohend.) Ich babe ihm feine Frechheit früher verziehen, jetzt 
tbue ih es nicht mehr! Ich will ibm zeigen, wen er beleidigt hat. Es 
iſt nicht gleich viel wegen Sohn! (Zeigt teiumpbirend auf ihren Sohn.) Er 
ift der Sohn eines Generals — des Fürften Dobiſcha! 

Gelächter im Publieum. Die Fürftin ſetzt fi in großer Aufregung 
auf das Fenſterbrett. 

Fr.⸗R. Erlauben Sie, Fürftin Dobiſcha, bisher hat-Herr Edmaun 
Sie durchaus nicht beleidigt. Ich Bitte Sie auf meine ragen zu ante 

worten. Iſt diefer Brief von Ihnen geſchrieben? 

Fürftin. Ich babe weder Briefe an ihm geſchrieben mod untere 
ſchrieben! 

Fr./R. Hier iſt der zweite Brief an Frau Edmann: „Marja Kare 
lownal Meine Schwefter, die Fürſtin Dobiſcha, bittet Sie, das in bei⸗ 

folgenden Regiſter Verzeihnete ihrem Sohne zu creditiren: die Mierhe 
für ein Zimmer zu 10 Rbl.; das monatliche Mittagsefjen zu 10 MbI. 
Außerdem aber auch täglich zum. Abendbrot eine Portion Braten zu 
16 Kop., fo wie Brod und, Schmand für 12 Kop. (Gefichter im 
Publicum.) Theo, Kaffee, Zucer und Lichte wird er dagegen von feiner 
Mutter erhalten. Was Sie aber außerdem ihm oder feinen Kameraden 
verabiofgen werden, wird meine Schwefter nicht bezahlen. Mein Neffe 
iſt minderjährig, ſteht unter Curatel und hat noch nicht die Dispofttion 

über fein Vermögen, Ich rathe Ihnen daher vorfihtig im Eredititen zu 

fein. Helene Mogilewitſch.“ 

Fürkin, Diefet Brief geht mid nichts an. Sie fagen, daß meine 

Scweſter ihn geſchrieben hat, fo mag fie ihn verantworten, 
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Fur. Ihr Sohn, Füͤrſtin Dobiſcha, hat bei Herrn Edmanı 
gewohnt? 

Fürſtin. Ich frage Sie, wie fih Here Edmann unterfangen durfte 
meinen Sohn obne meine Erlaubniß bei ſich aufzunehmen? 

Fr.R. Ih wünſche nur zu erfahren, ob Ihr Sohn bei Herrn 

Edmaun gewohnt bat? 
Fürſt D. (chläfrigh. Natürlich habe ich bei Heren Edmann gewohnt 

und bin von ihm beföftigt werden. 

Fürſtin. Stil, das geht dich nichts an. Ich füge ja ſelbſt, dag 
mein Sohn, der Fürft Aerander, bei Herrn Edmann gewohnt hat, (eiden- 
ſaftlich) ja, gewohnt, ohne eine Aufentpaltsfarte gehabt zu haben, (mit 
befonderem Nachdruck) gewohnt ohne meine Erlaubniß. Wie hat dieier 

Edmaun es gewagt, meinen Sohn ohne Aufenthaftsfarte bei ſich aufzue 
nehmen? Mein Sohn erkrankte und diefer Edmann bat mic nicht einmal 

davon benachrichtigt. Nun frage ih Sie, Her Richter, wie bezeichnen 
Sie ein ſolches Verfahren? ZA es denkbar — — 

Edmann. Den Fürften zu bevormunden war nicht meine Pflicht. 
Sein Bormund fennt feine Verhältniffe bereits feit der Zeit, als Cie bei 

mir wohnten. 
FR. Sie fagten, Fürſtin Dobiſcha, dab Sie Herrn Edmann 

nicht fennen, und Tod haben Sie, wie diefer eben ausfagt, bei ihm 
gewohnt. 

Fürſtin. Nun ja, ich wohnte bei ihm kurz nach dem Tode meines 
Mannes, Meine Bermögensverhäftniffe waren damals fehr derangict, 
meine Einnahmen ſehr gering; ich zahlte ihm uur 50 Mbt. 

Edmann, Nein, 40 Rbl. — (Zum Richter) Ich ſpreche die volle 

Bahrbeit. . 

Fr.⸗R. Somit erkennen Sie, Fürftin Dobiſcha, die Berderung des 

Heren Edmaun nicht an, gefehen ſogar nicht zu, daß Gie den Brief ges 
ſchtieben baben und wollen die 33 Rbl. Herrn Edmann nicht zablen. 

Fürſtin. Nichts bin ich ſchuldig, und nichts werde id bezahlen. 
Das allein ift bier die Frage: wie hat er ſich unterfangen, meinen Sohn, 

einen fürflihen Sobn, ohne meine Erlaubniß bei ih aufzunehmen und _ 
fein Unwoblſein zu verſchweigen? (Pathetiih.) Dafür ſoll ex furchtbat 

zur Rechenſchaft gezogen werden! In ein feuchtes Zimmer bat er meinen 

Sopn einquartiert. Dem Here Benerafgouerneur in das befannt ger 
worden. (Zu Edmann) Ihr Zimmer iſt feucht nach der Auslage des 
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Arztes, den der Herr Generalgouverneur auf meine Bitte abdelegirt hatte. 
3a, fragen Cie une den Fürften, meinen Cohn. Durfte er ibn 
ohne meine Erlaubniß bei ſich aufnehmen? (Stoly) Nein, niemals werde 

id) ihm das verzeiben! Und ich, Arme, habe ihm geſucht — geſucht — 

mir Sorge gemacht — für ibn gefürdtet - — 

Fr.R. Wer ift der Vormund oder Curator Ihres Sohnes? 

Fürftin. Mein leiblicher Bruder, Iwan Etepanwirid. Cr if 
nicht mehr Vormund, fondern Curator. 

Fr.⸗R. Wo wohnt er? . 

Fürftin. Zuſammen mit meiner Tante, Helene Gteyanowa, im 

Haufe des Baron 8. B 14. 

(Der Friedensrichter fchreibt diefe Angaben nieder, verlieft fie darauf 

und läßt fle unterſchreiben.) 
Fürſtin. Wollen fie nicht noch hinzufügen, daß der Eurator meines 

Sohnes, des Fürften Alegander, mit Edmann fehr unzufrieden it? Er 
weiß Ales — 

Fr.⸗R. Das wird der Herr Eurator mir felbft fagen. 

Bürftin. Ja! — Nun wie beliebt. 
Edmann. Wollen Sie, Herr Richter, nicht den Fürſten ſelbſt bes 

fragen; er bat die Wohnung mit der Einwilligung feines Vormundes 
gentiethet. 

Fr.⸗N. Fürft Alexauder Dobifha, haben Sie bei Herrn Edmann 
gewohnt? 

Fürſt D. Natürlicerweile kann ich nicht leugnen, daß ich bei ihm 

gewohnt babe. Ich babe felbft bei Edmann gemiethet, zahlte ihm 

5 Rol. als Handgeld ein und babe darauf für baares Geld und aut 
Credit bei ihm gefpeift. 

Fr.⸗R. Weshalb find fle denn zu Herrn Edmann gezogen, da Gie 
bei Ihrer Frau Mutter eine Wohnung hatten? 

Fürfin. Met fo, Herr Richtet; wozu braucht der Fürft Aezander 
eine eigene Wohnung, da id) dom felbft ein prachtvolles Logis von neun 

„ Zimmern bewohne? 
Fr.⸗R. Ich bitte Sie, mir nicht ins Wort zu fallen, Fürftin Dor 

bifha, wenn ich mit Ihrem Sohne ſpreche. 

Fürſt D. Spreden Sie nicht, maman, wenn Sie nicht gefragt 
werden, Maman hatte mir verboten, meine Kameraden bei mir aufzus 
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nehmen, da bielt ih es dann für bequemer mir eine eigene Wohnung zu 
miethen. 

Fürſtin.  (Leidenfhaftlih) Sie fehen aus diefen Worten ganz 

deutlich, Herr Richter, daß der Edmann meinen Sohn zu fich gelockt, 
damit er Gott weiß wen hei fih aufnehmen Fönne. 

Fr.⸗R. Ich bitte Sie, Fürſtin, mid) nicht immer zu ftören. Wußten 

Ihre Mutter, Ihre Tante und Ihr Vormund, daß Sie, Fürft Alegander, 
bei Herrn Edmann wohnten. 

Fürſt D. Mein Bormund wußte darum und hat mich auch häufig 
befucht. Die Tante wohnte bei ihm. und wußte nafürlib auch darım, 
maman aber nidt. 

Er. Was haben Sie noch zu fagen? 
Fürſt D. Ginige Tage nachdem ich in die Edmannſche Wohnung 

gezogen war, fam er zu mir, zeigte mir den Brief meiner Tante und fügte 
binzu, daß ich ihm jegt nichtmehr zu zahlen brauchte, da die Tante die 

Bezahlung auf fi genommen habe. 
Fr. Haben Sie lange bei Herm Edmann gewohnt? 
Fürſt D. Soviel ich mich erinnere war es ein Monat und zwei 

Zuge. Es find bereitd zwei Jahre feitdem verfloffen und ich weiß «6 
nicht mebr genau. 

Fr.⸗R. Crinnern Sie fib nicht, in welhen Monat es war? 

Für D. Im Auguft oder Sebtember. Ich feierte dort meinen 
Namenstag. Andern Tags fam der Onfel zu mir und bradıte mir einen 
Rubel. Darauf kam er faft täglich oder jeden zweiten Tag und übergab 
mir unferer Abmachung gemäß für jeden Tag einen Muhel. 

Er R. Und war fam Ihre Tante zu Ionen? 
Fürſt D. Ungefähr nad) zehn Tagen. 

Edmann. Nein, noch früher. 

Für D. Viellicht iſt fie früher zu Ihnen gefommen, Gere Ed» 
mann, davon weih id aber nichts. Mir bat die Tante fein Wort von 
dem Brief an Edmann gefagt. Ich bat fie um Geld, fie aber ärgerte 

fi daräber und verwies mid an Iwan Stepanowitſch. 

Fr.⸗R. Haben Sie fib denn mit Herm Edmann berechnet? 
Fürft D. Nein, denn nah den eigenen Worten Edmanns, war ih 

dazu nicht verpflichtet. Er gab mir fegar die fünf Rubel zurück. Nur 
für den Mittag und dergleihen — ich erinnere mich nicht mehr genau, — 
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habe ich bißmellen gezahlt, wein ich meine Freunde bei mir hatte. Bis— 
weifen habe ich aud ein oder das andere Pfund Thee oder Zuder auf 

Eredit genommen, auch bin ich ihm die Bezahlung ven acht bis neun, viele 
leicht fogar bis zehn Mittagen ſchuldig geblieben. 

Färſtin. Saſchal Du — — 
Ft.R. Erlauben Sie, Fürſtin Dobiſcha! — Was haben Sie noch 

zu ſagen, Fürſt Dobiſcha? 
Fürſt D. Es ſind dereits zwei Jahre ſeit der Zeit vergangen, ſo 

daß ich mich aller Details nicht mehr erinnere; vielleicht bin ich noch für 

andere Sachen, die ih von Edmann genommen, die Bezahlung ſchuldig ge 
blieben; vielleicht find es aud mehr Mittage, als ich vorhin angab. 

Fürſtin. Ih fage, Herr Richter, daß id dem Edinann fein Vers 
fahren nicht verzeihen werde. (Zu Edmann.) Sie denken vielleicht irgend 

einen Buben bei fih aufgenommen zu haben — nein, es war eines Ges 
nerald Sohn, ein Fürft! Selbſt der Generalgouverneur hat fib damals 

für die Sache lebhaft intereffirt! Sie werden dafür verautwortlic gemacht 

werden und ſollen ſchon bügen! " 

Fürſt D. Bernhigen Sie ſich dod maman! Erbitzen Sie ſich nicht! 
Fürſtin. Nein! Er fol mir dafür büßen, der Taugenichts! 

Fürſt D. (Mergerli.) So fein Sie dod ruhig, maman! Gie 
nd ja nicht zu Haufe. 

Fürſtin. Nun ja, ich habe Unrecht — — 

Er. Was fagen Gie dazu, Herr Edwann, daß die Fürſtin ihren 
Brief nicht anerkennt? 

Edmann. Das gebt mi nichts an. Ich babe einen andern 

Brief von der Tante des Fürften erhalten. Die Wohnung wurde von 
dem Fürften ſelbſt gemietet und drauf am mädıflen Tage von dem Vor- 
mund bejehen, der mir fagte, daß er nur für Die Bezablung des Mittags, 
der Wohnung, des Thees, Kaffees, Schmands, Weihbrods und Frübſtücs 
einftehe. Den Kameraden des Fürften Dagegen, bat er nichts zu verabfolgen. 

Die fünf Rubel nahm der Zürft zurüd, 

Fr NR. Bann haben Sie, Herr Edmann, den Brief des Fräuleins 

Mogilewitſch erhalten? 
Edmann. Fünf 616 fehs Tage nachdem der Fürft bei mir -ein- 

gegogen. 

Fürf D. Nach einer Woche ungefähr hat er ihn mir gezeigt. 
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(Die Fürſtin erhebt fi vom Feufter und will etwas fagen, wird aber 

vom Fürſten bedeutet es nicht zu thun und fept fi aufs Sopha.) 

Fr.⸗R. Hat die Fürftin Dobiſcha, Herr Edmann, ihren Sohn 
beſucht? 

Edmann. Nein, mein Herr. 
Fr.⸗R. Und bat der Fürft Ihnen ſelbſt irgend melde Zahlung 

geleiftet ? 

Edmann. Für fih, nein; für feine Kameraden aber wohl. Für 

Die Ausrichtung feines Namenstages bat er mir feinen Groſchen bezahlt, 
Es war damals aud fein Onkel bei ibm zu Mittag und einige Damen... . 

Fürſt D. Meine Schweiter und ihre Breundin. 

Die Fürflin gebt im großer Aufregung auf und nieder und als fie 
an der Barriere einen Heren erblickt, der ſich Notizen in fein Taſchenbuch 

macht, fragt fie ihn gereit:) 
Fürſtin. Was ſchreiben Sie hier, mein Herr? , 
Fr.⸗R. Du das Fräulein Mogilewitſch zur heutigen Sitzung nicht 

erſchienen iſt und außerdem auch der Herr Curator beiragt werden muß, 
file ih das Verhör in diefer Sache für heute ein. (Die Parten 
wollen ſich entfernen.) Fürfin Dobiſcha, id bitte Sie noch einen Augen» 
blick bier zu warten. Cie find noch von der Meſchtſchanka Petrow vers 

Hagt, wegen Nichtzahlung des ihr ſchuldigen Dienſtlobns von 12 Rbl. 

Sürftin. Entſchuldigen Sie, mein Herr, mir fällt eben noch fol 
gender Umftand ein, den ich Sie bitten möchte zu Protokoll zu nehmen, 

Er. Näcftens, jeht aber bitte ib Sie auf meine Frage zu ante 
morten, ob Sie der Petrom 12 Rol. ſchuldig find? i 

Fürftin. Cie befommt von mir 5 Rbl. für den Monat und ich 
datire ihren Dienft vom 11. Mai. Ns ic) für den Sommer nad Paws 

lewet auf meine Villa zog, ſagte ich ibr, daß während der Sommermonate 
i& ibr feinen Lohn geben würde. Darauf ift fe in meiner Wohnung bei 

meiner Freundin Awdotſa Waſſitjewna geblieben. Den ganzen Commer 
und aud ſchon irüber ift fie immer betrunfen gemeien. Ich bin ‘ihr 
nichts ſchuldig. Nach umd nach babe ich ihr während des Monats 25 Rbl. 

gegeben, was ich durd Zeugen beweilen kann. 

Er.-R. In diefem dall bitte ih Sie das naͤchſte Mal, menn Cie 
in der Edmannſchen Sache bier erieheinen, Ihre Zeugen verzuführen. 

Baltiſche Monatsfcheift, 8. Jahrg, Bb. XV., Heft 1. 4 
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Einige Tage fpäterz die Uhr ſchlägt zwölf. 
Fürſtin. Hier bin ich, Herr Richter, Sie jeden, proͤciſe um 12 Uhr. 
Fr.-N. Ihr Verhör, Fürftin, ift um halb 2 Uhr feigefegt. 
Fürfin D. Eutſchuldigen Sie, mein Herr, um 12 Uhr. (Sept 

ſich aufs Sopha.) 
Fre, Um halb zwei, Fürfin. Bis dahin babe id) noch zwei 

andere Sachen zu unterfuhen. Sie werden fo gütig fein etwas zu warten. 
Fürftin. Nein! Ich erinnere mich febr genau, anf Ihrem — wie 

beißt das Ding doch wieder — auf Ihrem Gitationsicein . ſtand 12 Uhr. 

Uebrigens will ich nachſehen oder nad Haufe geben. (Sucht in ihrem 

sac de voyage.) Doch ift es gleichgültig, Herr Richter, (nähert fih dem 
Tiſch ich bin erjcienen, Zwan Stepanowinſch iſt auch Da (zeigt auf einen 
hinter der Barriere ftebenden alten Mann mit einer braunen Perrüce, 
unter der einige grame Haare bervoricben) und mein Sohn bat mid 

begleitet. 
Fri-⸗N. Ic bitte Sie bis Halb 2 Ubr zu warten, Der Mäger ift 

noch nicht erfchienen und Ihre Schweſter, Fräulein Mogilewitſch, and 
noch nicht. Eieſt auf dem Citationoſchein: „aus Pawlowok noch nicht zus 
rüdgefehrt.") Ibre Schweſter wird alſo beute wieder nicht erſcheinen? 

Fürſtin. Nein, fie iſt noch in Pamlowst. 
Er. Ihre Sache wird aljo wegen Ausbleiben Ihrer Schweſter 

auch heute nit enifchieden werden können? 
Edmann (der inzwiſchen hineingetreten if). Herr Richter, die 

Schweſter der Zürftin iſt nicht in Pawlonsf, fonderu bier in der Stadt. 
Ich weiß es gewiß, ich babe fle ſelbſt geſehen; fie it fogar in dieſem 

"Augenblid zu Haufe. 
Fr.⸗R. Gum Schriftführer). Gitiren Sie den Haudknecht des drer 

derikoſchen Hauſes ber; es üt, denfe ich, wicht gar zu weit von hie. (Zur 

Fürftin) Sie aber bitte ich bis halb 2 Uhr zu warten. 

(88 begimut die Verhandlung einer anderen Sache. Die Fürftin 
wender ſich zu einem alten Dann hinter der Barritre.) 

Fürſtin. Iwan Stepanowitic, fommen Cie ber; Sie find achtzig 
Jahre alt und ein angefcheuer Mann, Fönnen ſich daher auch bier nies 
derlaſſen. 

Der Alte fhüttelt verneinend den Kept; die Fuͤrſtin ſetzt id auf das 
Soppa. — Um Halb 2 Uhr: 
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Er. R. (left). Herr Edmann, Fürftin Dobiſcha, Obrift Iwan Gter 
vanowirfh Mogilewitſch und der Hauoknecht des Frederickoſchen Haufes: 
id bitte Sie vorzutreten. 

(Die Fürftin erhebt ſich, die übrigen Perfonen treten hinter der Bars 
tiere hervor.) N 

Er. R. (zum Hausfneht). Wohnt Fraͤul. Mogilewitſch in Ihrem Haufe? 

Hausfnedt. Co ift es. . 

FrR. Iſt fie von ihrer Billa in Pawlowst bereits zurüdgefebrt? 
Hauoknecht. Bereits am-Deunerstag um 6 Uhr ift fie angefonmen 

und ift eben zn Haufe. 
Er.-R. Sie, Herr Mogilewitſch, haben auf dem Citationsſchein ber 

merft, Daß Ihre Schweſter abweſend iſt; und Sie, Zürfiu, fagten, daß ſie 
noch in Pawlowok auf ihrer Villa fei? 

Sürftin. Gott bewaßre! Ih fügte die Schweſter könne nicht er⸗ 
ieinen, weil fie Fran ſei. Uebrigens geht mic die Schweſter nichts an, 
fie mag das felbft mit Ihnen ausmachen. 

Mogil. Nach Pawlowsk konn man ja aud vor einigen Minuten 
grlahren fein; woher weiß denn der Hausknecht, daß meine Schweſter eben 
jegt au Haufe ift? 

Fr-R. Die Angaben des Herrn Edmann, ſowie des Hausfnechts 
werde ih protololliren. 

Fürſtin (um Publicum). Mag er das protololliren — mich gehrs 
nicht an. 

(Der Hauoknecht und Herr Edmann unterſchreiben ihre protofoflirten 

Ausfagen.) 

Fr.⸗R. Herr Mogilewitſch, Sie find der Vormund des Fürften 

Aegander Dobiſcha? 
Mogil. (ſchnell fpredend). Die Tutel über meinen Neffen, den 

Fürften Aerander Dobiſcha, bot ſchon längſt aufgehört, ich war damals 
mus fein Curator. Wäre ich fein Vorniund gewefen, fo hätte ich 
dem Fürften ohne Genehmigung feiner Mutter nicht gefattet bei Herrn 
Edmann zu wohnen. (NS er bemerkt, daß der Nichter feine Ausſage 
niederſchreiben Kühl Wollen Cie nicht licher mein Concept baben? Ich 

babe bier altes wiedergeſchrieben (cin Papier zeigend), ſchteiben Sie, ich 
werde Ihnen dietiren. 

Er-N. Nein, Here Mogilewitſch, das Dietiren iſt verboten. Ich 
werde Eie jelbft fragen und Ihre Antworten niederfchreiben. 

* 
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Mogil. Sie baden da, wie ich ſehe, nicht bemerkt, an welchem 
Tage das Verhoͤr ftattgefunden, wie es gebräuchlich if. Sie müflen fagen: 
im Jahre 1866, und nicht, wie Sie «6 getban, im Jabre 1864, denn ih 

ſpreche zu Ihnen ja im Jahre 1866 und nicht 1864. 
Fr.⸗R. Ich bitte Ihre Bemerkungen zu unterfaffen. Ich recapitus 

fire die früheren Ausfagen in dieſer Sache karz. (Schreibt.) 

Mogil. Immerhin müſſen Sie das Jahr angeben — 
Fr R. Haben Sie Ihren Neffen, als er bei Herm Edmann 

wohnte, beſucht ? 

Mogil. Natürlich habe ich ihn beſucht. Wer ſollte ihn denn auch 

ſonſt beſuchen ? Ich forderte von ihm, dag er zu feiner Mutter zurüds 
febre, und als er es nicht thun wollte, fo brachte ich ihm, da id doch 
fonft eine Zmwangsmittel gegen meinen Pflegebefoblenen anwenden fonnte, 
Thee, Zucker, Licht und noch Anderes. Darauf aber jagte mir mein Neffe, 

daß er doch wicht immer zu Haufe fipen Fönne, um den bezahlten Mittag 
einzunehmen. (Schnell) Id hatte nämlich Edmann gebeten ibm täglic 

den Mütag zu verabfofgen. Hierauf babe ih mid mit meiner Schweſter 
berathen uud es blieb mir nichts übrig als täglich zu ihm zu gehen und 
im einen Rubel einzuhändigen. Zum Namenstage gab id ibm 10 Ah. 
(Nacdenfend.) Iſt es hier erlaubt ſchriftliche Eingaben zu maden? Ich 

habe zur Unterflügung meines Gedächtniſſes Alles niedergefchrieben, 
(Hebergiebt dem Richter eine Schrift.) 

Fr.⸗R. (Diefelbe abweilend.) Nein, außer Klageſchriften darf ich 
feine anderen entgegennehmen. (Zum Hausknecht.) Sie fönnen jept geben, 

(Dem DObrift M. einen Brief’ zeigend.) Kennen Sie diele Handieriit? 
Mogil. Das babe nicht ich geſchrieben, das ſcheint mir meine 

Schweſter Helene Stepanowna zu fein; fie felbft wird Ihnen Anstunft 
darüber geben. Was ift denn aber das? Edmann verlangt Bezablung 
für das von ihm meinem Neffen, gelieferte Mittagseffen — ich babe dieſem 
doch täglic einen Rubel gegeben. 

Fürſt D. Nicht immer, bisweilen waren es auch mur 50 Kop. 

Fürſtin. (Zum Publicam.) Sie bätten ihm nichts geben follen. 

Für D. CEächelnd.) Davon wollen wir fpäter ſprechen, maman. 
Mogil. Ih babe dem Fürſten Alegander Dobiſcha täglich einen 

Nubel gegeben und zwar vor Zeugen. 
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(Der Fürft nähert ſich der Mutter.) 
Fürſtin. Für Sie ift bier auf dem Sopha fein Platz, Sie find 

noch zu jung dazu. Jwan Gtepanowitic zählt feine achtzig Jahre und 
hat ein Recht darauf. 

Fr.R. Fürft Dobiſcha, Ihre Ausfagen widerſprechen Denen des 

Herrn Edmann: Sie behaupteten bisweilen bezahlt zu haben, er dagegen 
ieugnet es ab. 

Fürſt D. Ja geſtebe zu auf Schuld Verſchiedenes genommen zu 
baben. Wie viel es aber war, deſſen erinnere id) mich nicht, da ſeit jener 

Zeit bereits zwei Jahre verflofen find. 

Fr.R. Wie lange haben Sie denn bei Herrn Edmann gewohnt? 

Fürſt D. Nach meiner Betechnung waren es ein Monat und 
zwei Tage. 

Fürftin. Meinen Sohn wegen einer Portion Braten zu verflagen, 

während er bei mir vier Portionen hätte haben können. (Zum Friedens» 

richter.) Meinem Sobn ift, als er bei Cdmann wohnte, aus feiner Kiſte 
Alles fortgefommen: feine Kleider, Kragen, Manfceiten, Halobinden — 
er hatte ihrer einige zwanzig. Mein Stubenmäddyen hatte ibm das alles 
eingepadt, fie fan es bezeugen. Das hat mid aufrichtig betrübt. 
(Zu Gdmann.) Sie werden daflr ins Gefängnig kommen — mein 

Riebfter — 

Fr.⸗NR. Eutſchuldigen Sie, Fürſtin Dobiſcha, das gehört nicht hierber. 
Fürſtin. Id darf alſo nicht davon ſprechen, daß man meinen 

Sobn beftoplen hat! Nun ih denfe doch — da ich auch bierper citirt 
worden bin. Erlauben Sie — — 

Fr. /R. Wenn Sie beftobien worden find, fo fönnen Sie bei dem 

Briedensrichter, der für den Ort der begangenen That competent ift, klagen. 

Mogil. Diefe Same wollen wir fhon anhängig maden, liebe 
Schwefter, wo aber wohnt Edmann? 

Er +R. Here Mogilewitſch, wollen Sie die Güte haben das Pror 
tofoU über Ihre Ausiagen zu unterihreiben? 

Mogil. Erlauben Sie mir dafjelbe zum Durchleſen. 

(Der Friedensrichter überreicht ihn das Protofoll.) 

Bürftin (um Publicum). Natürlich muß er es zuvor durchleſen. 
Er bat ein ſehr ſchlechtes Gedächtniß, ich dagegen habe ein ausgezeichnetes 
Gedächtniß. Ich werde nie etwas vergefjen, das iſt ein unmöglicher Fall. 
Meinen Sohn ohne Paß zu beherbergen! Wie erſcheint Ihuen das? 
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Heißt das nicht fo viel, als ob Edmann mir meinen Sohn geranbt bätte? 

Das iſt aber nicht fo, wie im Ballet „Das fabme Feine Pierd," wo der 
dumme Iwanuſchka Jemand entführt. (Die Zufhauer und der Zürft 

laden.) 
Fürſt D. Maman, fo hören Sie dod auf (flüftert ibr etwas ins 

Obr) — nehmen Sie fi in Acht, Sie können fonft zu einer Strafe von 

25 Rbl. ©. verurtheilt werden. 

Fürſtin. Was Sie nit jagen! 25 Rbl.! Als ob id mir etwas 

aus 25 Rol. mache! Ih befige fünf Häufer und mein Bruder bat 
250,000 — — 

(Unterdeffen fragt Mogilewitſch den Michter, ob er jet fortgeben dürle, 
was ihm jener bejaht. Darauf entiernt ſich Mogilewitſch.) 

Bürft D. Und id, Herr Richter, darf ich mid; and entfernen? 

Fr.R. Sie, nein. Ich erfenne biemit an, daß Sie Herm Edmann 

Die Miethe eines gimmers und die Beköſtigung Ihrer Perfon für einen 
Monat umd zwei Tage ſchuldig ſiud. Können Sie wicht gleich zahlen, 
Furſtin? 

Fürſtin. Ich? Nie, nie werde ich zahlen, da in meinem Haufe 

für meinen Sohn alles bereit if: eine Wohnung, Wäſcherin, Diener. 

Mögen diejenigen zahlen, denen Herr Edmann ereditirt hat. (Aufgeregt 
bins und bergebend. Bleibt danı vor dem Echriftführer ftehen.) Was 

ſchreiben Sie denn da wieder für ein Zeug? Doc) ſchreiben Sie nur, id 

fürchte mich durchaus nicht. 
FrR. Cie baben alſo Ihre Schweſter nicht beauftragt der Fran 

Edmann zu fchreiben? 
Fürftin. Nichts babe ich aufgetragen, nichts. Jetzt wollen Sie 

mal geläligft nachſchreiben (ictirend): Als der Herr Vormund mir die 
Aranfbeit meines Sohnes mittheifte, fagte ich ibm frz md bündig, daß 
ich nichts mit ihm zu thun haben wolle. Das war damals dem Generals 

gonvernenr befaunt. (Auf den Fürften weifend.) Dieſer Dummkopf wollte 

aber durchaus nicht hoͤren. 
FR. Fürſtin Dobiſcha, obgleid er Ihr Sohn ift, fo dürfen Gie 

ihn doch nicht beleidigen und daber bitte ich Cie wenigſteus in meiner 

Gegenwart ſich jeder beleidigenden Aeuferung zu enthalten. 
Fürſtin (zum Sohn). Pardon, pardon, mon cher! Das fommt 

daher, weil id) zu betrübt bin. Mein Herz it nigt von Stein — 
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Bro. (rechnen. Die Miethe für einen Monat und zwei Tage macht 

10 RD. 66 Hop. Das Mittageeſſen macht 10 Rbl. 66 Kop. Schmand 
m 12 Kop. täglich amd Das Frühftüd zu 15 Kop- täglich machen 
8 Robl. 64 Kop. In Summa alfo 29 Rbl. 96 Kop. 

Der Richter giebt dem Schreiber ein Papier. zum Umfehreiben und 
gebt dann in die Canzellein. 

Fürſtin (um Publicum, dem fie eine Rechnung zeigt, die fie unterdeß 
angefertigt bat). Da ift meine Nednung; ter Edmann foll ſich wundern, 
jegt babe id ibn. (Lie): Für die unerlaubte Aufnahme meines Sohnes 

obne Segitimationsvapiere 60 Kop. täglich, macht 19 Rbl. 20 Kop., die 

er der Krone unfeblbar zablen foll. 

Erdmann (zur Fürftin). Co beuntuhigen Sie fi doch nicht unnütz. 

Sie branden ja gar nicht zu zahlen. 
Fürſtin (immer zuverſichtlicher und lauter). Aha! Hat er einmal 

das rechte Wort gefunden! Ich ibm bezahlen? Wofür fol ic ihm bes 
zahlen? Hat er meinen Sobn ohne meine Erlaubniß bei ſich aufnehmen 

Dürfen? Das wird der Herr bezahlen müfjen! (Auf die Rechnung zeir 
gend, die der Sohn ihr zu cutreißen verfucht.) Gtill! unterftebe did) 
nicht! Du wirft ſchon zahlen. Sceinft ja garnicht zu wiſſen mit wen 

dur es zu thun haft. (Der Fürft lacht; pathetiſch auf den Fürften zeigend.) 
Gr ıft mütterlierfeits ein Nachkomme des Fürften Mogila, der legte 
Sprofie diefes großen Geſchlechts. (Zum Pubticum,) Kenner Sie dan 

Fürften Mogita? In Rebeusgröße ſteht er in Nowgorod. Von ihm 
aumt mein Cohn in grader Linie ab. Freifi hat man mir alle Pas 
piere abgenommen — es war uuter dem feligen Kaifer Nifolai Pawlo— 
witſch — doch was ſpreche ich! (Verfhwindet binter der Barriete und 

will ſich entfernen, Der Fürft bittet fie zurüdzufehren und ſchickt, ul 
dieſes nicht bilft, den Thürfteher, um die Fürftin zur Rüdkebr auffordern 

zu faffen.) 
Fr.⸗R. (aus der Ganzelei kommend). Nun, und wo ift die Fürſtin? 

Fürſt D. Sie if chen fortgegangen, wird aber gleich wiederfommen. 
Fürftin (eintretend). Was ift Ionen gefällig mein Herr? 
Fr-R. Ih wollte Sie erfuhen Ihrer Schweſter mitzutbeilen, daß 

ib Sie in contumaciam zur Zahlung von 29 Rbil. 96 Kop. vernt- 

tpeilt habe. 
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Fürſtin. Ih bin bier weiter nicht mebr nöthig und kann geben? 
Fr-R. Wenn Sie münfden. Ih fann das Urtbeil auch Herru 

Edmann allein mittbeilen. 
Fürftin. Sehr ſchön, denn die Uhr iſt bad drei, da muß ih zum 

Mittag eilen, um noch einiges vorzubereiten. Ich erwarte heute den 

Beſuch eines Senateurs. Leben Sie wohl! 

(Der Bürft fordert einen unter den Zuſchauern befindlichen Offizier 

auf mit ihm bei Dominique eine Partie Billard zu ſpielen und gebt darauf 
mit demielben ab.) 

Nach einigen Minuten eröffnet der Richter folgendes Urtheil.) 

ErR. Da das Präufein Mogilewitſch der ihr zugefommenen 
Gitation wiederholt nicht Folge gefeiftet hat, und dem gemäß als der von 
ihr verlangten Schuldforderung geftändig, fingirt werden muß, fo wird 
diefelbe hierdutch zur Zahlung von 29 Rbl. 96 Kop. verurtheilt. 

IV. 

Ein Gommis aus dem AprazinsKaufbofe reiht dem Ariedensrichter 

folgende Klage ein. Vor einen Jahre hatte er ſich mit einer Nähe 
terin verlobt, beſuchte fie in Folge deffen häufig, machte ibr Geſchente 
uud brachte ihr verſchiedenes Naſchwerl. Co ging es fat ein Jahr, bis 

die Nähterin einen Anderen heirathete. Der Gommis verlangt, nachdem 
er feine Braut verloren zum Mindeften Erftattung der nicht geringen 
Koften, die fie ibm verurfacht hat. 

Fr.⸗R. Sie, mein Werthefter, machen bier einen etwas fonderbaren 

Anſpruch geltend: erſt tractiren Cie Jemanden und binterher wollen Sie 

fich dafür bezablen laſſen. 
Commio. Ja, ich traciirte ſie, weil fie meine Brant war und es 

in diefem Falle unſer Einem nicht darauf ankommt einen und den andern 

Mubel auszugeben. Wozu aber ſollte ich mich wohl für ein Mädchen ruie 

niren, das gar nicht mein werden wi? 
Nähterin. Ich babe nicht einmal dran gedacht Jbre Braut zu 

fein. Sie find durchaus feine Partie für mich; Sie baben ganz andere 

Auſchauungen als ic. 
Commis. Es märe doch wünſchenswerth Ihre Anſchauungen kennen 

zu lernen. 
Nähterin. Sie ſind viel zu ungebildet, um darüber ſprechen zu 

können. 
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Commid. Und ih bilde mir ein, gar nicht ſchlimmer zu fein als 
Sie. Auch Sie find fein rarer Vogel: 

Näbterin. Schon allein der Umftand, daß Sie aus einem Dorie 
kommen, emvört mich! 

Commis. Unter uns gelagt, find aud Sie aus dem Dort, 

Näbterin. Ich wenigftens verachte all’ Diefe bäuriihen Gemebn- 
beiten, während Sie Ihr größtes Veranfigen noch immer in der Bufalaifa 
finden. Was find Sie für ein Bräutigam? 

Fr. Sie haben alfo, um Ihre damalige Braut zu tractiren, fi 
Ausgaben gemacht, haben ibr aber feine Waaren gegeben? 

Gommis. Ya, fle hat mid durch diefe ewigen Tractamente rninirt. 

Obne Defjert durfte ich niemals zu ibr fommen. 

Nühterin. Schönes Defiert das! Syrup- und Anisbeubone! 
Commié. Bisweilen war es auch noch Befieres. 

Näbterin. Hin und wieder ein Stück Confeet. 

Eommis. Von Ihnen habe id aud das nicht einmal geſeben! 

Näbterin. Wenn wir rechnen wollten, jo iſt für Sie von dem 
Meinigen wobl mebr drauf gegangen. Doch bin id nicht jo erzogen, um 

dergleichen fofort in Rechnung zu fegen. 
Gommis. Sieb doch mal! Nichts habe ich von Ihnen gehabt, 

nicht einmal Zärtlichfeiten! 
Nähterin. Das fehlte wo), gegen Gie zaͤrtlich zu fein. 
Gommis. Dann bätten Sie auch nicht meine Süßigkeiten eſſen follen. 

Nähterin (ihm nachäffend). Dann hätten Sie auch meinen Kaffee 

nicht trinfen ſollen. Haben Sie doch bei mir immer ſo viel davon ge 

trunken wie ein Ochſe! Zucker Fonnte ich Ihnen nie genug hineinthun. 
Commis. Nicht ſelten habe ih meine Daufbarfeit durch eine 

Blafte Champagner bewieſen. 
Niübterin. Nicht einmal ordentliche Wälhe haben Sie befeffen — 

lauter Kattunhemde, wie ein Bauer. Wellen Unterhofen tragen Sie 
mobl jegt? 

Gommis. Ih trage fe, alſo find Re mein! 
Nähterin. Nein, mein find fle, meint 

Eommis. Und zu welder Sorte Menfchen gebört deun Ihr jepiger 
Herr Gemabl, werm ea erlaubt if zu fragen? 

Naͤbterin. Gr iſt aus gutem Stande — ein Edelmann. 



58 Dor dem ruſſiſchen Friedensrichter. 

Eommis. Nun! wird wohl was Geringeres fein. 

Näbterin. Durchaus nicht! 
Fr.⸗R. Laſſen Sie den Mann aus dem Spiel. 
Eommis. Gott verzeih Ihnen; Palagefa Offipowna, Ihre Schuld 

ift es, daß Sie mic zum Narren gemacht; vieleicht find Sie fogar daran . 

Schuld, daß id mid auis Trinken gelegt habe. 
Näbterin. Bie fo? 

Commis. Nict jedes Herz ift aus Stein. 
Näbterin. Das ift mir gleichgültig. 
ER. Nun, und wie ift es mit Ihrer Forderung? 

Commis. Gott fer mit ihr! Ic) habe Die Klage nur als Vorwand 

benußt, um fle zum letzten Mal zu fpreden, da mir uns wohl fonft nie 
wiederfeben werden. Ich reife nach Zarosfaw, leben Sie glücklich, Pa- 

Ingeja Dfftpomnal 

V. 

Eine Dienſtmagd hat ihre Herrin verklagt, weil dieſe ihr den rüd- 
+ fländigen Cohn vorenthält, N 

Dame. Ich erinnere mid wicht dir noch Etwas ſchuldig zu fein, 
ich zahle regelmäßig. 

Dienfim. In Tatjana’ Gegenwart haben Sie geäußert, daf Sie 
mir ned einen Theil meines Lohnes ſchulden. 

Dame. Es fann wohl fein. Ich erinnere mich nicht mehr! 
Fri⸗R. Sie erfennen alfo Diele Forderung an? 
Dame. In jedem Fall ift es eine Rumperei, die nicht der Rede 

werth ift. Ja wohl! 

Fr.“R. So zahlen Sie! 
Dame: Wie viel beträgt die Summe? 

Dienftm. 18 RbL 61 Kop. 
Dame. Gut, leben Sie wohl, mein Herr! 

FR. Eutſchuldigen Sie, Sie müſſen glei zahlen. 

Dame. Ich babe fein Geld bei mir. 
Dieuſtm. Nein, Herr Richter, laſſen Sie nit zu, daß fie nad) 

Haufe gebt, dann werde id nichts befommen. Wie viele Mal ift mir 

icon veriprodhen worden und immer nichts! 
Fr.-R. Du wirft dein Geld [bon erhalten; und Sie, meine Gnädige, 

verſprechen Sie hier ſchuiſtlich noch heute Ihre Schuld zu bezahlen! 
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Dame. Ich wänſche, daß Sie noch eine Woche warten, Allerdings 

iſt es nur eine Bagatefle, doc habe ich von dem Verwalter meiner Güter 
fein Geld gebiet befommen. 

Dienftwm. Ich fann nicht warten. 
Dame. Nur eine Woche. 
Dienſtm. Ich fann feinen Angenblid warten. Mir fehlt das tägliche 

Brod. MS anfländiges Mädchen kann id) doch nicht auf den Newöfy gehen! 
EUR. In diefem Falle müſſen Sie, Gnädigfte, foiort zahlen. 

Dame. Ich babe feinen Groſchen. 

Er-R. So verlegen Sie einige Ihrer Sachen. 
Dame. Ich babe nichts zu verfeßen. 

Fr.⸗R. Dem Mädcen fehlt das tägliche Brod. 

Dame. Laffen Sie fie bei mir efjen. 
Dienſtm. Nicht zum erften Mal fagen Sie das. Schon die Wis 

ſerin haben Sie neulich eingeladen, und als fie fam, empfing fie die 
Dfenfrüde der Köchin ſtatt eines Mittageffens. 

ER. Ich ratbe Ihnen, Madame, Ihre Schuld gleich au zablen. 
Dame. Ich kann es wirklich nicht. 
Fi.⸗R. Verſetzen Sie Ihre Ubr. 

Dame. Meine Uhr? Unmöglih! Wie fönnen Sie das verlangen? 

Das thue ich nicht. 
Fr.⸗R. Ich erſuche Sic, ned beute dem Mädchen Ihre Schuld zu 

aabfen oder Ihre Uhr zu verſchen. 
Dame (nimmt Geld aus der Taſche- und wirft es auf den Tiſch). 

Hier ift Geld! (Will fortgehen.) 
Fr-R. (Ihr nachrufend) Wollen Sie das Protokoll erſt unterfchreiben. 
Dame. Was denn! Ich habe feine Zeit bier fange zu warten. 
Fr.⸗R. Es ift kaum eine Minute erforderlich. 

(Die Dame nimmt die Feder verächtlich, ſchteibt umd gebt fort.) 

Dienftim. Danfe ergebenft, Em. Hocbwohlgeboren! 

v1 

68 treten zwei junge Leite, Namens Turanom und Komlew, vor. 

Erfterer hat Lepterem auf einem febr beſuchten Picknick eine Obrfeige ge« 

geben. Komlew verklagt ihn deshalb beim Briedensrichter. 

Fr R. IM es wahr, Herr Turanow, daß Sie Herrn Komlew ger 
fhlagen haben? 



60 Bor dem ruſſiſchen Friedenorichter. 

Zuran. Dergleichen Leute Priegen überall Prügel. Ih babe ihn 
geſchlagen. 

Fr.⸗R. Mit welchem Recht? 
Turan. Erſtens, weil er überhaupt ein offenfundiger Taugenichts iſt. 
Fr.⸗R. Drüden Cie ſich höfliher aus, 

Turan. Und zweitens, weil er meine Schwefter beſchimpft hat. 
Br +R, Wie beſchimpft? 
Turan. Er bat fie betrogen: ihr die Ehe verſprochen, um fie au 

verführen. 

Koml. Niemals babe ich Ihrer Schwefler die Ehe verſprochen. 
Sie ift zu unentwickelt — 

ER. Wollen Sie, Herr Komlew, gefäligft ſchweigen, bis Die 
Reibe au Sie fommt. 

Zuran. Meine Schwefter ift unglüdlih, mußte darum ihre Eltern 
verlaffen und lebt jetzt Gott weiß wovon, Er aber verbreitet unterdeflen 
die abgeiehmadteften Gerüchte über fie. 

Br. Sie haben fih alſo Ihrer Schweſter angenommen? 
Turan. Ihrer und ihres zukünftigen Kindes, das, Danf diefem 

Herrn, ein nenes Glied des Findelhaufes abgehen foll, 
Koml. Ich bin überzeugt, daß Ihre Schwefter Sie nicht beauftragt 

bat mich zu beleidigen. e 

Zuran. Dit einem fo offenfundigen Taugeuichts, wie Sie, fpreche 
ich fein Wort 

Fr.⸗R. Pſt! Greifen Sie ſich nicht. Vergeſſen Sie niht, daß 

Sie vor dem Richter ſtehen. 
Zuran. Mit einem folden Schur— Ich balte es für einen 

Scimpf mit Ihnen zu ſprechen, oder Ihren infamen Namen anf meine 
Lippen zu nehmen. 

Fr.⸗R. Herr Turanow, fein Sie doch etwas faltblätiger! 

Zuran. Herr Richter, verfegen Sie fid) in meine Rage: meine 

feiblibe Schwefter, ein armes franfes Mädchen, ift aus dem elterlichen 

Haufe verftoßen; in der größten Dürltigfeit in einem feuchten Zimmer dar 
nieberliegend, denkt fie wahrſcheinlich an Den Tod oder gar an den Selbſt⸗ 

mord. Iſt c6 dabei möglich kaltblütig zu bleiben? 
Fr.⸗R. Wohnt Ihre Schweter weit von bier? 

Zuran. ine halbe Werft entfernt. 
Fr.-R. So fordern Sie fie anf herzulommen. 
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(Rad einer halben Stunde teitt ein bleiches, abgebärmtes Mädchen 

ins Zimmer.) 

Fr.⸗R. Sagen Sie, Fräulein Turanow, in welchen Beziehungen 

haben ie zu Heren Komlew geftanden? 
Erl Zur. Sie feben mir ja mein ganzes Elend an, 

ErR. Und find Sie aus freiem Willen eine ſolche Verbindung 

mit Herrn Komlew eingegangen ? 

Frl. Zur. Fragen Sie mic lieber nicht weiter. May Herr Komler 
auch immer meine Unerfahrenheit benugt haben, ich gebe doch nur mix 
allein die Schuld. 

ErR. Hat er Ihnen nichts verſprochen? 

Erl. Zur, Er ſprach mir immer in einem fort von einer fogenannteu 

Civilehe; ich verftand das fo, al ob er mid beiratben wollte, 

Fr.⸗R. Und Sie verlangen jegt von Herrn Komlew nichts? 
Bel. Tut. Gar nichts. 
Fr.⸗R. Und wünſchen ihm feine weiteren Unannehmlichfeiten zu 

bereiten? 
Frl Tur. Keine, 

Koml. Nun frage ih Sie, Herr Richter, wer bat Herrn Turauow 
veranlagt den unberufenen Vertheidiger feiner Schwefter zu vielen? Ich 
werde ihm die Beleidigung nicht verzeihen ! 

Frl. Zur. Sie haben meinen Bruder verklagt? 
Komi. Ja mohl. 

Frl. Zur. Und weßbalb? 
Koml. Begen einer Oprfeige. 
Frl Tur Was wollen Sie denn von ihm? 
Koml. Ich wil ihn ins Gelängniß fperren laſſen. 
Zur. Wenn du nur nit vor mir bineinfommft. 
Frl. Zur. Ins Gefängnis? Hören Sie mich au, Herr Richter, 

und entſchuldigen Gie mid, denn ich babe Ihnen die Umwahrbeit gefagt. 
Ich wollte die Handlungsweile Komlews vor Ihnen verheimlichen, er ift 

deſſen aber nicht werth! Wenn id meinen Bruder aub bisher nicht 

beauftragt habe mich vor diefem Herrn zu fügen, fo thue ich es doch 
jegt, und da iſt es denn gleichgültig, ob er feine Ohrfeige einem Tag 

früber oder fpäter erhalten hat. Ich beſihe von diefem Herrn mehrere 
Briefe, in denen er mic fortmährend feiner Liebe verfihert, mid zu 
heicathen und zu ernähren verſpricht. Gegenwärtig aber befinde ich 
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mich in einer fo troftlofen Rage, daß ich nieht weiß, wohin Sie mid 
führen wird, 

Fr.⸗R. Haben Sie die Briefe des Herrn Komlew aufbewahrt? 

Frl. Zur. Hier find fie. Nebmen Sie erit diefen. 

Er. (lief). „Ihre Aubaͤnglichkeit an Ihre Eltern ift nichts weiter 
als die Furcht Ihr tägliches Brod zu verlieren. Ich ſchwöre Ihnen aber, 
Anna Petrowna, daß Sie dahin nie kommen follen. Mein Vermögen 

wird ausreihen Cie davor zu fbügen. Ich verſpreche Ihnen monatlid 
30 Rbl. S. Wenngleich diefe Summe and unbedeutend ift, fo giebt fie 
Ihnen doch die Mittel von Ihren deſpotiſchen Eltern unabpängig zu fein. 
Sie brauchen fi nicht zu ſcheuen dieſe eine Gabe von dem Manne 
Ihrer Liebe anzunehmen. So quälen Sie mich denn nicht länger, Anna 

Petrowna, laſſen Sie mid mein Glück nicht länger in Branntwein und 

Karten fuchen, feien Sie mein, mein mit dem ganzen Feuer Ihres leiden 

ſchaftlicen Herzens." Haben Sie das geſchrieben, Herr Kohnew 7 
Kom. Ja wohl. 
Fr R. Und was denken Sie jeht zu thun? 
Komt. Ich babe nicht gemig Grund zu glauben, daß das Kind 

mein iſt. 
el. Zur. Hier fbeint die Niederträchtigfeit feine Grenzen zu baben. 

Tur. Sei ruhig, Schwefter. 
Fr R. Hören Sie, Herr Komlew, ih muß gefteben, daß Ihre 

Ausfage mir nicht wahr zu fein ſcheint. 
Koml. Und doc ſpreche ib die reine MWabrbeit. 

Frl. Tur. Haben Cie denn gar fein Gewifen, Peter Andrejewitih? 
Fr.⸗R. Wie dem auch fein mag. aus Jbrem Brief, Herr Komlen, 

gebt Mar hervor, daß Sie, die Unerfabrenbeit diefer jungen Dame benupend, 

fe in ihre jepige Rage gebracht haben; deshalb müffen Sie das Berforor 
chene feiften, Bis fie in beſſere Verbaͤlmiſſe kommt. le haben Vermögen? 

KRoml. Erlauben Sie, Herr Richter, wofür denn? 

Fr.⸗R. Weil Sie es verfpraden. . 
Koml. Gut, ich werde zahlen; für die Injurie fordere ich aber 

Geungthuung. 
Ir.⸗R. IH entſchuldige die Handlungeweiſe des Herrn Turanom 

durch den gerechten Zorn über Ibre Wortbrüchigkeit und würde es daher 

für ungerecht halten, ihn zu verurtheilen. Die Sache iſt hiermit zu Cude. 
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PCM fanden erſt in der zweiten Hälfte des April und doc brannten 

die Eonnenftrahlen ſchon in der frühen Morgenſtunde mit läftiger Glut. 
Unter dem Schuße der Jalouſien des Cafe Bordeaux aber war die Zem- 

peratur gerade hoch genug, um von einem ſchönen Sommertage Nord⸗ 

deutfchlands zu träumen. Mein Auge folgte einem Auge von Kraniden, 
die eben uoter fröblichem Geſchrei die weite Neife übers Mittelmeer ans 

traten. Mit fehnfüchtigem Blide ſchaute ih den kühnen Luftſchiffern nach: 

wie gente wäre ich mit ihnen geflogen, um aud der fernen nordiſchen 

Heimat die Anfunft des Frühlings zu verfünden. 

„Ali iſt ungeduldig,“ unterbrab eine Etimme meine wachen Träume, 

Ali iſt ungeduldig feine Geſchwindigkeit mit jenen Vögeln dort zu mefjen.“ 
Es war der Reitbube Süd, der diefe Worte an mi richtete. Der 

intelligente Knabe hatte den Flug meiner Gedanken errathen, und eilte 
meinen Geift nach Algier zurüczurufen, da er fürdten mochte, ich würde 

gar zu weit entrüdt werden umd er in Folge deffen noch fange zu warten 
haben. Während ich meine Zeche berichtigte, fuhr der Burſche fort: 

nDie Sonne des Propheten ſcheint beute warn; aher der Herr ift übers 

Meer gelommen, um ihre Wärme zu fuhen, und Ai fah id) noch nie 
ermatten.“ 

Ati, der ſchlanke Berberhengſt, den der Bube am Zügel hielt, ant⸗ 
wortete mit fautem ſtolzem Wiehern auf dieles Lob. Ich muß geftehen, 
daſſelbe war wohl verdient; ich habe feinen Nenner dort gefunden, der 
diefem an Slüchtigfeit gleidfam, und feinem fand er an Ausdauer nach. 
Mi den Blig pflegte ihn fein Herr zu menhen. Ich berübre diefe Ume 
fände hier, weil ich noch den nämlichen Tag ein- Wettrennen eigenshlims 
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lichſter Art zu befteben batte, ans dem das edle Thier rühmlichſt als 

Sieger hervorging, mic damit, wenn auch nicht gerade einer Gefahr, fo 
doch einer fehr großen Unannehmlichfeit entziehend. 

Langfamen Schrittes ritt id) über den Gouvernementsplatz dabin; 

denn obgleich id ſchon einige Monate in Algler war, übte das Leben und 

Treiben bier im Gentrum der Stadt noch immer einen unwiderſtehlichen 

Reiz auf mid aus. Diefes Gewirr von Spraden, Goftümen und Typen 
auf engftem Raume zufammengedrängt, bot ein fo buntes pbantaſtiſches 
Bild, wie ich es in den größten europälfchen Städten wie auch nur annähernd 
gefehen: es war mir fets, als bewegte ich mic in dem lärmenden Ges 

wübl einer ausgelaſſenen Faſchiugsgeſellſchaft. Ein Haufe arabiſcher 

Stragenjungen drängte fi um mein Pferd, in zudringlider Weile um 
einen sou bettelnd. Cine, einige Schritt meit fortaeworiene Aupfermünge 

beireite mid) von der läftigen Menge, die ſich dem Geldſtück nadıftürzte, 
um deſſen Befik nun eine wilde Schlägerei begann, wobei die harten Gutturale 
und Rafaltaute des Arabiſchen in einer Fülle und Geſchwindigkeit bervor⸗ 

gefoßen wurden, die mic fürdten ließen, eins oder das andere der Ger 

fipter möchte in einer der unnatüchihen Verzerrungen verbarren, zu der 
diefe Aermſten durch ibre primitive und änßerft mißtönende Sprache ae 

zwungen werden. Der Tumult legte ſich endlich, als es einem sergeant 

de ville gelungen war, mit derben feanzöfifehen Flüchen und noch derberen 
Püffen bis in die Mitte des raufenden Knäuels einzudringen. In felte 

ſamem Gontraft mit dieſer lärmenden Scene fand 'eine feine Gruppe von 
Häuptlingen nomadifirender Stämme, feuntlid an den ſchlichten Turban 
aus Kameelſchuur und dem befonderen Wurf des Burnus. Mit einem 
Bid der Veradtung, wie des Schmerzes ſchauten fie auf die Knaben, 

die fib um ein elendes Almofen, ihnen zugeworfen von der Hand eines 

» der fremden Unterdrüdter, jo gebärden Fonnten. Eine Würde, Hobeit und 

zugleich Grazie lan in dieſen ſchlanken Eräftigen Geſtalten und dieſen 

ſcharf und edel geichnitienen Geſichtözügen, Die jedem europätſchen Fürftens 

ſaal zur Zierde gereicht hätten. - Die weibliche arabiſche Bevöllerung zeigte 
nicht minder grele Gegenfäge. Hier ging eine junge Stadtbewehneriu jo 
leicht verfhhleiert und mit den dumfelbraunen ſchmachtenden Augen fo dreift 
den Fremden anfhauend, daß man deutlich ſah, wie fie den Eoftümvor- 
ſchriſten ihres Landes nur noch folge, weit fie eben müſſe. Dort ſchritt 
ein Weib aud einer der heerdenmweidenden Horden eilig dahin, fo dit in 

das grobe" wollene Tuch gebüllt, daß von dem ganzen Gefiht nur ber 
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Stern des teten. Auges ſichtbar war. Einen faſt noch fremdländifceren 
Anblick bot die jüdiide Beoölferung dar. Die dunfelen, ſchnurbeſetzten 
Röde, die weiten Beinkleider, die hoben Kniefträmpfe und dat Fer aus 

hraumeın Tud) der Männer; die weiten, faltigen Geidengewänder und 
der reich mit Gold geſtickte Kepiihumd der Jungfrauen, der lebhaft an 
das Gerevis des deuticen Studenten erinnert; Die lauten hebräifchen 
Gonverfationen vom den Icöhafteften Gefticnfationen begleitet; Mes ruft 
einem ins Gedächtniß, daß man ſich inmitten orientaliſcher Benötferung 

und made der’ heißen Zone befinde. Das Eigeuthümliche des Gefammtr 
eindruckes wird nicht abgeſchwächt, ſondern vielmehr echöht dur Die reiche 

Anzahl von Guropäern. Bietet doch der franzöfiſche Soldat in feiner 
weiten rothen Pluderhoſe ſchon an ſich ein auffallendes Bild; und der algierfche 
Turco und der fein Roß tubimelnde Spahi ſehen erft recht fo aus, ala 
fämen fie eben von einem Masfenbal. Ucheral ſich bineindrängen, und 
überall geihimpft und geftoßen, fieht man den halbnadten Neger und die 
abſchreckend haͤßliche Negerin, deren edige und dod) verwaſchene Formen 
unter dem blau und meiß geftreiften Hemde, ihrer einzigen Bekleidung, 
nur zu deutlich hervotſtechen. Und das Alles ſchwatzt und lacht, zanft 

und ſchimpft, feiiſcht und handelt, erzählt und fchreit mit ſolchem Lärm 
und fo fieberhafter Lebhaftigfeit, daß man ordenlich ſchwindelig werden kann. 

Langſam war id) duch diefes Gewühl und Gewirr über den Gouver⸗ 

nementöplaß und die Baba Zoun hinabgeritten, und befand mid nun auf 
dem Theaterplag, von dem ans der Blick ſchon wieder über das Meer 
ſchweifen faun und ſelbſt den in diefer Jahreszeit nod mit Schnee bedeckten 
Gipfel des Atlas erfhaut. An eine der Säulen des Theaters gelehnt 
Rand eine mir wohlbekannte Bettlergeftalt. Der grobe weiße Faltenrod, 
bis auf die Knöchel herabfalend und um die Hüften von einem Gurt 

zufammengepalten, diente weniger zur Verhüllung deun ald Draperie der 
hohen Geflalt, deren Glieder ein volendetes Ebenmaß wieſen und von 
ungewöhnlicher Kraft zeugten. Diefe Figur Frönte ein Haupt, das auch 

einem Phidias als Model für das Bild „des Donnerers Zeus” hätte 
dienen Fönmen. Beſonders die hohe breite Stirn, von einer reichen Büle 
grauer Locken umifloffen, trug einen Stempel von Majeftät, der jedes Auge 
mit einer gewiſſen Ghrfurcht auf dieſem Meifternerke der Natur verweilen 
hieß. Nur das Ange war weit davon entfernt die ruhig deulende Klarheit 
des olympiſchen Herrſchers zu zeigen: ein Ausdruf vagen tieffinnigen 

Sqmerzes lag in ihm ausgeprägt, der nur felten und dann nur für einen 

Baltifge Wonatsfgrift, 8. Jahrg., Bd. XV., Heft 1. 5 
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Moment einem Blick unbändiger Wuth und vetzebreuden Haſſes wid. 
Es war Abdallah der Wahnſinuige,“) eiuſt der reichfte Bürger Algiers, 
dem bei dem Bombardenient der Stadt an einem Tage alle feine Häufer 

fammt Weibern und Töchtern “in Flammen aufgingen, und feine drei 
Schiffe, befebligt von feinen drei Söhnen, in die Luft flogen. Die 

Nacht, Die auf diefen ſchreclichen Tag gefoigt war, batte den Geiſt Abe 
dallabs in ewige Nacht verfinfen laſſen. Die fange Neibe von Jahren, 
die ſeitdem verfloffen, irrte er nun, barmlos wie ein Kind und unverftände 
tiche Worte vor fib hermmmelnd, durch die Etragen der Stadt, fein 
Leben durch Almoſen friftend, die ihm die Muſelmänner aus freien 

Stüden reichten; denn nie öffnete er den Mund zu einer Bitte. Aber 
webe den Europäer, der ihm ein Stück Geld bieten wollte! Wohl harte 

ich mir erzählen faffen, daß er mie eine "Gabe von Chriſtenhand entgegen» 
mebme, doch wollte ich felbft einmal die Probe davon machen. Den uras 
biſchen Gruß bietend, lenkte id mein Pierd dicht an ihn heran und ließ 

eine Sitbermünze in feine Hand gleiten. Im näcften Augenblick wünjchte 
ich mein Thun ungeihehen machen zu fünnen. Wie von einem giftigen 
Geſchoßz getroffen richteie ſich der Wabnfinige jäh auf, ſchleuderte mir 
einen flammenden Zornesblick zu, ſchüttelte drobend feinen fangen Stab, 
auf den er ſich flüßte, gegen mich, warf das Geldftüd weit von ſich und 
ſchrie mit vor Mutb erflikter Stimme: „Reit in dein Werderben, du 
Chriſtenhund !“ Mein Pferd ſcheute wor dem graufigen Bilde zurüd, und 
ſtürmte in wilden Sätzen die Straße entlang. Noch lange halten mir 
die Flüche des Alten und das Hobngeldhrei der Steaßenjugend nad. 

Rubig ließ ich dic Zügel ſchießen, bis der Lärm der Stadt laͤngſt 
hinter mir verflungen war. Unweit der Billa Rour, dert, wo fi die 

Straße teilt, zwang id Wi zu langiamerem Schritt und verließ den 
Straudweg, um auf dem nach redhtö, biegenden Bergpfad auf dus Hoch— 

plateau binauf zu reiten, Auf der Höhe angelangt, bielt ich einige Minuten 
ſtill, um mit einem Blick das imvofante Panorama zu überſchauen. or 
mir Ing die unabfebbare Fläche des Mittelmeeres; zu meinen Füßen links 

die den Berg hinanklimmende Stadt, die mit ihren faneeweißen flachge⸗ 
dachten Häufern, aus denen nur bier und da die grüne Krone einer mäch- 
tigen Palnıe hervorragte, einem Rieſenkirchhof glich, in dem die Kuppeln 

>) Der Rome if fingit, da mir im Augenblid der rechte entfallen; aber die Berfine 
Ugfeit {iR jedem Veſucher Wgiers wohlbetannt. 
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der Moſcheen für die Marabougräber gelten fonnten, die ſtets die gewöhn- 
lichen Leichenſteine weit überragen. Am äußerſten Horigonte links nahm 

man noch gerade die ſeit mehr denn drei Jahrhunderten von Wind und 

Wellen belagerten romantiſchen Auinen des Forts Karl V. wahr. Zu 
beiden Seiten der Stadt erfiredte fi der ſchmale, aber äußerſt fruchtbare 

Küftenftreil, vor einer Vegetation beftauden, die Alles, was man in der 

Beziehung in Europa, wie 3. B. in Nigza oder Neapel, fieht, weit au 
Ueppigfeit hinter fid zurüdläßt. Nach rechts hin wird diefe Küftenlands 

ſchaft durd die Vorberge des Atlas abgeſchloſſen, über denen in meiter 
Berne der Hauptſtock in ernfter Majeftät fein Haupt emporhebt. Hinter 

mir breitete fd die meite dde Steinfläche aus, von Zeit zu Zeit durch 
eine Gruppe ungeheurer Gactus und Aloepflanzen geziert, fonft aber nur 
von dürrem grauen Ginfter beftanden. Und über mir wölbte fid, der 

Himmel in tiefer Bläue, die and nicht durch das Heinfte Wölfchen getrübt 

war. Der Aublid, obzwar großartig, war dennoch dieſes Mal nicht im 
Stande, wie wohl ſouſt, warme Begeifterung für die Schönpeiten der Natur in 
mir zu erweden. Ich fühlte mich in dem Augenblicke zu einfam und vere 
faffen, vermißte zu ſehr eine Seele, mit der ih Gedanfen und Empfin, 

dungen bätte teilen können. Dies buntefte Gemiſch von Völkern, Sprachen 

und Sitten, das ich foeben in der Stadt beobachtet, hatte lebhaft das 
Berußtfein in mir wach gerufen, Daß ich in der weiten Zremde fei; die 
VBerwünfhung des Wahnwigigen batte mich zu deutlich daran erimnert, 
wie mich eine Bevöfferung umgebe, deren große Mehrheit noch heute alle 
Angehörigen der weißen Nace mit ſchlecht verhehltem Groll, ja ſelbſt 
Haß betrachtet. 

Gedankenvoll ritt ih, ungefäbr in der Richtung von Blidäb, fort, 

der deutſchen Golonie N. zu. Co tief war ib in meine Träumereien 
verfunfen, daß id wohl zwei Stunden fo fortgeritten fein mochte, ohne 
unter der fengenden Hige zu leiden und ohne jegt zu bemerfen, wie 
mein Pferd ſchon die Yaudtgafie des Dorfes entlang ichritt. 

„Grüß Gott, Herr!” schlug eine Stimme an mein Ohr, „Sie find 
ein Deutjcer, nicht wahr?" 

Dbgleid) die Worte von einem alten häßfien Weihe, der Sdhent ⸗ 
wirthin des Ortes geſprochen worden, jo berührten mic die heimatlichen 

Laute doch in diefem Augenblid ganz befonders wohlthuend. 
5* 
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„Monsieur prendra quelque chose? Il fait chaud, bien chaud!* 
fuhr die Alte ohne alle Paufe fort, mit einem Male von dem Deutſcheu 

in ein geläufiges aber harttönendes Frauzöfiſch übergehend; und obgleich 
ich mich für einen Deutſchen erklärte, fonnte ich fie doch nicht bewegen, 
wiederum unfere beiderfeitige Mutterfprae aufzunehmen. Während id 
vom Pierde ſtieg und mid langſam in die Scheukſtube begab, fuhr fie 
fort mit der Geſchwindigkeit eines Spinnrades frauzöfidhe Phrafen herunter 
zu ſchuurten. „Jean, Jean!“ gellte ihre feijende Stimme durch das Haus 
bis endlich der Gerufene in Geſtalt eines 11—12-jährigen Knaben, ihres 

Großkindes, erfhien. „Que vous me faites attendre!“ berrfchte fie den 

Buben an. „Bier! dem Herrn einen ſchönen Willkomm, ei alors allez 

soigner le cheval de Monsieur.“ 

6 fepte mid) mit einem Glaſe chlechten Weines zu der Alten und 
fie mir diefes und jenes von ihr über die Verhäftniffe der Eoloniften 
erzählen, was fle gewiß gerne that, da es offenbar ihr größtes Vergnügen 
war, ihre Zunge recht gründlich foazieren zu führen. Das Geſptäch 
wurde dutchweg in franzöfifher Sprache geführt. Plöhlich wurden wir 
durd ein lautes Lärmen drangen unterbrochen. Jean hatte das Pierd, 

Ratt feiner zu warten, fo lange genedt, bis Ai begonnen ſich euergiſch zu 
vertheidigen, wobei er. aber feider mit einem in der Nähe angebundenen 
Gaul in beitigen Gouflict gerathen war. Die feifende Megäre ftürzte 

hinaus, verabfolgte dem Buben einige derbe Mautihellen und überbänfte 
ihm mit einer wahren Flut frauzöſiſcher Schimpfworte, wobei aber mancher 
Mräftige deutiche „Schweinbund“ und „Gel“ mit unterfloß. Ich fuchte 
die Erzürnte feviel als möglich zu befänftigen, bezahlte Die Jeche und ritt 
meines Weges weiter, von einem biederen „Geleit' Sie Gott" der Alten 

begleitet. 
Gruß und Schinmpfreden waren das Ginzige gemefen, was die Eehenfs 

wirthin, die ſchon gegen 20 Jahre in Algier weilte, in ihrer Mutterfprade 

vorzußringen gewußt; fonft war diefelbe für fie todt und begraben: Es 
war nicht Das erſte umd einzige Dal, daß ich bier in Algier die alte Bes’ 
obachtung beftätigt fand, wie der deutſche Gofonift gar zu leicht und raſch 
feiner Mutterſprache eutfage. Bei einem Beſuch in Blidäb beim dortigen 

deutſchen Pfarrer unterbielt ih mid mit dem neunjährigen Töchterchen 
des Küfters. Wir hatten einen deutſchen Gruß gewechſelt, aber font war 

das Maͤdchen, wenn es gleich Alles verftand, was man ihr fagte, nicht 

im Stande and nur den Heinften deutſchen Sa zufammenzufegen, obgleich) 
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die Eltern im Hawie mur deutſch vedeten, Mit dem Aufgeben der Mutter 
ſprache geht und muß ſtets eine Umwandlung des Gharafters Haud in 

Hand geben; denn die Sprache ift der unmittelbarte, lebendigſte und un— 
träglichfte Ausdruck des Volkögeiftes. Die Sprache ift feine lebloſe und 

wilfürliche Aneinanderreifuig von Worten und Säpen; fondern fie ift 

ein organijdes Geige, die ſich fit vervollfommmende Frucht der ger 
ſammten Geiftesarbeit eines eigenartigen, eines ſich entwickeluden Volks— 
organismus. Bei feinem Volke kann daber zu feiner Zeit die Sprache 

anders fein, als fie gerade ift, weil das Volf eben gerade fo ift, wie es 

ift, das heißt wit anderen Worten: gieb mir die Sprache eines Volked, 

und du giebft mir das Volk fetbft, oder; eine andere Sprache, eine ans 
derer Volfschurafter. Co babe ih denn auch in Algier, namentlich in 

der zweiten Generation der deutſchen Anſiedler, ganz durchgängig eine 
Harfe Abnahme in der Tiefe und Znnigfeit des Gemüthlebens wahrge 
nommen; beim Angreifen der praktiſchen Aufgaben des Lebens dagegen 
ud fie von größerer Nübrigfeit und raſcheren Euhſchiedenheit als 
die Deutſchen im Heimatlande, Zucht und Sitte haben vielfad unter 
den Auſteckungen der franzöflicen Frivofität zu leiden gehabt; aber 
das äußere Gehaben ift gefäfliger geworden, fie wiſſen beffer ſich in die 
Verhältniſſe zu ſchicken und ihnen anzupaflen. Was die politiſche Bildung 
bereifft, fo haben fie allerdings in hohem Grade jenen deutſchen Fpealismus 
abgeftreift, der feine Kraft in ihönen Meden, Liedeen und Zoaften aus 
baucht, um, wenn es endlich die That gilt, matt und fchlaftrunfen ſich 
die befannte Zipfelmüße über die Obren zu ziehen oder ziehen zu laſſen; 
aber ich babe kaum bemerft, daß fie ftatt deſſen viel von dem pofltiveren 
Geiſt der Franzoſen angenommen hätten: Indifferentiömus dürite in dieſer 
Beriehung wohl die zutreffendfte Bezeichnung fein. In Bezug auf die 
Arbeit behauptet im Großen und Ganzen der Dentiche auch hier feinen 

alten Ruhm. Wohl habe ic gar häufig große Trunffucht gefunden; allein 
es iſt ja befannt, wie gern und wie gründlich) der alte Germane ſchon zu 
Tacitus Zeiten dem Trinkhorne zuſprach; und mer im unferen Tagen 
Deutſchland nicht bloß mir der Eifenbahn durchflogen, fondern Land und 
Leute ſich aufmerffanen Blides angeleben, der weiß, welche bedeutende 

Rolle der Humpen, ob mit Bier, ob mit Wein gefüllt, noch heute aller, 
wärts fpielt. Der Trunk iſt mithin fein Vorwurf, der ganz ſpeciell uur 
den Anfiedfer träfe. Der Deufche iſt immerhin in Algier, namentlich in 
der Bodennrbeit, allein im Stande fiets mit Erfolg die ſpaniſche Gone 
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eurrenz auszuhalten. Es mag einige Verwunderung erzegen, gerade dieſe 
Eoncurrenz als fo beſonders gefährlich bezeichnen zu hören, da der Epar 
nier fonft gerade nicht den Ruf eines vorzüglich tüchtigen und onsdauern, 
den Arbeiterd genießt. Gr iſt es in der That auch bier keinedwegs. 

Allein feine Bedürfniſſe And in biefem beißen Klima fo überaus gering — 

einige Zwiebeln, Früchte und, wenn es boch fommt, ein Gtüdhen Brod 
rd Tag aus, Tag ein feine einzige Nahrung — Daß er um die Hälfte 
billiger arbeiten kann als der Franzoſe, der auch bier nach Fleiſch und 

anderen fräitigen Sveifen verlangt. Die deutſche Arbeit aber übertrifft 

"die waniſche fo ſehr an Güte, dah, mer irgend die Auslagen deden kann, 
immer jene diefer vorziebt, wenn er fie aleich weit theurer bezublen muß. 

Auch wo der Deutſche eigenen Grund und Boden bebaut, erfreut er ſich 
in der Regel eines recht guten Fortkommens. Alle die dentſchen Dörfer, 
die ich während meines mehrmonatlichen Aufenthaltes dort hefuchte, trugen 
in weit höherem Grade das Gepräge einer glüdlichen Gebäbigfeit, als die 
franzöflihen Eolonien, die mie zu Geflchte famen. Einen Reft von An 
bängficpfeit an das Vaterland fand ich meiſtentheils: gerne ließen fid die 

Leute von der verlaffenen Heimat erzählen und waren befonders glücklich, 
menn id qufällig ihr engere® Vaterland bereiſt hatte und genauer famnte, 
Bei der jüngeren, in Algier geborenen Generation mar dies Jutereſſe nas 
türfich viel geringer; Dazwifchen hörten wohl auch fie meinen Berichten 

mit Aufmerfiamfeit zu, meift aber entfernten fie ſich mit Geichgüftigfeit, 
oder ergingen ſich fogar fun ſpditiſchen Randgfoffen fobatd ein Frangoſe gegen 
wartig war. . Leider fehlte es auch bier nicht an jener elenden Scham, die 

fo viel als möglid den deutſchen Urfvrung zu verleugnen ſucht. Uebere 
baupt zeigte fh der Gofonift immer und in jeder Beziehung im unvor⸗ 
tbeilhafteften Lichte, wenn er ſich in Gefelicaft von Franzoſen befand. 
Diee laſen es ihrerfeits Dann nie an dem wohlverdienten Hohn und 
Verachtung für dir mannigfaltigen Grbärmfichteiten diefer Art Tehlen. 
Im Allgemeinen aber ift der Deutle und befonders der Bauer dort dad) 
gerne gefeben. Ueberbaupt habe ich, wo ich auch immer deutſche Aufledfer 
in fremden Fändern traf, dem Ginne des befannten itafieninfde Sprich- 
wortes: „un ledesco ilalianisato & peggio che un diavolo incarnato!“ 
(Ein italleniſirter Deutſcher iſt ſchliumer als ein eingefleifehter Teufel) ftets 

nur eine ſeht befehräufte Berechtigung zugeftehen Finnen. Es liegt eine 
gewiffe Wahrheit darin, daß der deutſche Einwanderer Die guten Geiten 

des eigenen Nationalcharakters einbüßt, um dagegen die ſchlechten feiner 
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neuen Landesgenoſſen ſich in erhöhtem Mabe anzueignen. Rolle Geltung 
aber bat diefes nur für die kurze Dauer der Kriſis, wenn ich mich fo aud« 
drüden darf, da er die erſten bedeutſamen Schritte zur Ablegung der 
eigenen und zur Annahme der fremden Nationalität tbut. Iſt Diele kurze 
Periode überftanden, dann, glaube ib, bat wohl fein Staat Uriace ſich 
darüber zu beklagen, daß fo ad fo viel Taufende feiner Bürger deutfchen 
Urprungs find, 

Ich batte den Kopf meines Pferdes landeinwärts gewandt, denn mein 
hentiges Ziel war das nod ziemlich weit entfernte Dorf P., das mir 

feiner fchönen Rage wegen in einer fruchtbaren Thalſchlucht gerühmt wors 
den mar. Die Hige war nachgerade auf dem nadten Steinplateau faft 
unerträglich geworden: fein Baum gewährte einigen chatten, fein Lüfte 
den wehte Kühlung zu, und die Sonnenſtrahlen fleten faft fenfreht auf 
den Scheitel. Dennoch ritt ich unverdroffen vorwärts, denn Die Zeit 

meines ferneren Aufenthaltes in Algier war nur noch furz gemeffen, und 
ich wollte P. jedenfalls befucht Haben. Gine Stunde mochte ich etwa ger 
titten fein, als ich zu bemerfen begann, daß Ai unrubig wurde: von 
Zeit zu Zeit blieb er fteben, heb den Kopf, blicd die Nüftern weit auf 

und fieß ein kurzes ſcharfes Wicbern vernehmen; fein rubiger Gang hatte 
fich in ein (ebhafteres, elaftifches Tripveln verwandelt, ſe daß es ſchien, ald 
präparire fih das Thier auf einen fangen und ſchnellen Lauf. Auch die 
wenigen Leute, die mir von Zeit zu Zeit entgegenfamen, ſchieuen ibre 

Schritte zu beſchleunigen, afe triebe fie irgend eine Augſt rafcher vorwärts. 
Die Unrube meines Pierdes Reinerte fih von Minnte zu Minute. Nach 
einiger Zeit ſchoß ein arabiſcher Reiter in vollem Lauf an mir vorüber; 

nach wenigen Säpen parirte er fein Pferd, wandte es um und ritt an 

meine Seite. 

Seid Ihr ein Franzoſe?“ redete mich der Maurisko an. 

„Rein. Ich bin ein Deutſcher,“ lautete meine Antwort, 

„Daun jeid Ihr ein Stammgenoſſe des graugebamten Marabon,” 
fubr er fort, „den der Prophet in feinen Schutz nehmen möge.“ Gr redete 
ven dem proteſtantiſchen Pfarrer R., einem geborenen Elfäßer, der feit 

mehr deun 20 Jahren in dem Lande und im Augeublick Superintendent 

der Provinz if. Seine Milde und Aufopierungsfühigkeit haben ihm Die 

Liebe Aler, mit denen er je in Berührung Fam, gefichert. Seit den erſten 
Jahren feines Aufenthalles dort, wo die Fieber ganz eutſehlich wütheien, 
und er unter den größten Beihwerden und Gefahren auch die entlegenften 
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Dörfer und Gezelte auffugte, um überall Troſt und Hülfe zu ſpenden, 
hat er ſich die Ehrerbietung der Eingeborenen in ſolchem Maße erworben, 

daß ihm Niemand wigeftraft ein Haar frümmen dürfte. 
„Bo reitet Ihr hin?“ fragte mid) mein Begleiter weiter. 
Nach P.,“ erwiederte ic. 
„Denkt Ihr die Nacht über dort zu bleiben?" 
„Nein. Ich habe ja noch alle Weile heute wieder die Stadt zu 

erreichen.“ 

„Merkt Ihr denn nicht, Herr, daß der Samüm nabt?“ 
Jetzt war mir das Rätbiel erklärt, warum Menſchen nnd Thiere mit 

folder Eile einem jhügenden Obdach oder dem fühleren Strande zu« 

Arebten. Kaum hatten wir unjere Pferde umgewandt, jo ſchoſſen die 

edlen Thiere, ohne daß der Sporn die Weichen berübrt hatte, wie von 

fraffer Schne in die Ferne gefandte Pfeile über die weite Ebene dabin. 
„Barum fragtet Ihr mich zuerft, ob ich ein Branzofe ſei?“ wandte 

ich mich an den Maurisko. 

„Wäret Ihr ein Bruder jener votbhofigen Tprannen und bhutdürftigen 
Unterdrüder geweſen,“ erwiederte er unter finfterem Zufammenziehen der 
Brauen, „ich hätte Euch nicht gewarut; wicht id!“ 

Uufere Wege trennten fih bald. Nicht ange, fo hörte ih von fern 
ber das Braufen des Samüm und ‚nad kurzer Zeit erblickte ich aud die 

Staubwolfe, die er mit ſich führt, langſam fit heranwälzen. Die Luft 

wurde immer dicker und ſchwüler, die Zunge Achte am trodenen Gaumen, 
und eine eigenthumliche Mattigfeit durchſchlich alle Glieder. Ze näher 

uns aber der unheimliche Wind rückte, defto höher erhob Ali den Kopf, 

in defto wilderen Sägen flog er auf dem geradeften Wege über den dröhs 

nenden Felsboden dahin; mit jedem neuen Sprung ſchien neue und größere 

Kraft feine Glieder zu durchſtroͤmen. Immer lauter erſcholl das Henfen, 

immer näher rüdten die Staubberge, und immer raſcher flürnte mein Rob 

dahin. Endlich erreichten wir, von Schweiß übergoffen, die Stadt; und 

kaum eine Minute fpäter waren die Straßen jo dit in den erſtickenden 

Staub gehült, daß man die Augen nicht öffnen und die Bruft nur mühr 
fam Athem boleu founte. Es war der anhaltendte und heftigſte Samüm, 

den ich erlebte. MWüftenwind und Wüftenroß hatten ein Wettrennen ges 
haften, wie wohl feine europäiſche Rennbahn etwas Aehnliches aufguwerfen 
hatz aber das Wüftenroß hatte feinen Vorfprung gut zu untzen gewußt, 

und den Sieg davon getragen. Der „Leichenwind,“ wie ihn wohl der 
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Araber diefer Gegenden nennt, ift alerdinge fo weit von der Sahara feine, 
wegs mebr toͤdtlich; aber wird man auf dem ſchutzloſen Hochplateau, fern 

vom Strande, von ihm überfallen, fo it man doch Immer recht bedeutene 

den Unamnebmliceiten ausgefept, und ich war daher meinem braven Ai 
nicht wenig danfbar, daß er mid) deufelben entzogen. 

Der Samüm batte mich nod; weit früber in die Stadt zurückkebren 
laſſen, als meine Abfict geweſen war. Ich benuhte daher die Gelegen- 
beit, um den jüdiihen Rabbi aufzuſuchen, den ich für zwei bevorſteheude 
Feſttage mm einen reſervirten Plaß in der Synagoge bitten wollte. Ich 
fand in dem Rabbi einen Mann von 30-40 Jahren auf defien intellis 

genter Stirne zu fefen war, daß er fein ganzes Leben einer ernften und 

angefirengien Geiftesarbeit gewidmet habe. 
„Sie find ein Deutſcher?“ redete er mich auf Deutſch an. 

„3a,“ antwortete ih, „aber in Rußland geboren und ruſſiſcher Uns 
terthan.“ 

„Dann find Sie vermutblid ein Kur oder Livländer?“ fragte 

ex weiter, 
Ich bejabte, einigermaßen ertaunt, daß die Namen unferer Provin. 

zen ihm geographiſche Begriffe feien, mit denen er mit ſolcher Leichtigkeit 
und Präcifion operiren könne. Damit foll Teineswegs gefagt fein, unſere 
Provinzen feien fo Mein oder fo vichtoſagend, dag man mit Fug aller 
Kenntuiß derfelden entbehren fönnez aber der Meuſch felbft, der jogenannte 
gebildete Menfd unterer Tape ſcheint im Allgemeinen gar geringe Begas 
bung für Geographie, oder vielmehr gar geringe Kenutniffe der geograpbiſch- 
ethnograpbiiden DVerbäftwiffe der Welt zu baben. Paſſirte es mir doch 
einftmals in Düfjeldori von einem font durchaus gebildeten Mann als 
Norweger tractirt zu werden, nachdem ic Lwland als meine Heimat bes 
zeichnet hatte. E 

„Ich habe mir von Inden, die von dortber zu ung herüber kamen, 

mancherlei erzählen laſſen; und auch fonft, wo die Gelegenheit ſich bot, 
babe ich geſucht meine Kenntniffe über die gegenwärtigen Zuftände diefer 

Provinzen uud über den urjächlihen Zufammenhang in dem allmähligen 

Berden derfelben zu bereichern. Die Sache ift der Arbeit wohl wath, 
wenn man anders ein Intereſſe Daran findet, den Meniden und feine Ges 

ſchichte zu verftehen, Die Nationen in ihrem eigenartigen Charakter, in 
ihrer weltgeſchichtlichen Stelung und Bereutung zu erfaffen. Die Ger 
ſdichte Ihrer Provinzen ift für die Wiſſenſchaft von der Pſychologie der 
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Völfer von befonderem Intereſſe und befonderer Bedeutung.“ — „Uebris 

gens,“ fuhr er lächelnd fort, „foflte ich Ihnen gar nicht mit folcher Freunde 
Tichfeit entgegenfommen; denn es giebt, glaube ich, menige Länder in 
Europa, mo die Angehörigen meines Volkes nod mit folder Undultfam« 
keit, Unbifigfeit und Härte behandelt werden, wie in Ihrer Heimat. Ich 

rede nicht von der faft voQfländigen pofitifhen Nectlofigfeit der Juden. 
Die Offeeprovinzen find fein jelbftändiger Staat, und die Znitiative in 
derartigen Fragen ift mir zum Theil ihrem eigenen Ermeſſen überlaffen. 
Ich rede von der ſocialen Stellung. Alle die gefelfhaftlihen Rechte, die 

man ihnen mit größter Leichtigkeit einräumen fonnte, die man, vergeiben 
Cie dos Wort, zugefteben würde und müßte, wenn man überhaupt das 
Leben und die Welt von einem etwas böberen und freieren Standpunkte 
ang beurtheilte, werden ihnen mit der zäbeſten Energie vorentbalten. 
Nirgends wird fo febr wie bei ihnen darnach gehandelt, als wäre die 
allegoriſche Erzäbfung vom ewigen Juden volle Wabrbeit und als fei jeder 
Iſraelit ſelbſt Diefer ewig Umgetriebene; nirgends ſchaut man mit einem 

Blick fo verächtlihen Mitteide auf den Hebräer herab, mie hei Ihnen, 

nirgends darf fo ungefraft der Jude zur Bielfheibe des Gpotten der 
Kinder und Narren gemacht werden, wie bei Ihnen; nirgends wird das 

„Hep, Hep!“ fo faut und mit folder Luft geſchrieen, als in den Dftjee- 

provinzen. 
„Bis auf einen Grad,” erwiederte ih, „mögen Ihre Vorwürfe ber 

rechtigt fein; allein Sie geben viel zu meit, da Ihr Urtheil offenbar nach 
Übertriebenen Schlderungen gebildet werden. Doc laſſen wir diefe 
ade hei Seite, um uns die Frage vorzulegen, worin, fo meit 
Ihre Anſchuldigungen berechtigt find, der Grund Diefer Grheinung- 
zu Suchen fei. landen Sie, die Deutſchen der Oſtſeeprovinzen von 

Haufe aus ganz befonders hartberzig geartet oNer in fo gar hobem Grade 
hinter der ührigen Welt in der Entwidelung zurüdgebfieben?" 

„Ich mache nicht,“ antwortete er, „den Vorwurf der Hartberzigleit 

im Algemeinen, nob fdlage id ihre Cultur zu gering an. Im einer Ber 
ziebung fleben le aber allerdings dem ührigen Guropa weit nad: in allen 
rein ſocialen, wie in den foribvolitiihen Bragen werden fie von einer 

weitqreifenden und ihrem eigenen Foriſchritt fehr verderblichen Intoleranz 

beberricht. Das ift nicht eine Auflage, deren Spitze die ethiſche Selbſt⸗ 

ergiebung Per Gingelintieiduen trifft. Der Einzelmenſch wie jene großen 
Complexe nabverwandter Menfchen, die wir Völker oder richtiger Nationen 
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nennen, find nicht frei; fie haben nicht, wie man fo häufig wähnt, weder das 

Recht. uoch die Fähigkeit der Selbftbeftimmung. Ihbt ganzes Leben wur⸗ 
zelt in einer Summe ganz beffimmter natürlicher Verhältniſſe, deren Eins 

Müffe Ab von Generation zu Generation jährlich und tägfic geltend 
machen; fie find umgeben von anderen Individuen, anderen Wölfen, mit 
denen fie in fteter Beziehung und darum in fleter Wechſelwirkung ſtehen. 
Die Einwirkungen beider Arien gefchehen aber in Der Weile, daß Alles 
in dem Verhäliniß von Urſache und Folge zu cinander ſteht. Die wer 

ſentlichſten Züge eined Ginzel oder eines Nationalarafters Find mithin 
nicht .ein Spiel des Zufalls; ſondern ſie ſtud die nothwendigen Conſequenzen 
gemiffer Bedingungen, deren Einwirkungen abfoluter Natur find, nid;t will- 
fürlidh geduldet oder abgemielen werden köunen.“ 

„Sie leugnen alfo volftäudig," warf id ein, „die Rreibeit des 
Bilens 

„Richt vollſtändig,“ entgegnete er, „aber fie ıft weit geringer, als 
man in der Megel glaubt. Doc ſchweiſen wir nicht auf allgemeine Ger 
biete ab, fondern bleiben bei der concreten Frage von der wir ansgingen. 

Die innere Entwidelung der Dftfeeprovinzen ſcheint mir vorwiegeud Durch 
focialspolitifche Verbäftniffe beftimmt worden zu fein und auch noch heute bes 
ffünmt zu werden, beſonders aber durch folgende drei Momente: einmal 
find Die Oftfecprovingen eine Colonie und tragen Daher auch in jeder Ber 
giehung fehr entſchieden das Gepräge colouialen Lebens; ferner find fie 
Golonie einer hochbegabten und fehr entwicelten Nation, gepflanzt auf den 
Boden von Völkern fremden Stammes, die einer felbftändigen Eultur 

nicht fähig waren, die aber doch weit mehr durch die Gewalt der Waffen 

als turd die Macht überlegener Cultur unterworfen wurden; endlid) 
maren fie rings umſchloſſen von Staaten, die über weit bedeutendere 

materielle Kräfte zu verfügen hatten, an die fie denn auch mit Der Zeit, 

aber nur nach langem und bartnädigem Kampf ibre ftaatliche Eigenexiſtenz 
einbüßten. Die durchgängige Inteleranz nun, die ich vorhin rügte, fcheint 
mir eine gang unvermeidliche Folge diefer drei Momente zu fein. Jede 
Colonie, die nicht volfommen in ein größeres Ganze aufgehen, fondern 
mehr oder minder vollſtändig ihre Gigenartigfeit wahren wil, muß Mir 
trauen und Argwohn, ich möchte jagen zu einem Hauptfacter ihrer dos 
liiſchen Specnlationen und Gombinationen mochen; denn der größere Körper 
wird jters hiſtoriſchen Geſehen gemäß mit der Zeit das Streben entfalten, 
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nicht ſich dem Piropfreis, jondern das Pfropfreis ſich gleich zu machen. 
In wie hohem Grade nun müffen diefe Eigenfchaften bei deu ofiprovinzialen 
Deutſchen ausgebildet fein, da jeit den älteften Zeiten ihr Sonderleben 

von zwei Seiten, von oben wie von umten bedioht war. In den unters 

worfenen Stämmen fonute nie die Grinnerung daran fterben, daß einft 
der ganze Grund ud Boden ihrer Ahnen ſieies Eigen geweſen. Co 
fange aber diefe Eriunernug nicht gefhwunden, mußte ſich auch ſtets im 
gebeimften Winfel des Herzens der Wunſch regen, das verhaßte Joch der 
Deutſchenhertſchaſt abzuſchütteln. Gleichzeitig erfuhren die Provinzen ſtets 
die offenen und verfteten Angriffe der benachbarten Grofftaaten. Nach 
außen hatte man ſich übermächtiger Feinde zu erwehren, während im Ins 
meren des Hauſes ein Feuerbrand glimmte, der fortwährend forgfättig ger 
hütet fein wollte. Lange wurde diefer Nampf mit anerfennenswerthem 
Heldenmuth gefochten; aber ſchliehlich ging er nicht ohne eigened Verſchul⸗ 
den verloren. Und als die ſtaatliche Selbftändigfeit eingebüßt worden, 

dauerte ein, wenn auch mit jebr anderen Waffen geführter, fo doch in 

vielen Beziehungen fehr ähnlicher Kampf jert, um nit auch der natior 

malen Gigenart verluftig zu geben. Sicherem Schlaſe durften fih die 
Provinzen wie hiugeben, weit geöffner mußte ftets ihr Auge bleiben. Mer 
ſich aber immer von Gegnern umringt weiß, die nad) diefem oder jenem 

iem koſtbaren Beſihthume fahnden, der wird in Bezug auf Zolerang nie 
eine hobe Stufe erklimmen. JIntoleranz aber iſt in den meiften Fällen 
eine allgemeine Krankheit: das ganze Geiſtesleben in allen feinen einzelnen 

Theilen wird von ihr ergriffen, ſobald fie ſich am einer der weſentlichen 
Stellen feftgefegt bat. Und überſchauen Sie mit einen Blick das ganze 

Sein und Leben Ihrer Heimat, jo werden Sie mir zugeben, daß in jenen 
drei Gardinalintereffen allen menfehlihen Wirkens und Strebens, den ftaats 
lichen Ueberztugungen, dem nationalen Sonderbewußtſein und den relie 
giöfen Auſchaunmgen, eine Unduldfamfeit herrſcht, die dem Enlturftande 
der Provinzen wicht angemefien iſt. Die Härte und Geringihägung mit 

der Die Juden bebandelt werden, mag zum Theil in der religiöfen Unduld« 
jmmfeit ibren Gruud babenz allein borherrſchend entipringt fle unſtreitig 
aus der Jutoleranz, dem Hochmuth im Allgemeinen. Selbftüberhebung, 
Hodmuth if immer div natürlihe Folge jeglicher Intoleranz; bier aber 
iſt und mußte noch ein ganz ſpecieller Raceuhechmuth gewedt werden, weil 

die unterworfenen Stämme in jeder Beziehung fo tief unter den Giegern 
fanden. Und war erft im Allgemeinen der Racenhochmuth hervorgerufen, 
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fo machte er ih natürlich auch bald bei Beurtbeilung aller anderen Natio» 
nafitäten geltend und traf die Juden ganz befonders ſtatl, tbeils weil Die 
felben bier in der That in der großen Mehrjabl ein wenig Adıtung gebie ⸗- 
tendes Geflecht find, theils weil mehr dem taufendjährige Tradition ger 
lehrt hat, diefes ungluͤckliche Volt als den größten Ausourt des menſchlichen 
Geſchiechles anqufehen.” 

„Sie mögen nicht ganz Unrecht Haben,“ wandte ich ein, „allein fo 
gewiß Intoleranz im Allgemeinen eine der größten Untugenden ift, fo bat 
fie bier do ihr Gutes „ewirft, und mir diirien fie bier Daber nicht mit 

demfelben Maße meſſen, als unter anderen Vethältulſſen mit Recht ges 

ihähe. Es ift eine Eiſcheinung einzig in übrer Art, daß deutſche Color 
niſten und noch Dazu unter fo befonders ſchwierigen Umſtaͤnden fi fo 
fange deutſche Sitte, deutſche Sprade ſo vollftändig erhalten haben. 
Hätten aud wir dem Hunge nachgegeben, der font gar ſehr deu Deutſchen 
beherrſcht, in verächtlicer Selbftunterihägung alles Umgebende nadızunds 
men und fritifs und unterfiedslos ſich auzueignen, fo wäre cs jept ane 

ders um ums beftellt. Wir verdanfen es vorzüglich unferem intoleranten 
und vieleicht etwas .zu Telbftzufriedenen Charafter, daß wir heute uoch 
wahrhaft Deutſche And.” 

„3% glaube,“ erwieberte der Rabbi, „Cie machen einen Fehler in 
Ibter Schlußiolgerung. Der intolerante Geift ging mit Nothwendigfeit 
aus der Natur des Kampfes, den fie zu kämpfen batten, hervor. Die 

rühmliche Energie, wit der Cie vor allen anderen Deutſchen denjelben 
durchgefochten und der Erfolg, der Ihre Anftrengungen gefrönt, ſiud aus 
anderen Urſachen abzuleiten. Jutoleranz wäre nur dann ein uͤnbediugtes 
Erforderniß zur Erringung des Sieger gewelen, wen Lauheit uud Matte 

berzigfeit das Gegentheil der Intoleranz wären; mas doch keineswegs der 
Fall if. In den erften Jabrbunderten der Eyiftenz dieſer Golonien war 

die fleine Anzahl Deuticher ſouveräner Herrſcher über fremde Stäume, 

die ihnen in Allem fo weit nachftanden, daß von einem Auigeben der eige» 
nen Sprache, Sitte, Nationalität gar wicht die Rede fein konnte. Als 

dann endlid die politifhe Selbftändigfeit verloren ging, war eine dreihnu-⸗ 
dertfünfgigjäbrige eigene rubnvolle Tradition erworben, zu der ſich noch die 
mehr denn taufendjährige Tradition des gefammten deutſchen Volfes gefellte. 

Diele Tradition hat einen ganz vormiegenden Antbeil und Verdienſt daran 
fiets das Verlangen nad Erhaltung der Nationalität wach erhalten, und 
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auch das Vermögen zu Durchführung deſſen gegeben zu haben. Lebendige 

Grinnerung an eine fange rühmliche Vergangenheit ift in jedem Volkeleben 
ein Factor von nnfbäpbarem Wertbe, von gewaltiger Kraft. Sind die 
Beiten frühe und droben die durch das miandgefefte Ringen zum Tode 
erfehlafften Gtieter zuſammen zu brechen, dann ift eine folde Tradition 
ein ſtatker Stab, an dem ſich dos Volt wieder aufzurichten vermag. · Sie 
läßt das Auge aus der duutelen Gegenwart vorfhauend in die Tage 

„einer lichteren Zukunft blicken, denn fie ehrt ihm ans der Geſchichte er» 

fennen, daß Sturm und Sonnenihein in ewigem Wedel auf einander 

folgen, aber auch, daß der mit Recht hoffen darf, den Port zu erreichen, der _ 
aud im Wettergraus unverzagt mit fühner Zuverfidt am Steuer bleibt.“ 

Die Stimme des Juden hatte ſich bei den legten Worten erporen, 

eine gewiſſe Vegeifterung ftrablte aus feinem Auge, während ſich ein Zug 
tiefer Wehmuth über fein Geficht lagerte. Nach einer Paufe fubr er in 

dem alten gemefjenen Ton ruhiger und fcariprüfender Ueberlegung fort: 

„Allein man fan aud in dem Bauen auf die Tradition zu weit geben: 
feine Srüge ift fo ſtark, daß fie nicht überlaftet werden fünnte, Das iſt 

ein Vorwurf, der meiner Anſicht nah den Deutſchen überhaupt, beionders 

aber denen der Dftfeeprovingen zu machen ift. Ihr idealiſtiſchet und phantaftes 

reicher Geift reist le zu Träumen in der Vergaugenben wie in der Zus 
kunft und darüber verfieren fie die nüchterne Weberlegung und die enere 

giſche Thatkcaft, die die Anforderungen der Gegennart erheiſchen. Bere 
fenft ſich der Geift mit zu großer Vorliebe und gar zu tief in die Bilder 
der Vergangenbeit, fo wird dadurch allerdings eine große Solidität in dem 
Volfsgeift erhalten, wenn diefelben eine continuirlihe Reihe wahrbafter 
Gioßthaten der Ahnen aufzuweifen haben; aber es wird dadurch auch in 
nicht ganz geringem Grade Gtillftaud, um nicht zu fagen Stagnation der 
Entwidelung befördert, vielleicht dircet erzeugt. Dieſer Übermäctige Eins 

Auß der Zradition in den baltifhen Provinzen ſcheint Ad mir befonders 
in zwei Momenten zu offenbaren, die unfireitig zum fehr großen Theil 
von durchaus anderen Urſachen berzuleiten find, zum Theil aber bierin 

ihren Grund haben. Durd das treue, liebevolle Halten an den Ueber— 
fieferungen der Väter bat ſich an dieſem vorgeibebenften Poften deutfcher 

Nationalität Sitte und Zucht im Haufe, eine Junigkeit des Familienle- 

bens erhalten, die jeden Beſucher dieſer Lande mit unwiderfteblichem Reiz 

feffeln, und wie fie in ſolcher Stärfe und Allgemeinheit in dem eigenulichen 

Deutſchland nirgend mehr gefunden werden, Allein andererfeits bleiben 
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fe dadurch auch zu febr in dem Haufesfeben gefangen, fo daß die drei 
Provinzen von jeher fehr viel mehr den Eindruf eines großen Ramiliene 

verbandes als polinfder Organismen gemacht baben. Alles Einuen und 
Streben, felbft die politiſchen Parteiungen gewinnen hier immer einen mehr 
oder minder famifienhaften Charakter. Der weitere Blick, der geuialere 

Zug fehlt, der alle die verfdhiedenartigfien Kräfte, jede in ihrer Art zur 
Geltung zu bringen weiß, und doch auch alle zu harmoniſcher Arbeit an 

einem großen gemeinfchaftlichen Werf in klarem Selbftbewußtfein zn einigen 

vermag. Wo ſich einmal ein Einzelner in böbere Regionen verfteigt, alle 
gemeinere Ideen verfolgt, da verliert er meiſt gleich allen realen Voden 
und wird zum kosmopolitiſchen Phantaſten. Alles ift tüchtig aber bleiht 
vereinzelt, ift folid aber eng und beſchraͤnkt, ift ſittlich aber bausbaden. 

Die gleihe Beobachtung laͤt ſich am der Sprache machen. Es iſt ja ber 
taunt, wie in den Oſtſeeprovinzen mit das beſte Deutſch geſprechen wird, 

infofern man dabei nur an die Gorrectbeit der grammatitaliſchen Form und 

der Ausſprache denft. Das niedere Wolf fpriht andere Sprachen; es 

giebt mithin feinen fogenannten Dialekt, der in allen wirklich dentſchen 

Ländern auf die Sprachweiſe der Gebildeten einen corrnmpirenden Einfluß 

ausübt. Die Notur der Verbältniffe bedingt es, daß weder eine felbftäne 
dige Fortbildung der Sprache fattfinden, noch auch diefelbe durch mintite 
telbaren Verkehr und Austauſch wit dem gefammten Deutſchland gewonnen 
werden kann. Alle in diefer Beziehung möthige Nabrung muß aus der 
Literatur gerogen werben. Dies Bedingt fon an und für fich eine ſtarke 
Einbuße an Lebendigkeit, Friſche und Unmittelbarfeit im Ausdrud, Allein 

man ift aud weit entferut, der Schriftſprache ale oder aud nur den 
größeren Theil der vorhandenen Mandefungen und Fortbildungen zu ente 
nehmer. Gonfervatismus ift bier wie in ſo vielen anderen Dingen die 

Parole und es ift die Sprache, fo correct fie aud) fei, in ungemein engen 
Schranken eingefehloffen: man fäßt fi an dem genügen, was die Väter 

befaßen. Doc wenn auch zu firenges Halten an dem Hergebrachten und 
der Tradition eine gewiſſe Stabilität zur Folge bat, wer wollte nicht gerue 
diefes verbäfmigmäßig Heine Uebel ertragen, könnte er damit dag große 
Gut von unberedenbarem und unvergänglichem Wertpe erfaufen! Es iſt 
ein unausdenfbares, vielleicht das größte Unglück meines Volkes, fuhr der 

Rabbi mit umwöltter Stirne fort, daß ihm eine ſolche lebeudige, alle 
Kräfte vereinigende, alles Streben nach einem gemeinfcpaftlihen Ziele rich— 

tende Tradition vollftändig abgeht.” 
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„IA dächte,“ wandte ich ein, „man Fnnte im Gegeutheil bedauern, 
daß das Girifige, was Die über den ganzen Erdball zerſtrenten Juden als 
gemeinfanes Gut befigen, eine Tradition uud zwar eine uralte if.“ 

„Das Einzige?“ erwiederte läbelnd der Rabbi. „Und das Handelds 

genie und — der Typus? Doch Sie ſcheinen meine Klage mißzuwer- 
fteben. Tradition und Tradition find nicht ſchlechtweg eines Charalters 

und daber auch wicht immer von einerlei Wirkung. Alle Tradition der 

Juden, fo weit dieſelbe rübmlic iſt, läuft in eine Beiftesthat zufammen, 

eine That von rein transrendentem Charakter: die Aufftellung des Monos 

theismus, defjen Kern und Angelpunft das Princip göttlicher, d. b. abſo⸗ 

Inter Gerechtigkeit iſt. Aller Ueberlieferung eines realeren, id möchte 

ingen eines menſchlicheren Geptäges entbebren wir gänzlich; denn die 
Thaten eines David und Salomo find gegenüber denen der Culturvölker 

von verſchwindender und nichtsiagender Meinbeit. Der Tag der Zeritds 
tung Jeruſalems war Iatiächli der Todestag unferer Bolfseriftenz; ich 
fage unferer Voltseziſtenz, denn mit dem Tage börten wir auf einen 
ſtaatlichen Organismus zu bilden und zugleich wurde uns die Möglichkeit 

* genommen, ein gemeinfames Streben zur Wiederauirichtung eines ſolcheu 
qu entfalten. Denn menu ung gleich unfere Religion einen Zag verbeißt, 
da Jeruſalem wiederum Wittelpunft eines jübiihen Reiches und zugleich 
Metrovole der Welt fein wird, fo ift dieſe Verbeißung doch fo gefellt, 
dag wir nichts au ibrer Erfüllung beitragen, ihr Eintreffen nicht beſchleu. 
nigen fönnen. Bis Jebova den Melſias fendet, müfien wir eine vers 

- fprengte Heerde bleiben, die mır ein Verſprechen daran erinnert, daß fie 
einft wirklich eine Heerde war; aber gu einer Zeit, die wie eine hafbver» 
tlungene Sage in dichte Nebelfdyleier uralter Vergangenheit gehüllt ift; 
eine- Zeit, die, als fle wirklich war, gar vielfach einem bloßen Traums 
leben glich." 

Einen Augenblik hatte die ſchwärmeriſche Natur des Orientalen in 

dem Rabbi die Oberhand gewonnen, aber bald hatte er feinen Schmerz 
wiedergefämpft md fuhr mit der früheren Gielaffenheit fort: „Aus diefen 
Gründen bleiben wir in all! unferem Thun und Treiben vereinzelt, jeder 

denft nur an ſich, an den eigenen Vortheil. Aller Idealismus, der zu 

großen Volfstbaten anfpornen fann, fehlt in zu bobem Grade: das Jageu 

nach materielen Gewinn iſt der hervorſtechendſte Zug unferes Charakters 
geworben.” x 
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„Ganz anders verhält es fi mit deu Deutfhen. Ihre Geſchichte 
zähle 1500 Jahre uud hat eine reihe Fülle von Großthaten aller Art, 
namentlich aber von Großthaten des Geiſtes aufzuweilen. Deſſen bleibt ſich 
der Deutſche ftets bewußt, volilindig vergiht er es nie; das giebt ihm 
einen ſittlichen Halt und hält ihm immer in gewifem Grade mit dem 
Ganzen der Nation in Verbindung. Ju Ihren Provinzen ift der gleiche 
idealiſtiſche Zug, der, trotz des ebenfalls echt deutſchen engherzigften Par- 
tienlarismus, fie eint und ihrer ganzen Exiſtenz einen Adelsſtempel aufs 

drückt, ganz befonders ſtark und zwar aus den Gründen, die ich früher 

bervorhob. Allein auch bei den deutſchen Goloniften anderer Gegenden 

ſehlt es hieran nicht, Wer nur recht zu ſuchen weiß, wer verſteht durch 

die harte Schale läppiſcher Nahäffungsfught und verfehrter Scham über 

die nationalen Fehler hindurhzudringen, der wird immer in dem Kem 

einen nicht unbedeutenden Reſt deutfcher Tüchtigfeit in aller Arbeit, 
deurfper Sittlichteit, deutſchen Idealismud, ja — deutſchen Nationatftolzes 
finden. Ueberall hin hat der Deutihe Colonien ausgefandt und überall 

find Diefelben die Pioniere der Gultur, eines regen und fittlichrernften 
Seiftestebens gewefen. Wir Juden dürfen uns ihnen nicht entfernt an 
die Seite ſtellen. Wohl find and aus unferer Nation mande bedeutende 

Leute bervorgegangen und gehen noch zu diefer Stunde hervor; aber 
immer mußten ſich diejelben eng an das Volk anſchließen, in defien Mitte 

fie geboren wurden und aufwuchſen: fie waren eigentlich feine Juden mehr. 

Bir find Ale Coloniſten, Fremdlinge, wo wir aud) fein mögen. So lange 
wir wirflid) Juden bleiben, exiſtirt uns ein gemeinfamer Heerd nur — in 
der Hoffnung. Wenn aber das Vaterhaus bis auf das Fundament zers 
Mört ift, dann vergeffen Enfel und Entelkinder, daß fle aus einem Neſt 

entfproffen; fie find zerfprengt in die weite Welt, jeder nur bedacht, in 
irgend einem Winkel ſich ein Neſtchen zu bauen. Wehe dem, der im 
Better obdachlos! Aber zehntad Wehe! über den, der in dem Stumm 
der Zeiten vaterlandlos! Auch wir find Pioniere, aber nur Pioniere des 

Handels — Deo ewig ſchweifenden. Erſaun die menſchliche Pbantafte je ein 
elenderes Wejen, als das erbarmungswürdige Gefpenft des ewigen Juden?“ 

Heftige innere Bewegung übermeifterte den Mabbi; er ftand auf, 
ſchüttelte mir herzlich die Hand und entſchuldigte fi) mit dem Abendgots 
tesdienft, zu dem ihm der Stundenzeiger in die Synagoge tiefe, 

Langfam ging ich die Lanbengänge der Babel Dued hinunter. Das 

ſonſt fo geſchäftige und laute Treiben diefer Straße war heute faſt gänzlich 
Baltifche Monatsfchrift, 8. Iahrg., Bd. XV., Heft 1. 6 
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verftummt, denn der Samum hielt Alles in den Hänfern zurück. Die 

wenigen Leute, die meinen Weg kreuzen mochten, bemerkte ich nicht, denn 

meine Gedanken weilten noch zu fehr bei dem eben geführten Geſpräche. 

„Wohin jo gedankenſchwer?“ redete mich Jemand an. 

„Nach Haufe, hinaus auf die Vila,“ lautete meine Antwort, 
nThorheit! Bei dem Wetter? Kommen Sie mit mir zum Doctor W., 

wir treffen dert noch mehrere andere Deutſche. Sie find uns noch 

mande Erzählung aus Ihrer Heimar ſchuldig, und vergeffen Sie nicht, 
meines Bleibens ift nicht mehr lange bier.“ 

Bei diefen Worten nahm er mich unter den Arm und zog mid mit 

fich fort, ohne irgend eine Einrede gelten zu laffen. Es war der deutice 
Schriſtſteller R., deffen Bekanntſchaft ich vor einigen Tagen gemacht hatte. 

Bir verbrachten den ganzen Abend gemüthlich beim Doctor. 
Ich hatte vorzugsweife Die Koften der Unterhaltung zu tragen, denn 

AR. wurde nicht müde, mich über die Verbältuiſſe unferer Provin, 
zen audzufragen. Beim Abſchiede ſagte er mir: „Wir Deutſche find 

ein fonderbares Volt; wir beflagen uns bitter uud mit Recht darüber, 
dag unfere Goloniften abſichtlich ſo taſch als mögllch beimiſche Sprache 
und Sitte abthun uud in erbärmlider Scham ibhren Urſpruug verlenguen. 
Hier nun haben wir folde, die trotz Jabrhunderten der Entfremdung in 

ibrem ganzen Geiftesleben io treue Deutſche geblieben, ale fie ftantlic, 
loyale Unterthanen ‚ihrer jegigen Herrſcher find. Deutſchland aber bat 

ihrer vergeffen und feine Entſchuldigung dafür lauter, daß bier weder eine 
politiihe Einigung denkbar, noch and) don diefen Provinzen ſelbſt angeftrebt 

werde.“ 

Die Glode ſchlug Mitternacht, als ich mid auf den Heimmeg begab, 

Wie einfam und verlaffen hatte ich mid diefen Morgen am fernen aftifar 

niſchen Strande gefühlt, wie fehnfüchtig hatte id den gen Norden zieben⸗ 

den Kranichen nachgeſhaut! Und jetzt — kaum je in meinem Leben habe 
ich einen Tag verbradht, da mein Geift fo ausſchließlich von Bildern der 

Heimat erfüllt geweſen wäre, 

9. v. Holf. 
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Uotizen. 

Sn unferen prodinziellen Zeitungen werden foeben verfdjiedene Meine 

Kriege weben und durch einander ausgefochten. Bier Themata find es. 

die die Gemüter und Federn in Bewegung fepen: ein gewiſſer illiberafer 
Beſchluß der Bürger von Mitau, einige Specialia zur Statiftif des agrarie 
ben Fortſchritts in Kurland, die livländiſche Eifenbahn und die rigaſche 

Schulitage. Die Leidenfepaftlichfeit, mit der dabei zum Theil verfahren 
wird, hat ſchon manchen Lejer zu einem bedenflihen Kopfſchütteln verans 

fat. Wober fommt es doch, daß, welche innere Frage au unter uns 

an der Tagesordnung fei, fie fo leicht in dieſe Tonart binübergefpielt 
wird? Das bödft mothwendige Gefühl der Solidarität aller unferer 
Provinziafintereffen will immer noch nicht vorherrſchend genng werden, 
und jene politiſche Unbildung, melde nicht das Gonze der Lage zu über 
ſchauen im Stande ift, Äußert ſich eben in der defto naiveren Art, fich 
in Bezug auf feinen nächſten Gegenfag geltend zu machen. In dem 

Mitaner Gildenbeſchluß und der darüber geführten Polemik zeigte ſich 
zum Schrecken manches in Folge der Zreigehung des Güterbefigrechtes 
alu ſanguiniſch gefimmten Patrioten, wie ungebrochen au jetzt noch 

der Geiſt ftändiicher Frelufivität unter ung umgeht; die Grörterungen über 
kurländiſche Agrarftatiftif drohen ſich wieder einmal zum Zone von Eifer- 

ſucht und Mißgunft der einen Provinz gegen die andere zu fleigern, und 
ſelbſt bei Gelegenheit von Schule und Eifenbahnen wird wenigftens in 

formeller Beziehung bie und da über die Schnur gehauen. — Indeffen nur 
wenn die Geiſter auf einander plagen, fönnen fie fi abflären, und erft 

im Kriege ſelbſt lernt man allmählich die rechte Diseipfin. 
6 
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Um au auf eine der erwähnten vier Fragen etmas näher einzugehen, 
wähfen wir uns dazu die Schulfrage aus. - Jedenfalls erfreulich iſt es, 
daß dieſe in To lebendiger Weile in Fluß gekommen. Jept erft iſt der 

Gegenfag von Humanismus und Realismus bei uns zu einer brennenden 
Zugesangelegenheit geworden, und wohl zum erften Male in unferem Lande 
wird über gweck ünd Plan eines Gymnafiums an das Urtbeil des Publir 
ums appelirt. Das Publicum felbft wird dabei nicht wenig zu gewinnen 
haben; Jeder, den es angebt, wird feine Begriffe von den verſchie denen 
Grziehungsmetboden aufklären fönuen und um fo befer in Betreff feiner 
zu erziehenden Kinder berarhen fein. Unfererfeits ſtimmen wir denjenigen 
unferer Pädagogen bei, welche die Notbwendigkeit eine entſchieden realiflis 
ſchen Gymnafiums in unferer Stadt betont haben. Die Bildung der Gegen- 
wart iſt nun einmal eine nad zwei Hauptrichtungen hin geipaftene: einerfeits 
von der griechiſch⸗ römiſchen Weberlieferung, diefer gemeinfomen Grundlage 
des ganzen Europäismus, ausgebend und mebr den idealen Lebenszielen 

zugewandt, andrerfeits durch den fpecifiih modernen Anfiawung der Nature 
wiffenfepaften bedingt und in eine gefteigerte Techuit, d. h. eine immer 
volfownmere Beherrihung der Natur auslaufend. Leder dieſer beiden 

Richtungen dienen in bödfter Juſtanz auch zwei verſchiedene Arten von 
Rebranftalten: der einen die Univerfität, welde einft, ihrem Namen ent 
fpredend, die Gefammtbeit der Damals exiſtirenden Wiſſenszweige eder 
„Facultäten“ umfaßte; der andern eine Vielheit von höheren Fachſchulen 
oder Alademien für erft ſpäter binzugefommene Bilduugebedürhniffe, betrel- 
fend Gewerbe, Handel, Landwirthſchaſt, Ingenieur und Dititärwefen u. ſ. w., 
welche alle man wiederum zu einer eigengearteten, zweiten universitas, 
den fogenannten polytechniſchen Auftaften, zufammenzufaflen in newefter Zeit 

beſtrebt geweſen ift und in der nädften Zukunft wohl noch mehr fein 

wird. So ftcht c8 damit und nichts if daran zu ändern. Tiiefe polytedhr 

niſchen Anftalten find eine der großen Thatſachen unſeres Zeitalters und 

niemanden fült es ein ihre Nothwendigfeit zu beftreiten. Zweifelbafter 
aber und beftrittener ift es, ob ſchon auf der voraubgebenden Leruftufe, 

der des Gymnaſial. oder, wie die Franzofen fagen, Gerundärunterrichts, 
diefelbe Zwielpaltigfeit Des Bildungsweges ſich geltend zu machen habe oder 
ob hier mit einer einzigen Art von Lehranſtalten als gemeinfamer Vorftule 
fomoht für Die Univerſttät als aud für das Polptechnieum auszueommen 
ſei. Sieht man ſich wieder nad) den betreffenden Thatſachen bei den vor» 
geigprittenften Gufturbölfern der Gegenwart um, fo muß zugegeben werden, 
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daß wenigſtens in Deutſchland die ſchon auf der Gymnaflalftufe eintretende 
Zweitheilung endgültig ſich durchgeſetzt hat. Kein Gedanfe mehr daran, 
daß alle die zablreichen Realſchulen, wenn auch noch fehr mannigfaltiger 

Einrichtung, wieder in den Mutterfchooß des bumaniftiihen Gymnaſtume 
zurüdgenommen werden fönnten! Nur in Betreff moncher Einzelhbeiten im 
Lehrplan jener realiſtiſchen Anftaften herrſcht noch Unficherbeit. Und ganz 

ebenſo lebt es bei uns in Riga. Zu einer Anſtalt, die den Namen ſieal 
gymnaftum führt, baben wir e8 ſchon feit einigen Jahren — und zwar 
ans bloß ſtädtiſchen Mitteln, ohne Zutbum des Staates — gebradt, aber 

die demſelben eigentlich zufommende Aufgabe wird wieder von neuem und 
in fo prineipieller Weile, als ob es jegt erft um die Gründung der Ans 

fhaft fi) Handelte, in Frage geftellt. Unſeres Erachtens follten biebei um 
gelähr folgende allgemeine Gefichtspunfte in Betracht fommen. 

Das Gymnafium überhaupt, ſowohl das reafiftiihe als and das bus 

maniſtiſche, if eine Unterrichtsanftalt, die ihrem Begriff nad) anf eine 
Hodidute des befondern Berufes binausführen voll, ohne Rückſicht zu 

uchmen auf Diejenigen Schuͤler, die etwa, fei es aus der eberſten oder 
einer der andern Claffen, direct in das Berufſoleben übergehen mögen. 
Diefe Art Schüter gebört einentlih gar nit ins Gynmaſium; für fie 

muß es befondere Anfaften, fogenannte Bürgerſchulen, geben, Der vrins 
cipielle Unterſchied beider Arten von Lehranſtalten iſt in die Augen ſpringend. 

Borauf es im Gymnaſium, dem realiftiihen wie dem bumaniſtiſchen, vor 

allem anfommt, das ift die an der Grammatif und an der Matbematik 
einzwübende, uuerbiuliche und auf jedem Schritt die Probe der Amen 
dung befichende Präcilion des Willens, das Lernen des Lernens, 
mit einem Worte, die formale Geiftesbildung obne vorwiegende Rüde 

ficht auf die proltiſche Nüglihfeit der Renntniffe; denn bei dieien Bevor 
zugten aus dem Menſchengeſchlechte, welden es gegeben ift bis gegen ihr 
gwangigftes Lebensfabr oder Darüber musfchließlich mit der eigenen Vildung 
beipäftigt zu fein, ſtebt es eben fo, daß fie die ihnen unmittelbar fürd 
Leben nützlichen Keuntuiſſe erft in dem über das Gymnaſium hinauelie- 

genden Stadium ſich anzueignen haben. Anders bei allen Denen, die, feine 
böbere Berufsichufe beziebend, fben in jüngerem Alter direct in daß ermers 

bende Leben übergeben follen. Hier muß man bedacht fein, den „Schutfad“ 
ſobiel als möglich) mit pofltiven Aenntuiffen, je nad Umftänden audı mit 
unmittelbar brauchbaren Stüden einer fpecieleren Berufsbildung zu füllen, 
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und das chen ift die Aufgabe der Bürgerfhufe, welcher bei ung zu Lande 

bis zu einem gemilfen Grade die „Kreisſchule“ entipriht. Ob emwa für 

Riga eine Vermehrung der Kreisfchulen oder die Errichtung einer im Vers 
gleich zu ihnen höheren Bürgerſchule erforderlich ſei, das ift im Grunde 

eine ganz andere Frage als die nach dem Zweck und der Einrichtung des 

Realgymuaſiums. Bei Diefer letzteren Handelt es fi vor allem darum zu 

wiffen, auf welche der befondern Berufsbildung dienende Anftalt das riga- 
fe Neatgvumaflum zunächſt bezogen fein fol. Nichts ſcheint nun natür- 
licher, als daß diefe die Mehrzahl der vom Realgymnaflum entfafenen 

Schüler anfnehmende höhere Auſtalt — das baltiſche Polytechnicum fei 

nad daher Maß und Richtſchnur für den Unterrichtsplan des erſteren in 

dem Gintrittsprogramm des Ießteren geſucht werde. JIndeſſen ſteht es damit 

bis jegt nicht fo: das Realgymnaftum liefert feine mit den Zeuguiß der Reife 

abgebenden Schüler auch oder vorzugsweiſe an die phpfico - mathematiſche 
Bacultät in Dorpat, während andererfeit6 das Polytechnicum nicht ohne einen 

eigens zur Ausfüllung der beftebenden Lüde eingerichteten „Worbereitungsr 
curs“ ausfonmt Da für die phyſteo⸗mathematiſche Bacultät auch ſaͤmmt⸗ 
liche humaniſtiſche Gymnaſien unferer Provinzen als Vorſtufe dienen, fo 
dürfte dein Realgymnaſium doch wohl vorzumerfen fein, daß es etwas 

Ueberflüffiges tbue und etwas Nothwendiges verfäume, und nur für eine 

ungenägende Entgegnung auf diefen Vorwurf könnten wir es anjehen, 
wenn man uns etwa fagte, das Realgymnaſtum fümmere ſich überbaupt 

um feine übergeordnete Anftalt, weder um das Polytehnieum now um die 

pbuflco-matbematifche Bacultät, es gebe einfach „allgemeine Bildung“ und 
diefe „allgemeine Bildung“ fei eben die befte Vorbereitung für jede Art 
weiterer Studien. Es verftcht fid freilich von felbft, daß fein Gym⸗ 

naſtum, das reafiftifche ebenfo wenig ald das humaniſtiſche, eine bloße 
Abrichtungeſchule in Bezug auf die Eintrittsrequifite Irgend einer andern 
Rebranftalt fein fol; ebenſo wenig aber giebt es eine „allgemeine Bil» 
dung,” die allgemein genug wäre für Deutfhe und Spanier, Europäer 
und Chineſen, Ingenieure und Theologen. Eine gewilfe Specification ift 

ünmer Dabei; fle finder ſich au in dem bisherigen und aud in dem neu 

entworfenen Unterrichtsplan unferes Realgymnaſiums, und wenn man dieſe 

Speeifiention fo einrichtet, daß zugleih den Eintrittbedingungen einer 

polytechniſchen Anftalt genügt wird, fe braucht das Realgymnaftum damit 

noch lange nicht der Entwürdigung zu einer ihren Zweck nur außer fl 

habenden Abricptungsfcpule verfallen zu fein. 
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Eine Haupticage bei allen Nealſchulen ift überall die gemefen, ob und 
in welchem Maße das Latein beizubehalten fei. Bür unfere beiondern Zus 

fände ift mit Recht geltend gemacht worden, daß zu den ſonſtigen Grün, 
deu für feine Befeitigung hier zu ande noch der hinzufomme, daß wir 

ohnehin vor den Schulen Deutſchlands das Ruſſiſche als einen mit einer 
beſonders ftarfen Stundenzahl zu befegenden Unterrichtögegenftand voraus 
haben und die Beſchäftigung auch mit diefer Sprache den bei allem Sprach-⸗ 

unterricht für Die allgemeine Bildung vorzugsweife in Betracht kemmenden 
formalen Gewinn abwerie. Ueber das Weitere in diefer Frage verweilen 
wir am fiebfien auf des Herrn Schuldireciors Kraunbols Bericht 
über den Beſuch einiger Schulen in Deutfhland, Riga 1864, 
©. 77-81. Benn man ſich entſchlöſſe, das Yatein durchweg aus dem 
Lebrplan des Realgymnaflums zu ſtreichen, jo mürde damıit auch wobl der 
Vortheil erreicht, eine etwa zu ſchaffende höhere Bürgerſchule fo mit dem 
Realgymnaftum verbinden zu Fönnen, daß die unterften Clafen beiden An 

falten gemeinfom wären, oder aud das Realgymnaſium ſelbſt bis zu einer 

gewiſſen Claſſe hinauf, fo zu fagen, in der Function einer höhern Bürger 

ſchule vicarüiren zu lafen. 
Wir wollen nicht das Bedürſniß nad einem zweiten humaniſtiſchen 

Gymnaſium in Abrede fielen. Ob das vorhandene überfüllt fei oder 

nicht, darüber flreiten die Fachmännet. Aber wir denken, daß die Errich- 
tung eines ſolchen, fobald daſſelbe nothwendig werden follte, weniger Sade 
der Stadt ald des Staates iſt. Die höberen Schulen Riga's werden 

nicht bloß von den Kindern feiner Bürger, fondern auch des umliegenden 

Landes beſucht, und wenn die Stadt die Realſchule auf ſich nimmt, fo 
dürfte fie berechtigt fein die ganze Sorge für den bumaniftiihen Gyme 

naſialunterricht dem Staat zugumutben. Der mögliche Cinwand, daß in 
diefer Hinfiht doch nichte — wenigftens für den Augenhlid aichts — zu 
erreichen fei, darf fein Grund fein, das gegenfeitige Leiſtungs- und Pflicht 
verhaͤltniß von Staat und Commmme auch bei diefer Frage in Erwäzung 
zu ziehen. Uebrigens glauben wir, daß ſtatt der Errichtung eines zweiten 

humaniftiiden Gymnaflums in Riga oder auch nur von bumaniftifchen 
„Gollateralciafjen" des Reafgpmnaftums lieber etwas Auderes zu geſche⸗ 

ben Hätte: — die Verwandlung der Birkenruheſchen Grziehungsanftalt 
bei Wenden in ein Gymnaſinm auf Koften des Staats oder vieleicht auf 
gemeinfame Koften des Staats und der Provinz. Der Gedanfe ift nicht 
meu, aber er verdient wieder in Erinnerung gebracht zu werden. Ceine 
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Ausführung würde ebenbei auch Die Bedeutung haben, zu dem Flor einer 
unferer Meinen Städte weit mehr beizutragen, als eine durdbrauiende 
Eiſeubahu es könnte. Ein großer Handelsplag, ein Knotenpunft des 

Verkehrs zu werden, dieſe Ausſicht ift dem neben der Muine des Heer—⸗ 

meiſterſchloſſes augebauten Stadtchen denn doch verſagt. Es ſetze ſich 
dafür audere, erreichbate Ziele, 

Der Zeitpunkt in dem einerſeits die Ginführung der neuen Randgemeindes 

orduung das lebbaftefte Jutereſſe unferer Landsleute für fi In Anſpruch 

nimmt und andrerfeits die Städte fid nad) einer neuen, mehr zeiteutiprer 

enden Regelung ihres politiichen Dafeins ſehnen, dürfte nicht- ungeeignet 

fein, auf ein Bud; zu verweilen, das ſich zur Aufgabe geftellt hat, das 

Weſen der Gemeinde zu erforihen. Es if dieſes die im vorigen Jahre 
im Verlage von Schmißzdorff Möttger) in Petersburg eridienene, von une 
ferer heimiſchen Univerfiät gefrönte Preisicrift des Baron Nikolaus 

Biftram „Ueber die vebtlihe Natur der Stadt und Landges 

meiude“ Der Berfaffer befpricht in den dreizehn Kapıteln, in die fein, 

von einer Einleitung und einem allgemeinen Tbeil cingeführtes und von 

einem Schlußwort begleitete Buch zerfällt, folgende Gegenftinde: den 
Gemeindebezirk und das Gemeindebürgerredht, die Gemeindevertretung, Die 
Gemeindebeaniten, das Gemeindegut, den Gemeindehausbalt, Kirche und 

Schule, Communicationsmittel und Gemeindebauten, die Gejundheitspolizei, 

die Handels» und Gewerbepofizei, die Arbeit und Nahrungspolizei, das 
Armenwefen, die Sicherheitopolizei (Friedensbewahrung im engliſchen Sinn), 
die Rechtopflege. Innerhalb diefer einzelnen Abſchnitte wird der Stoff 
ſowohl biftorifh als dogmatiſch behandelt. In feinen hiſtoriſchen Untere 

ſuchungen auf das deutſche Mittelalter zurückgehend, widmet der Verfaſſer 
der Zeit des ancien regime feine befondere Aufmerkſamkeit und ſtellt 
endlich für die Gegenwart die Gemeindeinftitutionen Englands, Frankteichs, 
Deutſchiando und Außlands zuſammen. Cs ift dieſer Theil jeiner Arbeit 
eine vergleicheude Studie aus dem öffentlichen Recht, die von gleich großer 
Beleſenheit als von warmer Hingabe am den behandelten Gegenftand 
zeugt. Namentlich intereſſaut wird daſſelbe durch die detaillirte Paralleli- 
rung des engliſchen selfgovernment und der Selbſtverwaltung, wie fie 
in Rußland durch das Gmaneipationsgefeg vom 19. Februar 1861, 
durch die Provinzials und Kreisftindeorduung vom 1. Januar 1864 und 
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durch die Juſtizordnung vom 20. November 1864 angebahnt iſt. Der 

Verfaffer, ein eifriger Anhänger Gneiſts, führt vom Gneiſtſchen Stand» 

punkt aus feine Angriffe auf das, was man in Rußland, nicht ohne Seir 

tenblid auf England, Selbſtverwaltung zu nennen liebt. Er zeigt, mie 

nach den Forſchungen Gneifts die Selbftvermaltung in nichts Anderem 

als „in der Verwaltung der Kreis» und Ortögemeinden nad den Gefegen 

des Laudes durch Ehrenimter der höheren und Mittelftände mittelt Come 
munalftener“ befteht, während man in Rußland möglichſt unbeſchränkte 

Wahlen und eine nach Berufsclaffen geordnete Intereffenvertretung für 
die politiſche Zufunitspanacee halte. Statt in der täglichen, mübevollen 
aber den Gharafter bildenden Communalarbeit innerhalb beftimmter vom 

Staat gezogener und allein zu ziehender Schrauken feitene derjenigen, die 

durch Kenntniffe und Wermögen unter ihren Mitbürgern herborrägen, bie 
Grundlagen der Freiheit zu errichten, gäben ſich die Ständeveriammfungen 
und Ausigäfe, deren Glieder unverhältnißmäßig hoch befoltet werden, 

mit der Zabrication von Gefegeöprojecten ab, deren Ausgang denn natürlich 

nicht zweifelhaft fein könne. Mit einer gewiſſen Vorausſicht macht der 

Verfaſſer ſchon im Jahre 1865 auf die Abwege aufmerffam, die den neuen 
Selbſtverwaltungsorgauen drohen und weißt mit nicht geringem Scharfſinn 
gerade auf die mundeften Stellen diefer Einrichtungen hin. Zudem wir 

auf diefe Arbeit zurüdzufommen aud ferner Gelegenheit haben werden, 
glauben wir uns jedoch ſchon hier einer Bemerkung nicht enthalten zu 
Dürfen, Unter den gegenwärtig lebenden deutſchen Staatsrechtolehrern iſt 
Rudolph Gneiſt der einzige, der Schule macht. Ceine gründliche Gelehr⸗ 

famkeit, die Originafität feines Denkens, die neuen Mefultate zu denen er 
in Bezug auf Englands Verfafungsverhäfmnifie bei feinen Forſchungen ger 

langt iſt, endlich die große Conſequenz und die fittlihe Energie feines 

politiſchen Glaubensbefenntnifjes haben ihm zahlreiche Freunde erworben, 

Je unbefriedigender die inneren Verhältniſſe der enropäifchen Staaten find, 

deito begieriger horcht man auf die Worte des Meifters, der auf ftreng 
wiſſeuſchaftlichen Wege den Beweis zu führen unternommen, „wie der 

Veiſuch des freien Staates nicht nothwendig an dem Widerftreit der 
Glemente der Freiheit, an dem Widerfreit der Interefien der verſchiedenen 
Glaffen ein und deſſelben Volkes fcheitern müſſe, fondern vielmehr wie 

diefer Widerftreit lösbar, wie die Freiheit des Volkes ein erworbenes und 
und erwerbbares Gut iſt.“ So ift denn die Zahl der Anhänger Gneiftst 

namentlifh unter der jüngeren Generation täglich im Wacyfen. Uns ſchein, 
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aber, und das gift befonders von den heißblütigen Jüngern des Meifters, 
daß fle in den Fehler des allzu ftarken Generalifirens verfallen. Bei 

Uebertragung der für England vielleibt richtigen Reſultate anf continentale 

Buftände, werden diefe in ihrer Individualitit und Weridiedenbeit nicht 
genug geprüft, indem ſchlechtweg die Adoption der Reiultate der engliſchen 

Verſaſſungs ⸗ und Berwaltungsgefhichte auch unter den heterogenfien Bor 

ausfegungen empfohlen wird, Und an biefem Fehler leider and das 
Biſtramuſche Buch trog feiner anderen Vorzüge in nicht geringem Grade. 

Unfere Leſer erinnern ſich obne Zweiiel nod) der eben fo gedanfen» 

reichen als formvollendeten Arbeit Victor Hehns, welde zu Ende dis 
Jahres 1864 die Blätter der Baltiſchen Monarsihriit zierte. Jetzt — 
d. b. freilich ſchon vor ein paar Monaten —- iſt dieſelbe als eigenes 
Büͤchlein erfhienen (Italien Anſichten und GStreiflidter von 

Victor Hehn. St. Petersburg 1867) — vermehrt mit einem 

neuen und zwar dem längfter Capitel über die Sprache Ztaliens und 

mit einem durch die politiſchen Greignife des Jahres 1866 veranlaßten 

Nachwott.“ Wer die früheren Abſchnitte gelefen bat, wird- von ſelbſt 
erwarten, daß and in diefen neu hinzugefommenen dieſelbe unbedingte 
Vorliebe für Land und Volk der claffiihen Halbinfel wiederzufinden ei, 

welde man am dem Verfaffer bereits kenuen gelernt und melde ihm 
in Betreff gewiſſer Seiten des italieniſchen Nationalcharakters den Wider 
ſpruch des bedeutendften deutſchen Aeſthetikers („An Herru Staatsrath Hehn in 
St. Petersburg” in Viſchers Kritiſchen Gängen, fünftes Heft, Stuttgart 1866) 

zugezogen bat. Im Grunde aber ift es nicht dieſes beftimmte fremde Vol, 

dad er etwa mit derſelben Voreingenommenbeit, wie die meiften Andern 
daß eigene, verhertlicht, ſondern es iſt das Ideal ſchöner Menfchlichfeit 

überhaupt, deſſen zerſtreuten Spuren im Reiche der Wirklichkeit er nad» 

geht und von dem er im Antlig Italia's mehr Züge als ſonſt in der Welt 
lebendig ansgedrüct finde. Die Denkweiſe des Verf. ift der Kosmopo» 
tismus und Humanismus im edelften Sinne des Wortes, — dieſelbe 

Denfweife, die auch in den Heroen der goldenen deutſchen Lıteraturperiode, 

einem Leffing, Herder, Kant, Göthe, Schiller, mächtig war und die der 

induftries und nationalitätsfüchtigen Gegenwart ganz abhanden zu fonmen 

droht. Gegen wir darum die lehztere nicht herab — ihr Theil iſt bitterer 

Kauıpf und harte Arbeit; aber dünfen wir ung and nicht, weil wir Eifens 
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bahnen und Staaten bauen, erbaben über jene worausgegangene 3 

am liebften im Aether der Poeſie und Pbiloſophie wohnte. In unferen 

Tagen ift die Meuſchheit gleihfam mit dem Umban und der neuen Möbli— 
rung ihres Haufes beſchäftigt, und in der Unruhe, die das verurſacht, 

kommt fie wenig zue Einkeht in ſich ſelbſt. Nüftig feine Muskeln gebrau- 
chend mag Mandyer fi im Vergleich zu dem gedanfenfeligen Gefchlechte 
aunferer Väter und Großväter tüchtiger als fie Denfen; aber wenn einer 
der jegt immerhin allgemein verehrten Geifter jener Zeit aus dem Grabe 
wiederkehrte, könnte er feinerfeits uns feicht zurufen: „eure Nationalität 

iſt nur ein neues Wort für Barbarei und eure Juduſtrie für Sklaverei Ans 

dem Kampfe wird ohne Zweifel einft der Sieg hervorgehen und auf die 
Periode der realen Ausgeſtaltung der Welt wird wieder der Tag ihrer 
idealen Verklärung folgen: wer aber unterdeffen in der gegenwärtigen 

Literatur die ziemlich fparfamen Nacflänge echter Idealität zu hören licht, 
dem wird auch Das hier angezeigte Bud) unferes Landemannd bei aller 
Gelebrſamkeit und Verſtaͤndigleit, deren cs voll ift, zum Herzen reden. 

Wedacteur ©. Bertholz. 
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Fur oder Schöffengeriht? Das iſt nenerdings oft die Frage geweſen, 
mo md weil der Anſpruch auf Volkéthümlichleit der Rechtspflege ſich 

geltend machte. Diejenigen, welche der Volksthümlichkeit die volle Herr, 
ſchaft geben wollten, haben wobl, unter Hinweiſung auf England, eine 
Griminals und Civiljury in Vorſchlag gebracht, find dabei aber meiftens, 
nur ibrer pofitiichen Neigung folgend, ſeht im Unflaren gewefen über die 
NAuedebnung der Giviljurd in England, indem fie meinten, e8 fei in diefem 
Geburtslande der Jury Die Zuziebung von Geſchwornen im Civllproceſſe 
Regel wie im Criminalproteſſe. Sie konnten fid für diefe Meinung anf 

die hiftorifche Thatſache berufen, daß in England eine Givilfurp, vornehmlich 

bei Greuz- und Befipftreitigfeiten, ſogar älter it als die Criminatjurv, 
daß für beide Arten der Jury ein und daſſelbe Beweisrecht (law of evi- 

dence) gilt, daß auch außerhalb der Gerichtsichranfen, im gemöhnfichen 

Leben, wo Leute in Streit fommen, ſich fofort eine Art Jury bildet, um 

in der Sache das Recht werden zu laſſen. Es ſcheint darnach der Schluß 

berechtigt zu fein, Daß die Idee der Jury den Eugländern angeboten ift, 
aber Die Meinung von der durcgängigen Jury in Eivilftreitigfeiten ift 
doc) falſch. Dickens, der trefflihe engliſche Sittenſchilderer, giebt und in 
feinem Bleak House das Bild der Unendlichkeit mander Civilproceſſe, nas 

mentlich Erbicaftsftreite, und Diefes Icbenegetreue Bild zeigt eine Parallele 
zu dem berfichtigten Schneckeugange im Reichokammergericht des heiligen 
roͤmiſchen Reichs deutſcher Nation, wovon und auch Göthe Kunde gegeben 

bat; Spirae lites spirant, sed non exspirant, fagte man in alter Zeit. 

Iene Wahrnehmung aus dem englifhen Leben fpricht micht dafür, daß 

eine raſche Erledigung, wie man fie von einer Jury zu fordern gewohnt 

if, im engliſchen Civilprocefie durdweg zu Haufe fel. Schon von früber 
Beit her beſtehen in England, deſſen Givilproceß fo viele Competenzvarie⸗ 

türen hat, daß man darin feinen Vorzug erbliden kann, Oerichtshöfe, bei 

Baltifce Monatsfhrit, 8. Jahrg, Bd. XV., Heft 2. 7 
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denen von der Zuziehung einer Jurb gar nicht oder nur auönabmaweile 
die Rede ift. Dabin gebören Die f.g. Billigfeitegerichte, courts of equity, 
des Lordfanzlers. Man fünnte verfucht fein, ans dem Namen diefer Ger 

richte zu fliegen, daß grade in ihnen Die Geſchwornen ibren Pla bätten, 
mas aber nicht der Fall ift. Im ihnen gift die römifdrcanonifce Proceh 
tbeorie und die Eidesdelation. Auch die geiftliben Gerichte bei Eheſchei- 

Dumgsflagen und bei Anfechtung von Zeflamenten umd Godicillen baden 
feine Jury, fo wenig mie die Admiralitätsgerichte bei Ekreitigfeiten aus 
dem Seerecht. Die nenorganifirten Graffcaftegericte, county-eourts, ' 
abforbiren einen großen Theil der Civilſachen; fie entideiden über perldns 

liche Auſprachen bis auf 50 Pfund, und nur wenn die Parteien es aus- 

drüdtich verlangen, fommt eine Jurd von 5 Perſonen in Thätigfeit, 

Ferner it durch ein neues Gele für Verbeſſerung Des Verfahrens in den 
Rectöböfen, courts of common law, von 1854 die Anwendung. der Ge⸗ 

ſchwornen auch bier, wo fie urfprünglib find, ſebt beichränft worden, 

Es iſt namentlich die Mitwirkung einer Jury bei Beurtheilung von Zhate 
fragen, entbebrlich erklärt, wenn die Parteien dur eine ſchriftlich abge 

faßte und von dem Gerichte genehmigte Uebereinfunit diefem den Entjeid 

des Streitpunfts übertragen.”) 

Die zum Experimentiren wie im velitiſchen fo im Rechtsgebiet fo ber 

teitmilligen Franzofen baben einft die ganze engliſche Jurveinrichtung, die 
große und feine Jury für Griminaliagen und die Civifjury, bei ſich ein 
führen wollen, haben e8 aber dor mit der Giviljurp nicht gewagt und 
die große Jury in Criminalſachen wurde wieder aufgegeben. 

Adrien Duport legte 1790 der conftituirenden Verſammlung das 

Project einer Giviljurn vor, jand aber bedeutenden Widerſpruch. Der 

Berichterftatter Thonret war nicht gegen Die Idee, bielt fie aber erſt dann 
für ausführbar, wenn die Givilgefege vereinfacht wären und Die öffentliche 

Meinung dafür gereift ſei. Aehnlih ſprach fih Mirabeau aus. Audere 
Redner waren entjchieden gegen das Juſtitut und griffen es in feinem 
Grundprineiv an, indem fie auf Die weſentliche Verſchiedenheit des Givils 

procefjes und Griminalvrocefjes eingingen. Der Vorſchlag von Duport 
wurde verworfen, aber Gieyes entwarf einen neuen Plan zur Einführung 

von Geſchworuen für Griminal und Givilfahen, der freilich in Betreff 

der Civiljury eben jo wenig dDurdging. Im Jabr 1793 wurde die Sache 

©. die treffliche Heine Exhrift von Alohs v. Drelli „über bie Jump in Civil. 
lachen· (Mbbrud aus Schouberge Zeitſchtift — des zuccherſchen Rechts, UI., 1)- 
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im Gonvant wieder anigenemmen und zunscft an eine Commiſſion gewie⸗ 
fen, deren Reierent, Herault de Sichelles, dann jebr entſchieden gegen die 
Civiljurv ſich audſprach, indem er ausführlich über den Unterfdied des 
Eivils und Griminalprocefies als den Gardinalpunft der Frage ſich ver 

breitete. And Mobespierre, der früber vom politiſchen Standpunkt die 
Jurv gebilligt hatte, erklärte fie jept für ein untauglides gerichtliches Ine 

Ritut. Das Reinltar der Verbandlungen war, daß der Gunvent den Ans 
trag anf Gintübrung der Giviljurp verwarl. Die Frage kom in Franf- 
reid nochmals auf die Tagesordnung im Schickſalsſobte 1848, aber die 
Dppofition gegen Die Giviljurd, wie gegen Die Wiederaufnahme der großen 
Jurv in Criminalſachen, figte und batte dieſes Dial eine Auwaltſchaft in 

tüctigen wiſſenſchaftlichen Eröterungen in deu Zeitfebriften. And bei der 
deuiſchen Nationalverſammlung in Franffurt a. M. gingen in Ddemfelben 

Jabre Petitionen für Einführung der Civitjurd ein. Dan erkennt ſchou 

aus dem Zeitpunft diejer Motionen, daß ein pelitiſches Jutereſſe ſich gelr 
tend machen wollte, was nie ohne Gefabr ift, wenn es ſich um juriſtiſche 

Franen handelt. Die Pedanten in Deutſchland famen über das politiſche 

Naifonnement kaum binaus und zeigten, daß fie von der wirflihen Gels 

tung der Giviljurd in England nichts wußten. Aber warnend trat mit 

feiner Sachlenninih in die Schranfen der berühmte deutſche Jurift, welcher 
ſonſt immer der Fürſprecher fiberaler Inſtitutionen geweien ift, wenn er 
von deren Gntwidiungsfäbigfeit überzeugt war.”) 

Zur Beantwortung der Hauptirage, ob der Civilproceß durch Ginführ 

rung der Jury umzugeſtalten jei, gelaugen wir am fiberfien, menn mir 

den Grund erioridien, warum in Guglond die Anwendung der Jury in 
Tivilſachen fo viel beihränfter ift als im Ctrafprecefie. Cine folde For 
ſchung muß ausgeben von der Beratung des Charakters und der weiente 

lien Verſchiedenheiten des Givilprocchies und des Griminalprocefies und 

das baben auch ſowohl Die franzöſiſchen Redner und Berichterſtatter als 

die deutſchen Sachkenner gethan. Die Franzoſen kommen fo ziemlich darin 

überein, daß ſie, ausgehend von der Trennung der Thatfrage und Rechts, 

frage, berworbeben, Geſchworne fönnten nur Thatfragen beantworten und 

das geihebe aud von den Geſchwornen im Griminalverfabren, im Civil- 

proceſſe fei aber Die Trennung der Thatftage von der Redtsirage meiftens 

nicst möglich und daber ſeien Geſchworue im Givilprocefie nicht au Plape. 

*) Wıttermaier im Archiv jür cvilitifche Prapis, XXXL, S 388 
7” 



96 Zum eder Schöffengeriht? 

Es ift nun zwar ein alter Irrthum, wenn fie betonen, die Geſchwornen 
in Etraffachen hätten lediglich Thatfragen zu behandeln; im Uebrigen haben 

fon jene Franzofen von 1790 und 1793 die Milichfeit der Anwendung 

einer Jury im Givilproceffe durch gut gewählte Beifpiele zu veranſchau⸗ 
nichen gewußt. Einer der Redner führt den Fall au, wo Geihmorne über 
eine Urfunde zu entſcheiden haben, welche eine Schenkung enthält. Hier 
müßten fie erft in den Gefepen die Formen ſuchen, welde zur Gültigfeit 

einer Schenkung vorgeichrieben find und hätten dann zu prüfen, ob dieſe 
Bormen in dem fraglichen Falle vorhanden fein. Der Bericsterftatter 

Herault de Sẽchelles erflärt, es würde häufig der Kal eintreten, daß da, 
wo die Geſchwornen die Thatfache als erwicfen aubſprechen, jegt erft die 

Froge über die Natur derjelben entftebe, Die bei derfelben Thatſache ſeht 
verſchieden fein könne, fo Daß auch jehr vericiedene Folgerungen daran 
gejogen werden fönnten; da müßten denn, bevor die Geſchworuen ihr 
Verdiet über die Thatſache geben, erft Die rechtögelebrten Richter entfcheir 
den; dadurd würden aber Diefe Richter eigentlich Geſchworne und köunten 

durch ihren Ansiprud den erften der Geſchwornen vernichten, fo daß 
eigentlich die Heſchwornen überflüffig fein würden; wolle man aber dies 
nicht geftatten, fondern den Geſchwornen die ganze Behandlung der Frage 

zuweiſen, fo made man die Geſchwornen zu Richtern über das Recht, mas doch 
nieht ihre Sache fei. In Strafſachen, fährr er fort, fteige man von der Thats 

fache zum Gefege auf, in Givitfaben von dem Gefege zur Thatfache, jo daß man 
eigentlich Givilfachen zuerft von dem rechtsgelehrten Richter und dann erſt von 

den Geſchwornen entjcpeiden laſſen müßte. In den meiften Givilftreitigfeiten fei 
es unmöglich das Recht und Das Facrum zu trennen; die Streitfengen feien 
complexer Natur; es fönnten ſich wohl einzelne Proceffe für eine Jury eignen, 
aber nie und nimmer Fönne das ganze Gebäude des Civilproceſſes auf dieſes 

Fundament geftellt werden. — In anderer Form drückt Mittermaier 

den Haupteinwand gegen die-Giviljurd ſeht präcis aus, wenn er jagt, die 

Geſchwornen würden oft in die eigenthümliche Lage fommen, daß fie nicht, 
wie Geſchworne thuu ſollen, nad ihrer innern Ueberzeugung, fondern nach 
dem Gefege, alſo darüber entſcheiden müßten, ob z. B. mac den Bor, 
ſchriſten des Geſehes ein Rechtsgeſchäft erwiefen fei. Wie in den meiften 
Civilproceſſen Tharfragen und Rechtsfragen fi kreuzen und mit einauder 
verſchmelzen, weiß jeder Juriſt und dies ift auch von Mittermaier durch 

Beifpiele aus dem franzöſiſchen Recht anſchaulich gemacht. Gin richtiger 
Tact leitete auch die Opponenten, welde 1790 in der eonflituirenden 
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Verſammlung die Civiljurv nur für ausführbar erklärten, wenn zuvor 
die Eivilgefege vereinfacht wären. Man fann diefe Forderung und Vor— 

ausfegung obne zu übertreiben ftärfer ausdrüden: es müßte das Civilrecht 
wieder primitiv werden, was denn aber, ſo wie fih die Lebens, und Vers 

febrsverbältniffe geftaltet haben und flets in neuen Formen und Gombir 

mationen geftaften, eine Unmöglichkeit ift, und es müßte eine „Umfehr der 

Wiſſenſchaft“ eintreten, fo daß dieſe wieder elementariih würde oder zu 

einer Gefüblsjurisprudenz fih uingeftaltete; das hieße denn aber das Kind 
mit dem Bade ausfchütten. Wenn man bie und da geltend gemacht hat, 
eine Giviljurp würde der Beſtechung nicht zugänglich fein wie fiändige 
Richter, fo ift die Präfumtion der Beſtechlichleit der Juriſten fo leichtfertig, 

dad der deutihe Richterſtand dagegen mit einem entfchiedenen Proteft 
auftreten kann, ſobald der Vorwurf als ein allgemeiner geltend gemacht 
werden fol. Eine politiihe Bedeutung, wie man fie der Griminatjury 
beifegt, würde eine Civiljury aud nicht haben, und wo fid) ausnabmemweife 

diefelbe bei ihr geltend machen follte, würde das ein Uebel und nicht im 
Jutereſſe des Rechts fein. 

Einer Verwerfung der Civiljury für das deutfhe Rechtoleben kommt 

es gleich, wenn einer der grändfichften Kenner des engliihen Nechts ”) 
in der betreffenden Unterfuhung zu dem Reſultat gelangt, daß, infofern 

man überhaupt eine Giviljury einführen wolle, von ihrer Thätigfeit nur die 

Rede fein fünne, infofern fich die Parteien Dabin einigen, und es Fönnten ihr 

bloß rein factifhe Fragen zur Beantwortung vorgelegt werden. Go ift es 
and in Wahrheit die Regel in England, und die Civilgeſchwornen erſchei-⸗ 

nen meiftens nur old Experten, Das Berdiet einer aus Kaufleuten und 

Fabrikbeſihetn zuſammengeſetzten Specialjurv in Handelsſachen präfentirt 
ſich gradezu als eine Gpertife und es kommt auch vor, daß in einem 
bei dem Billigfeitsgericht anbängigen Eivilprocefie ein Jneidengpunkt in 

Frage mitt, der paffend einer Jury zur Beurtbeilung vorgelegt wird, 
3 B. es entfteht ein Zweifel, ob es Handelsgebrauch fei, daß unter bes 
fimmten Vorausfegungen der Käufer einer auf ein Schiff verladenen 
Baare die Gefahr trage. Wenn die Jury darüber ihr Verdiet abgegeben 
bat, tritt fle wieder zuruͤck, denn mit dem ganzen vielleicht lange dauern⸗ 

den Procefje hat fie bei dieſem Gerichte nichts zu tbun. Ein fonderbares 

Analogon einer ſolchen Specialjury ift auf dem firafrechtlichen Gebiet die 

meibliche Zury, welde zwar jelten, aber doch auch in neuefter Beit noch 

®) Biemer, das engliſche Gefhmomengerict, L, 339. 
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einige Mat berangerogen if. Es war fraglich geworden, ob eine zum 
Tode verurtbeilte Bram ſchwanger ſei; da wurden zwölf Matronen aus 
dem Publicum herausgenommen, eingeſchworen, mit der Verurtheilten in 

das Beratbungezimmer der Jury geiverrt und vom Gerichtswaibel ber 
mac, bis fie nach Unterſuchung der Perfon ein bezügliches Verdict gefun- 
den hatten. *) 

So weit nun eine Civiljury ſich nicht weſentlich unterſcheiden würde 

von einem Collegium von Sachverſtändigen, wäre ipr Heranziehen ins 
deutiche Rechtsleben feine Norbwendigfeit und fein Gewinn, denn die beften 

Sachverſtändigen in Zpätigfeit zu fepen, mo ein Wiſſen entſcheiden muß, 
welches wicht zum Gebiete der Rechtowiſſeuſchat gehört, if eine befaunte 
Regel unferes Civilproceſſes. 

Während die Givitjury ein echtengliſches Juſtitut it, find die Schöffen 
echtdeutib und allgemein deutih, wenn aud der Name nicht bei alen 

deutſchen Stämmen üblich, fondern Urtheiler F B. in der Shmeiz die 
gewöhnliche Bezeihnung war. Nicht der Richter, fondern die Schöffen 

batten das Recht zu finden oder zu „ertheilen“; fie wieſen als die des 
im Bolfe lebenden Rechts Kundigen dem Richter dad Recht. Der Richter 

batte das Verfahren zu leiten, zu richten, alles dasjenige zu beicafien, 
was qur Feierlichleit des Gerichts gehörte, Durch Verbannen den Zrieden 

des Gerichts zu wirfen u. dgl. Ich will auf das biftorifhe Detail der 
Schoͤffeneinrichtung, wobei nod; manches controvers ift, bauptiächlid weil 
die verſchiedenen deutſchen Staͤmme in ihrem Gerichtsweien manche Ber 
fonderbeit hatten, nicht eingeben, ſoudern mic an das Gemeinſame halten. 
Volksthuͤmlichleit der Redrsbildung und Rechtopflege ift Die allgemeine 

Signatur der Ehöffeneinrichtung. Brei Männer aus dem Volk waren 
dingpflihtig. Wer nicht zum rechten Dingtage erſchien, obne durch ches 

baſie Noth gehindert zu fein, that wider feinen Eid und hatte in Dagdes 

burg dem Richter ein Gewette von 8 Schilliugen zu zablen; war fein 
Ausbleiben argliftig, fo wurde ec rechtlos und fonnte in Zufunft nimmer 
Schöffe fein und mußte den Schaden gelten, den er dadurch jemandem 

gethan hatte. Am Rärfiten if in der dem alten Rechte eigentbümlicen 
plaſtiſchen und draſtiſchen Form die Rechtsfolge für einen faunigen Schöffen 
ausgedrädt in einem Weisihum ans dem Elſaß: der Herr bat Gemalt 

dem Schöffen fein Haus abzubrechen bis an die vier Proften und zu neh⸗ 

*) Dymond the law on its trial (1885) p- 68. 
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men ofles was im Haufe iſt obne den Pflug und das Bert, und man fell 

den Echöffen unter der Schwelle aus dem Hauſe zieben umd auf dem 

Bande auf ein Pferd fegen und zu Bericht führen, 

Die Aufgabe, welche die Schöffen zu erfüllen hatten, erbeilt {don 

ans dem ihnen auferlegten Gide. In einem fränfiihen Capitulare findet 

fi die Wendung: „EL cum electi fuerunt, jurare faciant ut scienter 

injuste judicare non debeant.“ Die Schöffen in Magdeburg mußten 
fhmören: „gu dem Gerichte, da ihr geforen feid, daß ihr dem Richter, 
der Stadt und den Leiten rechtes Urtbeil finden wollt und dem Schöp- 

penftubl nad dem magdeburgiſchem Rechte vorſtehen als ibr redt könnet 
und wiſſet, und das wegen feiner Cache faffer, daß euch Gott fo helfe und 
die Heiligen“, Die ſchönſte Form hatte der Gid der Schöffen zu Bacharach. 
Sie mußten „mit aufgelegren Fingern zu Gott und den Heiligen einen 
geſtabten Eid ſchwören, gute Scheffen zu fein als fange Eich und Erde 

ftebt, recht Urtel zu fprecden dem Armen als dem Reichen und das nicht 
zu fallen um Furcht, um Mietbe oder Freundſchaft, Magſchaft, um Gold, 
Silber, Liebe oder Leid, um feinerlei Sache willen, die Menſchen Herz 
erdenfen kann oder mag, fo weit Sinn und Wiß mägt und von Alters 
Herfonmen ift, fonder Arglift und Geverde”. Die Schöffen hatten eine 

ganz andere Aufgabe als die engliſchen Givitgefhwornen, fie hatten nicht 
bloß das Factiſche zu ermitteln und zu beprüfen, fondern ihnen lag die 
Gonftinction des Rechtoverhältniſſes ob, fie batten die Thatſachen unter 

die Rechtsnorm zu fubfumiren und jo Urtbeil und Necht für Den einzelnen 

Fall zu finden. Was F. ©. von Bunge in feiner Einleitung in die 
liv⸗, efte und kurlaͤndiſche Rechtsgeſchichte 8 43 fr Livland bemerkt, 

das galt in den deutſchen Ländern überhaupt, Er fagt von den 

Schöffen oder Urtbeilsmännern: „Sie mußten in jedem concreten Falle 
das Recht finden und nad) den durch das Herfommen gebildeten Normen, 
fo wie nad den Grundjägen der Vernunft, mit Berückſichtigung der 

früher gefälten Grfenntuiffe, ausfpreden. Dabei mußte nicht bloß 
auf ſolche Erkeunntniſſe defjelben Gerichte und anderer Gerichte in dem⸗ 

felben Territorium, sondern auch auf die in anderen livläudiſchen Ter⸗ 

titorien erfolgten Urtbeilsipräcbe Rüdfiht genommen werden, und eben 

dadurch wurde die Bildung gleichartiger Rechtsgrundſätze im ganzen Lande 
erzielt.“ Für dieſe Bildung gleihartiger Rechtsgrundiäge, für Die Eontis 
uuität der Redtsbildung, war aber aud das Inſtitut der Oberhöfe von 

der größten Bedeutung. Wenn man fih das Kechtsleben der Jahrhun- 
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derte vergegenwärtigt, in denen die Ehöffeneinrichtung in den deutichen 
Landern blühte, fo darf man zwar geneigt fein für jene Eimichtung eine 
wahre Volfstbimlicfeit und felbit Natunwüchfigfeit des Rechts als Nor 

ansfegung au denfen; in dem Zeitbilde teitt das ſ. g. Gewobubeudrecht als 
rechtobildender Factor vor dem Geſetzedrecht hervor und was äußerlich als 

Geſetz erſcheint, iſt in feinem Grunde vielfach nur aufgezeichnetes uud firirtes 

Gewohnheitorecht; aber jo ganz primitiv wie bei Nomaden und Hirten 

war das Medisleben jener Zeiten durchaus nicht, daß alles Recht „in 

Einfalt ein kindlich Geminb“ hätte üben könnenz es gab and damals 
ſchon einen „Verſtand der Verftändigen". Wenn wir die Schöffenſprüche 
jener Zeiten auſehen, fo finden wir darin viel juriſtiſche Weisbeit und 
feben auch ſchwere juriſtiſche Fragen joft mit richtigem, feinem Tact 

gelöft. Das gilt vornebmlid von den Scöppenjtüblen mehrerer 

größeren Städte, deren Stadtrecht als Mutterredt ericeint, indem 

andere Drte in dem Stamngebiete und ſelbſt darüber bivans damit bes 

widmet wurden. Wie eine Mutter auch für die ferne Tochter forgt und 
die Tochter den Rath der fernen Mutter begehrt, fo war es eine natürliche 

Aufgabe der Stadt, deren Recht verlieben war, durch den Mund ibres 

Narbe und Gerichts für die richtige Anwendung des Rechts in deu Kreiien 
thärig zu fein, in denen das Recht Geltung baben follte und eine Nicht— 

ſchnut zu geben, mo veiſchiedene Deutungen möglich waren. Bei der 

Wanderung der Rechte erbielt ſich eine gemeinſame Redtsübung in Ans 
wendung Des gugrechts zu dem Schöffengericht des Mutterrechts bin und , 
diefes Gericht wurde als Dberbof anerfannt. Eine ſolche Anerkennung 

feßte ſteilich nicht worbwendig die vorangegangener Verleihung und Uebers 
nahme eines Stadtrechto woraus, fondern es konnte der Schöppenſtuhl 

einer Stadt, wie es bei Ftautfurt a. M. und Magteburg der Fall war, 
durch feine Tüchtigfeit und Rechtokeuntniß eine weitreichende Anterität 

erlangen und Oberdof werden für Orte, Die wicht Daher ihr Stadtrecht 

entlehnt hatten. Div Wirfjamkeit der Dberhöte äußerte ſich in Rechis⸗ 
unterweifung in ſchwierigen und zweifelpaften Faͤllen auf geſchebene Ans 

frage, bäufig wurden fie aber auch Apellationdinſtanz. Betannt ift der 
Zufammenhang Revals mit Kübel, dem Haupt der Hanfe. Naddem 

1248 der Stadt Reval das lübiihe Recht verlichen war, murden in une 
zähfigen Fällen von Reval Rechtsbeſcheide, Orderle, bei dem Ruth 
von Lübek gelubt, ‚Zu der. wenn aud nicht volftändigen, doch fehr 
reihhaltigen gedruckten Sammlung der Rechtoſpruͤche des luͤbiſchen Ober 
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hofs) find unter den 260 Nummern 139, aus den Jahren 1426—1554 
mac Reval ergangen. Sie eröffnen eine deutliche Einſicht in das Rechts- 

leben und die Gerichtspraxis jener Zeit und zeigen eine Adtung gebietende 

Birkjomfeit der Schöffen. Die Anfragen betrafen das Erbreht, das 
Verkehrs: und Handelsrecht, das ehelihe Güterredht, in großer Zahl aber 

auch das Gerichtsverfabren. 

Die altdentihe Schöffeneinrihtung in ihrer Allgemeinheit ift lingft 
untergegangen; fie fonnte dem Eindringen des römifchen Rechts gegenüber 

nit Stand halten, aus Dem Vollsrecht wurde ein Juriſtenrecht und wo 
fi der Name Schöffe erhielt, hatten dieſe entweder mit dem vorfigenden 

Richter das Recht zu finden oder fle waren gar nur flumme Beifiger und 

Urfundsperfonen, als Tradition alter Sitte, aber in leerer Form, beibe ⸗ 
haften, Die alte Schoͤffeneinrichtung vollftändig wieder zu beleben ift eine 
Unmöglicpfeit, denn Jahrhunderte faffen fi nicht aus der Geſchichte 
ftreiden; aber wo fid eine Schöffenthätigkeit lebensfräftig in wirklicher 

Uebung erhalten hat, wie in manden Bauergerichten, da ift fie zu pflegen 

und zwar in Verbindung einer tüctigen Organifation des Gemeindeweſens, 
in weichem Rechte und Pflichten in Harmenie ſtehen. Volksthümlichkeit 

des Rechts nud der Rechtopflege ift zwar oit nur eine umverftandene Phrafe, 
aber eine Berechtigung it ihr nicht abzuſprechen und fie wird ihr am wer 

nigften abgefproden werden von dem Juriften, der die Entwicklungsge⸗ 

ſchichte des Rechts kennt. Gin ſolcher Juriſt weiß, daß auch zur Zeit 

der Blüte der deutſchen Schöffengericte die Rechtskunde nicht gleichmäßig 

über die game Vevöllerung ausgegofien war, daß aber damals das Recht 
feinen Grundzügen nad in dem allgemeinen Bewußtjein des Volks lebte 

und aud) in feinen Einzelheiten dem klugen und erfahrnen Gefcäftsmanne, 
zugaͤnglich war.) Die europäiihen Lebens und Verfehröverhättnifie 
find compficirter geworden und damit aud das Recht; diefes ift auch oit 
durch Die Geſetzgebung verunftaltet und damit dem allgemeinen Bewußtſein 
entfremdetz aber dennoch if, fo wenig ſich das Recht vom Leben eines 

Vollks ablöfen Läßt, das Wiffen des Rechts nicht zu einer ausſchließlichen 
Geheimfehre geworden und «8 wäre traurig, wenn Die Entwicklungögeſchichte 
des Rechts dahin führen müßte, denn nnausbleiblid würde dabei die Ans 

*) Micelfen, ber ehemalige Oberhof zu über? und feine Mechtefpräche Altona 
1889. Vol. Bunge a. a. D. 5 65. 

“) Befeler, Voltsrecht und Yuriflenreht (1843) S. 248. 
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ſhauung des Nechts al einer feindlichen Macht ſich geltend maden und 
der Glaube an Mepbiſto's Sag: „Es erben fi Geſetz und Rechte wie 

eine ew'ge Kranfheit fort.” 
Wenn wir diefe Gedanfenreibe weiter verfolgen, fo müſſen mir zu 

der Ermägnng fommen, ob nit, um der juriſtiſchen Bildung und der 

Volfstbümfichfeit des Rechts gerecht zu werden, gemifchte Gerichte eine 

Nothweudigkeit unferer Zeit in einem Rechtsſtaate feien, indem man, wie 
Beſeler es einſoch ausdrüct, bei der Beſehung der Gerichte auf eine ſolche 
Weiſe verführe, daß darin fowobl Volksrichter als Juriſten ihren Platz 

fünden, melde fib mit ihren Kenntniſſen und ibrer Anſchauungsweiſe ger 
genfeitig ergänzten, indem fle in ihrer Vereinigung nicht nur die {lichte 

und einfach verftändige Betrachtungsweiſe der Lebensverbätmifie, jendern 

auch die umfafende Kunde des pofitiven Rechts und die Gonfequenz und 

Schärfe der juriſtiſchen Deduction verträten. Cine Art folder gemiſchten 

Gerichte, die Handelsgerichte, haben [hen an mehreren Drten ihre Probe 
glüttid) heftanden. Ju den Handelsgerichten. ift freilich wicht der einfache 
und ſchlichte bürgerliche Verſtand, wenn ich mid) dieſes Ausdrucks bedienen 

darf, durch die nichtjuriſtijchen Beiſitzet vertreten, ſondern Die genaue 
Sachtenntuiß in Betreff der Haudelsgeſchäfte und derjenigen Verbälmiffe, 
in denen der Streitgegenftond eingefchloffen iſt. Analog den Handelspro« 
ceffen Aud aber viele Proceſſe, befonders folde, die ih um Fragen des 

Dbligationenrechts drehen, in denen Die Kundgebung der Auſchauung ges 
ſchaͤſtolundiger Männer den größten Nugen gewähren kaun und zwar nicht 
etwa die Kundgebung in Form eines eingeforderten Gutachteus Sachver- 

ftändiger, fondern menn die ganze Behandlung der Streitſache ipnen im 
Verein und Wechſelverleht mit Juriſten übertragen wird. Juriſtiſcher 
Ginfeitigfeit entgegenzuwirken iſt nicht immer unnöthig uud die Ctimme 
der nicht juriſtiſchen Richter würde wohl, was fehr boch anzuſchlagen ift, 
in vielen Bälen vorzugsweile die Billigkeit zur Geltung bringen. 

Wenn wir die Frage: Jury oder Schöffengericht? für das ſtrafrecht- 

tie Gebiet aufnehmen, fo fönnte man ſich verſucht fühlen aus den Namen 
au fcblichen, jene fei ein fremdländifcyes, dieſes ein echtdentſches Juſtitut. 
Aber was in neuerer Zeit unter dem Namen des Schöffengerichts der Jury 
gegenübergeſtellt und auch flatt dieſer empfohlen ift, hat mit dem altdeutſchen 
Scöffengericht nicht mehr Aehnlichkeit als die Jury, fondern ift cher ein 



Jury oder Schöffengericht? 103 

Anſchluß am die Einrichtung, in welcher die Schöffen nur dem Namen 

nach Fortegiftirten, aber ihre vormafige Bedeutung verloren hatten. Die 
Fürfvreder des Schöffengerichts in Straffaden wollen gar nicht das Fine 
den oder Schaffen des Rechts umd des Urtbeils den Schöffen zuweilen, 

fondern dieſe dazu mitwirfen faffen; das Schöffengeriht ſoll ein gemiſchtes 
Gericht fein, beſetzt mit Juriften und Nictjuriften. Bei dem Eingehen 

auf diefe ſ. g. Schöffengerichte haben wir den Vortheil, daß fie nicht bloß 

zum Verſuch vorgeichlagen, fondern in verſchiedenen Theilen Deutſchlande 

für geringere Strafſachen in Hebung find. Auf meine Erfundigung, wie 
dieſe gemiſchten Gerichte fih bemäbren, habe ich freilich fehr verfhiedene 

Auskunft erbaften. Ein febr gebilderer Nichtjurift aus Würtemberg gab 

mir eine Schilderung der „Gerichtsbeifiger“ in feiner Heimat, melde 
darauf austtef, daß diefe Beifiger es fehr bequem fänden, durch Gipen 
ihren Taglohn beftchend in dem Zaggelde von fo und fo viel Kreuzern zu 

verdienen, daß fie ſich eben fo häufig blamirten, wenn fie ein felbfiftändie 

ges Urtbeil abgeben wollten, ald fie ein ſolches Rifico vermieden, indem fie 
blindlings dem vorfigenden Richter folgten und beiftimmten.*) Auch aus 

Deſterreich theilie ein dortiger Zurift aus einer nicht fernen Zeit mit, daß 
der Refrain der beiden nichtjuriftifchen Beifiger gewöhnlich geweſen ei: 

„Bir ſtimmen wie der g’ftreng’ Herr!“ und zwar in Bällen recht ſchwerer 

Polizeiübertretungen. Dagegen wird in den neueren Schriften über Re 
formen der Strafrehtepflege den beftehenden ſ. g. Schöffengerichten meiftens 
Lob geipender, Auch Mittermaier (Erfahrungen über die Wirkſamleit 

der Echwurgerihte ©. 778), welder bei der Frage: Jury oder Schöffens 

gericht? entſchieden auf der Geite der Jury ſtebt, theilt mit, daß er bei 

feiner Umfrage nad der Wirffamfeit der Schöffengerihte in Hannover, 
Oldeuburg 2c. von Zuriften und Nichtjuriſten günfige Zeugniffe darüber 
vernommen babe, Er hebt hervor, Daß, die von den Schöffen ger 

fällten Urtbeile, nameutlich in Bezug auf Injurienſachen, im Bolfe 

febr gut aufgenommen würden, jo daß die Polizeigerichtsarbeit, melde 

bieber oft weniger Achtung genoß, durch die Zpeilnapme der Schöffen 
an Wirfjamfeit febr gewonnen babe; daß Appellationen gegen Schöffen-⸗ 

urtheile (in Hannover) felten feien; daß die Schöffen den Aueſpruch 
des Richters, der zuerft abftimme, mit Achtung aufnähmen, daß die 
Amtorichter aber nicht felten durch die abweichenden Aufihten der 

) 6. auch Yrchio für cwiltſtiſche Praris XLVI, 349. 
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Schöffen beſtimmt würden, ibre urſprüngliche Anſicht aufzugeben; daß die 
Schöffen binfichtlich der Strafe fat überall weit milder feien als die Richter 

und nicht fo leicht nachgäden. (Diefe mildere Stimmung der Schöffen 
möchte ich doch bezweifeln, wenn es ſich um Gingriffe in fremdes Eigen- 
tum handelt, wo nicht des Lebens Noth dem Angeſchuldigten zur Ente 
ſchuldigung dient.) 

Im Großberjogthum Baden find die Schöffengerichte diefer Art feit 

dem October 1864 in Wirfjamfeit getreten, nachdem im den beide Kam 

mern der betreffende Vorſchlag gründlich bebandelt war. Der Vorſchlag 
ging bier von der liberalen Gtaatsregierung felbft ans, welde 1862 den 
Eränden den Entwurf einer Gerichtsverfaffung zur Berathung und Zur 

ſtimmuug verlegte und darin ausipracd, die großberzogliche Regierung 
hatte es für zweckmaͤßig, die Schoöͤffengerichte, wie fie ſchon anderswo mit 

gutem Grfofge beſtänden, zur Aburtheilung geringer Straffaden vorzu- 
ſchlagen; der Amtörichter folle unter Zuzug zweier, für jede Sitzung durch 
das Loos beſtimmter Geſchwornen, die neben ihm Stimmrecht hätten, die 

Schlußverhandlung abbalten und das Urtheil fällen. Es fei Damit ein 

guter Schritt zum Heranzichen des bürgerfiben Elements in die Vermal 

tung Öffentlicher Angelegenbeiten gethan, welcher für die Bildung des Volls 

und für Belebung des allgemeinen Redtsfinnes nur erfprießfiche Folgen 
baben fönne. Die Aufnahme des Juſtituts könnte zwar einiges Bedenken 

erregen, wenn diejes Ehrenamt der Schöffen ale eine beſchwerliche Luft 

für die Staatebuͤrger angefehen werden müßte, da daffelbe jedoch in ans 
dern Staaten mit allgemeiner Zufriedenbeit feit Jahren in Hebung ſei, fo 

werde es fiber auch in Baden cine willige und dienftbereite Aufnahme 

finden und fih alsbald eingebürgert haben, Im dieſem Sinn fprad ſich 
auch Bluntſchli in der erften Kammer in trefflicher Weile aus: „Zwar 

ift es ſehr möglich, daß die Ginführung der Schöffen von manden Bürs 

gern anfangs als eine unwillkommene Beläfligung ungerne geiehen wird, 
und daß auch einzelne Amtsrichter vorerft einiges Mißtrauen und eine 

Abneiguma gegen die Mitwirkung’ der Schöffen nur ſchwer überwinden 

werden. Jndeſſen ift es ein Geſetz der ſittlichen Weltorduung, daß jeder 

Fortſchritt Der Gefittung und der Freibeit aud durch die Anftrengung der 

Bürger bedingt ift und der bebe Vorzug einer wolfstbümlichen Rechts 

pflege iſt nicht anders ale durch Die lebendige Theilnabme des Volkes an 

ihren Müben und Arbeiten zu erreichen. Viele Bürger werden aud von 

Anfang an in diefer neueröffneten Theilnahme ein wichtiges Vollorecht 
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erfennen, welches durch die Uehung der entſprechenden Volkspflicht nicht 

zu theuer erfauft wird; die Uebung ſelbſt aber wird die Fäbigfeit der 
Mitwirkung erhöben und die juriftiich gebildeten Amtsrichter werden bald 

erfahren, daß das Anfehen und die Gefundheit Der Rechtspflege durch dieſe 

Verbindung mit dem Volfsteben und der Velfsmeinung geftärft werden. 
Obne Schöffen wäre die Durchfüͤhrung der Deffentlichfeit, Mündlichkeit 
und des Anklageverfabrens kaum möglich. Will man diefe Dinge ernſtlich, 
fo muß man den Amtsrichter aus der Atmofpbäre der jepigen Amtsſtube 
in die Armofphäre eines öffentlichen Gerichtſaals verlegen und zwiſchen 
der Unterfubung, Die er vorerft allein vornimmt, und der Beurtbeitung, 

die er nicht allein vornehmen fell, ſchärſet unterſcheiden; das Mittel dazu 

find die Schöffen. Will man ferner die Handhabung der Etrafpoligei, 
welche bisher nirgends populär und von dem allgemeinen Mißtrauen ums 
geben war, dem Voltöverftändnig näher bringen und Vertrauen zu ders 

felben wecken, jo {ft aue dafür die wechſelnde Mitwirkung von angefehenen 
und ehrbaren Männern ans dem Volte cin geeignetes Mittel,“ Dieſe 
Worte des Neduers zeigen nicht mur Die richtige Anffaffung der Forderung 
einer volfsthümtichen Nectenflege, fondern, woran man den gebornen 
Schweizer erfennen Fam, das rechte Verftindniß des Satzes, dab, wer 
ein Recht verlangt, auch bereit fein muß die entſprecheude Pflicht zu übers 

nehmen. In der Ehweiz baben die Bürger den Genuß von Rechten 
nur durch große Leiſtungen im öffentlichen Nupen. 

Aus dem badiſchen Gefeg, welches die Schoͤffengerichte ins Leben 

geſeht bat, ſind in Verreff des Öffentlichmindlidhen Verfahrens folgende 
Säge bemerkenswert). Während der Verhandlung können die Schöffen, 
nachdem fie von dem Amtsrichter Das Wort erbalten haben, einzelne Fra— 

gen am den Angefculdigten, die Zeugen und Sachverſtaͤndigen richte. 
Nah geſchloſſener Verhandlung iſt das Urtheil vom Amtsrichter mit den 

beiden Schöffen gemeinicatlid nach Stimmenmehrheit zu beſchliehen. 
Der Amtsrichter giebt feine Stimme zuerſt ab. Er ertbeilt den Schöffen 
die nöthige Erläuterung und Rechtebelehrung. Die Berathung und Abs 
ſtimmung erfolgt nicht öffentlich. Die Eutſcheidungsgründe müſſen die 
Thatfachen, welche das Amtsgericht als erwiefen angejeben nud feinem 
Urtbeil zu Grunde gelegt bat, jo wie die angewendeten Gefepesitellen ber 

zeichnen. Ber mündlicher Verkündung des Urtheils kaun ſich der Amtsrichter 

auf Eröffnung des Weſentlichſten der Entfheidungsgründe befehränfen, ex 
hat aber Die nähere Ausſührung derfelben folort nad) der Verhandiungse 
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tagſahrt zu Den Acten zu bringen und dieſfelbe auch der ſchriftlichen Aus 

fertiaung dee Urtbeils beizufügen. Gegen Urtheile der Amtogerichte (mit 

Schöffen) kann der Verurtheilte, die Staatsauwaliſchaft und der Privar 
anftäger den Recurs an das Kreisgericht ergreifen und durch Dieies Rechtt- 
mittel alle Beſchwerden geltend maben, welde Die Aufbebung oder Abins 
derung des Urteils bezweden. 

In den verſchiedenen deutſchen Ländern, in denen Die beſprochenen 

ſ. g. Shöffengerihte in Wirkſamkelt gefommen find, ift deren Gompeten 
nicht ganz die gleiche, aber als gemeiufam darf man es bezeichnen, dab 
fie nur für geringere Straſſachen zuftäudig find. In Baden mar die 
Mebrheit der zur Beprüjung des Entwurfs eingefepte Commiſſion der 

Meinung, daß die Gomvetenz der Schöffengerichte ſtrenge beichränft werden 

follte auf Potizeiftraffälle und ſolche Vergeben, deren Strafbarkeit in kei⸗ 

ner Weile die Polizeiftiafen überfteige; Die Gompetenz fole dem gemäß 
nicht weiter reichen, als die Handbabung guter Orduung und Sitte es 
erheiſche oder bei geringeren Dergeben das Intereſſe an raſcher Abftrafung 
das Intereffe einer forglältigeren juriftijcen Behandlung überwiege; dann 
rechtſertige fib ein kurzes, möglichſt formleſes und woblfeiles Weriabrenz 

ſobald aber die Straffälle erheblicher würden, ſei eine forglültigere juriſtiſche 

Behandlung mötbig, als fie von den Schöͤffengerichten erwartet werden 
önnte. Diefe Grllörung ift zu berüdfibtigen bei dec Frage, melde als 
ungemein wichtig aud in meinem Auffage die Haupticage bilden fol, ob 
«8 geratben fei, in ſchweren Straftällen, bei Verbrechen, ſtatt der Jury 
Schöffengerichte, wenn auch mit einer anderen Befepung ols in den fhen 
beftebenden f. g. Schöffengericbten, einzuführen, Gin ſolcher Vorſclag 
iſt eruſtlich gemacht und ernitlich befämpit worden. In Deſterreich brachte 

ein Hauptgegner des Schwurgerichte, N. v. Hve-Blunef, das Problem 

zur Sprache in feinen Vorträgen über das Edwurgericht (Wien 1864) 
und bald daranf verfuchte der Generalftaatsanwatt Schwarz in Dresden 
in der allgemeinen Gerictszeitung für das Königreich Sacſen (1864) den 
Vorſchlag genaner zu begründen und unter dem Titel „Geſchwornengericht 
und Scöffengericht" lelte er feine Ausführung als einen „Beitrag zut 
Löfung der Schwurgerichtsfrage“ bin. Schwarze bahnt fi den Weg zu 

feinem Vorſchlage durch den Hinweis auf die Schwierigkeiten, welche mit 

der Durbführung des Principe der Jury verbunden feien, ſowie durd 

Aufzählung der Nachtheile einer mangelhaften und oft unmögliden Durds 

führung. Er betont natürlich vor Allem die poſtulirte Trennung der 
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Thatfrage und der Mechtsfrage und iſt nicht, beitiedigt durch die Verſuche 
das betreffende Nätbfel zu lölen. Es ſcheine zwar auf den erjten Blick 

außerordentlich einfach und Leicht zu fein, in dem einzelnen Falle feitsuftehen, 
was zur Thatfrage und was zur Rechtsfrage gehöre, aber Das Giegentheil 
babe die Praxis entidieden nadgemiefen. Dit der Schwierigfeit dieler 
Trennung ſtaͤnden andere Nachtheile in engiter Beziehung. Sie gewäbre 
nämlich fortwährend den Berbeifigten reihen Stoff zu Nichtigkeitsbeſchwer- 
den und tübre wiederbeit zu Gaffationen, durch welde dem „unglückſeligeu“ 
Prineip_ zu Liebe, Grlenunifle vernichtet würden, ohne Daß durch leptere 
in Babrbeit das Poftulat der Gerechtigkeit verlept fei. Die Bebauptung, 

daß die Geſchwornen in der vorgelegten Frage Rechtsbegriffe, die ihrer 
Gomperenz entzogen feien, mit beantwortet bätten, oder aber, daß die 

rechtogelehrten Nichter bei der Gutfheidung der Rechtsfrage über den 
ibrer Competenz entzogenen Beweis von Thatumſtänden mit cognofeitt hätten, 

werde febr häufig im einzelnen Falle vorgebracht und zur Unterftügung 
von Nichtigkeilsbeſchwerden gebraucht. Wir feben aus diefem Tadel, wie 

aus anderen von Schwarze vorgebrabten Mügen, daß fein Angriff gar 
wicht in allen Punkten das Prineip der Juw betrifft, fondern Fehler und 
Mängel in der Durchführung. Dergleichen kann num zwar in jedem Pro» 
ceßverfabren vorfommen, daber es aud) überall eine Nictigfeitsbeihwerde 
geben muß, aber Schwarze laßt deutlich die Anficht bervortreten, Daß im 

Schwurgerichtsverfabren ein nicht durchfübrbares Princip in der Durch- 

führung zu vielen Ungebörigfeiten nicht bloß führen Fönne, fondern führen 
mälle. Dagegen werden die Freunde der Jury aber geltend machen 
dürfen, daß fie zwar nice glauben die Zur babe in Deutſchland ihre 
Schule bereits durchgemacht, daß man mit ibr aber doch bedeutend weiter 

gefommen fei als in Fraukreich, daher Die Hoffnung auf eine deutſche Jury 
als taugliches und zweckmaͤßiges Rechtsinſtitut nob gar nicht aufzugeben ſei. 

Schwarze ſpricht der Jury nicht alle Tugend ab, fondern giebt zu, 

daß im ihr ein berecptigtes Clement ei, welches er als Das bürgerliche 

bezeichnet. Der Zurift gewinne durch die täglice Uebung im Recht- 
ſprechen größere Sicherbeit, Gewandtheit und Grfabrung, aber er bilde 

fich auch leicht, ibm febft unbewußt, ein Eyftem aus, von welchem er bei 
der Beurtheilung des einzelnen Falles, oft im vollen Widerſpruch mit der 
eigenſten Individualität des Falles ausgebe und dadurch zu Irrthümern 
in der Auffafjung und Beurtheilung veranfaßt werde. Die Uebung führe 
zu Ginjeitigfeit und Voreingenemmenbeit, fowie zu einem Generaliftten, 
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in weldem die concreten Gefihtöpunfte nicht zur vollen Geltung fämen. 
Die Gewandtpeit, wit welcher der Fall in feinen einzelnen Theilen ger 
gliedert und mit Rüdfiht auf die Hauptfrage heurtheilt werde, führe zu 
Sophiftereien und Unwahrbeiten, welche nicht felten der öffentlichen Meir 

nung Gelegenheit zu ſcharfen Kritifen gegeben hätten, denen manche 
Richterfpüche unterworfen worden, ja nicht felten die „juriftifche Weisheit“ 
Überhaupt ausgefept fei. Bei dieſem ſchwarzen Bilde bat der Zeichner 
ohne Zweifel nicht bloß die Strafrehtspflege vor Augen gebabt oder er 

bat gewaltig übertrieben. Gegenüber dem auf ſolche Irrwege geratbenen 
Zuriften if nun nach Schwarze der Geſchworne ein wahrer Retter. Der 

Geſchworne bringe die Friſche der Anfhauung in Verbindung mit dem 

Iutereffe, welches ihm der Fall ſelbſt biete, mit zu der Aburtheilung; er 
faffe den Fall in feiner Gefammtheit auf, und wie er fern von der Erndr 

gung des einzelnen Indizes nur das Ganze in Das Ange faſſe, werde er 
vor jener Gafuiftif bewahrt, welche oft trüge und doch den Schein weiler 
und geündficher Prüfung fi vindieire. Gr ſtehe meiftens den Angeklagten 
und den Zeugen mäber ald der Richter mud fei Daber auch mit ihrer 

Denk und Sprechweiſe vertiauter ald dieſer, namentlich auch im Hinblick 
auf den bei den meiften Richtern gleichen Bildungsgang und Geſchäflokreis. 
Andrerfeir fei der Geſchworne durch den Mangel’ an Webung leicht der 
Gefahr ausgelegt, Durch einzelne Umftänte, denen er ein bedeutendes 
Gewicht faͤlſchlich beitege, getäufcht und zu irrigen Schlüffen verleitet zu 
werden, ſowie durch einen am fid) guten aber auch gefährlichen morafiiden 
Eifer verführt, in dem Angeklagten ſchon einen halb Verurtheilten zu erbliden.. 

Nachdem Schwarze Die Berechtigung des bürgerlichen Elements aner 
kannt hat, wendet er ſich ſogleich wieder gegen die Jury und meint, die 

Ausführung, welche diefes Element in dem Inſtitut der Jury geiunden 

habe, fei feine glüdlihe. Die Ausführung beginne damit, Die Aburzbeis 

hung an zwei verfehiedene Gollegien (das Michtercolleg und die Geſchwor- 
nenbanf) zu vertbeilen und dadurd Die Einheit der Eutſcheidung zu ge 
fährden. Sie ſtellte ieruer zwei Collegien einander gegenüber, ohne die 
in dem Grundgedanken liegende Ansgleihung und Vermittelung der den 
beiden Collegien zugewieſenen getrennten Functionen zu erzielen; fie laſſe 

weder dem bürgerfihen Elemente die völlige Entfaltung nad, ned ger 
währe fle dem juriflifchen Element die Möglichkeit, Die Wirkfamfeit des 
bürgerliden Elements in der ihm angewieſenen Richtung zu leiten und für 

das Erfeuntniß jelbft gehörig nugbar zu machen. 
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Nach diefer Diagnofe der Kraukheit des Schwurgerichtsverfahrens 
giebt Schwarze nun ein Heilmittel an, welches ungemein einfach zu fein 

ſcheint, und wie fehr er überzeugt {ft von der Heilfraft feines Mittels, 
zeigt Die Sicherheit, mit welcher er das Mittel als ein fpecififches ver. 
ihreibt. Gr fügt: „Die Verbindung des juriſtiſchen und des bürgerlichen 
Elements in demſelben Richtercolleg if jedenfalls eine zweckmäßige 
Ansgleijung der Mängel eings jeden derfelben. uud verhindert die einſei ⸗ 
tige Eutwickelung derfelben, zugleich auch in ihren Fehlen. Es iſt bierhei 
davon auszugeben, da das juriſtiſche Element die Oberband bebätt, 
jedoch in dem bürgerlichen Elemente ein ſtarkes Gorrectiv erhält, welches 
den Nachtheilen der Präponderanz entgegenmirkt,” Nochmals ſich gegen 
die Jury wendend, meint Schwarze, ed fei ſchon die aͤußerlich fid funds 
gebende Scheidung der rechtsgelehrten Richter und der Geſchwornen bei 
einem Schwurgerichte eine nachtheilige Etſcheinung; fie jeße beide Goflegien 
einander gegenüber und gleichſam in Oppefition; ihre Arbeit jei eine ger 
theifte. Es fei aber gut, wenn beide Theile gleich anfaͤnglich, dem Anger 
Hagten wie dem Publicum gegenüber, als ein Ganzes, zu gemeinſamer 
Arbeit berufen, ſich darftellten und der Geſchworne mit dem rechtsgelehrten 

Nicter denfelben Ciß einnähme, ganz abgefehen noch davon, daß ſolche 
Gollegintität gewiß dem Geſchwornen in den Angen des Publicums ther 
für fein Anſehen nützlich als ſchädlich fein werde, 

Auf diefem Wege fommt Schwarze zu dem Safe: „Die Bereinigung 

des bürgerlichen und des juriſtiſchen Elements finden wir in den Schöffen- 
gerichten. In ihnen erhält der dem Geſchwornen-Iuſtitute unterliegende 
berechtigte Gedanke feinen vollen amd unantaftbaren Ausdrud.” Er bleibt 

aber nicht ſtehen bei diefer Hinweiſung anf Die Rettung des deutſchen 

Etrafproceffes, fondern fermulirt auch gleich in feinen Grundzügen das 
nene Gefeg. „Wir würden ein Colleg bilden, zufommengeiept ans einer 
Anzahl rechtsgelehrter Richter und einer Anzahl Schöffen (nicht Geſchwornen) 

und ibm die Entſcheidung der That und der Rectöftage zuweilen. Mir 
mürden das Golleg aus neun Richtern und zwar ſechs Schöffen und drei 
rechtsgelehrten Richtern, oder and aus vier Echöffen und Drei rechtege⸗ 
lebtten Richtern, ſonach aus fichen Richtern zufammenfepen. Den Vorfiß 
führt einer der rechtsgelehrten Richter. Die Berathung erfolgt, nad 

Schluß der Bemeisanfnabme, in geheimer Sitzung, an welder die neun 

(fieben) Richter Theil nehmen. Cine Trennung der bürgerlichen und der 
jariſtiſchen Richter findet hiebei micht ſtatt. Die neun (fieben) Richter 

Baluſche Monatefrift, 8. Jahrg, BD. XV., Heft 2. 8 
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eutſcheiden nach der gemeinſchaftlichen Beratbung und in derjelben Sitzung 
durch Abgabe ihrer Vota und zwar mündlih. Zu einer Verurtbeilung 

des Angeklagten werden 6 refp. 5 Stimmen verlangt.” Dem Erfenntniß 
des Shöffengerihts ſollen Entſcheidungogründe beigegeben werden. Obr 
gleid nun aber Schwarze das Hauptgewicht darauf legt, daß die That 
und die Rechtoftage nicht zu trennen feien und es an einer Stelle bejon» 
ders betont: „In unferm Vorſchlage geben mir dem Schöffengerichte die 
volle Rechtoſrage,“ will er doch bei der Strafahmefjung der Schöffen 
nur eine berathende Stimme einräumen. Gewählt werden follen die 

Schöffen aus den gebildetften Kreifen des Volkes. 

Herr Schwarze bat feinen Vorſchlag in einer gewandten Sprache 

ausgeführt und ift Dabei, gegenüber denen, die für die Jury gegen diefen 
Vorſchlag aufzutreten geneigt fein möchten, in dem großen Vortheil ger 
weien, daß er in dem ſchwurgerichtlichen Verfahren, welches ſchon ſeit ger 
raumer Zeit in Uebung und in der Schule des Lebens ift, auf Grund der 
Erfahrung mehr oder weniger. bervorgetretene Schwierigleiten und Febler 
berausftellen fonnte, während fein Vorſchlag nur nod ein Theorem ift, 

das die Schule erft durchzumachen hätte, Die Anhänger der Jury dürfen 

zwar gelteno maden, daß mit der ihnen lieb gewordenen Einrichtung im 
Raufe der Zeit auf deutſchem Boden’ weientliche Verbefferungen vorgenoms 
men jeien, fönnen aber nicht behaupten, ſchon zum gewünfchten Ziel ge« 
kommen zu fein, während Schwarze'd Problem, dem die Erfahrung noch 
keinen Abbruch thut, als mit den fhönften Hoffnungen geziert hingeftellt 
wird. Die Verwendung von Gertichtsſchöffen in Polizeifttaffaden, wenn 
diejeibe, was noch nicht conſtatirt ift, ſich genügend bewährt haben follte, 
dürfen mir nicht als Garantie nehmen, daß fi das Schöffengericht im 

großen Maßftabe bewähren werde. 
Se wie dur den für die neue Gerictsbildung von Schwarze ger 

wählten Namen „Schöffengeridyte” weit mehr veriproden wird als gegeben 

werden foll, indem es gar nicht jeine Abſicht ift feine Schöffen wieder in 
das alte Recht einzufeßen, das ihnen zuftand, als die Schöffeneinrichtung 
in Deutſchland Realität hatte, fo wird in der Durchführung des Vorſchlags 

auch die Hoffnung nicht erfüllt, welche man anfangs, aus den einfeitenden 
promiſſoriſchen Sägen, zu faffen geneigt fein muß. Schwarze tadelt, daß 
bei der Juryeinrichtung dem „bürgerlichen Elemente” nicht die „völlige 
Entfaltung“ gemähet werde, man darf alſo erwarten, daß dieſes in der 

ueuen Einzihtung geſchehe. Nun fol zwar in dem vorgeſchlageuen Collegium 
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die Zahl der ſ. g. Schöffen größer ſein als die der Juriſten, aber ſogleich wird 
ſtark betont, es ſei davon auszugehen, daß das juriftiihe Element die 

Dberhand behalte, jedod in dem bürgerfihen Elemente ein ftarkes Gore 

zectiv erhalte, welches den Nachtheilen der Präponderanz entgegenwirke. 
Die Befürchtung, es Fönne bei der. neuen Einrichtung das juriſtiſche les 
ment fich leicht zu einer Preffton gegen das bürgerliche Element verleiten 

laſſen, theilt Schwarze nicht, doch will er fie nicht als eine völlig gehalt 

loſe. bezeichnen; jedenfalls werke fie überfdhägt und einzelne Fäle, in 
welchen dieſe Furcht ſich beftätige, könnten nicht maßgebend fein, da fie 
gewiß felten fein würden. Schwarze weiß jebr geididt, Ginwürfen und 
Zweifeln dadurch anszuweichen, daß er feinen Glauben uud fein Hoffen das 
gegen in die Wagſchale wiri. So auch an der Stelle, wo er fi aus 

ſpricht über feinen Hauptjag, daß dem Schöffeungericht die volle Rede 

frage gegeben werden fol. Die Schöffen jollen über die Rechtofrage ohne 
Befbränfung urtheilen, aber muter der Mitwirkung und Belehrung der 
zechtögelehrteu Collegen. Cr fügt binzu: „Wir hoffen auf ein gegenfeie 
tiges freundliches Ginvernehmen der Richter und der Schöffen und durch 

daffelbe auf eine raſche Verftändigung beider über Die Rechtefrage. Auch 
darf man nicht vergefien, daß Die Schöffen aus den gebilderften Kreifen 
des Volles gewählt werden fellen und ihnen daber im Allgemeinen weht 
fo viel Verftändniß zugetrant werden fann, um aud über eine Rechtsfrage 
ſich Kar werden ud biernad die Mittpeilungen, ja, man darf.es fagen, 
die Belchrungen der Richter ſich aneignen zu lönnen. Die neuen Hans 
delsgerichte geben hierfür einen ſchlagenden Beweis." Diefe Erüge der 

Hoffnung ſcheiut mir ſehr übel gemäblt zu fein und der ſchlagende Beweis 
gar nicht ſtichhaltig. Pit den Handelsgeribten wird überhaupt fehr oft 
in unrichtiger Weile eremplificirt. , Ja den Handelögerichten fommen nur 
Handelsfahen vor uud die Nichtjuriften in dem Gericht find gewiegte 

Kaufleute, welche eben wegen ihrer Sachkenntniß und Bekanutſchaft mit 
den zur Sprache kommenden Verhäftniffen herangezogen find, ven denen 
daher auch präfumirt merden darf, daß das Berftändniß der handelsrechte 

lichen Fragen ihnen nahe liege. Die Rechtsfragen aber, melde in dem 
projectirten Schöffengericht, auftauchen können, liegen gar nicht in einem 

fo geihloffenen Kreife. Schwarze meint zwar, ein Gefep, welches felhft 
durch die Erläuterungen eines Juriſten nicht zum Verftändniffe eines ger 
bildeten Laien gebracht werden könnte, fei ohnedem ein Gefeg, deſſen Aufe 

bebung bakdigft angeftrebt werden müffe, alein Die in einem ſoichen Gerichte 
Fo 
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fib erbebenden Rechtsfragen werden gar nicht bloß von der Erkenntniß 
eines Gefeges abhängen oder darauf ſich reduciren und die Rechtsbelehrung 

niet bloß eine Gefeesandfegung fein fönuen. Schwarze will dem Schdir 

fengerichte die „volle“ Rechtsirage geben, alfo doch wohl auch alle Rechts 

fragen, welche in einem großen verwickelten Proceffe vorkommen. Zur 

Löſung diefer Rechtofragen find demnad) die rechtsungelebrten Sthöffen, 
welche in dem Collegium fogar numeriſch ftärfer vertreten jein follten, gang 
gleichberechtigt mit den rechtskundigen „Golegen. Was wird davom die 

Folge fein? Daß die Schöffen über Dinge votiren, die fie nicht verftehen 
. oder die fie nad) der Belehrung durch ibre juriftifchen Gollegen, uach einem 

für Lehrer und Schüler glei mübfamen Unterricht, hälb verfteben. Das 
Beſte wird in einem ſolchen Falle fein, wenn fie, ihrer Unfähigkeit zu ur» 
theiten fi bewußt, unr pro forma uribeilen, inderi fie der Weiſung ibrer 

juriftiſchen Collegen blindlings folgen. Das Schlimmfte aber ift, wen 
fe die Sache halb verſtehen, aber ganz au verftehen glauben, Es lehrt 
mı8 manche Erfabrung im gewöhnlichen Lehen, ganz abgeichen von juriſti— 
ſchen Fragen, wie ſchwer «6 fei mit folden Leuten des halben Verftänds 

niffes zu verhandeln, Wo bleibt aber in ſolchen Fällen, welche nicht außer 

dem Bereiche der Möylichfeit, ſondern recht nabe Tiegen, der Vortheil einer 

Mitwirkung ‘der bürgerlichen Elements im Schöffengeriht? Daß id mir 

bei dieſer Skepſis fein Bild ausmale, dem die Realität abgeſprochen wer⸗ 

den müßte, dafür bürgt mir, was in derjelben Richtung zwei der bedens 

tendſten dentſchen Griminaliften, die in der Verteidigung der Jury gegen 
das Schöffengeriht aufgetreten find, Mittermaier (Erfahrungen über 
die Wirffamfeit der Schwurgerichte S. 779) und Glafer (jur Zurpfrage, 
Bien 1864, ©. 68) bemerkt haben, Der fdarifiunige Glafer fagt: 
„Nach dem Schöffenvrofert find Männer ohne Rechts und Gefhältsfenntr 
niß zur Leitung und Anordnung eines complicirten Proceßgauges, zur 
Ueberwachung einer oft febr tief angelegten Paxrteitaftit, zur Löſung der 

ſchwierigſten ragen des Proceßrechtes, zur Verhütung von Nullitäten 
berufen! Wir müſſen auf diefen Punft großes Gewicht tegen, denn es 

ift etwas Anderes, eine Frage des materiellen Rechtes, und etwas Anderes, 
die Proceßleitung Nichtſuriſten in die Hände zu geben; e8 können in jeder 
einzelnen Straſſache doch mar wenige Artikel des Strofgeſetbuches in An- 
wendung fommen, von weldyen fid denfen Läßt, daß man fie von Fall zu 

Fall jemand ar machen kann; allein jede Strafſache ift Begenftand eines 
ganzen Proceſſes, «6 wird in jedem Falle die ganze Straſproceßordnung 
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angewendet und die einzelnen Proceßnormeu fiehen in einem viel innigeren 

Zufammendange als die einzeluen Vorſchriften des Strafgefepbudes; man 
fann feine Proceßfrage entſcheiden, ohne den ganzen Organismus des 

Straiproceffes zu überfehen. Die Anforderungen, welche an die juriſtiſche 
Bildung der Schöffen geftellt werden, find alſo ſchon darum weit größer 
als jene, welche an Geichwotne zu machen find.“ | 

Während Schwarze den Schöffen die Handhabung der vollen Rechts - 

frage zuweiſt und fie dadurch in das Labyriuth der juriſtiſchen Zmeifel 
und Controverfen ſchiebt, will ec den Schöffen bei der Gtrafabmefjung 
nur eine beratbende Stimme einräumen, entzieht ihnen alfo einen Theil Der 
vollen Rechtsfrage. Allerdings richte fich die Etrafabmefjung innerhalb 
der im Geſetze gezogenen Gtrafgrengen „ach dem Grade den fittlihen Vers 

ſchuldung des Thäters und es fei Die Abwägung dieſes Grades zunaͤchſt 

feine juriftiiche Arbeit; ein unbefangenes Urtheil aus dem Volle leifte bier 

ot einen großen Dieuft. Aud) laffe ib nicht verfenuen, daß die techtö« 
gelehrten Richter bei einzelnen Verbrechen geneigt jeien, von einer den 
Auſchauungen des täglichen Lebens wicht entſprechenden Auffoffung der 
Strafbarfeit auszugeben; es Fönne bier beiſpielsweiſe nur an das Vergeben 
der Bedrohung in den Füllen, wo die Betheiligten den niedern Volks— 

ſchichten angebören, erinnert werden, Allein andrerjeits ſei auch nicht zu 
bezweifeln, daß diejenigen, welche an dem Verſpruche in Strafſache nur 

ausnahmemeife Antheil nähmen, bet gewiſſen Verbrechen, insbefondere bei 
den Verbrechen wider das Gigentbum und auch bei der Brandftiftung zu 
einen maßlofen Härte, bei Vergeben genen die Perfon zu einer cben fo 

maßlofen Milde geneigt ſeien. Die auctoritas rerum similiter judicatarum, 

die. fertdauernde: Erinnerung an aͤhnliche Fälle, an deren individuelle 
Schwere und an die. damalige Vefrafung und deren Maß, mit einem 
Worte die Stetigfeit und Gleihmäßigfeit auch in der Strafabmefung fei 
ein Erforderniß guter Rechtöpflege. Die Erfafjung der individuellen Natur 

des Falles wie die Erfahrung der Schwere des Falles, gegenüber früher 
bereit entichiedenen Fällen, müßten bier ſich gegenfeitig. ergänzen. Diele 
Bemerkungen Schwarze’s find ſeht wahr und fehr gewichtig, aber indem er 

feinen Schöffen das vorenthält, was für die alten wahren Schöffen eine 
Haupttbätigfeit war, eridüttert er dos Vertrauen auf fein Schöffenpreject. 

Gr giebt: feinen Schöffen die volle Rechtsſrage, ſchneidet diefe aber da ab, 

wo eine Function beginnen ſoll, die er nicht einmal. eine recht juriſtiſche 
Arbeit; nennt; da bepilligt er feinen Schöffen, um- fie noch von den 
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Geſchwornen zw unterfcbeiden, eine beratbende Stimme, während fle mitten 

im Strudel jurifiifher Fragen daſſelbe Stimmrecht haben follen wie ihre 

juriſtiſchen Collegen. 

Sowohl Mittermaier als Glaſer beben als eine nicht unbedentende 
Schwierigleit hervor, daß Staatsanwälte, Vertbeidiger und Sochverſtaͤu—⸗ 

dige, die zu einem fo gemiſchten Collegium zu ſprechen hätten, in Berles 

genheit gefegt würden, ob ihre Vorträge mehr für die Medirsgelehrten des 
Gerichts oder für die Nictjuriften einjurichten feien. Welchen Ton fol 

man anfıhlagen, fagt Glafer, wenn man zu einem Collegium ſpricht, in 
welchem neben Neulingen und Rechtsunfundigen erfahrene Richter ſihen? 
Soll man mebr bemüht fein, den mutbmaßlih einflußreichften Mitgliedern 

deffelben eine Geduldprobe zu eriparen oder ſich den minder verlaͤßlichen 

Mitgliedern deutlich zu machen? 

- Schwarze ſchließt feine Abhandlung mit dem unbeftritten richtigen alle 

gemeinen Ausruf: „Nur diejenige Procehform verdient den Vorzug, welche 
die meifte Garantie für eine gerechte Aburtheilung bietet!" Diele 
Proceßform glaubt er gefunden zu haben auf der Grundlage des ger 
meinfanen Zufammenwirfens von Juriften und Nichtjuriſten in demfelben 

Collegium für den gweck der Beantwortung der nict getrennten, d. h. nicht 
an verſchiedeue Factoren gewieienen That» und Rechtofrage. Im ftärkiten 

Gegenfaß dazu befindet fih Glafer, der, die englifche Jury im Auge 
behaltend, den Grundgedanfen des ſchwurgerichtlichen Weriabrens als ber 
rechtigt und ausführbar beranszuftellen ımabfäfftg tbätig gewefen if. Im 
ſchwurgerichtlichen Verfahren feien Juriſten und Nichrjuriften zu_durhaus 
felbftändigen, wenn auch in einander greiienden Functionen berufen, ihre 
gegenfeitige Stellung ſei durch Gejege geregelt und die Grenzlinien würs 
den durch feierliche Formen bewacht. Der Erfolg und das Gedeiben jeder 

Zuftitution hänge davon ab, daß jeder miffe, was im zu ihun obliege, 
and daß jeder für das, mas aus feiner Wirkfamfeit entfprungen fei, auch 
einſtehe; das fei befonders wichtig, wenn es ſich bloß um moraliſche Ver- 
autwortlichfeit handle. Diefe weentlicen Vorausfepungen fehlten aber bei 
einem Collegium, in welchem Juriſten und Nichtjuriſten zuſammenwirkten; 

die Modalitäten der Wirkfumfeit des Einſelnen würden, da ja völlige 
Gleichhein nicht denkbar fei, durch die Eharaftere und zufädigen Cigen» 
ſchaften der Mitglieder beftimmt und die Verautwortlichleit treffe feinen, 
weil fie von Einem zu dem Andern wandere, Dagegen beftehe das 

Velen der (engliſchen) Jury darin, daß das Strafurtbeil aus dem Zus 
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ſammenwirken zmeier felbftändiger Factoren hervorgebe;, jedem diefer Factoren 
fei ein Gebiet zugemiefen, auf welchem er in erfter Rinie berecbtigt fei, für 
welches er das eutſcheidende Wort auszuſprechen babe, obne dabei gaͤnzlich 
der Mitwirkung des andern Factors entzogen zu fein. Jeder habe feinen 
Theil an der Endeutſcheidung, und da dieſer Theil allen erfennbar fei, fo 
fei er and nur für dieſen feinem Bewiflen und. der Welt verantwortlich, 

Als im Jabr 1864 in der zweiten Kammer des ſächſiſchen Landtags 

der Antrag auf Wiedereinführung der Jurv für das Königreih Sachſen 
geftelt wurde, fam auch durch durch den Einfluß Schwarze's, der als Res 

gierungscommiflär fungirte, das Project des ſ. g. Schöffengerichts zur 
Evrade. Er naunte bier, wie in feiner Schrift, dad Schöffengericht ein 
altdeutſches Anflitut, das fi in mebreren Ländern gut bewähre. Ju 

diefem Satze Tiegt aber ein doppeltes quid pro quo. Das vorgeſchlagene 
Schoͤffengericht ift weſentlich etwas ganz anderes als die alıdeutihe Eins 
richtung und bat mit diefer, wenn ich mich des Bildes bedienen darf, 

bödftens eine Aehnlichfeit, wie die Des Mauftbiers mit dem Pferde. Das 
zweite quid pro quo befteht darin, daß von einer im Gtadium des ers 
ſuchs befindlichen Einrichtung für geringe Straffälle auf deren Zweckmäßig- 
feit für die ſchwerſten, verwideltften Säle geſchloſſen wird. Es fam 
damald weder zur Wiedereinſübruug der Jury im Königreich Sachſen noch 

wurden die ſ. g. Schöffengerichte beliebt und daß das Lehtere nicht geldab, 
ift wohl ſehr erfreulich, weit Sachſen fonft in eine Zfolirung vom übrigen 

Deutſchland gefommen wäre, one die Garantie oder die fihere Hoffnung 
auf das Gelingen des GEpperiments. 

Benn ich mid) nun den baltiſchen Provinzen Rußlands zuwende, fo 
kann es mir nicht einfallen, aus dem Grunde, daß ich die Einführung der 

Griminaljury in diefen Ländern für gewagt halte, das ſ. a. Schöffengericht 

in ſchweren Straffäflen zu empfehlen. Diefes Zwitterinftitut würde ſich 

dort fo wenig wie anderdwo bemäbren, während es fid nad meiner Ans 
ficht Hinfichtlich der Jury nur darum handelt, ob dort die Vorausſetzungen 

Ab ſchon finden, unter denen allein auf ein gebeihlihes Wirken des 

fömurgeriehtfigen Proceſſes gerechnet werden fann. Ich babe das Bars 

bantenfein dieſer Porausfegungen in einem früheren Auffage in dieler 
gZeitſhrift (IX., 1) bezweifelt, boffe aber, daß dieſe entſteben werden 
und daß man dereinft die Ginführung der Criminatjury als „Krönung 
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des Gebäudes" um fo ſicherer wagen kann, als bis dahin, wenn nicht 

alles trügt, die deutfche Criminaljury über die Kindheit hinaus zur Reife 

gekommen fein wird und mit Vertrauen nachgebildet werden Fan, natürlih 
unter Berüdfichtigung mancher befondern Lebensverhältnife der Oftfecpro- 

vinzialen, denn die Jurheintichtung wird in feinem Lande in allen ihren 
Formen ganz dieſelbe fein dürfen, fondern nur das Princip und die davon 
unfösbaren Ausdrüde deſſelben müffen feftgebalten werden. Mittermaier, 

der eiftige Vorkämpfer für das deutſche Schwurgericht, hat es mod) neuer 
dings wiederholt betont, daß die politiihen und ſocialen Zuftände und der 

Volkscharakter bei jedem Volke auf die Geftaltung und Wirkjamfeit des 

Schwurgerichts ‚einen wefentlihen Einfluß baben müſſen und dadurd das 

ſchwurgerichtliche Verfahren in jedem Lande ein. igentbümlicyes werde. 

M. hat immer der englifhen Jury den Vorzug gegeben vor der franzöfle 
fen, es fonnte ihm aber nicht einfallen, das englüche Verfahren in, feiner 
ZTotalität zur Aufnahme in Deutſchland- zu empfehlen und er hat auch 
fpeciel nachgewieſen, daß der ſchottiſche, irländiihe und nordamerifaniihe 

Straſproceß zwar den Typus des engliihen an ſich trage, aber doch ber 

deutende Berfhiedenpeiten habe. Daſſelbe gilt von Belgien in Beziehung 

auf das franzöflihe Strafverfahren uud ſelbſt in Deutſchland ift das 

Schwurgericht in Preußen anders organifirt als in Baiern, in Braunſchweig 
ganz anders als in Hannover, 

Indem id) nun die Jury einftweilen bei Seite lafje und den ſ. g. 

Siöffengerichten nicht das Wort reden lann, werfe id) mir die Frage auf, 
ob nicht den baltischen Provinzen eine durchfübrbare Einrichtung zu ems 

pfehlen fei, welche wefentliche Verbeſſerungen des Griminatverfabrens ent: 
bielte und zugleich an Veftehendes anfnüpfte. Eine ſolche Einrichtung 
braucht nicht erft theoretiſch conftruirt zu werden, fondern exiſtirt ſchon feit 

geraumer Zeit in verfdiedenen Ländern und man kaun daher die Erfabs 
rung fragen, ob fie ſich bewähre. Auch diefe Ginrichtung ift wicht übernl 
in den Formen diefelbe, fondern hat ihre Modalitäten; fie tritt aber zu 

dem ſchwurgerichtlichen Verfahren nabe herau und beſteht nach ihrem 
Gruudcarafter darin, daß die Entideidung über Gtraffäle, wie fie an 
deröwo den Schwurgerichten zugewiefen find, einem mit einer anſehnlichen 

Zahl regtöfundiger Richter befepten Gerichte zufällt, daß aber bei der 
Herrſchaft des Anfingeprincips auch Dcfjentlichkeit und Mündficpkeit in 

der Verhandlung zur vollen Geltung kommen und, worin die Aunäberung 

zum ſchwurgerichtlichen Verfahren fi) deutlich herausftellt, daß die Richter 
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frei von einer zwingenden geſetzlichen Beweistheorie ihren Entſcheid nur 

nach gewiffenbafter Ueberzeugung geben. 
Die Schweiz, eine Einheit in der Vielheit, das Land der Gegenſätze 

und Verſchiedenheiten auch im gerichtlichen Gebiet, zeigt eine folde Ein 
richtung in mehreren Gantonen. Während die Jury immer mehr Eingang 
fand, bfieben einige Gantone bei dem alten und felbft älteften inquifltorie 
fen Verfabren, wenn es aud für die Form dort öffentliche Anfläger 
giebt. In mebreren Gantonen findet ſich gwar eine mündfihe Schlußver- 
dandlung, “aber ohne Beweisproduction. Dagegey giebt es einige Gtraß 
proceßordnungen, welche eine mündlichsöffentlihe Bemeisverhandlung vor 

ſchteiben. Voran ging in diefer Richtung Baſel-Land, es folgte Gran. 

binden 1853 und in dieſelbe Kategorie gebören and, bei fonftigen Ver- 
ſchiedenheiten, die Straiprocchordnungen von Luzern, Bafel-Stadt, Et. Gallen, 
Am Teichteften laͤßt ſich diefe Richtung veranſchaulichen an dem Gtrafproceß 

Graubündens. 

Strafgerichte find in Graubünden die, Kreisgerichte, und. das Cantons ⸗ 
gericht. Jene ind comyetent bei allen Verbrechen und Vergehen, weiche 
nicht gegen den Staat gerichtet ind. Die Competenz des Gantonsgericts 

beichränft ſich aber doch nicht auf die, Staatsverbrechen, fondern ale 

ſchwereren Verbrechen können an dieſes Bericht zur Unterluhung und Abe 
urtpeilung überwielen werden. Der Beſchluß darüber ftebt dem Kreisge⸗ 
richt zu, dem alſo in dieſer Beziehung fehr viel eingeräumt ift, Sobald 

-ein Kreisgericht die Ueberweilung eines Straffalles beſchloſſen bat, ſoll cs 

die Diesfällige Anzeige folort an das Präfdium des Gantonsgerits 
machen. Inzwiſchen bat aber das überweifende Gericht bis zum, Eins 

ſchreiten des Inſtructionsrichtet Die deingendften Unterfuchungshandlungen 

und allfälige Verbaftungen, vorzunehmen und namentfih für Erhaltung 

der Spuren. des Verbrechens beforgt zu fein, 

IL. Das Verfahren vor einem Kreisgerichte hat vier Stadien: 

3) Die Vorunterſuchung führt der Präfident des. Gerichts mit Zuzug 
des Gerichtsſchreibets. Der Präftdent ift aber nur in dringenden Fällen 
befugt, von fih, aus eine Verhaftung vorzunehmen, fondern vegelmäßig 
enticheidet über die Vornahme einer Verhaftung ein Ausfcuß des Kreis 
gericht, fo wie auc über Die allfällige Dauer der Haft. Go wie über, 
bauyt in Graubünden die yerfönlihe Freiheit ſehr geihügt iſt, beftimmt 
auch die Strafprocehordnung, daß, da das Geftänduiß des Angeſchuldigten 
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au feiner Verurtheilung nicht weſentliches Grforderniß fei, auch zur Erzielung 

defielben weder die Haft noch die Unterfuchung überhaupt verlängert wer 
den dürfe. 

b) Sobald der Präfdent die Vorunterſuchung beendigt bat, legt er, 
und zwar fpäteftens in 8 Tagen, fänmtliche Acten dem Gerichtsausſchuſſe 
vor. Diefer Ausfhuß hat dann, infofern er nicht eine Ergänzung der 
Unterfuchung anguordnen nötbig findet, darüber zu entfheiden, ob Grund 
zu weiterer gerichtlicher Verfolgung vorbanden fei oder nicht. Im erfteren 
Falle trifft er die Einleitung zur Hauptverbandlung und es hat aledann 

diefe Entſcheidung die Wirkung einer Verfegung in den Anklagezuſtand. 
Sol der Fall vor dem Kreisgericht zur Behandlung kommen, fo beftellt 

der Ausfhuß auch folort den Aufläger und den Vertheidiger, bei deſſen 
Eruennung die alfäligen Wuͤnſche des Angeklagten mögfichft zu berückſih⸗ 
tigen ind. Sodann giebt der Präfdent unter Anberaumung einer möge 
lichſt kurzen Frift, die Acten zuerſt dem Ankläger und dann dem Vertbeis 

diger, und fegt darauf ſobald als möglich die Hauptoerbandlung an. Aus 
den Beftimmungen über das fehr weit gehende Recufationsredt ift bemer⸗ 

fensmerth, daß die Recufation aud) gegenüber demjenigen Richter zuläſſig 
ift, der ſchon vor Schluß der Verhandlungen Aeuherungen gethan hat, 
aus welden hevorgebt, daß er ſich bereits eine Anſicht über Schuld oder 

Nichtſchuld gebildet hat. Das Verzeichniß der vorzuladenden Zeugen ift 
vor der Hauptverbandlung ſowohl dem Anfläger al dem Angeihuldigten 
und deſſen Bertbeidiger mitzutbeilen. Aus erheblichen Gründen dürfen die 
Parteien die Vorladung noch anderer Zeugen verlangen, 

©) Die Hauptverhandfung im Kreisgericht iſt in der Regel öffentlich, 
wenu nicht eine Auenahme bievon aus Gründen der Schicklichkeit geboten 
wird. Der Präfident eröffnet die Sipung mit einer kurzen Darftellung 
de8 Gegenftandes der Verhandlung, nebft genauer Angabe des dem Anger 
Magten zur Laſt gelegten Verhrechens und befragt ten Iefteren um Namen, 
Stand, Heimat und Wohnort. Godanı vernimmt er den Angellagten 

über alle für die Urtheilsfälung erheblichen Thatumftände theils ſogleich, 

theila im Verlauf der Vernehmung von Zeugen. Co wie ein Zeuge von 

dem Präfidenten vernommen ift, dürfen an ihm ſowobl von dem Anfläger 

als von dem Ungelagten oder deſen Vertheidiger ſachbezügliche Fragen 
geftelt werden und daifelbe iſt jedem Mitgliede des Gerichts geftattet. 
Auch an den Angeflagten dürfen von dem Anfläger und vom Vertbeidiger 

und ven den Gerichtsgliedern Fragen gerichtet werden, Am Schluſſe der 
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Verbandlungen fommen die Vorträge der Parteien, von denen der Anger 

Mlagte und fein Vertheidiger immer das letzte Wert bat. Das über die 
Verhandlungen geführte Protofol bezieht fib nur auf den Gang der Bere 

bandiungen und conftatict, daß in formeller Beziehung alles in Ordnung 
vorgenommen feiz der Mündlichteit geſchiebt durch dieſes Protololl fein 

Abbruch. 

4) Nachdem der Präſident den Schluß der Verhandlungen erflärt 
bat, ichreitet das Gericht unverzüglich zur geheimen Berathung. Frei von 
einer zwingenden geſetzlichen Beweistbeorie entſcheiden die Richter über 
die Qualification des Verbtechens und die Steainumeflung. Abſolute 
Stimmmebrbeit genügt in der Regel, doch kaun ein Zodesurtheil von den 

Kreisgerichten nur einftimmig gefällt werden. 

I. Der Gang und die procefjualiigen Grundfäße des Strafver⸗ 

fahrens im Gantonsgericht ftud weſentlich dieſelben wie in den Kreiöger 

tihten. ine nicht motivirte Verſchiedenheit ift, daß für ein Todesurtheil 

im Gantonsgeriht 7 von 9 Stimmen genügen. 

Den wictigften Sag der einfachen graubündner Gtrafprocehordnung 

darf man wohl nennen die Beftimmung: „Gegen Urtheile der Kreisgerichte 

und des Cantonsgerichts ift feine Appellation zulaͤſſig.“ Der Gap wird 

wanchen erſchrecken, der fid) vergegemwärtigt, daß au ein Kreisgericht, 
nicht bloß das Landesgericht, zum Tode verurtheilen kann. Zur Erkläs 
tung mag es dienen, daß Graubünden erft in neuerer Zeit aus einer Anı ” 

jabl von Hochgerichten, deren jedes feinen inappellabeln Galgen hatte, 

zur größeren Einheit zuſammengewachſen it und daß in der Inappellabie 
lität der Kreisgerichte eine Fortiegung alten Rechts und alter Gewohnheit 

geieben werden fann. Aber jener Gap läßt fich aud als richtige juriſtiſche 
Conſequenz vertheidigen. Der Ausſchluß der Appellation fließt in Gran 
bünden nicht alle Rehtönittel aus; ala Befhwerden über Formverletzungen 
führt die Straproceßorduung den Recurs und.das Gafjationsgefuh auf. 

In dem Ausflug der Appellation fehe ich eine richtige juriftiiche 
Eonfequenz, da die granbänduer Straiproceßordnung die Mündlichkeit rein 
und voll zur Geltung bringt und feine geſetzliche Beweistbeorie hat, ſon⸗ 
dern die Entſcheidung über die Thatfrage der freien richterlichen Ueber⸗ 

zeugumg anheim giebt. Wenn man dieſes gufammenbäft und nad) feiner 
Bedeutung würdigt, fo ift es ſolgerecht, feine zweite höhere Inſtanz qudex 
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ad quem) zu flatwiren, denn entweder müßte die zweite Juflanz, wenn 
fie auch den unberedhenbaren Vorzug der Mündlichfeit gder Ummittelbarkeit 

aeyiehen und die Gntiheidung der Thatirage mac freier Ueberzeugung 
entfteben, laſſen wollte, mit der Hauptverhandinug wieder von vorne ber 
ginnen, wo e8 denn feaglid wäre, ob, abgefeben von dem grofen Aue 
wande an Zeit, Arbeit und Koften, das böbere Gericht fi auch als das 

beſſere bewiefe, falls nicht neue Thatſachen und Beweismittel auf die Bühne 

fümen, oder das Obergericht würde ſich das Anfehen geben müſſen, als 

ob es mit unvollftändigem und mangelhaitem Daterial wermöge böberer 
Beisheit mebr zu feiften im Stande fei als das Untergericht. Man bat 

ſchon mit Recht eine ſolche Berufung eine appellatio a judice melius 
informato ad judicem male informatum genannt. Wenn das Obergericht 

nicht, uuter Wahrung der Miündlichfeit, eine abermalige Beweisproduction 

anordnen würde, fo müßte es ſich begnägen mit den Acten der Voruuter⸗ 
ſuchung und dem Protofol über die Hauptverbandlung. Dadurch erhielte 
es aber ung ſehr unzureichende Prämiſſen für die Kntfheidung, denn nur 
in einfachen Straffällen geben die Acten der Vorunteruhung das aufreir 
chende zuverläffige Material und das Hauptvethandiungsprotefoll verbreitet 
fi kaum weiter als über die Beachtung des Formellen. Die graubändner 

Strafprocegordnung fagt in diefer Beziehung: „Das Protofoll über dieſe 

Verhandlungen bat nichts anderes zu enthalten als diejenigen Daten, 
welche zum Erweis der beobachteten proceſſualiſchen Format äten dienlich 
find, aiſo imsbefondere das anweſende Gerichtö» und Parteiperfonal, die 
Bezeichnung des dem Angeklagten angeſchuldigten Verbrechens, die zur 
Conſtatixung des Thatbeftandes produeirten Gegenftände und die Aulelns 

anderfolge der wefentlichen proceſſualiſchen Acte 2.“ Mehr kann au ein 

ſolches Protofoll kaum enthalten, es müßte denn die Gtenogranbie im 

vollen Maage zur Anwendung kommen, aber felbft wenn diefes geihäbe, 

würde doch das Bild der öffentlihmündlihen Verhandlung an Farbe und 

Leben verlieren, die Unmittelbarfeit Täßt ſich nicht wiedergeben. 

Wer. auf das Wein der Miündlichfeit eingehend dadurch zu einer 

Verwerfung der Ayellation kommt d. h. bei unveräuderter, Lage des Thale 

ſaͤchlichen, worauf die Thatfrageentſcheidung baflet war, wird damit nich 
behaupten können, daß das Urtheil jeder Prüfung unbedingt entzogen el, 

fondern, wie, ſehr er ſich, auch gegen eine regelmäßige zweite Juſtanz 
exfläre, wird, er. zugeben, daß in manden Faͤllen ein Mechtsmittel, alſo 
eng, Urtheilsaufechtung, zweckmaͤhig ſei. Um, Ddiefe Gülle zu, erfaffen ſchei⸗ 
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wen zwei Rechtsmittel zu genügen, die Mevfflon und die Nichtigkeits / 
beſchwerde. ”) 

1. Mag das Urtheil von einem Geſchwornengericht oder von einem 
Gollegium rechtögelebtter Richter gefällt ſein, To it es einleuchtend, dab 
das Urtbeil vieleicht anders ausgefallen wäre, wenn Thatſachen und Bes 

mweismittel, die erft nachträglich kenntlich werden, bätten bennt werden 

Böunen. Wenn num wirklich erheblich ſcheinende Thatſachen der Art nach- 

träglih geltend gemacht werden fönnen, fo verlangt es das Streben, im 
Strafprocch wirkliches Recht darzuftellen, daß noch auf ſolche Thatſachen 

eingegangen wird, und dazu dient das außerordentliche, an feine Nolhfriſt 

gebundene Rechtsmittel der Nevifion. 

U. Während das Reviſionsgeſuch eine Anfechtung der Thatfrage- 

entſcheiduug iſt ex capite novorum, richtet ſich Die Nichtigkeitsbeſchwerde 

gegen Febler in der Rechtsanwendung. Ein folder Febler kann liegen in 

der Verlegung einer Vorſchrift und Regel des Proceßrechts (error in pro- 
cedendo) oder in einer unrichtigen Anwendung von Beſtimmungen des 
Strafgefepbuchs anf die ermittelten Thatſachen (error in judicando). Das 
böbere Gericht (Gafationsbot) befaßt ih nicht mit der Tharfrage als 

ſolcher, aber wenn das böbere Gericht zugleich Neviſtonsgericht ift, jo Fan 
es in dieſer Gigenfhaft nach genauer Prüfung und Würdigung der im 
Reviſionsgeſuche geltend gemachten neuen erheblichen Thatſachen den Fall 
dem bisherigen ordentlichen Gerichte oder einem audern zur neuen Beband- 
fung zuweilen. 

Ib bin in meiner Abhandlung ausgegangen von der Frage: Jury 
oder Schöffengericht? Aber man Fan bier nicht jagen: Tertium non datur. 

Gin Drittes fan unter Umftinden ganz am Plage fein und ift es nad 
meiner Ueberzeugung für die baltiſchen Provinzen. Diejenigen Ger 
tihte, welche bisber als Griminalgerichte erſter Inftanz fungiert baben, 
müßten quantitativ fo befegt werden, Daß fie volles Vertrauen genießen. 

Benn fodann die Mündfickeit, das wirkſamſte Mittel zur Verbefferung 
der Strafrechtöpflege überhaupt, zur volen Geltung gebracht wird und in 
notbwendiger Verbindung damit, nad Befeitigung einer zwingenden geſetz⸗ 
lichen Bemeistbeorie, deren Nutzen ſtets febr zweifelhaft geweſen ift, die 

Richter auf ihr beftes Willen uud Gewiſſen bingewiefen find, fo werden 

+) Das treffliche Hauptwerk über Rechtgmittel im Strafverfahren if von Br. Walther 
(2 Bände, Münden 1853). 
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ſolche Richter auch das volle Bewußtfein ihrer Verantwortlichleit haben, 
waͤhrend bei einer Theilung der Thätigfeit, die ihrem Ziele nad) einheitlich 

fein fol, dieſes Bewußtfein geſchwͤcht iſt. Ein Gericht, das ſich nur al 
Untergericht fühlen darf gegenüber einem Obergericht, welches denn doch 

in vielen Faͤllen gar nicht im Stande ift, da® ganze wahre Bild, welches 

in oͤffentlich / mündlichen Verfahren entftanden ift, ſich zu reprodueiren, wird 

wegen der ihm zugemielenen Halbbeit auch balb fein und aus zwei Halb» 
beiten entftebt fein einheitliches Ganze. Nach meiner obigen Ausführung 
würde aber das Obergericht, während es als renelmäßige Appellatioud- 
inftanz in Widerfpruc tritt zu dem Princip der Mündlicfeit, als Caſſa- 
tionshof und Neviflonsgeriht eine Nothwendigfeit fein. 

Dfenbrüggen. 
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Visser maren der Dünaftrom und die Schlittenbahn die Haupthandelds 

wege Riga’s und das Frübjabr und der Winter die Zeiten, in welden 
die Producte aus dem Reiche in größeren Mafen nach Riga gelangten; 
fo mar es bedingt durd die örtlichen und klimatiſchen Verhältniſſe. Die 

Düna iſt im Sommer wegen vieler Untiefen und Stromichnellen kaum 

ſchiffbar und auch ſchwer ſchiffbar zu machen, deun das Gefälle dieſes 

Fluſſes beträgt von Friedrichſtadt bis Riga über 90, von Dünaburg bis 

Riga auf 205 Werft Babnentfernung, circa 283 Fuß. Cs fonnte mithin 
nur das Frübjahröhodwafler die Strufen und Zlöße herabführen, während 

für den Sommer fib der Flußverkebt auf die Bootfahrt beſchräuken muß 
und auch Diefe uur bei hobem Waſſerſtande lobnend ift. Die übrige Pros 

ductenzufubr kounte wegen der mangelhaften Wege während der warnen 
Jahreszeit hauptſächlich nur durch Die lang andauernde und trefflihe 

Binterbahn vermittelt werden. Da num aber im Winter der Geeverfehr 
tuht, ſo mußte der Kaufmann Die dann angeführten Waaren ſpeichern, 
während die in der erſten Frübjahrszeit anfangenden Strufen als Spetr 

&erräume dienten, bis ihr Inhalt in die Schiffe übergeladen wurde, So 
war es bisber und felbft in der neuſten Zeit bat die Eiſenbahn nur 
7 Nilionen Bud von dem gelammten Verkehr (nad) dem letzten Rechen⸗ 
i&ajtsberiht pro 1865) an ſich zu zieben vermodt. 6 fragt ſich, wie 
die bereits vorhandenen und noch auszubauenden Gifenbahnen dieſe Ver 

bälmiffe in der Folgezeit ändern werden und müſſen. 
Zunächft dürfen wir uns nicht Durch Die anfbeinend ungünftigen Rer 

fultate des jetzigen Eifenbahnvertebrs tänſchen, oder durch die nicht felten 

gebörte Behauptung, daß die Eifenbahnen nie den Strufen- und Boote 

verfehr beeinträchtigen werden, irre feiten faffen. Es if durch die 
Riga» Dünaburger Gifenbahn und durch Deren Fortſetzungen eine nene 
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Verkehrsader für ein weites productenreiches Rand erfchloffen, augenblide 
lich ift ein Theil deffelben durch die Juſurrection erſchöpft, durch zwei 

jäprigen Mißwachs und Viebſeuchen bart mitgenommen. Auch hat die 

ploͤblich aufgebobene Leibeigenfgaft innere Umgeſtaltungen hervorgerufen, 
welchen die Äußere Entwikiung noch nicht hat folgen kdnnen Dazu war 
der Wafjerftand der Düna in den legten Sommern ausnahmsweiſe bob 

und begůnſtigte die Boorfeiffeher. Eudlich bat die Maſſe des Papier 
geldes eine ſolche Unfiherheit im den Wertbverhältnifien erutteten laſſen, 

baß der Handelsverfehr fehr leidet. Es ift alſo der, den genannten Bab⸗ 

ven im Angenblid zuftrömende Verkehr Fein normaler, wollen wir aber 

den im Zukunft zu erwartenden Verkehr in Betracht zieben, fo müſſen 

wir uns eine Zeit vergegenmärtigen, in welcher Die Folgen des Aufftandes 
in den Nahbarprovinzen, fowie die Krifis des Freimerdens der Bauern 

Überfanden find, in welcher die bereits geſicherte Bahn nach Drel ausge 
baut, die Schienenverbindung mit Mosfau, Niſhni-Nowgorod, dem ſchwat · 
zen Deere und der Wolga bergeftellt fein wird und das ruſſiſche Beld 
einen gleichbleibenden Werth erlangt hat. 

Denn wenn überhaupt Die hier notbwendigen Verfehrsanlangen ber 
ſprochen werden follen, fo müffen wir geradezu die ausgedebitefte Ver⸗ 
fehröfteigerung in Auoſicht nehmen, nicht, als ob die Einrichtungen fofert 
in fo ausgedehnten Maße hergeftellt werden müßten, foudern damit die 

Verfehrsanlagen von vornherein fo gewählt werden, da fie eine Erweis 

terung bis zu dem vorgeftedten Ziel zulaffen und nicht nach wenigen 
Jabren ſchon Foftbare Umbauten und Aenderungen nothweudig werden, 

Der Waarenzufluß aus den entierhten Landeötbeilen war, mie bereits 

gefagt, früber bauptſäͤchlich auf den Winter und das Frühjahr beichränft, 
feit der Gröffnung der Riga,Dünaburger Bahn ift durch Diele aber ber 
reits ein Theil der Landeberzeugniſſe ſchon fofott nach ibrer Gewinnung 
oder beliebig dann, wenn die Marftpreife dem Berläufer convenirten, dem 

Handel zugeführt und in nod größerem Maße wird dies der Fall fein, 
wenn die Bahn erft die entfernteren Theile des Reiches erreicht, u 

Wenn die Riga Dinaburger Eiſenbahn dem Steufenverkehr biebet 

nur wenig Abbruch that, fo läßt ſich daraus fein Schluß für die Zur 
kunft ableiten, dern erft die zum Theil noch im Bau begriffenen Bahuen 

erreichen das Gebiet des durch die Dünabarfen vermittelten Verlehrs. 

Iſt nur die ganze Strecke bis Smolensk im Betriebe und belebt ein 

vegelmäßiger Bootverfehr die leihrer zu befahrende obere Düna und deren 
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Nebenfläflr, dann fheint es nicht zweifelhaft, daB die Zahl der Etrus 
fen nad umd mac) ſich verringern wird. Zunäcft werden die Waldungen 
in der Näbe des Stromes jo fehr gelichtet, daß die Erbauung der nur zu 
einer Fahrt zu benugendeu Stufen ſchon jept immer theurer wird, nas 
mentlich treibt der langjährige Druck des Kriegszuftandes in dieſen Pros 
vinzen zum erfauf ales nur irgend falagbaren Holzes in dem Flußges 
bier; ſodann muß die Aufhebung der Leibeigenfhalt zur Folge haben, daß 
die Arbeitsfräite wertbuoler werden und daß bei der obnebin [wachen 

Berölferung es nicht mehr möglich bleibe, gerade im Srübjahre 20 
bis 25000 Menſchen für wenige (10) Rubel zur Etrufenfahrt wilig zu 
machen. 

Ferner gehört zu dem Struſenhandel ein bedentendes Kapital, da 
die großen herabzuſchaffenden Waarenmaſſen weither aufgefauft werden 
mifen, bevor fie in den zerbrechlichen Barken den Strom berabſchwimmen, 

da bei der Art des Geſchäſftes nur ein einmaliger Kapitalunfag im 

Jahre erfolgen kann und daber der Handel faſt ausfclichtic in der Haud 
weniger vermögender Männer ift, die namentlich) an der Bezugsquelle die 
Preife zu ihren Gunſten beſtimmen. Codann ift der Struſenverkebr mit 

großen Verlüſten und Hinderniſſen verbunden. Die zum Struſenladeplah 
angeführten Waaren müfjen unter dem ungenügenden Schutz von Breiter- 
dibern und Matten fo lange lagern, bis fie in die Babrzenge geladen 
werden. Eine ungenügende Schlittenbahn kann die Aufubr verhindern 
md den Bau mancher Struſe nuhlos machen, eine treffliche Bahn und 

reihe Erndte kaun wiederum die Zuſuhr fo ſehr erböhen, daß «6 an 

Fahrzeugen mangelt, ein niedriges Frübjaprewafier fann ſogar das Aus 
lauſen mancher Barfe verhindern und Bei den Beblen anderer Transporte 
mittel mutz die Woare'liegen bleiben bis zum nädften Frübjahr uud teils 
weife verderben. Sogar noch auf der Fabrt Seiter cin ſebr bedeutender 

Theil der Güter durch Näffe und eine Auzabl Struſen ſcheitern. 

Wie völlig anders werden die Eijerbabnen in ihren Bereich den 

Producienverfebr geftalten! Die Möglidfeit des Handelns it and dem 
feinen Kapitaliften geboten, weil er zu jeder Zeit und in beficbigen Quan— 
ititen jeine Waare auf den Markt bringen und abfegen kanu. Dev 
Znichenbändfer wird ſich mir geringerem Verdienfte begnügen, weil er 
fein Kapital mehr als einmal im Jabre mmfegt und die Gefahren bein 
Trangport wegfallen. Dadurch muß die Concurreuz der Käufer ſich mehr 
ter, die vermehrte Nacirage an Den Productiondorien den Werth der 

Baltiſche Monatsfchrift, 8. Yahız., Bd. XV. , Het 2. 9 
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Erzeugniffe und fomit wieder deren Production fleigern und die Abeits⸗ 
feaft wertfvoller werden, fo daß die Männer es lohnender finden, bei der 
Beldarbeit zu bleiben, ald mit Strufen zu führen. 

Als bejonderer Grund für das Nimmerauibören der Struſen pflegt 

noch hervorgehoben zu werden, daß fie den ganzen Sommer über als 

Speicher dienen und das Ueberladen in die Schiffe fo fehr erleichtern, 

daß dieſer Vorzug nie durch den Eiſenbahnverlehr erreichbar ſei. Es 
dürfte dabei aber überfehen fein, daß Ciſeubaͤhnzüge nicht wie die Struſen 
nur wenige Wochen im Jahre Frachten befördern, daß eben nur die Woſſer⸗ 
verhaͤltuiſſe des Dünaftromes Dazu zwingen, die der Feuchtigleit ausgefepe 
ten Barten als Speicher zu benugen, fo daß, meiner Anfiht nach, gerade 
diefe Nothwendigkeit mit gegen den Struſenverkehr ſpricht. Wenigfteus fann 
durdans nicht angenommen werden, daß alle den Strufen von der Gifene 

bahn eutzogenen Waaren hier zur Speicherung gelangen, ſondern diejelben 
werden zum großen Theil bei den Deriendbahnhöfen lagern, bis fie im 
Hafenort Verwendung finden. Es dürfte daher die Auuabme berechtigt 

fein: der größte Theil des jepigen durch die Struſen vermittelten Ber 
kehts wird ſich nad und nad der Eiſenbahu zumenden, die Bootſchiff- 

fahrt durch einen waſſerarmen Sommer faft vernichtet werden, deren Frach⸗ 

ten ebenfalls der Bahn zufalen und durch leichteren und ſicheren Abjap 

die Production im bisherigen Handelogebiet Niga’s gefteigert werden. 
Kommt fodann die Oreler Bahn hinzu, fo wird anf eine weitere, moſſen- 
hafte Productionsguinhr gerechnet werden müffen, die ſich gleichmäßigen 
auf die Navigationszeit vertbeifen wird, denn die der Bahn ferner Mohr 
neuden werden Die Schlitteubahn und die arbeitsfreiere Zeit des Winters 
zur Aufuhr benngen, Die näher Domicilirten oder Diejenigen, denen 
Ebauffeen oder andere gut gebahnte Wege zur Dispoſition ftehen, werden 
günftige DVerfaufspreite abwarten für die Zufuhr. Wieder andere werden 
in der Nihe der Bahnhöfe Speicher erbauen, dieſe in der gelegenften Zeit 
füden und die ihnen am vortbeilhafteft ericheinende Verfendzeit abwarten. 

Mit Gewißheit füßr ſich felbfverftäudlid) noch nicht angeben, wie be⸗ 
deutend der Verkehr für Riga ausfalen wird, wie ſich überhaupt das 
Geſchäſt geftalten mag, aber Niemand wird es beftreiten, daß der Epvorte 
bandel mit Korn, Saat, Hanf, Flads, Talg, Del u. ſ. m. in bedeutender 
Progreffion Reigen muß und in Gemäßheit des Epportgefältes aud der 
Import von Koloniatwaaren, Häringen, Salz, ſelbſt Suzusgegenftänden 
u. ſ. w. zunchmen wird, wozu noch eine beträdhtlihe Steinfohlenzufuhr 
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lommen muß, weil die beuachbarten Bahnen zur Erlangung diefes Brenn 
materials vorläufig auf Riga angewieſen find und die jept noch vorkom⸗ 

mende Holzieuernug ſeht bald ihr Gude erreicht haben wird. Die größten 
Maſſen der Gin» und Ausfuhr werden daher Getreide und Steinkohlen 
bilden, beides Artikel die wenig Unfoften zu tragen vermögen und die, 
mögligf direct vom Schiff in die Eiſenbahuwagen und umgefchtr ger 
ſchafft werden müffen, um überhaupt lohuend zu werden, die iu möglicft 
großen Zügen (etwa 80 bis 120 Achſen), bei geringer Geſchwiudigleit, von 
fräftigen Maſchinen ab md zu transportirt werden müſſen, um den Bahıs 

verwaltungen eingn niedrigen Frachtſatz zu ermöglichen, 

Wie aber ſteht es unn mit den Hafen, Speichere und Bahnanfagen, 
um dem gefteigerten Verkeht zu genügen? — Eden jegt werden zu Zeiten 

Klagen darüber faut, daß die Bellwerfe vor der Smdt nicht ausreichen 

und Die begonnene Baifinanlage beweift, daß bereits au cine Erweiterung 

der Uferraͤume gedacht worden iſt. Bis jept ſehen wir die Schiffe theils 
am Bollwerk fiegen, theils fogar wegen ungenügender Tiefe ſoweit von 
denfelben entjernt, daß weite Stege vom Ufer binüberfübren, andere lien 
gen in zweiter und dritter Linie uud müffen über die vor ihnen’ gelegenen 

bis laden und löſchen; wieder andere liegen an der Floßbrücke und an 
eigens zu dieſein Fwed erbauten. Holzbrüden; nod andere aukern im 
Etrom an der Seite einer Struſe und nehmen den JInhalt dieſer une 

förmlichen Fahrzeuge auf, oder neben einem Floße und winden Balfen 

und Brufjen in ihre Räume, 

Die Holgladungen werden nad) wie vor an belichigen Gtellen der 
Düna eingenommen werden, da mic durch Flößnng ein gemigend biliger 
Transport Des Holzes möglich if, Dagegen aber werden die Schiffe, melde 
jcht noch neben den Struſen anlegen, au das Bollwert in dem Maße 
fucen, daß die Zahl der Etrufen ſich verringert, und außerdem wird für 
die in Ansfiht ftchende vermehrte Zabl der Schiffe noch Uferraum ber 

ſchafft werden müſſen. 

Die Waaren werden jetzt größtentheils mit Pferden den entfernt 

und durd die Stadt hin zerftreut Tiegenden Speichern ab» und zugeführt 
und wohl mit Grund bören wir oft Klagen der Schiffer über Die lange 

Zeit, welche fie bier am Ort anf-das Laden und Löſchen verwenden müffen 

oder audererjeits über die Summen, welche die Schiffer für längere Lieger 

zeit beanfpruchen, ge 
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In neuefter Zeit ind am Ufer Eifenbahngeleife bingeſührt, um einzelne 

Baaren fofert von den Schiffen aufzunehmen und abzuführen, aber der 
Raum iſt zu beengt und namentlich an den Wochenmarkttagen ein Ber 
wegen der Gifenbahmwagen um fo gefährlijer, da ſchon die Ienffameren 
Gefährte; ſich oft nur mit Mühe durch das Menfcengedränge winden, 
auch Tiegen die Geleife zu weit vom Ufer entfernt, um ein directes Ueber⸗ 

laden zu ermöglichen, und können daher dem eigentlichen Zwecke nicht ger 
nügend entiprechen. Nur ein Meiner Krahn exiſtirt, um ſchwerere Ger 
genftände vom Schiffe aufs Land zu beben und nicht felten Fonnten wir 
feben, wie ſchwere Maſchinentheile mur mit großer Menſchenkraſt und un⸗ 
verhäftnißmäßigem Zeitvertufte gelandet murden. Endlich iſt eine 225 
Fuß lange Brüde in die Düna eingebaut, welche ein Directes Laden von 
den Schiffen in die Eifenbahumagen geftattet und von Seiten der Gil 
dahngefefchaft faft anoſchliehlich zum Laden ihrer Kohlen beftimmt ift; dier 
fetbe aber genügt jept faum dem einen obengenannten Zwecke, fie iſt anferr 
dem zu hoch über dem Bord der Schiffe gelegen, muß aljäbrlich mit großen 
Koften neu gebaut-werden und erfordert nicht ſelten eine Örtliche Vertiefung des 

Stromes um den Schiffen zu geftatten, bis hicher vorzudringen. Außer 
dem ift es cin günftiger Zufall, wenn beim Beginn der Navigation die 
ohnehin nigpt tief gebenden, auf Riga fegeluden Schiffe, foforr bis am die 
Stadt gelangen fönnen und wicht Fürzere oder längere Zeit werftreidt, 
bis die Bagger deu Weg gebahnt haben und dem foftbaren Treiben der 
Lichterſahrzeuge ein Ziel gefteft wird, ohne noch früherer Zeiten zu ge 
deufen, in welchen, wie in den vierziger Jahren, eigentlich mır flade 
dabtzeuge paſſiren teuren und fat ale Seeiciffe auf der unfideren 
NRhede zu bleiben gezwungen waren. 

Berfen wir noch einen Bid über Riga binaus, fo ſehen wir, mit 
unendlich der Handel anderer Länder nnd Städte gewachſen und welde 

Bauten zu Gunften deffelben ausgeführt worden find; wir fehen, wie ſebt 
man fid) in Europa und deſſen Golonien bemüht die Production zu fleigern, 

ale Hinderniffe, die dem Handel entgegen fliehen, zu befeitigen, die fürzer 
ften und biligften Wege zu finden, um Die gewonnenen Preducte dem 

Weltwerkeht zuzuführen und weich treffliche Hafenanlagen, Finßcorrectionen, 
Speicyerbauten u. |. w. gelchaffen wurden! Der Käufer verbeimlict nicht 
mehr, wie ehedem, den Fundort feiner Waaren und vermeidet die Befeitir 
gung der Hinderriffe, damit jeder Zweite abgeſchteckt werde, fondern der 

Producent bietet an- und ſucht Abſah durch die ganze Welt umd ſobald 
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nur irgend eine Handelöquele verfiegt oder unſicher zu werden droht, er⸗ 

fliehen ſich fofort neue. 
Riga’s und Rußlands Handel überhaupt hat auch bereits mächtige 

Soncurrenten befommen, die früher ungefährlich waren. Amerifa’s Pros 
ducte gewannen ein weites Feld des Abſahes, Auftrafien begann in großem 
Mapftabe in die alte Welt zu verfdiffen und Ungarns Kormreichthum ift 
durch die Eiſenbahn erſchloſſen. Es handelt fi) mithin darum, dem 

Käufer beflere Bedingungen zu fteflen, als jene Eoncurrenten es vermögen. 
Der Schiffer muß gern nad Riga fommen, er muß Alles zu feinem 

Gmpfange bereit finden, ein ſicheres Ein und Auslaufen, ein bequemes 
Laden und Löſchen muß ihm geboten “fein und Riga’s Kaufwannfcaft 

muß für fib und das Reid; alle entbehrliben und bemmenden Feſſeln 
dem Handel ubfteifen, um der zu erwartenden Zufuhr ſtets willige 

Käufer zu ſichern, Denn das Angebot allein macht nicht den Handel, es 
bedarf aud der Nachſrage. 

Breilich find die Summen, welche Riga’s Kaufmannfhaft zum Beften 

des nach Riga ftrömenden Handels des Reiches für die nothwendigften 
Banten allein zu beichaffen gezwungen war, fehr bedeutend nud drüdend, 
aber mit dem Bau des Winterhafeus, mit der Aulage des nur einen Theil 

einer Blußcorrection bildenden Molo, mit der theilweilen Herftelung eines 

Schiffbaſſins bei Riga, können diefe Thaten nicht abfehliepen. Sodann ift 
manches Weberfommene, manche veraltete Einrichtung zu befeitigen, damit 

micht jede durchgehende Waare umnöthig vertheuert werde. Wen uns 
aber onderſeits häufig entgeguet wird, daß die hierorts eingebürgerten 
Vorkehrungen feine Aenderung erleiden könnten, die Wrafe und diverfe 

unabweisliche Manipulationen feinen vereinfachten Verkehr geftatten und 

die Zolbefiptigungen einen ſchweren Drud ausüben u. |. w., ſo mag das 

dem Urteil Anderer überlaffen werden. Aber, wenn ſchon jet Schiffe 
neben den Struſen fiegen und direct überladen, worum ſoll diefelbe 
Waate nicht ebeufo gut aus dem Eifenbahnwagen direct in den Raum 
der Segler‘ gebracht werden können? Ich wenigftens glaube, daß das 
Neffen oder Wägen in einem oder dem anderen Falle nicht fAm’eriger 
and die Arbeit des Umladens jedenfalls leichter ift, wenn das Korn in 

einem Schlaud vom Wagen berabgleitet, ald wenn ed von der Gtrufe 

aufs Schiff getragen wird. Wil man ferner die Wrafe beibehalten und 

find die Waaren noch vor der Berfendung zu forfiren und zu verpaden, 
fo fann es doch nicht nothweudig, muß es aber viel theurer fein. diefelben 
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von den Eiſenbabnwagen in Fubren überzuladen und in einen entfegenen 

Theil der Stadt zu verfübten, bier die betreffenden Manipulationen auf 

der Straße oder in einem unbequem eingerichteten Speicher vorzunehmen, 

fodann wieder anf Wagen zu laden. und den Schiffen zuzuführen, als 
wenn bequeme Räume erſtrebt würden, denen einerfeits die Eiſenbahnwa⸗ 

gen die Waare Direct abe und zuführen, andererfeits die Schiffe durch 

Kräbne erreichbar find, der Raum zwilchen beiden aber weit, hell und 
hoch genug ift, um das Wägen, Paden, Wrafen u. ſ. w. vorzunehmen, 
während Seller und Etagenräume für Aufbewahrung der Waare nußbar 
gemacht find. Ich menigftens ſchäte, daß ſolche Anlagen, ſelbſt bei großen 
Erftattungefoften, weit zweckmaͤßiger und billiger ſich erweiſen als die 

jet benußten Speicher, und wenn, wie bereit begonnen, neue Speicher 
erbant werden, fo follte doch auf ihre möglichſt zweckmaͤßige Einrichtung 
Bedacht genommen werden. 

Aehuliche Uebelftände, wie die oben befehriebenen, bieten die Zoll 
ſpeicher, auch fie find weit entfernt vom Ufer und drüdend und vertbenernd 
muß der Mebelftand empfunden werden, daß die Stüdyüter, bevor dieſelben 

zur Befihtigung gelangen, weite Wege durchfahren müſſen; der Wunſch 
nad Zolfpeiherbauten am Dünanfer hat daher feine Berechtigung. 

Auferdem befigt Riga ein freies‘ Stapelregt und für dieſes muß es 
ebenfalls erwünfipt fein, eigene fefte Speicher zu haben, die moͤglichſt ber 
quem gelegen, allen Anforderungen des See- und Landverkehrs ent 
ſprechen. Deſſen ungeachtet ift bisher noch fein am Waſſer belegener 
Speicher erbaut, 

In Bezug auf den Eifenbahnverkehr endlich liegt mir die Behauptung 
Ver, daß alle Waaren direct vom Eifenbahuwagen in die Schiffe oder 
Speier, oder umgekehrt, geladen werden müſſen oder fönnen, fondern 
der bei Weitem größere Theil wird, wie aller Orten, auch bier vom 

Bahnhof abs und zugeführt werden; dennoch aber fönnen wir uns nicht 

verhepfen, daß bei den hiefigen Bahnhofanfagen ebenfalls Laderäume 

dermißt werden, welche den Schiffen und Bahnwagen gleich dieuſtbat flud, 
anderer Orten hat man wenigftens auf ſolche Anlagen befonderd Gewicht 

gelegt und zur Erreichung dieſes Zweckes oft eigene Baffins gegraben und 
große Summen verwendet. 

Wenn fodann der gefleigerte Verkehr Riga’ jäͤhrlich A000 imd mehr 
Sqiffe, anſtatt der jepigen 2000 berführen fo, fo genügen die Bollwerke 
vor der Stadt nicht mehr, felbft bei der Annahme, Daß eine Stromregus 
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firang eine ſtets yenfigende Babrtiefe erhält, das Laden und Löſchen der 
Schiffe beſchlennigt wird und ſomit die einzelnen Schiffe den moͤglichſt 
fürzeften Aufenthalt erleiden. Das Ausfunitönittel, lange, ſchwimmende 
Floßbrücken in die Dina einzubauen, um an Laderanm zu gewinnen, iſt 
eimestheils durch den alljährlich wiederfehrenden Bau ein koſtbares And 
Aunftemittel nnd dürſte anderentheils nicht ansreihen und zu viele Unzus 

fängliäfeiten bieten. Es Tann daher die einzige rationelle Hülfe in Er— 

baunng neuer Baffins gefunden werden und demgemäß ift auch bereits 

ein ſolches zwifchen der Dina und der Marienbrüde angelegt worden; 
dafielbe wurde aber. begonnen, als die Oreler Bahn noch dem Reiche der 

Bünfde angehörte, und es ift zu bedauern, daß man fi damals nicht 

damit begnügte, den Raum zu einem Balfin zu referviren, den Auobau 

deffelben aber auf die Zeit zu verſchieben, bis die Verhältnife denfelben 

unabmeislih machten und beffer zu überjeben war, welche Anforderungen 

man an Diefen foftbaren Ban ftellen müſſe. Betrachten mir aber die 

jetzige Anlage, fo wird wohf niemand die zweckmaͤßige Wahl des Ortes bes 
freiten, aber die unvollendet gelaffene Arbeit beweiſt, daß die Nothwen⸗ 

digfeit des Baffins noch nicht empfunden wird und es find die Sragen 

wobl berechtigt, ob nicht für die jept mit Gewißbeit zu ermartende Vers „ 
fehrsfteigerung die Borfprünge in den Seiten den Raum zu .‚fehr beengen, 

ob nicht die Einfahrt ungenügend fei, ob es nicht motbmendig geweſen 

märe, die Conſttuction der Umfaffungswände fo zu wählen, dab Schiffe 
unmittelbar am Bollwerk anlegen können, und anftatt der Bollwerke 

Quaimauern zu erbauen, oder ob es nicht gar jeßt noch zweckmäßig fei 
ſolche Derguftellen, um nicht einen noch leicht zu befeitigenden Uebelfand 
zum Gegenſtand unausgefepter Klagen zu machen. Sollte in der Zukunft 

dies eine Baſſin nicht mehr genügen, fo wären vielleicht andermeitige 
Räume diefem Zwede zu refetviren, oder aber, «8 dürfte dann bereits 
eine Eifenbahnverbindung mit dem Winterhafen oder eier neuen Hafen 

anfage, etwa am Mübfgraben, ſich als nothwendig erwieſen baben und 

dortbin ſich ein Theil des Verkehrs wenden, denn wie die Stadt Bremen 
bereit die viel angefochtene Verbindung mit ihrem Seehafen herftellte, 

die Lübefer den Eiſenbahnbau nah Travemünde beſchloſſen haben und 

die Hamburger ſchon fange überlegen, wie die ſchwierige Schienenverbins 

dung mit Cuxhaſen berzuftellen fei, fo wird auch für Riga eine Eifenbabn. 

verbindung mit einem guten, nahe dem Deere gelegenen Hafen mit dee 

Zeit nicht erfpart bleiben, 
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Betrachten wir fodann die Speiheranlagen, fo jehen wir, daß es bes 

reits als zwedmäßig erfannt worden ift, dieſelben aus der Stadt zu ente 
fernen und anf einem weiten Raum zwiſchen der Stadt. der Mosfaufcden 

Vorſtadt, der Düna und dem Babubofe zu concentriren; es dürite aber 

auch wobl angemeffener gemeien fein, einen Theil des vor der Stadt durch 
die Abtragung der Feſtungswerke frei gewordenen Uferraumes zu ſolchen 
Banten zu benutzen als bier die Marftballen zu errichten, denn der Haupt 
verkehr wird flets an Diefen Ufer bleiben, er wird ſich bier fleigern müffen 
und fodann der Wochenmarkt immer läftiger und die Entfernung von den 

Speichern fühlbarer werden. 
Um aud die Aunebmiichfeit zu baben, daß Schiffe direct vor den 

Speichern anlegen, fo böte ſich hiezu auf den in Vorldhlag gebrachten 
Quaimauern am Baſſin eine trefflihe Gelegenbeit, um fo mehr, da diefe 

andererfeits leicht dem Gifenbabngeleife zugänglih gemacht werden könnten. 
Würde nur vorläufig damit begounen, die Stadtieite des Baifins auf dieſe 
Beife zu bebanen, fo bin id überzeugt, daß deren Zweckmaͤßigkeit fehr 
bald einleuchten und zu weiteren derartigen Bauten treiben müßte, 

Ueber die Art der gedachten Speicherbauten kann auter Anderm auf 
„den Auffaß des Ingenicurs C. Köpfe in der Zeitfebrift des haunoverſchen 
Architelten· und Ingenieurvereins, 1856, vermiefen werden und auf den 
mebriach beſchriebenen Bau der nad den gründlichften Studien und Er— 

fahrungen confruirten Lagerbäufer in Harburg und Gerftemünde. Ich 
wenigſtens ſchliehe mid der Anficht volllommen an, welde die Erbauer 

der erwähnten großartigen Niederlagen leitete, daß nämlich jeder Speicher 
zum bequemen Laden von und auf die Fuhrwerke, ſowie gleichzeitig gu 
Gunften der Kelleranfagen, für das Erdgeſchoß eine Fußbodenhöbe erhalten 
müfe, Die dem Wagenbort gleich it, daß fedann dieler Raum geräumig 
und bell genug zu machen fei, um verfonmenden Falles zum Befihtigen, 
Soꝛtiren, Verpaden u. |. m. beugt zu werden, damit Diele Arbeiten, wie 
bisber bier üblich, nit ferner auf der Straße vorgenemmen werden 

müffen. Das Erdgeſchoß kann in feiner Höhe durch Krabnanlagen oder, 

um menigftens die Möglichfeit zu baben, dieſelben foäter zu benugen, bis 
anf 16 Buß gefteigert werden, feineswegs aber zu dem Zweck, um au 

Höhe des Ragerraumes zu gewinnen, da wohl Niemand, der zwedmäßige 
Aufzüge fennt, es bezweifeln wird, daß ein Heben von Ballen mit der 
Hand und ein Hinauffbieben und Ziehen bis zur Höbe von 20 Fuß, wie 
es bier in den neuen Speichern geſchieht, weientlidh mehr Araftaufwand 
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erfordert ald ein Heben mit Aufzügen in mehrere 8-9 Fuß hohe tagen, 
verbunden mit einem Vorkarren an Die Lagerftellen. Sodann ift die Er 
bauung eines einetagigen Speichers in Bezug anf den nutzbaren Speichers 

raum weſentlich Foftbarer als ein mebretagiger, da Dad und Fundament 
bei beiden gleichbedeutend find. Hat man eine Abneigung gegen Winde 

vdorrichtungen, ſo möge man die jhönen mehrgenannten und andere Speicher 

befehen und fich von der jpielenden Leichtigkeit und Sicherbeit, mit welcher 
die Loſten bemegt und gelagert werden, überzeugen uud bei Epeicers 
compfegen, wie fie unweit des biefigen Babnbofes erfiteht merden, muß 
es zwedmäßig erſcheinen für mehrere gemeinfam eine Dampfmaſchine zu 
beiaffen zum Zreiben der bodrauliſchen Krahne und Hebevorrichtungen. 
Setbft der Drud des Waſſers aus der ſtädtiſchen Waflerleitung wäre als 
Kraft mugbar zn machen und fogar ein gut conftrwirter Aufzug durch Mens 
fen» oder Perdefraft getrieben, ergieht eine Arbeitserfparniß beim Heben 
in obere Speicheretagen gegen das Heben mit der Hand auf große Höhen 
in einem Raum. 

Da die Rigaſche Kaufmannicaft ferner in Hinfiht des zollfreien Nier 
derlagsrechts mit Harburg und Geeſtemünde gleich ftebt, fo dürfte es auch 

wie dort bei Anlage neuer Speicher gerathen jein, und dem Vorgange 
jener Orte zu dieſem gwecke Niederlagen zu erhanen, melde fo eingerichtet 
find, daß von den Schiffen aus die‘ Wuaren Direct in diefelben geboben 

und gelagert werden, das Zollamt die Gefchäfte der Revifion beforgt und 
die Gilenbabn die Abfubr der doch zum großen Theil ins Inland gebeuden 
Baaren übernimmt, oder Fubren diefelben der Stadt zubringen können. 

Diefen Zwecken ‚würden ebenfalls die am Baſſin in Vorfhlag gebrachten 
Speicher vollfommen genügen und für Die Stückgüter dürfte ein folder 
bei der Dampiſchiffstaje erwünſcht fein, fo fange die Dampficiffe den 

Fluß nicht weiter hinauffabren dürfen, 

Endlich muß and) die Frage Berechtigung finden, ob die beflebenden 
Gifenbabnanfagen einen bedeutend gefleigerten Verfehr genügen, Güter» 
böten von kaum 400 Taufende Fuß Laderaum fönnen bei der gedachten 

Verfehröfteigerung ſelbſt für den Fall, daß die Dünabahn mebr wie bieher 

ausgenugt wird und eine Schienenverbindung mit einer Anzahl Speicher 
einen Theil des Waarenverkehrs aufeimmt, nimmer als ausreichend bes 

jeihnet werden.“ Da aber der Bahıbof bis mitten in die Etadt vorge 
ſchoben ift und dieſe günftige Lage nur durch Beſchränkung des Raumes 
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aufgewwogen werden fonnte, fo ift jede zweckmaͤßige Erweiterung, und 
namentlid die der Gürerfihnppen, faum möglich, zumal da die Lage der 
jegigen in einer Ede des Bahnhofes gewählt it, welde nur durch flarfe 

Geleiscunven erreicht wird. Weite man mm, da im jepigen Bahubofe 
feine Erweiterung thunlich ift, die etforderlichen Güterihuppenbanten auf 

die andere Seite der Straße verlegen, fo mürde die Hauptverbindung der 

Aliſtadt und Moskauſchen Vorftadt überfchritten, woraus aber fo viele 
Uebelſtaͤnde ſich ergüben, daß foldie Abſicht ſchwerlich zur Verwirklichung 
gelangen könnte, denn es muß nubeſtritten bleiben, daß allerſeits dahin zu 
fireben it, die Hauptverkehtsadern der Stadt möglichſt wenig durch Eiſen- 
bahnfuhrwerke zu befäftigen; wimmermehr fann wenigſtens ein unverneids 
liches, nnaufhörliches Hin» und Herbewegen der leeren und beladenen Gü- 
termagen, wie folhes vor den Güterſchuppen befanntlih ftattfindet, im 

Nivean einer der frennenteften Straßen geftattet, ja ſelbſt für eine Gilen- 

babmermaltung erwänfht fein. Es wird daher geboten fein, andere Aus- 
tunftsmittel zu ſuchen und entweder den Bahnhof bedeutend zu erweitern und 

neue Güterfchuppen entfernter anzulegen, oder aber, für den Perfonenvere 

fehr, der in der Zolge mebr als jet gegen den Güterverkehr zurüchtehen 
wird, an einem Seitengeleiſe ein menes Gebäude zu erbauen, für den Gütet - 
verfehr aber die Hanptgeleife zu mählen und die jepige Empfangsbafe 
über den ganzen Perron gu erweitern und jomit Die Möglichfeit zu erlangen 
einen menen, 1000 Buß fangen Laderaum zu gewinnen, auf dem ein fo 
bedeutender Verkehr bewältigt werden kann, wie kaum vorerſt zu gewät 

tigen iſt. Es dürfte diefe vorgefchlagene Umwandlung um fo mehr bes 
rechtigt fein, als der jegt in Ausficht fleheude, bei Anlage des Bahnhofes 
noch nicht geahnte Verkehr, neben den erweiterten Güterſchuppen auch 
erweiterte Räume für den Perfonenverfehr erfordert, die in entjprechender 

Beife, ſelbſt durch foftbare Um» und Anbauten in dem jegigen Stations- 
gebäude wicht zu erlangen find, «8 mithin zwedmäßiger fein muß, ein 
menes, ansreichendes Gebäude zu erftreben und die jepigen Räume bei 
möglift geringen Aendernngen anderweitig, und zwar in der vorgeſchla- 
genen Weile, zu verwenden. Dazu fommt, daß wohl Niemand den Bau 
einer Riga-Libauer Bahn mehr bezweifelt, wenn auch die Zeit der Ev 
baunng, und namentlich der Erſtellung einer feften Brüde bei Riga neh 
ferne fiegen mag, für diefe Eventuafität aber die Rage der jegigen Falle 

gierftation eine ſeht uabequeme ift und bei einem Neubau auch dieſet 
Frage Nechnuug getragen. werden kann. 
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Um fodann den ſchon jept nothwendigen und durch die zu erwartenden 
Kohlen» und Getreidetransporte noch nothmendiger werdenden Directen 

Berfebr mit den Schiffen ımd einer Anzahl Speicher zu erfeihtern, if 
ebenfalls die oben angegebene Bedingung zu berüdfichtigen, daß die ber 

febteften Straßen möglichſt wenig überfihritten werden. Die vorhaudene 

Dünabahn wird in diefer Beziehung auszumgen fein und von ihr müßten 
Geleiſe abzweigen, um einerfeits die an Stelle der’ Kaſematten an der 

Karlöftrage anzulegenden, andererjeits die am Baffin vorgeſchlagenen 

Speicher zu erteichen, ſodaun Dürfte dad jepige zur Kohlenbrücke führende - 
Geleis verlegt werden, um eine in das erweiterrte Balfin eingubanende 
tefte Sadebrüce zu gewinnen, die weſentlich mehr Vortheile bieten muß 

als die jegige, weil dieſelbe nicht aljährli erneut zu werden braucht, 

eine größere Ausdehnung als die jetzige haben farm und endlich die Locas 
lität es geftattet, diefelbe zum Vortheif des Ueberladens weſentlich niedrie 
ger au fegen als die jetzige. Bor der Ladebräde fönnten Drehſcheiben 
noch eine Geleisverbindung mit Rrabnen am Baſſinufer vermitteln. Dar 

durch würde die Bahnhofeftraße an einer oder böchſteus zwei Stellen, 
die an der Düna führende Straße um eimnal von den Bahngeleiſen, 
alfe weniger wie jegt, gekreuzt und «8 wäre aflen Anforderungen genügt, 

melde an eine Verbindung der Bahn mit den Schiffen umd einer Anzahl 
Speicher bei den hiefigen Verhältniffen mr geftellt werden können, auch 

felten an anderen Drten in ſolchem Umfange gefunden werden. 

Bil man aber, wie von anderer Seite projectirt worden if, 
den ganzen zu erbauenden Gpeicercompleg ziviihen dem Baſſin und der 

Moskaufgen Vorftadt durch Schienengeleife mit dem Bahnhofe verbinden, 
fo wage ich deren Zwedmäßigkeit zu bezweifeln, weil Güterſchuppen und 
Speiheramlagen, welche zwiichen der Bahn und dem Waffer liegen, wie 
ſolche nad dem Dbengefagten für alle Theile erwünſcht find und aller 
Drten fi vorzugömeife bewährt haben, in diefem Project gar nicht vor 
arfehen find; weil der Verkehr auf der Babuhoisftraße durch die vermehrten ' 

Geleisüberführungen wefentlih weht gefährdet wird und weil endlich die 
bedeutenden und foftbaren Geleis- und Kreuzungsanlagen mr dann loh⸗ 

mend wären, wenn alle dunch Diefelben berührten Speicher diefelben 
benugen fönnten, oder mit anderen Worten, wenn erwartet werden dürfte, 

daß der ganze Güterverfehr der Bahn in diefen Speichern bewältigt 
würde Da aber nad wie vor erfahrungsmäßig der größte Theil aller 

anf der Bahn zur DVerfendung kommenden Waaren den Güterboden der 
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Bahn palfiren muß, fo wird die leßterwähnte Geleisverzweigung allein 
nicht genügen und doch ein Zuviel fein, während die vorber angedeir 
teten Bahnanlagen dem außerhalb des Bahnbofes möglichen Berfehr ger 
nůgen, gewiß einfacher berzuftellen find und größere Vortheile bieten. 
Bon befonderer Bedeutung ſcheint mir bei den in Vorſchlag gebrachlen 

Babnanlagen die Forderung zu fein, daß der Güterboden in dem Rayon 
des jegigen Bahnbofes bleibe und die Ueberführung der Güterwagen über 
die Straßen der Stadt ansfhießlih auf die beichränft werde, deren Las 

dung Direct in Speicher oder Schiffe übergehen fol. Wären dagegen 
feine Rüdfichten auf den Straßenverkehr zu nehmen, fo dürfte allerdiugs 

die Verlegung des ganzen Büterbahnbofes zwiſchen Baſſin und Karlsftraße 

eine augezeichnete fein, unter den obwaltenden Verhältniſſen aber würde 
eine derartige Anlage ſich ſchwer rächen. 

Meine Vorſchläge zur Bewältigung und Belebung des Rigafben 
Handels bei der durch den Bau. der Eifenbahn bis Orel zu ermartenden 

febr beträchtlichen Zuſtrömung des Productenteichthums aus dem Innern 
von Rußland geben alio kurz dahin: 

1) Den Dünaſtrom von Kein-Zungferubof bis zur Mündung zu 
reguliren, um mit Eicherbeit auf eine ſtets genügende Fabrtieſe 

rechnen zu fännen, desgleihen den Winterhafen, mit allen Au— 

lagen zu Schifforeparaturen zu verfeben und ftets allen auf Riga 
führenden Schiffen zugänglich zu erhalten. ö 

2) Den Uferraum vor der Stadt ausſchließlich Dem Eaiffserfee 

zu erbalten, reichlicher mit Krahnen zu verſehen und das Baſſin 
binter der Kotloſchlenſe nicht mr allen Ehiffen zugänglich zu 
machen, Tondern and zu erweitern, mit Quaimauern einzufaflen 
und von der Seite det Bahnhofs eine Ladebrüde mitten in dat 

Baifin für Eifenkabnwagen einzubauen, 

Das Baffın mit Speichern zu begrenzen, welche auf der einen 
Seite auf der Dunimaner tuhend, mit ibren Krabnen die Schiffe 

erreichen, audererfeits den Eiſenbahn- und anderen Fuhrwerken das 
Anfabren geftatten, fo wie äbnlide für den Zoll beſtimmte Speicher 

zu erbauen und an Gtelle der alten, in der Stadt gelegenen 
Speicyer neue auf den abgetragenen Wälen an der Dinafeite 

zu errichten, die Karlspfortenfafernen in ſolche Speicher umzus 

wandeln; bauptfäclid aber die Speicperbauten hart am Ufer zu 
erſtreben. 

3 
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4) Beim Eifenbahnverfehr dem Gütertransporte die ihm gebübrende 

bevorzugte Stellung im Gegenfag zum meit einfacheren Perfonens 
verkehr einzuräumen, die Güterfcjuppen zu vergrößern und den 
Directen Verkehr der Schiffe im Baffin und einer genüigenden 
Anzabl bauptfächlid am Waffer gelegener Speicher mit dem Ufer 

an der Dina fo herzuftellen, daß der Straßenverfebr möglichft 
wenig belãſtigt werde. 
Die Anlage einer früher oder fpäter zu erbänenden Eifenbabnvere 
bindung mit dem jepigen oder einem etwa günftiger gelegenen 
BVinterhafen im Ange zu behalten. 

Die vorfebend entwidelten Anſichten find in der Abflcht zuſammen- 
geftelt, daß Diefelben eine Grundlage zu meiteren Beſprechungen bilden 
mögen, da der Gegenftand gemiß wichtig genug iſt, nm afljeits erwogen 
zu werden, und es aud für den Techniker nur belehrend ausfallen kaun, 

wenn die etwa abweichenden Anfichten der Kaufmaunſchaft, der Bahnver⸗ 

maltung und der Schiffer entgegengeftellt würden, 

5) 

©. Hennings. 

Anm. d. Red. Wir halten es nicht für überfläffig. zu dem vorfiehenben Auffap zu 
bemerfen, doß bereits vor Monaten eint Gommifion aus Delegirten des Mathe, bes Börfen- 
Gomites und der Riga-Dänaburger Gifenbahn-Direction zufammengelreten if, um über eine 
jeitgemäße Grmeiterung der dem Handel Biga's dienenden Anlagen zu berathen. Wie 
man und mittheilt, Hat diefe Gommifien auch Sachverſandige (namentlich den hiefigen 
Begirtöchef der Wege: und Waffercommunication, ben Ober-Ingenieur der Rige-Dünaburger 
Tenbahn, ben Profeffor des Vaufachs am hiefigen Polptechnifum und den Lootfen- 
Sommmandeur zu ren Wrkeiten Hinzugezogen und fhlielich folgende, amählich zur Aus- 
führung zu beingenbe Projecte entworfen: 1) bie Herflelung einer gröhetn Amahl flei- 
nerner Epeicher mit einem Cchienenwege in dem bayu angemiefenen, bem Gifenbahnhofe 
engrenzenben Quartal; 2) Die Gmseiterung des Bahnhofs; 3) die Jnſtandſe hung des Baffins; 
4) die Gnpeiterung und Verlängerung des Bollweris auf her fäbtifchen Geite firomab- 
wirts; 5) die Herlelung einer Iweigbahn bis zum Ausfuffe des Etintfers in bie Düna 
fir ben Getreibehondel — Uebrigens, fagt man uns, verfiehe es ſich von felhft. daß bei 
Yirlen Entwürfen nicht allein bie Rüclficht auf bie gegenwärtige unb vorausfichtlice Han- 
delsbewegung. fondern auch bie auf die Möglichkeit der zu belchaffenden Gelbmittel maß 
grienb gewefen fei Und in der Thet if zu fürchten, Daß bei Der gegenmärtig fo bebräng- 
tin Finanzlage unferer Stadt auch die allernothwenbigften neuen Anlagen ihr zur Unmög- 
ishfeit werden dürften, 
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ine voltäwirtsfgaftlice Etubie. 

mit Rüdfiht auf Die Frage der Mieberheritelung der Metallmährung 

Zweiter Artikel, 

m. 

Papiergeld Feine geeignete bleibende Währung. 

ie. Frage, ob jept in einem Papiergeldfaude die Baluta wiederherge ⸗ 
ſteut werden ſoll, wird regelmäßig von großen reifen der Penölferung 
offen und insgebeim verneint. Die Frage, mie es geſchehen fol, iſt in 
der Tpeorie controverd und die Praxio fhmauft volends in der Wahl 
ihrer Antwort. Aber die wichtigſte Frage von allen, ob die Paniermäbr 
rung überhaupt wieder verlafen werden fol, erſcheint Vielen bei nüch⸗ 

terner Beurtheilung fo müſſig, daß fie einer beionderen Beantwortung 

faum bedürfe. Gleichwohl ift aber auch dieſe Frage gar nicht fo felten 

verneint worden, Gine Betrachtung derfelben lohut immerhin der Mühe, 
wenn man z. B. mur im Augenblick die Oppofition beachtet, welde 
die M'Cullochſchen Reftaurationspläne in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika gelunden haben, 

Zu der That iſt wiederholt in Papiergeldländern die Anſicht aufges 

taucht, daß es am befteu fei, ganz bei der Papierwägrung zu bleiben, 
nicht grade ſtets ansgefprochener Maßen für immer, aber doch einftmeilen, 

d. b. für eine umbeftimmte Zufunft, was fo oft das Bequemfte iſt. In 
England hat 5. B. eine gemiffe Partei, die fog. Birmingham-Geldfgute, 
Jahre fang nad der Wiederaufnahme der Baarzaplungen der engliſchen 

Bant (1819), ſelbſt bis in die neueſte Zeit hinein die Wicderherftellung 

’ \ 
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des Metallftandard angefeindet und auf fie alle wirthſchaftlichen Nöthen, 

nauentlich die Handel» und Ereditkrifen, zurüdgeführtt, Noch vor Kurzem 

tauchte in Defterreih während ber hipigen Debatten über den Pleners 

ſchen Bankplan (1861/62) in dem einflugreihen Organ des Herin Zang, 

der (alten) „Preffe“ ein ähnlicher Gedanfe auf. Die öſterreichiſche Natier 
nalbanf, ohnehin vornehmlich nur eine Staatspapiergelbfabrif, ſollte auf 

gelöft werden umd das mmeinlösbare Gtaatspapiergeld Währung verbleiben. 
Nicht obne Geſchick wurde diefer Gedanke in jenem Blatte mit den Scheins 
gründen der Handelsbilauztheorie verfochten. Ginem ſtart an das Aus 
fand verſchuldeten Sande wie Deſterreich follte es nicht möglich fein, 

danernd die Einlösbarfeit einer Bauknotencirculation gegen Edelmetallgeld 
zu erhalten, 

Inteteſſauter und wichtiger find aber die gleichartigen Erſcheinungen 
in Nordamerika. Obgleih in den Vereinigten Staaten die vraftiihe 

Hauptiehwienigfeit einer Herftelung der Valuta, nämlich die Befhaffung 
der erforderlichen finanziellen Mittel, ſchon im erften Jahre nach der Ber 
endigung der großen, zur Papiergeldausgabe führenden volitifhen Krifis 
geringer iſt, wie jemals früher in einem anderen Bande, Dank der grohar⸗ 
figen Verminderung der Ausgaben und der Verfügung über cofoffate 
Ueberſchüſſe, fo hat ſich doch im Diefem Lande eine beitige und allgemein 

‚verbreitete Oppofition gegen die Müdiehe zur feſten Währung gebildet. 
Dem ımermüdlichen Eifer des ausgezeichneten öfterreichifchen Finanzmanns 

Baron von Hod verdanfen mir eine ehr interefjante Darftellung dieſes 

Etreits in Amerifa,”) worauf bier namentlich aud das Publicum tı Ruß 
land aufmerffam gemacht werden möge, Es iſt auch bier wieder erſtau⸗ 

nenemertb, wie gleiche Berhäftmiffe überoll zu gleichen Auffoſſungen, Raiſon- 
wements, Irrthümern über Geldweien führen. Wenn mar die Gründe 

bört, welche gegen des Finanzminifters M'Culloch Abfiht und Plan zur 
almsblihen Wiederherftellung der feften Metalwährung”*) felbft von 

*) In veffen focben erühienenem Werte „Die Ainangen und Die Finanggefhichte der 
Bereinigten Staaten von Amerika”, Stuttgart 1867, vgl. befondere ©. 543—635. 

*) Hot a. a. D. 545; MEuliohs Dede im Fort Wabne in Indiana am 
19, Detoter 1865, volitändig abgedrudt in Hildebrands Jahrbuch 1865 IL, 427 fi, 
Ion Zertbümern ift freilih auh WEuttod nicht frei, mas auch Hoc nachteiſt. it 
da Hocs fmmt meine ſchon früher gebudete Anficht überein, Da M'Eutlod die Schwie · 
Higfeten Der diucteht zur Metallwährung unterfdäpe (H0d 2.619. Die Movificationen, 
weiße Hoc beantragt, S. 680, [deinen mir übrigens nicht dutchweg richtig, namentlich 
mas den Punkt der Vefeiigung des Nennwerthgmangscurfes anlangi. 
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renommirten Finauciers und Nationalöfonomen vorgebradht worden find; 

wenn man die Lobpreifungen des Papiergelds und feiner Wirkungen Seitens 
eines Carey, vernimmt, der ſich dadurch allein, von feinen vielen fonftie 

gen Schwächen abgefeben, das Zeuguiß, der unftasfte und vermirztefte 
Nationalöfonom der Gegenwart zu fein, ausftellt;”) wenn man erfährt, 
wie die einfachften volßswirtbicaftliben Begriffe von den Herren jenfeits 

des Deeans gradezu auf den Kopf geftellt werden — daun wird man zu— 
geben, daß aid ned im Jahre 1867 eine vrincipiele Grörteruug der 
Wirkungen des Pupiergelds und der durch daſſelbe gedeckten Ausgaben 
des Staats, wie wir fie im Vorhergehenden vorgenommen haben, wabrlid) 
fein hors d’oeuvre if. Paſſirt dergleichen am grünen Holze, was fol 
am dürren werden? Zreibt es fo das wirtbihaftlic eutwickeliſte Volk der 
eivilifirten Welt, das nordamerifanifke, mas fol man von dem wirthe 

ſchaſtlich wenigft eutwickelten, dem ruſſiſchen, erwarten? WU jencs unter 
feinen günfigen Verhältniſſen nid wem Papiergeld laſſen, wie kann man 
dies erft Rußland zumutben, für welches die Aufgabe eine verbältniß ⸗ 

mäßig jo viel ſchwerere it? 
Findet ſich nun für die Neigung, beim Papiergelde zu verharren, 

gar feine Erklaͤrung? Sie liegt zum Theil in den früher entwicelten 
Bofgen,. welde das Papiergeld als einzelwirtbſchaftliches Capital auf die 
Volkswirthſchaft aueübt. Es find daher aber auch vornehmlich eigenfüche 

tige Intereffen, welche für das Papiergeld ſtreiten. Man unteiſcheidet 
eben nicht zwiſchen dem einzelwirthſchaftlichen und dem vollswirthichaft⸗ 

lichen Capital, Man vergißt, daß die Papierwirtbſchaft eine Fünftliche 
Blüte an der einen Stelle, namentlich in den Mittelpunften des Verkebré, 

in den Städten u. ſ. w., wo das disponible Papiergeldeapital ſich con« 

centrirt, auf Koften der wirthicbaftlihen Entwicklung an einer andern Steße 

hervorruft. Das Papiergeld giebt in den Händen feiner Befiger der Pros 
duction eine andere Richtung, indem es gewiſſen Geidäften Die reafen 

Productiongmittel zufübrt, welche es anderen entzicht.”") Die Wlüte 

*) Hod 6.565. Dgl. namentlich auch Garey's Vortrag über die Hülfequellen und 
den Atleg Nordamerita's (eutfc, Berlin 1866), in nuce der Inhalt des dieibändigen 
Werks. Der Zeblenſchwindel mit den Millenen erinnert bier an die Millionen Jahre des 
Alters der Götter und Rönige bei den Indern. 

*) 904, €. 619 f., weil auf eimad Aebnlichee Hin. Uekrigene will und bedünten, 
daß der genannte Autor bier und mehr noch in feinen gegen die gewöhnlichen Anfichten 
volemifirenden Bemerfungen, S. 623, den Unterfeied zmifchen dlebonlbiem Geld» (Papiergeld) 
Capital und eigentlichen poltowitihſchaſilichen Capital eiwas derwiſcht 
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erſcheint um fo bedeutender, je mehr es ſich um den Aufſchwung der Die Auf- 
merfjamfeit am feichteften auf fi ziehenden Geſchäſte handelt (Abſchn. IL). 

Aber immerbin find es nicht nur craffe volfswirthfepaftlice Zruthür 
mer, welche die unhaltbare Rechtſertigung des Wunfces, beim Papiergelde 
zu verbarren, bilden, Vielmehr liegt dieje Erklärung in ſolchen Papiers 

geldländern, in welchen ſich der Werth des Papiergelds noch einigermaßen 
gehalten hat, im beionderen Umftänden. Die eigentlid verheerenden 
Folgen der Papiergeldwirthſchaſt find bier ned) nit in dem vollen Ums 
fange des von der Theorie ojt anticipirien guſtands der Dinge wirtlich 
eingetreten, Namentlich lud es gewiſſe Eigenthümlichkeiten der Oeftaltung 

der im Papiergeld gemefjenen Preife wirtbicaftliger Güter innerhalb 
mancher Papiergeldländer, welche eine theilweiſe Erklärung der Idee einer 
bleibenden Papiermäbrung bieten. Wo naͤmlich der Gutwertpungsgrad 
dea Papiergelds noch „mäßig" geblieben — wir braudden abſichtlich dieſen 
etwas vagen Ausdruck, — die Papiergeltvermehrung langſam geworden 
oder ganz aufgehört, der Credit des Emittenten feine vernichtende und 
keine länger dauernde ſehr ſtarke Erſchuͤtterung erlitten hat und in Folge 
afler dieſer Umftände der Ginfluß des Agio’s auf die Preife langfam und 
nicht immer allgemein ift, da erweift ſih innerhalb der Volkswirthichaft 
des Papiergeldlandes zeitweile Die Papierwäprung im Vergleich zur Mer 
talwährung als die relativ flabilere und damit hier im Weſentlichen auch 
als das beſſere Geld.’) Namentlich gilt dies von Volfswirthidaiten, 
welche wie die öͤſterteichiſche und mehr noch die ruſſiſche, zum Theil aud) 
die nordamerifanifdte (befonders die Mitte und der Welten) einen abges 

ſcloſſeneren Charakter haben, Der auswärtige Handel fteht hier gegen 
die innere Production außerordentlich zurüd. Das Landesgebiet gleicht 
einem ſchwer zugänglien Continent. Soweit hier die Preisgeftaltung 
Function des Metallagio’s und nicht der Papiergeldvermebrung ift, was 
keineswegs zujammenfällt, treten die nachtheiligen Einwitkungen der Par 
piergeldmirtbfchait viel mehr zurüc. Dieſe Vorgänge fönnen hier nur 
vorläufig kurz berührt werden, fie find ‚aber fo wichtig, daß wir ihnen 
fpäter nod eine befondere Betrachtung widmen werden. Denn gerade fie 

entſcheiden, richtig ausgelegt, unferes Erachteus über die Wahl der Mer 

thode der Valutaherſtelluug. Selbſt ih einer flärker jerrütteten Papiere 

*) Bol. Wagner Art. Papiergeld in Bluntſchli und Brater, Gtaatswörter 
buch VIL, 667 f. und derfelbe Zur Gefgichte und Aritif der öſerreichiſchen Bancopette 
periode, Tübinger Zeitfgrift 1861 und 1863. 

Baltifhe Monatsicrift, 8 Jahrg., Bb. XV., Heft 2. 10 
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gefdwirtbfehait fommen ähnliche Vorgänge vor, was von der Theorie 
nicht überfehen werden ſollte. Auch dieſe Vorgänge können paſſend für 

manche Einzelheiten der praftifchen Maßregeln zur Herftellung der Valuta 

als Anhaltspunkt dienen. Daß die Vertheidiger des Papiergelds, wie 
3. B. die vielen amerifanifhen Schriftfieller über Papiergeld, den Kern 

der Frage, der eben in der Preisgeftaltung liegt, nicht genau erfaflen, 
kann der Bedeutung diefes Punftes feinen Eintrag thun. 

Endlich bildet aber auch noch ein andrer Umftaud, welcher mit dem 
ſoeben beſprochenen Punkte freilich zufammenbängt, eine ‚Erklärung der 

Vorliche für Papiergeld. Diele Erklärung liegt naͤmlich in den Ueber» 
treibungen der Nachtbeile des Papiergelds, woran es doctrinäre Gegner 
des Tepteren auch ihrerſeits felten haben fehlen faffen. Die Papiergeld» 

theorie hat in der engliſchen ricardefhen Schule und deren deutſchen An- 
bängern meiftens eine febr fhablonenhafte Bebandlung erfahren. Außer 
dem fo zu fagen pbyſikaliſchen Moment der Geldmenge ift faum ein ans 

drer mertbbeftinimender Factor beim Papiergelde beruͤcſichtigt werden. 
Von einer feineren pfvchofogifhen Analyfe der Vorgänge, melde den 
Werth des Papiergelds beeinfingen und den Entwerthiingsproceß beberr 

ſchen, ift gar feine Rede. Nicht einmal die Notbwendigfeit einer ſolchen 
wird empfunden. Das Ereditmoment, welches auch beim Papiergeld nah 

dem übereinftimmenden Erfahrungen aller Ränder neben und mahhängig 
von der Menge fo weſentlich ift, ja in erſter Linie ſteht, wird oft kanm 
erwähnt, nie gebührend beachtet. Zum Theil verfällt man auch bier in 
den Fehler, zu welchem die deductive Methode fo leicht führt, Die Tendenz 
der Entwicklung und die wirklich vollgogene Entwicklung zu identificiren. 
Dann wird die Theorie den witklichen Erſcheinungen aber nicht gerecht. 
Die zablreichen Modifleationen werden überfehen, welche Die Hauptiehriäße 
vom Papiergeld im conereten Balle erfabren können und oftmals fo lange, ale 
die begonnene Entwidlung noch nicht zum Abfehluß gefommen ift, wirftid err 
fobren. Die conereten Zuftände des Moments bilden die Phaſen der Ente 

wicllung des Paviergeldmefens. Cie grade find für die Tbrorie und für 
die rationelle Prazis meiftens am intereffanteften und wichtigſten, denn 
felten bat man bei dem therapeutiſchen Gingreifen bereits völlig abge 
ſchloſſene Entwickluugen vor fih. Oder wenn es einmal fomeit it, dann 

verliert die Wabl des Heilmittels ihre Schwierigleit: es gift nur den 
Todten zu verſcharren, das Papiergeld einſach fortzuftreiden. Die Nutior 

nalöfonowi zeigt ſich bier noch recht in ihrem wiſſenſchaftlichen Kindheit 
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alter, Das Berfahren vieler ihrer Jünger gleicht in der Papiergeldfrage 
und in fo mander anderen dem von Merten, welche ſich mer nn Anfang 
und Ende einer Krankheit befümmern würden und dann das nach der 

Schablone vorgeſchtiebene Recept verichreiben, ohne den Verlauf der 

Kranfpeit und die Verfchiedenheiten diejes Verlaufs in den einzelnen Fällen 
zu fludiren.‘) Die Folge diefes toben Verfahrens auf dem volfswirthr 

ſchaftlichen Gebiete ift e8, wenn darauf als Reaction die entgegengefepte 

Ginfeitigfeit der reinen Emvirifer Plah greift und mın z. B. alle die ber 
haupteten Nachtheile des Papiergelds beftritten werden. 

Auch gradweife Unterſchiede haben ihre wohl zu beachtende Bedeutung. 
Principiel glei und Papiergeld im wiſſenſchaftlichen Sinne des Worte 
d. u. IV.) maren die Banfzettel Laws, die, franzöfihen Affignaten und 

Mandaten, das nordamerifanifhe Papiergeld während des Belreiungse 

fampfs, jüngft das Papiergeld der conföderirten Staaten von Amerika “) 

fowohl als die ruffiichen Afignaten und deren eitgeneffen, die Öfterreie 
iſchen Bancozettel oder endlich als die englifhe Vanknote zur Zeit der 
Bankreſtriction und das neuere öſterreichiſche, ruſſiſche und nordamerifanie 
ſche Papiergeld. Im Principe werden daher die Wirfungen diefer 
Ropiergelder gleichartig (qualitativ gleidy) jein, aber dem Grade nad 

find fie höchſt ungleich, quantitativ verſchieden geweſen. Beide Umftände 
find zu berüdfichtigen. Und wenn and der erftere der wichtigere theores 
tijhe Punft ift, fo ift doch aud) der zweite von der Theorie möglichft zu 
beachten, eben meil er praktiſch fo wichtig if. Die obigen hiſtoriſchen 
Beifpiele von Papiergeld bilden drei große Ciaſſen, drei große Entwer- 
thungsftufen und danach auch drei Stufen einer dem Grade nad fehr ver 

ſchiedenen Etörung der Vollowirthſchaft durd das betreffende Papiergeld. 
Diefen drei großen Gntwertbungsftuien entjprechen die ergriffenen und die 
richtiget Weile zu ergreifenden Maßregeln: im erfien Falle geſehzliche 

DL 4 8. Prineer-Emitb, über uneinlötbares Papiergeld mit fogenannten 
Zwangecurs, Dierteljabröfgrift für Vollswirtbichaft 1864, Vd. VIL, wo aud die Bemer- 
Fungen (S. 117) der oben geftelten Anforberung burpaus noch nicht gerecht werden. Gin echtes 
Beifpiel der Abſolutiemus der Theorie und der Lölung praftifcer Cchwiertgkeiten (einfeitigiie 
Betonung des Moments der Menge in dem bybroftatifhen Vergleich S. 110) Auch 
wenn man, wie ich, an der deductiven Metbede ald nationalöfenomifcher Hauptnerbode feite 
Hält, Tann man nılt Roſcher, Anied u. A. m. gegen diefen Abfolutiemus der Theorie 
vroieſtiten. 

+") Der Curs des conföderisten Pavlergelbs war ſchlleütich 3,500, 6000, 8,000, ja 
120,000 für 100! H0d ©. 517 fi. 

10° 
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Nullification des obnebin ganz oder faft ganz verſchwundenen Wertbe, im 
zweiten Falle Devalvation oder Herabfegung des Nennwerths auf den 
Curowerth, im dritten endlich Wiederemporbebung des gefunfenen Curs- 
werths des Papiergelds auf die Höhe dee Nennwerths oder doch ande 
hernd dahin, 

Man macht es ſich wohl zu leicht, wenn man die Idee der Papiers 

währung einfach mit der Behauptung zurüdweift, fe entbalte einen begriff» 

lichen Widerſptuch, denn Geld als Währung, Preismaß und Tauſchmittel 

müfe vor Allem jelbit Werth befpen. Allerdings bat Papiergeld feinen 
Stoffwerth, aber es fragt ih eben, ob dies für Die Verwirklichung des 

Geldbegriffs abſolut nothwendig it. Wenn bei dieſer Unlerſuchung Geld- 
werth und Geldſtoffwerth von vornherein als ideutiſch betrachtet werden, 

fo wird angenemmen, was zu beweifen wäre, alfo ein petilio principii 
begangen. Namentlich können ſich diejenigen mit diefem Einwande nicht 

begnügen, welche vom Werthe des Erelmetallgelds ſelbſt einen Theil als 
den urjprünglien Taufchwertb von Gold und Eilber, einen anderen Theil, 
gleichſam den Zuwachs, als den Mehrwerth anfehen, den diefe Metalle 

ihrem Gebrande als Geld verdanken.) Die Grundlage dieſes Mehr: 

werths ift die Benugung als Geld, auf weldyer die ftete Audtauſchbarkeit 

gegen Güter conereten Gebrauchswerths beruht. Die Höhe des Tauſch- 

werths und diejenige des Gebraudsmerth6 bedingen ſich bier gegenfeitig. 

In diefer Anffafjung liegt nur eine Beſtätigung der neuerdings weiter 

verbreiteien Lehre, Daß jedes Geld, auh das Metallgeld, mit auf Credit 

berube oder ein Greditmoment in ſich berge. Meeres ift am ſtärlſten 
von Macleod betont worden, welder dabei aber auch wieder in große, 
allen Unterſchled zwiſchen Geld und Geldjurregat, Capital und Credit 
verwiſchende Hebertreibungen verfallen ift. Auch andere haben jenes Credit - 

moment ſchon früher beachtet, Dübring bat es mit Empbafe und wies 

derum eo einfeitig übertreibend bloß nen aufgewärmt.”) Die Idee des 

So 5 B. nach Andrer Vorgang auch Goldmann aa. D, S. 3, 6. 
“) H.D. Macleod, heor. a. pract. of bank. London 1856, 2 vol. ch. 1. 

und deſſen Geld», Gredits und Lantartitel im 1. Bande feines Diction. of polit. econ. 
London 1863. Diefe Geld» und Grebitibeorie Hat neuerdings viel von ſich reden gemacht, 
fie in fehr gevriefen, aber aud verbienter Maßen in ihrer Ginfeitigfeit angegriffen und 
beuictigt worden. In England hat der Verſaſſer nicht fonlel Aufehen gemacht, wie in 
Bronfreld) und Deutfiland. Die Geſellſchaſt der Parifer Defonomiften, die Eipungen der 
Atademie der moralifhen und poliifen Wiſſenſchaſten, das Journal des Economistes 
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Geldes ift die einer Ähertragbaren Schuldbeſcheinigung über Leiſtungen des 
Geldbefigers an die hürgerfidhe Gejellſchaft, dieſen Befiper ermächtigend, 
das Werthäquivafent feiner Leitungen in den von ihm gewünſchten Güs 

tern von jedem Eigenthümer der letzteren einzuzieben. Gleichſam ein 
Schuldſchein, auf welchem fih ale diefe Eigenthümer felidariich verpflichtet 

haben, ein verbrieftes Stuͤck allgemeiner Kaufkraft, dem ein Jeder gemäß 
der Solidarität der Geſellſchaft oder der „geſellſchaftlichen Zulammenhänge*, 
wie man es neuerdings oit genannt hat, die Bedentung einer Kauffraft 
feinen eigenen Gütern gegenüber zufehreibt.*) Die Benuhung des Geldes, 
alfo auch jedes Stoffs als Geld, welder wie die edlen Metalle an ſich 
conereten Gebrauchswerth und Tauſchwerth beſitzt, iſt wirklid ohne das 

Vertrauen. daß diefes Geld allfeitig in der Geſellſchaft Kaufkraft darftelt, 

nicht denkbar, Fehlt dieſes Bertrauen, fo wird das Geld als Geld 

werthlos, vermindert es fih, fo fält fein Werth. Die befannten Beifpiele 

von Zuftänden in ausgebungerten Feftungen faffen ſich aud von dieſer 
Seite auflaffen ımd als Illuſtration zu obigen Bemerkungen gebrauchen. 

Beim Edelmetallgeld und überbaupr bei. jedem Gelde von innerem 
oder Stoffwerth tritt diefer Stoffwertb gewiſſermaßen als additionelle 

Sicherbeit binzu und dient, den im Gelde liegenden Anipruc auf Gegen 

und denoch Hildebrands Jabrbüdser haben fi viel mit M. befhäftigt Auch in dem 
befannten neueren irangöfilhen Banfitreit foielt fein Name eine Rolle Nicelot führt 
tine revolution en &conomie poliligue (Paris 1863) euf ihm zurüc. Natürlich iR er in 
Deutfchland mandhfad) beurtbeilt worden, vgl. namentlich Helferich in den Göttinger Gel, 
Anzeigen 1864 ©. 1681 f, Schäffte Zübinger Zeifänft 1864, Bd. XX, ©. 518 
D. MRigaelis ‚ein Rüdfol‘, Diertejabrefhriit für Voltswirtbidaft 1863. Bi. IV. 
S. 116. 34 erlaube mir übrigens zu bemerfen, dafı id) bereitt vor 9 Jahren, alfo fange 
vor dem Zeityunfte, wo M. in Deutfehland und Arahfreid, allgemeiner beachtet wurde, in 
einer eingehenden Befprecbung des eriien M.fhen Werts in den Göttinger Gel, Anzeigen 
1858 S. 231-307 die Ginfetigfeiten Ms, namentlich in feiner Geld- und Greditfehre 
berictigt habe (S. 291 fi. Düsring. Capital und Arbeit, Berlin 1865, ©. 61 fl. 
um friifhe Grundlegung der Vollowirihſchaſteiehre, Berlin 1866, S. 354, 400, 421 f. 
ennt Hets nur Carey, nicht aber die längit erfolgte Widerlegung der Ricardo'fgen und 
Macteodfcen Ginfetigtelten. Würdigung des Greditmoments im Gelbe auch fon in 
meinen „Beiträgen“ (1857) ©. 38. 

>) Macleod ſpricht von der evidence of debt, being made transferable, Midaelis 
4. 3. Bierteljabröfärift für Dolfsmirtbfäaft 1863, ML, 103) von einer Quittung über 
geleftete Dienfte, für welche die Gegenfeiftung noch zu empfangen. Im Ginne berrfht 
Ueereinftimmung, der Auedrud „Quittung“ ſcheint mir bier gepmungen zu fein, if aber 
mit den Zufägen gang verſtändlich 
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Teiftungen zu befräftigen. In der entwidelten Volkswirthſchaft halten ſich 
die Meiften aber an Die Thatſache der Kauifrait des Metallgelds als 

Geld. Es würde ſich beim ſtoffwerthloſen Papiergeld fragen, ob jene 
binzufommende Sicherheit des Stoffwerths nicht ganz zu enthehren fei. 
Berner lebt das Papiergeld bis jegt Hinter dem Metalgeld ſtets darin 

zurüd, daß e6 immer nur oder faſt nur Landesgeld iſt, da der Zwangs- 
curs ſich räumlich nicht weiter erftreden kaun als die Etantögewalt, 

melde ihn anordnet, während das Edelmetall feit fange bei den civiliſirten 

Böltern und bei vielen anderen „Weltgeld“ war und ift. Dieſe räumliche 

und zeitliche Ausdehnung des Gebrauchs der edlen Metalle als Geld bat 

zur Kräftigung der allgemeinen Meberzeugung, daß Cdelmetallgeld „Raul 
fraft an ſich“ fei, wohl das Meiſte beigetragen. 

Die Theorie des Papiergeldwertbd wird fpäter, ſoweit nötbig, ent⸗ 
widelt werden. Hier handelt es ſich nut um die Bormulirung der allger 
meinen Bedingungen, von denen ein Wertb überhaupt und ein auf die 

Dauer gleipbleibender Wertb des Papiergelds abhinge. Dicfe Bedinguns 
gen find die Bildung einer feften Ueberzengung von der allgemeinen Kaufe 
fraft des Papiergelds und die Verbreitung diefer Ueberzeugung in Betreff 
diefes felben Papiergelds über die civififirte Welt, die Vildung eines 
„abſoluten Eredits“, wenn man fo fagen darf. Die Erfabrungen 
mit dem bisherigen Papiergelde beweifen wenigftens foviel, daß es möglich 
ift, einerlei für jegt wie, einem Papiergelde, welches nicht beliebig gegen 
ein andres Geld eingetaufeht werden fann, einen Werth zu verleihen. 

Freilich nicht nothwendig und nicht leicht auf die Dauer einen Gleichwerth 

mit Metallgeld, aber das würde ja an ſich fein Nachtheil fein, wenn Das 
edle Metall als Geld vom Threue geflogen wäre. Das Hindernig für 
den Gfeichwerth, d. b. die gfeihbleibende allgemeine Kauifcalt, und damit 

für den dauernden Werth überhaupt liegt in der Unmöglichfeit, die Ber . 
dingungen zu erfüllen, von denen ihrerſeits wieder die Zeftigfeit jener 

ueberzeugung abhängt. Man müßte die ſicherſten Garantien ſchaffen, 
daß das Papiergeld niemals bloß zu finanzielen gwecken, num aus Nichts 
tünſtlich Kaufkraft ohne Arbeit für den Gmitteuten zu fchaffen, fondern 
nur gemäß des wahren Bedarfs der Volkswirthfhaft, nad einem Gelde 

von gleichbleibendem Werthe ala Tauſchmittel vermebtt würde. Diefe 

Garantien liegen in Betreff des erften Punktes nur in der baaren Unmöge 
ligpfeit, das Geld willfürlih ohne Arbeit zu vermehren. Go müffen wir 

wenigſtens aus dem Gefihtspunfte unfrer gegenwärtigen ſocialen Verhaͤlt⸗ 
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niffe ſagen. Die Menſchen müßten erft unbegrenzter Selbſtbeherrſchung 
fähig fein, um jeder Verſuchung einer willkürlichen Geldvermehrung, ſelbſt 
wenn es ſich um ihre oder doch ihre Staatdeziſtenz handelte, zu wider 
Reben. Werden fie das jemals fein? in deutſcher Vollswitth, der 

gewiß fein Ideologe fein will, ſcheint es grade mit Rückſicht auf Papiers 
geld zu meinen.”) Andere Menſchenkinder werden es mit und bezweifeln, 
Papierwährung fönnte ſteis nur Staatspapiergeld fein. Im Eingelftaate 
würde ſchwerlich jemals irgend eine Verfafjungsform vor einer mißbräud« 
lien Paptergeldvermehrung [düßen, d. h. vor einer ſolchen, welde uur 
die foftenlofe Schaffung von Kauffrafı für einen ſpeciellen faatliben oder 
veltswirthſchaftlichen Zweck benbfictigt. Etwas mehr Sicherheit gegen 
Mißbrauch des Emiſſionsrechto mag vielleicht die eine oder andere Ver- 

fallungsform bieten. Gin großer Unterſchied befteht darin ſchwerlich, wer 
nigſtens if er jo klein, daß er ſich bis jept der fiheren Beobachtung ent- 

zogen bat. Denn gegenwärtig fann man noch nicht mit Beſtimmtheit 

behaupten, ob eine von den drei Haupiverfaffungsformen unfrer eivilifieten 
Staaten, die demokratiſch⸗republikauiſche, die conftitutionelemonarhiide oder 

die abſolut / monarchiſche größere Gefahren für den Mißbrauch des Papier 
gelds berge. Bon der zweiten ift e8 mir noch am Wahrſcheiulichſten. 

Aber nicht nur der unbegrenzten Selbſtbeberrſchung, auch der Alwife 
fenbeit bedürfte es, um den Geldberrag dem wanren Bedarf der Wirths 

ichaft gemäß fo zu vermebren, daß diefe Vermehrung wicht ein Sinken des 
Geldwerths bewirfe. Freilich laſſen in diefem Punkte auch die edlen Mes 

talle wie jedes Stoffgeld zu wünfhen übrig, weil auch ihre Vermehrung 

von anderen Rüdfihten alg die auf den Geldbedarf und auf die Rotb- 
wendigfeit gleichbleibenden Werths abhängt. Deßhalb ift das Edelmetall 

geld auch fein ideales Geld, welches man unter den Stoffen bei deren 
wechſelnden Produetionsfoften und für die Menſchen bei deren wechſelnden 

‚Jedürfniffen vergebens ſucht. Aber feine Vermehrung hängt ded nicht 

von jo millfärlihen Momenten wie diejenige des Papiergelds ab. In 

) Bol. Ann. ©. 28. Wolff äußerte ſich auf dem bannoverfgen vollewirthſchaft . 
tigen Gongreh (1 Beriht ©. 52): „Ih nebwe an, daß die wirtlice Aufflärung erft dann 
vorhanden, wenn die Ueberzeugung von den verbeerenden und entfictlicenden Wirkungen 
des Zwangecurfes eine jo tief gehende geworden, Dafı wir lieber den Staat untergehen feben 
5 dulden, da er gum Zwangdcurs greift‘ Gr jpridht bier weiter von der abfoluten 
Vermeriliceit des Zwangscurfes, während doch auch Prince Smith dieſen nur das 
größte voltswirtbfchaftliche Uebel nennt; eb gebe aber noch größere Nebel 
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einer einzelnen Volkewirthſchaſt Tieße ſich die richtige Grforfhung des 
Geldbedarfs, wie man aud in England vorgeſchlagen hat, doch wieder 
nur fo durchführen, dag man am Stande der fremden Wechſelcurſe, ale 

an der Metalmährung anderer Länder den Geldbedarf und den Geldwerth 

des Zulandes mäße. Sonft bliebe nichts übrig, als die Regulirung des 

Paviergelds dem Ermeſſen der Regierung zu überlafien, was fo viel beißt, 
als ihr die Gewalt über das Volfsvermögen einräumen, Zu welchen Con⸗ 

fequenzen und Gefabren dies führen würde, ergiebt fi aus den nerdanıe 

rilaniſchen Papiergelddebatten nur zu deutlich. d 
Die edlen Metalle müßten erſt in beliebiger Menge zu viel billigeren 

und zu immer billiger werdenden Koften, gleich vielen Fabrifaten, tünftlich 
hergeſtellt werden fönnen, wein fie aufbören folten, ein paſſender Geld» 
ftoff zu fein. Das erreichte Ziel der Goldmachet, folern ihre Kunft von 
praftifcher Bedeutung würde, wäre die Gnttbronung des Geldes und 
Silbers als Geld. Damit hat es bekanntlich gute Wege. Und ein befe 

feres Geld ala Papiergeld zu fein würden die edlen Metalle felbft dann 
erft aufhören, wenn die Kuuſt des Goldmachens Gemeingur, nicht Staat 
monopol wäre und die Productionskoften unter diejenigen des Papiergelds 
fänfen, was unbedingt unmöglid wäre. 

Auch ein Papiergeld einer einzeluen Vollswirtbſchaft, weldes ale 

jene unerfülbaren Bedingungen erfüht ſäbe, wäre aber noch fein Weltgeld. 
Seine Kaufkraft, wenn felbft eine zeitlich wubefhränfte, bfiebe räumlich 

beihränft. Gin Weltgeld fept einen Weltſtaat oder mindeftens einen 

flaatenbundartigen, wenn nicht bundesftantlihen Zufammenbang unter deu 
civiliſirten Völfern voraus. Auch Damit hat es gute Wege. Und ſelbſt 
wenn diefe Bedingung in Betreff der Ausgabequelle eines Weltpapiergelds 
erfüllt wäre, jene anderen Bedingungen der nicht willfürlihen und der 

dem Bedarf genau entjprechenden Vermehrung wären vollends unerfülbar 

bei einem BBeltpapiergelde, 

Bei der Betonung der unbedingten Nothwendigkeit, zur Aufrechthal⸗ 
tung des Paviergeldwerths die fefte Ueberzeugung zu verbreiten, daß die 
willkũrliche oder unrichtige Vermehrung des Bapiergelds mumöglid fei, 
möge indeſſen ein feicht entftebendes Mibverftändniß abgewieſen werden. 
Es handelt fid Hier nicht um die Ernenerung der alten, nur befdränft 
ticptigen Lehre, daß jede willfürlihe Vermehrung des Papiergeldo den 

Werth des Iepteren, etwa gar, mie man oft irrig gemeint bat, genau im 
Verhältniß der numeriſchen Bermebrung herabdrücke. Nicht die Cinwirkung 
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dieſes fo zu fagen pbyſikaliſchen, fondern der Einfluß des pſych ologiſchen 
Motivs, wonach die Möglichkeit millfürliher Vermehrung ſchon die 

Bildung jener feften Ueberzeugung von der Kauffraft des Geldes hindert, 

it bier das Entſcheidende. 
Eben deßwegen bedarf die Volks, und Weltwirtbicaft eines Geldes, 

defien möglichft gleichmaͤßiger innerer Werth nicht mur durch das Geſeh 
von Angebot und Nachfrage, das auch für den Werth des Papiergelds 
gilt, fondern durch das Geſetz der Productionsfeften, welches ſich durch 
jenes erftere Geſetz zur Geltung bringt, beftimmt wird, eines Geldes, das 

auch Waare, das nicht „umfonft“, fondern nur wie jedes andere wirthr 

ſcaftliche Gnt durch Arbeit vermehrt werden fann und feinen Werth auf 

das Maß diefer Arbeit gründet. 
Deshalt it von bieibender Papiermährung abzufehen und 

damit dann Die Nothwendigleit der baldigen Rückkeht zur Metallmäbrung 
von Neuem aus einen anderen Gefihtspunfte bewielen. Denn eine Sache 
dee nothwendigen Wechſels follte die Währung nimmer fein. 

W. 

Papiergeld und Ereditwirthichaft. 

Das Papiergeld hat man eine Anleihe bei dem Metallfionds des 
andes, eine auf die Umlauſsmittel gelegte Anfeibe genannt. Es vertreibt 
das Metallgeld aus dem Verkehr. Aber if Dies nicht aud der audger 
forodene und erreichte Zwe jenes Syſteme von Geldfurrogaten oder 
Creditumlaufomitteln, welches man als Creditwirthſchaſt bezeichnet hat? 
Führt nicht dieſe Creditwirthſchaft zu einem ähnlichen Zuſtaude des Geld» 

weine mie die Papiergeldausgabe? Allerdings iſt eine äußere Aehnlich- 
feit in den Erſcheinungen vorhanden. Papiergeld und Creditwiribſchaft 
eiſchen einen großen Theil des Metallgelds eines Landes. Aber dies geſchieht 
dur das Vapiergeld tbeils in andrer, theils in weiter gebender Weife 

a8 durch jene eigenthümliche Meihe von Vorgängen, welche man als den 
Proceß der Meraflgettverdrängung mittelft der Geldfurrogare bezeichnen kann. 
Ter Unterfchied ift für die Baptergeldfrage von entfcheidender Bedeutung. *) 

% gt namentlich im Betreff dieſes Abſchaittes die Befpredung Der Geideontroverſen 
fa Zoote's Gefhichte der PBreife, Pullartone Anm S. 8 genannte Schriſt und 
Ir. Milts Grundfäpe der politifgen Defonomie (2. Ausgabe, deuiſch von Sötbeer, 
Hamburg 1864) Buch 3, Gap. 1113, 20, 24. Gingebendere Entwidlung meiner An. 
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Stillſchweigend haben wir ſchon im Vorhergeheuden das Wort Pas 

viergeld in feinem wiſſenſchaftlichen Sinne genommen, in welden es 
volfswirtbicaftlih und juriſtiſch eine felbfländige Geldart neben deu Mer 
talgeld bedeutet. Denn zu der ihm mit den Geldjurrogaten genieinfamen 
Bunction des Umlaufss oder Tauſchmittels fügt es die beiden anderen dem 

Geldbegriff weſentlichen Funetionen der Währung oder des gefeplichen 
Zablungsmittels und des Preismaßes gleih dem Metallgelde binzu. 

Im Begriff des Papiergelds liegen die zwei Momente der Uneinlösharfeit 
gegen ein anderes Geld und des Zwangscuries vereinigt, fo daß erſt 
das Zufammentreffen beider Momente ein Paviereireulationsmirtel zum 
Papiergeld macht. Zwangscurs ift nut der Name, welchen die Währungs 
eigenſchaft beim Papiergelde führt, Banfnoten, melde z. B. noch wirkliche 
Banknoten find, alfo jederzeit anf Verlangen von der Bank gegen Geld 
— Metaligeld oder wie z. 2. die nerdamerifanifgen Nationalbaukuoten 
gegen Staatspapiergeld — cingelöft werden, find ſelbſt dann nicht Paviers 
geld, wenn fie für ale Zahlungen außerhalb der Banf fatt der Münze 
Zwangscurs befigen. Solche Banknoten find z. B. die Noten der Bauf 
von England, welche als legal tender für alle auf engliiches Geld, 
d. b. Goldmährung, fautenden Zahlungen volgültig angenommen merden 
mũſſen. Der Gmpfänger kaun bei der Bank (ofost Geld Dagegen eins 

wechſeln. Auch die Noten der öſterreichiſchen Nationalbank folten vom 
Jahre 1867 ab, wo fie vach der abermals durch einen Krieg hinfällig 

gewordenen Plenerfhen Bankacte wieder einlösbar geweien wären, einen 
felgen Zwangscurs führen. Auch diefem Zwangscurs eintösbarer Baufs 
noten Heben einige Unzufömmlichfeiten an, welche indeſſen mit den verbänge 
nißvollen Folgen des Zwangscurfes von Papiergeld nicht vergligen were 

den fönnen. 
Das Papiergeld ift urſprünglich meiftens ein wirkliches Geldfurrogat 

geweien, 4. B. einfösbares Staatspapiergeld, wie das frühere und jepige 

wuffliche Papiergeld, die Affignate und das Creditbillet, oder wie der alte 
öiterreichifche Bancozettel, deſſen Geſchichte zu der der ruſſiſcen Afignate 

fihten in den genannten „Beiträgen® und beſonders in der Geld» und Gredittbeorie der 
Deelſchen Arte, S. 62-76 über die Verwechslung von Papiergeld und Bantnoten, Prüs 
fung der Gurreneptbeorie 5. 92 f.. Wroceh der Geldverdrängung durch die Gelbfurregate 
S.111--127; ferner in meinem Artiel Papiergeld in Slunrigli‘s Staatswörterbud; VL, 646 fl, 
und inden Grebits und Bantartifein in Rengfdh, Handwörterbudh der Dolfswirthfchaftelehre 
(eipaig 1866). Bür vieles Gier Mebergangene vermelfe ich auf dieſe Arbeiten. 



Die rufflihe Papierwährung. 451 

ſelbſt in Nebenpunkien vielfa einen auffallenden Purallelisinns zeigt.) 
Dier es war das Papiergeld früher eine wirkliche Banknote, wie z. B. die 
engliſche Banfnote von 1797— 1819, die öfterreichiiche ſeit 1848. Durch 
den Fortfall der Einlösbarfeit, zu welcher in der Regel eine Finanzkriſis 

aöthigte, zumal wein diefelbe mit einer Vermehrung des Papiers wie ger 

wöpnlid) verbunden war, und dur Die Verleihung des Zwangscurſes 

wurde das biöberige Papiereireulationsmittel eigentliches Papiergeld. 

Hatte jenes bisher ſchon Zwangseurs bei feiner Einlösbarkeit befefien, wie 
die tuſſiſchen Greditbillete aud) ſchon vor dem orientaliſchen Kriege, fo war 
der Mebergang zum ‘Papiergeld uur um fo leiter und verlodender. 
Ciner der Gründe, melde gegen deu Zwangscurs and) bei einlöobarem (uneiv 

gentlichem) Papiergeld ſprechen. Aus fiaald» und civilrehtlichen Ruͤckſichten 
auß beim Ucbergang zum Papiergeld eine Promulgation in Form eines 
Geiepes, fhatt bloßer Verorduungen der Werwaltungsbehörden oder gar 
hatt bloß thatſächlichen Abweiſens der Berfonen, welche die Einlöfung ihrer 
Vilete verlangen, unbedingt gefordert werden. Das if doch das Min, 
defte, was bei fo tief einihueidenden Maßregeln, wie die Guspenfion der 
Ginföfung und die Verhängung des Zwangscurfes, das Publicum von 

Etxate beanfpruden kann. Es bezeichnet einen bemerfenswerthen Fort» 

Ährit des Rechtobewußtſeins in Deſterreich, wenn die Bancozettel in 
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eigentlich nur that 
chatfãchlich uneinlösbar wurden und den Fwangecurs erhielten, während 
die neueren Banknoten und das feit 1848 wehrfah daneben ausgegebene 

Staatspapiergeld in Gemäßheit ausdrüdliher Gelege Papiergeld wurden. 

I Rußland if die Ginlösbarfeit der Ereditbillets wie früher diejenige 
der Afiguaten nur thatſächlich eingeftellt worden. ”*) Seltener lud die 

Bäle, in welchen faft von vornherein uneintösbares Zwangscurspapiergeld 

ausgegeben worden iſt. Gin neueres Beifpiel bietet das gegenwärtige 

Papiergeld der Vereinigten Staaten von Nordamerila. 
Das erſt uneinlösbar gewordene wie das von Anfang an uneinlds, 

bare Papiergeld führt regelmäßig den Namen des Metallgelds, auf defien 

Auszahlung es früher lautete und deffen Nepräfentant im Verkehr «8 jegt 

* Ban vgl. 3. ®. den Derlauf der Dinge in Rußland von 1768 bie nech den irans 
ilen Ariegen nah Goldmanns trefflichet Darftellung, S. 12 ff. mit dem Verlauf in 
derench von 1761 an in meinen Artitein über die Gefchicpte und Aritif der Bancogettel 
veiede in der Tübinger Zeitfärift 1861 @. 17) und 1863 (B. 19). 

") Goldmann a. a. D. &.73. 
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fein fol. Dieſer Name iſt der Nennwerth des Papiergeds und auf 
diefen Werth beiebt Ab in der Megel der Zmangscur. Diefer Nenn 
wertbzwangseurs iſt auch für das gegenwärtige Papiergeld Nußlande, 

Deſterreichs und der DVereinigten Staaten der geſetzliche. Davon vers 

ſchieden, aber principiell gleib würde ein Zmangscurs fein, nad) welchem 

ein Papiergeld in einem anderen geſetzlich feft beftimmten Werthverbältniß 
u einem anderen Gelde, z. B. ein devalvirtes, d. h. in jeinem Nenns 

wert geſehlich herabgeſehtes Papiergeld zur Münze oder auch zu einem 
neuen, felbft wieder uneinlösbaren Papiergeld mit Nennwerthzwangécurs 

angenomnien werden muß. Beifpiele Tönnten fein das Verhältniß des 

Bancorubel zum Silberrubel (— 7:2), der alten öſterreichiſchen Banco— 

zettel zum Wiener-Währungs-Paviergeld (5:1) und dieſes letzteren wieder 
zur Gonventionsmünze (5:2), der neuen öſterreichiſchen Noten öſterreichi- 
ſcher Währung zu den älteren Noten Conventionsmünze, beides eigentliches 

Papiergeld (105: 100). Hierbei muß freilih boransgefegt werden, Daß 

ein ſolches ſeſtes Werthverhältnig wicht durd die Gelegenheit, das eine 
Papiergeld beliebig gegen das andere bei einer Gmiffionscafje verwechſeln 
zu können, aufrecht erhalten wird, wie in diefen Beifpielen, denn dann 

wäre daß eine eben einlöshar nicht in Dünge, aber in anderem Papier- 

geld und es gälten andre Regeln. Ein folhes Papiergeld mit Nennwertb⸗ 

oder Feſtwerthzwangscurs iſt es, mit welchem wir es hier zu tbyn baben. 
Diefes hat jene verderbfiben Wirfungen, derentwegen feine Befeitiguug 
nothwendig ft. Freilich kann auch ein foldes Papiergeld allein mit 
Erfolg au den Finanzzwecken, welde feine Ausgabe veranlaffen, bennpt 

werden. 

Eine andere Form des Zmangseurfes, wonach Diefer nicht für den 
Nenumertb, fondern für den Curswerth des Pariergelds gilt, fo daß letz ⸗ 
teres nur nach dieſem Gurswertb ftatt Metallgelds in Zablung angenommen 
werden muß, bat weſentlich andere Folgen, als jene Haupfiorm des Renn- 
wertbzwangscuries. Bei dem Curswerthzwangscurs bleibt im Falle cons 

fequenter Durchführung das Meinlgeld allein eigentliche Währung uud 
Preißmaß, es fann dehbalb auch fernerhin neben dem Papiergelde im 
Verkehr ſich halten. Die ſchlimmen Wirkungen, welde beim Neunmerth- 
zwangtcurd grade aus dem Schwanken und der Enimertbung der Wäb— 
tung bervorgeben, fallen bei diefem Curswerthzwangscurs fort, Die 

Werthſchwankungen uud zufälligen Verluſte und Gewiuuſte beſchränken 
ſich Sei dem lehleren Zwangseurs auf den Papiergeldbeſih ſelbſt, bei dem 
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erfteren dagegen verbreiten fie fid über alles Eigenthum, defien Werth 

an tem Ichwanfenden Werthmaß gemeſſen und defien Inhalt durch das 

ſchwanlende Object der Geldverträge, eben diefes Papiergeld mit Nenn 
wertbzwangscurs, gebildet wird Kieße ſich der finanzielle Zweck der Par 
viergeldausgabe mit einem Papiergeld mit Curswerthgmangscurs erreichen, 
fo müßte man diefes Papiergeld unbedingt dem anderen vorziehen. Aber. 

diefe Bedingung kann fib nur in ſehr beſchränktem Maße erfülen. Der 
u. 4. einmal in Defterreib von E. Strache gemachte Vorſchlag, den 

fange beſtehenden Nenuwerlhzwangécuts durch den Curowertbzwaugbeurs zu 
erfegen,”) hat eine gewaltſame Durchſchneidung und Zerfiörung der wirtb- 
ſWaftlichen Verbältviſſe nnd inabejondere der Preisgeftaltungen zur Beige, 
weiche ſich unter der Herrſchafi des Nennwertbzwangssurfes bildeten. Eben 
aus dieſem Grunde unftattbaft, trägt dieſer Vorſchlag der vorzugsweife 
prattiſchen Seite deö Paviergelds, jeiner Geeignetheit, Ananzielen gwecken des 

Staats zu dienen, ebenſo wenig Rechnung als die von Anfang an erfol- 
gende Einführung des Curswerthzwaugscurſes. Denn aus unidwer ab» 

äufeitenden Gründen muß der Proceh der Entwertbung eines mit diefem 
Zwangscurs verfehenen Papiergelds gegen Metallgeld und der nur in 
diefem Falle mit dem Entwertbungsierricritt identische Procck der Wertb» 
verminderung des Paviergelds gegen Waaren oder der Abnahme feiner 

Kaufkraft ungleich ſchneller ſich vollzieben ale die ibrerfeits unter einander 

mauchfach verfchiedenen entfpredenden Wergänge bei dem mit dem Nein 
wertbzwangscurs verfehenen Papiergelde. Die finanzielle Unbrauchbarkeit 
eines Papiergeld der erfteren Art ergiebt ſich daraus far. Noch weit 
mebr würde der neuerdings 3. B. von Prince-Smitb, D. Michaelte 
gemachte, auch Ipeciell für Rußland wiederholte Vorſchlag, einfach den ber 

ftchenden Nennwertbgwangscurs des Papiergeids aufzuheben, bei feiner 
Durchführung flörend einwirken. Er hat die witthſchaſtlichen Bedenken 

gegen Strache's Idee und die finanziellen Bedenken gegen den Eures 

wertbjwangscurs in erhöhetem Maße gegen ſich und foll hier uur erwähnt 
werden, weil er im Princip auf demfelben Gedanfen wie der Eurswerthr 

zwangẽcurs beruht und factiich zu Ähnlichen Zuftänden wie diefer führen 
würde, Dies ſcheinen die Vertreter jenes Vorſchlags ſelbſt anzus 

7 6 Strache, Baluta in Defterreic) und Vorfläge für den Uebergang zu einer 
peiten Währung. Win 1861. Dgl. meinen Artifel über die öfterreichifchen Bancogettel, 1, 
Tübinger Zeitfrift 1864, 5. 606 Die Bedeutung des Zwangecurfes für den Finanz 
guest cbendafelöit S. 612. 
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mehmen,*) In feiner Bedentung als Plan zur Herſtellung der Balnta 
kommen wir auf das Projeet zurüd, Bemerkenswertb ift es übrigens, 
daß den alten ruſſiſchen Affignaten im Zabre 1812 ein Gursmertbzmange 
cars für ale auf Silberrubel oder Münze Iautenden Zahlungen beigelegt 
worden if.”) Der dadurch begründete Unterſchied der Damaligen gegen 
die jegige Papiergeldperiode war indeffen weniger bedeutend, als man 
hätte erwarten können. Denn dur die Vorſchrift den Bancorubel ale 

Preismaß zu gebrauchen, alſo alle Preife und Curie in ihm zu notiren 
und ausfhließlie ihn zum Ojeet der Verträge zwiſchen der Krone und 
den Privaten zu machen, bürgerte ſich allmählich aud die immer allger 
meinere Benugung des Bancornbels als Währung oder Object für Prie 
datcontracte ein. Damit gelangte der Nennmwertbimangsceurs dod wieder 
zu der Geltung, welche er aus praktiſchen Gründen fat allgentein in der 
poſttwen Gefepgebung erhalten bat und vollends Damals in den Jahren 
1812 u. ff. in Rußland erlangen mußte, um das Papiergeld zum kraudr 
baren Mittel für den Zwei, nämlich für die Beftreitung der Binanzber 
dürfniffe der Regierung zu machen. 

Im firengen Gegenfag durch den begrifflichen Unterſchied und durch 
ihre tharfächlihen Bunctionen im Geldverfebr fteben zum eigentlichen 
WBapiergelde nun die fog. Geldiurrogate oder Greditumlaufemittel.””) 

> Dot. Princer-Smith über Papiergeld, Vierteljahrefrift für Beitswirtbfäef 
1863, ®. VII, &. 126, ©. Wipaelis in dem Brief an v. Ihörner, chmbafelt 
1864, ®d. V., ©. 234 ff. Auf dem voltswirthfaftlicen Gongrefi in Sannoper war in 
der Papiergelbfrage eine Refolution vorgeſchlagen, wonach die Aufhebung des Zwangkcurfet 
entwerteten Papiergelds und der Umlauf des Iepteren nad; dem Tagescurfe zur Milterung 
der Mebel ded Papiergeld und zur Wlederberftelung des Geldweſens als der diretet 
Sqritt bezeichnet werden follte. Ich habe gegen Diefen Veſchluß Damals auf Grund dir: 
relchiſcher Crfohrungen opponirt, jept fönnte id es aub auf Grund rufffher Erfahrungen 
Die Nefotution ging denn in Folge meiner, Hopfs u. A Dppofition auch nicht durd. 
©. den Berigt S. AT fl. 

*7 Goldmann a. aD. ©. 35-39. 
“) Bol A Bagner, Beiträge zur Lehre von den Banken, €. 119 f, 109}. 129f, 

wo die Unterfugungen Zooke's, Zullartons, Gilbarts, Nemmards, Over: 
Rone's und das tatififhe Bewelömaterlal für vieles Gingelne mitgetbeilt wird; Theorie 
der Peelſchen Acte &.38, 62 ff, 111 ff. Auitel Papiergeld a.a. O. S. 630; Artifel Credit in 
Renpfige Handwörtertud) S. 200; 8. Hildebrand. Ariifel Geid · und Greditmirtbfäait 
in feinen Jahrbüchern, 1864, &. 1, S. 1 fl. Vol. in diefer Zeitfhrift aud) die Danfente 
werten Autyüge aus der frangöfifhen und englifgen Zeitfhriftliteratur über Geit- Gredit: 
und Bankısefen. Die Bankitreifrage zwifgen Chevalier, Wolowsli uam. hat neue 
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Sämntfich rechtliche Schuldurkunden, welche unter verfehiedenen Formen 

auf die Auszablung einer beftimmten Summe „Geld“, alſo z. B. and 
Mapiergeld, lauten — nordamerifanifhe Bauknoten, melde mit Staates 

papiergeld einzulöfen find — oder doch, gleichſam eine im Voraus ausge⸗ 
flelte Suittung, für einen benannten Geldbetrag in Zahlung angenommen 
werden. Banknoten, Che, girirbare Anweiſungen und edhfel, fällige 
Gonpons, einlösbares Papiergeld u. a. m., find Beifviele der erften, Par 
piergeld, welches ohne Znangscurs zu befigen in Steuerzahlung ange: 
nommen wird, Briefe und Ctempelmarfen u. ſ. m. find Beiſpiele der 
zweiten dorm von Geldfurrogaten. Gemeinfam ift diefen lehteren mit 
dem eigentlichen Papiergelde die Fähigfeit, das Metallgeld in feiner 
Function als Umlaufsmittel zu erfegen. Im Grade diefer Fäbigkeit 
weichen die einzelnen Arten der Geldfurrogate von einander ab, Verſchie⸗ 

denbeiten, welche wir an dieſer Stefle weiter zu verfolgen wicht nöthig 
baten. Im tiefen Unterſchiede vom Papiergeld vermögen die Geltfurror 
gate dagegen Das Metallgeld — oder audererieits das wirkliche Papiergeld 

- aus den Functionen der Währung und des Preismaßes nicht zu 
verdrängen. Cie beziehen fih vielmehr ausdrüdlib auf das Geld in 

diefen beiden Functionen defjelben zurück. Ibr Wertb mißt fih nad) dem 

Bertb des Geldes, anf defjen Auszablung n. f. w. fie fauten. 
Bei dem Vergleich der Folgen, welde die Papiergeldemiſſton einer- 

und die Ausbildung des Geldfurrogatfoftems andererjeits für die Metull- 
eireufation haben, werden nicht felten in der Wiſſenſchaft, geſchweige im 
großen Publicum bloß die gleidhartigen Wirfungen beachtet, die ungleich 
artigen überfeben. Daraus find Die erbebliciten Irrtbümer eutflauden, 

welche nad beiden Eeiten bin geſchadet haben, Die Nachtheile des Par 

viergelds bat man auf die Geldſurrogate, Die Vorzüge der Iepteren auf 
das Papiergeld übertragen. Der erftere Umftand führte zur ſcheinbaren 

Rechtiertigung der übermäßigen fluatlihen Einmiſchung in die Entwicklung 

Sefictöyunfte oder bemerfensiwerthe Thatſachen Aeeder in der monogtaphiſchen, ned) in der 
Beitfehriftfitratur, V. den Journal des Economistes) nicht hervorgeiörbert. Im der enge 
Nifgen Streititeratun über die Peelſche Ace, in Schäffle's. Naffe'o und meinen oben 
genannten Schriften und Auffipen, ferner in den Arbeiten von ©. Michaelis find die 
neuerdings zur Sprache gekommenen Punkte, freilich ohne fich folder Beachtung zu erfreuen, 
als „das, mas aus Franfreid) fommt*, fämmtlic} ſchon Bebandelt worden. Das genaue 
Studium der Economist-Artitel aus dem Jahre 1866 über Die neuefle Arifis beredligt 
mid) zu der Behauptung, daß meine früheren Andeinonderfepungen fih durchaus befie 
tigt Gaben, 

= 
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des Gredits und Bankweſens. Das Monepols und Conceſſtonsſyſtem, die 
präventiven Maßregeln, die beftändige und doch wenig fruchtende Megulis 
zung und Gontrole der Staatsbehörden find daraus auf diefem wichtigen 

wirthſchaftlichen Gebiete, befonders im Zettelbanfwefen, mit hervorgegangen. 
Der zweite Umftand bat noch ſchlimmere Folgen gehaht, weil er zu dem 

Beftreben führte, die ungweifelbaften Vortpeile einer theilweiſen Etſetzung 
des Metallgelds als Tauſchmittel ‚durch die Papiergeldausgabe zu erzielen, 

wodurch Diefe Vortpeile mit all den unvermeidlihen Nachtbeilen des Par 
viergeldwährungswefens verfeßt und zugleich die reine Ausbildung des 
Geldfurrogatfpftems gebemmt, wenn nicht gehindert wurde. 

Die Grfepung des Metallgelds als Umfaufsmittel dürfen wir 
voltowirthſchaftlich als Gewinn für ein Land bezeichnen, fofern fie nicht 

gleichzeitig zur Beleitigung oder auch wur zur eruſilichen Gefährdung der 
Metalwährung führt. Das Papiergeld, welches ſelbſt Währung ift 
und beim Neunwerth- oder Feflwertbzwangsenrs zunächſt in der Art der 

Doppehwährung als zweite Währung neben die beftehende Gold- oder Sil- 
berwäbrung tritt, vertreibt nach der befannten Doppelmährungsregel ger 

wöhnlid bald die Metallvaluta. Das ſlechtere Geld oder richtiger 
gejagt die ſchlechtere Währung vertreibt Die beſſere. Das Papiergeld iſt 

aber die ſchlechtere Währung, fohald fein Curewertb gegen Metalgeld 
unter feinen Neunwerth fällt, was erfahrungsmäßig niemals, zumal unter 

den Umftänden, unter welchen Paviergeld ausgegeben und faft immer raſch 

vermehrt zu werden pflegt, fange ausbleibt. Die Gründe für diele baldige 
Aleinherrfhatt der ſchlechteren Währung im Doppelmäbrungefpftem laſſen 

fich auch feiht a priori entwideln. Eben deßbalb wird der Nupen der 
Erfegung des Metallgelds als Umfanismittel durch den Schaden, melden 
die Erſehung dieſes Gelds ale Währung unausweichlich mit ſich bringt, 
aufgewogen. Der Schaden wird meiftens größer fein als der Nupen, 

wenn auch darüber feine ganz genaue Rechnung angeftellt werden kaun. 

Da ſich aber nachweislich jener Nugen auch durch die Eutwicklung des 
Geidfurrogatioftens in ähnlichem Grade wie dur die ausgedebntefte, 
bis auf die kleinſten Appoints berahgehende Papiergeldausgabe erzielen 
läßt, fo koͤnnen die Vertbeidiger des Papiergelds ſich aud auf die an fid 

möglichen Wirkungen des letzteren nicht mehr berufen. Dies ift um fo 
weniger fatthaft, weil der Proceß der Geldverdrängung durd die Geld» 
furrogate fib nur unter dem Ginfluffe einer Reibe erwünſchter Wirtb« 

{&aftsvorgänge vollziehen kann, während von dem Proceß den Geld» 
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verdrängung durch das Papiergeld zum Theil grade Das Gegentheil gefagt 

werden muß. 
Das Metallgeld als Umlanfsmittel im’ Verkehr erfegen, beißt nichts 

Anderes, als inter Feſtbaltung diefes Ge'des als Wäbrung, Object der 

GSeldverträge und Preismaß die unmittelbare Förperliche Beuutzung diefes 

foftipiefigen Metalls bei der Bewerfftelligung der Umfäge durch Ginfühs 
zung andrer billiger Umfanfsmittel, wie die oben genannten Geldſurrogate 
und die Giro, Umichreibungs- md Ansgleihungseintidtungen der Der 
voſiten⸗ und Checkbanken, Cleariug-Houſes u. ſ. w. — nicht der eigente 
lichen Girobauken — entbehrlich macen. alle Preisberechuungen, Um⸗ 

füge, Zablungen beziehen ſich auf Metallwaͤhrnng, nur wenige der lehzteren 
werden wirllich durch Metallgeld, d. b. durch körperliche Hingabe Und 
Emvfaugnabme dieſes Geldes, ſondern wach freiwilliger Uebereinkunft 

der Berbeifigten durch jene Geldſurrogate, mithin durch Verſprechen anf 
Geld ausgeglichen. Was heim Papiergelde der Zwang, ihut hier der 
Gredit. Dort mn, bier kann Jeder nach feinem Wunſche fi mit 

dem Grfagmittel des metallenen Givenlationsmittels befriedigt erklären. 

Es it leicht benreillich, Daß eine Fo weit gebende Eriegung des Metalle 

gelds, oftmals ja eine abfolute Verdrängung, nie wir fie durch das Par 
piergeld vielſach eintreten fehen, faum jemals durch das Geldiurrogatfuftem 
Bewirft werden kann. Beim Ichteren {ft das Metollgeld ausfchlichlich ner 
fetzlides Zablungsmittel, mande Lente und mande Verfehröfteife und 

Berfebrsarten werden dieſes Geld and als Umtaufsmittel fortwährend 
bevorzugen. Da für kleine Geldbeträge das Metallgeld vor Papiergeld, 
Banfnoten, Checks, Werfen, Zablungen im Banfonto Ähnliche Vorzüge 
voraus bat, wie für aroße wieder diefe Surrogate vor jenem, fo wird ſich 

im Verkehr die erforderliche Summe Minze zur Bewerlſtelligung Diefer 
Zahlungen cireulitend erbalten. Bei der Silberwäbrung wird die Gr 

feung der Münze wegen des geringeren ſpecifiſchen Werths des Eilbers 

amd der dadurch entftchenden Unbequemlichkeiten im meiteren Umfang ers 

fofgenz als bei der Goldwaͤhrung. Beim Paviergeld wird auch der fleine 
Verkebr nicht geiragt, ob er Metal oder ‘Papier als Tauſchmittel vorziehe. 

Das Paviergeld wird and in gang Meinen Gtüden ausgegeben. Und 
wenn Dies felbft unterbtieben fein follte, um aus triftigen Gründen die 

Münge in dieſem Verkehr zu erhalten, fo wird doc bald die Noth 
zwingen, auch foldes Papiergeld und felbſt wohl eigentliches Scheide- 
münzpapiergeld einzuführen. Denn die Eutwerthung des Papiergelds 

Baltifhe Monatsfhrift, 8. Jahrg, Bd. XV, Heft 1. 11 
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gegen Metallgeld "wacht es beim Nennwerthzwangscurs des erſteren — 
nad) dem Princip der Doppelmährung — unmöglich, daß ſich die Münze 

in Cireulation erhält, wenn gejeplich troß des niedrigeren Curswerths des 
Papiergelds mit letzterem diefelben Zahlungen wie mit dem werthvolleren 

Metallgeld geleiftet werden fönnen. 

Selbft in Fällen, in welchen an ſich der Gebrauch von Geldfurrogaten 

bequemer als derjenige von Münze ift, erhält fih in der Greditwirth- 

ſchaft legtere mitunter als Umfauismittel, jei es, daß Vorurtheile oder ger 

ſetzliche Beihränfungen, z. B. Stempelpflichtigfeit mancher Geldjurrogate 
wa. dgl, m., die Erſetzuug des Merallgelds biudern. Das Princip des 
Gelpfurrogatigftems oder der Creditwirihſchaſt, denn das find in dieſer 
Beziehung identiſche Begriffe, iſt eben die Freiwilligkeit der Cutwicklung, 

wicht der Zwang. Bor allen Dingen aber ift die unbedingte Vorausfegung 

für eine foldje freiwillige Ausbildung des Geldſurrogatgebrauchs die allge 
mein verbreitete, fefte Heberzeugung, daß die Emittenten diefer Geldfurro- 
gate, alfo die auf letzteren rechtlich verpflichteten Schuldner im Etande 
find, wenn es gefordert wird, die Zahlung in Metalwäprung zu 
leiten. Als Baſis diefer Weberzengung, gleichfam als materielles Subftrat, 
das für die Berheiligten zum pfychologiſchen Motiv dieſer Meberzeugung 

wird, ift ein gewiſſer Metallgeldvorratb im Befig jener Emittenten note 

wendig, deſſen Größe namentlich auch vach der Möglichkeit, ibn leichter oder 

ſchwerer zu ergäugen, und nach dem jeweiligen wechſelnden Stande jener 

Ueberzeugung von der Zahlungsfäbigfeit der Emittenten wechleln muß. 

Auf diefe Weile wird fid in der Greditwirthichaft eine gewiffe Summe 

Metallgeld teils als Umlauſomittel im Verkehr, theils als feftliegender 

'Einföfungefonds für Die als Umlaufsmittel dienenden Geldſurrogate erbalien. 
In einer fo fein und künſtlich, ja überfünftlich ausgebildeten Ereditwirthe 
ſchaft, wie derjenigen Großbritanniens, ift diefe Metallgeldfumme jedenfalls 

im Berhäftniß zu den gewaltigen Umfägen in der britiihen Volkswirth- 
haft Heiner, wie in den meiften anderen Ländern, obgleich die beftehende 

Goldwährung und das für England — nicht für Schottland und Irland 

— geltende Verbot von Banfneten unter 5 Pfd. St. die Erſetzung der 
Münze im Kleinverkehr nicht jo nothwendig und nicht fo weitgehend möglich 

machen, wie vielfach in anderen Ländern. Diefe Thatſache der verhältmiße 
mäßig geringeren Metallgeldmenge in Großbritannien, namentlich z. B. im 

Vergleich wit Frankreich, welches neuerdiugs factiſch und jeit dem newen 

Münzvertrag mit Ztalien, Belgien und der Schweiz in gewiſſem Umfange auch 
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uechtlich ebenfals Goldwährung befigt, möchte fefteben, wenn auch nume ⸗ 

the Schägungen der Menge ſchwerlich ſo genau fein föunen, daß fie auch 
nur Fehler bis zu 50 Procent mit Sicherheit ausichliegen. Die britifche 
Greditwiethichait ermöglicht in Folge der eigenthümlichen monovoliſtiſchen 
und centraliftifchen Stellung, welde die Banf von England durch Geſetz 

and geſchichtliche Entwicklung dort erlangt hat, noch eine ganz befondere, 
ihr ſpecifiſch angebörende Grivarung an Metaflgeld. Der gefeftete Eredit 
jener ſtarken Gentralbanf geftattet nämlich ſelbſt in Zeiten einer großen 
Grediterfchütterung in der britiichen Bollkowirthſchaft, namentlih in dem 

Zeitpunfte der Krifis, wenn der Umſchwung der Wechſeleurſe dad Metall» 

geld nicht mehr ins Ausland treibt und vornehmlich nur im Innern 

Mißeredit beftcht, die Ausfüllung der duch diefen Mißeredit entftandenen 
Lücke im Geldſurrogatweſen durch Banknoten der englifchen Bank ftatt 
durch Münze. Hier tritt alle fogar in Zeiten, wo Die Weberzeugung von 
der Sicherheit des in den Geldfurrogaten gegebenen Zahlungsverfprediens 
wanft, eın Geldſurrogat an die Stelle des anderen, Man fann dies nicht 

auf den Zwangseurs der engliſchen Banknoten zurüdjühren, da ja von der 
Bank felbft jederzeit Gold für die Noten verlangt und fofort wirklich 

erhalten werden kann. Die-ftarfe Ausdehnung der wirklichen Notencireus 

fation grade in Kriſen bat in der gleichzeitigen großen Zunahme der 

Privatdepofiten, welche es der engliihen Bank möglih macht, mittelft Des 

Depofitengeihälts die durch die Geſchäftseinſchränkung anderer Banken 

entftebende Ereditvermweigerumg theilweiſe gut zu machen, ihr bemerfensr 

werthes Pendant. Die lehrreihen Erſcheinungen während der englifchen 
Getldfrifis im Sommer 1866 haben die früheren Wahrnehmungen beftätigt. 

Freitih haben gzade auch fie von Neuem und noch deutlicher wie bisher 
gezeigt, daß die Metallgeldbafis der engliſchen Creditwirthſchaft ungemein 

ſchwach iſt und ihe unüberſchreitbares Minimum vielleicht ſchon erreicht 

bat. Damit wäre man an dem Punfte angelangt, wo aud das Geld» 
furrogatfpftem die Metallwährung gefährdet. Namentlich ift diesmal 
ernftlich die Frage in England in Erwägung gezogen worden, ob die ftarf 

centraliſtiſche Zendenz, welche den Baarfonds der Banf von England mehr 
amd mehr zum alleinigen größeren Metalfonds des Depofiten banfwefens 

bat werden faffen, nicht ihre ganz befonderen Gefahren Habe und vieleicht 

dech eine Anzahl felbftändiger Metalreferven mehr Sicherheit böte, Im 
Iegteren Fall würde ein Schritt in der Geldfurrogatentwidlung und in der 

durd) dieſe bewirkten Metallgelderfegung wieder zurück zu machen fein: die 

11* 
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Metollreferven der Joint -Stock-Depoſitenbanken und der großen Private 
banfers und Discontbäufer, welche jegt bei der Bank von England con» 
centrirt find und von melden nach den gewöhnlichen Depefitenbanfgrunds 

fügen auch bei der Zuficherung ſteter Rüczablung anf Verlangen wieder 
ein Theil ausgeliehen werden fann, würden dann bei ihren Gigenthümern 

ganz dioponibel nur für deren Verpflichtungen Tiegen, während das jehige 
Softem abermals größere Verpflichtungen auf denfelben Betrag Metaflgeld 
übernehmen fäßt. Jedenfalls zeigt aber Großbritannien, wie weit und wie 
erfofgreich auch mittelft der Eutwicklung der Creditwirthſchaft der afletn 

zuläffige Zweck der Papiergeldausgabe, edles Metall aus der Function des 

bloßen Umfaufsmittel6 abzulöfen, erreicht werden fann. Ginge man in 
England zu Notenappoints von 1 Pd. St. wie in Schottland und Ir— 

land oder, da dies für britiſche Verhältniſſe ſchon ein etwas niedriger 

Betrag ift, wenigftens zu Notenftücden von 2 Pid. St. berab, fo würde 
die Exfparung an Metaligeld noch bedentender und doch gleichzeitig kaum 
gefäprficher fein, wenn etwa ein Theil des durch ſolche Noten erfepten 
Geldes zur Berflärkung der zu niedrigen allgemeinen Metallgeldreferne des 
Lands bemupt würde. Auch in Franlteich iſt der entfpreiende Meinfte 
Nolenappoim jet 50 Fres,, in Deutſchland 40 The. und 10 Sf. rh.”) 

+) Theorie der Peelfihen Acte S. 126, 16173, 187-196 f., 257-263 
303-313. Schon In der Sperufationdzeit vor 1857 und in der Arifis dieſes Jahres 
find befondere Vedenklichteiten des Depofitenzefchäfts der Banken in England zum Vorſchein 
gefommen (gl a. a. D. S. 271). Die Erfahrungen des Jobres 1866 Gaben abermals 
in diefen Gebiete viel Schlimmes gezeigt Die Nothwendigfeit, einen größeren Metall: 
vorrath in der Yan von England zu halten, auf welche übrigens der neueidings mitunter 
fo umverftändig gefepmäbte Toote dj. oten Anm. &. 12) ſchon vor Jahren Gingewieien bat, 
iſt immer alfelliger erfannt worden. Uebrigens bat auch die Arifis von 1866 in Betreff 
der Peelfipen Nete, des Geib,, Gredit: und Banfıwefene im Allgemeinen, der Ditcentoregu 
rung u. f. w. mict neue Gefictöpunfte eröffnet und faum felbit neue Thatfachen an das 
Licht gebracht Das Urtbeil des leitenden volfswirthihaftlihen Blatts Economist über 

die Periſche Acte, die Rothwendigleit ibrer Suspenfion, ihr ſchadliches Wirken in der Arifis, 
über die Grfepung von anderen Gelbjurrogaten in Köbenpunften der Arifis durch Bankioten 
(opt. 5. 8. die Aritel über die Arife in ME 1185 vom 12. Mei und N 1191 vom 
23. Juni 1866, über das nethiwendige Müdgeeifen auf das primäre Greditmittel, die Bante 
noten, und damit meine obige Schrift S. 170, die Polemit diefes Blatt gegen dat lange 
Feitbalten des hoben Discontofapes der Bank mach dem Nüfchlage, Diet Alles tinmmte 
genau mit den (ntwidelungen meiner obigen Schrift überein, wie denn Die darin enthals 
tene Auſſaſſung und diejenige des Economist weentlich mit Toofes und Mills Anı 
Sauung harmonirer. I meife darauf gegenüber von Echrifilellern, wie dem Beten? 
fenten der Naffefgen Schrift, mit Genugtbuung bin. Wolomwsti in feinen Artitein 
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Die Erfparung an Metaligeld, welche die. gemeinfame Folge der Par 

biergeldausgabe und der Entwidlung der Creditwirthſchaft ift, geht auf 
zweifache Weile vor ſich. Entweder wird von der im Kande bereits vor⸗ 
bandenen Geldmenge ein Betrag für andere als Umlaufomittelzwecke 

förmlich verfügbar, oder es bleibt dasjenige vollswirthſchaftliche Realcapital 

für folhe andere Zwecke dispouibel, welches ſonſt zur Beſchaffung der 
neu erſorderlich werdenden Menge metallener Umlaufdmittel in diefen let⸗ 
tere mittelft Anfaufs hätte angelegt werden müſſen. Beide Beträge tepräs 

ſentiten, wie mir ſchon gefehen haben, ein wahres volkswirthſchaftliches 
Capital, das erjparte Product voransgehender Arbeit der Bevölkerung. 

Der erfte Fall ereignet ſich wohl öfter bei der Papiergeldausgabe, der 
zweite bei der Creditwirthſchaft. Bei diefer ift der Verdrängungsprocek 
des Geldes alſo weniger darauf gerichtet, das vorhandene Metallgeld zu 
vermindern und das alte darin ftedende Kapital wieder verfügbar, als 
vielmehr Die relativ minder productive Verwendung eines neuen Capitals zur 
Anfhaffung von Metallgeld unnöthig zu machen. In der Wirkung auf 
den vollswirthſchaftlichen Gapitalbeftand und die allgemeine Production 

tommt Beides auf dafjelbe hinaus, nur entzieht ſich die Icptere Operation 

der Aufmerffamfeit mehr. Die Entwiklung der Creditwirthſchaft ift ſelbſt 
Birfung und Urſache eines größeren Bedarfs von Umlaufsmitteln, fie 
befriedigt dieſen Bedarf koſtenlos und ermöglicht dadurch felbft wieder 
einen neuen Aufſchwung der Vollswirthſchaft und ein abermafiges Wachſen 
des Umfaufsmittelbedarfs. Sie erzeugt infofern diefen Bedarf felbft mit 

und befriedigt ihn fofort; fie ſchaff den Mangel an Umlaufsmitteln und 
bietet das Gorrectiv dagegen in fi) ſelbſt. Eben deßhalb, zumal die 
Creditwitthſchaft meiftens mit Recht ganz Feine Banfneten vermeidet, alfo 

Münze im Kleinverkeht beläßt und einen Betrag Metallgeld als Dedunge- 
cafe vorräthig hält, finder hier öfter eine Nichtzunahme, als eine pofttive 

nahme der Meialigeldmenge der Velfswiethfhaft alt. Anders, mie 
die Papiergeldausgabe, welche als neue Währung das lepte 

über die Arifis von 1866 und bie Peelſche Aete in der Revue des deux mondes (45. Auguſt 
und 1. September 1860) hat nur die Overftene®'Gullocfhen Lehren wieder aufgenommen, 
eine fie bier mehr als in feiner Question des banques (Paris 1864) zu erbärten und die 
Gegner zu widerlegen. Von ME 1184 (5. Mai 1866) an brachte der Economist fait jede 
Bose längere Zeit hindurch über die Arifi. Banfacle, Gelbfurrogate, Greditwirtbfchaft u... 
Andel. nad) denen gewiß nicht gefagt werden Tann, Toofe's, Mille u. A. Anfhauung 
fi ein übermundener Standpunkt in Gngland, wie der Opyonent Naffe's fih nicht heut 
a behaupten (a a. D. 5. 238). 
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Münzftüd zu vertreiben ftrebt und unter Umftänden erfolgt, die oftmals 
einen Niedergang der Volfswirthfdjaft bezeichnen, alfo den Umlaufsmittele 

bedarf ohnedem vermindern. Gelten fommt daher das Papiergeld auch 

nur in die Lage, der Vollswirthſchaft das neue Capitol zu erhalten, 
welches fonft in die metallenen Umfaufsmittel hätte geftecft werden müffen. 

Die verfchiedene Wirthſchaftlichleit der Papiergeldausgabe und des Geld» 
ſurrogatſyſtems tritt in dieſen Unterſchieden bezeichnend hervor. Auch das 
ift ein bemerfenswerther Gegenfag, daß die Papiergeldemifften ganz im 
Eharafter leichtſinniger Verſchwendung das von den Vätern ererbie Mes 

fervecapital der Vollswirthſchaft fofort völlig, die Geldiurrogatentwiclung 
dagegen nur einen Theil davon flüffig macht. Allein der Hauptgegenfag 
liegt doch in der verfchiedenen Verwendung jenes Nefervecapitals. Die 

Creditwirthſchaft ſetzt im Sinne einer vernünftigen Oekonomie ein werthe 
volles, auch als Umlaufsmittel prodpetives Capital zu einem Theil in ein 

wirthſchaftlich noch nüglicheres um. Die Papiergeldausgabe verbraucht, 

wenigftens in Gemäßheit ihres regelmäßigen Hauptzweds, das Capital 
mehr oder weniger unproductiv. Dazu der Vortheil des Beftehenbleibens 

der Metallvaluta dort, der jchwerftwiegende Nachtheil der Einführung der 

Papiergeldwährung hier. Da muß man doch geftehen, daß alles Licht 

auf jener, aller Schatten auf diefer Seite ift. 

Mit der Feftpaftung der Metallwährung unter gleichzeitiger Entwids 
fung der Creditwirthſchaft ift aber noch ein befondrer Vortheil verknüpft, 

weldjer bei der Papierwährung ohne gleichzeitige neue Störung des Gelde 
weſens gar nicht erlangt werden kann. Dieſer Vortpeil folgt zwar implie 
cite ſchon aus den lehten Grörterungen über die befondere Fähigleit der. 
Creditwirthſchaſt, den meuen Mebrbedarf an Umlaufsmitteln durch Geld- 
furrogate, zu befriedigen, Doch muß hier nod eine weitere Folgerung 

gegogen werden, durch welche frühere Unterſuchungen ihren Abſchluß und 
ſcheinbore Widerfprühe unferer Deutungen der Vorgänge im Papiergelde 
lande und fpeciell in Rußland ihre Verföhnung finden. 

Bir haben früher gefehen, daß das Papiergeld als bloß einzehwirthe 
ſchaftliches aber wicht vollswirthſcaftliches Eapital der Production im Alle 

gemeinen nur eine andere Richtung geben, fle aber nur unter den näher 
bezeichneten, praktifch felten zutreffenden Bedingungen wirklich vermehren 

fann. Die Vorgänge nehmen dann wohl einen ſolchen Verlauf, daB zumal 
unter dem Lange nachwirkenden Einfluß der Gapitalabjorption feitens des 
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Kriegs ein Mangel an eigentlich vollbwirthſchaſtlichem, befonders an 
umlaufendem Capital grade durch den aus dem Papiergeld entfpringenden 

Umnſchwung der Production hervorgeht. Diefer Mangel ift e8 vornehmlich, 
welcher den Klagen über Gapitalmangel, 3. B. gegenwärtig in Rußland, 

zu Grunde fiegt, wenn auch die Klagenden felbft meiftens nur an Geldr, 
teip. Geldcapitalmangel denen, (f. oben Abfchnitt II. am Schluſſe). Indeſſen 

kaun neben jenem Mangel in der That auch ein Mangel an Geldeapital 
und an Umlaufmitteln einhergehen, wie mir ehenfals früher zugaben. 
Unfere Entwicklungen im erften Abſchnitte haben uns auch gezeigt, daß es 
in der Tendenz des ſpeculativen Aufihwungs der Volkswirthſchaft liegt, 
das disponible Geldeapital in alle Kreife des Verkehrs als Umlaufsmittel 

zu zerftreuen. In der Papiergeldwirthſchaft verläuit diefer Proceß nicht " 

grundfäglich anders, wie in der Metallgeld- und Ereditwirthfchaft, fondern 
mobi nur in anderem Tempo, mehr ſtoßweiſe und fonft in Nebenpuuften 

verſchieden, mit der einen Ausnahme, dab die Preisfteigerungen einen 

größeren Geldbetrag als Umfaufsmittel im Verkehr feſthalten werden. 
Grade dadurch) kann ein ftärkerer und anpaltenderer Mangel an disponiblem 

Geldcapital entflehen. Für diefen giebt es uun aber, und das ift das 

Schlimme, in der Papiergeldwirthſchaft feine natürliche Abhülfe, wie 
bei der Metullwährungs Die einzige fonft rationelle Abhülfe läge in der 

Eutwicklung der Creditwirthſchaft, und eben dieſe fann auf der ſchwankenden 

Bafis der Papierwägrung und uuter den vielen ungünftigen Ginfläffen 
der fepteren auf Volkswirtbicpait überhaupt und Geld- und Greditwelen 
insbelondere kaum raſch in erheblichem Umfange vor fich gehen. Die Er— 

fegung von Papiergeld durch die Greditwirtbfehaft und deren mächrigftes 
Agens, das Bankweſen, ift freilich an ſich fo gut möglich und fo fehr im 
Interefje der ſich damit befaſſenden Einzelwirthichaiten gelegen, wie die 

naͤmliche Erfegung von Metallgeld. Denn 'in beiden Fällen werden Um— 
faufsmittel des Gemeinweſens zu einem disponiblem Geldcapital, daher 

zu einer Einfommenquele für die Banken u. |. w. gemacht. Daß das 

als Umfanfsmittel eriparte Papiergeld nur ein einzelwirthſchaftliches, fein 

volfswirthichaitliches Capital ift, ändert daran fo wenig als der Umftand, 

daß das ebenfo erſparte Metallgeld zwar auch volkswirthſchaftlicheb, aber 
nicht eigentlich weltwirthſchaſftliches Cavital iſt. Denn in der Weltwirths 

fait fann auch das disponible Metallgeldcapital nur durch Umſetzung in 
Troductionsmittel, welche demſelben Wirtbſchaftoſyſtem bereits angehören, 

der Production zwar eine andere Richtung geben, aber dieſelbe an ſich 
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nicht vermehren. Die Gefamntproduction hängt von den femeilig vor— 

bandenen conereten Producrionsmitteln, nit von Geldeapital ab, mit 
Ausnahme derjenigen Geſchäfte, in welden das Metallgeld concretes Pros 
Ductionsmittel iſt, wie beim Goldſchmied. Aber wie gejagt, eine gejunde 
Ereditwirtbichaft muß zum Unterbau eine fette Währung haben, fonft 
wird fie felbft in der Regel nur ein leichter Fachwerkbau bleiben. 

Den möglichen Mangel an Umlaufsmitteln für den Kleinverkebr, alſo 

an Scheidemũnze und deren Erfagmitteln und an Vertretern des einzelnen 

vollwichtigen Müngtüks und feiner Heineren Multiple, könnte aber Die 
Greditwirthichaft ſelbſt bei Metallwährung vur durch die Ausgabe ganz 

Heiner Banfnotenappoints decken. Bei Papierwäbrung ift grade ein 

folder Mangel befonders Häufig, das Geldiurregatiuftem, rein. das Bettel- 
baulweſen aber vollends nicht in der Cage, ibm gebübrend abzubelfen, 

ohne neue Uebel heraufubefhwören. Denn die Emiſſton von Meinem 
Scheidepapiergeld, Yar, Ys, YıorRubels oder Dollars» oder Guldenzettel, 

wie fie in Rußland, Amerifa und Defterreih von einzehren Greditinftie 

tuten, Gemeinden, Banquiers, ſelbſt Krämern wiederhoft vorgenommen 
worden ift, wird flets eine Auomalie bleiben. Tauſenderlei Sorten 

Cheidepapiergeld wird man gewiß als einen großen Uebelſtand bezeichnen 
müffen, der eben nur geduldet werden kann, wenn die Megierung dem 
unertraͤglichen Mangel an Kleingeld, hier aber z. B. Rubel und dergleichen 
Scheine eingeredjnet, nicht felbft abzubelien weiß. 

Die richtige - und gemügende Verſorgung der Volkswirthſchaft mit 
Umlaufsmitteln für den Großverkehr, welche dann meiftens als Geldeapitat 

zu harafterificen find, und für den Kleinverklebt, wo wir den Nauen 
Umfauismittel in einem ſpecielleren Sinn brauchen, vollzieht fih num 

unter der Herrſchalt der Metalhwährung von ſelbſt. Der Ueberfluß ſtrömt 
in andere Vollkdwirtbſchaften ab, der Mangel wird von Diefen aus ergänzt. 
Zinsfuß⸗, insbelondere Discontoverfhiedenbeiten regen vornebmlich den 

Abe und Zufluß des Geldcapitals zwiſchen verſchie denen Ländern und 

bekommen dadurch die Tendenz bis zu dem Punkte der natürlichen D 
renz, welche namentlich auch auf die Verſchiedenheiten der im Zinfe ent— 

halienen Aſſecuranzpraͤmie zurücnführen ift, ſich auszugleichen. Untere 
ſchiede der Waarenpreife beftimmen befonders den Abs und Zufluß des 
Gelds als Umlaufsmittel. Auch die Creditwirtbſchaft oder das Baukweſen 

gleichen ihrerſeits zwiſchen verſchiedenen Ländern und innerhalb eines 
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Landes Ueberfluß und Mangel an Geldcapital und an "Umlanfsmitteln 

mit aus. In einer entwidelten Creditwirthſchaft, wie z. B. der ſchottiſchen, 

fommen nad den wechſelnden Bedürfniffen des Verkehrs die den jeweiligen 

Unftänden am beften entiprechenden Geldſurrogate, bald Checs, bald 

Banknoten, Anweifungen, Wechſel, oder aud Münze ſelbſt in den Umlauf 
und fehren fofert wieder an ihre Ausgabeftätten zurück, fomie der Verfehr 

fie nicht mehr bedarf, Ju jeder Volfswirtbicaft, melde bereits Geld» 

wirthichaft ift, findet ein beftändiger Uebergang von Geldcapital in Umlaufss 
mittel und umgefehrt ftatt. Diefer Proceß wird durd das Credit- und 

Banfwejen fehr erleichtert, durch die Saugapparate des Iepteren, welche 

vornehmlich das Depofitengeihäft darftelt, und durch die regelmäßigen 

kurgfeiftigen Ausleihungen und Abzahlungen, bei denen auch die Banknote 

ihte zweckmaͤhige Function hat. Verkehr, Production, Abfap, alle Geſchaͤfte 
im Großen und im Kleinen wideln ſich confant ab.*) 

Ganz anders unter der Herrſchaft der Papierwährung und eines bier füft 
immer beften Falles nur fümmerlihen Credit- und Banfmwefens. Anfangs 
bei ſtarket Papiergeldausgabe, nachdem dad Metallgeld und bei einem 

gewiffen Metallagio felbft die noch leidlich ausgeprägte Scheidemünze als 

disponibles Geldcapital und Umlaufsmittel für den inneren Verkehr fo 
gut mie verſchwunden find, ein unmäßiger Weberflug vornehmlich), wie wir 
faben, am Papiergeldcapital, Diefer fann ins Ausland, eben weil er nur 

in ſpecifiſchem Landesgeld, nicht in Weltgeld befteht, nicht abfließen. Gr 
verteilt ſich durch den geſchilderten Entwicklungsproceß allmählich in die 

Volfowirthichaft bis in die kleinen Verkehrscanäle. ine Vorausfegung 

7 D. Mihaelis Hat in einem Auffaß über Noten und Depofiten, Vierterjahrsfgrift 
für Vollswitthſchaft 1865, 8. XL, u. U. die Bedeutung der Greditgewährung und Notene 
vermehrung der preuhifen Bank zur Zeit der MWolmärkte unterfucht (S. 104 fi). Mit 
Schärfe enmwicelt e, dafı diefe Accommodation bie Tendenz habe, auf das Geldweſen ſchädlich 
einzunirten und Metallabfluß hervotzurufen. Michaelis ift aber anderfelts ein Anhänger 
pöliger Ban» auch Zetteibankireibeit. Daß num auch bier gang ähnliche verlodifge Arcom« 
modationen und Bewegungen des Notenumlaurs” top des regelmäßigen Audtauſche der 
Reien unter den verfchledenen Lanfen vorfommen, wie dad namentlich aus Schottland 
belannt it (gl. meine Beiträge zur Lehre von den Vanken S. 74, 302 und Die bafeldft 
deinduiche Tafel der Gurven des ſchottiſchen Notenvmlaufs, fomie Gilbarıs Unterfuchungen), 
beneit jedenfalls, dag der Schluß aus Vichaeli." Cinviflungen nit nur gegen die 
Gentralbant foreden würde. Die Uehnliteit der Verhättife beim Gentralbant- und 
Lieldanfweſen deutet doch auf rine gemiffe Berechtigung der periodifdh größeren Necom 
mobation, 
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dafũt iſt die Möglichkeit, die vermuthlich anfangs vorzugsweiſe emittirten 

und für" das Großgeihäft bequemen größeren Papiergeldappoints in 
mittlere und Fleinere für. den abfteigenden Hang des Geldes nah Wunſch 

umzuſetzen. In der Regel iſt dieſe Moͤglichkeit beim Papiergelde gegeben, 
indem die Emiſſtonscaſſen wenigſtens verpflichtet ſind, auf Verlangen 

Papiergeld der verſchiedenen Größenfategorien gegen einander umzuwechſeln. 
Dies ift auch durchaus nothwendig, wenn man dem Papiergeld nicht abers 
mals einen Theil feiner Brauchbarfeit als Geld nehmen will, inden man 
die in ihm enthaltene Kauffraft an beftimmte Appoints feffelt. 

In Rußland beftehen in diefer Hinfiht unferes Willens feine geſetz⸗ 
lien und feine von der Staatobank abſichtlich bereiteten Schwierigkeiten. 

Aber in gewiſſem Umfange bilden fi) Tolde grade in diefem Lande durch 
die enorme Ansdehnuug des Gebiets umd defien fpärlihe Beſiedlung, 

wodurd ed ſchwer wird, immer an die Umlaufsftätten zu fommen. Daraus 
müfjen notwendig mande Hinderniffe für den Verkehr hervorgehen, zumal 
bei einem fo ſchwierigen, koſtſpieligen und laugſamen Geldtransportwelen, 
wie fle das Land und das nit mur der unbeftreitbaren uatürlichen 
Schwierigkeiten halber noch fo mangelhafte Poftweien mit ſich bringen, 

In Defterreich ift man dagegen fogar in gänzlicher Verfennung des Welend 
der einſchlagenden Vorgänge darauf verfallen, willkürlich durch Geſch die 

Summe des von den einzelnen Appoints auszugebenden Papiergelds zu 
beftimmen. Namentlid) in der Weile, dab das immer wieder von Neuen 
& Eonto des Staats von der Bauk auögegebene Papiergeld — oder die 

„Anleihen des Staats bei der Bauk“ euphemiſtiſch ausgedrückt — oder 

das vom Staate felbft wieder emitticte Staatspapiergeld in beftimmten 
Kategorien, fo 1859 in 5 Fl. Noten, 1866 in 1 und 5 Fl. Noten befteben 

ſollte. Irgend ein ganz Außerlicher Grund war dafür in der Regel maß- 
gebend, ſo 3. B. 1866 der Rechtogrund, dah fi das Privilegium der 
Bank von 1867 an nicht auf Noten unter 10 Fl. mitbezog. In der für 

öfterreichiiche Politif und vollends Finanzpolitik charakteriſtiſchen Weile 

bieft man an einem gleichgüftigen Worte eines Geſetzes krampfhaft feft, 
in demfelben Augenbfide, wo man den Sinn des Gefepes und damit die 
alleinige Bedeutung eines folchen Worts vollftändig preisgab. Jedesmal 

bat fi aber in Oeſterreich gezeigt, daß ſolche Vorjehriften wicht durchzu⸗ 

führen waren. Begreiflich genug, da grade anfangs das für Kriegszwecke 

ausgegebene Papiergeld zum Theil aus großen Appoints beftehen mußte, 
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weil diefe allein für die Empfänger zunächft brauchbar waren.) Wären 
die Vorſchriften ſtreng erfüllt worden, fo hätte das nur ein weiteres theil-⸗ 

weiſes Btachliegen großer Summen uyd imdireet eine ftärfere Entwerthung 

zur Folge haben müffen. Es wird dabei eben immer vergeffen, Daß die 

Volkswirthichaft unter der Herrfcaft der Papiermährung ausſchließlich 

oder großen Theils auf Papiergeld als Geldeapital und Umlaufsmittel 

angewieſen ift und daher das Baptergeld die betreffenden Beduͤrfniſſe 

durch richtige Stüdelung je nach Verlangen der Beſitzer befriedigen muß. 
Der geſchilderte Uebergangsproceß von Geldcapital in Umlaufsmittel und 

umgekehrt bedingt in der Papiergeldwirthichaft eine in entgegengefeßter 

Nichtung ib vollziebende Ab- und Zunahme der einzelnen Papiergeld» 

fategorieen innerhalb defielben Geſammtbetrags von Papiergeld. Mit 
andern Worten von Diefem Gejammtbetrag muß den Verkehrobedürfniſſen 

gemäß bald ein größerer, bald ein geringerer Procentjag in den Stücken 
der einzelnen Kategorieen beftehen. Unterfceiden wir nur im Ganzen 

größere, mittlere und Meinere Stüde, fo wird in der Periode des abſtei⸗ 
genden Geldverfehrs, wie wir es früher nannten, die Quote der großen 

Stüde ab, die der fleinen zunehmen, umgefehrt beim wiederauffteigenden 
Geldumlauf. Die mittleren Stüde werden mehr wie die anderen das 
Streben haben, diefelbe Quote zu verbleiben. — Auch in der Banknoten, 

eireulatton nimmt man ähnliche Veränderungen im relativen Gefammt- 
betrag der einzelnen Appoints wahr. Mitunter find bier gefegliche Be 

ſchränkungen im Betreff der einzelnen Appoints in Kraft. Go darf z.B. die 
preußiihe Bank nur für 10 Mil. Thaler Roten in Zehnthalerſcheinen 

ausgeben. Dieſe Beftimmung hat wohl einen ähnlichen Grund, wie vers 
wandte Vorſchriften über die Appointirung des Notenumlaufs der fogen. 

preußiichen Privatbanfen und wie das Verbot, Noten in Heineren Stüden 

als 10 Thaler auszugeben: man will die metallenen Umlanfsmittel nicht 
zu weit verdrängen laſſen. Hinderlich für den Notenumlauf Können ſolche 

>) Das Öfereicifße Gefep vom I. Mai 1866, welches ganz in der alten Weiſe zut 
Vermeidung einer vermehrten Cteuerlaft beim erfien Kriegefall das kaum ehvas gebefferte 
Geldiwefen wieder preitgeb, beftimmt in $ 1 Die Uebenahme der 1 und 5 FL. Yankuoten 
zu Ballen des Staats. In $ 2 mind der Magimalbetrag diefer nunmehrigen Staatanolen 
auf 150 Mil. St. feigefept, in $ 3 die Ranonalbant veryfihtel, dad Hequivalent für die 
vom Etante übernonmene Berbindlicteit zur Ginldfung der Noten zu 1 und 5 Fl. bis zum 
Gefammtbetrage der erhobenen Mmlaufefummen diefer Roten, ie doch befanntlich gar nicht 
ingelöft werden, dem Stante fofort in Banfnoten Höheren Appoints zu Leifen!! 
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Anordnungen leicht werden, die Privatbanfen haben darüber in Preußen 

fange geklagt, in einigen Punkten find ihnen Grleigterungen. zu Theil 
geworden. Aber bei Metallwäbrung kann der Verkehr ſich doch vor erheb⸗ 
licheren Juconvenienzen durch die vermehrte Bennung von Münze helfen. 

Das iſt wieder der große Unterſchied zwiſchen Banfnotens und Papiergeld- 
weſen. Würde z. B. durch geſetzliche Beftimmungen oder die Pragis der 
Zettelbanfen die beliebige Umwecholung von höheren, mitıleren und fleis 

ueren Norenftücen verhindert, jo hätte das feine audere Folgen, als daß 
der Verfehr von den Noten auf die Münze zueüdgriffe, vieleicht mit 
einigen (. B. bei Silberwährung), aber jedenfalls nicht mit ſeht erheblichen 
Schwierigkeiten für den Geldumlanf. Beim Papiergeld wäre das unmöglich, 

denn worauf fol man bier zurüdgreifen als eben auf Papiergeld, welches 

in den verlangten Appoints der Annahme nach fehlt? 

Die Appointirungs oder Stüdelungsfrage bat auch fonft ihre große 
Bedeutung für das Geld» und Papiergeldweien. Sie wird aber jelten 

beachtet. Wir verweilten Dabei etwas länger, weil fie grade in Rußland, 
foweit uns die einſchlagende Literatur befannt wurde, gar nicht berückſich-⸗ 

tigt zu werden ſcheint. Auch bei der Wiederherftellug der Valuta und 
der Einziehung des Papiergelds, um eo durch Münze erfegen zu laſſen, 

iſt die Stüdelungsfrage von nicht zu unterſchätzender Bedeutung. Leider 

beſihe ich Feinerlel Ausweife über die Appointirung der ruſſiſchen Papier« 
geldmenge, ich weiß auch niet, ob ſolche veröffentlicht worden find.”) 
Letzteres wäre febr zu wünſchen und hat bei dem mit Recht aud in Ruß 

land angenommenen Princip der Publieität im Papiergeld» und Banfweien 

auch nicht das Geringfte gegen ſich. Bon Intereſſe wäre es namentlich, 

zu erfahren, in welchen Kategorien vorzugsweiſe die Emiſſionen während 

des orientalifhen Kriegs, Die ſpäteren Einziehungen (1862/63 z. B.) 

und der jedesmalige Papiergeldumlauf in gewilfen Terminen jedes Jahres 

beftauden habe. Wichtig wäre dabei aud die Unterfuhung, wie die 
coloffale Vermehrung der fog. Serien auf die Stückelung de Paviergelts 
eingewirft hat, Dieſe Reichoſchatzbillete in 50 Nubel-Stüden mit 18 Kop. 

*) Grft nachdem Obiges gefchrieben, ifi mir aus ruffifchen Zeitungen folgende beach- 
tememerthe Notiz zugefommen, welche in genugthuender Weife meine Deductionen beftätigt 
In ben lebten Jahren foll fich allmählich die Mafle des Fleinen Papiergelds in auffälliger 
Weiſe vermehrt haben, namentlich alein ber Betrag an 1 Rubel-Scheinen um c. 40 Mill REL. 
Bet der im Gangen gleichgebliebenen Popiergelömaffe muß alſo in der That bie aus allgemeinen 
Gründen abyuleitende Umfepung von großen in leine Papiergelbftücte eingetreten fein, welche 
bie Gelbflemme oder ben hohen Discont auf den ruſſiſchen Börfen zur, Öenüge mit erklärt, 
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monatlihen Zinfen (A, %) And in mancher Beziehung eine Art vers 
zinsfichen Papiergeld. Ihre ftarfe Vermehrung bilder eine der bedenk⸗ 

lichen Seiten der letztjährigen Finanzwirthſchaft. Am Ende der Jahre 

1855 eireulirten davon für 63, 1861 für 108, 1866 aber für 216 

Millionen Rubel.”) 

Mag indeſſen die befiebige Umfegung der- einzelnen Arten rufflichen 
Paviergelds gegen einander fo bequem, wie mır irgend nad) den Verhält- 
niffen möglich, geweſen fein. Schwierigleiten des Geldumlaufs, nämlich 

ein Mangel an Geldeapital für den großen und an gewöbnlichen fog. Umlaufs- 

mitteln im Meinen Verkehr, Fönnen in einer folhen Papiergeldwirthſchatt 
in gewiffen Zeiten eintreten, ſobald die Vermehrung des Papiergelds ſtille 
ftebt oder wohl gar eine Verminderung erfolgt. Cie müfſen aber 
namentlih daun faft nothwendig entfteben, wenn jener durch Die Specu- 

lation bewirkte Proceß des abfleigenden Geldverfebrs ſich in der Haupt ⸗ 

ſache vollzogen bat und der Bedarf an Umfaufsmitteln für den fleinen 

Verkehr nod gleichzeitig aus befonderen Urſachen gewachſen ift. Solche 

Urſachen fiegen in einer Papierwirthſchaſt in der durch das Agio verans 

*) Bol. über die Stütelungsfrage in Defterreich „Die öferreichifche Rationalbanf und 
ihr Verhältniß zum Stoate“. Wien 1861. Tab. D. mid E, 4, Wagner, Herfiellung 
der Nationalbant, (öfter. Bal., Th. I.), Wien 1862, S. 158—168; über die Banfnoten- 

und echfelappoints in England bie Unferfuchungen von Rewmard, in Tooke, hist. 
of prices, VI, 585, Gitbart im Statist Journal (London), ®. 15, 17, 19, meine 
‚Beiträge‘, S 112, 129 5 — In Rrifen muß zunädf vornehmlich, ba man Geld- 
capital im großen Gefchäft zu ben Zahlungen und als Mefere für unvorhergefehene Falle 
bedarf, bei einer Totalzunahme bes Notenuntaufs eine befonders ſiarte Zunahme der 
Noten höherer Kategorieen erjolgen. Die Bewegung der Stücelung findet auch bier 
nad) ben oben entwicelten Gtundſahen ftatt. ine hübfhe Nufration aus ber jüngften 
Zeit bietet die Bewegung ber Ctücelung bes Notenumlaufs der Bank von England in 
der Krifis von 1866 (Economist «N 1202 vom 8: Sept. 1866). In ber ſchlimmen Woche 
vom 9- bis 16. Mai, in welche „Dverends Freitag”, der 11. Mai, der Tag der Panic 
erregenden Zablungseinfteilung des großen Gefchäits Dverend, Gumey & Go. Limited, fiel, 
mahm die „active” Girculation der Vank von England un 3,776,000 Pd. Et. oder um 
17 % zu Davon kamen auf bie Roten von 5 Bid. St. 8, von 10 Pb. St. 13, von 
20—100 Pb. St. 26, von 200-500 Pfd. Et 30, von 1000 Pb Et. 18% Man 
Beburfte hier eben Banknoten, als primäre Grebitmittel, flott ber zum Theil unbrauchbar 
gewordenen anderen Geldfurrogate in ben Rreilen des Grofvertehrs als Meferve und als 
Mittel für große Zahlungen, welche vornehmlich Uebertragungen von Geidcapital find. 
Dafür eignen ſich die grofen Noten viel beffer, folglich vermehren ‚fie fich befonders flat. 
Der bamalige Vorgang ift aber mur ein befonbers frappanter Wall ber gefhilderten allge- 
meinen Gntividlungstendenz ber Stüdelung. 
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laßten Preisſteigerung vieler wichtiger Waaren, zunaͤchſt namentlich derer, 
welche in das Ausland gehen uud aus demſelben kommen. Sie liegen 

ferner in allgemeinen volföwirthigpaftlichen Verhältniſſen, dem wirllichen 
Aufihwung der Production und befonders einzelner Arten von Handelt 

geldräften (4. B. Erportgelbäft), dem Uebergang von der Raturals zur Geld» 
wirthſchaft u, dgl. m. In Rußland hat neuerdings, wie geſagt, dieſer letztete 
Umfaud wohl mächtig eingewirft. Allmäblich erfolgt nun durch den Proceh 
des wieder auffteigenden Geldverfehrs eine Wiederanfammfung von Geldcapital 

oder eine Rükbildung von Umfaufsmitteln in Geldcapital, wie man -fagen 

fönnte, Jene befonderen Urſachen hemmen aber dieſe Rücbildung, indem 
fie mehr Umfoufsmittel in dem unteren Verkehr fefthalten. Dadurch ent 
ſteht dann ein noch größerer uud noch anhaltenderer Drud im Geldverehr 
oder auf dem Geldmarkte, welcher nun wieder ſeinerſeits die Gpeculation 
feffelt und die Umbildung von Geldeapital in Umlanfsmittel hemmt, alſo 

auch nad unten fi bemerflih macht und die Befriedigung des noch 
wachfenden Umlaufsmittelbedarfs erſchwert. Grade Diefer Drud bewirkt 
num auch tbeilweife die Heilung. Vermittelſt diefed von ibm ausgehenden 

Druds trägt der Geldinangel, er beſtebe in Mangel an Geldcapital oder 
an Uinfaufsmitteln oder an beiden, fein Gorrectiv in ſich felbit. Aber 

deßwegen wird er nicht ‚weniger fäflig empfunden. Unter der Herrſchaft 

der Papierwährung kann jener Drud noch dazu eine wirkliche Heiluug gar 
nicht oder nur unter febr erſchwerten Umftänden und den Täftigften Wir⸗ 
fungen bervorbringen, ohne daß die Sicherung gegen baldige Wiederkehr 

ähnlicher Verhältniffe geboten wird. 
Geldwirthſchaft it die Papiergeld» nicht weniger als die Metalle 

geldwirthjhaft, nur gber meiftens eine ſolche mit wenig entwiceltem Geld⸗ 
furrogatwejen. Das Eigenthümliche der Geldwirthſchaft liegt darin, dab 
in ibr zur Bewerfftelligung der Umfäge und der eben nicht auf conttete 
Büter, fondern auf das Geld als „Kaufkraft ſchlechtweg“ und als Object 
der meiften auf Leiftungen geftellten Verträge Inutenden Zahlungen eine 
beftimmte Menge Geld, dort Metaligeld, bier Papiergeld, erforderlich if, 

Diefe Geldmenge hänge, untet Vorausſetung des Nichworhaudenſeins eder 

aud der gleichbleibenden Benutzung der Geldfurrogate, von der Menge 

der gegen Geld zu bemerfftelligenden Umſähtze, zu leiftenden Zablungen, 
von der Geſchwindigkeit des Umlaufs ein und derſelben Geldjumme und 

vom Gtande der in Geld ausgedrüdten Preife der Güter und Leiftungen 

ab. Diefelbe Geldmenge erweift ſich alfo zu Mein, wenn unter übrigens 
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gleichen Umſtänden die Summe der Umſätze und Zahlungen- und wegen 

böberer Preiſe der Geldwerthbetrag Diefer Umfäpe u. ſ. w. größer wird, 

Kann nun Die Geldmenge nicht größer und in ihrer Wirkfanfeit, 3. B. durch 
raſcheren Umlauf oder durch Ausbildung des ja chen auf Erſehung der 

Geldmenge hinwirlenden Geldſurrogatſyſtems, nicht ſtärler werden, fo ent» 
ftebt zwiſchen der Geldmenge und der Meuge der Umjäße von Waaren u. ſ. w. 

oder den Preifen der Iepteren ein Miverhättwiß. Diefes äußert fid in 
dem Drud auf die Volkswirthſchaft. Die Meuge der Umſätze, fomeit fie eben 

gegen Geld erfolgen, oder die Preife oder beide zugleich müfjen ſinken. 
Daraus gehen die Schwierigfeiten oder Unzufömmlicpfeiten hervor, welche aber 

ſchließlich allerdings eben jenes Mißverhäftniß wieder befeitigen. Nur liegen 
"die Verhältuiffe in der Papiergeldwirtbfhaft wieder befonders ungüuſtig. 

Zur Gütererzengung gehört in der Vollowirthſchoſt freilich ein Wor- 
rath conereter Productionsmittel. In diefe Iepteren muß das Geld erft 
vom Einzelwirthfcpafter umgefegt werden. Fehlt es an jenen Productionse 

mitteln, faun man mit dem Gelde, z. B. dem Papiergelde, dieſe auch 

nicht im Aublande faufen, fo nüpt das Geld zur Production nichte, 
Diefe muß ſtillſtehen; find große Geldmafen vorhanden, welche um dem 
Erwerb der conereten Produetionsmittel und Güter zum Gonjum in ons 

curzeuz treten, — eben diefe Bedingung erfült fi beim Müffigtiegen des 
Gelds nicht — jo müfjen die Preije Reigen. Der praktiſche Oefiwältsmann, 

der Routinier und bloße Empitiker vergißt wegen der Form der Erſcheinungen 

in der Geldwitthibaft fo leicht, daß häufig nicht Geld, ſondern das für 
Geld zu bisherigen Preilen oder auch das überhaupt zu Kaufende fehlt. 

Allein andererfeits haben die Bekämpfer diefes Irrthums aud nicht 

felten die Bedeutung des Gelds in der Geldwirthſchaft zu gering anger 
ſchlagen. Sie beftreiten: den Geldmangel im eigentlichen Sinne, und 
Tagen, es fehlt, wenn über Geldmangel geklagt wird, nicht nur in der 

Regel, Tondern immer an concreten Productionsmitteln, niemals an Geld, 

Das ift einfeitig und unwahr, Zu der Geldwirthſchaft, wo übliper Weile 
die Umfäge gegen Geld erfolgen und die Gontracte auf Geld geſtellt 
werden, fan eben mitunter doch das nötige Geld nicht nur der betrefs 

enden Einzelwirthihaft, was natürlih Niemand beftreitet, fondern der 

ganzen Volkswirthſchaft in der erforderliben Menge abſolut fehlen. Oder 
es fönnen wenigftens, was daffelbe bejagen will, Verhältniſſe eingetreten 

fein, welde die Wirkfamfeit ein und derjelben Geldjumme, z. B. durch 
Verminderung der Umlauſogeſchwindigleit oder Zuſammenſtutz des. Geld» 
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ſurrogatſyſtems, verringern. So liegt 3. B. in eigentlichen Creditkriſen 
allerdings nicht felten ein Mangel an Realcapital, aber daneben und auch 

wohl mitunter unabbängig daven ein wirfliher Beldmangel vor. Diefer 
Geldmangel treibt den Disconto für Geldeapital in folhen Zeiten fo 

enorm im die Höbe, auf 12, 20, 100, ja 1000 Procent: Denn es 

bandelt fich in folhen Momenten um das wirflibe Geld, das gefepliche 

Zablungsmittel, die" Wechfelvaluta, auf welches die fälligen Ver— 
pflichtungen fauten oder mindeftens um ein foldes Geldfurrogat, welches 

felbft in den ärgften Krifen freiwillig ftatt Geldes in Zahlung angenommen 
wird, wie 3. B. die Noten einer accreditirten Banf (Bank von Enalands 

Noten 1825, 1847, 1857, 1866). Bisher gab ſich Jedermann mit Geldjurres 
gaten in Zablungsempfang zufrieden, jetzt verlangt er Geld oder wenigſtens 

ein ſolches allgemein bekauntes Geldfurrogat, wie diefe Baufnoten einer 
senommirten Banf. Der oft ja tbatlählih vorbandene Befig der größten 

Waarenvorrätbe, die felbft bei den niedrigften Preifen nad wenig Tagen 

die Schuld gänzlich decken fönnten, müßt jept nichts. Denn nicht mit 
Walzen oder Wolle, Kaffee oder Zucker, fondern eben nur mit Geld 
können die anf Geld fautenden Zahfungen erfült werden. Die Anhänger 
der gewöhnlichen Lehre gehen eben auch hier wieder zu weit, indem fie, 
die Waareneigenfchait des Geldes alein betanend, in den umaefebrten 

Fehler wie die gemöbnlichen Emvirifer verfallen und die Eigenſchaft des 

Geldes, gefegliches Zahlungsmittel uud Darfteller von abftracter Kauffraft 
— Eapitaf für alfe Vermendungsarten — zu fein vergeffen. Namentlich 
in den Greditfeifen ift eine ſolche einfeitige Anffaffung gradezu unbegreiffich, 
weil bier die Bedeutung der Währungseigenihaft des Geldes fo charaf- 
teriſtiſch bervortritt. Schon früher bei Gelegenheit der Erörterungen über 

die Wirtſamkeit der großen Centralbanken in den Höhepunften der Greditfrifen 
haben Naffe und ich auf die Notbmendigfeit, bier allgemein angenommene 

Zabtungsmittel erhalten zu Föunen, bingewiefen. Neuerdings bat belonders 
E. de Laveleye gegen die Einfeitigfeit der herrſchenden Lehre pofemiftt, 
melde ftets nur den Türgotſchen Sag, das Geld ift eine Waare, wie 
jede andere, ventilirt. Mit Recht bat de Laveleve den Umftand betont, 

daß Geld doch and eine ganz befondere Waare ift.*) 

*) S. meine Theorie der Peelſchen Acte, S. 166 f, 295, und meinen Urtitel 
„Rrifen“ in Renpfchs Handwörterbud), bef. ©. 535. GC. be Faveleye, Geld: und 
Hambetsteifis (beutfh, Gaffel 1865), bef. S GL. Raffe, preufilche Bank (Bonn 1868), 
&. 92 fi, und Tüb. Zeitfhrift 1659, ©. 1 ff. 
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Der Höhepunft einer Greditfrifis bildet einen acuten Geldmangel. 
Bei beftehender Metallwährung erfolgt die Heilung durch Zufrömen von 
Edelmetall aus dem Auslande, durch Erſetzung discreditizter Geldiurrogate 
mittelſt folder, deren Credit noch jeftfteht, — eine Mahregel, welche nur vom 
Standpunkt jener einfeitigen Betonung des Waarendjarakters des Gelds 
mit dem Schlagwort des Euricens auf die Symptome des Uebels zurü 

gewielen werden kanu, wenn aud bei einer ſoichen Hülieleiftung natürlich 
Borfiht noth thut. Endlich vollzieht ſich der Heilungsproceh vollends durch 
die Rüdwirkung der Geldkrappheit auf Die Preife und durch die Wiederhers 

ftellung des geſchwuudenen Vertrauens in Verkehr, alſo durch den Fortſall 

der Unſachen des Geldmaugels. Bei einem chroniſchen Geldmangel 
aber, welcher ſich in einem niedrigen Gtande der Preife und Fondscurfe, 
hohem Disconto ausipricht umd durch den gefleigerten Bedarf der Volls⸗ 
wirthſchaft an Umlaufsmitteln im Große und Kleinverfchr, an Gelds 
capital u. ſ. w. verurfacht fein kann, wird das Mißverhältniß zwiſchen 
der Geldmenge und den zu fleigen ſtrebenden Preifen uud Umfägen alimäͤhlich 
durch Bezüge nenen Metalgelds aus dem Auslande wieder ausgeglichen. 

Unter der Herrſchaft der Papierwährung kann dagegen ein hier eben⸗ 

ſowohl möglicher Mangel an Geldcapital uud an Umlaufswitteln auf die 
foeben erwähnte Art nicht befeitigt werden. Neben entwerthetem oder 

doc) jeden Augenblid entwerthungsfähigem Papiergeld mit Nennwerthe 
zwangscurs fan das Metallgeld, felhft wenn es zu beſchaffen if, nicht 
circuliren. Etwas kaun allerdings auch bier der Bezug von Metall aus 

dem Auslande oder die leihweiſe Hinfendimg ans fepterem in das Papiers 
ge!dland helfen, wenn z. ®. Papiergeldbefiger, weiche in einer Greditfrife 
nicht geneigt find, ſich von ihrem Papiergeld zu frenuen, mun gegen das 
Edelmetalipfand ihr Geld fortleiheu oder wenn Der Papiergeldemittent 

Gold. und Silber mit neu ausgegebenem Papiergelde im Lombard beleiht. 

Aber in der Regel hat das edle Metall nad Papiergeldländern feinen Bug, 
weil es eben dort nicht in feinen Geldfunctionen unmittelbar zu brauchen 
if. Gtärkere Einfuhren kommen außer in Ereditfrifen und in ganz befons 

deren Fäden, z. B. bei großen Anlehen, Kriegsentſchädigungen u. dgl. m. 
nicht fo leicht vor. Eine andere Hülfe böte auch bei beftchender Papiere 

währung die Entwidinng des Geldſurrogatſyſtems, aber dieſe erfolgt 
überhaupt und vollends im Papiergeldlande nicht raſch. 

Unter folgen Umfänden bleibt wur zweierlei übrig. Dan muß das 
Papiergeld von Neuen vermehren oder den Geldmangel ſich durch feinen 

Baltiſche Monatsfhrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heft 2 12 
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befepränfenden Einfluß auf Umfäge und Preife allmaͤhlich wieder ausgleichen 
faffen. Das erſte Mittel Hilft alein unmittelbar, aber es bilft im, beſten 

Bade nur kurz vorübergehend. So vopulär es iſt, fo follte man es 

doch ſelbſt daun vermeiden, wenn der Mangel wirklich ein Geldmangel, 

nit ein Mangel an concreten Productionsmitteln iſt. Denn fonft wird 
der nen binzufommende Papiergeldbetrag nur abermals jene früher geſchil- 
derte Einwirkung auf die Volkewirthſchaſt ausüben, bis das Geldweien 

noch mehr gerrüttet, die Herftellung der Einfösbarfeit des Papiers aber 

mals weiter entfernt, die Preile wiedernm geftiegen und and das nene 

Papiergeld ſchließlich wieder „elaffirt” iſt. Dann wird dieſelbe Noth und 

Klage, der nämlihe Geldmangel von Neuem zum Vorſchein kemmen. 
Die Abhülfe müßte nochmals in einer Vermehrung des Papiergelds beftchen 
und fo in derfelben Weile weiter. Edtieglib mürde die Thatſache der 

immer größeren Papiergeldvermehrnug vollends den Eredit, dieſes Umlanfe 

mittels untergraben, der Zufanmenflurs mur um fo gewaltiger, die übfen 
Folgen nur um fo entfeglicher ſein. ö 

Aber wenn man den zweiten Weg einſchlägt, die Dinge gehen läßt, 

muß nicht der Geldmangel durd feinen Drud auf die Speenlation und 

Production, auf den Abfag und die Preife volfswirthicaitlid ſeht nadır 
teilig eimwirten? Allerdings wird eine Ginfhränfung der Gefdhäfte und 
ein Sinken der Preife erfolgen müflen, aber grade dadurd werden die 

Wirkungen des Papiergelds und des Agio's urückgedrängt und- biefes 
fegtere felbft wieder gedrüdt, Der Geldmangel muß infoferne auf das 

Papiergeldweſen günftig zurücwirfen und den Werth des Papiergelds 
beben. So lange das Papiergeld ein Disagio bat, wie ja z. B. felbft 

heute (Anfang Januat 1867) bei beiferen Enrjen das ruſſiſche Creditbillet 

noch 16 Procent am Pari verliert, kann nicht an und für ſich von einer 
zu Meinen Geldmenge die Rede fein, fondern nur infoweit, ald dieſe Menge 
im Verhältwiß zu den volkswirthſchaftlichen Geſchäͤſſen, Umfäpen uud 
Preifen, welche ſich durch das Papiergeid md das Agio zu bilden ſtreben, 
zu Hein iſt. An fi beweiſt das Vorbandenfein eines Agio und dadurch 

wenigftens theilweife erhöbeter Preife, daß die Papiergeldmenge abſolut 

au groß iſt. 
Breitic befteht zwiſchen dieler Menge und dem Metallagio ud 

voLends zwiſchen jener und den Waarenpreifen durdaus fein fo enger 
Cauſalnerus, wie friber oft angenommen worden ift. Weder am Disagio 
noch on der allgemeinen Kanffraft, alfo weder am Preiſe des Edelmetalls 
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und der Münze noch an den Waareupteiſen kann man-das Uebermaß der 
Papiergeldmenge genau meſſen. Das haben die Grfahrungen früherer 
Zeit und namentlich die neueren Beobachtungen ın Oeſterreich, Rußland, 
auch in Nordamerika. unwiderleglid bewieſen. Bei faſt genau derſelben 
Citculalion von c. 650 Mil. Rubel war der Curswerth des ruſſiſchen 
Papiergelds im Sommer 1866 eine Zeit fang 66 uud im Winter daranf 
wieder 84% ded Silberwertho. Nad jenem Curſe- wäre der wahre 
Bedarf uur 429, nach dieſem 546 Mil. Rbl. Sitbergeld geweſen, zwei 
in Eurzer Zeit fo verſchiedene Zahlen, daß daraus ſchon die Unhaltbarkeit 
der Munabme, den Bedarf nad dem jeweiligen Curswerth berechnen zu 

fönnen, deutlich hervorgeht, Aber weunn nicht dieſer nahe und unmittel-⸗ 

bare, fo beſteht doc; immerhin ein Zufammenhang zwiſchen der Geldinenge 

und dem Geldwerth, d. h. hier dem Disagio uud der Kaufkraft. . Man 
kann wenigftens foviel jagen: wenn der Umlaufsmittelbedarf durch die Geld⸗ 

menge feine abſolut genane Dedung finder, fo kann Feine. eigentliche Ente 
werthung gegen Münze oder Wertpverminderung gegen Wanren entftehen. 

Die zeitlich verfbiedene Bewegung des Agio's und der Preiſe äußert 
nun grade auf den Geldbedarf wieder ihren bemerkenswerten Ginfluß. 
Bei einem gewiflen Stande der Preiſe mar der Geldbedarf der und der, 
ſich erhöhend oder verringernd, je nad) der Richtung, in welder die 
Preife ſich verändern, und mad dem werfhiedenen Umfang der Umfäpe 
oder Geſchãne. Jehzt erfolgt ein färferes Steigen des Agie, weldes eine 
Zeitlang andauert, wie . B. in Rußland vom Mai bis-Zuli 1866, direct 
und iudirect durch eine Erſchütterung des allgemeinen Vertrauens hervore 
gerufen. Dieſed Agio fucht ſich zuerft bei ſpeciellen, dan bei den Waaren im 
Allgemeinen in einer Erhöhung dee in Papiergeld ansgedrüdten Preife 
zue Geltung zu bringen. Dadurch werden mehr Umlaufomittel bedurft, 
für das Großgeichäft zunaͤchſt, für das Kleingeſchaͤſt etwas ſpäter. Aber 
Dabei zeigt ſih nun mud) das Mißverhältniß zwiſchen dem Agio und der 
Geldmenge: letztere ift wicht nach Maßgabe des Agio's zu groß, deshalb 
kaum auch wegen der hierfür zu Elsinen Gehdmeuge die allgemeine Preid- 
feigerung nicht um den Betrag des erhöheten Agio's vor fh geben, 
Der Geldbedarf wägft nur und entzieht dem Geldmarkte, auf welden 

disponibles Kapital in Geldform zum Reihen ausgeboten wird, einen 

Theil dieſes Geldes für die. Umfagvermitttung zu höheren Preiſen, und 

zwar um fo mehr, je mebr aud die Umfäge wieder aufleben, welche viel 

leicht zur Zeit des hohen Agio's unter dem Druck ngeneinier politiſcher 
12 
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oder mercantiler Nothſtände ſich vermindert hatten. Dieſe Nofbftände 
find ſpätet wieder fortgefallen, das Agio iſt dadurch und durch den 
Drud auf den Geldmarkt: wieder gefunfen. Dieſes niedrigere Agio 
wird Dann and) anf die Preife wieder reagiren, fo wird and hier das 

Gleichgewicht zwiſchen der Geldmenge und den Preifen hergeftellt, dem 

Geldmarkt disponibel gewordenes Unaufsmittel von Neuem zugeführt u. |. w., 
ein beftändiges Dfeiliten, ein immerwährend in Wirffamfeit ſtehendes 
Spftem von Wechſelwirkungen. Der Druck auf den Geldmarkt fommt 
immer wieder zur Auoglelchnng, um aber fofort bei den ewigen Schwan⸗ 

fingen des Agio's im Befoige der entftehenden Veränderungen der Preife, 

Umfige und des Geldbedaris wieder nen zum Vorſchein zu gelangen. 
Beſtandige wirthſchaſtliche Störungen find damit unvermeidlich; verbimden. 
Im Verhältniß zu den jeweiligen Preifen und Umfägen, welche ſich, zum 
Theil unter der Cinwirkung eines früheren böheren Agtoflandes, zu geftaltene 
ſtreben und diefem Agio eutſprechen mürden, kann-alſo in der That auch 

zu wenig Geld da ſein, was dann eben auch auf ein Zurückwerfen des 
Agio's und der Preiſe hinwirkt. 

Die Vorgänge anf der Petersburger Börſe und dem ruſſiſchen Geld» 
marft im Herbſt und Winter 1866 ſcheiuen und einen Beleg für die vors 

ausgehenden Eutwiclluugen zu bieten. Die ohnehin unbeträͤchtlichen Wors 
ſchüſſe der Staatsbanf anf Gold und Gilber fielen noch von über 

2 Mill. Rot. Mitte des Sommers auf weniger als 1 Million im December. 
Die zweite geoße Prämienanleihe drükte auf deu Geldmarkt zudem mit 
und entzog noch mehr Geld eine Zeitlang der gewöhnlichen Verwen⸗ 
dung, obwohl die Bank, hierin ganz der früheren fo kurzſichtigen Politik 

ihrer Goflegin, der öfterreipiihen Nationalbauk, folgend, ihre Vorſchüſſe 

auf Fonds fo bedeutend ausdehnte, von 23,5 auf fat 34, Wechſel von 5,5 
auf 13 Did. Rubel vom 1. April bis zum 1. October, und dadurd) im 
Grunde ſelbſt nur wieder dem Staate in Papiergeld ein neues Darlehen 
gab, Aber die Haupturſache des Geldmangels war wohl der größere 

Bedarf an Unfonfsmitteln für die Bewältigung theilweiſe höherer Preife 
und größerer Umfäge, welde unter Dem Einfluß des Agio's und der von 

letzterem fo begüuftigten auswärtigen Nachfrage gefliegen waren. Der 
wefteuropäifche Gerreidebedarf wegen, Erntedeficits kam hinzu. Das Ey 
portgefäft führte zum Ankauf von Gütern viel Geld von den Hafen 

plägen und Börfen ins Innere des Landes und bemirkte-bei dem mangels 
haften Ereditwefen Rußlands einen um fo größeren Drud auf dem Geld» 
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markte. Aber eben dieſer warf das Agio noch weiter, als es die wieder» 

hergeſtellte politifche Ruhe Guropa’s und die Danf der größeren Ausfuhr 

günftigere Zahlungsbilanz gethan hätten. Das erſchwerte aber auch die 
Fortdauer der ausländifchen Bezüge und führte zu einer Reaction auf die 

im Aufſchwung begriffenen Geſchaͤfte. 
So entfteht denn Hier unter der Herefhaft der Papierwährung immer 

wieder das peinliche Dilemma: vermindert man nun nod das Papiergeld, 

fo wird die freilich doc einmal als Durdgangsftadium unvermeidlihe 

Geſchäftoſtockung und Schwierigleit noch größer, vermehrt man ed, fo 
erfolgt nur zeitweife Abhülfe, die Urfahen der ſchwankenden Geldverhält- 

niffe werden noch verftärkt, die Mögfichfeit der Wiederherftelung des 

Geldweſens noch weiter Indie Berne gerüdt,. Es exiſtirt viel zu viel 
Papiergeld, um zur Metalmährung zurüdfehren zu können, und doc forte 
fehreitend zu wenig Papiergeld, um die Einzelwirthfcjaften und Die Volls- 

wirtbſchaft unter den Berbäftuiffen und Bedingungen fortarbeiten zu laſſen, 
welche wie die Preisgeftaftungen, Umfäge u. f. w. durch die Papiergelde 

wirtbſchaft, das Agio u. f. w. Hervorgerufen werden. 
Eine der unausmeihlihen Vorausſetzungen der Rückkehr zur Metalls 

wäbrung und zur erſprießlichen Griegung der Umlaufsmittel durch die 
Creditwirthſchaft ift die Verminderung, — eine Bedingung für den wer 
nigften® zeitweife erträgfichen Fortgang der Vollswirthſchaft unter der 
Herrichaft der Pavierwährung, aber zugleich doch eine Bedingung, deren 

Erfülung, von der abermaligen Verſchlechterung des Geldweſens abgeſehen, 
der Keim neuen zukünftigen, ja periodiſchen Geldmangels in ſich trägt, if 

die Vermehrung des Papiergelds. Gin mabrhaft verzweifelter Zuftand 
der Dinge als Folge lange daueruder Papierwirthſchaft, aber ein Zuſtand, 

der in der gegenwärtigen Lage der ruſſiſchen Vollswirthſchaft und des 
ruſſiſchen Geldmarfts genau verwirklicht zu fein Scheint. Da giebt es 

denn feine dauernde Hülfe ala in der Nüdkehr zur Metalwäbring, welche 

freilich nicht möglich ift, ohne daß zeitweife der Geldmangel noch erheblich 

größer wird, Aber die Aufgabe iſt uud des Schweihßes der Edlen werih, 
fie verfangt vor Allem moralifhen Muth, vor den Uebergangöſchwierigleiten 
nicht zutüczuichreden. 

a. Wagner. 



Untizen 

Bar den Journal des Unterrihtöminiferiume (Hypuars 
ununereperoa Hapornaro npocrbmenis), einer bekanntlich feit mehr ale 
30. Jahren ericbeinenden Monatsfchrüit, iſt das Zannarbeit für 1867 uns ' 
zugefommen und wir erfeben. darans, daß mit dem Programm diefer Zeitr 
f&rift eine gewiſſe Aenderumg vorgenommen if. . Tirie beftcht namentlich, 
darin, daß die Mittbeilung von Berichten über verſchiedene Angefägenbeiten 
des Unterrichtsrefforts bedeutend verkürzt worden ift und dafür willen 
ſchaftliche Abhandlungen, die feit einigen Jabren fehkten, wieder Aufnnbme 
finden. Aus der einen; Diefer Abhandlungen: „Das Studium. des Star 
vismus und das ruſſiſche Nolksbewußtjein”, von, W. 3. Lamauski, möge 
bier der folgende Paffus überfept werden, weil er einer zwar in Allgemeinen 
nicht neuen Anficht von dem Verbättiß der kuſſiſchen Cultut zu der allgemeine 
enropäifchen eine mehr ins Einzelne gebeude Ausführung gichr. 

„Die Verfgyiedenheit des gelbictliden Alters, aut Gere far 
mansfi, bildet einen der bauptläclichften-Unterfchiede zwiſchen Dem raus 
riſch⸗germaniſchen Weften und dem ſlaviſchen Oſten. Wen die Geſchichte der 
Kelten mit dem 4. oder 3. Jahrhundert vor Chr. Leniunt md die der 
Geruanen mir dem 2. Jahrhundert vor Chr. oder wenigftens mit den 
erfien Jabren unferer Aera, fo beginnt fie bei den Staven, und zwar mr 
bei gewiſſen fühlen und weſtlichen Zweigen derfelben, erſt mit deu 
6. Zasehundert nad Chr. Die Einführung des Chriftentbums fällt hei 
den Kelten ins 2,, bei den Germanen ins 4. bis 5. Jabrbundert, "bei 
den Slaven erft in Die Mitte des 9. Jahrhnuderts. Daher kann mar 
obne Uebertteibung fagen, daß das gegenwärtige 19. Jahrbundert für und 
eigentlich nur die Bedeutung hat,.die für Das romaniſch-germaniſche Europa 
das 14. 6i8 15. hatte. Wenn Rußland der Menſchbeit feinen Shakeſpeare 
und Gervantes, feinen Galilei, Kepfer, Newton, Leibniß, Lapiace und 
Kant gegeben bat, fo liegt das nicht daran, daß es ſolche Geiſter nicht 
bervorbringen Faun, fondern mr daran, daß es fic bisher nidt here 
vorbringen konnte, Alles hat feine Zeit. Zeit iſt nötbig, damit der 
Moft ausgähre und guten Wein gebe; "Zeit, damit dag der Erde auver- 
fraute Korn Frucht trage; Reit and für die Wölfer, damit ihre Anlagen 
fih entwideln. Die gegenwärtige wufflihe Sproce ift binfihtlic det 
Meihthums ührer grammatifcen Formen, der Gigenthümlihfeit ibrer 
Syntag, der Altertbümlichfeit und des epiſchen Eharakters ihrer Ausdrüde 
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durchand dem Mittelbochdeutſchen, d. 6. dem Deutf des 13. bis 15. 
Aabrbimderts zu vergleichen. Unfer Wolf fingt bis anf den heutigen Tag 
Feder fofeber Art, wie fie unter den Deufiben eben feit einigen Jabrbuns 
derten verfiummt find, und bewahrt in feinem täglichen Leben Wekerlicher 
rungen und Gebrände fo heben Alierthums, dag nur nod ans Schrift, 
dentmaͤlern der Vorzeit Aehnliches auch für Deutſchlaud nachzuweiſen ift, 
Nicht durch Das Mongelenthum und den Byzantinismus Mosfan’s, mie 
einige weſtenropaͤiſche Kritifer behampter haben, fondern eben durch Die 
Verſchiedenheit des Alters in der Geſchichte ſind, gewiſſe dunkle Ceiten 
unierer nicht ſeht entfernten Vergangenbeit zu erflären: alle jene Züge 
von Rehheit, Ginfältigfeit, Verftodibeit, Wiltür, Verfdwendung, fie 
finden fi auch in Deutfchtand, Branfreic, Snglaud wieder, und nidht 
etwa nur im erfien Begiun des Mittelalters, fondern bis in® 15. Jabt- 
bundert und weiter berab. Ja, ned bänfiger md in noch fAfimnerer 
Veife als bei und haben fie fids in jenen Ländern gezeigt, weil vämlich 
der rufftihe Bauer — ich rede von dem große, nicht weftuffiihen — 
niemals fo ſehr geknechtet, gedrückt und cutmirdige geweſen iſt, wie z. B. 
der Bauer in Frautreich und Dentſchlaund. — Die erfie ruſſiſche Unwerſitaͤt 
monde in 9. 1755 gegründet, alle übrigen Kiſt fm Diefem Iahrbundert, 
möbrend der tonanfesgermantfete Werten feron im 12. is 14. Jar 
bundezt gegen 30 Univerfitäten beiaß. Mnegebend von der Beobachtung 
feicher geichichtlicber Unterferiede verfahren dentirie Philefepben, Hiftrifer 
uud Pubiciften deundch bödt feichtfertig und nmeiflenfcaftlid, wen fie 
furzweg eine angeborene geiffige Meberlegenheit des germanfhen Erunmen 
über ten ſlaviſchen ſelgern; denn dirans, daß wir um Jabhrhundert fpäter 
als die Geimanen den Edwupiag ter Gricbite hetraten, folgt in der 
That necb ger nit, daß wir in firtficher oder inteflectueller Hinfict ihnen 
untergeordnet jeien, dab unſere Bildımg ind Wiffenfcatt wichts Ceieftindige 
Nenes voiſtellen, ſoudern nur eine Nachahmung und Wiederholung der 
remanifc-germanifeben fein für Gbenfo gut Dirfte ma urıbeilen, 
doß die Hegvpter, Affvrier, Inder, Perier — geſchweige denn die Griechen 
mıd Römer, Diefe untttelbaren Schrmeifter des enronkiicen Abendlandes 
— daß, fagen wir, Diefe Völker des Altertbums bei Weitem die Germanen 
am aciftiger Begabung überragt baben müffen, weil fie «8 zu einer hoben 
Caltur gebracht batien ſchon zu einer Zeit, da die Germanen vieleicht 
eben erft von den Slaven und Littauern ſich ſchieden und in ihrer Lebend- 
weile vor den primitiven Bewohnern der neuentdeckten Pfablbauten noch 
nicht viel voraus gebabt haben mögen. Webrigens fönnen wir uns, wie 
ſcharf und wegwerfend auch die Urtbeile gelebrtet oder ungelehrter Deutſcher 
über die Vergangenbeit und Zukunft Rußlands und des ganzen Slaben- 
thumS fein, Damit tröften, daß Diefelben faft genan fo Alingen, wie die 
Urtbeife von Italienern ans dem 14. und 15. Jahrhundert über die 
damaligen Deutjben, von Ztalienern wie Petrarca, Pogyie, Bruni, Can 
pano, Aeueas Sylvius. Nach ihren übereinftinmenden Auoſprüchen 
mar Dentfeland ein barbariſches Land, die Deurfhen ein ſiaß, frch- 
und bejonders trinkjüchtiges Volt. Petrarca geriety in Unwillen darüber, 
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daß der deutfhe Kaifer Karl IV. es fid herausgenommen habe, einen 
italieniſchen Dichter zu frönen, und Poggio fÄreibt von den Deutſchen: 
„Sind das Menſchen? o ibr Götter! beflmmmgslos betrunken, ſtumpf. 
niemals nüchtern, Weſen Gott und deu Menſchen zum Efel!" Gampano 
aber fagt von Deutfchland: „es ift eine Räuberhöhle, der adligfte Nitter 
ift der Ärgfte Räuber; das Leben für fie beſteht im Trunk; die geiſtige 
Mobbeit gebt ins Unglaublie; Freunde der Wiſſenſchaft giebt es [ehr 
wenige, Liebhaber der Kımft gar feine, für den Humanismus fehlt ale 
Bäbigfeitz bei folden Barbaren wohnen die Mufen nit; alle Deutſchen 
find von einem übeln Geruch durchdrungen; mir wird ſchlimm, wenn ich 

‘den Namen Germanien höre." — 
Soweit Ramansfi, deum nur. foweit gefält er und. Was hierauf bei 

ihm folgt, ift die Thefe, daß zwiſchen der weſteuropäiſchen und der ſlaviſch⸗ 
xuffifhen Cultur dennoch nicht ein bloßer Aiters- fondern auch ein Wer 
ſensunterſchied beftehe, uud der fehr unklare Verſuch, den feptern zu defi⸗ 

_niven. Bir halten 8 wicht für möthig dem Deri. in die Tiefen feiner 
ſlavophilen Geſchichtophiloſophie bis zurück zu der Geburt des Wurmes 
im Herzen des ganzen Abendlaudes, dem verhängnißvollen Wörtchen 
Mliogne, zu folgen, und mir geftchen, daß ftatt deſen eine ganz andere 
Ergänzung der bier mitgetbeilten Gedaufenreibe und weit beſſer am Platz 
zu fein geſchienen hätte. Wenn nämlic der Bildungsunterfdted Rußlands 
und Weſtenropa's welentlic ein durd die Epoche des Gintretens in das 
gelwichtlihe Dafein bedingter Atersunterigied it — ein Unterficd, 
wie er auch zwiſchen Griechen und Orientalen, Germanen und Römern u. |. w. 
befanden hat — fo drängt ſich von felbft die Frage mach den Bedingungen 
und dem ungefähren Zeitmaß des Einholeus oder Ueberflügelns 
auf. Und wenn Herr Lamansfi mit nicht untriftigen Gründen nadır 
weit, wie die rufiihen Zufäude in Vielem den wefteuropäihen des 
14. und 15. Japrbunderts ähnlic) fehen oder dod unlängst ihnen ähnlich 
faben, fo hätten wir gern von ihm auch eine Formel für den beſchleunigten 
Eutwidlungsgang der Gegenwart gehabt, und damit eine Berechnung des 
Beitpunfts, wo die Ausgleihung mit den vorausgeeilten Völkern erreicht 
fein wird. Wir fagen dies in vollem Ernft, denn wir glauben, daß eine 
foldye Bormel und Berechnung aus geſchichtiichen Analogien in der That 
möglid) il. Nur gehört zu diefer Operation wohl eine andere Beleudy 
tung als das Urmaldsdunfel der Vollsthümlichleit in welchem die Slavo⸗ 
philen zu Haufe ſiud. 

Won ber Genfur ertanbt. Biiga, Im März 1867 

Redacteur ©. Bertholz. 



Die Griechen und die griechiſche Kunſt 
am Nordgeftade des ſchwarzen Meeres, 

Akademiſche Beftrede, 
gehalten am 12. (24.) December 1866 in Dorpat. 

Warer ven bedentfamen Gnrdedungen, welche in unferen Tagen der 
Wiſſenſchaft von griechiſchem Alterthum und griechiſcher Kunft zu Gute 
gefommen find, nehmen die Gräberfunde im Süden des gewaltigen Reiches, 

dem and die biefigen Lande zugchören, eine der erften Stellen ein: nicht 

nut wegen ihres fünftleriiden Wertes, fondern auch wegen der merlwür⸗ 
digen geſchichtlichen Vorgänge, die uns durd fie bezeugt werden. Diefe 

Ergebniffe find theilweiſe nod fo wen, daß eine zufanmenfaffende Dat 
ſtellung derſelben ned nicht verfucht iſt, geſchweige Daß genauere Kunde 
davon in weitere Kreife gedrungen ſei: ich habe deßbalb gemeint, die heu⸗ 

tige feftlibe Stunde einem Ueberblide über die Ausbreitung der Grieden 

uud der griechiſchen Kun an dem Nordgeftade des ſchwarzen Meeres 
widmen zu dürfen. 

Das ſwarze Meer oder, wie die Griechen fagten, der Pontus, 
beſchloß für die Äfteften Griechen eine Welt der Wunder in fi! Der Zor 

nier, der zuerft fein Schiff nicht, wie feine @enoffen, ſüdlich oder weftlic, fon» 
dern nordöftlid wandte — auch hier wie fonft den feefundigen uud feefühnen 
Pböniziern und deren Halbbrüdern, den Kariern, nachſahrend — und durch 
Die Dardanellenftraße fegelte: wie überrafchte ihn die nach der Enge des 
Paſſes unvermuthete weite Bläde der Propontis! Und zweimal noch 
machte er eine Ähnliche Erfahrung: der thrakiſche Bosporus wics ihn auf 

Die unüherfebbare Ebene des ſhwarzen Meeres. Und wenn er endlich nad) 
langer mühfeliger Küftenfahrt fi wieder ſüdweſtwäaͤrts batte gedreht — 

au der Eüdweflfpige der Krim — dorthin, wo die Heimat ihm winfte: 

da weicht an feiner Seite das Ufer zurück, und der Schiffer, will er nicht 
das noch unerhörte Wagniß einer Fahrt übers hohe Meer beftchn, muß 

dem zurüdflichenden Geftade folgen. Er folgt, ſchon zeigen die leuch⸗ 

Baltifhe Monatsfhrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heft 3. 13 



182 Die Griechen am Nordgeftade des ſchwarzen Meeres. 

tenden Gipfel des Kaulaſus ibm den fünftigen Weg: da öffnet ſich plötzlich 
zu feiner Linfen abermals das Geftade und dur den kimmeriſchen Bose 
porus oder die Straße von Kertſch ftarrt ihm das Aſowſche Meer ent» 

gegen. Werden wir es dem fo oft in feiner Erwartung Getäufchten ver⸗ 
argen, wenn er min meint, daß auch das Aſowſche Meer nicht das letzte 
fei, daß e8 im Zufammenhang ftehe mit dem großen Ocean? — Ya, es war 

eine munderfame Ausfahrt, reich an Entdefungen und Abenteuern! Wer 

fle überftanden, der fonnte erzählen! Und wer erzählte befier als ein 
Jonier? Die Älteften Berichte der älteften Pfadfinder des Pontus, in 
denen fie ein farbenreiches Spiegelbild ihrer Grlebnifje mit den Uebertreis 

dungen der Laune, des Schredens und der kaufmänniſchen Berechnung 
zum Beften gaben, fingen aus in mander homeriſchen Erzählung. Die 
Gefahren des Eindringens in den Pontus verflärt die Gage von den 
zuſammenſchlagenden Felſen, die den Argonauten den Weg verlegen wollten, 
An dem Pontus haftet die Amazonenfage; dort, raunen und griechiſche 
Maͤhrchen zu, woßnen ziegenfüßige, dort hundsköpfige, zwerghafte Menfhen; 
dort hüten vor den einängigen Arimaspen die Wundergeflalten der Greife 

das koͤſtliche Gold der Berge. So war ein dichtes Nep von Sagen um 
den Pontus und feine Geftade gezogen! 

Die Älteften griechiſchen Beſucher hatten dem ſchwarzen Meere den 
Namen des „unwirthlichen“ gegeben: bei ihren Nachſabren ſprang der 
Name bald in das Gegenteil un, als fle in den dortigen Gegenden heir 
miſcher geworden, Der unregelmäßige Verkehr einzelner Sciffsherren mit 
den Barbaren der Küftenftriche, in frühefter Zeit mehr Raub als Tauſch 
oder Kauf, wurde von den klugen Fremdlingen zur forgläftigen Durchs 

mufterung der Küfte angewendet mit Nüdfiht auf gute Hafen» und Aufers 
pläge, auf Wichtigleit der Vertheidigung, auf die Einnesart der Eiuges 
borenen, auf die natürlichen Hülisquellen des Pages. Und ihre Erkuns 

digungen nupten fie aus. Cine Haudelsniederlage, eine Stadt nah der 
andern wurde von den tührigen Griechen gegründet an dem fremden 

Geſtade, das in alter Zeit durch entwideltere, aufgelodertere Küftenbildung 

noch bedeutend mehr der trefflichſten Hafenbuchten als jet aufgumeilen 
hatte. Vorzüglich waren es Söhne Milets, die ſich aus dem Elend der 
beimifhen, durch äußern Krieg und innern Zwift gerrütteten Verhältnifie 
binweg nad einer neuen Heimat retteten. Ich will nur einige Städte” 
mennen: am der Mordfüfte Tyras, Drdefos, vor Allem Olbia an der 
Mündung des Bug; dann Alte und Neu-Cherroneſos bei dem heutigen 
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Sewaftopol, die einzige dotiſche Pflanzftadt am nördlichen Ufer unter fo 
vielen joniſchen; ferner Atbenaion, Theodoſia, Nymphaion und das hoch⸗ 

wichtige Pantifapaion, das heutige Kertſch: ihm gegenüber liegend jenfeit 
des Fimmeriihen Bosporus Pbanageria, endlich im öftlihen Wiukel des 
Aowihen Meeres Tanais. An der Südfüfte waren unter anderıt Sinope, 

Amifos, Trapezus, Phafis und Dioskurias Schöpfungen helleniſcher Bes 
triebſamkeit. 

Das waren die von dem Griechenthume ansgeftreueten Sameukörner, 
die zwilden den ſchroffen Bellen des pontiſchen Geſtades Wurzel faßten 
und herrliche Früchte trugen. Der Pontus wurde durd) das Berdienft 
der Griechen im wahrften Sinn des Wortes das Herz des ofteuropäifden 

und kleinaſiotiſchen Haudels: der Pontus war der Vermittler eines beftäns 
digen Kreislanies der Waaren aller Zonen. Vortrefflich hat dieſe jeine 
Bedeutung Ludwig Preller, ein eine Bierde unferer Hochſchule, in 
einer Zeftrede beſprochen, die er vor jegt 24 Jahren in diefen Räumen *) 

gehalten. In den Händen der Grieden liefen die Fäden eines unger 
heuern Verkehrs zuſammen, der nad Süden ſich bie nach Indien erftredie; 
von deſſen Ausdebmng aber nad Norden die in der Nähe des Nehe — 
Eluffes gefundenen Münzen pontiicher Städte eine Ahnung geben. Die 
griechiſche Zeit mar die glänzendfte, die das ſchwarze Meer je gefehen. 

Viele Jahrhunderte vergingen, ebe e8 den Genuefen gefang in dem längft 
wieder der Barbatei anbeim gefallenen Meere eine Nahblüte abendländiſcher 

Eultur zu erweden. Bon ihren Hanptftapelorten aus Afom und Kafa 

(em griechiſchen und jepigen Theodofia) herrſchten fie Über das ganze 
Meer und erneuerten die griechiſchen Handelswege nadı Juueraſien und 
Indien. Aber nach kaum zwei Jahrhunderten unterlagen fie dem Halb 
monde, und mit ibnen verwelfte das friſche Leben, das fle unter den 

Trümmern der griechiſchen Städte bewvorgezaubert hatten. Erft jeit Rufe 
fand Die nördliche Küſte des ſchwatzen Meeres erworben, iſt wieder ein 
neuer Tag für feine Anwohner augebrochen. Zu Ddefja’s — einer Stadt, 

die kaum 7O Jahre fteht — flannensmürdiger Entwidlung erweift ſich 

die afterprobte unverwüſtliche Bedeutung des poutiſchen Handels ebeuſo, 

wie der ſchlecht verbeblie Neid der Wefimäcrte gegen Ruhlands unger 
ſchmälerte Herrſchaft auf dem ſchwarzen Meere die richtige Erleuntuiß jener 
Bedeutung verräth. 

*) Im der Aula der Univerftät 
13° 
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Nachdem ich die griechiſchen Anſiedlungen, welche, um mit Cicero zu 
reden, die Barbarenfüfte verbrämten, Ihnen im Umriß vorgeführt habe, 
müfjen wir den einheimiſchen Anwohnern des Pontus einige Worte gönnen. 
Doch fürhten Sie nicht, daß ich den Verfu mache die ganze kunte 
Völfer-Mufterfarte der Landftriche um das ſchwarze Meer vor Ihnen zu 

entrollen. Solches geftattet weder die knapp zugemefiene Zeit, noch ermit 
thigt dazu Die grengenfofe Dürftigfeit und Zufommenhanglofigfeit der 
Ueberlieſerung. Nur um Ihnen einen Vegriff von dem dortigen Völfere 
newinmel zu geben, ermähne ich eine Nachricht Strabo's, nadı weldier 
alein in die Stadt Diesfurins fiebzig verſchiedeuſprachige Völlerſchaften 

amd zwar and nächſtet Nübe zum Handel ſich zufammenfanden. Nach 
Zimoftgenes waren es deren fogar dreihundert: und Plinius berichtet, 

“immer von derfelben Etadt, daß die römiſchen Kaufleute ihre Geſchäfte 

dafelbft mit Hüfie von 130 Dollmetſchern betrieben bätten. 
Bon dem dunkeln Hintergrunde dieſer poutiſchen Wölfermafien hebt 

nur ein Voll in etwas helleren, beſtimmteren Umriſſen fi ab, das ſchhon 

darum vor allen übrigen unſere Blide auf ſich Tenft. Ich meine das 
Volk der Skytben, und berühre mit dem Namen eine der verwideliften 

und ſchwierigſten Fragen der alten Völferfunde, mit welcher aud ein Lehrer 
unferer Hochſchule, der frühverftorbene Auguſt Hanfen, mit Ehren ger 

zungen hat. 2 
Selbftverftändlih Tag es den Griechen beſonders nabe, ſich mit 

Diefem merkwürdigen Wolfe zu befhäftigen, und in der That Haben fihen 
der Bater der Geſchichte Herodet und der Vater der Heilfunde Hippo— 

krates uns Schilderungen über fie hiuterlaſſen: vielleicht beide, ſicher der 

erflere, aus eigener Anjhanung des Bolfes und feiner Heimat. Ihre 
Berichte find für und nicht nur die Äfteften, fondern auch die wichtigſten, 

obweht durd) fie feine einzige der Kerufragen nad) Herlunſt und Stammes- 
eigentbümligfeit, way der Sprache des Volkes, nach feinem ſtaatlichen 

und bürgerlihen Behaben, feinen Bezichungen zu den hefleniiden Auſied⸗ 
fern befriedigend erledigt wird, ir faffen furz zuſammen, was hier der 
Erwähnnug werth zu fein ſcheint. 

Das Shythenland zog Kings der Norbfüfte des ſchwarzen Meeres 
von den Donaumündungen bis zu denen des Don. Es mar Elyiben 
land, weil von Slythen beherrſcht. Der angefebenfte Stamm, den wir, wie 
Herodot, vorzugsweife Slothen nennen, wird von ihm als die Königlichen 
oder freien Sihthen audgezeichnet. Gr hielt die übrigen in feiner Bot - 
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möäßigfeit. Die föniglihen Skythen faßen hauptſächlich zwiſchen Dujept 

und Don, im Süden reiten fie in die heutige Krim hinein. An Zahl 
waren diefelben nicht ſeht bedeutend: viel flärker waren die ihnen untere 
thänigen fremden Stämme, die in verſchiedenem Abhängigfeitöverhäftniffe 
ſtanden. Neben großen Mengen von Stlaven, die fle größtenteils durch 
Kriegagefangenfgaft erwarben und im Dieufte ihrer Wirthſchaſt vermer- 
tbeten, fanden Stämme, denen gegen jährliche Abgaben und um den Preis 
der Anerkennung der ffythijchen Oberherrligkeit der Befig und die Bes 

nugung ihrer Rändereien verblieb. Go faßen um die Mündung des Bug 
die Kallipiden, ihnen benachbart die Alazonen: Hinter ihnen nad) Norden 

die „pflügenden Slythen“, die zur Ausfuhr ebenfo Getreide bauten, wie 
die „aderbauenden Slythen“, welde weiter öſtlich haufeten nad den 

Nomaden-Skpthen hin, einem ſtythiſchen Vorſchub, der von der fpäter 

nachrüdenden Föniglihen Horde unterworfen worden, 

Die füniglihen Skytben waren Nomaden; fie haben feine Städte, 

feine Mauern, Fein bearbeitetes bepflanztes Land, das fle an die Scholle 

feflelt: im den weiten Flächen der Steppe wandern fie umher als deren 

freie und ruheloſe Söhne. Ihr ungertrennficher Begleiter ift das Pferd, 
mit dem der Dann faſt zuſammengewachſen ift. Nur zu Pferde treibt der 
Skvthe das Kriegsbandwerf, das er für die einzige des freien Mannes 

würdige Beſchaͤſtigung anftebt. Pieil und Bogen find feine Hauptwaffen, 
die er meifterlih vom Pferde herab zu handhaben weiß: Schwert, Streitagt 

und Speer treten dagegen zurück. Die Rehheit des Volles bezeugen 
geäßfiche Rriegsgebräude. Der Skythe trinft vom Blut des erflen von 
ibm erfegten Feindes, die Kopfbänte der von ihm Getödteten führt ex 

als Siegeszeichen mit ſich am Zügel feines Roſſes, uud des verhaßteften 
Feindes Schädel dient ihm ala Becher. Ju den Krieg ziehen die freien 

Slvihen in drei Heeresabtpeilungen: der Oberfünig, das Haupt ihrer 
Mer, befehlige die größte, zwei Mebenfönige die beiden anderen. Des 
Elythen Heimwelen ift fein, mit ihm wanderndes Haus, dad große filzbe⸗ 
deckte Zelt, errichtet auf viere oder jechöräderigem, mit Ochſen beſpanntem 

Wagen, der für Weiber und Kinder den beitindigen Aufenthaltsraum 
abgiebt. 

So kurz ich and in der Schilderung der heflenifchen Anfledler und 

der ſtothiſchen Einwohner gemein — ich werde fpäter noch Gelegenheit 
finden manchen einzelnen Zug zu dem flüchtig gezeichneten Bilde nachzu⸗ 
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tagen — der fehneidende Begenfaß zwiſchen beiden Vollseigenthüͤmlichkeiten 
liegt klat vor Ihren Augen. 

Es bedurfte wahrlich von Seiten der Griechen des Aufwandes aller 

Kräfte, um in diefer arten Schule auszuhalten: die bequeme Gemaͤchlichteit 
des Lebens war bier faum jemals, zu erringen. Wohl todıen die Schäge 

des Landes, doch wer fie heben und ſich ihrer freuen wollte, mußte zu 
beftändiger Kriegebereitſchaft ſich verfteben. Denn jeden Augenblid fonnte 
man einer Züde der einheimifchen Horden ſich gemärtigen. Cherroueſus 

zog um feine gange Gemarkung Wall und Graben und errichtete Wachte 
thürme zur Warnung der im Echnge des Walles ihr Land Beftellenden, 
damit fie zeitig den Spaten mit dem Schwerte vertauſchten. Der Schuß 

galt hier nicht einmal ergiebigem Land. Go im Kampf mit der fargen 

Natur, im Kampf mit rohen, Feinden, unter beftändiger Mühſal rangen 

doc) die unverdroffenen Dorier durch forgfältigfte künſtliche Bewirihfchafr 

tung, Die in ihren Ueberbfeibfeln das Staunen der Nachwelt noch jept 

erregt, dem Boden ihrer neuen Heimat den möglichft hoben Ertrag ab. 

Indeſfen fefte Mauern und die Tapferfeit der Anfiedler halfen nicht allein. 
Denn da die Blüte des pontifchen Handels von den Beziehungen mit den 
Einwohnern des Landes bedingt war, fo waren die Griechen zugleich dar⸗ 
anf angemiefen, mit diefen, deren rohe Naturfcaft fle durch Äußeren Zwang 
fi) niemals ganz dienſtbar machen fonnten, in gutem Cinvernehmen zu 
feben. Die Gewalt des Schwertes und die Klugheit der geſandtſchaft-⸗ 

liegen Verhandlung, zäber Widerftand und geſchmeſdige Nochgiebigkeit 
waren die Hebel, welche in fortwäbrendem Wechſel die Oberhäupter der 

griechiſchen Städte den Umftänden gemäß mußten fpielen laffen. 

Ein anſchauliches Bild von den Beziehungen zwiſchen den Anfledfern 
und den Einheimiſchen gewinnen wir aus der berühmten Abſchrift zu Ehren 

des Protogenes, Die, obgleich erft aus der leten und ſchwerſten Zeit der 
+ Selbftändigfeit Olbia's herſtammend, doch aud einen Ruüͤckſchluß auf für 

dere Verhaͤltniſſe geftattet. ine alljäbtliche ſeſte Abgabe ift an den Bare 
barenhäuptfing zu entrichten: nur die Fracht derfelben nad) dem Skythens 

fand foflet der Stadt 300 Goldgulden, Nebenher laufen anferordent- 
liche Brandſchatzuugen. Der Häuptling beſucht die Stadt, oder er zieht 

aud nur in der Nähe vorüber: er erwartet Geſchenke, nicht minder feine 

Kriegd- und Hofbeamten. Gefandte geben zur Begrüßung ihm entgegen: 
wehe ihnen, wenn fie mit feeren Händen fommen! Aber die Stadtcaffe ifl 

leer. Gin Bürger giebt her, was er eben hat, 900 Goldgulden. Und — 
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der Fürſt brauft auf, daB man fold eine Sumperei ihm biete, ertheilt 
voller Ungnade Befehl zum fofortigen Aufbruch und läßt die Bürger in 

ſchweren Sorgen feiner Drohungen wegen zurüd, 
Aber wurde der Sieg den Hellenen auch noch fo ſchwer: er wurde 

trotz alledem gewonnen, gemonnen und über ein halbes Jahrtauſend ber 
bauptet! An den Uiern des ſchwarzen Meeres erftand eine neue grier 
chiſche Welt, die — fortwährend in engfiem Verkehr mit dem kleinaſiati- 
ſchen und europäilden Griechenland ſtehend — ebenſo wohl die ſtaat⸗ 
lichen und bürgerliben Gafungen des Mutterlandes wiederipiegelte, als 

auch — mit äußern Glüdsgätern gefegnet — Alles, was die Heimat 
zum Schmud des Lebens erſchaffen, von dort entlich und mit Behagen 

weiterbildete. 
Doc woher dieſe Kunde? Sind ja unſere ſchriftlichen Quellen dar⸗ 

über fo lũcenhaft, daß ſolches Niemand herauszuleſen vermöchte! Freilich: 

die Schriftſtellet ſchweigen, aber die Denkmäler reden um fo lauter; reden 
jeht zu uns wie Angengengen füngft vergangner Zeiten, nachdem fie zwei» 
taufend Jahre im Schoß der Grde geruht. Erſt feit Anfang unferes 
Jabthunderts begrifj man den Werth der alten Bauträumer, Infcpriften, 

Münzen, Geräthe und Kunſtſachen für die innere Geſchichte der Anwohner 

des Pontus. Die Gründung des Mufeums zu Kertſch im Jahr 1823 
bezeichnet einen bedeutiamen Wendepunkt der wiſſenſchaftlichen Durcyfors 

ſchung jener Gegenden. Bon da ab hat Die failerlicye Regierung nicht 

nachgelaſſen mit preiswürdiger Freigebigfeit planmäßige Ausgrabungen im 
füdfichen Rußland zu veranftalten. Es iſt ein wahres Wort, weldes 
neulich ein berühmter deutſcher Alterthumoforſcher ausgeiprodyen Hat, daß 
gegenwärtig in feinem Gtante für äpnlide gwecke mehr geſchebe als in 
Rußland. Ich berufe mid als auf Zeugen für die Wabrheit dieſes 

Bortes bier nur auf das großartige Prachtwerk über die Alterthümer des 

finmerifchen Bosporus, auf die Jahresberichte der archäologiſchen Coms 

miſſion, endlid auf die jüngft von derfelben Commiſſion begonnene Her 

ausgabe der ſkythiſchen Funde: und gedenfe dabei gern der großen Vers 
dienſte, die fih Ludolf Stepbani, einft aud ein Glied unferer Hoch⸗ 
ſchule, um die Erklärung der neuen Entdedungen erworben hat und noch 

erwirbt. . 
Bon hervorragender Bedentung für die griechiſche Kunſtgeſchichte find 

die Ergebniffe derjenigen Audgrabuugen geworden, welche man im Gebiet 
des alten Pantikapaion, des heutigen Kertſch, angeftelt hat: fie find von 
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um fo größerem Belang, weil die Funde größtentbeils aus der böchſten 

Blütezeit der griechiſchen Kunftübung ſtammen, dann aber auch, weil fie 
als Werke der Kleinkunſt, befonders der Metallarbeit, unfere in diefer 

Richtung bis dahin ziemlich füdendafte Kenntniß auf das reichhaltigſte 
ergänzen. Denn es haben fi fonft verbäftnigmäßig wenige künſtleriſch 

bedeutiame Gofd» und Silberſachen griechiſcher Arbeit, ohne dem Hammer 
und Schmelztiegel des Goldſchmieds anheimgefallen zu fein, Bis anf unfere 
Zeit gerettet. Wenn nun aber aud an dem pontiſchen Geftade die 
rohe Habſucht vieler Jabrhunderte das Köwentbeil längſt fih vormegge- 

nommen hatte, jo ift in dem Schutze der bütenden Erde doch noch eine fo 

reiche Nachleſe für die Wiflenfhaft übrig geblichen, daß fie — jeht in den 
Pracpträumen der Eremitage zu ©t. Petersburg vor weiterer Unbill ges 
fidert — dieſem Mufeum einen Schmud verleiht, wie feine zweite Samm⸗ 

fung in der Welt einen aufweifen kann, während die größeren Kunſtwerke 
der Ban» und Bildbauerfunft den Stürmen, welde die Weltgefhichte über 

diefe Küſten hat braufen faffen, nicht haben topen könuen. 
Die Gräber nämlich find es, denen wir faſt alle neuerlihen Ente 

deckungen verdanken. Unzählige Grabbügel, über Die ganze Umgegend von - 

Ktertſch zerſtreut, erheben fih bier als ehrwürdige Denkmäler einer 

untergegangenen Cultut. Niedrigere und böbere, ja Bid zu gewaltiger 
Mäcptigfeit emporfteigende Hügel wedfeln ab, bald älter, bald jüniger — 
wie man aus der Bauweile, aus dem Stil der aufgefundenen Bildwerke 

und Münzen erfennt — bald ärmer, bald reicher ihrem Inhalt nad. 

Bald find die Gräber in den Fels gehauen, bald nur mir Zliefen ausge» 
legt, bald iſt der Kern eine größere Grabfammer, die Wände aus mädr 

tigen Werffteinen gebildet, die Dede aus ftufenweife allmählich vorfragenden 
Steinpfatten. Der fog. zarifche Kurgan, der 77 Fuß Höhe und mehr ala 
875 Fuß Umfang an der Grundfläche hat, der Altun-Dba, welder aus 
dem Höhenzuge, auf dem er errichtet ift, um 100 Fuß emporragt, find 
Denkmäler, die in mebr als einer Beziehung mit dem fon. Schatbbaus zu 
Mytene und den etruskiſchen und lykiſchen Todtenftädten wetteifern. Und 
wie mannigfaltig an Stof und Kunftübung find die Gegenftände, die 
ans jenen Gräbern der Wiljenfhaft zu Gute gekommen find. An Stoff: 
denn in Gold, in Silber, in Electrum, d. h. in Gold mit geriugem Zuſatz 

von Silber, in Erz, Stein, Glas, ja ſelbſt in Elfenbein und Holz bieten 

fie uns Kunſtſachen. An Kunſtübung: denn der Bildfehniger, der auch an 
föftticjer Ginfegearbeit von verfeiedenartigem Holge und Elfenbein ſich 
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verſuchte, der Erzgießer, Eifelirer und Metalltreiber, der Thonbifdner, 

Maler und Vergolder — fie alle haben mitgewirft bei der Herftelung 
jenes Gräberſchmuckes. Aber wie mannigfaftig ind and) die Gegenftände 
ſelbſt: ſteinerne und hölzerne Särge, eherne und thönerne Gefäße in 
unendlicher Abwechslung von großen herrlich bemalten Pracht-Vaſen und 

+Schalen aus gebrannter Erde bis zu dem unfcheinbaren Zöpfhen und 

Flaſchchen, mie fie der Arme dem geliebten Zodten mitgab., Goldenes 
and filbernes Geſchmeide von den foftbarften und entzückend gearbeiteten 
Krängen, Sträußen, Stirnreifen, Halsbändern, Armfpangen, Schnallen, 

Obrringen, Singerringen bis zur einfachen Nadel, dem ſchiichten Gold» 
plãttchen, ferner — doch wer vermag diejen Reichthum zu erfhöpfen? Ich 

werde ipäter Gelegenheit finden aus dem vielen Herrlichen einiges befon« 

derd Anmuthige und Bezeichnende auszuwählen. Die überwältigende Fülle 
des Schönen, die und aus dem Meder der pontiſchen Gräber erſtanden 
if, läßt uns aufs Reue den künſtleriſch geadelten Geift des Griechenvolles 
bewundern, dem es Bedürfniß war, Alles bis zum niedrigften Hausrath 

herab durch künſtleriſche Geſtaltung über die gemeine Nothdurft des Lebens 

binmeg zu erheben. 
Der größte Teil diefer bosporanifhen Funde ift durchaus gemein 

griechiſch: der Meinere iſt, wenn ich fo fagen darf, pontiſch- griechiſch. 
Das hängt zulammen mit den eigenthümlichen ſtaatlichen Verbättniffen om 
timmeriſchen Bosporus, Die mileſiſche Pflanzftadt Pantifapaion — einft 
ein Freiſtaat — fiel etwa feit den Perferfriegen in die Hände angefepener 
Geſchlechter: zuerft, wie es ſcheint, griechiſcher, dann zweifellos barbarifcyer. 
Bon da an herrſchten — unter Gewährung einer ſcheinbaren Selbſtän⸗ 

digfeit für die Stadt und die Stadtverwaltung — Ddielelben mild und 

verftändig als (ebenslängliche und erbliche „Archonten”: denn mit diefem 

wuverfänglichen Namen verbiillten fie den Griechen gegenüber den Namen 
des „Königs“, mit den fie den nichtgriechiſchen Stämmen ihred Meinen 
Neih® gegenüber nicht zurüdbielten. Endlich bedränge von ihren Jahr⸗ 
bunderte alten Feinden, den Stytben, begaben fie fih fammt ihrem Reich 

in den-Schup Mithradats, um, da fie die Selbftändigfeit nicht behaupten 

fonnten, doch wenigftens die helleniſche Cultur nicht aufgeben zu müſſen. 

Denn trotz ibter'ungriechüichen Herkunft fiebten die booporaniſchen Herrfcher 
von ganzer· Seele⸗ griechiſches Weſen. Die griechiſche Gefittung und Bil« 

dung hatte· die Nicht⸗ Gtiechen bezwungen, fo daß fie mit ihr id) ver⸗ 
wãblten⸗· unde ie: als; ihrer beſſeren Hälfte bedeutende Vergünſtigungen 
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einräumten. Die bosporanifchen Fürften wurden Griechen, und hüteten 

eiferfüchtig ihren Auf als ſolche. Ich wil nur ein Beilpiel der Unters 

werfung des fremden unter Das griechiſche Weien anführen. ine Ins 

ſchrift belehrt uns, daß die Königin Komofarye, des Königs Pairifades 
Gemablin, einem Gelübde aufolge den ftarfen Göttern Sanerges und 

Afara Bildfäulen aufgerichter, habe. Wer hat, wenn er dies hört, den 

Eindruck von griechiſchem Weſen? Komofarye und Pairijades — diefe 
menſchlichen Namen find fo gut barbariſch, wie die Bötternamen Sanerges 
und Aftara als helleniſche unerhoͤri. Aber die Juſchrift ift griechiſch und 

nach griechiſcher Art abgefaßt, und die Bildſaͤulen der Barbarengötter 

waren in griechiſcher Kleidung und griechiſchet Auffaſſung dargeſtellt. 
Darf man darum andy reden von dem fünftlihen Auipfropfen des heller 

uiſchen auf einen wilden Stamm, von äußerem griehiihen Schliff und 
Firniß — immerhin fol man nicht vergeflen, daß jchon einft am pontiſchen 

Geftade der Weften feiner auch heute noch nicht ganz erfüllten weltgeſchicht⸗ 

lichen Aufgabe gegen den Oſten bewußt gemefen ift und daß das Grier 

enthum auch dort jene felbe wunderbare Kraft zum Bilden bethätigt Hat, 
die trog ihrem Weltengange durch Römertbum, Mittelalter und Neuzeit 

uod) heute nicht erlofchen iſt. 
Mit dem Mittelpunft des griechiſchen Lebens, mit Athen, fanden 

die bosporaniſchen Fürften in engfler Beziehung: ſchon der beiderfeitige 

äußere Vortheil, der aus der Lieferung und dem Empfang der uugebeuern 

Maſſen bosporanifhen Getreide für beide Staaten entjprang, fettete fie 

aneinander. Dem Könige Leukon ſchenkten die Atbener feiner großartigen 
Breigebigfeit wegen das Bürgerrecht; andere booporaniſche Bürften wurden 
auf den Antrag des Redners Demofthenes durch eberne Gtandbilder auf 

dem atbenifhen Markt geebtt. Diefe enge ftantlihe Verbindung Athens 
und des limmeriſchen Bosporus ift wicht ohne Einfluß auf die Kunft in 

den pontiſchen Landen geblieben. Der beftändige Verkehr zwiſchen beiden 
erleichterte die Ueberfiedlung von Künftlern und Kunftwerken nad der 

nördlichen Küfe und gab den fernen Anfiedlern am Pontus die Möge 
lichkeit allen Bandlungen des Geſchmacks in Kunſtſachen mit Bequemlichkeit 

zu folgen. So fonnte hier in der Sonne ftädtiihrer Wohlhadenheit und 
fürſtlicher Gunft die Aunft wohl gedeihen und dieſe aus den neuen Aue 

ſchauungen des Landes und Volkes, aus den nenen Verhälmiſſen überhaupt 

wanchen neuen Trieb zu felbfändigem Schaffen gewinnen. Belonders 
gern verfuchten Gold- und Silberſchmiede dort ihr Glück, wo die durch 
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die Nähe des goldprunfenden Aftens beſtimmte Vorliebe der einheimiſchen 

Büren und Vornehmen Tür Metalarbeit ein veiches Feld eröffnete, 
Man kann nad dem oben Dargelegten die pontifchen Kunſtſachen 

ſcheiden in folde, deren geiftiger Keim außerhalb, und foldye, wo derfelbe 

innerhalb des pontiihen Lebens liegt, Ich muß darauf verzichten dieſe 

Trennung bei alen Gattungen von Denkmäleen nachzuweiſen: ih mil, 
mas id) meine, nur an einigen Gefäßen erläutern. Unter die berrlichſten 

bemalten Bafen, die überhaupt auf ung gelommen find, gehört eine im 
Jahr 1858 entdedte und den Anfängen des vierten vorchriſtüchen Jahrhune 
dertö angebörende, wilde Darftelungen aus den eleufiniihen Myſterien 
enthaͤlt. Man weiß nicht, fol man die noch durch Dergoldung gehobene 

Pracht der äußeren Ausfattung, oder den hohen edeln einfadyen Stil der 
Zeichnung, oder die tieffinnigen hier verförperten Gedanfen mehr rühmen. 
Diefes fhöne Wert ift ſicherlich ein Erzeugniß rein attiſcher Kunft: das 
Abbild des Wiederenvachens der Natur wurde ald Sinnbild des Wieder 

erwachens und Fortlebens nad dem Tode einer jungen Griechin mit in 

das Grab gegeben. Ebenſo atmet ganz die reinfte attifhe Kunſt ein im 
Jahr 1859 bei Kextfch gefundenes Gefäß, das, weil es für wohlriedendes 
Handwaſſer beftimmt war, alfo dem weiblihen Schmuck diente, mit Dar 

flelungen aus dem Leben und der Toilette der rauen geziert ift: Feiche 

mungen, welche, wenn fle auch ihrem Gedankeninhalte nach hinter Denen des 
eben erwähnten Gefäßes zurüdftehn, doch durch die reihe Mannigfaltigfeit 

des Dargeftellten, die Sicherheit der Bintenführung, die Sorgfalt bis in 

das Einzeffte, Die duſtige Zartheit und zauberiſche Aumuth, die über das 

ganze Wert gegoffen if, jene erfte Vaſe noch übertreffen. Und nun halte 
man mit diefen et und rein helleniſchen Prachtſtücken die berühmte: Bafe 

ded Zenopbantos, die mit jenen gleichzeitig if, zulammen! Welch ein 
gewaltiger Unterſchied! Freilich der Künftler ift ein Athener, wie wir aus 
feiner Aufihrift auf dem Rand des Gefäßhalfes willen; freilich iſt dem- 
gemäß die Arbeit eine attiſche. Aber der dargeftellte Stoff ift unattiſch, uns 
griechiſch. Zenophantos nämlich, der fiherlid am Bosporus ſelbſt diefe 

Bafe malte und gerade darum nicht verfänmte feine Herkunft anzugeben, - 
bat einen pontifhen Stoff, den ihm fein neuer Wohnfig nahe legte, fünfte 
leriſch verflärt: im Lande der Sfythen jagen gewaltige Reden barbariichen 
Stammes, jagen Hirſch und Eber und vor allem den Greif, das Fabel⸗ 

thier des Slythenlandes, den unholden Zwitter von Adler und Löwe, 
Daß die Jäger Barbaren vorfellen, verriethe ſchon hinlänglich ihre orien» 
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taliſche Tracht: unzweifelhaft aber wird es Durch die beigefchriebenen 
Namen Dareios, Kyros, Abrofomas, Arramis, Seifamis, die der Künftler 

zufügte, nicht um einen geſchichtlichen Vorgang bier erfennen zu laſſen, 
fondern um die Gedanfen des Befchaners, auf welche die fremdartigen 
Namen wirken folten, in ein beflimmteres Gebiet von Vorftellungen zu 

fenfen, Der Zug der Perfer unter Dareios gegen die Gfythen ift 
gleichſam nur der Keimpunft für dieſes Gemälde: von dem Zuge felbft 

iſt gar nichts dargeftellt.] 

Bir haben gefehen, wie es die Hellenen verftanden am fremden und 

fernen Geftade eine blühende Cultur zu (daffen: wie c6 ihnen gelang 
Fremd⸗ und Ungleichartiges — wie dad bosporaniihe Fürſtengeſchlecht — 
umzubilden und ſich anzugleichen. Aber wie? vermochten fle aud irgend 

einen Einfluß zu äußern auf die Sfythen? Wenn wir Herodots Nach- 
richten überdenfen, wenn wir namentlid defjelben Angabe über bie große 

Scheu der Skythen, fremde, befönders aber helleniſche Sitten anzunehmen, 
uns vor die Seele rufeit, dann werden wir von vornherein zu dem Glauben 

geneigt fein, das Naturvolk der Steppe fei unberührt geblieben von gries 
chiſchem Einfluß. Jedoch wir werden anders urtheilen, wenn wir auf die 

allermerfwürdigiten pontifgen Entdeckungen einen Blid werfen, auf die 
Eutdeckung der ſtythiſchen Königsgräber. 

Unfere Betrachtung möge ſich an eine Stelle Herodots anlehnen. 

Der Bater der Geſchichte erzähft nämlich etwa Bolgendes: „Die Gräber“ 
der ſſythiſchen Könige befinden fih im Norden des Sfythenlandes in 

einer Gegend, die Gerrbos heißet, am Dujepr, da, mo der Fluß from 
aufwärts nicht mehr mit Schiffen befahren werden kaun. Iſt cin König 

geſtorben, fo wird der Leichnam mit großer Sorgfalt einbalfamirt und 
dann durd alle dem König unterthänigen Gauen auf einem Wagen ame 

hergelührt. Endlich kommt diefer Leichenzug unter Begleitung von Anger 

börigen aller der Stämme, durch welche er gezogen, in Gerrhos au, wo 

unterdeß eine große vieredige Grube gegraben worden iſt. Da hinein wird 
man der todte König gebettet: man ftedt Langen zu beiden Geiten des 
Todten in die Erde, legt Hölzer darüber und bildet durch darüber gelentes 

Flechtwerl ein Dad. In dem noch übrigen weiten Raume der Gruft 
begräbt man, nachdem fie erdrofelt worden, eine der Frauen des Königs, 

den Mundfesenten, den Koch, den Staflmeifter, den Leibdiener und den 
Kundichafter des Königs; dann Pferde, von allen andern Dingen Chrens 

gaben, und goldene Spalen Wenn Silber und Erz brauchen fie nicht). 
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Dann thürmen fie einen Grabhügel auf und metteifern ihn möglichſt groß 

zu machen.“ r 
Diefe Stelle Hat ſchon längft die Aufmerfjamfeit der Gefhichter 

forſchet auf ſich gezogen: doch mo lagen diefe Gfythengräber, wo das 
Land Gerrbos? | Ein Schreib» oder Gedächtnigiehler Herodots in der 
Angabe der Entfernung vom Meer ließ — trogtem diefelbe mir anderen 
von ihm gemachten Angaben in ſchroffem Widerſpruch fieht — wohl eine 
Zeit lang jene Gräber zu weit nördlich ſuchen. Bann aber führte der 
Ausdend Herodots von der Beſchiffung des Dnjepr bis nah Gerrhos zu 
der richtigen Anfiht. Die Schifffahrt auf dem Dujepr wird fromanf- 
wärts — Herodot, der in Olbia nahe am Ausflug des Dnjepr feine 

Nachrichten einſammelte, rechnet natürlich von dem Meer her die Einfahrt 
in den Strom binein — durch drei Gruppen von Stromſchnellen unmoͤglich 
gemacht. Die ſüdlichſte Gruppe, welde 70 Werft lang, zugleich die bes 
deutendfte iſt, befinder ſich etwa in der Mitte des Weges zwiſchen Jetate- 
riuoſlaw und Alerandrowst: alio muß dort in der Nähe die Gegend der 

ſtyibiſchen Königsgräber fein. Diefer Schluß ſcheint einleuchtend richtig, 
„zumal dem der weiß, daß in jener Gegend Taufende alter Grabhügel id 
erheben. Indeſſen fo lange nicht Ausgrabungen veranftaltet worden, fo 

fange waren alle derartigen Schlüffe unfrudhtbar: man fonnte feine Ueber⸗ 

zeugung weden! Da unternahm es die ruffifche Regierung In den Fahren 
1852—56 den Aurgan bei dem Dorfe Alexandropol, genannt das iefen- 
grab, einen der berborragendften Hügel in der Nachbarſchaft der ſüdlichen 
Stromſchnellen, der ſich auf dem rechten Ufer Des Dujepr etwa 60 Werft 

vom Fluß entfernt zu einer Höbe von 70 Fuß erhebt und unten einen 

Umfang von 1000 Fuß Hat, Öfinen zu laſſen. Und der Grfolg der mühe 
feligen Arbeiten? Zwar fieierten die Funde unbeftreitbar den Beweis 
dafür, daß bier ein ſſythiſches Königsgrab entdeckt fei: uber Das Hanpte 
grab war ſchon früber beraubt worden. Lange gewundeue Diebewege 
durchzogen den Hügel, man fand eine thönerne Diebölampe: noch war der 
Buß ſichtbar, mit welchem fie die Dede des Ganges geſchwaäͤrzt, der 
ſtumme Verräther der Grabesräuberei. So war der erfte Erfolg nur ein 
umoljtändiger. Aber bald follte dafür Erfag geboten werden durch die 

Bunde im Tichertomlytzliſchen Kurgan, der, etma 50 Werft in faft gerader 
Richtung ſüdlich vom Alexandropolſchen Hügel und etwa 20 Werft nord» 
weftlih von dem Flecken Nifopol am Dijepr befegen, von gleicher Höhe 

wie jener it, aber von nod) gewaltigerem Umfang. Freilich fand mn 
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aub in diefem Hügel die Hauptgrabftätte von Räubern entleert. Aber 

doch hatte das Grab feine Schaͤtze feftgehalten. Der Stollen, den die 

Näuber gegraben, war eingeſtürzt und der ganze Schatz blieb fo iu einer 
Höblung des Stollene, wohin jene ſchon denfelben geſchafft hatten. Ein 
Räuber fand unter der nachſtürzenden Erde feinen Tod. Neben dem Ger 
tippe lag eine bronzene Lampe, auch bier die Helferin bei der unheimlichen 

Arbeit im Dunkel der Erde, 

Dies find bis jegt die wichtigſten Ausgrabungen im alten. Gerrhos- 
lande. Um das Bild, das uns durch fie geboten ift, zu vervollſtaͤndigen, 
dürfen, ja müffen wir neben den Kurganen von Aerandropol und Nikopol 
noch beruͤckſichtigen den 6 Werft weitlih von Kertſch belegenen und ſchon 
im Jahr 1831 geöffneten Kul-Oba oder Aſchenhügel. Sie mögen ſich 

wundern, daß ich ein Grab, nicht am Bnjepr, wie die eben erwähnten, 

fondern bei Kertſch belegen — ein Grab, nicht innerhalb des Gebietes der 

Stythen, fondern außerhalb defielben — doc) mit deu ffytbiihen Gräbern 
Aufammenzuftellen wage. Aber troß alledem: Die Aehnlichleit, ja Gleich⸗ 

beit der Nikopolſchen und Alexandropolſchen Bunde und derer aus dem 

Kul-Dba bei Kertih iſt eine fo außerordentliche und meitgreifende, daß 
man jene Grabftätten in die möglichſt enge geſchichtliche Verbindung jepen 
muß. Und ift denn ein Skythenkönig in Kertich etwas Unbegreifliches? 

Wie nach Herodots Bericht der in der Nähe Dlbia’s baufende Slythen⸗ 

bäuptling Skyles öfters in die freie griechiſche Stadt einfebrte, we er ein 

eigenes prachtvolles Haus beſaß, und ſich daſelbſt ſehr wohl gefiel — fann 

nicht ebenfo ein Skythenhäuptling aus der Krim in Pantifapaion gewohnt 

baben, daſelbſt geſtorben und beftatter fein? — in Pantifapaion, deffen Herrs 
ſcher den Skythen zinspflichtig waren und deßhalb alle Veranfaffung hatten 
einen folden Gaft zuvorlommend zu behandeln. Aber die [ytiiden Kd- 

ige werden ja, wo fie auch geftorben fein mögen, nach Gerrho& gebracht 
und dort begraben! Freilich: die als regierende Häuptlinge ſterben, aber 

doch nicht, z.B. Diejenigen, welche mit ihrem Volt verialen waren. 
Der {don erwähnte Sfyles, der ald Sohn einer Griechin griechiſchem 

Befen jebr zugetban war, der fi) mit einer! olbiſchen Bürgerstochter ver ⸗ 
mählte, der in Olbia ſich griechiſch Fleidete und ganz ala Grieche auitrat, 

wurde darum von feinem Volke verfaffen — und verlor fo mit den 

Rechten der Herrichaft aud den Auſpruch auf die Beftattung im heiligen 

Rande der Königsgräber. Milder als des Skyles und des edeln Ans 

Harfis Schidjal, die beide als Opfer des ſtytbiſchen Argwohnes gegen 
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griechiſches Weſen fielen, war dad des Königs vom Kul-Oba, der vielleicht 

freiwillig auf die Hertſchaft werzigptet hatte, Weil er wie Styles, wie 
Anacharſis ein halber Grieche war, fo ift fein Grab unter den griechiſchen 

bei Pantitapaion und nicht unter den Königegräbern am Dujepr, darum 

ift das Grab im Kul-Oba ausgemauert und mit vorfragenden Steinfdichten 

gedeckt, wie die älftften heleniihen Grabftätten bei ſertſch; nicht nad) der 
Art der Gräber am Dnjepr aus bald vergänglihen Balken und Brettern 
bergefteßt. Aber doch war bei dem Kul-Dba, ald wenn der altväterifhen 

Sitte des Holzbaus wenigſtens Äußerlid hätte genügt werden ſollen, die 
Grabfammer unter dem Steingewölbe mit einer bölgernen auf Pioften ru⸗ 

benden Dede nad) oben hin geſchloſſen. 
Diefe Erwägungen machen uns das Grab im Kul-Obn als ein 

ſſyvthiſches verftändlih. Vergleichen wir nun die vorhin angeführte heros 

doteiſche Schilderung mit den Thatſachen der drei ſtythiſchen Königagräber! 

Bir werden der größten Uebereinftimmung in allem Hauptſächlichen bes 
gegnen: natürlich fehlt es auch nicht an Abweichungen der herodoteiſchen 

Erzählung, deren Selbftoerfländfichfeit ich nicht weitläufig zu begründen 
brande. Der Bau der ſtythiſchen Königsgräber aus Holı und Flechtwerk, 

den Herodot ſchildert, findet in den Hügeln von Alezandropol und Nikopoi 
feine thatſächliche Betätigung. Ebenſo das Eingraben der Zodtenftätte in 
die Grde: die Grabftätten liegen bis zu 20 Fuß unter der Erdoberfläche. 
Nicht minder beftätigt ſich das Aufthütmen möglichft gewaltiger Grabhügel. 

Benn ferner Herodot jagt, daß in dem weiten meben der Stelle, wo der 
König ſelbſt ruht, übrigen Raume der Grabftätte Perionen von der 
nächften Umgebung des Fürften begraben worden feien, fo ſtimmen auch 
die Gräberbefunde bei. Denn in der That find.in den ſththiſchen Gräs 
bern mebrere gleichzeitige Grabftelen über den großen Raum der Fläche 

hin vertheilt und unter fih getrennt: jo finden ſich im Alexandropolſchen 

Kurgan mehr als acht folder, fo find in dem Nikopolſchen in vier Eds 

niſchen des Hauptgrabes Nebengräber angebracht. Und fogar im Kul-Oba 
waren tropdem, daß nur ein eigentliches @rabgemad) vorhanden, die 
Leichen jelbft durchaus von einander getrennt gelegt. Der außerordentliche 

Werth der in diefen Gräbern geſundenen Metalgegenftände verbürgt und 
in ähnlicher Weiſe wie deren räumliches Hervorragen unter vielen Tau⸗ 

ienden niedriger @rabbügel, daß hier mit indiiher Macht und Reichthum 

vorzüglich begabte Menſchen beftattet jeien: fon diefe Grmägung köunte 
uns zur Annahme von Königsgräbern führen, Aber dieje wird durch Die 
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Art der Funde unzweideutig ermiefen. Die beiden am Dujepr geöffneten 

Hügel find, was das Grab des Königs anlangt, und weniger dienlich, da 
ihre Grobftätten dutch Räuberhände in Unordnung gebracht worden: ins 
deffen giebt fi doch ſowohl durd Größe, Einrichtung und Fülle der 
bier gefundenen Altertbümer immer ein beftimmtes Grab als das vor⸗ 
nehmfte zu erkennen. Viel mehr lernen wir in dieſct Hinſicht aus dem 

ul ⸗Oba. Welder Aublick bot fih im Jabt 1831 dem erſtaunten Blick 

des hochverdienten Gntdeders Dupruz dar? Zwei Drittel des Grabges 

wolbes fühlte ein großer zwiefad) getheifter Verſchlag von Cypreſſenboiz: 
in defien größerem Raume das Gerippe eines Mannes lag, von mächtigem 
hohen Wuchs — nad den Schenkellknochen zu ſchließen von 6 Fuß 4 Zoll 
Größe, Abgeſehen von zwei Badenzähnen, die in der unteren Kinnlade 

fehlten und einem dritten von einer Knochenwucherung derfelben Kinnlade 

angegriffenen — ich erwäbne diefe Einzelheiten wicht ohne Grund — 
waren Die Zähne vortrefflich erhalten und erlaubten den Schluß auf ein, 
erreihtes Alter von 30-40 Jahren. Die flillen Mächte der Grüfte 
hatten im Lauſe der Zahrhunderte nicht geraftet, fo viel fie vermodpten 
in Staub zu wandeln und Moder; aber das harte Menſchengebein und 
das edle Metall hatten fie mod nicht ganz bezwungen. Und fo ag das 
Gerippe des Königs da, noch bededt mit dem goldenen Tand, der einft 
dem derrſcher mitgegeben worden. Auf dem Haupte trug der König eine 
fegelförmige Müpe, wabiſcheinlich aus dilz — nad) den erhaltenen dieſten 
zu urtheilen — die mit dünnen verzierten Goldftreifen belegt war, 

Herodot [chreibt den Skythen aufrechtſtehende, oben ſpitz zulaufende 
Mügen zu; folde fieht man auf pontifhen Denfmälern, wenn Skythen 
dargeftellt werden follen, häufig, Auch auf dem Bildwerk des Felfens von 
Behiftän, dem großartigen Regierungsdenfmale des Perferkönigs Darius, 
der ja felbft gegen die Skythen einen Kriegszug unternahm, dort, wo 
Darius fi ais Sieger über feine Feinde, die geieffelt vor ihm fteben, 
hat darftellen laſſen, iſt der Stythe oder Safer — mie ihn nad perſiſchem 

Sprachgebrauch die Keilfehrift nennt — der legte von allen, und allein 

mit Hoher ſpiher Düpe ausgezeihnet. Um den Hals des Königs lag ein 
nad Art eines Strickes geflochtenes Halsband von feinften gediegenen 

Golde: ein Meifterwerk griechiſchet Kunft. Au den mit blauem Glasfuß 
forgfam verzierten Enden des Gtrides find zwei kleine zu Pferde ſich ent 
gegenfprengende Sfythen von fanberfter Arbeit augebracht, wodurd das 
giemtig einfagpe, ja rohe Motiv, das dem Künftler vieleicht durch den 
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Auftrag vorgeſchrieben war, auf das anmuthigfte belebt wird. Der rechte 

Arm des Königs war mit dreifachen goldenem bildueriſch verziertem Schmud 
ober und unter dem Ellenbogen und an dem Handgelenk verliehen; die Zier 
des Iegteren iſt die jhönfte und von ähnlichem Geſchmack wie das Halde 

band. An den Enden figen bier zwei kleine Sphinge von trefflicher Aus⸗ 
führung, die in den vorgeftredien Klauen einen diden Gofdfaden halten, 
der das Schloß des Armbandes vorftellt. Neben dem König lagen feine 

Waffen: fein furzes und breites Schwert mit goldbefleidetem Griff und 
die ebenfo verzierte Peitſche. Die Peitſche erſcheint bei Herodot als 

ſtvthiſche Kriegowaffe, und noch heute ift folge für die Bewohner der 
Steppe die Ießte und entſcheidende Waffe im Handgemenge., Dann ers 

wähnen wir den Wepftein zum Schärfen der Waffen, gleihfals mit gola 

denem Griff, Beinſchieuen aus vergoldeter Bronze, und vorzüglid das 
mittlere goldene Rund des längft vermoderten ledernen Schildes, ein Werfg 
das gleihmäßig durch vollendete Arbeit wie durch die fi in feinem 

Schmuck äußernde Verſchmelzung griechiſcher und barbariſchet Anſchauung 
uns anzieht. Das grähliche Meduſenhaupt, das der Grieche in die 
Mitte feines Scildes einjeßte, vermählte unfer Künftler — unftreitig ein 

Grieche — mit anderen dem Geſchmack feines ſtythiſchen Beftellers näher 
liegenden Borftellungen: um der übrigen fragenhaften Welen, die er anger 
Brad, wie Schlangen, ber» und Löwerköpfe, ganz zu gel weigen, fo 
ließ er tropige Barbarengefihter wit glogenden Augen von dem Schiid 
herab dem Feind entgegendropn. Mit diefem Schild vergleicht ſich gut 
der goldene Beleg der Schwertſcheide des Königs, auf welder ein unter 
pontiſchen Alterthümern jehr häufig vorfommendee Motiv, nämlich Thier⸗ 
kümpfe, dargefelt ind: hier ein Hirfch, angegriffen von dem auf ſtythi⸗ 
ſchen Werten fo häufigen Greifen und dem Löwen, und eine Gazelle einem 
Reoparden erliegend. Im der Gruppirung erinnert das Werk fehr an 
aſſhriſche und perſiſche Bildwerfe. Der Stil der Arbeit ift griechiſch, aber 
nicht ohne barbariihe Beimiſchung: für Beides fann man eine Beftätigung 

finden in dem zwar griechiſch geſchriebenen, aber an fi ungriechiſchen 
Namen des Künftler® „Pornacpo‘. Bon den Gpeeren des Königs und 
feinen Pfeilbündeln And natürlich nur die metallenen Spigen vorhanden, 
nur am wenigen noch Refte des eſchenen Schaftes. Die ungeheure Menge 
von Pfeilſpitzen, die ſich in den füdruffiihen Gräbern finder — aud im 

KulsDba-find- ihrer,mehrere Hunderte gefunden worden, meiſt leicht vere 
goldet und fo trefflich gehärtet, Daß fie der beften Beile widerſtehn — 

Baltifche Monatsfeift, 8. Jahrg, Bb. XV., Heit 3. 14 
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erinnert unwillkürlich am jene Volkszählung, die der Skythenkönig Ariantas 

in der Weile veranftaltete, daß et von jedem Skytben eine Pfeilipige ein» 

forderte: aus denen allen er nachher zum Andenken ein gemaltiges ehernes 

Gefäß gießen ließ. Die Prachtgemänder, des Könige waren an der 
Mauer des Grabes aufgehängt gewefen: fie waren vermodert, Aber Die 
daran einft aufgenähten zabliofen Meinen goldenen Plätthen — alle 

irgendwie bildneriſch verziert mit Figuren von Blättern, Bhrmen, Trauben, 
Rofetten, Stierföpfen, Greifen, Löwen u. dgl. m. — hatten ſich in dem 
Staub und Moder des Bodens erhalten 

In dem ausgeraubten Hauptgrabe des Alerandropolfchen Hügels 

fand man zwei maͤnnliche Schädel: der, welchen man für den Schadel 
des Königs hält, gehörte einem Manne über 70 Jahre an. Trotz des 

Raubes fand man eben da noch über fiebenbundert Meine Goldſachen: in 

Borm, Arbeit, Mufter denen aus dem Aul-Oba fo Ähnlich, wie nur möglich; 
ja vielen von dort geradezu gleich, ald wenn fie aus derſelben Werfftätte 

hervorgegangen wären. Pfeilſpitzen fehlten auch bier nicht: eiferne mit 

didem Blattgold belegte Schuppen eines Panzets lagen verſtreut umher. 
Wichtiget ind die Rikopolihen Ausgrabungen: wieviel den Funden vom 
Ru Oba Verwandtes haben auch fie zu Tage gefördert! Non der unge 
meinen Menge feiner Goldſachen, von den Iedernen, halb vermoderten, mit 

Pfeilen angefülten Köchern nicht zu reden, ermähne ich nur der Gold» 

belege des Bogenbehaͤlters und der Schwertſcheide des Königs: beides 
hoͤchſt merkwürdige Werke aus befter griechiſcher Zeit, von guter griechie 
feher Arbeit, und zugleich fo gut erhalten, als fämen fie eben vom Gold« 
ſchmied. Die zwiefache Natur der pontiſchen Kunft erweilet fih and in 
diefen beiden Werfen. Der Beleg des Bogenbehälters, der ſelbſtverſtändlich 

nur auf befondere Beftellung des Sfyihenhäuptlings gearbeitet if, trägt 

eine große figurene und ideenreihe Darftelung eines rein griechiſchen, 
zumal attiſchen Mythus, eingefänmt einerfeit® von aumuthigen Blumenver- 
‚gierungen griechiſchen Geſchmacks, anderſeits von ZThierfämpfen, offenbar 

einer Liebhaberei der Skythen. Eine Andeutung von dieſen fehlt auch 

nicht auf der ſchon erwähnten Schwertiheide, deren Hauptdarftellung Hel⸗ 

lenen und Skythen zeigt- in unentfhiedenem Kampfe — der griechiſche 

Künftler hatte natürlich auf des Stythen Schwertſcheide feine Niederlage 

der Slythen darftellen dürfen und feine ſolche der Griechen darftellen 
wollen. Bon dem zu diefer Scheide gehörenden Schwert ift nod der 

Griff übrig von feinftem gediegenen Golde. Wir wiſſen aus Herodot, 
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daß die Skytheu leidenſchaſtliche Jäger waren, hier fehen wir auf dem 
Griff in hoͤchſt lebendiger Bewegung Skythen dargeflellt, wie fle den 
Steinbod, der noch jet, wenn auch ſehr felten, im Kanfafus vorkommt 
and Zur genannt wird, vom Pferd herab mit dem Pfeile erlegen, 

Ich muß mid in der, Schilderung des Uehrigen kurz faflen. Den 
König vom Kul -Oba hatte — Herodots Bericht beſtaͤtigt ſich — eine 
feiner Frauen in das Grab begleitet: ihr Gerippe war mit dem reichſten 
und herrtlichſten Schmuck bededt. Mit feiner Aufzäplung will ich Sie nicht 
behelligen. Nur muß es ausdrüdtich gelagt fein, daß die Fingerringe, 

Dbrgehänge, Armbänder, Halsbänder, der Bruftihmud u. {. w. zu dem 
Runftreihften und Geſchmadvollſten gehört, was überhaupt jemals in 

Diefem Zweige geſchaffen worden ift. Auch im Alexandropolſchen Kurgan 
bat man den Schädel eines jungen Weibes gefunden. Nach feiner Form 
zu urtheilen, war es feine Skythin, fondern eine Ausländerin: die 
Mutter des Skytbenkönigs Skyles und deſſen Frau waren Griechinnen. 

Das Grab der Königin vom Rilopolſchen Hügel war den Mäubern ent⸗ 
gangen und ned unverfehrt geblieben: fie lag in einem hölzernen bemalten 

Sarge, reich mit Gold geſchmückt. Es mag erwähnt fein, daß. ihr Hals⸗ 
band — ein gediegener Goldreif mit Löwen an den Enden — ganz dem 
einen Halsband der Königin vom Kul-Oba gleicht, weldes diefe als den 

- voffetpümlicheren ſtythiſchen Halsihmud außer dem prachtvollen Halager 
fpmeide in Biligranarheit rein guechiſchen Gelhmads trug: An jedem 
Finger trug die Königin von Nilopol einen goldenen Ring: alle glatt, außer 

dem am Heinen Finger der rechten Hand, welcher das Sinnbild der hohen 

Braun zeigt — eine Gans. 
Bir werden darauf verzibten müſſen aus der Zahl der übrigen in 

den ſtythiſchen Königsgräbern gefundenen Gerippe die einzelnen als die 
des Koches, des Mundichenten und fo fort zu erweilen. Doch werden 

wir wohl geneigt fein Duprug beizufimmen, wenn er den im KulsOba 
eben den Pierdegebeinen ruhenden großen Dann für den Stallmeiſter 

anſteht: wie denn auch anderfeit jener Skythe, der auf der Schwelle des 

Hauptgrabes im Alexandropolſchen Aurgan ruhet, als wenn er deu (Eile 

gaug deden wollte, für den Keibdiener des Königs gebalten werden Könnte, 
Daß auch das, was Herodot von den mitbeftatteten Pferden erzählt, durch 

die Ausgrabungen heflätigt wird, zeigte Ihnen foeben ſchon eine beiläufige 

Erwähnung folder im Kul-Dba. Aber auch die Gräber am Drjepr 

bieten Weberbleibfel von Pferden, und zwar im großer Menge: ich begnüge 

14° 
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mic) nur die Refte eines prächtig aufgezäumten Pferdes vom Alezandropols 

ſchen Grabe zu beſchreiben. Das Pferd murde auf den Knieen liegend 

gefunden, der Kopf war unterftügt. Der ganze Metnlfepmud, mit dem 

es beftattet worden, hatte fi erhalten. Das eiferne Gebiß war an beiden 

Seiten des Maules mit goldenen Rofetten geſchmückt, aͤhnlich das Riemen, 
zeug mit einer Menge bildneriſch verzierter Platten mit Schellen und 
Halbmonden von Bronze, mit Silberperlen, filbernen Gehängen und gols 

denen tricpterförmigen Quaftenhaltern. Der Sattel, der ſich gleichfalls 

nod auf dem Gerippe befand, war auf das reichfte mit breiten Belegen 

von Blattgold bededi. 5 
Die fo weit fi erftredende Einftimmigkeit der Ergebuiffe der Aus 

grabungen mit dem berodoteifchen Berichte ift ebenſo merkwürdig wie er⸗ 
freulich. Einzelne kleine Widerfprüche find von feinem Belang. Co 
wenn Herodot jagt, daß die Skythen nur Gold, nicht aber Silber und 

Erz dem Könige in das Grab mitgegeben hätten, und doch Gegenftände 
von beiden Metallen in den Sfythengräbern gefunden werden find: fo 
brauchen wir nicht nad einer kuͤnſtlichen Löfung des Widerſpruchs zu 

fügen. Augenſcheinlich fiegt die Quelle jener richtigen Aeußerung 
Herodots oder vielmehr feines Verichterfatterd nur in einer übertreibenden 
Betonung des Goldverdrauchs bei den ſtythiſchen Königsbegräbniſſen. 
Und daß dies in der That in dem von der Gage als Heimat des Goldes 
gepriefenen Slythien ein ungeheurer geweſen und bei jener Gelegenheit 
durchaus vorwog, das hat ſchon die fo oft wiederhofte Nennung des Goldes 
In meinem Vortrage Sie bis zum Ueberdruß gelehrt. 

Außer dem was Bis jept genannt worden enthalten die ſſythiſchen 
Gräber noch eine Meuge der verſchiedenartigſten Alterthümer: Herodot 

berichtet un ja, daß die Skythen von Allem, was fie befigen, dem Könige 
mit in das Grab geben. Wenn wir das Alles nebft dem, was wir oben 

felbſt beſprachen, überbliden und die Ausbeute der Dnjepr« Gräber mit 
derjenigen des Kul-Oba vergleichen, fo ergiebt ſich ein nicht geringer 
Unterſchied. In den Gräbern am Dijepr nämlich ift des Ungriechiſchen 

und des Halbgriechiſchen fehe viel mehr als im KulsOba. Wird uns 

dies wunderlic erfheinen? Ich glaube kaum. Wir haben geſehen, daß 
der Kul-Oba das Grab eines halbgriechiſchen Skythen war. Die Gräber 

am Dujepr aber, im Gerrhoslande, das find die volföthimlichen Gräber 

der Skythenfönige. Wenn mir uns über etwas wundern follen, fo ift es 

vielmehr darüber, daß foviel von griechiſchem Einfluß im eigentlichen 
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Sfotbenland, an den beifigften Stätten feiner Einwohner ſich fpüren läßt. 
Das ift eine fo fonderbore Tharfahe, daß man fie niemals fih hätte 
träumen laſſen. Man fann fie nicht dadurd begreiflicher machen, daß 
man das Gindringen des griechiſchen Welens erft in verhältnigmäßig ſpäte 
Zeit ſchiebt. Dem zwiſchen Heroders Lebenszeit und der Gründung des 
Alexandrovolſchen, Nikopolſchen Grabes und dem KulsOba liegt ſicherlich 
nicht mehr als ein Jahrhundert Zwifhenraum: aus dem vierten Jahre 
hundert vor Gbriftus ragen diefe Denfmale alten Völkerlebens zu une 

berüber! zugleich redende Zeugen für den wunderbaren Zander, den 
griechiſches Weſen auch anf das Nomadenvoif der Steppe ausgeübt hat. 
Doch Sie werden fagen: daß die Sfothen fremdländifche Kunftwerke ſich 
gekauft, will nicht viel bedeuten, wenn diefelben fie nicht zu eigener Selbſt⸗ 

thärigfeit erweckt haben. Ich fönnte gegen den Ginwand Mandes er⸗ 
wiedern. Jndeß ih nehme ibn für richtig, behaupte aber zugleich — man 
denfe an die Kunft der Gtrusfer — dag im Skvthenlande durch die 
belleniſche Kunft bedingt Anfänge einer einheimifchen Kunſtübung nach⸗ 

weisbar jeien. Wenn wir Die Ausbeute namentlich des Alexandropolſchen 
Hügeld durchmuſtern — diejenige von Nikopol ift noch nicht vollſtändig 

veröffentlicht — To begegnen wir einer großen Anzahl von Werfen der 

Kleinfunft, die wegen der Rohbeit und Flüchtigkeit der Arbeit, wegen der 
Plumpheit der Auffafiung, wegen der oft grauenhaften Verzerrungen in 
den menſchlichen Geftalten — die Zbiere find verbältnißmäßig etwas 

beffer — unmoͤglich griechiſche fein fönnen; feben wir aber die Darftelungen 
an, fo finden wir griehiihe Motive. Wir erkennen die befannten griedhis 

ſchen ‚Verzierungen unzweifelhaft wieder: wir erfennen griechiſche Götter 
geftalten, namentlich aber den heimiſchen Geſchmack der Sfytben in den 

Thierfcenen , die den vontiſch⸗griechiſchen, von mir ſchon öfters erwähnten 

nachgebilder find. Das find freilich rohe Verſuche, und ibrer Art nach 

mehr abſchrecend als anziebend; aber auch fle zeugen doc für die Wahr- 
beit meiner Auſchauung. Ob die Gkythen es je weiter gebracht haben, 

iſt ſchwer zu entſcheiden: aber wer bat doch mehr Anrecht auf die Urhebers 

ſchaft jener viel weiter vorgelchrittenen pontiihen Werke, Die unverkennbar 

von griechiſchem Geiſte getragen, dod an ſich etwas Fremdartiges, Uns 
griechiſches haben, als die Skythen? War jener „Pornacho“, der Ver⸗ 

fextiger der Böniglihen Schwertſcheide vom Kul -Oba, ein Slythe? Wer 

bat jenes vergeldete Gilbergeläß gearbeitet, das, in der Moldau noch im 

Gebiet des alten Skythiens gefunden, ebenfo durch Größe und Werth 
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— es wiegt 12 Pfund — als durch die Gigenthümficyfeit der Borm und 
des bildneriſchen Schmudes auffält? Das Hauptbild ſtellt einen Kampf 
dar zwiſchen Amazonen — den fagenhaften Einwohnerinnen des Skythen- 

fandes — und Hellenen. Helenen find es nad Bewaffnung und Ber 
Meidung: Barbaren möchte man fle neunen, wenn man ihre ſo ganz von 
der griechiſchen abweichende Geſichtsbildung beachtet. Weder. die Griechen 

find Hier griechiſch, noch die Amazonen nach griechiſcher Weiſe aufgefaßt: 

aber die Amazonen reiten auf dem Meinen und derben Gteppenpferde, 
Ber war der Künſtler, der noch grobe Berzeichnungen fih bat zu Schulden 
fommen faffen, ein Grieche oder ein Sfyibe? IE glaube, ein Slythe. 
BIN man im Ernft den Stotben auf einige landläufige Anfhaunugen von 
Barbarei Hin die fünftferifbe Begabung ganz abfprehen? Die Grinner 
tung an den treiflihen Maler von fafmütifcher Abfammung Feodor 
Iwanowitfeh mahnt und zur Vorficht im Urtgeil. Wie diefen Jialien zur 
Nachbildung der altflorentinifhen Malerei, ſo führten die Werkſtätten der 

kunſtreichen griechiſchen Goldſchmiede am Pontus manden Barbaren zu 
Verſucheu in griechiicher Kunſt. Es iſt fortan nicht mehr möglich eine 
Scheidewand zwiſchen Griehen und Stythen aufzuricpten, wie es feüher 

möglich fehlen: um Olbia Iebten die Kalipiden, ein ſlythiſcher oder den 
Stythen unterworfener Stamm. Herodot nennt.diefe ausdrücklich „beleniiche 

Sfythen“, nach einer Inſchriſt heißen fie fpäter „Miſchlingögriechen“. Go 

bezeugen fi, wenn wir nur fehn wollen, überall Berührungen und gegen 
Teitige. Antnüpfungspunfte! ” 

Solcht Berührungen finden ſich auch zwiſchen Hellenen» und Styien. 
ıgum in den Darftelungen zweier pradtvolen Werfe, die Ihre Nachficht 
mir vieleicht noch erlaubt kurz zu befprechen: das eine ans dem Grabe 
von Rikopol, das andere aus dem Kul-Oba. Jenes iſt ein großes Gilbers 
gefäß, ein Werk einzig in feiner. Art, 2 Fuß 37, Zoll engliſch hoch, in 
der dorm einer Umphora. Zum Abzapfen hat das Gefäß drei. durch feine 

Siebe von innen geidloffene Deffnungen, die Hanptöffnung, im Bilde 
eines Pierdefopfes, etwas höher als. die beiden andern mit Löwenköpfen 

geſchmückten. Auch der Hals. des Gefäßes ift Durch ein Gieb geſchloſſen. 
Diefee Prachtſtück war offenbar eine Tofelzierde für ſtythiſche Zechereien; 

die Slythen, die durch Vermittlung der Griechen den Wein_bezogen, waren 
ald: ftarfe Zecher ſprichwoͤrtlich bekannt. Wer auch immer es gearbeitet, 

unzweifelhaft war er ein Grieche. Erfreuet uns an dem Gefäßhalfe der 
Aampf zweier Greiſe um einen Hirſch Durch die bebeusfülle der Ungethäme, 
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fowie auf dem Gefäßbanche die anmuthigen Blumenranfen, die durch Vöͤgel 
belebt find, fo nimmt doch unfere Aufmerfanifeit befonders der zwiſchen 

beiden Darftelungen binziebende Fries in Auſpruch, welcher durch Arbeit 

und Gegenftand gleich bemerkenswerth, aus einer Reibe von einzelnen, aus 

gediegenem Silber gegoffenen, danu vergofdeten und auf die Fläche der 
Vaſe aufgelötheten Figuren, alfo geradezu in Rundwerk befteht und ein 
ganz ſtythiſches Motto — man denke an bie Werthihäpung des Pferdes 
bei den Sfothen und den Ruf der ſtythiſchen Pferde im Altertum — 
uns vor die Augen führt: naͤmlich das Einfangen und die Bändigung 
einiger Pferde durch Skythen. — An Größe ſteht Diefem Wert nad, 
übertrifft es aber binfihtlich der Merfwürdigkeit des Bildwerles — das 

berübmte Glectrongefäß vom Kul-Oba; auf feinem Friefe find unftreitig 
Seenen aus dem Leben eines ifythifhen Häuptlings dargeftellt, Wir 
finden drei Gruppen. In der erfen fehen wir den Häuptling, wie er der 
Meldung eines vor ihm fnieenden Kriegers (in dem man den herodoteifchen 
Kundicafter erfenuen Fönnte) aufmerffam und nachdenklich auf feinen Speer. 
geffügt zubört. Offenbar handelt es ſich um eine kriegeriſche Unternehmung. 
Den Fortfhpritt der Handlung deutet und ein Skythe an, der nieend einen 
Bogen fpanut von derjenigen Form, welde man im Alterthum die ſlythiſche 

nannte. Bas geplant worden, fol jegt mit Waffengewalt entfepieden 
werden. Das Ergebniß des Kampfes, joweit er die Perſon des Häupt ⸗ 
liugs betrifft, fielen die beiden übrigen Gruppen dar. Zwelmal ift der König 
verwundet worden, Zuerſt fehen wir ihn in einer höchſt Mäglichen Lage; 
Sein Leibarzt vollzieht joeben an dem linken Unterkiefer des Fürften, indem 

ex die Hand mit einem chirurgiſchen Irſtrument einführt, eine Operation, 
Der Fürft von Schmerz gepeinigt jällt dem Arte in den Arm, der fih 

aber in ‚feiner Verrichtung eben jo wenig hier flören läßt, wie in der 

tegten Gruppe, wo er unter aͤhnlichem Widerſtreben des Königs dieſem 
eine Bunde an der linken Wade verbindet. Der Fries ift durch Zreibs 

arbeitswahrhalt: vollendet hergeftellt. Da es nicht um eine allgemein 
gültige Darſtellung eines idealen Gegenftandes, fondern um die treue 
Widergabe ganz beftimmter geſchichtlicher Vorgänge ſich handelte, jo hat 

der tünftler ein. Genrebild geliefert, dem er durch die offenfundige Portraits 

ähnlichfeit der Dargeftellten Perfonen und die unübertrefflihe Ausführung 
im Einzelnen einen unverfieglichen Reiz verliehen bat. 

Und wer if diefer hier abgebildete Häuptling? Wohl derjenige, 
deſſen Grab der Kul-Dba deckte. Darauf führt ſowohl die äußere Wahre 
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ſcheinlichkeit, als auch der Umftand, daß, wie ic ſchon vorhin fagte, der 

Schädel des Königs vom Kul -Oba am Unterkiefer dur eine Knochen» 

Tranfheit entfelt war; ihre Behandlung alſo haben wir auf dem Efectrons 

Gefäß vor unfern Augen. Wer fih nun erinnert, daß die Glectronvafe 
in naͤchſter Nähe der Königin vom Kul»Oba gefunden murde, der bürite 

wohl auf den Gedanken kouimen, daß der König biefelbe als eine Erinnes 

rung an eigene überftandene ſchwere Gefabr für die Königin zum Geſchenk 

babe fertigen laſſen. 

Das Silbergefäß von Nitopol und die Electronvaſe vom Kul»Dba 
find — um von anderen meift Kleineren Werfen hier abzufehn — volle 

gültige Beweiſe für die Fähigkeit der Grieben, aud an nichtgriechiſchen 

Vollstwpen dad Weſentliche zu erfaſſen und im ſprechender Weiſe zu ver 
toͤrpern: eine Fähigkeit, die in dem fogenannten alegandriniichen Zeitalter 
in hertlichen Leiſtungen ſich fund that, die aber au ſchon früher ſich 
äußert, 3. B. in der jüngft wiederenidedten Koloſſal Statue des Königs 
Mauffolus, der Krönung des nach ihm benannten Grabdenfmals zu Haliv 
karnaß, von deren Entftehungszeit jene helleniſch- kythiſchen Werke fiber 
nicht weit abliegen. Während aber der Barbar Maufolus gleichſam in 

einer griechiſchen Verklärung dargeſtellt worden ift, verfagte unſern Künſtlern 
ibr Stoff ein ſolches Emporheben über die Wirklichkeit des Erlebten. 

Der treue Spiegel der Wirklichkeit, welchen dieſe und ähnliche Werte 

und vorhalten, hat indeß für uns neben der künſtleriſchen auch eine her⸗ 

vorragende gefdichtliche Bedeutung. ine alfeitige Begründung derfelben 

fiegt außer dem Kreife meiner Aufgabe, Doc fann id), da man es bi 
jegt verfäumt hat, die Funde am Pontus zur Löfung des großen Räthiels 
von der Herfunit der Sfytben zu verwertben, mwenigftens einige Andens 
tungen darüber mir nicht verfagen. — Zu welder großen Völkerfamilie 
gehören die Sfytben? diefe Frage bat die bedeutendften Gelebrten unſeres 
Jahrhunderts beſchäftigt und die verſchiedenartigſten Beantwortungen bere 

vorgerufen. In neuerer Zeit iſt die mongoliſche Abftammung der Slythen 
mit befonderem Gifer vertreten worden; dieſe Anſicht. welche fib an den 

großen Namen Niebuhre kuüpft, haben unter Anderen Bödh, Scafarik 
und der Engländer Grote angenommen, und Auguft Hanfen und Karl 
Neumann gelehrt und fparifinnig vertbeidigt. Die Niebubriche Auſicht 
fügt ih auf eine Vergleichung einerfeits der vorzugsweife von Hip⸗ 
vofrates geſchilderten Koͤrperbeſchaffenbeit der Skythen, anderſeits ihrer 
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namentlich durch Herodot und überlieferten Sitten und Gebräuche mit 
dem, was feit dem Mittelalter über Mongolen und mongoliſches Weſen 
befannt ift. 

Die Stärfe der Darlegungen Niebubrs und feiner Nachfolger rubt 
in dem Nachweis einer Reihe höchft merfwürdiger und bedeutfamer Achn- 

fichfeiten in den Gitten und Gebräucen zwiſchen den Mongolen auf der 
einen und den von Herodot und Hippofrates geſchilderten Skythen auf der 

anderen Geite. Ja, ich geftehe, die nur auf die fiterariihen Gefhichts« 

quellen ſich beichränfende Forſchung verfuhr methodiſch, indem fle unter 
den vorbandenen Möglichkeiten wäblend fih für die Mongolen entſchied 

Bedeutend meniger Gewicht als jene Aehnfichfeiten bat das Grgebniß 
der Vergleichung der beiderfeitigen Körperbefchaffenheit. Denn Hippofrates, 
der gerade in diefen Dingen gewiß ſcharf fah, nennt neben manden Mer 
malen der Skythen, vie auf die Mongolen nicht befonderd paſſen, faum 

eined das für Diele hervorftechend darafteriftiih wäre. Und Herodot, der 

die nordöftlich von den Slythen am Ural haufenden Argimpäer als durch 
umpfe Nafen, vorftebendes Kinn, ſchlechten Haarwuchs — lauter echt 
mongoliſche Merkmale — auffällig zu nennen nicht verfäumt, fagt durchaus 

nichts Derartiges bei den Stythen. 

Aber noch mehr!. Die Ueberbfeibjel der ffotbifhen Sprache — wir 

fennen daraus noch ungefähr fehzig Namen und Wörter — wollen ſich 
der Deutung aus dem Mongolifhen nicht fügen. Was mwenigftens bis 

jegt dafür vorgebracht worden, ift zweifellos ungenügend. Diefer Umftand 
macht uns rüdfictlih der bisher beſprochenen Anficht von der ‚Herkunft 

der Skythen um fo bedenklicher, als die Sprachen gerade zur Beftimmung 
der Stammverwandſchaft der Wölfer vorzüglich ausgiebig ind. Aber unfere 
Bedenklichkeiten werden durch die Denfmäler, von deren Betrachtung wir 

ausgingen, zum vollen Widerſpruch gefteigert. Denn daß die auf den 
ſtyibiſch / griechiſchen Werken abgebildeten Stythen — nicht Mongolen find, 
ih Jedem mit dem erſten Blid Mar. Darum ging Karl Neumann forge 
fättig jeder Bergleibung des Kul -Oba mit der Erzählung Herodots von 
den Skythengräbern aus dem Wege, darum erwähnte er nicht einmal, 

daß ſchon der Entdecker des Kul-Oba diefen für ein Skythengrab erflärt 

batte, darum deutete er die Perfonen des Electron⸗Gefaͤßes als Sarmaten 

tranifhen Stammes, mit der fepten Behauptung die Wahrheit vielleicht 

nicht ganz verfehlend. 
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Aber für Neumann war noch die Ausrede möglich, daß der Kul-Oba, 
weil nicht im Gerrhoslande belegen, fein Skythengrab fei. Jetzt nad der 

Entdeckung der Gräber von Alerandropol und Nikopol, jegt da deren 

Inhalt, namentlid das große Silbergefäß von Nikopol die merfwürdigfte 

Gleichheit mit demjenigen vom Kul-Oba auch im der Darftellung der Pers 

fonen erwiefen, iſt eine folde Ausflucht geradezu unmöglich geworden, 

Dieje Skythen, welche wir da vor und ſehen, haben nichts Mongoliſches, 
feine ſchieſſtehenden und tiefliegenden Augen, feine vorfpringenden Baden» 

tnochen, feine platte und breite Nafe, fein vorftependes Kinn, nichts von 
Mangel an Bartwuchs, nichts von der berüchtigten Häßlichkeit der Mongolen, 

Man rede nicht ven der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der griechiſchen 
Künftler diefe Eigenthümlichteiten nachzubilden. Denn fie haben fo ber 
ffimmte individuelle bacbariiche Volkstypen uns vorgeführt, daß die Urbilder 
ihrer Auffaffung genau entfproden haben müſſen. 

Der Widerſpruch, ben wir gegen die mongoliſche Herkunft der fönige 

lichen Skvthen erheben, findet noch anderweitige Unterftügung. Einer der 

erſten jetzt lebenden Schädelfenner — ich nenne einen Ihnen wohlbefannten 
Namen — Karl Eruft von Baer bat die Schädel vom Alexandropolſchen 
Kurgan unterſucht und kommt zu dem Ergebniß, daß, wenn auch die Breite 

des Schädels auf mongolifbe Herkunft ſchließen ließe, doch dagegen die 
Born der Geſichtsknochen ſpreche: die ſlythiſchen Schädel laſſen nicht auf 

eine niebrige und breite, fondern auf eine hohe und ſchmale Nafe ſchliehßen 
— auch damit fimmen die Denfmäler — und baben nichts von den 
vorftebenden Badenfnoiben der Mongolen. Der Werth dieler” Bemers 
kungen des berühmten Naturforfcers fteigert ſich für uns noch dadurch, 

daß dieſelben ganz ohne Rückſicht auf die Bildwerfe geſchrieben wor⸗ 

den find, u 

Nach al dem Angeführten werden wir ſchwerlich geneigt fein Die 
Skothen zu den Mongolen zu rechnen. 

Wenn uns die ſtythiſchen Denkmäler in erfter Reihe mit zu der ver« 
neinenden Weberzeugung verhalfen, daß die Skythen feine Mongolen 
geweſen, fo find diefelben natürlich nicht. im Stande ung eine ebenfo ſichere 
bejahende Antwort-auf die vielen ragen zu geben, welche jet um uns 
fich Drängen. Hat nun Klaproth: Recht mit ter Anficht, daß die Slythen 

ſinniſchen Stamme gewefen? oder K. Br. Neumann, der fie für Türken 
baͤlt? oder A. v. Humboldt und 3. Grimm, welche in ihnen Arier er⸗ 
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fennen? oder endlich, mit letzteren Gelehrten übereinftimmend, Kaspar Bub, 

welcher die Stythen den Jraniern zujählt? 

Es if} bier nicht unſere Aufgabe uns auf die Beantwortung dieſer 
Fragen des Weiteren einqulaffen. Iſt es aber erlaubt von den Denkmä- 
tern aus einen Entſcheid zu verſuchen, fo möchten wir im Hinblid auf fo 
manche Anklänge der ſtyibiſch/ griechiſchen Kunftdarftellungen an die alte 
verfiihen, ja im Hinblick auf den nicht allein ariſchen, fendern auch faft 
iraniſchen Geſichtsſchnitt der bildlich dargeftellten Stytben — ich vergleiche 

mit ibnen die Perfer auf den Bildwerfen von Perjepolis und vom Felſen 

zu Bebiſtan — uns weitaus am liebften für die Anfiht von Zeuß ent 
. {peiden dürfen. In diefer Meinung beflärft uns in höchſt willfommner 
Weiſe die jüngft eribienene forgfäftige und gemiffenhafte Unterſuchung 

Karl Mülenhoffs über die ſtythiſche Sprache, melde die Verwandiſchaft 

derfelben mit den iraniihen Sprachen fehr wahrſcheinlich macht. Dann 
find die Stythen die nächften Stammgenoffen der alten Perſer und Meder 
und gebören fammt ibnen zu dem großen Urvolf der Arier, von welchem 
außerdem die Inder, Griechen, Ztalifer, Slaven, Letten, Germanen und 

Kelten entflammen: nicht aber And fie aladann Mongelen, oder — um den 
allgemeineren, dem Namen der Arier entgegengefepten Namen zu brauchen — 
nicht ind fie Turanier. " 

Aber auch gehen diefe Anficht erheben fich manderlei und nicht ger 
ringe Bedenfen, die wir nicht verihweigen dürfen. Was wird aus des 

Hipvofrates Beſchreibung der feiften aufgedunfenen bartlofen Skvthen, 
deren einer allen andern. gleicht wie ein Ei den übrigen? Wie maden 

wir uns die fonderbaren Aebnlichkeiten ſtothiſcher mud mongoliſcher Eitte 

begreiffih? Endlich die bedeutende von Baer, nad Meſſungen behauptete 

Verwaudtſchaft der ſtythiſchen Echädeliorm mit derjenigen der Baſchliren 

und mit Scädeln aus alten offibiriihen Gräbern, wie finden wir uns 

damit ab? Gaßen unter den Slkothen iraniſchet Herkunft turaniſche 

Stänme, wie am Ural die Argimpäer? baben dieſe Turanier auf die 

Stotben Einfluß gewonnen? 

Noch vermögen wir heute das große Mätbfel, das hier Die Völker 

kunde und Geſchichte uns aufgieht, mit Sicherheit alfeitig nicht zu löſen. 
Bann aber einft die Ausgrabungen am Pontus an den Stätten grive 

Hilden Lebens und im Lande Gerrhos am Dnjepr zu einem Abflug 

gediepen find, warn Afens Sprachen, Denkmäler und fonfige Quellen 
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geſchichtlicher Erkenntniß, an die bis jept faum gerührt worden, einft 

genon und umfafjend verwerthet werden können, wann wir deutlicher als 

jept erlennen, zu welcher Zeit, auf welchem Wege Aften feihe Völfermafjen 

nad Eurepa entfandte, dann finkt, fo boffen wir, auch der dichte Nebel, 

welcher, die Erkenntniß der geſchichtliden Zufammenbänge uns wehrend, 
jept nur einzelne Thatfachen wie Bergfpigen bervortreten läßt, und vor 
den erſtaunten Blicken liegt im hellen Sonnenſchein das reiche widerſpruchs- 

volle Voͤllerleben und ‚weben am Pontus. — — — 

Ludwig Schwabe. 



Ein Briefoom fande, 
aus dem Innern des Neiche, 

Der folgende Brief, den wir der von Katlom in Mosfau beransgegebenen 
Wochenſchrift „Chronik der Gegenwart" (Coppesennan Jbronnch), 
November 1866, A 38, „entnehmen, führt uns mitten in die Realität 

des ruſſiſchen Landlebens und der durdy die Reformgeſetzgebung der legten 
Jahre völlig neu conſtruitten ruſſiſchen Landwirthſchaft ein. Man wird 
fagen, dies fei die Stimme eines Reactionärs, eined Peiflmiften, mit einem 

Bort eines Pomeſchtſchik (Butsbefigers): daß der Verfafjer ein Gutsherr 
iſt, giebt er felbft deutlich genug zu verftehen; daß er aber vorfäglic das 
Erfahrene entftelle, wird durch den einfachen, ſachlichen Charakter feiner 

Mittheilungen widerlegt. Wir find fo lange durch egotiihe Theoreme bes 
thört worden, daß mir mahrhaft dankbar fein müffen, wenn einmal ein 

müchterner Prafticus das Inventar des Vorbandenen aufnimmt und une _ 

die Dinge, wie fie wirflih find, Rand und Leute in ihrer natürlichen 

Geftalt, Haltbarkeit und Structur des Materials, anf das die Baumeifter 
angemwiefen find, ohne falſche Scheu vor Augen legt: Sell es befler 

werden, fo müfjen die erlernten Phraſen wohlfeiler Staatsweisbeit außer 
Cours geſetzt werden und der Rauſch der Selbſttäuſchung einer beſchei- 

denen Rebnung mit gegebenen Größen Plap machen. Dazu mitzuwirken 
iſt der Verfaffer ganz der Mann. Den Vorfpiegelungen der Wortheiden 
tritt er mit der Waffe der Jronie, den [hmungvollen Erwartungen der 
Phantaften mit groben, mitten aus dem Leben gegriffenen Thatfachen und 
Eharakterzügen entgegen. Ganz frei von dem Glauben an die ſchöͤpferiſche 
Naht der Reglementation ſcheint er freilich felbft noch nicht zu fein: wir 
fließen das ans der Stelle, wo er gegen gewiſſe Mißverhältniſſe nach 
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geſehlichen Vorſchriften verlangt und von den fefteren durchgreifeude Hei- 
lung erwartet. — Bir bemerken nur oh, daß wir im Uebtigen zwar 
woͤrtlich überfegen, uns aber erlaubt haben, längere Zwiſchenreden wege 
zulaffen, die_ als Polemik gegen ſocialiſtiſche Theorie und deren Vertreter 

für die Leſer der Baltiſchen Monatöfchrift fein Intereſſe haben würden 

und mit der von dem Verſaſer entworfenen Schilperung, auf die es uns 
dein anfam, in feinem unmittelbaren Zufammenbange ſtehen. 

36 hate den diesjährigen Sommer in einem der ſüdlich von Mosfau 
befegenen Gouvernehieht® verdracht, in einer Gegend, die mir feit lange 
bekannt ift und an Die fih meine perſöulichen Jutereſſen fnüpfen, Was 
iſts, das mir dort vor Die Augen getreten if? Allgemeine Niedergefchlar 
genheit und Apathie; forglofes Leben in den Zug hinein; Trägbeit, Ttunk 
und Diebftahl! le Vorgänge, feine und große, felbR erlebte und von 
Anderen erfahrene, batten Grund und Duelle in einem der Lafter, die ich 
foeben bei ihren bäßlich Mingenden Namen genaunt habe. Die Apatbie 

äußert ſich in dem Stillſtand jeglicher Thätigkeit, in dem Erlöfden aller 

Unternehmungsluſt. Man wird mir erwiedern, unfere Gutsbefiger hätten 

fi niemals durch übergroßen Thätigfeitädrang ausgezeichnet. Aber erftens 
tede ich aud nur vergleichsweiſe; zweitens war grade der Unterneh« 
mungeeifer früher ein allzu Iebhafter, ein vorſchueller und übereikter. 
Dies trat zuleßt noch in der unbedachten Grriöytung von Branntweinbrens 
nereien hervor. Wer noch irgend einen Dermögenswerth beiaß, men ein 

Reft von Gredit, d. h. die Möglichkeit, irgend etwas zu verpfänden, „ee 

blieben war, der fegte eine Brennerei an umd — die Steuererhöhung von 

einem Kopelen auf den Grad machte im Nu alle feine Rechuungen uns 
richtig umd lieferte ihn den Brammtweinfpecufanten in die Hände, den 

Nabobs aus den Reihen der frühern Branntweinpächter, denen die ges 

mannte Steigerung der Ateiſe nicht fo unerwartet zu fommen ſchien. Jut 
gegenwärtigen ugenblit if jede beliebige Brennerei für einen Spottpreis 
zu haben, aber Liebhaber für eine ſolche Padıtung Anden fich faft feine. 
Bei Einführung des freien Branntweingemwerbes batte Jedermann die 
wohlthaͤtigſten Folgen davon für die Laudwirthſchaft erwartet, da die 
Möglichkeit, eine größere Menge Vieb zu halten, die andere mit fh 
brachte, den Feldern mehr Cultur zufommen zu laſſen. Und was ergab 

Mh? Das grade Gegentheil. Der Viehſtand hat ſich auch nicht um eine 
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Kub vermehrt, er iſt vielmehr anf denjenigen Gütern, wo die Felder den 

Banern in Pacht gegeben werden, gleih nu geworden. Ganz ebenfo iſt 
«8 mit den Geftüten gegangen. rüber war die Pferdezucht in unferer 
Gegend eine fo bedeutende; es wurden von bier aus Pferde auf entfernte 
Märkte geſchickt und in unferer Kreisftadt gab es einige Händler, mit 
denen fich jederzeit ein Kauf und Verkauf in dieſem Artitel abſchliehen 
ließ. Diefen Sommer brauchte ich vier oder wenigſtens zwei Wagenpferde 
zu gewöhnlichen Fahrten und fuchte fie zu faufen, aber ich habe nicht nür 

feins gefauft, ſondern auch nicht eines mır zu Geſicht befommen. Im 
unferer Gouvernements- wie in unferer Kreisftadt baben die Pierdehändler 

ihr Gewerbe aufgegeben, und Geſtüte giebt es im Umkreis von mehreren 
hundert Werft feine. Amar geht die Sage, da und da, mehr nad) Süden, 
feien Pierde außerordentlich wohlfeil, aber fahre oder ſchicke einer tanfend 

Werft weit, um ein Paar Pferde, jedes etwa zu hundert Mubeln, u 
faufen! 

Doc {6 kehre zur fogenannten Apathie der Gutsberren zurüd. In 
Bolge der Bauernemancipation trugen ſich die meiften unteribnenmit Hoffe 
mungen auf den Vortheil, den Die freie Arbeit Bringen follte, richteten Hoflagen 
(Borwerfe) ein, ſchafften vervollfomnmete Pflüge und Wagen an, fauften 
verfchiebenartige Maſchinen u. f. w. Geld wurde viel Dabei ausgegeben, 

aber die Sadıe wollte nit in Gang fommen. Die niedrigen Getreides 

preiſe, die übermäßige Höbe des Nrbeitslohnes, vor Allem die Unmdg- 
licpfeit, zu gegebener Zeit — und dieſe zu beftimmen hängt nicht von 
Willen und Zntefligenz des Randwirtbes ab — freie Arbeiter fih zu 
ſchaffen, es fei um welchen Preis es wolle, machten die Wirthfeaft mit 
gemietheren Zagelöhnern unmöglich. Freilich, Bald darauf fielen die Löhne 
wieder und die Productenpreife begannen fd zu heben. Aber dennoch 
blieb die freie Arbeit unvortbeilbaft und Niemand mochte fie bei ſich an« 

wenden. Woher. das? Die Anwort ift leicht: wegen der herrſchenden 

Liederlichfeit und Zuchtlofigkeit. Kein Landwirt kann ſicher fein, daß nicht 
am nähften Morgen alle feine Arbeiter auf und davongehen, ohne Pierde 
und Bieb getränft und gefüttert, ohne die Deien geheizt zu haben, und 

zwar davongeben nicht in Folge eines Streits oder einer Unzufriedenheit 
mit ihm, fondern weil in einem Nachbardorfe in 10 oder 15 Werft Ente 

fernung grade Beiertag ift und weil Wanka dem Fedka gefagt bat: Gebn 
wir Kamerad, bei uns iſt heut ein Branntweinchen angeführt, du follft 
feben!! Dem Fedta folgt aud der Stepan; Jegor, und Nikita, aber 
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halten es für eine Schande, für Andere zu arbeiten, und verſchwinden 

gleichfalls nad) einer andern Seite hin u.f.w. Der ganze Haufe kehrt nah 
drei oder auch vier Tagen wieder, aber unterdeß iſt das Vich frepit oder 

wenigflend eine dringende Arbeit liegen geblieben, Das Alles verſteht 
ſich gleichſam ganz von ſelbſt, und daß der Landwirth für feinen Verluſt 
ger die verſchwendete Zeit ſchadlos gehalten werde, gehört zu- den uns 
denkbaren Dingen. Pan findet entweder feine Behörde und müht ſich 

nur vergebens ab, oder, was noch fchlimmer ift, die Schuldigen werden 
einer angeblichen Strafe unterzogen und dann flehlen le euch eure Pierde 
weg oder eden eure Gummo (Rornfhober auf der Tenne) in Braud, um 
cuch die Luft am Klagen zu benehmen. Und in der That, bei mem und 
auf welche Art Klage führen? Die Zahl der Pofrednifs (Friedensverr 
mittfer) {ft verringert worden und den nächſten findet man auf etwa 40 
Werſt Entfernung; der Stanowoi (Vertreter der Randpofigei) ſpricht cite 
weder, die Sache gebe ihm nichts am, oder — was noch ſchlimmer ift — 
er nimmt den Thatbeftand auf und übergiebt die Sache dem Juſtructions- 

richter, der wegen einer ſolchen Kleinigfeit nicht vor drei Zabren anger 
fahren fommen wird, So if bei uns der Bang der Dinge. Vielleicht 
würde es in diefer Hinſicht beſſet Nehen, wenn fich unter den Gutobeſihern 
mehr energiiche Ebaraftere jäuden, aber das Unglüd if, daß grade die 
energifchen Leute, die die Vorzüge der freien Arbeit jo ſchoön auseinander 
zufegen wußten, afle ihre Wirthſchaft an den Nagel gehängt haben und 
in die neuen Accifer und Eontrole-Beamtenftelen eingerüdt find. Und die 

übrigen, die nicht euergiſchen, wie führen fte ihre Wirthſchaft? Zunächſt 

ud Hier zwei Kutegorien derfelben zu unterſcheiden: ſolche, die ſich zur 
Alöfung ihrer Bauern verftanden haben, und ſolche, Die bei der Leiſtung 
in Arbeit verblieben find. Die Erftern, und der Schreiber dieſes gehört 
ſelbſt zu ihnen, kamen arg zu Schaden, nicht wegen der zwanzig Procent, 
die le opfern mußten, fondern weil fi mit demjenigen Gruudflüd, das 
ihr Eigenthum geblieben ift, gar nichts Rechtes anfangen läßt. Die Einen 
verpadten es um einen Spottpreid und müſſen geſchehen laſſen, daß es 

völlig ausgefogen wird, da von Düngung feine Rede ift; die Andern are 
beiten mit halber Wirthſchaftokraft und verwenden daher auch wur die 

Hälfte Dünger, obgleich auch diefes homdopatifhe Quantum zufammenzue 
bringen ſchwer wird, da bei der Liederlichkeit der Hofdienericpait eine or« 
dentliche Viehzucht fo gut wie unmoͤglich if; die Dritten laſſen ihr Aderr 
land Steppe werden und benugen es old Rinderweide, wodurch menigftens 
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das Gapitaf für fünftige Generationen üngelpmätert Bleibt. Die dritte 
Methode, die an die Zeiten umferer Erzväter erinnert, erweiſt fich als Die 
vortheifbaftefte, läßt fib aber leider nur in der Nähe der Städte und der 

großen Ochſendurchzugeſtraßen ammenden. Im Uebrigen weiß ich nicht, 
worüber ich Magen ſoll, über die feßterwähnte Einſchränkung oder über 
den Rüdgeng nnferer Givilifation Überhaupt, in Folge deſſen die Steppe 
und die Steppenwirtbfhaft das Öfohomifche Ideal geworden ift, dem wir 
zuzuſtreben Haben! Diejenigen, die fib nit zur Mblöfnng entfeloffen 
baben und alfo die Arbeit fordern fönnen, bilden die zweite der oben 

genannten Kategorien. Ihre Lage iſt eine verbäftmigmäßig beffere. Auf 
den Gütern diefer Glafe wird wenigſtens — gut oder über — gepflügt, 
gefäet und geemtet. Freilich if aud bier in Folge des Verſalis der 
Viebe und Plferdezucht die Cultur eine geringere als früher. Die Zmang® 

+ arbeit hindert jede Art Fortſchritt und Verbefferung und der Dreifelders 
Schlendrian mit der zmweizäbnigen Soda (Hafenpflug) und der zahnfofen 

Gage wird bier auf fange Zeit unangetaftet bleiben müſſen. Daß die 
Lage auch dieler Claſſe feine fehr behagliche iſt, wird unter Anderem das 
dur bewiefen, daß troß der nachtbeiligen Wirfungen der Ablöfung doch 
Viele ib gezwungen fahen, derfelben ſich zu unterwerfen. Geltiamer 
Unftand! Die Abföfung ift für den Gutsberrn unvortbeifhaft, Tolglic, folte 
man denken, für den Bauern vortbeilhaft, und — die Bauern wünſchen 

fie ſelbſt nicht. Umgekehrt, die Frohne if für dem Gutshetrn vortheilhaft, 
folglich, folte man denfen, für den Bauern uachtheilig, und — die Bauern 
halten fie feft, fo viel fle können. Die Erklärung diefes Widerſpruches 

fiegt in dem Mangel an Sofidität unferer bürgerlichen und befonders 
unferer Bfonomifden Verhäftniffe. Schlägt man AO männliche Pferdetage 

und 30 weibliche Tage auch zu der alerniedrigften Berechnung in Geld 
an, fo ergiebt fid) eine Summe, die die 9 Rubel Obrof bit meitem über 
feigt, und doch ziehen die Bauern in jedem Falle Die Leiftung in Arbeit 
der Zahlung in Geld vor. Mandıe erflären Dies fo, es werde dem 
Bauer ſchwer, feine Arbeit zu verwerthen und das nöthige Dbrofgeld zu 
verdienen. Aber wer dies behauptet, kennt unfer Rand nicht oder hat «8 

me oberflächlich; beobactet. Geldverdienft ift in jegiger Zeit für den 
Bauern’ das Leichtefte von der Welt und die Nachfrage nad) Arbeit gegen 
haare Zablung überfteigt bei weitem das Angebot. Alles Getreide, das 
auf der Gütern geerntet wird, fann nur durch bezabfte Buhren auf die 
BVerfanfsmärkte geſchafft werden. Anfuhr von Holz, von Baumaterial und 

Baltife Monatsfchrift, 8. Jahrg, VBd. XV., Heft 3. 15 
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dergleichen, das Dreſchen des Getreides u. |. w. wird für baares Geld 
geleifter und zur Winterszeit wird ein Bauer, der arbeiten will, feinen 
Tag ohne Verdienſt bleiben. Auch im Früpling, Sommer und Herbft wird 
er Arbeit finden, foviel er mag, ſowohl zu Fuß als zu Pferde. Seine 
Abneigung gegen den Obrok entipringt alfo nicht aus der Schwierigkeit 
baares Geld zu verdienen, ſondern aus andern Urſachen. Vor Allem 
muß hier auf den unter den Bauern ſtark verbreiteten, wenn auch in 
tegiger Zeit nit fo offen ausgelprodenen Blauben hingewieſen werden, 

als werde die Frohne von felbft aufhören, der Obrof ewig befteben bleiben. 
Bei einem meiner Nachbarn find einige Bauernböfe zum Obrok überger 
gangen, werden aber officiell, d. h. auf dem Papier zu den arbeitleiftenden 
gezählt. Sie baten die Sade vor dem „Vermittler“ geheim zu halten, 
weit fonft, wie fie fagten, der Obrok ein ewiger fein würde. Ein zweiter 
Grund liegt in der Art, mie unfere Landgemeinde geordnet ift. Bei der 
ſolidariſchen Haftbarkeit ihrer Glieder fürchtet der reihe Bauer für den 

armen zahlen zu müflen, der es ihm mie erflatten werde; der arme, 
d. hd. der einzelne mit ſchlechtem Anfpann fürchtet das Geld nicht zufans 

menzubringen, während er bei der FFrohne feine Arbeit leiſtet, fo gut es 
geht. Außerdem rechnet Der wohlhabende Bauer fo: er ſtreckt den armen 
Korn und Geld vor und fäßt feine Schuldner für fih auf dem Hofe ar- 

beiten: fo find ihm die Procente für fein Darlehen ficher. 
So find denn alle Verhälmiffe geeignet, uns rüdwärts zu drängen 

und jede Tpätigfeit zu läbmen, wenigfiens in der Gegend,. von der id 
rede. Diefe Gegend bat auch fonft fein Glück gehabt. Die neue Pro- 

vinzialverfaffung ift hier väter eingeführt worden als vielleicht irgendwo 
fonft; von der Juftigreform ift bei uns noch Alles flile. Die Modkau— 
Kursfer Eiſenbahn fol dur unfere Gegend geben; das iſt freilid ein 
Sörtfehritt, aber ein langfanıer. Die verfpätete Einführung der Provinziale 
ordnung bat allerdings das Gute gebabt, daß wir vor dem Echmindel 

bewahrt blieben, der anbermärts, z.B. in Samara, getrieben wurde: wir 
baben das Ganze billiger eingerichtet, und darum nicht ſlechter als die 
Andern. Welchen Einfluß die neuen Ordunngen auf das wirkliche Leben 

üben werden, muß noch abgewartet werden: es läßt ſich darüber auch 

dort, wo die Sache älter ift, noch gar nichts ausſagen. Der Juſtizreform 

feben wir mit Ungeduld entgegen: dag unfer Adel dem mündlichen Ders 
fahren nicht abgeneigt ift, hat er fhon durch die Schritte, die, wenn ich 
nicht irre, im Jahre 1860 in Betreff defien gethan wurden, bewiefen. 
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Im Uebrigen wiſſen wir nicht, was die Zufunft bringen wird, und dieſe 
Ungewißheit vermehrt nur noch Die Schwierigkeit des Uebergangoſtadiums, 
in dem wir uns befinden. Daß unfre Eiſenbahn nicht fertig wird, wirkt 
befonders ungünftig. Das Bischen Unternehmungsgeift, das früher in 
unferer Kaufmannswelt bemerflih war, erlahmt immer mehr. Ale werden 
von dem Zweifel gequält, welchen Ginfluß die Eiſenbahn auf unfere 
Kocalproduction haben wird, d. b. ob die Preiſe der Waaren in Folge 

der Leichtigkeit, fie nach Mosfan zu ſchaffen, ſteigen, oder in Folge der 
vermehrten Zufuhr aus den füdlihen Gouvernements falen werden? 
Gegner der Eiſenbahn giebt es nur wenige, aber auch diefe erwarten die 
Vollendung derfelben mit Ungeduld, da der Uebergangszuftand ganz une 
erträglich geworden if. Die Bahn wird fehr ſchnell gebaut, wenn man 
den Bau mit dem frühern der Chauſſee vergleicht, der ſich endlos hinzog, 

und ſehr langſam, wenn man die Herflelungszeit anderer Eifenbahnen, 

befonders der Rjaſan-Koslowſchen, dagegen hält. Die Grdarbeiten fehen 
mod nicht wie fertig aus und eine übergroße Geſchaͤſtigkeit iſt nicht grade 

bemerlliy: bie und da wird irgend etwas gegraben und an, und wegger 

führt. Der Bau einiger prägptigen Brüden ift begonnen; die Unternehmer 

verfihern, fie würden durch das Ausbleiben ich weiß nicht welcher Beſta- 
tiguugen aufgehalten. Dem Vorbeijaprenden fallen die ſchönen Wächter 
hauschen auf, die ganz in Stand gefegt worden, und die großen Haufen 

von Hölzern oder Schwellen, die feit fange unter freiem Himmel daliegen 

und faulen. 

Bas nun Liederlichfeit und Trunk beteifft, fo bildet Folgendes einen 

barafterifiicgen Zug. Am Montag arbeiteı Niemand, fei es an fremder, 
fei es am der eigenen Arbeit; jeder Feiertag wird mindeftens drei Zage lang 
gefeiert; nimmt man Arbeiter auf Zeit an, fo darf man auf den Monat nicht 
mehr als 15 Tage reinen; miethet man einen Arbeiter auf Stüdtopn, fo daß 
es deſſen eigener Vortpeil it, fo ſchuell ald möglich jertig zu werden, fo iſt die 
Gnttänfgung noch größer: er ſchleppt die Arbeit endlos fort, erſcheiut 
wochenlaug gar nicht; wenn er fommt, fo bringt er einen oder zwei. Ge⸗ 
büffen mit ſiatt der zehn, die nörhig find, damit die Arbeit ordentlich von 
Ratten gehe. Bellagt man ſich über diefe Ungebühr, fo erwiedert er, «6 
fei fein eigener Voitheil baldigſt feryig zu werden, wit dem Arbeitervolk 
ſei aber jept gar nichts mehr anzufangen. Was treiben fie denn aber, 

momit verbringen fie ihre Zeit? Sie leben in dulei jubilo (ryamıors) 
d. h. vertrinfen den empfangenen Lohn in den Branntweinjdenten; giebt 

J 15° 
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man ihnen das bedungene Geld vorfichtig und allmählich, denn geht die 
Arbeit einigermaßen, wenn auch immer noch fangjam; giebt man aud nur 

einen Rubel voraus für die nod zu leiſtende Arbeit, dann fleht man das 
betreffende Subject nicht wieder mit Augen. Mage führen wäre zwedlos. 
Sollte die Klage auch witklich von irgend einer Perfon für begründet 
erachtet werden, fo giebt es doch fein Mittel, den erlittenen Verluft erfegt 
zu erhalten oder wenigftens den Schuldigen zur Vollendung der von ihm 

im Stich gelaffenen Arbeit zu zwingen. In meiner Nachbarſchaft ereignete 
fich folgender Vorfall. Gin Kronsbauer Hatte ſich bei dem Gutsbeſihet ©. 
für irgend eine Arbeit verdungen, hatte ein Handgeld genommen und war 
tropdem ausgeblieben. Es ergab ſich, Daß er bei einem andern Herrn 
in Arbeit getreten war, der ihm einen höhern Kohn aahlte. Auf die Klage 

des ©. wurde er verurtheilt, das Handgeld herauszugeben; dies ſchien ihm 
fo ungerecht, daß er dem Kläger ein Gebäude in Brand ſteckte. Die Urheber 

haft der That war Niemandem zweifelhaft, ausgenommen demjenigen, der 

die Unterſuchung führte, welche letztere, wie das immer der Fall ift, nichts 
ergab. Profefjor Kawelin hat uns in feinen Briefen aus Samara mit 
der Verficherung erfehredt, wenn es bei und eine raſche, regelmäßige und 
parteilofe Rechtöpflege gäbe, würden die Beziehungen der Menſchen unter 
einander ganz lau und flau werden. Nun, eine Rechtöpflege, Die den 
Namen verdient, giebt es bei und nicht, aber eine größere Flauheit in 

allen Geſchaͤſten, ald die bei uns hertſcht — natürlich mit Ausnahme des 

Geſchäftes der Brandftiftung — kann id) mir gar nicht denfen. Was 
wird erſt fein, wenn das Mecht bier ſchnell in Vollzug kommen wird? 
Die Belenner ähnliher Glaubensfäge, wie die des Herrn Proſeſſors 

Kawelin, mögen die Richtigkeit meiner Beobachtungen in Betreff der Faul- 
heit des hiefigen niedern Bolfed in Zweifel ziehen, aber folgendes Foctum 
foricht doch unwiderleglich. Als der Plan der MosfauFursfer Eifenbahn 
beftätigt war, da beeilten ſich Ale, die mit irgend einem Bau beſchäftigt 
waren, diefen raſch zu Ende zu bringen, da fie fürdteten, Die beginnenden 
vorteilhaften Arbeiten an der Bahn mürden ihnen alle Hände entführen. 

Und in der That meldeten fid im erften Sommer eine Menge Arbeiter 
unferer Gegend bei den Babnunternehmern; faum aber merften fie, daB 

dort auf wirkliche Arbeit gefehen und wegen Nacläffigfeit vom Lohn abge» 
zogen werde, liefen fle alle davon. Zwar fing man fle wieder ein und 
ſchieppie fie unter Bedeckung herbei, aber den Unternehmern ift natürlich 
mit Acheitern ſolcher Art nicht gedient, und fie haben fid) denn auch andere 
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aus den mehr nördlichen Gouvernements geholt. Seitdem aber arbeitet 
auch nicht eine Seele aus unferer Gegend an der Gifenbapn, obgleich der 
Lohn ein hoher ift. Die Löhne für Privatarbeit, d. h. für die elendefte, 
Tahrläffigfte, die ſich denken läßt, mit unaufhörlichen dazwiſchenlaufenden 

Pauſen, find die naͤmlichen geblieben; gute tücptige Arbeit, Arbeit ohne 
Unterbtechuug, iſt für fein Geld zu haben. Mit weldem vaffenderen 
Namen, als dem der Faulheit, dies Alles zu bezeichnen wäre, ift nicht 

abzuſehen. 

Bir haben hier eine zahlreiche Partei, vorzuglich aus Nceifebeamten 
und ihren Verwandten umd Freunden befichend, die die Vermehrung der 
Trunfenpeit unter dem Volke friſchweg leugnet. Sie fügen ihre Ber 

banptung auf Ziffern, Die eine Verminderung der Einnahmen des Biscus 
in dem etifel Branntwein ergeben. Warum diefe Einnahmen geringer 
geworden find, fan natürlich Niemand befer wiſſen als jene Herren, und 
mit ihnen iſt darüber nicht zu ftreiten, aber man frage jeden beliebigen 

"unter den 70 Millionen ruſſiſcher Untertpanen — mit Ausnahme natürlich 
derjenigen, deren Intereſſen mit dem AcciferBeamtengepolt ſolidariſch ver 
fnüpft ſind — Jeder wird der Meinung fein, daß die Branntweinpeft 

in eutſehlichem Maße zugenommen hat und noch zunimmt. Id meinerfeits 
babe in unferer Gegend folgende zwei Beobachtungen gemacht: erftens, 
auf Straßen und Wegen trifft man eine große Menge bewußtlos daliegender 
Zrunfener , aber dody in etwas geringerer Anzahl als früber. Vielleicht 

erklärt ſich dies fo, daß die ſchwächer organiftsten Naturen bereits zur 
ewigen Ruhe eingegangen find, da in den drei fepten Jahren die Ver- 
häftnißgapl der in Folge Trunfs plöhlich Geftorbenen, wie die offlciellen 
Liften ergeben, eine ungewöhnlich hohe gewefen if. Meine zweite Ber 

obachtung ift die, daß das Saufen aus einem Beiertagsvergnügen zu einer 
Berfeltagsgewohnheit geworden ıft und daß der Bauer jept nicht mur, um 
einen Fefttag zu ehren, ſich bettintt, fondern jede Gelegenheit, die fich ihm 
bietet, alfo Empfang von Geld oder die Moͤglichkeit etwas zu verkaufen 
oder zu verpfänden, fei es Eigenes oder Geftohlenes, dazu benupt. Wie 
dies Laſter auf das bäusfiche und Familienleben zerrüttend wirkt, darüber 
brauche ich fein Wort zu verlieren. rüber bildete ein betrunfenes Weib 

immerhin eine Ausnahmeerſcheinung, jetzt begegnet man ebenfo viel Weibern 
als Männern im Zuftande der Trunfenheit. Handelt es fid um Aus 

führung einer Arbeit, zu ber eine Arbeitergenoffenfchaft nöthig in, 3. 2. 
Bau eines Weges, eine Strohdachdeckung, Aufnahme eines Feldes Kare 
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toffeln, Herüberf@nffung einer großen Anzabl leichter Gegenflände vom 
einem Ort zu einem andern u. dgl., da vflegt der geforderte Preis uners 

ſchwinglich boch zu fein; feßt man aber zwei bis drei Eimer Branntwein, 
die viel weniger foflen, als Preis aus, da wird die Arbeit ohne irgend 

eine baare Zahlung geleiftet. Der Grund liegt darin, daß am Genuß 
des Branntmeins Alle Theil Haben, auch die Weiber und kleinen Jungen, 
während das Geld in den Händen der Wirtbe (oder Familienbäupter) 

bleibt. Hier iſt nicht der Ort, Maßregeln gegen die Verbreitung des 
Zafters der Trunkſucht vorzufchlagen oder zu beipreden; ich kann aber doch 
nit umbin, auf ein äußerft liberales, von einem Ääußerft fiberafen Anhänger 

der Accifebeamtenfchaft proponirtes Mittel binzuweiſen. Es beftand darin, 
im Angeficht jeder Branntweinſchenke einen Prediger ſtehen zu laffen, der” 

über die üblen Folgen der Unmäßigfeit dem aus- und eingehenden Volke 

Belehrung zu ertbeilen hätte. Ich weiß nicht, wo die „ungeheure Zahl 
folder predigenden Nachfolger des Pater Mathews herfommen folte und 

welchen Erfolg ihre Vorträge haben würden; das aber weiß ich, daß dies 
jenigen, deren nädjfter Beruf es iſt, dem Laſter des Trunks durd Lehre 
und Beifpiel entgegenzuwirken, dieſe Pflicht nit mit dem gehübrenden 
Erfolge nachlommen. Es find viel Worte gemacht worden über Die unber 

friedigende Stellung, in der ſich unfere Laudgeiſtlichkeit befindet, Ale 

Meinungen trafen, wenn ich mid nicht täufhe, in dem einen Punft zus 
fammen, daß vor Allem die dkonomiſche Lage diefes Standes zu verbeflern 

wäre und daß dazu leider die nöthigen Mittel nicht vorhanden find. Ich 

bin weder mit dem erften noch mit dem andern diefer Säge einverftanden, 
Daß man den Landpfarrern ſolche Einnahmen fchaffen könne, wie fie den 

Aecciſebeamten ihre Gehalte gewähren, das halte ich natürlih auch für 

ummöglih, aber fie fo zu flellen, daß fle der Würde ihres Amtes ente 
ſprechend auftreten und leben können, das ließe fih wohl einrichten, Giebt 

es doch ſchon jept Pfarren genug, in denen die materielle Lage des Geiſt⸗ 
lichen eine ganz befriedigende if. Die Hebung der öͤlonomiſchen Lage 

unferer Landgeiſtlichen ift nur mit Beihülfe der Gemeindegiieder möglich, 

als der bei dieſer Angelegenheit zunächft und am meiften Intereſſirten. 
Bill die Gemeinde nichts für ihren Pfarrer thun, ſo mag dies als der 
Entſchluß gelten, überhaupt feine befondere Gemeinde mehr bilden zu wollen, 
und es wäre in dieſem Sale nur ganz gerecht, gar feinen, Pfarrer mehr 
zu ernennen, fondern die Pfarre mit der zunächfiiiegenden:zu einer zu vers 
ſchmelzen. Auf folde Art würden die ganz feinen und armen Pfarre 
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gemeinden verſchwinden, die in der That nicht anders als auf Koften des 

Fiecus exiſtiren können. Wo das Bedürfnig nad einer eigenen Pfarre 
vorhanden iſt, da mürde die Gemeinde in der Beforgniß, ihren Geiſtlichen 
au verlieren, gewiß gern die Mittel hergeben, ihn anftändig zu unterhalten, 
fel e8 durch jährliche Beiträge der Ginzelnen oder durch Zutheilung eines 

ausreichenden Grundftüds oder durch Bildung eines dafür beftimmten 
unangreifbaren Capitals. Natürlich müßte dann aud der Gemeinde das 
Recht verbleiben, ihren Geiſtlichen dann ſelbſt zu wählen, ein Recht, das 

jeßt in Folge der Gfeihgüftigfeit der Vetbeiligten zu einer leeren Forma- 
fität geworden iſt. Diefe Gfeichgüftigfeit wird aufhören, wenn die Eriſtenz 
der Gemeinde und ihrer befondern Kirche mit der Ausübung der Wahl 

eng vernüpft und von der Aufbringung der nöthigen Mittel abhängig fein 
wird. Die von mir vorgefchlagene Maßregel könnte nur in dem Falle 

drüdend feinen, wenn fie plöpfic) und überall gleichzeitig angewandt 

mürde; brächte man fie aber allmählich, nad) Maßgabe der eintretenden 
Vacanjen, zunaͤchſt in den armen Gemeinden, d. h. in denen von geringer 
Seelenzabt, in Anwendung, fo enthäft fle nichts Ungerechtes und verlegt 
Niemandes Intereffen. Es giebt noch einen Umftand, der die Rage der 

Dorfgeiftlichfeit verfcplimmert. Unter dem Worte Geiſtlichkeit verſteht 

man nicht nur den Geiftlihen ſelbſt, fondern auch die Pritſchetnils — und 

was find diefe Teßtern? der Bodenſatz aller ſchlechten Schüler der Seminarien 
und geiftlihen Schulen. Welches find ihre Obliegenheiten? Sie haben 
feine: denm der Chorgeſang und der Meßdienft fönnen von jedem frommen 
Pfarrkinde und Gemeindegliede ebenfo wohl geleiftet werden. Welches 

find ihre Rechte? Gebr bedeutende: fie haben den Nießbrauch der Hälfte 

des Kirchenlandes, beziehen die Hälfte der den Geiſtlichen zufließenden 
Einnahmen, find frei von jeder Steuer und Auflage; fle felbft, ihre Kinder, 

ihre hinterlaffenen Wittwen und Waifen belaften und erfchöpfen durch ihre 

ungeheure Maſſe die Wohtthätigkeitsmittel des geiftlichen Departements, 

Bildeten die Pritfhetnifs nicht eine beſondere, erbliche Beamtenfafte, die 

die materiellen Mittel der Geiſtlichteit verſchlingt und dabei nod deren 
moralifche Würde untergräbt, fo würde die ſchwierige Aufgabe, der Land⸗ 

geiſtlichleit aufzuhelfen, wie von felbft ihre Röfung finden. Ich bin 
überzeugt, daß es einen andern Ausweg nicht giebt: früher oder fpäter 

werden die Pritſchetniks ale geichloffener Stand aufhören, ihre Bunetionen 

werben von Leuten jedes Standes übernommen und dieſe dafür von der 
Gemeinde nach Webereinfunft entfhädigt werden. Dann wird der Lands 
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autheil des Geiſtlichen ein doppelter jein, die Gefellihaft wird mehrere 
Zehntaufend jegt dem Müßiggang ſich ergebender Gubjecte und der Staat 
ebenfo viel Steuerzahler zurüderhalten. Seminariften, die wegen Faulheit 
oder Unfähigkeit ihr Cramen nicht haben machen fönuen und alfo zum 
geiſtlichen Berufe nicht taugen, werden gewöhnliche Glieder der Dorf und 
Stadigemeinden werden und der Stand der Pritſchetuils auf ſolche Weile 
von ſelbſt erlöfchen. Daun werden auch die Beziehungen des Pfarrers zu 

den dem geiftlichen Stande nicht angebörigen Kirchendienern ganz andere 
fein, ols die jeßt zwiſchen ihm und den Vritſchetnits herrſchenden. Sept 
in er zwar ihr Oberer, aber leider aller Mittel beraubt, feine Gewalt al 
ſocher geltend zu machen, im Gegentbeil durch eine Menge ſchwieriger 
Ruͤckſichten, Häusticher Zwiftigfeiten und öfonenilher Gonflicte an fie ges 
bunden. Es liegt im Intereſſe der Pritfhemits, daß der Pfarter Beble 
tritte begebe oder fid) eines Unrechts ſchuldig made, denn dauu iſt er 

ganz in ihrer Hand, da er auch für ihre Vergeben die Verantwortlichkeit 

trägt. Sie ſuchen ihn alfo auf ale Weile gu einer unziemlichen, mit 
feinem Amte unverträglihen Haltung zu bewegen; das gelingt ihnen in . 
nicht wenig Fällen: e8 geſchah mit dem Geifttihen meines Pfarrdorfes, 
einem fonft ganz braven Mann. 

Auf Eines konnen wir in unferer Gegend ſtolz fein, dag naͤmlich bei 
uns von den Raube und Mordtpaten nichts zu bören if, Die nad) Zeitungs« 
berichten in dem ſüdlichen Gouvernements und in Sibirien vorlommen. 

Aber giebt es bei uns keine groben Miſſethaten der Axt, fo geht dafür 
- ber Heine Diebftapl guf ganz unglaubliche Weile im Schwange. Das 

Landleben und die Landhade ind der Art, daß faR fein Gtüd der legten 
ſcharf gehütet und immer im Auge behalten werden kann. Befonders der 

Holzdiebftahl hat ſich mächtig entwidelt. Die jungen Eichen und Linden 
verihwinden fo reißend, daß fie bald nur noch in der Gage exiſtiren 
werden, etwa wie die Falkenjagd oder der Biberfang. Da es feine fefte 

gefegliche Beftimmung über Waldſchutz und Obliegenheiten der Bufc- 

waͤchter giebt, fo läßt ſich auch Feine gerichtliche Klage anbringen und ebenfo 

wenig ein Bulhwächter finden, der dem Bauern für ein Glas Branutwein 
nicht erlaubte zu hauen und wegzuführen, fo viel er mag. Hält man den 

Bufhwächter auch ſcharf im Auge, man entdeckt immer nur die allerärgften 
Vergehen der Art. Mir ift ein Fall bekannt, wo fehötaufend junge Bäume 
meggebauen waren; der Polizei wurde Anzeige gemacht, fie conſtatirte den 
Thatheſtand und [häpte mit Hülfe unbetheiligter Bauern den Schaden 
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auf 120 Rubel. Da fam die Cache vor den Unterfudungsrichter, Der ed 

aus irgend einem Grunde für nöthig fand, bei der Ugolömnaja Patäta 
(Griminalbehörde) anzufragen. Die Ugoldwnaja Paläta hat es für nöthig 
befunden, bis zum heutigen Tage, alio nah Verfluß eines Jahres, feine 
Antwort zu geben. Warum der Juſtructiousrichter fragen mußte, 
warum-e3 der Palate nit beliebte zu antworten, darüber find Ver⸗ 
mutbungen leicht, aber etwas Beftimmtes darüber auszufagen oder gar 

druden zu laſſen hat Niemand ein Recht. Neben der Holzentwendung find 
auch die übrigen Zweige des ländlichen Diebsgewerbes in der Entwidelung 

nicht zurüdgeblieben. Zolgender Fall wird dies ins Licht ſehen. In der 
Näbe einer Hoflage ftand eine folid gebaute mit Stroh gededte Ziegelſcheune. 

Im Winter wurde dort natürlich nicht gearbeitet und ein benachbarter 
Dpnodworep (Ginhöjer) bennpte die, Stille der Nacht — oder vielmehr 
die Straflofigkeit, auf die er bauen konute — und riß die Scheune nieder 
und führte eine Anzahl Dachſparren weg. Cr wurde auf der That ertappt 
und dur Grfenntniß des Woloſtnoi Sud (Bezirksgericht) verurteilt — 

wozu glaubt man daß er verurtheilt wurde? Gr wurde verurtheilt, 

18 Kopefen Strafe zu zahlen, weil er eine jremde Scheune nieder« 

geriffen. Der Befiper der leptern machte dem Gouverneur darüber An⸗ 
zeige, führte Klage bei dem Friedensvermittler, defien Wohnort 60 Werft 
weit liegt; jeßt iſt aber bereits ein Jahr vergangen und er hat nicht 

mar nit Genugthuung erhalten, fondern er hat es nicht einmal durch- 
fegen Löunen, daß ihm feine Dachſparren wiedergegeben werden: die 
tegtern befinden ſich vielmehr unter Obhut des Diebes, wenn dieſer nicht 

vieleicht vorgezogen hat, fie unterdeß zu verbrennen oder zu irgend einen 
Bau zu benupen, Allerdings if der Eigenthümer der Scheune in fo fern 

ſchuld, als er den Stand der Dinge kennen und alfo feine Scheune ente 
weder felbft uiederreißen oder fle verlaufen mußte. Lebteres Miktel er 

greifen jeßt alle Gutsberren, wenn fie Gebäude befigen, die entweder uicht 

unumgänglid nöthig find oder nicht unmittelbar unter ihren Augen Liegen. 
Kine Ziegelſcheune halteu und Ziegel zum Bauen anfertigen ift in jehiger 
Zeit das Merfmal einer jo großen Unerfahrenheit, daB man fagen kann: 
jener Herr iſt gang mit Recht beſtraft. Bon demfelben kann ih uoch 
folgende Geſchichte erzählen. Er befaß zwei neben einander liegende Güter 
und mußte, um von dem einen zum amdern zu gelangen, einen Umweg 
von mehreren Werften machen, da ein tiefer Owrag (Schlucht oder Erd⸗ 
einſchnitth dazwiſchenlag. Er legte alfo einen graden Weg an und flug 
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eine Brüde hinüber. Die umwohnenden Bauern, für die die Brüde bei 

ihren Felde und Erntegeſchäften noch größere Vortbeile gewährte, dankten 
ihm bei jeder Begegnung für den Bau derfelben. Und trog aller Danf- 
barkeit können die nämlihen Bauern fein Mat über die Brüde fahren, 

ohne einige Schalkanten oder Querhölzer abzureihen und mitnehmen. 
Die häufigen Reparaturen verurfachten natürlich nicht unbedeutende Koſten; 

ſowohl diefe als der einige Mal eingetretene Verdruß, an die Brüde a 
gefahren zu fommen uud nicht hinüber zu Können, bewogen den Beflper 
endlich fie wieder eingehen zus faffen- und fieber nad) after Weife im 
gichack in den Owrag hineinzufahren umd fich dann ebenfo wieder hinauf 
zuminden. In früherer Zeit wurde auf allen Brüden das Geländer ger 
ſtoblen und verfländige Leute bauten ihre Brücen daber auch immer ohne 

ein ſolches; jeßt werden aud die Bretter und Balken felbft, auf denen 
man fährt, geftohlen und — Verfländige bauen daher gar feine Brüden 

mehr. Ich würde nicht fertig werden, wenn ich alle mir befannten Fälle 
der Art erzählen wollte, aber aud ſchon das Angeführte wird, denke ich, 
genügen, um unfer jegiges Thun und Zreiben zu charafterifiren und die 
beneidenswerthe Lage ins Licht zu ſtellen, im der wir Landwirthe uns jetzt 
befinden. Ih muß noch eines bezeichnenden Umftandes erwähnen. 

Handelte es ſich in früherer Zeit um Entdedung eines Diebes, fo ging 
man ziemlich fiber, wenn man ihn unter den Aermſten im Derfe, den 
Herumtreibern ohne Haus und Heerd fuchte; jeßt ift das Gewerbe des 
Diebſtahls fo allgemein und fo wenig mehr entehrend, daß auch die wohl⸗ 

bhabenden und die fogenannten „Bufammenfharrer“. unter deu Bauern 
8 betreiben. So wurde der oben erwähnte Dachſparren-Diebſtahl von 

einem bemitrelten Einhöfer, der ein eigenes Grundſtück befipt, und eben fo 

der andere im Wald von einem reichen, mit Lieferungs-Gontracten ſich 

abgebenden Bauern begangen. Daß der Diebftahl aus einem Verbrechen 
zu einer Wirthfhaitöfpeculation geworden ift, wird auch durch das neuaufs 
gefommene Sprichwort beftätigt: Steblen ift billiger als Kaufen. nn 

"Sollte ed in der That fein Mittel geben, diefe fo anemalen Zuftände 

zu beſeitigen? Gind wir denn fo von Gott verlaffen, daß diejenigen 

Maßregeln, die bei allen civilifitten Nationen für unerläßfich gelten, bei 
uns ihres Zwedes verfehlen würden. Ich denfe nicht. Ja, der Beweis 

liegt ganz nahe. Man erinnere ſich nur der Hütungavergehen, die uns 
früher fo große Noth machten. Damals gab es fogar Leute, die dieſelben 

von den klimatiſchen Bedingungen abfeiteten und zu den Eigeuthümlichkeiten 
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der „breiten ſlaviſchen Natur“ rechneten. Als aber die betreffenden praftifchs 
anmendbaren Befiimmungen erlafjen wurden, verſchwand auch der Mihr 

brauch, gegen den fie geridptet waren. Die Bauern verfäumten nicht, 
Hüterjungen anzuftellen und dieſen einzufhärfen, daß fie das Vieh nicht 
befiebig bierbin und dorthin Taufen laſſen möchten. So, meine ih, fönnten 

auch die verwahrloſten Arbeiterverhäftniffe durch fefte Vorſchriften in 
ordentlichen Gang gebrocht werden. Auch der Walddiebſtahl wiirde ſich 
bedeutend vermindern, wenn. ber Darauf bezügliche, vom Minifterium der 

Domänen ausgearbeitete Geſetzentwurf in der Geſtolt beftätigt würde, wie 

er in der „Chronik der Gegenwart“ gedrudt zu leſen geweſen iſt. 

Man wird fid wundern, daß ich der Dorffchulen gar nicht Erwähnung 

the. — Die Dorffhufen! — Sie glängen durch ihre Abweſenheit. — 
- Zieht man von dem Punfte, wo ich wohne, mit einem Radius von dreißig 

Werſt ringsum einen Kreis, fo ift in dem fo umfchriebenen Raum auch 
nicht eine Dorſſchule zu finden: oder vielleicht giebt es hin und wieder 

eine, aber nur in den chen und Papiermappen des Kameralboies und in 
die Tiefen Diefer Kanzleimpfterien reiht fein Blick ſterblicher Augen, 

Und man glaube nicht, daß es in der genannten Gegend wenig Domänen. 
bauern gebe: ihrer find ebenfo viele und wohl noch mehr als ehemaliger 
gutsherlicher Bauern. Als Eontraft will ih vom entgegengefeßten Ende 
unfered Kreiſes einen bemerfenswerthen Fall erzählen. Dort lebte ein 

alter Gutsbörr, früherer Militär, ein Mann von der allerconſervativſten 
Geflnnung und fo febr ohne literariſche Bildung, daß er mohl nie von 

der Gpiftenz des Sowremennif und Ruſſkoje Stowo gehört bat. Als er 

farb, da fand fid im Zeftamente, daß er 500 Defjätinen des trefflichften 

Humusbodens zum Beſten einer ländlihen Schule, die in feinem Bezirk 
errichtet werden foll, vermacht batte. 

Biel Gutes erwarteten wir von der Maßregel, durch welde die 

Domänenbauern unter die Friedensvermittler geftellt wurden, da dadurch 

das bunte Durcheinander der Gompetenzen etwas vereinfacht wurde. In 

der Pragis aber fellte ſich beraus, daß durch das Verbot, die Wöloften 

(Besirke) der Domänenbauern mit denen der befiplihien und der fogenannten 
zeitweilig verpflichteten zuſammenfallen zu laſſen, die Zerritorinladminiftration 
fo verworten geblieben ift, wie früher. Früher hatte jeder Friedensver⸗ 
mittier fein beſonderes begränztes Gebiet: jegt giebt es Zerritorien, wo 
zwei Vermittler gleichzeitig ſchalten; die Woloſten der Domänenbauern 

find eben viel größer als bie der zeitweilig« verpflichteten und fallen mit 
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dem Grenzen der Friedensbezirke nicht zufamtien. So wiflen wir denn 
jetzt nicht mehr, an wen wir und-zu wenden haben: zur Auswahl ſtehen 
uns zwei Bezirföverwaltungen, zwei Sriedenevermittler, ein Stanowoi und 
ein Be zu Gebote. Sie alle unterhalten mit einander 
einen ledhaften ſchriſtlichen Verkehr, ſchicken den Anfucher der Eine dem 
Andern zu, finden immer, daß die Eingabe nicht am rechten Ort gemacht 
ei, und find felbft nie Darüber einig, weldjes im gegebenen Ball der rechte 
Dit, d. —— Behörde ſei. Betrifft die Sache eine Weges 
teparatur, tommt noch die Semöfaja Uprama hinzu, deren Gompetenz 
eine höͤchſt unbefimmte ift, Es gelangt 3. B. an die Raudpoligeibehörde 
eine Anzeige, daß da und da ein Weg oder eine'Brüde in Stand zu ſetzen 
iſt; die Polizei fchreibt darüber an die Semslaja Upräwa; die Uprawa 
macht darüber beiden Poſrednils Mittheilung; die beiden Poſrednils erlaffen 
darüber an etliche Bezirlsamtleute eine Vorſchrift; die Amtleute erftatten 

darüber Bericht an die beiden Poftednifs; die beiden Poirednifs richten 

darüber eine Zuſchrift an die Upräwa; die Upräma ſetzt den Ispraͤwnik 

(Kreispauptmann) Davon in Kenntniß, dak fie. Maßregeln getroffen habe, 

die uud die Brüde in Stand -zu fegenz der Isprämnif giebt dem Stanowoi 

Befehl, die Reparatur zu beauffiptigen; der Stanowoi beideinigt dem 

Empfang und fo iſt die Suche glüdlih zur Ruhe gelommen. Iſt der 
Stanomwoi ein befonder rühriger Mann oder quäft ihn irgend. ein Guter ' 
befiger mit der dringenden Klage, da und da fei die Weiterfahrt ganz 
unmoͤglich, dann berichtet er allenfals den Jspräwnif, „die beftellten Ars 

beiter feien wicht erichienen, die Brüde aber von unbelannten Leuten ause 

einandergeriffen und fortgeführt worden.“ Der Isprawnik erläßt von 

wegen des Ausbleibens der Arbeiter an die Semslaja Upräwa ein Papier, 
welches durch diefelben Inftanzen bindurchgeht und an, den Ausgangspunkt 
zurückkehrt, dem Stanowoi aber befiehlt er, den Thatbeſtand aufzunehmen 
und das Protocoll dem Unterſuchungsrichter zu uübermitteln. Der Unuter⸗ 

funungsrigter hat gewöhnlich feine Zeit, ſich mit einer ſolchen Kieinigfeit 
zu befaffen, oder thut er es doch und ſtellt eine Unterſuchung an, fo macht 
er. gewiß feiner Zeit Mittheilung, „die Angeichufdigten hätten die That 
nicht geftanden und fein wegen mangelnder Beweife entlaſſen worden.“ 

&s wird intereffant fein zu fehen, wie ſich zu Diefer Verwirrung oder 

fogenannten „Ttenmung der Gewalten“ die fünftigen Bezirks - Frie densgerichte 

verhalten werden: in Peterbburg jcheint man zu glauben, mit ihnen werde 

Alarheit und Einfachheit eintreten, wir Sandlente fürchten, die Wirth ⸗ 
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haft werde noch bunter werden. Darf man aus der Vergangenheit und 

Gegenwart die Zufunft prognoftieiren, fo iſt unfere Beforgnig wohl 
gerechtfertigt. 

P. S. Soeben leſe ih in der Zeitung, man gehe damit um, die 
telegrapbiſchen Stationen mit den Pofleomptoirs, ja felbft mit den Pofte 
ftationen zu vereinigen. Die Abficht ift loͤblich, aber erft wenn das Werk 

prattiſch ausgeführt fein wird, werden wir es loben. Bis dato hören wir 
nur bie Tefegraphendrähte im Winde ſchwirren: im Uebrigen find fle für 
ung nicht da.” Uufer Gouvernement wird, die Kreuz und die Quer von 

Telegraphenlinien durchzogen, befipt aber nur eine Station in der Got 
vernementsftadt, und um Depeſchen aufzugeben oder in Empfang zu nehmen, 

muß eine Fahrt von 150 bis 200 Werft gemacht werden. Wenn Die vors 

geſchlagene Einrichtung ins Leben tritt, werden wir es bequemer haben. 

Dann wird wohl aud die zehnjährige Hin und Her-Echreiberei in Belrdff 
der; im unſerer Kreisftadt zu errichtenden Station ihr Ende finden... Befagte 

Kreisftadt, iſt ein Landungspunft für Barken, führt einen ausgebreiteten 

Handel, mit Korn und Hanf, liegt anıder Ehauffee und auf der Linie der 

fünftigen Eiſenbahn und, — bört ſeit Jahren die Drähte über ſich ſauſen, 

obme e8 zu einer Station haben bringen zu können. Man erfäbtt, eine 
« Stodung in der gebnjübrigen Gorrefpondenz fei durch die verfängliche 
Frage ‚hervorgerufen. worden: wie viel, Telegramme nach Vorausſicht dev 
Bitifteller in. ihrer Stadt anfangen und abgeben würden? Ich bedaure 
bochlich, nicht angeben zu können, welche Antwort unfere guten Provinzialen 
diefer Frage: haben zu Theil werden laſſen. Sie hätten ſich paſſend hierbei 

eines ‚befannten Sprihwortes erinnern können. 



Die Uothwendigkeit einer Vermehrung 
der Pfarren in Eſtland. 

Spnobalvortrag von Paflor Haffelblatt zu Karufen,*) 

Der dert Generatfuperintendent Hat und die 26. Frage unferer Diesfähe 
rigen Synodalvorlage, wie ich glaube, mit Recht zu befonderer Berücfie 
tigung empfohlen. Die Frage lautet: „Die dringend gebotene Teilung 

unferer großen Kirchſpiele — in, welcher Art (mit oder ohne Landdotation, 
volftändige Pfarren oder bloße Warteftelen) und mit melden Mitteln 

liege fle ſich am leichteſten bewerfftelligen?” ” 
Zur Belenchtung diefer Frage möchte ih num im Folgenden Einiges 

vorbringen. Ich fage Beleuchtung, nicht Beantwortung, da mir Die 

eigentliche Frage in dem Vorſchlage der Mittel zu gipfeln ſcheint, ih mich 
aber beſcheide, darauf feine beftimmte Antwort geben zu können. Daher 

ich mich nur auf Darfegung einer unmaßgeblihen Meinung und daran fi 

fmüpfende Vorſchlaͤge befähränte, da ſich doch wohl die Berathung über 

die Beſchaffung der Mittel, als über unfre Eompetenz hinausgebend, uns 
entzieht, Andererfeits erſcheint es mir aber nothwendig, ehe wir und nad) 
Mitteln zur Theilung der Pfarren umfehen, die Frage zu ermägen, ob 
wirflid eine dringende Nothwendigkeit vorhanden ift, diefe zu befüre 

worten. Um darüber zur Gemißheit zu kommen, fei es mir vergönnt, 

einige geographiſch⸗ſtatiſche, jowie hiſtoriſche Data zur Vergleihung anzus 

führen. R 
*) Der Aufforderung ber Synode entfprechend, übergiebt ber Berfaffer benfelben 

hlemit ber Deffentlichfeit, in ber Form mie er gehaften worden Der Unpoflfommenheit 
feiner Wrbeit bewußt, thut er es mit dem Wunſche, doß biefelbe in weiten reifen gleich- 
jalls günftige Aufnahme finde und das Intereffe für die Sache, um welche es fich Handelt, 
anregen möge! . 
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Da groß und Fein relative Begriffe find, fo fann fid nur aus 
dem Vergleiche mit andern gleihartigen Dingen ergeben,. wem diele oder 
jene Gigenfhaft zu vindieiren fei. Alfo in unferm Falle, wenn wir fragen: 

welche Kichipiele find groß? nicht mur indem wir fle unter einander 

vergleichen, fondern auch, indem wir fie den Verhältniſſen andrer Ränder 

gegenüberftellen, Betrachten wir aber in dieſer Weile unfre Kirchſpiele, 
fo werden wir beftimmt es ausfprechen müffen, unfre Kirchſpiele find groß, 

febr groß! 
Nicht etwa nur die von uns groß genannten, von 8— 10,000 

Gingepfarrten umd darüber, wie: Kegel, Rappel; Koſch in Harrien; Jewe, 
St. Simenis, St. Jacobi, Haljall, St. Gatbarinen in Wierland; Fidel 

und Goldenbeck in der Wiek, fondern unfre ſämmtlichen Kirchſpiele find 

groß. Ja es möchte faum ein Land auf Erden mit compacter evangelifcher 
Bevölferung geben, welches ſo geringe feelforgerifche Kräfte aufzumeifen at 
als Eftfand. (Ginzelne Uebelftände fommen ja wohl vor, wie z. B. die 
großen- Gemeinden in großen Städten, Berlin, Petersburg ıc., und 
andrerfeits bie gewaltige Ausdehnung der Parochien in der Diafpora, in 

Rußlond, NordeAimerifa und andermärts, von deuen wir abjehen müffen.) 
Diefe meine Behauptung werde ich in folgenden Vergleigungen zu ber 
gründen ſuchen, die freilich auf mathematiſche Genauigkeit feinen Anſpruch 
machen fönnen, da die Data aus verſchiedenen Queen geſchöpft und and 

nicht alle aus gleicher Zeit ſtammen. Wie verfhieden die Angaben find, 
mag aus einem Beifpiel erhellen: Die Zahl der [lMeiten Eſtlauds beträgt 

nach Bulgarin 322, nad Hupel und Friebe 324, nad) Meyer 344, nad) 
Buſch (Materialien) 370, nach dem Gothaſchen Kalender 358. (Mithin 

beträgt die Differenz der kleinſten und größten Angabe 48 DM., alfo 
ungefähr den Flaͤcheninhalt des Großherzogthums  Meflenburg » Strelig,) 

Die vom biefigen ſtatiſtiſchen Comite veröffentlichte Tabelle giebt 355%, IM. 
an, welde Zahl ih als die wahrſcheinlich richtigſte meinen ſpätern Bes 

tehmungen zu Grunde lege, ſowie ich überhaupt, foweit ſolche gegeben 
waren, die Angaben des eſtländiſchen ſtatiſtiſchen Comite's und des Gotha- 
fen Kafenders vorzugsweiſe benupt habe. 

Bon jenen 355, LM. fallen auf die einpelnen Provinzen (Kreife): 
auf Harrien 102, IIM., auf Bierland 115, ÜM., auf Jerwen 51. UM, 

auf Wie 85 TIM. Diefer ganze Flächenraum, der an Größe dem Kr 

nigreiche Würtemberg faſt gleichlonimt und den Elbherzogthümern Schleswig, 

Holftein und Lauenburg zufanmengenommen nur um ein Weniges nad 
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ftebt, mit compacter lutheriſcher Bevölkerung, vertheilt ſich auf nur 53 
Pfarrgemeinde.) Es ergiebt denmach ein Durchſchnittsflächenraum fürs 
Kirhfpiel von 6, IM. Schließen wir aber die Gemeinden der Stadt 

Reval mit ihren günftigern Verbäftniffen, weil wir hier insbefondere 
die Landfdaft im Auge haben, aus, fo fommen auf jedes Kirchſpiel 

&or ÜM., alſo ein Slähenraum won der Größe des dürſtemihums Lippe, 
Schaumburg. Für die einzelnen Kreife ergeben ſich folgende Zahlen. In 
Harrien per Kichfpiel 9, IM., in Bierland gar 11, IM. Scliehen 
wir aber ‚hier das befonders ungünſtig influirende Jewe von der Größe 
des Herzogihums Altenburg aus, fo ergiebt ſich für die übrigen Kirchſpiele 
des Kreifes circa 10 IM. Berner in Jerwen 7, ÜM. aufs Kirchfpiel 
und in der Biel 5 IM. 

Dagegen fommen in den benadhbarten Eonfiftorialbezirfen im Durch ⸗ 

fönitt aufs Kirchſpiel: in Livland”*), ohue Riga und Defel, 8,6 []M., 
in Livland mit Defel, ohne Riga, 7, OM., in Kurland 4, IM, 

auf Deſel 3, IM. Der durchſchnittliche Flächeninhalt unferer Kirch " 

fpiele wird affe nur von den lipländiſchen und zwar nicht viel, nämlid) 
nur um O,op übertroffen, während die Kirchſpiele Kurlands etwas mehr 
als Halb fo groß Find, die auf Defel aber mur As unfrer Kirchſpiel 
betragen. 

Bas die Ausdehnung anbelangt, werden wir demnach zugeſteben 
müffen, daß unfre Kirchſpiele ſehr groß find. 

Aber dagegen Tönttte eingewandt werden, es hänge ſolches mit der 
ſchwachen Bevöterung des Landes zuſammen, und fei, odzwar zu bedauern, 
nicht an ſich entſcheidend. Um gu ürtheilen, ob ſolch eine Behauptung 
richtig ſei, müſſen wir auch die Bevoölkerungsverbältniſſe unſtes Landes in 
Betracht ziehen. 

Die Gefammtbenölferung Eftlands beträgt nach der letzten Zählung 
313,119 Ginwohner, nad) Abzug der andern Gonfeiflonen Zugebörigen 
300,699 Lutberaner. Died ergiebt eine Dichtigkeit der Geſammtbevölke⸗ 
rung von 880, per [Meile und 845,, Rutheraner per Meile. Die 

*) Das Königreich Würtemberg hat auf einer ebenfo großen Fläche 1165 Kirchen, 
und Gachfen auf 271, IM. 877 Kitchen und 289 Biliolen. 
09) Dir Haben hier ganz Siolanb in Belracht gegogen. dat das einifhe Livland 
ergiebt fid) ein anbres Berhältnif, indem bier 84 LM, per Kirchfpiel kommen unb zwar 
im Dörptfchen Reife 14, DM. im Belinfeen 9 DM. im Ss DM und im Merrofehen 
ka IM. 
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Durchſchnitts zohl einer lutheriſchen Gemeinde in ganz Eſtland beträgt 
5673 Seelen; ſchließen wir aber bei Berechnung der Durchſchuitte zahl 
die güuftiger geftalteten Gemeinden der Stadt Reval und 9 Landgemeinden, 
die weniger als 4000 Seelen betragen, aus, fo ergeben ſich per irchſpiel 
7833 Ceelen. Ju den eingelnen Kreifen aber fleit fid and in dieier 
Beziehung ein verfchiedenes Derbäftniß heraus, und zwar in Harrien 
inet. Revah 935 Lutheraner per CM, in Wierland 727, in Jermen 870, 
in der Wiek 900. Mithin enthält ein Kirchſpiel in den verfchiedeuen 
Kreifen durchſchnittlich: 

in Harrien a. Etadt und Land zufammen 4612 Seelen, 

b. Stadt Neval. 2... . 200 „ 
©. die Landſchaft. . . . 7100 m 

in Wieland. 200000. 828 m 
in mn ...... . . . 636681 
in der Wil. oo 20 An 

Demnab wäre das ungänftigfte Verhälmiß in Wierland, das günftigfte 
in der Biel, 

Bergleihen wir damit die Geelenzahl der Gemeinden in den Nachbar- 
probingen, fo finden wir, daß durchſchnittlich auf ein Kirchſpiel fommen: 

in Rivfand 5883 Eeelen,”) in Kurland 4231,°°) auf Oeſel 2495. Dem 

nad wird das bei und günſtigſte Verhältuiß in der Wiel von Kurland 

um ein Weniges, in Defel aber bedeutend übertroffen. Selbſt Livland 

im Algemeinen lebt nur der Wiet mad, Sollten daher unſre Pfarren, 

mas das Zahlenverhältniß der Gingepfarrten betrifft, den nachbarlichen 
aleich werden, jo müßten bei uns Die Zahl der Kirchſpiele vermehrt 
werden im Vergleich mit Liwland um 4 Pfarren, im Vergleich mit Kucland 
um 25, im Vergleich mit Dejel um 74, im Vergleich mit der Wiek um 23. 

Die nötbige Vermehrung der Pfarren wird aber eine noch böhere Ziffer 
erreichen, wenn wir erwägen, daß nad) dem Bulletin des ftatififchen Gomite’s 
die Bevölferung Eftlands in einem Jahre (1863) um A788 Seelen 

E.b. 1%, %) gewachſen iſt. Nebmen wir dieje Ziffer ald Durchſchnittsfummie 
des Bevoöllerungszuwachſes für Eftland, fo betrüge für die feit der legten 
Revifton verfloffenen 8 Jahre die Vermehrung 39,404 Seelen. Rechnen 

*) Diefet günftigere Berbältniß; der Setlenzahl in Llvland gründet ih auf den Um 
and, daß ein Theil der Candbevölferung nicht der lutheriſten Rirche angehört. 

7 68 if bier der kurlandiſche Gonfitorialbegirt genomnten ; im eigentlichen Rurland 
giebt ©6 4345 Seelen durdfepnitlich per Rircfpiel. 

Baltifche Monatsfcheift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heft 3. 16 
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wir aber auch in Berüdfichtigung anderer Eonfelfionen u. dm. eiwas ab, 
fo fönnen wir dod immer, ohne zu weit zu geben, einen Zuwachs von 
35,000 annehmen, Dieſer Umftaud allein aber invofvirte die Notbwens 
digfeit der Vermehrung unferer Pfarren und zwar, wenn wir die Einge- 
pfatttenzahl auf 3500 dis A000 rechnen, die immerbiu noch ziemlich groß iſt, 
die Nothwendigkeit der jährlichen Ereirung wenigftens einer neuen Pfarre, 

Wenn nun aber unfre Kirchſpiele fo groß find, mie hat man denn 

nicht früber daran gedacht, fie zu verfleinern? Daranf möchte ich ant- 
worten: zur Zeit der Gründung unfrer Pfarren war die Bewölferumg 
gewiß eine bedeutend Pünmere, zudem lagen auch greße Laͤnderſtrecken, die 
jegt bebaut find, wohl nod. unbebant und daher mag die Zahl der 
Piarren zu damaliger Zeit genügt haben. Gewiß aber war der Nothſtand, 
wenn überhaupt welcher vorhanden war, nicht fo groß und trat erft mit größer 

rem Anbau und damit verbundener dichteret Yevölferung ein. Es ift uns mit 

unſern Gemeinden gegangen, wie es wohl mit unfern Kindern zu ergeben 
pflegt, fie wachſen heran, ohne daß mir es beachten, bis wir nit Er⸗ 
Raunen gewobren, daß fie dem väterlichen Haufe entwachlen find und die 
Notwendigkeit der Trennung ſich gebiereriſch geltend macht. 

Uebrigens war aber auch die Zahl der ſeelſorgeriſchen Kräfte in 

unfrer eſtlaͤndiſchen Kirche größer als jetzt. Es gab bekanuilich Predigere 
ſtellen, die jet eingegangen find. Diefe waren: 

1) Der Eompaftor am Dom bis 1810. 
2) Der ſchwediſche Paftor am Dom bis 1712. 
3) Der eſtniſche Paftor am Dom bis 1739. (Die Karls⸗Kirchen⸗ 

Gemeinde beftand anßerden neben ber Domgemeinde, da Etrieder, 

ſelbſt nach Verbrennung der Kirche (1740) noch 1715 an dieſelbe 

berufen ward.) 

4) Kreutz bis 1709. 
5) aat bis 1744. 
6) Pühajögi bie 1656. 
7) Et. Peters oder Lagena bis 1680. 
8) St. Annen bis 1697. 
9) Kirefer bis 1728. 

40) Hapfal Dinforat bis 1694. 
11) Werpel bis 1706. 

12) Pudenorm Gaplan bis 1657. 

13) Schwediſcher Dinfonus in Reval bis 1813. 
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Bragen wir num, welches die Gründe waren, daß diefe Blarrftelten 

eingingen, fo mögen vieleicht fergläftig angeftellte archivariſche Unter» 

ſuchungen dieles volftändig and Licht zu fleßen vermögen; mir fehlt es 
an Quellen dazu, dod glaube ich mich nicht zu irren, wenn ich als allge 

meine Urſachen die äußeren gerrütteten Berbäftniffe und den inneren Verſal 
der Kirche augebe. Dieſes aber fchliche ich aus der Zeit, in welcher foldes 

Eingehen der Pfarren flattgefunden. Nämlich 1) in der Mitte des 17. 

Jahrhunderts, wo die poluiſch⸗ſchwediſch⸗ruſſiſchen Kriege das Land vers 

müfteten; 2) zu Ende deffelben Jahrhunderts, zur Zeit der Megierung 
Karl XI. don Schweden und feiner berüchtigten Reduction; 3) bald nad 
der Peſt und dem nordiſchen Kriege; 4) zu Ende des vorigen und Anfang 
des jepigen Jahrhunderts, zur Zeit des berrihenden NMutionafismus. 

Dos Eaffiren Des ſchwediſchen Paftors am Dom und des ſchwediſchen 
Dialonus in der Stadt findet eine genägende Erklärung ın der Vermin⸗ 
derung der ſchwediſchen Bevölkerung. Auch fönnen wir des Unftandes 

nicht unerwähnt laſſen, daB manche Pfarrſtelle deßhalb aufhörte, weil die 

ungsordneten, rechtioſen Zuflände es möglich machten, daß die nöthigen 
Eriftengmittel verloren glugen, obgleich auch anderſeits nachzuweiſen wäre, 

dab das Gingehen einer Pfarre auch die Quelle der Einnahmen verfies 
gen lich. 

ragen wir nun, wie verhielt ſich die Zahl der feelforgerifchen Kräfte 
zu den ihrer Sorge Empfohlenen, fo fann das freilich aus Mangel au 
genaueren latififden Angaben (oder wenigftens, weil mir ſolche nicht zur 
gänglich geworden) nicht genau angegeben werden. Jedoch iſt eine der 
Wirklichkeit ih annäbernde Berechnung aus der Zahl der Geburten 

möglich, und dieſe werde id) verſuchen. Da mir aber wiederum die Ger 

burisliſten von gauz Eſtland wicht zur Hand find, fo fann ich mich nur 
darauf beſchtänken, Die des Karuſenſchen Kirchſpiels zu Grunde zu Segen. 

In dem, der Peſt vorhergehenden Trienninm: 17071709 betzug 
die Anzahl der Geburten durhfnittfi 127; im Zeienmium gleich nach 
der Pet 1712-- 1714 war die Zabl der Geborenen durhidnittlih 55, 
und diefe Durhicuittsgahl erhält ſich bis 1730,”) won welcher Zeit eln 
almäbliches, ziemlich ſietiges Wachten beginnt, bis das Zriennium 

*) Imtereffant, wenn auch nicht hierber gehörig, {ft e8, daß Die Jahre 1712-1714 
durdfgmttiih 13 Trauungen aufmwelfen, während von 1715 pläplid die Zahl derfeiben 
auf drei fält und diefed längere Zeit fortgebt. 

16° 
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1812-1814 wieder die Durahiehnittsgabl 127 ergiebt, von dort an fort: 
waͤchſt und das Triennium von 1863-1865 Lie Durdfanittssaht 159 
aufzumeifen bat. Berbätt ſich num Die jehige Zahl der Geburten des 
Karufenichen Kirchſpiels wie 1:23 und nehmen wir an, daß dieſes Der» 
Häftmiß ein id) gleichbleibendes ift, fo betrug die Gefammtbevölferung de 
Kirchpield: 

von 1707—1709 circa 3000 Seelen, 
„ 2A „50 

„ 1812-1814 „ 3000 „ 
„ 1863-1865 „ 3600 „ 

Nehmen wir nun an, daß man daſſelbe Verhältniß durchſchnittlich 

auf ganz Eſtland beziehen kaun, und ich glaube, daß wir dazu berechtigt 
ind, denn wenn aud einige Gegenden von der Peft weniger betroffen 
wurden, fo wüthete fie doch nameutlich in Harrien noch fchredlicer, 

während Wierland durch die Verbeerungen des Krieges viel von feiner 

Bevölkerung einbüßte. Nach dieler Annahme betrug demnach die Geſammt- 

bevöfferung Gflande vor der Peſt (1708-1709) etwa 280,000 Eins 

wohner, nad der Peft (1712—1714) ewa 100,000. Mitbin tamen bis 

1710 auf je einen Prediger durchſchnittlich 4600 Seelen, nad der Pet 

1712 nur 1650 Seelen, während es gegemwärtig aber 7800 find. 

Wollen wir num daffelbe mumerifhe Verhältniß von Predigern ‘zu 
Gingepfarrten wiederberftelleu, wie es im Trieunium vor der Peſt ftatt 

batte, fo müßten wir jegt in Eſtland 73 Gemeinden, mithin 20 mebr 

als gegenwärtig haben. Wollten wir aber gar die Durchichnittszahl der 

Gemeinden im Zriennium nad der Peſt (1712-1714) als Norm ans 

mebmen, jo müßten 236 Pfarren vorbanden fein.”) 
Sind wir nun durch Vergleichung unſerer Parochialverbältniſſe, 

ſowobl mit ausmäriigen, als auch unferer eigenen Vergangenheit zu dem 
Refwirate gefommen, daß unfre Kirchſpiele zu groß find und der Theilung 
bedürfen, fo lönnte dem doch od ehva ın folgender Weife widerſprochen 
werden: „Diag es immerpin fein, daß unfre Kirchſpiele größer als die 
anderer Länder, daß unſre Gemeinden zahlreicher als in früheren Zeiten 

ud, dennoch iſt feine Tbeitung oder Verkleinerung der Kirchſpiele nöthig, 

*) Das tame dem jepigen Verbältnig im Königreich Sachſen nahe, wo dutchſchuitulich 
1137 Serien auf einen Prediger lommen 
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da and bei jepiger Größe den Anfyrücen der Gemeinden an den Pre 
diger Genüge geleitet werden fann.“ IE halte es für unudtbig in 
diefem Kreife einem derartigen Ginwurfe entgegen zu treten, da ic bier 
feinen ſolchen erwarten darf. Tragen wir dod gewiß alle ſchwer daran, 
daß wir kaum Das vom Geſeh verlangte äußerlice Thun erfüllen fönnen, ger 
ſchweige denn, daß wir volftändig in und mit unfern Gemeinden leben 

und fpecielle Seelſorge in vollen Maße und ganzem Umfange treiben 
Können! Ich babe das Glück, dem Areal nad ein mittelmäßiges Kirch⸗ 

fpiel, der Seelenzabl nad eine der Meinften Gemeinden zu haben und 
doch if die ganze Zeit von Michaelis bis Gt. Georg faft Tag für Tag 

in Auſpruch genommen. In größern Kirdipielen, wie es ja die meiften 

find, fann ein Dann bei der größten Züctigfeit, Gewiſſenhaftigleit und 
Treue dem nicht nadfommen, Nehmen wir aber nod hinzu, wie viel 

mebr mir Kranke, Angefochtene zc. deſuchen mäßten; erwägen wir ferner 
(und das ſcheint mir grade fehr wichtig), wie mit der raſch ſich entwidelne 

den volitiſchen Selbfändigkeit und Wohlbabeuheit unferes Landvoltee, 
aud die Anfpräde an den Paſtor immer ſich fteigern werden, mas aud) 
theilweiſe ſchon geſchehen ift, fo zeigt es ſich wohl offenbar, daß unfte 
Kirhiviele und Gemeinden zu groß, viel zu groß find. 

Meiner unmaßgeblichen Anſicht nad wäre es das Wuͤnſchenswertheſte, 

was jedoch für jept und vieleibt für immer ein piam desiderium bleiben 
wird, wenn eine Gemeinde nicht mehr als 1000 bis 1500 Geelen ent» 

hielte und der Sprengel nicht größer wäre, als daß der Paflor feine Gr 
meindeglieder zu Fuß erreichen fönnte. Lepteres wäre ſchon deßhalb 
wünfdpenswerth, weil dadurch Die Gründung einer Pfarre erleichtert wäre, 

indem eine der größten Koftenpmufte in unfern jepigen Verhäftniffen, das 
Halten von Pierden und Gquipagen wegfiele. Doch das ift eiwas we, 
nigftena für jet micht zu Grreichendes und eine Unmöglichteit, denn es 
müßten dann über 200 neue Pfarren gefdaffen werden. Wir laſſen 
alſo diefen Gedanfen in das unerreihbare Reich der Ideale zurüdtreten. 

Wir wollen unfre Forderungen bedeutend niedriger fielen, etwa die, daß 

es feine Gemeinde über 4000 Seelen gebe! Aber auch dann müßte die 

Zahl unfrer Pfarren (in Berüdfichtigung deffen, daß jept bereits vorher 
Gemeinden eine niedrigere Ziffer aufzuweiſen haben) ſich verdoppeln, 
was vor der Hand wohl auch noch unausführbar fein möchte. Bir wollen 

uns daher in unfern Wünſchen auf ein Minimum zu befhränfen ſuchen, 

Die wir dahin formulisen, daß neue Pfarren dort entflehen mögen, mo 
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die dringendfle Notwendigkeit vorhanden und die Möglichkeit der Auss 
führung einige Wahefepeinlicpfeit für Ab bat. Zu der erſten Stategerie 
wären zu rechnen, wo eine fehr große Zahl der Gemeindeglicder oder eine 
fehr große Ausdehnung des Kirchſpiels gegeben iſt, was wohl meiftentheils, 
doch nicht immer zufammtenfällt, Zur zweiten Kategorie gchörten befonders 
Diejenigen Kirchen, die früher ſelbſtändig gemeien, jegt aber mit einem 
andern Kirhfpiel vereinigt eder Filiale geworden find. Aus dieſen feis 
tenden Geſichtopunkten möchte ih nun eine Veränderung der Parochial- 

verhältniffe Eſtlands befürworten. Wenn ih zwar hofjen darf, daß die 

verfammelten Brüder, wenigſtens iu der Mehrzahl, mit mir im Prineip 
einverfanden fein werden, fo kann id natürlich das nur in geringerem 

Stade bei den befondern Vorſchlaͤgen erwarten, die id) zu machen wage, 

md beſcheide mid daher auch gern, mit überall das Richtige getroffen 
gu haben, da die etlordetlichen ſehr genanen Rocatfenntniffe dem ferner Ster 
henden troß der forgläftigften Nachforſchungen nicht leicht zu Gebote ftchen, 

Die zunächſt zu wünfdenden und darum aud zu erfitebenden 
ueuen Piarıftellen wären demnach, wie ich fie in zwei Reihen nad dem 

Grade ihrer Wichtigleit aufzuführen gedenfe, etwa folgende, von Dften 

nad Weiten ſertgehend: 

1) Die Kabrit Krähnholm, welche auf einer Narowa -Juſel gelegen, 
territerial zu Cſiland gehört. Zwar wird die lutberiſche Fabrik 
berötferung (die Ochanuntzapl beträgt 2075) vom Poſtor zn Waiwara 
bedient; iſt aber irgendmo beftändige Seelſorge und mithin die 
Gegenwart eines Paſtors an Stell' und Ort nöthig, jo gemig an 
einem Babriferte, 

2) Pübajögi wit den dazu gehörigen Gütern Toila, Chudleigh, 
Rauftier, Peuthoi, Sophieuhof uud Das in fpäterer Zeit zu Bir 
wara geſchlagene Türſel. 

anf mit den dazu gebörigen Gütern, wozu einſtweilen noch 
Zudolin mit Kaufs und Onorm von Et. Jacobi als Filial hinzu— 
gdethan werden mag. 

Befenberg; Trennung des Bandfirfviets von der Stadtgemeinde: 

wobei dann die Kirche für die Landgemeinde etwa in der Gegend 
von Alt ⸗Sommerhuſen oder mod etwas weiter von der Stadt zu 
erbauen wäre ud dann Wapfüll, Ragafer, Poll ven St. Jacobi 
zu diefen Kirchſpiele kämen, während Karitö zu St. Zacobi, Met» 
tap& zu St. Gatharinen, Peuth zu Haljal zu ſchlagen wären. 

3) 

4 
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5) Ilumägi mit den Gütern Palms, Nrbafer, Kdudes und Guru 
von St. Gatharinen; Loop, Metfitus und Sagad (mit der Biliale 

Eolo) von Haljal. 
St. Annen, wozu noch Kiriſaar und Wilfo von Gt. Petri mıd 
Sarnaforb von Koſch zu ziehen wären. 

Babaft und Peerifaar von Turgel, nebſt Kuimets, Kai und 

Kediva von Jörden. Oder auch Kai ald Pfarrort mit Kedwa 

und Auimets von Jörden, Keedenpi und Ddenfat von Rappel 

und Wabaſt, Peerifaar von Turgel. 

8) Jerwakaut, Kapel, Rackül, Kchtel, Lellefer und Wahafant von 

Nappel nebft Nurme, Nelwa und Walk von Fidel. 
9) Kreug mit Neme, und 

10) Baltiſchport, die von St. Mathias abzutrenuen find. 

11) Piirfat mit Kuijögi und Theilen von Lohde von Boldenbed, nebſt 

Selenfül von Pönal, 

12) KertelsBabrif von Pühalep. 
413) Emm aſt von Keinis. 
19 Kirefer von Leal zu trennen. 

15) Werpel mit Padenorm, Mepeboe und Patzal von Hanehl, wogegen 

Pimwarots von Karuſen zu Hauehl füne. 
In zweiter Reihe wären zu erftreben: 

4) St Peters von Walmara, 
2). Ein Theil von Zewe, die Kirche etwa in der Gegend von Pagar, 

dazu Küfel, galina, Mientak, Uhe, Pungern, Abagfer, Inf und 
Kurtna. 

3) Tudolin mit Kauls, Duorm und Tudo. 

A) Runda, Malla, Selgs, Adinal und Wrangelshof. 
5): Paſtfer, Wenefer, Münfenhof von St. Simonis und Auil von 

St. Jacobi, 
Diersöftlihe „Spipe von Ampel, etwa mit dem Mittelvunfte 

Nömkül, dazu von St. Catharinen: Safimois, Mudis, Menniv 

torb und Laſila, von St. Jobauuis: Korps und Kai, von Kleins 

Marien: ein Theil von Pödrang und Arasfa, 

Der ſüdliche Theil von St. Petri: Hukas, Braudten, Koik, 

aſſit, Sims, Eifensberg, Salfer. 

Um die Capelle Toal gruppirt von Koſch: Toal, Tammil, Orrenbof; 

von Haggers: Pace, Angern; von Gt. Jürgens: Aromal, Nappel. 

6) 

7 

6) 

7) 

8) 
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9) Die Sudoſiſpihe des irdſpiels Kegel nebſt Norkfpige von Haggere 
und Endweftende von St. Jürgens, etwa mit dem Centrum Ugnorm. 

10) Of Kufat, Loza und Zumida bis zum Zölliejögi. 
11) Filiale Köpo von Roils. 

Dieſes wäre nun, nach meiner Auſchauung, das Programm zur 
Gründung neuer Pfarren. Ob meine, ob ſelbſt die Augen jüngerer 
Amtobrũder dieſes oder ein ähnliches Bild unfrer Pfarreintheifung [hauen 
erden, es fleht dahin, aber zu Gott wollen wir hoffen, daß es baldmögr 
lichſt zu Stande fomme. Es fämen nad meinem Entwurf 26 neue 

Gemeinden hinzu und fliege fomit die Zahl der Pfarren unſeres Eonfifto» 

rialbezirkes auf 72, von denen jede Gemeinde nach jetziger Bevöllerungsr 

dichtigkeit durchſchnittlich ungefähr 4000 Seelen zählte, wobei mauche 

immerhin noch 5--6000 enthielten. Doch wenn auch nur ſoviel zu ders 
wirklichen möglid wäre, fönuten mir und ver der Hand wohl genügen 
laſſen. Ob, wie weit und wie bald mir nah meuſchlicher Borausficht, 

eine Verwirklichung zu gewärtigen baben, darauf werden mir fpäter, bei 
der Brage nach Beſchaffung der Mittel, zurüdkommen. Vorher wäre 
indeß die Frage zu erledig.n, welche Art Pfarren bei der Gründung neuer 
zu wünſchen und zu erſtreben wären, In unjerer Synodalfrage werden 
vier Arten unterfcieden: 1) Vollftändige Piarren mit Land; 2) volftäns 
dige ohne Land; 3) Warteftellen mit Land; 4) Warteftellen ohne Land. 

Mau fönnte diefe Elaſſen noch fehr vervielfäftigen. Wenn die Zundation 
ohne Rand geſchieht, fo müßte doch nothweudig gefragt werden: mie foll 
der Unterhalt des Predigers beſchafft werden? Durch Geldgage oder 
Naturallieferungen, normirt oder freiwilig? Endlich ließe ſich noch die 

Alternatine ſtellen, ob jelbfländige Plorren oder abhängige, d. b. Diafonate 
oder Gapfanate? Es liegt nicht in meiner Abſicht, dieſe verfchiedenen 
Modificationen wieder einzeln unter einander zn combiniren und dadurch 
vieleidst eine Reihe von Pfarrelaſſen binzuftellen, melde die Zahl der zu 

gründenden Pfarren überfteigen könute. Nod weniger möchte id bier 

darüber eine Unterindhung anftellen, melder Art der Vorzug zu geben fei. 
Am wenigften aber möcbte ich weder bier unter uns, noch in andern mafr 
gebenderen Kreifen theoretifhe Disputationen hervorrufen, durch die man 

nur Zeit verlöre oder gar ſich zum Schaden der Sache entzweite. Viele 
mebr iſt zu wũnſchen, daß bei Creituug neuer Pfarren raſch ans Wert 

gegangen und das Nothuendigſte gleich ins Leben gerufen, das Uebrige 
der fpätern Entwicklung überlaffen werde. Die erſte Gorge ift, dag mir 
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nur bald neue Pfarren befommen, feien es num felbfändige, volftändige 

mit oder ohne Land, feien es unvollſtändige Warteftellen, feien es bloße 

von einer Ältern Pfarre abhängige Diakonate. Wie es fih nun nah den 

Verbaͤltniſſen grade am leichteſten und ſchnellſten bewerfftelligen läßt, fo 

möge es ins Werk gefeßt werben, ohne an eine beſtimmte Schablone feft- 

halten zu wollen. &6 fei mir indeffen erlanbt, auch über diefen Punkt 
Einiges zu bemerten, 

Bein wir von vollftändigen Pfarren fprechen, möchte e8 wohl ſchwer 
halten zu befimmen, wie weit dieſes Maaß auszubehnen fei. Die Err 

fahtung hat gelehrt, daß während ein Prediger, felbft mit Bamilie, auf 

feiner Pfarre erfparte, fein Nachſolger mur Kinder und Schulden hinterlich. 
Aber das möchte doc wohl feftzuftellen fein, dab das Minimum, womit 

ein Prediger hier zu Lande nach den gegebenen Verhältniſſen leben lann, 

ein Einfommen von menigfiens 500 Rubel ©. und außerdem freie 
Station fein müßte. Es fragt ſich wie dieſes Ginfommen zu beidaffen 
fei, durch Landdotation, Naturallieferungen oder Geldteiträge? Noch 
jegigen Verhältniffen wäre gewiß das Wuͤnſchenowertbeſte, Daß zwar Rand» 
dotation vorhanden wäre, jedoch nicht in dem Maaße, daß diefe die Haupt- 

einnabme des Predigers bilde, da dies Zeit und Kräfte des Paſtors zu 

ſeht für die Landwirthfcaft in Anfpruch nehme. Denn eine Wirthſchaft 
die 500 Rol. Netto abwerfen fol, muß wenigftens 1250 Rbl. Brutto eins 

tragen, da %, der Einnahme von den Bearbeitungsfoften verſchluugen 

werden. Ms unumgänglich nöthig möchte es dagegen erfcheinen, daß der 
Landprediger, an Weide, Wieſen und Ader fo viel habe, daß er das für 

fein Houswelen Nöthige an Milchvieh und Pferden halten fönne. Dus 
eigentliche Salair werde ihm aber von der Gemeinde (außer duch Freir 

willige Aceidentien) in beffimmten Naturallieferungen verabfolgt. 

Das Leptere ift von Wichtigkeit, da Naturalien, wenn auch mit einigen 

Schwankungen, doch in ziemlich gleichem Verhältniffe mit den Bedürfniffen 
bleiben, während der Werth des Geldes ein volftändig vager Mt. Ein 

ſchlagendes Beifpiel aus dieſem Gebiete iſt folgendes. Zu ſchwediſcher 

Zeit warb bei uns als normirtes Accidenz für die Beerdigung eines Bauer 
wirths feſtgeleht: ein Ochſe oder defien Werth, d. h. ein Mitfsdaler; 
nad) dem Nyſtädter Brieden ward dies in ruſſiſche Münze übertragen 
80 Kopefen S., moraus im Anfange dieſes Jahrhunderis 80 Kop. BA, 
geworden und 1839 bei Burücjührung auf S.+M. 23 Kop. Alſo für 

einen Dchſen im Laufe der Jahrhunderte 23 Kop. SM. Bo es ſich 
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freilich nicht anders machen fäßt (wie z. B. in den Städten) möge Geld« 
gage beſtimmt werden, doch wäre es auch dabei wünſcheuswerth, daß dies 
auf den Wertb von Naturalien, namentlid Arealien bafirt fei, wie ja and 

dergleichen Beftimmungen aus älterer Zeit vorhanden find. 

Wo es dor der Hand fih nicht ermöglichen ließe, vollftändige, ſelbſt⸗ 

Rändige Pfarren zu begründen, da ſollte ca doch nicht abſchrecken, deunoch 
welche zu Stande fommen zu laſſen. Die Ereirung von fogenanuten 

Hungerpfarren oder Warteftellen ift feineswegs ein Schaden. Es werden 
doch immer mehr feelforgerifche Kräfte herangezogen und wenn der junge 
Paftor auch gemötbigt ift, Sorgen - und ZThränenbrot zu effen, ſo kaun ja 
dies ihm und der Gemeinde zum Segen werden. Zudem fieht zu erwatten, 
daß es fo nicht lange bleiben werde, da die Gemeinde gewiß bald dazu 

beitragen wird, daß ihre Pfarre nicht ein ſogenauntes Abfteigeqnartier für 

Gandidaten fei. Aber ih meiß wohl, daß biele lieben Amtsbrüder vor 
dieſem Gedanken zurüdfhreden, weil fie den Piarnwedfel der Prediger, 
wenn nicht grade für ſchaͤdlich, doch für nicht gut oder für einen beflagenss 

wertpen Uebelſtand halten. Es ift bier wicht der Ort, dieſen Gegenftand 

eingebend zu erörtern, darum beſchränke ich mid) darauf es auszufpreden, 

daß ich den Pfartwechſel für feinen Schaden, im Gegeuthell meist für 
einen Segen für Prediger und Gemeinde halte. 

Au die Auſtellung von Dinfonen (d. b. von dem Hanptpafter abe 
hängigen Pfarren) fann ich nit verwerfen, jals dies nur eine einleitende 
und vorübergebende Art, neu zu gründender Piarren wäre, die mit der 
Zeit felbfkändig werden müßten. Ein folder Diaconus wäre dann chen 

nur ein ftebender Adjunct (aber nicht vom Paſtor, oder wenigſtens nicht 

von ibm allein, fondern von der Gemeinde angeſtellt) der einen feften 
Bohnfip nicht auf der Hanptpfarre, fondern an einem andern Orte 

(Bilinte) des Kirchſpiels mit einem befimmt begrenzten Wirkungsteeife hätte, 
- Bir fommen alfo auf das oben ſchon Ausgeſprochene zurüd, dag 

wenn es wünfdenswerth ift, Daß neue Pfarren entftehen, Diefes immerhin 
in der verfhiedenften Art, je nachdem Verhältniſſe und Mittel es ber 

Dingen oder erlauben, geſcheben mag! Bei Finaf, Kreutz, Pierfal, Kirefer, 
Werpel wäre es leichter neue ſelbſtaͤndige Pfarren herzuſtellen, da dort 
Landdotationen, weun auch geringe, zum Theil auch Gebäude ſchon vor⸗ 
bauden find. Im Kraͤhuholm, Baltiſchport und Kertell ginge es wohl 

nicht anders, als daß der Prediger auf Geldgage geſtellt werde. 
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Hiernach bleibt uns num no übrig, die letzte Frage, über Beſchaffung 

der Mittel, die zugleich die heitlichte und ſchwierige if, gu erwägen. 
Es verfteht ſich von felbft, daB wit weder Im Stande find, genau angeben 
zu fünmen, welches die nöthigen Mittel find, noch, wenn wir das aud) ver⸗ 
mögsten, befugt find darüber zu beftimmen, wer fie bergeben ſolle. Wird 

nun die Frage geftelt: „Woher ind die Mittel zu beſchaffen d“ fo mödıte 
ich antworten: die Mittel find wohl vorhanden, es gilt nur, fie für 

den Zweck zu gewinnen umd dem wahren Wohle ded Landes dienftbar zu 
machen. Der augenſcheinlich ſteigende Woblſtand uniers Landvolleo, der 

fich darin zeigt, daß von demſelben jaͤhrlich nicht unbedeutende Einlagen 

in die Eredit,-Gafje gemacht werden und das bauerliche Orundeigenthum ſich 

mehrt, möchte den Beweis liefern, daß es unierm Lande and nicht an 

Mitteln feblen fann, zur Vermehrung ſeelſorgeriſcher Kräfte beizufteuern, 

Ein Land Das noch bunderttanfende von [IWerften unbenut liegen bat, 
die nur der helſenden Menſchenhand baren, um ihren Ertrag zu geben, 
könnte, ohne große Opfer, foviel an Land hergeben, um bie nothwendigen 
Piarren zu dotiren. ZA num aber die Möglicpfeit vorhanden, Mittel here 
beizuſchaffen, fo fragt es ſich, welche Zriebfraft ift anzuwenden, um Diefe 
in Bewegung zu ſehen und für den Zweck nupbar zu machen? Welche 
Hebel ind angufegen, um den Echap zu heben? Im Bolgenden will ich 
unu ſchliehlich verſuchen, darauf Antwort zu geben, 

1) Bor allen Dingen iſt es nothwendig, das Intereſſe dafür 

anzuregen. Zur Anwendung dieſes Mittels aber find wir, liche Brüder, 
in&befondre berufen. Es gilt, daß wir in den Grmeinden, fowobl bei 
Deutſchen als bei Nationalen das Bedürfniß nad mehr feeliergeriigen 
Kräften anregen und fühlbar mache, daß wir fie von dem Netbfaude 

der Kirche unſeres Landes überzeugen. Es gilt hier nicht nur, die bei 

Gründung einer neuen Pfarre zunaͤchſt Berheiligten zu intereſſiten. Nein, 
es gilt einen ſolchen Nothſtand, nicht nur als eine oder die andre Ger 
meinde, oder Theile der Gemeinde Zangivendes aufzuſaſſen, fondern ald 
einen Nothftand der Kirche unſres Landes, melden abzuhelſen, alfe 

eleichmäßig, als Glieder eines Leibed verpflichtet And. Daher wäre auch 
das eſtlaͤndiſche Bezirls/Comite der Unterfügungs- Eaffe der enangelifchr 

lutheriſchen Gemeinden Rußlands dringend anzugehen, daß ftatutenmäßig 
die Hälfte der Einnahme für eigne Bedürfniffe zurücbehalten und ver 

wendet werde. Bei gleichzeitigen fortwährenden Aufmerkſammachen auf das 

Bedürfniß in eigener Nähe, wird dann gewiß auch das Interefje für diefes 
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Infitut wachſen und dadurd and mehr das Verftäntnig für fremde Noth 
wach gerufen und durch Die größeren Gaben zugleih mittelbar den Brüdern 
in der Diafpora geholſen. Doc durch blohes Reden von dem Noth- 
ſtaude, wenn wir aud noch ſo ehr zu Herzen ſprächen, wenn wir mit den 
ſchlagendſten Gründen die Ueberzeugung davon aufdrängen wollten, werden 
wir doch wenig ausrichten! Gewiß, lieben Brüder, bier gilt was 

1. Cor. 13 Reht: „Wenn ich mit Menfhen und Engelgungen redete, 
und hätte der Liebe nicht, jo wäre ic) ein tönendes Erz oder eine flingende 

Säle!“ Es muß berausgebört uud gefühlt werden, daß die Liebe und 
drängt. Wenn die Gemeinde e8 mir Händen greifen und mit Augen fehen 
fan, wie der Paſtor fid in treuer, gewiſſenhafter Ausführung ſchier ver⸗ 

gebrt, wie er der Laſt des Anıtes faſt unterliegt und doch Magen muß, dab 

es ihm felbft pbyfiih unmöglich wird, an feinen Gemeindegliedern zu hun, 
was fie mit Recht wünſchen und er Daher gern möchte, — wenu das der 
Ead ift, fo wird den Gemeindegliebern (außer Denen, die durdaus fein 
geiſtliches Verftändniß haben) der Gedanfe fern bleiben, der Paftor befürs 
worte nur Verfleinerung der Gemeinde aus Zrägbeit und Bequemlichkeit. 

Aber nicht nur durd) gewiffenpafte, treue Amteführung werden wir durch 
die That das Jutereſſe für die Sache erwecken nud beleben, fondern noch 
vielmehr, wenn wir durch Opferfreudigkeit thatſäͤchlich beweiſen, daß uns 
die Sache am Herzen liegt. Ich meine damit nit nur, daß wir gern 
zu dieſem Zwede unfer Echerflein beitragen, fondern auch wenn nörbig, zu 
grögern Opfern in jeglicher Art gern bereit fein. Wenn namentlich die 
Nothwendigfeit fpeciell am uns felbft herantritt,, einen Theil unfter Ges 
meinde, von uns losreißen zu faffen, daß wir Dies, aus Liebe zu deu 
Seelen, die dadurch beſſer bedient find als früber, dann aud gern fehen, 
mag es auch [hmerzen, das lieb gewordene Verbältniß zu loͤſen, aber auch 

moteriee Ginbuße, im Vertrauen auf den Herin und feine Berbeißung 
Math. 19, 29, Marc. 10, 29, 30 willig tragen. Darum zeigen wir 
amd ale in der Gefammiheit und Einzeln opferwillig und meiden wir feloft 
den Schein des Eigennupes! 

2) As zweite Quelle, um die Geldmittel für unfern gweck flüfftg zu 
machen, moͤchte ich bezeichnen: Veränderung d. b. Reform des fire 

lien Steuer-Modus. Ohne mir in fo michtiger Angelegenheit, 

irgend welches Urtbeil anmaßen zu wollen, möchte ich im Belgenden meine 

Auſicht über diefen Gegenſtaud entwiceln, um dadurch zu zeigen, wie auch auf 
diefem Wege, der von und ins Auge gefafite Zwe gefördert werden köunte. 
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Faffen mir zuerft die jepige Befteuerungsart genauer ind Auge. Gie 

iſt eine doppelte: 1) eine am Grund und Boden haftende (Reallaft), 
2) eine perfönliche (Berjonafftener). Beide Arten müßten meiner Meinung 

nad modifeirt werden, Die am Grund und Boden haftenden Laften find 
belanntlich die figirten Naturol- Lieferungen von Höfen und Bauerſchaften 
oder der alte Priefterzehnten”). Dann bei Kirchen» und Paftoratsbauten 

Lieferungen von Material und Geldmitteln, welde per Haken vertheilt 
werden, wobei der Uſus gilt, daß die Höſe das Material bergeheu und 

die Unfoften an baarem Gelde tragen, während die Bauerichaft die Ans 

Fuße tee Materials beſorgt uud die nöthigen Arbeitstage leiſtet. Beide 
Arten der Befleuerung mödpten ſich jept überlebt baten. Was die figirten 
jährlichen Natural- Lieferungen, namentlich an Getreide betrifft, fo find 
diefelben wahtſcheinlich urfprängfih wirkliche Zehmten gemefen, Darauf 
deutet denn auch folgende Bemerkung aus einen alten Kirchenbuche, wo 
es beißt: „Das Gut N. N. zahl 1%, Tonnen Roggen, müßte jegt eignete 
lich zahlen 2’, Tonnen, da «8 25 Tonnen aueſäet.“ Dabei ift aber auch 

nicht in Abrede zu fiellen, dab ſich ſolche Zahlungen auf ireiwiliige Be» 
ſtimmungen gründen, wenn es z. ®, wieder in einem andern Kircheubuche 
heißt: „Her N. N. bat aus befondrer Affection und Benevolence 2 Tonnen 

. Roggen und 2 Tonnen Gerfte binzugeibau nnd folde Vermehrung für ſich 
und feine Exben für immer confitmirt.“ Im Laufe der Zeit bat fib das 

Verbältiß der Kornabgabe zum Ader derart verändert, Daß jept kaun 
noch eine Norm zu entbedfen iſt, da oft ein Gut mit großer Ackeraus- 
debnung eine fehr geringe Abgabe zahlt, während eine kleiuere Liegenſchaft 
nicht nur relativ, fondern factif& mehr zahlt. Es ift jomit diele Bes 
ſtenerung aegenwärtig eine umgerechte geworden. Ebenſo ift der Modus 

*) Daß die Natutalobgaben der Bauern an die Prediger ofte, Gerechtiglenns Rorn. t. 
genannt, foroie andrerſelts die Ratural,Leiftungen an den Gutöheren dagegen oft „ehnten*, 
iR ein Bewels, wie die biftoriſche Entfiehung beiter Abgaben im Allgemeinen unbefannt if, 
oder unbeadtet gelaffen wird. Die Naturalseiftungen an Die Gutäherren erbielten die Ber 
nennung „Gerehtigfeit- als Zahlung für Ausübung der Gerecht ig keit (Gerichtobarkei) 
alſo für Verwaltung des Michteromtes, zu dem fie augſchliehlich beſugt waren. Es waren 
demnach, fotange bie Zchlung von Yaturalien von der Bauerſchaſt am die Gutsberren bes 
Rand, die von ber Ritterſhaft bekleideten Richierämier Peine unbefoldeten, da die Glieter 
der Nitterfeaft ale Gutsbefiper aud den Sold bejogen, feibft wenn fie fein doͤberes 
Rihteramt befleideten, als eben nur Das in dem Bereiche ihres eignen Butspebietes Dies 
invofoirte aber auch die Pflicht eines jeden Guttbeſihers unweigerlich jedes ibm übertragene 
Ricteramt Übernehmen zu müjfen. Iept iſt es freilich anders geworden und ir haben ſeu 

1857 In Gflland unbefoldete Nicgter, 
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der Befteuerung zu kirchlichen Zweden, namentlich Kirchen- und Paftorats- 

banten nicht nur eine ungerechter, fondern auch unzweckmäßiger. 
Es wird befanntlic einestheil® auf Grundlage einer imaginären Einbeit 
(Hafen) die Berechnung geftellt, anderntbeils aber ein Theil der Beftenerten 
Cie Gutsherren) verbältnißmäßig färfer belaſtet. Dies findet feine Er⸗ 
Märung darin, daß der Gutsherr urſprünglich der alfein Beloftete, weil 

aud der allein Berechtigte war, denn wenn in der Zeit, aus welcher 

dieſe Art der Beſteuerung fammt, zwar die Bauerſchaft Anfubr und Tage- 
arbeit leiftete, fo ward doch auch dadurch eigentlich der Gutsberr belaſtet, 

da der Bauer leibeigen, alſo auch Zeit und Geld des Bauern, Eigen 
Abm des Herrn war. Wie unzweckmaͤßig aber auch diefe Art der Ber 

ſteuerung iſt, iſt wohl genugfam befannt, da bier zu Sande feine Bauten 
jo foffpietig find, ale Kirchen» und Poſtoratobanten und dennoch meift 
ſchlecht ausgeführt werden, fo daß fie mehr als billig Reparatur und 
Renovation erfordern. Natürlich] Dem das Material ift ſehr verſchieden⸗ 
artig und oft von geringer Qualität, die Arbeit nacbläffig und von unge⸗ 

übten Händen geleifter, da es ja meiſtens nur darauf ankommt, daß jeder 

Betheiligte eine verhäftnigmäßig gleiche Zeit, fo und fo viel Tage geleiſtet. 
Vorspeifhafter und zwedmäßiger, zugleich den jegigen Verhättuiffen ente 
ſprechender, ift freilih der Modus, wie er z. B. in meinem Kirchſpiel 

ſchon feit einigen Jahren zu aMfeitiger Zufriedenheit einaeführt worden it. 
Die Bauten werden der Art ausgeführt, daß fle einem Manne übergeben 

werden, der Anfauf und Anfuhr des Materials nebſt Ausführung des 

Baues für eine befimmte Summe übernimmt, während die Bezahlung der 
Art bewerfftelligt wird, daß die Höfe die Koften des Materials und des 

Meifters, die Bauerihaften aber die der Anfubr und der Handlungen 
tragen. Aber auch diefen Modus kann ich nur für einen vorübergehenden 

haften. Das Richtige, das angeftrebt werden muß, ift auch in diefer 
Sache Peftenerung des Grund und Bodens nach dem wirklichen Weribe 

deffelben. Und wenn auch darin feine mathematiihe Genauigkeit erzielt 
werden kann, fo möchte doch die Vefteuerung nad Aderareal mit Berüd- 

fichtigung der Bodenbeſchaffenheit, das annähernd Richtigſte fein. Diele 
Betimmung diene dann als Grundfage nicht nur für die jährliche 

Notural · Lieſerung an die Kirchendiener (Paftor, Küfter, Organift 2c.) fondern 
auch für die Geldzahlungen zu kirchlichen Zweden. Was das Leptere ber 
teifft, wäre es wohl am Beſten, wenn jährlich eine gleiche Steuer 
erhoben würde, wodurch zu Zeiten, in denen feine größeren Bauten nöthig 
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ind, ein Capital angefammelt werben fönnte, wodurch dan, wenn 
größere Ausgaben nötbig find, die La weniger drüdend würde. 

Bas nun die perfönliche Beſteuerung durd die Aecidentien (Stel 
gebühren) betrifft, fo ſcheint es mir gerade falſch, daß diefelben normirt 
nd (wie es jegt wenigſtens für die Bauerſchaft der Fall it), da Wort 
und Weſen vielmehr die Kreimiligfeit involviren Es it wohl wahr⸗ 

ſcheinlich, daß viele Gemeindeglieder ſich bei Aufhebung der Norm der 

Bezabfung ganz entzögen, wir hätten aber dafür das Bewußtiein, daß das, 
was wir empfangen, freiwillig und nicht gezwungen gegeben fei und wirklich 

dem Weſen entfprechend, Liebesgaben wären. Selbſt das möchte ic 

bezweiieln, daß wir dadurch materielle Ginbuße erleiden werden, da gewiß 

Viele bei der Breiwilligfeit aud größere Gaben darreichten als jegt, und 

wenn auch vor der Hand ein Ansiall ftatt fände, fo gliche ſich das doch 
gewiß mit der Zeit ans, durch fleigenden Wobtftaud und weil die Grinbe 
rung lehrt, daß durch freiwillige Opfer aud die Ovferfreudigfeit wächt, 

Dabei würden ſich denn wohl die Gaben auch mehr uud der Hilfsbedürt 

tigfeit und perſönlichen Stellung des Prediger® zu feiner Gemeinde richten, 
Es könnte ſcheinen, als hätte ih, durch das Eingehen auf die kirch ⸗ 

liche Beſteuerung, den eigentlichen Gegenſtand der Erörterung bei Seite 
geloſſen, Hoffe aber dies zu miederlegen, indem ich daraus Zolgendes 
ableite, Würde eine wirkliche Zehntenzablung nidt von der Ernte, 

fendern nur von der Ausſaat ins Leben gerufen, fo müßte dies, in Folge 
der im Laufe der Jahrhunderte und zumal in letzter Zeit vorgefebrittenen 

Guftur unſers Landes, einen bedeutenden Ueberſchuß an Korn gegen 
die jegigen Zahlungen ergeben. Würde nun von dem nad) diefem Modus 
eingezahlten Korn vom Kirchſpiele ſoviel dem Ortsprediger verabfolgt, 
als er früher erbielt, der Ueberſchuß aber verkauft und liege man den 

Griös in eine gemeiufbaftliche Gaffe, die den gwed bat, die Gründung 
neuer Pfurren zu ermöglicsen fließen, fo müßten Dadurdh, meines Erachtens, 
wohl ziemlich bedeutende Mittel flüffig werden.) — Berner, wenn im 

*) ühland entbält gegenwärtig circa 269.997 Deffätinen cultivirten Ader. Rechnen 
wir, diefes Areal als Dreifelderwicibfcait gedacht, daß davon % jährlich Gefüet wird, fo 
ergiebt «8 eine Yusfaat von 213,516 Tfäetwert und beiräge der Zebnte 21,350 Ihetmert, 
mas alfe zu dem Durdifchnittöpreife von 6 Mb. pr. Tfäewert gerechnet, die Summe don 
123,100 Abt. ergäbe! — Die Summe der jept den Predigern gelieferten Naturalien teträg, 
cite 26.000 Mol. 8 bliebe mithin ein Ueberfhuß von 100,000 Mbl. jährlich zu firde 
Hien Zweden! 



244 Die Nothwendigfeit einer Vermehrung der Pfarren in Effland. 

ganzen Rande, eine gleihmäßine Grundfteuer vom Bodenwertbe zu kirch⸗ 

lichen Bauten gezahlt würde und diefes Geld gleichſalls in eine gemeine 
ſchaftliche Landes⸗Kircheneafſe flöße, fo müßte das In großen Kirch- 
fvielen einen Ueberſchuß zu Wege bringen, der nicht mur den kleineren, 
fondern auch den neu zu gründenden Kirchſpielen au Gute käme. Ueber 
dieß läge darin noch das Gute, daß fih die gefammte Laudeskirche 

immer mehr als eine erfeunen und fühlen lernte. Dagegen würde andrers ⸗ 
ſeits durch die Freiwilligkeit der Accidentien, die aud nöthige Sonder 

Rellung ter Gemeinde gewahrt und der Individualität Rechnung getragen. 

3) As Drittes möchte ic ſchließlich bezeichnen: Durch Geſetz⸗ 

gebung geordnete Ermöglihung uncultivirtes Band, leiter 

als jegt der@ultur zu erihließen. Es ift oben unter den dienftbar 

zu machenden Mitteln nicht nur des Geldes erwähnt, fondern aud) darauf 
bingemielen, daß nod große Streden Landes bei uns vorhanden, Die 

eulturfähig aber noch uncultivirt And. Das Hauptbinderniß der Urbars 

maduung liegt vorzüglid im Mangel an Entwäflerung, wenn aud in 
jüngfter Zeit viel dafür getban ift. Das Haupthinderniß aber liegt wobl 
in dem Mangel eines Borfluthgefepes in unferm Lande, und wäre ein 
ſolches daber für materielles und geiſtliches Wobl fehr wünſchenswerth. 

Aber wobl auch Unterftügungen von Seiten der Staatsregierung oder der 
Landesverwaltung, wenn aud nur als Vorſchüſſe, wären nöthig, da es 
dem einzelnen Befiger meiftentbeils weniger an Unternebmungsluft und 

Einfiht als vielmehr an Capital fehlt, um die bedeutenden Auslagen zu 
machen. Wird aber vieles jept unbenugte Land urbar gemacht, fo wäre 
damit zugleib die Möglichteit zur Beſchaffung von Landdorationen zu neuen 
Piarren gegeben. Pit Recht wird man mir dagegen einwenden, daß folde 
bis jegt unangebante, oft abgelegene Landftreden, ſich wohl am wenigiten 
zur Localität einer neuen Pfarre eigneu; doc iſt zu bedenten, daß wenn 
fo viel unbenuptes Land für Die Cultur gewonnen wird, durch Austauſch 
ein für eine Piarrdodarion günftiges Etüd Landes, obne große Opfer der 

Darbringeuden, ſich finden ließe! 

Zudem ih biemit meine Hinweiſung auf die Mittel zur Nupbar, 
machung vorhandner Aräfte ſchliehe, kann ich nichı umbin, daran zu erinnern, 
daß theilmeife die Vermehrung der Piarren, [kon in Beratung und Are 
griff genommen und größere oder geringere Auefigten zur Dermirflihung 
vorhanden find. So Jewe-Iſaat; Keinis- Emmaft; Kreup» Mathias. 
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Baltif port; Goldenbed» Pierfal; Kertel.) Wir fehen allo, die Sache 

ift ſchon im Gange, 
Aber wenn auch die Nothwendigfeit allgemeiner ala bisher erfannt 

werden follte, fo kaun es uns nicht wundern, wenn doch in der Ausführung 
im einzelnen Zale eine Menge von Schwierigkeiten und Hinderniffen ente 
gegentreten, durch welche das Zuftandefommen aufgehalten oder gar verr 

hindert wird. Es werden dabei ſteis diele verſchiedene Eonderintereffen 
ins Spiel kommen, das „tot capita,-to Imentes“ wird ſich auch hier gel» 

tend machen und die Schwierigkeit darin beftehen, viele Köpfe unter einen 

Hut zu bringen. Ein Hauptpinderniß file weg, wenn der oben vorger 
ſchlagene Steuermodus ins Leben träte, da es fih dauun gleid; bliebe, ob 

ein Kircſpiel 50 oder 500 Hufen hat, während jept für ein Kirchfpiel, 
das einen Theil verliert, ſich allerdings die Steuerlaft vergrößert, andern» 

theils man die neuen Kirchſpiele and wieder fo groß als irgend möglich 
u machen ſuchen wird, um eine zu große Steuerlaft zu vermeiden, Solche 

Souderintexeffen* werden aber am ſchaͤrſſten und färkften dert ſich geltend 
zu maden ſuchen, wo es güt, nicht nur ein Kirchſpiel zu theilen, 

fondern von Zheilen mehrerer Kirchfpiele ein neues zu reconftituiren. 
Daher erſcheint es mir nothwendig, ſoll wirflid etwas zu Stande fommen, 
Daß die ganze Sache von einem einheitlichen Negimente geleitet 

werde und geht mein Vorſchlag dahin, „die Synode möchte fih an die 
Ritterfchaft mit der ergebenſten Bitte wenden, daß fobald als möglich), auf 
geeignetem Wege, ein Comité geſchaffen werde, welches die Vermehrung 
der Plareen in Eſtland in Angriff nehme und auch mit geböriger (ich 

moͤchte faſt wänfhen dietatorifcher) Autorität und Macht ausgerüfter 

werde, um auszuführen, was es für richtig und uötbig erkennt.) — — 

9) In JeweIſaat iſt ſeitdem die Sache vollendet und Iſaat mit Tudolle und Domom 
son Et. Jacobi als felbitändige Pfarre getrennt, während Die Theilung von Reinit«Emmaft 
von den Betheiligten befloffen, noch die obrigfeitlige Befätigung erwartet. 

*) Der Vorſchlag ward von der Synode angenommen und die daraus refultisende 
Bitte an die Mitterihaft it aufa Liberalſte erfüllt worden. 

Baltifche Monatsfchrift, 8. Jahıg., Bb. XV., Heft 3. 17 



Der Protopopow-Aoskullfche Proceß. 

An 29. März d. 3. wird die gegen den derabſchiedeten Collegien- 
Secretaͤr Protopopom auf thätlihe Injuriirung feines Vorgeſehten, 
feitens des Staateanwalts Schreiber erhobene Anklage vor der Eris 

minalfeetion des Petersburger Bezirkogerichts unter Zuziehung von Ger 
ſchworenen verbandelt. Dem Gerichtsbof präfldirt der BVicepräfldent 
Bogajemsty, die Vertheidigung des Angeflagten hat der Anwalt Chare 

tulari übernommen, 
Der Angeflagte ift 39 Jahre alt und griedyiih-orthodezer Confeſſton. 

Bon den citirten Zeugen it der Graf Mosfull nicht erfhienen, weil ex 
Ab in Dienftgefhäiten im Köniareid) Polen befindet. Der Vertheidiger 
Äft der Anfiht, dag die Abweſendeit Diejes Zeugen die Verhandlung un 
moͤglich made. Der Gerichtshof beicließt jedoeh den Beginn der Bere 

Handlungen und die Verlefung der protofollirten Auslagen des Grafen 
Koelnll. 

Das öffentliche Verfahren beginnt mit der Verleſung folgender Are 
fingeaete: „Am 4. Juli 1866, 3 Ubr Nadjmittags, trat der Kanlift des 
Departements für Die geiftlihen Augelegenbeiten der fremden Confeſſlonen, 

Nikolai Protopopow, ohne fi vorher melden zu laffen, in das 

Himmer des Directors, wandte ſich Darauf raſch an den daſelbſt anwe⸗ 
fenden, dem Departement interimiftiih vworftebenden Vicedirectot Grat 
Koskull, ibm Vorwürfe darüber machend, daß die angeblid ibm ver 
ſprochene Stele eines Ziipporfteherägehülien dem Grafen Komarowoly 

übertragen worden fei und ſchlug ihm mit der Hand ins Gefiht, wobei 
am oberen Theile der linken Schläſe die Haut blutig verlegt wurde, 

Diefer Tpatbeftand wurde conftatirt: 1) durch das am Ort der That 
aufgenommene Protofol, das der Eollegien-Afjeffor Mjaliſchew und der 
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verabſchiedete Unteroffizier Katvſchew unterſchtieben haben; 2) dur das 

Protofol über die von dem Unterfuchungsrichter unter Zuziebung eines 

Arztes vorgenommene Befläptigung der Verlegung; 3) durch die Zeigen 
ausfagen des Beamten Mjatiſchew, der zugegen war, als Protopopow 

mit gebalter Fauft auf den Grafen Kosul ſtürzte, und des Untere 
offiziers Katyfchem, der, als er in das Zimmer des Directors trat, bee 

merkte, daß Protopopom dem Grafen in feindlicher Stellung gegenübers 
Hand; 4) dur das Geftändnif des Angeklagten. Hiernad wird der, 
des Dienftes entfaffene Kanzliſt des Departements für die geiftlichen Ans 

gelegenbeiten der fremden Confeſſtonen, Collegien -Secretät Nifolat Protor 
popow, angeffagt, dadurch daß er in dem Zimmer des Directors dieſes 
Departements den die Bunctionen deffelben interimiftiich ansübenden Vice 
director, während feiner Amtsthätigfeit, tbätlich beleidigte, das im Art, 395 

des Strafgeſetzbuches von 1866 bezeichnete Verbrechen begangen zu baben 
und wird derfelbe demnach gemäß den Art, 21, P. 1, 1072, P. 2 und 
1088 der Strafproceßordnung von 1864, in Uebereinſtimmmig mit der 

Verfügung des Conſeils des Minifterlums des Innern dem Peteröhurger 
Beziefögeridpt übergeben.“ 

Auf die Frage des Präfldenten des Schwurgerichteboſes, ob der 
Angellagte das im der Anklageacte erwähnte Vergehen begangen zu haben 

geftehe, enflärte Diele, Daß er ſid des ganzen organges nicht mehr 
erinnere, 

Präfident. Sie wollen alfo das Verbrechen nicht begangen baben? 

Protopopow. Nach den Auslagen der Zeugen fol ich den Grafen 

Koskull geſchlagen haben. 
Präſid. Sie geben au, daß fle den Grafen Koekull geſchlagen 

baden, erinnern fid) aber nicht des genaueren Hergangs der Sache? 

Protop. Gr ift meinem Gedäbtniß entihwunden, 

Die in der Vorunterſuchung niedergelegten Ausfagen des Grafen 
KRosfult ergehen Folgendes: Seit dem 15. Juni des vorigen Jahres 

verwaltet derfelbe in Arwefenheit des Directors das Departement. Am 
4. Juli tritt der Collegien⸗Secretaͤr Protopopow, ohne fi) vorher melden 
zu faffen, in fein Zimmer und erflärt, daß man ihn gefränft habe. Auf 
die Frage des Grafen, bei welder Gelegenheit dies geſchehen ſei, wirft er 

ſich auf denſelben und ſchlaͤgt ihn mit dem Worten: „Das haben Gie 
für den Grafen Komarowaly“ an die Schläfe. Darauf lißt der Graf den 

Portier rufen und befiehlt ihm, Protopopomw zu ergreifen; um fi aber 

17° 
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genen. weitere Angriffe zu fügen, Rößt er Protopopow mit beiden Händen 

von ſich und ruft dem Portier zu: „ergreifen Sie diefen Menſchen.“ 
Veranlaßt war diefe Handlungsweiſe Protopppoms nad) Anſicht de Grafen 
Rosful durch einen vom Grafen Sievers empfangenen anonymen Briel, 

der ſich ungünftig über Protopopom auoſprach. 

‚Hierauf erflärt Protopopom, daß er den Grafen Koskull nicht im 
Verdacht der Autorfhaft des anonymen Schreibens haben fönne, da er 
in gar feiner Verbindung mit demfelben geftanden und eu je ein Wort 

mit ihm geſprochen habe. 

Alle zum Zweck der Vernehmung vorgeladenen Zeugen, mit Ausr 

nahme der Schweſter Protopopows werden hier auf vereidigt und vers 

nommen. 
Der Beamte Mjakiſchew fagt aus, va e er, von dem Vicedirector 

durch den Unteroffizier Katyſchew in das Nimmer des Directors gerufen, 

bemerkt habe, wie Protopopow nad dem vor ihm flebenden Grafen aus 

gebolt; der Graf habe fi) vertheidigt und indem er ibn fallen wollte, 
gerufen: „ergreifen fie ihm, ergreifen fe!” Näheres erinnere er fih nicht 
mehr, da ibm die Sinne geſchwunden feien und ex erſt zum Bemußtlein 

gefommen, als Protopopow bereits gegriffen worden fei, 

Zeuge Unteroffizier Katyſchew fagt aus: am A. Yuli habe er an 

der Thüre des Zimmers des Directors geftanden, al der Nicedirecter 
ihm aufgetragen, den Beamten Gelow und für den Fall, daß dieler abe 
weſend fein folte, den Beamten Mjakiſchew zu rufen. Is er fi entfernt, 

um den ihm gewordenen Befehl zu vollziehen, fei Protopopow eingetreten; 
nachdem er auf feinen Platz zurücgefehrt, habe er im Zimmer Geraͤuſch 
vernommen und durch die halbgeöffnele Thüre geſeben, wie der Graf 
Kostul Vrotopopow fetgehalten; bierauf fei er eingetreten und babe Pros 
topovow auf Beiepl des Grafen ergriffen und in das Vorzimmer geführt, wo 
er von Protopopow gebeten morden fei, dieſen loezulaſſen. Eine franthafte 

Erſcheinung habe er an demfelben nicht bemerkt; nad dem eben Exzäplten 
habe Protopopom ihn nur noch um cin Glas Waſſer gebeten. 

Zeuge Secretär Moramin fagt aus: daß auf Berfügung des Des 
partementdirectord, Grafen Sievers, er Auskünfte über den bisherigen 

Dienft zweier Kauzleibenmten, von denen der eine Protopopow geweien, 
eingegogen Habe. Hierauf fei er nad) Miga gereift und habe dann nad) 
feiner Rüdtehr erfahren, daß die unterdeffen frei gewordene Stelle eines 
Tiſchvorſtehergehuüͤlfen durch den Grafen Komarowely beſetzt worden ſei. 



Der Protopopow ⸗ ootuliſcht Ptoceß. 219 

Am Tage des begangenen Verbrechens fei er im Departement gemefen 
und habe auch Protopopow nad) jener That im Gmpfangdzimmer gefeben, 

wo biefer ihm gefagt, daß er den Vicedirectot gefhlagen habe und daB 
man dergleichen Leute immer ſchlagen müfe. Cine Beräuderuug feines 
geiftigen Zuftandes habe er nicht bemerft. 

Zeuge Beamter Tſchelnokow fagt aus, daß Protopopow am A. Juli, 
2 Ubr, fid zur Dejour eingefunden habe. Ungefähr um 3. Uhr jei der 
Graf Kostull zu ihm im Die dritte Abtheilung gefommen und habe gefagt: 
„Meine Herren, ich begreife wicht, warum er mich. geichlagen!* worauf 
alle ind Vorzimmer geftürzt fein, in dem fie Protopopow vorgefunden, 
der den Gintretenden zugerufen babe: „Meine Herren, feien Sie Zeugen, 
daß ich ihn geſchlagen.“ Hierauf fei Tſchelnokow wieder in fein Zimmer 

zurüdgefehrt. Protopopow habe er jehr erregt gefunden. 

Zeuge Courier Alezejew fagt aus, daß er in dem Augenblick ins‘ 

Departement gefommen fei, als ber Portier Protopopew gegriffen und 
Diefer ihm um Waſſer zum Trinken gebeten habe. Anzeichen von Geiſtes ⸗ 
abmeienheit habe ex bei dem Angeklagten nicht wahrgenommen. 

Der Unterfuchungsrichter Makalinsky berichtet, daß er fi nicht 
mehr genan des Tages erinnere, an dem ein Beamter des Minifteriums 
des Junern zu ihm gekommen fei, nm ihm mitzutheilen, daß ein Beamter 

den Bicedireetor geichlagen habe und um ihn zu bitten, ſich ind Minifterium. 

zu bemühen. Nachdem er dort angelommen, habe er Protopopow vers 

hört, der dann aud Das hegangene Verbrechen fojort geftanden habe; auf 
feine Anordnung fei ein Arzt hexbeigerufen worden, der die verlegte Stelle 

in Augenfdein genommen; am felben Tage noch habe Protopopow ihm 

eine ſchriſtliche Erklärung überreicht, die mit den andern in der Boruntere 

ſuchung abgelegten Ausjagen bei der Acte liegen. In einer derlelben fagt 
Protopopow, daß das Verbrechen von ihm in einem Anfall von Maferei 
begangen fei. Cine -bejondere Erregtheit habe er bei Protopopom nicht 
bemerft. . J 

Zeuge Beamter Morew fagt ans: Protopopom habe mehrmals das 

Amt eined Tiihvorftehergehütfen verwaltet und fi dabei immer gewilfene 

haft und pünttlic in fehten Arbeiten ermiefen; auch ſei der Abtheilungschel 

mit der Gonception feiner Papiere ſtets zufrieden geweſen. Am A. Juli 
fei Protopopow zur Dejour ins Departement gefommen, wobei er dem⸗ 
felben mehrere einfonmende und anögehende Papiere zur Erfüllung ges 
geben ‚habe. Protopopom habe ihn nach dem Iuhalt mehrerer derfelden 
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gefragt, worüber Morew fi nicht wenig gewundert habe; überhaupt ſei 
ihm Protopopow ganz verwirrt erfepienen. Nach einiger Zeit habe er vom 

der Stimme des Bicedirectors folgende Worte ausrufen gebört: „reift 
ihn, geeift ihn, ec iſt wahnftnnig!” 

Zeuge Tiſchvorſteher Kore new fagt aus, daß er am Det der That 

uicht anmefend gewefen feiz vorher habe er die Füͤrſprache für den Anger 

Hagten Hinfiptli der freiwerdenden Stelle bei dem Graien Sievers 

übernommen; feine Zürfprache habe er unter Anderem auf die Empfehlung 
des Abtheilungsceis des Angeklagten geſtützt. Ueberhaupt fei diefer ihm 
and fonft, als ein gewiffenhafter und pünftliher Arbeiter, des vacanten 
Amtes um fo würdiger erfchienen, al6 er daſſelbe bereits ſtellvertretend 
mehrmals verfehen habe. So viel er ſich erinnere, habe der Graf Sievers 

ihm Die Zufage gegeben, daß Protopopow die Stelle befommen würde, 
bei welder Gelegenheit der Director noch bemerkt babe, daß er ani den 

anonymen Brief durchaus fein Gewicht lege. Bor Verübung des Bere 
brechens fei Protepopom ihm jehr verftimmt erfhienen und habe mehrmals 

bemerkt, wenn man ihm in Gtele des Grafen Komarowoly den Poften 

gegeben hätte, ex viel mehr genrbeitet Haben würde als jener. 
Zeuge Abtheilungochef Kerften fagt ans, daß er fi bei dem-Der 

partementödirector mehrmals für Protopopom als einem: für das. vacante 

Amt durchaus tüchtigen Beamten verwendet habe, ohne jedoch vom Director 

eine fefte Zuſage zu erhalten, Nachdem dem Director der obenerwähnte 

Brief mitgetheilt worden, habe er Protopopow gefragt, ob er ihm wicht 

den DVerjafjer des Briefed bezeichnen können, was er aber nicht gefonnt. 
Bald darauf ſei dann der Graf Komarowsly zum Tiſchvorſtehergehülſen 

ernannt worden. Nach vollbrachter That habe fi Protopopow in unnar 
türlihem Zuſtande befunden. 

Zeuge Reinhardt fagt aus, daß er Protopopow vor begangenen 
Verbrechen gefeben und fehr verftimmt gefunden habe, 

Zeuge Executor Galanin fagt aus, daß er nicht Zeuge der That 
ſelbſt geweſen und fein Zimmer erſt dann verlafen habe, als Protopopom 
vom Portier im Vorzimmer gegriffen ſei. Während feines 23sjährigen 
Dienftes ſei Protopopow ein ‚pflihtgetrener und pünktliher Beamter von 

mufterhafter Führung geweſen. Seine Gemäthöfimmung fei ipm erregt 
erfhlenen. 

Zeuge Winter fagt aus, daß er der verübten That ſelbſt nicht. bei» 

gewohnt, Protopopow vor derſelben aber ſtark verftimmt ausgeſehen habe, 
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Beugin Protopopomw (eine Schweſter des Angelingten) fagt and, 
daß ihr Bruder von fanftem Gharafter und guter Erziehung fei, und dag 
er feine Mutter, eine blödfinnige Schwefter und fie unterhalte, Alles, was 

er erworben, habe er ibuen gegeben. Nah dem Zode der Mutter 

feien die beiden Schweftern volfommen mittellos gewefen, feit welcher 

Zeit er ihnen nicht nur Bruder, fondern auch Vater fei. Im Dienfte 
babe er, fo viel ihr bekaunt, ſich ſtets durch Gewiffenhaftigfeit und. 
Arbeitfamteit ausgezeichnet; interimifilh :bad an biefem,. bald an 
jenem Tiſche ausbuͤlſsweiſe arbeitend, habe er dafür doch nie, eine 

Entihädigung erhalten. In fepter Zeit fei er in fehr gebrüdter 
Etimmung gewefen und als durch den anonymen Brief feine Ehre 

verlegt worden, babe er den Verſtaud faft verloren; es fei vorge 

tommen, daß er des Nachte ploöͤhlich aufgefprungen und auf die Straße 
gelaufen, fo fehr habe er ſich unbehaglich gefühlt. Sie bitte das Gericht 
ir den Bruder und Bater zurüdzugeben; ohne ihn müſſe fie mit ihrer 
blöbfinnigen Schweſter verhungern. 

Zeuge Karl Schneidel fagt aus, daß er am 3, Zuli mit feiner 
Mutter Protopopow beſucht und ihn in krankhaftem Zuftonde gefunden 
babe: Protopopom ſei in feinem Zimmer aufe und niedergegangen, habe 

mit Niemandem geſprochen und nur hin und ‚wieder unverfändliche Worte 
ausgeftoßen, Am 4 Zuli fei er nicht bei ihm gewefen, babe aber durch 
feine Mutter erfahren, daß Protopapow zur Dejour gegangen fei, 

Zeugin Klara Schneidel fügt aus, daß fle die Familie Protopopom, 

überhaupt und“ befonders den Nifolai Protopopom bereits feit ‚mehreren 
Zabren kenne, Ale von Amtsgefchälten nicht ausgefüllte Zeit bringe er 
au Haufe zu; in fepter Zeit habe er fid) ſehr verändert, fei immer unzu⸗ 
frieden geweſen und habe fortwährend darüber geflagt, daß die Obrigkeit 

ihn bei, der Belegung von vacanten Gtellen ſtels umgebe. Am A. Juli 
fei fie bei Protopopow geweſen und babe fid mit defjen Echwefter in ein 

anderes Zimmer verlägt, um fi über feinen Zuftand zu beratben. Diefe 

Seit babe Protepopow benupt, wm fi umzukleiden und auszugeben. 
Cie habe damals nur folgende zuſammenhangslos ausgeftoßenen Worte 
gehört:, Ehre — Dienft — Brief, Wenn man in ihn gedrungen, habe 

ex gebeten, ihn micht zu belãſtigen. 
Aus. der Dienftlifte des’Angeflagten geht bervor, daß er feinen 

Unterricht, in einer Privatanftalt genoſſen uud, der ruſſiſchen, dentichen uud 

Tranpöffcpen ‚Sprache mähtig iſt. Nach beendigtem Schulcurſus if,er,in 
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den Dienft ded Departements für die geiſtlichen Angelegenheiten der 
fremden Gonfeffionen getreten. Im Jahr 1850 ift er zum Gollegiene 
Regiftrator ernannt worden, im Jahr 1854 zum GouvernementssSeeretär 
und fm Jahr 1858 zum Collegien⸗Secretär; er bat das Amt eines 
Joutnaliſten verfepen und interimiſtiſch vom 14. April 1859 bis zum 
1. Januar 1860 auch das eines Tiſchvorſteher · Gehilfen. Ans den Alere 
Höhft deflgnirten Summen hat er alljäprlic feit dem Beginn feiner Dienft 

thätigfeit zu 30, 45, 80, 123 Abi, ©. erhalten. 
Der Angellagte erflärt, daB er ſich der näheren Unflände feiner 

Handlungsweiſe gegenüber dem Grafen Kosful nicht mehr erinnere; im 
Gedachmiß ſel ihm nur, dag man ihn in ein dunkles Gewölbe gebracht 
habe, wo er an ſurchtbaren Krämpfen befallen feiz wit raſchen Schritten 
fet er darauf im Zimmer auf und nieder gegangen; 'man habe ihm eine 
große Karaffe mit Waffer gebracht; nachdem er die Hälfte davon audger 
teunten, feien die Krämpfe noch flärker geworden. Darauf habe er auch 
die andere Hälfte geleert — worauf er ſich zuetſt übergeben habe, um 

dann in einen feften Schlaf zu verfinfen; feine Kräfte ſelen vollſtändig er» 

ſchoͤpft geweſen, weil er eine ganze Woche hindurch nichts zu fl) genommen 

" gehabt habe. Wer ihn gemedt, erinnere er ſich nicht mehr, es habe batanf 
aber das Verhör begonnen. Gr fönne fich jept nicht mehr erflären, 
woher ihm der Verdacht gefommen fei, daß Graf Kobfull dem Director 
den anonymen Brief gefchricben. Den Grafen Koskull habe er weder 
getannt, noch irgend etwas gegen ihn gehabt; er halte denſelben dutchaus 
für nnbetpeiligt an feinem ganzen Unglüd. 

Hierauf werden die Sachverſtändigen über den geiftigen Zuftand 
des Angeffagten befragt. 

Der Arzt Loſinsky, der Koskull beſichtigt hat und zuben Zeuge des 
erften mit Protopopow angeftellten Verhoͤrs gewefen, iſt der Anſicht, daß 
Protopopow bei Begehung des Verbrechens fich in durchaus normalem 

Zuftande befunden, und mit bollftändigem Bewußtfein gehandelt habe. 
Seine Anftchr ftüßt er auf die zufammenhängenden, vernünftigen Ante 
worten ded Angeflagte bet deffen erftem Berbör, . 

Det im Miniſtetium des Innern angeftellte Arzt Meinhardt 
kennt Protopopom feit fieben Jahren, mährend welchet Bett er ihn zwei 
dis drei Male in Behandlung gehabt hat. Cine Zeträttung des Geiſtes 
babe er an ihm nie wahrgenommen. Zum teten Male habe er Brötor 
popow fünf oder ſechs Zage vor dem begangenen Verbrechen geſehen; 
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nady dem bier vor Gertht Gehörten koͤnne Protopopow zut Zeit der bes 

gangenen That nicht vollſtändig gefand gewefen fein, eine Zerrättung der 
geiftigen Kräfte Fönne ja im Lauf einiger Stunden vor ſich gehen. 

Der Arzt Schulze erflärt, daß er auf Grundlage alles deſſen, mad 

er bier vor Gericht gehört babe, fich nicht getraue, ein Gutachten Über 
den geiftigen Zuftand des Angeklagten am 4. Zuli abzugeben; doch fei 
feine einzige Ausfage gegen die Annahme einer Beifteözerrüttung. Sogar 
das Gutachten des Arztes Loſinsky verneint diefelbe nicht, denn aus den 
zufammenhängenden, vernünftigen Antworten des Angellngten fönne man 
unmöglich mit Sicherheit auf den normalen Zuftand deſſelben ſchließen. 

Auf Die Frage des Staatsauwalts, ob der Angellogte fih in einem 
Anfall von Raferei befunden, ob ex fidy der Widerrechtlichkeit feiner Hands 
Iungsweife bewußt geweien, ob der Menid in einem Anfall von Raferei 

ſich überhaupt der Widerrechtlichleit feiner Handlungsmeife bemußt fein 
fann, antwortet der Arzt Schulze, daß vom Schnupfen an alle acuten, 

alle chroniſchen Leiden von Mafereianfällen begleitet fein können, _Die 
Frage: Dagegen, ob der Beweis erbracht fei, dab der Augelingte Die That 
wirklich in einem Anfall von Raſerei begangen habe, halte er für eine ju⸗ 
ridiſche, der Beantwortung des Arztes nicht unterliegende. 

Der Arzt Maydell erklärt, DaB er aus den Zeugenausfagen und 

dem Gutachten des Arztes Loſtusth (da er die Aerzte Tſchechow md 

Schulze nicht gehört hat) feinen ſicheren Schlub auf den Zuftand Proto⸗ 
popows zur Zeit der begangenen That ziehen fünne. Er hält es übrigens 
für umerwiefen, daß der Angeklagte die That in einem Anfall von Raferet 
begangen habe; übrigens if} er der Anficht, daß man wohl das Bewußtſein 
der Widerrechtlichteit feiner Handlung haben und zugleich an einem Anfall 

von Maferei leiden fünne, 

Hieranf giebt der Arzt Tſchechow, der auf Beranlafjung des Bere 
theidigets die nötbigen Daten Über das Leben des Angellagten gefammelt 
har, folgendes Gutachten ab: Die Mutter des Angeklagten habe ſtets 

an hyſter iſchen Anfällen und In den legten Fahren ihres Lebens fogar an 
Geifteözerrättung gelitten; feine äftefte Schweſter ſei blödflänig und taub. 
Anstunft über feine Zugend und bie in dieſelbe fallenden Krankheiten 

habe er nicht erhalten fönnen. Inden Dienk ſei Protopopon mit fünf 
sehn Jahren getreten und habe in demfelben ſtets gleich eifrig gearbeitet, 

fo -Tange er Kanzliſt gemeien. Sein Weſen fei ein Milles and beſcheidenes, 
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ex lebe wit feiner Familie ſeht eingezogen und freudenlos. Die letzten 
zehn Jahre feier bisweilen fran? gewelen und haben fein Geift und feine 
Nerven darunter gelitten. So babe er das Fieber gehabt, dann den 

Typhus, nach dem er fich lange nicht: volfändig erholen fonnte und deffen 
Folgen Schlaflofigkeit, Schwindel und Kopffimerg geweſen. Auch babe 
man an ihm eine gefleigerte Grregbarfeit ‚bemerkt; der Rheumatismus und 
ein Hämorrheidalleiden haben. im Vetein mit den übrigen Krankheiten 
das ihrige getban, um den ohnehin nicht kräftigen Körper vollends zu 
ſchwächen. Nah den Nusfagen der Verwandten und Bekannten fei eine 
beſonders merflice Veränderung in der Gemütbäftimmung des Angellagten 

im Srübjahr 1866 vor fib gegangen, von da ab habe ihn die größte 
Meinigkeit aufgeregt und fel er immer einfifbiger” und düfterer geworden. 
In den etften Tagen des Juni fei er bald newös geteizt, bald wieder 
apathiſch geweſen und babe ſich nur mit der größten Unluſt Bemegung 
gemacht. Im diefe Zeit fält der anonpme Brief, der unter andern Ums 

fänden feinen großen Gindrud auf ihn’ gemadt hätfe: Der Director 
babe Protopopow hinſichtlich deffelben beruhigt und ihm gelagt, daß er 

auf diefen Brief durchaus Fein Gewicht lege. Doc war Protopopom bes 

veits fo fehr deprimirt, daß der Brief nicht anders als ſchäädlich auf ihn 
einwirken fonnte. (Hierauf ſchildert der Arjt' den Gefündheitszuftaud bes 
Angellagten vor der That in Mebereinftimmnng mit den Audſagen der 
Saweſter des Angellagteu und der Frau Schneidel.) Protopopom fei 
ins Zimmer‘ des Director getreten und habe dem. Viteditector Vorwürfe 
über das "Verfahren des Directors gemacht. Als dieſer ihn nach den. 
Gründen:der Vorwürfe gefragt, ihahe Protovopow der Ton; indem die 
Ftage geſprochen wurde, verlepend geflungen. - In / ſeiner grohen Aufregung: 
ſei ea ihm dann erſchienen, als ob der Vicedirectot den anonymen’ Brieh 
geſchrieben habe, und fo babe er das Verbrechen begangen Hieraui 
feien: folgende charalteriſtiſche Erfcheinungen: eingetreten: Protopopow habe 

nur ſchwer geathmet; nachdem er zwei Glas Waſſer getrunfen, shabe;er; 
Galle ‚auageworfen und fei dann feſt eingeſchlaſen. Der Gallenauawurfı 
fei. aber. ein Symptom aller Gehirnleiden: ;AS.man ihn zaufgemedt, habe 

er nicht gemußt,..was. mit ihm geſchehen. ſei. Nach dem erften: Berbär; 
babe er geſagt: „Solche. Leute müfjen;;gehäugt ımerbeuz” „Fein geſunder 
Wenſch würde dergleien anagefproppen haben, ı 32 muiludininbln 3 wind 

Aſchechow bat. Brotopopem : während ‚feinex Haft heohachtet uud ;bes. 
mesit,, daB er ſich nur ‚dunkel des Gieſchehenenerinnere, ¶Die finſteren 
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Gedanfen haben ihn auch während der Haft nicht verlaflen; er habe ſich 
eingebildet, daß feine Obrigkeit es darauf abgefehen, ihn auf-jede Weile, 
zu fränfen, Endlich am 14. März, als die öffentliche Verhandlung feiner 

Sache angefngt war, aber wegen Unwohlſeins feines Vertheidigers aufges 

ſchoben werden mußte, jei er beftig erregt gemefen und habe gemeint, daß 
der Vertheidiger gar nicht krank, jondern beſtochen fei. Alles das beweiſt, 
daß Protopopow ſich auch jegt nod in einem abnormen Buftande befinde 
und nicht gefund ſei. Ferner bemerfe er, daß die rechten Serzflappen 
erweitert und die Leber des Augeklagten geichwollen feien, was einen ent⸗ 
ſchiedenen Einfluß auf das Gehirn habe, Daher fei das Verbrechen, 

nad der Anfiht des Arztes in einem: Zuflande der Melancholie verübt: 
worden; als er das Verbrechen begangen, fonute er febr wobl das Ber 

wußtſein der Widerrechtlichleit gehabt und dennoch zugleih in einem Anfall 
von Raferei gehandelt haben. Es Lönne der Geifteöftanfe fehr wobl 
feine Gedanfen Mar und verfläudig ausdrüden, was der jüngft vorge 
fommene Fall, daß ein im Irrenhauſe befindlichet Maun für. ein Werk, das 
ex in der Kranfpeit gefchrieben,- die goldene Medaille erhalten habe, eclatant 

bemeife. 

Das Gutachten des Arztes Tſhechow mar den beiden Aerzten 
Maydel und Säutze bisher unbekannt geweſen; nachdem fle daſſelbe 
jedody vernommen, erffätt Schulze, daß, für den Fall die von Tſchechow 
angeführten Thatſachen feftftänden, man wohl annehmen könne, daß Protor 

vopow geifteäftanf geweſen fei und die That wahrſcheinlich unter dem Einfluß 
einer Geifteszerrättung verübt habe. Die Frage des GStantsanmalts 

jedoch, ob man den Beweis als erbracht anleben dürfe, daß Protopopow 
"das Verbrechen in einem Anfall von Raſerei "verübt habe, werneinte 

Schulze. Dr. Maydell konnte auch nad) den von Tſchechow mitgetheilten 

Daten zn feinem fihern Schluß fommen. 

Staatsanwalt Schreiber: Am. 4. Juli 1866, um I Uhr Nadıe 

mittags, ‚befahl der. das Departement für die geiftlichen Angelegenheiten der 
fremden Confeſſtonen interimiſtiſch verwaltende Vicedirestor Graf Kockull 

dem an der Thüre feines Zimmers. ſtehenden Unteroffizier. Katyſchew den: 

Tiſchvorſteher ⸗Gehülſen Mjakiſchew zu rufen. Zu der Zeit, als. der Portiet 
fich entferut hatte, trat unangemeldet der- Anyellagte in das Zimmer des: 

Directors und. ließ fich mit dem Bicedirector in ein Befpräch über Die ihm 
verweigerte Stelle. eines Tiihvorfteher-Gehälfen. ein, ‚bei welcher Gelegenheit: 
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er denſelben thätlih injurlirte, indem er ihm einen Schlag ins Geſicht 
verſetzte. Die DVerübung diefes Verbrechens durch den Angeflagten unter 

liegt feinem Zweifel, indem fie bewielen wisdt 1) durch ein am felben 
Tage aufgertommenes, von Zeugen unterſchriebenes Protofoll; 2) durd die 
Andjagen des Grafen Koskull, die in deſſen Abweſenheit bier verleien 
worden find; 3) durch das Protofol der fofort nach vollbrachter That 

vorgenommenen Befihtigung des Grafen. Koskull durch den Unterfuchnnges 

richtet in Begleitung des Arztes Loſineky, aus welder hervorgeht, daß 
in der That die Haut an der Schläfe des Grafen Koskufl verlegt geweien; 

4) dur) das Geftändniß des Angeflagten, das er während der Bornnter 
ſuchung drei Mal abgelegt hat: a) am A. Zuli, 19 Stunde nach begangener 
That im Gebäude des Minifteriums des Innern, vor dem Unterfuchunges 

richter; dieſes Geſtändniß wurde vor mehreren Perfonen abgelegt und 

ging dahin, daß Protopopomw ſich am dem Grafen Kosfull für das vers 
meintlih von ihm verfüßte Pasquill habe rächen wollen. Gie werden, 
m. 9., die Bedeutung diefer Angaben fehr wohl ermeffen, denn wenn der 
Dicedirector Jemanden einer Stelle für unmürdig Hält, fo laͤßt ſich nicht 
annehmen, daß er zu einem ſolchen Mittel greifen werde, um die mißfie 
bige Perfoͤnlichleit unmöglid) zu wachen. Gr hätte, wie es bei folder 
Gelegenpeit. ublich iſt, nichto anderes zu thun nöthig gehabt, als dem 
Director zu fagen, daß der Candidat ihm des Amtes unmürdig feine; 

dab er aber.zus Crreichung feines Zwedes zum Mittel eines anonymen 
Briefes gegriffen, wie der Angeflagte vorausgeſeht, ift undenkbar. 
wöhnlih, m. H., pflegt das fogleih nad) werübter Thet abgegebene Ger 
Kändnig am aufrihtigften zu fein, weil der Inguiflt dann gewöhnlich noch 

feine Zeit gehabt, einen Bertheidigungsplan zu entwerfen. In dieſem 

erſten Geändniß erflärte der Angeflagte kurg und bündig, daß er die 
Abſicht gebabt, an dem Grafen Koskull Rache zu nehmen. b) Hat ex 

zugleich angegeben, daß er den Grafen ins Gefiht geſchlagen und am 
Schluß diefet protofoliettn.Näsfage mit eigener Hand hinzugeſügt: „Durch 

. meine unglüdtiche Handlung ſtürze ich nicht nur mid, [ondern auch meine 
Familie ins Verderben.“ Am Abend deſſelben Tages wurde er zum Uns 

terſuchungorichter cifirt und feßrieb !in deſſen Wohnung eigenhändig vier 

Seiten nieder, auf denen er das begangene Verbrechen geſtand "und: fl: 
über die Motive deſſelben weiter auslieh. e) Nachdem der: Graf Koskull 
über die 'wäheren Umfbinde des Ball am! nächſten Tage vernommen, 
wurde es dem Angellagten freigeſtellt) fich hierauf zu erfläzen, bei welcher 
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Gelegenheit er wiederum geftand, gegen- den Grafen Koslull thätlich ge⸗ 
weſen gu fein, d) Zwölf Tage nach begangener- That gab der Arzt Bor 
ſinatv fein Gutachten ab, bei weldher Gelegenheit der Angeflagte fein ſchon 
früber abgelegtes Gefänduiß aufs Neue heflätigte. Alle diefe Geſtänd ⸗ 

niſſe, m. H., find unmittelbar nach vollbrachter That abgelegt, Erſt Ipäter, 
am 29. October, fing der Angeklagte am zu bebaupten, daß er ſich nicht 

mebr genau erinnere, ob er das Verbrechen wirklich begangen habe oder 

nicht, eine Behauptung, die mir unmahr zu fein ſcheint. Das Verbrechen 

wird ferner bewieſen 5) durch die Ausfagen des Uuteroffizierd Katpſchew 

und des Tiihvorfieher-Gebülfen Mjakiſchew. Somit ſcheint denn, u. H., 
das Factum des begangenen Verbrechens feinem Zweifel zu unterliegen. 
Ale bier vorgebramten Thatfahen: das Gefändniß des Angellagten, die 
Ausfagen der Zeugen, das Gutachten des herbeigezogenen Sachverftändigen, 

das am Zage des Verbrechens, fowie das nad des Befihtigung der 
Schlaͤfe des Grafen Koskull aufgenommene Protofoll, beweifen, daß das 

Verbrechen in der That ‚ftattgefunden hat. Der Angellagte hat bis zum 
29. October, alfo im Verlauf von vier, Monaten, fein Mal bebaupter, 
daß er in einem Anfall von Raſerei oder gar von volftändiger Bewußte 
lofigteit gehandelt habe. Erſt naddem er dieſes gethan, richtete die Vor⸗ 
unterſuchung ihr Augenmerk auf feinen Geiftesjuftand: worauf einige von 
den verzeichneten Zeugen, ſowie auch die Aerzte. Meinhardt und Lofinsty 
vernommen wurden, von denen Erflerer beim Minifterium des Innern ane 

geelt ift und der Zweite dem am 4. Juli 1866 mit dem Angeflagten 
angeſtellten Verhör beiwohnte. 

Nachdem ich Idnen m. 9., den Beweis zu führen geſucht habe, daß 
das Verbrechen wirklich begangen worden ift, wende ich mid zur Brage 

über die Zurehnungsfähigfeit des Angelagen. Diefe aber ift ein folder 
‚Zuftand des Menſchen, in dem er als bewußtes und freies, Weſen handelt. 

Das, Bewußtfein ift jedem an Leib und Seele gejunden Menfhen unab⸗ 

bängig von feinem Bıldungsgrade eigeuthümli. Die Sreibeit des Willens 
Äft, Die. Fähigkeit, ſich unabhängig von Äußeren Gindrüden und Antrieben, 
einzig nach innerer Ueberzengung und nad) inneren Beweggründen entſcheiden 
au öunen. ‚Auch uuſer Geſetz, m. H., hat diejenigen Bälle bezeichnet, in 

An, denen, die pollbrachte That dem Urheber derjelben nicht ald Verbrechen 

angerechnet werden; fol. Nach $ 92, P. 3 des Strafgeſetzbuches nämlich 

werden der Blödfiun, Wahnſinn und ſolche Krankheitsanfäle welche einen 

Zuſtand von Raferei oder gänzlicher Befinnungslofigkeit hesbeiführen, als 
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ſolche Zuſtaͤnde bezeichnet, Die die Zurechnung des Geſchehenen aufheben 

jollen. Im gegebenen Zal kann felbftverländlic feine Rede von Blödſtun 
oder Wahnflnn fein und fragt e8 ſich mur, ob der Angeflagte an einer 
ſolchen Krankheit gelitten, die einen Zuftand von Raſerei oder gänzlicher 
Beflunungsfofigkeit herbeigeführt habe. Nach dem Geſehzbuch, m. H.,. müſſen 
bir, fo lange der Beweis des Gegentheils nicht erbracht ift, annehmen, 

daß der Angeklagte das Verbrechen Im Zuftande der Zurehnungsfähigfeit, 
d. b. mit- Bewußtſein und freiem Willen begangen habe. Wir alle, die 
wir uns bier im Saale befinden, werden fo fange für vernünftig und frei 

gelten müfjen, als und nicht das Gegentheil nachgewiefen wird. Deßbalb 
müffen Sie, um den Angellagten freiſprechen zu dürfen, den flricten Beweis 
feiner Ungurechnungsfäbigfeit abwarten und ſich nicht von der Grmägung 
feiten faffen, daß manches zweifelhaft fei und nicht erflärt werden könne 
Im gegebenen Fall iſt nit nur der Beweis, daB der Angeflagte in einem 
Aufall von Moferei gehandelt babe, nicht erbracht, ſondern es ſcheint mir 

vielmehr das Gegentheil bewiefen zu fein; denn 1) bat der Arzt Meinhardt 
ansgefagt, dab während der acht Jahre feines Dienftes im Minifterium 

der Angeflagte nie an Kranfheiten gelitten habe, deren Folge Anfäle von 

Roferei oder. gaͤnzlicher Beſinnungslo ſigkeit geweſen fein. Wenn der Une 
gellagte an einer Geiftesfrankheit gelitten bätte, fo wäre das unzweifelhaft 

feinem Arzt und feinen Gollegen befaunt gemefen, während diefe im Gegen. 

theil ansfagen, daß er feinen Dienft immer eifrig verfehen babe und mod 
am Tage des Verbrechens in der Behörde befhäftigt geweſen fei. Er 
fol allerdings. nach denfelben Ausfagen fehr niedergeichlagen und gereizt 
gewefen fein, doch iſt zwiſchen einem ſoichen Zuftande und einem Anfall 
von Roferei noch ein himmelweiter Unterfcied. 2) Muß der Umftand ine 
Ange gelaßt werden, m. H., daß der Angeflagte zur Ausführung feines, 
entfepieden ſchon früher wefaßten Entſchluſſes fi gerade den Zeitpunft 
ausgeſucht hat, an-dem fid an der Thür des Zimmes des Directors 
Niemand befand, der ihm in feinem Vorhaben ftören fonnte. Mir ſcheint 
aus dieſem Ginwegräumen der Hinderniffe feines Vorhabens, ſowie aus 
der Verbandlung mit dem Grafen Koskull das vollftändige Bewußtfein, 
mit dem er dafjelbe verüft, hervorzugehen. Wenn wir ferner, m. H., die 
Ausfagen einiger Zeugen ins Auge ſaſen, fo merken mir uns gleichfals 
davon überzeugen, daß der Angeflagte bei Begehung des Verbrechens bei 
vollem Verftande geweſen. Sie werden, fi noch erinnern, daß der Untere 

offigier Katyſchew hier referirt hat, wie Protopopow, nachdem er ergriffen 
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worden, ihm gelagt: „Halte mich night, Taß mich los! Ich werde Nik 

manden anrühren!” &6 ift kaum anzunehmen, daß ein Geiftestranfer 
aͤhnliche Worte ausgeiprogen hätte. Derfelbe Katyſchew, und ein anderer 

Zeuge, Alexejew, haben ferner ansgejagt, daß, als fie den Angeklagten in 

ein anderes Zimmer führten, er fie um Waſſer gebeten, fomit alfo das 

„Bemußtfein feines aufgeregten Zuftandes gehabt habe. Der Arzt Lofinsky 
bat Ihnen mitgetheilt, daß er an dem Angeklagten nichts wahrgenommen, 

was aud nur den Schatten eines Verdachts gegen feine Zurechnungs - 
Füpigfeit hervorrnſen könne, Aus den Ausfagen von vier anderen Zeugen 
und mamentlih ded Secretärs Moramin, der Beamten Tſchelnelow und 

Schadrin und des Gouriers Alexejew geht hervor, daß der Angellagte 
nad begangener That ſich derfelben gerühnt, indem er die Ebengenannten 

zu Zeugen derſelben aufgerufen habe, Gin Geifteskranter würde kaum im 
Staude fein, fo zu handeln. Sie haben ferner, m. H., veritommen, daß 
der Angeftagte unzufrieden, theilnabmlos und leicht erregbar gewelen feiz 
alles das hat matüclich jeine Bedeutung, beweiſt aber feinesmegs, daß er 
vor der That oder nach derſelben unzurechnungsfähig gemeien fei. Unter 
den verfäjiedenen Gutachten, bepauptet Dad des Arztes Tſchechow, der feine 
Mitteilungen dem Angellagten und defjen Vertheidiger entnommen, aller 

dings, daß die That in einem Unfall von Raſerei begangen worden fei, 

während die beiden anderen dom Gericht um ibr Gutachten gebetenen 

Sucpverftändigen, diefes durchaus nicht für erwiefen haften. So haben 
Sie denn auf der einen Seite das Gutachten des Arztes Tſchechow für 
die Ungurepnungsfäpigfeit des Angeklagten, und auf der anderen Geite 
die des Gtadtpipfilus Dr. Maydel und der beiden Aerzte Schulze und 
Loſinoly, von denen Die beiden Grften die Ungnrepnungsfähigfelt nicht fire 
erwiefen halten, und Lepterer der den Angeklagten 1Y, Stunden nad 

vollbrachter That beobachtet hat, behauptet, daß er bei vollen Verſtande 

gewefen fei. Auf Grundlage diefer Zeugenansfagen und Gutaqten Sadh- 
verftändiger nehme ich am, daß der Angeklagte das Verbrechen mit vol» 
fändigem Berrußtfein begangen hat. Ich halte es für meine Pflicht, Ihre 
Aufmerffüntfeit darauf zu fenfen, dab das Gefeg einen volftändig er⸗ 

wiefenien Auſall von Raferei oder Befkmumgölofigfeit zu einem freifpregenden 
urtheil verlangt. ' Ale von mir angeführten Umftände beweifen aber nur 

Das Gegenthein.Was das Motiv des Verbrechens anbetrifft, ſo beſtand 
6 darin, daß- Protovopom ſich gefränft fühlte, weil ihm die Stelle, auf 
die er ein Anrecht zu haben glaubte, verweigert wurde; daſſelbe kann Aber 
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natürlich fein Grund zu einem reiſprechenden Urtheil fein. Denn dem 
Geſetz mac gebuͤbrt die Beſetzung vasanter Steßen allein dem Depgr- 
tementöchel, über welche diefer nur feiner unmittelbaren Obrigleit Rechen⸗ 
ſchalt abzulegen ſchuldig iſt. Einen derart übergangenen Beamten fliehen 

alfo nur zwei Wege offen: entweder ben Dienft zu verlafen oder bei der 
Obrigleit feines directen Chefs Beſchwerde zu führen. - Im gegebenen 

Bal hätte Hert Protopopow fih über deu Departements -Director beim 
Miuifter des Innern befhweren können. Diefen rechtlichen Weg bat er 

jedoch verihmäht, um den der brutalen Gewalt einzuſchlagen, Der aber 
unter feinen Umftänden gerechtfertigt erfcheint, denn es würde fein Beamter 
feine Bumctionen erfüllen Lönnen, weun ihn das Geſeß nicht vor aͤhulichen 
Angriffen fügte: er müßte vielmehr ſteis einen Revolver bei ſich führen, 

und damit wäre ein Zuftand der Barbarei gegeben, wie ihn ein cinilifitter 
Staat unmöglih dulden kaun. Mus dem von mir Geſagten, m. H., 
erfehen Gie 4) daß von dem Angeflagten das Verbrechen, deſſen er bes 
ſchuldigt wird, in deu That verübt worden ift; 2) daß dieſes im Zuſtande 
vollſtaͤndigſter Zurechnuugofäbigleit geſchehen uud 3) daB die zu demielben 
gelübrspabenden Motive deu Angellagten leineswege entſchuldigen. Bei 
ſolch einer Sachlage glaube ich annehmen zu Dürfen, daß die Freiſprechung 

des Angeklagten einer Begnadigung defielben-gleihläme: das Recht der 
Begnadigung ſteht aber allein dem Souverain zu. 

Bertheidiger Advofat Ehartulari: Meine Herren Richter und Ger 
 Shmorenen! Ich befinde mich in einer befonders ungnftigen Lage, indem 

ich Die Vertheidigung des Angeflagten beginne. Die Wichtigkeit des bes 
gangenen Verbrechens auf der einen Geite, das in der Vorunterſuchung 
don dem ÜUngeflagten abgelegte Geſtäändniß auf ber. andern, endlich die 
Concluſionen des Heren Stantsaumalts, deinen jedes weitere Wort des 

Verteidiger unmöglid zu machen. Ich erlaube mir aber zu glauben, 
m. 9., daß die Wichtigkeit Des Verbrechens, weniger in feiner formalen als 

in feiner materiellen Seite beſteht; meniger in den betroffeneu Perfonen, 

als in dem Beweggrumde zu demfelben zu fuchen iſt; daß das Geftändnig des 
Angelagten mir zwar die Möglichleit nimmt in Bezug auf das Factum 

des begaugenen Berbrechens anderer Anficht zu fein, ald der Herr Slaats⸗ 
anmalt, nicht aber Ihre Aufmerkfamfeit auf die moraliſche Seite der vor 
liegenden That zu richten Ich fühle mich daher in meiner heiligen Pflicht, 

m. H., Ihnen den Abgrund der zwilcden dem begangenen Verbrechen und 
ihrem unmittelbaren Urheber liegt, zu zeigen, keineswege beengt. (a if 
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Ihnen ein Blick in alle die geheimen Triebfedern eröffnet worden, bie in 

dem Angeflngten jene Erfgütterung der Seele hervorgebracht, bei der ein 
ſolches Verbrechen mohi denkbar, wie ungeheuer auch feine Folgen, wie 
wichtig auch immer die von dem Angeklagten dadurch verlegten Rechte und 
Pflichten fein mochten. Es erſcheint aber die Bioßlegung der geheimften 
Berweggrüude und Motive des Verbrechens im gegebenen dall um fo mehr 
Pfliht, als der Urheber deffelben ein Mann ift, der ſeinem Gtante 
23 Jahre ehrlich uud treu gedient hat, in defien Vergangenheit feiner 
feiner Verwandten, Freunde und Collegen auch mur ein einziges Factum 
bezeichnen fönnte, das mit dem vorliegenden die geringe Aehnlicpfeit gehabt 
Hätte. Daher entfteht denn unwillfürli die Brage nad dem Urprung 
jenes Dramas, das fi) am A. Juli im Gebäude des Minifteriums des 

Innern abipielte. IM er in der Perfönlichfeit des Angeklagten, in feinen 
Eharafter oder in den äußeren Bedingungen feines Lebens zu ſuchen, oder 
finden weir ihm in den Umftänden die Überrafcend und ungüuftig aus feiner 
Dienftipbäre auf ihu gemirft haben. Die Unbegründetheit der erften Vor ⸗ 
ausfegung erhellt aus den vernommenen Ausfagen der Fran Echneidel, 
der Dienftfameraden, ſowie der leiblichen Schmwefter des Angeklagten, 

aus denen hervorgeht, daß die ihm angeborene Gutmürpigfeit, Beſcheiden - 
heit und Hoͤflichkeit ſtets alle ſine Handlungen, ſowohl im Bumikienfeben, . 
als auch im Dienft gefennzeichnet baben. Nod weniger gegründet ſcheint 
aber die Vorausfegung, dab dad Berbrechen eine Folge der äußeren 
Lebensbediagungen des Angeklagten fei, obgleich das Bild feines hints 
lichen Lebens weder glücklich noch anziehend genannt werden fans, da, als 

er faum eine jelbftändige Stellung erworben, feine Eltern und fein 

älterer Bruder ftarben und feiner Obhut zwei Schweſtern, von denen 

die eine blödfinnig, übergaben, deren einzige Gtüge er fortan murte, 
Seiner von ibm beißgelichten Familie mußte er femit alle ibm fonft 

werthen Beſttetungen opfern und als junger Maun fon mit der 
Hitterften Noth ‘des Tages kämpfen. Doch hat der Augetlagie, m. ©., 
fich ſteis ohne Murecn in feine Rage gefunden und fih früh daran 
gerrögne, anf feine Zufunft als auf eine Kette ſchweret Pflichten und 
endfofer Arbeit zu bliden; ohne zu ſtraucheln ift er gleich feinem Vater, 

feinem ‘Bruder und den meiften Subalternbeamten dieſen ſchmalen, licht» 
loſen Weg’ gewandelt. So bleibt denn nur die dritte Vorausſetzung 
abrig daB es Umftände gemeien, die üͤberraſchend und ungünftig ans 
feitier Dienftfphäre auf ihn gewürft haben. Hier muß die Macht geludt 

Baltiſche Monatefäriit, 8, Jahrg, Vd. AV. Heft 3. 18 
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werden, die Protopopom zur Begehung eines Verbrechens geführt und ihn 

auf die Anflagebanf geworfen hat. Bevor ich jedoch zur Unterfuchung 
dieſet Umflände übergehe, möchte ich mir einige Worte über die bisherige 
Dienftebätigfeit des Augellagten erlauben, 

Nachdem der Angeklagte in einer Privatpenfion erzogen morden, trat 
er im Jahre 1843 mit 16 Jahren in den Dienft des Minifteriums des 

Innern und zwar als Kanzlift des Departements für die geiftlichen Anger 
Tegenbeiten der fremden Gonfefflonen. Bald Ienften feine Fähigeiten, 
namentlich aber fein Fleiß die Aufmerkſamkeit der Obrigkeit auf ihn, die 

ſtatt des mechanischen Abſchreibens von Papieren, ihm die Ausübung von 

Functionen etatmäßiger Beamten übertrug; fo hat deun der Angeklagte, 
gemäß den Ansagen feiner Dienftgenoffen, mehr als einmal interimiftifch, 

alfo ohne Gehalt, Die Bunctionen eines Journaliſten und Tiſchvorſteher - 

Gehütfen ausgeübt. Obgleich er für dieſe Arbeit mur deu geringen 
Gehalt eines Kanzliften bezog, To erfühte er doch die ibn übertragenen 
Arbeiten mit befonderem Eifer, denn das ihm wiederbolt geſcheulte Ver⸗ 

trauen feiner Borgelegten erzeugte in ihm den Gedanfen, daß es ein 

Mittel gebe, alle jene Hinderniffe des Bertlommens, die feine Perfönlichfeit 

vollftändig zu vernichten drohlen, zu befeitigen, und daß dieſes Mittel in 

ihm ſelbſt, in feinen Fäbigfeiten zu ſuchen fei, Die er aur für den Kanzlei- 
dienft anzuftrengen braude, um fi) und feiner unglüdlichen Familie den 
Weg zu einer befferen Zukunit zu bahnen. 

So vergingen 13 Jahre; der Angeflagte hatte im Laufe derjelben Das 

bösfte Mah des einem Kanzliften- ausgeworfenen Gehalts bezogen, war 
für Ausdienung der geleplichen drei Jahre drei Mal avaucirt worden, 

hatte mehrmals Geldbelohnungen empfangen und batte im Jahr 1859 

mitselft Jonrnalverfügung des Minifleriums interimiſtiſch während eine 
ganzen Jahres die Stelle eines Tiſckvorſteher -Geduͤlfen verfeben. Während 

der naͤchſtſolgenden 10 Jahre Anden wir in der Dienftlifte feine weiteren 

Auszeichnungen, obgleich Die Gewiſſenhaftigkeit und der Eifer des Angeklagten, 
nad den Ausfagen feiner Collegen, diefelben blieben. Unterdeffen hatte 
die interimiftifche Ausübung der Functtonen eined Tiſchvorſtehet ⸗Gehuͤlfen 

in ibm die Uebergeugung erzeugt, daß er ein unbeftreitbared Anrecht auf 
eine der nächften ſich eröffnenden Gteleu habe. In diefer Ueberzeugung 
des Angellagten, deren Realiſation das Ziel all’ jeiner Wünfche bildete, 

jft dem aud der Urſprung feines fünftigen Unglücks zu ſuchen, dem feit 
der Zeit verfolgte er mit gelpannter Aufmerkjamfeit ale Veränderungen 
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im Perfonafbeftande des Departements und hielt demnach jede Neubes 
fegung einer freigewordenen Stelle in den Jahren 1861—66 für eine 

Verlegung ſeines perfönlichen Anrechts 
Troß einer ganzen Reihe erlittener GEnttäufhungen, hoffte er noch 

immer das von ihm erfehnte Ziel endfid zu erreichen, da ihm feine Dienft- 
cameraden und Vorgefegten ihre Fürſprache zufagten. 

Die betreffende Gelegenheit zögerte denn and) wicht im Juni 1866 
einzutreten. Am Tiſche des Herrn Korenem wurde der often eines 

The vorſteberr Gehulfen vacant. Der Abtheilungoöchef Keiften und der 
Zifpvorftcher Korenew verfprachen Protopopow, fid beim Director für 
ibn zu verwenden⸗ und Korenew theilte ihm dann mit, daß er die Stelle 
erhalten werde. Döogleich diefe Zufage ourdand in nicht Bindender Weiſe 

gegeben war, jo hatte fie für den Angeflagten doch diefe Bedeutung, da 
er von feinem Anrecht auf die Stelle überzeugt war. 

itterdeffen vergeben mehrere Wochen, ohne daß er eine Antwort er- 
haͤtt. Endlich berichten man ibm, daß der Departementsdiretter einen 

anenpmen Brief erhalten babe, in dem Protopopew nit den dunfeljten 

Darben als "ein unmoraliſcher Meuſch geſchildert und einem eben wegen 
feiner Immotalitat aus dem Dienft entlafenen Kanzliften verglichen wird, 

Diefer Schlag" war zu unerwartet und zu grauſamz fein ehrlicher 

Name, das einzige Gnt, dad ihm feine Eltern binterlaffen und das er 

ũuber aſles ftellte," war auf die beimtüciichfte Weile‘ beſchimpft worden, 

denn in Furzer Zeit hatte ſich das Gerücht über das Pasquill im ganzen 

Departement verbreitet, Doch erwartete ihn noch ein anderer, härterer 

Schlag⸗ Den Angellagten kümmerte für dem Augenblid die vacante 

Stelle wenig und er ftrebte mit allen Kräften ſich von! dem hählichen 
Flecken/ der von ruchloſer Hand feinem Namen angebängt worden, zu reis 

uigen.) Allem) zubor wandte er ſich au den Grafen Sievers, der ihn zwar 
dadurch beruhigte/ daß et auf den anonymen Brief durchaus fein Gewicht 

gu degen derſprach, einige Tage ſpäter durch · die That aber: das Gegentheil 
bewies. "Der Protopopow verſprochene Poſten wurde nämlich zu derſelben 

Zeit dem Gralen/Komarowsky, einem jungen Mann, der noch nicht im 

Departement gedient hätte, vergeben.  Somit'war die Verleumdung doch 

nicht ohne Folgen geblieben: © 

Präfident Etlauben Sie! Dergleichen Angriffe auf die Obrigfeit 
tann ich nicht geftätten. Sie haben’ eben geſagt, daß der! Departemenid« 

direstor der Verleumdung fein Ohr gefchenkt" und) im Folge deſſen dem 

18° 
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Verleumbdeten die Stelle nicht gegeben, während cr doch gleichzeitig erklärt 
babe, daß er dem anonymen Brief feinen Glanben ſcheuke. Eine ſolche dem 

Grafen Sievers zur Laft gelegte Handlungsmeife halte ich für einen Angriff 
auf denfelben uud bitte Sie, ſich ähnlicher Bemerkungen zu enthalten. 

Bertheidiger Aus dem Schluß meiner Rede werdeu Gie erfeben 

mie wenig Gewicht auf dieſe Gedanfenverbindung des Angeffagten zu 
legen ift — 

Präfident. Sie haben erftens nicht das Recht auf meine Ante 

worten zu revlieiren und zweitens baben Ste das von dem Grafen Sievers 

Gefngte nicht als die Anfict des Angeklagten, fondern als die Ihrige 
hingeſtellt, deßbalb bielt id es für meine Pflicht, Sie zu unterbrecen. 

Bertheidiger. Und fo ift der Verleumdung dennoch geglaubt worden, 

dachte der Ungellagte, und meine ganze Vergangenheit, meine 23»jährige 
Dienftthätigfeit war umſonſt. 

Diefe Gedanfen waren es, denen der Geift Protopepoms unterlag, 

indem er allmaͤhlig in jene franfpafte Stimmung verfiel, die in der Pipcintrie 
ale Melancholie hefannt it. 

Die ganze Zeit, die dem Tage, an welchem das Verbrechen begangen 
wurde, veranging, von 21. Jımi bis zum 4. Zuli, befand fih der Anger 
MHagte in volftändig unnatürliger Stimmung, indem. er meber Appetit 

nod Schlaf hatte und unbeweglich auf feinem Sopha faß, Die Blide auf 
einen Punkt gerichtet, ohne auf die ihm geftellten Fragen zu antworten, 
Unerklaͤrliche Vorflellungen und Beſtrebungen entfprangen feinem Kopfe, 
mie es bien, als Anaflüffe eines zerrütteten Gehirns. Die Nächte ſchlief 
er nicht, Tief auf die Strafe, fo daß feine Schweſter und feine Belannten 

ihn wieder nad Haufe bringen mußten. 

Endlich bleibt die Franfpaft erregte Ginbildungsfraft Protopopows, 
die vergeblich nach der Quelle al” feines Ungtüds gefucht hatte, bei dem 
Grafen Koskull fteben, in ibm flcht der Angeklagte den Verſaſſer des 

anonymen Brieſes, der ihn feine® Anſpruchs auf den vacanten Poften bes 
rauben foll, und nicht in der Lage die ganze Abfurbität dieſes Gedantens 
einzufeben, vergißt er vollftändig fein Verhäftniß zum Grafen Kosfull und 
das dieſem zuſtebende Recht, kraſt defien er, ohne zu einem anonymen 

Brief feine Zuflucht nehmen zu maͤſſen, nicht nur beredtigt war, Protopopon 
den Poften zu verweigern, fondern ihn fogar jederzeit des Dienftes zu 
entlaffen — ja, es gewinnt diefer Einfall in feinen Augen fehr bald die 

Geftalt vollftändiger Gewißheit. 
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Am 4. Juli verläßt der Angellagte, ohne von Jemandem gefeben zu 

werden, dad Haus, und geht ins Departement, Hier bemerken mebrere 

feiner Dienſtgenoſſen eine befondere Erregtheit an ihm; fo wendet er ſich 
au Herrn Morew mit der Frage nady dem Inhalt von Papieren, die er 
ſelbſt fhon mehrere Male durchgeleſen hat. Einem andern Gollegen, Rei« 

Hardt, ſaͤllt die ſeltſame Unftätigfeit feines Blickee und fein rubeloſes 

Weſen auf. Endlich fagt der Beamte Winter vor dieſem Gericht aus, 

daß er den Angeffagten vor der That nachdenfend, erregt und bleid ger 
funden Habe. 

Diefer Zuftand fand fehr bald feine Erklärung. Ginige Augenblicke 
fpäter und der Angeflagte beging jenes Ihnen, m. H., ſchon befannte 
Verbrechen. Ich mill bier nur noch hinzufügen: daß, meiner Ueberzeugung 

nad, wenn der Angellagte in dem Augenblid, me er ins Zimmer trat, 
ein Gewehr bei fi) gehabt hätte, der Graf Kodkull aller Wabrfrheintichteit 
nach das unſchuidige Opfer feiner Raferei geworden wäre. 

Nachdem ih Ihnen hiemit den Seelenzuftand Protopopows geſchildert 
babe, wende ich mid zur Aufzähfung derjenigen Momente, die theils die 
QAusfagen der näheren Befannten des Angellagten, theils die Unterfuhungen 

des Doctor Tſchechow ergeben haben, und die in der Piychiatrie als 
fihere Zeichen der Geiftesgerrüttung angefehen werden. 

Diefe Momente find: 1) die vererbte, franfhafte Seelenſtimmung 
Protopopows — feine Mutter litt an der Hyſterie und feine Schwefter 

iR blödſinnigz 2) der Widerſpruch zwiſchen dem von Protopopow began 
genen Verbrechen umd feiner ganzen Vergangenheit; 8) der wirflich kraut. 
bafte Seelenzuftaud des Angeflagten, der dem Verbrechen voranging, wie 
er von feiner Schweſter, der Frau Schneidel und deren Sohn conſtatirt 
wird; 4) die Abwefenheit des Bewußtieins der Folgen feiner That, und 

der Zufunft, die feine geliebte Familie, deren einzige Stüge er war, 

folgeweife erwartete; 5) die Abfurdität der Annahme, daß der Graf 

Rosfull der Urheber des Pasquille und feines gauzen Unglüda ſei. Diele 
Angaben find uns vom Doctor Tſchechow gemacht worden, der den Unger 
Mlagten perſönlich beobachtet hat. Mid) auf die Angaben und Schiußfol- 
gerungen des Doctor Tſchechow, denen übrigens einer der anderen Pſychiater, 
der Arzt Schulze, zufimmt, wenn er anniwnt, daß fich Der Nngeflagte 
bei Volbringung der That in durchous franfpaftem Seelenzuſtande ber 
funden habe, ftügend, behaupte ich, daß der Angellagte ſich hei der Ver⸗ 
übung des Verbrechens in demjenigen abnormen Zuftande befunden hat, 
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der in ber Pſychiatrie als Anfall von Raſerei bekannt, und die Folge 

eines vorhergegengenen guſtandes der Melaucholte it. Diefe Ueberzeugung, 
die wahrſcheinlich zuch die ihrige iſt, kaun in feinem Fall durch die Gute 
achten der beiden Aerzte Meinbardt und Lofinsky alteritt werden, da der 

eine der Herren fib für incompetent hält über den Geelenzuftand des 

Angeflagtert ein Urtheif abzugeben und der amdere fein Urtheil über dem 

normafen Zuftand Protopopows ausſchließlich auf die loglſche Bolgerichr 

tigkeit und Wernänftigfeit feiner Antworten frügt, wobei Herr Lofinsfy 
volftändig vergißt, daß die Mebtzabl der Geifteofranfen ganz logiſc— 
denkt und volfommen Mare Vorſtellungen über das, was gerecht und uns 
gerecht ift, hat, Daß endlich ibre Handlungen and Unterlafjungen ebenfo 

die Folge vorbedachter Enrjepfüffe zu fein pflegen, wie bei völlig gefunden 
Menſchen. 

Die Beſtaͤngung des vom mir Geſagten findet ſich in dem Werk von 
Grieſinger, deſſen Anfibt fa vom allem Autoritäten auf dem Gebiete der 

Plychiatrie getheile wird. Ich nenne bier mır Eoquirol, Devergie, 
Kasper und Schauenftein. Die betreffende Stelle lautet: „Der vom 

Itreſein Oenejene erinnert ſich in der Regel der Ereignifje während feiner 

Kranfpeit und fann oft mit wunderbares Treue und Schärfe die Heinften 

Vorkommniſſe in der Außenwelt und das jeinere Detait feiner Motive und 
feiner Stimmung während der Krankheit angeben. Er weiß oft noch 
jeden Blich jedes Wort, jede Micnenveränderung feiner Veſucher zu 
ſchildern — ‚eine Beitäufige Anforderung au die Umgebung der Itren zu 
einer fleteit, firengen Achtſauleit auf fich ſelbſt, zur Gerechtigkeit und 

Milde, wen es folcher Mahnung noch. bedärite! — Ein ſolches Verhalten 
kommt: namentlich" bei Geneſenen nad) ſchwermuͤthigen und mäßigeren, tobe 

fügtigen Zuftänden vor, weniger mad; der: Zorn des Wahnfinns, aus 
deur der Kranke gewöhnlich viel verworrenere Erinnerungen behält.“ 

Ich verlaffe hiemit die moraliſche Seite der verbrecheriſchen That 
und wende mich zur juridifhen, indem.ich. Cie auf den Artitel 96 des 
Strafgefepbuches verweife, der Tofgendermaßen lautet: „nicht zugerechnet 
werden. diejenigen Verbrechen und: Vergehen, welche don einem Kranken 
in einem völig ewotefenen Anfall: von, Raferei oder günzlicher Beſinnungs- 
foftgfeit begangen’ worden.“ Aus. diefem: Artifel ſowie aus den vorherge ⸗ 
henden konnen Sie entnehmen, daß, indem: das Gefep:den eingelnen‘ Ber» 

breiher für verantwortlich erliart, es die: vollftändige Selbflbeberrfdnug 
und moraliſche Freiheit deſſelben im; Augenblid der That vorausfept. 
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Das Urtheil über die Willensfreibeit des Angeklagten zus Zeit der voll⸗ 
brachten That überfafle ich netxoft Ihnen, m. H., nah allem, mas Cie 
ver Gericht gehört. haben. Aualyſiren Gie aufs Geuaneſte die Hands 
lungsweile Protopopoms und wenn Sie dann, wie ich boffe, zu der 

Ueberzeugung gelangen. daß er unter der Herrfchaft einer unabweisbaren 
Macht gehandelt und daß der ihn verzebrende Ceelenfhmerz die Freiheit 
feines Willens vernichtet bat, dann werben Cie ihn für unſchuldig erflären, 

Sie dürfen ſich nit von der äußeren Stelung des Beleidigers und 
des Beleidigten beberrihen laſſen, Sie müſſen dieſe womoͤglich vergeſſen 

und nur deſſen eiugedenk fein, daß Sie Richter nach Ihrem Gewiſſen, 
Richter der That find. Die Idee der obrigkeitlichen Auterität, die von 

dem Herrn Staatsanwalt fo energiſch vertreten worden iſt, kann dadurch 
nicht geihädigt werden, daß Sie einen Geiftesfranfen, der ſich an dere 
felden verfündigt, freilprechen. Wo die Heilung geboten, m. $., iſt die 
Strafe undenkbar. 

Doc ib will fliegen mud mir bleibt demnach nur eine fegte 
Bemerkung übrig. Das vorliegende Verbrechen, das in der Geier 
ſchaſt fo viel Lärm gemadt, das zu den verlchiedenſten Deutungen 
über die Motive deſſeiben Deranfaffung gegeben, wird Bald vergeffen 
werden und der Geſchichte verfallen fein; mas aber nicht vergeffen wird, 
das find die Qualen des Angeklagten und feiner Familie, die in ihm feine 

legte Stüge verlieren würde für den Fall, daß Sie ihn denne ſchuldig 

foredien folten. Nachdem ic meine Rede geictoffen, gehört das fepte 
Bort Ahnen und ich zweifle nicht, daß daſſelbe die Freiſprechung des Ane 
gellagten enthalten wird. (Beifollszeihen im Publicum. Der Präfdent 
bemerkt, daß das Publicum ſich jeder Verlegung der Ordnnng enthalten 
möge und daß er im Fall der Wiederholung einer ſolchen Demonftration 

genötigt fein werde, den Saal räumen zu laſſen.) 
Staatsanwalt. Der Herr DVertbeidiger leugnet niet, daß das 

Verbrechen begangen worden feiz er ſucht mur zu hemeilen, daß es in 
einem Anal ven Raferei geibehen und beruft ſich dabei auf Das gegebene 

Votum der Aerzte Tſchechow und Schulze. Und in der That hat ſich 
exfterer dieſer Herren übereinflimmend mit dem in der DVertheidigungsrede 
Ausgefübrten auögelpzohen, dagegen Inutet das Gutachten des Dr. Schulze 
anders. Dem Dr. Schulze babe id; unter anderen Fragen über den Zur 
fand des Angeflagten aub folgende vorgelegt: ob er es für bemiefen 
halte, daB das Verbrechen in einem Aufal von Raferei begangen fei, 
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welche Frage er mit einem fategorifchen Nein beantwortet. Folglich Tpricht 

zu Gunften der Vertbeidigung und zum Beweife dafür, daB das Verbrechen 
in einem Anfall von Raſerei verübt worden, nur das Gutachten des Arztes 

Tchechow. Ihm ſtehen die Gutachten aler übrigen Sachverſtändigen ger 
genüber, die dieſen Beweis nicht für erbracht halten. Nun ſeht das 
Geſetz aber voran, dab die Naferei wirklich erwiefen fei, wenn der Verbrecher 

freigefproden werden fol. Ich glaube daher, m. H. daß das Verbrechen 
des Angeklagten, deffen Beftrafung das Strafgeſebbuch ſeſtleht, feinen 
Zweifel unterliegt, und daß Sie Ihr Urtheil im Sinne eines Schuldig aue- 
ſprechen müffen. Der Vertheidiger hat an Ihre Barmberzigfeit appellirt 
und auf die unglüͤcliche Rage des Angeffagten und feiner Familie ger 
wiefen. Doch iſt zwiſchen der geſehlich vorgefchriehenen Pflichterfühung 
und der Hebung von Gnade ein großer Abftand, und es dürfen dieſe 

beiden Dinge nicht mit einander verwechſelt werden. Ic fann Ihnen 
verfichern, m. H., daß die Familien der meiften Verbrecher ſich in einer trefts 
tofen Lage befinden, ein Umftand, der aber auf das Urtheil des Gerichtes 
von gar feinem Ginfluß fein darf. Demnach, m. H., glaube ich in Ander 
tracht deffen, daß felbf der Vertheidiger die Begehung des Verbrechens 
durdy den Angeklagten nicht feugner, und in Anbetracht des Gutachtens 

der Majoritaͤt unter den Sochverſtaͤndigen aunchmen zu Dürfen, daß Cie 

den Angellagten ſchuldig ſprechen werden und auf die Frage, für den Ball, 
dag man fle Ihnen vorlegen follte, ob das Verbrechen in einem Anfall 
von Raſerei veräht fei, feine Antwort zu Gunften des Angeklagten geben 
werden, 

Bertheidiger. Auf den mir vom Herru Staatsanwalt gemachten 

Einwand erlaube id) mir zu erflären, daß die Outachten der Eachverftäns 
digen zwei von einander abweichende Refultate liefern. Das eine lüpt 
fid nur auf Hppotbefen, ohne den Angeklagten ſelbſt perſönlich beobachter 
zu haben; auf der anderen Ceite babe ich mid; auf den Arzt Tſchechow 

bezogen, der feine Schlußfolgerungen auf Beobachtungen, die er ſelbſt an 
dem Angeftagten angeſtellt, fügt. An Ihnen iſt es, Diefer oder jener 
Anſicht den Vorzug zu geben; dod bin id) überzeugt, da Sie derjenigen 
folgen werden, die am meiften mit Ihrem Gewiffen und den Geſetzen über- 

eiuftimmt. Ich habe feineswegs an Ihre Barmperzigfeit appelliit, jondern 
tediglich Diejenigen Thatſachen gefammelt, die den Franfpaften Zuftand des 
Angellagten beweifen und Bitte nit um Gnade, fondern um die Anerfene 
mung einer Thatfache und ihre Eubjuntion unter das Geſetz. 
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Präfident. Augeklagter! Haben Gie zu Ihrer Verteidigung noch 
etwas hinzuzufügen. 

Protopopow. Ich muß rückhaltolos befennen, daß ich gegenüber 
dem Grafen Koskull durchaus fein Gefühl des Unmuths gehabt habe, 

nod haben konnte, weil ich im Laufe von zehn Jabren zuräcgefegt worden 
bin, der Graf aber kaum feit drei Jahren Wicebirector ift, wobei mir 
volfommen befannt it, daß er in Bezug auf die Beſehung von Stellen 
durchaus feinen Ginfluß bat. Als er den Director vertrat, war ich bereits 

in jenem fieberhaften Zuftaude, und am beften wäre damals für mein Wohl 
gelorgt worden, wenn man mic gleich ins Kranfenpaus geſchickt hätte, 
Mir einem Wort, das Unglüd, das mid betroffen, iſt ganz auf die Rede 
mung meines franfhaften Zuftandes zu ſchreiben und ade, die meinen vers 
trãglichen und friedliebenden Gharafter keunen, zweifeln uicht daran, daß 
ich die für mich verhängnißvole That nur in einem Zuftande von Bewußt⸗ 

tofigfeit begangen haben fan. Co lange meine Vernunft durch die Ber 
oͤffentlichung jenes mic, tief fränfenden Pasquils nicht verdunfelt war, 
babe ich meinen Borgefepten die ihnen gebührende Achtung nie verfagt, 

ihre Anordnungen pünktlich erſüllt und deßhalb im Verlauf meiner 
23-jährigen Dienftzeit nicht den feifeften Vorwurf zu hören bekommen; 

und obgleich) ih in den letzten Jahren mehr als einmal von dem Grafen 
Sievers verlegt worden bin, Da er Die indeſſen vacaut gewordenen 
Stellen, auf Die ich durch meine langjährigen Dienfte, meine Fähig- 
keiten und felgenweife durd das Beleg ein geheiligtes Anrecht hatte, 
in Berädfigtigung höherer Rückfichten, mie er ſich audrüdte, die aber 
feinem unter uns verſtändlich waren, fremden Perfonen vergab, fo habe ih 

doch nie gemurrt, fondern vielmehr meinen Dienfteifer noch verdoppelt 
in der Hoffnung, doch endlich aus jener unglücklichen Lage herauszu⸗- 
kommen, die mic, fowohl moraliid als materiell tödten mußte. Unter 

folgen Umftänden iſt es leicht verftändlih, daß mic ſowohl Die Freude 
über die Nachricht, daß ich die Stelle erhalten follte, als noch mehr der 

Schmerz über die mir gewordene Enttäufhung und Berlepung meiner 
Ehre dur den anonymen Brief tief erregen mußte, Bis zu jenem At 
genblick war ich während meines 23jäprigen Dienfted den Geſehen der 
Ehre und der Bernunft treu, und erft als ich durch die Gewalt des Unrechts 

und der Bedrücung jene Beftigfeit verloren, bin ich gefallen. Mit einem 

orte meine Schuld beſteht darin, daß, nachdem ich 23 Jahre lang meine 

Dienfipfligt mit Eifer erfült und im Lauf der fepten 10 Jahte für 
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die wiederholte Arbeit im etatmäßigen Poften feine Entfchädigung erbalten 
hatte, fo daß diefe 10 Jahre kaiſerſichen Dienſtes für mid volfonmen 
verloren find — als man mic) mit einem Stock oder einem Pasquil, das 

iſt gleich, an den Kopf ſchlug, ich die Beſinnung verlor und in Diefem 
Zuftand etwas begangen habe, deſſen ich mich nicht mehr erinnere. Darin 

beftept meine Schuld und in nichts anderem! 

Präfident, Haben Gie noch etwas zu bemerfen? 

PBrotopopom. Nichts weiter ald daß ich zwanzig Mal übergangen 

worden bin, ohne daß ich mir befonders viel daraus gemacht, da ich 
meinen Unterhalt nit aus dem Dienft, fondern aus anderwärtigen Ber 

fhäftigungen bezog; das legte Mal ift aber zugleid meine Ehre verlegt 

worden, indem man das gegen mich gerichtere Pasquill allen denen zeigte, 

die ſich für mich verwendeten; während das Echreiben meines würdigen 
Dnteld des Leibchirurgen Enochin, in dem derjelbe für mic) Fürſprache 

einfegte, Riemandem gezeigt wurde, hat man das von einem Unwürdigen 
geſchriebene Pasquil — 

Präfident. Sie behaupten, daß der Graf Sievers das Parquill 
gezeigt, mit der Abficht, dafjelbe zu veröffentiihen und ſchreiben ihm damit 

eine unwürdige Handlung zu. Sie dürfen das nicht thun. 

Protopopow. Darf ich denn nicht die Wabrheit ſprechen? Der 
Abtheilungs · Chef Kerften, der 23 Jahre mit mir gedient und mic genau 
fennt, hat mic ein günfliges Zeugniß ausgeſtellt. Der Tiſchvorſteher 
Korenew, der fih für mich verwendet bat, erflärte, daß er dein Pasquifl 

feinen Glauben ſchenke und für mich einftehen wolle. Als das Paoquill 

veröffentlicht wurde, konnte ich die Ehrenfränfung nicht ertragen; id 
verlor das Bewußtſein und verfiel in einen mir jegt unerklärlichen Zuftand, 

Sogar jegt, bei der Erinnerung an jene Zeit, fängt das Blut in mir 
zu kochen. 

Hierauf erflärte der Präfident die Verhandlung für geſchloſſen 

und legte das Gerlcht deu Geſchworenen folgende zwei Fragen zur Beants 
wortung dor: 4) Hat der Angeflagte,) der verabjchiedete Eollegien-Secretär 
Nikolai Protopopow, am! 4. Juli des vorigen Jahres während feines 
Dienfted im Departement für die geiſtlichen Angelegenheiten der fremden 
Gonfeffionen, feinem Borgefegten, den das Departement damals verwalteten 

BicesDivector Grafen Koskull einen Schlag verfegt? 2) IA im Fall die 
erſte Brage bejaht werden follte, der Beweis als erbracht anzufehen, daß 
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der Angeklagte fi zur Zeit des begangenen Verbredens in einem Anfall 
von Raferei oder gänzlicher Befinnungsfofigfeit befunden habe? 

Der Staatsanwalt erklärt fih wit der Frageſtellung einver- 
fanden, 

Vertbeidiger. Ich möchte mir erlauben das Gericht zu bitten, 
der fepten Frage folgende Falfung zu geben: kann die That dem Ange - 
tlagten als Verbrechen angeredinet werden? da diefe Faſſung den Herren 
Befchworenen verftändlicher fein dückte, 

Staatsanwalt. Ich babe darauf zu erwiedern, daß die Frage 
ſich möglich an den Wortlaut des Geſehes anfhliegen müffe; dieſes aber 
fagt, daß Verbrechen oder Vergeben, welche von einem Kranken in einem 

völlig erwiefenen Anfall von Maferei oder gänzlicer Befinnungstofigfeit 
begangen worden, demſelben nicht angerechnet werden follen. Dieſem Artifel 
entipredend, müffen die Fragen meiner Meinung nad, die von dem 
Gerichtobof formuficte Faflung bebalten. 

Auf Verfügung des Gerichtshofs wird die Frage nicht abgeändert. 
Nach dem Schlußvortrag des Präfidenten, entfernen ſich die Geſchworenen 
und bejaben nad) einer hafbftündigen Berarbung beide Fragen. 

‚Hierauf wird der Angeklagte freigefprochen. 
Nah Verfündigung dieſes Urtheils giebt das Puhlicum feine Zur 

ſtimmung wiederum durch Beifallszeichen fund. In Felge deffen wird von 
dem Mräfidenten die Räumung des Saales verfügt.) 

Anm. der Red. Ohne und auf die Beantwortung der Frage einzufaffen, in wie weit 
«8 der Idet des Shmurgerite entforit, wenn daffelbe zum Schiedsrichter über Die audein, 
andergebenden Gutachten der Sachverfländigen eingefept wird, in mie weit ferner bie vor 
liegende Verhandlung dazu angeihan war unı die materielle Wahrbeit ans Licht zu fördern, 
namentlich was das Verbalten des Staatsanwalt und der Sacverfländigen betrfit, erlauben 
wir uns nur dielem Progefi ein neues Argument gegen Die Undureführbarfeit der Schwur. 
gericht in unferen baltifhen Provinzen zu entnehmen und Daffelbe den von dem Profefor 
Dfenbräggen in feinen beiden Auffägen: „Betrachtungen über die Jury in Etraffaden* 
(Battifhe Monatafärift. Januar 1864) und „Jury oder Schöffengericht · (Baltife Monates 
frdft, Februar 1867) in derfelben Richtung geltend gemadten Gründen beiyugefellen. Kein 
Inlitut der Juni Rebt, nach Mittermaier, den man doch wahrhaftig für feinen . Finfterüng 
halten wird, mit den befehenden Infiauungen, Sitten, Ginrictungen, focialen und votitifjen 
Berbäftrifen eines Landes in fo engem Zufammenbange, wie die Jury; wo daher Die Ber 
völferung in durchgreifenbe Gegenfäße ber Nationalität, der Gonfeffion, der Gultur, der 
fociaten Stellung oder der volitfgen Anſchauung zerklüftet iR, wird. das Schwurgericht 
Diefes Bolt im Autzuge, Diefelben Gegenfüpe darbieten. Daß aber folde Gegenfäge, wo fie 
won Parteileidenfipaften gegen einander in Bewegung gefept find, das Schuurgericht zu 
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einem wenig geeigneten Forum machen, um vor demſelten das für alle hleiche, in feiner 
Logit wnerbittihe Recht zupumefien, Diefer Gedanke wird, man mag über den vorliegenden 
Brogefi und feine Entfheidung denfen wie man will, fich beim Leſen deffelben einem unmille 
fürlich auferängen. Mo aber gebe e ein Sand, daß der Gegenfüpe auf fpradhlicem, 
eigiöfem und forlafem Gebiet mehr aufzumeifen Hätte, als umfere Provingen? Wenn dies 
felben bisher tbeild wegen ihres gebundenen Zuflandf, tbeils wegen des guten Willens aller 
mit einander in Arieden zu Ieber, auch nicht auf einander geblapt find; wer ficht und Denn 
dafür, daß dad nicht in der Zufunft gefhebe? Hat e& doch an äußeren Derfuchungen dazu 
namentlich unter unferen häuerlichen Sanbaleuten in den Iepten Jahrzehnten nicht gefehlt 
und glaubt man dod) von gewifer Seite, die auf eine Scholle qufanmengeworfenen Ber 
genfäge, die von der Natur auf einander angeniefen find, durch einer Verfcärfung derielben 
gegen einander verbittern zu müffen. Und würde nicht, angenommen daß die Facel der 
Darteleidenfait Im die Bevölterung geileudert würde, die Jurn die gefährliche Parteiwarfe 
und qugleich die ſchlechleſte Juftiganftalt fein? Unter folgen Qventualitäten aber ein auf 
eomfollöite Verhältmifje beredinetes Infttut dem Meötdorganiemus unferes Landes einfügen 
zu wollen, hiehe mit der Sicherheit und Wohlfahrt deſſelben fpielen, 

. 

Bon der Cenſur erlaubt. Riga, den 18. April 1862. 

Kedatar ©. Berfholz. 
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E⸗ giebt auf dem Gebiete unfrer Literatur eine Fülle von Handbüͤchern 

und Wegeweilern, welche den Fremdling in die verſchiedenartigſten Lebens» 
gebiete einführen, es fehlt uns aber mur zu.fehr an einem ſolchen Weger 
weifer für den Fremdling, der im Begriffe fteht, den erften Ausflug in 
das atademiſche Lebensgebiet zu madjen. Hier ift der Fremde zumeift nur 

auf ſich ſelbſt oder bloß auf das Urtheit der jugendlichen Bürger dieſes 
Landes angemiefen — und fol er fi mun im dem neuen Lebensgebiete 
zurechtfinden, fo muß er das. oft ‚genug auf Koften mander Gittern Et⸗ 

fabrung und mancher erfahrt tun. Warum leitet ihn aber fein freunde 
licher nud-verftändiger Ratbgeber in dem fremden Lande? Die Antwort 

auf diefe Frage mag in Folgendem gegeben werden. 
Es ſcheint uns zunaͤchſt, als ob gerade diejenigen, welche vor anderen 

ihrem Alter und ihrer Erfahrung nach, die Wegeweifer und die Rathgeber 

in Diefem Gebiete abgeben fönnten — mir meinen die fogenannte 
„Roiliferwelt", die Gefammtpeit der ausftudirten Leute — im Algemeinen 
fein ‚lebendiges Interefje mehr für das afademifche Leben haben: man if 

eben leider nur zu oft aus.einem „Burſch“ ein „Philifter“ geworden, trotz 

des Gelübdes „ſteis ein braver Burſch zu fein”. Man flieht wohl and 

mit ernfterem Mannedauge auf jenes Treiben der akademiſchen Zeit zurück 
und findet vieles in deaiſelben, was jegt die Prüfung nicht mehr beiteht; 
man ſchämt ſich mitunter wohl and manches Studenteuſtreiches, vieleicht 

fogar des größern Theild der verbrachten afademifhen Jahre — und man 

füpte ſich deshalb, weil.eine ftarfe Gelbftfritit damit auf das engfte ver⸗ 
bunden wäre, nicht aufgelegt, das ofudemifche Lehen und Treiben einer 
ermften Prüfung zu unterziehen — und fo füßt man denn die Jugend 
wiederum hiuziehen zur alma mater, und dieſelbe auf diefelben Pfade und 

Geleiſe treten, auf welchen vieleicht ſchon Vater oder Großvater gewandelt 

Baltifhe Monatsfrift, 8. Jahtg, Bd. XV., Heit 4. 19 



274 Ueber afademifdhes Leben. 

und — geitrt haben. — Es wäre hier auch am Orte, darauf hinzumeifen, 
wie auf unferer einheimifchen Landesellniverfität bis jetzt noch nicht ſolche 

Vorleſungen gehalten worden find, wie fle 3. B. die Profefforen v. Schaden 

in Grlangen und Erdmann in Halle „über afademifches Leben und 

Studium“ unter großer Betpeiligung der Studentenſchaft gehalten haben. 
Bir find der Meinung, daß ſolche Vorlefungen nicht bloß gegenwärtig 
fehr zeitgemäß wären, infofern das akademiſche Leben dur die Aufhebung 
der meiften früheren gefeglichen Hemmnifje fid) in der Gegenwart ganz 

anders entwideln kann, fondern aud von großem Nupen und Gegen bes 

gleitet fein und fid) innerhalb und außerhalb Dorpats einer großen Ans 

erfennung erfreuen würden. Iſt e8 doch Schreiber dieſes aus feiner 

afademifchen Zeit noch fehr erinnerlich, wie das theologiſche Kollegium von 

Zuhörern aus allen Fakultäten überfült war, als der betreffende Profeffor 
in feinen Vorträgen über theologiſche Moral auch auf- das Due, insbe 

fondere auf das Studentenduell zu ſprechen kam. 

Es fchlt nun aber der akademiſchen Jugend zur Zeit nicht bloß an 
ſolchen muͤndlichen Rathgebern, auch das, was die Literatur und in diefer 

Beziehung bietet, if nicht immer darnach angelhan, die akademiſchen Jünger 

auf die rechte Bahn zu leiten, und hauptſächlich eimen Behler möchten 
wir fämmtlihen Handbüchern diejer Art zum Vorwurf machen: es fehlt 

ihnen an der nöthigen Hiftoriihen Grundlage, indem faft gar feine Rüd« 

ſicht auf die. Geſchichte und Entwidelung des deutihen Studententhums 
genommen wird. Am auffallendften tritt dieſes bei den „Vorlefuugen über 

alademiſches Leben und Studium“ von Profefjor Erdmann zu Lage, 

einem Buche, das wohl unter den Wegweifern für die alademiſche Jugend, 
feiner großen Meiphaftigfeit und Ausführlickeit wegen, den erften Plah 
einnimmt. Grdmann berührt die für das deutfche Studentenfeben fo wichtige ” 

Frage, ob Corps oder Burjhenfgaiten, nur uebenbei (S. 235) und geht 
auf die Geſchichte der deutſchen Burſchenſchaft von 1817, fowie deren Ber 
deutung für Die Entwidelung des deutſchen Studentenlebens — wir ſprechen 

bier nicht von der natioual ⸗deutſchen Seite der Burſchenſchaft, fondern von 

ihrer ſonſtigen reſormatoriſchen Aufgabe für das afademifde Leben — gar 

nicht ein. Uud doch fann nad unferer Meinung gar-keine vichtige Würdis 
gung des deutſchen Studententhums gegeben werden, die nicht auf geidicte 
licper Grundlage beruht und auch das in ihre Darftellung Hereinumeben 
weiß, was die Geſchichte des Studententhunis lehrt. Auch das Dorpater 
Studententhum iſt nicht ohue Geſchichte: mag man auch mit Recht oder 
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Unrecht den Studentenftand als den confervativften und zäheften bezeichnen, 

einen Fortſchritt und eine Geſchichte wird derfelbe in jedem Falle aufzus 
weifen haben. Das if aber gerade die terra incognita, auf welder wir 
wandeln; denn worauf die Geſchichte auch unferer alma mater hinweiſt, 
was für Ideen ſich innerhalb des afademifhen Lebens im Laufe der Zeit 
geltend gemacht und Bahn gebrochen haben, das iſt den meiften verborgen 
und aud außerhalb der Univerfität fünmerr man fl wenig darum, ift 

im Gegentpeil ſchon damit zufrieden, wenn der Sohn mit denfelben Farben 
geſchmückt nad) Haufe kommt, die der Vater einft trug und wenn der Sohn 

nun zur Freude des Vaters aber zum Schreck der Mutter von einigen ber 
ftandenen Duellen zu erzählen weiß, 

So erſcheint es denn nicht bloß wünſchenswerth, fondern auch nothe 

wendig, endlich einmal etwas Sicheres und Wahres über die allgemeinen 

Grundiagen des akademiſchen Lebens aufzuftellen; aber je mehr der Bere 

faffer dieſes Auffages die Nothwendigleit einer ſolchen Darftelung erfeunt, 

um defto mehr müßte er davor als vor einem zu großen Wagniß zurüde 
ſchrecken und nur die Richtigkeit des Satzes, daß einer doch den Anfang 
machen muß, fonnte ihm dazu, ermuthigen, die Feder in diefer Angelegenheit 

gu ergreifen. Mögen diejenigen, die mit diefer Auffaffung des afademifchen 
Lebens nicht zufrieden fein werden, eine andere und beffere liefern! 

Bas heißt akademiſches Reben? Was ift deutfhes Bur- 
fenthum? Diefe beiden Fragen ſollen uns zunaͤchſt bei äftigen. Der 
Student ift ein Jüngling, der auf die „hohe Eule" zieht, um ſich da⸗ 
ſelbſt auf feinen künftigen Lebensberuſ durch wiſſenſchaſtliches Arbeiten vors 

zubereiten. Das afademifche Leben kann alſo zunächſt in nichts anderem 

beftehen, als in der Erfülung des obengenannten ſtudentiſchen Berufs, in 

dem wiffenf@aftlihen Sichausbilden für den fünftigen Beruf. Debhalb 
trägt die Univerfität den Namen der „hohen Schule”, weil in der Elementare 

iule ſowobl ais auf der Hochſchule gelernt umd gearbeitet werden mußr 
freilich auf legterer in anderer Weile als in erfterer: dort fam «0 auf das 

pünftliche Auslernen des Aufgegebenen an, hier fommt es auf dad Erfenuen 

und tiefere Verſtehen des vom afademifchen Lehrer Vorgetragene an; dort 
mußte der Schüler dem Lehrer feine Lection anffagen, hier antwortet der 

Dochſchüler aus dem Schatz feines eigenen durch Freiheit des Denkens 

und der Exkenntnig gewonnenen Wiſſens. Wir können fomit der Meinung 

19* 
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nicht beipflichten, die von Profefjor Erdmann in feinem obengenannten 

Buche getbeilt wird, daß der Student in feiner Weile mehr ein Schüler 

fei.: Erdmann drüdt es jo aus, daß der Schüler in. dem Studenten 
„deftorben“ ift, daß. der Gtudent nicht mehr nuterrichtet werde, fordern 

„ſich ſelbſt unterrichte“. Erdmaun führt weiter an und ſcheint dus als 

nachabmungswerth binzuftellen, daß er während der erſten Jahre feines 

Studententebens jo gelebt habe, „daß fein Profefjor eine Ahnung von 
jeiner Grifteng hatte“. Ctdmann vermeider endlich mit Abſicht ſowohl den 
Ausdrud „Hochſchule“, „Hochſchuͤler“ und erfindet auftatt defien Die Ber 
zeichnung, eines „angebenden Gelehrteu“. Ale dieſe Arußerumgen von 

Proiefjor Erdmann, zu denen wir noc eine Menge anderer binzufügen 

fönuten, verfennen aber die ganze Natur des Studenten: wenn aud, wie 

wir eben gelagt baben, ein großer Unterfchied zwiſchen einem Schüler und 
einem Hochſchũlet ift, fo ſcheint uns der Student immer doch nod mehr 

Verwaudtſchait mit dem Schüler als mu dem Profeffor zu haben, Man 

wolle das nicht als eine Herabwürdigung -des Etudenten anieben, fondern 

dod nur Die. wahre Sadlage ins Auge fallen. Kein Student, zumal 

wenn er jo lebt, daß die Profefforen Feine Abnung von feinem Dafein 
baben, wird ſich in der erften Zeit feines Studiums nud vielleicht auch 

länger hinaus als „angehender Gelehrter” fühlen, menigftens kann dad 

unmöglib als Negel gelten, Bei ſolchen Grundanfbanungen kann man 

auch nicht mehr veriteben, weßbulb überhaupt od Uuiverfitäten beftchen 
jollen und. der Student auf die Iniverfität zieht: iſt er gar nicht mehr. 

verbuuden, Collegia zu hören, ſondern unterrichtet er ſich bioß ſeibſt, fo 
find atademiſche debrer jomehl, als Hörfüle unnüg und lönute man ebeufo 
gut auch zu Haufe vermöge des „Selbſtunterrichto“ ib zum Zuriften oder 

Theologen. ausbilden. E 
Der Student ift aber Fein augebender Gelehrter, in dem der Schüler 

aeftorben“ ift, jondern iſt und bleibt zuuächſt noch cin Schüler und zwar ein 

Oochſchuͤler, der ſich durch wiſſeuſchaftliches Arbeiten, durch Hören der 
Voricſangen und durch ſelbſtãndiges erarbeiten derſelben, auf feinen 
tanftigen Beruf vorbereiten jol. Wir köunen Daher auch wicht der Meluung 
beipfliten, als ob das Beſuchen oder Nichtbeſnchen der Gollegia für den 
Studenten eine ziemlich gleihgültige Frage fei und der. Student fi cbenfo 

auch auf eigene Hand ausbilden kann, Ginzelue befouders dazu ausgeräjtete 
Geifter mögen das thun, obgleich ie fid nad unferer Meinung ibre wiffene 
ſchaſtliche Ausbildung dadurch nur etſchweren würden; für die große Mehr» 
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zabl der finhieenden Jugend ober, für die mittelmäßig Begabten. kann 
diefer Grundſatz unmöglich gelten. Für diefe wird e8 im Gegentbeif Darauf 

onfemmen, daß fie zunäcft auf die verba magistri, wenn auch nicht 

ſchwören, fo doc menigftene bören, und es ſcheint une, daß der alademiſche 

Zünger gerade um fo felbftändiger fih entwickeln wird, fe treuer und 
aemiffenbafter er das benutzt, was ibm durch den Beſuch der Collegio 
geboten wird. Mit der wachſenden Erfenntuiß des Studenten wird ſich 

denn ſchon eine allmählige individuelle Geftaltung des ganzen Wiſſensſchatzee 

onbahnen, und fann der Student cd nod möglich machen, daß er neben 

ber fetbftändigen Verarbeitung defien, was er von feinen Proiefforen hört, 
noch diefen oder jenen Theil feines Studiumg beionders bearbeitet und 

erfaßt (mir gedeufen bier unter Anderem auch der vom jeher Faeultät ger 
fteftten Preisanfgaben), fo wird ſich allerdings die individuelle Geftaktuug 
eines ſolchen fünftigen „Gelehrten“ um fo mannigfaltiger und reicher ent⸗ 

falten, immer aber dürfen wir davon nicht abgeben, daß der Keim der 
Wiſſens und der wiſſenſchaftlichen Ausbildung des Studenten, wie er im 

Durcichnitt genommen beſchaffen ift, nicht dur den „Selbſtunterricht?, 
fondern durch die Vorlefungen der Profefforen und das gemiffenhafte 

Hören derfelben ſeitens des Studenten gelegt wird. Ausnabmen bierven 

fönmen nie zur Regel gemacht werden und’ nicht jeder immatrienfirte Gtudent 
wird eine folde geiftige Größe, wie Profeſſor Erdmann in Halle. 

Doc) wir hatten oben die Doppelfrage geftelt: was ift afademidhed 
Leben? was ift dDeutiches Burfhentbum? Wie werden mir num 

den zweiten Theil unferer Brage beantworten? mud ift bei unfern Grumd« 
fügen eine Beanrwortung deffelben überhaupt noch möglich? Wir hoffen co. 
Der Student tritt als Hechſchüler mit dem Momente feiner Zmmatricnlatien 
in die Geweinſchaft der andern Hochſchüler, die gleich ibm ſich wiſſen- 
ſchaftlich anf der Univerfität ausbilden wollen, und da num der Etudent 

gleich allen andern Menfchen ein Züov rokmxöv iſt und es in der menfdje 
lichen Natur liegt, ſich als Glied des Menſchbeiteorganiomus zu fühlen, 

fo fiegt es and in der Natur des Studenten, daß ſich derjelbe ald Glied 

des Univerfiräte- und Etudentenorganismus fühlt und angefehen willen 
wid. Wer ſich Daher von diefem Organismus abſondert, gieht fein 
atademiſches Bürgerreht anf. Der Student aber fol wicht auf dem Iſolir⸗ 

ſewmel feiner eigenen Gubjectivität ftehen, und zwar um fo weniger, als 
mebl fein Stand der menihliden Geſellſchaſt fo fehr auf den Verkehr uud 

die. Gemeinſchaſt mit Seinesgleichen angemielen ift als gerade der Studenten» 
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fand. Der Student ift eben erſt aus dem elterlichen Haufe geſchieden, 
aus dem Kreife feiner Verwandten und Freunde — und er follte ſich jetzt 
bloß auf dem Verkehr mit ſich felbit befcpränfen? Man fagt, und doch 
nit mit Unrecht, daß der fohlechtefte Verlehr eines Menſchen der fei, 

ansfhliegfih nur mit ſich ſelbſt umzugeben. Gin Student alfo ohne 
Studentengemeinſchaft iſt ein unnatürlihes Weſen und wir müflen ent 
ſchieden der Meinung entgegentreten, die den wiſſenſchaftlichen Beruf des 
Studenten dermaßen betont, daß fie die ganze Würde und Aufgabe des 

Gtudentenlebens bloß ins Gollegienlaufen, Nachſchreiben der Vorträge 

daſelbſt und brüten über denfelben vor dem „Kamin“ im eigenen Studire 
gimnter ſetzt. Diefe Art Studentenleben ift nicht bloß deßhalb falſch, weil 
fie einfeitig if, fondern auch deßhalb, weil fie nicht zu dem durch die 

Univerfität gefeten Ziele führt, d. h. weil fie nie Männer aus ſich erzeugen 
wird, welde für das Leben von eingreifender Bedeutung fein werben, 
fondern im beften alle einige trodene Stubengelebrte , welche höchſtens 
durch rein wiſſenſchaftlich-⸗literaͤriſche Erzengniſſe für die Menſchheit wirken 

werden, Der Zwed der Univerfität und des Studiums fann aber nur 

der fein, wiſſenſchaftliche Männer für das Leben auszubilden. 

Benn wir nun fo die Anſchauung ernflih befämpfen mußten, melde 

den Studenten abfondert von der Studentengemeinfhaft und die ganze 

Anfgabe des Studenten in feinen wiſſenſchaftlichen Beruf aufgehen Täßt, 
fo müflen wir ebenfo aud einer andern gleich einfeitigen und die Aufgabe 

des Studenten ebenfalls verfennenden Meinung entgegentreten. Biele 

— und zwar wird diefe Meinung von den Studenten» Verbindungen 
meiſtens geiheilt, die wir „Corps“ nennen, verfiehen unter akademiſchem 
Leben bie Zeit des Aufenthalts auf der Univerfität, wo der Student ſich 
in feiner Schulfreiheit und überhaupt feiner Freiheit fühlen und diefelbe 
in vollen Zügen genießen fol, wo der Student inöbefondere in den erften 
Jahren feiner Studienzeit austoben und ſich feines Lebens freuen oder, 
etwas finnvoller ausgedrüdt, wo er feinen Charakter ausbilden fol. Diefe 

Anfhauung ift aber ſchon deßhalb fall, weil fie das alademiſche Leben 
sänzli von dem eigentlichen Beruf des-Studenten lostöft, denn nach 
diefer Meinung fol ja der Student zunächſt, d. h. wenn er auf die 
Univerfität gefommen ift, nidpt arbeiten und ſtudiren, fondern fid) feines 

Lebens freuen, ſich amüſtren und fi) austoben, als ob man fi nicht 

feines Lebens freuen fönnte, wenn man zuvor arbeitet und ſtudirt. Es 
muß daher hier wiederum daran erinnert werden, Daß die erfte und eigent⸗ 
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liche Aufgabe des Studenten wiſſenſchaftlicces Arbeiten iſt, nicht 
aber fib austoben ober das Reben genießen, aud nit den Charatkter 
ausbilden, denn das fann man in erfolgreicher Weife nur dadurch, baf 
man arbeitet, und überdem ift Die Ausbildung des Charakters Sache des 

ganzen Lebens. „Der Aegriff des Studenten, fagt von Schaden in feinem 
vortrefflihen Bude „über akademiſches Reben und Studium*, beruht auf 

dem einer geiftigen Würde, und Wehe dem, der das vergißt.* 
Ber nicht ſtudirt, iſt unferer Auficht nad, auch nicht Student. Studirens⸗ 

halber fi auf der Univerfität aufhalten uud fludiren find himmelweit vers 

ſchiedene Dinge. Ja wir gehen ned; weiter, wer nicht ſtudirt, iſt auch 
nit „Burj“, denn ein „deutſches Burfhenieben“ Iosgetrennt vom 

Studium und ber wiſſenſchaftlichen Arbeit müſſen mir feines zweifelhaften 
futlichen Wertes wegen durchaus beftreiten. Es foll fein Gegenſah 

wiſchen einem „Studenten“ und einem „Burfden“ gefet werden, und 
wo man dennoch einen ſolchen ſtatuitt, da verliert das afademifdhe Reben 
oder das „Burſchenleben“ im engern Sinne dieſes Wortes fo zu fagen den 

Boden unter den Füßen und wird zu einem in ber Luft ſchwebenden 
Phantom. Bir verftehen unter deutſchem Burfchenleben die Kehrſeite des 
ſtudentiſch· wiſſenſchaftlichen Berufs, den gejelligen Beruf des Studenten, 

Belanntli find die deutſchen Univerfitäten allein in der Lage, von einem 

befonderen gefelligen afademilhen Leben oder Burſchenleben ſprechen zu 
öunen , indem auf andern Randesuniverfitäten wohl ſtudirt wird, ein bes 

fonderes „Burſchenleben“ ſich aber nur auf deutſchen Univerfitäten findet. 

Diefes deutſche Burſchenleben haben wir als ein geſchichtliches Faltum 
überfommen und überall, wo deurfhe Zünglinge fudirt haben, hat ſich 

bald auch ein deutſches Burſchenleben, fei ed num In der Form von „Gore“ 

oder „Randmannfcpaften“ oder „Burſchenſchaften“ oder andern Verbindungen 
berausgebildet. Die Seele diejes Burfhenlebens bildet das Gemeinfchafts, 

leben in den ebengenaunten Formen. Es fragt fih nun, welchen Werth 

und welche Bedeutung dieſes gefellige Leben des deutſchen Studenten für 

uns hat. Wir fmüpfen an ein Wort von Schadens an. Er fagt: „wir 
fennen für die afademifhen Zünglinge nichts Erſprießlicheres, ale wenn 

fie, von den flrengen Wettfimpfen ihrer wiſſenſchaftlichen Gegenftände 
ermũdet, ſich den leichteren und künſtleriſchen Genüffen ergeben und hier 
unter Lachen und Scherzen ein Geſchaͤft betreiben, weldes mur Die 
froͤblichere, aber um nichts ſeichtere Kehrfeite ihres wiſſenſchaftlichen 
Berufs darſtelt“ Hiermit Haben wir nicht bloß die ſicliche Bedeutung 
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des „Burſchenlebens“ nachgewieſen, fondern zugleich das richtige Werhältniß 

von Studium und Burſchenleben angedeutet: es ift Das das Ber 

Häftniß von Arbeit und Erholung. Man fürbte nur nicht gleich, 
daß das ganze deutſche Burſchenleben danıit fiber den Haufen ſtürzen werde, 
Mlerdings if mit dieſer Verhäftnißbeftinmung der Tod jener Anſchauung 
erklärt, nach welcher dad Gtudentenleben im Genuß der Breibeit und des 

Lebens: beftchen fol und die das gefellige Gemeinfc;:ftsleben des Studenten 

als defien Hauptaufgabe anfieht. Das gefellige beitere Zufammenteben 
des Studenten in feinen hergebrachten Formen bat für uns nur einen 
Sinn, einen Werth und einen Reiz unter der Vorausſetzung, daß diefes 

nefellige Vereinsleben des Studenten die Kebrfeite feines wiſſenſchaftlichen 
Arbeitens iſt. Bel diefer Verhäftnißbeftimmung fann und ſoll Der gute 
Kern des deutfhen Burſchenlebens“ durchaus gewahrt werden: der Student 
kann dabei nad) wie vor ein Gemeinſchaftoleben führen und dieſes Gemein» 
ſchaftsleben fan dabei nach mie vor feine befondere geſchichtlich ühers 

kommene Geftaltung bewahren, — es fol nur alles auf die ‘richtigen 

Söranfen und auf das richtige Verbäftnig zwifchen dem wiſſenſchaftlichen 

und geſelligen Beruf des Studenten zurückgeführt werden. Lepteres aber 
iſt mit aller Entfhjiedenheit und ohne Nüdficht durchzuführen, mag dabet 

auch manches falen, was Viele bis dahin für den Kern des Burfchene 

lebens gehalten haben. 

Bir haben uns nicht bloß die. Aufgabe geſtellt, etwas Pofltives über 
die allgemeinen Grundlagen des afademiihen Lebens aufzuftellen, fondern 
wollen zugleich unfere Orundfäge über alademiſche Freiheit und Ehre ent ⸗ 

wideln. Beide Aufgaben aber gehören weſentlich zufammen: denn haben 
wir durch unfere Verbältnißbeſtimmung vom Studium und gefeligen Beruf 
des Gtudenten die allgemeinen Grundlagen des akademiſchen Lebens ger 
wonnen, fo handelt es ſich jetzt weiter darum, wie denn das afademifhe 

Leben ſich im einzelnen beihätigen und wie namentlid der gefellige Beruf 
des Studenten gegenüber feinen Standesgenoffen fi geſtalten foll. 

Bir werden wohl nicht irren, wenn wir als die beiden Hauptfactoren 
des atademiſch⸗ gefelligen Lebens die akademifhe Breiheit und Ehre 

hinſtellen. Wird doc in den beſten Studentenliedern gerade die Freiheit 

des Burſchen fo ſchon befungen und wird ebenſo in jenem „Weihegeſang“, 
den man den „Sandeövater” nennt, die Vertheidigung der Ehre mit dem 
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Schläger in der Hand als Inhalt des Burſchenſchwures hingeſtellt! Preis 

beit und Ehre find die Brennpunfte des akademiſch- gefeligen Sehens. 
Diefes bat ſich auch genugfam durch die ganze Geſchichte des deutſchen 
Studententhums bewaͤhrt. Es wird daher unfere Aufgabe fein auf diefe 
beiden Faetoren des Studentenlebens jet nätier einzugeben. 

Benn Die afademifhe Züngerfhaft zunaͤchſt nah Breiheit ſtrebt 
und dieſe mit aller Giferfucht zu mwabren fucht, fo folgt das aus der Natur 
des Studententhums. Der Beruf des Studenten beftand ja darin, daß 

er nach Erkenntniß ſtrebt. Erlenntniß aber ohne Freiheit ift nicht denkbar 

und fehr Schön fagt darüber v. Schaden: „Erkenntniß iſt etwas, mas 
nit auf mechaniſche Welfe und von Außen an den Menfchen gebracht 
werden kann. Erkenutniß ift nur in, mit und durch Freiheit möglich. 
Brandt daher der Staat erfennende Individuen, fo fann er biefe bloß 

dadurch geminnen, daß er den Jünglingen die nöthige afademifche Freiheit 
gewährt. Es würde fidy der Staat die Spannadern feiner Fortbewegung 

durdhſchneiden, wenn er die fludirende Jugend ihrer Freiheit und Gelbfte 
ſtaͤndigkeit beranben folte.“ — Frei muß der Student alfo fein, infofern 

er ein nad) Erkenntniß ftrebendes Individium iſt, frei muß er aber auch 
in ‚feinem gefelligen Verkeht fein, welcher ja, mie wir gefehen, nur die 
andere Seite feines wiſſenſchaftlichen Berufs ift. Aber mas beißt das, ber 

Student muß „frei“ fein? Die Erklärung des Begriffes „Freiheit“ ift 

durchaus nicht leicht, und zwar deßhalb, weil Freiheit im vollen Sinne 

dieſes Wortes ſich gar nit auf Exden findet. Zreiheit ift nicht willfüre 
liches Wollen und Belieben, fondern die Freiheit ift durch das Gute ber 

‚grenzt, libertas est beata necessitudo boni fagt Auguftin. Das Schlechte 

gehört fomit nicht zur Breiheit; fo lange aber noch Schlechtes und Ir 

tbũmliches und Sũndliches auf Erden befteht, kann es and feine volle 

Breibeit geben, indem alle Freiheit ihre Schranken haben muß und zwar 
am“ Beleg, am göttlihen fowohl als am menfhlihen. Wenden wir num 
diefen: allgemeinen Begriff der Freiheit auch auf die ſtudentiſche Freiheit 

am, fo fönnen wie nur zu dem Refultat kommen, daß es feine abfolute 
alademiſche Breibeit giebt noch geben fann und dag die alademiſche Freiheit 
ebenfo an gemiffe Schranken gebumden iſt mie die algemein-menfaliche. 
Mit dieſem Gap gerathen wir aber miederum mit Vielen in Conflict, die 

mit-Profeffor Erdmann für den Studenten, und zwar in bemußter Untere 
ſcheidung von den andern Ständen der menſchlichen Geſellſchaft, eine at 
folute Freiheit verlangen: der Gtudent fol in jeder Beziehung frei fein, 



282 Ueber alademiſches Leben, 

keine andere Autorität über ſich anerfennen als nur fich ſelbſt. Profeffor 
Erdmann erfhöpft fih in der Ausmalung dieſer abſoluten ſtudentiſchen 
Breipeitz „der Student ift von allen beengenden Feſſeln frei und weiß fid als 

der Herr der Schöpfung"; der Student iſt „der geiftige Freiherr“. 
Der Student hat auf feinen Anden zu hören und Niemantem zu gehorchen 
als „mer ſich felbft“. „Stubentenverbiudungen, welche der Staat erlaubt, 
find niht frei genug“; ja ©. 56 Iefen wir folgendes: „was aus dem " 
Sap, der Student ift frei, für das Berbältnig des Studenten zur Bamilie, 
bürgerlichen Geſellſchaſt, Staat, folgt, dab iſt das normale in ſittlicher 
Hinfiht, wie feine vefigiöfe Pflicht nur if, was ans dem Begriff der 

Breibeit hinſichtlich ſeines Verhaͤltniſſes zur Religion abgeleitet werden 

fan. Dagegen, was mit der Zreiheit reitet, ift das abfolnt Verwerfliche 

und Schlechte.“ — Diefe Anſchauung ſteht oder fäht mit der anderen, ob 
ber Student ein wefentlid anderer oder höherer Menſch ift ald die anderen 
Bewohner dieſer Erde. Erdmann ift allerdings dieſer Meinung, indem 

er auedrücklich bemerkt, ©. 6: „der Student ift ein Bürger einer andern 
Bell". Wer num aber diefe Meinung nicht theilt, ſondern aud die 

Mufenföhne zu den Einwohnern diefer Welt zählt, kann dem Studenten 
feine wefentlid; größere Freiheit zuerfennen, als fle allen übrigen Menſcheu 

zulommt, d. h. eben, auch die ſtudentiſche Breiheit iſt an die göttlichen und 
menſchlichen Geſetze gebunden. — Bir haben nun nod) zu zeigen, worin 

fi) die Beichränfung der ftudentifchen abfoluten Freiheit zeigen ſoll, und 
thum dieſes in folgenden drei Sägen: 

1) IR die afademildje Freiheit dahin zu befpränfen, daß fle nicht 
An Widerſpruch mit dem eigentliden Beruf des Studenten, der wiſſen⸗ 
ſchaſtlichen Arbeit, geräth. Bir meinen, daß die Studentenverbindungen, 
mögen fie heißen wie fie wollen, nicht der TZummelplag einer unbefchränften 

Breiheit fein dürfen, fondern daß es ihre Pflicht ift, auf das wiſſenſchaft⸗ 

liche Leben und Treiben ihrer Verbindungsglieder in irgend welcher Weiſe 

ein wachfames Auge zu haben. Es muß die Anſchauung faßen, ald ob 
man ein guter „Burſche“ fein könne, dabei aber gar nicht oder fehr wenig 
zu Audiren brauche; es muß die Anſchauung von der ganzen Studenten 

verbindung zur herrſchenden erhoben werden, dab das gefellige 
Leben des Studenten im Dienfte der Wiſſeuſchaft fteht und daß daher 
alles aus demfelben zu entfernen ift, was jenem Ziele irgend wie hinderlich 
if. (Bir erlauben und Hier auf das unfelige täglidje drühſtüceweſen hin 
audenten, da6 den Studenten zu einer Zeit, wo vielleicht die wichtigften 
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Borlefungen gehalten werden, aus den Collegien in die Kueipe zieht.) 
Es muß ferner die von fo vielen Verbindungen noch immer feftgebaltene 
Meinung fallen, als ob die erflen Semefter der Studienzeit dem auss 

ſchließlichen Lebensgenuß au weihen wären, ja daß es dem „Burſchen 
von ädtem Schrot und Korn“ nicht in den Sinn fommen dürfe, in diefer 
Zeit die Gollegia regelmäßig zu befuchen. Dem gegenüber müßte gerade 
darauf gefehen werben, daß der Student in den erſten Gemeftern ſoviel 
als möglidy arbeitet, denn die Erfahrung hat es nur zu oft gelehrt, wie 

ſchwer ſich ſolche erſte Verſäumniſſe nachholen laſſen, und daß dieſelben oft 
von ſchlechten Folgen für die ganze wiſſenſchaftliche Ausbildung geweſen 
find. Die Zeit des akademiſchen Studiums iſt bei der Maſſe des zu ver ⸗ 
arbeitenden Stoffes durchaus nicht fo reichlich gemefien, ald dag man 

ungeftraft ein Paar Gemefter dem Lebenegenuß oder der Eharafterauss 

bildung widmen fann. 

2) Darf die alademiſche Freiheit nie die heiligen Geſetze der Sitt⸗ 
lichteit überfehreiten und folten auch die Studentenverbindungen nie gegen 

das fittliche oder unfittlihe Leben ihrer Glieder gleichgültig fein. Jedes 

Vergeben gegen die Gefepe der Sittlichkeit ſällt auf Die ganze Verbindung 
und deren esprit du corps zurüd. Siulichkeit ift zudem nicht bloß die 
Grundlage jedes tiefern gefelligen Lebens, alfo aud des akademifhen Ver⸗ 
bindungsfebens, fondern auch die erfte Anforderung an einen „honorigen 

Burſchen“. Sehr richtig fagt in diefer Beziehung Profeffor Erdmann: 
„Die ſittliche Berechtigung der Gtudentenverbindungen liegt mur darin, 
daß fie der Sittlichteit dienen.” Wo man diefes nicht anerkennt, da mag 

wobl Freiheit im Sinne von Zügelofigkeit und Ungebundenpeit, nicht aber 
wahre Breiheit, die an die Gefege der Zucht und Sitte gebunden iſt, zu 
finden fein. Es mußte -in den Statuten der Verbindungen durchaus die 

Sittlichlkeitoſrage ausdrüdtid) bemerkt werden und dürften Glieder, Die ſich 
grobe unfittliche Meberfchreitungen haben zu Schulden kommen faffen, nicht 

in den Verbindungen zu dulden fein. Warum iſt der Begriff der 
„Honorigfeit”, der doc fonft fo peinlich von den Studenten gewahrt wird, 

gerade in diefem Falle fo lag? 

3) Muß die Freiheit des Studenten auch in Beziehung auf das Mag 
feiner gefelligen Freuden in vielen Beziehungen befäpränft werden. Bir 
wollen hier nur an das „SKeipen“ des Studenten erinnern. Wenn ſich 
eine Verbindung immer noch tolerant gegen derartige geiftige Genüſſe ihrer 
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Glieder verhält, die bereits das Reich des Menſchlichen zu werfaffen 
anfangen und man fogar ſolche Zuftände als zum , burfcifefen Wefen 

gehörig anflht, fo vergißt die Werbindung, daß die akademiſche Würde 
des Studenten allerdings eine geiflige ift, nicht nber eine ſpirituöſe. Se 
menig mir geflunt find dem Studenten den vollen Becher au nehmen, fo 

febr muß aber im Namen der akademiſchen Würde genen alle „Bierleclichfeit“ 
und andere vermeintlich überirdifhe Zuftände proteflirt werden. Sollte 

es nicht an der Zeit fein, 3..B. dos fogenamnte „Zutrinfen hei Den Rüchfen« 
ans dem Bereich des ſtudentiſchen Comments zu entfernen. Diefes Her- 

unferftärzen des Stoffes anf Commando hat in der That nichts Poetiſches, 

führt im Gegentbeil nur zu Bald zu höhf proſaiſchen Mefultaten. ir 
wünfdpen fomit ‚im Intereſſe der afademifhren Würde mehr Mäßigkeit in 
den geiftigen Genüffen des Studenten und ſind der Meinung, dab Durch 
dieſes Poftulat die afademiihe freiheit nicht im mindeftens gefährder 

wird, fondern daß dieſelbe vielmehr auf der Folie der Zucht und der her 

rechtigten Schrauten in deſto reinerer Geftalt ſich und darftellen wird. 
Wir richten jept unfer Augeumerk auf den zweiten Brennpunft des 

atademiſch · geſelligen Lebens, auf Die afademiihe Ehre. Daß der 
deutſche Student fteis auf Ehre gehalten und diefelbe gegen alle Angriffe 
auf Diefelbe zu f&hüpen gemußt hat, bedarf feines weitern Bemeifee, liegt 
vielmehr in der Natur der Sache. Wer uinlid der Student ein nad 

wiffenfehaftficher Etkeuntuiß Arebendes Individuum und unterſchied er ſich 
hiedurch von den andern Ständen der Geſellſchaft, fo muß er dieſen ihm 
eigentpümlichen Beruf zu wahren ſuchen. Dieſes afademifde Standes 
bewußtſein aber ift zugleih der Quell der alademiſchen Ehre, welche 

demnach darin befteht, daß der Student ſich als Zünger der Wiſſenſchaft 

fübts und ſolches auch von Seiten der ihm gleihen Standetgenefien an 
ertaunt wiffen will. Wie wir von jedem Gliede der meuſchlichen Gefell- 
ſchaſt Ehre verlangen, d. h. dab man fi feines innern Werthes und 
feiner Würde, feiner Stellung und feines Berufs bewußt ift, fo verlangen 

wir daſſelbe aud von dem alademifhen Bürger. Wehe dem Jünger der 

BWiffenfpaft, der feine Ehre im Leibe bat! Cs bat ſich uun aber in den 
Begriff der afademifen Ehre ein Moment eingeſchlichen, vermöge deflen 
der Student meint, ein höherer umd ſo zu fagen fißfidjeres Gbrgefühl 
beflgen zu müfjen ald andere Menſchen. Ausgehend nämlich von der ſchon 
oben berährten Grundanſchauung, daß der Student überhaupt ein anderer 

Menſch fei ale die übrigen Gattungsmenfchen es find, und daß derſelbe 
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eine größere Breipeit haben müſſe als; andere: Menſchen, iſt er dann weiter 

zu der Meinung vorgeſchritten, Daß auch feine ‚Ehre eine tiefere und 

empfiudlichere fein müffe, als es bei andern Menfchen der Fall zu fein 

pflegt. So if er denn fehließli bei jenem fuftigen point d’honeur 
angelangt, vermöge deffen feine (Ehre womöglich ſchon. durch) jedes ſchieſe 
Geſicht oder durch das Wörichen „ieonderbar“ in Frage geftellt iR. Durch 
diefen Gutwidelungsgang hat aber die alademiſche Ebre ihren innen Halt 

und Kern verloren und if zu einem ganz Außen Dinge geworden, d. b. 
der Befiß der Shre ift abhängig yemadpt werden von der Äußeren Aue 
erfennung oder Nichtanerfennung derfelben. Aber follte der Befip der 
Ehre, die doch ein rein perſönliches unt inneres Gut ift, wirklich von Der 
Äußeren Anerkennung derfelben abhängig fein? Wir müſſen dem gegene 
über ſagen: wer durch das Angetafterjein feiner Ehre von außen ber ſich 
wirklich ſchon für ehrlos haften jolte, deflen Ehre muß nicht tief genug 
begründet yewefen fein. Alerdings wird -e8 feinem ehreupaften Meufcen 
gleidigättig fein dürfen, wie fein perſönlicher Werth von außen her, ber 
fonders von feinen Standeogenoffen geachtet wird, allein fein. eigentlicher 
Werth und feine innere Ehre (uud auf diefe tommt cd doch zunächſt au) 

Faun durd) äußere Achtung oder Mizachtung nie in Brage gefteht werden. 
Geben wir num nach Darlegung unjerer allgemeinen Grundſähe über 

alademiſche Ehre noch ſpecieller auf dieſelbe ein, fo müffen wir zunädft 
fügen, daß der Student weſentlich feine höhere Ehre befipt als andere 
ehrenhafte Meufgpen, und es ift eine mehr als gewagte Behauptung, wenn 
+ B. Profeffor Grömann den Sap auiftellt, die Ehre des Etudeuten fei 
eine ſo ganz bejondere, daß der Staat von feinem Studenten. einen id 
verlangen fol, fondern ſich volfommen mit dem „Ehrenwott“ des Stur 

denten begnügen ‚aus. Bweitens aber müſſen wir es beronen, daß. es 
uns ganz faljcy,erfcheint, wenn man mit Erdmann (S. 212) das Befen 
der Ehre in „das Äußere Anerfanntfein“ derſelben ſetzt. Wir halten, Diefe 

Auffaſſung der Ehre für um fo gefährlicher, als ans derfelben die ſtudentiſche 

Art der Vertheidigung der Ehre eutſpriugt. Profeffor Erdmann vergleicht 
den Angriff. auf die Ehre des Studenten mit dem Angriffe eines auf mein 
Leben eindringenden Raͤubers und folgert daraus, daß wie im Ichtern Folle 
die Exiſtenz und. das. Leben des Menſcheu bedroht ſei, es auch im-erftern 

Falle ebenſo mit der Eziftenz uud dem Leben des Studenten ſei. Aber 
Ehre. und Anerkennung oder Nichtanerkennung berfelben feitens der bürger- 

lichen Geſellſchaft ſind nicht. Deutsche Dinge; wären fie das, jo müßte 
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das Stautögefeh ebenfo das Duell erlauben, mie es die Bertheidigung reſp 

Tödtung eines auf mein Leben eindringenden Näubers erlaubt. 

Steht es uns fomit feft, daß wie alle Ebre fo auch des Studenten 

Ehre eine innerliche und daher unantaftbare ift, fo ſteht es gleichfalls fet, 
daß der Student innerhalb einer Genofenfhaft lebt, die aus lauter 
Gleichen beftebt und in welcher Keiner beffer oder ſchlechter ald der Andere 

iR — und daß er nicht gleichgültig bleiben darf, wenn diefe ihm zuſtehende 
akademiſche Würde äußerlidy von Seiten feiner Standesgenofjen beanftandet, 
oder wohl gar beſchimpft wird. Es fragt fih nun, was der Student in 

einem ſolchen Falle zu thun hat, um wieder in den Befig feiner ihm ge⸗ 
raubten Anerfenmung zu gelangen. Das akademiſche corpus juris ante 
wortet auf dieſe Frage „fordere den, der dich beleidigt hat, und ſchlage 
did mit ihm!“ Was beißt das aber „fc ſchlagen ?“ D. h. ftelle dich 

mit dem, der did) gefränft hat, auf die Menfur und made mit demfelben 
fieben Waffengänge! Gelingt es dir, deinem Gegner ſieben „Schmiſſe“ 

beizubringen, fo ift es gut, gelingt es Dir aber nicht und erhältft du viele 
mehr die leben „Schmiſſe“, fo — ift es auch gut, denn in beiden Fällen 

ift deine Ehre wiederhergeftellt. Fragſt du weiter, wie das denn möglich 
fei, da dein Gegner feine Beleidigung noch gar nicht zurädgenommen, im 
Gegentheil dir noch fteben Hiebe beigebracht habe, fo fagt man dir: darauf 
tdune man die nit antworten — „aber beruhige dich, du haft Courage 
gezeigt und giltſt jegt in den Augen der Andern wieder für ehrenhaft, 

und das {ft doch die Hauptfacher. 

Mit diefem Zwiegefpräd glauben wir das, was man „Studenten 
duell® nennt, erflärt zu haben. Wir find nicht im Stande ihm einen 

tiefen Sinn unterpulegen und haben ſolchen auch vergeblich in der Hier 
einſchlagenden Riteratur geſucht. Jedenfalls flieht es aber ſeſt, dab das 
Duell unter Studenten dad gewöhnliche Mittel ift, ſich die geraubte An« 

erfennung der alademiſchen Ehre wiederzuſchaffen und da dieſes Mittel 
bereits feit Jahrhunderten auf den deutfchen Univerfifäten beſteht und ſich 

top alademiſchen Senatsmandaten und Welegationen, trotz Feftungs« und 

Carcerhaſt — ja troß Chreugerichten — bis auf den heutigen Tag erhalten 
hat. Allerdings ift dem deutſchen Stubententhum feit dem Anfange dieſes 

Jabrhuuderts nicht bloß die Widerfinnigfeit und Zwediwidrigkeit des Duells, 
fondern auch deſſen fittlihe Verwerflicpleit klar geworden und indbe ⸗ 
fondere hat die deutſche Buiſchenſchaft von 1817 zuerft durch das Iuftitut 
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des Ehrengerichts den Grundſatz ausgeſprochen, daß nicht jede Ehren» 
Beleidigung die Satisfaction durch Waffen verlange, fondern daß der 

Student fid in den meiften Fäden mit einer „mündlichen Satisfäction“, 
die ihm aber das Ghrengericht giebt, begnügen müffe. Damit trat mm 
die deutſche Burſcheuſchaſt jenem Inftigen point d’honeur entgegen, der bis 

dahin dur die „Corps oder Landsmannfchaften” auf den deutichen Unis 

verfltäten geherrſcht hatte und brach zugleich dadurd die Herrſchaft des 
„Schligers". Die Burſcheuſchaft wagte es damals offen zu geftehen, daß 
das Duell ein Uebelftand fei, welcher vorläufig noch nothwendig fei, auf 

defien völlige Abſchaffung aber jedenfals hingearbeitet werden müſſe. 
So dachte man in den Jahren 1817—1819, die nachfolgende Studenten. 

generation iſt aber leider von dieſen Grundjäßen vielſach abgewiden, denn 
ein großer Theil derfelben und zwar ift es leider der biß auf den heutigen 
Tag dominirende Theil der „Corps“, verficht den Gruudſatz der abfoluten 

Duellnothwendigkeit. Nur die in den Bußtapfen der alten Burſchenſchaſt 
getretenen modern - burſcheuſchaſtlichen Verbindungen, deren es allerdings 
faft auf jeder Univerfität welche giebt, fowie andrerſeits Die fogenannten 
Bingolfiten-Berbindungen nehmen in der Duellfrage einen andern Stande 
punft ein. Die modernsburfenfhaftliyen Verbindungen fehen das Duell 
mehr oder weniger als Uebelftand an und arbeiten an defien Abſchaffung, 
während die Wingoffiten, die ſich gleichfalls faft auf allen Univerfitaten 
verbreitet haben, von ihrem Princip eines chrifilich- ſitilichen Studenten 
lebens nur das Duell gänzlich verwerſen. Ans diefem kurzen gefhichte 

lichen Ueberblid wird man jedenfalls exfehen, dab das Studententhum 

ſelbſt in der ſittlichen Beurtheifung des Duells in verfajiedene Parteien 

zerfällt und dag ein großer Theil auf die völlige Abſchaffung des Duells 
himarbeitet, während ein dritter das Duell bereits abgefchafft hat. 

Auch wir müflen uns den Gegnern des Duells auſchlietzen, weil wir 

meinen, das Duell verftößt ſowohl gegen das göttliche Gcfep der Nächſten⸗ 
Hiebe umd der Berföpntichteit gegen den Feind, als auch gegen das Gtantsr 
geieg: Niemand foll fein eigner Richter fein. Wir fönnen aud night einen 

folchen feinen ſitilichen Unterſchied machen, wie j. ®. Erdmann es thut, 
der das Piſtolenduell als Mord bezeichnet, weil bei demfelben die Möge 

lichteit der Selbſtvertheidigung wegfaͤllt, während er das Schlaͤgerduell 
als ſittlich berechtigt hinſtell. Für uns fallen beide Duellarten in die 

Kategorie der unerlaubten Notwehr und werden wir darin durch die Ver⸗ 

theidigungsgrände , die man für da6 Duell gelten zu machen fucht, nicht 
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irre werden Es wird zur weltern Begründung unſerer Anſicht noth⸗ 
wendig fein, auf die Hauptgründe der Duellſreunde hier einzugehen: 

1) Sagt mon, das Due, insbefondere das Schlägerduell, ſei nie 
auf eine Stufe mit dem abſichtlichen Todifclage zu ſtellen, weil man gar 
nit. die Abfiht babe, feinen Gegner gu tödten. Erdmann drückt dieſes 
fo aus: Das Duell gebe aus dem Beftreben hervor „Jemandem, dem 

man ſchon lange nicht mehr bold ift, ein Andenken von feiner Geſchldlid⸗ 
feit auf die Bıuft oder in das Geſicht zu tättowiren“. Aber welche ſchlechte 

Moral liegt diefer Anfhaunng zu Grunde! Sehr treffend ſagt Profefier 
Volkmann in feiner in. Dorpat gegen das Duell gehaltenen Rede: „wer 
die tödtliche Waffe feindfelig erhebt, Kibernimmt die Verantwortlichteit des 

Todtihlages jedesmal ganz, nie halb, denn der Frevel liegt nicht. in 
dem Ausgange, ſondern in dem ganzen Beginnen“. Erdmann verwirlt 
das Piftolenduell aus dem Grunde, weil ‚dabei feine Gelbfivertheidigung 

moͤglich ift, indem noch fein Piſtolenſchüte es in feiner Kunft fo weit ger 

bracht habe, die herannahende Kugel feines @egnerd mit der. feinigen anle 

zufangen. Aber gilt denn daſſelbe Argument micht andy gegen das 
Scylägerduel? Wer kaun dem hier fi gegen jeden Hieb verteidigen? 
Dver wer fann feinen Schäger fo gefbidt führen, daß er demfelben alle 

Hiebe zum voraus genau vorfhreibt? Und ift Die menfchliche Reidenfhalt 
beim Duell gar nicht zu verauſchlagen, zumal gegenüber Jemand dem man 

„ſchon fange nicht mehr hold if“? Nehmen wir endblid mod das dazu, 

daß es bei. den Gchlägerduellen oft mr von liniengroßen Entfernungen 

abhängt, dem Gegner zum Krüppel zu machen oder ihm vieleicht ſogat 

einen tödlichen Hieb oder Stich zu verfepen, fo finft jenes Begehren des 

Tätowirens oder die Abſicht des Nichtiodtens in nichts zufammen, Dan 
laſſe ſich dod nicht durch den Schein blenden: wohl ſteht es dem Zünge 

liuge gut an, wenn er in der edlen Fechtkuuſt geübt iſt und. in ritterlicher 

Gewaudtheit die Hiebe feines „Rappierjuugen“ parirt und deſſen Blößen 

geſchidt zu benugen weiß; wohl ift es auch eine hohe Tugend, wenn er 
für das Vaterland in den Krieg zieht und Dort fein Schwert mit dem 
Blute des Feindes nept, ja jein eigenes dabei verfprigt; aber übel ſteht 
«6 dem Jünglinge an, wenn er für das Scheinbild feiner Ehre, für die 
armſelige äußere Anerkennung derfelben, dad Schwert zieht, fein Lehen oder 
wenigftend feine Glieder durch den Zweifampf auf das Spiel fept: ud 
dabei am (Ende trop des eitlen Giegesbewußtfeins Die Ruhe feiner eek 

auf ewig untergräbt, indem der, dem „man nicht hold. war. und dem 
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man ein Andenfen ſeiner Geſchicklichteit auf die Bruft oder das Geſicht 

tättowiren“ wollte, von tödlihem Hiebe getroffen miederfinft, um nicht 
wieder aufzuſtehen. 

2) Meinen die Vertyeidiger des Duels: das Duell fönne unmöglich 

aufgegeben werden, weil es cin nothwendiges Zuchtmittel für den Studenten 
fei; es würden jonft die einmal nit zu vermeidenden Streitigkeiten in 

srobe ZThätlichfeiten ausarten. Dagegen bemerkt v. Schaden: „Die 

Meinung, welde das Duell als einen Halt des Studenteniebens anftebt, 

tann nur dann einen Sinn haben, wenn man unter denjenixen, melden 

das Duell eben diefen Halt bieten jol, nur die Shwädern, Geringern 

und Roheren aller Studirenden verfteht. Welch ein Eingeändnig 
iR dae aber von Seiten der Beljeren? Abgeſehen aber von ber Blöße, 

die die Befjern unter den Studenten fich felbft durch diejen Vertheidigunger 

grund geben, fo ift diejer Grund auch deßhalb in feiner Weiſe ſtichhaltig, 

weil er auf dem falſchen Grundfap beruht, Daß man zwiſchen zwei Uebeln 
das geringere wählen muß, d. h. damit co nicht zum „Prügeln“ kommt, 

joll «8 zum „ſich Schlagen“ tommen. Sollten wirtlich diefe beiden Ber 
giffe, das „ſich prügeln“ und das „ſich ſchlagen“, jo diametral von einander 
verfhieden fein, daß fid kein myſtiſcher Zuſammenhang zwiſchen beiden 

nagpmeifen tieße? Wir" find der Meinung, daß beide vom Uebel find, 
und wählen nicht zwiſchen beiten, foudern verwerfen ſowohl den Prügel 
als den Schläger. Es enifteht aber Darauf die Frage, was nun? 

Der Student hat nad unferer Meinung nicht bloß ein anderes 
Sarisfactionsmittel als das Duell, fondern and ein beileres, wir fagen 
fogar das einzige wahre Satısfacttonsmittel, um feine gefränfte Ehre vol 

Nindig wiederherftellen zu Können. Und dieſes Satiofactionomittel ift das 

Chreugericht, ein Forum, das aus der Müte der Studentenwelt felbit 

hervorgegangen ift mit dem Zwede, alle Gorenbändel anf dem Wege der 
„mündlihen Catisjaction“ beizulegen, indem der von Diefem Gericht 
ſchuldig Beiundene vor demfelbeu feine Beleidigung öffentlich widerruft 
und zurücknimmt. Uns ift daher micht die Menfur, fondern das Ehren» 

geript der einzige Ort, wo der Student wirkliche Satisſaction erhalten 
fann, und wir meinen ferner, daß dieſes Forum für ale Ehrenhändel 
genügt. Falle ſeht zarter Natur mögen mit Der entſprechenden Zartheit 
behandelt werden. Während das Duell entweder gar feine Satisiaction 

gewährt oder hoͤchſtens eine ſolche, die fih ſittlich nicht vertheidigen laͤßt, 

giebt das Ehrengericht in jedem Falle Genugthuuug, indem es vermöge 

Waltifche Wonatsfchift, 8. Jahrg, Bd . KV. Heft 4. 20 
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der ihm gegebenen Strafgewalt (Verweiſe, Aueſchluß aus der Studenten 
gemeinfhaft) den Geguer dazu veranlagt, feine Ehrenkränkung Öffentlich 

wiederum zurüdzunehmen, Zurüdnahme der Beleidigung aber ift Satis ⸗ 
faction, — Bir ſtellen es endlid) als Theſe hin, daß au einem Orte, wo: 
ein allgemein anerfannte® Ghrengeridht befteht, jede und alle Röthigung 
fih zu duelliren wegfällt. Wo das Duell unter ſolchen Berhälmiffen 
aber dennoch angemandt wird, iſt es nur ein Mittel, feine Eonrage zu 

offenbaren oder fein Müthchen zu fühlen. 
Bir find: nun auf unferer alma mater in der glüdlicen Tage, ein 

allgemein amerfanntes Ehrengerict zw befigen, und follten demnach vor⸗ 
ansegen, daß dadurch bei uns die Herrihaft des Schiägers gebrochen iſt. 
Das ıft aber leider wicht der Fall und noch immer fordert jedes Studien⸗ 

jahr auch feine Duellopfer. Worin liegt nun der Fehler? Bir meinen 
darin, daß dao Ehrengericht unferer alma mater nod) nicht zum Bewußt - 
fein feiner Stellung gelangt ift. Gin Ehrengericht darf es mie zu einem 
Duell kommen laſſen oder wohl gar auf ein Duell entſcheiden. Das ift 

ja gerade die genügendere und höhere Satiofattion, die Das Ehrengericht 
zu geben vermag, daß es in jedem Falle auf mündliche Gatisfaction ente 
ſcheidet, nicht aber die Gatisfaction dem zweifelhaften und ſittlich verwerf- 
lichen: Waffenglüde anheimftelt. Das Uebel liegt aber nicht alein im 

Gprengeriht, fondern in der Studentenwelt felbft. Als in jüngfer Zeit 
eine Verbindung von Studenten auftrat, die das Duell principiel ans 

veligiöfen und Gewifjensbedenfen verwarf, hatte diefe Verbindung, trotdem 
daß in Dorpat der Grundfag gilt: „eder, deſſen Ueberzeugung das Duell 

widerftreitet, iſt ebenſo ehreuhaft, wie der, der ſich duellit“, von einem 

großen Theil der Studentenfhpaft die heftigften Anfeindungen zu erduldeu, 
die ſich oft bis zur Rohheit verfliegen, und anfatt diefe Anfänge eines 
jedenfalls nach dem Beſten ftrebenden Gtudententhums mit Sreuden zu 
begrüßen, wurden diefelbe nur zu oft mit Hohn empfangen. Woher diefe 
Erſchemung? 

Bir Haben es ſchon einmal geſagt, daß der Studentenſtand einer der 
conjervatioften und zäheften Stände der menſchlichen Geſellſchaft iſt. Wir 
leben nun jegt allerdings in deu Zagen des „Fertfgritts”, alles fol ja 
anders und beffer werden und das „Alte“ fol theild ganz befeitigt, theils 
erneuert „werden. Warum ift aber dad Studententpum noch immer taub 

gegen den „Bortfehritt“, der die ganze übrige Welt erfüllt? Hier fol alles 
foviel als möglich beim Alten bleiben und deunoch kann fi das Studenten. 
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thum nicht der Stimme des berechtigten Fortſchritts entziehen, wie denn 

auch unfere Studentenwelt durch manderlei innere Stürme Dazu gezwungen 
iR, auf dem Gebiete der Duellfrage „Gewiſſeusfreiheit“ zuzugeftehen. Aber 
man ift leider auf halbem Wege ftehen geblieben und will dieſem Zugeftändnig 

doch nicht vole Macht und Ausbreitung geben. — Doch wir wollen 
nicht verzagen, dad Zugeändniß der Gewiffensfreiheit, deffen ſich Dorpat 
vor andern deutfchen Univerfitäten rübmen fan, fann nad) unferer Meinung 

nur dieſes Reſultat haben: entweder man ninmt ed wicder zurück und das 
ſteht hoffentlich nicpt zu erwarten, oder aber dieſes Zugeftänduiß wird von 

immer mehr Anhängern aus genutzt und die Zuhl der Dnellgegner vergrößert 

fi der Art, daß daſſelbe Verhätmiß von Vielen zu Wenigen, das jept 
in Bezug von Duelfreunden zu Duellſeinden obwaltet, in Zukunft zwiſchen 
Duellfeinden und Duellfrennden zur Geltung fommen wird. 

Die Frage nach einer Erneuerung des afademiichen Lebens, die wir 
behandelt haben, kann aber nicht bloß durch Die Duellirage 'und deren 

glüdlicye Löfung beendigt werden. Die Duellfrage fteht ju im engften 
Zufammenhange mit der Anffafjung, die man überhaupt von der alademiſchen 

Ehre, Freihen und der eigentlich akademiſchen Aufgabe hat. Sol alio 
teformirt werden, fo muß in allen Stücken eine Reiorm vorgenommen 
werden, uud um: diefe aufs neue anzuregen, find diefe Zeilen geſchrieben 

worden, Der Foriſchritt zum Beffern kann ſelbſtverſtaͤndlich nur aus der 

Mitte der Studentenwelt ſelbſt hervorgehen. Es jcheint uns aber, er würde 
ſich viel leichter in der alademiſchen Welt anbahuen, wenn ee auch außer 

halb derfelben von denen, die dieſes Zerrain fennen, angeregt und unter 

Rügt würde. Verliert die alte Auffaffnng der Dinge erft alle ihre Stüge 
punkte in der Außenwelt, fo kann der all des Gebäudes ſelbſt vielleicht 

bald nachfolgen. Sind der veritändigen Rathgeber recht viele da, fo wird 
es auch nicht an Solchen fehlen, welche ſtatt der alten Irrwege lieber die 

neuen Pjade einſchlagen werden. 
Wilbelm Müller. 

20° 
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Die tuſſiſche Papierwährung 
Cine volfemirthfäaftlige Studie. 

mit Rücficht auf Die Frage der Wieberberftellung der Neialmärung. 

Dritter Artikel.*) 
v 

Theorie des Papiergeldwerths. 

Die Neibmendigteit, das Papiergeld als Währung zu befeltinen und 
zur feften Metallwährung zurüdzufebren, läßt fi unſchwer theoretiſch ab» 

leiten. Cie wird durch die befannten fhlimmen Wirkungen der Sapierr 

mäbrung auf Bollswirthihait und Prwatrechteverhöltniſſen, Finanzen und 
Staatseredit, Ordnung und Sittlichkeit der bürgerlichen Gefellſchaft band» 

grteiflich bewieſen. Die Notbmwendigfeit dagegen, einen beflimmten 
Beg zur Herſtelung der Metalvaluta einzufclagen, ift keineswegs 
ebenfo leicht zu begründen. 

Bei rationelem Vorgehen wird die Wabl dieſes Weges von den 

Einwirkungen und Veränderungen abhängen müflen, melde das Papiers 
geld nicht nur im Allgemeinen, ſondern unter den beionderen Umftänden des 
concreten Fallo hervorzubringen ftrebt und bier wirklich bervorgebracht 
bat. Die Unterlubungen bierüber führen nothwendig auf die Theorie 
des PBapiergeldwertbs einer» und auf die concrete Geftaltung dieſes 

Werths in dem betreffenden Papiergeldlande andrerfeits bin. ein in 

beiderlei Hinfiht begeqner man großen Schwierigteiten. 
Bei der Theorie des Papiergeldwertbs muß man fi wie bei anderen 

ähnlichen theoretiihen Kragen der Volfswirtbicaftslehre damit begnügen, 

die Tendenz der Geftaltung dieſes Wertbs zu beſtimmen. Dan geht bier 

*) Zu dem zweiten Artifel (Rebruarbeft, find folgente Verichtigungen nachzutragen: 
© 147 3 18.1. 19 v. 0. Matt: „größere Gefahren für den Mifbraudh des Papieıgelid 

beige* Lies: größere Sigperheit gegen den Ripbraud 
des Bapiergelds biete. 

. 166 „142. 0. flatt: „Umlaufeftätten“ fie: Ummechslungsfätten 
. 178 , 10.0. lies: Den Höhepunkt einer Greditrifis bildet ein acuter Geldmangel. 
» 173, 12 d. 0. fatt: „der Preife und Bondscurfe, bobem Ditconto* lieh: der Breift, 

zum Theil aud In hobem Disconto, 
„175 , 150. 0, ſtau: Heigeniliche · les: dauernde, 
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alſo von einigen mitwirfenden Haupturfahen ans, melde in der Wirf- 

fichfeit ſtets oder faft immer vorfommen. Ginige der wichtigſten und häts 

finften Combinationen und Modificationen diefer Urſachen vieleicht auch 

einige wenige aelegentlihe Urfachen laſſen ſich dabei im ihrer Pedeutung 
für die Geftaltung des Paviergeldwertba wohl mit herücfichtinen. Dabei 

wird fomit deductio beftimmt, wie Die Erſcheinungen des Metallaglo's und 
der in Papiergeld ansgedrücten Waarenvreife als abbängige Gröfen 

jener Urſachen ſich geſtalten müſſen und in der Wirkfichfeit, da dieſe Ur— 

ſachen aud im einzelnen Falle die mitfvielenden Hauptfacteren zu fein 

pflegen, fib au geftalten fireben. Allein ſchon die Fenftellung dieler 

allgemeinen Geftaltungstenden; des Paviergeldwertbs ift ſebr ſchwierig. 

Die Folgerungen aus allgemeinen wirtbihaftlicen Gefeken und die Abs 
fractionen aus vieljeitigen ftatiftiihen Beobachtungen müflen richtig vereinigt 

werden. Erſcheinungen wie die bier beiorochenen find nicht nur in einem, 

Sondern in vielen einzelnen Fällen von zablreichen Nebenurſachen und 

mannigfaltigen Combinationen und Modiftcationen der Haupturſachen mit 

abbängig. fe daß die richtige Ausſcheidung des den Entwicklungegang der 
Grfbeinung in der Hauptfache beberrfhenden Verurfahungsioftems 
die größten Schwierigfeiten bereitet. Daber neben die Anſichten der 

Theoretifer aub in diefer Brage vielfach auseinander, Man muß zufrieden 

fein, wenn vorläufig über Die mictigften vrinciviellen Punte in der 
Theorie de Papiergeldwerthß eine gewiſſe Einigung erzielt wird. 

Aber felbft, wenn dies erreicht iſt, muß die noch ſchwierigere Aufgabe 

geföft werden, die wirflic erfolgte Realiſtrung jener feſtgeſtellten Geftale 
tungstendeny des Papiergeldwertho in den conereten Verhbältniſſen eines 

einzelnen Landes zu gegebener Reit genau nachzuweiſen. Hier bedarf es 
feinerer. Deductionen unter Berüdfibtigung der befonderen Eigentvümliche 

feiten diefer fpecielen Voltewittbſchaft und umfangreicher ftatiftiicher Uns 

teriuchungen. Streng genommen müßte durch zeitlich und räumlich möge 
lichſt ausgedehute infematilhe Maſſenbeobachtungen über Die thatſächlich 
von der Papierwährung bewirkten volks⸗ und einzelwirthſchaftlichen Vor⸗- 
gänge der mirflie Werth des Papiergelde — Das Disagio gegen Mes 
talgeld und die Kauftrait gegenüber den Waaren — für jeden Heinften 

Zeite und Raumtheil feftgeitellt werden. Bei der augenſcheinlichen Uners 

füßbarfeit einer foldren Forderung muß man fich in der gemöhnliden 
Beile, wenn man Größen nicht abfolut genau beftimmen fann, mit Näher 
zungewerthen begnügen. Diefe erbält man, indem die räumlich und 
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zeitlich wirkenden Ginfläffe, welche wieder mehrere gleichartige Beſonder- 
beiten in ber Geftaltung des Papiergeldwertbs hervorzubringen ſtreben, 
in Gruppen und Gfaffen zulammengefellt werden, fo daß die Erſchel- 
mungen des Metallagio's und der Kauffraft des Papiergelds zugleich 
als abhängige Größen einer ſolchen Claſſe von Ginflüffen fib dar 
fielen. Diele Elaffen find nad verwandten Merfmalen von einjefnen 

Zeitperioden und einzelnen Raumverhäftniffen, z. B. nah der Aehn⸗ 
lichteit des politifchen und wirthſchaftlichen Charafters mehrerer einzelnen 
Papiergeldperioden und mehrerer Papiergeldländer zu bilden. Für jede 
diefer Claſſen won Einflüffen muß annähernd befimmt werden, mie fid 

unter ihrer Einwirkung der Papiergeldwerth zeitlich und räumlih zu ger 

ftalten rebt. Das deductive Verfahren, d. h. die Ableitung der Wire 

Zungen aus den durch Beobachtung erkannten Urfachen, alio hier aus den 

gefundenen zeitlichen und räumlichen Verſchiedenheiten der cloſſeuweiſe 
geuppirten Urſachen wird aud bier vornehmlich benutzt werden müſſen. 

Es wird durch generelle Inductionen aus beobachteten Wirkungen, 

d. b. bier aus ſtatiſtiſch feftgeftellten Agio- und Preisfägen, zu unterflügen 
fein. Unferes Erachtens wird man ſich dabei freilich nidt verhehlen 
dürfen, Daß die ſtatiſtiſchen Daten nicht fo zuverläſſig und fo reichlich für 
jeden Beite und Raumtgeil, wie es erforderlich wäre, zu erhalten find und 
deßmwegen und zugleich wegen der Schwierigkeit der Jſolirung der Urſachen 

die aus folhen Daten gezogenen Schlüſſe nur hedingten Werth haben. 
Die concrete Papiergeldperiode eines einzelnen Landes, wie Nußlands 

in der Gegenwart, muß dann in diejenige jenen Claſſen von Ginflüffen 
entfprechenden Gruppe der Papiergeldwirthſchaften geſtellt werden, in 
welche fie nad) der Dermandiicpaft der auf fie räumlich und zeitlich ein» 
wirfenden Einflüffe gebört. "Pepteres iſt nicht Idıwer zu beſtimmen. Ehen 
Durch jenes Berfahren erhäft man für die Gefaltung des Papiergeldwerths 
ſtatt der nicht abfolnt genau feftzuftellenden die genügenden Währungdr 
wertbe oder mit anderen Worten nicht zu weite Grenzen, zwiſchen denen 

der wirflie Betrag der gefuchten Größe liegen muß. 

Gin ſolches Vorgeben ſcheint und bei der wiſſenſchaſtlichen Röfung 
praftifder Fragen, wie die Papiergeldfrage, oder, was baffelbe fagen 
will, bei der Benugung der Theorie als Richtſchnur für die zu ergreis 
fenden praltiſchen Maßregeln unvermeidlich. Auderen Falles wird die 
Tpeorie, welche kurzweg old alleit und an jedem Orte richtig bezeichnet 
wird, für die Pragis und deren Aufgaben zur irteleitenden Schablone, 
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Bor dem doctrinären Feſthalten am folder Schablone verdient oft genng 

das inftinetive Handeln des reinen Praftifers, ja des Routinlers den 
Vorzug. 

Unfere Anſicht führt zu der wichtigen praftifchen Zolgerung, daB es 
aus den Wirren des Papiergeldweiens feinen Ausweg giebt, welder 
unter allen Umftänden als der allein richtige bezeichnet werden kann. 
Der einfache Grund dafür ift, daß die theoretiich möglihen Wirkungen 

des Papiergelds thatſächlich nicht immer und nicht überall in der gleichen 

Weiſe eintreten, 

Eine allgemein notbwendige Unterf&eidung, welde aber 
zeitli und räumlic von fehr verfhiedener Tragweite if, muß 
von in Betreff der Veränderungen, reſp. Verlufte des Papiergeldwertho von 

vornherein gemacht werden, wobei ſich jolort die Bedeutung der vorher 

gehenden Grörterungen zeigt, Diefe Unterfeidung bezieht ſich auf die 
ſtrenge Auseinanderhaftung der Begriffe der Entwerthung (Depreciation) 
und der Wertbverminderung, wenn von verringertem Papiergeldwerth 

gelprochen wird.) Jene bezeichnet die Thatſche und näher in Zahlen 
oder Quantitätsbegrifen ansgedrüdt die Stärke der Disparität zwiſchen 
Bapiergeld und Münze (reſp. der aliquoten Gemigtstheile feinen Goldes 
oder Silber); Diele, die Werthverminderung dagegen, Die Thatſache 
und In ähnlicher Weiſe den Grad der Abnahme der Kaufkraft des 

Papiergelds gegenüber von Waaren. Das Maß der Entwerthung 

iſt das Agio oder der Auſſchlag des Metallgelds gegen dad Par 
piergeld gleichen Nennwerths (oder umgekehrt das Disagio). Das 

Maß der BWerthverminderung ift die aus der Papierwährungs- 
wirthſchaft entfpringende Differenz zwiſchen dem jegt in Papiergeld und 
dem ehemals in Münze (oder einlösbarem, volgültigem Papiergeld) ger 
zahlten Waarenpreife. Die confequente Unterfpeidung von Entwerthung 

und Werthvermindung ift für die richtige Theorie des Papiergeldweiens 
unumgänglid). Diele Grundirrtbämer über Papiergeld und über Geld-, 
Eredite und Bankweſen überhaupt, da eine ähnliche Unterfceidung auch 
im Münzs und Banfuotenwefen nothwendig ift, erklären ſich nut aus der 
fäffeplichen pentificitung jener beiden Begriffe. Ohne Diefelbe ſcharſe 
Unterfheidung und ohne die gleichzeitige Greenntniß, daß nad) den ver- 

9 6. Beite. 4 Lehre v. d. Bantın ©. 94 fi, Züb. Zeitfärift 1861, ©. 619 ff, 
ebend. 1763 ©. 476, 483 ff. Stanttwörterbud Vn., 663. 
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ſchiedenen Zeit- und Raumverbäftnifien Entwertbung und Wertbverminde- 
tung in febr verfhiedenem Maße auseinandergeben, kann auch in der 
praftifchen droge noch der richtigen Metbode für die Herflellung der Valuta 
In einem concreten Falle feine genügende Antwort ertbeilt werden. 

Bei aller begrifflichen (prineiviellen oder qualitativen) Gleichheit jedes 

eigentlichen Papiergeids find ala ſolche melentlide, namentlid auch für 

prattiſche Maßregeln mit entfceidende Unterſchiede einzelner Papiergelder 
etwa die folgenden bervorzubehen. Einmal der @rad der Entwertbung 
und defien Zeitdauer, die Shmwanfungen im Agio an einem gegtr 
benen Drte im Laufe der Zeit. Sodann die zeitlihe Entwid» 

tung der Wertbverminderung oder der Preiegeftaltung und deren 
Abbängiafeit vom Grade und der Bewegung des Agio’s an dem 
nämliden Orte. Ferner die räumlide Verbreitung der Entmer- 

tbung in Demfelben und in verfhiedenen Zeitpunften. Und endlich 

insbeiondere die räumliche Verbreitung. der Wertbverminderung 

oder Preisgeffaltung, wiederum mit Rüdfiht auf den zeitliden 
Derlauf dieſer Erſcheinung. 

Shen früber wurde auf drei große Eutwertbungoſtufen des 
Papiergelds aufmerliom gemadıt (Abfhn. IT). Diefe Stufen laſſen ſich 
zwar nicht abfolut genau binfichtlih des Grades der Entwerthung und 
der Zeitdauer dieſes Grade von einander unterfheiden, le gehen vielmehr 

allmaͤblich in einander über. Es kann daher in einem conereten Falle 

etwas zweifelbaft fein, eb man ibn zu Der einen oder anderen Kategorie 

rechnen fol. Judeſſen kann man für jede diefer Entwertbungsftufen eine 
ideelle mittlere sieben, deren Unterfcied dann bedeutend genug ift und 

mit welcher ſich die Entwerthung in einem concreten Falle vergleichen und 

dennoch claififieiren läßt. Nach dieſem Unterſchiede find auch die Ein. 

wirfungen des Papiergelds auf die Vollswirthſchaft und namentlih auf 
die Preisgeftaltung febr verſchieden. 

Einmal kann ein Popiergeld ſchließlich auf wenige Procente feines 

urſprünglichen Neunwertho gefunfen fh dauernd Darauf ſteben geblieben 

fein, wenn es nicht gar endlich allen Werth verloren bat. Es büßt feinen 
Nennwerthzwangscurs vielleicht immer 'algemeiner ein, Münze curfict 
wieder neben ihm und es wird nur zu dem Curswerthe im Derfebr gegen 
Münze und beim Anfauf von Waaren angenommen. Hier ift tbatlächlic 
das Metaligeld wieder Währung geworden. Ale Agio- der Disagio- 
ſchwankungen übertragen ſich fofort aut die Preife der Waaren. 
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Die Zuftände auf der zweiten Entwertbungsftufe fönnen fi dieſen 

Berbältnifien nähern. Das Papiergeld bütßt etwa 60-80 %/, und mebr 

feines Wertha ein, die Entwerthung bleibt lange Zeit bindurd ungefähr 

fo groß, wenn fle and um einige Procente aufe und abſchwantt. Selbſt 
wenn der Nennmwertbzwangscues des Papiergelds noch feft bebamptet wird, 

werden diefPreife der Waaren ſich almäblid an Hauptorten des Verkehrs 

mit dem Auslande in das PVerbältnig zum Disngio des Papiergelde 

Reden uud nah und nach wird fih die der Gntwerthung ziemlich ent- 

Iprebende Werthvermiuderung aud über das Land verbreiten. 

Endlich kann aber aud drittens das Papiergeld unter manchfachem 
Steigen und Fallen feines Disagio bisher überhaupt erft einen kleineren 
beit feines Werths während emas längerer Zeit und nur vorübergehend 
gelegentlich mebr, z. B. 20—30 %, verloren baden. Das Durbfhnitte, 
Nisagio iſt mod nicht ſehr hoch, beſteht noch nicht febr lange. Es bat 
Ab felbft in den für den Preisfteigerungöproceß günftigften Orten noch 
niht allgemein oder nod nicht im ganzen Berrnge auf die Waaren- 
preife Übertragen und vollends fann von einer räumlich allgemeinen 

and der Höhe des Agio's entſprechenden Preisſteigerung nob niet die 
Rede fein. 

Das Find die drei großen Werthverluftftulen des Papiergelds, denen 
früher {don erwähnte hiſtoriſche - Beifviele. entſprechen. Die graduellen 

Unterichiede find bier groß genug, um auch ein derſchiedenes Heilverlabren 
an rechtiertigen, ja zu erheiſchen. Schon generelle Beobachtungen genügen, 
um ein conereted Papiergeld, wie das gegenwärtige Rußlands, in die 
dritte Kategorie meben dasjenige Deflerreibs, Nordamerikas und das 
frübere Englands zu edlen. 

Auch in der räumlichen Derbreitung der Entwerthung oder des 
Disagio über die einzelnen Theile des Papiergeldlandes find Unterſchiede 
möglih. Früher find fie bei ſchlechten Communicationsverbältniſſen in 
größeren ändern öfters vorgefommen uud baben ſich jelbft läugere Zeit 
erbalten.”) Zeitweife und in Beinerem Maßſtabe fommen fle auch jept 
wobl noch vor. Nac den verſchiedenen Raumverhälniffen und Gommunis 

9 So namentlich in größerem Umfang in Rußland in den zwanziger und dreißiger 
Iatren, Uebelitände. welche mit ven Anlafı zu den Ran frinfcien Onerationen vom I. 1839 
abgeben Dal. „Aus d. Meifetagebud; des Grafen @. Rankrin“, herausgegeben v. @if. 
A Reyferling, Braunfgw. 1865, 8, 1, ©. 60 ff. 
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calionen der einzelnen Ränder werden fle ſich rafher und Tangfamer auds 
gleichen nnd danach auch einen verihiedenen Umfang gewinnen. England, 
Deutſchland und Franfreib, Deflerreih, Nordamerika, das europäiſche, 

das aflatifche Mußland würden auch in dieler Hinficht noch jept mande 
Unterfjiede bieten. Aber in ihnen allen wird der raſche Nachrichten-, 

Perlonen,, BWBaarentransport, die verbeſſerte Poft, die Eiſenbahn, vor 

Allem der electtiſche Telepraph inshefondere duͤrch Arbitragegeihäfte die 
ſchnelle Ausgleichung momentaner Agio- und Wechfelcuröveridiedenbeiten 
übernehmen. Indeſſen in allen einzelnen Zheilen, in den etwas jur 

Seite liegenden Plägen des ruſſiſchen Reiches, vollends Sibirien inber 
griffen, wird eine ſchnelle Ausgieichung auch nur im Agio nit immer 
fofort erfolgen. Menne man e8 erhöbete Proviflon oder dur geringere 
Eoneurrenz ermöglichte ärkere Ausbeutung Seitens der Banquiers u. f. w., 
in den ruffifhen Nebenplägen fteilt ſich das Agio der Münze und der 
ausländifhen Wechſel immer mandfab anders ala auf den Hauptbörlen, 

wenn es auch durch die Gurfe der letztereu im Großen und Ganzen mit 

beſtimmt wird. In abgelegenen Gegenden fönnen fogar nicht fange an 
baftende ftorfe Veränderungen im Agio der Hanptpläge ganz ſpurlos vor» 
übergehen, wenn nicht fireng regelmäßiger Nacrichtenverfehr beſteht. 
Man darf 3. B. fiber vermutben, daß die ftarfe Steigerung des Dies 
agio's des ruffilben Papiergelds im Sommer 1866 in vielen Gegenden 
Sibiriens und vieleicht auch in einigen Theilen des europäifchen Rußlauds 

gar nicht wirtlich geſpürt worden if: nämlich dort nicht, wo bei feltenem 
Nacprihtenverfehr die Borfhaft von dem drohenden Ausbrud) und dem 
ſchnellen Ende des deutihen Kriegs und von dem flarfen Sinken und 
zafpen Eteigen des ruſſiſchen Gurfes vor und nach dieſem Kriege gleiche 
zeitig eingetroffen iſt. Hier hatte nicht einmal die Entwerthung Zeit 
genug, id räumlich; zu verbreiten, geſchwelge die Preisſtelgetung, für 
welche feptere in jenen abgelegenen Gegenden unter der Annahme unfered 

Falles auch jeder Grund gefehlt hätte. 

Gieht e8 keinen genauen Parallelismus der Agio- und Preis- 
bewegung an demfelben Orte, verbreitet fich felbft das Agio nicht genan 
gleihmäßig und gleich ſchnell üer den Raum, fo finden vollends erſt in der 
gleichzeitigen und zeitlich fucceffiven Verbreitung. der Preis. 
bewegung über den Raum oder das Randesgebiet die größten Unterſchiede 

ſtatt. Die räumlichen Verhaͤltniſſe, die Belhaffenbeit der Gommunicas 

tionen für den Nachrichten- Waaren- und Merfonenverkehr, Die Größe 
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und Urt des auswärtigen Handels, das Berbättniß des letzteren zum 
Binnenbandel, der ſpeciſiſche Werth der hauptfäclichen mit dem nslande 
ungeleßten Handeldartifel, d. b. der Werth im Verbältniß zu Volumen 
und Gewicht diefer Waaren u. a. dgl. m. bedingen die größten Berichier 
denbeiten in der räumlichen Berbreitung der Werthverminderung des Par 

viergelds verſchiedenet Volkewirthſchaften. Während z. B. in Hafen 
lägen, in Grenzprovinzen eines großen Staats bei einem regen Berfehr 
mit dem Auslande, namentlich etwa in wichtigen Gonfumtibilien, wie Ge⸗ 
treide, welche bezogen oder ausgeführt werben,, die Wertbverminderung 
der Gntwerthung einigermaßen in ihrem Tempe und in ihrer Gtärke pas 

rallel gehen fann, iſt vieleiht in größerer Entfernung von der Grenze 

von der Werthverminderung wenig und mitten im Inlaude umd in abge» 
legeneren Gegenden felbft gar nichts au ſpüren. Trotz des gegen Münze 

‚enswertheten Papiergelds iſt eine der Papierwirthſchaft zuzuſchreibende Er⸗ 

höhung der nominellen Preiſe der Güter und Leitungen local wenig oder 
gar wicht erfolgt, Mine Ausnahme bilden vielleicht un einige ausläudiſche 
Artilel, wie Geloninlwanren, welche aber für die Maſſe der Bevölkerung 

‚mitunter wenig genug in Betracht kommen und felbft im Haushaftbudget 
der Wohlhabenden nur einen Heinen Procentiag betragen. Mußland bietet 

mit feinen eigenthuͤmlichen Raum und Gommunicationsverhältnifien das 
zutreſſende Beifpiel für die beſprochenen Faͤlle. Mebt oder weniger mäfen 
folche Unterihiede im Verkaufe der räumlichen Ausbreitung der Werth⸗ 

verminderung aber in jedem Lande heruortreten. Ueber Die in Diefer Ber 
ziehung beftebenden Aehnlicpleiten und Unterſchiede laſſen fih unſchwer 

einige Regeln ableiten und zum Theil ſtatiſtiſch erhärten. Englaud und 
Rußland würden in Betrefj der Schnelligkeit und Gleichmäßigkeit der 

räumlichen Verbreitung der Preisfeigerung zwei Ggtreme bilden, deren 

Berbindumgsglieder der Reihe nad Frankreich, Deutſchland, Deſterreich 
wären. Eine genaue Gleichmähigkeit etwa der Abnahme der Wertbver-⸗ 

minderung von der Grenze zum Mittelpunfte des Landes fan offenbar 
* and nicht beſtehen. Die Wertverminderung wird fid) auf den großen 
Gommunicationöftraßen, auf welden ſich der Abſatz und der Bezug der 
Produete im auständiihen Berfeht vollzieht, vorwärts bewegen. Gie 
wird von da aus ins Inland hinein dringen, wefentlid mit beſtimmt durch 
De Natur und den fpecifiiden Werth der im Verkehr befindlichen 

Baaren. Soweit die Preisfteigerung nit vom Agis abhängt, fondern 
Direct von der Papiergeldvermehrung, kaun fie jedoch ſeht wohl auch in 
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anderen Michtungen (4. B. von den Proditctionsplägen für Kriegähedarf 

aus) vor fi geben. 

Die im Borftehenden in allgemeinen Umriffen dargeftellte Beſchaffen⸗ 
beit der zeitlichen und räumlichen Einfläfe, weichen in der einzenen Par 
piergeldwirihſcaft die Agio- und Preisbemegung unterliegt, it für Die 
Wahl der richtigen Metbode der Valutaherſtellung von entfcheidender Ber 

deutung. Es bandelt fi bier in einer concreten Frage nicht um Die 

Grörterung der lehten Bedingungen der Wertbibaffung für mneinfäshares 
BVopiergeld, auch nicht mur um Die praftiid wichtigere Unterfuhung der 

allgemeinen Urſachen des wachſenden Grades der Gntwerthung und Werib⸗ 
verminderung. Beiderlei Grörterungen gehören ſchon in die allgemeine 
Lehre dom Papiergeld, welche nothwendig ale befannt vorausgeſetzt 

werden muß.) Das Wefentlihe ift vielmehr die Darftellung der fper 

eiellen Mechanik der Agio- und Preisbewequng unter Vorauss 
fegung der Einwirkung einer ſolchen Claſſe zeitlicher und räumlicher 
Einfläfe, wie fie nad der früheren Betrachtung in einem gegebenen 
Lande und Zeitraume anzunehmen find. Die praftiihe Hauptſache bleibt 
dabei die Mechanik der Preisbemegung, zumal in einem Lande, wo die 
durch Agiobemegungen bervorgerufene räumliche Ausbreitung der Preis. 

veränderungen langfam und verfhiedenartig vor ſich geht. Co ift es vor 
Alem in Rußland der Fall, wehhalb wir aud) den Preisgefaftingsproceh 
unter der im biefem Lande beſonders wirtſamen Claſſe von Einflüffen 

etwas näber beraten wollen. Das Agio bedarf namentlich auch wegen 
feinee Rüdwirfung auf die Preisbewegung einer eingehenderen Unter» 

fuchung. 

VI. 

Agiotheorie. 

Die früher (nm Schluſſe des Abſchnitts IV.) ſchon berübtte Anſicht, 
daß das Agio genau im umgefehrten Verhältniß wiedie Papier» 
geldmenge fhmwanfe, if für England ſchon durch Toofe überzeugend 
widerlegt worden. Was Toofe als fpecielle Eigenthümlichkeit der 

>) 30 darf hierfür wobl auf-meinen;Artifeh Paplergeld-im Bluntf&lis-Braterfin 
Gtaatswörterbu und auf meine *rbeiten in der Tübinger Zeitfhrift 1861 und 1863 

mit einiger Zuverfigt hinweifen, nachtem fih meiner dot igen Leite R. Modi in der 
meueften Yuflage feiner Pollgeiwiftenfhait (1866), Schäffle in feiner Rativnalötonomie 
(2. Aufl., Tüb. 1867, $ 78) und Goldmann in feiner Schrift über das ruſſiſche Bapier- 
geld {m Weſentlichen gang angeſchloſſen Gaben. 
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engliſchen Papiergeldverhältnifie von 1797—1819. auffaßte, babe ih, aus 

oͤſterreichiſchen Erfahrungen abftrabirend, als allgemeines Beleg des uns 

einlödbaren Pupiergeld6 nachweilen können. Die neueren nordamerikanie 

ſchen und ebenfo Die gegenwärtigen Beobadtungen in Rußland baben die 

Algemeingättigkeit jenes Geſetzes abermols dargethan. Es fann danach. 

als fenftchend gelten, daß die von wir nad; ihrem Hauptprincip fo ges 
uannte Qunntitötstheorie Ricardo’s, welde für uneinlösbares Papiere 

geld noch heute von vielen Oekonomiſten (au von J. St. Mill) im 

Ganzen aufrechterhalten wird, falſch if. Das Moment der Menge ift 

and für ſolches Papiergeld in der Hauptſache nur von mitrelbarer 

Bedeutung, vornehmlich ſoweit es wieder auf das Creditmoment infuirt, 

3. 8. die Vermehrung der Menge zerrüttet die Fiuanzen voch mehr, 
ſchiebt die Wahricheinlichleit einer Herflellung der Valuta nod weiter 

hinaus und wirft hierdurch ungüuftig auf das Agio ein. Daneben wirft 

die Papiergeldmenge, wie wir [bon früher zeigen konnten, auf das Agio 

zurück durch die mit ihr wenigſtens zum Zbeil näher zufammenbängenden 

‚Breisbewegungen, wofür grade die ruſſtſchen Erfahrungen ſo lehrreich And. 
Darauf müfen wir im Folgenden für unferen jegigen gZweck noch etmas 

mäher eingehen. Auch bei einem viel flärfer entwertheten Papiergelde, 

wie 3. B. bei den öſterreichiſchen Bancozettein 181011 (gweite Entwer⸗ 

thungsftuje unfrer früheren Elaffification) fehlt der genauere Aufammenhang 

zwiſchen Geldmenge und Agio. Dadurch alein wird im Grunde fdon 
die theoretiſche Unrichtigkeit der Meihode der Devalvation des 
Popiergelds bewiefen, wenigflens ſoweit Diefe Methode an fib empfoblen 
und nicht bloß als mitunter allein Übrigbleibendes Hüllsmittel entichufdigt 

wird. Denn die Devalvationsmerhode beruht auf dem Grundfag, nad 

der Hoͤhe des. Agio's die Größe der erforderlihen Beldmenge durd Res 
duction des Neunwerths der Lepteren auf den Curswerth zu berechnen. 

Diefer Gtuudſaß, deſſen unbalthare Gonfequenzen für Rußlanda Papiers 
geld im 3: 1866 früher (Mbfchn. IV. am Schluß) ſchon gezeigt wurden, 
iſt eine Folgerung aus der Quansitätstheorie und jalſch wie Diele, 

Das Agio, fo hat man ferner meiftens gefagt, hängt von Dem Angebot 

und der Nachfrage nad Papiergeld oder mit anderen Worten von 

der Bapiergeldmenge im Berhältniß zu dem für Die Bermttt- 
lung der Umiäße erjorderligen Papiergeldbedarf ab. And 

Dies iſt nicht cicptig: ebenjo wenig wie Die Geldmenge und deren Bere 
gung am ſich, iſt auch dieſes Verhältwiß und defien Veränderung das 
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unmittetbar Beſtimmeude für die Höhe des Agio's. Der Jirthum 

gebt daraus hervor, daß man noch nicht alle Couſequenzen aus deu 
Belen der Papierwäbrungswirtbichaft ftreng genug gezogen bat, deren 
eine eben die ift, im DMetolgelde jept unr reine Waare zu fehen. Ja 
bin zu der night ummichtigen Modification der früheren Agiotheotie [chen 
durch das Studium der Öfterreibilden Agioerſcheinungen veranfaßt werden, 
habe aber erft durch die Beobachtungen in Rußlaud ein, wie id jept 
glaube fagen zu dürfen, allen Phaien dieſer complicirten Erſcheiuungen ger 

recht werdende und fie erflärende Auffaffung gewonnen, Erweiſt fich diefe 
leptere, wie ich hoffe, als richtig, fo mird Dadurch abernials von einem 
anderen Gefhtöpunfte aus die principielle Unricptigleit aller folder 

Pläne der Valutaherſtellung erwieſen, welche direct oder indirect auf De 
volvation oder auf Die Berechnuug des Papiergeldwerths nach dem 
Agio hinanslaufen. 

Die Bewegung des Agio’s hängt vom Angebot und der 

Nachfrage oder von den Gefgäften in Edelmetali ab. Unſert 

Aufwerffamleit wird hier befonders von der Nachfrage nad) Edelmetall aui 

fi gezogen. Diefe wird einmal beſtimmt durch den Mißcredit des 

Paptergelde, foweit diefer bei den Befipern des lehteren den Wunſh 
hervorruft, das Papiergeld los zu werden und ed gegen Gdeimetall 
nit gegen Waaren umzutaufeben. Berner hängt jene Nachfrage von 

dem Bedarj an Edelmetall für diejenigen. Zweite ab, wo legteres aud in 
der Volkswirthſchaſft des Papiergeldlandes concretes Capital if: hie 
tommen die inlandiſche Gold» und Gibervererbeitung und in Beltgeld, 
alfo in Edelmetall zu leiftende internationale Zahlungen in Berradt, 
leptere unter der Borausfepung, daß fie nieht aus einem ſpeciellen Mid 

trauen grade gegen das Papiergeld hervorgegamgen find, in weibem 
Bade fle Icon zu der Nachfrage der erwähnten erſten Art zäplen würden. 
Streng genommen hätte man bei dem Bedarf nad) edlem Metal ald 
coneretem Gapital zwiſchen dem Disagio über der Entwerthung einew 
und dem Mehrwerth des Edelmetalls gegenüber dem im allgemeinen 

Bertbe gleichgebliebenen Papiergeld andrerfeits zu unterfcpeiden, Aeuberlih 
iſt die Erſcheiuung freilich dieſelbe, aber verfdiedenen Urſachen entfpritgend 

haben die Vorgänge doch eine verjcpiedene Bedeutung. Tooke hat bereits 
auf dieſen Unlerſchied aufmerffam gemacht, wie in feinem ganzen Berte 
fo jedoch aud hier das allgemeine Princip nicht abſtrahirt, [ondern auch 
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Dielen Punkt wieder mur als einen in den befonderen Verhältnifien Enge 
lands während der Meftrictionszeit begründeten angefehen. 

Endlich ift für die Nachſtage nad Edelmetall noch mittelbar 
weſentlich das DVerhältnig von Angebot und Nacirage von Papiergeld 
oder, anders ausgedrückt, das Verhältniß zwiſchen der Menge des Papiers 

gelds und demjenigen Papiergeldbedarf, welchet von der Menge der Um- 
füge und dem Stande der in Papiergeld ausgedrüdten Waarenpreife 
abhängt. Dieſes Verhaͤlmiß uämlih entſcheidet über die Menge des 
mögliger Weiſe zum Anfauf von Gdelmetal verfügbaren Papiergeld» 

capitals — denn mit lepterem hätte man es bier zu thun — und 

infofern koumt indireet au die bloße Papiergeldmenge in Betracht. 
Die Nachfrage nach Edelmetall iſt eine direct, wenn fle von In 

lindern ausgeht, welche aus Mißtrauen gegen das Papiergeid ih des 
(teren eratäußern und Gold und Silber aufbewahren wollen (Shape 

fammeln). Sie ift eine indirecte, wenn fle durd das Angebot aus« 
wärtiger auf Metallvaluta lautendet Wechſel befriedigt werden fann. 
Dort wird primär das Agio, fecundär werden die Wechſelcurſe durch 
die Rachſftage bewegt, hier iſt es umgekehrt. Man faun infofern zwiſchen 

dem Metalagio oder dem Ayio für am Orte befindlihee und dem 

Wechſelagio oder dem Agio für im Auslande befindlides Edelmetall 
unterfheiden. And) das Metallagio faun für Gold und Gilber etwas 

verfpieden jein bei einer gewiſſen Beſchaffenheit des Mißtranens, z. B. in 

einer Revolution, wenn die Berftekbarkeit und Transportfühigfeit in bes 
Tonders hohem Maße in Betracht kommen, verſchiedene Gelche für die 

Einſchmelzung und Ausfuhr der Münzen aus dem einen oder anderen 
Metall in Kraft find. Gine analoge Erſcheinung war das flarke Steigen 
der Goldprämie gegenüber Silber im Verhältuiß zu der gefeplichen 
Berthrelation (1:15) während der Bebruarrevolution in Paris, In 

Rußland war das Goldagio öfters etwas höher als das Gilberagio, 

%»B. 1855. Uber im Ganzen kann eine bedeutendere Abweihung des 
Gold» und Silberagio's nit fange anhalten. 

Der Stand der fremden Wechſelcurſe iſt aud unter der Herrfhaft 
der Papierwährung das Nejultat der internationalen Zahlungs 
bilanz. Rur nimmt die lehtere unter dem Einfluß der Papierwirthſchaft 
und des Agio's und der diefe beiden Verhältniſſe verutſachenden und aus 

ihnen hervorgehenden politiſchen, finanzielen und wirthſchaſtlichen Zuftände 
eine andere Geftalt an und jür die Schwauluugsgrenzen der Wechſelcurſe 
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verändert ſich die befannte Hegel der Wedfelcurätbeorie. Go lange un 
wei Plipen Metallwährung befteht (oder auch ſtrict einlösbare Banknoten 

in Zahlungen gebraucht werden), fönnen die Wechſelcurſe nutr um den 

Betrag der DVerfendumgs, Verfiherungs- und fonftigen Umfoften vom 
Bari nah Oben uud Unten abweichen. Zu diefen Umfoften gehört z. B. 

der Ziusverluſt für die Zeit, während deren das Geld unterwegs ift, die 
Rifcoprämie für Ertapptwerden, wenn die Ausſuhr von Metall verboten 

iſt u. ſ. w. Mit dem Giutritt der Papierwährung fällt diefe Grenze 

der Abweichung zweier Wechſeleurſe von einander — im Maximum alfo 
um das Doppelte der Transports zc. Koften — fort. Iſt die internatior 

nale Zahlungsbilang noch diefelbe, fo muß jept dei fremde Wechſelcurs 
den Bewegungen des Agio's im Ganzen folgen. Die Abweihungsgrenze 

des Metallagio's und des Wechſelagio's wird wiederum von dem Betrage 
der Gejammiloften des Metallbezugs oder des Metalverfands gebilder. 

Baltet die Nachfrage nad Metal am Orte vor, fo wird das Metall» 

agio ein wenig höher als Das Wedhfelagio fein, und umgekehrt. Beſtehen 

etwa Einſchmelz -und Ausfuhrverbote hir Metall, wie in Rußland im 

Krimfriege, fo kann bei vormwaltender Nachfrage nah Metall im Ausr 

lande die Differenz zwifgen dem Metall, und Wechſelagio um den Ber 
trag der Schunggelprämie zu- Gunften des lepteren höher fein. Bald 
wird dann wieder eine Qılögleihungstendenz mirkfam merden, Im 

Uebrigen gelten natürlich für Die Differenzen poiſchen Metal» und Wechfelr 
agio diefelben Regeln wie für Die Abweichung der Wechſelcurſe vom Pari 

bei Metallwährung. Je länger der Weg, je langlamer und unſicherer 

der Transport, um fo größer fönnen diefe Unterſchiede fein und um fo 

länger andauern. (England-Eontinent während der napoleoniſchen Kriege, 

Nordamerifa-Europa neuerdings.) 

Die directe Nachfrage nach Edelmetall erlangt eine große Bedeutung 
wohl meiftens nur in den Höhepunften politifcher und mercantiler Kriſen, 

in Augenbliden einer wahren Panique, wenn die Caſſen der Zeitelbanfen 
um Einlöſung beftürmt werden. Hier entſteht dann nad aufgehobener 

Eintösbarkeit ein Agio, weldyes wieder Die Wechſeleurſe treibt. Nah dem 

Geſehe, daß verſchiedene Werthe derſelben Waare an veridiedenen Orten 

id mit einer Kraft, welche im umgekehrten Verhältniß zu den zu über» 
windenden Zranöportipmwierigfeiten fteht, auszugleiben ſtreben, eriolgt 

zwiſchen dem wirklichen, nah Der Kauftraft zu bemefjenden Werthe des 

am Orte und Des in der remde befindlichen Edelmetalle eine Ausgleichung . 
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Schon dadırd wird die bisherige internationale Bahlungsbilanz verän. 
dert. Dies geſchieht aber auch meiftens fofort, und zwar in umgefehrter 
Ribtung, wenn jene Pauique zugleib zu dem Streben führt, dad Bere 
mögen ins Ansland zu bringen, wozu dann wieder Wedhfel geſucht find, 
Gleichzeitig pflegt auch das Ausland feinerfeits einen Theil feiner Border 

zungen am das Papiergeldland aus Mißtrauen einzuziehen. So erfolgt 
unter ſolchen Umfänden regelmäßig eine ungünftige Veränderung der 
Zablungsbilanz, Die menigftens zeitweife auch bei Metalmährung eim 
Steigen der fremden Wechſeleurſe im Inlande bewirfen würde. Bei Par 

vierwährung mird je nad der Staͤrte der puffiven Zablungsbilauz diefes 
Steigen nut noch größer fein. ben der Papiermäbtung nud des Agio's 
wegen aber wird fich aud) Diefe Zahlungsbilanz alsbald ungünftiger ſteden: 
wiederum complieirte Wecfelwirfungen. Der ſchlechtere Wechſeleurs ift 

das Reful tat, er bat dann wieder ein höheres Agio zur Folge. 
Wech ſel auf das Ausland fann nur begeben, mer dafelbft Guthaben 

kefigt oder Gredite genießt. Grade lehiere fioden oder vermindern fich 
für jept. Größere Guthaben als bisher ſehen einen ſtärkeren Waaren - 
export voraus. Dieſer wird vielleicht durch die unter der Krifis gedrüdten 
Preife und durd den gefliegenen fremden Wechſelcure, fo lange das 
Meiallagio ſich noch nit in den Preifen geltend gemacht bat, an ſich ber 
günfigt. Aber die Zeitverbäliniſſe lähmen andrerfeits den Waarenbandel 

ganz vefonders. So wird man auch daraus, ſelbſt bei gleichzeitigem 
EStoden des Imporis, nicht die Mittel gewinnen, ſofort mehr Wedel 

auf das Ausland zu begeben. Die Folge ift eine Metalausfuhr zu diefem 
Zwecke und ein meitered Steigen der fremden Wechſelcurſe, woraus wier 

derum ein Steigen des Agio's hervorgeht, Das wird fo lange dauern, 

bie die ftärffte Panique vorüber ift und nun wieder eine Reaction eintritt; 

1854, 1859, 1866 ſaſt genau im Augenblid des Kriegsausbrude. Nun 
führen die entgegengefepten Bewegungen wieder langfam ein Ginten des 
Apio’d und der Wedfeicurſe herbei, wozu Die Vermehrung der für das 
Ausland immer billiger gewordenen Waarenausfuhr und die Verminderung 
der für dad Inland theuerer gemordenen Waareneinfuhr dos Ihrige beis 

tragen. So flellt ſich meiftens ſchon während der kritiſchen Zeit, 4.2. des 
Arieges, ein gemiffer Ruhe und Gleichgewichts zuſtand ber, in welden 
bereitö die directe Nachfrage nad Cdelmetall unwichtiger und mit 

den Wechſeleurſen au das Agio vornehmiih ſchon Dur die 
aternationale Zahlungsbifanz beſtimmt wird, 
Battfge Ronatsfärift, & Jahtg, Bd. XV. Heft 4. 21 
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Kurz vor und unmittelbar nach der Befeitigung der Kriſis, 5.2. dem 

Friedensfhluß, wird dann unter dem Einfluß des gewaltig wieder auf 

febenden Vertrauens die bißherige inländiſche Nachfrage nach Edelmetal 
zum ſtarken Ansgebot, da man nod am ſchnell fintenden Agio möglihk 

vrofitiren wil und die nachhaltig veränderte finanzielle Rage überſiehl. 
Aebnlich Tauft das Ausland nun Werthpapiere wieder, welche es aufangs 
verfaufte, Eredite werben von draußen ber von Neuem gegeben, Divers 

Capitalaulagen gemacht. Die Bolge ift ein ſtarkes Sinfen, ja ſelbſt ein 
Verſchwinden des Agio's zunächft ganz unabhängig von der Papiergeld» 

menge, eben wegen des veränderten Verhältniſſes von Nachfrage und ne 
gebot edlen Metalle. 

Hier liegt alſo die unbeftreitbare Thatſache dor: fein oder doch 

nur ein fehr niedriges Agio und gleichzeitig eine fehr große 
Bapiergeldmenge, melde vielleiht noch fortwährend, z. B. zur Abe 

wicklung der Kriegöfoften, vermehrt wird und den Bedarf an Umlaute 

mitteln bei den beftehenden Preifen auch weit überidhreitet. Viele Bewer 

gung des agio's in der anomalen Zeit, — menm man fo die Periode 
der Krifis mit ihrem Vor» und Nacfpiel zum Unterſchiede von der now 

malen Zeit nennen darf — läßt fih mit der Theorie vom unmittelbaren 

Zufammenhange des Agio's mit der Geldmenge oder mit dem Umlauft 
mittelbedarf nicht in Ginflang bringen, wohl aber mit der oben formus 

litten Theorie. Aus lepterer folgt gleichzeitig, daß es nur eim entgegen 

gefegter Fehler wäre, wegen des fehlenden oder niedrigen Agio's da6 
BVorhandenfein eines Uebermaßes von Papiergeld überhaupt leugnen 

zu wollen: der Zufammenbang zwifgen dem Agio und dieſem Ueber 
moße iſt nur fein fo unmittelbarer, wie man meift denkt. Die Ber 
wegung des Agio's in der anomalen Zeit ift weſentlich Function des 

pſochologiſchen Bactors Mißtranen und Vertrauen — in die 
politiſchen, finanziellen, wirthfpaftlichen, in die Papiergeldverhaͤlmiſſ 
ſpeeiell. Die Wirkung diefes Factors, im Einzelnen regellos, iſt im 
Ganzen einfach und auch feicht zu durchſchauen. Sie macht fi für das 

Papiergeld in dem Wechſel der Nachfrage und des Angebots von Edel 
meta geltend. Die gefhilderten Etſcheinungen find in der anomalen 

Zeit aller Papiergeldwirthſchaften wahrgenommen, fe haben fi) in befons 
ders auffälliger Weife au in Rußland in den Jahren 1856 nnd 1857 

gezeigt. 
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Adein der anomalen Reit, der Zeit ſtarker Baiffe im der Krifls felbpt 
und ſtarker Hauſſe in der als Reaction darauf unmittelbar folgenden Ver⸗ 
traucudperiode flieht ſich oftmals auc unter der Herribaft der Papiere 
währung eine normale, tuhigere Zeit an. Papiermährung iſt jept aub 
thatſaͤchlich im ganzen Lande ausfipließficy zur Weltung gelangt, Münze 
eurfirt nicht mehr, die Bevölkerung bat fih — und das geht erfahrungse 

gemäß recht ſchnell — uud ganz an das Papiergeld gewöhnt. Es if 
eine Zeit der Ruhe und felbft der relativen Ordnung im Binang und 

Geldweſen, wo zwar feine Verminderung, aber auch feine Vermehrung 

des Papiergelds zu Binanzameden erfolgt. In Nußlaud gehören dahin 
im Ganzen Dig Jahre von Ende 1857 am. Das Agio bewegt ſich hier 
nicht in fo taſchen Sprüugen, ſondern mehr in längeren Perioden aufe 
und abfeigend. Es wirft eben deßbalb nicht unmittelbar fo empfindlich, 
ein, wie in deu anomalen Zeiten, giebt die Öffentliche Aufmerkfamfeit wer 
niger auf fich und hat and die Theoreliler nicht viel beſchäftigt. Und 

do handelt +8 ſich bier um die uachhaltigeren Bewegungen und die 

tiefer liegenden wirthſchaitlichen Urfachen, um verwideltere Erſchei ⸗ 
mungen und [&wierigere Probleme der Theorie, um länger dauernde 
Buftände, welche deßhalb auch für die Brage nach der Methode der Balatas 

derſtellung dod die wichtigſten find. 

Auch bier wirft der Houptfactor der anomalen Zeit, das Vertraueu 
oder Mißtrauen, nod ein, aber weniger mächtig, weil er felbft nicht 
mebr einem fo bedeuteuden Wechlel unterliegt. Für die Bewegung des 
Agio’s ift mad wie wor das Angebot und Die Nadirage nad Edelmetall 

eutfjeidend, aber die flarfen und rufen Shmanfuugen dieſes Derhäkt- 
niſſes faßeu fort, weil der Greditfacter wicht mehr jo veränderlid iſt. 
ben Deimegen bewegt ſich Das Agio gleihmäßiger, Die directe 
Nachftage des Inlands nah Edelmetall zur Aufbewahrung wird ziemlich 

bedeusungslos, das directe Ausgebot des aufbewahrten Metald in der 
erſten Hauſſezeit hört auch auf: die Bosräthe, welche ihre Eigner räumen 

wollten, find damals abgegeben, das verkaufte Metall if von anderen 

Perſonen zur bleibenden Aufbewahrnng übernommen oder egportirt worden. 
Kine inländifhe Rachſtage nach wetallenen Uvanfomitteln iſt unter der 
alleinheriſchaſt der Papierwäprung nicht vorhanden. Zu Diefem Bwed, 
die Müuzwenge zu vermehren, erfolgt alſo auch fein Metalbezug aus der 
Zremde. Dielmeht ſtebt die etwaige inländiſche Metallpreduction eben 

21° 
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wegen der Papiermährung jetzt faſt ganz für die Ausfuhr zur Verfügung. 
&o wird iu der normalen Zeit die internationale Zaplungsbtlang 
das faft allein Beftimmende für die Nachfrage und das Angebot 
edlen Metalle oder, anders ansgedrüdt, der auswärtige Wedfelcure 

erfangt die Hertſchaft über das Agio; in ihn oder in feinen Bemegungen 
tommt das Agio zum Vorſchein. 2 

Die internationale Zahfungsbilang des Papiergeldlandes iſt aher 
grade wegen der Herrſchaft der Papiermährung felbft wieder in einem 
Proceh fteter Veränderung begriffen, auch bei völliger Stabilität des Ber» 
trauensfoctord. Es wirkt jegt nicht diefer pfychologiſche Factor, fondern 
«6 wirken die gewöhnlichen wirthfchaftlichen Momente der Preisausgleihung, 

wir möchten fügen mehanifc ein. Run erſt fann man in einem ftren« 

geren Sinne von einer Mechanik der Agio- und Preisbewegung ſprechen. 
Zwiſchen dem Wechfelcurfe und dem Agio, als Reſultate der internatios 

malen Zablungsbilanz im gegebenen Zeitpunfte einer» und der Preisgeſtal- 
tung im Papiergeldlande andrerfeits oder zwiſchen Entwerthumg und 
Berthverminderung findet eine Wedfelwirfung flatt, durch welche auch 

immer wieder von Neuem die internationale Zahlungsbilanz verändert 
wird. Das führt dann abermals zu einer Veränderung des Agio’s, der 
Preife, wieder der Zahlungsbifang und fo fort. Meiftens hat man nur 
die Reaction des Agio's auf die Preife beachtet, die entgegengelegte, 

ſchwieriget zu verfolgende Reaction ift aber praftiich und theoretiſch nicht 
minder wichtig. Stets trägt das Agio wegen feiner Einwirkung auf die 
Preiſe und der Müdwiefung diefer auf die Zahlungsbilang und damit 
wieder auf das Agio fein eigenes Eorrectiv in fih. Daraus gehen 

aber auch die unaufhörlihen Preisihwanfungen, die Unſicherheit 

der Papierwährung als Preismaß und Dbject der auf Geld lautenden 

Berträge, mit anderen Worten die Nachtheile hervor, derentwegen eine 
Papierwährung für ein Land fo nachhaltige wirtbfchaftlihe und Gigen» 
thumöftörungen zur unvermeidlichen Bolge hat. Der nad einer Eeite 
günftige Umftand, daB das Agio fein Correctiv in ich felbft trägt, was 
iauerhalb gemiffer Grenzen der Papierwirthſchaſt, namentlich auf der 
erwähnten Stufe geringer Entwerthung, eine gewiſſe Garantie gegen 
immer weiteres Steigen des Disagio gewährt — grade diefer Umftand 
erweiſt ſich andrerfeit jo befonders nachteilig. Denn wirtſam wird 

jenes Gorrectiv immer nur duch nene wirthſchaftliche Störungen, welche 
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es hervorruft. Das Papiergeld enthält mithin nothwendig ein ſolches 
medhanifhes Störungsprinciv in ſich. 

Zu diefem bochſt complicirten Syftem von Wechſelwirkungen zwiſchen 
dem Agio und den Preifen fommt dann and das Moment der Papiere 

geld menge wieder zur Geltwig (j. oben IV.). Diefe Menge fanı unmits 

tefbar, namentlich fo lange fie in Vermehrung begriffen iſt, auf ger 
wiffe Waaren- uud Leiftungspreife zunächſt und erft dann wieder 
durch einen längeren Eutwicklungoproceß der Preisgeftaltung, welcher von 

den zuerſt geftiegenen Preifen angeregt wird, aud auf die Preife im 
Allgemeinen einwirfen. Dadurch erfolgt möglichen Falles wieder eine 
Aenderung der internationalen Zablungsbilang und infofern des Agio's, — 
alfo bier unter dem mittelbaren Einfluß der Geldmenge. Ferner wirft 

die lebiete der vom Agio ausgehenden Preisbewegung je nad verfhiedenen 
Umftänden entgegen oder fie ermöglicht und erleichtert fie noch und übt 
dadutch wieder einen mittelbaren Einfluß auf das Agio ſelbſt aus. Grade 
bier zeigt ſich die früher betonte bloß mittelbare, nicht unmittelbare 
Abbängigfeit des Agio’ von der Papiergeldmenge fomobl als von dem 
Verhältnig diefer lehteren zu dem jemeiligem Bedarf der Vollowiribſchaft 
an Papierumlanfsmitteln. Ueberſchreitet nämlib jene Denge den Bedarf, 

welcher ih auf Grund der regelmäßigen Umfäpe zu den beflebenden 
Breifen ergiebt, fo fann der Papiergeldüberfhuß einmal zum Anfauf von 
Edelnietal benuht werden und femit eventuell das Mgio Reigen. Gr 
kann ferner als einzelwirthſchaſtliches Capital für den Betrag feiner Kauf 

kraft der Production eine andere Richtung geben,, Preife leigern und mit⸗ 

te deſſen durch Veränderung der internationalen Zahlungen auf das 
Ayio einwirfen. Er fann endlich aber au, bisher ganz müſſig liegend 

(4. B. Papiergeldcavital in großen Appoints, „Horte*, welche ana Mangel 
geeigneter Anlagegelegenbeit Ddafagen),” jet in Umlauf fommen, indem 
eine vom höheren Agio ausgehende Preisfteigerungstendenz fih nun leichter 
zu vermirflihen und aud räumlich auszubreiten vermag (Verwandlung 
des Papiergeldcapitald in großen Stücken in Umlaufswittel Hleinerer Ap⸗ 
point). Aud daraus entfieben dann wieder Rückwirkungen auf das 

Agio. Aehnlich iſt es bei irgend einem anderen Verbältniß der Papiers 
geldmenge zu dem Umlaufsmittelbedarf. 2 

Die Art diefes DVerhältnifes zieht and noch für die allgemeine 

Agiotheorie und” für Etſcheinungen auf dem Geldmarkte, wie die früher 
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beſptochenen ruſſiſchen im I. 1866, die Aufmerkſamleit auf ſich. Es zeigt 

Ab nämlich grade bier, daß die Anfiht von der unmittelbaren Abr 
hängigfeit des Agio's von Angebot und Nahfrage nah Papiergeld zu 

Gunften der früber von une formulirten Anſicht aufgegeben werden muß. 
Beſtände jene unmittelbare Abbängigfeit, fe koͤnnte z. B. auch nur zeit⸗ 

weife ein Aglo nicht hetvortreten, ſobald die Papiergeldmenge dem Ber 

darf der Voltowitthſchaft an Papiergeld zur Bewältigung der Umfäge 
auf der Grundlage von Metalgeldprelfen entfpriht. Oder, der principiell 
gleicht. haͤufiget vorkommende Fall: ohne neue Vermebrung oder vollends 
bei Verminderung der Papiergeldmenge fönnte ein höheres als das bis⸗ 
berige Agio auch zeitweiſe nicht zum Vorſchein kommen, ſobald die vor 
bandene Menge, nachdem fid die allgemeinen Preife mit dem bisherigen 

Agis ins Gleichgewicht gelegt haben und vielleicht auch fonft der Cirtu⸗ 

latisnöwittelbedarf gewachſen if, dieſem gegenwärtigen Bedarf entfpridt. 
Grade eine ſolche oder eine ganz analoge Etſcheinung, 3. B. daB wenigſtens 
zeitwelle das Agio raſch und farf feigt und allen Anſchein nach durchaus 
über das Berhältnig hinaus, welches der Proportion der Papiergeldmenge 

zum Umlaufomittelbedarf entiprechen würde, bemweift die Unhaltbarfeit der 
Annahme, dab das Agio unmittelbar von jenet Proportion abbänge. 
Ein Hohes oder gar ein rafch und ftarf ſteigendes Agio und ein Mangel 
an Papiergeld als Umlaufemittel und als Geldcapital bei gleihbleibender 
Papiergeldmenge, wie fle nototiſch neben einander menigfiens eine Zeitlang 
vorkommen, Borgänge, wie diejenigen in Rußland im I. 1866 (f. Abs 
ſchnitt IV.) wären dann theoretiſch unvereinbare Widerſprüche. Sie em. 
langen dagegen ihre verflänbliche theoretiihe Deutung” durch die oben 

dargelegte Theorie. Ans dem Zufammenhang mit diefer folgt dann die 

Grwägung, daB zwar in der normalen Zeit der Papiergeldwirthſchaft 
die unmittelbare Einwirkung des Erebitmoments ibatſäͤchlich meiſteus 
zutudtritt, aber ohne Da dehßhalb die Möglichfeit einet ſolchen Einwirkung 
fortfäle uud nicht fofort in einzelnen Pällen ſich aud wirklich wieder 

geltend macht. ” 
Das ift der wunde Punft auch in der vergleichsweiſe beſſeren, nor« 

malen Zeit, Zu dem mechaniſchen Gtörmngeprineip biefer Iepteren tritt 
eben "gelegentlich immer wieder das gewaltſamere Gtörungsprineip dee 
pſychologiſchen Greditfactors, Daraus gehen dann abermals für die 

Voltswirthſchaft verlegendere Müdwirfungen des Agio's auf Die Preiſe 
und biefer auf jenes hervor. Selbſt wenn fperiell die Papiergeldver- 
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bäftniffe feine Veränderung erfahren haben, die Geldmenge gleich geblieben 
iſt, menn vieleicht das flörende Greigniß gar nicht unmittelbar den Par 
viergeldftaat ſelbſt berührt, fo übt thatſachlich bei der heutigen Verwaltung 

der politiſchen, wirthſchaftlichen und Creditintereſſen der modernen Staaten 

gefelfchaft eine irgendwo vorfalende Störung des fentlichen Vertrauens 
ihre näctheifige Rückwirkung auf das Papiergeld und das Agio aus. 
Dos erfuhr 3. B. Rußland zu feinem Nachtbeil bei der großen Handels. 
triſis Ende 1857, beim italieniſchen Kriege 1859 und ganz befonders 

beim deutſchen Kriege 1866. Die durch die Luxemburger Frage ange 
tegte Unruhe läßt Aehnliches befürchten. Die Erſchütterung des europäi - 
ſchen Credits traf die Näcftbeibeiligten kaum ſtärker als einen’ Staat, 

wie Rußland, der auf die Benugung auswärtigen Gredits angewiefen ift. 
Und die empfindlichfte Stelle der rufflihen Volts- und Finanzwirthſchaft, 
das Papiergeldweſen, wurde wie immer am ſchmerzlichſten getroffen, Die 

im functionelen Berhältnig zu den Veränderungen des öffentlihen Credits 
ftebenden Agiobewegungen finden aber dann, zumal in einer doch im 

Ganzen, wie 1866 ;. B. für Rußland normalen Finanzzeit, iht Correctiv 

in den mit dem jeweilig erreichten Agioftande im Widerſpruch befindlichen 

Berhältniß Der Geldmenge zur Menge der Umfäge und zum Stande der 

Baarenpreife. Dann fommen die früher ſchou befprochenen Ausgleichungs⸗ 
tendengen (Eibſchn. TV. am Schluß) zum Vorſchein. Das Weſen derfelben 
fiegt vornehmiich mit darin, daß die Entwerthung zugleich Werthr 
verminderung werden will, Leider führen diefe Ansgleihungstene 
denen zu ebenfo viel neuen Störungen der Volkswirthſchaft. Es treten 

verjchiedenerlei Gegenftrömungen ein, bis die befonderen Störungen des 

Öffentlidyen Dertrauens und damit die aus ihnen herborgehenden Agiobe- 

mwegungen fortgefaflen And. Zwiſchen Agio, Preifen und Beldmenge wird 
fo allmahlich wieder ein gewiffer Gleihgewichtsguftand erreicht, aber Immer 
nur anf furze Zeit. Und eben das ift das Schlimme. Giebt man freilich 

dem Drängen der Gefhäftswelt und der von dieſer irregeleiteten äffente 
lichen Stimmung nad, fo wird dadurch, wie wir zeigen fönnten (Abſchn. IV.), 

‚zeitweilig der Discento berabgedrüdt und der Mangel an Geldenpital 
gehoben. Aber dann kann fih auch das höhere Agio ganz auf die 
Preiſe übertragen, und zum Nachtheil der Gefammtheit wird die 

vorübergehende Entwerthung zur länger dauernden und ſchäd⸗ 

lid eren Werthverminderung. Dies wird bei gleihbleibender Geld» 

menge ficher vermieden. 
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vn. 

Theorie der Preiögeftaltung 
unter der Serrfchaft der Papierwährung. 

Die Veränderung der Preile von Sachgütern und Leiſtungen, welbe 
das Papiergeld berbeiführt, oder mit anderen Worten die Wertbver- 

minderung des Papiergelds fann ebenfalls als Directe uud imdirecte 

bezeichnet werden. Jene ſtellt ſich al primäre Preisfleigerung dar und 
Rebt infolern als unmittelbare Wirkung der Papierwirtbihait dem Agio 

als Begenflüd zur Seite. Die indirecte MWertbverminderung Dagegen ift 
diejenige Preiöfeigerung Ceſp. Preisbewegung), melde fih unter dem 
Einfluß des Agio's als deſſen Zunction vollgiebt. Sie fol im Folgenden 
fecundäre Preisfleigerung genannt werden. 

Die primäre Preiafteigerung ſtebt jedenfalls mit der Menge und 

namenilich mit der in Vermebruug begriffenen Menge des Papiergelds 
in directerem Zulammenbang ald das Metallagio. Der praktiſche 
Hauptiall der Paviergeldvermebrung iſt die Beftreitung von Staats— 
ausgaken, beſonders der Ankauf von Kriegsmaterial. Hier Bilder die 
neue Geldmenge für den Betrag ibrer Kauffcaft eine neue Nachirage. 

Sie bat daber die Tendenz, fofort die Güter zu vertheuern, melde der 

Staat brandt und melde die Soldaten mit dem Solde fanfen. Gin 

feſtes Berbältniß zwiſchen dem Grad diefer ſpeciellen Preisfteigerung und 
der Vermehrung der Geldmenge giebt es freilich wieder nicht. Deun 

einmal bängt der Preis anf die Dauer von den Productionsfoften ad, 
mo es fid) denn fragt, mie fd diefe gegenüber dem vergrößerten Bedarl 
von einem Gut geftalten. Sodann fann in jedem einzelnen Falle mieder 
eine Reaction qegen die erfolgte Preisſteigerung eintreten, 4. B. vermittelt 
des unter dem böheren Preiſe finfenden fenftigen Gonfums. Wenn 1. B. 

mie jüngf in Nordamerifa der Krieg viele Arbeiter ihrer gewohnten Ber 

ſaͤſtiaung entzieht umd dadurd ein ſtatkes Lobnſteigen eintritt, fo wirkt 
legteres feinerfeitö wieder als Urſache einer verminderten Nachfrage nach 

Arbeitern feitens mancher bieberigen Producenten ein, fo daß der Lohn, 

nicht fo ſtark fleigt, ale e8 der etwa zur Soldzablung dienenden neuen 
Geldmenge entfpricht. 

Nob weniger ann von einem feſten Zufammenhang zwiſchen der 
Geldmenge und der allgemeinen Preisfteigerung, etwa in dem und dem 

Procentfage, die Rede fein. Nur ein allmäblicer Preioſterungeproceh 
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bildet ſich auch bier, für defien Entwichung Die Papiergeldmenge bloß 

ein weſentlich mitwirfender Factor iſt. Denn jede Preiefteigernng eines 
Guts oder einer Dienftfeiftung if’ wieher Gfenient der Koſten hei irgend 
einer Production, mober daun von denjenigen Waaren aus, melde zuerft 
tbeuerer werden, die Preiöfteigerung fi fortwälzt auf ſolche Artikel, zu 

deren Production jene Waaren notbwendig And oder auf die @egenflände, 
aus melden diefe Waaren felbft bergeftellt werden. Die räumliche Aus— 
breitung diefer primären Preisfeigerung muß natürlich) in den einzelnen 
Ländern jebr verfcieden fein. Wenn fib die betreffenden Staatsansgaben 

auf wenige Orte, z. B. die Fabricationsftätten des Kriegöbedarfs, und auf 

einen einzelnen abgelegenen Landestheil, in welchem der Kriegeſchauplat 
iſt, concentriren, wie in Rußland im Krimfriege, fo fann ſchon dadurch 

die ränmliche Verbreitung der Preisſteigerung fehr erſchwert werden und 
fehr verfehieden ansfallen,;in einem Lande von Rußlands räumlichen, geor 

grapbiſchen und Bevöfferungsverhäftnifien natürlich ganz beſonders. 
Bibtige mit einwirkende Factoren neben der Größe der Geldverr 

-mehrung find aber ferner die Rage der Gefhäfte und die allger 

meinen Aueflhten, von denen es abbängt, ob die mebrausgegehenen, von 
Babrifanten u. j. w. erhaltenen Noten fofort wieder zu weitrer Production 

dienen. Sodann die Art und die bejonderen Gonjuncturen jeder 

einzelnen Production. Die Zeit der flärffien Püpiergeldvermehrung ift 
feidt begreiflib meiſtens eine Periode großer geſchäſtliher Stagnation, 
weil das öffentliche Vertrauen erfchüttert if. Daber ruhen die neuen 

Geldfummen zum Theil oft erft eine Zeitlang vielleicht gänzlich, Monate, 
Jahre lang, vieleicht werden fie wenigftend von den Empfängern nicht 

felbſt benupt, fondern auszuleiben geſucht, direct oder durch Vermitt⸗ 

lung der Banken, wo daun abermals Summen länger oder kürzer brach 

fiegen und auf die Preile gar nicht einwirken können. Sobald die Ber 

bältniffe dann einigermaßen ruhig werden, finft der Disconte ftarl, Das 

lockt wieder zu Speculationen an und -nun faun von Neuem, alfo immer 

eiſt wieder durd eine Reihe von Mittelgliedern, mit Hülfe des in Fluß 
kommenden Papiergeldcapitals eine Preioſteigerung beginnen (op. Abſchn. 1.). 

Diefe Ieptere iſt in diefem Fall immerhin von der fofort durch Vermeh ⸗ 
rung der Papiergeldimenge entftehenden zu unterſcheiden. 

Auch für die Pinsemifflon von Papiergeld wie für diejenige von 

Banknoten und für die Plusprodiction von Metallgeld gilt Tooke's Sag: 
wenn die neue Maſſe Papiergeld fefort per Kopf vertheilt, fi in den 
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Taſchen aller Ginzelnen befände, würde freilich wohl eine alabaldige 

entſprechende Preiöfteigerung entftehen. Aber eben das ift nicht die 

Mt und Weiſe, wie Papiere, Metalgeld und Banknoten in den Berfehr 

treten. Dies Alles hängt mit der früher beſprochenen Unterfheidung von 
Geld (auch Papiergeld) als Umfaufsmittel und als Capital zufammen. 

So ift es denn ſehr wohl möglich und Defterreih (1851 ff., 1861 fi , 
1866/1867) und Rußland (1857) bieten die Beifpiele, daß die Preiöftei 
gerung erft allgemeiner zu werden begimmt, wenn die Geldmenge 

wieder abnimmt, weil jetzt der Verkehr wieder aufathmet oder das müſſig 
liegende Geld in Bewegung kommt, 

ı Daß überhaupt die irreguläre Emifflen von Papiergeld für Staats⸗ 
zwede die active Gireulation nicht ſofort entjprechend erhöht, zeigt 
fi in den Ausweifen der Zettel- und Depofitenbanfen deutlich. Wechſel⸗ 

und Lombardbeftäude und der darauf emittirte Motenbetrag vermindern, 

die Depofltene und Papiergeldcafjen vermehren fih flark, weil das neue 

Papiergeld zum Theil überfläffig it und die Geſchäſte ſtocken. Das 
nahm man von 1809-15 in England, 1854—57 in Rußland wahr. 
Hier ift die Paviergeldmenge in drei Jahren um 356 Mil. Rubel, die 
Summe der Einlagen bei den Banfen gleichzeitig um 184 Mil. Rbl. (von 

848,, auf 1032,; Mil. Rbl. vom 1. Januar 1854 bis 1857) geftiegen, 
wovon faft der ganze Betrag müſſig lag. Noch fhöner, wie in einem Ey 
periment, geſtalteten ſich die Verhältniffe bei der äfterreihifhen Nationale 

banf, welche 1859 ausfließlich, 1866 zu einem Theil dem Staate das 
Papiergeld für feine Operationen gab. Im Laufe des Jahres 1859 flel 
der Lombards und Wedjelbeftand von 161, auf 90, Mil. Fl., während 
gleichzeitig die Staatsſchuld (in Noten) um 147, Nil. Bl. zunahm. 

Der Notenumlauf erhöhete ſich daher von 388, nur auf 466, nicht auf 

535, Mil. Fl. Ganz diefelbe Erſcheinung zeigt ſich faft noch großartiger 
nad) dem fepten Kriege, im 3. 1866/67. In dieſem Fall war dad Par 
piergeld gewiffermaßen zu einem Theil gaug verihmunden, Der Sage 
mac ift es grade fo, wenn die maminelle Geldvermehrung wegen Miffige 
tiegens eines Theild des Papiergelds feine reelle ift. 

Nach dem Gefagten wird man die primäre Preisfteigerung vor» 
nehmlich in deu anomalen Zeiten des Papiergeldwirthſchaft aunehmen 

dürfen. In diefen, aber gleichzeitig auch in der normalen und verhältniß ⸗ 

mäßig ruhigen Periode kommt denn aud die unter dem Ginflug des 

Agio's erfolgende Preisverfpiebung zur Geltung. Verwickelteret Natur, 
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zieht diefe fecumdäre Preisfteigerumg da® Juteteſſe noch mehr ala bie 
primäre auf fi. 

Man fann die Güter mit Rückflcht auf die vom Agio ausgehende 
BPreiöveränderimg in drei Hauptelaffen eimiheilen, von denen jede in 
ibrer Preisbewequng einiges Eigenthämliche hat, wenn auch dad Entwick- 

Tungögejeg im Großen daſſelbe iſt. Dies find: 
1) Auswärtige Waaren oder Ginfubrartifel, 
2) Ausfuhrartifel, 
3) Güter, welhe ausfhliehlich oder do vornehmlich Gegenſtand 

der heimischen Production und Eonfumtion find. 
Die auswärtigen Waaren zerfallen für unſte Brage wieder in 

folche, welde notbwendig aus dem Auslaude bezogen werden müffen, 
weil fie im Inlande überhaupt nicht oder doch -praftifk genommen nicht 

producitt werben fönnen, und in ſolche, welche and im Julande regels 

mäßig herſtellbat And und vieleicht ſchon bisher in der Concurtenz mit 

fremden Ginfuhrartifeln beworgebracht wurden. 

Au den Waaren der erfien Art gehören für Nord» und Mitteleuropa 

praftifeh genommen die meiften Colonialwaaren, alſo Kaffee, Thee, Ge 
würze, Reie, 3. Tb. Tabak, und andere mehr, mit Ausnahme des Zuckers. 
Berner Güdfrüchte, aller oder doch gemiffe Hauptforten Wein, z. Tb. Spir 

rituoſen. Kurz eine große Reihe wichtiger Luzus ⸗Verzehrungsgegenſtaͤnde. 
Daran fließen ſich viele Rohr nnd Hülfsftoffe der Fabrication, beionders 

Baumwolle und Seide, Judigo und andere Farbewaaren u. ſ. w. Eudlich 

Artikel für geiftige Bedürfniffe, wie namentlich fremde Bücher, In ſpe⸗ 
ciellen Bälen, 3. B. in Rußland geböten dabin auch andere Artilel, 

welche thatſaͤchlich faft ganz aus dem Auslande bezogen. werben, gewiſſe 
feinere Fabricate, Maſchinen u. a. m. 

Ale diele Artikel haben am weiten das Streben, ofen” um das 
ganze Agio zu Keigen und in ihrer Preisbemegung der Bewegung des 

Agio's genau zu folgen, Aber eine vollfändige Gleihmäßigfeit wird 

auch hier nicht immer erreiht werden. Der jeweilige Marktpreis ſteht 
unter dem unmittelbaren Einfluß von Angebot und Nachfrage, das Agio 
if ein Element der Productionsfoften und wird ſich als ſolches im Markt« 
preis doc nicht immer fofort geftend machen. Die Vorräthe am Marfte, 
bie jeweiligen Communicationen kommen mit in Betracht. Der Preis von 
Golonialwanren wird 3. B. in Petersburg nicht folort mit dem fleigenden 

Agio fteigen, wenn der Marltvortath fehr groß iſt. Oder er wird nicht 
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fallen hei finfendem Agio, wenn im Winter fange Zeit der billige See- 
bezug verhindert iM. Co konnen doch auch bier eine Denge befondre 
Fälle eintreten. Ginige davon loffen-fi wieder unter aflgemeinere Kater 
gorien bringen. Der Gonfum firebt ſich bei manden namentlich wieder 
nothwendigen Artifeln wegen des höheren Preifes eingufcränfen. Um 

feinen Abfag nicht gefehmäfert zu jehen, nimmt der ausländiſche Producent 
einen etwas geringeren Preis, ald er dem Agio entfvrechen würde (4. B. der 
deutſche Berlagshuchändfer für den Abſatz nad; Deſterreich und Rußland), 
d. b. er begnügt fib mit -einem geringeren Gewinn. Aehnlich kann es 
mitunter aud der infändifhe Gelhäftsmann thun. 

Soweit die auswärtigen Waaren als wichtigere Roh» und Hülfer 

Roffe, wie Baumwolle, Seide, Barbwaaren oder ald Gegenftände aliger 
meineren Gonfums, wie Kaffee, Buder, Thee, vollends Betreide oder 
als ſtehende Gapitalanlagen, wie Mafdinen in Betracht kommen, 

baben fie als Elemente der Productionskoften andrer Waaren, wiederum 

die Tendenz, die Preisfteigerung weiter zu tragen. Hier ift dann ſreilich 

vollende feine genauere Gleichmaͤßigkeit zwiſchen der Bewegung des Agio's 
und der Preile vorhanden. Bei Babrifaten ift z. B. vieleiht zunächſt 
nur der Mobftoff durch das Agio vertheuert. Der Preis des Babrifats 
felbft wird dann nur entforechend der Quote, welche Die Robfiofffoften von 
den fänmtlihen Herftellungsfoften bilden, zu fleigen ftreben, wobei freilich 
nicht nur der Agioauficlag auf den Robftoff, fondern aud) der erforderliche 

böhere Gewinn wegen der vergrößerten Capitalanlage in Betracht fommt, 
Baumwollgarn wird alle 3. B. mehr als Baummollgewebe, grobe Waare 
mehr als feinere zu fteigen ſtreben, — fo daß auch hier wieder Die unteren 
Claſſen mehr belaftet werden. Freilich wird hier bei der einfimeilen noch 
beflehenden mominellen Gleichheit des ohns auch aubdrerfeits das der 
Preisfteigerung antagoniſtiſche Prineip, die Abnahme des Begehre wieder 
um jo flärfer rüdwirfen. Dann erfolgt aber doch immer eine geringere 

Bedürfnigbefriedigung der Geſammtheit der unteren Claſſen. 
Verwidelte BWedhfehwirfungen machen ſich hier ſtets geltend. Die 

allgemeine Vertheuerung auswärtiger Waaren wirft bei einem fvarfamen 

Volke confumvermindernd, daraus geht eine Reaction auf die Zahlungs» 
bilanz hervor, das Agio wird gedrüdt. Nun ſiukt z. B. wieder der Kaffe» 
preis, Gonfum und Ginfubr wachſen wieder, das Agio erhält von Neuem 
einen Anftoß zum Eteigen, wo dann abermals diefelben Bewegungen bes 
ginnen. Wie leife Wellenbemegungen pflanzen fi die Wirkungen weiter 



Die ruſſiſche Papierwährung. 317 

fort, finden Hinderniffe, werden zurüdgetrieben, fommen modiſtcirt wieder 

in Beweguug u. ſ. w. 
Da im Ganzen die notwendigen Importartifel vom Agio mittels 

barer abhängen, fo find Die Handelsgefhäfte darin beionders riecant. 
Die vorſichtigſte Preiscaleularion fann leicht zu Schauden werden, z. B. 
wenn bei ſinkendem Agio der Goncurrent jetzt erſt importirt, alſo billiger 

verfauft. - Diefes beſondre Miflco hat wohl wieder das Streben, die 

notwendige Affecuranzprämie im Capital · und Unternehwmergewinn zu ers 

böhen, was dann von Neuem als preisfteigendes Moment einwirkt, Wie 
ünerhaupt bei länger beftependem Agio die Lage der meiften nationalen 
Productionszweige, welde für den Abſatz in Goncurrenz mit fremden 

Gewerbzweigen fei es im Imlande fei es im Auslande Reben, kriniſch 
wird, fe namentlich diejenige der Importgeichäfte. Bei flark und raſch 
fiutendem Agio drobt jedes Geſchäft mir Verluft zu enden, weil man nad) 
einem früheren höheren Curs faufte und jept mur nod um fo forgiamer 
auf raſchen Abfap bedacht fein muß, da der heimiſche Begehr, nameutlich 
der Zwifchenhändfer und Detailliften mit Rüdficht auf das vorausfichtlide 
weitere Sinfen des Agio's und der Preife ftodt. Da kommt die Zeit der 

Banferotte im Jmportgeſchäft. 
Die für unentbehrlige Importartikel aufgeftelte Regel gilt übrigens 

nicht uur für die Preife der Waaren, fondern in gemiffeın Umfange auch 

für Diejenigen der Dienftleiftungen. Braut man z. B. nothwendig 
auswärtige Arbeitskräfte, fo wird deren Preis, d. h. deren Gehalt u. ſ. m. 

mm das Agio eigen oder die Gage in Metallwährung ausbedungen; 
(Bäle von Tänzerinnen, Sängern in Bien, äͤhnliches in Rußland, Nord 
Amerifa, Gagen der Gienbahndirectoren der öſterreichiſchen Sudbahn, 

Siaatebahu in Eilberwährung — die des erfigenannten 80,000 Fl. €.) 
Etwas ähnliches finder bei den Preijen des erforderlichen ausmärtigen 

Eapitals fait: man muß ihm Silberzinfen, reſp. Vergütuug des Agio's 

in Silber, — alſo nicht etwa nur Das Agio zur Zeit des Anleihecoutractes 

veiſprochen (Staatsanleihen, Actien nnd Prieritätsobligationen von Gefells 

ſchaften. Auch daraus gehen wieder fich fortwälzende Preisfteigerungs- 
Tendenzen hervor, 3. B. Frachtvertheuerungen der mit fremdem Capital 
gebauten Eijenbahnen, Die nieiften öſterreichiſchen Bahnen haben das 

Recht, Zuihläge zum Tarif im Beirage des Agio’s aufzulegen und maden 

davon dem Merfonenverfehr gegenüber in der Regel Gebrauch. Gewiß 

nicht immer in ihrem finangielen Jutereſſe, weil die Geldmittel des 
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fahrenden Publicums nieht allgemein fofort um Das Agio wechſeln. Dem 
antagoniſtiſchen Princip der Gonfumeinfdränfung tragen die Bahnen bei 
den Baarenfrachttariien denn auch Rechnung. Die Gleihmäigfeit der 

Vertbeuerung fehlt alſo auch bier wieder. 
Uuter der aus der Papiergeldwirthicaft hervorgehenden Vertbeuerung 

auswärtiger Waaren feiden die einzelnen Theile oder Provinzen eines 
Staatögebietd ferner oftmals in jehr verſchiedenem Maße. Je -mebr eine 

Provinz auf den Bewg aus dem Muslande namentlich in Betreff wichtiger 

Artitel, 3. B. Gebirgögegenden in Betreff des Getreides angewielen find, 
um fo raſcher wird hier eine allgemeine Preisfteigerung im Verhältniß des 
Wgio’s nothwendig eintreten. Grenzprovinzen, die von Gilbermährunges 

ändern auf mehreren Seiten eingeſchloſſen find, Küftenftribe, vollends 

wenn nicht nur wichtige Waaren ein, fondern auch ausgeführt werden, 

feben daher ibre „allgemeinen Preife* fi rafcher mit denen des 
Auslands ausgleichen. Tirol, Salzburg, das adriatiihe Rüftenland in 
Deſterreich, die ruſſiſchen Küftenftriche und Czportgegeuden des Schwarzen 

Meeres werden bier befonders bervorzubehen fein, zum Theil aber and 
die rulſiſchen Ofieeländer und die Grengdiftricte im Weſten. Chen hier 

zeigt ſich die früber beſprochene Verſchiedenheit in der räumlichen 

Berbreitung der Preisfeigerung in ihrer Abbingigfeit von der Lage, 

dem Ablab und Bezug, der Art der ein» und ausgelährten Waaren, der 

Beſchaffenheit der Communicatiouen. Die Gegenfäpe von Grenzlaud, 
Küfte, Fluß ⸗ und Eiſenbahnſtrich einer- und eigeutlihen Binnenlande 

andrerfeitd, treten aud in den Preisfteigerungäverbältniflen bervor. Indem 

das Papiergeld fo verigiedene Wirkungen proving oder gegendweife 
ausübt, zeigt fih eine weue Umgeredtigfeit defielben, — ein Punft, 
welder 4 B. bei gleichen Beftenerungsmaßregeln Schwierigleiten macht, 

wie man in Deſterreich gegenüber Galizien, Tirol, dem ſtüſtenlande mehrt ⸗ 
lach erfahren. Auch diefe Betrachtung: zeigt nebenbei bemerkt die Uuthuns 
lichkeit, nach einem gleichen Procentſatze das Papiergeld in einem großen 

Reihe zu devalviren. 

Die zweite Kategorie auswärtiger Ginfuhrartifel bilden, wie ſchou 
geiagt, Diejenigen, welde auch regelmäßig im Inlande hergeſtellt werden 
töunen. Unter dieſen eingeführten Waaren laſſen fih wieder ſolche unter» 

Seiden, welhe ion bisher im Inlande (dem Papiergeldlande) wit deſſen 
beimiſchen Erzeugniſſen concursitten, und ſolche, welche bisher Diefen inländir 
ſchen Marli ziemlich allein, monopoliſtiſch, behertſchten, jept aber wegen 
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des Agio's einer färferen Concurrenz heimiſcher Artifel daſelbſt untere 

liegen. Zu der erften Art gehört in Europa und Nordamerika die Maſſe 
aller Ginfuhrwaaren , welche nicht nothwendig aus dem Auslaude bezogen 

werden mäffen, namentlich Babrifate, zu der zweiten Art gehören diefe 

letzteren faR ausſchliehlich. 

Hier wirkt das Agio allgemein als Schußzelt und zwar in dem 

Maße und fo fange, als die Emtwerthung die Merthverminderung übers 

trifft, oder mit andern Worten bis die Preile der Waaren des Inlande 

und eventuell auf die Länge die inländiſchen Productionsfoften Dielen 
Waaren um das volle Agio geftiegen find. Diefer Shupgollgarafter 
des Agio's zeigt ſich daber befouders in Zeiten rafhen und ſtarken 

Steigens des Iegteren; ferner bei gleihbleibendem Agio in kürzeren 
Zeiträumen, wo die Preiöfteigerung ſich noch nicht allgemein verwirklichen 
konnte. Ze länger ein hohes Agio dagegen befanden hat, defto mehr wird 
die Preiöfleigerung und die Vertheuerung der Production algemein werden, 
{0 daß der im Mgio lebende Schutz fortfält, Bei finfendem Ngio wird 
nur dann ein Schu vorhanden fein, wenn das höhere Agio zu kurze Zeit 
beftanden bat, um einen Einfluß zu Äußeren. Wird etwa der Einfuhrzoll, 
wie in Deſterreich und Nordamerika, in Metali erhoben, jo kommt dieſes, 

jolange die Preife nit um das Agio gefliegen find, einer abjoluten und 

relativen Zolerhöhung gleich , wirkt alfo abermals als vermehrter Schu. 
Diefe ganz unvermweidlihe Wirkung der Papiergeldwirthſchaft, 

welche ſelbſt von einem bereits beftchenden Schutzzoll unabhängig if, 
erweiſt ſich nad) allen Geiten als höchft flörend und bedenklich. Faſt mit 
Nothwendigkeit müſſen jetzt wahre Zreibhausindufttien emporicpießen. 
Diefe geben dem vorhandenen volfswirthigpaftlihen Capital abermals eine 

andere und aller Wabrſcheinlichkeit nad eine ganz verfehlte Richtung, Sie 
eutſtehen auf den für den Angenblid ganz richtigen Gedaufen bin, 
daß bei noch wenig oder gar nicht veripeuerten Rohe und Hülfoſtoffen und 
gleichgebliebenen Arbeitslöhnen eine gewinnbringende Production auch in 
Goncurrenz mit dem jegt vertheuerten Jmportartifel möglid) jein muß. 
Dadurch wird anderen und vermuthlich natnrwücjfigeren, weil ſchon bisher 

beftehenden Probuctionen Gapital entzogen, Credit versheuert. Die neue 
Anlage jelbft aber trägt in fi den Keim des Verwelleus, je länger die 

Borausfegung, durch welche fie ind Leben gerufen wurde, nämlid ein 
hohes Agio vorhauden bleibt. Denn dieſes trägt indirect zur Vertheuerung 
der Productionaofienelemente bei, vornehmlich auch durch dad Mittelglieh 
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der von der neuen Induſtrie geſchaffenen Nachfrage. Wie überall in 

Schupzolverhättniffen, fe tritt dann auch bier das dedenkliche Verlangen 
nad höherem Echuge, d. h. bier nach weiterem und andauerndem Steigen 

des Agivs ein. Was kann ſchlimmer fein, -ald wenn fomit mädtige 
Stimmen an dem Gleichbleiben nicht nur, fondern ſelbſt au deu Steigen 

des Agio’s interefflrt find uud vollends durch das finkende Agio ihre 
Jutereſſen ſchwer verlegt jehen?! Sollen etwa gar Maßregeln zur Herr 

ftelung der Valuta, alſo zur Bejeitigung des Agio's ergriffen werden, jo 
ſtemmt fi dem Die mächtige Schußzollpattei, wenn auch weniger offen, 

als ins gebeim, mit allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln entgegen. 

Fabtikanten und Banquiers zieben an einer Schnur. Das hat id jedes 
Wal bei den joblreichen Berfugen gezeigt, welche man in Oeſterreich zur 
Herftellung der Valuta unternahm; es in auch in Rußland noch jüngf 
and fon 1862 hervorgetreten. Mit wahrem Fanatismus ift volends in 

den Bereinigten Staaten der Berfuh zur Befeitigung des Agio's ange 
griffen worden. Die Gegner des Papiergeld wie diejenigen des Schußr 
4006 werden von der eigenfüctigen Fabrikantenclique als Berräther ver 
fhrienen, als an das Ausland verkauft gebrandmarft. Und der große Haufe 

macht mit gegen fle Eherus! 
In der hat, wo einmal das Agio länger beftanden hat, werden 

durch dus raſche und ftarfe Siuken oder gar das Verſchwinden des Agiot 
viele Gefhäfte, namentlich aber jene Treibhauspflanzen des Agio's, faft 
nothwendig ruiniert. Wie febr rät flb aud in diefer Beziehung wieder 
die Verfäumniß, nicht ſchneller nach den Kutaftropben an die Herſtellung 
des Geldweſens gegangen zu fein! Sodald nämlich die Preisfteigerung 
bei länger beftandenem Agio annäperend diefem fepteren gleichgefommen 
iſt, wird nun umgefehrt bei mieder ſinkendem Metallagio das „Waaren 

ugio* oder Die Berthenerung der Waaren zu einer Einfubrprämier 
folange und in dem Maße nämlich, als die fertigen Waaren und die 

Productionsfoftenefemente noch höher im Preife ftehen, ald dem nun wieder 
niedrigeren Agio entſprechen würde. Wie die Preisfteigerung bei fleigendem 
und bochbleibendem Agio in einem allmählichen Proceh vor ſich geht und 
fich nad) und nad) von den zuerft vertheuerten Impottartikeln auf Die 
anderen inlaͤndiſchen Waaten überträgt, fo gebt es jet umgefehrt grade 

fo mit der Preiserniedrigung bei finfendem und verſchwindendem Agio, 
Der einbeimifhe Producent und beſonders jener Treibhausinduſtrielle, 
defjen wärmejpendende Sonne das Agio war, lernt jegt die Kehrſeite der 
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Papiergeldwirthfpaft fennen. Gr fält vielleicht mit feinem nur ſcheinbat 
blühenden Geſchäft dem Umſchwung der Dinge zum Opfer, weil bei der 
Biederherftelung der Daluta die Productionstoftenverbiligung dem [dem 
früher finfendem Preile des fertigen Zabrikats nachſinkt. Aber auch Bors 

ſichtige und Unſchuldige genug werden darunter feiden. Die Staatsgewalt 
und das Publicum, vor alem die Nächſtbetheiligten felbft müffen ſich 
darüber feiner Taͤuſchung hingeben. Im Gegentbeil darf aud die Nüd- 
ficht auf ſolche Leiden nicht vor der Herftelung der Valuta wieder zurüde 
jchtecken. Völlig vermeidlich find diefe Leiden niemals, fie fönnen hödftens 

durch Maßregeln, welche ein allmähliches Ginfen des Agio's und eine 

tangfamere Herbeiführung des Pari bezweden, etwas gelindert werden. 
Zedenfals ſehe man der unvermeidlichen Schwierigkeit der Uehergangsr 
periode bei der Nüdkebr zur jeſten Währung fet ins Auge. Die gefährs 

deten Jutereſſen Ginzelner find zu bedauern, aber ihre Opferung gehört 
zu den unvermeidlichen fpäten Nachwirkungen der Kataftrophe, melde 
zur Papiergeldwirthſchaft führte: zu den Kriegsfoften der Volfs« 
wirthfhaft, die ſich freilich nicht immer gerecht vertpeilen laſſen und 
doch oft viel bedeutender ald Die im Gtaatsbudger verrechneten Krieger 
foften find, 

Bir gelangen zu grundfätzlich gleihen, nur äußerlich etwas ver« 
ſchiedenen Refultaten bei der Betrachtung der Preisveränderimg, melde 
für inländifche Ausfuhrartifel durch dae Agio herbeigeführt wird. 

Auch bier Aönnen wieder foldhe Gfiter unterihieden werden, melde 
das Ausland motbwendig aus dem Inlande beziehen muß; ferner 
ſolche, die ſchon für gewöhnlich exportirt werden in Goncurreng mit den 
fremden im Auslande; endlich ſolche, Die grade nur des Agio’s wegen 
zur Ausjubr gelangen. 

Für Artifel der erften Art ann etwa ein eigentlihes Monopol des 

Inlands vorliegen. Hier wird bei gleihem Umfange der Production, 
alfo gleichem Angebot der Waare für den auswärtigen Abſatz der Preis 
iefort um das volle Agio fleigen, vorausgefegt, daß die in dieſem Fule 
etwa geringer werdende Nachfrage des Iulands durch die größere Nach- 

frage des Auslands dem Reft des Angebots gegenüber erfegt wird, Co 
dat z. B. die öͤſterreichiſche Regierung deu Preis des für mande Gegenden 
zuerft in Betracht fommenden Zdria»Duedfilbers wiederboft, felbftäudig 

Baltifche Monatsicrift, 8 Jahrg., Bd. XV., Heft 4. 22 
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nad) dem Agio erhöht. Etwas ähnliches fönnte in Rußland mit Platina 

geſchehen. Bei vergrößerter Production fime es darauf an, ob die 
biöherige Nachfrage des Auslands dieſes Pius zu demſelben Metallgeld- 
preife abnähme und die Preisfleigerung nicht den intändifhen Abſatz der- 
minderte. Sonft würde der Preis nit um dad Agio feigen. Handelt 
es fih um wichtigere Eyportartifel der allgemeinen Production, fo 

wird viel darauf anfommen, ob die inländiſche Erzeugung nicht nur volks⸗ 
wirthſchaſtlich dem Ausland gegenüber, [ondern einzelwirtbfhaftlid anderen 
inlaͤndiſchen Geſchaͤſten gegenüber monopoliſtiſch ift oder ſich auf verſchiedene 
concutrirende Einzelwirthſchaften veitheilt. Im letzteren Fall wird Die 

ſofortige Steigerung des Preiſes um das ganze Agio weniger leicht als 
im erften eintreten. Jedenfalls liegt aber bier eine ſtarke Neigung .des 
Preiſes vor, raſch um das ganze Agio zu fleigen, was dann bis zur völligen 
Gleichſtellung der Prodnetionskoftenerhöhung mit dem Agio eine Extra-— 
vente für den Producenten und eine Ausfubrprämie für den Erporteur 
ergiebt. Immer fomntt es aber ſelbſt bei folden monopoliſtiſchen Artikeln 
darauf an, ob und wie weit das Angebot auf inländiſchen Abjap mit 

zu reinen hat. Denn in diefem Zalle fann der höhere Preis eine Ver— 
minderung der Nachfrage hervorrufen und dadurd wieder eine Erhöhung 

um das volle Agio unmöglich werden, — wenn nicht die fremde Nachfrage 
fich grade dann wieder fleigert und den Preis in die Höhe treibt, Denn 

für das Ausland fonmt die hinter dem Agio zurüdbleibende Steigerung 
des Preifes ja einer Verbilligung gleich. 

Die gleichen bedenklichen Folgen, welche das Agio als Schuhzzoll 
gegen die auswärtigen Einfuhrartikel hat, führt es als Exportprämie 

für die Ausfuprartifel mit ſich. Ja, mitunter Fönnen diefe Folgen noch 

ihädticper fein, zumal fle Häufiger auch auf die laudwirthſchaftliche, 
nicht nur auf die induftrielle Produetion im engeren Sinne ſich erſtrecken. 
Auch bier erfolgt unter der ftärferen Nachfrage des Auslands eine ver 

änderte Verwandlung der heimiſchen Realcapitalien. Die Nachfrage wirt 
ſolange und in dem Maße ftärker fein, als die Preife und die Productione» 
foftenelemente ſich nicht um das Agio vertheuert haben. Der Plusegwort 

der bereits früher, der neue Eyport der biöber wegen Goncurrenzunfäbigfeit 
noch nicht ausgeführten Artifel bringt abermals einen allgemeinen Preis« 

fleigerungsproceb in Gang. Darauf hin erfolgen dann neue Gapitals 
anfagen, beſonders wird auch hier ſtehendes Capital in Landwirthſchafi 
und Induſtrie geftedt, ſchlechterer oder entlegenerer Boden, weicher bei den 
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bisberigen Preifen noch nicht angebaut werben fonnte, wird mit in Cultur 
genommen. Cine Menge Productionen werden überhaupt‘ oder Lob in 
fo ftarfem Umfange betrieben, daß dieſe nur bei fortdauernd fleigendeu 

Agio blüben, bei raſch ſinkendem ruiuirt werden. Wir fürchten, daß guade 

in Ausland in den legten Jahren viele Gapitalanlagen diefer Art, oftmals 
mit gefiehenem Gapital, gemacht worden find, 4. B. auch in den baltiſchen 
Provinzen zur Erweiterung des Flachsbaus, zu welder ohnedem die Baums 
wolltrije anfodte. Da werden bei einer Wiederherſtelluug der Valuta 

und bei dem allmaͤhlichen Wiederaufſchwung der amerikanischen Baums 

wolleneultur auch die Landwirthe von großen Verluften nicht verſchout 

werden, wie le im Herbft 1866 ſchon die Petersburger and Rigaer Kaufe 
leute bei dem raſchen Falle des Agio's treffen mußten. Gine landwirth⸗ 
ſchaftliche Creditkriſe wird unter folgen Umftinden bei einer Wieder 
beiftelung der Valuta kaum ausbleiben. 

Die Preife der einzelnen Ausfubrartifel werden unter Voraudſehung 
gleicher Preife des Auslands fid) etwa nad folgenden Momenten ändern, 

Es kommt auf den bisherigen infändißhen Preis an, der für die eine 

Waare ſchon den Ewort geftattete, für die andere nicht, bei diefer mehr, 
bei jener weniger. Ferner begegnet fi die primäre Preiöfteigerung unter 
tem Einfluß der Papiergeldvermebrung mit der fecundären munter dem 

Ginfiuß des Agio'd, 4. B. bei Artifeln des Nriegäbedarls. Oder die 
inländifhe Waare wird don wegen des höheren Preifes des fremden 

NRobſtoffs (4. B. Baumwolle) tbeuerer. Ferner ift der fpecifiihe Werth 

eines Artifels, die Lage des Productionsorts und der Zuftand der Gome 
municationen, weil davon wieder Die Trausportfähigleit und die Möglicpfeit 

des Exports abhängt, von Bedeutung. 

Am rafpeften und ftärfften werden daber Ausfuprartifel von hohen 

fpecififhen Werth in Orenzprovingen mit guten Gommunicationen, 
3. B. ans dem Binuenlande in die Sechäfen, im Preife ſteigen. Befonders 

wird dies von den Erzeuguiffen einer bereits vorher entwidelten infändifchen 

Production gelien, wo inlaͤndiſche Rob» und Hülfsftoffe von inländiſchen 
Mrbeitsfräften verarbeitet werden. Denn diefe Erzeugniſſe werden billig 

derzuſtellen fein, bei ibnen wird alfo das Agio am meiften als Gyvorte 
vrämie wirken. Fabrikate aus Grenzgegenden (4. B. Glaswaaren aus 
Boͤhmen), dann Fabrikate überhaupt, ferner Handelsgewäcfe, dann andere 
Agticulturproducte, auch Getreide, in erfier Linie ebenfals ans Grenze 

22° 
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fändern, in zweiter auch aus denjenigen Zheilen des Binnenlandes, aus 
"denen gute Gommnnicationen an die Grenze führen, werden Daher Die 

fläckfte Tendenz zum Steigen haben, Umgefehrt natürlich: je eutfernter 
der Drt der Production von der Grenze, je ſchlechter die Communicationen, 
je geringer der ſpecifiſche Werth des Artifels, je mangelbafter die Preduction 
icon bisher betrieben, alfo je theuerer der inländiſche Artifel bereits war, 
um fo fangfamer und geringer Das weitere Steigen. Inländiihes Getreide 
mitten im Binnenlande felbft eines ſtark Getreide ausführenden Staats 

wird vielleicht gar nicht theuerer. Mitunter wird erft ein befonderer 
Umftond hinzutreten müffen, um überhaupt eine Uebertragung des 

Agio's anf den Preis zu ermöglichen. 3. B. es führt vieleicht erſt eine 
weſteuropaͤiſche Mißernte zu einer flärferen Nachfrage nad ruſſiſchem, 
poiniſchem und ungarifchen Getreide. Zur Beiriedigung dieſer Nadrage 
muß weiter ind Inland zurüdgegriffen werden und dadurd fommt nun 
eiſt der Einfluß des Agio’s auf den Preis zur Geltung, der fonfl vieleicht 
ganz ausgeblieben wäre. 

Indem dann wieder ein langſamer Proceb der allgemeinen Preise 
fteigerung eutſteht, treten fpäter bei flufendem Agio aͤhnliche Uebelftinde 

für die Egportgewerbe ein. Die höberen Productionsfoften fallen bei raſch 
weichendem Agio wie ein Ausfuhrzoli auf den Export, weil jept die 
Berthverminderung des Papiergelds zeitweile größer als die Entwertyung 
iſt. Die Zeit der Wiederberftellung der Valuta wird dadurd) aud für 

das Ezportgeſchäft und ale dafür arbeitenden Productionen eine 

Periode der Baukerotte werden, wie für das Imporigeigält. 

Zu Betreff der Waaren der eigentlich internen Production und 

Conſumlion braugen nur einige Schlüſſe aus dem Vorbergehenden zu« 
fammengefaßt zu werden. Es gehört zu jenen Waaren die große Maſſe 
aller Güter im Binnengebiet eines größeren Staats; aber viele Artifet 
aud in den ftärfer für das Ausland produeirenden und aus demjelben 
besiehenden Provinzen zählen immerhin auch dazu. Ginfluß übt bier 
zunaͤchſt ſchou die früher befprodene primäre Preisſteigerung, ferner Dies 

jenige der Import» und Ggportartifel, weil fih daraus almählid eine 

allgemeine Bertheuerung der Productionsfoftenelemeute der 

internen Güter zu entwiceln ſtiebt. Indireet wirft and auf die Preiſe 
diefer Güter die Lähmung des Verkehrs und die Verſchiebung der Pro» 
ductionsverhältniffe durch die Papiergeldwirthfepaft ein. So ſucht ſich denn 
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nad und nad, nah Grad und Zeit verſchieden bei den einzelnen 

Landestheilen und Orten eine allgemeine Vertheuerung des Lebens 
im Gefolge der Papiergeldvermehrung und des fleigenden und hochbleiben - 
Agio's geltend zu machen. Die Veränderung der Preife erfolgt auch bier 
immer vermittelft einer wirklichen oder einer wenigftens Leicht möglichen 
Veränderung von Angebot und Nachfrage. Daher varlirt der Preis im 
Allgemeinen am raſcheſten und feihhteften bei Waaren, welche voruchmlid 

mit umlaufendem (oder Betriebs) Capital bergeftelt werden. Schwer 

fleigt dagegen der Preis jener Waaren, welche mit flehendem, zu anderen 
Productionen und Zweden nicht wohl zu verwendeuden Gapital producirt 
werden, weil bier eine Ginfhränfung der Erzeugung zum Behuf einer 
Angebotsveränderung nicht obme großen Verluſt durchzuführen iſt. Am 
ſchwerſten endtich fleigen die Arbeitslöhne und vollends die Preife für 

Dienftleiftungen böherer Art (qualifieitte Arbeit, Gehalte, Tagen), Denn 

bier heißt eine eniſprechend veränderte Meguflrung des Angebots nichts 
Anders als Auswandern, Berhungern, Sterben. Man muß nicht vergefien, 

daß es fid hier um ein allgemeines Steigen der Papiergeldpreife von 
Baaren, gewöhnlicher Arbeitskraft und Dienftleiftungen handelt. Die vers 

änderten Eoneurrenzverhältniffe zwiſchen in- und ausländifhen Waaren und 

die befondere Nachfrage nach den mit dem neu ausgegebenen Papiergelde 

gefauften Artifeln werden die Preife einzelner Waaren und die Löhne 
gewiffer Arbeiterfategorien freilich raſcher in die Hähe reiben. Aber diefe 
Erhöhung wird ſich nur langſam in der von der obigen Regel bezeichneten 
Richtung verbreiten. Der qualificitte Arbeiter und am meiften der ganz 

ſpecialiſtiſch ausgebildete, alfo 3. B. der Beamte und der einer liberalen 

Projeffion Augebörige wird vor dem gewöhnlichen Arbeiter in Nachtheil 

fein in genauem Verhältniß zu feiner fpecielleren Ausbildung, weil diefe 
ihm hindert, leicht von einem zum anderen Beruf überzugehen. Das in 
ihm ſteckende große Bildungscapital läßt ſich jo wenig ais gewiſſe Arten 
materieller ftehenden Capitals leicht in eine andre Production hinüberleiten. 

Für die unteren arbeitenden Claſſen kann es dan noch von Vorthell fein, 
wenn der Krieg viele Arbeitsfräfte der Production entzieht und dadurch 

wieder ein allgemeines Lohnſteigen befördert wird. 
In befonders fehlimmer Lage befinden fid endlich alle eigentlichen 

Geldrentner, melde Gapitalien in Geldform ausgeliehen haben. Denn 

wegen des Nennwerthzwangäcurſes des Papiergelds erbalten fle die Zinfen 
md das Gapital in entwerthetem Papiergeld zum Nominalwerth des fepteren 
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bezablt. Leben fie im Inlande, fo verlieren fle an Einfommen und 

ſchließlich oftmals an Capital nad Maßgabe der verminderten Kauffraft 

des Papiergelds. Ziehen fie die Renten ins Ausland, fo erleiden fie 

fogar im Verbältnig des Agio's Verluſte. Cine gewiſſe Entfhädigung, 
welche aber vollends langſam und ungleihmäßig eintritt, koͤnnen die Geld» 

renten nur in dem böberen Zinsfuße finden, welcher mit im Gefolge 

andauernder Paplergeldwirthſchaft entftebt. Auch dabei kommt Alles darauf 

an, ob das ausgeliehene, in Wertbpapieren angelegte Capital leicht und 

ohne Verluſt eingegogen und von einer Auslelhung in die andere hinüber» 
geleitet werden kann. E 

Somit ergeben ſich unter dem Einfluß der Papiergeldwirtbichaft une 

vermeidlich die größten Ungleichheiten in der Lage der einzelnen 

Elaffen der Bevölkerung. Ueberfluß dort, wie bei den Perfonen, 

welche unmittelbar mit der Production des Kriegabedarfe beicäftigt And, 
Mangel und Entbehrung bier, hei der Maſſe der Arbeiter, bei denjenigen 
Perfonen, welche fefte Befoldungen, bobe Geldrenten beziehen. Gbenfo 

beftehen die größten Ungleibbeiten in der Preisveränderung 

wilden den einzelnen Theilen des Staatsgebiet. Zeitlich 
und räumlic find mithin die Wirkungen des Papiergelds In ein und 
demfelben Stante böchſt verfhieden. Starte Ausgleichungöbeſttebungen 
in der Zeit und im Raume, in der Enge der einzelnen Glaffen der Ge 
felfevaft und der einzelnen Landestheile machen fih zwar geltend. Die 
durch das Papiergeld hervorgerufenen Ungleicpheiten ſuchen ſich zeitlich und 
räumlich in derfelben Weife wie die Ungleichheiten der Beftenerung auss 

zugleichen. Die Urbermäfzung der Steuern findet bier ihr Analogon. 
Aber man weiß auch, welden großen vraftifchen Schwierigfeiten und oft 
unũberwindlichen Hinderniffen dieſe Steuerüberwätzung in der Wirkligfeit 

begegnet. Sein Finangmann wird fid auf diefe Uebermälzung ſoweit dere. 
laſſen, um ſehr ungleihmäßige Steuern mit ibr zu rechtfertigen. Aber 
doch ift diefe Steuerüberwälzung noch viel einfacher und ſicherer als die 

Auogleichung der Ungerechtigfeiten, welche Die Papiergeldwirthſchaft hervorruft. 
Denn dort braucht nur eine einmal eingeführte Ungleichheit fd zu 

vertbeilen, bier dagegen entftehen jeden Augenblick neue Ungleichheiten, 

welche immer wieder neue Ausgleichungöproceſe nothwendig machen und 
dod feinen derielben zur vollſtändigen Entwicklung kommen laſſen. 
Die Papiergeldwirthfhaft, welche Genp und Andere mitunter als ins 
directe Steuer darakterifirt haben, erweiſt ſich hierdurch wieder ala un⸗ 
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gerechteſte und wirtbſchaftlich förendfte Steuer, welde ſich uur 
denfen läßt. *) 

Für unfere Frage nad) der richtigen Methode der Herfellung der 
Valuta folgt aber aus diefer großartigen Ungleichheit der zeitlichen und 
räumlichen Wirkung des Papiergelds nothwendig eines: die völlige 
Unthunficfeit, aus dem Stande des Agio’s an einem gege⸗ 
benen Orte und in einem gegebenen Zeitpunfte den wirfliden 

allgemeinen Werth des Papiergelds für ein großes Land zu 
bemeifen. 

Bo aber muß dies untbunlicher fein als grade in Rußland?! 

Mit den vorbergebenden Grörterungen über die Bedeutung des Papiers 

gelds für die Einzel- und für die Volkswirthſchaft, über die Unthunlichfeit 

einer bleibenden Papierwährung, die volls- und einzelwirthſchaftlichen 

Nachtbeile, welche der Papiergeldwirthſchaft im Vergleich mit der Credit- 
wirtbihaft nothwendig anfleben und endlich mit der oben entwidelten 

Theorie des Papiergeldwerths, glauben wir die wiffenfhaftlihe Grundlage 
für die rationelle Behandlung der DBalutafrage im einzelnen Falle und 
die Grundfäße, welche auch bei der concreten Frage der ruffifchen Valuta 

als Richtſchnur für Die praftifhen Maßregeln dienen müfen, gewonnen 
au baten, (. oben ©. 3). Es find aus dem Entwidelten nur die Con⸗ 
fequenzen zu ziehen. 

Diele Eonfequenzen verlieren dadurch nicht an Bedeutung, daß fle 
zunächſt ein megatives Mefultat haben. Sie zeigen vor Allem, 
wie man menigftens auf der gegenwärtigen Stufe mäßiger Ent 

wertbung des ruffifben Papiergelds und wie man überhaupt grade 
in Rußland, fofange andre Wege möglich find, zum Behufe der 
Biederberftelung der feften Waͤhrnng nicht vorgeben darf: man darf das 
Bapiergeld nicht devalviren, d. h. nicht den Nennwert des Papiers 

gelds auf feinen Curswerth berabfegen, zumal wicht auf einen beliebig her» 

auagegriffenen Curswerth, der dann und dann und da und da einmal befland. 

+) Dergt. mit den Drei lehten Abſchnitten namentlich die ſchon erwähnte Schrift von 
6. Strache, die Baluta in Defterreid, Wien 1801, eine der wenigen vorhandenen Unter- 
fugungen über das im Vorflebenden behandelte Thema. Die von Strache betonte Möge 
liöfeit einer das Ditagio überfteigenden Teuerung halte ich für praftifd fehr un 
wabrſcheinlich. 
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Zu den negativen Refultaten unfrer Erörterungen gehört auch das 
weitere, daß alle im Princive auf Devalvation binauslaufende Vorſchläge 

zur Herftellung der Valuta principielf verwerflich find. Nur als 
Nothbebelfe, wenn nichts Andres mebr übrig bleibt, find fie zuläſſig. 
Ehen deßhalb muß man rechtzeitig nad beſſeren Methoden Hand ans 
Berk Tegen. Zu ſolchen Vorſchlaͤgen, welche im Grunde nichts Andres 
enthalten als Devalvation, gebört die Einführung des Gurswertbr 

jwangscurfes an Stelle des Nennwertbzwangsentfes für das 
entwertbete Papiergeld; ferner Die fofortige Aufbekung des einmal 
tänger befandenen Rennwertbjwangscurfes, auf Grund defien 
olle wirthſchaftlichen Verhältniſſe, Preiſe, Geldeontracte eine beſtimmte 

Geſtalt angenommen baben. Beide Vorſchläge laufen praktiſch auf daſſelbe 

binaus, wie wir ſchon früher betonten (f. o. Abſchu. IV.). PrinceSmitb, 
welcher mit D. Michaelie den zmeiten Vorſchlag gemacht bat, meint 

ſelbſt, da fürs erfte nur Papier als Zahlmittel da wäre, fo daß man e& 
zum Gurfe nehmen oder wnbezahft bleiben müffe, fo babe das „nicht nehmen 
wollen“ des Papiergelds feine Netb. Gr fügt auch hinzu, wenn die Ans 
mabme einer Zahlung in Noten zum ZTagescurfe verweigert merden follte, 
fo müßte der Zablungspflihtige ficb feiner Verbindlichkein durch gerichtliche 
Deponirung des angebotenen Betrages anf Gefahr des Verweigernden ent⸗ 
fedigen können. Eine richtige Gonfequenz des Vorſchlags, melde aber 
um um fo deutlicher defjen wefentliche Identität mit dem Strache'ſchen 

Plan zeigt. Die Annahme eines diefer Projecte heißt n’hts audres, als 
die Bedingungen, welche den Wertb des Papiergelds noch aufrecht erbalten, 

mebr und mehr befeitigen, das Umlaufsgebiet des Papiergelds einfhränfen, 

fo zu fayen abfichtlich den Proceß der Wertbvernihtung oder Nullification 
des Zettels einleiten. Die Rechtse und Birthibaftsverlegungen find die ⸗ 
felben wie bei der wirklichen Devalvation: fie beruben darauf, daß die 
vorausgefepte zeitlide und röumlibe Gleihheit der Ent- 
werthung und Wertbverminderung des Bapiergelds nicht ber 
ftebt. Es wird uber au bier nicht, wie die Vertheidiger der Deval- 

vation fagen, nur geſetzlich fanctionirt, was fih bereite thatiädlid 
vollzogen bat, Die eigentliche Devalvation würde fogar von dem Strade” 
fen oder dem Prince»-Smitb-Mihaelis’ihen Votſchlage noch ihren 
Vorzug haben. Dem nad jener mürte das Papiergeld auf einen ber 
Rimmren Gurswerth berabgefept und dann wenigftens durch Einlösbarkeit 
gegen. Metall auf diefem erhalten werden müſſen. Ju den zwei andren 
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Fällen dagegen würde das Papiergeld fernerhin ſchwanken und zwar ftärker 
ala bißher, und es würde die Tendenz haben, auch ohne neue Vertrauens» 

Rörungen Im Guröwerthe zu ſinken. Nah wie vor träfen die Papierr 

geldbefiger Verfufte, nur blieben diefe feßteren auf dieſe Perfonen 

befaräntt.*) 
Selbſt lolche rein negative Refultate haben für Die Praxis ihre große 

Wichtigkeit. Nichts ift verführerifcher, als das entwerthete Papiergeld zu 

devaloiren,, denn nichts iſt einfacher; man flreicht damit ein paar hundert 

Millionen ang dem Schuldbuch des Staats oder der Bank und fagt, der 

Papiere Rubel, welcher bisher 100 Kopefen galt, fol jet nur 80 gelten. 

Biederholt bat man früher in den Nöthen einer viel ſchlimmeren Papiers 
geldwirtbfchaft ſich zur Devafvation entſchloſſen und hei einem viel höheren 
und. länger anbaltenden Disagio ſprachen für diefen Weg mitunter auch 

beflere Gründe als heute 3. B. in Rußland. Aber ſurchtbar waren die 

Birfungen jedesmal, wenn man mit der Devalvation eine furze Periode 

flarfer Entmertpung fo zu fagen durdihnitt. Ih babe an einem anderen 
Orte dies eingebend für die Devalvation der alten öfterreihifhen Banco« 
gettel im Jahre 1814 nadgewiefen. Die Maßregel war damals fein Heil 
mittel, fondern das wahre Mittel, das Uebel nod bedeutend zu verſchlimmern. 

Es ift auch bezeichnend, daß unter all den zahflofen anderen Projecten 

zur Herftellung der Valuta in Deſterreich — au der Zeit von 1858/39 
bis 1863 find mir felbft über 100 Broſchüren, Schriften nnd größere 

Auffäpe über diefe Frage befannt geworden und es giebt deren noch weit 
mehr — kaum eines der Devalvation das Wort redete. Dies 
geſchab mır einmal in einem offenbar als Fühler ausgeftredten Artifel der 
Allgemeinen Zeitung, deffen Vorſchlag einftimmig mit Proteft zurückgewieſen 
wurde. Sonft bat vom öſterreichiſchen Schrütftellern nur der alte 

dv. Hauer, melde der Generation der Bancozettelwirthſchaft angehörte, 
beifänfig die Devafvation empfohlen. Im Prineip geſchieht dies auch von 

den älteren deutſchen Theoretifern Jacob, Nebenius nnd Rau, die 

aber wie neuerdings Helferich dod im Ganzen von der Identität der 
Entwerthung umd Werthverminderung ausgeben, zum Theil aud das 
Rapiergeld auf der früher erwähnten zweiten, ſchlimmeren Entwerthungs- 

) Princer-Smith in vollem. Bierteljahrefär., VIL, 126, Strade' früher en 
mähnte Schrift, Helferic in der Tüb, giſcht, KL. 425, Wagner chendaf. 1861. 
S 606, derf. in der giſcht Stimmen der Zeit, 1661, S. 519-530 über die Ideen 
und Projecte zur Herftellung der Baluta in Deſterteich. 
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fiufe vor Augen und feirte unmittelbaren eigenen Beobachtungen über bie 
Wirthſchaftsveränderungen auf der Stufe mäßiger Entwerthung des Papiers 
gelds gemacht haben. Mir erſcheint es als ein Zeichen gelänterter micthr 
f@afılicper Einfiht und geflärten Rechtobewußtſeins, dag die Devalvationer 

pläne neuerdings in Nordamerifa, Defterreich und Rußland feine Biligung 

iu der Pragis gefunden haben. 

Das negative Reſultat unferer Unterfuhung dorf aber vor Allem in 
Rußland eine Bedeutung beanſpruchen. Grade bier und unter den gegen 
märtigen Verhältniffen muß die Devalvation des Papiergelds nad Maß⸗ 
gabe des Agio’s und die damit zufammenhängende Regulirung der auf 
Papiergeld lautenden Privatſchulden nad dem jeweiligen Gtande diefes 
Agio’s vollends unhaltbar erfheinen. Wie fann man nach folhem zufähigen 
Agioftande für das ungebeuere tuſſiſche Reich den wirklichen Werth und 

die Kaufkraft des Papiergelde bemeſſen wollen? Wird dabei nicht die 

räumliche und zeitliche Ungleichheit der Bewegung des Agio's und der 
Breife volftändig unbeachtet gelaffen? Die Devalvation würde, gegen⸗ 
märtig in Rußland durchgeführt, grade bier den vollſtändigſten Ums 
Rurz der Eigenthumsverhältuifſe, alſo die”größte Ungerechtig- 

feit umd die furchtbarſte Zerrüttung der Volkswirthſchaft mit 
ſich führen, 

Diefer Schluß, welcher die nothmendige Gonfequenz der früheren Gr 
Örterungen ift, ſcheint uns um fo wichtiger, da eine der wenigen wiffen, 
ſchaftlich tüchtigen Arheiten über die ruſſiſche Valutafrage, diejenige Gold⸗ 

manns zu Vorfhlägen gelangt, welche im Wefentlichen doch nur wieder 
auf Devalvation hinausgehen. Goldmann hebt zwar im Verlaufe feiner 

trefflichen Schrift wiederholt gany wie ich die mangelnde Uebereinftimmung 

zwiſchen Entwerthung und Werthverminderung, Agios und Preisbemegung 
bervor. Sein praktiſcher Vorſchlag, vielleiht mit unter dem deprimirenden 

Eindrude des fteigenden Agio's im vorjäprigen Kriegsfommer entworfen, 

ſteht aber in Widerſpruch mit diefen richtigen Prämiſſen. Freilich kann 
man einmwenden, daß man bei der entgegengefeßten Methode, den Curs— 

werth des entwertheten Papiergelds wieder auf die Höhe des Nennwertbs 

empor zu heben, zwar in den umgefehrten, aber principiell gleichen Fehler 
verfällt: man berüdiictigt die theilweiſe Uehereinftimmung zwiſchen Ente 

werthung und Wertbverminderung und in dem zeitweifigen Torhantenfein 
auch der lehteeen den allgemeinen Werthverluſt, melden das Papiergeld 
wenigftens zeitweife erlitt, nicht. Aber der principiell gleiche Fehler ift ein 

. 
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graduell febr viel geringerer. Gr wiegt praktiſch ebenfalls bei Weiten 

nicht fo ſchwer, weit die Gmporbebung des Curdwerths allmählich 
geldiebt, die Devalvotion dagegen in einem Moment die Werthnerr 
änderung nad Maßgabe des jeweiligen Agio's volziebt und eben feine 
wegs nur das fanetienirt, was ſich in dieſer Weile ſactiſch von felbft ger 
ſtaitet Hatte. Modalitäten find übrigens immerbin möglich, duch welde 
auch bei der Emporbehung des Curswerths des Papiergelds doc) gleich» 

zeitig in einigen Punften der Idee der Devalvation in der befhränften 
Beile, in weldyer fle berechtigt if, Rechnung getragen wird. 

Damit haben wir aber aud das wichtige politive Mefultat unfrer 
Unterfuchung bereits angedeutet: die richtige Methode der Herflellung der 
Balnta ift bei einer mäßigen Entwerthung des Papiergelds und zumaf 
in einer Volkswirthſchaft von der fpecififhen Eigenthümlichteit der 
ruffiigen — die Wiederemporhebung des entwertbeten Papiers 

gelds auf feinen Nenn» oder Gleihwerth mit der Münze und 
die Erhaltung des Pariftandes des Papiergelds. In dieſem 

zweiten Pinfte trifft die Aufgabe zuſammen mit derjenigen, weiche auch 
für das auf den Gurswerth heſehlich berabgeſehte Papiergeld noch ührig 
bleibt. Die hier empfohlene Methode hat vor Allem das für fih, daß fle 

mit den möglihft geringen Redtöverlegungen — denn ganz werden 

ich dieſe nicht vermeiden laffen — die Metallwährting wieder einzuführen 

ſucht. Freilich erheiſcht fie finanzielle und wirthſchaftliche Opfer, 
aber diefe bleiben auch bei der Devafvationemethode, wenn aud) in andrer 
Art, nicht erfyart. Und diefe Opfer find der gerechtiertigte Preis, 

obne welchen ein großes wirtbſchaftliches Gut, wie die Wiedererlangung 
der feften Währung, aus Gründen der Vernunft, der Wirthſchaftlichkeit 

und der Gittlichfeit von einem Volle und Staat gar nicht verlangt 

werden follte. 

Für einen Berfuh der Löfung der ruſſiſchen Balntafrage auf Grund 
der pofltiven Gedanfen diefed bier angedeuteten Planes ſtehen uns viel» 
feicht fpäter noch einige Blätter diefer geitſchriſt zur Verfügung. 

Adolph Wagner. 
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Das ruſſiſche Friedensrichterinſtitut und die Prefe. 

Wir baben wiederholt Gelegenheit gehabt, auf Die weitreichenden Bolgen 
der ruſſiſchen Juſtizordnungen vom 20, November 1864 nicht nur für die 
Berbeflerung der Juſtiz, fondern auch für die ganze nationale Anſchauungsweiſe 

und Sitte aufmerffam zu machen, und wollen hier ausführlicher von dem. 

jenigen Inſtitute Handeln, das ganz befonders dazu berufen ſcheint, tiefe 
Burzeln im ruffiihen Nationalleben zu ſchlagen. Wenn das Recht in den 

gebildeten Schichten der ruſſiſchen Geſellſchaft bisher mur ein abftracter 
Begriff war, an defien wirflibe Eriſtenz eigentlich kaum Jemand glaubte, 
und es die Aufgabe der dur die Zuftigordnungen vom 20. Novbr. 1866 
ins Leben gerufenen Reform ift, diefen renfitätlofen Begriff zu einer wirke 
lichen Macht, zu einem nationalen Factor zu erheben, fo ift fpeciel dem 
Sriedensrichter das beneidensmwertbe Loos zu Theil geworden, in dene 

jenigen Sphären des Lebens, denen ſelbſt der Begriff des Rechts bisher 
eine unbefaunte Größe war, denfelben wachzurufen und an Stelle des 
Fauſtiechto die Rechtsordnung zu fegen. 

Bir ſehen in diefen Falle von der Neugefaftung, wie ſie die Juſtiz bei 
uns in dem Oftfeelande nun bereits feit mehreren Jahren erwartet und 

boffenttich nicht mehr allzu lange vergeblich erwarten wird, vollſtändig ab, 
indem wir hier lediglich eine möglhft quellengetreue Darftellung des Brite 
densrichterinftituts, wie es im Innern des Reihe auf Grundlage des 
Gefeges vom 20. Novbr. 1864 wirlſam ift, ſowie eine Wiedergabe der 

Urtheile, wie fie die ruſſiſche Preſſe über daſſelbe gebracht, beabfichtigen. 

Es muß zuoörderft bemerft werden, daß die neue Gerichtsorbuung 
zwei von einander volftändig getrennte Spfteme aufſtellt, die fih nur im 
Petersburger Gafjationshof (dem Senat) berühren, indem dieler wegen ber 
ftimmter dem Urtheile oder dem Verfahren anhaftender Mängel befugt iſt, 
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die gefälten Urteile zu caffiren und die ganze Sache zur nochmaligen 
Aburtheilung einem anderen Gerichte zu übergeben. Jene beiden Syſtenie 
beziehen ſich aber einerſeits auf das Bricdensrichterinftitut, deffen einzige Ap« 
pellationsinftanz die Friedensrichterverfammfungen And und andrerfeitd auf 
die Beziefögeripte fomie die Appellböfe als deren Appellarionsinftanz. 
Zwiſchen beiden Gerichtoſyſtemen befteht, außer jener Berührung im Caſſa- 
tionshof fein Zufammenbang, es fei denn, daß man den Gebülfen des 

Staatsanmalts am Bezirksgericht, der auch befugt und verflichtet ift, den 

Sriedensrichterverfanmlungen beigumohnen und daſelbſt, wo erforderlich, 
feine Concluſtonen abzugeben, für ein foldes Bindeglied anfeheu wollte. 
Und nicpt nur, daß zwifcen den beiden Syſtemen fein organifder Zufaut- 
menbang exiſtirt, wie er doch unter den Gerichtsinſtitutionen eines Kandes 

gewöhnlich ift, beide Syſteme geben aud von volftändig verfdiedenen 

Vorausfegungen aus und Haben verfhiedene Fundamente. Denn während 
die Glieder der Begirfsgericte und Appellhöfe von der Krone eingefept 
und befoldet werden, wobei das Vorſchiagsrecht der Richtercollegien durch 
die dem Jufigminifter anheimgegebene Ausnahmegewalt leicht illuſoriſch 

werden kann, während fie febenelänglid) ind und von ihnen der Nachweis eines 
theoretifcpen Studiums der Jurisprudenz fowie einer längeren Rechtspraxis 

verlangt wird, iſt der Briedensrichter ein Wablbenniter, wird derfelbe aus 
Randesmitteln und zwar zienlich gering bejoldet, ift feine Amtsdauer eine 
dreijährige und wird von ihm außer der Gpmnafialbildung noc der Befig 
eines Immobils verlangt. Der Friedendrichter ift ſowohl Griminal als 
Eivilsichter und nur das, indem ihm weder Verwaltungs noch Poligeie 
functionen zufteben, und aus dem bisher allen Criminalrichtern gemeinſame 

Strafgeiepdu iſt fogar ein Theil als beionderes Polizeiftafgelepbud, 
nad) dem allein der Friedendrichter zu judieiten bat, ausgeſchieden, während 

mad dem Griminaleodeg fortan ausjcließlid die Collegialgerichte das 
Recht ſprechen follen. Diele volftändige Trennung der beiden Gerichis⸗ 
foiteme mögpte aber ihren hauptfählicgen Grund in dem Umitande haben, 
dag man nicht genug rechtswiſſenſchaftlich qualificiete Männer zu finden 
glaubte, um auf ein Mal ſowohl die Collegialgerichte als auch die Einzel- 
tigpterfteflen, mit ihnen zu beiepen und ſich daher genöthigt ſah zum gweck der 
Befepmg der lefteren eine andere Glafe herbeigugiehen, danu aber in 
den zur Zeit der Ausarbeitung der neuen Gerihtöorgauijation ſtatk im 
Scpwange befindlichen übrigens ziemlich) unklaren Idealen des selfgo- 
vernment. Es waren aber Die lepten fünfziger und erften ſechziger Jahre die 
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tolle Zeit der Selbfiverwaltungsmanie in Rußland, Damals vor der 

poluiſchen Revolution uud ihren für das ruſſiſche Staateleben fo wichtigen 
Folgen war der ruſſiſche Bote Katlows vol eugliſchet Ideale und ann 

war der häztefte Ausdrud zu hart, wenn es galt franzöſiſche Centraliſatieu 

und Uniformität zu befämpfen. Und diefe Strömung war Lie hetrſchende 
in jener Zeit der theoretifchen erſten Vorliebe für Das englifche selfgovernment 
und den Gonftitutionaliemus. Alles was in Rußland damals freiheitlice 

bend und empfänglic, für die Forderungen der Zeit aber zugleich zu pofitto 
und gebildet war, um jenen fhranfen, und hodenfofen Theorien Herzens 
zu huldigen, gehörte etwa mit Ausfhluß des Meinen Kreifes der Stavos 

philen dieſer Mihtung an. Noch gingen die Wogen des Nationalbemußts 
jeins nicht fo hoch, wie mach der Zeit der polniſchen Revolution: 
Befreiung von den Feſſeln einer meit über die berechtigten Grenzen 
des Staats binausreihenden Bureaufratie und Bolksbildung waren die 

damaligen Stichworte. Die Geftaltung der aus der Auihebung der 
Leibeigenſchait folgenden Verhältniſſe und die Ahtrennung des bäuere 
lichen Grundbefiges ‚von dem ıhrer früheren Herren war in Angriff ger 

nommen und zum Theil wider Erwarten glücklich durchgeführt worden 

dur die mit diefem Geſchäft betrauten Friedensvermittler, die aus den 

drtfipen @rundbefigern der jüngeren Generation ernannt wurden, Hatte 
ſich Diefes Iuflitu mun in den meiften Fäden gut bewährt und bot 
daffelbe den damals durchaus neuen Aublick eifciger, wohlwolleuder 

und zugleich redlicher Beamten dar, fo lag es nabe, den ihm zu 
Grunde Tegenden Gedanken auch für das neue Inflitut, dem die 

Pflege der örtlichen Juſtiz anvertraut werden folte, zu verwerthen. 
Die ortsangefefjenen Edelleute follten dort wie hier mit den wide 

tigften localen &unctionen der Staatsverwaltung betraut werden und 

da man fie nicht gut den aus wiſſenſchaftlich gebildeten Juriften befegten 
Gerichten, deren Ernenuungsmedus zudem ein bureaukratiſcher war, 

während die Fricdensrichter aus den Wahlen der Ortsangefeflenen hervor» 

geben follten, unterordnen fonnte, die volftändige Jnappellabilität ihrer 

Urtpeile zumal hei der fehr hoch gegriffenen Gompetenz aber unmäglid) 
war, fo wurde zu jenem jpäter auch wirklich ins Leben eingeführten Aus 
funftsmittel der Friedensrichterverſammlungen als Appellationsinftanz für 

die Friedeusrichter gegriffen. Mögli und wahrſcheinlich fogar, daß einem 
oder dem anderen derjenigen einflußreichen Männer, die mit der Ausar- 

beitung Der Entwürfe betraut waren, bei diefer Gelegenheit die Specials 
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und Quatarlcommifftionen der englifhen Briedensrichter vorſchweben mochten, 

wobei aud bei diefec Gelegenheit wie fo häufig bei Nachahmung engliſcher 

Ideale auf dem Gontinent die Ctellung und Bedeutung des eugliſchen 
Friedensrichterinſtimts nebft feinen Verfammiungen im ganzen Spftem der 
englifchen Graifhaftsverfaffung gründlich verfannt wurde, Doch wie dem 
nun auch fein mag die Friedensrichterverfammlungen als Appelationinftaug 
wurden Geſetz. Bei den fpäter ſich herausftellenden Mißftänden des Ins 

fituts fröfteten fid) denn die intellectnellen Urheber deſſelben mit dem legir 

timen englifben Urfprung, die Menge aber nabın daffelbe, wie überhaupt 
die ganze Zuftigreform ziemlich bewußtlos und uugläubig auf. 

Erwähnt muß bier noch werden, ebe wir an eine Specialdarftelung 

unftres Tbema’s geben, daß den neuen Eofegialgerichten ſowohl wie den 
Sriedensriptern fammtliche Rechtsſachen uud Perfonen ohne Unterfchied des 
Standes unterworfen find, indem bei Abgrenzung der Gerichtecompetenz 

teviglich der territorinle Geſichtepunkt maßgebend war und daß eine Aus 

nahme nur für diejenigen Sachen und Perfonen -befteht, die ein befonderes 

Forum dor den geiftlichen, Militärs, Handels und Bauergerichten haben. 

Die Zhätigfeit der einzelnen Briedensricter erfiredt ſich in territes ' 
rialer Hinficht auf die ihnen zugetbeilten Diſtriete, deren es in einem Kreiſe 
mebrere giebt. Saämmtliche Friedensrichter des Kreiſes bilden eine Brier 

densrichterverfammfung, zu der außer den ordinären Diftrictöfriedensride 
tern noch unbejoldete Ehrenfriedensrichter gehören, denen durch das Geſetz 
eine ſchiedsrichterliche Stellung zugewieſen ift, indem fie nur nach vorberr 
gegangener Uebereinfunft der Parteien ihuen eine Sache zur Eutſcheidung zu 
übertragen diefelbe verhandeln fönnen, dann aber nad den für die 

Diftrietsfriedensrichter feftftehenden Normen handeln und ihre Rechte ges 

niegen. Selbſtverſtändlich können die Ehrenfriedensricter nur dann un 

die Eniſcheidung eines Streits oder einer Klage angegangen werden, wenn 
fie ſich in ihrem Bezirk aufbalten, was übrigens niet unbedingt von ihnen 
verlangt wird, wie denn in der Praxis nicht jekten die Ortsangeleffenen 

eines Kreifes dutch das zuſtändige Organ ſolche aus dem Kreife ſtam- 

mende Perſouen, die ſich auf irgend einem Gebiet des ſtaatlichen Lebeus 

auogezeichnet, ihren Wohnſitz aber kaum jemals in ihrem Kreife nehmen, zu 
Ehrenſriedensrichtern gewaͤhlt haben. Es ſcheinen ſomit die im Allge- 
meinen für die Wahl der Friedendrichter eiforderlichen Requiſtte, zu 
denen auch das der Anfäßıgfeit in dem Kreiſe gehört, nicht immer firist 
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bei der Wahl der Eprenfriedensrichter eingehalten worden zu fein. Außer 
ihrer ſchiedorichterlichen Thätigfeit und ihrer Theilnahme an den Friedens» 

tipterverfamalungen, fönnen die Ehtenfriedensrichter aud noch von den 

Bezirfögerichten zu ihren Sipungen hinzugegogen worden, wo der Perſonal⸗ 

beftand derjelben ſich durch unerwartete Umftände etwa verringert haben 
folte. Innerhalb jeines Bezirks übt der Friedensrichter aber ausfchlichlih 

richterliche Fuuctionen aus, wobei es befonders feine Aufgabe ift, ehe er 

feinen Rechtsſpruch thut, die Parteien zu einem Vergleich zu bewegen, Kine 

Aumerkung der Gerichtoverſaſſung vom 20. Novbr. 1864 jagt allerdings, 
daß von den Friedensrichtern aud die ihnen durch Epecialgefepe aufer⸗ 

fegten nicht richterlichen Funetionen auszuüben find, doch find die vere 
bießenen Specialgeſehe bisber noch nicht erſchienen. Die Competenzeder 
Friedensrigpter in Civil» ſowohl wie in Polizeiftraffachen if eine im Ver⸗ 
bäftmß zur Gompetenz der Einzelrichter in den meiften europäiſchen Etaaten 

unverhäftuißmäßig hobe, Doch iſt Diefe Höhe in Beziehung auf die volizeiſachen 
mit bedingt durch das neue Polizeiſtraſgeſeßbuch, dem diefelbe zu Grunde gelegt 
worden iſt, und fann fomit ohne eine weſentliche Umarbeitung des beſtehenden 

Griminat und Poligeiftrafgefebuchs die polizeiliche Competenz nicht leicht 
“ verändert werden. In privatrechtlicer Beziehung competiren dem Friedens» 

richtet 4) ale perfönlichen und auch diejenigen ſich auf Mobilien bezichens 
den dinglichen Klagen, deren Gegenftand nicht mehr als 500 Rubel ©. 
beträgt; 2) Grfapflagen in Beziehung auf einen Schaden von nicht mehr 
als 500 R. ©., ſowie auf einen folden, der zur Zeit der Klageanſtellung 

nicht tagirbar ift; 3) Injurienflagen; 4) Klagen aus geftdrtem Befif im 
Raufe von 6 Monaten; 5) Klagen aus verlegten Servituten im Laufe 
eined Jahres. Ausgenommen dagegen find von der friedensrichterliden 

Competenz 1) ale dinglichen Klagen Immobilieuklagen, die fih auf for« 

melle Urkunden lügen; 2) alle diejenigen Klagen, die das Intereſſe der 
Krone berühren, mit Ausnahme jedoch der Klagen wegen geftörten 
Beſihes; 3) alle Streitigfeiten unter, Bauern, foweit fie vor die Ges 
meindegerichte gehören und zwiſchen den Parten nicht eine Vereinbarung 
getroffen worden if den Streit vor den Eriedensrichter zu bringen. 
Außerdem kann jeder Ekvifftreit nad freiwilliger Mebereinfunft unter den 

Barten von dem Friedensrichter „nach feinem Gewiſſen“ entfchieden werden 
und iſt die teflnitive Entſcheidung dann als eine feiner Apelation mehr 

unterliegende anqufeben. Der friedensricpterlihen Gompetenz unterliegen 

ferner ale diejenigen Polizeiſtrafſachen, die nad dem oben erwähnten 
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BVoligeiftrafgefephucd; wit folgenden Strafen geahndet werden 1) mit einer 
Bemerkung, Grmahnung und einem Berweis; 2) mit einer Geldbuße bis zu 
300 Rbt. S; 3) mit einer Haft bis zu 3 Monaten und 4) mit einer 
Gefaͤngnißſtrafe bis zu einem Jahre. Bon diefer allgemeinen Competenz 
And aber ausgenommen folgende Fälle: 1) wenn die Verweiſung des 
Schuldigen aus feinem Wohnort und das Verbot Handel und Gewerbe zu 

treiben, mit einer der eben aufgezäblten Gtrafen verbunden if, 2) mem 
die mit der Strafflage verbundene Civilentſchädigungsklage die Summe von 

500 RHl. S. überfchreitet und 3) wenn der Schuldige Mitglied einer 

Landgemeinde ift und die zu verhäugende Strafe die dem Gemeindegericht 
geſteckte Competenz nicht überfchreitet. Außerdem competiren dem Friedens⸗ 
richter alle fogenannten Antragävergehen, d. b, diejenigen Vergehen, welche 
nur auf Anregung der intereffirten Perfonen verfolgt werden und deren 

ftrafgerichtlihe Verfolgung von den Antragftelern ſelbſt fpäter zurückge⸗ 
nommen werden faun, In Bezug auf diefelben befteht Die Hauptaufgabe des 
Ftiedensrichters darin einen Bergleih zwiſchen den Parteien zu Gtande 
zu bringen und erft wenn Diefer nicht gelingt, erfolgt das Urtheil. In 
den meiften Fälen findet von den ſriedensrichterlichen Urtheilen die Ap⸗ 

pellation oder Beſchwerde an die Friedensrichtewerſammlung ſtatt und 
exft der Aueſpruch diefer if ein definitiver, inappelabler. Cine Aus- 
mahme bilden aber diejenigen friedensrichterlihe Eivilurtheile, deren Eee 

genſtand entweder den Werth von 3O.RHI. ©. nicht überfleigt oder gar feiner 
beſtimmten Taxation fähig ift, und Diejenigen Polizeiurtbeile, die nur eine 
Bemerkung, Ermabnung und einen Verweis, eine Beldftrafe nit über 

15 Rbl. ©. oder eine Haft von höchſtens 3 Tagen gegen den Schutdigen 
auoſprechen, wenn der Givilentfbädigungsanfprud gleichzeitig aud nicht 
mehr als 30 Rbl. ©. beträgt, indem von diefen Urtheilen feine Appellation und 

feine Beſchwerde ftattfindet und diejelben fomit ald definitiv gelten. Außer 

dem Recismittel der Berufung (Aypelation, Befchmerde), das fih auf die 
materielle Entſcheidung, anf den Act der Subfumtion des ftreitigen Factums 

unter das Geſetz, bezieht und nur bei den nicht definitiven Urtheilen ſtatthaft ift, 

bleibt wegen befonderer Mängel nod) das Rechtsmittel der Caſſation gegen die 

definitiven, inappelabfen Urteile übrig. Band die Berufung dom Price 
densrichter an die Friedensrichterverfammfung ftatt, fo ift die Caſſation 
jedes Mal beim Senat anzubringen, mag mum das definitive Urtpeil von 
den einzelnen Briedensrichter oder der Fliedensrichterverſammlung gefällt 
worden fein. Gin dritter hauptſächlicher Unterſchied zwiſchen der Berufung 

Baltifche Monatsihrift, 8. Jahıg., Bd. XV., Heit 4 23 
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und der Gafation beſteht aber noch in dem Verjahren nach eingelegtem 
Rechtsmittel, dem mährend bei der Berufung die Oberinftang, in unferem 

Fall alfo die Friedeusrichterverſammlung, nit nur darüber eutſcheidet, ob 

das Urtheil des Untergericht® gerecht oder uugerecht ift, fondern in leh⸗ 
terem Fall au von fih aus ein neues nunmehr definitives fält, To ber 

fteht das Rechtsmittel der Caſſation darin, daß der Gaflationshof das ber 

sreffende Urtheil, im Fall es an ſolchen Mängeln leiden felte, die nad 

dem Gefep das Urtheil vichtig machen, nur caffirt, d. b. aufbebt und die 

ganze Sache zur uochmaligen Aburtheilung einem neuen Gericht übergiebt. 

Demnach ift der directe gweck der Appellation ein neues Urtheil des Dbere 

gericpts zu erhalten, der der Gaffation aber mır daS alte Urtbeil anfzite 
beten, in Folge deſſen denn allerdings wiederum ein neues Urtbeil, obſchon 
nit vom Gaffationshof felbft gefüllt werden muß. Als Gründe ein ers 

gangenes rechisfräftiges Urtheil zu calfiren gelten aber folgende: 1) Die 
angenfälligen Verlegung des Geſetzes feinem Sinne nad; 2) die Umgebung 
derjenigen Bormen des Gejepes, die vom Gefepgeber für fo welentlid) 
gehalten werden, daß ibm ohne diefelben ein Rectsverfahren überhaupt me 

denfbar ſcheintz 3) die Ueberfchreinung der dem Friedensrichter oder der 
Frie denstichterverſammlung vom Geſeh zugemiefenen Competenz. In den 
ebengenannten Fäden iſt Der in Petersburg refidirende Senat, dem alle 
Gerichte des Reichs unterordner find, Der berechtigte Gafjatiensbof, deſſen 
Hauptfächlicfte Aufgabe bei Ausübung diefer Bunction if, die Einpeit in 
der Gefepesanmendung zu ſichern. 

Haben wir mun in Obigem den Unterichied des Friedensrichterinftituts 

von den neuen Goflegiafgerihten, fowie feinen territorialen Wirfungsfreis, 
feine Competenz und die Tragweite feiner Enticeidungen zu darafterifiten 
gefucht, fo dürtte in Nachfolgendem von der Wahl, Beftätigung und Wirk: 
fumfeit des Friedensrichterd zu handeln fein. 

Der Diſtrictoſtiedensrichter ſowobl wie die Ehrenftiedensrichter dehen 
aus der Wahl der Gingefeflenen des Kreiſes hervor, deren Drgan die 
Kreisftindeverfammlung if, Diefe hat alle drei Jahre die Wahl der 

Briedensrichter vorzunehmen. Die Kreisfiudeverjummimgen ebenfo wohl 
wie die Gewvernemenisfläudeverfanimlungen lud aber Diejenigen Organe der 
Laudſchaft, die die wirthſchaftlichen Bedürſuiſſe des Kreifes und Bouvernes 

ments der Regierung gegenüber zur Geltung zu bringen baten uud denen 

mebenbei auch noch andere Buncrionen, wie beiſpieloweiſe die Wahl der 
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Friedensrichter zugetheilt find. Die Kreisfändeverfammlungen gehen aus 
den Wahlen der drei hauptſächlich vertretenen focialen Gruppen: der 

Grumdbefiger, der Städtebürger und der Landgemeindeglieder hervor und 
es if das Beftreben der Legislation geweien, diefen drei focialen Gruppen 
eine ibrer Bedeutung für das Ganze entſprechende Vertretung zu ſchaffen, 
wobei freilih bei Schaffung der neuen Organifation noch mandes alıfläns 
diſche Ueberbleibjel zurüdblieb, das, obgleich fon jegt inhaltolos, werzus 
ſchaffen doch erſt die Aufgabe der Zukunft fein wird. Go repiäfentiren 
die Vertreter der’ Bauergemeinden einen ſtaatsrechtlich figitten Stand, 

der ſreilich in dem Juftıtut des Gemeindebefiges und den durch die Emanr 
eipationdverordnung vom 19. Febr. 1861 creitten ſpecifiſch bäuerlichen Ge⸗ 

böiten feine eigentpümfiche Tocinte Grundfage hat, während die Vertreter des 
nit bänerliben Grundbefiges auf dem Lande und die Immobilienbefiper 
in den Städten fid auf einen lediglich focialen Bactor flüpen, unabhängig 

von irgend einer Standesqualität im flaatsrechtlihen Einn. Denn auch 
in den Städten fommt nad den in den neueren Gtädteordnungen von 
Mootau, Petersburg und Ddeſſa durchgelührten Principien (ediglih der 
Stadtbewohner, ſowelt er beſtimmte Vermögensrequifite befigt, zur politie 

hen Geltung, Die drei Gruppen wählen gefondert von einander ihre 
Vertreter für die Krersftändeverfammlung. Als Wähler der erften Elaffe, 

der Grundbefiger, figuriren ale diejenigen, die ein Grundſtück auf 

dem Lande von 200-800 Defjätinen (die erforderlihe Deſſätinenzahl 
it eine in den verfchiedenen Gouvernements je nad dem Werth des 

Grund und Bodens verſchiedene, wobei die obigen Zahlen die äuferften 
Minimalgrenzen des getorderten Areals ausdrüden) oder ein anderes im 
Kreiſe belegenes Immobil im Werte von 15,000 Rbl. S. oder ein Ger 

werbes oder Haudelsetabliſſement auf dem Lande mit einem jäbrliben Um- 
fage von 6000 Rbl. ©. eigentbümlih befigen. Gigenthümer Meiner 

Immobilien können fih zu einer Wahlſtimme vereinen, wenn die Enmme 

der von ibnen befeffenen Immobilien der oben mitgetheilten Minimalgröge 
eniſpricht. Yuriftiibe Perfonen und Geſellſchaften genießen als Gigene 

thümer felbftverftändfich dieſelben Recte wie die einzelnen natürlichen 

Perfonen, Frauen, Minderjährige und Abwelende fönnen ibre Wahl— 
ſtiumen durch einen Bevollmächtigten ausüben fafen, dod werden von 

dieſem dieſelben Requiſite wie von einem Wäbler verlangt, fo daß die 

Vollmachten nur von an und für ſich berebtinten Wäblern übernommen 
werden können, wobei übrigens das Geſetz die Schranke hinftelt, daß jeder 

23° 
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BWäpler, außer feiner eigenen Stimme nur noch eine durch Vollmacht ibm 

übertragene ausüben fann. Cine Ausnahme bilden Frauen, die fi durch 

ihre Gbegatten, Söhne, Väter, Echwäger und leibliche Brüder, obne 

dog fie ſelbſt zur Wahl qualificirt wären, vertreten laſſen fönnen. Den 

Babtverfammlungen der Grundbefiper präfidirt der örtliche Kreismaribal, 
Wäblbar find dann alle Wähler. Die zweite Gruppe bilden die 

Städtebewohner, bei melden folgende Prämifien für die Wablfähigr 

keit gelten: 1) die Bugebörigfeit zum Kaufmannaftande, oder 2) der 

Befip einer innerhalb des Aädtiicen Weichbilde belegenen Handelds, Babrite 
und Gewerbeanftalt mit einem jährlihen Umfak von 6000 Rh. S., oder 
3) ein Rädtiihes Immobiliarvermögen von 3000, 1000 oder 500 Rbl. S., 
verſchieden je nad der Einwohnerzahl der Städte. Auch bier können 

die Eigenthümer Meiner Immobilienvermögen zu einer Curialſtimme zur 
fammentreten und findet diefelbe Vertretung der Frauen, Minderjährigen 
und Abwelenden wie. in den Verſammlungen der Grundbefiger flatt. Der 

Bahlverfammlung präfdirt der Bürgermeifter der Kreisftadt. Wählbar 
find auch bier ſaͤmmtliche Wablberechtigte. Die dritte Gruppe endlich 

fendet ihre Repräfentanten in die Areisverfummlung, indem fle einen 
Theil der voßberechtigten Glieder aller Gemeindeverjammlungen des 
Kreifes als Wablmänner zufammentreten und dieſe auß ihrer Mitte die 

Gemeindevertreter erwäblen läßt. Obgleich diefe Wahlmänner von den 

einzelnen Friedensvermittlern und jet von den Äriedensrichtern zuſam ⸗ 

menberufen werden, fo wählen fle doch den Präfidenten, der Die Derr 

bandlungen zu leiten hat, aus ibrer eigenen Mitte und dies zwar im 
Gegenfag zu den Wahlverfammlungen der beiden übrigen Gruppen, deren 
Präfdenten er adlige Kreismarfhal und der Bürgermeifter) geſetzlich 
beftimmt find. Es nimmt diefe Beftimmung aber nur danıı nicht Wunder, 

wenn man auch die fonft in der Geſetzgebung der lehzten Jabre üͤbliche ents 
fbiedene Bevorzugung der Bauern nicht fennt, die auf der Fiction eined auch 
die fhwierigften Fragen inftinetiv entfheidenden gefunden Einnes des rulfl« 
ſchen Bauern beruhte, einer Fiction, die ihren Weg in die Geſetzgebung 

vielleicht mandem an derfelben betbeiligten Stavepbilen verdankt. Aäblbar 

find in diefer dritten Gruppe nicht nur die Wähler Diefer, fondern auch 

die Waͤbler der erften Gruppe, ſowie die griechiſtben Geiftlihen — eine 

Gonceifton an die mirflihen Verbältnife, obne die man troß obiger Fiction 

doc nicht durdzufommen gemeint bat. Die auf einen Zeitraum von drei 
Jahren gemäblten Wertreter diefer drei Gruppen, die außer den eben 
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ſpeciell für jeden Etand aufgezählten Requifiten, überdies das 25. Jahr 

erreicht haben, unbeſcholten fein und zum ruffiihen Untertbanenverband ger 

bören müfjen, bilden die Kreisftändeverfamminng, welde unter dem Prä- 
Mdium des Kreisadelsmarſchalls alljährlich tagt. Das Zahfenverhättmiß 
der Delegirten der einzelnen Gruppen zu einander beflimmt fib nah - 

dem Perſonalbeſtande der einzelnen Gruppen, nad der Größe des 
Grundbefiges und dem ftädiiihen Immobilvermögen, fo daß die Zahl 

Fämmtlicher Glieder der Kreisftändeverjammlungen zwiſchen 12 und 96 
ihwanft, von welder Geſammtzahl auf Die Bertreter des Grunde 
befiged 2—40 Stimmen, auf die Vertreter der Städte 2—24 und auf 

die der Landgemeinde A—37 fommen, mobei zu bemerten ift, daB die 
Mleinft. Mitgliederzahl der Kreisverſammlung fid im Gouvernement Olonetz 
(12-20) findet, die größte Dagegen im Gouvernement Cherion (38-96). 
Einzuigalten iſt bier mod, daß die Städte Peteröburg, Moskau und 

ODdeſſa nicht an den Ständeverfammlungen ihres Kreifed theilnehmen, 

iudem die Gtadiverordnetenverjammfungen dieſer Etädte für das Weich- 
bild derfelben die Competenz der Kreiöverfammlungen haben. Die 

Provinzialftändeverjummlungen geben dann aus den Kreisſtändeverſamm⸗ 
lungen, rejp. den Stadiverordnetenverfammlungen gedachter drei Gtädte 

hewot. 

Von dieſen Kreisſtaͤnde-, reſp. den Stadtwerordnetenverſammlungen 
der drei Städte werden dann alle drei Jahre die Briedenärichter des 

Kreijes gewählt, und nur wenn fi im Kreife feine tauglihen Perfonen 

finden follten, findet die Wahl in der Provinzialſtändeverſammlung ſtatt; 

wenn aud bier feine Wahlen zu Staude fommen, fo jet der Senat 

“von fih aus auf Voiſchlag des Juſtizminiſters den Friedensrichter ein. 

Zum Zwed der Wahlen wird drei Monate vor Anberaumung derfelben 
gemeinihaftlih von dem örtlichen Kreismarſchall, dem Bürgermeifter der 
Kreisftodt und dem Friedensrichter ein Verzeichnig aller derjenigen im 
Areife angefeffenen Perſouen, die Ad für das Amt eines Fricdensricters 
qualifieiren, angeiertigt. Au dieſen Perfonen gebören aber außer den ber 
reits fungirenden Difttietds und Ebrenfriedensrichtern. alle diejenigen, die 
1) das 25: Lebensjahr erreicht, 2) ibren Unterricht in den mittleren Lehrs 

anftalten genofjen haben, oder flatt deſſen 3 Jahre folhe Aemter inuegehabt, 

in denen fie ſich mit der gerichtlichen Praxis vertraut machen konuten, 

wenn fie außerdem 3) felbR oder wenn ihre Eltern oder rauen ländliche 
Grundftüce im doppeltem Betrage des Areals, wie er von den Wählern der 
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Kreisftände verlangt wird oder andere Immobilien auf dem Lande im 

Berthe von 15,000 und in den Städten im Werthe von 6000 (in den 
Refidenzen) oder 3000 Rbl. S. (in den Übrigen Städten) eigenthuͤmlich befipen. 
Bon diefen Bermögensrequiften fann übrigens in Anbetracht befonderer Ber 
dienfte, durch einftimmigen Beſchluß der Kreisftändeverfammfung abgefeben 

werden. Auegeſchloſſen von der Wahl find alle befchoftenen Berfonen, bös- 
willigen Banferotteure und gerichtlich erflärten Berfhwender. Hierauf werden 

die zufammengeftellten Gandidatenliften von dem Gouverneur geprüft und 
dann publicirt, wobei e8 den durch diefelben in ihren Rechten Berlepten 

anheimgeftellt wird, ihre Anfprüche bei der Kreisftändeverfammlung geltend 

zu machen. Nah Einbringung der Liſten in die Verſammlung wird durch 
Stimmenmehrheit die erforderliche Zahl von Friedensrichtern erwählt, wohei 
es denjenigen, Die gefonnen find, ſich nicht wählen zu laffen, frei ſteht 

der Berfammlung ſolches anzuzeigen, wonach denn fein Zwang gegen fie 
Mattbaft iR. Die Gemähften unterliegen der Veſtätigung des erflen 
Senatedepartemente, Nach ihrer Beflätigung und Vereidigung vertheilen 

fie unter ſich die einzelnen Diſtriete und wählen: aus ihrer Mitte den 
BVorfipenden der Friedensrichterverfammlung. —— 

Die Diſtrictsſtiedensrichter erhalten eine Beſoldung von 2200 Rbl. S. 

in den Reſidenzen, von 1500 Rbl. ©. in den überigen Städten und 

Kreiſen, für welche Summe fle ib übrigens ſowohl ein Lecal miethen als 

die Kanzleifoften beftreiten müflen; die Ehrenfriedensrichter find unbefoldet. 

Sie tragen außerdem ein eigenes Amtözeihen und haben ein eigenes Amtsr 

flegel. Den fländigen Gerichtsort erwählen fie ſich innerhalb des Diſtriets 
unter Beftätigung der Briedendrichterverfammiung; Klagen und Beſchwerden 
möäffen fie aber überal und zu jeder Zeit entgegennehmen. Im Fall 

der Verhinderung eines Friedensrichters werden feine Functionen von 
einem audern Briedensrichter deffelben Kreifes nach einer vorher beftimmten 

Neipenfolge übernommen. Die Briedensrichter Reben unter der Gontrole der 
Briedensrichterverfammlungen, diefe aber unter der Oberaufficht Des Senats. 
Ibres Amtes entfept kdnnen die Ftiedenorichter mur auf Grund eines 
geritlihen Urtheils werden. Beiondere Inftructionen für dieſelben werden 

von den riedensrichterverfammfungen entworfen und vom Jufligminifter 
beftätigt; demfelben haben auch fowobl die Briedensrichter als die Frie⸗ 

densripterverfammlungen jährlihen Bericht über ihre Gejwäftsthärigkeit 

abzuftatten, 
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Die‘ Friedensricterverfammlungen find die Anpellationsinftanz für 

alle apvellabfen Urtheile und zugleich Caſſationebofinſtanz für die definitiven 
Urtheile der einzelnen Friedensrichter; die Urtbeife derfelben find immer 
definitiv und Fönuen demnach nur von dem Senat caſſitt werden. Ort 
and Zeit ihrer regelmäßigen Sihungen werden von der Kreisfändeners 
ſammlung figiet; anßerordentlihe Cipungen fann aud der Vorfipende 
anberaumen. Im Fall ſehr zahlreicher Geſchäſte können fie ſich in Abs 
theilungen trennen, wobei jedoch jede derfelben wenigftens drei Glieder 
zäblen muß. Dem am Orte der Verſammlungen fungirenden Friedens- 
richtet iſt Die Vorbereitung des zu den Verhandlungen Erforderlihen ans 

beimgegeben; aud Führt derfeibe den Titel eines ſtäudigen Gliedes der 

Briedensrihterverfommlung. Den Verfammlungen wohnt der Gebülle des 

am Bezirkogericht fungirenden Staatsaumalts bei, um nötbigenfals feine 
Concluſionen abzugeben, Die Friedensrihterverfammlungen haben ihre 

eigenen Ehriftführer, melde aus Landesmitteln befoldet werden; auch 
fönnen fie befondere Gerichtsvollzieber zur Vollſtreckung der Urtheile anr 
ſtellen, widrigenfalls dies durch die örtliche Polizei gefchiebt. 

Das Verfahren fewohl vor den Friedensrichtern ald aud vor den 

Friedensrichterverfammlungen it fummarif und die daffelbe regelnden 
Normen find in einer befonderen für den riedensrichter beitimmten Proceßr 

ordnung euthalten. 

Wenn wir zum Schluß noch einige Worte über Die Beurtheilung des 
Briedensrichterinftituts von Seiten der ruſſtſchen Preffe fagen wollen, fo 
werden wir es faſt ausſchliehßlich mit den Aeußerungen der nicht radikalen 
Blätter zu thun haben. Denn während die „St. Petersburger (akademiſche) 
Zeitung“, der „Golos“, der „Ruſſiſche Invalide” e tuti quanti im 
Ganzen ihrer Pflicht zu genügen glaubten, wenn fie einzelne der pifanteften 
Verhandlungen wie fle vor den Friedensrichtern der beiden Reſidenzen 

täglich vorkommen ihren Leſern mittheilten, während die beiden juriſtiſchen 

Beitungen „der Gerichtsbote* und „das mündliche Verfahren“ fid bisher 

gleicfalls anf Die Reprotuetion einzelner File befhränften und außerdem 
allenfalls den officiellen Recenihaftsbericht und Die von dem Zuftigminifter 

beftätigten Iuftructionen für die Sriedensrichter mittheilten, haben abgejeben 

von der nur kurzlebigen ſlavophilen „Mostwa" ſich mır Die „Weftj“, die „IRods 
fauer Zeitung“ und der monatlich erjpeinende „Rufflihe Bote“ eingehender 
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mit dem Friedensrichterinſtitut beihäftigt. Indem wir außer Stande find 

die einzelnen Aeußerungen der Tageöblätter hier zu regifttiren, beichränfen 
wir und auf die Reproduction des weſentlichſten Inbalts eines im Detober⸗ 

beft des „Ruffiiben Boten“ vorigen Jahres enthaltenen längeren Artikels 
unter der Ueberſchriſt „Betrabtungen über das Friedensrichterinſtitut“. 

Derfelbe ſtammt aus der Feder Wlndimir Befobrafows, der in ihm die 
Erfahrungen einer zweimonatlihen Amtstbätigkeit ald Friedensrichter eines 
ländlichen Diftricts niederlegt. Belobrafow, feines Zeibens Nationale 
öfonom und als folder Mitglied der Petersburger Akademie der Wiſſen- 

ſcaften, gehört zu der geringen Zahl jener ruſſiſchen Ariftofraten, die ger 

bildet und freibeitliebend genug And, um jeden Schritt, den die Oeſeh⸗ 
gebung auf dem Wege das zuffifhe Bolt wirklich unabhängiger und 
beſſer zu machen, mit Freuden begrüßen, ohne Doc) zugleich zu denjenigen leicht» 

fertigen Peiftmiften zu gehören, die über dem Schmerz. den der rufflice 
Patriot in diefer Periode Des Uebergangs nur zu häufig empfindet, wenn er 

ſteht wie die wohlgemeinteften, wenn auch nicht immer befidurdgefübrren 
Regierungsintentionen in ihren Wirkungen weit abirren, die eigene per⸗ 

fönfipe Pflicht vergeffen um ſich abfoluten Negationen und utopiftiicen 
Zräumereien hinzugeben. Gr legt die Hand felbft an den Pflug, mo es 
das allgemeine Wohl gilt und teilt in dem erwähnten Auflage feine Er⸗ 

fübrungen und Wünfge mit, damit auf dem Wege rücbalılefer Kritik 
die jepigen Mängel des Jufituts ulyemein zum Bewußifein Fümen, wobei er 
RC Übrigens auf die Wirtfamfeit deffelben auf dem Lange beſchtäutt. Man 
wird mit feinen Zielpunften nicht immer einverftanden fein und es ſich Doch nicht 

verfagen können diefe ehrliche und offene Sprache des unabbängigen Patrioten 
zu hören. Inmitten der heißen Tagestämpfe, fo fagt Belobrafom, in 
denen ein Meiner aber vorlauter Theil der ruſſiſchen Geſellſchaft und Preffe 

die peiligfien Fundamente menicliben Zuinmmentebens in Frage Reit, 
welchen gewiſſenloſen Exceſſen leider mit Schweigen rings herum ber 

gegnet wird, in einer Zeit in der dem Volt die herbſte Selbſtkrinik und 

Ernüchterung Noth thut, während es von der Preſſe von einer Ratzia zur 

andern aufgerufen wird, erlült uns ein feltenes Gefühl der Befriedigung, 
wenn wir auf das monumentale Werk bliden, das die Beieggebung durch die 
neuen Juſtizordnuugen errichtet bat. Und unter den einzelnen Theilen dere 
felben iſt es hauptſaͤchlich das Friedensrichterftatut, das von einer Meifters 
band gearbeitet zu fein ſcheint. Mag man mit den einzelnen demſelben zu 
Grunde gelegten Prineipien auch nicht immer einverftanden fein, jo wird 
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man doch finden, daß dieſelben mit einer feltenen Gonfequenz, Vollftändige 

teit und Präcifion durchgeführt find. Gilt das num ſowohl won der 
Gerichtöverfaffung als aud von den beiden Proceforbnungen, fo kann 
leidet nicht ein Gleiches von dem neuen Poligeiftrafgelegbuc) befagt werden. 
Daſſelbe hat vielmehr die meiften dem Strafgeſetzbuch von 1845 anbaften- 

den Mängel berübergenommen, und indem es die ſprichwoöͤrtliche Caſniſtit 

defielben zu vermeiden ſucht, iſt es in feinen Verſuchen ſich zu Begriffen 
algemeineren Inbalts- zu erheben, nur felten glüdlih. Die Definitionen 
leiden daher ſaſt alle am Undeſtimmtheit und Verſchwommenheit, ohne 
doch wieder vollſtändig zu fein, Die allerdings nur relatio belimmten 
Strafen laſſen dem Briedensrichter, namentlich hinfichtlich ihrer Höhe 

einen fehr geringen Spielraum und es werden GStrafbeftimmungen für die 

im Angenblick vieleicht am ftärkften vertretenen Vergeben, die aus der Voͤllerei 

entipringen, vermißt. Beſobraſow hält eine volftändig neue Bearbeitung 
des Poůizeiſtrafgeſehbuchs, deſſen Notwendigkeit neben dem Griminalgefege 
buch er übrigens Teugnet, für dringend geboten. Doc hindert Diefe 
Auerlennung der rebactionelen Geite der neuen Briedensrichterordnungen 
Beſobroſow nicht ihre Bundamentalgenndfäge ſcharf zu fritifiten. Er bes 

dauert zuwörderft aufs Lebhafleſte, dab die Friedenevermittler, die die Abs 

widelung der Leideigenſchaſteverbaͤltniſſe niit feltenem Geſchick geleitet haben 

und ein wirllich pepnläres Juſtitut zu werben anfingen, brevi manu befeitigt 
worden find, um den Fricdensrichtern Plap zu machen und conflatirt dann über» 
haupt den Bebler der Regislarion der legten Jahre, daß fle füdweife relors 
mirend, die einzelnen Theile ohne inneren Zufammenbang neben einander ſtellt, 

wos notbwendig zu Reibungen der einzelnen Organe, deren Functionen 

in ibrer Gompetenz nicht genau gegen einander abgegrenzt find, Verans 
laſſuug giebt. Es if mit einem Wert feine Einheit in der Selbſtoer⸗ 

waltung, wodurch die möglıhen wehltbätigen Bolgen nur zu hänfig illu⸗ 

ſoriſch gemacht werten. Co find in die alte Ordnung der Dinge anfangs 
die Briedensvermittler hineingeftelt und dann von den Friedensrichtern abs 
gelöft worden, fo find die neien Etändeverfammlungen und die mit den, 
felben zufammenhängenden Kreis und Provinzialämter eingeführt und bei 
alledem die alten Kreispolizeivermaltungen trotz ibrer partiellen Re— 

- form doch dieſelben gehtieben. Von befonderer Bedeutung aber ift die neue 
Ordnung der Landgemeindeverhältniffe und die Aufhebung der Domänen 
und Apanageverwaliungen gemelen, denn dieſe waren bisher Meine Staaten 
im Staate, indem fle der auf ihren Gütern lebenden Bevölferung faft 
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ausſchließlich den Staat repräfentirten, wie denn überhaupt das Nebens 

einanderbefteben unter einander faft zufammenbangslofer ſtäudiſcher und 

Berwaltungsorganismen bis zur Aufhebung der Leibeigenfbaft in Rußland 

an der Tagesordnung war. Denn nicht nur der Adel und die Etodtbürger 
bildeten geſchloſſene Ganze, auch die Bauern als Hinterjaffen ihres Guter 

beren oder verſchiedenen Werwaltnugen untergeordnet bildeten ſolche Eine 
beiten. Und innerhalb diefer Einheiten, auch dort, wo fie corporeller 

Natur zu fein ſchienen, batte fi der bureaukratiſche Geift eingeſchlichen 
und feftgefept, fo Daß bisher factifch jeder ruſſiſche Etantsbürger feine ber 
fondere meift bureankratiſch geftaltete Obrigkeit über fib batte. Mit 

diefer alten Ordnung der Dinge bat man unter der jepigen Regierung zu 
brechen gefucht, indem man tbeil® eine wirkliche Selbftverwaltung der 

DOrtseinmohner anftrebte, theils Die alten bevormundenden und contrelirenden 

Stuatsbehörden aufhob. Se ift beiſpielsweiſe auf dem Lande — und nur 

von diefem ſoll bier gehandelt werden — der gutsherrliche Einfluß von 

den Privattbauern, die Domänen» und Npanagevermaltung von den 

Kronss und Apanagebauern genommen worden, wodurd dieſelben fid) ſelbſt 
wiedergegeben worden find. Dadurb daß die Gefepgebung die Freiheit 
der Bauern von jeder Oberaufficht ausgeſprochen, find fie aber nod nicht 
wirllich frei geworden; daß die Gefepgebung an ihre Intelligenz und Gefit 
tung nicht geringe Anſprüche machte, das hat fie nody nicht wirklich intellie 
gent und gefittet gemacht. Bisher num hatte der mit weiter Machtvoll-⸗ 

fommenbeit ausgeftattete Friedeusvermittler die aus der Aufhebung der 
Leibeigeufchaft flichenden Verbältniffe zwiſchen dem Herrn und Bauern ger 
ordnet und ſich dabei nicht jelten der Verbäftniffe unter den Bauern felbt, 
wenn au nicht immer mit weicher Hand, meift uber doch zur Zufrieden 

heit der Parten angenommen. Sie find jegt mit Ginführung des Fries 

densrichtevinftitut weggefallen, obne daß diefen ihre Madtvollfommenbeit 
übertragen worden wäre, Und bier verlangt Befobrajom ſchleunige Reſorm 
durch Ausdehnung der friedensrichterlichen bisher rein juridiſchen Gomvetenz 
auf die Oberaufficht und Pflege der Gemeindeverbätniffe. Die faſt vols 
ſtãndig nad außen abgefärloffenen, gleihfam als mıtonome Republifen 
gedachten Randgemeinden bieten in ihrem Junern, nachdem die Verbältniſſe 
complieirter zu werden angefangen, die Einficht aber nicht verbältnißmäßig 
gewachſen ift, einen keineswegs erfreulichen Anblid, indem im beften Fall 

der an der Tagesordnung befindliche Terrorismus der Maſſen durch den 

Defporismus des @emeindeälteften paralyfirt wird. Im Änterefje der 
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Minoritäten ſowobl wie überhaupt einer im Einne der Cultur zu erſtre⸗ 
benden Regelung der vielfach fehr complicitten Gemeindeverhaͤltniſſe ift es 

wünfdenswerth, diefelbe ohne unnüge Bevormundung doch einer gewiſſen 
Eontrole zu unterftellen. Diefe muß aber frei von aller adminiftrativen 

Willkür eine freng gefepliche fein und dürfte kaum Jemandem beſſer zur 
leben wie dem Briedensrichter. Derfelbe ſteht im Gentrum der concreten 
Verbäftnifie des Orts, in die er durch die täglichen Rechtehändel einen 
tiefen Ginblid erbäft zugleich häufig die Innere Nuflorderung fühlend, durch 
Pflege und Ordnung der Gemeindeverbältniffe au dort, mo fie feinen 
Nechtoſtreit ergeben, einzugreifen. Dann aber dürfte ihn fein vorwiegend 
zichterlicher Gharafter vor adminiftrativer Wilfür und unnügen Vielregieren 
fügen. Und außer diefen adminiftrativen Functionen im Intereſſe der 

Gemeinden wünfeht Befobrafow dem Friedensrichter noch polizeiliche Func⸗ 
tionen im JIntereſſe der Juſtiz ſelbſt zugutbeilen. Denn es if, wie er 
durch einzelne conerete Beilpiele nachweiſt die ſchroffe Trennung der 

Juſtiz von der Polizei auf dem Lande bei nur fehr unzureichenden Polizei 
mitteln und bei den großen Gntiernungen gar nicht durchzuführen, wenn 
nicht entweder fo und fo viele Paragraphen des Friedensrichterſtatuts 

eben nur auf dem Papier fteben follen und der Friedensrichter feine ihm 

durch dafelbe gezogenen richterlichen Schranken nicht täglich verlegen will. 

Um diefe durch die Rotbmendigfeit gebotenen und täglich vorfommenden Ueber« 
fcbreitungen der Briedensrichter zu Tegalifiren fei daher eine minder enge 
und theeretiihe Faſſung der friedensrichterliben Gompetenz zu wünfchen 
ober feien demfelben wenigſtens die unteren Ebargen der Polizei unterquordnen, 
Ueberhaupt mänfcht Befohrafow, daß bei einer fünftigen Couſolidirung 

der Selbftverwaltung in den Provinzen der Schwerpunkt derfelben in dem 

Briedensrichter ruben möge, da es der Qauptmangel der hißber in den Provins 
zialboden gepflanzten Selbſtverwaltung fei, daß fie eines Centrums entbehre 

und die felbfländigen Elemente daber zu feiner Rube, Cicerbeit und Eon, 
folidation fommen können. Dem Ginwande, daß der Friedensrichter durch 

Zutheifung von adminiftrativen und polizeilichen Functionen in die ſchlimme 
Zuge füme, zugleich verſchiedenen Reſſorts untergeordnet zu fein, wodurch 
bei einer moͤglichen Colluſion unter denſelben für. ihn ſehr mihliche Folgen 

eniſtehen konnten, begegnet er mit dem Hinweis auf eines der fundamentalſten 
-Prineipien der Selbftverwaltung, nad) welchem die einzelnen Organe ders 

felben lediglich dem Geſehe und den über daſſelbe entſcheidenden Gerichten 
unterfeben und von einem Subordinationsverhältniß derfelben zur anderen 
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höheren Inſtanzen feine Rede fein fann. Seine weiteren Angriffe 
richtet Befobrafom gegen die hehe Kompetenz der Friedensrichter ſowehl 
in Criminal» als auch in Civilſachen. Obzwar es theoretifh richtig if, 

daß die juridiiche Beurtheiluug eines Rechtöftreits, in dem es ſich um einen 

Nubel haudele, ganz dieſelbe fein müffe, wie wenn es ſich um eine Milion 
baudelt, fo erleidet dieſer Sap in der Pragis doch eine nicht unbeträchtliche 
Modification. Jeder praftifhe Richter wird zugeben müſſen, daB eine 
ſcharſe Greuze zwiſchen den fogenannten Bagatellſachen und den übrigen 
Mechtsſachen beftebt, die nicht mur durch den geringen Werth des Streit⸗ 

objects, fondern meiſt auch die wenig complicirte Medtöfttuchir dieſer 
Brodulte des täglichen Lebens, die ſich zudem häufig wiederholen, bedingt iſt. 

Daß bei Befliegung der friedensricterlichen Competenz aber weit über die 
Grenze diefer Bagatelfahen hinausaegriffen worben ift, darüber find ale 
einig und beweift das aud die, tägliche Erfahrung, indem die inappellabs 

len Beinen Givilftreitigfeiten und Polizeiſachen wenigftens %, aller vom 

Beiedensrichter verhandelter Sachen bilden. Wünfhenswerth ift mın, daß 

diefe einen größern Werth repräfentirenden Givitftreitigfeiten, fowie die 

fhmerer ins Gewicht follenden Vergeben, die eine forglältigere juridiſche 
Beurtheilung vorausfegen, als fie fie feitens des Friedensrichters finden, 
einmal weil er nicht Jurift von Foch zu fein braucht, dann aber weil ihm 
die Zeit dazu mangelt, in Zufunft den Zriedensridhtern entnommen uud 
den Collegialgerichten zugeteilt werden. 

Endlich befürwortet Beſobtaſow noch die Aufhebung der Jnoppellabilitaͤt 
der Urtheile der Bemeindegerihte auf den Privargätern wenigſtens in 
ihrem jegigen Maße, indem fie in Givilfaden: Uribeile bis zu einem 
Bertb von 100 Rbl. und in Polizeiſachen Strafen von 3 Rbl. S., 

von 7 Tagen Haft und 6 Tagen öffentlicher Arbeit auoſprechen fünnen. 

Eine Bergleihung dieſer Gompetenz mit der der Priedensrichter ergiebt 

" aber den Schluß, daß man dem gebildeten Friedensrichter binfichtlic der 
definitiven Fällung von Urtheilen ein geringeres Vertrauen entgegengebracht 
hat, als den mit ungebildeten @liedern beepten Gemeindegerichien, 
die meift unter dem Einfluß der unfihrbaren und deßhalb uncontrellir, 
baren Macht des Gemeindeicreibers zu fteben pflegen. Wie viel daher 

durch einen moͤglichſt engen Rapport, in den die Friedensrichter mit den 
Gemeindegerichten zu bringen wären, will man das bäuerliche privilegium 
fort überhaupt noch beftehen laſſen, zu gewinnen ift, dürfte nur denjenigen 
entgehen, deren Ölaube an die Unfehlbarteit der aller Gulturvorausfegungen 
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baaren Volfsiprüce trop der widerſprechendſten Erfahrungen noch immer 
unerſchünert iſt. 

Bir ſchließen unſer Referat mit der von Beſobraſow ausgeſprochenen 

ueberzeugung, daß die Gefepgebung der naͤhſten Jahre mandes durd 
die unbedingte Anwendung importirter Boctrinen auf Verbältniffe, die 

diefen nicht immer adäquat waren, fowie dur die Durchführung ven 
utopiftiihen ſich aller Verbindung mit der Wirklichkeit entziehenden Prins 

eipien Verfehlte, wird binwegräumen müſſen, und daß diefer gweck am 

beften durch die rücbaltlofefte Beſprechung der beftebenden mit der Gefehe 
gebung der lehzten Jahre im emgften Zufammenpang lebenden factiſchen 
Berpältniffe angebahnt wird. 
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Die Univerftät Dorpat im Jahre 1866. 

Borbemert. der Red. Indem wir auf unfer Anſuchen in den Stand geſeht worden 
find, das voliändige Berzeichniß der im Jahre 1866 in Dorpat gebrudten Magiiere und 
Doctor-Differtationen, ſowie der im Kaufe deffelben Jahres eingereichten Gandidatenfäriften 
mitguibelfen, halten wir es für pafend zugleidh den Iepten offlielen Jahresbericht der Unis 
verfirät — obgleid) derſelbe ſhon in der Dörptfehen Zeitung (Rr. 287 v. 12. Dec. 1866) 
geflanden bat — in unterer Zeitferift wieder abgudruden. (ine gleiche ober nach Umitänden 
mod) erweiterte Zufammenftellung zur Chronit unferer Sandesunireifitt fo von nun an in 
der Walt. Monatsfchr. aljährlid, und zwar fhon im Derember: oder Januatheft derfelben, 
veröffentlicht werden. 

I. Jahresbericht für 1866. 

Fu der oberſten Zeitung der Lehranftalten des Reichs überhaupt, und 
ſomit auch der hiefigen Univerftät, trat-in Diefem Zabre ein Wechſel ein, 

indem an Stelle des Gtautsfecretärs Golomnin der Dberprocureur des 
Synods Graf Tolftei durch Allerböchften Namentlihen Ufas vom 14. April 

Alerguädigt zum Minifter der Polfsaufflirung ernannt wurde, 
Im Perfonal der Univerfität haben fid während des verfloffenen Zeite 

vanms vom 12. December vorigen Zabres bis zum heutigen Tage folgende 

Veränderungen ereignet: 

Nachdem Profefior ©. v. Dettingen auf fein Geſuch vom Amte des 

Prorectors entluflen worden, wurde Profeffor dv. Rummel der Wahl des 

Conſeils gemäß, als Prorector der Univerfltät auf 3 Jahre beftätigt, bei 
Entlafjung vom Amte des Decans der juriſtiſchen Bacultät, in meldem 
fegteren Profeffor Yulmerincg beftätigt ward; — als Etelveitteter des 
Prorectors trat Profeflor Schwabe ein. 

Aus dem Dienſte an der Univerfität wurden auf ihr Anſuchen ente 

laſſen: der erſte Proſector, außerordentlider Profeffor Kupffer, wegen 

Kranfpeit; — der ordentliche Profeffor der PHYAE Känıp, in Folge feiner 
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Ernennung zum ordentlichen Mitgliede der kaiſerlichen Afademie der 

Wiſſenſchaften zu St. Petersburg; — der gelehrte Apothefer Mag. Bed- 
mann behufs der Uebernahme des Antes eines Lehrer und Jufpectorös 
gebüffen am deutſchen Neaighmnaſium zu Lodı im Königreich Polen; — die 
Afiftenten: in der therapeutifben Klinit Dr. Reinfon, chirurgiſchen Klinik 
Dr. Böblendorff, geburtspütfliden Klinit Dr. Gähtgens, Hofpital- Klinik 

Dr. Vadedi. — Berner: der Gehülfe des Directors des chenuſchen Ca⸗ 

binets Gandidat Kublberg; — der Provilor in der kliniſchen Apothele 

Bienert und der Gehülfe in derſelben Leutner. 

Außerdem wurde wegen Ausdienens der Friſt vom Dienſte entlafjen 
der odentliche Profehfor der allgemeinen Geſchichte Dr. Rathlef, welcher 
tndeß noch bis zum Schluß des zweiten Gemefters d. J. feine früheren 
amtlichen Functionen fortiepte. 

Angeftellt wurden: der geweiene Obſervator an der Univerftät und 

Sternwarte Dr. Glaufen als ordentlicher Proieffor der Aſtionomie; Die 
geweſenen Docenten: Dr. Oswald Schmidt als anßerordentlicher Profefjor 
des in Liv, Ef und Kutlaud geltenden Previnzialrechs, fowie der 
juriſtiſchen Praxis; Dr. Arthur v. Dettingen ale außerordeuilicher Profeflor 

der Phyſik; der zweite Profector Dr. Stieda als eiſter Profector und 

außerordentliper Profefiorz Mag. Ednwarz als Obſervator an der Unis 

verfiräts » Sterumarte; Mag. Wintelmenn als Docent der hiſtoriſchen 

Wiſſeuſchafteu. 
Als Aſſiſtenten: in der therapeutiſchen Klinik Dr. Koppe, cirurgiſchen 

Klinik Dr Hauſen, geburtshütfliben Kliuik Dr. Bidder, und in der Hofpitale 

Kınit Doctorand Bleiſch. 
AUS Loborant der Pharmacie Provifor Menard; als Gehuͤlfe des 

Directors des chewiſchen Cabinets Gandidat Lemberg; als Provifor in 

der kliniſchen Apotbefe Proviſor Mufing und als Gehälfe in derjelben, 

Aporbefergebülfe Totuo. 

Als Privardecenten habilitirten ſich: in der pbyf.»mathem. Facultät 
Mag. Rufjow, Gebülje des Directors des botanifhen Gartens, in der 

mediciniſchen Dr. Bidder, Aſſiſtent in der geburtspülfliden Klinik, und in 
der hiſtoriſch-pbilologiſchen Facultät Mag. Maflng, lepterer für neuere 

Literaturgeſchichte. Der vormalige Lector der italieniſchen Sprache Raupach 

trat mir Genehmigung des Gonfeils von Neuem in die venia leg. ein. 
Der ordentlihe Profefjor der Ghirurgie Dr. Aelmann wurde nad 

feiner Emeritirung auf weitere 5 Jahre im Dienfte beftätigt, desgleipen 
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der Univerfitäts« Bibliothefar Anders nach Vollendung der 30jdhrigen 

Dienftzeit auf noch 5 Jahre. 
Der gegenwärtige Beftand des Univerfitäts« Perfonats if folgender: 

38 ordentliche Profefioren, 1 Profeflor der Theologie für- Etudirende 

oribodox.griechiſchet Eonfeffton, 3 außerordentliche Proſeſſoren, 6 Docenten, 
3 Privatdocenten, 1 Religionsleprer für Studirende roͤmiſch- katboliſcher 

Conteifion, 4 Lectoren der neueren Sprachen, 4 Lehrer der Künfte, 32 nicht 
zum Lebrperfonal gehörende Beamte, 

Die Zabl der Studirenden beträgt 607, und zwar in der theofogifhen 
Saculrär 74, juriftifchen 191, mediciniſchen 184, hiſtot.⸗philologiſchen 77, 
phyſ. mathematiſchen 81. 

Die Zahl der nicht immatriculirten Zuhörer belief ſich auf 26. 

Atademiſche Würden und gelehrte Grade erwarben in den verſchiedenen 
Bacultäten: 1) die Würde eines graduirten Studenten: in der theologifhen 

+ Bacuttät 15, juriſtiſchen 7, hiſtor-philologiſchen 3, phyſ.mathematiſchen 3; 
2) den Gandidaten-Grad in der theologiſchen Facultaͤt 4, juriſtiſchen 29, 
bifter.-philologifben 6, pbyi.»matbematiihen 8; 3) den Magiſter⸗Grad 

in der jnrififhen Zacultät 1, biftor.-philologifhen 2, phyſ.mathematiſchen 3. 
In der medicinifhen Faculrät erlangten: die Würde eines Doctors 22, 

Arztes 16, Kreisarztes, 13, Accoucheuts 5, Operateurs 1, Provifors 10, 

Mpothefergehülfen 42, einer Hebamme 9. 

Außerdem wurden in Anerkennung ihrer hervorragenden Verdienſte 

auf Antrag der bezüglichen Bacultäten zu Ehren. Doctoren ernannt: der 

ordentliche Afademifer der faiferligyen Afademie der Wiffenfehaften zu Gt. 
Petersburg Wiedemann zum Doctor der Philologie und der Vicepraͤſee 
des evangeliſch · lutheriſchen General⸗Conſiſtorii Biſchof Ulmanıı zum Doctor 

der Theologie. 
Anlangend Die Thätigfeit der kliniſchen Anftalten, jo wurden im Laufe 

dieſes Jahres Arztlic behandelt: in der therapentifhen Ahtbeilung 222 
flationäre, 326 ambulaterifhe und 2611 polikliniſche Kranke; in der 

cirurgiſchen Abtbeilung 220 ftatienäre und 968 ambulatoriſche (darunter 

580 Augenfranfe); in der geburtsbülflihen Auftalt murden 63 rauen 
entbunden und 56 franfe Frauen ätztlich behandelt; außerdem poltliniich 
und ambulatorifd) behandelt 126 kranke Frauen und polilliniſch 55 Brauen 
entbunden. 

In der unter Leitung des Profeſſors der Staatsarzneikuüde ſtebenden 
Abtheitung des hieſigen Central» Hofpitals wurden 551 flationäre Kraut⸗ 
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heitöfälle zum Unterricht der Medicin⸗Studirenden benutzt; 32 gerichtliche 
Obductionen verrichtet und zu pathologiſch-anatomiſchen Demonftrationen 
30 Leichenunterſuchungen angeftellt. 

Einer Prüfung zur Grlangung des Rechts zum häuslichen Unterricht 
unterzogen ſich bei der Univerfität 7 Perfonen und für Sehrerftellen an 
Kronſchulen 21, und zwar für das Amt eines Dberlehrers 9, eines wiſſen⸗ 

ſchaltlichen Gymnafialiehrers 6, eines Kreioſchullehrets 2 und eines Lehrers 
der zufflihen Sprache 4. 

Aus dem medicinifehen Inſtimt wurden nach Beendigung der Studien 
und Erlangung afademifher Würden 10 Zöglinge zur Anftelung im 
Stuatödienf entlaffen und ans der Zahl der theologijchen Kronftipendiaten 

- 4 zur Anftelung im geiſtlichen Amte, 
ö Reifen für wiffenfhaitliche Zwede wurden nad) dem Auslande 

unternommen von den Profefjoren Bunge und Artbur v. Dettingen, fowie 

von den Docenten Alegander Schmidt und Bergmann; nah Moskau und 

anderen Städten des Reihe von Profeffer Schitten. 

II. Differtationen. 
a. Inder jurifiigen Facultät. 

Magifter der diplomatischen Wiffenfhaften: Vitold Zaleski, Zur _ 
Geſchichte und Lehre der internationalen Gemeinſchaft. 

b. In der hiftorifh-philologifhen Facultät. 

Magifter der politiſchen Dekonomie: Conſtantin Baron Wran— 

gell, Die Principien des literariſchen Eigenthums mit ſpecieller Rüͤcſicht 
auf deſſen juriſtiſche Form, öfonomilde, ſociale und” internationale Bes 

deutung, fowie auf die natürliche Begrenzung feines Inhalts und feiner 

Ausdehnung. 
Magifter der deutſchen allgemeinen Literaturgeſchichte: Woldemar 

Mafing, Ueber den Uriprung und die Verbreitung des Reimes. 
Magifter der biſtoriſchen Wiſſenſchaſten: Dr. Eduard Winter 

mann, Geſchichte Kaifer Friedrichs II. und feiner Reihe, 1235—1250, 

erfte Abteilung vom Mainzer Reichstage bis zur zweiten Ereommunication 
des Kaiſers. 

c. In der phyfilo-mathematifhen Facultät. 

Magier der Zoologie: Georg Seidlig, Monographie der Eur 
eulioniden-Gattung Peritelus Germ. 

Baltiſche Monatsfchrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heft 4. 24 
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Magifter der landwirthſchoftlichen Wiffenfhaften: Alegander Bol- 
toff, Ueber die Ginwirfung des Lichtes auf Pflanzen. 

d. Im der medicinifgen Facultät. 
Doctoren: 

Eruf Körber, Ueber Differenzen des Blutfarbftoffes. 
Franz Baron Ungern»Steruberg, Veiſuch einer Syſtematit 

der GSalicornieen. 

Earl Barth, Beiträge zur Waflerbebandlung des Typhus. 
Oscar Bode, Ueber die Metamorpbofen der rothen Blutkörperchen 

in den Bluteztravafaren der Froichlumpbiäde, 

Dswald Schmiedeberg, Ueber die quantitative Beftimmung des 

Ebtoroforms im Blute und fein Verhalten negen dafielbe. 
Friedrich Sartiffon, Ein Beitrag zur Kenntniß der Zodfaliums 

Wirkung. 
Richard Koppe, Die Aropinvergiftung in forenfliher Beziehung. 
Carl Gähtgens, Ueber den Sioffwechſel eines Diabetifers ver- 

glichen mit dem eines Geiunden. 
Guſtav Earlblom, Ueber den wirkfamen Beftandtpeil des ätheriſchen 

Sarrenfrautegtractes. 
Earl Krebel, Verſuch über den Tod durch pſychiſche Vorgänge 

und die Gefundpeitöftörung und Tödtung auf pſychiſchem Wege, in 
forenfliher Beziehung. { 

Paul David, Ein Beitrag zur Frage über die Gewinnung des 
Lebervenenblutd und, die Bildung von Blutförperhen in der Leber. 

Berdinand Bauer, Unterfuhungen über den Schädel der Hemice- 
phalen mit befonderer Berüdfihtigung der Belfenbeine, 

Boldemar Hofimann, Beiträge zur Kenntniß der phyftologiſcheu 
Wirkungen der Garboljäure und des Kamphers. 

Nicolai Nerling, Verſuch einer nolotopographiſchen Stigze der 
Stadt Dorpat. 

Rudolyb Radecki, Die Cantharidinvergiftung. 
Julius Hartmann, Zur acuten Phosphorvergiftung. 
Carl Hörfhelmann, Ein Beitrag zur Anatomie der Zunge der Fiſche. 
Woldemar Bucholg, Ueber die Einwirkung der Ehenyljäure 

(Earbo!fäure) auf einige Gährungsproceffe. 
Jobann Freſe, Gpperimentelle Beiträge zur Aetiologie des dFiebers. 
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Johann Grimm, Ein Beitrag zur Anatomie des Darms. 

Guftan Otto, Beiträge zur Lehre von der Eklampfie. 
Bilpelm v. Raifon, Experimentelle Beiträge zur Kenntniß der 

putriden Jutogication und des putriden Giſtes. 

Alpbons Schaur, Beitrag zur Ermittelung der urſachen des vers 

ſchiedenen Verhaltens einiger Harze gegen den Darın. 

Magifter der Pharmacie: 

Emil Mafing, Die Verbindungen des Gantbaridins mit anorga- 
niſchen Baſen. 

III. Candidatenſchriften. 

a. In der theologiſchen Facultät. 

Earl Gläfer, Lutbers Auſchauungen über das Abendmahl bis zu 

feinem großen reformatoriſchen Zeugniffe. 
Acer. Sonny, Der Irwingismus nad) feinem Urfprung und feiner’ 

Lebre. 
Carl Treufeldt, Die Armenpflege der altkatholiſchen Kirche. 
Reinhold Walter, Ueber die Kenofis des Logos. 

b. In der juriftifhen Facultät. 
Hermann Adolpbi, Die Beweisführung durch Kunft- und Sac- 

verftändige im gemeinen Givilvroceh. 

Armin Adolpbi, Ueber Die testamentifaclio. 
Heine. Bärnboif, Sind die Gaftwirthe verpflichtet, Reifenbe anzu⸗ 

nebmen? (nach gemeinem Rechte.) 
Ferdinand Baron Bebr, Hiſtoriſche Unterſuchungen über das 

Gefammthandgut und das Bamilienfideicommiß. 

Oscar Bradmann, Die rehtlihe Natur der Land und Gtadt« 

Gemeinde. 
Berner Baron Bubbolg, Ueber Ermächtigung in einem Waaren⸗ 

fager angeftellter Perfonen zur Empfangnabme von Zahlungen. 
Peter von Colongue, Die rechtliche Natur des Erbpfandbefiges, 
Arnold Föge, Ueber die Actio Pauliana nad gemeinem Recht, 
Rudolph Jennrich, Kann ſchon vor Uebernabme des Beiftandss 

verhäftnifjes von Advocaten eine Prävarication begangen werden, oder iſt 

ſolches nicht möglich? 
24° 
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Auguft Keußler, Kann nad römiſchem Recht eine Dieuftbarfeit 

an dem gemeinſchaftlichen Orundftüc für das eigene eines Miteigenthümers, 

oder an dem eigenen für das gemeinfhaitliche beſtellt werden? 

Eonrad v. Knieriem, Die Lehre von der Brandftiftung, Betrug 

und der Theilnahme an einem Verbtechen an einem Rechtefalle eröttert, 
nad) gemeinem Strafrecht. 

Zohannes Kröger, Sind in der couftitutionellen Monarchie die 

Gerichte befugt, die Klagen zu entideiden, welde vor ihnen wegen geſetz ⸗ 
widriger Aeußerungen eines Mitgliedee der erften oder zweiten Kammer 

erhoben werden? 

Robert v. Klot, Beurtheilung eines durch Anzünden des eigenen 
Haufes an der Beueraffecuranzfafje verübten Betrugs unter Concurrenz eines 
Dritten. 

Eduard Kyber, Die Rechte der Kammern in Preußen. 

Sigismund Lieven, Unterliegt nach gemeinem Rechte die foger 
nannte remuneratoriiche Schenfung — die Richtigkeit des Begriffes dere 

felben vorausgeſetzt — den allgemeinen, für die Schenkungen geltenden 
Regeln? IA der Begriff der remun. Schentung in den Duellen des 
vömifhen Rechts begründet oder nicht? 

Aler dv. Moller, Gigenthumserwerb an wilden Thieren. 

Arthur Plofpfus, Ueber die Trennung der Verwaltung von der 
Juſtiz. 

Aley. v. Riekboff, Erörterung der Frage: Iſt die Selbſttödtung 
(der Selbſtmord) furidiſch zu Arafen? 

Eduard Baron Saß, IM der Berfäufer eines Grundftüds ver- 
haftet, wenn auf demfelben Realfervituten laften, von deren Dafein er feine 
Kenntniß gehabt? 

Robert Schöler, Die rechtliche Natur der Verſteigerung, nad) 
Pandeltenrecht. 

Julius Thonagel, Bon welchem Zeitpunfte an iſt ein Bers 
ſchollener als todt zu betrachten? 

Heine, Baron Tiefenhaufen, Die Codification des Provinzialrechts. 

Conrad Baron Vietinghoff, Finder der Antrag des freiwilligen 
Haupteides in Ehelcheidungsftreitigleiten Statt. 

Georg Voß, Ueber das crimen de residuis und das Verhältniß 
defielben zu dem Verbrechen der Eaffenveruntreuung, 
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©. In der biſtoriſch-philologiſchen Facultät. 

Heint. Diederichs, De Jsaaci Casauboni vila et seriptis; pars 
prior. 

Woldemar Renz, Das Mabolmtrefien. — Briede von 1506. 
Conftantin v. Rudtefhell, Die hohe Bedeutung der Statiſtit 

der Neuzeit gegenüber den Mängeln der orficiellen Gtatiftit Eftlands, mit 

ſpecieller Berüdfihtigung der eftländifchen polizeilichen Bevöllerungs⸗ 

aufnahmen. " 
Hugo Sewigh, Aus dem Leben Kaifers Heinrich VII. von Luxemburg. 

Stepban Bolkoff, Die Notbweudigfeit der Abſchaffung des gemein, 

ſchaftlicen Grumdbeftpes. 

d. In der pbyfifo»mathematifhen Facultät. 

Friedt. Berg, Geſchichtliche Darſtellung dec aſtronomiſchen Wirt: 
famfei Tycho de Brabe's im Verhaältniß zu der feiner Vorgänger und 
Beitgenoffen. 

Cbriſtian Fleiſcher, Unterfuhung der durch Die Gleihung 

6. ns 6. + G)'=: dargeftellten Bläche. 

Alex. Korganjauz, Giniges über die Geidenraupen» Zucht, vom 
Auskriehen der Ranpen bis zur Erndte der Cocons. 

Michael Ritatibeit, Welhen Nupen kaun das Meer der Laud- 
wirthſchaſt bringen? 

Bilhelm Struve, Unterfuhungen über ein Niveau. 

Georg Thoms, Die Tiefeultur und die Drainage, nebft deren 
Bedeutung für die Oftfeeprovinzen. 

Don der Genfur erlaubt. Riga, den 16. Mai 1807. 
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Rußland nnd Ernſt Johann Biron. 

Gin Vortrag, 
gehalten am 22. Februar (6. März) 1867 im großen Saale der Univerfilät Dorpat. 

Dis achtzehnte Jahrhundert zeichnet fi dor anderen Jahrhunderten 

Durch einen Reichthum an außerordentlicyen Perfonen aus, welche, obne 
durch ihre Geburt dazu berufen zu fein, durch Klugheit, Nüdfichtstofigfeit 
und glückliche Umftände ſich einen Plag neben den Thronen, neben Kö— 

nigen und Kaifern eroberten, eine Zeit fang die Welt mit ihrem Namen 

und ihren Thaten erfüten, um endlich von andern Emporkömmlingen 

in Schatten geftellt und verdrängt, in dad Nichts zurückzuſinken und im 

Elende oder gar auf dem Schaffote zu enden. Dieſes Abenteurerthum ift 
eine überaus charalteriſtiſche Erſcheinung in jenem alle Schranken nieder 
werfenden Jahrhunderte, fein Sand bat ſich von demfelben ganz frei 
erhalten, aber nirgends war es mehr zu Haufe, nirgends war der 
Boden für die Aufnahme dieſes dem Jahrhunderte eigenthümlichen Ele— 
ments befjer vorbereitet als in Rußland. 

Ein alter Schriftfteler hat einmal gefagt, der Vorſehung vorzüglichfte 

Befchäftigung fei, die Großen zu ftürgen und Andere aus dem Staube zu 
erheben, Wäre dies wahr, fo müßte das Rußland des achtzehnten Jahre 

hunderis derjenige Gegeuftand geweſen fein, mit welchem die Vorfehung 
ſich befonders gern beſchäftigte, denn nirgends in Europa — ich nehme 

nur die jpäteren Zeiten der römifchen Kaifer aus, die Byzantiner und die 

Dsmanen — nirgends iſt die Wandelbarfeit in den oberen Megionen fo 
permanent, ich möchte fagen, fo ſehr Die Regel geweſen als eben in jenem 

- Rußland. Es würde und zu weit führen, wollten wir unterfuden, weß⸗ 

halb das jo kommen mußte, und inwiefern namentlich Die Reformen Peters 
Baltiſche Monatsrift, 8. Jahrg, Mb. XV., Heft 5. 25 
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an der Hervorrufung eines foldhen Zuftandes betheifigt geweſen find oder 
nicht; das aber fiegt auf der Hand, daß die Unfiherheit der Thronfolge, 
welche durch Peters berühmtes Gefeß von 1772 förmlich geheiligt worden 

war, mehr als irgend etwas Anderes dazu beitragen mußte, daß Rußland 
ein Tummelplag des Ehrgeizes und der Unternehmungsluft ward. 

Die Gegenwart ift wohl für die Zukunft aber nicht für die Vers 

gangenpeit verantwortlich, und darum fönnen wir es offen ausfpreden: 
von 1725 bis 1762 ift Niemand aus den verſchiedenen Linien des Faifer- 
lichen Haufes auf den, Thron gelangt, der fich nit. der, Hülfe folder 

Menſchen bediente, welche fähn genug waren, Alles zu tagen, um Alles 
für ſich zu gewinnen; Niemand hat den Thron behauptet, ohne ihnen bie 
Regierung zu überlaffen, bis Andere, noch fübner, uoch Müger, noch rück- 
ſichisloſer, ihnen das Staatsruder wieder entwanden. Ein entſehzliches 
Hazardipiel, welches alle Leidenſchaften des menſchlichen Herzens wachrief 

und bald auf Jahre, bald nur auf Monate oder Tage über das Schichal 

der Herrſcher und der von ihnen willentos abhängigen Millionen entſchied. 

Der Wablſpruch Biron's, vieleicht des tüchtigſten und verhältnigmäßig 

been diefer Abenteurer, iſt gewefen: il faul se pousser au monde, 
Nichts erſchien unmöglich in einem Lande, wo eine Nacht, ein Augenblick 
der Sorgioſigteit die ftolzefte Perfönlicpfeit im Dunkel veiſchwinden laſſen 
und eine Nacht, ein Fühnes Zugreifen die ausſchweiſendſten Träume ehr⸗ 
geiziger und berr[hpfüchtiger Abenteurer zur Wirflifeit machen konnte. 

Das war der Eharakter der Zeit; e8 war mötbig, auf denfelben hin 
zuweiſen, um dem Leben Biron’3 denjenigen Hintergrund zu geben, ohne 
welchen es rätbfelhaft und unbegreiflich erſcheinen mödte, — ein Leben 

fo reich an wunderbaren Wechſeln, daß daraus taufend Alltagsleben mit 

immer noch reichem Inhalte ausgeftattet werden Fönnten, und doch jelbft 
wieder durchaus nichts Auffäliges in dem umaufhörlichen Wechfel des 
ruſſiſchen Hofes, welcher fortwährend Gpiftenzen ſchuf und Gpiftenzen 
vernichtete. 

Man legt heutzutage großen, wohl zu großen Werth darauf, das 

Leben eines hervorragenden Menſchen von feinen erſten Anfängen, von dem 
erften die Welt begrüßenden Schrei an verfolgen zu können; es if ja 
auch gar zu intereffant, ſchon in den Spielen und Umarten ded Kindes 
Die Keime des fpäteren Mannes wiederzuerfenmen, Leider iſt die Ger 
ſchichte vollfommen außer Gtande, von der Jugend unſeres berühmien 
Saudsmanns irgend etwas Weiteres mittheifen zu Fönmen, als daß Exuft 
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Johann Biron am 23, November 1690 geboren ift und einer feit Tange, 

wenigftend feit 1564 in Kurland heimiſchen Familie Büren entftammte, 
welde zwar im Jahre 1638 vom polnifhen Könige Wladislaw geadelt 

worden war aber doc) nicht zur kurländiſchen Mitterfchait geredinet ward. 
Ob diefe Zamilie urfprünglic) mit den verfchiedenen deutſchen Adelsfamitien 
gleichen Namens verwandt geweien oder nicht, ob fie fhon vor der Er⸗ 

bebung des Ernft Jobaun den alten Namen Büren wit dem ftolger klin—⸗ 
genden der franzöſiſchen Familie Biron vertauſcht hat — über diefe von 
Gelehrten und Nichtgelehrten vielfach und mit großem Eifer verfochtenen 

Streitfragen wird man um fo eher zur Tagesordnung übergeben können, 
als die Familie überyaupt erft durch unjern Ernft Johann Licht und Ber 
deutung befommen bat. Sein Vater Karl war durd den Lehnbeſth des 
herzoglichen Gutes Kalnezeem in den Stand gefeßt, feinen drei Göhnen 

Karl, Ernft und Guftav eine für jene Zeit vortreffliche Erziehung zu 
geben; Ernft Johann Biren hat zu Königsberg ftudirt und jedenfalls von 
dort fo viel mitgenommen, daß geiftige Befcpäftigung zu allen Zeiten, ſelbſt 
in feinem fpäteren Ungfüce, tür ihm eine Quelle des Troftes und Genufles 

werden konnte. Nach diefer Univerfitätszeit fol er in Livland eine Weile 
Hauslehrer gewefen fein, — mag dies um beglaubigt werden können 
oder nicht, das fo zu fagen geſchichtliche Leben Birun’s beginnt doc erft 
mit dem Augenblide, in weldem er mit der Herzogin Anna von Kurland 
befannt und von ihr zu ibrem Secretaͤr ernannt wird. 

Diefe Herzogin Anna war die Tochter Iwans, alfo Peters d. Gr. 
Nichte und von diefem am 31. October 1710 mit dem regierenden Herzoge 
von Kurland, Friedrich Wilhelm, vermählt worden. Indeſſen nach vier 
zebntägiger Ehe mar der Herzog auf der Rücreife nad) Kurland geftorben, 
der Hoczeitözug verwandelte ſich in einen Trauerzug und flatt als regie⸗ 

vende Fürftin fuhr Anna nun als land- und untertbanenlofe Witte mit 

der Leiche im Die Hauptftadt Kurlands ein, welches fie feitdem faft zwanzig 
Jahre laug nicht verlaffen bat. Ihre dortige Lage war feine beneidendr 
wertbe. Noch dauerte der nordiſche Krieg fort und wenn auch Kurland 

nicht mehr der Echauplap defielben ward, fo blieben die Laſten doch ziem- 

lich diefelben und jächftih -polniiche und ruſſiſche Truppen dauernd im 

Rande fiehen. Dazu lag der legte Herzog aus dem Haufe Kettlers, Fer⸗ 
dinand, im Streit mit den Oberräthen, die von ihm nichts wiffen wollten; 

von Danzig aus, mo er fehte, hat er auch den Ebevertrag feines verflors 

beuen Neffen mit Anna für ungültig erklärt und ſich gemweigert, ihr das 

25° 
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ausgefeßte jährliche Wittwengeld, 40,000 Rbl., zu bezahlen. Dennoch 
erlaubte die Politif Peters der Wittwe niet, aus dem Lande weggugehen, 
wo man fie mır ungern ſah und als eine Duelle zahllofer Bedrüdungen 
betrachtete. Ihr Aufenthalt in Kurland, die Verweigerung ihres Ein« 
kommens, dienten dem Kaifer eben als erwünfdhte Borwände, feine Truppen 

angeblich zu ihrem Schuhe, im Rande zu faffen, und es ſcheint, als ob 
ex es nicht für unmöglich gehalten babe, zu den ſchwediſchen Provinzen 
Eſtland und Livland, welde der nordiſche Krieg ſchon dem ruiflihen 
Scepter unterworfen hatte, auch noch das polnifhe Lehnsherzogthum Kurs 

land zu gewinnen. 
Da fab uun auf Anneburg bei Mitan die junge Fürftin, Fürftin 

ohne Unterthanen, mitten in dem verbeerten, ausgefogenen, uneinigen 
Sande, von Allen verlafen, ohne Bamitie, ohne Verwandte, ohne Freunde 
und ſcheinbar auf immer zu diefem einfamen, freud- und ausflctöfofen 
Dafein verdammt, in einer Umgebung, die in feiner Weile über die 
mäßigften Anſpruche binausging, die aber um fo mehr die glänzendſten 
Eigenſchaften des neuen Secretairs hervorhob. Ju feinem Aeußern war 

nichts Imponirendes; er war nur von mittler Größe, aber es war über 
fein ganzes. Wefen jener Zauber der Aumuth ausgegoſſen, der von vorne 
berein für fih einnimmt und die Wirkung geiftiger Gaben bedeutend 
fleigert. Mit einer ungewöhnlichen Bildung ausgerüftet, verftand er es, an 
allen Dingen taſch diejenige Geite zu faffen, auf Die es befonders anfam ; 
was er erfaßt hatte, wußte er mit Tebendiger Beredfamfeit und eindringlich 
zu verfechten. Koͤrperlich und geiftig gewandt, was Wunder, daß der 

neue Secretär, welder der Herzogin mit Achtung, Aufmerffamfeit und 

Anhänglichfeit begegnete, auch ihre Aufmerkfamfeit bald auf fich zog, und 
daß zwiſchen ihnen ein Band gegenfeitigen Vertrauens fich Enüpfte, welches 
erſt der Tod gelöft hat — ein Freundſchafteverhältmiß, welches das Urtheil 
der Mitwelt nie auch nur zu verdädtigen gewagt hat. Natürlich hat es 

an Verſnchen, dieſes Verhältniß zu ftören, nicht gefehlt: als Anna den 

Secretaͤr Biron zu ihrem Kammerjunfer ernannte, gerieth ein Theil des 

turlandiſchen Adels über diefe Bevorzugung in große Anfregung; die 
andern der Datrifel angehörigen Kammerjunfer erklärten, neben dem 
Gimporfimmling nit dienen zu wollen, und einer von ipnen legte wirklich 
feine Stelle nieder, aber Auma hielt den Maun ihres Vertrauens jeft. 
Es ift für die Intimität dieſes Verhältniſſes charalteriſtiſch, daß fle ſelbſt 

in Betreff der fehr wichtigen Aeinigfeiten, welche den weiblichen Puh 
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ausmachen, es nicht verſchmaͤhte, den Geſchmack Biron’s zu befragen und 
ihn gelegentlich mit einer Miſſton nach Königsberg beauftragte, um für 
fle dort Modefahen einzukaufen, während fle ihm wieder ein ander Mal 
nad Modkau ſchickte, als die Thronbefteigung der Kaiferin Katharina I. 

eine Beglückwünſchung nothwendig machte, oder nad feinem Rathe ſich 
entſchied, ald Bewerber um die Hand der Herzogin Wittwe fid) bemühten. 

Alles wichtige Ereigniffe für den fleinen Hof zu Anneburg oder Mitau, 
an dem es fonft fill genug, man möchte jagen idylliſch-familienhaft zuging, 
namentlich feitdem Biron im Jahre 1723 eine Hofdame der Herzogin, 
ein Fräulein Benigua von Trotta genannt Treyden geheirathet hatte. 

In der Häuslichkeit dieſer ihr fo nahe flehenden Menfchen lernte nun 

Anna zum erſten Mole Familienglük fennen, das ihr felbft nie zu Theil 
geworden iſt; aufs zärtfichfte hat fie die Kinder geliebt und noch als 
Kaiferin die alte Sitte beibehalten, fals nicht Staatediners ihre Anwer 

fengeit erforderten, mit den Biron’s gemeinfepaftlich zu ſpeiſen. Es war 
ein harmlofes und, fo weit wir jehen können, glückliches Leben, das dieſe 
Menſchen mit einander führten, ungetrübt von großen Aufregungen. Was 
war unmahrfgeinlicher, als daß diefe Drei, die die Welt vergeffend und 
von der Welt fat vergeffen in dem entlegenen Kurland lebten, einft noch 
berufen werden fönnten, in der Welt eine hervorragende Mole zu fpielen? 
Da dat eine Verhuüpfung eigenthümticher Umftände fie alelammt mitten 
in den Wirbel hineiugeriffen, in weldem der ruſſiſche Staat fteuerlos hin 

und ber [hmanfte, 

In ihrem Teftamente beftimmte die Kaiferin Katharina I, daß 

Aegei’s Sohn, der junge Peter IL, ihr auf dem Throne nachfolgen folte; 
bis zu feiner Miudigfeit folte für ihn der hohe Rath regieren, in weldem 
die ſterbende Kaiferin ihrem Menſchilow einen vorwiegenden Einfluß ger 
fiert hatte, einen fo mächtigen, daß es ihm nicht zu vermeſſen erſchlen, 

die Krone felbft ganz feinem Haufe zu gewinnen, feine Tochter mit dem 

Zaren, feinen Sohn mit der einigen Schweſter deſſelben zu verloben. 
Inzwiſchen regierte er felbft im Namen Peters und Alles zitterte vor 

feiner rüdfichtstofen Wilfür. Die Gefäugniſſe fülten ſich mit folgen, 
die das Unglüd gehabt hatten, den Argwohn des Despoten auf fih zu 
ziehen, und die Stationen auf dem weiten Wege nach Sibirien wurden 

nicht leer von den Opfern dieſes Argwohns. Menſchikow fühlte ſich ſchon 
fo ſeht al Heren im Reihe, daß er ſogar dem Zaren gegenüber, in 
defjen Namen ex herrfhte, feinen Hochmuth zu bändigen nicht mehr nöthig 
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hielt, Aber in Peter II. ftedte die ganze feidenfchaftliche, aller Schranten 

fpottende Natur feines unglücklichen Waters Alezei; hatte er ſchon laͤngſt 
Menſchikow gehaßt als den, der an dem Scickſale feines Vaters den 
größten Antheil gebabt, fo empörte ſich nun fein Innerſtes gegen den 
Gedanken, gerade von diefem Menfchen ſich Geſetze vorſchreiben laſſen zu 
mäffen; er Enirfepte bei den täglichen Demüthigungen, weldhe Menfchitom’s 
Vormundſchaft zu einem für ihn unerträglichen Joche machten, und er 
beſchloß, es von fid zu werfen. Freilich war er erft zwölf Jahre alt, 
aber er fagte, er wolle zeigen, wer Kaifer ſei, er oder Menſchilow, und 
am 8, September 1727 ließ er ihm verhaftei. 

Mit dem Sturze Menichifow’s fam naturgemäß die lang unterdrückte 
Gegenpartei, die der Alteuffen, endlich einmal zur Geltung, und während 
einiger Jahre waren die Dolgorufi Meifter des Reichs, das von der 
Veränderung wenig Bortheil zog. Sie beſchränkte ſich vornehmlich darauf, 

daß die neuen Machthaber ale Würden, alle wichtigſten und einträglichften 

Stellen auf ſich und ihre Anhänger häuften und daß überall die, Sreas 

turen Menſchikow's den ihrigen Platz machen mußten. War Meuſchikow 

geftürgt, weil er den Willen Peters zu febr beichränft hatte, fo ſuchten 
die Dolgorufi ſich zu befeftigen, indem fle allen ſchlechten Neigungen des 
jungen Kaifers die Zügel ſchiehßen ließen, im Webrigen aber ihn noch mehr 

einengten. Sie haben ihn 1729 dahin gebracht, daß er ſich mit der 
flebzehnjährigen Katharina Dolgorufi verlobte und, um auc für den Fan 
feines Todes fi die Krone zu fihern, wollten fie einem aus ihrer Mitte 
die Hand der Prinzefiin Elifabeth verſchaffen. Demüthigungen und Ents 

behrungen aller Art, jo hofiten fie, würden ihr Sträuben endlich brechen. 

Sie hat fi einft unter Thränen bei ihrem Neffen beklagt, daß es ihr 
in ihrem Hausweſen an Allem bis auf das Satz fehle; der Nefje erwies 
derte: „fie ſähe wohl, wie wenig er im Stande fei, ihr zu helfen, aber 
er werde noch Mittel finden, feine Feſſeln zu zerbrecheu.“ Bevor er aber 
dazu fa, diefe Drohung auszuführen, rafften ihn am 30. Januar 1730 

die Blattern fort und an feinem Grabe zerftoben alle Luftſchlöſſer der 
Dolgorufi’s. 

Nach dem Teftamente der Staiferin Katharina hätten auf Peter II. 
feine Zanten, ihre Töchter, folgen müſſen, zuerit die Herzogin von Holftein, 
dann die Prinzeifin Eltfabeth. Aber die Herzogin war ſchon todt, ihr 

Sohn, ſpaͤter Peter IIL, etſt 2 Jahre alt, fo daß eine Regentſchaft nöthig 
geworden wäre, über welche die Häupter der verſchiedenen Parteien ſich 
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aur ſchwer hätten einigen können; der Prinzeffin Eliſabeth gegenüber aber 
hatten Ale fi jo fehr compromittirt, fie fo vielfältig gefränft, daß fie 
mit Recht Rache fürdteten, falls diefe Fürſtin aus ihrer Verborgenheit auf 
deu Thron flieg. Daun waren noch zwei Töchter Iwans vorhanden, die 
Herzogin Katharina von Mecklenburg — gegen fie ſprach, daß fie ver⸗ 
belrathet war — und die Herzogin Anna von Kurland, welche bisher 

allen den taufendfad) fih durchkreuzenden Intriguen fern geftanden hatte, 

nad) feiner Seite hin engagirt war und vorausflchtlic, je weniger fie ein 

Antecht auf den Thron hatte, einen-um fo höheren Preis für die auf fle 
fallende Baht zu zahlen geneigt fein würde. Sie wurde gewählt. Denn 
das Beifpiel der polniſchen Adelsrenublif und des ganz von der hohen 
Ati ſtokratie oligarchiſch beberrihten Schwedens, «8 ift doch nicht gan 
ohne Einfluh auf den Gang der Dinge in Rußland geblieben. Schon 

1728 hatte ein auſmerlſamer Beobachter am ruffiichen Hofe die Anficht 

ausgeſprochen, daß Die Ruffen ſich am Ende die ſchwediſche Ariftofratie 
zum Mufter nehmen würden: nun ging diefe Voransfagung in Erfüllung. 
Da Keiner der Häupter fi bei dem Widerftreben der Uebrigen flark 
genug fühlte, die Megierung an ſich allein zu reißen, vereinigten fie ſich, 
um zu ihrem gemeinfamen Beften die abfolute Gewalt der Krone zu ber 
f&ränten, fle gewiffermaßen unter fi) zu theifen. Cine förmlihe Wahl: 
capitwlation ward aufgejegt: in acht Artikeln waren die Bedingungen ents 
halten, unter melden die fogenaunten Stände des Reichs (les Etats) d. h. 
der hohe Rath, der Senat und die Generalität Anna von Kurland als 
Kaiferin anerkennen wollten; fie gipfelten in dem Schlußfage: „Wenn ich 
wicht nad) den vorgejchriebenen Punkten handle, fo werde ich verluftig der 

uffiihen Krone.“ 
Und Anna unterſchrieb. So idylliſch jenes Stillleben in Mitau auch 

fein mochte, wer wollte es ihr verdenken, daß fle, die Tochter eines Kaiſerb, 
zugriff, als ihr unerwartet die Kaiſerkrone geboten ward, daß fie aus den 

beengten Verpäftniffen, in denen fie zwanzig Jahre zugebracht, ohne gaudern 
binausfchritt auf eine ſchwindelnde Höhe, wenu aud) neben diefer der Ab 
grund gäpmte: „wenn ich nicht noch jenen Punften handle, fo werde ich 
verluftig der ruffiichen Krone.” Eo fol Biron gewefen fein, der fie über 
ihre legten Bedenfen in Betreff der Wahlcapitulation hinweggehoben und 

ihr vorgeftelt hat, dab die Dinge eine ganz andere Geftalt annehmen 
müßten und würden, fobald fie erft einmal wirklich Kaiferin fei. Das 
Bolgende hat feine Vorausficht glänzend beftätigt. 
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Kaum war die Kaiferin von Biron und ihrem mitaufchen Hofftaate 

begleitet in der Nähe von Moskau angelangt (21. Februar), als ihr von 
allen Seiten, felbft von Einigen aus den Reihen der fogenannten Stände, 
die id von vorn herein einen Plaß bei ihr fihern wollten, die volle und 

unbefcpränfte Sonveränetät entgegengetragen wurde. Namentlich der Heinere 
Mel murrte über die acht Artifel, die nur zum Beften einer ausfhlich- 

lichen Oligarchie des hohen Adels erdacht zu fein ſchienen. Am 7. März 

erklärte ſich auch der hohe Rath bereit, jene Beihränfungen ſtillſchweigend 
fallen zu faffen, und am 8. März eiſchienen der Adel und die Generalität 
vor der Kaiferin mit dem demüthigen Erſuchen „die Souveränetät, ſowie 
ſolche Dero glorreihen Vorfahren zugeftanden, allergnädigft anzunehmen, 
die von I. K. M. eigenhändig unterfepriebenen Punfte aber zu annulliren.“ 
So ift jener merkwürdige Verſuch, die ſchwediſche Regierungsform in Ruß⸗ 

land einzuführen, vornehmlich durch den Zwieſpalt des hohen und niedern 

Adels gleich im Beginne erftickt worden; in dem Augenblide, als Anna 

die Wahlcapitulation Öffentlich zerriß, nahm fie als rechtmäßige Erbin, 

nicht mehr als ermählte Kaiferin, vom ruſſiſchen Throne Befi und trat 
als abfolute Hertſcherin auf, unbefhränft auch in der Wahl der Männer 
mit denen fle regieren wollte, 

Sie bildete an Stelle des hohen Ratbs, den fle auflöfte, ein ſoge ⸗ 

nanntes Geheimes Eabinetconfeil und berief in diefes den Kanzler Golowfin, 

den Vicefangler Grafen Oftermann, der das eigenthumliche Talent befaß, 
allen Regierungen gleich unentbehrlich zu fein, und den Fürſten Tſcherkaski. 
Die Militärangelegenbeiten leitete Graf Münnich, feit 1732 Keldmarfcall. 
Ale aber waren Vertreter der Reformpartei, ja man kann fagen, fie 

bildeten mit ihren Gehülfen, den Livländern Löwenwolde, Brevern u. A., 

in ihrer Geſammtheit eine deutſche Regierung, an deren Spipe Biron ftand, 
Gleich nach der Tprombefteigung hatte Anna ihn zum Rammererm 

und Ritter des Merander-Ordens, bei ihrer Krönung am 9. Mai zum 
Dberfammerheren ernannt, ihm den Andreas»Orden verliehen und einige 
Güter bei Wenden gefienft. Seine Stellung zu ihr felbf blieb im 
Uebrigen die alte, das heißt, es fam nichts vor, wobei fie ibn nicht um 

Nath gefragt hätte. So ift es gelcheben, daß Biron, ohne unmittelbar 
der Regierung anzugebören, ie doch gieichſam aus ‘dem Hintergrunde vers 
mittelft der Kaiferin vollftändig nach feinen Anſichten leitete und thatſäch- 

lich in feinen Händen concentrirte. Im Einzelnen dies nachzuweiſen dürfte 

ſebt ſchwer, bei dem eigenthuͤmlichen Berhältniffe, das mehr perföntic als 
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amtlich war, vieleicht geradezu unmöglich fein; aber die Befandten am 
Veterburger Hofe waren überzeugt, daß Biron die Seele des Ganzen, 
der eigentliche Regent fei und daß Anna für alle Entſchließungen nur den 
Namen bergebe. Nicht als ob Anna feinen Antbeil an den öffentlichen 

Dingen genommen hätte — im Begentbeil , fle war ungemein fleißig und 
bat regelmäßig jeden Tag früb mit ihren Gecretären und Minifiern gear 
beitet — aber fle war durch das langjährige vertraute Zufammenfeben mn 
einmal an Birons Anſichten und Auffaffungsweife zu fehr gewöhnt worden, 
als daß ‘fie mitten unten ihre neuen und größeren Verhältniffen nicht 
immer wieder das Bedürfnig gefühlt hätte, auf dieſen Mann ſich zu fügen. 

Und Biron hätte ein Schmächling und alles Ehrgeizes baar fein müſſen, 
mm nicht mit beiden Händen zuzugreifen, als eine fo bedeutende Rolle 
fich ihm darbot, eine Rolle, die freilich nicht ohne Gefahr war, dafiir ihn 
aber weit über alle Sterbliche emporhob und ibm Anerkennung felbft da 

eintrug, wo man fie ihm einſt grundfäplich verfagt hatte. Wie oft war 
3 B- feine adliche Herkunft bemäfeli worden; jept erhob ibn der deutſche 
Kaiſer Karl VI. zum Grafen des heiligen römifhen Reichs. Einft hatten 

die kurländiſchen Adligen nicht neben ihm dienen wollen und ihm noch im 
Jahre 1727 troß der Verwendung Anna's die Aufnahme in ihre eatrifel 

verjagt, weil die Büren für ihren Adel feinen Beweis beibringen könnten; 

jegt famen ihre Abgeordnete und fberreihten in goldener Ehachtel das 
Immatriculationediplom. Ja einige Jahre fpäter erblicten fie in Biron 
die einzige Rettung vor der Ginverfeibung ins polnildje Reich, welche bei 
dem Tode des legten Kettleriſchen Herzogs in drohender Ausfiht ſtand, 

und old Herzog Ferdinand im Mai 1737 farb, haben fie einen Monat 
fpäter einhellig den ruſſtſchen Oberfammerherrn zu ibrem Herzoge erwählt 

und mit Hälfe Rußlands die Beftätigung der Wahl bei dem Könige von 
Polen ausgemirkt, 

Aber ich möchte Ihre Aufmerkfamfeit weniger auf diefe kurläͤndiſchen 

Angelegenheiten gerichtet fehen, aud nicht auf die eigenthümlihe Com- 
bination, daß der Lebnsmann von Polen zugleich der eigentliche Regent 

des ruſfiſchen Reichs war — eine Gombination,, die in Wahrheit ſowohl 
den Intereffen der Kurländer entfprach, welche eines fiarfen Rüchalts gegen 
Polen bedurften, ala auch einen Sieg der hergebtachten ruſſiſchen Volitik 
darftellte, welche Kurland ihrem Einflufe nicht, mehr entſchlüpfen laſſen 
wollte, — viel wichtiger dürfte e8 fein die Bedentung jener deutfchen Res 
gierung für Rußland ſelbſt ins Auge zu faffen, zu prüfen, ob fle in Birke 
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ficpfeit fo groß war, daß die ihr feindlichen Beftrebungen als ungerecht 
fertigt erſcheinen müſſen. Denn daß folche von Anfang an vorhanden 

gewefen ud und zum Theil in recht heftiger Weile fih äußerten, kann 
uns nicht beiremden. Keine Nation, und wäre fie noch fo fehr ans blinde 
Gehorchen gewöhnt, wird es auf die Dauer ruhig hinnehmen, daß Männer 

fremder Herkunft, fremder Gefttung und fremder Religion ihr Geſetze vor- 

{&reiben, am wenigften, wenn fie in Abftammung, Sitte und Religion fo 
bomogen ift wie die ruſſiſche. Nur dann werden ſolche Männer, idy wi 

nicht fagen ein Anredt, aber doch eine gewiſſe Berechtigung anf Wirkſam · 

teit haben, wenn dieſe Wirkfamfeit felber über das hinausgeht, was von 
Gliedern der Nation felbft geleiftet wurde oder nach den dermaligen Ver⸗ 

hältmiffen geleiftet werden fonnte. An diefem Mahſtabe mögen wir denn 
auch Birons und feiner Gefährten Wirkfamkeit prüfen. 

Bis zur Thronbefteigung Anna’s war die ruſſiſche Staatsmaſchine 
völig in Stillſtand gefommen, Die oberften Beamten intriguirten gegen 
einander ftatt ihre Pflicht zu thun, und mo fle handelten, war ihr Handeln 

meift von perfönlichen Motiven des Ehtgeizes und der Habfucht beftimmt; 
die unteren Beamten ahmten dem Beilpiele der höheren nach und unfähig 
irgend eine Sache auf eigene Verantwortung zu übernehmen, ließen fle 
die Dinge gehen, wie fie wollten. So hat der Staat mehr fortvegetirt 

als ein felbftthätiges Leben entfaltet, Die Kafjen waren durch die Plüns 

derungen erft Menſchikows, dann der Dolgorufi erfhöpft, von den regel- 

mäßigen Einnahmen aber ging ein großer Theil auf eine oder die andere 

Beife verloren. Der Stolz Peters des Großen, feine Flotte, war nur 
noch ein Wrad und nicht mehr im Stande auf der Gee zu erſcheinen, 

die Landarmee war im vollen Verfall und meift jeit einem Jahre ohne 

Lohn, die Auszahlung des Gehalts der Eivilbeamten feit noch längerer 

Zeit unterblieben. Jeder Anftoß von außen [bien das morſche Staats- 
gebäude, welches „die Tüße Gewohuheit des Dafeins“ kaum noch zufammen« 
hielt, vollends zertrümmern zu mäffen, und felbft auf die Trämmer warteten 

Won genug gierige Hände. 
Unter diefen Umftäuden war es ein wahres Glück, daß nicht eine 

swiefpältige ariftofratiihe Dligarchie, fondern wieder der Abſolutismus die 
Leitung des Ganzen übernahm, ein Abſolutismus, der zwar im böhften 
Grade gewaltfam verfuhr, aber eben durch die Bewaltjamfeit ſich in Mefpect 
ſetzte. Es war num doch wenigens ein fefter Mittelpunkt da, von welchem 

aus dem Berfall gefteuert werden fonnte, fo gut es ging Der Ders 
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Fehlenderung der Geldmittel ward nach Kräften entgegengearbeitet, manche 
Rüdftände, welche Menſchikow und die Dolgorufi, um ſich beliebt zu 

machen, nachgelaſſen hatten, wurden jeßt eingefordert, den zur Regel ger 
mordenen Zolldefraudationen mit rückfichtsloſer Entſchiedenheit entgegen» 

gearbeitet. Freilich war der Fortichritt ein fehr langſamer, aber e8 ging 
doc) vorwärts. Während früher der Hof oft empfindlichen Mangel ger 

litten hatte, war Anna im Stande die glängendfte Pracht zu entfalten und 
ihre Freunde veich zu beihenfen, ohne daß die Verwaltung zu kurz ger 
tommen wäre. Die Gehälter wurden wieder ausbezahlt und zum Theil 

verbeffert, an die Herftellung der Flotte wenigſtens Hand angelegt, bie 

Landarmee durch Münnich reorganifit und bis 1740 auf den Stand von 
etwa 210,000 Mann im Frieden gebramht, die irregulären Truppen nicht 

mit eingerechnet. Wieder wie einft unter Peter dem Großen war Rußlaud 

im Stande, in den europäilchen Angelegenheiten ein Wort mitzureden und 

fogar ein fräftigeres, als ſelbſt er es gefonnt. Ruſſiſche Truppen baben 
im polnifen Erbfolgefriege Auguſt IIL von Sachſen auf den Thron geſetzt, 
Danzig erobert und zum erſten Mal am bein zur Unterftüßung der 
Defterreiher gegen die Branzofen gefochten. Ein energiſcher Krieg gegen 
die Türken führte die ruſſiſchen Waffen zum erſten Mal in die Krim, zum 
erſten Mal an die Donau, und wenn auch der Friede von 1739 feinen nennend» 

werthen Gebietszuwachs außer Aſow einbrachte, jo war doch dem ruffiichen 

Volle für die Zukunft das Gefühl der Siegeszuverſicht mitgetheilt, welches 
fpätere Erfolge verhürgte, 

Bo die Thatſachen fo laut für ſich ſprechen, da if es überflüffig, 
etwas zum weiteren Lobe derjenigen hinzuzufügen, die fie ins Werk gefept 
haben. Es verkleinert ihr Rob nicht im geringften, daß aud) fie oft zu 
Gewaltmaßregeln, zu barbarifhen Strafen gegriffen haben: nur falſche 
Sentimentalität und gänzlihes Verfennen der Zeit und des Landes, in 

welchen dergleichen nun einmal an der Tagesordnung war, fönnen deßwegen 

über jene Männer ein Verdanmungsurtheil ausſprechen. Wahr ift «8, fle 
haben ihre perſöulichen Gegner rüdfihtslos und unerbittlich verfolgt und 
ruinitt; aber was waren diefe perfönlichen Gegner anders als zugleich 

Gegner der neuen Ordnung, ohne welche Rußland in die frühere Zer⸗ 
rũtiung hätte zuräcfallen müffen? Wir willen es alle, mie felten es felbft 
hewe in einer geiftig freieren Zeit gelingt, perlönliche Intereffen ganz von 
den allgemeinen zu trennen: wie hätte es einem Biron, einem Oſtermann, 
einem Münnich gelingen können, beionders da die allgemeinen Interefien 



372 Nußland und Ernf Johann Biron. 

mit ihren perfönlichen fo eng verknüpft waren. Gie find Rußlands Reiter 

aus Anarchie geworden; ich denke, das ift genug, um ihnen, troß, unleug · 

barer Schwächen und obwohl fle Deutſche waren, einen dauernden Auſpruch 

auf ein gutes Andenfen bei der ruffiſchen Nation zu Achern, 
Aber, wird man fagen, fle beuteten den Staat zu ihrem perfönlicyen 

Vortheile aus, fie bereiherten ſich auf Koſten des Reichs und namentlich, 

Biron ift ein wahrer Kröfus geworden. Wenn die Angaben, die ſich in einigen 
älteren Schriften finden, aud ſicherlich fehr übertrieben find, z. B. daß 
bei dem Falle Birons ſich bei ihm ein Schatß von 14 Mil. Rbl. oder 
28 Mil. Gulden an Baarfgaft und Juwelen gefunden habe, die ausfler 
benden Capitalien und die auf Güterfäufe verwendeten Summen nicht 
einmal eingerechnet, wenn. diefe Angaben: auch ſchon deßhalb für übertrieben 
erflärt werden müſſen, weil die jaͤhrlichen Staatseinnahmen überhaupt 

mit viel mehr ald 10 Mil. Rbi. ausmachten, fo muß man dod im 
Algemeinen jugefteben, daß Biron in der That während feines Aufenthalts 

in Rußland überaus rei geworden iſt. Aber wie fehr unterſcheidet fich 
dod auch in diefer Beziehung die Regierung diefes Deutſchen zu ihren 

großen Vortheil von der der vorbergehenden Perioden! Menfgikow 
plünderte die Gaffen, die Dolgorufl’8 räumten die Paläfte aus; was 
Biron aber befaß, hatte er auf legalem Wege erhalten, von der Gnade 
der Hertſcherin, von der Güte feiner kalſerlichen Freundin. Vergeſſen wir 
es doch nicht: Rußland war ein abfoluter Staat und die Kaiferin unbe 
fehränft in der Verfügung über die Öffentlichen Mittel; gegen keine Shen. 

fung, und mochte fle noch fo eztravagant fein, ließ fih vom Rechts⸗ 

flandpunfte aud nur das Geringſte einwenden. Von ihr flammten die 

180,000 Thaler, gelenkt in der Giegeshreude über die Eroberung Dans 
zigs, um welde Biron die freie Standesherrihaft Wartenberg in Nieder 
ſcleſten ankaufte; von ihr fanıen die Gelder, mit denen er zahlreich ver- 

pländete Rittergüter in Kurland für fich einföfte — er hat allein mährend 
der drei Jahre 1738 bis 1740 etwa 600,000 Thaler Mb. darauf vers 

wendet;”) ihr verdanfte er er die Baufoften feiner furländifgen Schlöffer, 
die Pract feines Haushalts, die Menge feines koſtbaren Gelhircs, die 

=) Gine Berwendung, die fpäter wieder dem rufen Staat zugut gelonmen if, denn 
die unverbältnißmälg große Zahl der Arongüter in Aunland erflärt fh zum Theil aus 
jener Ginlöfungsoperation Biront. Man kann fagen, dafı in diefen Fade die Breigebigteit 
der Herrherin gu einer vortheilpaten Anlage der Staatägelder ausgefälagen if. 

D. Reb. 
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Maffe feiner Juwelen. Kein Richter kann Biron deßwegen etwas ans 

baben, daß er dieſe mehr als kaiſerlichen Geſchenke annahm, und es hätte 
ein felneres Ehrgefühl, als damals in Rußland vorhanden war, dazu ger 
bört, um die Annahme ſolcher Gelenke, die allerdings ſchlecht zu dem 
Zuſtande der Staatöfinangen fimmten, auch nur anftögig zu finden, Als 

Clive, der Eroberer Indiens, angeklagt ward, von den indijhen Zürften 

Geſchenke im Betrage von einigen hunderttaufend Pfunden genommen und 
erpreßt zu haben, war feine Bertheidigung der erftaunte Ausruf: „Bei Gott, 
Mylords, id) wundere mi, daß ich nicht mehr nahm.“ Das Gleiche 
hätte Biron von ſich fagen fönnen. 

Es wäre interefjant zu erfahren, ob ihm mitten in aller Macht und 

Pracht auch wohl der Gedanke gefommen fein mag, die ganze Herrlichfeit 

önne einmal über Nacht ein Ende mit Schreden nehmen. Das vorflhtige 

Anfegen feiner Gelder im Auslande, in Deutſchiand und in Aurlaud, 
tann für eine ſolche Annahme wohl ſprechen; gegen das Aeußerſte, gegen 
Sibirien oder Todesurtheil, mochte er Schuß in feiner Stellung als 
Herzog von Kurland, als Vaſall der poluiſchen Mepublif zu finden hoffen. 
So lange die Zhronfolge unſicher biieb, fo fange war auch die Möglichkeit 
vorhanden, daß mit dem Tode der Kaiſerin die bisber Unterdrüdten ſich 

in Unterdrüder verwandeln fonnten, und die Führer der deutiden Partei, 

Biron, DOftermann u. 9. baben deßhalb frühzeitig daran gedacht, die 
Thronfolge in ihrem Sinne ficher zu ſtellen. Da galt es die Prinzeifin 

Elifaberh fernzuhalten, gegen welde verfhiedene Gründe ſprachen, vor 

Allem aber doch der, daß man ihr, und mit Recht, erhitterte Feiudſchaft 
gegen diejenigen zufchrieb, welche 1730 mit Uebergebung ihres durch das 
Teftament Katharina's feftgeftellten Erbrechts Anna auf den Thron 

berufen hatten. Aufs ängftlihfte wurde fle überwacht. Hätte fie in 

Anna's Zeit die geringften Anſprüche geltend gemacht, fle wäre fiber in 

ein Mofter geſtecke worden: fo ward ibre Zurüdgepogenbeit ihr Schuß. 
Tropdem war es Mar, daß ihre Stellung als das einzige noch lebende 
Kind Peters d. Gr. und der Widermille vieler Großen gegen das ftraffe 

Regiment der Deuiſchen ihr viele Anhänger zufübren würden, falls Anna 
vor Feftfegung der Thronfolge ſtarbz felbft bei Lebzeiten Anna's wurden 
wiederholt Verfmörungen zu ihren Gunften unterdrüdt: eine Verſchwö- 
zung der altrufflihen Partei im Jahre 1739, durch welche die wenigen 

bisher verfhonten Dolgorufi’s ins Berderben gefürzt wurden, und im 
Jahre 1740 das furchtbare Gomplott Wolinsli’s, eines Abenteurers 
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der fehfimmflen Met, der wegen feiner Fäbinfeiten feit zwei Jahren von 
Biron ins Minifterium gezogen war und in diefer Stellung auf einen 
totalen Umſturz aller Dinge binarbeitete. Bisher waren Mevolutionen 
nur von dem hoben del, von den oberften Schichten der Gefellfhaft ger 

macht worden, er aber wollte die mterften Vollsklaſſen fanatifiten, mit 

ihrer Hülfe Biron, Oftermann, die Ausländer überhaupt ermorden, Anna 

in ein Mofter ſchiken und mit oder ohne Glifabeth ſich der Menierung, 
befonder® aber der Gaffen bemädstigen. Man mag es dabingeftellt fein 
laſſen, ob Eliſabeth ſelbſt eiwas von den Umtrieben diefes rufflihen Ca- 

tilina gewußt hatz dod mit ihrem Namen verband fich num einmal die 
Idee des Siege der altruifiihen Partei umd Die Pflicht der Selbſterhaltung 

verbot daher der Megierung Anna’, auf fie in Müdfit der Thronfolge 
zurücyugreifen. 

An den noch vorhandenen Enfel Peters d. Gr., den jungen Herzog 

Peter von Holftein,. ſcheint man nicht weiter gedacht zu baben und fo 
konnte die Wabl ſchließlich nur noch auf eine Enkelin Iwans, auf Auna’s 

Nichte, die Prinzeffin Eliſabeth Katharina Chriſtina von Meflenburg 
fallen, welche feit ihrem Uebertritte zur griebifben Kirche 1733 Anna ges 
mannt ward. Ihr Hatte die Kalferin von jeher die zärtlidsfte Zuneigung 
gezeigt und fie wurde dann auch im Algemeinen als ihre Erbin betrachtet, 

Aber entſchieden war noch nichts, aud ihre Verheirathung noch nicht 
beftimmt. Obwohl die Raiferin fhon im Jahr 1733 den Prinzen Anton 
Uteich von BrannfemeigsBevern, einen Schodger Friedrihe d. Or., batte 
nad Rußland fommen faffen, war die Hochzeit von iht doch immer wieder 
binausgeiboben worden, heil ans eigembüͤmlicher Abneigung ib mit 
Dingen, durch welche fie an ibren Tod erinnert wurde, zu beſchäſtigen, 
teils aber auch, weil die Heirat mit dem Braunſchweiger, der en durdr 
aus befepränfter Menfc war, bei ihrer Nichte auf große Hindernifie fich. 
Diefe fagte, fie wolle lieber ihren Kopf auf den Blod legen als ihn beir 
raten, und heiratete ihn ſchließlich doch. Eine jo alltägliche Erideir 

mung weiter erfläten zu wollen, bürkte überfläfftg fein; uud doc) ift es 
im höchſten Grade auffällig, daß von diefer Sinnesänderung der Prinzeffin 
an eine Feindſchaft zwiſchen ihr und Biron eutftand, die wohl für Angen« 
biete verbedt werden konnte, aber bei jeder Gelegenheit wieder offen ſich 
tundgab. Sollte es wahr fein, was man fih am Hole erzählte, daß 
Biron für feinen Sohn um die Hand der Prinzeffin geworben und von 
iht einen Korb befommen habe, daß fie ſich, um nicht weiter gedrängt zu 
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werden, kurzweg zur Heirat mit dem Braunſchweiger entſchloſſen habe? 
Entbeget dieles Gellärfh and noch der rechten Begründung, lo ift an 

dem Beſtehen der Feindfdraft ſelbſt doch nicht hu geringfien zu gweilen, 
Sie äußerte ih von Birons Seite z. B. in dem Befreben, die nunmehr 
ige Pringeffin von Braunfhweig ganz von der Thronfolge auspuſchliehen, 
und feinem Ginfluffe iſt es wohl anı meiften zuzuſchreiben, daß feitdem die 
frühere Zuneiguug der Kalferin qur Pringeffin erfaltete und da die Kal- 
ferin bei der Geburt eines Broßnefien am 23. Auguft 1740 privatim 

das Gelübde that, dieſer, der einzige männlihe Sproß aus dem Haufe 

Iwans und deh baib ſelbſt Iwan genannt, ſolle die Krone nad) ihr tragen 
und nicht feine Mutter. Aber was war damit für Biron gewonnen? 
Anna von Braunfäpweig würde zwar nicht als Kaiferin, wohl aber als 

Regentin im Namen ibres Sohnes thatjächlich die ganze Summe der 
Gewalt in ihre Hände genommen haben, deren Befig Biron faft ſchon 

wie fein Recht betrachtete. Er wollte fie deübalb wie von der Thronfolge 
fo aud von der Regentſchaft ansidließen, jene auf Iwan, dieſe auf ſich 

jelbſt übertragen. Ich geflehe, man fann hier billig zweifeln, ob das 
Iutereffe Rußlands eine fo nuifalente Zurädjepung derjenigen verlangte, 
die als Mutter und Baer des fünftigen Kaiſers das nächfte Anrecht 
auf die Vertretung ihres Sohnes hatten, boſonders da die Megentichait 
der Beaunfäreiger feinen Weciel des Syftems mit ſich gebracht Haben 
würde. Es hätte Alles fo bleiben können wie bisher, wenn Biron fi 

mit der zweiten Stelle im Reiche begmügt und wicht nad der böchſten 
und ausſchließlichen Gewalt getrachtet hätte. Gr bielt ſich für Rußlands 

Retter ans Anarchie,”) ift es im gewiſſem Sinne auch geweſen, und die 
langjährige Gewohnheit der Herrſchaft machte, daß er ſich ſelbſt unente 
behrlich vorlam. Er war vom brenmendften Ehrgeize erfüllt, neben dem 

alle anderen Weberlegungen für den Augenblid in den Hintergrund zurüd - 
traten: aber welcher Ehrgeiz dürfte mehr Anfpru auf Nachſicht haben 
als der, welcher in feiner Befriedigung allgemeinen Intereffen zu dienen 
glaubt! 

Am 16. October 1740 erfranfte Anna, So wenig fle auch fonft 
vom Tode hören mochte, es Tieß ſich jetzt doch nicht mehr vermeiden, mit 

ihr davon zu reden: fie Hat nun Iman förmlich zum Nachfolger ernannt. 
Aber wie folte es mit der Regentfchait werden? Es ift Beftufcher ger 

*) Bgl. Harmam, IV., 640. 
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weſen, der gleichviel aus welchem perſoͤnlichen Grunde zuerft öffentlich die 

Regentfcpaft des Herzogs von Kurland zur Sprache brachte und, während 

Biron Müglih id zurüdhielt, Andere dafür warb. Am 17. October 
ward eine Gonftitution wegen diefer Regentichaft entworfen und am fols 
genden Tage der franfen Kuiferin, von der man feinen Widerſpruch 
fürcptete, mit der Bitte um ihre, Unterfhrift vorgelegt. Sie hörte die 

Schriſt ruhig an und ſchob fle dann unter ihr Kopftiffen; fie mochte 
ihren Tod noch nicht fo nahe glauben. Wie wenn nun Anna aber doch 

farb, bevor die Frage wegen der fünftigen Regierung ins Reine gebracht 
war? Der unermüdlice Beſtuſchew wußte auch hier Rath: er fepte eine 
Bittſchrift an den Herzog auf, daß derfelbe für Diejen Gall auch ohne aus- 
drüdlie Ernennung die Megentjchaft übernehmen möge; die Minifter 

ſtimmten zu — der unergrändliche Oſtermann freilich nur mit Sträuben — 
dann die Synode, der Senat, die Beamten der oberſten Glafjen. An 
das Ungefepliche, das Revolutionäre eines folhen Schrittes, der für die 
damalige Auffaffung höchſt harakteriftiih iſt, hat außer Oftermann wohl 
Niemand gedacht. Es wäre für Biron ſchlimm geweſen, wenn er feinen 

beſſeren Rechtstitel gehabt hätte; als aber Ana am 26. October felbft 

ihren Zod nahen fühlte, hat fie doch noch jene Eonftitution unterſchrieben; 

zwei Tage darnach iſt fle geftorben, in dem feften Glauben aufs befte für 
das Meich geſorgt zu haben, Was der Regent thäte, folle Kraft haben, 

al6 wäre es von dem fouveränen Kaifer aller Reugen ſelbſt geſchehen. 
So mar denn Biron in feinem fünfgigften Lebendjahre auf die höchſte 

Stufe irdiſchen Ganzes gelangt, unumfehräufter Megent eines der größten 
Reiche geworden. Gr ſchien den Spruch des Solon Lügen firafen zu 
wollen. Die Frage ſchien faum noch berechtigt, ob das Glück, das ihn 
von Stufe zu Stufe gehoben, aud ferner ihm treu bleiben werde uud ob 

feine Klugheit verftehen werde, ihn anf der ſchwindelnden Höhe zu behaupe 
ten, auf die er geſtellt war. Wir lud über die Zeit feiner Regierung, 
wie über alle Vorgänge uuter dem Kaifer Iwan nur höchſt mangelhalt 
unterrichtet, da fpäter, alle auf dieſe Periode bezüglihen Papiere einge⸗ 

fordert und Bis auf die neuefte Zeit unter Schloß und Riegel gehalten 
worden find; fo ind Hofllatſch und die Berichte untergeordneter Perfonen 

die Grundlage der meiften Darftellungen, in denen namentlich Uebermuth 

und Hoffarth dem Herzog und feiner Zamilie vorgeworfen werden, 

Moͤglich, daß dergleichen vorfam; man fagt 3. B., feine Gemahlin die 
Herzogin Benigna habe mit Jumelen überfät auf einer Art Thron ihre 
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Audienzen gegeben, zum Handtuſſe beide Hände bingeftteet, bei Anſuchen 
fei ihre Antwort vegelmäßin gemefen: „Ihr könm euch auf meine Gnade 
und hobe Gewogenbeit Hoffnung madyen.“ Aber fle war ja eine regie« 
ende Fürfin! Die Hauptfahe it, daß diejenige Partei, auf welche 

Biron ſich vornebmlich fügen mußte, die Partei der Ausländer und der 

Deutſchen ſich jpaltere, daß er auf Münnih und Oftermann uicht mehr 

rechnen konnte. Letzteret hatte zwar nichts gegen Die Megentfchaft geihan, 

aber fie auch im feiner Weiſe gefördert. Er war ein fundiger Wetters 

prophet, der, man möchte fagen, ein berauziebendes Gewitter in feinen 

Gliedern [pürte, bevor noch Wolfen am Himmel aufftiegen, ein von Alter 

und Krankheit gebeugter Greis, der kaum je aus feinem Gabinet und von 
feinem Schieibtiſche hemworfam, mit Niemand umging, faft nie ſprach und 
doch ſtets unterrichteter war als ale Anderen zufammen. Seine Zurück⸗ 
boliuug zeigte, daß er der Megenticajt feine lange Dauer beilegte, und 
war für fie gleichſam ein im voraus ausgeiprodenes Todesurtheil. Anders 

war Münnics Weile und Verfahren. Gr ſchrieb es den Umtrieben des 
Herzogs zu, dab der Friedensfbluß mit den Zürken ihn mitten in feiner 
Siegeslaufbahu aufgehalten, und er glaubte es auf feine Rechnung fepen 

zu Dürfen, daß Die Kaiferin Ana ihm feine Bitte um den Zitel eines 

Herzogs der Ufraine abgeſchlagen hatte. Zwar hatte auch er ſich durch 
Beſtuſchew für die Erhebung Birons gewinnen laſſen; als ihm aber fein 

bejonberer Lohn dalür zu Theil ward, wurde er das Werfjeug zu jeinem 
Stuzge. : 

Der Prinz und uod mebr die Priuzeſſin von Braunſchweig fomıten 
es wicht verminden, daß fie durch den Emvorkömmling von der Stelle 
verdrängt worden waren, die ihnen von Rechts wegen gebührte. Es war 
etwas Unnatärlices, dab fie Beſehlen gehorchen folten, die Biron im 
Namen ihres eigenen Sohnes ihnen gab, und daß fie ſich Anorduungen 

fügen mußten, die oft feineswegs Schonung und Zartgefübl verriethen. 

Freilid waren ſolche Mahregeln meift wieder durch Die Agitationen des 
braunfebmeigifchen Hofes veranlaßt worden, aber wer will von Schuid 
oder Unſchuid da ſprechen, wo der Conflict durch die Verbältuiſſe felbft, 
durd Die ſchiefe Stellung der Beibeiligten zu einander gegeben if? Es 
bieß bald, Biron trage fid mit dem Plan, die Thronfolgeordnung der 
Kaiferin Anna, die ibm fo viele Unbequemlichkeiten verurjachte, umzuftogen. 

Einige fagten zu Gunften des Herzogs Peter UI.) von Holftein, dem er 
feine Zocbter geben wolle; Andere meinten zu Gunften Glifaberhe, die 

Baltiſche Monatsfchrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Hat 5. 26 
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dann feinen Sohn heiraten folle. Veftimmtes ift nie darüber bekannt ges 

worden und die fpätere Unterſuchuug bat nichts, was diefen Plan erweiſen 

könnte, zu Tage gefördert; ja der beachtenswerthe Umftand, daß Eliſabeth, 

als fie ipäter wirklich auf Koften Iwans zum Throne gelangt war, ſich 
das Schickſal Pirond nit befonders hat angelegen fein laſſen, — dieſer 

Umftand ſcheint doc ſehr dafür zu Ipreden, daß jener Plan, wenn er 
exiſtirte, wenigſtens nicht zu Gunſten Eliſabeths gefaßt war. Das Wahr 

ſcheinlichſte if, daß die Prinzeffin von Brauuſchweig allein durch die 
Furcht, Biron möchte früher oder ſpäter zu einem ſolchen Ausfunftemittel 

greifen, angereigt wurde, ihm wo möglid zuvorzukommen, und es gelang 
ide, ibn volRändig zu überrafegen. 

Drei Wochen waren eiſt feit dem Tode der Kaiferin verftrihen, da 
wandte die Brinzeffin id an Münnich, fagte ihm, daR der Plan beftebe, 
fe nad) Deutſchiand zu ſchicken, und fragte, ob fle auf feinen Beiftand 
dechnen Anne, Münnic fagte ſogleich im Allgemeinen zu, am folgenden 
Tage, dem 19. November, kommt er wieder und erflärt, daß er den Res 

genten verbaften wolle. Weitere Berabredungen ind für den Augenblick 
unmöglich, weil der Regent gerade ins Zimmer teitt. An demfelben Tage 

fpeit Münnich bei ihm im Sommerpalais umd bleibt auch bernach noch 
einige Zeit dort, Im Verlaufe des @efpräcs fragte Biron den Matſchalt, 
ob er jemals eine glückliche Unternehmung in der Nacht ausgeführt babe, 
und Münnid, in der Furcht, Biron möge irgend etwas gebört haben, ber 

ſchloß unn nicht länger zu zögern. Die Gelegeneit ift überdies günftig, 
denn fein eignes Garderegiment hatte an diefem Tage die Wache. Ju 
der Nacht eilt er nochmals zur Pringeffin, verlangt den entfeheidenden 
Befehl und handelt, als fie ſchwankt, auf eigene Hand. Im Eommerpalais 
aber abnt Niemand die nahe Gefahr, Alles ift ruhig, der Regent ſchlaͤſt. 
Hat er doch den Befehl gegeben, Jeden niederzuſchiehen, wer es auch jei, 
der Nachts bewaffnet den Gintritt in den Polaſt verlangen werde. Ba 
dringen die Soldaten Männichs in fein Zimmer; während er fih mit 
feinen Bäußten wehrt, wird er zu Boden geriffen, gefnebelt, geiblagen, 
endlich halbnadt wengeführt. Die Herzogin, durch den Lärm aufgeichredt, 
eilt im tiefften Neglige ibm nad auf die Straße, ein Soldat ftößt ſte in 

den Schuee und läßt fie dort liegen. Zuletzt mird auch fie fortgeihleppt. 

Des Herzogs Bruder, Guſtav Biron, Generalgouverneut von Ingerman 
fand, hatte vergebens durch den Garten einen Ausweg geſucht, nach beir 
tiger Gegenweht ward er überwältigt. Der andere Tag verfammelte die 
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ganze Familie in der Feſtung Sählüffelburg. Couriere flogen durch Reich 
mit Verhaftöbefehle gegen ale anderen Glieder und Anhänger derſelben: 

in Riga wurde der Gouverneur Bismark, Birous Schwager, feftgenommen, 
in Moskan Karl Biron gerade in dem Augenblid, als er den Geburtstag 
feines Bruders: des Megenten durch ein fplendides Gaſtmahl feierte, 

Ernft Birons Rolle in Rußland war ausgefpielt. Da feine Feinde, 

Münnic und Oftermann, die Vorfipenden der Commiſſton waren, die 
ihn verbören umd ſchutdig finden mußten, verlopnt es ſich kaum, noch 
etwas über feinen Proceh zu fügen. Die Hauptſache waren dabei immer 
jene angeblihen auj eine Throuveränderung gerichteten Abſichten. Aller- 
dings fagt das Urteil: Biron babe darüber ein weitläufiges Bekennmig 
abgelegt; man wird aber diefer Angabe nicht allzuviel Blanben deimeſſen 
dürfen, da Biron in einer fpäteren Dertheidigungsfchrüt ausdrüdlic jedes 
Bekenntniß leugnet — in einer Egprift, die für die Kaiferin Elifaberb he 

finmt war, in der er alſo getroft feine zu ihren Gunften gebegten Pläne 
eingefieben durfte. Das Einzige, wozu er fi) herbeilich, war die Bitte 
an die Pringeffln Anna ihm zu verzeihen, ſalls er «8 einmal an der 
ſculdigen äußeren Achtung vor ihrer Familie babe fehlen faffen. Kurz, 
er ward fhuldig befunden der Verbrechen des Höchverraths, der Majefätse 
befeidigung und der Unterſchlagung kaiſerlicher Gelder und mit alen Glie- 
dern feiner Familie zum Vertuft allet Aemter und Würden, zur Confis- 
cation ibres Vermögens und zur febensfänglicen Verweiſung nad Sir 
birien verurteilt. Karl uud Guſtav Biron erbielten Tobolsk zum Auf- 

entbalte, Bismarf Solifamst, der Herzog aber mit Frau und Kinder 

Bereſow am Dbi, denielben traurigen Drt, au welchem Menfbitom und 
zwei Dolgorufi ihr Leben beſchloſſen hatten. Nach febemonatlider Reife 
And fie am 6, November 1741 dort angelangt, 

Wie it doch die Geſchichte Rußlands an plöglihen Glückswechſeln 

fo reiht! Wenige Wochen hatte Biron erft in feinem Erile zugebracht, 
das Weihnachtoſeſt war nabe, als ein Courier mit der Nachricht eintraf, 

daß die Prinzeffin Elıfabeth in der Nacht vom 5. zum 6. December mit 
Hülfe der Truppen fi zur Kaiſerin gemacht babe, daß das unglüdlice 
Kind Iwan entthront, feine Eltern, Männich, Oftermann und alle Gegner 
Birons gefangen feien. Es war eben die Zeit des ruſſiſchen Prätorianer- 
thums und man hatte an jener Novembernacht, die Birons Unglüd war, 

gelernt, wie leicht bei der vollftändigen Apatbie des Volks mit einer 

Handvoll blind ergebener oder beraufchter Soldaten jede deliebige Regier 
26 
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tungsveränderung fd in Scene ſehen fieß. Durch denfelben Gourier er» 
bielt Biron die Griaubuiß feinen fünftigen Wobnfig in Jaroslam zu 
mebmen; am 27. Februar 1742 brad er dorthin anf. As er durch 
Kafan kam, traf er Münnich, der nach Sibirien abgeführt warb: fie grüßten 
fi, aber redeten einander doch nicht an. In das verlafiene Berefow 
309 der greife Oftermann ein. 

Man fann nicht behaupten, daß der geftürzte Megent in der Verbans 

mung bait behandelt worden jei; es wurde ibın erfanbt, zwei Geiſtliche, 
einen großen Theil feiner Dieneribaft, allerlei zum bäusliben Comfort 

Gehöriges und vor Aleın feine treffliche Bibliothel mitzunehmen, eine ane 
ſtãndige Summe war zu feinem Unterbalte ausgelegt. Freilich aud To 
gebörte ein ſtarker Geiſt dazu, den furchthaten Abſtand von dem Brüberen 
au ertragen und wir werden ung nicht wundern, wenn wir bören, daß 
Biron die erfte Zeit nach feinem Sturze febr niedergeſchlagen, faſt tieffünnig 
geweſen fein fell. Aber bald raffte ex fi wieder auf; die Verurtpeilung, 
den Verluſt feines Vermögens, die Verweiſung nad Sibirien nahm er 
mit großer Gelafenbeit bin. Gin Biograpb des Herzogs bat auf ibn 
einige alte Verſe angewandt, die mehr ald eines Denfcen Lehen zu 
ilufttiren geeignet fein dürften. Gie lauten: 

Demuth bat mid lieb gemacht, 

= Liebe mich zu Chr’ gebracht, 
Ehre wollt” nad Reichthum ftreben, 
Meichthum folgt’ boffärtbig Leben, 
Hodinnth ftürzt ins Elend wieder, 
Und da fam die Demutb wieder, 

Auch bei feiner Gemahlin; fie hat ihren Hochmuth gänzlich fahren fallen 

und ibre in Diefen Leidenejabren verlaften geiſtlichen Gedichte, welche 
nachher unter dem Zitel „Gine große Krenzträgerin“ herausgegeben worden 
find,*) athmen durchaus GErgebenbeit in das ihr zu Theil gewordene 
Geſchick. Ueberbaupt zog ein kirchlicher Geift in das Haus ein, welches 
die Berbannten in Jarodlaw bewohnten: die zwei Geiſtlichen, welche der 
Herzog mit ſich genommen, waren nicht bloße Ruzusartifel, nicht bloß Res 
minifcenzen an die frübere großartige Hofbaltung. Das Provinzialmufeum 
in Mitan bewahrt mod die Bibel auf, melde der Herzog während der 
Verbannung drei Dal mit den Geinigen durchgeleſen und an denjenigen 

y) Mitau 1777, 70 ©. 8. 
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Stellen mit Strichen verfehen bat, die ibm eine Beziehung auf fein Uns 

glüc zu enthalten ſchienen. 
Ergebung und Geduld war mobl nötbig. Denn wenn die Verbannten 

auch nicht Notb litten und Eliſabeth ihnen alle möglide Erleichterung 
gefattete, fo mar fie doch weit davon entfernt, ihnen völlige Freiheit zu 
gewäbren. Sie beirachtete die Regierung Anna's von Kurland, nod mebr 
aber Die folgende Iwans als eine Murpation der ihr nad dem Zeftament 
der Kaiſerin Matbarina zufommenden Erbrechte: wie hätte fie Biron zu 
begnadigen vermoct, der Die Seele jener beiden Regierungen geweſen war. 
Darauf, daß Biron Herzog von Kurland und polniſcher Lebnsfürft war, 
nabm fie ebenfo wenig Rüdfidt, als einft feine Richter; fle bat 1758 den 

Polen anedrüdlih erklären laſſen, daß Biron niemals wieder auf freien 
Fuß, nie mehr zum Veſitze des Herzogthums gelangen dürfe. Moch- 
ten Die Aurländer zuſehen, wo fie einen andern Herzog bekommen 
tönnten, 

Alzufehr find dieſe nun allerdings um den Verluſt ibre® Herzogs 
nicht befümmert geweſen. Deun Biron hatte fi theils mande Gewalt» 
jamteiten zu Schulden fommen laſſen, tbeil® batte er — und das mar 

die Hauptfabe — Durch feinen ungeheuern Reihtbum zablreibe Güter an 

fich gebracht, verpfändete Lebnsguͤter ausgelökt, kurz die adlichen (der 
fblecbter auszufaufen angefangen. Ueberdies ging es auch ohne Herzog 
erträglich weiter, d. b. unter fortmährenden Streitigkeiten; es ging fo 
gut, daß die Ritterfhaft ſchwerlich, wenn fonft nicht die Einverleibung in 

Polen gedroht hätte, jemals wieder an die Wahl eines neuen Herzogs 
gedacht haben würde. Deunod gab es eine nicht unbedeutende Partei, 
welche durchaus das Herzogtbum für Biron vorbehalten wiſſen wollte. 
Andere ſchlugen Andere vor, einen Prinzen von Brauuſchweig, den Obeim 
Iwans — durch die Revolution von 1741 murde diefer natürlich uns 

möglid — oder den ſchon früher einmal erwäblten Grafen Morip von 
Sachſen oder den Fürften Chriſtian Anguft von Anhalt-gerbſt, den Vater 
der fünftigen Kaiferin Katharina N. Außerdem woren mebrere heſſiſche 
Peingen bereit fl einer anf fie fallenden Wabl fofort bereitwillig zu 
fügen. Man flebt, die Auswabl war nicht leicht und fie verzögerte fh 

von Zabr zu Jabr, bis endlich jene Erflärung Elifübetbs von 1758 die 

Nothwendigkeit einer Entiheidung mahe legte. Man mählte clichlid 
einen Sobn des polniſchen König Anguft IN, den Prinzen Karl von 
Sochſen, und diefer wurde in d.r Thar von allen Seiten anerfannt. Als 
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Herzog freilich gerieth auch er bald in Streitigkeiten mit den Gtänden; 
indeffen waren ſolche ſchon von jeher Das liebe tägliche Brod in Kurland 
geweſen und würden aud dies Mal ohne befondere Rejultate verlaufen 

fein, wenn nit Allen unerwartet das Recht des Herzogs Karl auf 

das Herzogtum ſelbſt in Frage geſtellt worden wäre und zwar durch 

Biron. 
Glifabeth war geſtorben und ihr Neffe, Peter von Holftein, der Ein» 

zige, welcher vom Haufe der Romanows noch) übrig war (menn wir von 
dem gefangenen Iwan gbieben), hatte am 5. Januar 1762 den Thron 

beftiegen. Eine feiner erften Regierungshandiungen mar die Zurädberufung 
und Sreilaffung der wegen politiicher Verbrechen Verbannten. Es war 
eine höchſt fonderbare Geſellſchaſt, die ih auf dieſe Weife in der Refidenz 
und zuweilen an der Tafel Peters zufammenfand: Piron, der einfige 

Regent, Münnich, der ihn geſtürzt; L'Eſtocq, der diefen befeitigt und 
wenige Jahre fpärer fein Schigſal getbeilt hatte. So geſchah «8 deun 
einft, daß der Kaifer bei der Tafel Biron und Münnich aufforderte, mit 
einander die Glaͤſer anzuſtoßen: ſtarr fahen die Zodfeinde id an, nnd 

alo Peter gerade in diefem Augenbli abgerufen wurde, fehrten ſte ſich den 
Rüden. Für Biron’ [dien ein neuer Stern aufzugeben: man nannte ihn 

wieder Hoheit und er wurde eudlich vom Kaiſer förmlich als der vechtmäßige 

Herzog von Kurland anerkaunt — ein Umſtand, der in Kurland {sihft 
den Agitationen gegen den Herzog Karl nenes Leben gab und Die Rage zu 

Ungunfen diefes Fatholifchen Fürften geſtaltete. Freilich hat Peter II. 
nicht beabficptigt Biron wieder einzufepen; er hat ihm mr deßhalb auer« 
Pant, um fh won ihm eine rechtegültige Entfagung zu Gunften eines 
holſteinſchen Vettero auöftellen zu laffen; aber ebe der Kaiſer nod die 
neue Eandidatur geltend zu machen vermochte, hatte er aufgehört Sailer 

zu fein umd Katharina IL Dachte natürlich nicht daran einem Holfteiner 

zum Befpe Kurlands zu verhelfen. Ihren Aofichten eiuſprach es bie 
mehr, menu in Polen und Kurland einheimiſche Bürften regierte. 
Friedrich d, Gr. flimmte zu und Biron triumphirte. 

Ein 72-jühriger Greis fehrie er unter dem Schuhe von 15,000 Ruflen, 
die nun das Land befegten, in feine Heimat zurüd, die er ſeit dem Jahre 

1730 wit wiedergefehen halte; am 24, Januar 1763 kam er zum erfteu 
Mal als Herzog nad Mitau, berief unter den Augen des Herzogs Karl 
einen Landtag und empfing ſchliehlich, als Karl dem Drude der Rufen 
gewiden war, von dem größten Theile der Ritterſchaſt, aber fange nicht 
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von Alen, zum zweiten Male die Huldigung. Seitdem hat er nad) faft 
fieben Jahre über Kurland regiert, zwar nit im Frieden mit feinem 
Rande, aber auch nicht weiter im Beſitze deſſelben gelährdet. Hochbetagt 

tegte er endlich 1769 am 25. November die Regierung zu Gunfien feines 
älteften Sohnes Peter nieder umd it drei Jahre fpäter, am 18. Der 
cember 1772, über 82 Jahre alt, im vollen Glanze fürftligen Anfehens 

und Reichthums geftorben. Bol Verwunderung ſchauten die Zeitgenoffen 
ibm nad, deſſen wechſelnde Lauſbahn dem Uneingeweihten wie ein orien- 

taliſches Märchen erſchien. 

€. Winkelmann. 
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Fideicommißfolge und Gefindepadht in Kurland. 

Dr fiftungsmäßige Erwerb des Güterlamilienfideicommiffes bewirkt 

betanntlich nit den Uebergang derjenigen Rechtsverhaäͤltniſſe, welche für 
den Vorhefiger nicht durch die Gtiftungsurfunde, fondern durch feine 
eigene Handlungen oder gewiſſe, andermeitig für ibn vermittelte Zuftände 
begründet waren. Diele Rectsverbältnife übertragen ſich wicht durch 

Fideicommihlolge, fondern dutch Erbgang und geben daher anf den Fideie 
commißnachfolger nur dann über, wenn er nebenber des Vorbeſihers Erbe 

it. Im Hinblicke auf,dieien, im Allgemeinen nicht anfebtbaren Rechtsſatz 

laßt ſich in Kurland nicht felten die Behauptung vernehmen, Die ven dem 
Fideicommißbefiger abgeſchloſſenen Geſindepachwertraͤge feien für feinen 
Nachfolger, der nicht zugleich deſſen Erbe ift, wicht bindend. Die Richtige 

feit diefer Behauptung war aud in feiner Weife au beftteiten, fo lange, 
bei nicht coneurrirendem Erbrechte die etwaige Verpflibtung zur Suc⸗ 

ceſſion in diefe Verträge nur nad der Gtiftungsurfunde zu beurtheilen 
war. Gntziebt fie das Fideicommißgut jeder, über die Lebensdauer des 

jeweitigen Beſihers binausreidhenden Verfügung, lebt feine vermögendrecht ⸗ 
liche Perfon in der feines Nachfolgers nicht fort und wird von diefem das 
Gut, frei von allen nicht Aiftungsmäßig vorgefebenen Nutzungsbeſchrän- 

fungen erworben, fo kann er freilich aus den von feinem Vorgänger abger 
ſchloſſenen Gefindepachtwerträgen nicht verpflichtet werden. Dies ift felbft 
durch ausdrüdlice geleglihe Vorſchrift in verhälinigmäßig noch neuer 

Zeit dur den $ 474 der furländilchen Bauerverordnung anerfannt 
worden. Unter anderem heißt es daſelbſt: „Im Majoratsgute foll aber 
überbaut gar feine Verpachtung oder Verpfändung zuläfftg fein, durch 
welche die Rechte des Majoratsfolgers beeinträchtigt werden“, wobei nur 
zu bemerfen wäre, daß unter dem „Majoratsgute” und dem „Majorats- 
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‚berrn“ nicht daejenige zu verfteben ift, was der fpeciell juriftifhe Sprach⸗ 

gebraub Darunter verfteht, fondern vielmehr nad der in Kurland zur 

Zeit der Mebaction der daflgen Bauerverordnung und tbeilmeile noch ges 
genwärtig landläufigen Ausdrucksweiſe das Fideicommipgut und der Fidei» 
commißbefiger. 

Die Fortdauer diefes für die frühere Zeit zweifellofen Rechtszuſtandes 
iſt erfi Dur die auf Geſiudepacht bezüglichen Beftimmungen des Senate 

beiebls vom 20. Septbr. 1863, durch welche der am 6. Septbr. 1863 

Alerböhft beftätigte Beſchluß des Oftfeecomite’@, betreffend die „Regeln, auf 
Grund welder den Bauern in Kurland freigeftelt ift, Gefude der Private 

güter zu Eigenthum zu erwerben und Arrendecontracte abzuſchliehen“, 
publieirt wurde, in Frage geſtellt. Eine ausdrüclice Autwort auf diefelbe 
ertbeilt der Allerböchft beftätigte Belhluß des Oſtſeecomite's nicht; and 

iſt nicht befannt, ob bei feiner Entftebung die Gefeggehung ſich die Beur⸗ 
tbeilung der Pactverträge über die zu Fidelcommißgütern gehörigen Ge⸗ 

finde madı demfelben als eine felhftverftändliche gedacht oder fie ihm 
gang oder theilweiſe hat entziehen wollen. Der in diefer Beriebung be⸗ 
febende Zweifel muß jedoch notbwendig gehoben werden, weil er bei der 
aroßen Zabl der in Kurland vortommenden Güterfideicommifle von nit 
geringer praftifher Erbeblichfeit if. 

Dielen Zmelfel zu (dfen wäre vor allen Dingen Sache der Gerichte. 
Bisher bat ſich ihnen Die Gelegenheit bierzu noch nicht dargeboten. Das 

Bedürfnitz aber, die Orundfäge kennen zu lernen, von welchen ſie bei ibren 
Gnticeidungen ausgeben werden oder andgeben müſſen, if ein ſchon ger 
gemärtiges, da bei der @eftaltung jeglichen noch erft zu begründenden 
Nechtöverbältnifies oder aud nur bei der Art der Kortführung des ſchon 

beftehenden die Betbeiligten zur Vermeidung fünftigen Streites und fünfe 

tiger, bloß durd ungenane Kenntniß des Einnes des Geſetzes herheiger 
führter Schädigung ſich von der richterlichen Rectsauffaflung notbiwendig 
müffen beeinfluffen faffen. Man wird indeffen jhwerlid irren, wenn man 
als ſolche, ſelbſt cbe die Gerichte fie undgaben, diejenige annimmt, in 
welcher der Gedanke des Geſetzes auch wenn er in ibr moͤglicherwelſe 

feinen ganz entfpredienden Ausdruf geiunden bat, vermöge richtig ange⸗ 
wandter doctrineller Interpretation fich beftimmt erfennen läßt. Es käme 

alſo, um dem Bedürfniffe na Bekanntſchaft mit der richterlichen Auffafe 

fung eines zweifelhaften Geſetzes annäbernd zu genügen, nur darauf an, 
von der doctrinellen Interpretation möglihft richtigen Gebrauch zu machen. 
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Auch die Berichte find ja lediglich auf fle verwieſen und fönnen, fo lange 
feine autgentifche Interpretation erfolgt, auf feinem auderen ald dem von 

der Doctrin angewiefenen Wege Vergewiſſerung über den Sinn des Ger 
ſehes ſuchen. 

Eine autheutiſche Interpretation ſteht für den vorliegenden Ball 
ſchwerlich zu erwarten. Gie erheifcht einen neuen geſetzgeberiſchen Act, 

zu deſſen Bornehmen fein genügender Grund vorzuliegen ſcheint. Nene 
Gefepgebung if einerfeits nicht nöthig, wo das beftehende Recht, wie fi 
für die bier in Mede ſtehenden Verhältniffe wohl wird nachweiſen laſſen, 

ausreichende Beftimmtheit hat, und darf andererfeits nicht darauf aus⸗ 

geben, dem Richter feine Arbeit abzunehmen, feine geiftige Thätigkeit zu 

erfegen und durch ihre zu dieſem Zwecke gethanen Ausſprüche jeden Streit» 

fall zu entideiden, auf welchen die Anwendung des entfprechenden Rechts⸗ 

ſahes wicht ohne einige geiftige Anftrengung erfolgen lann und eine Come 
bination nothig macht, deren nur derjenige fähig I, welcher einige Lebens» 

erfahrungen und Nectsfenutniffe fo wie einige mur Durch Hebung zu ger 

winnende Sicyerheit in ihrem Gebraudye erworben hat. Bei derartigem 

Verhalten würde die Geſehgebang, abgefehen davon, daß fle durch daffelbe 
die Rechtsanwendung jedes geiftigen Inhalts entleerte und eben dadurch 

gang unſicher machte, volftändig unerreichbare Ziele verfolgen. Das in 
fteter Wandelung begriffene mannigfaltige Verkebroleben treibt unansgefept 
zahlloſe neue Erſcheinungen hervor, deren Verhaͤltniß zu dem beftehenden 
Rechte oft genug zweifelhaft iſt, deſſen ungeachtet aber, weil Die gerichtliche 

Entſcheidung bereits angerufen wurde, folort und augenblidlich durd den 
Richter feftgeftellt werden muß, weil er den von ihm begehrten Ausſpruch 

in Hoffnung eines denfelben beftimmt vorſchreibenden Gefeges nicht vers 

weigern fann. Die Gefepgebung müßte, auch wenn fie die rieſigſte Ans 
ſtrengung machte, auf die Erfülung ihrer wahren Aufgaben verzichten, 
wenn fle in Vorausfegung des vollſtändigſten Mangels jedes ihr entges 

genfommenden Verſtändniſſes, auf jede von ihr ausgegangene Vorſchrift 
eine neue, Diefelbe ins Einzelnſte erflärende und erläuternde pfcopfen 

wollte, wodurch erfahrungsmägig nur zu leicht neue Ungemißheit geſchaffen 
wird, Ueberfülle der Geſehe fann überdies nicht anders als ſchaͤdlich, 

weil allzuhemmend, wirfen, denn das Geſetz ift, indem es dem in einem 

beftiumten Augenblide vorgefundenen oder dem für Die Folgezeit berzuftele 

lenden Rechtozuſtande woblthuende Beftimmtheit verleiht, ſtets auch eine 

Sihranfe, welche zwar unberechtigten Gindrang abweiſt, aber auch dem, 



Bideicommißfolge und Gefindepacht in Kurland. 887 

was fie umſchließt, den oft vergebens geluchten Ausgang wehrt, Je mehr 
Geſetze deſto mehr derartige Schraufen. Als ſolche werden fie Dann nicht 

empfunden werden, menn Die Geſetzgebung mit einer Kunft geübt wird, 

die zu allen Zeiten felten anzutreffen war und wenn fie ſich die mübenole, 

feine fliegende Haft duldende Arbeit nicht verdriegen Täßt, dad Verhältuiß, 
in welchen die einzelnen Rechtserfheinungen zu dem geſammten Mechtsore 

ganismus fteben, vollftändig und uubefangen zu erkennen, ſich mit dem 
vielfad) verfcplungenen, vielfach collidirende Imterefien bergenden Verkehr, 
leben und Defjen Bedürfniß aufs genauefte befaunt zu maden, Die Wir 

kung, welche die zu deſſen Abbülfe ſich darbietenden, verſchiedenen Mittel 

auf das geſammte Rechtoleben ausüben müſſen, eingehend zu prüfen, ven 

dem ihrer Behandlung unterworfenen Stoffe alles ihn‘ Sremdartige, alleb 
ihm anhängende Selbftjühtige und Unwahre auszufpndern und ſich zu be 

ſcheiden, nur dag Nothwendige zu thun. Dies Ales wird nicht geſchehen, 
weng an die Geiepgebung, wie es heut zu Tage nur zu bäuflg geſchieht, 

ins, Maßlofe gehende, nur geiſtiger Trägheit fröhnende Aniprüce erhoben 

werden, welchen feine Geſetzgebung, und wäre ed auch un aus Mangel 
an Zeit, genügen fann. 

Neben, der boctrinelen und authentiichen Interpretation giebt es noch 

die< hier zu berüdfirbtigeude der Gommilften in Sachen der kurländiſchen 

Bauerverordnuug oder, um einen fürzeren, dur den Genatöbeiehl vom 
20. ‚September 1863 legalifirten Ausdend zu gebrauchen, der Commiſſton 
in Bauerſachen, durch welche die Loͤſung des Zweiſels, un den es ſich bier 

bandelt, möglicher Weiſe verſucht werden koͤnnte. Dabei iſt aber wohl 
zu beachten, . daß jede von der Gommilften in Bauerſachen ausgehende 

Interpretation ſich von der Doctrinelen mur durch die Perſonen, von denen 

fie geübt wird, nicht aber auch ihrem Weſen nah untericpeidet uud demnach 
mit ihr zufammenfält, daher aber auch nicht wit der nur einer authentiſchen 
Interpretation zuftehenden, beftimmten richterlichen Ausſpruch erzwingenden, 
deleblichen Kraft ausgeräftet it. Die Conimiſſion in Vauerſachen ift nicht 
befugt, neue Rechtsſaͤtze aufzuftellen, ſondern nur den Sinn der bereits 

vorhandenen zu verdeutlihen und muß daher, menn fie dies thun wil, 

den durch die Doctrin gebahnten Weg beſchreiten, indem er, wie für jeden 

Anderen fo auch für fle der einzige zur Erkenntniß führende if. Ihre 
von Zeit zu Zeit erſcheinenden, Das Vauerrecht betreffenden Erlaſſe find alfo 
nicht, wie dies bin und wieder irrthümlich angenommen wird, daſſelbe ers 

‚gängende, gbändernde oder aufbebende Vorfhriften, Die nur von der 
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geſetzgeberiſchen Gewalt ausgeben fännen, fondern nur Berdentlihung des 

bereits ausgelprocenen gefeßlihen Gedankens. Daß die Eommifflen in 
Bauerſachen ihre Thätigfeit anf die doctrinelle Interpretation einzuſchränken 
genötbigt ift, ergiebt fid) ganz unzweideutig aus den einfdlägigen geſetz⸗ 
ticpen Beftimmungen. 

Der Art. 20 des Senatsbeſehls vom 20. Sept. 1863 beſagt: „Die 

Duraführung obiger Regeln wird gemäß $ 20 bis 22 des Anbanges IV. 
der furländifchen Banerverordnung von 1817 der örtliben Commiſſton in 

Banerfahen unter Aufſicht und Leitung des Generalgeuverneurs anheim- 

geftelt”. Der 8 20 1. c. enthält nichts Weſentliches, mas der in Mede 

ſtehenden Commiſſton für „die Durchführung der obigen Regeln“, d. h. der 
gemeinhin fog. Agrarregeln des Jahres 1868, infofern nnter der „Durch- 
führung“ eine Enmidelung der diejen Regeln zu Grunde liegenden Ger 
danfen verftanden wird, zur Richtſchnur dienen Könnte. Daſelbſt wird 

wur gefagt, die Einführungscommifflen babe darauf zu feben, daß der 
Bauernftand des Furländifhen Gonvernements „ac den in der Allerhöchſt 
beftätigten Bauerverorduung enthaltenen Worfehriften Aufenweife zur Preis 
beit gelange und die ibm im tranfitoriſchen Zuftande zugeftandenen Mecte 
mirflih erwerbe und geuieße“. Don diefer, der Einführungscommifften 

im Jahre 1817 ertbeilten Vorſchriſt fann in Bezug auf den am 6. Sep⸗ 

tember 1863 Allerhoͤchſt beftätigten Beſchluß des Oftſeecomite's ſelbſwer- 
ſtaͤndlich fein Gebrauch gemacht werden, da es ſich bei ihm nicht um erft 

au erwerbend: Freiheitärechte handelt und ber durch ihm gelaffene Rects⸗ 
zuſtand fofort eintreten folte, ohne daß ihm ein tranſitoriſchet vorausgebe. 
Der 8 20 1. c. Pönnte gegenwärtig nur infofern noch praktiſch werden, 
als die Durführung jener Regeln, was nad ihrer bald vierjährigen, 
allfeitig beruhigend wirkeuden Geltung jedenfalls nicht zu befürchten fleht, 
au Bedrohung des Gutsbetrn oder zu Ordmungswidrigfeiten Anlaß gehen 
folte, indem für diefen Fall die Gommilflen in Bauetſachen nach Maßgabe 
deffen, was der cheniafigen Einführungscommifften oblag, „die ihr zuge ⸗ 
ftandene Autorität nicht weniger zum Shup der Herren al zur Auf 
rechterbaliung der Rube und Ordnung im Gouvernement gebrauchen” 
müßte. 

Bie 8 20 1. c. ſo iſt auch 8 21 ibid, nicht dazu angethan, die 
Commiſflon in Bauerſachen zur Aufftelung neuer Redtsfäge zu ermaͤchtigen. 

Gr verpflichtet die Einfügrungs-Conmifflon und beziebungsweife die Gome 
mirfton in Bauerſachen 1) zur Publication der Bauerverordnung oder gegene 
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wärtig des Senatsbeſehls vom 20. September: 1860 in leitiider und 

polnifher Sprade und bierbei auch un „zwedmäßige Belehrung der 

Bauertlalen“ bedocht zu fein; 2) zur Ginpolung von Berichten über die 
Ausführung der im „tranftorifchen Gelege enthaltenen Vorſchriſten ꝛe. um 

fowol die Säumigen zur Befolgung der Vorſchriſten als die Ungeporfamen 
zur Ordnung anzubalten"; 3) zur Entgegennahme von Beſchwerden der 
Herzen und Bauern jeder Art, um durch „die competente Behörde" Ab⸗ 

bülfe zu ſchaffen oder „kraſt der ihr beimohnenten Autorität von ſich aus 

Maßregeln zur Wiederperftellung der Ordnung zu veranlaflen‘. Die 
Eommifften in Bauerfaden bat alfo zum gweck der Durchſühtung der ſog. 
Agrarregeln des Jahres 1863 Publicationen Derfelben in verſchiedenen 
Spracen zu bewirken, über ihre Einführung ib, foweit nöthig, Bericht 
erftatten zu laſſen, Beichwerden entgegenzunehmen, und diejelben „uadı Bes 

ſchaffenheit der Umftände* durch die zuftändige Behörde erledigen zu lafien, 
oder auch „Maßregeln zur Wiederberftellung der Ordnung“ zu veranlaffen, 
wicht aber das Gelep felbft abzwändern oder zu ergänen. Zu Lepteren 
wird fie auch durch den $ 22 1. c. nicht ermächtigt. Derfelbe befagt: 
„da die Einführungs -Commiſſton die gewiffenhafte und pünttliche Gre 
fülung der in der Bauer» Verordunug enthaltenen Vorſchriſten beforgen 

muß, fo wird fie fich vorzüglih bemühen 2c. den etwa zu befürdtenden 
Mipverftändniffen durch zweckdienliche Publicationen vorzubeugen. Jedoch 

müffen dieſe den Aderpöchft beflätigten Baner-Berortnungen niemals wider: 
ſprechen, jondern den etwa zweifelhaften Sinn derfelben nur deutlicher und 
verſtaͤndlicher maden“. Wie demnach die Einführungs -Commiſſion „den 

etwa ameilelhaften Sinn" der Bauer» Verorduungen, ohne ihnen jemals 

„widerfprechen“ zu dürfen, nur „deutliyer und verftändlider machen“ follte, 
fo bat aud die Gommilften in Bauerſachen in Bezug aut den Senatobe ⸗ 

fehl vom 20. Sept. 1863 das Gleiche zu erlühen. Die Berdeutlihung des 
zweifelhaften Sinnes irgend eines Geſetzes iſt num aber, infofern dieſelbe 

nicht von der geſehgeberiſchen Gewalt ausgeht, nichts als docttinelle Juter- 
vreiation. Hiermit wäre denn die oben bloß behauptete rechtliche Bedeu- 
tung der das Bauerrecht berrefienden Griafe der Gemmüfton in Bauer 
ſachen aus den bezüͤglichen geſehlichen Beflinmmungen beftinmt ermiefen. 

Bei folder Eadjlage wird der Verſuch, den eingangserwähnten Zweifel 
an diefer Stelle zu Löfen, nicht mäßig ericheinen. Werden die hierzu dien 
famen Mittel angemefjen gebraucht, jo wird das dadurch gewonnene Er- 

gebniß, im Wefentlijeu wenigſtens, als dasjenige gelten können, zu welchem 
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auch die Gerichte und die Commiſſton in Baueiſachen gelangen müſſen. 

Berubt es aber auf ſalſchen Schlubfolgerungen oder Vorausſehungen , 16 
ift der Anlaß geboten, fie als ſolche nachzuweiſen und dem Publicam Auf⸗- 

Mlärungen zu veribaffen, obne die es leicht in Medtöirtthümer gerathen 
fönnte, welche ihm vielerlei Ungelegenbeiten zu bereiten geeignet And. 

Um mun über die rechtlichen Beziebungen des Fideieommipnadfolgers 
zu des Vorbeflgers Gefindepäctern Gewißheit zu erfangen, wird auf eine 

genaue Erörterung des Allerböchft beftätigteu Beſchluſſes des Oſtſee-Comite's 
vom 6. September 1863 einzugehen fein. Bei Betrachtung deſſelben wird 

ſich zunaͤchſt ergeben, daß: 
1. fein Wortlaut nicht füglih zu Zweifeln Anlaß geben fann, weil 

derfelbe etwas ganz Beftimmtes ausdrüdt und wo dies der Fall ift, das 
Bort an und für fih der Vermuthung nicht Raum giebt, es habe einen 
andern als denjenigen Gedanken ausſprechen wollen, zu deſſen Bezeichnung 

es dient. In dem Art. 10 des Geſetzes vom 6. September 1863 iſt au 
leſen: „Artende»Eontracte, durch welche Bauern u, f. w. Geſinde der 

Privatgüter in Pacht nebmen, werden u. f. w. mit den Arreudatoren ges 

ſchloſſen anf Grundlage der 8 174 bis 191 der Kurländiihen Bauer 
Verordnung von 1817, mit Berüdfitigung außerdem der in den naͤchſt- 

folgenden $$ embaltenen Megeln.“ Nad) diefent Wortlaute And denn auf 
Fidelcommißgüter,, da fie ja unzweifelhaft zu den Privatgütern geböten, 
alle in den Artikeln 10 bis 19 1. c. enthaltenen Verfchriften in Anwendung 

zu bringen. Dies ift aud im Allgemeinen nicht ftreibig geworden. Daß 
auf den fideicommifjariich gebundenen Gütern nicht weniger als auf den 

freien auf Grund des Art. 14 1. c. die Frohne abzufdaffen geweſen if, 
der Fideicommißheflger gleih jedem anderen Gutsbefiper Gefndepadt- 
verträge nab Art, 12 1. c. auf wenigſtens awölf Jabren abfapließen und 

nach Ablauf derfelben dem bisherigen Päßter nach Art. 15 1.c. ein Vor⸗ 
paotorecht einräumen muß u. |. m. wird von feiner Geite in Abrede geſtellt. 

Dennoch baben Mande behanpten zu müͤſſen gemeint, daß der Bideir 

commißnachfolger die von dem Vorbeſitzer abgeſchloſſenen Beflndepadvers 

träge, au wenn die gefeglien zwölf Pachtjabre bei des Verpächters Tode 
noch nicht abgelanfen waren, nicht anzuerfennen braucht. Diefe Bebauptung 

täßı fich jedoch, wie mit dem Workaute des Art. 10 1. c. fo auch mit 

dem des et, 11 ibid. nicht vereinigen. Dieſer ſchreibt ganz beftimmt vor: 

„AerendesGontracte über die Pacht von Befinden können von jet an nur 
geicjlofien werden auf eine Zrift, melde nicht weniger als zwölf Jahre 
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beträgt”. Hiermit iſt felbfiverftändlih gefagt, daß jedem Gefindepächter 
„von jept an“ zum menigften zwölijährige Pachtnugung geſichert fein muß. 
Dies wäre aber nit der Fall, wenn der Fideicommißnachfolger das durch 

Ablauf der Zeit noch nicht gelöfte Pachtvethältniß fortzuführen nicht vers 

pflitet wäre. Der Gontract wäre alödann nicht, wie das Geſetz es ver« 

langt, ſchlechthin fondern nur bedingt, mur unter der Vorausiegung des 
bis dahin nicht eingetretenen Todes des Verpächters, auf zmöli Jahre abr 
geſchloſſen und müßte dem Pächter um fo mehr Grund zur Unzufriedenheit 
geben, als ihm fogar nad) der Faſſung des mit ihm eingegangenen Con⸗- 
tractes der auf zwölf Jahre geftellt fein muß und foviel bekannt, aud von 

den Fideicommißbefipern ftets auf zmölf Jahre geftellt wird, ohne daß des 
Todes der Berpächter als eines Aufebungsgrundes der Pacht gedacht wäre, 

die gefegliche zwölfjährige Pachtuutzung ausdrücklich verhießen wird. Dem 

Gefindepächter wird bei feiner in der Regel höchſt birftigen Rechiskenntniß 
flechterbings nicht verftändlich fein, wie er in dem von ihm rechtlich er⸗ 
worbenen Anſpruch binterher wider feinen Willen gefürzt werden darf. 

Der Wortlaut des Gefegee ift alſo mit der Für Die Mechte des Fidei- 
commißnachfolgers ftreitenden Meinung nicht verträglich. Deſſen ungeachtet 
wird fle bloß um dieſes Wortlautes willen nicht ohne weiteres abzuweiſen 
fein, weil gegen den Sinn eines Welches trotz der Beftimmtheit feiner 
Bortfaffung ſich noch immer Zweifel erheben fönnen, Sie werden ſich 
überaß da einftellen, wo zwei oder mehrere, der Wortiaffung nad) gleich 
klare gefepliche Votſchriften neben einander beftehen, obgleich fie einander 

mehr oder weniger widerſprechen. Dieler Fall ereignet fid am bänfigften, 
wenn neue Rechtsgrundfäge zur Herrſchaft gelangen, welche ſich mir den 

bereits beftehenden nicht vereinigen laſen und lehztere gleichwohl nicht aus- 
drüctic; aufgehoben wurden, ja fogar, weun auͤch nicht mehr in dem biß« 
berigen Umfange, fo ded in einem eingefchränkteren anzuerfennen flud. 
Die auf diefe Weile bewirfte Zmeifelbaftigteit des Rechts ift indeſſen 
feine derartige, melde von langer Dauer fein und die Erlenntniß deflen, 

was wirklich Recht ift, ſonderlich erichmeren könnte. Wenn die denfelben 

Nechtoſtoff behandelnden Geſehe zu einander in Widerfpruh flehen, fo 
muß er, im ihre Anwendung zu ermöglichen, entfernt werden. Mies ift 
in der Megel nicht fo ſchwierig als zuweilen angenonmen wird, indem ſich 
gar wohl ermitteln läßt, ob der eine Rechtsſatz dur den anderem aufger 

baben oder die bißher allgemeine Geltung deffelben nur eingefchränft werden 
ſollte. Der Auſpruch auf fernere Geltung wird infoweit für begründet 
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zu erachten fein, als das nenere Gefep fie nicht ausichließt. Werden von 

dieſem Gefihtspunfte aus die Beftimmungen der kurländiſchen Bauerver- 

ordnung vom Jahre 1817 mit denen des Geſehes vom 6. Sepibr. 1863 
verglichen, fo wird fih, wie ad L, wiederum 

U. herausftellen, oaß der Bidelcommißnachfolger durch die von feinem 

Vorgänger abgeſchloſſenen Gefindepachtverträge, infofern durd diejelben 
keine längere als zwoͤlfjährige Pachtdauet verabredet wurde, gebunden 

iſt, weil 
1) nad allgemeinen Rechtögrundfägen Das ältere Geſetz durd das 

neuere nicht bloß dann aufgehoben wird, wenn diefe Aufpebung 
in dem legteren ausdrücklich erwähnt ift, fondern aud dann, wenn 
es Beftimmungen enthält, welde mit denen des früberen Rechtes 

unvereinbar ud, eine derartige Undereinbatkeit aber allerdings in 
Bezug auf die Vorfehriften des Gefeges vom 6. Sept. 1863 und 

der die Rechte des Fideicommißnadfolgers wahrenden Beſtiumung 
des $ 174 der furländifhen Bauerverordnung vom Jahre 1817 
befteht. Diefe wird als das ältere Recht jenem weichen müſſen. 

Alsdaun fpringt in die Augen, daß 

der Grundiag, nach melden der Fideiommißnacpiolger aus den 
von feinem Borbefiger vorgenommenen Rechtsgeſchaͤften nicht vers 
pflichtet wird, nur infolern von Bedeutung ift, ald es fih um will 

kürliche Rechtsgeſchäfte handelt. Ganz anders ſtellt ſich Die Sache, 
wenn diefelben von der Wilfür des Fideicommißbefipere durchgus 
unabhängig, durch das Gefep geboten find und die Wirfungen 
derfelben, wie fie ſich aus ihm ergeben, mit Nothwendigleit auf 
den Fideicommißnachfolger ſich erfireden. Hier fudet er ſich nicht 
dur die Willfür des Vorbefipers, ſondern dur das Beleg ger 
bunden, in deffen Dienft lehterer mur willenloſes Werkzeug if, — 
Entſcheidend ift überdies, dab 
durch das Geiep vom 6. Zept. 1863 ein Recht geihaffen wurde, 
welches die rönuſche Jurioprudenz fehr treffend als contra rationem 
juris receptum oder als contra tenorem rationis propter aliquam 
utilitatem auctoritate constituenium introduelum, mityin als ein 
ſolches bezeichnet, welches nicht eiwa ein umvernünftiges, wohl 

aber ein ſolches ift, welches nicht der eigenen Fortbewegung des 
Rechtsgedankens, fondern, nicht felten im Gegenfage zu demſelben, 
gemiffen außeratb des Rechtsgebieies liegenden Erwägungen und 

2) 

3) 
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Nüplipfeitsrücfihrten feine Eutſtehung verdault. Dieſes Recht 

wird belaunutlich feiner, dem Rechte im eigentlichen Sinne des 

Wortes fremden Beftandtpeile wegen, Die es aber um nothwendig 
zu verfolgender und auf dem Wege bloßer Rechtoconſequenz nicht 
zu erreichende Zweite willen in fi) auizunebmen und fich zu affle 
mifiren ſuchen muß, finguläres Redt genannt. Die Singularität 

in dem bier angegebenen Sinne findet fid in fait jeder einzehren 
Beftimmung Des Gelepes vom 6. Eeptember 1863 wieder. Im 
Widerſpruche zu der ans dem Eigentbumsbegriffe ſich ergebenden 

Befuguiß jeder beliebigen Nupung, geftattet es feine landwirth— 
ichaftliche Ausbeutung der Gefinde vermittelit Frohue, foudern ger 
bietet vielmehr zu dieſem Zwede die Verpachtung derfelben und 
gefteht für die Fäle, in melden dem Cigentpümer eine andere 
Nugung als durch Verpachtung ausnahmoweiſe erlaubt wird, dem 

ausfcheidenden Pächter den doppeltcu Betrag des von ihm entriche 
teten jährlichen Pachtzinfes als ſogenaunte Eutſchädigung zu. 
Dem Paͤchter ift nächftdem nad) Ablauf feiner Pachtjahre ein Bor, 
pachtsreht und, falls der Cigenthümer das Pachtgrundftüc zu 
verkaufen beabfihtigt, ein Vorkauförecht eingeräumt. Iſt der 
Pachter weder von dem Einen ned aud vom Andern Gebrauch 

zu maden Willens, fo darf er wiederum eine nach Maßgabe der 
Pachtſumme verjhiedenartig zu beftimmende fog. Entſchädigung 

beanfpruden. Ale dieſe Veftimmungen widerfpreden, injofern fie 
nicht von den Gontrahenten jelbit ausbedungen, fondern geſehlich 
geboten ud, dem reinen Rectöbegriffe und laſſen fi aus dem 
Gigentbums» und Pachwerpäftnife au fi nicht herleiten. Sie 
Änd getroffen worden, weil eine geſehliche, mehr oder weniger 
dauernde Sicherung der Lebensverhälnife und  Befigftände, 

welche durd) die Geſiudewirthſchaft vermittelt werden und hier zu 
Lande altpergebraht find, für die Zufnnt räthlich erfhien. Die 
Geſetzgebung glaubte diejelben gefährdet durch eine hin und wieder 

wahrnehmbare, mehr der Gegenwart ald der Vergangenpeit anger 
hörige, vorwiegend induſtrieu- ͤtonomiſche Behandlungsweiſe des 
ländlichen Orundbefiges und der auf feine Bearbeitung und Aus- 
beutung augewieſenen Bevötferung. Cs regte ſich Die Befürchtung, 
daß bei Dieler rechtlich volfommen zuäfigen Behandlungsweile 
die Schidſale der bis dahin auf Grund und Boden ſeßhaften Ber 

Baltiſche Monatefhrift, 8. Jahtg., Vd. XV., Heft 5. 21 
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völferung, indem fie von demfelben abgelöſt wird, zu wechſelvolle 
und dadurch zu ungewiſſe würden und daß die Geſindewirihſchaft 
gegen den Wunſch derer, welde fle betreiben, mehr eingefchränft 
werden fönnte, als fih mit der Förderung ihres materiellen und 
fitttihen Gedeihens, bei den zur Zeit noch beftehenden Eulturvers 

bälmiffen, verträgt. Um einen au ftarfen Umfchlag beftehender for 

cialet Verhäftifie zu hindern oder theilweiſe um nen zu begräne 
dende derartige Verhältniſſe gegen fünftige Gefährdung fiber 
zu Aellen, find die Ansnabmebeftimmungen des Geſehes vom 

6. Septbr. 1863 erlaflen werden. Ge mürde aber die Aufgabe, 

welche es ſich geftelt bat, mur jehr unvollkommen löfen, wenn es 

auf die Gefinde der Fideicommißgüter nur die eingeihränfte An 
wendung litte, welde, wie Eingangs erwähnt, Manche vertreten 

zu müffen glauben. Da in Kurland faft ein Drittel ſaͤmmtlicher 
privater Grundbefiger fideicommiflarifch gebunden if, fo würde 
etwa einem Drittel ſaͤmmilicher Geſindeinbaber nicht zu Theil, was 

doc das Geſetz ihnen ganz allgemein zugeſichert. Ob das Gebiet, 

welches von ihm gegenwärtig beherrfcht wird, auc in Zufunft ihm 
unterworfen bleiben fol, binge fogar von dem Belteben der Priv 
daten ab, da die Fideicommißfiftung in Surland obrigfeitlicher 

VBeftätigung nicht bedarf und fomit jedes freie Gut jederjeit in ein 
Eideicommipgut verwandelt und Dadurch der Wirkfanfeit des in 
Rede ſtehenden Gefeped wenigftens theilweile entzogen werden 
fönnte. Aus feinem zwecke ergiebt fib alio unzweidentig feine 
volle und mneingefhränfte Anwendbarkeit auch auf Fideicommiß- 

güter. Wollte man hieran noch zweifelu, fo ift an den in 1. 18 
Dig. de leg. ausgefprodenen und von allen Gefeggebungen, wenn 
auch nut ſtillſchweigend anzuerfennenden, weil der Sache nad) nicht 
anfectbaren Grundſatz, nad welchem benignius leges interpre- 

tandae sunt, quo voluntas earum conservetur. Die Gefepe 
Können denn aud in der That feine andere Auslegung dulden als 
diejenige, welde das von ibmen Gewollte befteben fäßt. Wenn 
nun, wie feineswegs fraglich ift, Dur das Geſetz vom 3, Sep- 
teuber 1863 zu Gunften der Gefineinhaher ganz im algemeinen 
eine Zwangsverpadtung eingeführt wurde, bei welcher zwar nicht 
die Beftimmung des Pachtzinſes, wohl aber die Nothwendigteit 
des Verpachlung, Die Zeftftellung der Pachtdauer und mandes 
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Andere der Beurtbeilung des Verpächters ſchlechthin. entzogen iſt, 

fo würde dem individueller Willkür, feinen Spielraum lafjenden 
Billen des Gefeges augenſcheinlich Gewalt angetban, wenn ange 

nommen würde, daß gewiffe feiner Vorſchriften auf Fideicommißgüter um 
ihrer Stiftungsurfunde willen nicht erſtreckbar find. 6 ift wicht ein» 
zuſehen, welchen Schutz die Stiftungsurfunde gegen den vom Gelege 
für nöthig erachteten Zwang zu gewähren im Stande fein fol, wenn 

derielbe fo fehr geboten erſchieue, Daß er des allem Rechte überhaupt zu 
Grunde liegenden Gedanfens und feiner Gonfequenzen nicht ſchonen zu 
dürfen glaubte. Dieſer unwandelbare Gedanfe mit feinen Couſe- 

quenzen hat denn doc mebr Anfprud auf Berüdficptigung als 
die bloß zufäligem, vrivaten Belieben ihre Entftebung ver 
danfende Stiftungsurfunde. Wären die Berbältniffe, zu deren 
Sicperung und theilweiſt Privilegirung die Zwangspadt eingeführt 
wurde, auf fideicommiffarifh gebundenen Gütern andere als auf 

freien, fo ließ Ab für jene eine andere Anwendung des Ges 
feges ale für diefe behaupten. Da aber diejenigen Verhältniſſe, 

durch welche es ind Reben gerufen wurde und welche es in gang 
beſtinimter Weile feſtzuſtellen unternahm, dort wie hier genau dies 
felben find, fo kann nicht zweifelhalt fein, daß es dort wie hier 
gleichen Anſpruch auf Geltung bat. 

Düne darauf allzuviel Gewicht fegen zu fönnen, ift 
TU. noch hervorzuheben, daß Art. 12 1. c. lautet: „Die Geltung 

des Arrendecontracıs wird bis zum Ablauf der ſtipulirten Friſt nicht une 

terbrocben, weder in Folge des Todes des Verpächters 2." Wird diefen 

Artifel feine ſpecielle Beziehung auf den Bideicommißbefiper gegeben, follte 
daſelbſt nit ausgeiprodhen werden, daß der Tod des fideicommiffarifchen 
Verpächters den von ih abgeſchloſſenen Vertrag wicht löſe, fo ift dasjer 
mige, mas über den Zod des Derpächterd vorgelragen wird, eiwas ganz 
Ueberflüffiges, die in den Art. 10 bis 19 1. c. enthaltenen Vorſchriſten 
begwedten nicht, das Pachtrecht umfaflend darzuftellen und nad allen 
Seiten bin zu regeln, ſondern demfelben, infoern es mit @efluden in 
Verbindung teitt, gewiſſe neue Rechtsſäte einzufügen. Daß nur dies bes 
abſichtigt war, erhellt aus dem Art. 101. c., wofelbft es heißt: „Arrende- 
contracte u. ſ. m. werden u. ſ. m. geſchloſſen auf Grundlage der 95 174 
bis 194 der kurläudiſchen Bauerverordnung vom I. 1817 mit Berüdfihtie 
gung außerdem der in den naͤchſtſolgenden $$ enthaltenen Regeln“. Das 

27° 
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bier vorfommende „außerdem“ erweißt genugſam, daß die nachfolgenden 
„Regeln“ mir bringen follten, was ſich nicht ſchon durch die kurländiſche 
Bauerderordnung beftimmt findet. Aus diefer aber und namentlich ihrem 

$ 186, welder nur vom Tode des Paͤchters handelt, und dem & 62 ibid., 
welcher auf die für Kurland zur Nachachtung publicirten Ukaſe, Etatuten, 
commifferialifhen Decifionen und Landtagsfatüffe als Hülfsreht des Bauer- 
privatrechts hinweiſt, jo wie aus unmiterbrodener gleihmäßiger Rechter 

Übung ergiebt ſich ſchon, daß felbft vor dem Eiſcheinen des Geſetzes vom 
3. September 1863 der Tod des Berpäcters aud nach Baue:recht den 
Pacrertrag nit löſt. Es wäre daher nicht einleuchtend, wehßhalb dieſes 
Geſetz der Wirkung des Todes des Verpächters gedachte, wenn ſolches 

nicht im Hiublicke auf den $ 174 der furländiiden Bauerverordnung ger 
ſchab, da nach ihm der Tod des Mujoratöbefigers allerdings Grund zur 
Aufpebung des Pachwertrages ift und das Geick vom 3, Septbr. 1863 
nur infofern, als es gerade diefen Auflötungsgrund nicht mehr anerkennt, 

eine neue Verichrift giebt. 
Das durch vorftebende Erörterungen, wenn auch gegen den für fie 

gewaͤhlten Ansgangspunft und gegen ihren Gedaukengang nichts einge 
mandr werden follte, das beſtehende Recht richtig dargeftellt wurde, könnte 
man noch immer beftreiten wollen, weil 

IV. bei ihnen auf den Art. 2552 des 1 Theils des Provinzial 

rechts Feine Müdficht genommen iſt. Wan könnte verfudt fein, in ihm 
als dem nach dem 6. September 1863 erichienenem Geſetze das neuefte 
Recht zu finden, welches das Verbältniß des Fideicommißbeſihers zu den 
von dem Vorbefiper abgeſcloſſenen Gefindepadhtverrrägen auedrüdli be⸗ 
handelt und über daſſelbe in einer Weile eutſcheidet, welche darüber feinen 

Zweifel znläßt, daß gerade das Gegentheil deſſen, was ſich als Etgebniß 
der bier angeftelten Betrachtung berausftellt, zu Recht beftebe. Dies wäre 

jedod eine durchaus irrthumliche Annahme, wenn -and der Art. 2552 ihr 
einigermaßen das Wort zu reden ſcheiut. Er fagt: „Werfügungen, melde 

die Rideicommißbefiger über die Früchte des Fideicommißgutes für die 

Dauer trifft, namentlih Verpactungen des Gutes oder einzelner Theile 
u. ſ. w. gelten wur für feine Lebensdauet m. fi w. Zu Liv- und Eftland 
ift jedod die Umwandlung der Frohne in Geld» oder Naturalpacht mit 
verbindlicher Kraft and für feinen Nachiolger geſtattet u. |. m." Ob 
durch Diefe Beſtimmung der allgemeine Grundfag ausgeſprochen werden 
ſollte, daß die von dem Fideicommißbefiger in Liv» und Eſtland abgeſchloſſ enen 
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Geſindepachtvertraͤge ſchlechthin von dem Nachſolger anzuerkennen find, 
oder ob diele Verpflichtung nur für den einzelnen Acı beſteben Tel, durch 
welchen die geieplich begünftigte Ummandelung der Frobue in Geld- oder 
Naturalpacht erfolgt, mag dabin geftellt bleiben. Die zu dem Art. 2552 
1. c als Quelle angeführten SS 17 und 22 der Livfändiihen Bauerver- 

ordnung vom Jahre 1860 und 8$ 231 uud 236 der Efländiihen Bauer 

verordnung vom Jahre 1856 geben demjenigen, welcher mit ihrer Ent» 
ſtehung wicht befannt ift, feinen genügenden Aufichluß. Sollte aber and 
nach denfelben der Grundſatz der Verbaftung des Zideicommißuachfofgere 
aus den von dem Verbeflger abgeichloffenen Gefindepaditverträgen in Live 
und Gftland gang algemein gelten, fe kaun doch für Autland aus dem 
Umfande, daß «6 nicht mitgenavmt ift, nicht das Genentheil gefolgert 
werden. Zu diefer Schlußfolgerung vermöge des argumentum e-<ontrario 
wäre man allerdinge berechtigt, wenn der Art. 2552 1. e. fich nicht darauf 
beichränft hätte, als die Quelle, nach welcher er das in Kurland geltende 
Mecht wiedergieht, die Rurkindifde Bauervererdunng vom Jahre 1817 
anquführen. Wäre bei Bearbeinng des dritten Theile des Provinziale 
rechtes auf den am 6. Sevtember 1863 Allerböchft beſtätigten Beihluß 
des Dftiee» Gomite’s Rüdfiht genommen worden, fo hätte der Teuu des 
Art. 2552 1. c. eine andere alo die nunmebr vorliegende Faſſung ecbalten 
müffen. Die Anführuug jenes Veſchluſſes iR aber augenfdeinlic unters 
blieben, nicht weil der Gefepgeber der Meinung war, daß derſelbe für die 
rechtliche Beurtheilung der von dem dideicommißbeſitzer abgeſchloſſenen 
Gefindepachtverträge bedeutungstos iſt, ſondern weil die Redaction des 

dritten Theils des Provinzialrechts, wenn er auch erſt im Jabte 1864 
promulgirt wurde, im September 1863 jedenfalls ſchon fomeit vorgefchritten 
mar, daß eine Berufung auf das Geſetz vom 6. September 1863 nicht 
mehr ftattfinden konnte, obne die Medaction mebrfach wieder abzwändern, 
Daß nur aus diefem Grunde die Berufung unterbfieb, liegt ganı Har zu 
Tage wenn man mit dem Quellen» Gitat des Art, 2552 Parallelftellen 

vergleicht, welche ebenfalls die Erwaͤhuung des Geſehes vom 6. September 
vermiffen laſſen, obgleich fle unumgänglich bätte lattfinden müffen, wenn 
das gegenwärtige Recht volfändig wiedergegeben werden follte. 

So ift in der Anmerkung zu dem Art. 4103 1. c. au leſen: „Ueber 

die Zeitbeihränfungen bei der Verpachtung von Bauergütern ſ. die Livl. 
BB. u. ſ. m. die Kurl. BB. vom Zabre 1817, 8 174”, während das 

gerade für die Zeitdauer der Gefindepacht ganz entiheidende Geieg vom 
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6. September 1863 unermähnt bleibt. In gleicher Weile citirt der 

Art. 4127 1. c. für den in Kurland gegenmärtig berrſchenden Grundfaß, 
daß dur Veräußerung eines Gutes die Gefindepachiverträge nicht gelöft 

werden, den Genatöbefehl vom 29. November 1857, gedenft aber nicht 

des diefen Grundſatz wiederbolenden Art. 12 des Geſetzes vom 6. Sepibr. 

1863. Die Aumerfung 2 zu Art 4042 verweift in Bezug „auf Die Pacht- 
contracte der Bauern“ wiederum einzig und allein anf die Kutl. Bauere 
Verordnung vom Jahre 1817. Das Gefeg vom 6. September 1863 hat 

älfo in dem dritten Theil des Provinzialrechts feine Aufnahme gefunden. 
Bon ihm find die durch daſſelbe in dem allgemeinen Rechtszuſtande bes 

mirften Veränderungen nicht 'berüdfichtigt worden. Aus dem Art. 2552 

1. © if daber au nichts gegen diejenige Rechtsauffaſſung au folgen, 
welche ſich unmittelbar aus dem Geſehe vom 3. September 1863 ergiebt. 

Scliehlich mag noch hervorgehoben werden, daß die jener giechts - 
auffaffung entgegengefepte Meinung weniger aus juriſtiſchen Grmägungen 
ale aus Befürdtungen bervorzugehen ſcheint, welche vieleicht nicht ganz 

unbegründet,. jedenfalls aber nicht in dem Mage begründet find, als von 
denjenigen vorausgeſetzt wird, Die fid) ibnen bingeben. Es ift freilich nicht 
undenfbar, daß der Bideicommißnadfolger duch den Vorbefiper, wenn die 

von letzterem abgeſchloſenen Gefindepadtverträge ihn binden, geidädigt 
werden kann durch Borausbezahlungen, welche er id von den Päctern 
leiſten läßt, oder durch imulirte Geſchäſte oder dadurch, da der Verpaͤchter 

für die eiſten Pachtjabre ſich unverbäftnigmäßig hohen Pachtzins, für die 
nachſolgenden aber, um den Pächter zur Eingebung eines derartigen Ger 
fhäftes wilig zu mochen, einen viel niedrigern ausbedingt. Bei dieſen 
und ähnlichen Befürchtungen wird jedoch üherfehen eincstheils, daß diefe 

in Ausfict genommenen Geldäfte ſich im Großen und mit zahlreichen 
Päßtern ſchwerlich abfehließen laſſen, von ihnen alen vorausfibtlih ber 

deutende Borauszahlungen nie zu erlangen ſein werden, anderntbeils aber, 
daß die Unredlichfeit, ohne welde Dies Alles nicht bewirft werden kann, 

denn doch nur ausnahmsweiſe anzutreffen fein wird und Die Gefahr, 
welcher der Fideicommißnacfoiger möglicermeife ausgefept ift, daher eine 
feineswegs erhebliche iſt. Gegen Simulationen und dem Aehnliches ift 

übrigens aud das beftchende Recht Hülfe zu ſchaffen im Stande, wenn 
gleich der Erfolg derfelben zuweilen mehr von tbatfächlichen als rechtlichen 
Möglicpfeiten abhängig fein wird. An diefer Stelle bierauf genauer einzu 
geben, würde zu weit führen, Grwähnt mag nur noch werden, daß Die 
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im $ 236-der Efläͤndiſcen Bauerverorduuug vom Jahre 1857 vorſorglich 
getroffene Beſtimmung, dab auf ideieommißgätern Vorauszahlungen der 
Pacht, welche den einjährigen Pacıtlap überfteigen, nicht fattfinden dürfen, 
fi alenfalls zu Nachahmung empfiehlt. 

Eduard v. d. Brüggen. 

P.S. Eiſt nah Schluß vorliegender Abhandlung erfährt ihr Ders 

faffer, daß eine gerichtliche Enncheidung feiner Annahme zuwider allerdings 
bereits ergangen iſt, durch welche der von ihm behandelte Gegenftand 
eine theilweiſe andere Beurtbeilung gefunden bat als die vom ibm für 
geboten erochtete. Seine Aufgabe ift es nicht eine Analyſe dieſer Ent⸗ 

fbeidung uachttäglich zu liefern. Es gemäge zu bemerfen, daß Dielelbe 
um mehrfacher Gründe willen fo abgegeben werden mußte, wie ſie erfolgt 
iſt, und daß vielleicht daher der eine derjelben nicht die allſeitige Erwägung 

gefunden bat, die ihm zu Theil geworden wäre, wenn aus ihm allein die 

Eutſcheidung berzuleiten geweien wäre. Sie felbft wird eine principielle 
Bedeutung vermuthlich nicht beanfpruchen und als bindendes Präjudicat 

ih nicht geltend wachen wollen, wenn auch davon ganz abgefehen würde, 

daß es Pröjudicate in dem Ginne niemals geben darf, daß die Gerichte 
foäterer befjerer Einſicht im Widerſpruche gu früherer nicht folgen dürften, 

Wer mit der juriſtiſchen Literatur nicht vollftändig unbefannt ift, weiß, daB 

ſelbſt die größten Juriſten ihre Rechtsmeinungen zuweilen geändert baben 
und bieran gut taten und daß Gerichte vom bödften Anfeben wie z. B. 
der Parifer Gaffationshof die eigenen Präjudicate mebr als einmal bemußt 
und woblüberlegt aufgehoben haben. Daß hiermit leicpfertigem Wedel 
der Rechtsauffaffung nicht das Wort geredet werden fol, braucht den Vers 
fändigen nicht gefagt zu werden, 



Der Darwinismans, 
ober: 

Darwins Lehre von der natürlichen Zuchtwahl und ihre 
Stellung zu Wiffenfchaft und Leben. 

Motto: „Die Wahrheit ect tief im Brummen“ — bat Der 
moeritus gefapt, und die Jabrtaufende haben es 
feufgend wieberboit: aber e& it fein Wunder, wenn 
man, fobald fie heraus will, ihr auf Die Finger 
ſchlagt. (Schopenhauer, Ueber den Willen in der 
Natur. p. 19) 

Das immer tiefer in die Bemegung unierer Zeit eingreifende Intereffe 
für die Naturwiffenfcpaften ift unter den Anfäffen, die die Geifter auf eine 

ander plagen machen, feiner der geringflen. Bas Althergebrachte in 
Voltsglauben und Gewoßnbeit mit der Muttermilch Gingeiogene wird oft 
von neuen Tbatſachen überholt; die Ueberzengungen, die mit dem uns 

Anergogenen groß wurden, jeben fich von neuen Anfhauungsweilen erſchüt- 
tert, weil fle gegen die Theorie, Die and jenen Tbatſachen fließt, nicht 

mehr Stand halten wollen. Und nicht bloß die Studirlampe des ein, 
famen Gelehrten beleuchtet matt dieſe neuen Funde, — his in die meitern 
Kreife des Volles dringt das electrifche Kit folder aufblißender, umger 
faltender Gedanken, und das Alte und Neue ftellen fi mit aller Shroff- 
heit ſtatker Schatten» und Lichteontraſte oft dicht neben einander. Dieſes 
mag die Einführung des etwas barbarilh fingenden Namens für eine 
Erf einung entſchuldigen, die nadıgerade auch eine Madıt im wiſſenſchaft - 

lien Bewußtſein zu werden beginnt. Auch die allgemeinere Theilnahme 
weiterer Rreife beginnt ſich dieſem Gegenftande zuzuwenden, der viel Streit 
und Mißgunft erregt bat: möge zur Klärung deſſelben etwas beiger 
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tragen werden, wenn ich davon in Nacfolgendem ein Flüchtiges Umrigbild 

zu zeichnen verſuche, um das Wahre des Gedaufens hervorzuheben, das 

Hwvorbetifhe daran zu bezeichnen, das unberechtigt Hinzugetragene davon 
au ſcheiden und das weiter daran zu Anüpfende anzudeuten! 

Die Cultur der Gegenwart Tebt fi in das Bemußtfein ein, am der 

Schwelle großer Wandlungen angelangt zu fein. Auf ſocialpolitiſchem wie 
vefigiöfem, auf wirthſchaftlichem wie rein geiflinem Gebiet vollzieben ſich 
Thatfacben, die ihre Triebfraft bis an die Orundveften des Stubles Petri 

und bis hinauf in die Zivfelmäge des deutſchen Michel bewäbten. ‚Der 

verrottete Godeg des ungerechten Nölferredhts und der franfe Mann am 

Booporud fehen beſſere Tage Tommen, und nicht bloß Schienenſtraͤnge und 
electeifdhe Leitungen vermitteln den ſchnellern Gedanfenflug — nein, die 

Lebenöfunfen der geiſtigen Geflaltungen {deinen unter den Hammerfhlägen 
der Zeit überhaupt lebhafter zu ſprühen. Wer den Neubildungen der 

ewig wechfelnden Form heute nicht [hmieglam zu folgen vermag, lebt fich 
feihter ald ſonſt dem Stehenbleiben vreisgegeben und ſchmerzlicher dem 
Gefühle der Vereiniamung mitten- unter den vorwärts treibenden Zeitele- 
menten verfallen, als das noch vor menigen Zabren vieleicht möglid) mar. 

Um aber den Geift feiner Zeit richtig zu würdigen, bandelt e& fid 

für jeden Gehilderen um eine vornetheilstofe und unbeirrte Kenntniß der 

babnbrechenden Tbatfaden und Ideen. Diefe den weiteren Bildungötreilen 

mabe zu bringen, muß beut zu Tage die Wiffenicait die Hand bieten und 

in allgemein verftindfihem Gewand aus ihrem engeren Zirkel heraus ihre 

Errungenichuften Jedem zugänglich zu machen ſuchen. Auch des Volkes 
Geiſt naͤhrt ſich an ihren Früchten, und ib wähle die vielgeiheltene 

Darwinſche Theorie „on natural selection“, die Lehre von der natürlichen 

Züchtung der Arten, zum Begenftande einer ſelchen Behandlung, inı wollen 
Bewußtſein dea mißtranifhen Achſelzuckens, mit dem die gute alte Zeit 

bier bereit® wieder einmal den Menſchen ven dem Affen berleiten fiebt, 

aber and in der Meberzeugung, daß die Einficht über die Abfichten den 

Sieg davontragen und die Klarheit der Wahrheit den Wen, wie im Wiffen 
fo im Leben, ebuen muß. 

Selbſt in dem bochkirchlichen England, wo jenes Buch das Licht der 

Belt erblickte, vertiefte man ſich wißbegierig in diefe fleigin und geiſtvoll 

zufommengefugte Maffe neuer, oft wunderbarer Thatfachen und fragte anfangs 

nicht, was will Darwin Damit fagen, weil man leicht zu fallen glaubte, 
was er fagte. Zur Herzenöberubigung erregbarer Gemüther ſel aud - 
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unummwunden von vornherein erflärt und diene beiläufig, menn nötbig, 
zur Ehrenrettung des Autors, daß dieſer fo wenig für den biblifchen 

Adanı oder einen fonftigen Poftadamiten die directe Vaterſchaft des Go ⸗ 

rilla oder Schimpanfe in Auſpruch nimmt, als etwa die einer Hausente 
für das Schnabelthier von Neuholand. Eine ſolche Thefe hätte von As 
beginn das ganze confervative Alt-England gegen fich in Harnifch gebracht, 
und das große Intereſſe, das dem Buch gerade in feinem aterlande 
entgegengetragen wurde, wäre faum möglich gewelen. Freilich follten ſich 
die Dinge bald wenden! Als man anfing, ſich darüber Marer zu werden, 
wohin der rothe Faden feiner Füle von Thatſachen leite, glaubte man die 

Abficht zu merken und ward „verftimmt“. Cs brad ein Sturm mit 

Anarhem und ECxorcismus los, der feine Wolfen auch über den Eanal 

anf das Feſtland trieb. Man ſchob, wie das in ſolchem Principienſtreit 

zu geſcheben pflegt, den Gedaufenentwidelungen de6 Werkes verftedte 

Shlußfolgerungen unter, die gegen daffelbe als Zeugen aufgelährt wurden, 
indem man nicht nad den Gründen, fondern nad den Folgen urtheilte. 

Bäbrend man recht eigentlich fagen fann, feine Gegner haben Darmins 
Berk zu dem gemacht, meffen fie ipn bezüchtigen, wurden die Gonfequengen 
feiner Theorie ibm zur Sof gelegt, und während Darwin 3. B. von der 
Abftammung des Menſchen überbaupt gar nicht, nicht einmal andentunges 
weife fpricht, glaubt heute jeder Schulet zu willen, daß er einen Gorilla 
an unferer Wiege Gevatter ftehen laſſe. Nun, zur Steuer der Wahrheit 
jei’8 gefagt und zum Troſt der Gifrigen, daß Darwin im Gegentheil dem 
Menſchen Vervollkommnungsfäbigkeit zuerfeunt, und „wer möchte leugnen, 

fagt Aug. Müller, daß Befferung ihm Noih th?" -- „Einige Völker, 
fährt derfelbe fort, feiten ihren Urfprung von den Göttern ab; aber wozu 

der eitle Glaube an hohe Ahnherrn, wenn wir unglei And? Gewiß if, 
daß wir, ein Jeder für fldh, den geringfügigfien Urfprung genommen 
haben, den Anfang von einer einfachen Zee; fo mögen wir ihn alle zur 
fammen im Sinne Darwins auch nochmals haben. Denn beffer ift der 

Troft, geftiegen zu fein und die Ausficht noch weiter zu fteigen, als die 
Ehre einem heruntergefommenen Geſchlechte anzugebören". 

Die uralte Lauthronit der Menfebheit, die Sprache, führt aber mit 
allen Wurzeln auf die Mutter Erde hinab, und jede diefer Runen ftems 

velt den Heren der Schöpfung zugleich zu ihrem jüngflen Sohn, indem 
fie die Bedeutung des Erdgebornen, mit Vernunft Begabten unter 

> ihre oft verwildten Gharaftere einwebt. Die Wurzelbedeutungen ber 
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Worte für den Begriff „Menſch“ zeugen für dieſe Zugebörigkeit und find 

uns durch die vereinten Bemühungen neuerer Spraclorfber vertraut ger 
worden. Im Grunde tbut auch die mofaiihe Urkunde daſſelbe. Gie 

führt den Erdgewordenen durch den kategoriſchen Imperativ des „Werde“ 
ein, auerkennt im Uebrigen nur die dem roben Derftande ſelbſt gelänfige 
Stufenleiter der Ichenden Wefen, ohne den Gtoff näber zu bezeichnen, aus 
dem fie wurden. Sollte diefer ein weſentlich anderer geweſen fein? Doc, 

wir baben es bier nicht mit heiligen Urkunden, in Denen bei andern Völ— 

fern noch unheiligere Materien zum Aufbau des Lebens herangezogen 
werden, fondern mit der Prüfung von Thatſachen zu thun. 

Eine der bier einfhlägigen, und zwar eine der widerfpruchlofeft er» 
bärteten, obgleich nicht ausnahmölos im firengen Sinne des Worts gel» 
tenden, ift Die, daß gegenwärtig jedes Lebende an das Geſetz einer typis 

ſchen Ablömmlichfeit von einem ähnlihen gebunden, nadı der Formel 

„omne vivum ex ovo“ ins Leben tritt. ine zweite: daB das unge 
beure Material der nach diefem Gefeß ſich ins Leben Drängenden die 

Leiter abwärts in immer einfaberer Form in die Kampfichule des Lebens 

teitt und, don Sufammengefeterm zum Einfachſten zurüdleitend, endlich 
den Forſcherblick an einen Punkt führt, wo Diele Kette des Geſchehens 

abzubreden fheint — wo daß fleinerne Antliß der Gpbing und anblidt 
und une über die erfte lebendige Zele Feine Antwort giebt! Jenes If 
ein Hergang, der mit feinen vielverſclungenen Abweichungen oft Die ganze 
Breite der Lebensgeſchichte der Individuen dedt, zugleich ein Feld, auf 

dem die Wiffenfhaft zwar reiche Erute gehalten, ſcheinbat aber immer nur 

das begrenztefte, wergänglichfte, oft uuſcheinbarſte Moment des Lebens, 

das Individuelle Dafein und feine Entwidelung zur Darftellung bringen 
fonnte, dieſes dagegen ſtellt eine Differentialgrenze des menſchlichen Horie 
zonts dar, der gerade an dem Punkt fich dem weiteren Anblic ſchiießt, 
wo die Wendung der Lebensfrage anfinge „intereffant“ zu werden. Dare 
über jedoch binansgehen wollen, den Boden der Thatſachen verlaffen und 

nebelhafte Phantafte an Stelle des geordneten. Denkens fegen, hieße übers 

haupt die menichlihe Geiftesthätigfeit nit wollen — denn: ultra posse 

nemo obligatur! 
Das Ausfälungsmaterial pwiſchen jener Facticität und dieſer Grenz« 

Ration aber fihten, der Zheorie der dacta nadfpfren, dieſe an jenen 
prüfen, jene an diefen erhärten — das iſt würdig und menſchlich, ift 
Pit und Gewähr jedes denfenden Weſens, und feine Arbeitsleiftung 
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in diefem Sinne ift verloren. Darum if aud die Darwinſche Lehre ein 
unberehenbar fördernder Schritt weiter auf der Bahn des Erkennens, die, 

wenn fle gegen das Hergehrachte mit neuen Anſchauungen auftritt, deßbalb 
nicht ohne Weiteres zu den fubverfiven Elementen geworfen und als gegen 
Gott und Staat gerichtet verdammt werden follte. Wenn der Vater des 
italieniſchen Eiubeitsſtaates fein Werf mit dem frommen Wunſch „Eine 
freie Kirche im freien Staat“ der Nachwelt übergab, fo koͤnnen wir Mite 

lebenden für une mtr in dem Wablſpruch „ireie Wiſſenſchaft in freien 

Köpfen“ eine Garantie finden, die die Vorbereitung für die ernften Aufe 
gaben einer fommenden Reit unter fihern Schuß ſtellt — eine Richtung, 
die den werdenden Gefchlechtern fi bereits heute dringend und drängend 
nabe ſtellt. © 

Allerdings, in gemiffem Sinue ift die Darwinſche Lehre revolutionaͤr! 
Sie ſtrebt nichts Geringeres an als nachzuweiſen, daß das, was bie hierzu 
als feft beftebend, von Anfang an durch ein höberes Machtwort in fefte 
Grenzen gebannt gaft die Artunterſchiede der lebenden Weſen — nur 

eine bewegliche Schranfe fei, von der hinüber und berüber der Qebensdrang 

Aid Brüden baut. So nen diefe Anſchauung beim erften Begegnen er» 
ſcheint, fo beimelt doch wicder etwas in ihr and den ungefünftelften Vers 

Rand Des” hansbadenen Altagsmenfhen an. erfolgt er nicht in der 
Racenfreuzung ſelbſt Zwedideen, die nur auf Diele Beweglichkeit fi 
gründen, die mit Heinen Abweichungen nach techts und links endlich zu fehle . 
ftebenden noch nicht dagemefenen Typen führen? Diele Refultare fünftlicher 
Züchtung Aud Größen, mit denen Thierveredelungäkunft und Landwirth⸗ 

ſchaſt ſchon mit Verlaͤßlichkeit zu rechnen gelernt haben, Größen, denen 

Darwin nun in feiner Arbeit die erſt von ihm genauer fludirten einer 

natürlichen Züchtung gegenüberſtellt. Hier ſcheidet das willfüclihe Gom- 
biniren des Menſchen alt maßgehendes Moment der Formveränderung aus 

und Die nachhaltigen Einflüffe unberechenbar tanget Zeitfolgen, der Drud‘ 
großer klimatiſchet Aenderungen, ja die vollfommen anderartige phyſtlaliſche 
Befehaffenheit nnferer Erdoberfläche durch unendlich lange und unmerflich 
Heine Uebergänge zu dem feitend, was fle jeht iſt, treten in Rechnung, 
um die Formveränderungen der befebten Natur zu den Ansgangstupen zu 
verfolgen, die die Denkmünzen der Schöpfung una in runeuhafter Geftalt 

erhalten haben. Dieſes Gepräge, fo verwifcht und unvolfommen es ericheint, 

auf die heutige Lebensgeſtaltung in lebendiger Werfettung der Bolge der 
Gefchlechter zucüchzufähren, ift die geiftvole Idee des Darwinſchen Buches, 
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und ihren Gang durch alle Weczfelfolgen der Form uns Far zu machen, 

die Aufgabe diefer Zeilen und der Wunfe des Verlaſſers, dem im weir 
teren Vorſchreiten bei diefem Unternehmen exit recht eindringlich ax ger 
worden, wie felbft die rein zeprodueirende Verſtändlichung einer folden 

epochemacheuden Durhbrudsleiftung ihre wicht geringen Schwierigkeiten 
hat. Nach Einigung des Differenten ſtrebt au diefe Geiſteothat, nach 
Sammlung des Verſtreuten, Zuianmenhanglofen unter ein Geſetz, nad 
BZurülführung des Zeriplitterten auf ein Bildungsprincip — und wenn 
ſolche dem menſchlichen Geiſte in allen Denfenden conforme Einhertöbeftres 
bungen den Vorwurf finden, daß fie „den Menſchen zum Thier berabwürs 

digen“ mun — fo flingt das zu unſere Zeit mehr wie eine Unfenftimme 
ans der Nebelnacht mittelalterliben Dunfeltbums herüber als wie der 

Ausdrud von etwas Mar Gedachtem oder deutlich) Vorgeſtelltem. 

In der That, halten wir die Vorſtelung von dieſer in alem 
Wechſel doch fo beftändig ericheinenden Welt beftändig — für die kurze Les 
ende und Vorftellungdauer eines Menſcheugehirus — ja halten wir die 
größere Zeitdauer, ſeitdem die bewußte Geſchichte an der Eingangspforte alles 
Geſchehens Wache gebalten, gegen Die unendlich fi) ausdehnende Zeitfolge, 
von der und Zeichen reden und Schlüſſe Rechenſchaft geben als wirklich 
dageweſenen, in mannigfaltigem Wechſel durchlebten, überdauerten Pe» 

zioden — fo erſcheint alerdings dieſe Beftäudigfeit mur als ein „nune 
stans“ ‚von ſchemenhaftem Weſen und ſchattenhafter Dauer. Mit Recht 
konnte eine alte. Philofpbie diefe ganze Flut des Grideinenden als den 
tauſchenden weienlofen Schleier der Maya ausfpreden, der Das eigentliche 
Sein nur unter der ewigen Flucht des Wechſels verbirgt, und das Mens 

ſchen⸗ und Zöllerleben ironifirt Diele Befäudigfeit ſeibſt, wenn es in 
Verträgen und diplomatiſchen Acten die Redensart „auf ewige Zeiten“ 

aufzeigt — ein lucus a non lucendo, er auf dus an ſich Unbejtändige 

Die Anerkennung einer höhern Ordnung der Dinge überträgt. Diele 
Verträge werden unhaltbar, dieſe Friedenstractate unmöglich und die ewir 

gen Zeiten ſchrumpfen zu einer kläglich furzeu Spanne zuſanmmen. 

Auch die Natur zeigt uns ſolche Unhaftbarkeiten in Dingen, die dar 
mals, als fie wurden, fbeinbar für Gwigfeiten, wie die heutigen Formen 
des Lebens, gegründet jhienen. Aber: „natura saltum non fait!" Auch 
fle hat im Großen ihr Herculanum und Pompeji und die Darwiuſche 
Lehre bat aus einen neuen Weg Durch Diefe Gräberftcaße gemielen, hat 
verfucht, dieſe Weberlieferung in Zuiammenhang zu bringen mit der jeht 
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lebenden Welt, wie der Archäolog die Eulturfhnigel und Kunftbroden 

von der Aſche reinigt, um aus ihnen die Dauerfteine aui dem Wege aus 
einer untergegangenen Zeit in unfer Tagesleben zuſammenzuſetzen. Und 
weit vor das Entftehen alles Lebens gehen die Aufzeichnungen jener alten uns 
parteiiſchen Ebronif qurüd; wir glauben in einer verzauberten Welt zu 

leben, wenn fie von dem Feuermeer erzählt, das ebbte und flutete, wo 

jept die Wogen des Oceaus über einer ſeſten Schale ibr bewegliches 
Spiel treiben, das endlich erfaltete bis zu Grflarrung und vieleicht Aeonen 
bindurh in ſtarrer ftalaktitiiher Ruhe von den gewaltigen Bildungs» 

fämpfen ausruhte -- dis Die erflen beweglichen Elemente des Lebens 
diefe Traumesruhe flörten. Sind das aber feine ſtillen Träume phau— 

taflifher Kosmogonie, fondern zwingende Schlußſolgerungen einer gefunden 
Logit, fo frage man fih weiter: Was liegt denn fo Egorbitantes, ja Ger 
fabrvoles in dem Gedaufen, daß die Kette des Organiſchen, das heute 
die Welt mit buntem Schmude fült, aus einer vielleicht Beinen Wurzel 

fproßte? Die alten Traditionen jüdiſchen oder indiſchen Urfprungs fönnen, 
neben dem nicht mehr als billigen Auſpruch von den Gläubigen geglaubt 
zu werden, unmöglich den weiteren erheben wollen, der Wiſſenſchaſt und 

den Thatſachen Die Probe auf ihr Mechenegempel machen zu dürfen. Zene 
müßten dann aufhören Gegenftand und Quelle gläubiger Verehrung zu 
fein und diefe müßte geblieben fein, was fie einft war — nur der Waffene 
apparat ſcholaſtiſcher Plaͤukelei. Sollten nun aber die Ergebniffe der 

Tradition, felbft kanouiſchen Aufehens, mit den Aufſchlüſſen der Forſchung 

nicht in Mebereinffimmung bleiben, wie dies feit Galiläi und Gopernicus 

iumer häufiger vorfommt, fo wird, jollte man denten, nicht die Wiſſen- 
ſchaft darunter leiden, die fid im Ganzen doch als aus bärterem Stoff 

gefügt erwiefen bat. 
Zudem fällt es Niemand ein, etwas Verwuuderliches und Abjondere 

liches darin zu eben, daß fein eignes liebes Ich aus der unſcheinbaren 
mitrootopiſchen Zeile durch ale ewbryonaten Entwidelungen bindurd feine 

Formwandlungen bis zun allerdifferenteften Schlußprocehß der Bormgeitals 
tungen fertführte., Hätte der verforbene Dr. Lihatzik feine tieſſtunigen 
Unterſuchungen über die „Proportioneulehre aler meuſchlichen Körpertheile" 

und das „magifhe Quadrat“ auch auf die fötalen Stadien angemendet, 
vieleicht wäre ſchon heute die Quadratur dieſes gleichwohl fehr wunder, 
baren Cirkeis gefunden, den jeder in ſich ſelbit Ad vollzieben ſieht, obne 
ale Einrede der unterbrochenen Mechtscontinnität, Was fi bier aber 
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im engen Kreife des Judividuums vollzieht, wäre auf die Erſcheinuugen 
des Lebens im Großen bezogen, eine riefige Anomalie? Herz und Gedante 
fehren ſich dagegen, bloß weil man in den ſcheinbat Regelloſen das Gejep 
mod nicht gefunden hat oder weil die neue Theorie ſich mit der alten 
Pragis nicht in Webereinftimmung bringen läßt. 

Und wie weicht die Darwinſche Auflaffung des Naturgangen in feiner 
Theorie der natürlihen Züchtung von diefem individuellen Entwicklungskreis 
ab, oder wie meit nähert fie fi demſelben und welches fluid ihre Gonfer 

quenzen? Es wicd fld) dieſes aus einer genauern Betrachtung der 
größeren Gruppen und engeren Kreiſe des Lebens im Vergleich mit Dar 

wind Aufftellungen ergeben. 

Der Begriff der Art — Speties — als einer enggelloffenen Ge- 
fannntpeit von ihieriſchen oder pfiauglichen Individuen liegt aud dem ger 
meinen Verfändniß nabe genug, um ſich im Allgemeinen die Unveränder 
lichkeit eines gewiſſen Typus darunter zu vergegenwärtigen, ohne daß man 
des dabei thätigen Abftractionsproceßeö ſonderlich fi bewußt würde. Go 
wenig nun aber der Hund als folder eyifliet, fondern nur Die jeweiligen 
Individuen, fo wenig Melt die Gefammibeit des Begriffs Hund eine ber 
fondere Variante dar, ohne gleihwohl etwas von ihrer Beftinmtheit dar 
dutch einzubüßen. Das unmefentlihe Individuele wird abgefreift, das 

barakteriftiich in allen ähnlicyen; Individuen conſtaut Wiederfehrende zus 

fammengefaßt und und gewiſſen conventionelen Regeln eine Gruppe 
abgegrenzt, die den Charakter der Art repräfentirt Natürlich giebt es 

auch hier eine elaſtiſche Grenze. Denn das abſichtliche oder zufällige 
Ausfcpeiden von mur einer Untergruppe, alſo ehva des Mopſes oder 

Biufcpers, würde den Art Begriff „Hund“ mn ſoviel ärmer machen, als 
er an Beite im Verhäftniß gewönne, ja mit dem Zugrundegehen der 
meiften individuellen Variationen würde er vielleicht zu einem fo leeren 

und weiten geworden fein, das ohne Zwang der Fuchs und Wolf neben 
dem Hunde als Unterarten ſowohl Pla fäuden, wie heute der Vorſteher 
neben dem Getter, diefer neben dem Wachtelhund. Bei Ueberſüllung 

diefer Begeiffefreife mit Gingelnmelen, von denen wieder mehrere gewiſſe 
gemeiufame, gegenüber den anderen fie abzeichnende Charaktere aufmeiien, 
werden dan Unterarten, Spielarten, Racen gebildet, obgleich der Spray 
gebrauch diefen legten Ausdruck lieber deu mehr oder weniger conflanten 
Erfolgen der Fünftliden Züchtung zumwender, während die Ausdrüde Bar 
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rietät, Spielart, Art auf die Begrenzung der Formen durd: natürliche 
Züchtung bezogen werden. 

Der Aulaß zu ſolchen Spaltungen iſt aber in dem gegeben, was 

Darwin geiftreic den Kampi ums Dajein nennt, Jede einzelne Lebens» 

form befindet ſich in einen ſtetigen barten Kampf um ihre ſpecielle Eziſtenz 
mit allem, was an umgebenden Einflüffen diefer enrgegentritt, und jogar 

gegen Die aͤhnlichen Gpiftengen, die an denielben Bedingungen ihr Lehen 
nähren. Die Bilanz des Plus und Minus beftimmt aber Cem oder 
Nicprjein! Das Ueberwiegen der fördernden Ginfläffe, die höhere Faͤbig - 
feit, ihre Vortheile ſich anzueiguen, verleiht das Bürgerrecht in Diejer Welt, 
für dieſe beftunmte Zeitfolge, an einer gewiſſen Kocalttätz das Gegeutheil 
iſt gleich der Adtserflärung; mit ihr ıft für Individuen wie für Ge 

ſchlechter fein ewger Bund zu flechten! Da die Eigenidaften der Gattung 
nad Art aber vom Jndividunm in erfter Reihe auf die Nachfolge übers 

fragen ımd die individuelle Cigentpünlichfeit erft in zweiter für’ die wer 
niger vorjblagenden Gharaftere vererbhar find, gleichwohl aber oft genug 
felbt dann mit großer Hartnädigkeit durch Generationen fich erhalten, fo 
werden Die Abweichungen von dem allgemeinen Artarakter, die den ger 
gebenen Lebensbedingungen am beften entſprechen, auch die größten Chancen 
des Gedeipens gerade dieſer Specinlirit Achern. Aus dem gegentbeiligen 
Grunde, durch allmähliches Ausiceiden der weniger begünftigten, muß 
fich in unbefimmten Zeiträumen dieſelbe Folge z. B. für gewiſſe Thiere 
ergeben, die Die Kunſt im der fünjtlihen Züchtung in unendlich fürzerer 
Brit erzielt. So beflpt der ſibiriſche Hund nicht jeinen langzottigen Pelz, 
weil er ihn fich gegen die aflatifhe Kälte augeſchafft, fondern weıl feine 
weniger begünftigten Vettern den Kampf mit den langen Wintern 
nicht überdauert und allmäͤhlich Raum für eine langhaarige Race gelaffen 
haben, 

Lamard bat wohl in phantaflereihem Spiel mit den Naturfräften die 

Gaͤuſe auch nad und nad die Hälfe in tiefere Wafiergrüude reden laſſen, 
bis fle zu Ehwänen wurden; uns wird die Verbaͤlinihzahl diefer jo nabe 
verwandten Schwimnwogelſormen nur der Auddruck jein von der Eumnie 
von Lebensbedingungen, Die es ſich fügen ließen, Die eine zu einer dor 
meitieirten Hansthierarupve herauszubilden, während die andere auch feit 

Menſcheugedenken ihre charatteriſtiſche Form eingehalten bat und in ein- 
zelnen Gyemplaren wohl ganz zahm, gewiß aber nie eine zabme Baus 
werden wird. 



Der Darwinismus. 409 

Dagegen find in geſchichtlicher und neuer Zeit Arten, wie die Rhytina 

Stelleri, der Dode u. A. diefem Kampfe um die Exiſtenz um fo eber er⸗ 
fegen, wenn der Menſch noch das Gewicht feiner Achtoerkiärung gegen ger 
wiſſe Exiſtenzen des Thierreichs in die finfende Wagſchale wirft — und 

wie der Wolf ſchon jet in gewiſſen Theilen Guropa’s faft ausgerottet, in 
England beftimmt nicht mehr vorfommt, fo dürfte das Clennthier, noch 

früber aber der Auerochs diefen irdiſchen Schauplap in Kurzem verlaffen, 
um den feeren Platz andern Rebensalpiranten zu räumen, 

K. Bogt — früher ein eben fo energiſcher Vorfämpfer der feften 
Artgrengen, als er heute ein Vertreter der im Grundzuge verſchiedenen 
open im Zhierreich iſt, — bat mit feinem bedingungsmeilen Uebergang in 
das Lager der Dorminiften feine iclagfertige Feder auch diefer wichtigen 
Materie gewitmet und das Material feiner Vorgänger, bauptlächlich in 

feinen „Borlefungen über den Menicyen“ und neuerdings fogar auf einer 
Nundreife durch Deutſchland in öffentlichen mit vielem Beifall gehaltenen 
Vorträgen, im überſichtlicher Weile zujammengeftelt. Wenn wir dieſe 

Duele, der wir in vielen Punften unferer Darftellung gefolgt find, fowie 
Burmeifter, van der Höven, van Beneden, Leuckart und Siebold nicht im 

Einzelnen bei den betrefenden Stellen anziehen, fo hoffen wir, daß dieje 

Rundſchau and obne Eitationsgefolge dem Wifjenden es nicht verhüllt, 

ſich über dieQuelle zu orientiren, während der größen Leſerſchaſft ohnehin 
mit foldem Begleitapparat nicht gedient wäre, da dieſe ganze Darlegung 

weniger wiſſenſchaftliche Strenge in Anordnung und Durdführung als 
allgemein verftändfiche Gewandung anftrebt. 

&. Bogt nun macht gegen Prof. Huzlev, deſſen ſtenographirte Bor- 
leſung über die einfhlägigen Arbeiten er dem deutſchen Leſer in einer 
Ueberfegung mittheilt, geltend, daß er bei dem verſuchten Nachweis der 

morpbotogifchen Artübergänge in einander den fo weientlichen Factor ange» 
mefener Zeiten nicht hinreichend betone. Huzley ziebt das Diefe Vorgänge 
Grläpternde in der natürlichen wie küuſtlichen Züchtung in den Sah zur 
fammen, daß, wenn das Gefep der Identität für beide ſich Mar beraus- 

felen joe, bei der lehteren der Punft erreicht werden müfe, daß die 
Stammform mit der abgeleiteten nicht mehr in Generationsbegiehung treten 
dürfe oder doch, wenn diefes geſchehe, eine fruchtbare Folge ausgeſchloſſen 
fei, fung alfo gang die Gefchiedenpeit der politifen Lehensöfonemie fih 
geltend made, die jegt die natürlichen Artengruppen von einander trennt, 

Ob num aber die eben berübrte jo ſehr viel fürzere Zeitperiode rationeller 

Baltiſche onatofärift, 8. Iahry., Bd. XV., Heft 5. 28 
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Krengumngöverfuche zu einer folchen „Entartung“ der Art hinreicht, iſt mehr 

als fraglich und andererieit® zeint ſich eine Tendenz zur rückwärts greifenden 
Ausfühung der tbatlächlic ſich gebildet babenden Lüden in der Möglichfeit 

fenchtbarer Copulation von wobl darafterifirten natürlichen Arten, wie das 

von Hund und Wolf, Hund und Fuchs, näber von Ziege und Steinbock, 
Bitkhuhn und Auerhuhn befanut geworden, womit alſo erwiefen wäre, daß 

andy die natürlichen Artbegriffe nicht bis gu der Starrheit vorgeſchritten 

feien, die die woranegejegten Webergänge durchweg verwiſcht hätte. Ya, 

€. Vogt führt fogar als allerdings noch zu erbärtendes Beilpiel für 

die gegentheils mögliche Entfremdung der Artindividuen unter einander 
den merfwürdigen Fall der in Paraguay einbeimifd gewordenen eitro- 
paiſchen Hausfape an, die fidh ibrer Stammart gegenüber faft fo fremd 
und fern verhält, wie Hund und Woll. Freilich baben diefe Siedler von 

Amerifa auch ſchon in wenigen Generationsfefgen unter ſich ein Tupns 
berausgebildet, der, jetzt Scheinbar ſtabil geworden, nicht unbedeutend vom 
europäijcen abweicht. Es muß aber bier beiläufig bemerft werden, daß 

es nicht allgemein als durchſchlagendes Wahrzeihen des Artharafters hat 

aufrecht erhalten werden ännen, ihn an die unbedingte und unendlide 
Fruchibarkeit feiner Individuen unter einander zu binden. Cinmal hat 
bierüber eben in biſtoriſchet Zeit Fein foctiicher Beweis ſich führen laſſen, 
andererfeits fcheint aus den künſtlichen Züchtungsrefultaten bervorzugeben, 

daß eine reine unvermifchte Inzucht bei varietätenreichen Arten nicht die 
vollfommenften Individuen feiert, fondern eine Erneuerung, fogenannte 

Auffeifchung des Blutes wünſchenswerth erſcheint. Gleichwobl ſcheint ſich 
aber an dieſe Etfahrung die Belbränfung zu bängen, daß mit der audge 
fprobenen Hinneigung der Abftammung zu den elterlichen Formen einer 
Seite auch ein Zurüdjclagen nach diefer Geite beobachtet wird, mag au 
die Krenzungsfäbigfeit ſich unverfürzt erhalten. Dieſe ſelbſt aber, fiber 
3. B. für den Menſchen nad allen Racenabftufungen als unbedingt und 

unbefehränft angenommen, ſcheint in neuerer Zeit doch weſentliche Einwände 
wicht gang von Ach abweiſen zu fönmen, die gegen die Einartigfeit dieſer 
höchſten Lebensform unſeres Planeten ein eigenthämliches Gewicht in die 

Scale werien. Wenigſtens wird nicht allein die unbegrenzte Fruchtbarkeit 

der Mulatten in der Inucht ohne Auffriſchnug angeftritten, fondern es wird 
auch die fruchtbare Verbindung von Weißen und Anftralnegern überhaupt 
bezweifelt. Ja, an die Nacyfolgerfhait der weißen Race mit den Malalen 
ſcheint ſich ein ähnlichet Unftern zu hängen, der ſchon im zweiten und 
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nad dem Volksglauben gewiß im dritten Gllede eine Erneuerung des 

Blutes fordert, um die Bedingung der Rebensfähigfeit diefer Kreuzung 
nicht erldſchen zu ſehen. 

Bie ſchon oben angedeutet, ſpielen aber die Abſchattirugen von Art 
und Race dergeftalt in einander über, daß fle mehr einem angenommenen 

Sprachgebrauche, als feften logiſchen Beſtimmungen folgen. Wo wir Mor 
diftcationen der Art entfteben ſehen, unter unferen Augen, innerhalb des 

biſtoriſchen Geſchehens, und wo wir Die feft gewordene Abweichung ſich 

erhalten fehen, ohue daß wir den Zufammenhang mit der Mutterart vere 
lieren, nennen wir fle Race. Eines der eclatanteften Beijpiele dafür find 

die furgbeinigen Schafe in Amerifa, die von dem Landwirthe Seth Wrigth 
{m vorigen Jahrhundert datiren und ihren Uriprung befanutlid) nur den 
niedrigen Hedenzäumnen ihrer Herren verdanfen,, und zwar iu dem Sinne, 
daß er einft ein kurzbeinig gelallenes, quasi Dachs -Schaf weiter zur 
gucht bemußte mit gewiffenhafter Ausfchließung aler hochbeinigen, bis er 
zu einer reinen umd feften Inzucht gelangte und endlich eine Heerde gewann, 
deren Judividuen in des Nachbars Feldern nicht mehr gepfändet werden 
fonnten, weil fle die Heden nicht mebr fberfprangen. Andererſeits ſehen 
wir racenreiche Arten wie den Hund z. B. in einer Barietät, die Rütimeyer, 

A. Wagner und C. Vogt als Wantelhund bezeichnen, [don in den Pfahle 
banten des Steinalters vertreten, fo daß obige Autoritäten geneigt find, 
diefe Barietät als Stammrace zu betrachten, und hätte Diejelbe nicht fo 

viele Eoneurrenten, fo würden wir, wenn fle etwa heute einzig neben dem 
Bolognefer egiftirte, nicht anftehen, aus ibr eine „gute Art“ zu machen, 
da eine Kreuzung beider natürlich nicht gut denkbar ift, obgleich Dem legteren 

fein einziger der gleidhen Nrtdaraftere abgeht. 
So bietet ſich einerleits der Beobachtung eine gewiſſe entgegenfommende 

Nargiebigkeit der Natur, die nad ganz bejonderen Verhältniffen, die wir 
felbft berbeiführen, feiten und unter unfern Augen controlicen, durchgreifende 
Veränderungen hervorzubringen im Stande ift; andererfeits die umwandele 
bare SFefigkeit der Artcharaltere, die von Geſchlecht zu Geſchlecht eine 
ſcheinbat unverfälfehte Tradition fortfegen. Wir faben daß beides nur von 

beichränfter Güttigfeit iR: in furzen geiträumen baben die Büchtungss 
varianten ihre Grenzen, im fangen enthehren fie derſelben vielleicht ganz. 
Die künftliche Juchtwahl greift in der Regel in das Capital der Art- 
haraktere auch nur fo oberflädlich ein, daß die Bewegung nach der unters 

oder übergeordneten Art Hin als verfhwindend betrachtet werden fann, 
28° 
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während diefe geringen Bewegungen felbft, Jahrbunderttaufende in deme 
felben Siune durch die natürliche Zuctwahl wirffam gedacht, Artübergänge 

als möglich erſcheinen laſſen. Erſcheint nicht auch das ſchnellumſchwingende 

Speichenrad in der dunflen Kammer unter der Momentanbeleuchtung des 

electriſchen Funkens als volfommen endend, und dennoch dreht es ib. 

Unter diefer Momentanbeleuhtung eines Menfhenalters, einer Geſchichts⸗ 

veriode erfheint uns and in der Natur als ſeſtbegründet und unveränder- 

lich, was Aeonen wie die Körner des Zriebfandes fpielend verſchieben. 

Nach dem oberflächlichen Sinne ift die bunte Mannigfaltigfeit des 

Naturreibthums ein Luzusgewimmel aller denfbaren Phantafiefprünge des 

Bildungstriebs, in Wahrheit ift es fletiger Fortſchritt vom Ginfacheren 
zum Zufammengefepteren, und muß, einmal vollkommen in feinem Zuſaumen- 
bauge erfaßt, audı die Rüden überfpannen laſſen, die die jegigen Rebrär 
fentanten der belebten Formenmwelt von einander zu trennen feinen. 

Spiegelte ſich doch in der „Selbſtbewegung der Begriffe” in jüngfvers 
gangener Zeit noch diefe Eontinwität der Natur in den ahnungsvollen der 
Birklichfeit vorgreiienden Traumgeftalten, die als „lusus naturae“ nad 

Hegel in den Gneriniten die Lilien des Feldes etwa anticipirten. Die 

wache und felbftbemußte Wiſſenſchaſt ging über ſolche, wohl bewegliche aber 

den Thatfachen herzlich [dülerbaft ib anfügende und unzuträgliche Spieler 

reien qur Tagesordmung über, erfannte aber daffr au in mandyen paläo⸗ 
goifepen, oft vhantaflifh gebildeten Formen Einreibungsglieder in die Lücken 
der heutigen Bormenwelt, die den Schluß immer näher legen, daß die weite 

fpannendeu unbegrenzten Zeiträume, aus” deren einzelnen Theilphaſen wir 
eine oft nur zu lackenbaſte Zeugenf@ait aufftehen fehen, nirgends fefter für 
den Gap „natura non facit saltum“ eintreten, als wo mir Epigonen 

uns gezwungen fehen, die ſcheinbar abgerifiene Kette der Weien durch das 
Ausfunftsmittel veribiedener Typen wenigfiens in allgemeinfter Beziehung 
der Glieder zu erhalten und dem wiſſenſchaftlichen Verſtändniß und der 
Einheit ihres Entwidelungeganges zugleich Brüden zu bauen. 

Denn was für Uebergänge, fann man fragen, führen von den Dia— 

tomeen zu den Polypen, von den Mantelthieren zu den Echinodermen, von 

den niedrigft ftebenden Zrilobiten zu den Affen und Zaufendfügen und 
von diefen wieder zu den Kurden und durch die Chelonier zu den niederften 
BWirbeithieren. Und doch bietet die Paläontologie gewichtige Anhalter 
punfte, wenigftens die klaffendſten Breihen zu fließen, und wenn es aud 

zu weit abführen würde, die Beilpiele dafür im fpeciellen zu erläutern, 
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fo bleiben die Andeutungen, die wir darüber 5. B. bei Vogt Anden, immer 
bemerfenewerth, der nachweiſet, wie gewifle wohl darafterifiete Bunde die 
fbeinbaren Hiate zwiſchen Lurchen und Fiſchen, zwiſchen jenen und Eidechſen, 
zwiſchen Pachydermen und Ruminantien auszufüllen fich anlaffen. Daß 
wir damit noch nicht die orgauiſche Brüde zwiſchen Elephant und Ziege 
oder auch mr zwifchen Pferd und Gfel gefunden, liegt auf der Hand. 
Wir führen deßhalb noch nicht den Haushahn in einen Puter über; die 

feftgeftelten, im Kampf ums Dafein bewährten Zormen, nad Art, Klaſſe 

und Ordnung, haben ihr Bürgerrecht in langen Ringen erworben; ber 
durften fle ſelbſt aber angemefjener Zeiträume und kaum nachzuweiſender 
Umfehwünge in allen äußern Bedingungen der Wärme, des Lichts ıc. um 
ihre feptnächfte Waldlungsform zu verlaffen und in die heutige hinüber 
zutreten, fo leitet der Megreß zu immer ferner ab von der Gegenwart 
geruckten Urformen, die in genetifhem Zufammenhang mit ihren Borläuferu 

und Endgeftalten ſiehen müffen, wenn die ganze bunte Formen, und Barbene 
welt, die und umgiebt, nicht ein Kaleidoltop des Zufald und der Laune 

genannt werden fol 
Diefes leitet uns aber auf Die Brage, was unfere Kenntniß von jener 

Form uns fagt, unter der das Erſtgeburtörechts des Lebens ſich geltend 
machte. Wo liegt dies punctum saliens, aus dem diefe wunderbare Biel 

geftaltigfeit in oft jo abweichenden Typen fich heraus entwideln fonnte? 
Hiege es nicht Eulen nad Athen tragen, fo müßten wir bier füglich 

Gelegenheit nehmen, dem gebildeten Refer die Geſchichte der Zellentheorie 
von Schwann’s ſchönen Entdeckungen durch Schleiden's und Anderer Ars 
beiten bis zur Cellularpathologie Virchow's hinauf in Erinnerung bringen. 
Diefer einſachſte Formentypus organifchen Geftaltens hebt ſich hier zuerft 

Mar von dem dunklen Wirken todter Naturkräfte ab; in jedem Neuanſatz 

individueller Entwickelung giebt Die Zeile den Ausgangspunft, der fich für 
die einfahften Organismen fogar für ihre ganze Lebenszeit in Permanenz 

zu erflären ſcheint, während fle für die zufammengefepteren mır das 
primum movens et ullimum moriens darftellt, um das fid die weiteren 
Entfaltungen gruppiren. Iſt Die organifche Urzelle nur eine, oder ift 

der eingeige Urtypus das motphologiſche Ausgangsftadium überhaupt alles 
Orgauiſchen? An diefe Frageſtellung fließt ſich eng die vielberegte 
Streitfenge der Generalio aequives — Ürzengung — die fehon der Abbe 
Spallanzani mit ernftem Borfhertrieb auf ihre wahre Bedentung zurück- 

zuführen ih beſtrebte. Ohne Keim feine organifhe Bildung! Omne 
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vivum ex ovo! Wenn mm in der jüngften Zeit mit einer für frangöfle 
ſchen Forſchergeiſt anerfeunenswerther Gründlichleit 2. Paſteur fid) mittels 

feiner Shießbaumwollenpfropfe förmlich auf die Jagd auf Diefe Luftfeime 

legte und aus ihnen als einer organiſchen Saat im der Gefangenfhaft 
nad Belieben, Bakterien, Mucedineen, Tazulaceen wie ein Kunftgärtner 

feine Tulpen und Nelfen zog, fo rüden nach unſerem heutigen Willen hier 
wohl die Urfagen und Wirkungen fo eng zufammen, daß wir gefichen 
müſſen, der Boden für eine Urzeugung wird immer ſchmaler und unhalt⸗ 

barer. Haben ſich auch gewichtige Einwendungen gegen die Verſuche von 
Paftenr, der fogar eine Statiſtik der Bevölkerungszahl dieſer Keimfeelen 
nach verſchiedenen Elevationen aufftelt, erhoben, fo muß doc um jo mehr 
auf diefe egacten Forſchungen hingewiefen werden, ald in neuerer Zeit von 

mehr ald einer Seite die wiſſenſchaſtliche Begrüudung der miaswmatiſcheu 

und contegiöfen Krankheiten auf ähnliche Ausgangspunfte hingemiefen 
wird. Wir erinnern nur an die Unterfuhungen von Prof. Brauel und 
Duvaine über die Bakterien oder Bakteridien ın dem Milkbrandprocefje 

der Thiere und Menſchen. Et ſchiebt die Frage der eiſten Entfehung, 
die ſich doch immer wieder ind Gewand der müfifhen gebeinnißvolen 
Urzeugung Eleidet — freilich nur ein Haus weiter. Die eigentlihe Ges 

ſchichte der Zripel- und Quadrupelallianzen der chemiſchen Giemente, die 

die Onrantie der ftaatlihen Gefbloffenheit der erſten Urzelle übeınehmen, 

ift unflarer als die der politifhen, dafür aber nachhaltiger und fegener 
reicher, indem die ihr nachgebende Forſchung mit jedem Schritte, wenn 

nicht der Löfung des Raͤtbſels hinter den Vorhang ſchaut, doch überrafhende 
Funde und Eriwerbungen macht. Denn in gewiffem Sinne hängen ja 
auch die ſchonen Unterſuchungen Peitenfofers über Die Bolgen der Schwan 
bangen des Grundwaffers und die rationelle Bearbeitung der Desinfectiongs 

und Ventilationsfeage damit zufammen, Eloafen,, Ganalifirungs-Wohnungse 

frage, die Sorge für Straßenreinigung und gutes Waffer, ja für ale 
neuern Maßnahmen einer gefündern Volkswirthſchaft, von der Boden, 

ent bis zur Stoffwechſelfiatit ganzer Bevölferungskreife wird won dem 
Geifte, der in jenen Strebungen weht, mittelbarer oder directer berührt, 
Wenigſtens reihen fie mit ſtarlen Wurzeln in das Feld der Darwinſchen 
Lehre hinein, wo es ſich um den obenberührten „Kampf ums Dafein“ 
handelt, und geben kommenden Geſchlechtern eine reiche Ausficht für frucht⸗ 

dringende Arbeit, eine Arbeit, Die fo fegensvoll praktiſche Verwerthung 
verheißt, wie fie wohl felten dem willenfhafttipen Mingen nach Wahrheit 
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ſich aus erfter Hand bot. Deun, fragen wir, bängen die weſentlichen 
Intereffen der Arbeiter und nächftdem der Profetariatsfrage (auch gewiß 
eine wohlcharakerifirte zoologiſche Species mit, wie es ſcheint, unbeſchränkter 

Fruchtbarkeit) dieſer fo perſonificirte Kampf ums Daſein, nicht aufs engfte, 

einmal mit jenen volkswirthſchaftlichen Momenten und hygieniſchen Fragen 
aufammen, während fie andererfeits eine Illuſtration des Darwiuſchen 

Geſehes darſtellen, wie die beftauden Habenden und neu hingugefommenen 
Ginflüffe fih vereinigen, über die Griftengbedinguugen ganzer Lebenskreiſe 
zu enticpeiden ? 

Wie ſchablonenhaft nehmen fich gegen jene egacten Forfhungen die 
no@ vor wenigen Luſtren gaugbaren Hypotbeien aus — die von einem 
status verminosus fabelten — zu einer Zeit wo Rudolphi und Epreuberg 
ihre Arbeiten über die niedern Thierorganismen ſchon im vollen Zuge 
ſaben? Wie nebelbaft ſchwauken Die Geifter zwiſchen der Lehte von den 
Gontagien, den Miasmen, der Jnfection und Incubation hin und ber, 

je nachdem fie auf koomiſche, telluriſche, polare, odiſche und katalytiſche 

Momente bezogen werden! Wie ſpuken die Diarhefen und Neceptivitäten 
noch heute zum Theil in den Köpfen und Haudbüchern und werden leben 
und ihre Dogmen austramen, bis die egacte Forſchuug auch diefen mittele 
alterlichen Glaubenswuft anf das eigentliche Terrain feiner Eriſtenz und 
Prolification zurüdgemiefen haben wird! 

Bo nun aber auch der Ansgangspunft genommen werden mag, wo 

und wann einmal das Leben in irgend einer Form Geflalt gewonnen hat, 
und fei es als die mikroskopiſche Bakteridie des Milzbraudblutes oder die 

Kügelchen der Muscardine im Seidenwurm, fofort beginnt das wunderbare 
BWiderfpiel gegen das ihm im Welen Identiſche aber Formvetſchiedene. 
Das Leben baut ſich auf uur im Kampfe and gegen das Leben; nur im 
Wechſel befteht es, im Stehenbleiben vergeht es. Es ift der Darwinifche 

Kampf ums Dafein, der nicht mit bewaffneter Neutralität und Nichts 

Intervention geführt wird, fondern ein wahrhaft inhuman agreifiver Kampf 
ums Leben ift, wo der Stärfere faft immer der Unterdrüder, der Schwächere 

aber factifch doch oft der Gieger it, wenn er durd Zahl der Angrıfjee 
punkte ausgleicht, was ihm an Stoßkraft abging. 

Der Boden, auf dem ſich Diefer nie wubende Kampf vollzieht, if in 
der letzten Zeit auf die treibenden Kräfte emfigft umgeſchürft worden und 

namentlich jheint ihn der Materialismus unſerer Tage, Moleſchott und 

2, Büchner an der Spige, gründlid umadern zu wollen, un mit den 
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verrotteten Schollen der naturpbilofophiihen Kraftmomente und Pofaritäten 

anfzuräumen, Amor und Pſyche feinen ſich aber nicht als Klopfgeifter 
behandeln laſſen zu wollen, und aus Araft und Stoff ſchlechthin taffen ſich 
auch feine Zellen bauen. „Ins Junte der Natur dringt fein erſchaffner 
Geiſt.“ Und aud für das Außenweſen derjelben muß wenigſtens für den 

jehigen Stand unferes Wiſſen zugegeben werden, daß felbft die Pafteurfchen 
Keime und das, was wir eine Zelle neunen noch himmelweit veribiedene 

Dinge find. Wir müffen zufeicden fein, die Etapenftraße in die Wüfte 

allen Anfangs ein erkleckliches Stück weiter geführt zu haben und die mehr 

und mehr zu einen refugium ignorantiae berabfinfende Urzeugung wieder 
etwas weiter ins Nebelland von Wolkenkuckukoheim zurückgeſcheucht zu feben. 
Sie ſcheint aber fehr zähen Lebens und hat vielleicht aud) ein Recht dazu, 

Wenn wir aber mit dem zeitlich und räumlich gegebenen erhättniß 
eines organifchen Keims zu feiner ſchliehlichen and noch jo einfachen Ente 
widelung den Gang des Werdens der lebendigen Weſen auf den einfachften 
Ausdrud der jetzt moͤglich iſt, zurücgelühtt haben, fo legt fi dieſe 

Differentialformel des Lebens mit ihrem Eingreifen in den Lebensproceh 

doch in der Wirklichkeit in fo reiche Jutegrale auseinander, daß wir uns mit 
Darwin um fo weniger beirren laſſen dürfen, in der Mannigjaltigfeit der 

Modi der Entwidelung das leitende Geſetz zu verfennen. 
Einer diefer Modi und vieleicht der bedeutungövollite ift der, Daß 

alle individuelle Entwidelung auf einen Punkt hinausführt, wo dieſer ein 
„Halt“ geboten wird; der Tod iſt nothwendig mit dem Leben in die Welt 
gelommen und hunderttaufende von Jabren und vielleiht von Jahrhunderten 
bindurch And immer Höher organiftete Thiere nad einander geworden und 
mit ihren unſcheinbarern Vorgängern und Trilobiten und Belemniten ger 
florben, ehe der Menſch dem bittern Zod mit Bemußtfein ins Auge ſchauie. 
Junerhalb diefer Lebenogrenzen aber, fo oder anders, vollzog fid der füre 
forgende Proceß, der in jedem Individuum zum Kampfe gegen die Ber- 
nichtung angelegt iſt — der Generationsact, 

In mehr als einer Hinſicht eine der intereflanteften und lehtreichſten 
Regionen der Biologie, ſcheint dieſes Feld der Miffeufchaft oft genug die 
Borfgper durch eine eben fo naive, wie häufig nur ſcheinbare Offenheit 
feiner Vorgänge angezogen, als durch die räthſelhafte Verſchlingung feiner 
Bege und unverbrüclice Zurüchaltung feines tiefften Gebeimniffe fie 
wieder dupirt zu haben. In gewiſſem Sinne apofeyph und faum einer 
gemeinverſtaͤndlichen Darftellung ſich fügend, macht es doc den durch⸗ 
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greifenden Charakter geltend, daß es in dem engen Rahmen eines indivie 
duellen Lebenslauſs eine über dieſes und feine Artgeftaltung binausgreifende 
Reihe von morphologiihen Durcgangsformen, wie in flüchtigem Laufe 

tepetizend, zur Erfheinung bringt, die diefe Welt immer von neuem vom 
A beginnend, ausnahmslos die Formfolge bei den Grenzen ftillftehen läßt, 

die durch die Artcharaltere ziemlich unwandelbar gelegt find. Auf diejem 

Bege führt fi) nicht nur das omne vivum ex ovo als ein im weitern 

Sinne geltendes Ayiom ein, jondern über das similia similibus fommt 
aud bier die Natur nicht hinaus. Es unterſcheidet fi Das Generatious⸗ 

leben im Großen alfo von einem Schaffeuswerk weſentlich dadurch, da 
es auf allen Stufen des Lebens vom elementaren zum componixteften den 

ganzen Weg des Aufbaus durchmachen muß; nichts kanu auf halbem 
Bege fiehen bleiben und doc) etwas Brauhbares darftellen, fo daß, wenn 
der Affe und der Menſch auch die längften Gutwidelungsfeiten won der 
einfachen Eizelle durchlaufen müffen, bei aller Aehnlichteit der Zwiſchen⸗ 
formen, Diefe einander doch fo wenig deden, daß feine Hemmungs> 
form des menſchlichen Bötalebens, wenn lebeusſähig, den mißrathenen 
Menſchen als Ausſchuß unter die Affen werien würde. Und dennoch ift 

der Typus der Einfugung in ein Bildungsgejeß ein jo ſchlagend zutreffender, 

daß er immer wieder bei aller artlichen Geſchiedendeit die Weberzeugung 
tät, diefelbe Formel der Gleichung mit einer andern Gonftanten giebt 
Eurven höherer oder niederer Ordnung, die aber im Weſentlichen auf dens 

ſelben Rednungsoperationen der Natur beruhen. Die Art ift alſo als 

Zerminalgrenze in jeder individuellen Entwicelung vorangelegt, wie einſt 
die Stammart in fi die möglichen Spielarten und eine höhere Kategorie 
die verſchiedenen Stammarten u. f. w. potentie enthielt. 

Ueberfipritte ed nun auch die Grenzen diefer Darſtellung eine zur 
fanımenhängende Erörterung dieſer intereffanten Vorgänge mit auch nur 
einiger Volftändigfeit au geben, jo muß dem Leſer und feiner Geduld doch 
eine furze Ueberficht derjelben aufgebürdet werden, ſoweit diefelbe mit einer 

Mlareren Faſſung der Darwiniſchen Lehre in notpmendigem Zufanmenhange 
ftebt. Einerſeits findet dieſe nämlich Stügen an der Entwicelungsgeldichte, 

andererſeits erflärt fie ſelbſt manches noch unvermittelt iu dieſer dazuftehen 

Scheinende. 

Ale Hier einfehlänigen Momente laſſen ſich bekanntlich unter Me Hanpts 
gefietöpunfte der individuellen oder ungefchfechtlichen und der geſchlechtlichen 
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Zeugung bringen, die durch interefjante Grenzgebiete in einander binäber- 

fielen. 

Die individuelle Zeugung oder befier Fortpflangung im Thierreich 
fließt an die verwandten Vorgänge im Pflangenreich an und zeigt in 
ihrer einfachften Form Wervielfättigung der Organismen durch Theilung, 
Knespenbildung und fogenannte Incyſtirung. Dichotomie und Gemmie 
fication umfaſſen die Fortbildungsmodi einer großen Anzabl von Welen 
— ſie find genau genommen nur Halbirung des Gegebenen — ans Einem 
werden 1+1=2, ein Fortfihreiten in geometriſcher Progreffion. Die 
Incyſtirung, wie ſie Fr. Stein zuerſt an Vorticellen, Colpoda, Paramaecium 

und fpäter bei mehreren andern niedern Thierformen nachwies, führt diefen 

Zheilungsproceß in zufammengefegteren Reihen innerhalb des fich gegen 

die Außenwelt abſchließenden Mutterbodens durch. Dort if das Individumm 

gemiffermaßen, um an geläufigere Vergleiche anzufältehen, Ci umd theift fi) 
in zwei, Die beide eben auch nur Individuen und Gier zugleich genannt 
werden fönnen, natürlich cnm grano salis. Die Spannweite milden 

Urform und Zerminalentwidelung {ft bier eine möglichft kurze und enge. 
In den Incyftirungspreceß bringt 6 das Individum ſchon gleichfam bis 
zum Fruchtalter, der fein individuelles Leben aufgiebt, um als lebendiger 

Brutſchuß und Nahrboden der Nachkommenſchaſt zu fungiren. Diefe, 
unter dem Namen der Schwärmfpröplinge zuſammengefaßt, deren weitere 
Schicſſale und Rückkehr zur Mutterform, der Re anfangs unähnlich find, 

find noch nicht Überafl auf dieſem Wege verfolgt, baben aber gewiß in den 
Spftemen ſich als befondere Artformen eingefhlidyen, während fie dod mer 

die Jugendſormen einer Meinen Familie And. 

Diefer Formenwechſel mit relativer Sclhfändigfeit der Zwifchenflufen 

führt ungezwungen zu den wunderbaren Erſcheinungen, die J. S. Steuftrup 

zuerſt unter dem Namen des Generationswechlels zufammengefaßt bat und 
die den Mebergang zu der zmeiten Hauptgruppe, der der geſchlechtlichen Korte 

pflanzung bilden. An diefe ſchlieht ſich dieſer Forwflanzungomodus durch 
Erzengung ſelbſtaͤndiger Formen aus geſchlechtlich differenciirten Eltetn, 

ex ovo ei spermate, a. Die Nachtommenſchaſt iR aber ungelchlechtiich, 
die mit oft merkwürdig abweihenden Formen und Schickſalen, in reiferem 
Alter wieder in den Kreis der elterlichen Formen übergehen und fo den 

Entwicelungsgang von Neuem beginnen. Am intereffanteften find dieſe 
Bormmwandlungen in der Familie der Eiftoden und zum Theil in gewiſſen 
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Nundwürmern, befonders in dem diefen ſich anſchließenden Trihinen*) in 

menefter Zeit geworden, indem fie dur) zum Theil furchtbare Angriffe auf 
Die menſchliche Defonomie der Gefundheit und des Lebens felbft von Maſſen 

fi) eine traurige Berühmtheit verſchafften. Die Unterfugungen von 
ſüchenmeiſter, Siebold, Leudart, van Beneden, Zenfer, Virchow u. A. 

haben diefe Vorgänge in den legten Jahren unter tebhafter Mitbetheilung 
der ganzen wiſſenſchaftlichen Welt zur- Klarheit gebracht und mit dieſen 
and verwandten Gntwidelungsreihen in ein ganz neues Beld eine Bahn 
gelegt, Die auch in den geuetiſchen Artzufammenhaug verwandter Thierformen 
mehr Einklang und Berftändniß zu bringen verſpricht. 

Diefen Vorgängen gegenüber und doc) dem gleichen Zwecke mit nur 
andern Anfappunkten der Hülfshebel dienend, ſteht die rein geſchlechtliche 

Zeuguug, in der zwei getrennte Principien und mieift Durch fie zwei getrennte 
Individuen, der individuell ähnlichen Nachtommenſchaft als Ausgangs 
punkte dienen. Diefer uralte und ſcheinbar wohlgemußte Modus if gleiche 

wohl auch erſt in der neueften Zeit durch die Forfhungen von v. Baer, 
Barry, Newport, Keber u. A. in feine wabre Würdigung eingejept worden. 
Diefer Modus der Neugefaltung beginnt ſchon febr tief in der Thierreihe 
und fühet fi mit der Beirugptung eines eutwidchmgsfäbigen Eies bis in 
die böchften Spihen der lebendigen Weſen fort. Aber aud bier And die 
zeitlichen uud morphologifchen Anomalien von hohem Jutereſſe, indem die 
Jugend» oder Embryonalformen in gewiſſen Stadien Rubepunfte bis zu 

einer gewiffen Gelbftändigleit des Beſtehens vorfpiegeln, um dann wieder 
ſchnelleren Fluſſes der Endentwidelmg zuqueilen, Ja, vollfommme Inter⸗ 

mezzo's der bisherigen Lebensführung ſhieben ſich in dieſen Fluß, wie die 
fonderbaren volllommneren oder uuvolllommnen Metamorphofen der Iniecten, 

‚oder wieder indem ſich die Eier in verſchiedenen Stadien der Reife vom 

Mutterboden trennen oder mit {hm nur in ganz Äußerlicen Zufammen- 
hang bleiben, einige weitverbreitete Zhierformen wie Die Wögel* Diefe 
Gier fofort nad) der Befſtuchtung für die Uebergabe an die Außenwelt 
vorbereiten, noch andere wie die nackten Amphibien und Fiſche dieſe 

Verbindung der Gompomenten überhaupt erft außerhalb der elterlichen 
Organismen anbahnen. Endlich zeigen ſich uns Varianten, mie in der 
Bartbenogenefis 3. B. der Bienen, wo die verſchiedene Lebensbeſtimmung 

*) Bel diefen Nematoden, ald lebendig gebärenden Rundmürmern, geht bie Form 
metatmowhoſe auf einer Wanderung vor ſich am deren Eude der Cyclus gefdsledstticher 
Heugung ein wieder anfebt. 
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verfehiedener Glieder einer engften Familie mit einer gewiffen Wahl ſchon 

in der Befruchtung der Eier Berücfichtigung findet, und eben fo wieder 
Uebergänge zwiſchen ſcheinbar differenten Typen wie zwiſchen Gängethieren 

und Bögeln in den Marfupialien, die gewifiermaßen die Srübgeburt eines 
Säugetbiers mit der Brutzeit der Vögel in einem gang abweichenden 
Modus vepräfentiren, 

Auf alle Faͤlle ift dos normale Reſultat des Generationsactes eine 

fürzere oder längere Kette von morpbologiihen Veränderungen, die das 
Bild einer Schöpfung, von der Urzelle bis zum Artcharafter hinauf, Innere 
balb einer kurzen Spanne Zeit copirt, und zwar mit einer oft fo naiven 

Treue, daß noch vor Kurzem angefebene Phyfologen Sängethierembryonen 
als auf dem Standpunkt der nadten Amphibien angefommen und Kinder 

no& heute Kaulquappen für Fiſchchen anfehen. 
Die Frage, die fi bierans ergiebt, hat Aug. Müller geraden fo 

formulixt: Glichen die Stammformen der Arten den Embryonalformen des 

Individuums? Dder: fann aus den einem Fötalzuſtaude ähnlichen, 

feftftebend gemelenen Arte und Formcharakteren fih durch Weiterbildung 

im Lauf der Zeit eine andere Form als Art jefiftellen, die in der Bahn 

jener weiteren Foöͤtalentwickelung angelegt war? 
Bo das Herz alſo beiſpielsweiſe anfangs ein einfach rbytmiſch ſich 

contrahixender Schlauch ift, der fi fpäter als in eine Vortammer und 

Herzfammer getrennt, dann zwei biloculare Hälften, ein rechtes und ein 
uͤntes Herz, zeigt: giebt es Momente die zwiſchen ſolchen und den ente 
ſprechenden Verſchiedenheiten in der ganzen übrigen Organilation Brüden 
einer zufammenbängenden Gntwidelung des einen Zufandes aus dem 

andern annehmen laſſe? Jedenfalls kennen wir dieſe Mebergäuge 
nicht, weil fie ſich unferm Bii entziehen, die Wiſſenſchaft hat eben nur 
verwaſchene Züge von Andeutungen in Händen, die diefer Auffaffung 
geneigter machen als einer Schöpfungstbeorie, Die eine gemappnete Minerva 

aus dem Kovfe Jupiters fpringen läßt, Jedenfalls erläutern die Stadien 

der Embryonalformation die fupponirten Stammlinien fo weit, daß wenn 

fi zufälig da und dort Geitenvermandte finden, die auf irgend einer 
Stufe des Fötuslebens der Hauptart Halt gemacht zu haben fdeinen, 

um uoch eine kurze Strecke auf dem Wege der Entwidelung weiter zu 
geben und fl dann als von uns mit „Art“ benannte Gefammtheit zu 
conftitwiren — die von Aug. Müller „Betten“ genannten Gormen — ſich 
fo nahverwandtihaftlih an die Stammvetterfhaft anſchließen, daß man in 
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der That in ihnen emancipirte Embryonen der Stammart, in diefer felbft 

potengitte Arttepräfentanten der Vettern fehen könnte. Das ift das Wahre 
daran, wenn dad Kind die Fugendform des Froſches für einen Fiſch hält, 
unwahr nur injofern als dieſes Verhältniß in unferer Erdepoche und uoch 

weiter zurüd feine Zactieität beanſpruchen kann, in Zeiten jedoch, gegen die 
ſolche Maße noch unbedeutend find, und unter Umftänden, für die wir 

feine Analogien finden, ſich hergeſtellt haben mag, wenn au anf andern 
Begen als dem der directen Stammlinien. 

Nur einander fehr nabe fiehende Arten können bier Andeutungen des 
Weges verrathen, wie etwa Froſch und Salamander, Salamander und 

Eidechſe; durch das ganze Thierreich aber obne Sprünge und Süden nad 
gewiejen, wäre es die Darminiide Grundanſicht in conereto. So wäre 

bie Generation eine individuell immer neu aufgelegte, nad) und nach vers 

befierte und vermehrte Schöpjungsgef@ichte unter verantwortlicher Medaction 
des Individuums, aber mit Garantie der Artautorität. Das Judividuum 

erzählt diefe Schöpfungsgeihichte in farerer oder verhülterer Sprace 
in furzen Gäpen, während die Natur Jahrtaufende brauchte, um das zu 
plifiren, was hier ein oft ephemerer Rebenslauf naderzäblt. IA das 
Judividum der lebendige Depofltenfcein aller Arteigentbümlichfeit, und 
mit den Arten, überhaupt allen Naturreichthums an Lebensformen, fo 

zablt jedes derfelben nad Sicht feinen Wechſel in der angemiefenen Münze; 
je mehr die Mutter Erde aber in der Lage war, von der Naturalwirthſchaft 
algemeiner Bormen zu diefer Geldwirthfänft befonderu Gepräges überzue 
geben, defto beftimmter mußten dieſe Werthe individuell ausgeprägt, deſto 
umveränderliher der Tauſchwerth diefer Weribzeichen fein. Zedenfals hut 
Dorwin’s geiftreice Auffaffung der gegenfeitigen Solidarität der Lebens» 
formen uns für das Naturverftändnig eine courantere Münze geſchaffen 
als die alten Mythen von Deufalion und Gonforten. 

Es if aber wahrlich ein Heinlier Einwurf, der dagegen erhoben 

worden ift und der im Mangel eigener Gongenialität an den fühnen 

Linlen diefes Baues mäfelt, wenn man ihn der Juconſequenz zeiht, daß 
ex auch höhere Gelchenfe der Natur, wie dad Nervenfoftem und die Sinnes⸗ 

organe, aus feinen Urzellen produeiren wil. Es hat den Anfdein, als 
tönne diefer „Geift, der ftets negirt” bis auf eine gewiſſe Breite der Webers 

gangsfpur folgen, bis ihn Die Sache zu bunt wird und er in feinen alten 

Schematismus zurüdfinft. Macht denn die Natur wirklich mit dem Nerven 

ſyſtem und einem complicirten Auge einen Sprung, der nur durch teleologiſche, 
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ſchöpferiſche Imperative überbrüdt werden kann ? Oder wirft die Bruts 
zelle auf ihre Tochterzellen uuter der Wirfung eines Nervenfuotens anders 
als die Bildungszele einer Mucedinee? Sind die Bewegungen der Mimosa 
pudica auf phyſikaliſche Meize anderartige Erſcheinungen als die complis 
eirteren des thieriſchen Organismus? Der Sprung ift nur in den Stöpfen 

ſolchet Krittler vorhanden, denen die Natur im Einzelnen immer zu bunt 
und im Ganzen nur als Auregung zu frommen Betrachtungen bequem ift. 
Gin Auge ift gewiß unendlich vollfommner mit Seinem apfanatifcen 
Brehungsapparat und fünftlihen Nervenbatterien als fein Auge; aber if 

die lichtſͤhlende und wärmefpürende Haurläde eines Waflertbieres mit 
wenigen Mervenfäden in einem contractiten Faferfilz weniger wunderbar; 
wenn einmal diefe® „Wunderbare" den Maßſtab geben fol? Man ſollte 

meinen, daß ein principieller Unterfchied felbft dann nicht gefeßt fel, wenm 
es fich darım handelt, ob ein Menfdengebirn den gwed des Weltalls in 
fich wiederzufpiegeln ſich unterfängt ober der Wurm in feinem dunflem 
Bohrloch feine Meine Welt zu eigenem Ruß und Frommen mit einer Sicher - 
beit umfaßt und verwerthet, die ihn auch für feine Nachtommenſchaft mit 
Berlägligfeit forgen läßt, was Meuſchen nicht immer thun. Nicht in den 
Unvolfommenbeiten und Lücken der Natur liegen die Schwierigkeiten, das 
Ein und All zu umfaflen, fondern in dem mangelhaften Apparat, der 
es in und nur gebrochen wiederfpiegelt. Nun, und heißt daß nicht eben 
doch wieder dem Menſchen nur einen gradmeifen Vorſprung vor: dem 
Thier anmeifen, feine geiftige Leuchte unter den Scheffel ſtelen und den 
Burm unter taufendmaliger Vergrößerung mit materialiftifchem Maße ihm 
anpaffen und an die Seite ſtellen? Allerdings ſtehen hier Die Ewigkeiten 
und die Eintageleben neben einander, aber in der Matur haben ned, 
größere Gegenfäge Pink, und wer über ſolche Dilemmen nicht megfommen 
kann, muß allerdings an andern Quellen Troſt, in andern Lehren Befrie 

digung ſuchen. Die Wiffenfcpaft iſt feider nicht in dem Fall, von Com 
promiffen ieben und Gefühlspolitif treiben zu Fönnen. Ob Yunderte oder 
Millionen auch das gerade Gegentheil eines ihrer gefidierten Mefultate 
bisher baben gelten laſſen: einmal gewonnen, fann diefes Terrain nicht 

mehr verloren werden, und widerfprähe eine auf ihm eingebürgerte Wahr» 
heit and) dem verbreitetften und weltläufigſten Scheine. 

Dürften wir das Gefammtbild, das die heutige Kenntniß des febenden 
Naturganjen dem wiffenfchaftlihen Bewußtfein läßt, in ein Gleichniß Meiden, 
fo würden wir fagen: es gleicht einem weitverzweigten , hedftämmigen; 
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taufendäftigen Baume, der tief In die vorgeſchichtlichen Grunbveften dieſer 
Erde mit eben fo vielfpaltigen Wurzeln hineingewachfen. I er nicht in 
allen Zweigen ein Baum der Exfenntniß, fo fet er uns der Baum des 
Lebens. Die Geſchichte aber mit ihrer tiefen, in den obern Schichten 

durchſichtigen Flut ift an ihn berangefhmollen bis zu den höchſten Zweige 
fproffen. Die äußerften Knospen und Triebe fpielen bunt und vielgeftaftig 

mit Blätterfbmud und Blütenfeonen, Frucht und neuen Triebknoopen auf 

der Oberfläche der Waſſerflut; je tiefer aber das Auge dringt, deſto 
mehr entzieht id) uns der Aftwurf und die Gabeltheilung der Stamme 
fproffen. Kein Taucher fagte ums, ob der Etamm einfad oder fhon an 
der Wurzel vertheilt, ob der Wurzelſtock gleihwerthige Stamnitriebe 

jüngeren Alters den erften nachgeſandt oder ob fle alle Geitenzweige eines 
Hanptftammes find, od, was wir anf der Oberfläche neben einander ſehen, 
bloß verſchiedene Blüten und Blätteralter eines Knospentriebes find oder, 
tief unten in Der dritten, vierten, Inndertften Aſttheilung von gemeinfamen Bogen 
zweigt, ihr eigenes Stämmchen getrieben und nur zeitlich hintereinander 

zurüdgebfieben ind. Wer mollte es heute fagen, wenn wir die Gproffen 
und Kuospen, die endftindigen Formen diefes Rieſenbaumes in die Sprache 

der Tierwelt und ihrer Geftalten umfegen, wer wollte uns fagen, wie viel 
Seitenäfie an dem unfheinbaren Wurzelfichoß worübergemadfen find, der 

ums den Polgpen verftunlichen fönnte, wie tief der Gabelgweig unter dem 
Bafferfpiegel liegt, aus dem Hund und Kahe, dieſe fprihmörtlich gewor⸗ 
denen Antipathien, in zwei jept geſchieden ſtehenden Stämmen treiben. 

Erlaubt uns dieſes allgemeine Gleichniß einen Blick in das innere 

Wachsthum des Formenreichthums, den Darwins Theorie auf eine urjprüng 

liche einfachere Geftalt zurückfährt, fo muß es, wie jeder Vergleich, iu andere 

madfichten natürlich hinfen. Die Wiffenfhaft Hat und wohl den Wurzel» 
boden abgelothet und ums für die Ueberzeugumg gewonnen, daß er tief 
unter der Oberfläde der Begenwart ruht und nicht in einem Tage ger 
worden, daß er vielmehr Aeonen lang Schicht auf Schicht häufte und im 

ihmen Geben und Tod barg und beiden unvergängliche Gedenfgeichen fehte, 
ehe der Menſch mit feiner Qual auf feine Mitgelhöpfe bliefte. Für diefen 
füpfen wir aber bei nägerer Betrachtung ſogleich, daß felbft der weitver⸗ 
zweigtefte Stamm ald Bild unzureichend fein muß. Suchen wir aber für 

ihn ein ſolches in Form eines einfamen Stammes, aus der Flut ſich 

erhebend, mit wenigen Wurzelſchoſſen und palmenſchlank auffießendem 

Scafte — der Menfhheit — fo fragen wir gewiß, was jene Wurgeltriebe 
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fagen wollen? Darmin antwortet: das find die Affen, meine Verebrteften, 

ich taun aber nicht beſtimmen, ob ie ſich in grauer Zeit vom Stamm abge- 
zweigt oder aus dem Wurzelſtock getrieben wurden, ehe der Haupte und 
Mittelipaft empordrängte! Hoch oben aber in den Lüften über Raum 
und Zeit thront der Menſch, die Blüte des Lebens, und wiegt fein viel- 
farbiges Haupt in dem freien Aether obme eine Ahndung davon zu haben, 
daß man uns unten an feiner Stammmwurzel eine Verwandiſchaft gewieſen, 
die wir natütlich mit höchfter Entrüftung von uns weifen und die er, der 
Menſch, aus feinem Kronenſchmuck oben bis dahin felbft zu feinen Füßen 

faum bemerkte. Die Krone der Schöpfung bält ja den Blid nad oben 

gewendet; was fümmert ihn, den Allbeherrſcher, was zu feinen Füßen 

Foboldartig ſich umthut. Man erlaube uns, das als Allegorie deffen zu 
fafen, was man die Eonfequenzen der Darwinſchen Lehre genannt bat. 

Bir werden fpärer Gelegenheit haben auf fie zurüdzufommen, 
Es iſt wahr, dieſes Phautafiebild verliert, auch als ſchemiatiſche Hülie» 

conſtruction, viel von ihrer Anwendbarkeit, wenn wir zu dem thatſaͤchlich 

Gegebenen, am der fpftematifchen Leiter getrennter Arten, Geichlechter, 

Ordnungen und Klaffen auffteigen, denn am dieſen folte ſich ja erſt durch 

Wiſſenſchaft und Leben die Wahrheit des Bildes erhärten. Und Arten 

nannten wir ja eben jene geſchloſſenen Formenkreiſe, deren Typus ſich ſeit 
Menfpengedenfen eben nicht veränderte, Wir haben mod fein Vers 
mittlungsglied zwiſchen Luchs und Schakal, Schakal und Hyäne, Hyäne 
und Wolf, aber die Zwiſchenattenzuchten auf natürlichem Wege bilden fich 
nad Darwin aud night durch Zufammenlötben der Zmeige unferes Lebens- 
baumes, nicht Durch Deuliren der edlen Kuospe auf den wilden Stamm, 
Tondern durch urfprüngliche Abzweigung tiefer am Stamme! Die Arten 

vermiſchen fid nicht und verwiſchen ihre Charaktereigenthuͤmlichkeiten am 
wenigften nad) den Analogien furzathmiger Künfteleien, wie die fünftliche 

Zuchtwabl fie der Natur aufgwingt, fondern aus dem Stammtrieb gehen 

die Analogien hervor und entjernen ſich in den Spihen eher von einander, 
als daß fie fid) einander näherten und nur die Ähnfichfteu in den endftändigen 
Formen laſſen Ab zu einer Kreuzung berbei, die als ſolche die Art nur 
an der Peripherie berührt, daher Mitteldinge wie ein Wolfshund oder 

Hundſuchs wohl ald Ausuahme vorfommen fönnen, ſchwerlich aber je 
ſtabile Racen oder Arten bilden werden, 

Man kann ſich alerdings nun leicht veranlaßt ſehen, zu fragen, was 
diefe neue Lehte Darwins denn nun wirflih Neues bringe? ZA durch 
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fie eiwa das lehte Raͤthſel gelöft oder mit ihrer weiteren Durchbildung 
eine Annäherung an deffen foiortige Auflösbarfeit auch nur wahrfdeine 

lich? Schwerlich! Das legte metapbvſiſche X, Die erfte werdende oder 
gewordene Zelle auf dem noch unbelebten warmen Schladenboden unjeres 

Planeten wird fie ſchwerlich im Collegienſaal nachegperimentiren. Der 
ambeftrittene Vorzug bleibt iht aber, im engen Anſchluß an das gefammte 
BWiffenscapital, der weıtern Forfhung ein Feld eröffnet zu haben, das bis 
jetzt zu ausfgpfießlih dem Vorurteil verbzeiteter und veralteter Meinung 

anbeimfiel. Sie har diefe Domaine bequemen Fürwahrhaliens von den 

Banden des Antoritätöglaubens befreien wollen und fie mit den übrigen 

Kreifen wiſſeuſchaftlicher Forſchung in Beziehung zu jegen gewußt, Was 
bier die Erfenntniß fördert, kann dort nicht das Gegentheil erzielen, was 

bier al bewährte Methode und Schläſſei zur Wahrheit gilt, kanu auf 
jenem Felde nicht Täufhung und Jrrthum gebären. Ju diefem Sinne 
durfte Hugley mit vollem Recht behaupten, daß nach der Revolution, die 

die Arbeiten Cuviers und die Entdedungen v. Bärs hervorriefen, das 
Vorgehen Darwins die bedeutendfte Eriheinung auf dem Forſchungsge⸗ 

biete des Lebens genannt werden müſſe. 
Es ift ein anderes Ding, Göthe's generaliſtrenden Geiſt und plaſti⸗ 

ſchen Fotmenſinn nach der Urpflanze ſuchen jeben, ein anderes Ding, Buffon, 
dieſen poſitiven Forſchet, von der Strenge feiner Artbegriffe allmählich zu 
den Schwanfungsgrenzen derſelben ſich bequemen ſehen, ein gar anderes 
endlich, in Lamards geiftreihen Kombinationen bie gleichſam wiedererſte⸗ 

henden Metamorphoſen des Dvid an uus vorüberziehen laffen und mun 
wieder Darwin auf dem Wege des Experiments und der Induction, 

durch getrene Naturbeobachtung geleitet, an die Thatſachen hinantreten 
feben, die heute verfügbar vorliegen, Nur jo kounte er mit vollem Ber 
mwußtfein der Grenzen unferes heutigen Wiſſens an die Natur die offene 
Frage ſtellen: Können ſich nad Gefepen, die noch Heute gelten, Arten 
aus Arten, ja Ordnungen aus gemeinjamen Stammformen bilden oder 

harrt ales durch einmaligen Schöpfungsact zu nur Äußerlicher Wechſelbezie- 

bung in diefe Welt Gefepte auf feinem Poften aus, bis es durd einen 

Ähnlichen Act feinen Nachfolger erhält, der den vacanten Platz eins 
nimmt?! 

Die Bildungsgefgichte der Erde und die in ihren Archiven aufbes 

wahtten Refte organifher Formen konnten nit in Zweifel laſſen, wo 
und wie die Beantwortung dieſer Frage im Darwinfhen Sinne geſucht 

Baltiſche Monatsfhrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heft 5. 29 
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werden mäffe, wenn einmal die Wahrjcheinlichleit gewonnen war, daß Die 

ganze organiide Formenmwelt in genetifhem Zufammenbange ſtehe. Als 

Bedingung des Lebens ift damit ein bellum omnium contra omnes gegeben, 

und die Ausnahmeftellung des Menſchen dieſem Kampfe gegenüber, als 
voruehmet unbetpeiligter Zuſchauer, if in Folge einer ihrer Aufgabe ber 
wußten Raturforfdung nachgerade unbaltbar geworden, Das ift es, was 

wir oben als „Gonfequenzen des Darwinismus“ bezeichneten. Er ſtellt 
den Menfchen mit geſchloſſenerem Benußtfein an die Spihe der Entwicke ⸗ 
lungsreißen, die er von deu Grenzen der generatio aequirvoca dur alle 
Typen verfolgt, ald irgend eine andere von gleich „deftructiven" Tendenzen 

getragene Anficht der Vorgängerſchaſt, und hatte Darwin auch feinen Res 
fern darin carte blanche gelafjen, ſo fonnte es doch nicht fehlen, daß die 

zwingende Logik feiner Argumentation aud Die werfodteften Gonders 
intereßler des Menfchenthums bald. mif natürlichem Inſtinct aufipüren ließ, 
welcyer neue Einbruch) bier in den ſchon von fo vielen Seiten her gefäbr- 

deten Erbbeſiz drohe. Merlwürdig bleibt es, ‚nebenbei bemerkt, daß 

die Curie, die doch ein jo aufmerffames Auge auf dergleichen jubverfive 

Erſcheinungen hat, daß ſie ſogar Dumasfche Romane lieft, nicht ſchon längft 
Darwins „on natural selection“ auf’den Judez hat jepen laſſen. 

Sehen wir aber unter dem Miktoffope, melde Wahlen und Ar 
meen die fonft unfihtbare Gnomenwelt gegen den Menſchen ins Feld 
Melt, fo wird er ſchon von vornherein in eine Wertheidigungsflelung 
gedrängt, die feinem Machtgebiet ein gutes Theil des alten Nimbus nimmt. 

Auch er ſteht mitten drinnen im Kampf ums Dafein und muß fi 

feiner Haut wehren, Ob Miliarden von Polypen den fiegreihen Kampf 

gegen die Brandung des Dceans führen, um Berge zu verfegen und neue 
Eontinente aufgubauen, oder der Menſch, ſtaͤrter als jener Wogenſchwall 
durch feine Jutelligenz, der Einwanderung einiger Milionen Trichinen 
erliegt, lo fiber, als der Blip die ſtolze Eiche yerfplitttert, es bedarf zu 
jenem Bergeverfegen und zur Etklärung diefes plößlichen Siechtbums 
feines ſpeciellen Strafgerihtes mehr. Die Ansnahmeftellung des Menſchen 

in der Natur iſt heut zu Tage ſeht prefär geworden und man erwehrt fich 
nur mit aller Eutſchiedenheit frommer Enträftung und der ganzen Privir 
Vegienzähigfeit ehrwürdiger Tradition einer Vetterſchaſt über deren An- 
ſchluß an unferen Stammbaum man, wie wir oben angedeutet, meift [o 

unklare Vorftellungen in geläufige Phrafen Heider, dab es ſich in der 
That oft erheiternd genug ausninmt, wie wenig dieſe Beudaliften der 
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Menfppeitsprärogative in die Nöthigungen der veränderten Situation fich 
zu finden willen. 

Wer Affen mer als vothbejadte Pulcinelle auf Dreborgeln gefehen 
hat und in der unabhängigen Lage ift, Ad um den Stand der willen 
ſchaftlichen Frage nicht befümmern zu müffen, mag auf feinen Stammbaum 

ſchwören; er wird den Troſt genießen, den ganzen Mod hinter fid zu 
haben. Die heutige Wiſſenſchaft kann, unbefümmert um ſolche Agitationen, 
nur die Thatſachen regiſtriren und den Abſchluß ihrer Protokolle von einer 
fommenden Zeit erwarten. 

Unter diefen Thatſachen ift aber die von C. Vogt nad) dem Vorgang 
von Gaudry, A. Wagner, Lartet und Bevrich betonte nicht zu unters 
ſchaͤten, daß nach jenen dorſchern in der claffiihen Erde von Helas, 
freitich tief unter den Zeugniffen einer untergegangenen Cultur griechiſchen 
Kunfklebene, Affenrefte gefunden worden find, die fib-nad) morphologiſcher 
Würdigung mit der Organifntion der heutigen Papua’s uud Fipfünfulnner 
in ein Näherungeverhäftniß ftelen, wie «8 durch eine Vergleihung des 
Engis· und Neanderthaler-Schädels mir den Mefjungsrefultaten an den 

vorgef_prittenften Köpfen bei Gratiofet kaum überboten wird. Wir müſſen 
auch hier wieder befonders betonen, mm grobe Mipverfländniffe zu ver» 
meiden, daß es ein gemichtiger Unterſchied bfeibt, ob wir Adam oder 
mehrere Urmenfchen von einem oder mehreren Affen als gliedmäßige 

Defcendenz herleiten (eine Auffaffung, die nur von naturwiſſenſchaftlich 
Nohen gebegk werden fann) oder ob wir die Einheit alles Kebendigen von 
der Diatomee von Gattanifetta, durch den Gorilla hindurch, in lückefüllenden 

Zwiſchenformen ſuchen, wie in dieſen fofiten Affen Griechenlands, die, 
ergänzt durch ähnliche Bunde in Cüdamerifa ein Material darftellen, an 
deffen Möglichfeit fogar noc ein Couvier zweifeln konnte. 

Die Eontroverfen zwifchen Omen, Huzley, Schröder v. d. Kolk u. A. 
haben dem Gorilla jegt nun zwar das Recht geſichert, aus dem Bannkreis 

der Quadrumana wenigftens mit einem Greiffuß in die höhere Bildungsform 

binäbergureihen, und wenn die Zoologie bis auf Blumenbach, Euvier und 
Baffon noch ehrfurbtsvoll an der Thür desjenigen Wefens umfehrte, das 
bis dabin unbebelligt an der Spife der organiſchen Civiliſation marfhirte, 
fo erheben jet die verlümmerten Waden und der affenähnliche Lang- 

fdädelbau der Auſtralneger nebſt den Funden der Kücyenabfäle und 
29° 
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Pfahlbanten doch -Einteden, Die von den Anhängern des Alten gerade 
für ihre Auflaffung oft teinmphirend berheigegogen werden, wobei fie aber 
vorfihtig des „meo Danaos et dona ferentes“ gedenfen follten. Die 
Keperei der Menichvertbierung und Thiervermenſchlichnug, wie fle in den 
„Conſequenzen“ impficite ſich birgt, iſt beut zu Tage wicht mehr mit dem 
Hegenhammer ſortzuſchaffen. Der Streit läßt fid nicht iguoriren, fondern 
muß ausgetragen werden, und das fann er nur auf wiſſenſchaftlichem Ger 
biete. Giebt es heute feine Auto-da -Fe's, fo giebt es doch noch Übergenug 
des alten, kindiſchen Vorftellungswuftes bis ou} die Verwunderung des 
Heren Frohſchammer, daß fi ein Nervenfpftem und ein Auge aus con« 
tractiler Materie „felbft“ berausgebildet haben folle. 

Der Weg zur Schlichtung diefer Differenzen liegt aber durch ein 
Thatſachengebiet von enormer Grenzweite, das ſich taͤglich erweitert, und 
nehmen wir hinzu, daß fogar die Bibel fflavenhalterifhem Gigennup die 
Belege hat liefern müfen, daß ſtets in der eigenen Menicenfamilie die 
Racelpaltung tiefer ins Herz ſchneidet, als wo die chriſtlide Nächftenliebe 

ihren Sig bat, fo werden mir der Berechtigung der Wiſſenſchaft nicht 

entgetreten fönnen, die die enormen Unterſchiede zwiſchen Menſch und 

Menſch im Sinne der Artunterſchiede geltend machte, namentlich wenn fie 

fich deßhalb nicht dazu hergiebt, wie die gefügige Aufiaflung des Herrn 

Ayaffiz, aus ihren Deductionen neue Ketten zum Nuß und Frommen der 
Loniflanapflanger zu ſchmieden. Deßbalb wird die Welt nicht auf den 

Kopf gefiel, noch geht die Moralität zu Grunde; weder werden die Bor 
rilla's auf das allgemeine Stimmrecht Aniprud machen, nod die Menſchen 

weniger menfchlid oder affenäpnlicer fein, als fle jeht find, 

„Die Vernunft iſt eine, und wir find alle Brüder,” fagt ein cinefi - 
ſches Sprüdwort, das gewiß nicht aus der Waldrepublif der Schimpanſe's 

berftaimmt, und wenn man den „neuern Materialiomus“ beſchuldigt, mit 
diefen Naturbürgern zu fraternifiren, fo dürfte dDod wohl am wenigften 

die jactiſche Vorzugsftelung des vernünftigen Wefens auf Erden ver 

kümmern wollen, wer fie nad) feiner Weile zu erklären fucht. Auf alle 

Säle ſcheint er wenigſtens ehtlicher zu verfahren als weiland Prometheus, 
der, was er auf Erden nicht fand, aus dem Himmel ftahl. 

Die Vergleihung der dolihocephafen und brachdeephalen Schädel - 
formen der jeht lebenden Affen, unter Hinzuziehung der ſchon bis nad) 
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England verfolgten foffllen Formen, ergänzt die Müfte und Trennungen 

inmer mehr, die zwiſchen Dielen Thierformen und den belgiſchen Höblens 

ſchaͤdeln beftanden, fo meit, daß C. Vogt nicht auftebt, zu erlären, der 

Prognathismus diefer Schädel ftreife fo febr an bie Thierbildung hinan, 

Daß man gegenmärtig den Schäͤdel für fib eines foffilen Affen von einem 
folchen Menſchenſchädel faum zu trennen im Stande wäre, wenn nicht 

andere Hülfsmittel die Gewißheit nad der einen oder andern Geite 
bin entſchieden. Ebendaſelbſt finden wir weitere Aufführungen von 

Eigent“ümlichfeiten der Bildung, die dem Affen gehören, mie beifpielsmife 
Die Tide zwiſchen Schneide und Echahn, duͤrch einen Kaffernſchädel in der 
Erlanger Sammlung in Frage geftelt, wo dieſe Lücke gang audgeſprochen 
iſt. Daffelbe gilt von der abfolut größern Hand des im ganzen Meinern 
Negers, von feinem längeren Daumen, dem Verhältniß von Oberarm zu 
Borderarm und Hand, von Oberſchenkel zum Unterſchenkel und vielen aus 

dern, bier zu meit führenden Gpecialitäten, an denen ein Hinüber- und 

Herüberfpielen von einem Typus in den andern und tiefgreifende Grund» 

verichiedenheiten der Menſchenracen unter fi zu immer beflimmterer Evie 

denz erwiefen werden. Don drei verfdiedenen Typen aus ſcheint die 

Affenwelt nad) der höbern Ueberordnung binzuftreben, von wenigftens chen fo 
vielen die Menſchbeit rüdwärts auf jene hinzudeuten; ob jene mehr ew 
fireben und diefe mehr erreichen, muß einer eingeheuderen Forſchung au— 
beimgegeben werden. Wenigſtens zeigen Auftralneger und Buſchmann in 
Schädel und Skelet der Bedentheile, in Drganifation des Gebirns und 

Intelectualität fo gewaltige Ausweihungen von den böchſt organifiten 

Menfchentypen iraniſcher Race und zwar im Sinne der Annäherung jener 
an die Affenähnlichkeit, daß der Unterſchied größer ausfällt, als wenn 

wir einen Gorilla ſelbſt mit menſchlicherem Buß und fürzerem Arm einem 

beliebigen fonftigen Mala oder Gibbon gegenüberfielen. Vom niederften 

Affen zum böchften ift nur ein Schrittz vom Gehirn eines Gauß 

bis zu dem der Hottentottenvenng ein BWeltenraum voll Ideen und Anr 
ſchauungen. 

Hierzu kommt als ein Argument vom hober Bedeutung die faetiſche 
Exiſtenz einer lebenden Ueberaaugsform vom Menſchen zum Affen, die 
allerdings nur ausnahmöweife durch Stehenbleiben der Gehirnentwickelung 

auf einer Stufe der Bildungapemmung, dann und mann ven gefunden 
Eltern gezeugt, auftritt. Es find dies die Idioten, die eine fo enticiedene 
Annäherung an den höhern Affentypus offenbaren, daß es ſelbſt bedeus 
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tende Naturforfcper der Neuzeit geben konnte, Die, conſervatid genug, Diefen 
Anomalien, zu denen ja and) die vielgereiften Aztefen zählen, die Men 
ſchennatur ganz einſach abfpreden! Dann entfeheider allerdings eine flier 
hende Stirn, ein paar Gehienwindungen mehr oder weniger über Menfhens 

thum und Affennatur, Und wer wollte beute, bei der Neuheit der Bor« 

fung in dieſer Richtung darüber abſprechen, ob bei der Gebundenheit 

der höheren nteligenz gerade an die menſchliche Gebirnentwidelung 
mit den fo mafjenbaft entwidelten Vorderlappen des Großgebirns nicht 

geringe Abweichungen ſchon hinreichen, gewiſſe Grundlagen der geiflir 
gen Organifation im Menſchen foweit zu alteriren, daß ein Sufammenflang 
im menſchlichen Sinne in Frage geftellt wäre. Im allgemeinen ſteht ſeſt, 

daß die Entwidelungsgefebichte die jederzeitige Präponderang der vorderen 
Nervenmaffe des menfhlichen Gehirns aud im Embryo nacyerwiefen Hat, 
gegenüber den Bildungen Im Affengebien, und zwar zu einer Zeit des 

Entwidelungsfebens, wo der Eharafter der jogenannten Gyri oder Win» 

digen noch fein fo durchweg frennender genannt werden fan. Cine 
menfehliche Bildungsbemmung, wenn fie felb zum ausgeſprochenen Zdior 
nomus führt, ift daher noch fein Afengehien (. Vogt, Vorleſ. ü. d. Menfchen). 
Es bedarf aber gewiß, und vielleicht myr gleichlaufend mit dem Verflachen 

von ein paor Gehirnwindungen einet Depreſſton des Gedächtniſſes — 

dieſes elementaren unter den Beiftesvermögen, dem eigentlichen Vademecum 
alles anſchaulichen Materialb — um dem Menſchen fofort den wahren 

Baͤdecker auf feiner Pilgerfahrt durch dieſes Jammerthal zu entziehen und 

{hn gu einem unmündigen Kinde, wenn nicht zu etwas doch Hülffoferem 
zu machen. Ich follte denfen, daß es der Mühe werth wäre, dieſer 
Spur nachzugehen, ftatt ſich mit weitläuftigen Discuſſionen über die 

Grundvermögen der Geele Zeit und Appetit an folchen Unterſuchungen zu 
verderben. ö * 

Denn einerfeits ſehen wir bei den verſtändigſten Thieren, Elephant, 
Hund und Pferd nebft Affen, gerade das, was uns bei ihrem Thum und 

Laſſen als Vernünftiges, Urtheilmäßiges, ja als ein Hinanftreifen an 

abftractes Denken imponirt, nicht allein auf die Kebbaftigkeit, mit der die 

anſchanlichen Voiſtellungen bei ihnen haften, bezogen, fondern vorzüglich 
auch auf die Anfänge der Möglichkeit, mehrere Vorftelungsfreife mit gleicher 
ehhaftigfeit gegenwärtig zu erbalten, fle alſo gewifermaßen mit Dellber 
vationefähigfeit, d. h. als Motive mit einer gewiſſen Wahl auf fid wirfen zu 
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laſſen und naͤchſtdem Gindrüde früherer Reit mit Reproductionsfähigteit 
in ſich aufzufpeihern, welches feptere eigentlich den Gharafter des 

Gedächtniffes ausmacht. Andererfeits ſehen wir in ſchweren Gehirn. 
erfranfungen acuter wie chroniſcher Art mit einem Riß in der Aufbewaße 
zungsfäpigkeit anſchaulicher Vorftellungen, mir einer Hemmung der Repro⸗ 
duetionsfähigkeit derfelben fofort eine gewaltige Breſche in die Bernünftige 
keit des ganzen Geiſteolebens gelegt, ja es giebt gemiffe Jrrfeinöformen, die 
mit einer harafterififhen Depotenzixung diefes Faclors beginnen und am 
deſſen Berfümmerung ſich der nachfolgende Auseinanderfall der übrigen 

Bauglieder erft weiter anſchließt. Wo wäre überhaupt ein abftractes 

Denfen möglib, wo ein vernünftiges, beliberationsfähiges Abwägen und 
Handeln, wenn einem verfümmerten Gedächtwiß jeden Augenblid das Mar 

terial unter dem Griffe ſchwaͤnde, von dem es abftrabiren, unter dem es 

wäblen ſoll? Iſt diefe Thätigfeit (ob per fas oder nefas?) zu dem 
Zriumpbe aufgefiegen, von Allem abftrahirend zum ahfoluten Zero zu ges 
Langen, fo lebt man bei der dig nahe an Null herabgehrüdten Megfamfeit 
diefes Vermögens daffelbe fogar die inftinctiven Anreize zu Speife und 
und Zranf faum mehr vermitteln, und es dürfte nicht unlohnend fein, für 

das Quale und Quantum Diefer an eine beſtimmte phufiologiihe und 
morphologiſche Grundlage gefnüpften Thätigkeit in der Thierreihe Anhalter 

punkte zu ſuchen, die und aufflärendere Auffpfüffe verbeigen dürften als 

die Piohologien alten Mufters, die faft jeder Mehlatalog bringt. Würde 
der Verrücte ſich ale Bott, Kaifer und Propbet geriven und zwar mit 

ganz leidlicher Schaufpielerfunf, wenn ihm das Befiunen wur eine geringe 
Nachhülfe des mangelnden Gedächtuiffes offen ließe, das ihm über feine 

Bahnvorftellungen gegenüber den Umgebungen zurechtſtellen müßte, Würde 
ein Wapnfinniger, ſelbſt im böchſten Sturme des Parogisnus, regiert, 
wie diefe Unglüclien es häufig find, von einer gewiſſen ihren Zweden 
dienfibaren Wablfähigkeit der Mittel, ein „Möros den Dold im Gewande“ 

ans wohlberechnetem Hinterhalte ſich auf fein Opfer Rürzen oder es auf 

offener Straße anfallen, wenn fein Gedächtniß nicht von den überwallenden 

Zruggebilden verdunfelt wäre, das ihm fouft fagen müßte: es ift dein 
befter Freund, dein Weib, dein Kind, auf das du did flürzen willſt? 

Mögen dieſe Andeutungen mur als Fragezeichen, auf die tabula rasa 
einer zufünftigen Pfodologie gefegt, gelten! Der Phraſeologie über 
Berftand und Vernunft, Geift und Seele, Unterfhled zwiſchen Men- 
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ſchenſeelen und Thierfeelen ift von Gelehrten und Ungelehrten fo viel nes 
wefen, daß mir die Grenzen diefer Blätter weit überfhreiten müßten, 

wollten wir auch nur umrißweile die Summe des der Schule Beläufigen 

und als ganz haare Münze Angenommenen mit den Frageftellungen, zu 
denen die Naturwiſſenſchaft berechtigt, in Beziehung fepen. - Diefe prär 
tendirt nicht einen Gibbon durch muemoniſche Gymuaſtik zu einem 
Rechenmeiſter zu erzieben noch den Pelz eines Makake duich Hinweiſung 
auf das gute Beiſpiel wenigſtens der bekleideten Raceglieder der Menſch- 

beit zu glätten. Haben aber die böhern Affen, die die Tertiärſchichten 
von Erdorten und enthüllten, wo es, fo fange Meuſchen denfen, feine 

Affen giebt, zu unvordenklicher Zeit die Bedingungen nicht mebr finden 
fönnen, die e8 ihnen möglich machten, mit dem Ausweis der Eriſtenzbe - 
rechtigung in die Jetztzeit binüberzutreten, fo feben wir Unfügbarfeit an 
die fi ändernden Lebensbedingungen im Kampf ums Dafein ja aud noch 

heute die dünnen Reihen der Rothbäute Amerika’s, der ſüdauſtraliſchen 

Wilden, ja felbft der fo bocftebenden Race der Maori’s lichten. Mit 
ihnen allen wird über ein Kurzes ein weiteres Verbindungsglied der Kette 
fich dem Angenichein entzogen haben, und in einer Zeit, wo man autbros 
pophage und nackte Wilde mit Kenle und Spieß nur uoch in Werfen wie 

Bertuchs Bilderbuch wird zu ſuchen haben, wird der Sprung von 

der Thierbeit zur Menſchheit thatſächlich wur um fo größer gewor ⸗ 
den fein, 

Die Wiſenſchaft iſt ſich bewußt, nicht allein nichts dazu getban gu 
haben, um der amerifauifhen Welt zur Auftelung von Arten, wie das 

„human eattle* eine ift, zu verbelfen, fie kann e8 aud offen ausſprechen, 
daß, felbft den böchft zweifelhaften Fall gefeßt, daß fle einft davon Aet zu 

nebmen fi) nezwungen fähe, es habe ein nod zu entdeckendes Affenpaar 
einmal einen giücklicen Präadamiten in die Welt geſchictt, der ein paar 
Gebirnmindungen mehr aufzuweiſen hatte als feine Familie, doc die jegt 
lebende, fo excluſtv auf ihr Menſchenthum pochende Welt vor fo unanfläns 

diger Verwandtſchaft ficher gebalten werden dürfe, Der Perfectibilität des 

einmal gewordenen Geſchlechts fann der unbeftrittene Vorzug anheimge« 

geben werden, daß es wenigftens die volle Freiheit bethätigen darf, 
mit Vernunft und Wahlfäbigfeit fo zu bandeln und fich weiter zu 
entwidteln, daß ibm nie der Vorwurf gemacht werden Fönne, ed nähere 
fich mehr der Thierheit als den Idealen feines Fortſchritts. Dann wird 
es ſich aber auch feinerfeits durch eine franfhafte Empfindfamfeit und Bors 
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eingenommenheit nicht duviren faffen, in woblberechtigten Richtungen der 
Wiſſenſchaft Erdbebenftöge einer Umſturzwolitik zu fehen, wo fle nnr über 
die chineſiſchen Mauern der Mytbe und Tradition, der Unkenntniß und 

des Vorurtheils zum Kosmopolitismus der Einheit der biologiſchen 
Bee und damit zur Tagesordnung des Glaubensbefenntniffes unferer 
Eufturepodpe übergeht. Mag die Heraldif unferer Urgeſchichte ſich auch 

mit nod fo bunten Arabesken zieren oder verungieren: der blanke Schild 

wahrer Humanität wird boffentlich auch obue die exceptionele Stellung 
des Menſchen mitten in der Natur in eine bewußtere Zufunftsentwicelung 
binůberleuchten. 

A. Saurenty. 



Die Architektur in Kiga. 
Blügtige Bemerkungen eines Zugereifien. 

Wein gewiß jeder Bewohner Riga’ mit Genugtbuung die anf dem 
Boden der ehemaligen Feftungswerfe ſich erhebenden Parkanlagen und 
Bauten betrachtet und mit Gelbftgefühl das Werden eines ganz neuen, 

Rünftig des ſchönſten und wichtigften Stadttbeils ſich vergegenmärtigt,. fo 

wird um fo mehr jeder Fremde, der ein offenes Auge bat und etwa nach 
längerer Zeit dieſe Stadt wieder betritt, von einer freudigen Ueberrafchung 

. betroffen werden und auf geiſtigen umd materiellen Fortſchritt ſchließen. 

Straßen und Brüden, Promenaden und Pflanzungen -- Afles if gefhmad- 
vol und mit Liberalität angelegt. Große und impofante Gebäude, theils 

volendet theils in Bau begriffen, feſſeln das Auge und feinen eine ger 
deibliche weitere Entwidelung vorauszuverfüuden. Reider ftellen ſich aber 
für den aufmerfamen Beobadhter, zumal den mehr oder weniger ſachtun- 
digen Berebrer der Arciteftur febr bald nidt unbedeutende Mängel, 
wirkliche Schatten in dem glänzenden Gemälde heraus, Alle diefe bedeu- 
teuden Baulichfeiten, Öffentliche wie private, zeigen zwar den Wunſch nicht 
nur den materiellen Bedürfniffen Rechnung zu tragen, fondern aud der 

fünftleriichen Seite des Bauweſens ihr Recht zu gemäbren, und es find 
zu diefem Behufe augenſcheinlich eine Koften gefpart werden. Leider aber 
teitt uns fogleid) auch eine Berfennung der Bedingungen entgegen, die durch 
das vorhandene Baumaterial und die klimatiſchen Berhäftniffe geboten find; 
fowie ferner eine ganz fhablonenmäßige Aumendung von Ornamenten, Dieweder 
“im Einklange mit dem gweck und der Beftimmung des Gebäudes noch auch 
ſeht oft mit den Regeln des Stils find, in welhem das Gebäude gebaut 
zu fein beabfihtigt. Die Architektur iſt feine Kunft, die, wie z. B. die 

Malerei, einer abſtracten Idee der Schönheit nachſtreben kann. Aus 
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der Wurzel eines durchaus realen Bedürfniffes entipringend, nimmt fie 

ihren auffteigenden Weg zur Schönheit dur die mittlere Region der 
Zwedmäßigfeit. Der Men muß wohnen oder überhaupt Räume 
haben zum Dieuſt feiner focialen  Bwede; die Architeliut aber fan 
und fol nicht willkürlich Formen ſchaffen, die im Widerſpruch mit 

diefem Bedürfnig ftehen oder ſich gleichgültig zu Ddemfelben verhalten. 
Die architeltoniſche Form fol nichts Anderes als der angemeflene Ausbrud 
des den Bau bedingenden Bedürfniffes fein. Ebenfo wenig fol bei der 

Drnamentirung des Gebäudes fein Gparafter durch zwedwidrige, wenn 
aud an fib noch fo fhöne Decorationen, Anhänglel und Scheinfagaden 

verhält werden. 
Indem wir vou diefen allgemeinen Bemerkungen zut näheren Betrad- 

tung der Rigaer Bauverhäftnifie übergehen, tritt und vor Allem die 

Brage entgegen, ob es wirklich nothwendig fei den Kalkpuhz überall und 
immer anzumenden oder ob nicht vielmehr das vorhandene oder doc ein 

woplfeil zu beihaffendes Material auch Ropbauten erlaube. Die große 
Schwierigkeit dauerhaften Putz berzuftellen und die bedeuteuden Koften 
der alljährlichen Reparatur berechtigen ebeufo fehr zu dieſem Wunſche als 
feine Erfüllung auch gewiffen zein äſthetiſchen Zwecken entgegenfommen 
würde, Nur die anglifanifhe und die Gertwudfiche ind neuere Beifpiele 
des Rohbaus in Riga; ald drittes wird das Polytechuilum hinzulomuen. 
Zu biefem werden dic Ziegel, wie wir hören, aus England bezogen; doch 

nur, weil der Plan des Baues nicht lange genug im Voraus ferigeftellt 
gewefen ift, denn ausreichende Verſuche ſollen bewiefen baben, daß auch 
bei uns Badfteine von der gehörigen Qualität herftellbar find. Ohne 

jedoch auf Diefe Ftage näher einzugehen, wenden wir ung einer andern zu, 
deren Entſcheidung unferes Erachtens gar feinem Zweifel unterliegt. Riga 

hat in fepter Zeit ein überaus ſchoͤnes, mohl das fhönfte Daymaterial, 
das überhaupt jegt zur Verwendung fommt, zu beziehen angefangen: id 
meine den Walifer Schiefer. Diefes Material, das eine außerordentliche, 
auf Jahrhunderte zu berechnende Dauer befigt und ſich dabei dur 

Schönheit der Farbe und Glauz auszeichnet, bedingt aber eine ſteilere 
Daceonftruetion, wie man fie denn and immer in England ausgeführt 

Andet, Statt deffen ſehen mir hier dieſen Schiefer zu möglichſt flachen 
Dacpeonftructionen verwandt. Bei unferem nordifhen Klima, dem reich, 
fichen Schneefall und der olt zwilden Froſt und Thau wechſelnden Tems 
peratur, exſcheint es überhaupt als eine unumgänglihe Nothwendigkeit, 
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die flachen Dacpeonftructionen ein für alle Mal zu verlaffen, beſonders 

aber der Liebhaherei des Verdeckens der Däcyer durch Balluftraden u. dgl. 
gänzlich zu entfagen. Die Schaͤdlichteit diefer Verzierungen nachzuweiſen, 
genügt in Riga die oberflächlichſte Umſchau. Die Gebäude, deren Dächer 

in diefer Weife verfleidet flud, zeigen überall herabgefallene Geflmfe und 
Spuren von der Feuchtigkeit an dem Puß in mebr oder weniger tiefge- 

benden Linien. Nirgends fällt diefes fo bedauerli auf wie z. B. an 
dem Gebäude der Wittwe« Reimersiden- Augenbeilauftalt, einem Gebäude, 

das fo ziemlidh alle oben gerägten Mängel der Rigaer Areiteftur in volle 
Rändiger Collection aufweift. Der größte Aufwand von Wiß würde wohl 

zwecklos verwendet werden, um auch nur irgend eine Begründung dafür 

zu finden, daß dieſes Haus mit zinnenartigen Thürmchen wie etwa ein 
Naubſchloß des Mittelalters ausgeftattet iſt. Der bauliche Zuftand diefer 
Thürmchendund Zinnen erinnert denn auch regelmäßig in jedem Frühling 

an ein dem Verfall geweihtes Bauwerk der Vorzeit, flatt dab dieſes Ber 
bände auch äußerlich) den Eharafter derjenigen Profperität au ſich tragen 
folte, welche innerlich feiner fo wehfthätigen Beftimmung zu wünſchen if.”) 

Daffelbe it num aber feider auch in auderer Hinfiht nur gar zu geeignet 

Die Kritik gegen ſich herauszufordern. Der Idee einer fogenannten Fagade 
zu Liebe hat es einen Reichthum an großen Penftern erhalten, der dem 
Zwecke der Anſtalt radical zumiderläuft, fo daß gieich hei der Anfage des 
Gebäudes ein Theil diefer Feufter als blinde auftrat, ein anderer nade 

täglich erblindet ift. Diefe Gielsbrüde der Architektur und Architelten — 

die blinden Zenfter — treten uns auch an vielen andern @ebäuden ſtörend 

und ärgerlid entgegen. Es giebt natürlich nichts Bequemeres als eine 
ſolche Fagade zu zeichnen und wo ihre arwhiteftonifhen Deffnungen nicht 

im Ginffang mit den inneren Bedürfniffen und Gintgeifungen des Ger 
bäudes fehen, dieſe fpäter zuzumauern. Und doc Fönnte fa immer 
durch eine richtige Gruppirung der Th, und Fenferöffnungen diefe ar- 
chiteltoniſche Zwangsjade vermieden werden. Ratärlih muß hiezu von 

Haufe aus die ſalſche Idee aufgegeben werden, daß harmoniſche Bildungen 

dlelchbedeutend mit mathematifc gleichen Entfernungen find. Verlangt 
aber ein Gebäude feiner Beftimmung nach fehr ungleihmäßige Vertheilung 

>. @ben jept ſcheint man dabel zu fein, den hiet gerügten Webelftand in der Architektur 
der Augenheilanftalt zu befeitigen oder zu mildern. Mer vorliegende Aufſah iſt fon vor 

mehreren Wochen geſchrieben. D. Red. 
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der Thür und Fenfteröfinungen, fo wähle man einen Stil, der ſolches 
ohne Zwang geftattet. 

Schauen wir ums unter den Öffentlichen Gebäuden Riga's weiter um, 
fo tritt uns überhaupt der decorative Charakter ihrer Architektur entgegen: 
die zur Schönpeit dienen ſollenden Theile find meift Anhängfel, die mit 
dem Gebäude nichts zu thun haben und im Grunde der Schönheit 
ebenfo Abbruch thun als der Zwedmäßigfeit. Was foll etwa die mittlere 

Giebelbelroͤnung des Realgymnafiums, was folen die Miniaturthürnichen 
auf den Eden des Gebäudee vorſtellen? Wahrlich feine Verſchönerung, 

fondern nur eine jährliche Belaftuug des Mädtifhen Budgets durch Revar 
raturen. 

Auch die zierliche und in vieler Hinfiht nicht genug zu lobende 
Gertrudfiche giebt zu ähnlichen Betrachtungen Raum. Auch bier trägt 
die Ornamentik zu fehr den Ehurafter des Decorativen und nicht in der 

Arhiteftur des Gebäudes Begründeren an ih. Ich ermähne bloß, ohne 
auf weitere Details einzugehn, des hoben Biebelbaus, der, das Da) bei 
weitem überragend, zur Verſchönerung der Nordfronte angebracht  ift, 
während, richtig gedacht, es mur die Verzierung und Verkleidung des 
wirklihen Daches fein dürfte. So find and die Ausläufer der Strebe⸗ 

pfeiler zu dünn und zu hoch und verlieren Dadurd ihren Gharafter, Abe 
ſchluß und Krönung diefer Pfeiler zu fein, 

Doc genug der Kritif, die nur durch den Wunfd auch Die Kinfiler 
riſchen Leiſtungen des Rigaer Gemeinweſens den übrigen ebenbiürtig ſich 
entwideln zu fehn, bervorgerufen wurde. Wir leugnen nicht, daß es 
unter den Rigaſchen Neubanten auch ſolche giebt, die den Anforderungen 

einer echten Kunft in weit höberem Maße entfpredhen als die von ung er» 
mähnten; unfere Abſicht eben war es nur, auf die ſchlimmſten Fehlgriffe 

“ aufmerffam zu machen und vor den am häuftgſten betretenen Abwegen zu 
warnen. 



Notizen 

E22 ftehen wir jetzt mit unferer „baltiſchen Politit« — um aud ein» 

mal, der Moskauer Zeitung zum Trop, diefes von ihr verpönte Wort zu 

gebrauhen? Dan kaun nicht jagen, daB in den Provinzen, fowie au 

außerhalb für und gegen fie nichts gefeheht; uuſer Steben if nırt ein ſchein- 
bares; im Grunde ift es eine Periode der bedeutfamflen Bewegung und 
Ummandlung. Aber die Zeichen der Zeit zu deuten iſt theils ſchwierig, 

theils nicht gerathen, teils fogar nicht erlaubt. In dem lepterwähnten 
Stadium befinden ſich eben jet zwei der wichtigſten Bragen, deren Namen 
wir denn aud nicht einmal ausſprechen. Diefelbe Discretion aber auch 

in Bezug auf Diejenigen Fragen zu beobachten, bei welchen uns felbft 
Schweigen die befte Politit dünkt, können wir natürlid nur um fo ges 

neigter fein. Gewiß feine beneidenswerthe Lage für eine Zeitfchrift, deren 
Hauptaufgabe gerade die localen Zagesiragen betriffit Aber was iſt zu 
maden? In einem fo egceptionellen Rande — es iſt die Rede nur von 
diefen drei Provinzen des großen ruſſtſchen Reiches — muß auch die 
Preffe ungemöpntihen Bedingungen unterliegen. Es giebt andere Grup 
pen der eivilifirten Menſchheit — und auch die ruſſiſch zedende und ſchrei⸗ 
beude Majorität unferer Reichögenoffen dürfte ſchon dazu gehören — unter 
denen 8 das eigentlichfte Werdienft des Publiciſten ift, jedes Ding bei 
feinem rechten Namen zu nennen: bei und hat man nicht weit nad) Beir 

fpielen zu fuchen, wo durch ein unvorfichtiges, wenn auch an fld) richtiges 

Wort die befte Sache verdorben wurde, 

Es verfteht ſich von ſelbſt, daß durch diefe Umftände unfer Verhaͤltniß 
gu der ungenirteren rufffchen Preffe und insbelondere zu der Moskauer 
Zeitung — diefer Gegnerin, Die [don öfters thatfächlich ſchiechtes Wetter für 
und gemacht hat — ein immer dornigeres wird. Wir wollen nicht unter« 
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ſuchen, ob diefer, fo zu fagen chrouiſch gewordene Zorn etwa Dur Die 

Haltung der den Angriff abwehrenden provinzielen Zeitungen mitver⸗ 
ſchuldet ſei: jedeufalls aber erklären auch wir es für einen auf Berfennung 
der ganzen Sachlage beruhenden Jrrthum, wenn eine befannte etwas über⸗ 

ſchwäugliche Danfadrefje unter Anderem aud „ein freundliceres Ver⸗ 

Hälmiß zwiſchen der Moskauer Zeitung und der baltifhen Prefje anzu 
bahuen“ beabfihtigt hat (. Beilage zur Libauſchen Zeitung 62). Wer 
den Krieg um des Krieges willen fucht, dem wird mit dergleichen nicht 

beizufommen fein. Daß aber die Most. Zeitung den Krieg an und für 

fich fucht, dürfte wenigftens infofern mehr ald wahrſcheinlich fein, als fe, um 
nit an Streitobjecten zu kurz zu fommen, fogar ihren urſprünglichen Pro» 
granım in der baltifcyen Frage untren geworden iſt. Denn mas erflärte fie an 
fangs (1864) aufs beftimmtefte? Hinſichtlich der politiſchen Infitutionen 
jollen die Offeeprovingen dem übrigen Reiche gleich gemocht werden — 

ihre Gonjelfion und Sprache braudt nich angetoftet zu werden — Denm 

religiöfe Zoleranz ſoll überhaupt fein. und warum follten wir eine Sprade 

in den Oftfeeprovinzen perhorpejeiren, die wir felbft zu lernen und anger 

legen fein laſſen? — nicht bie Gleichheit in Religion und Sprade, fon« 

dern mur die der politilcen Juftitutionen ift die umerläßliche Bedingung 
jedes einpeitlihen Nationalbewußtjeins uud damit jedes Dauerbaften Staates 
weſens. So damals; mit der Zeit aber ſchritt fle zu einer Bebandlung 

unjerer Üirchlichen Frage fort, die diefem Prineip wenig genug eutſprach, — 

und ihre letzte That ift gewefen, in wiederholten Artikeln gegen die deutſche 
Schulſprache der Oſtſeeprovinzen zu Felde zu ziehen. Wir geſtehen: for 

bald wir diefe Schweirtung der Most, Zeitung Femerkten und davon den 
Eindruck empfingen, daß es aud ihr, wie mander ihrer Golleginnen, mehr 

um das Schaufpiel ded Kampfes ald um das Object defielben zu hun 

fei, fo verloren wir die Luſt am der aud von und anfänglich verſuchten 
Volemit mit ihr. 

Da wir oben der Libauſchen Dankadreſſe erwähnt haben, fo mögen 
wir nicht verfäumen zu erklären, daß wir im Webrigen den Libauern zu 
ihrer flegreihen Argumentation in Sachen der ihnen am Herzen liegenden 
Ciſenbahn aufrichtig Glüd wünfgen und daß wir unfterfeit6 eher einer 
gewiſſen gegnerifhen Schlußerflärung das Prädicat „etwas gemunden und 

nicht frei von Widerſpruch“ geben möchten als dem, wogegen jene gerichtet 

war, — die oben erwähnte Motivirung der Danfadreffe etwa ansgenonmen. 
Freilich, wenn es erlaubt wäre iu die Discufflon einer Eiſenbahnftage 
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politifhe Phantafien einzumiſchen, fo wüßten wir etwas nod) Beſſeres, als 
wa von den Libauern erftrebt wird. Nämlich, ftatt einer Linie Kowno⸗Libau, 
eine Linie Kowno-Memel unter der Bedingung, Daß Memelzu Kuß⸗ 
land gehöre. Der Weg von Komno nad Memel ift kürzer als der 
nach Libau, und durch feine Lage nahe an der Mündung eines großen 

Stromes bietet Memel noch ganz andere Handelsvortheile als Libau, 

welches lettere, falls Memel ruſſiſch würde, vielleicht bald zu einem bloßen 
Bifperdorfe Herabfinfen müßte. A fo etwa ein Anstaufc des preußiſchen 
Gebiets auf dem rechten Memelufer (eines ſchmalen Streifen von ungefähr 

30-40 ÜM.) gegen ein den Werth der bedeutenden Hafenftadt anfe 
miegendes größeres Stück ruſſiſchen Beſitzes auf dem linken Weicfelufer! 
Sollte nicht eine ſolche Territorial-Arrondirung im wirthſchaftlichen ſowie 
and pofitifpen Jutereſſe beider in Betracht kommender Staaten als möge 
lich gedacht werden dürfen? Und auch einigen hiſtoriſchen Grund hätte 
die Sache, foweit fle Memel betrifft, da diefe Stadt im Jahre 1252 von 

Livland aus durch den Ordensmeifter Eberhard von Sayn und den Biſchof 

Heinrid) von Kurland gegründet und erft 1328 an den preußiſchen Zweig 
des Drdens abgetreten wurde. — Doc wir überfehen nicht, daß dieſem 
Vorſchlag, ſelbſt weun ex von ruſſiſcher Seite gemacht würde, auf preußifcyer 
zwei ernflice Hinderniffe begeguen müßten: erſtens indem Die preuhiſche 
Regierung ſchwerlich Luft haben wird, das Gontingent ihrer polnifhen 
Unterthanen zu vermehren, und zweitens indem es den Memelern keine 

to@ende Auoſicht fein dürfte, ſich nächfiens von Katfow vorrechnen zu laſſen, 
wie fie Hinfigptfich ihres Schulweſens im Vergleich zu Wiatfa ungebübtlich 
bevorzugt feien, fo lange das Deutiche bei ihnen Schulſprache bleibt! _ 

P. S. Gerade in dem Moment, da wir die Gorrectur dieſer Blätter 

tefen, verbreitet fid die Kunde, daß die Eiſenbahnlinien Mitau-Schaulen- 
Libau und Schaulen-Komno fo gut wie gefihert nd. Won der Strede 
Riga + Mitan wußte man daffelbe Ihen früher und auch die Eifens 

bahnbrüde über die Düna bei Riga jol in nähere Ausfict geftellt fein. 
Wir brauchen nicht erft zu fagen, daß wir auf feine für uns angenehmere 
Weiſe aus dem Bereich der Phantaften in das der Thatſachen zurückgeführt 
werden fonnten. 2 

Don der Genfur erlaubt. Riga, den 9. Juni 1887. 

Rebateur ©. Bertholz. 



dur ruſſiſchen Homanliteratur. 
I. Knäs Serebräng vom Grafen Aleris Tolſtoi. 

Der wife Roman der Gegenwart beichäftigt ſich vorzugemeife mit 
Darftellung der verſchieden politiſchen und focinlen Beftrebungen, welde 

Rußland im Augenbfid bewegen; mag er nun als Zendenzichrift im 
Sinne einer Partei au wirfen ſuchen oder mehr einfad referirend nur 
die Thatachen, meift mit pbotogtaphiſcher Genauigfeit, wiedergeben, immer 
wird er Solche, melde nicht ſelbſt mitten in den Kämpfen der einzelnen 
Parteien ebn, weniger anziebn, ſoviel Intereffantes er aud) zur Erfenntniß 
der innern Zuſtände Rublonds bietet; ja nicht felten ift das alltägliche 
Leben jo fehr in jeiner größten Nadtheit gejcildert und den fünftlerifchen 
Anferderungen an eine mehr poetiſche Auffaflung und ideale Darftelung 
deffelben jo wenig genügt, daß man den Roman nad Rectüre weniger 
Seiten mit Widerwillen ans den Händen legt. Einen um fo höbern 

Genuß gewährt es daber, unter dieſer gährenden Maſſe einem jo vollen 

deren Kunftwerfe zu begegnen, wie und iu dem Anis Serebräup des 

Grafen Aezis Toiſtoi vorliegt. Der Gegenſtand deffelben iſt die Zeit 
Zwans des Schredlihen, deſſen barbariſche Größe mit außerordentlihem 

Glüce geihildert wird. Die böchſt jvannende Darftellung hält fih im 
Ganzen Areng an die Geſchichte; einige wenige Bunfte, in denen der Were 
faſſer fi) von der Ueberlieferung abzuweichen bewogen fah, find in dem 
kurzen Vorwotie angedeutet, Beſouders fucht aber Diefer Roman eine 
richtigere Würdigung der weift nur ald unmenfchlih und grauſam bes 
kannten Herrſchan Iwans zu verbreiten, und er iſt deßhulb auch vielfad 
von der Kritit angegriffen worden; doc) bevor wir auf dieſe Zendenz 
näher eingehn, wollen wir unfere Lejer durch eine auoführlichere Zuhalter 

augabe in den Gtand fegen, felb ſich ein Urtpeil zu bilden über Die 
Valtiſche Monatefchift, 8. Jahız., Vd. XV., Helt 6. 30 
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Darftelung und uffaffung diefer Epoche durch den ald Dichter und 
Forſcher gleich rühmlicft befannten Verfafler. 

An der Spie einer Schaar bewährter Krieger und ergebener Leib 

eigener kehrt an einem heißen Junitage des Jahres 1565 der junge Bo- 
jar Knäs Nikita Romanowirfh Serebräny aus Littanen in feine 
Heimat zurüd; vor 5 Jahren war er zu Fricdensunterhandlungen dorthin 
gefandt, hatte aber glüdficherweife febr bald Befehl zur Erneuerung des 
Kampfes erhalten; deun zu Intriguen und Unterbandfungen ift unſer Held 
ſeht wenig geibidt: Treuherzigkeit und Einfachheit ind die Hauptzüge 

feines mehr angenehmen als ſchönen Antliges. In feinen dunfelgrauen 
Augen fpricht id) ungewöhnliche Entſchiedenheit aus; doch die Brauen und 
die Stirn weiſen auf unklares, vorfhnelles Denfen, während die weichen, 
jedoch beftimmten Eontouren des Mundes und fein Lächeln anfpruchöfofe, 

ebrlihe Gutherzigfeit ansdrüdt, So ift der erfte Eindrud im Ganzen 

recht günflig; der Knäs flößt durchaus die Ueberzengung ein, daß man 
fi bei allen Gelegenheiten, melde Entſchiedenheit und Thatkraft fordern, 

dreift auf ihm verfaffen fann, daß aber fange Ueberlegung und Erwägung 
feiner Schrinte nicht feine Sache if. 

Serebräng zählt erſt 25 Jahre; er ift von mittlerer Etatur und 
ſchlanker Taille; dabei breitſchulterig. Sein dickes blondes Haar, das faſt 

heller ift als fein fonnverbranntes Geſicht, contraftirt ſchön mit den dun— 
fein Brauen und dem Bart, der Lippen und Kinn leicht beicattet. 

Die Schaar Reiſiger nähert fih dem Dorfe Medwedewla; da ertönt 
fröbticher Gelang, es werden zwei Betreiben junger Mädchen und Burſche 
fihtbar, welche mit Krängen und bunten Schieifen geihmüct, fingend und 
tanzend unter heitern Scherzen luftige Spiele aufführen. Auf die Bitte 

feines alten Reitkuechtes Micheitſch läßt au der Knie, wiewohl wit ei⸗ 

nigem Widerftreben, feine Beute abſihen. Die Dorfbemopner berubigen 
fic) indeffen allmaͤhlich von dem Schiecken, in welchen fle die Annäherung 
der Krieger gelegt hatte, und ein Alter beißt den Knäs mit einem Becher 

Meths wiltemmen. Zugleich ermahnt er die jüngern, ſich in ihrer Frööb⸗ 
lichkeit nicht fören zu laſſen, da nicht die Opritſchnina, fondern ein edler 

Bojar ſich ihnen genähert habe. Verwundert fragt Gerebräny, was die 

DOpritfhnina (Ausnahmsichaar) fei. 

„Sie nennen fi Leute des Zaren; mir find Leute des Baren, 

Opritſchniti, fagen fie, ihr feid Die Semſchtſchina (Kandigait)! Wir 
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rauben md plündern, und ihr müßt’ dulden! Go hat's der Zar ber 
foblen 

„Der Zar heißt fein Volk plindern! Die Nichtswürdigen! Ber 
find fie? Warm bindet ihr fle nicht?" 

„Die binden? Du fommft weit ber, Herr, daß du die Opritfehnifi 
nicht keunſt! Verſuchs mr mit ihnen! Neulich ritten ihrer zehn zu 
Ctepban Michailow auf den Hol; der war auf dem Felde; fle gehn zur 
ten. — Gieb dies, gieb das! — Die Alte thut's. — Gieb Geld, 
Mütterhen! — Sie weinte, aber nichts zu machen; fic Öffnet den Koffer 

und giebt ibnen unter Thränen zwei Dreifopefeuftüde. — Das if zu 
wenig! und damit giebt ibr Einer einen Stoß ins Genid, und weg ift 

fie! — Da fommt Stephan vom Felde; er fieht fein Weib daliegen; das 
ertrug er nicht; er ſchimpft auf des Zaren Leute: „Ihr fürchtet euch nicht 
vor Gott und Hölle, ihr Verfluhten!" Da legen fie ihm den Strick um 
deu Halt und hängen ihn an den Thorpfoften !” 

„Wie! dicht vor Moskau morden und plündern die Schurken!“ fügte 

Serebräny, vor Wuth anflahrend. „Was thun denn da eure Dorloors 

ſteher und Gemeindeätteten? Wie fönuen fle dulden, daß ſolche Räuber 

ſich Lente des Zaren nennen?” 
„Ja!“ wiederholte der Bauer; „wir find Leute des Zaren, uns ift 

Alles erlaubt! Dafür baben fle au ihre Zeichen: Befen und Hundefopf. 

Sie müflen doch wohl Leute des Zaren fein! 

Rare!" rief der Knäs; „wie fannit du Ränder Leute ded Zaren 
nennen!" — „Das verftche ich micht,“ dachte er bei ſich; „beiondie Abs 

zeiben? Opritſchnikr? Mas für ein Wort? Was für Lente? Zu Moskaır 

werde ich dem Zaren davon berichten. Ich will fie felbft anffuchen; bei 
Gott, ich will fie faffen!“ 

Indeſſen gebt der Reibeutanz und Geſang ungeftört weiter, als 
ploͤßtlich ein Knabe, ganz mit Blut bedeckt, ſich mitten unter die Spieleuden 
ſtürzt. Doch ebe der Knabe noch erzäblen kann, wie die DOpritfenifi 

feines Vaters Haus überfallen baben, zeigen dieſe fi felbft, voran ein 
kräftiger, ſchwarzbaͤrtiger Butſche im rothen Kaftau, mit goldbrocatener 
Müpe. 

Heda! Het" ruft er; „nieder mit dem Mich, nieder mit den 
Bauern! Greift die Mädchen, brennt Alles nieder! Mir nad Kinder! 

Schont Keinen!" 
30° 
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Als ſich nun gar einige auf den Greis warfen, mit dem der Knäs 

foeben geſprochen hatte, bält ſich diefer nieht länger: mit einem ſchnellen 

Angriff find die Opritfehnifi trog ihrer Uebermacht geworfen, mehrere. ger 

tödtet, andere und auch ibr Anführer, Matwei Ebomaf, weicher ſich 
ſtolz einen Opritſchnik und Diener Eregor Lufjanowitih Sturatow-Belsti’s 

nennt, gefangen. Diefe mit dem Tode zu firafen, wiedertieth ein junger 
Unbefannter, welcher nebft einem äÄltern Gefährten durch Serebränv's 

fühne That aus den Händen der Opritſchniki befreit warz Micheitſch dar 
gegen läßt es ib nicht nehmen, ihnen jedem bundert Peitſchenhiebe aufe 
zählen zu laſſen. 

Der Knäs eilt indeffen mit Micheitſch feinen Weg fortzufegen; ihnen 
fließen ſich die beiden aus den Feſeln der Opritipnifi Befreiten an und 
geleiten fie, unterwegs noch durch einen Näuberüberfall beunrubigt, zu einer 
Mübfe, wo der Müller ihnen in einer Scheune ein dürftiges Nachtquartier 
gewährt. Allen Fragen noch ihrer Herkunft weichen die beiden Under 
fannten geſchickt aus. 

„Frage den Wind,“ erwiederte der Jüngere, „woher er fommt? 
Frage die Welle, wo fie wohnt? Bir fliegen wie Pfeile von der Sehne: 
wohin der Pfeil fliegt, da iſt fein Haus. Als Zeugen aber Fönnen wir 
dir nicht nügen. Können wir Dir fonft dienen, fo frage den Müller; er 

wird dir fagen, wo Wanja Perften zu finden int“ 
Wäprend nun Perften mtt feinem Gefährten eilig von dannen reitet, 

der Knäs und Wiicheitſch bald in tiefen Schlummer verfallen, die Sterne 

durch die flille Nacht hin hell erglänzen und der Mond das klappernde 
Rad und die faräumende Welle verfilbert, ertönt plöglich Pferdegetrappel 
und eine barſche befehlende Stimme ruft nad dem Müller. Als diefer 

nad) einigem Zögern eiſcheint, werden die Worte des reichgekleideten, jur 
gendlichen Fremden milder, ja fogar bittend. 

„Hilft dir das Schwalbenherz am Halfe nicht, Bojar?“ 
„Rein,“ erwiederte ängſtlich der Fremde, „nichts bilit! Kürzlich ſah 

ich fie im Garten; faum erfannte fie mic, fo erblaßte fie, kehrte fih um 

und eilte davon.“ 

„Erzürne dich nicht, Bojar, Laß mich dich fragen ...“ 
„Sprich dreift, Alter!“ 
„Ich fürchte mich nur ... Viebt fle nicht vielleicht einen Andern 9” 
„Einen Andern? Ben? Ihren Maun? den Alten?“ 
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„Ben... .?% flotterte der Müller, „wenn fie and) ihren Mann nicht 
liebt... 9 

„Zum Teufel! wie fommft du darauf? Wenn ich nur eine Ahnung 

davou hätte, id riſſe ihmen beiden das Herz aus!“ 
Der Müller zitterte vor Augſt. 

„Meifter! Hilf mir!“ fuhr der Knäs weicher fort; „die Liebe Hat mic 
übermannt! Was babe ic nicht Alles getban. Ganze Nächte babe ih 

gebetet, aber Ruhe habe ich mir nicht erlebt! Dom frühen Morgen bis 
zum fpäten Abend babe ich mid draußen herumgetrieben; manches gute 
Roß babe ich zu Tode geritten, aber Ruhe Fönnte ich mir nicht erjagen! 

Wie oft babe ih die Nächte durchzecht, und aud im Rauſche fand ich 

keine Ruhe! Da warf ich Alles von mir und ging unter die Opritſchniki. 

Schlimmer als die Schlimmften trieb ichs, verbrannte ſelbſt Dörfer und 

Städte und ſchleypte Weiber und Mädchen fort; aber aud) das Blut ver« 

mochte nicht, meine Dual zu mildern! Mid fürchtet das Sand und die 

Optitſchnina, der Zar ift mir gewogen, das rechtgläubige Volk verflucht 
mid. Der Name des Kuäs Afanaſſi Wäſemski war fo gefürchtet 

wie Maljuta Skuratow! Soweit riß mid die Liebe fort: meine Seele 

verdarh ih! Was hat es mir bei ihr gehoffen? Im der Hölle kann es 

nicht ſchlimmet fein! Nun, Alter, was fuchft du in meinen Augen? Den 

Verſtand habe ich nicht verloren! Feſt iM mein Geiſt, ſeſt iſt meine 
Hand! Meine Dual if um fo ſchrecklicher, da fie mic nicht aufreis 
ben fann!“ 

Der Müller börte den Knäs flumm an; er fürchtete feinen unges 

ftümen Charakter, er fürdhtete für fein Leben. Doch ald num der Knäs 

mit Bitten und Drohen in ihn dringt ein Kraut, eine Wurzel ausfindig 

zu machen, fie zu begaubern, die ihn fo arg umſtrickt hat, zäpft er ihm 
die Zauberfräuter and ihre Wirkungen auf: „Da iſt Want, den man fan 
melt zur Faſtenzeit. Beſtreiche damit deine Pfeile, und du fehl nie. 
Am Fuchsberge bei Kiew wählt Gemswurz. Wer die trägt, den trifft 
nie des Zaren Zorn“ Und fo ment er noch vieles Andere. Doc ein 
Kraut, das die Liebe eines Mädchens geminnt oder die eigene Liebe bes 

zwingt, das fennt er nicht. Da fürzt ihm der Anäs zu Büßen: „Habe 
Erbarmen mit mir! Verſchaffe mir fiel Hilf mir! Erbarme Did) meiner!“ 

Zitternd bittet der Müller den Knäs ſich zu erbeben und ans Werk 

au gehn. 
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Ringeum it Alles ſtill. Nur das hell glänzende Rad klappert eins 

förmig weiter. Bern im Sumpfe ſchnartt die Wachtel; im tiefen Walde 

ſchreit die Eule. Schweigend treten der Knäs und der Müller zur Mühle, 

„Sich unters Rad, Kuäs! ih werde meinen Sprud jagen.” 

Der Greis warf ſich zur Erde und begann einige Worte zu murmeln. 
Der Knäs fah unters Nad; es vergingen einige Minuten, 

„Bas ſiehſt du Anäs?” 
„Perlen fliegen hervor, und Dufaten fpielen dazwiſchen.“ 
„Du wirft rei) werden, der Reichſte in Rußland!” 
BWäfemsfi jeufzte. 
„Säbel frengen fih, goldne Spaugen erglänzen.“ 

„Du wirft im Kampfe fiegen mıd Glück haben im Dienfte des 

Zaren.“ Da wards finfter; die Woge trübte ſich, daun ward fie roth, 
purpuen-wie Blut. 

„Was bedeutet das, Alter ?« 
Es iſt genug, Knäs! Laß uns geben“ 
Purpurfäden zogen Ad dahin wie Adern; wie Zangen öffnete und 

ſchloß ſichs .... 
„Komm! Laß uns gehn, Knäst“ : 
„Halt!“ ſagte Wäfemsfi und ftieh den Müller zurüd; eine Säge 

geht vorwärts und rädwärts, und Blut fprigt unter ihr hervor. Still, 

mir wird ſchlecht; ich bin frank! Doch ich will wiffen, ob fle einen Ans 
dern liebt.“ 

„Birf das blaue Band von ihr unters Rad!“ Dann reichte der 
Müller dem Kuüs eine Heine irdeue Flaſche, dieſer teanf, und es ſchwin⸗ 
deite ibm; vor deu Augen ward es ihm trübe. 

„Sieh jept bin! Was ſiehſt duf“ 
„Sie, fiel“ 

„Allein ? 
„Nein! nicht allein; jegt zweit bei ihr iſt ein Züngling in einem 

rothen Kaftanz aber ic) ſehe jein Geſicht nit. Halt! Sie näbern ſich. 
Hoͤlle! Cie küffen ih! Verwünſchter Zauberer! Verflucht!“ Mit dieſen 

Borten eilte des Anis fort, warf dem Müller eine Handvoll Geld bin, 

ſchwang fih im den Sattel und jprengte davon. — 

Der Dichter verfept uns jetzt nach Moskau, deffen Pracht in Kirchen 
und Paläften mit den lebhaſteſten Farben geſchildert wird. Unter den 

Privarhäufern zeichnet fi beionders aus die Wohnung des Bojarem 
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Drufpina Andrejewitſch Marofow; die flattlihen Pfeiler an der 

feiten Paradetreppe mit ihrem Wetterdache, die drei Stockwerke und die 

Fenſter ans Marienglas, ein großer Luxus zu jener Zeit, fowie am Hofe 
die Gefindewohnungen, Borratböbäufer, die ſteinerne Hauslapelle, das 
Sommerbans uebſt mobleingerichtetem Garten legen geugniß ab von dem 

Reichthun und guten Geſchmack des Beſitzers. Diefer hatte ſich frof ſei ⸗ 

mes ſchon etwas vorgerücten Alters mit der enften Schönheit Moskau's 
verheirathet, Die zwanzigjährige Helena Dmitriewna, deren Bater 
vor Kaſan gefallen war, hatte ibre vielumworbene Schönheit umter 

den gewichtigen Schup Maroſows geftellt. on ihren zahlreichen Freien 
war niemand fe um fie bemüht geweſen als der Knäs Aanaffi Iwan 
witſch Waͤſemsli; aber immer vergebens. Da, als ber Zar ſelbſt für 

feinen Günſtling einen Brautwerber ſchicken wollte, hatte Matoſow des 

geängfteten Helena, mit deren Vater er eng befreundet gewefen, feine 

Hand und feinen ſtarlen Schuß geboten, und fle hatte freudig gelobt fein 

graues Haupt immer in Ehren zu halten. Dafür aber hatte ihm der Zar 

in Wuth mit feinem Zorne geftraft und aus feinem Autlitze verbannt. 
Darum geht der Bojar jegt in Zrauerkleitern mit ungefporenem Barte, 
umd das graue Haar fält ungeordnet auf die firenge Stirn. Doch für 
feine Umgebung iſt er wie immer die Güte felbft; aber Niemand behandelt 
ex fo liebevoll, beſchenkt er fo reichlich als Helena. IA diefe nam ſchuld 
daran, Daß ſich pwiſchen die Liebloſungen ihres Bemapls, in ihr heißes 
Gebet für denfelben ein junger Ritter drängt, der hoch zu Mob gar ſtattuich 
dahinfprengt und der Littauer Schaaren vor ſich her jagt? 

An Johannistage 1565 ‘ritt der Ands Nikita Romanow nur vow 
Micheitſch begleitet in das ſcheinbar ausgeſtorbene Mosfauz; denn nady 
der Morgenfiche hatte ſich an den heißen Junitage jeder in feine Ber 
Hanfung zurüdgezogen. Doch ſah man ud einzelne Opritfemifi theite‘ 
auf den Höfen zechend, theils trunfen herumſchlendernd. Bei diefen er⸗ 

tundigt ſich Micheitſch na der Wohnung Marofows, an welchen fein 
Here ein Schreiben vom Knäs Pronsfi habe, wird aber vor Gewaltthär 
tigfeiten nur durch die Dazwiſchenkunft eines Priefters gerettet, vor dem 
die Opritſchnikl ehrfurchtsvoll zurüchweihen und den fie Wafftli nennen, 

Doch auch diefer weigert fih ihm Marofows Haus zu zeigen, und finnend 

über das Unglüd, das damit verknüpft fein Lönne, reitet der Knas weiter; 
auch ihm war anf dem Wege nad) Mosfau die lefte Meffe, die er vor 
fünf Jahren in der Heimat gehört hatte, vor die Seele getreten: in der 
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großen Menge hatte nur eine fanfte klangreiche Stimme fein Dhr ge- 
troffen, die nicht Gäbelgeflirr nicht der Rärm der Geihüge zu übertönen 
vermodpte. „Lebe wohl, Knast“ hatte diefe Stimme ihm heimlich zuge 

flüftert, „ich werde für dic beten!“ 

Indefien fipt Helena Dmitrierona mit zwei Mägden, die ſie zu erheir 
tern fuchen, funig ſcherzend, in ihrem Garten unter ſchattigen Linden auf 
einer Rafenbanf hart am Gtafete. Da ertönt plößlich Pferdegetrappel, 

und Gerebräny’s Gehalt wird fihtbar. Helena will erft binwegeilen, doch 

plögfic bleibt fie wie gebannt flehn. Auch der Knäs traut feinen Augen 
mit; ex lebt Helena vor fich, dieſelbe, welche er liebt und welde ihm 
vor fünf Jahren Liebe und Treue gelobt hat. Wie war fie in Marofows 

Garten gefommen? Da fleht er auf ihrem Kopfe den Kokoſchunit und er⸗ 
blaßt. Sie war verheirathet! 

Doc Helena faßt ſich ſchnell, ſendet die Mägde fort und es gelingt 
ihr Serebräng von ihrer Unfhuld zu überzeugen, 

„Offenbar war es Gottes Wile ... Du biſt nicht ſchuldig ... 
ich babe dir nichts zu verzeihn, ich fluche dir nicht ich liebe dich wie 

ſonſt!“ Mit diefen Worten zieht er das junge Weib, das auf Die Bant 
getreten war, am fi, und Helena füßt den jungen Bojaren, vergißt ihres 
Gelübdes und taͤuſcht ihren alten Gemabl! 

Marofow hatte den Knäs von Kindheit an gekannt und lieb ge» 
wonnen; feit gehn Jahren aber hatten fid) beide nicht geſehn. Doch ger 
hörte Marofow zu den Leuten, deren Perjönlicheit ſich tief einprägt. 

Schon fein Wubs fiel auf, er mar einen ganzen Kopf größer als Gere- 
bräny. Sein ganzes Auftreten zeigte dubige Würde und großes Gelbfte 
vertrauen. Jeder, der ihm ſah, mußte fih fagen: es muß fib gut mit 
ihm leben Laffen; aber ſchlimm if es mit ihm in Streit zu gerathen. — 
Herzlich beißt er den Knäs wiltonmen und erinnert ſich beiter der Vers 
gangeubeit uud Gerebräuy’s fühner Auabenftreihe, nachdem er denſelben 
in ein veid) mit foftbaren Waffen und Gold» und Silbergeſchirt geichmüdter 
Empfangszimmer geführt hat. Auch Helena fommt, den werten Gaſt zu 
bewirthen und mit einem Zrumf und Imbiß gaftli zu empfangen. Doc 

fle ift todtenbleidh, fo daß Marojom wähnt, Waͤſemski habe fie im Garten 

beleidigt und fie deßhalb zu beruhigen ſucht. Dann beginnt er zu ers 

zählen von des Zaren Ungnade und den ſchweren Zeiten. 
„Bir haben offenbar den Heren erzürnt, Nitita Romanowitih! Gr 

bat die hellen Augen des Zaren geblendet, Als Verleumder Splveſter 
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und Adaſchew des Verratbs anklagten, und der Zar fle von ſich fließ, 

da waren unſere guten Tage zu Ende, Da ward Iwan Waffitjitfe 
ploͤtlich argwöhniſch gegen feine treuen Diener! Er begann von Verrath, 
von Verſchwörung zu ſprechen, und darüber freuten fid die Emporfömus 
finge: was fie ihm nur Boshaftes zuflüteen, dem leiht er gnädig fein 
Ohr. Ber einen Feind bat, der giebt ihn an, und dabei fürdten fle 

nicht Gottes Gericht, ſchwören Meineide und fällen Briefe. Diele Uns 

ſchuldige werden eingeferfert und gefoftert. Nach der Folter folgen die 
Strafen, und wie ſtraft man!“ 

Mit wachſendem Unmillen hört Gerebräny, wie fhon fo mande 
Großen unſchuldig gemordet flud, wie Iwan den Knaͤs Obolenski-Owtſchin 

eigenhändig bei der Tafel niedergeftoßen, und mie der Mmäs Michael 
Repnin, als er ſich geweigert, maskirt zu tanzen, im Tempel des Herrn 

erſchlagen fei. Doch das Schreclichſte war, als eines Morgens fi) das 
Gerücht verbreitete: der Zar führt davon, Niemand weiß wohin, und 
als nah einer Woche ein Alerhöcftes Echreiben eintrat: „Aus großer 

Herzendtrübſal, weil wir euren Vertath nicht dulden wollen, haben wir 

das Reich verlaffen, den Weg gebend, den Bott uns zeigend wird.“ 
„Streng wor Iwan Wafflljewitih,“ fährt bier Marofew fort; „doch 

hat ihn Gott offenbar zur Suͤbne unfer Suͤnden über uns gelegt. Bir 
befatoffen ale unfre Köpfe dem Herrn darzubringen und jammernd mit 
den Stirnen am Boden vor ihm zu knien. Bir eilten hinaus zur 

Alexandrowſchen Slobode, wohin ſich der Zar begeben. Er ließ uns 
vor ſich; dod als wir eintraten, erfannten wir den Herrn nicht mebr! 
Sein Geficht mar verändert; Haare und Bart ganz ausgefalen. Lunge 
hielt er uns unfre Schuld vor, Verbrechen, von denen wir nie gehört 

Hatten. Endlich fagte er, auf Bitten der Priefter und Erzbiſchöfe werde 
er die Herrfihaft bedingungaweife wieder übernehmen. Nad drei Wochen 

fehrte Iwan Waſſilſewitſch zurück nad Mosfau. Groß war die Breude, 

größer als am heiligen Dfterfefte. Er berief uns und die Geiſtlichkeit in 

die Duma und erflärte, er werde die Verrätber mit der Achtserklärung, 

mit dem Verluſt ihres Vermögens und dem Zode ftrafen, ohne alle mil» 

dernde Einſprache von Geiten der Geitlichfeit. „Und ih zähle die ger 
faͤhrlichen Gegenden des Reiches und nehme mir für meinen befondern 

Bedarf verfdiedene Städte und Vorſtädte und in Moskau felbft vericier 

dene Straßen. Und diefe nenne ih Opritfhnina (Sonderland) und 

alles Nebrige die Semſcht ſchin a (Randigaft). Unter diefen Bedingungen 
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übernehme id meine Herrſchaft!“ Geit diefem Zage fing er am neue Leute 
fib zu wählen, aus unbefannten Geſchlechtern und ließ fie das Kreuz 
darauf füffen, mit Bojaren nicht Salz und Bred zu eſſen. Diefen gab 
er alles Land, alle Häufer und alles Gut, das er für ib abgetpeilt; die 

alten Befiger aber vertrieb er alle! Hätte ichs nicht mit eigenen Augen 
elehn, Nikita Romanowitih, wahrlich ic würde es nicht glauben! Da 

reiten fie hin durchs beilige Rußland, die teuffifhen, biutgierigen Schaaren 
mit Befen und Huudeföpfen, treten das Recht nieder, und jegen uicht den 

Verrath aus, jondern Rußlands Ehre; fie beißen nicht des Reiches Feiude, 

ſondern feine treuften Diener, wıd für fie giebts fein Gericht!“ 
Auf Serebräny’s Frage, warum man dem Zaren nicht Borftellungen 

gemacht babe oder noch madye, bemerft Marofow, ohne den won Gott felbft 
eingefegten Herrn önnten fie nicht beftehn, das aber feien feine eigenen 
Bedingungen geweſen, „und mer befindet ſich jept im feiner Umgebung? 

Bon den Basmanows weiß man nicht mehr, ob Vater oder Sohn ab» 

ſcheulicher wüthet; Maljuta Sfuratow, fein Flelicher, fein wildes Thier 
if mebr mit Bhur befudelt als er! MWaffili Gräsnoi iſt zu jeder ſchmaͤh⸗ 
lichen That bereit; ebenfo Boris Godunow. Nur der Anis Afanaffi 

Bäfemsfi ift dort von hoher Geburt; doch der hat uns Alle befhimpfe!” 

Bei Tafel erzählt Serebräny von feinem Beldzuge und den Berühe 
tungen mit den Opritfpnifi, welde Maroſow fehr beforgt machen; nas 
mentlidy widerräth er ihm, fin zum Zaren zu begeben, der fid wieder 
auf dem Alezandrowfgen Landfipe befindet, ungefähr achtzig Werft von 
Mostau. Doch Serebräny bleibt feft bei feinem Vorſatze, dem Baren 

perfönfid Meldung von feiner Rückkehr zu machen, ſogar trogden, Daß 
Helena, die ihn am Gartenzaune erwartet hat, unten Thränen in ihm 

dringt, fich nicht fo großer Gefahr auszufegen. 
An folgenden Tage finden wir Gerebränyg auf dem Wege zur 

Alerandrowfhen Slobode. Die Straße dahin if fehr lebhaft: Bettler, 

Gautler, Mufilbanden, einfache Händler und Kaufleute mit langen Waaren - 

zügen fommen und gehn; dazr treiben noch die Dpritſchnits ihr Unweſen 
und ebenfo Räuber, welche in damaliger Zeit Die Umgegend Mostıw’s ſehn 
unfiher machten. Nachdem Serebräny im Troipfitioßer das Abendmaht 

genommen und weiter gejogen, tauchte bald der prächtige Zarenpalaft mit 
feinen bunten Tpäemen und reich vergofdeten Dächern auf. Pier in biefem 
abgeſchledenen VBerbannumgsorte widmete Iwan einen großen: Theil der 

Nacht uud des: Tages dem Kirchendienſte, um fein Gewiſſen zu beruhigen. 
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Gr hatte den Hof in ein Kloſter, feine Günftlinge in Mönche verwandelt, 

300 der allergottloſeſten Opritſchnils waren zu einem Brüderorden vers 

bunden und eingefleidet, deſſen Abt er gar felbf war. Die Klofterords 
mung batte Jwan ebenfalls felbft entworfen, wie er fie auch mit mufter 
bafter Strenge iunehielt. Morgens früb um A Uhr läutete er mit feinen 

beiden Söhnen und Sfuratom ale Küfter die Glocken. Alle Brüder 

mußten dam zur Kirche eilen. Wer nicht erſchien, erbielt acht Tage Ger 

fünguiß. Um 8 Uhr läutete er wieder zur Kirche; bis 10 Uhr ward 

gelungen. Dan gings zur üppigen Mahlzeit, während welcher der Abt 
vorlas oder ſich über die Vorſchriften des griechiſchen Glaubens mit deu 

Brüdern unterhielt. Um 8 Uhr degann der Abendgottesdienft und um 
10 Uhr ging Iwan in jeine Schhifammer, wo ihm drei blinde Greile 

Mäbtchen und alte Geſchichten erzählten. Um Mitternacht ftand er [dom 

wieder auf und begann den Zag mit Gebeten. 

Drei Werft vor der präßtigen Slobode wird Gerebränd nad dem 
Bee feiner Reife gefragt uud ohne Waffen von vier Opritſchniks weiter 
geleitet. Anf dem Hole der Slobode, welcher ganz wit glänzend gefleie 

deten Opriiſchnils und zerlumpten Bettlern augefüllt ift, läßt ein ungeſähr 

zwanzigjäßriger, weibiſch ausiebender Opritfchnif einen Büren auf den 
waffen loſen Knäs los, und dieſer mird nur durch die Dazwildenfunft 
eines andern Jünglings gerettet, welcher aber feinen Namen zu nennen 

ſich weigert. Der Zar, welder die Vorgänge ani dem Hofe geiehen mud 
Serebräny’s Namen erfahren hat, Lader denjelben ſoſort zur Zafek ein, 
An diefer nebmen fiebenpundert Opritſchnils und Bojaren Theil, welden 
die feinsten Weine in Humpem nad Bechern und Die ansgefuchteften Leder» 

biſſen vom Schwanen., Bären, Plauen, Eichbörnchen Straußenbraten 
an bis zu einem fünf Pud ſchweren Zuckergeböͤcke, welches den Kreml mit 
feinen Poläften und Kirchen Darfelt, vorgelegt werden. Gerebräng 
taunte nur wenige der Goöͤſte, welche an fangen Tiſchen faßen; doch fein 
Nachbar wacht ihn mit deu Haupiperfonen befanut: da ift Boris Fedoros 
with Gedunow, der Lieblingstaih des Zuren, Gregor Lufjanowiric 
Sluratow ⸗Beloly, wit Beinamen Maljuta, ohne den der Zar nicht einen 

Schritt thut, Fedor Alexeitſch Basmanow mit einem hübſchen Mäddhenges 

fichte, derſelbe, welcher im Palaſtbofe den Bären auf Serebraͤny loegelaſſen 
hatte, ohne den der Zar nicht leben ann, ferner Alexei Basmanow, 
Waſſili Gräsnei und Wijemöfi. 
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Serebräny gegenüber fügt ein alter Bojar, auf den des Zaren Zorn 

gefallen war, wie man fagt. Ba bringt ihm Basmanom eine Schale 
Bein aus den Händen des Zaren. Der Greis erbebt ſich, verbeugt ſich, 

verbeugt ſich gegen Iwan und trinkt; Basmanow meldet dem Zaren: 
„Waſſili hat getrunfen; er danft dir, die Stirn am Boden!“ Alle Tiſch- 

genofen des Greiſes danfen ihm für die Ehre, die ihnen durch ihm zu 
Theil geworden, durch eine-Werbengung und erwarten feine @egenverbeue 
gung; dor der Bojar bleibt unbemeglid. Ploͤlich zittert er am ganzen 
Körper, die Augen unterlaufen mit Bint, das Geſicht wird blau, und er 

fürzt zu Boden. 
„Der Bojar ift trunfen!“ jagt Iwan, „man bringe ihn weg!" Gin 

Slüftern durchlauft die Verfammlung, aber die Bojaren wagen nicht die 
Augen zu erheben, noch ein Wort zu ſprechen. Dennoch bedenft ſich Ser 
rebtãny feinen Augenblid, die ihm bad darauf gefandte Schale Weins 
au teinten, 

Das Mabl hatte mit einigen wenigen bemerfenswerthen Zwiſchen ⸗ 
fäden vier Stunden lang gewährt; der genoffene Wein zeigte die verfeier 
denen Charaktere immer deutlicher, Wälemsfi war vom Zaren entfandt 

worden, Die Acht von Marofom zu nehmen, man erhob fid) joeben — da 
ſtürzt ein Opriſſchnik herein und flüftert Maljuta etwas ins Obr, und 
diefer verfüudet, Verrath fei geübt worden, die Opritſchniks feien in der 

Nähe Moskau’ gemißhandelt. Chomat wird ſelbſt herbeigeholt und er 
zählt die Vorgänge bei Medwedcwiaz als fein Blick auf Serebräny fält, 
bezeichnet er diefen als Thäter, und alle erfennen ihm den Tod zu, welcher 
fofort am ihm vollzogen werden fol. Als aber nad feiner Abführung 
der Zar fragt: „IA mein Urtheif gerecht?” lehnt fh eine Stimme dar 
gegen auf; Mayim, Maljuta’s Sohn, derfelbe, welcher Serebräny im 
Hofe vom Bären gerettet hatte, macht troß des Vaters beforgten Einreden 

geltend, daß Gerebräng ungehört verurtheilt fei. Der Zar erfemm die 
Rictigkeit diefer Bemerkung an und läßt dem Knäfen, welder durch Gor 

dunows Vorficht noch am Leben erhalten ift, Verzeihung zu Theil werden. 
Denn als Gerebräng freimüthig erklärt: „Auch wenn ich gemußt hätte, 
daß fie deine Diener waren, fo würde ich doch nicht geglaubt haben, daß 
fie auf deinen Befehl morden!* erwiederte Iwan: „Du haft recht geante 
wortet, Nikita! Nicht dazu habe ih meine Opritfchnina in Rußland eine 
gelegt, damit meine Diener unſchuldige Leute etſchlogen follen. Sie it 
eingefegt, um wie qute Hunde die Schafe vor der Wölfe Bier zu wahren. 
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Ich fage der ganzen Welt: Nur du und Boris, ihr allein habt mich vers 

fanden. Andere denfen nit fo: fie nennen mic) blutgierig, aber wiffen 
nicht, daß id) das Blut nur mit Thränen vergiege. Das Blut fehn Alle: 

es iſt toth und fält in die Augen; aber meinen Herzensfammer flcht 
Niemand; die Thränen find farblos, aber wie brenuendes Pech fallen fie 
mir auf die Seele und verzehren mein Herz. (Bei diefen Worten erbob 
der Zar fein Geficht mit dem Ausdruck tieiften Schmerzes.) Wie Rachel 
über ihre Kinder, fo weine id fündiger Menſch über die Sünde und Bos- 

heit meiner Feindel Du Haft recht geantwortet, Nifita! Ich erlaffe dir - 
deine Schuld." Mazim aber lehm jede Belohnung von Geiten des Zaren 
ab, ja erflärt fogar feinem Vater in der Nacht beflimmt, daß er die 

Slobode, deren Treiben er offen mißbilligt, zu verlaffen gedenfe. Und 
faum bat der Vater fi) fortbegeben, fo verläßt Maxim, uur von feinem 

treuen Bujan begleitet, die Slobode für immer, 
Indeſſen it Iwan in feinem Schlahzimmer mit Beten fo eifrig 

beſchaͤſtigt, daß ihm der Schweiß von der Stimme rinnt, und doch vermag 

er nicht die Gewiſſenequalen, welde noch durch die ſcharſen Worte und 

graufen Prophezeiungen feiner far bundertjährigen Amme Ouufriewna 
angefabt werden, zu berubigen. Celbft im Schlafe treten die Schatten 
der von ibm unſchuldig Gemordeten vor jeine Phantaſie und fordern ihn 

zum jüngften Gericht. Früh ruſt er deßhalb die zum Theil noch wild 

gehenden Brüder zue Meffe. Als Maljuta aus der Kirche beimfehrt, 
findet er Mazim nicht mehr; ſchleunige Nachſuchungen, welche er in der 

näcften Umgebung der Slobode vornimmt, ſiud vergebens; er zieht ſich 
nur bittern Hohn von Geiten des garewitſch Iwan zu, der ihm 
begegnet, und beſchließt auf der Gtele diefen hart zu frafen. Zu dem 
Zwecke begiebt er ſich ohne Aufenthalt zum Zaren und flößt dieſem mit 

größter Vorfiht und Schlauheit ſolche Furcht vor dem Berratbe und 
den Plänen des Zarewitich ein, Daß er Maljuta mit den Worten entläßt: 

„&6 if feine Zeit zu verlieren!... Niemand darf darum wiffen, 
Heute iſt er auf der Jagd. Man wird jagen, er fei vom Pferde gefallen. 
Kennft du den vermänfchten Sumpf?" 

Ja, Herr!“ 

„Dort kaun man ihn finden! Geh jetzt!“ 
Maljuta’8 geſchickteſtet und fühnfter Helfershelfer iR Matwei homat. 

An diefen wendet er fich auch jept, und fon nad wenigen Stunden 
jehen wir beide, nur von einer fleinen gahl Opritſchnils begleitet, mit 
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einem tief im Bafchlif vermunmten und unfenntlichen Reiter zwiſchen fh, 

dem verwünfepten Sumpfe zueilen. Dies war eine moraflige, ſehr ungn 
gangliche Stelle im tiefen Walde, von weldyer viele Sagen im Munde des 
Voltee umgingen. Die Holzhader fürchteten fid, dem Gumpfe. in der 
Dämmerung zu nahen. Dann hüpften in den Sommernächten über dem 

Waſſer blaue Flaͤmmchen, die Seelen derer, welche dort von Raͤubern ers 

ſchlagen waren, 
Und Räuber brauchte man anch nicht weit davon zu ſuchen: auf einen 

großen ebenen Plape treffen wir eine anfehntiche Schaat Männer, meift 
junger Burichen, in allen möglichen Stellungen um verſchiedene Feuer 

gelagert, und neue fommen ringsum aus dem Walde dazu. Die Einen 
in groben Tücern und Yauerfitteln, Andere in fangen Nöden, die Einen 
jerlumpt, Andere von Gold und Gilber gligernd; ebenſo verſchieden if 
ihre Bewaffnung: neben Saͤbeln und Hellebarden zeigen id) bloße Knüttel 
und eiferne Wurifugeln. Während bier Grüge getocht und Fleiſch am 
Spiege gebraten wird, lagert ſich dort eine müßige Gruppe wm einen 
langbaͤrtigen Alten, der Maͤrchen und alte Geſchichten erzäblt ; dort nmitebt 
eine Schaar aufmertſamer Zuſchauer Chlopko und Andruſchta, welche mit« 

einander ringen und ſich wecker mit den Fäuſten bearbeiten. Da kommen 
zwei Neulinge heran; beide werden ſchucil von Meugierigen umringt und 
ansgefragt. Der Eine, robuſt und ziemlich einfältig ausiebend, giebt nur 
die einfylbige Antwort: „Sie baden mic meine Braut geraubt”. Als aber 
einer der Ränder feinen Spaß mit ibm treiben will, wirft er ſich auf ihn 

und bearbeitet ihn böchft eindringlich wit feinen derben Fäuſten, worauf 

Ale Mitta — fo beißt der meue Anfömmling — bödft achinngsvoll 
feiner trägen Tbeilnahmlofigeit überlaffen, um fd) ihrem Hetmann zuzu- 
wenden. Diefer, unfer alter Bekannter Wanja Perſten, erzäblt voll 
Begeifterung die Heldentbaten des tapfern Jermak Timofeitih, welcher 
nad der Ehronif von unbelanntem Geſchlecht, aber vornehmem Gemüth 

war, Aber auf die Meldung eines Räubers, daß auf der Rjaͤſauer Straße 

ungefähr 20 Reiter in goldglänzenden Koftanen und mit foftbaren Waffen 
id) dem verwünfchten Sumpfe nähern, heißt Perften 20 Räuber id folgen 

und andere 20 unter des alten Korſchun Führung jenen Reitern den 
Beg abfehneiden. 

Bährend Maljuta und Chomak dem verwünſchten Sumpfe zueilen, 
and Serebräny und Boris Godunow im eifrigen Geſpräche begriffen, 
Jener ſucht diefen zu Überzengen, daß man dem Zaren felbft mit Gejähr- 
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dung des eigenen Lebens Vorſtellungen über das Treiben der Opritfchnina 
machen mäfle, doc obne Erfolg. Ihre Unterhaltung wird aber plöplich 
durch Miche iiſch abgebrochen, weicher in den Hof hineinfprengt und meldet, 
der Zarewitſch werde von Maljuta und Chomaf in einen Baſchlik vermumt 

und gefeffelt fortgefühet; ſogleich wirft ſich Gerehräny auf das erfte beſte 
Bierd, mm den Zaremitfb zu befreien. Doc dabei wäre er fall der 
Uebermacht erlegen, wenn nicht zur rechten Zeit Perſten mit feinen Leuten 
auf dem Kampfplape erſchienen. Die Opritihnifs werden geworfen, ber 
fonders zeichnet fih Mitka durch die thätige Theilnahme feiner Fääuſte aus, 

welche ex namentlich Ghomaf, dem Räuber feiner Braut, angedeiben läßt. 
Doch bat er ſich bierbei leider geirrt, denn ald man beide trennt, hat er 

unbarmberzig auf den armen Chlopko Tosgenrägelt. Doch wie ergings 
Moetjuta? Die vornehmen Günftlinge des Zaren Basmanow, Gräbuoi, 
Bäjemsfi fielen ſpäter durch Heuters Hand; Maljuta ſtarb eines natürlichen 
Todes. Wie dachte Iwan über diefen Schritt? Wir wiſſens nicht; Moljuta 
aber blieb nad) wie vor des Zaren Liebling! 

Marofow hatte nad Gerebräuy’s Weygange Helena’ Benehmen in 
die größte Unruhe verfeßt. Gr gebt um feine beiße Stirn zu fühlen in 
den Garten; bier hört er die Stimme feines Weibes: „Id babe did) 
immer geliebt; id; werde dich nimmer laſſen !“ Doc wer war der unbe 
taunte Reiter, der eben davon fprengt? War es Wäfemsfi, ein Oprirfenit, 
oder gar Gerebräug? Des Weides Herz iſt ein Rätbſel; wer vermag 
das zu ergründen?... Bier Tage fpäter, als eben auch Gerebräny aus 
der Stobode qurüdgefebrt ift, meldet der Haushofmeifter feinem Herrn 
Moroſow, weicher grübelnd über der beiligen Schriſt figt, den Veſuch 
BWälemofi's., Da diefer won Iman felbft geſchickt ift, um des Zaren 
gorn von Marofow zu nebmen, wird er mit Juvorfommenbeit anfgenommen 
und nebft feinem Gefolge Opritſchniks glänzend bewirthet. Auch Serebräny 
wird zu dem Gelage geladen. Dies ſcheint Marofem eine günftige Ger 
Tegenbeit, feinen unbefannten Feind zu enideden. Gr läßt Helena rufen, 
und nachdem fie ale begrüßt hat, fagt Maroſow: „Tbeure Gäſte, die 

Ibr mein Haus fo hoc geebit babt, ich bitte euch, tbut mir nicht den 
Schimpf an und verſchmaͤhet nicht mein Weib nad alter ruſſiſcher Gitte 

zu füffen. Komm Dmitriewna, ſtell did) bierber und laß dic von allen 

der Reihe nad) Füffen!“" Boll Angft fieht fie dem Herantreten Serebränn’s 
entgegen und ebenfowenig weiß dieſer, was er beginnen ſoll. Gie füpit 
fi unwohl, wird fogar ohnmächtig; doch Maroſow iſt unerbittlich, ver- 
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vätb aber durch feine Miene, ob er ihr Geheimniß durchſchaut hat. Doch 

als er den Opritſchniks ihre Ragerftätten angewiefen, begiebt er ſich zu ihr. 
„Du biſt mir niemals treu geweſen; ald mir getraut wurden, warft du 

gewiſſenlos genug, das Kreuz zu füffen, und doch liebteſt du einen Andern.* 
Als er fie eben verlaffen will, um feinen Feind mit der Piſtole in der 
Hand aufzuſuchen, ertönt draußen Waffengeflirr und fautes Geichrei: 
„Vertath! Verrath!“ und der Lärm mäbert fi immer mehr Helena's 

Zimmer, Zuerſt mahnt Serebräny’s Stimme zur Bertheidigung; als dieſe 
derſtummt, Dröbnen Feäftige Cchläye gegen die Thür, und Wäfemati fordert 
Marofow anf diejelbe zu öffnen. Als ihm dieſer an das heilige Gaſtrecht 

erinnert, ruft er ihm entgegen: „Ich bin ein Opritichnif! hörſt du, Bojar, 

ein Opritſchnil! Ich babe feine Ehre mehr! Dein Weib hat mid mit 

feiner Liebe bezaubert, hörft du, Bojar! Ich fürdte feine Echandthutz 

ganz Mosfau werde ich niederbrennen, aber Helena muß id) haben!“ 
Die Thür weicht und Wäfemsfi ftürzt bintbefledt ins Zimmer; 

Murofow fehlt ihn und finft von einem Schlage betäubt zu Boden; Helena 
verliert die Befinnung, als BWäfemsfi fie mit feinen blutigen Händen ber 
rührt; er trägt die Bewußtleſe binaus, hebt fie aufs Pierd und ſprengt 

mit ihr nach Rjäfan zu davon. Chomok aber mit feinen Opritſchnils feiert 

ein Feſt der Zerftörung: Maroſows io reiches Haus wird geplüudert und 
den Flammen Preis gegeben. Jedoch Maroſow felbft und Serebräuy heißt 
er ſchonen, um fle einer ſchwerern Strafe vorzubebalten. 

Nicht weit hatte ſich Waͤſemoli von Moskau entfernt, als ıhm die 
Kräfte durch den großen Blutverluft immer mehr ſchwanden, und Helena, 

der almählic das Benußtfein wiedergefehrt,ift, fühlt ſich plöglig frei von 

den Griff der ftarfen Hände, welche fie bis dahin gehalten. Cie Hammert 
ſich unwilllürlich feft an des Roſſes Mähne und dieſes, ſich ſelbſt über 
faffen, rennt durch den finftern Wald unauibörlic weiter, bis es endlich 
in der Nähe einer Müble Halt macht. Helena finft fanft in das w.iche 
Gras und erblidt plöglih das woblwollende Antlig eines Greiſes mit 

langem weißem Barte über ſich. Diejer, fein Anderer als der uns ſchon 

befannte Müller, erfenut Wälemöfi’s Pferd und eitäth fofort den Zus 
fammenhang. Der Bitte Helena’s, fie bei ſich zu verbergen, weicht er 
aus Furcht vor dem Zorn des KAnds Anfangs aus; doch ein foftbares 
Perlenbaisband, welches ihm Helena übergiebt, und die Erwägung, daß 
ſich außer Aanaffl Iwanitſch auch Mareſow und Serebräny für Helena 

iuteteſſiten, bringt ihm auf andere Gedanfen; fo verſteckt er ſie nebft dem 
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Roffe, ale ſich Pierdegetrappel aus der Berne hören läßt, Eine Schaar 

Opritſchniks bringt auf einer Trage aus Zweigen Wäſemski ganz bemußtlos 

und faft verbfuter. Nach laugem Pochen erſcheint der Müer wiederum 
und verbindet die Wunden des Knäs, fomie er au die Blutung durch 
Beſprechen ſtillt. Als aber die Opritſchniks ihn nad einem Roffe mit einer 

Meiterin fragen, weight er aus und ſchickt fie ſchleunigſt auf unwegſamen 

Waldwegen fort. 
Tags darauf fehn wir unjern alten Bekannten Micheitſch der Mühle 

aneilen; mit Mübe klopft er den Müller heraus und erzählt ibm, wie fein 

Herr gefangen in die Stobode geführt fei und dort der [chredlichften Strafe 
entgegenfebe. Der Müller giebt ihm den Rath gradaus fünf Werft in den 
Bald zu reiten: „Dort fteht eine Hütte, in der Hütte ift feine lebende 

Seele. Warte bis zur Nat; deun fommen gute Leute; von ihnen wirft 

du mehr erfabren.” Und Damit verſchwindet er in der Müble und vers 

viegelt Die Thür hinter ſich. — So bleibt Micheitſch nichts übrig, als dieſer 

Weiſung zu ſolgen, und auf einem faft ungebabnten Wege gelangt er mit 

einbredender Dunkelheit an eine verfalene menſchenleere Hütte. Nachdem 

ex feinen Hunger mit einigen Epeifereften geftillt har, verfällt er in einen 
tiefen Schlaf, aus den er durch unfanfte Fauftidhläge erweckt wird; er flebt 
die Hütte vol Räuber und fragt nad Perlen, dem er das Unglüd feines 
Herrn mittbeilt. Nach langen Bedenken entſchließt ſich dieſer endlich einen 
Verſuch zur Belreiung Serebräny’s zu machen und fordert Mitfa und 

Korjbun zur Theilnahme an diefem geiabrvollen Unternehmen auf. 
Schon drei Tage glaubt Serebräny in feinem dunfeln, feuchten Ges 

fängniffe zugebracht zu baben; da Öffuer ib die Thür und berein treten 

Maljuta und Boris Godunom von einem Henfer geleitet um den Gefangenen 
zu foltern. Molfuta böbnt ihn mit jo abgeleimt graufamen Gpotte, daß 
Boris feinen Gefährten gemaltfam zurüdbalten wuß, den Anäs nicht ohne 
Folter und Urtheil zu törten. Auch Iwan fiunt im einfamen Zimmer 
hange und mur ſich ſelbſt unzuirieden über Gerebräny's Swickſa nach. 
Ein ibm fonft unbefamrtes Gefühl will ihm übermannen, die Achtung vor 
des Knäſen kühnem und geradem Auftreten, welches durchaus nicht 

mir feinen fonftigen Begriffen von Verrath ftimmt. Iwan war gewohnt, 
entweder offenbarem Cigenwwillen zu begegnen wie bei den Bojaren, welche 
die Zeit feiner Minderjäprigfeit durch ihre unaufhörlichen Ziiftigfeiien bes 
unruhigten, oder ftolzem Ungehotſam, wie bei Rurböfi, oder kuechtiſcher 
Kriecherei wie bei Alen, welche ihn augenblicklich umgaben. Aber Serebräny 

Bauiſche Monatsfrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heli 6. 3 
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paßte in feine dieſer Kategorien. Er theilt die Uberzeugung feines Zeits 

alters von der Unantaftbarfeit der Mechte des Zaren; er unterwirft ſich 

gehorfam Diefer Ueberzeugung, und mehr gewohnt zu handeln als zu denken, 

Täßt er nie vorfäpli den Gehorfam gegen Iwan aus den Augen, den er 
als Stellvertreter des göttlichen Willens auf der Erde anflebt. Aber trotz ⸗ 

dem wird er jedesmal von Entrüftung übermannt, wenn er auf offenbare 
Ungerechtigkeit ftößt, und feine angeborne Geradbeit gewinnt die Oberhand 
über feine angenommenen Glaubensgrundfäge. Er handelt dann zu feinem 
eigenen Erſtamen ganz diefen Grundfägen zuwider; diefe edle Inconfequenz 
widerſproch aber allen Begriffen Jwans, die er ſich von den Menfhen und 
ibrem Treiben gebildet hatte, Die Ehrlichkeit und Offenheit Serebräny’s, 
welche weit entfernt find, je perſönlichen Vortheilen nachzugeben, entgingen 

Iwan durchaus nicht. Gr erkannte fehr wohl, daß Gerebräny ibn nicht 

täufcpen würde, daß er ſich ſicherer auf ihn würde verlaſſen fönnen ald 
auf irgend einen der vereideten Opritichnifs und er batte den Wunfc, 

ihn in feiner Nähe zu bebalten und zu feinem Werfjeuge zu madıen; aber 
zugleich fühlte er, daß dieſes Werkzeug, das zwar an ſich fehr hoffuungs ⸗ 
voll war, ihm unvermutbet aus den Händen gleiten könne, und bei dem 
bloßen Gedanken an dieje Möglichfeit verwandelte ſich Iwans Reizung zu 
Serebräng in Haß. Alerdings bewog das für jeden Eindruck böchſt 
empfaͤngliche Gemüth Iwans ihn bisweilen, feinen Bluttbaten zu entfagen 

und ſich der Reue zuzuwenden, doch waren das nur Ausnahmen; für ger 
wöhnli war er jo durchdrungen von feiner Unjehlbarfeit und von dem 

göttlichen Urſprunge feiner Macht, da er jede auch nur ſtille Mißbilligung 
feines Thuns als einen Eingriff in feine Rechte betrachtete, So war es 

auch jet. Er Fam zulegt zu der Meberzeugung, daß Serebränh unter die 
Zahl der Leute zu rechnen fei, welche er in feinem Reiche nicht dulden dürfe. 

So ift Serebräuy’s Schickſal entichieden; doc) heißt Iwan ihn von 
feinen Ketten befreien und ihm Speifen von feinem Tuͤche bringen. Gr 
jelbſt begiebt ſich auf die Balfenjagd und trifft hier zwei blinde Bettler mit 
ihrem Führer. Das drollige Weſen derfelden gefält Iwan, fo daß er 

ihnen befiehlt, id nad) der Slobode zu begeben, um ihn in der Nacht 
durch Märchenerzäplen eiuguſchläfern. Wir erlennen leicht in den dere 
meintlihen Blinden Perften und Korſchun, in ihrem Bührer Mitfa, Mit 

bangen Ahnungen drohenden Unheils nähert ſich Korſchun dem Zarenpalafte 
und beichtet zuvor noch feine ſchwerſten Unthaten. 
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Iman begiebt fih, von der Jagd ermüdet, früher als gewöhnlich in 

fein Schlaſgemach. Gleich darauf erſcheint Maljuta mit den Schlüffeln des 

Gefänguigthnrmes uud meldet, daß Serebräny feines Angriffs auf Wäfemsfi 
gertändig ſei; fonft hatte er nichts ausgeſagt. Da tritt Onufriewna ins 
Zimmer umd warnt Iwan vor den beiden Blinden. Doch der Zar nimmt 

zum Schutze mur den ſpitzen Eifenftab, wit dem er kurz zuvor Kurbefi’s 

Befandten den Fuß durcftoßen hatte, wirft ſich Halb entfleidet aufs Bett, 
unter deſſen Kopffiffen Matjuta die Thurmichlüffel gelegt Hat und. enläßt 
diefen nebft Onufriewna. Die Blinden treten ein, und nachdem der Bar 

fich etwas mit ihnen unterhalten, beginnt Perften zu erzählen. Iwan ſcheint 
nad und mac einzufchlummern ; doch als Korſchun ſich eben der Gchlüffel 
bemaͤchtigen will, richtet fid der Zar empor, flicht ihn in die Bruft und 

auf jein Rufen eifen Wache haltende Opritfepnifs herbei; Korſchun wird 
ergriffen, während Perfien Zeit geninnt, durch das Fenſter ins Freie zu 
entweichen. Gerettet war er zwar; denn an meitere Verfolgung war kaum 

zu denfen, da durch eine Feuersbrunſt, melde ſchon den größern Theil der 

Slobede ergeiffen Hatte, Mes in Vermirrung gefept war: doch ohne die 
Srlüffel it Alles verloren! Da tifft er auf Mitka, welcher ihm zu 
feiner Verwunderung erzählt, er habe ſich gegen die Thurmthür geftemmt 
und Diefe fei aus den Angeln gewihen. So ftürzen fie haſtig nad dem 

Thnrme zu, um Gerebräny zu befreien. Der aber erflärt: „Ic fann 
nicht mit end gehn! Ich habe dem Zaren verſprochen, nicht ohne feinen 
Willen die Slobode zu verlaffen und rupig mein Schickſal abzuwarten!“ 
Da nimmt Mitfa den erſchöpften Anis anf feine ftarfeun Schultern und 
Ale entfommen glücklich ins Freie. 

Maxim ift nad) feiner nächtlichen Flucht aus der Slobode am Morgen 

im die Nähe eines Kloſters gefommen; angezogen durch die überall herr« 
ſchende friedliche Ruhe tritt er ein, verlangt aber vor Alem feine Geele 
durch Beihte zu erleihtern. Voll Theilnahme hört der Priefter, wie 
Maxim alerdings Rußland liebe und bis auf den legten Blutotropfen verr 
theidigen werde, aber den Zaren und feinen Vater nicht lieben und ehren 

könne. Als er feinen Namen nennt und fi als Sohn Skuratoff-Beloti's 

zu erkennen giebt, tröftet ihn gerührt fein Beichtvater uud fpricht ihn frei 
von aller Schuld ; doch warnt er ibn, dem Beifpiele Kurboki's zu folgen. 

Mazim gefält das ille, arbeitſame Leben der Mönche fehr gut, und auch 
diefe gewinnen den fremublichen offenen Jüngling ſeht liebz; aber es treibt 
ihm hinaus, feine Kraft im Kampfe gegen die Feinde des Vaterlandes zu 

31” 
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verſuchen. Er verläßt das Kloſter, muß unterwegs anhören, wie eine 
Bauernfrau feines Vaters Namen gebrandt, um ihr Kind zu ſchrecken 
und zur Ruhe zu bringen und wird am Abend von Räubern gefangen 
genommen. 

Benige Werft entiernt von der Etelle, wo Mazim foeben überfallen 
iſt, lagert die uns fben befannte Räuberbande; nur Kotſchun fehlt, und 
es berrfeht ein ungewöhnlich lebhaftes Treiben unter ihnen. Die Einen 
behaupten, Perſten babe abfichtlich Kerfhun im Stiche gelafieu; Andere, 
ex Habe es aus Feigbeit gethan. Ale wollen zum zweiten Male nad) der 
Slobode ziehn. 

„Bir wollen die Slobode niederbrennen !* 
„Nieder mit den Opritfchnifs!“ 
„Nieder mit Perften! Der Anis fol uns führen! 
„Der Anis foll uns führen! Der Knie foll ung führen!” 
„Nach der Stobode! Nach der Slobode!“ tönt es lauter von alen 

Seiten. 
Perften , der eben mit Serebräng im Geſpraͤche begriffen ift, fordert 

dieſen auf, dem Drängen der Rente vorläufig nachzugeben und fih an ihre 
Spige zu ſtellen; er felbſt erflärt, daß er die Hetmanſchaft nern dem übers 
taffe, welchen Ale ermählt hätten. Da flellt ſich zur rechten Zeit eine 
Unterbredung ein: Ghfopfo führt Mayim geieffelt berbei und Alle find 
begierig, den Opritſcnik anfs Graufamfte zu Tode zu martern, Doch als 
Serebräny feinen Lebensreiter Mazim erkennt, ergreift er das Wort und 
befiehlt Kraft feiner neuen Hetmanswärde den Opruſchnik ſofort von feinen 

Beffeln zu befreien. Als er dann den Befehl giebt, ſich zum Aufbruche 
nach der Slobode bereit zu machen, eiſcheiut Poddubny mit feiner Abe 
theilung und führt einen gefangenen Tataren herbei. Gr erzählt von jeinem 
Zufammentreffen mit einer Schaar dieſer Heiden, wie fie das Land vew 
wüften und Kirchen und Klöfter zerftören und plündern. Die Entrüftung, 
welche Ale darüber zeigen, bewußt Gerebräng, um zu einem Zuge gegen 
die Tataren, die Feinde des Vaterlands und der Kirche, aufzufordern; 
daduich würden fie bei Gott Verzeihung für ihre Sünden erhalten, und 
auc der Zar werde fie wegen ihrer Verdienfte ums Vaterland wieder in 
Gnaden aufnehmen, Die Mebrzahl ift ſogleich mit dem Vorſchlage eine 
verftanden und der Dichter ſchildert uns num höchſt auſchaulich den Kampf 
mit den Tataren, defien Gingeleiten wir bier übergehen. Die Heiden 
werden gefhlagen, Mozim fält; großen Antpeil am Siege hat aber auch 
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Basmanow, der mit Serebräny zuſammenſtößt uud dieſen zu überreden 
ſucht, mit nach der Slobode zurückzukehren, um dort mit ibm die übrigen 

Günftlinge zu Mürgen und alein zu herrſchen. Doc voll Gfel wendet ſich 
Serebräny von ibm ab; nach der Slobode zurüczufebren gedenft alerdings 
auch er, ober nur um fi dem Gerichte des Zaren feinem Verſprechen 

gemäß zu fellen, und mit ihm zieht die größere Jabl der Räuber, während 
Perften nebft Mitfa ſich von ihnen trennen, um fi fpäter nach der Wolga 
zu Jermat Timofeitſch zu begeben, 

Heimgefebrt in die Slobode war auch Basmanow; doch als er dei 
Zaren feine Großthaten gegen die Tataren übertrieben anpreifen mil, zeigt 
ihm Iwan, daß er die Wahrheit ſchon fennt und will ihn eben febr falt 

entlaſſen. Da verſucht Basmanow das Aeußerfte, um fi in des Zaren 
Nähe zu haften, indem er MWäfemsti der Zauberei und des Berratbs ber 
ſchuldigt. Das reizt Imans Miftrauen und er benupt die Gelegenbeit, 

welche ipm Marofows Klagen gegen Wäiemofi bieten, um beide zu con 
frontiren, und da der Anis behauptet, von Maroſow zuerfl angegriffen zu 
fein, fo ladet er fie über zehn Tage wieder vor fein Bericht zu einem 
Zweifampfe. Wäfemsti, welcher den Ausgang dieſes Gotteögerichtes fürchtet, 

nimmt auc jet feine Zuflucht zu dem Müller. In der Mübfe trifft er 
Basınanow, der durch Zauberei des Zaren Gunſt wiederzuerlaugen wünfdt, 
Doch beachtet Wälemsfi diefen nur wenig und läßt den Müller ſchnell fein 
Schwert beſprechen. Dod das Ende des Gottesgerichts verberzufagen, 

ſcheut ſich der alte Heyenmeifter. 
So gerüftet, fonft aber mur leicht gewappnet tritt Waͤſemoli gegen 

den ſchwer gepanzerten Marofow unter Beifein einer außerordentlich großen 
Zufbauermenge in bie Schranken, Als aber das Zeichen zum Kampfe 

gegeben wird, verlaßen den kaum von feinen Wunden Genefenen folebr 
die Sträfte, daß er ſich weder auf dem Roffe zu halten, noch feine Rüfung 
au fragen im Stande iſt. Auch au Fuß vermag er nicht zu fümpfen, und 
er ift genöthigt, durch den Herold aus der Menge einen Stellvertreter für 
ih zur Aufnahme des Kampfes auffordern zu laffen. Dazu iſt Chomat, 
der Opritſchnik und Reitknecht Skuratows folort bereit; Maroſow aber 

hält e8 für unter feiner Ehre, mit einem fo niedrig Stehenden den Kampf 
aufzunehmen und es muß auch für ihm ein Eriapmann gefucht werden. 
Nah langer Paufe tritt zum allgemeinen Ergögen in die Schraufen Mitt, 
welcher in feinem Gegner den Räuber feiner Braut erkannt hat. Tolpiſch 
fteht er da und muß unter laut fallenden Gelächter von Geiten der Zus 
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ſchauer geſtehn, daß er Brünne und Schwert noch nie getragen habe. Doch 
verſtehe er mit einem Knüttel dreinzuſchlagen und auf Befehl des Zaren 
werden ihm mehre Gihenftämmehen zur Auswahl gebradt. Er zerbricht 

einige derfelben und wählt den flärkften Bauın, mit welchem er Chomat- 

der von feinen Waffen gar feinen Gebrauch machen kann, Anfangs vor 

fich ber auf dem Kampfplage berumtreibt und troß des Einſchreltens 
mehrerer Opritſchnits erfhlägt. 

So hatte der Zweifampf durdaus einen audern Ausgang genommen, 
als die Betheiligten erwarteten: Iman hatte beſonders gewünfht, Marofow 

zu verderben, Wälemsfi hatte gebefft, irgendwie etwas über Helena zu 

erfahren; doch lepterm ftand noch ein anderes Schidial bevor: als Maljuta 

Wilemst’s NKinge herbeibringt, muß er ſich als der Zauberei ſchuidig 
befennen und wird fofort in den Thurm geſetzt. Doc) fagt er trop aller 
Foltern mur aus, daß er einmal Basmanom bei dem Zauberer getroffen 
habe und auch diefer wird, zumal er das Amulet noch am Halle trägt, 

und der ebenfalla eingezogene Müller fofort gegen ibn ansjagt, leicht der 

Zauberei Überwiejen. Auch Marofow, der dem Zaren zwar ergeben, aber 
zu grade und ehrlich war, um alle feine Thaten zu billigen, trifft nahes 

Verderben; zur Tafel geladen vom Haren, weigert er fi, unter Boris 
Godunow zu figen, und zur Strafe wird ihm der Narrenmantel umgelegt. 
Jet zum Aeuherſten getrieben, gäblt er ale Frebel Imans in harten Worten 
auf und verfündigt mit prophetiſchem Geifte das Unglüd, welches als Gühne 
über das Reid) bereinbredhen werde. „Bon Weften wird Sigismuud mit 

Dentſchen und Binnen heranziehn, von Güden und Ofen der Chan, und 
der Zar wird vor ihm niederfnien und ibm die Schuhriemen füffen! Noch 
f&limmer aber wird fein der Fluch der Nachwelt und die ewige Pein, zu 
der ihm Gottes Gericht verdammen wird.“ ange bat er fo geſprochen; 

ſtumm und bleich Haben ihn Iwan und die Opritſchnits angehört; Niemand 
bar gewagt, ihn zu unterbredyen. Eudlich führt ihn Maljuta auf des Zaren 
Befehl ab zu dem Thurm. 

Furchtbar if das Gericht, welches jept folgt: Imans Lieblinge find 
verurtheilt, außerdem noch gegen 300 des Hochverraths angellagt und 

dur die Folter überführt. Auf dem Marktplage zu Aitaigerod werden 
18 Galgen aufgerichtet, ein bober Geeiterhaufen angezündet, und über 
demfelben ein ungehenrer Keffel mit Waſſer aufgehängt. Alles Wolf meidet 
den Plap des Schreckens, die Straßen find leer, fo daß Iwan die Mos— 

fowiter durch feine Opritfepnits zu Zeugen feines gerechten Gerichts mit 
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Gewalt zufammentreiben laffen muß. Gegen 180 als den weniger Schul⸗ 

digen wird das eben geſchenkt, die übrigen, unter ihnen and Maroſow, 
Korſchun und der Müller, werden zum Theil unter furchtbaren Qualen 
bingerichtet. 

Durch dieie mafjenhaften Beftrafungen gefättigt, fehrt der Zar milder 

geffimmt in die Slobode zurück; deßhalb nimmt au Godunow Gerebräny, 
der ja ebenfalls zum Tode verurtheilt war, freundſchaftlich bei ſich auf, 
er ſucht ibn fogar zu überreden, nad erlangter Verzeibung mit ihm um des 

Zaren Perfon zu bleiben. „So ift es, Anis!“ fagt er. „Es giebt jept 
nur zwei Wege: entweder wie Kurbofi für immer die Heimat verlafien, 
oder um den Zaren bleiben und feine Gnade ſuchen. Du willft weder 
das Eine noch das Andre: du bleibft im Lande und ftimmft nicht mit 

dem Zaren überein; das ift nicht möglich. Willſt du in Rußland bleiben, 

fo erlüe den Wien des Zaren. Und dann fannft du felbft ihm dahin 
bringen, die Opritichnina aufzugeben. Wenn z. B. wir beide zujammeite 

hielten, fönnte Einer den Andern unterftügen; beute ließe ich ein Wörthen 
fallen, morgen du; Etwas bliebe ihm immer im Gedädhtniße; fteter 

Tropfen höhlet den Stein." Doch Serebraͤnv's grader offener Charakter 

iſt dazu nicht gemacht, wiewol er zugiebt, daß Godunow fehr recht thue 
in diefer Weiſe zu verfahren, um jo mandes Unrecht zu verhindern. 

Der Zar, welcher die Nachricht von des Kuäfen Rückkehr fehr guädig 

aufgenommen bat, beſcheidet ihm nebſt den ihn begleitenden Räubern für 

den folgenden Morgen auf den Hof vor die Freitreppe. Nachdem Gerebräny 

und feine Leute zwei Stunden gemartet haben, erſcheint Jwan und fordert 
die feiner Entfpeidung barrenden auf, ihm als DOpritfepnife zu dienen; 
doch das lehnt Serebräuy offen ab, und bierin wird er noch von Micheitſch 

unterftüßt, welcher feit der Zerflörung von Maroſows Haufe feinen Herrn 
nicht wiedergeſebn hat, und ſich jet durch Die Menge zu ihm hindrängt, 
um ihn zu warnen. Zroß der flarfen Ausdrüde, deren ſich Micheitſch über 

die Opritſchnina bedient, ſucht der Zar doch feine milde Stimmung zu 
erhalten; ja als auch Onnfriewna ſich einmifht, um ihn von fernern 
Frevelthaten zurückzuhalten, wird er fogar humoriſtiſch, indem er im Scherze 

diefe feine alte Amme Micheitſch als Gattin an Stelle feiner fürzlih ver» 

Rorbenen Frau anbietet. Endlich befiehlt er Serebraͤnh's Begleitern zum 
Hrere zu floßen, den Anäfen felbft aber fordert er auf, in feiner Nähe 

zu bleiben. 
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‚Nitite“, fagte er woblwollend und feine Hand auf des Knäfen 
Siulter legend, „du haft ein ebrlides Hera, deine Zunge kennt feine Falich« 
beit; folhe Diener find mir nötbig. Tritt in die Opritichnina; id) 
gebe dir Wälemafrs Stelle! Dir traue ih, du wirft mich wicht 
verrathen + z 

Während nun ale Opritfhnifs vol Neid auf Serehräny blicken, 

bfeibt diefer fe. „Ih danfe dir, Herr, für deine Gnade; aber erlaube 

mir lieber, gleichfalls zum Heere im Felde zu floßen! Hier habe id) nichts 
gu thun, ich hin am das eben in der Slobode nicht gewöhnt; dort aber 
fan ich deine Gnade durch Thaten verdienen!" Go vermag weder der 

Zar noch Godunem, welder ihm nochmals ale Vertbeile feines Bleibens 
ſowohl für ihn als für das ganze Sand auseinanderfegt, Serebräuy zu 
halten, Sobald feine Leute durch ven Kreuzesfuß dem Zaren Treue gelobt 

baben, zieht er mit ihnen von dannen. Doc Abends zuvor bat er 
Micpeitih nah Helena ausgefaudt, Diefer hatte nämlich, von Perften 
zum Mäuller zurüdgefebrt, auf defien Wunfa) Helena mit fi genommen, 
um fle zu Marofow zu bringen. Als er aber die Abweienbeit deffelben 

erfubr, hatte er fie in ein Klofter geleitet, wo ſie vorläufig eine Zufluctss 

ſtätte gefunden. Ju der Nähe dieſes Klofters treffen Micheitſch und 

Serebräny, welcher feinen Leuten vorausgeritten ift, wieder zuſammen. 

Bol Trauer meldet Micheitſch, er babe Helena nicht mehr gefunden, — 

nur Schwefter Eudoxia babe er geſehn. Bei der Nachricht von Marofows 
Shidjal hatte fie den Schleier genommen, Doch Serebräny ift nicht zur 
Umfehr gu bemegen: er muß fie zum lehten Male jehn! Im Kloſter 
kommt er mit fo verftörten wilden Zügen an, daß ihm Die Pförtuerin den 
Eintritt verweigert , und die Aebtiffin fd nur ſchwer überzeugen laͤßt, er 
fonme allein in der Abſicht, von Schweſter Eudezia Abſchied zu nehmen, 

Doch endlich wird ihm ibr Anblick verftatter; lange vermögen beide wicht 
Borte für ihren Schmerz zu finden. Als aber der Auis ſich beflagt, 
daß fie den verhänguißvollen Schritt nicht länger binausgefdoben, daß 
ihnen fo ihr Lebensglück für immer verloren fei, erwiedert Helena: 

„Nein, Nitita Romanowitiö! Glü war uns nicht beftimmt. Das 
Blut von Druſchina Andreitſch wäre zwiſchen uns und das @lüd getreten. 
Meinetwegen ward er geächtet, id babe mich gegen ihn verjündigt, Ich 
mar Die Urfadhe feines Todes! Nein, Nikita Remanowitfcb, glüdlid bätten 
wie nicht fein fönnen! Und wer ift jept aud) glüdlic 2" 



Zur ruſſiſchen Romonliteratur. 465 

„30, wer iſt jeßt alüdlich?” wiederholte Gerehräuv; „Bott iſt dem 
beiligen Rußland wit anädig. Doc batte ih nicht erwartet, daß wir 
noch lebend für ewig Abidied nehmen müßten I" 

„Nicht für ewig, mur für diefes Leben!“ ſagte ſchmerzlich lächelnd 

Helena; „trage dein Kreuz, Nifita Momanowiti, wie ib mein Kreuz 
frage. Dein Theil iſt leichter als das meine. Du fannft das Vaterland 

vertbeidigen, aber mir bleibt nur für dich zu beten und meine Eünden 

zu. bemeinen Ir j 
„Bar für en Vaterland! Wo ift unfer Vaterland 2“ rief Serebräny 

aus. „Bor wem follen wir e8 vertbeidigen? Nicht die Tataren, der Zar 

verwũſtet das Vaterland! Mein Geift ift verwirrt, Helena Dmitriemna .. . 

Du allein baſt mich noch aufrecht erhalten ; jegt ift ades vor mir dunfel; 

ich fehe nicht mebr wo Lüge, wo Wabrbeit ift. Das Gute geht zu Grunde, 
das Böfe triumpbirt! Dft trat mir Kurbsfi in Die Erinnerung, aber ib 

babe diefe füntigen Gedanken von mir getrieben, felange mein Leben noch 
einen Zweck hatte; aber jept habe id feine Rebensaufgahe mehr, meine 
Kraft ift zu Ende... mein Geiſt verwirrt fich ...“ 

„Erlenchte dich Gott, Nikita Romanowitſch! Weil dein Glück zu 
Grunde gegangen if, wit du ein Feind des Meiches werden, willſt dem 
ganzen Rande entgegen treten, das vor ihm das Haupt beugt? Bedenfe, 

daß Gott uns dieſe Prüfung fendet, damit wir uns in jener Welt geläutert 

wiederfinden! Bedenfe das dein ganzes Leben und täufcpe nicht Dich ſelbſt, 

Nitite Romanowitſch!“ ... 

„Trage dein Kreuz, Nifita Romanowitſch!“ wiederholte Helena, — 

„Geb, wohin der Zar Dich ſchickt. Du haft dic) gemeigert in die Opritſchnina 

zu treten, dein Gewiffen muß rein fein, Zieh wider Rußlande Feinde; ich 
werde bis zu meiner legten Stunde für did) beten !* 

„Lebe wohl, Helena, lebe wobl meine Schweſter!“ rief Serebraͤnv, 
indem er ſich ihr um den Hals warf. „gebe wohl!“ wiederholte lie mit 
einem legten Abfciedsfuffe und verſchwand. 

Range blidte ibr Serebräng nad; wie betäuht fand er da, ſaſt Des 

mußtlos ließ er fih aus dem Stlofter biuausfübren; erft als die letzten 
Mlänge der Abendglocke in der Ferne verbaflten, trat ihm das Bewußtlein 
feiner Lage, feines Unglücks Marer vor die Seele, und es ſchien ibm, ala 

ob alle Bande, die ibn ans Leben fnüpften, gelöft fein, überal um ibn 

her nur falte hoffnungsloſe Einſamkeit ... 
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So ritt er feinem Schmerze nachhängend am folgenden Morgen an 
der Spipe feiner Abtheilung einfam und verlaffen dahin. Doc ein Gefühl 

tröftete ihn in feiner verzweiflungevollen Hoffuungslofigfeit: das Bewußts 
fein, er habe immer im Leben nach Kräften feine Schuldigkeit gethan, er 
fei immer den graden Weg des Rechtes gegangen und vorfäpli nie von 
demfelben abgemichen. Dieſes Bewußtſein verleiht ibm jept Kraft, das 
Leben uoch länger zu ertragen; ja er findet faft einen Genuß darin, eine 
geden? der Abſchieddworte Helena's, mit feinen Leuten ins Zeld zu ziehn, 
mit ihnen zufammen zu flreiten und feinen Antheil an der allgemeinen 

Noth zu ertragen, 

Hier endet die eigentliche Erzählung; doc fügt der Verſaſſer in der 
Kürze noch die meitern Schickſale der Nebenperfonen in den fpätern Perioden 
der Regierung Iwans hinzu und ſchlieht mit den Worten: „Laflen wir 
Verzeihung zu Theil werden den Sünden des Zaren Jwan; denn nicht 

er allein trägt die Verantwortlichkeit feiner Herrſchaft, nicht er allein trägt 

die Schuld au allen Willkürlichkeiten, Auflagen, Boltern, Straieu, die 

ſchon zur Gewohnheit geworden waren. Diefe empörenden Erſcheinungen 

waren durch die vorhergebenden Zeiten vorbereitet, und das Bolt, welches 

fo tief gefallen war, um ohne Entrüftung auf fle hinzublicken, tiied Jwan 
jelbſt dazu.“ 

„Doch And nicht felten Perfönlichfeiten wie Fürft Repnin, Fürſt 

Serebräny und Maroſow als leuchtende Sterne am troftlofen Himmel jener 

dunflen Nacht erſchienen, wiewol fie, nicht geflüßt von der allgemeinen 
Meinung, fraftlos waren, die tiefe Finfterniß zu vertreiben. Hochhalten 
aber müffen wir das Andenken derer, melde von Iwan abhängend, doch 

den Weg des Rechtes wandelten; denn ſchwer if’, in folder Zeit nicht 

zu fallen, wo alle Begeiffe umgefehrt werden, wo Kriecherei Tugend heißt, 
wo Vertath zum Gelege wird, und Ehre und Menſchenwürde ſelbſt für 
Verbrechen und Brevel gilt... Euer Zeitalter ſah Gottes Zorn darin 
und extrng ihn geduldig. Ihr aber ginget den Pfad des Rechts, ohne 
die At, ohne den Tod zu fürchten, und Euer Leben verfloß nicht ver 
gebens, denn Nichts auf diejer Welt vergeht Tpurlos. Vieles Gute und 

Böfe, das noch jept als räthfelhafte Erſcheinung im ruſſiſchen Leben ſich 
zeigt, birgt feine Wurzeln im dunkeln Schohe der Vergangenheit.“ 
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Berfen wir jept noch einen flüchtigen Blick prüfend auf das Banze 
zurück: die Fabel des Romans if nicht künſtlich verwickelt nod auf Uns 

wabrſcheinlichkeit baftrt wie fo häufig, befonders in engliſchen Genfationds 

romanen; fle ift einſach und trägt überall den Stempel der Wahrheit. 
Zwel fo edle Gharaftere, wie Serebräny und Helena es ind, die fo ganz 

für einander beftimmt feinen, werden durch die Macht der Verbältniſſe 

von einander getrennt, und als fie einander wiederum nahe treten, da 

baben die Umftände fie in eine Schuld verftridt, welde fle auf immer 

ſcheidet. Doc rein und ohne Flecken bleibt ihr edler Charalter, geduldig 

ertragen fie des Schickſals Prüfungen und gehn geläutert aus ihnen hervor. 

Trotz diefer Einſachbeit der Zabel fehlt dem Romane in Folge ber 

tünſtleriſchen Anordnung nicht das Epannende; die Darftellung iſt höchſt 
wechſelnd und mannigfaltig, überall dem Stoffe und der Gituation anger 
weſſen, Dayu in edeifter und gemäbltefter Sprache gebalten, fo daß in 
äferiiher Hinfiht dem Romane ales Lob zuerfannt werden muß. Une 
gegriffen dagegen iſt der hiſtoriſche Hintergrund dieſes fo treiflichen Ger 
mäldes; nicht als ob der Verlaſſer ſich Verftöge gegen die geſchichtliche 
Wahrheit hätte zu Schulden kommen laſſen: außer einigen Meinen Abweiche 

ungen, die im Wormorte felbft angeführt werden, wie die Verlegung der 
Strafe an Barmanon und Wäfemsfi, welche erft 1570 Matt fand, ins 
Zabr 1565, in welches die gange Handlung fält, herrfcht überall die ftrengfte 
biftorifebe Treue: faft ale Perfonen find hiſtoriſch, ſowie ihre Charakter 

Iebilderung fich gleichfals eng an die Ueberlieferung anſchlieht; ebenſo 
vorgfättig if die Darftelung der Gitten und Lebenogewohnheiten jener 
Zeit. Hinſichtlich Iwans felbft weicht Zolftei von der Ältern auch jept 

noch mannigfadh vertretenen Auffaffung ab: Iwan iR ihm nicht nur der 
granfane, biutdürſtige Tyrann, der fein Reich zu Grunde richtet; wenn 
er ibn auch nicht von aler Schuld befreien kaun, fo mildert er dieſelbe 
doch und hebt die beſſern Geiten feines Charafter und feiner Regierung 

bervor. Hier wollen wir in der Kürze einige leitende Gedanfen, die ſich 
im Romane verftveut finden, nochmals zufammenftelen. Iwan ift ein Kind 
feiner Zeitz er fept nur die Beſtrebungen feiner Vorfahren fort. Sollte 
Rußland groß und mächtig werden, fo mußte es vor Allem einig fein; 
die Macht der Theilfürften, der Bojaren mit ibren ſich durchkreuzenden 

und die Gefammtbeit ſchwächenden Sonderintereffen mußten gebrochen 

werden. Die Graufamfeit, mit welcher er dabei verſuhr, fönnen wir zwar 

night billigen, aber durch die ganze Richtung der Zeit entſchuldigen. So 
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iſt Iwan ſchrecklich uur den Großen gewelen, deren Macht er gebrochen 
bat, nicht dem Volke, das von den Großen bedrängt und bedrückt wurde. 

Im Gegentbeil bat er ſich die größten Verdienſte um dieſes ermorken, 
fomie um das ganze Band. Gr führte ein ſtebendes Heer ein und brach 
mit demfelben die ſich gegen die Gtautemact auflebnenden Ginzelgrößen; 
ſelbſt für feine Zeit hoc gebildet und fehr befefen namentlich in der 

beitigen Schrift und den Kirhennätern, forgte er für Einführung abend, 

ländifcber Bildung und Gemerhthätigfeitz fo fegte er die erften Drudereien 
an, berief Gelehrte, Küuftler und Gewerbtreibende befonders aus Deutſch- 

tand in fein Reich, Tnüpfte mit England Handelöverbindungen an, reinigte 
im Innern die Möfter und ordnete das Religion» und Gerichtsweſen. 

Aus den gründlichen Etudien, welche Braf Tolſtoi zum Bebufe der 

Abfaflung feines Romans gemacht bat, ift befanntlih aud ein Drama 
„Der Tod Zwang des Schreclichen“ entfprungen. Dieſes effectvollſte Stüd 

der gegenmärtigen ruſſtſchen Bühne verdient mobl ganz ins Deutſche 
überfegt zu werden, 

Dr. 9. Ebeling. 
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Vorſchlag zu einer ländlichen Sanitätsordnung. 

Das inufende Jabt if für unfer Laudoolk von weitgehender Bedeutung 
gewefen durch die Einführung der neuen Gemeindeordmung. Es ift damit 
felbfändig geworden, d. b. losgelöü von dem vormundidaitlihen Berbäfts 
niffe zu feiner Gutsberrſchaft. Die große Bedeutung Diefes Actes auseins 
anderqufegen gehört nicht hierher, wohl aber ſcheint es am Plug, jept 
aud wieder eine andere Frage, die meiner Anſicht nad nun nothmwendig 
der folgende Schritt auf der Babn des Fortigpritts fein muß, in Anregung 
zu bringen. Ich meine die Sanitätsirage für unfer Landvoll, Bou einer 
Reform diefes Zweiges kann füglich nicht die Rede fein, denn bisher hat 
eigentlich in der Beziehung nichts exiſtirt, es handelt ſich um eine Neu— 
ſchaffung. Die Borbedingungen für eine ſolche [deinen aber da zu fein. 
Der Bohltand unferer Bauern if von Jahr zu Iabr im Wahlen ber 
griffen, die allgemeine Bildung fareitet fort, die obligatoriſche Einfüh⸗ 
rung der Dorf und Parodialfhulen, diefer erfte Schritt zur Hebung der 
Volfsbildung if durcgeführt: foll denn mun endlich nicht auch was ge» 
ſcheben für ihr leibliches Wohlbefinden? 

Auf eine Begründung des Ausſptuchs, daß bisber eigentlih noch 

nichts, wenigftens noch nichts wefentlih Nugenbringendes geſchehen ift, 

fondern, daß mir es wirklich mit einer Neuſchaffung zu thun haben, 
brauchen wir und hier nicht weiter einzulaſſen, zumal wir ſelbſt ſchon vor 
einigen Monaten in diefen Blättern den Stand der Sanitätsverbältniffe 

bei unferem Landvolk auseinanderzufegen geſucht haben. Gin Gleiches ift 
au ſchon im Jahre 1864 von anderer Seite durch diefe Zeitfchrilt ger 
ſchehen: das Bedürfnig if alſo lebhaft da. Gerade der zunächſt Ber 

theiligte freilich, der Bauer jelbft, wird das nicht zugeben. Der fleht 
eben doch noch zu fehr im Anfang feiner Bildung und hängt am Ather 
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gebrachten, ihm fteht in diefer Sache darum auch fein maßgebendes Urs 
theil zu. Iſt er Doch nicht nur der neuen Gemeindeverfafjung, fondern 
ebenfo auch der Schulfahe anfangs nur oppofltionel entgegengetreten. 

Die leptere iſt ihm nun ſchon vollfommen zum Bebürfni geworden und 
er würde fie gewiß für feinen Preis mehr aufgeben, und auch die erfiere 
wird ihm von Tag zu Tage Marer als ein großer Schritt zur Hebung 
feines Standes. So wird es aud mit einer ind Leben gerufenen Sauitäts⸗ 

ordnung geben. 

In analoger Weile wie bei Einführung der Schulen wird alfo auch 

bier zu Anfang ein gewiffer Zwang ausgeübt werden müfen. Ein Kind 
fan ja oft and zu feinem eigenen Nuhen nur mit Zwang und Ekrafen 
gelenft werden umd in Betreff der Bildung Reben unfere Eften und Letten 
doch noch auf der kindlichen Stufe, fle find, wie ein Gorrefpondent der 
Rigaſchen Zeitung (9 AO dieſes Fahre) febr treffend fant, durch die 
neue Gemeindeverfaffung aus der Kindheit in die Flegeljahre aber noch 
nicht in das urtbeilsfähige Dannesalter getreten. Gin gewiſſer obrigfeite 

licher Zwang, d. b. die Grlaffung eines Ganitätsgefeßes, if alfo der 
einzige Ber, auf dem in diefer Beziehung mas erreicht werden kaun. 
Das Mittel aber, das im dem fehen berübrten Artifel im Julibeft 

1864 dieſer Zeitihrüt vorgeſchlagen wird, d. h. die rein ftantliche Rege⸗ 
fung dieſer Angelegenbeit anzuftreben, ſcheint auch uns aus den von Der 
Redaction ebendafelbft angeführten Gründen nit das Rictige zu fein. 

Die von den Bauern zu leiftenden Opfer müſſen ſelbſtverſtaͤndlich 
weit größer werden als bisher; ihnen fol ja aud der Nupen zu Gute 
fommen. Das Einzige, mas bisher zur Erreichung des uns beidältigenden 
Bmedes den Bauern zur Luft gelegt worden ift, war eine jährliche Abgabe 
von 10. Kop. auf die männliche Revifionsfeele. Schon a priori wird man 

wir zugeben, daß damit nichts erreicht werben fann, und das bat denn auch 
meiner Anficht nach der bißherige Erloig gezeigt. Den Höfen aber kann 
man, nadıdem die Bauergemeinden eben gang auf felbftändigen Fuß gefteft 
And und außerdem auch wicklich der Woblſtand unter ihnen jährlich 

wähhft, mit mehr zum Beſten der erfteren übermäßig große Opfer anfe 
bürden. Iufofern bietet vielleicht gerade jept die Zeit nad Ginführung 
der neuen @emeindeordmung den günftigften Moment dar, indem namentlich) 
einmalige größere Geldopfer dem Ginzelnen dadurch meniger fühlbar ge» 
macht werden, daß den Gemeinden jegt eine mehr oder weniger freie 



Voꝛſchlag zu einer laͤndlichen Ganitätsorbnung. ai 

Verfügung über das in früheren Zeiten in der f. g. Gemeindelade anger 

fammelte Eapital zugeftanden worden if. 
Nothwendig aber ift vor Allem ein einheitliches Vorgehen ſowohl der Ger 

meinden der privaten ald der publifen Güter, damit wicht eine exceptio⸗ 

nelle Gtelung der lepteren, wie ſchon fo oft in Livland, aud bier der 
ganzen Sache flörend in den Weg trete, 

Drei Hauptpunkte Ad ed, die id) in Betreff der und beihäftigenden 
Brage gern in Anregung bringen möchte: 1) allgemeine Anftellung von 

Aerzten auf dem Rande; 2) Herftellung eines mohleingerichteten Hofpitale 
für jeden Arzt und 3) eine Regelung der allgemeinen Sanitätsverhäftniffe, 
d. h. Handdabung der Sanitätspolizei durd ſ. g. Eanitätäconmiffionen. 

Man mag fih wundern, daß ich nicht als vierten Punft auch die 

Anſtellung egaminixter Hebammen nambaft gemocht babe, die Mandem 
vieleicht als das ſchreieudſte Bedürfniß erſcheinen wird. Ich leugue die 
Notwendigkeit derfelben durchaus nicht, eigene Grfabrung aber hat mir 
gejeigt, daß der Wirffomfeit einer deutſchen, gebildeten Hebamme unfer 
Landdolt fi noch unendlich mehr widerfeßt als derjenigen des Arztes. 
Ich glaube daher, daß eine foldhe fürs Erfte nur durch freie Nebereinfunft 

von den Höien zu unterhalten möglich fein mind. Als anzuſtrebendes 
Biel zur Ergänzung der Sanitätsorduung wird auch dieſes allerdings bin, 
geftelt werden müffen. 

Bas den erſten Punft anbetrifft, fo finden wir in dem bereits mebrs 
fach eitirten Aulfag diefer Blätter (Juli 1864) folgende Angabe: „Die 
Zahl der Laudaͤrzte in Livland iſt gering, denn wir haben ihrer faum 60 
bei einer ländlichen Benölferung von eima 800,000 Köpfen. Dazu 

fommt, daß mehrere Diefer Aerzte in den Meinen Städten unferes Landes 

wohnen und nur deren nädfte Umgebung zu beforgen pflegen. Co 
tommen denn durchſchnittlich 12,000 Landbewohner auf einen Art. Jeder 

Verftändige wird zugeben, daß dies ein ſchreiendes Migverhälmiß if, ber 
ſonders wenn er berüdfichtigt, über wie große Räume die Bevölkerung 

Livlands ausgebreitet ift, da kaum 1000 Menihen anf der Onadratmeile 

wohnen.“ Es müffen alfo offenbar viel mehr und zwar ganz regelmäßig 
auf gewiſſe Bezirke vertheilte Aerzte angeftellt werden, denn je größer der 
Birkungstreis eines Landarztes ift, deſto weniger fann feine Thätigfeit 
eine uußenbringende fein. 

Aber auch der zweite Punkt, die Einriptung von Hofpitälern, iſt ein 
uothwendiges Erfordernig, um die ärztlihe Praxis fruchtbar zu machen. 
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Einestheils braucht der Arzt feine Zeit nicht fo zu zerftüdeln, wenn ex nicht 

für einen Kranfen oft Fabtten machen muß, die ıbm faft den gamen Tag 
foften. Dann aber, was ned wichtiger iſt, fan er mur fo den Verlauf 
ſchwerer Krankpeiten genügend beobachten, um aud mit feiner therapeutie 
ſchen Hülfe erforießlichen Augen zu Riften. Eudlich giebt es Krankheiten, 
wie z. B. Syphilis, die ſchon um der Umgebung willen gar nicht anders 

als ın einem Hoſpitale behandelt werden können. In Dielen lepteren 

Bälen ind die Gemeinden bisher verpflichtet geweſen die Kranfen in die 
Kreishofpiräter au ſchaffen, was ibnen oft nicht unbedeutende Infoften ver 

urſacht hat. Daß diefe fortan fortlalen würden, darf bei den zu 

erbebenden Laſten jür Einrichtung der Hofpitäler nicht unberüdfigtigt 
bleiben. 

Drittens endlich die Gonftituirung von Sanitätscommiſſtonen als 

Drganen einer laͤndlichen Sanitätspolizei iſt vieleicht dasjenige, was bei 
einer zwerfentfpreenden Durchführung die größten Schwierigkeiten machen 
wird. Nichts defto weniger balte ich doch ein derartiges JInſtitut für 
durchaus nothwendig und vermeife dabei 4.9. nur auf das im Juuiv.J. 
von mir in dieſer Zeitſchrift Mitgerbeilte. Die Schwierigkeiten, mit denen 

dieſe Ginrichtung zu Fämpien haben würde, liegen eben darin, daß auf 
dieſem Gebiete das reine Medicinalweſen Hand in Hand geben muß und 

zum Zbeit geftügt wird, zum Theil abhängig ift von den verjhicdenften 
ſtaatlichen Juſtitutionen und agrariiden Verhältniſſen. Wir bielten z. B. 
die Ueberwachung einer geſehlichen Bauorduung auf dem Lande für eine 
der weſentlichſten Functiouen ſolch einer Eanitätscommilfien. Eine ſolche 
Bauordnung aber egiftirt in unferem Staate nicht imd iſt zu fehr bineine 
ſchlagend in andere wirthſchaftliche und lepislatıve Verbältniffe, Die und 
nit direct tangiren, als daß mir es wagen fönnten deu Vorfchlag dazu 

im diefen Eutwurf hineinzuziehen. Sie bleibt einſtweilen ein pium desi- 
derium. ” 

Um aber auch andere Echwierigfeiten dabei thunlichſt zu überwinden, 

kann Die Tbätigfeit des Arztes uicht aleın genügen, ed muß Durch ein 

einbeitlihes Zufammenwirfen der verſchiedenſten Elemente der ländlichen 

Bevölterung deſcheben, d. h. es fann die Aufgabe nur von einer Gommifflen 
erfüht werden, Die Mithülfe des Kırqivielsgeiitlihen muß z. B. durchs 
aus in Anfprud) genemnien werden. Gr fennt oft am beiten Die einzelnen 
Mängel und Schäden aud in rein leiblicher Beziehung, an denen die 
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Lente laboriren, er bat aber andererfeits auch die meifte Gelegenheit und 

das erforderliche Zutrauen, um belebrend und überzeugend nad allen 

Seiten hin zu wirken. Gin baͤuerliches Glied aus jeder Bemeinde ift 

ferner deßmegen mothwendig, um als directes Vermittelungsorgan der 
Commiſſton wit dem Bolfe zu dienen. Nur durch diefe bäuerlichen Beie 
fiher kann rechtzeitig der Commiſſion von alen in ibre Thätigfeit ſchla⸗ 
genden Lorkommniffen berichtet werden und nur fie fönuen zur directen 

Eontrole über die von der Commiſſion angeordueten Maßregein beuupt 
werden, 

Außerdem fol, wie wir unten fehen werden, die Gommiffion unter 
Umftänden Geldcontributionen den Gemeinden auferlegen fönnen; die lee 

teren müſſen alſo auch durch ihre Vertreter eine Stimmberehtigung haben, 
Man wird vieleicht Dies für einen Eingriff in unfere pofitiiche Verſaſſung 
hatten, die Bisher dem Bauern noch in feiner Weife ein Votum in Nnges 
Tegenbeiten des ganzen Kirhfpiels zugeſtanden hat. Ihm wurde einfach 
jeder Mujorirätsbefhluß Der Gutöberren auf dem Kirchſpieleconvent 
vetrovirt, wenn er ihm aud mod fo bobe Laften auferlegte. Das iſt nun 
aber doch feiner heutigen politifhen Stellung nicht mehr eutſprechend und 
muß über furz oder lang anders werden. Zorer Aufgabe gewiffenbaft 
nachkommende bäuerlihe Glieder der Sunitätscommilften aufzutreiben, 

wird gewiß aud) eine große Schwierigkeit jein, fo daf anfangs ibre This 
tigkeit wohl namentlich vom Arzte fehr zu benuffictigen fein wird. Das 
darf aber wieder wicht zurüdichreden. 

Solieblich ſind als Glieder der Commiſſion ned die Kirchenvorſteher 
nothwendig, ſie folen die executive Gewalt derfelben repräfentiren, zugleich 

aber auch als Vertreter der zugebörigen Höfe und als Vermittler mit 
dem Kirchſpielcouvent, defjen Betheiligung an der Sache doc unter Ume 
ſtaͤnden nicht zu umgeben fein wird, dienen, 

Nach diefen drei Gefihtepunften alſo will ich es verſuchen in Nadır 

ſteheudein das Project gu einer in Pivland auf dem Lande einufährenden 
Sunitätsorduung zu entwerfen, Weit entfernt aber bin ic Davon mit 

deinfelben irgend welche Anfprücpe auf Vollkommenheit zu machen, fondern 
wůnſchte nur Damit eine Anregung oder höcftens eine erfte Grundlage 
zu weiteren Arbeiten auf diefem Gebiete gegeben zu haben, 

Baltifce Monatefcrift, 8. Jahıg., Wb. AV, Heft 6. 32 
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Sanitätsordnung. 

L Bon den Kirchſpielsärzten. 

81. Jedes Kirchſpiel, das nicht weniger als 3000 männliche Re⸗ 

viftensfeelen bat, muß einen Kirchſpielsarzt anftellen. Iſt ein Kirchſpiel 

aber Meiner, fo bat e8 ſich mit einem anderen benachbarten zu dem Zweck 
zu vereinigen. 

82. Die Salarirung des Arztes if auf Die Weile zu beidaffen, 
daß jede männlibe Mevifionsieele der Bauergemeinden 20 Kop. jäbrlid 
und jeder Hof wenigftens daſſelbe wie die gefammte zu ihm gehörige 
Bauerngemeinde zu zahlen bat, 

8 3. Außerdem ift dem Arge von dem Kirchſpiel (reſp. den Kirch ⸗ 
fpielen) ein angemeffenes Quartier nebft Bebeizung zu beſchaffen. Zu 
erfterem iſt möglich im Centrum des Bezirfs ein Grundſtück zu acquiriren 
und auf demfelben die für den Arzt und das ipäter zu erwähnende Hofpital 

nothwendigen Baulichfeiten vom Kirchſpiel zu errichten und zwar in der 

Weile, daß entweder ein Capital beſchafft wird, deſſen Verzinfung mit 
einem gewiffen Tilgungsfouds wieder den Höfen und Banergemeinden zur 
Kaft fält. Oder aber es wird auf Die Weile ermöglicht, daß die Höfe 

das Baumaterial ftellen, die Bauern aber die Anfubr und Stellung der 

zum Bau notwendigen Handlanger beiorgen. Die erforderlide Summe 
on baarem Gelde wird dann zur Hälfte auf die Höfe revartirt, in dem 
Verhältnig der Größe der zu ibnen gebörigen Bauergemeinden. Die 
andere Hälfte aber haben die Bauern zu tigen und zwar mit Genchmie 

gung der Dberbebörde aus der Gemeindelade, Das Holz zur Bebeijung 
der Wohnung des Arztes wie des Hofpitales wird von den Hölen herge- 
geben. Die Bauern aber haben die Anfuhr au beforgen. 

84. Gima notbmendige Reparaturen oder Ergänzungen an den Baur 
lichteiten werden von der Sauitäts - Commiſſton beratben und, wenn von 

ihr angenommen, durch Die Kirchenvorſteber dem Kirchſpiels ⸗Convent vors 

gefeqt, der Dann Durch Majorität den Vorſchlag biligt oder niet, im 
erfteren Falle aber wieder der Commifſton zur Ausführung nach demfelben 
Modus wie den Neubau überniebt, 

85. Verlangt das Kirchſpiel vom Art, daß er feine Fahrten and 
fepließtich oder heringungsmeile mit eigener Equipage made, fo bat 
8 ibm aud Die Zourrage für Die erforderliche Anzahl von Pferden zu 
flellen. Wo nicht, fo wird der Arzt zu jedem Kranken ahgehoft. 
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8 6. Eine Apotbefe wird vom Arzt entweder auf eigene Rechnung 
oder auf Rechnung des Kirchſpiels verwalte, Im beiden Zällen it der 

Arzt berechtigt, beim Verkauf der Mediermente gewifie Procente hinzuzu⸗ 
ſchlagen zur Beioldung eines Discipels. Wo übrigens der Ort geeignet 
erſcheiut, ſtebt au nichts im Wege, Daß ih ein Apotheker, wenn er die 
Eoncejfion dazu erlangt, auf eigenes Riſico niederlafle. In welchem Kalle 

aber die Apotbefe nur in nächſter Nähe der Wohnung des Arztes jein darſ. 

8 7. Liegt ein Kirchſpiel in der Mäbe einer Stadt, d. h. fo weit, 
daß das entferntefte Gut nicht weiter als 20 Werft von der Stadt if, 
fo tanu es feibftverftändlic einen im Der Stadt anfüßigen Arzt engagizen, 
der aber im Uebrigen denjelben Obliegenheiten nachkommen muß wie die 
Kirhipielse Aerzte. R 

$ 8. Der Arzt hat folgende Verpflichtungen : 
1) Alen in feinem Bezirk vorfonmenden Krankheitsfälen mit feiner 

Hülfe beiquftehen, wo es mötbig if durch periönliden Beſuch der Aranfen 
oder durch ambulatorliche Bebaudlung. 

2) Das ihm zar Verfügung geftellte Hofpital gu beforgen und die 
Verwaltung deſſelben, jo weit fle unten normirt ift, au übernehmen. 

3) As Glied der fpäter angufübrenden Ganitäte-Eommiffion zu wirken, 
Anmerkung. Die obligatorifhe Auftelung einer egaminixten Ger 

bamme für das Kirchſpiel kaun vielleicht noch nicht gefordert werden, ift 

aber jedeufalls durch freie NMebereinfunft der Betheiligten überall zu erftreben 
und zu dem we auch bei Errichtung des Hufpitalgebäudes eine Wob⸗ 
nung für eine ſolche in Ansft zu nehmen. 

M. Bon den Kirchſpiels-Hofpitäleru. 

$ 9. Jedem Kirchſpiels-Arzte ift ein Hoſpital in der Nähe feiner 

Wohnung zur Verfügung zu ſtellen. 
$ 10. Die Heiftelung des dazu erfordeilihen Gebäudes geſchieht 

auf diefelbe Weile wie die der Wohnung des Arztes (8 3) Der Modus 
der Auſchaffuug des norbwendigen Inventars, bleibt dem Grmefen, der 
Sanitärs-Gommilften überlaffen. 

$ 11. Das Hoſpitol muß enthalten: eine männliche und eine weib» 
Hide Seite, jede mwenigftens mit 2 Zimmern, von denen jedes feinen bes 

fonderen Güngang bat, ferner ein Zimmer zur Wohnung für eine Wittdiu 
und Kranfenpflegerin, eine Leichenktammer, einen Raum zum Baden, eine 
Küche und zwei Abtritte für die beiden Seiten. Wünfchenswerth wäre es 

32° 
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außerdem, daß fehon bei der Anfane auf eine Wohnung für die etwa ans 

qufteflende Hebamme Rüdfiht genommen würde. Die Ginridtung des 
Hoipitaler aber muß vollftändig wenigſtens für 8 Betten fein. 

812. Die Verwaltung des Holpitals wird von der Sanitäte 
Commiſflon beiorat. Diefelbe hat Sorge zu tragen für die erfte Herbeis 

ſcaffung des erforderlichen Inventors und die fpätere Erhaltung und Gr 
gaͤnzung deſſelben. Cie bat ferner eine Wirtbin und Kranfenpflegerin in 

einer Perfon anquftellen. Sie führt die Rechnungen des Hoſpitals und 

mäbft zur Vereinfachung der Geſchäfte aus ibrer Mitte einen Kaffenführer, 

der jährlich Rechenuſchaft abzulegen bat. Der Arzt bat die Behandlung 

der Kranfen zu beforgen und Aufnahme, fonie Entlafjung derjelben aus 
dem Hefpital zu beftimmen, Unter feiner Directen Gontrole ftebt die 

Birtbin. Etwa vorzubringende Klagen über dielelbe geben an die Sanitäts- 

Commiſſion. 

$ 13. Die Wirthin und Kranfenpflegerin erbaͤlt eine regelmäßige 

jährliche Befoldung von 50 Abt. ©. und ein Deputat von 15 Loof 

Roggen, 12 Lool Gerfte, 2 Loof Erbien und 12 Loof Kartoffeln. Das 

boare Geld ift aus der fpäter anzuführenden Hoſpital-Koſſe zu entnehmen, 
das Deputat aber wird auf die Bauergemeinden repartirt, 

$ 14. Die Wirthin und Kraufenpflegerin hat die Verpflichtung, 
alle erforderliche Pflege und Hülfeleiftungen bei den Kraufen zu beforgen 
und fe außerdem zu beföftigen, molür fie je nad) der unten angeführten 
vom Arzt angnordnenden Portion 25 und 20 Kopeken täglich für jeden 
Kranfen extra bezahlt erhält. Außerdem hat fie die Waͤſche der Krauken 

zu beſorgen und für Reinlicfeit und Ordnung im Haufe zu verantworten, 

$ 15. Aufgenommen in das Hofpital kaun werden jedes Glied der 

zu dem Kircſpiel gebörenden Bauergemeinden und jeder Knecht eines 
dahin gehörigen Hofes für eine Zahlung von 10 Kap. täglich außer den 
Arzeneien.”) Bei folben, die in die Armenfifte einer Gemeinde gehören, " 
bat Diele die Zahlung zu leiften. Die erwähnten Einnabmen fließen direct 
in die vom Kaffenführer verwaltete Hofpital- Kaffe und werden, wo erfor 

>) Im Betreff des Modus der Beifleuer zum Hofpltal, daß der einzelne Kranke nur 
einen heil trägt, der andere Theil aber durch regelmäig jährlih zu entrißtende Beir 
träge von der Gefammtbeit aller Geneinten beftitten werden fell ($ 17), fann ich nur 
meine eigene Grfabrung anführen, dab ein zu bobce tägliches Berpflegungegel® fait jeden 
bäuerlichen Aranten vom Gofpital abferedt, daß e& aber dagegen für die Gemeinden als 
Gefammtbelt ein Geringes if, den erforderlichen Met jährlich zu deden, 
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derlich, durch die Gemeindegerichte beigetrieben. Fremde, nicht in den 
Bezirt gebörige Perfonen, die in das Hofpital aufgenommen zu werden 
wünfden, zublen 25 Kop. täglich. 

8 16. Don dem Arzt wird für jeden Kranken beftinmt, ob er die 
eiſte oder zweite Portion zur Velöfligung erhält. Die Ieptere befteht in 
der auf den Höfen üblichen Koft für einen Knecht, Die erftere dagegen muß 
täglich eine Fleiſchſpeiſe enthalten. Ueberbaupt aber ift die Beföftigung 

der Goutrole des Arztes unterworfen, 
$ 17. Die Einnahmen des Hofpitals beftehen: 1) aus den oben 

genannten täglichen Zablungen der Aranken, 2) aus einer regelmäßigen 
Beifteuer der Bauergemeinden, die aus den Zinien der Gemeindelade oder 

aus den jaͤhrlich einlaufenden Papftenergeldern zu entnehmen ift und 5 Kop. 

ver Kopf maͤnnliche Nevifionsieele betragen fol, 3) aus Eytra-Ginnahmen, 
die entweder durch Schenkungen oder mildtbätige Collecten einlaufen. 

$ 18. Diefe Kafje dient dazu, Die Wirthin für Beföftigung der 
Kranfen zu entſchädigen und ferner die laufenden Ausgaben des Hoſpitals 

zu beftreiten. Verwalter wird fie vom Kaffenführer im Namen der Sanitätde 

Gommifton, Bei unvorbergeiebenenen Mebrausgaben z. B. beim Ausbruch 

einer Epidemie bat die Canitärs- Eommilften das Recht, das am Ende 

des Jahres entftebende Deficit durd eine neue Revartition auf die Ger 

meinden zu deden. Etwa nacpbleibende Ueberſchüſſe aber werden zum 
Beften des Hofpitals von der Sanitäts-Commilften verwandt, 

1. Ben den Sanitäts-Gommiffionen, 

8 19. Jedes Kirchſpiel (reſp. Kirchſplels ⸗Complex) hat eine Sanitäts» 
Gommilflen zu bilden, beftebend aus 4) den Kixhenvorflehern des Kirch- 

fpiets, von denen einer das Praͤfidium führt (wo mehrere Kirchſpiele ver 
einige And, iſt aus jedem ein Kirchenvorfteher dazu zu wählen), 2) dem 

Arıt, als dem Sachkundigen, 3) dem KirbfpielsrPrediger (reſp. den Kirche 
fpiels » Predigern) und A) von einer noch mäher zu beftimmenden Anzahl 

von Vertretern der Banergemeinden. 

820. Die Sanitaͤts-Commiſſion hat in ihrem Bezirk für Alles 

Sorge zu tragen, was in das Gebiet der Ganitätöpflege gehört, le bildet 
die Sanitätspolizei auf dem Lande und hat durd die Kirchenvorfteher ald 

ſolche auch executwe Gewalt. Ihre Obliegenheiten beftehen fpecinlifttt in 

Bolgendem : 
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1) Sie bat in dem ihr anvertrauten Berirk aufs forgfäftigfte zu achten 
auf alle gelundbeitftörenden Einflüffe und fol diefe mit den geſetzlich ibr 

zu Gebote flehenden Mitteln aus dem Wege zu räumen ſuchen. 

2) Sie hat namentlich, fo bald and bei uns endlich eine fo noth« 

wendige Bauorduung auf dem Lande geſehzlich angeordnet fein wird, diefe 
zu Überwaden. 5 

3) Sie hat aut den Verkauf die Gefundheit ftörender Lebensmittel 
gu achten und einen ſolchen folort, wo gebörig, unguzeigen. 

4) Sie hat bei etwa ſich zeigenden anſteckenden Krankheiten oder 
Epidemien gleich ber die notbwendigen Worbeugungsmittel zu Rabe zu 
geben und etwa anzuordnende Desinfectionen oder ſonſtige Maßregeln 
zu Überwadden, mas in erfter Gtufe durch die aus den Bauergemeinden 
gewählten Glieder der Gommilften, weiter aber Durch den Arzt oder ein 

anderes Glied zu geſchehen hat. 
5) Bie oben erwähnt, Liegt ihr aud die Verwaltung des Hofpitals ob. 
6) Die Schugblattern-Impfung und namentlih die Revaccination if 

von der Gommilfion zu überwaden. Die Gemeinde» Jmpfer baden 

ihr Die Impfliften zur erſten Revifion vorzulegen, und erft, nachdem fie 
von ihr gebilligt And, geben fle weiter an das Impf-Comite. 

7) Sie fol mit alen idt zu Gebote fiehenden Mitteln gegen das 
Unwejen ber Quadfalberei und den unerlaubten Verkauf von Arzeneimitteln 
au Belde ziehen. 

$ 21. Um alen diefen Anforderungen nadzufommen muß Die Com— 
müfon wenigftens alle 3 Monate ein Mat zufanmenfomnen. Außerdem 

aber fann no bei befonderen Gelegenheiten auf den Wunſch eines Gliedes 

die Gommilfton vom Präfes zujammenberufen werden. Die Berfammlungen 
finden im Haufe des Arztes ſtait und dieſer bat auch über diefelben ein 
Protocel zu führen. 

$ 22. Beſchlüſſe meiden von der Gommüfflen durch Daforität gefaßt, 
wobei aber, da der bäuerliche Theil im der großen Mebizabl iſt, den 
lachenborſtehern, dem Arzt und dem Prediger jedem zwei Stimmen, den 
"Vertretern der Yauergemeinden aber je eine Grimme zuſteht. 

823. 68 flebt der Gonmifften frei, zur Griühung einzelner ibrer 
Dbliegenbeiten einzelne Glieder, wie namentlich den Arzt, an felbftändigen 
Handeln zu bevolmäghtigen. 

Dr. V. Holfl. 
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Fer große Fortihritt der Menſchbeit iſt der ſchwer errungene Preis 
beißer Kämpfe, felhft dann, wenn es fih um rein techniſche Fortſchritte 

bandelt umd menn die Verfechter derfelben ſich von aflen Eztravaganzen 
frei haften. Eaus, der geniale Vorläufer Warts, Stepbentons und Fultons, 
farb als angeblich Wabnfinniger im Gefängniß, und das erfte Dampfſchiff 
murde lange Zeit von den praktiſchen Yaukee's als eine Thorheit verlacht. 

Selbſt Napoleon I. nannte Die electriſche Telegrapbie verächtlich, eine idee 
germanique, und A, Smith, ver unfterblihe Begründer der wiſſenſchaft- 
lichen Nationalöfenomie, verkannte Die Kortichrittöfähigfeit der Menichheit 

fo ſehr, daß er die Erwartung eine vollftändigen Sieges der Handels⸗ 
freiheit in Großbritannien für etwas Utopiſches erflärte. Welcher Wider- 
ftand murde nicht von den „Fachmännern“ und „praftiihen“ Leuten der 

Aufbebumg der Folter, der Herenproceffe und der Ketzereigeſehe entgegen 
gelegt! Wo find afle jene „umumflößlicen" Beweiſe geblichen, daß die 
Einbeit Deutjhlands und die Einbeit Italiens eine Unmöglichkeit fein? 

Heinrich v. Zreitichfe bat eine nicht einmal ganz vellfländige Lifte der 
Beweife gegen Die deutfhe Einbeit zufammengeftellt, welche nicht weniger 
als 15 Nummern umfaßt, d. b. ungefäbe balb feviel al& die Zahl der 

Beweiſe für den potbageräifchen Lebriag. Selbſt ein fo ausgegeidneier 
Nationaldkonom wie Mofcher bewird 1847 aus Gründen der Bodenplaſtik 

die Unmöglicfeit der deutfben Ginheit. 
Giner noch größeren Mißachtung vflegen große Ideen anfänglich 

unterworfen zu fein, wenn fle auerft in einer füdenbaften und irrthüm⸗ 

Aus einer küaftig erſcheinenden größer Abhandlung. 
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lichen Form auftreten. Man denke z. B. an die Reformatoren vor der 
Reformation. Mit wieviel Schladen und Nebeln eine große Idee auch 

verſeht fein mag, — es koumu die Zeit, mo die Fehler der erften Ber- 
treter vermieden werden und die volle Wahrheit fiegreih durchbricht. 

Einen finnigen Ausdrud bat dieſes weltgefcichtliche Beleg in jener ſchönen 
Sage gefunden, welde dem ſterbenden Huß die Worte in den Dund fegt: 
„Mid; könnt Zor noch verbrennen, aber den Schwan*), der nad mir 

fommt, werbet Ihr nicht mehr verbrennen!“ Mit Ausnahme der Handels» 

freiheit treten faft alle großen politiichen und focialen Reformen, die Eng» 

land im 19. Zahrbundert durögefübrt hat, als ſchwache Keime in den 
Schriſten und Reden obfenrer Demagogen ans Licht der Welt. Aber 
trog aledem und alledem bergen fie einen wahren und tiefberedtigten Kern, 
der von der Befig- und Geiftesariftofratie im woblverfiandenen eigenften 

Interefje aufgenommen und zu einem mächtigen Baume erzogen wurde, 

deffen Früchte dem ganzen Volfe zu Gute kommen. Auch die Afociations- 
ibee galt der unfritiichen Menge anfangs bloß für eine focialiftifhe Ideo⸗ 

Togie, bis Schufge-Deligih und V. A. Huber die wilde Flut bändigten 
und fie zwangen, das Müblwerf des confervativen öfonomilhen Fort 

ſchrittes zu treiben. 

Do genug. Wollte ich ale Beifpiele aufjäblen, die man anführen 
fönnte, fo müßte ih eine Culturgeſchichte der Menichbeit ſchreiben. Es 

bedurfte aber dieſer Vorrede, meil die von mir im Anſchluß an die 
Meinungen hochgeftellter Staatsmänner, wie Palmerfton, Perl, Legovt- 

Radepfy, Gueilenau, Gancrin, und ausgezeichneter Nationalöfonomen, wie 

v. Zhinen, C. Pleiffer, Shäffte, Sander, Kolb u. A., vertretene Idee 
einer allgemeinen Entwafinung heut qu Tage Vielen nod für eine thörichte 
Ideologie gilt. 

1. 

Die Koften der fiehenden Heere und des ſchweizeriſchen 

Milizſvſtems. 

Die Statiſtit, dieſe Buchbaltung der Völler, zeigt, daß die Koſten 
der ſteheuden Heere noch bedeutend größer find, als Biele glauben, weil 
fie wichtige, aber nicht in den Budgets figuritende Beftandtpeile jener 
Kofen ganz außer Acht laſſen. Es if ſchon ein unrihtiged Verlahren, 

7 Huf bebeuter Im Cechlſchen Gans. 
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anzugeben, wieviel Procente von den Bruttoausgaben eines Staats der 
Mititairs und Marineetat erfordert,") weil die Stenerbebungsfoften, Staates 
anfeihen und außerordentlichen Steuererböhungen nicht zu den Nettor 

einnahmen gehören. mit welchen die Militärausgahen verglichen werden 

müffen, deun jene Staatsanleihen uud Eteuererböhungen find im der Regel 
nur die Folge eines flarf angelpannten Militairbudgels. 

Folgende von Gzoernig und Wagner entworfene Tabelle ift ſehr 
lehrreich. 

L m MW 
1a ehren, 448 435 733 268 

Branfrid . . 391 285 534 458 

1865 Rußland. . . 494 334 626 449 
Deſterreich .. 376 329 746 431 

1862 {pn on. 433 293 516 513 

Baiern 2... 225 0 310 685 

Die Columne I. zeigt die Promille, welche die Ausgaben für Landes 

vertheidigung (Heer und Zlotte) von den Nettoeinnahmen beanfpruden. 

Die Kolumne I. zeigt die Promille, welche jene Ausgaben von dem 
Steuerreinertrage beanfpruden, nachdem fie foviel als möglich von anderen 
Nettoeinnabmen gededt find (von Domainen u. dal.). 

Die Columne IM. zeigt die Promille, weldie jene Ausgaben von der 
Reineinnabme beanſpruchen, nachdem die Koften der Schuld von derfelben 

abgezogen werden find. Hierbei ift au beachten, daß auch der größte Theil 
der europãiſchen Staatsſchulden, nach Schäffle's Schägung mindeftens %/,, 
von Kriegen und Aufftänden berührt. 

Die Columne IV. zeigt die Promille, melde nady Abzug der Koſten 
der Landesvertheidigung uud der Schuld von den Nettoeinnabmen für die 

Civilverwaltung übrig bleiben, Bei diefer Golumne find auch das Deficit 
jedes Staates und die decentralifizte Verwaltung Englands zu berüdfichtigen. 

Die in den Budgets eribeinenden Ausgaben für Landesvertheidigung 
betragen I. auf den Kopf und II auf den männlichen Vollproducenten 
berechnet in: 

> Bergl. Wagner’s Me. von v. Czoernig's Werf: Dad öfterrei. Budget von 
1862 in Berglelfung mit jenem der vorgügliceren anderen europälfgen Staaten 1862, in 
den Gon gel. Any. 1863, ©. 81 fi. 
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19 1. 
Branfreig 5, Zhle. 7, Zhlt. 
Großbritannien 65 » In m 
Italien un 4 
Deſterreich dm iu m 
Preußen 2» um 

Pfeiffer”) fagt mit Recht: „Die britifde Regierung muß alfo, weil 
die allgemeine Wehrpflicht in England unbefannt iit, für ihre Mannicaften 

Loͤhne bewilligen, die deu Verdienfte in anderen Berufsipbären ente 

ſprechen — —". Ed wäre unrichtig, den hohen euglifhen Arbeitslohn 
hiergegen anguführen, weil die englifchen Soldaten faft lauter Taugenichtfe 
aus dem Pöbel find. Pfeiffer fährt fort: „Bei uns dagegen wird nur 

angegeben, was der Staat für diefe gwecke verwendet, die Opfer, melde 
aber noch außerdem die Gingelnen dabei zu bringen haben, werden nirgends 
angeführt. Um dieſe zu berechnen, müßte man zufantmenzählen, wieviel 
die Einzelnen, "die durch Das Loos zum Militairdienft beftimmt find, 
während ihrer Präfenggeit mehr in ihrem Gewerbe verdient baben würden, 
als ibre fpärlihe Soldatenlöpnung beträgt"), und man müßte noch binzur 
rechnen, was es den Einzelnen foftet, nach geleifteter Militairpflichtigkeit 

fich wieder diejenige gewerbliche Fertigkeit anzueignen, die le vor ihrem 
Eintritt ind ſtehende Heer befaßen. Würde man in den europäifhen Große 
ſtaaten cine ſoiche Berechnung anfielen, fo fände man gewiß, daß unfer 
sontinentales Heerweien wenigftens ebenfo thener zu ſtehen fommt als das 
engliſche.“ 

So flelt ſich die Sache, wenn man ſie privatwirthſchaſtlich betrachtet, 

man muß aber außerdem noch den volfd- und weltwirthſchaftlichen Stande 
punft berũckſichtigen, von weldiem aus der Gold der Armee, die Koften 

des Rriegomaterials, der Feftungen, der Pferde und der unprodustio vers 

) @, Pfeiffer, Die Staatsausgaben, 1865, S. 48. Da nad Wappäus die Voll. 
producenten, d. b. Die Altersflaffe von 20 bis 60 Jahren, ungefähr die Hälfte der Bevölferung 
ausmachen und nad; Mau, Lehrb. der pol. Defon, 1, $ 190 (a). bei Zagelöhnern, ber 
weitaus gahlreichften Klaffe des Doltes, der Mann circa 3, des Famitienbeburfes erwerben 
muß. fo babe id) in der Golumne II. die Pfeifferfhen Zahlen mit 22 multipleirt. 

10.06.40. 
“) Pfeiffer. Die Staatteinnabmen, 1866, BD. II, ©. 108, ſchlägt Defen Verluſt, 

der natürfich für Die verſchiedenen Brodusentenflaffen verfäieden it, auf jährlich 200 Thir. 
m umd hebt berwor, dafı beim Zerbefuftem 100 bis 300 Ihr. dandgeld gegeben werben 
Die meiften Offigiere würden ebenfals in anderen Berufen viel mehr verbient haben. 
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wandten oder ungenugten Arbeitöftait der Pferde ebenfals aufs Berluft« 

conto zu ſehen ſind. Es giebt in vielen Ländern noch andere Militairlaften, 
welche nicht im Budget erſcheinen, nämlıh Die Zuſchüſſe, welche viele 
Soldaten und Dffiziere von ihren Bamılien erhalten, die Ginquartierung 
der Soldaten und Offiziere, ſowie die Spanndienfte für die Armee, welche 

Einzelnen oder ganzen Gommmnen ohne irgend eine Vergütung oder gegen 
eine ungenügende Vergütung auferlegt werden, die Zahlungen, welche die 
Gemeinden bei der Abgabe der Refruten zu leiſten haben, die Losfaufs- 

fummen, welche beim Ginfteberfyftem dem Staute oder den Stellvertretern 
gegahtt werden u. ſ. w. Wollftändige Berechnungen diefer Art find leider 
Bis jegt für feinen einzigen Staat angeftellt worden.  Ebenjo wenig ber 
fipen wir volftändige Berechuungen über Die Koften, welden die Kriege 
dem Fisfus, den Gommmmen und den Einzelnen verurſacht haben. Erſt 

neuerdings hat man, z. B. 1866 in Baiern, angefangen, die durch den 
Krieg verurſachten Verlufte an Privateigenthum zu ſchäten und gerechter 

Beije aus der Stuatsfaffe Enrfhpädigungen für Diefelben zu gewähren, 

weil der Staat nicht Das Recht hat, eine zum Beten des ganzen Volles 

gelragene Laſt auf den Schultern Ginzelner abzuwälzen. Rau”) ſchätzt die 
Koften, welche der Krimttieg den Friegfübrenden Staaten und Preußen 
and Deſterreich verurfachte mit Ausſchluß des zerftörten Privuteigentbums 

und Der nicht in den Budgets erfheinenden Ansgalen”), auf 400 Mill. Gulden, 

Aus dem oben Geſagten darf man natütlich mod) nicht den Schluß 

sieben, daß ftebende Armeen und Kriege überfläffig felen, fondern nur den, 
daß «8 eine heilige Pflicht der Wiſſenſchaft ift, gemiffenbaft und unbefangen 
zu prüfen, ob’ die Äußere und innere Rechtoſicherheit umd die eulturgeſchicht⸗ 
lich gerechtferngten Territorinlerwerbungen der Staaten nicht mit geringeren 
Opfern aufeedt zu erbalten oder gr Verlangen ſind. Dayu ift eine 
weitlãufige und" verwidelte Unterſuchung erforderlich, die den Zubult des 
ganzen vorliegenden Auſſotzes bildet. Man kann dagegen in Kürze nad 
weifen, daß drei andere den ftebenden Armeen und den Kriegen zugeichriebene 

Vortbeile mehr oder weniger illuſoriſch ſtud. 
Son A. Smith”"*) ſtellt die viel nachgebetele Behauptung auf, Duß 

eine lebende Armee dag einzige Mittel fei, ein tohes Sand [delt und 

”) &eheh, I1 $ 77 (0. 
=) Gin offtleller Bericht des rufffcgen Domalnenminiftertums entwirft ein ergteifendes 

Gemälde der Laften, welche Die Aronbauern an Spanndienften u. f. w. zu tagen hatten 
“) Wealth of nations, 'V, 4, 1, 1770. 
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ziemlich gut zu civilifiren. Er vergiüt Dabei ſowebl, daß dieſes Argument 
grade für die algemeine Dienfipflicht eines Miliz beeres ſpricht, als auch, 
dag der Wohlſtand und die Bildung viel raſcher gefiegen fein würden, 
wenn die zum Unterbafte der Armee nöthigen Capitalien den Producenten 
nicht entzogen worden wären, und wenn der Staat zuglei die allgemeine 

Schulpflicht durchgeführt und überhaupt durch Unterricht, Selfgoverment, 
Armenpflege, Straßenbanten u. ſ. w. die Eultur gefördert hätte, wozu ein 
Heiner Theil jener Eapitalien ausgereicht hätte. (Vgl. die oben mitger 
theifte Tabelle, Ezoernig 0. c. und die Handbücher der Statiftif von Kolb 
und Hausner.) 

Mit jenen Claufeln kaun man allerdings zugeben, daß z. B. die 
weiften polniſchen Soldaten Preugens durch Die allgemeine Dienſtpflicht 
am Ordnung, Arbeirfamfeit, Reinlichteit u. f. w. gewöhnt werden. In 
Rändern, iin welchen die allgemeine Dienftpflicht noch nicht durchgeführt ift, 
hört man häufig den Einwand gegen Diefelbe, daß fie eine Härte gegen 
die gebildeten Klaſſen fei, welche gegmungen würden, mit toben Menſchen 
gufanmmenznfeben. Hierauf iſt zu erwiedern, daß in Preußen die unteren 
Kiafien eben in Folge ihres gufammenſeins mit gebildeten Kameraden fid 
außerordentfich zufummennehmen und ihnen gar nicht Läfig fallen ſollen. 
Ic habe dies in Preußen ſowohl von Gelehrten als von Fabrifanten 
und ſowobl von Liberalen als von Eonfervativen, darunter auch von einem 

eonferwativen Offizier und Muilitairſchriſtſteller, gebört. 

Zweitens behauptet man, daß Kriege oft die Wirkung haben, ein 
verrottetes Staatöleben zu verjüngen. Es find allerdings in einigen 
wenigen Fäden große Reformen auf Kriege gefolgt, welche die inneren 
Schäden des Staates aufdedten. Die nad dem ſpaniſchen, preußilden 
u. |. w. Freibeitöftiege folgende Reaction beweift indeß, daß jene Reformen 
ein Berdienft der Regierung uud nicht eine nothwendige Folge des Krieres 
waren. Die Einführung der einzigen wirflihen Garantie eines gefunden, 
befonnenen Fortſchritis, naͤmlich ein tüchtiges Seligoverument mit jeinen“ 

Ehrenämtern und Gommunal-Grundfleuern, wird grade durch die Verluſte 
des Krieges erſchwert. Phyſiſcher Feigheit machen ſich aber ganze Wöller 
und Hafen nie ſchuldig. Wenn ſich ein Heer ſchlecht Schlägt, To kommt 

es daher, daß es feine Sympathie für den gweck des Krieges hat oder 
daß es ſchlecht geführt wird. 

Das dritte Argument, weldes noch 1867 von dem hodwerdienten 

General v. Steinmep auf der Tribüne des norddeutihen Parlaments 
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gebraucht wurde, beruht lediglich auf vollswirthſchaftlicher Begrifföver- 
wirrung. Dan jagt nämlich, daB das für die Armee ansgegebene Geld 
ja im Sande bleibe*), und daß defbalb eine Armee nie zu groß fein könne, 
oder man preift gar die Armee dafür, daß fie fo viel Geld in Umlauf 

bringe und überfiebt dabei, daß das zum Unterbalte der Armee verwandte 
Geld nicht vom Himmel fällt, fondern der fauer erworbene Schweiß der 
Steuerzahler ift, und daß es vollswirthſchaftlich gleihgäftig iſt, ob der 
Staat eine Anzahl Subfiftenzmittel ins Waſſer wirft oder einen über 

flüffigen Soldaten damit unterhält, Im erften Falle bleibt das Geld ja 
aud im Lande.) 

Bereits Montesquien wurde durch nationalöfonemifche Erwägungen 
beftimmt, die ftebenden Heere ins Auge zu faffen, und feine Worte paffen 
gan merkwürdig auf die Zuflände der Gegenwart, in welcher in Bolge 
der durch den deutſchen Krieg veranlaßten Heeresreorganilationen und der 

ſtets Foftipieliger werdenden Zerfiörungemittel die Koften der fehenden 

Heere unberegpenbar zu wachſen drohen. Gr ſchrieb 1748 in jeinem 
Esprit des lois (XI, 17): „Eine neue Aranfeit bat fi über Europa 
verbreitet und unfere Büren ergriffen, daß fie eine übermäßige Zahl von 
Truppen unterhalten. Diefe Krankheit it anſteckend und ihre Wirkungen 

vergrößern ſich beftändig. Jeder Fürft fuct den andern zu überbieten, 
und wenn ein Staat feine Truppen vermehrt, fo vermehren die anderen 

Staaten ebenfo obme Verzug die ihrigen, fo daß dabei feiner etwas gewinnt, 
aber ale den gemeinen Ruin herbeiführen. Jeder Monarch hält foviel 
Truppen, als er haben müßte, wenn fein Volk in der äußerften Gefahr 

wäre, und diefe Anfpannung der Streitkräfte heißen fie Frieden. Die 
nothwendige Folge der Rage ift eine fortgefegte Steigerung der Steuern 
(und der Staatsſchulden). Die Reichthümer und der Handel der ganzen 
Belt find in unferen Händen und tropdem find wir arm." Montesquicu 
hat im Uebrigen Recht, er hätte nur flatt „Fürſten“ „Staaten” fegen 

müfjen, weil die Bölfer oder wenigftens die Oppofitionsparteien, oft noch 
viel kriegeriſcher gefinnt find als die Regierungen. Man denfe z. B. an 
Branfreich 1866 und 67. Blunticpli**") bemerft mit Recht zu jenen Worten: 

Auch dies it nicht immer der Pal, obgleld biefer Umftand übrigens gleichgüttig 
it, »gl. meine Srift: Zur Lehre von den Schupgöllen. Dorpat, 1807, $ 11. 

) Bol. Nofder, eh, 1. 8 210. 

“Gef. der Polkit, Auf Beranlaffung und mit Unterfläpung Sr. I. des Könige 
von Baiern Magimitian I. Gerausg. durd) die Hüter. Gommilflon dei der fat. Afad. der 
Bilfenfgaften. 1864, ©. 274. 
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„Diefe Krankheit ift, feitdem Montesquien das gerieben, fo eutſehlich 

noch gewachlen, daß die riefenbafte Größe des Uebels die Hoffnung erwedt, 

es werde bald feine Äußerfte Grenze erreicht haben und dann die Heiluug 
beginnen tönnen.“ Diele Worte find Doppelt anerfennungswertb im Munde 

eines fo gemäßigten und wreußenireundlichen Mannes wie Bluntſchli, da 

ein Theil der Gothaiſchen Journaliſten ſophiſtiſcher Weile die Exiſtenz 

des Uebels*) leuguet und die Militairreformftage für ein Tabu erflärt, 
ähnlid wie einſt die Juquiſittion die Unterſuchung gewiſſer Knochen des 
Menſchen verbot. 

Selbſt diejenigen Staaten, deren Finanzen gegenwärtig noch relativ 
günftig ſtehen, wie England, Preußen, die deutſchen Mittel» und Klein— 
fasten und die Schweiz, merden ihren Woblftand taſch ſchwinden ſehen, 
wenn Der gegenwärtige Wettlauf in der Steigerung der Militairetats, 

diefe „Schraube ohne Ende“, noch lange fortdauert. Es iſt durchaus 

fein Peiflmismus, daß baierifche Blätter für Diefen Fall bereits das Ger 
fpenft der Papiergeldwiftre in ihr Vaterland hereinbreden feben. Auch in 
Preußen feiden der Woblſtand und die Bildung des Volkes ſchwer durch 
den Moloch des Militairetars, dem auch das Elend der preußiihen Velts 

Squilehrer und das Elend der Subalternbeamten der meiften Länder des 
Gontinents zuzuſchreiben ift. Ob die 1866 angekündigte Verbeſſernug 
ibrer age viel anf ſich baben wird, ift abzuwarten, 

Andererfeits iſt es freilich döllig unrichtig, den flehenden Heeren die 
Schuld des continentalen Scheinconſtitutionaligmus zuzyſchreiben, der mit 

naturgefeglidyer Notbwendigteit in allen „conftitutionellen“ Staaten ent» 
ſteht, in welchen eine darafterlofe, träge Geſellſchaſt das Amt der Obtige 

feit durch übertriebene Arbeitstheitung zum Monopol einer befoldeten 

Bermtenflafje macht. Der talentvolle Straffotd und Jacob ll., nach der 

treffenden Bemerkung eines neueren deutſchen Hiftorifers ein viel ſchlauerer 

und fharifichrigerer Politifer, als Macaulav ıpn zu ſchildern belichte, haben 

9 Dpl. Kotb'a Gtatifif; Kolb, Die Nachtbeile des Rehenden Heerwefene Mar: 
beim, 18615 v. Rotteck, Ueber chende Serre, 1816; d. Aretin, Gimatsreht IL, 157; 
Sa, Handb. V, 140; Larroque, De la guerre et des armees permanentes. Paris, 
1856. Mreisfrift der Griedensgefemfhafty; Schulz Bodmer, Die Nettung der Geſel- 
(haft aus den Gefahren der Milttairderrigaft, 18595 Derfeibe, Wilitatrvofitit, 1855; 
Knies, Die Üienfleiituug des Soldaten und die Mängel der Gonferiptionspragis. Cine 
voltöroirtbfepaftlihe und finanzielle Grörterung, 1860; Derſ. Das moderne Artegeween, 
1867; 8. Engels, Die vreufifge Militairfeage und die deutſche Arbelterpartel, 1865. 
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erfahren, daß alle Angriffe auf den Granitfelfen eines wahren Seligor 

vernments machtlos abprallen, obgleich Jacob II. ein tüchtiges ftehendes 
Heer beiaß, mit welchem er den Monmoutbfhen Aufftand gedämpft hatte, 
und mit welhem Marlborough fpäter jo Großes feiftete. Ehen fe falſch 

wie jener Satz iſt freifih der entgegengelegte Iretbum, daß ein Miliz- 
foftem eo ipso das Bolt zum wahren oder falſchen Liberalismus oder gar 
zum Radiealismus führe, während Doc die paniſchen und ruſſiſchen 
Miligen von 1812 und 1854 febr conſervativ waren. Much die amerie 

taniſche Miliz bat den ſ. 9. Brauntweinaufftend und andere Aufftänte, fo 
wie bie große Rebellion von 1861 niedergeſchlagen, ähnlich wie die ſchwel- 

zeriſche Miliz mit dem Sonderbunde fertig geworden if und aud die 
Nangöflfche Miliz einige Aufftände bewältigt‘ hat. Cine Miliz ſchafft 
nie die politiſche Gefiunung eines Volkes, fondern fie ift nur ein Gefäß 

derfelben, und mit einem flebenden Heere von gleicher Nationalität wie 

das Voll, verhält es ſich auf die Dauer ebenfo. Man kann hier febr 
wobl von einer geifligen Endosmoſe ſprechen. Selbſt in einem fein. 
eonftitutionelen Staate würde durch die bloße Einführung des Miliz, 

ſvſtems nichts am Macıtverhäftniffe der durch Ultraceutraliſation übere 
mächtigen Regierung au den Kammern geändert werden, weil Diefelben 
wegen mangelnden localen Gelfgevernnients obnmaͤchtig find und das 
Volt eines ſolchen Staates gewöhnlich durch fociale Grgenfäge geipalten 
if. Auch die preußifhe Landwehr, welhe von den Feudalen, übrigens 
mit Unreot, eine Miliz genaunt wird, bat fib 1866, trof der anfänge 
lichen großen Unpopularität des Krieges, ebenio loyal und tapfer ger 

ſalagen wie die Linie.*) 
Begen der großen, oben geſchilderten Opfer, welche die ſtehenden 

‚Heere den Völfern auferlegen, verdient die von vielen bedeutenden Schrifte 

flellern vertretene Idee einer allgemeluen Ginführung des ſchweizeriſchen 
Mitigfofems eine forgläftige Erwägung in militairildier, finanzieller und 
volitiſcher Beziehung. Hier handelt es ſich zunächſt um die finanzielle 

Seite der Frage. Mfeiffer”") berechnet, dag die Diilitatretats der europäi- 
) Militairexceffe, 3. B. die Affaite Sobbe-Bupfi und die Ereigniffe in Grandenz 

und Glogau gehören nicht zum Zefen eines fehenden Heeres, wie Mande wähnen. Diefe 
Affeiren wären unterblieben oder hätten einen anderen der Gerechtigkeit entforehenderen Bere 

fauf gebabt, wenn In Preußen, wie in England und Frantrei u. f. w., dab Seer unter 
dem gemeinen giecht lände. Bol. Fifcpel, Mönner und Mafregeln, 1861, ©. 54-60. 

**) Die Stantbelnnabmen 1, ©. 108. Die euopäifhen Saattausgaben für Heer 
and Slotte betragen nad) Pfeiffer, die Staotsausg,, ©. 51, 900 Mill Täir. 
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ſchen Staaten gegenwärtig 719 Mil. Tbfr. ausmachen, und daß der Mir 
Nitairdienft der 2 Mil. Soldaten, welche in Europa fortwährend unter 

Woffen find, denielben an. Lohnverluſten 400 Millionen Thaler (d- b. 
200 X 2 Mil.) foftet; die fiehenden Heere koſten alſo nach diefer nit 
einmal vollſtändigen Berechnung Europa jährlich 1119 Mid. Thlr., wäh⸗ 

vend das fehmeigerifche Milizlvſtem nad Pfeiffer gauz Europa nur 65 M. 
Thlr. foften würde, d. h. nicht Yo des jegigen Militoirbudgets. 

Srämpfli,”) der geiſtreiche Bundespräflden der Schweiz, gab in feiner 
Nede auf dem Berner Socialcongreß von 1865 an, daB die Schweiz 

8.5 Mil. Fr. für ihr Heer ansgiebt, wozu die Eidgenoffenfhalt 2, Mill. 
beiträgt, während die Gantone 4, Mill. und die Soldaten 750,000 Er. 
oder 4, Fr. per Mann zahlen. Dabei ift uoch fehr zu beachten, daß 
auch in der Schweiz in den fepten Jahren die vom Wehrfuftem ganz un 
abhängigen Koften des Kriegematerials fehr ſtart geftiegen find. 

Aus den oben angegebenen Gründen find ale ſoiche Berechnungen, 
belouders Diejenigen über die Koſten der ftehenden Here, ſchwierig, und 
leicht mancperfei Jerthümern ausgefegt. Trotzdem lieg e6 auf der Hand, 
daß das ichweizerihe Milizſyſtem, weldes im Kriegsfal 7,5 %"*) der Bes 
völferung unter die Waffen ruft, aber im Frieden die Refruten nur 4 bis 

5 Wochen unterrichtet und jpäter jährlich 3—6 Tuge übt, ungeheuer viel 
billiger it als das billigſte Syftem der fiebenden Heere, nämlich das 
preudiſche, welches im Kriegsfal nur 3,, % der Bendlfermug unter die 
Waffen ruft, dafür aber and) eine drei«, refp. einjährige Präfenggeit und 
zeitcaubende Bandwehräbungen hat, 

Bei der Vergleichung beider Syſteme iſt noch ein anderer ſeht wichtiger 
Umftand in Betracht zu ziehen, der häufig überfehen mird. In der 
Schweiz merden 20 %, in Preußen 50 %, der Militairpflictigen wegen 
Dienftuntauglichfeit zurückgewieſen,“) meraus man fon fließen fann, 
daß es fd) oft wur um Meine, nicht arbeitsunfähig machende Gebrechen 
handelt, Dieſe Perfonen zahlen in der Schweiz, mit Ausnahme der 

ſchwer Gebrechlichen und Almofenempfänger, eine Gebühr für Landesver- 

tpeidigung, die über 700,000 Fr. einträgt und in manden Gantonen als 
Kopf, im anderen als Vermögensfteuer umgeleat wird. In Preußeu 

*) Bgt. feine Brofhüre: Berbefferungen und Grfarniffe im ſchweig. Webrfoftem, 1867, 
md &. v. Taur, der Stantöbaushalt der ſcweig. Cidgen. Chur, 1860. 

*) Rad Pfeiffer, oc, &. 50. 
) Pfeiffer, die Staattelnn, I, ©. 343. 
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wurden vor der Reorganifation von 40 Tüctigbelundenen nur 26 durchs 
2006 zum Dienft herangesogen, d. h. 65%.") Durdh die Reorganifation 
wurden die Freiloofungen nur verringert aber nicht aufgeboben, was felhft 
vom feudaten Wagenerſchen Gtaatelericon eine angeblih unvermeidliche 
Ungeredbtigfeit genannt wird (die von Gneiſt bei feinen Lobpreiſungen der 
vreußiihen Landwehr völlig überleben wird). Auch in anderen Rändern 
tommen viele Freifoofungen vor, fogar in Folge eines mangelnden Bors 
derzahnes. Engel ziebt nun ans jenen Daten den merfwürdigen Schluß, 
nicht etwa, daß der Gerechtigkeit nur dann Genüge geleiftet wäre, wenn 
Ale obne Ausnahme im Stante eine gleiche Laft von den militairifden 
Einrichtungen empfänden, daß alſo ein Jeder, der freigelonft oder als 
körperlich Untanglicher belunden werde, eine Beſteuerung zu tragen babe, 
die dem Militairdienſt je eine der Berfpielenden entfpräche ,”*) fondern 
nur, daß alle Freigelooſten und Untauglicen einer Alterklaffe zuſammen 
fo viel aufbringen folten, als der Dienft derjenigen werth ift, die beim 
Mititair eingefelt And, In Preußen wurden bis zu den Annegionen nun 
63,000 von 227,000 2Ojäbrigen Männern eingereibt. Nur ein febr ger 
tinger Theil der freifommenden 164,000 könnte aber neben andern Steuern 
600 Tolt. entrichten, oder jährlich in 19jährigen Maten 31 Zple.”"*) Bei 
der fehmeizerifchen Präfenzzeit von 4 Wochen genügt dagegen ein Erſatz 
der Untauglichen von 12—13 Thlr., die von Jedem leicht aufgebracht 
werden Fönnen. (Pfeiffer) Andy. Rob hebt mit Recht hervor, daß fd) die 
umabweisliche Forderung der Gerechtigkeit, alle Tauglichen zum Militair- 
dienft heranzuziehen, der Tonft unerſchwinglichen Koften wegen nur beim 
Milizſyſteme realifiren läßt. 

Die Fendalen behaupten mit einem Hinweiſe auf die amerifanifhen 
Erfahrungen von 1861 ff., daB die größere Billigfeit des Mitigfyftems 
mur ein Sein fei, weil man im Kriege Das Kriegsmaterial in großer 

*) Engels Zeitfhr, 1864, ©. 112. Dabei iR noch zu beachten, daß in Preußen 
der Begriff „Dienftuntauglicpfeit” viel weiter gefaßt fein muß ale in der Schweiz, da 
man nicht annehmen Tann, da in Tepterer Die jungen Leute um 30 % gefunder feien als 
in Preußen. 

*) Bie Pfeiffer, 0.0, N, ©. 112, mit Recht bemerft. O. Michaelis (in 
der Rai ig) derwarf Die Engelfe Steuer gänglich. Wol noch die Schrift: Die Militaie 
Kopfitener des Herrn Dr. E., beleuchtet von einem Mitgliede des Haufes der Abgeordn., 

Berlin, 1864. 

"Das ganze Reineinkommen einer vreufünhen Zagelöbnerfamitie beträgt nad; Die 
terici im Durdfänitt nur 105 Ihr. (Statit. With. 1852, ©. 270) 

Baltiſche Monatsfhrift, 8. Jahrg, Bd. XV, Heft 6. 33 
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Haft und deßbalb febr theuer auſchaffen müſſe. Dies ift ein arger Febl- 

fbuß, woblgefüllte Magazine werden durch ein tüchtiges Milizfyftem nicht 
ausgeſchloſſen, ſondern vielmehr eingefchloffen,, wie die Schweiz bemeift, 
Gerade in lebenden Heeren berdirbt oft viel von der Perfonafausrüfung 
durch Naläffigfeit der Magazinbeamten, wenn man e8 aus politiihen 
Gründen unterläßt, diefe Salben den Soldaten in ihre Wohnung mitzur 
geben, während jene Sachen beim Meilizſyſtem den Soldaten nadı Haufe 
mitgegeben werden, die zugleich zur Schonung der Effecten veranfaßt 

werden, indem fle ſelbſt einen Theil der Koften tragen müffen. Der Hins 
weis auf Amerifa beweift nichts gegen das Milizivſtem, weil daſſelbe dort 

mehr auf dem Papier als in der Wirflichfeit exiſtirte. Gin flebendes 

‚Heer fann fic aber aud in einem febr vernacläfigten Zuftande befinden, 
wie Preußen 1806 und die Reihsarmee nach 1866 bewieſen bat. ferner 
ift zu beachten, daß in den Vereinigten Gtaaten das noch vorbandene, 
obnedies vernachlaͤſſigte Kriegsmaterial in Den Iepten Jabren vor der Mer 

bellion wen den Südftaatlern im coloſſalſten Maßſtabe nah dem Süden 
geſchleppt, d. b. dem Bunde geftoblen worden war. Die Griabrungen 
Amerifas ſprechen gerade für das Milisfvftem, Obgleih die Miliz arg 
verwahrloſt wor und in der Eile imvrovifitt wurde, fo bat le doch eine 
lange vorbereitete, meit verzweigte, von einem relativ Nächtigeren Heere 

unterftögte Rebellion niedergeworfen und trotz jener ungünftigen Umftände 
fib in finanzieller Begiebung glänzend bewährt. Die wunderbar raſch 
fortfehreitende Heilung der Wunden, die der Bürgerfrieg der Vollo- und 
Staatswirtbidhait geſchlagen hat, iſt mur daducch möglich geworden, daß 
das Land niet vor dem Kriege feine Binanzfraft durch ein ſtehendes Heer 

erſchöpft batte und Daß gleich nad der Beendigung des Krieges faſt das 
ganze Heer wieder in das bürgerliche Erwerbsleben zurüdtrat. ”) 

1. 
Befbihte und Kritif der bißber zur Heilung der europäie 
{hen Mititair» und Finauznotb vorgeihlagenen völferredt- 

liben Mittel. 
Die veribiedenen Richtungen, weldie eine allgemeine, mehr oder min. 

der weitgebende Gntwaffnung der eipilifirten Ctaoten erſtreben, laffen ſich 
=) Dal. d. Hol, die Finanzen und die Finanzgeſchichte der ®. Staaten, 1866. in 

der Dortede und passim. Der Freiberr v. Hod it aber gewiß eine ebenfo gemichtige ala 
unverbäctige Autorität. 
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in drei Klafſen tbeilen, die man ald Vertragörichtung, Milizrichtung 

und Mancheſterrichtung bezeichnen kann. Das literaturgeſchichtliche Mar 
terial über dieſen Gegenftand it ſebr zahlretch, febr zerſtreut und bis jept 

nirgends zujammengeftelt worden ; die nachfolgenden Notizen machen daher 

feinen Anfprub auf unbedingte Velfländigfeit. 
Der erſte Vertreter der Vertragsftrömung ſcheint Sir R. Peel 

gewelen zu fein. Er bielt es für wünfpenswertb und möglich, daß alle 
eutopaͤiſchen Oroßmädte eine Uebereinfunft ſchlöſſen, um den übertriebenen 
Ausgaben für den Krieg mitten im Frieden, den Kreboſchaden Guropas, 

verbättmigmäßig berabzufepen.*) Auch Lord Palmerfion ſprach fih 
für eine internationale Reduction der Soldaten» und Schiffezabl aus,”) 
und Legovt, der Director des frauzöſiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus, empfahl 

1863 eine Reduction der europätſchen Armeen auf die Hälfte") Auch 
3. Bauer empfahl in einer 1866 in Berlin gehaltenen Rede ein inters 

nationales Gontingentsgefeg, und Gneift ſcheint gleihfalls dieſe Mußregel 
im Auge gehabt zu haben, als er am 8. April 1867 im norddeutſchen 
Parlament fagte: „Die Macht der Jutereſſen drängt in ganz Europa auf 

eine Reduction der flebenden Armeen.“ Wenn id nicht irre, hat aud) 
der Kaifer Napoleon III. im Jabre 1863 bei Gelegenbeit feines Congreh ⸗ 

vorfhlages den Gedanken einer allgemeinen Entmafinung ausgefproden. 

Die Peelſche Idee enthält ein ſebt verdienftlihes, wahrbaft culturge⸗ 

ſchichtliches Moment der Wabrbeit, nämlid den Vorſchlag internationaler 
Entwaffnungsverträge. Andererfeits haben Peel und feine Meinungsger 
noſſen jedoch überfeben, daß der Reductionsmaßſtab jelbft unter aufrichtigen 
Freunden der Armeereform flreitig fein würde, weil er febr ſchwierlg zu 
beftimmen wäre, und daß ſchon das bloße Dafein flehender Heere für 

mandje Regierungen eine ſchwere Verſuchung zu unndthigen und langwie« 
tigen Mriegen fein würde. Gine Miliz iſt dagegen ein vortrefflides Bere 
!heidigungemittel des vaterländifhen Herdes, aber eine ſebt ſchlechte An 
ariffewaffe, weil das Bedürfniß nad Arbeitern ein ſchweres Gewicht in 
die Wagſchale des Friedens wirft, obgleich natürlich eine Miliz unter 
übrigens gleichen Umftänden ebenfo geborfam ift als eine lebende Armee. 
Es ift aud von der Ängerften Wichtigkeit, daß alle Klafjen, auch die 

) Röln. Big, 1865, Mr. 95. Diefe verbreitete Überate Zeitung Deutfglands fagte 
1867 Mr. 99: „Später einmal mag Guropa gemeinfam abrüften.“ 

*) Dal. M. Blod, Puissanco comparie des als europiens, 1862. 
*) Dot. Engels Itfär. 1863, ©. 325. 

33° 
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böberen, einflußreihen, jur Griüllung der ſchwerſten Steuer, der 
Blutſteuer, berangezogen und dadurch, fo wie durch ordentliche Einkom- 
menftenern. und außerordentliche im Kriegsiall erhobene aber fhon im 
Brieden vorbereitete Wermögensfteuern‘) bei der Grbaltung des Friedens 
intereffitt werden. Auch die allgemeine Schulvflicht — um das bier gleich 
au ermäbnen — ift ein nothwendiges Cotrelat der allgemeinen Webrpflicht, 
indem jene Durch Volksbildung nationale, militairifche und bandelspolitiſche 
Vorurtheile der Völter zertört und zugleich den militaitifchen Werth jedes 
Soldaten ungebeuer erhöht. Endlich find nod die ungebeuern Anangiellen 
Vorteile des Mitisfyftems in Anfhlag zu bringen. 

Aus deu angeführten Gründen kann ih mid durchaus der Meinung 
Pieiffers”*) nicht anfhliegen, daß das Werbeipftem, welches die Milttaire 
haft dem Volke klar made, immer noch befler ſein würde, als das Gons 
feriptionsfoftem, bei welchem viel gewerbliche Bertigkeit verloren gehe. Der 
erſte Vortheil ließe Ad ja felbft heim Gonferiptionsfuftem erreichen, wenn 
der Staat ale perfönfihen und fachlichen Leiftungen für die Armee nad) 
ihrem vollen Marktwerthe bezahlen wollte,“ ) und der zweite Vortheil findet 
ja heim Miltziyſtem in noch viel höbetem Grade ſtatt. Pfeiffer läßt es 
zwar dahingeftellt fein, ob eine Miliz einem ſtehenden Heere widerfteben 
tnne, vr bat indeß felbft diefen Einwand widerlegt, indem er eine „als 
gemeine und gleichzeitige Einführung des Mitigfoftems“ in allen europäls 
ſchen Staaten verlangt, 

Einige Schriftfteller, namentlich Rottet, Say, Rau u. A., verlangen 
ungefübr das preußilbe Spftem, d. b. die Verbindung eines flehenden 
‚Heeres mit einer Landwehr, die man übrigens nicht mit einer Miliz zur 
fammenmerfen darf, wie Rau thut. Ju einer Landwehr dienen vielmehr 
nut Solche, welche im ftebenden Heere gedient haben, während in einer 
Mitiz alte waffenfäbigen Staatsbürger dienen. Die Verbindung eines 

2) Solche Steuern find ſchon deübalb nöthig, weıl der Staat fonft Häufig im Ktriege 
gut Papiergeldmifere greifen müßte, da Anleibverfuche feblfälagen können, vgl. Wagner 
van. 

0.0.18: 116 u. 108. 
*) Bie der claſſiſhe Nationalötonem I. 9. v. Thünen und Meiffer felbt ſordem. 

Bol. Ihünen, ver maturgemäße Arbelislohn. Bd. I, 1863 und Die Auszüge 
daraus in der „Allg. Big“, 1867, Mr. 53. Ge üft inconfequent, blof eine haauiche Bere 
günung der Opfer der ausrüdenden verbeiratbeten Sandwehrmänner zu verlangen, wie Rau, 
MI, $ 74 (e) thut. 
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Heinen fiebenden Heeres mir einer wirklichen Miliz iſt von R. D. A. 

Nöder*) vorgeſchlagen worden. Aus den angeführten Gründen find ale 
diefe Vorſchlaͤge unpraftiic, obgleich Röder mir Recht darauf dringt, daß 

das Militairturnen und die Waffenäbungen der Jugendwehren in einem 

möglichft früben Alter begommen uud noch eiftiger betrieben werden, als 
es gegenwärtig in der Schweiz der Fall if. 

Viele Gegner des Milizſyſtems behaupten uumifjender oder fophiftis 

ider Weile, daß jeder Freund der Militsirreform und jeder Anhänger der 
Miliz ein großdeutiwer Demokrat oder wenigftens mit dem Militairwefen 

unbefannt fei. Gehören Peel, Palmerſton, Kaifer Napoleon IIl., Kant, 

Gueiſt, Die altliberale Redaction der „Köͤln. Zig.“, die liberalen Preuhen- 
freunde Bluniſchli und Pfeiffer, der holſteiniſche Graf Schmettow, der 
meclenburgiſche Butsbefiger v. Thünen u. A. etwa auch zur geoßdeutichen 
Demokratie? Oder verftehen die Gneifenau, Radetzly uud Rüſtow etwa 
weniger vom Militairweſen als einige abfeure, unter dem Schutzt der Auo- 

uymität ſchreibende gothaiſche Zournaliften?  Gneifenau*”) jagt aber, daß 

nicht mmmer ftehende Heere Die Throne gerettet haben, uud felbft Radepty**") 
giebt wenigftens zu, daß Die zuverläffigfte militairifhe Staatekraft auf 

einer zwedmäßig onganifirten Landwehr berube und daß uur durch fie 
ein Bolf unbefieglih werden Fönne. Kolb, Röder u. A. gehören aller» 
dings zur großdeutſchen Demokratie, das iſt aber eben fo wenig ein Be 
weis gegen die Zutäffigkeit des Miligiyftems, als der Umſtand, daß die 
Afiociationsidee zuerft von dem fociatiftiichen Phantaften Fourier vertreten 
wurde, etwas gegen Schulge-Deligic und V. A. Huber beweift. W. Rüſtow 

war und iſt alderdings Demokrat, er hat indeß Durch feine entſchiedene 

Parteinahme für die Bismarckſche nationale Politik bewiefen, daß er zu 

denjenigen „Demofraten*“gehört, melde nach einem treffenden Worte des 
Kaiſers Napoleon IH. in den ldées Napol&oniennes durch eine wahrhaft 

freiftunige Politik der Regierung in lovale Unterthanen verwandelt werden 
würden. Aud) der geiſtteiche Edmond About, +) der zu den Mitarbeitern 

> In der Tüb. Ziſcht. für die gefammte Stoatswifl., 1806, S. 4. Derfelbe Gedante 
findet fi bereits beim edelgefinnten und fharffinnigen Grafen 3. &. v. Schmettom, 
Patriot. Gedanten eines Dänen über fehende Seere, europ. Gleichgewicht und Revelutionen, 
1792, u. Grläuternder Gommentar zu den P. ©. 1793, 1, 8.25, u 11. ©. 165 u. 161. 

Berg, Gnelfenaus Leben, 1864. 
“) Dentferiften, 1857, S. 445. 
7) Le progres, 1864. Bol. unten Kap. 3. 
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des Moniteur gehört und nah der Allg. Ztg. dem Kaifer Napoleon 
Stimummngöberichte liefern joll, iſt wahrlid fein Demokrat im ſchlechten 

Sinne des Wortes. Ms Vertreter des Miligivftems find außerdem noch 
zu nennen: Schulze Bodmer, 9. Nengib,”) Walded,”) Schulze 
Deligfb u. A. Bol. das Wert: „Das Volkswehrweſen der Schweiz, 

Volloſchrift des ſchweizeriſchen Handelscouriers in Biel" und die Koburger 

mdeutfche Wehrzeitung“. Auch die ruſſiſche St. Petersb. Zeitung vertrat 

1864 das Milizigftem. ’ 

Diefe Zufammenfelung zeigt, daB das Miliziyftem gleich dem Frei- 

handel, den Schupzöllen und den Afjeciatienen, von Männern der vers 

ſchiedenſten politiihen Richtungen vertreten wird. Eine politiſche Solida« 

vität unter Diefen Richtungen giebt es ebenſo wenig, als zwiſchen den 
Shupgöllnern der „Weit“ und denjenigen füddeutihen Schußzölnern, 
welche zugleich eine demokratiſche Republik erftreben, oder zwiſchen den 
liberofen Preihändlern und den freibändferifchen Kreuzzeitungsmännern 
irgend eine poiitiſche Solidarität exiſtirt. Ale gegen das DMiligiyftem *"") 
erhobenen Einwände find nicht ſtichhaltig. Am abfurdeften ift der, felbft 

von Reactionäten nur ſehr felten gebrauchte Grund, daß ftehende Armeen 
zur Erhaltung der innern Mube nothmendig felen. Ich babe diefe Ber 
dauptung bereits oben (1.) widerlegt und will hier nur noch ergänzend auf 
einen treffenden Ausſpruch binweiſen, der von feinem Geringeren als dem 
Grafen Gancrint) herrührt. Derfelbe ſchrieb 1845 über Louis Philipp: 

„Aber durch die Meinung muß fich das Königtfum halten, denn bei einer 
nationalen Armee fann es dies nicht durch die Gewalt, Die fo unbedacht 

herbeigeführte Finanzuoth muß zu. neuen Loſten führen, befanntlid) geben 
diefe aber am leichteſten Anlaß zu Revolutionen, und nichts ſchadet einer 

Dyuaſtie mehr, als Finanznoth.“ Obgleid) auch eine trefflihe Regierung 
in den Fall kommen kann, einen durch die Sünden ihrer Vorgänger ente 

¶ Hand. d. Voltswiethfäaflslehre, 1806. 
*") Derfelbe, befanntlidh ein entfciedener Anhänger des deutſchen Ginbeitsaate, fagte 

am 9. Märg 1867 fm nordbeutfien Parlament: „Die Uebung in den Waffen mag allger 
mein fortefteben, aber bie Zuiinde Europas, welche jept vielleicht. große flebende derre 
benöthigen, werben doch nicht immer Dauer. 

*) Dot. D. Rüow's Yet „Heermefen“ im Welder ſchen Staatslegiton, 3. Aufl. 
Sd. VII, 1862; deff. Ah. über die europ. Armeen In der internationalen Resur, 1866 
und 67 und derf, Die yreuß. Armee und die Junter, 1862. 

H Tagebücher, herautg, vom Grafen Aegander v. Reyferling, 1866, I.) S,283. 
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Randenen Aufftand mit einem ftehenden oder Milizheere unterdrüden und 
Ah bis zur Durchſühtung der nöthigen Reformen auf Bajonette ftügen zu 
müfjen, fo ift es dod wahr, daß auf dıe Dauer ein gutes volfsfreundliches 

Negierungsfpftem die einzige zuverläffige aber aud) vollfommen genügende 
Stüge einer Regierung if. Cine Dynaftie, welche ſich bloß auf die Armer 
ffügen wollte, würde überdies Gefahr laufen, durd einen unglüclichen 
Beldzug oder einen glüclichen Feldberrn den Thron zu verlieren, wie die 
Geſchichte der römilchen Prätorianer beweift, Iſt die Armee aber durch 

Barteis oder nationale Gegenfäße gefpalten, jo kann fe natürlich ned 
weniger eine zuverläffige Stüge gegen innere oder äußere Beinde fein. 
Auch ein reactionäres Regierungsigitem läßt ſich durch eine ſtehende Armee 

auf die Dauer nicht auftecht erhalten, weil Diele zur Finanznoth führt 
und die Finanznorh früher oder fpäter zu einem Epflemweciel nöthigt. 
Grade die Rückſicht auf die innere Ruhe empfiehlt aljo das wohlfeile 
Mitigfpftem , welches es möglid) macht, dutch Schonung der Volkswirth⸗ 
ſchaſt und durch Volkobildung ein mohlhabendes und gebildetes Volk 
heranzuziehen, welches ſtets trog feiner Freiſinnigkeit im guten Ginne des 
Wortes confervativ ift, denn der Befig macht ftets confervativ. 

Ein zweiter Ginwand gegen das Milivitem geht dahin, daß eine 

Miliz einem ſtehenden Heere unter übrigens gleichen Umftänden nicht 
gewachlen fe.)  Diefe verwidelte,tehniide Frage iſt der @egenftand 
eines lebhaften Streites wuter den Militairſchriftſtellern. Die Vertheidiger 

der ſtehenden Heere behaupten, daß die techuiſche Ausbildung der Soldaten 
eine mehrjährige Präfenzzeit unerlählich made, und Diele Behauptung ift 
auch die aufricptige Ueberzeugung vieler tüchtiger politifch  unbefangener 
Diffiziere und vieler liberaler Politiker. Die Vertpeidiger der Miliz 3. B. 
Rüſtow, der Hauptmann v. Leeden u. A, behaupten dagegen, daß jene 

Männer irren und daß von Manchen die lange Präfenz- und Dienftzeit”*) 
aus ganz anderen Motiven verteidigt werde, nämlich um eine im Kriege 
überflüffige Paradedrefiur und einen pedantifhen Gamafchendienft durchs 
zuführen oder um die Soldaten küuſtlich vom Volle abzuſondern. Die 

) Smitb v1, 1; R. v. Mobl, Gncyfl. d. Stoatswifl, 1859, ©. 68 u. 1. 
+) Unter Präfengeit verflebt Nüftomw ben Dienft Im fiebenden Heere und unter Dienft 

get denfelben mit Ginfhluf; der Landwehrdientzen. Mud) Beiffe, das preuflfce Heer vor 
und nad; der Aeorganifatioh, feine Stärke und feine Zufammenfepung im Kriege von 1866, 
Berlin 1867, weift nad), daß man die Erfolge von 1860 nicht Der Reorgantfation und der 
dreijährigen Dienfzet gufhreiben dürfe. 
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Kreugeitung hat auch in der That ganz offen gefagt, daß militaiciid die 
aeijährige Präfenzzeit genüge, daß aber aus politiſchen Gründen, damit 
der Soldat ſich ganz als folder fühlen ferne, die dreijährige Dienſtzeit 

nötbig fei. Diefes kurzſichtige Raifonnement ift vom Grafen Eancrin 

(i. oben) fehr gut widerlegt worden. Auch darin bat Rüfew ohne Zweifel 
Recht, daß Soldatenipielerei etwas im Leben mitunter wirklich Vorkommen, 

des iſt. Gebr wichtig it au der Umſtand, daß man zum Kriege nicht 
blos Menſchen, fondern aud viel Geld und Credit braucht und daß ein 

fiebendes Heer die Steuerkraft und den Eredit des Staates mebr oder 

weniger ſchwaͤcht, während das Miliziyftem beide font. Graf Biomarck 
ſchätzte das finanzielle Moment der Staatémacht, gleich Friedrich d. Gr., 
fehr hoch, als er 1866 fante: „Deſterreich fürdte id nicht, Deſterreich 
bat fein Geld!" Aus diefen Gründen dürfte Rüftew und SchuljBodmer 
darin Recht haben, daß eine Miliz unter übrigens gleichen Umftänden einem 

ſtehenden Heere gewachſen, ja überlegen fei. Auch in einem Miliglande 
ann es Militairſchulen geben, und ein Theil der Offiziere kann ausſchließ- 
ti den Militairderuf treiben. Zu einer guten Miliz, die nur ein Berufs 
foldatenthum ausſchließt, gehört, wie gelagt, auch eine von Jugend auf 
eifrig betriebene Uebung in den Waffen, während in manden Militair- 

ftaaten felbft Das nichtmilitairiihe Turnen aus politiſchem Mißtrauen ver- 

boten war, obgleich doch die allgemeine Turnpflicht ſchon aus fanitätse 

poligeili;en Gründen im. Intereſſe der flubenfigenden- Klaſſen dringend 
geboten if. Ruſtow eifert and) mit Recht gegen das bequeme Garnifons 
leben, welches in einigen ſtebenden Armeen eingeriffen {ft und verlangt, 
Daß das ſtehende Heer oder die Miliz ſchon im Frieden alle Mühfeligfeiten 
des Feldlagers und der Märige ertragen lerne. Auch die Verwendung 
der Soldaten zum Eiſenbahnbau iſt, beionders für die höberen Klaſſen, 

eine gute Schule der Abbärtung und überdies ein großer volfswirtbicafte 
licher Gewinn, wie der Baron UngerneGternberg bei mehreren füdrufflichen 
Eifenbahnbauten gezeigt hat, Auch die Verwendung Der Soldaten zu 
landwirthſchaftlichen Erntearbeiten u. dgl.”) ift empfeblenöwerth, fo lange 

es noch flehende Armeen giebt, nur muß dafür gelorgt fein, daß die Gols 
daten nicht um einen Theil ihres Lohnes betrogen oder überarbeitet werden 

Auch Gneift, deſſen Staatslehre von Bluutſchli o. c. und E. v. Noorden**) 

*) Bgl. M. Chevalier, Cours der. pol, 2. Aufl. 1856, IL ©. 10 fi. 
") In 9. v. Sybels bier. Zeitfhrift, 1865, 9. 1, ©. 14. 
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mit Rebt „ein im guten Sinne des Wortes coniervativer Charakter”, 

vindicirt wird, müßte confequenter Weile wegen feiner Parteinabme für 
die allgemeine Dienſtyflicht und wegen der Ungerechtigkeit der preußiichen 
Breiloofungen ein entibiedener Anhänger der Miliz werden. Gneift*) 

fagt zwar: „Die Beibehaltung eines fdhlagfertigen ftebenden Heeres war 
bei der geograpbiſchen Zuge des Landes (Preußen) inmitten der enropäts 
ſchen Großſtaaten mit febenden Heeresmaſſen nothwendig , die vollswirth⸗ 

ſaſtlich vortbeithafte Bildung der Milizſyſteme für Staaten von ſolchem 
Umfang und folder Lage unzureichend. Diele Einwände find indeß nicht 
ſtichhaltig: der erfte iſt bereit6 dur den woblarrondirten norddeutſchen 

Bund weggefallen, und der zweite Einwand läßt fi) dur eine allger 
meine Einführung des ſchweizeriſchen Milizſyſtems vermit- 
telft internationaler Verträge befeitigen. Gueiſt überfieht außerdem 

die von ihm felbft hervorgebobene Wahrheit, daB die Verbreitung feiner, 

dem natürlichen Menſchen und dem oberflächlichen Leſer fo wenig aufagens 
den politiſchen Lehre mit den größten Hinderniffen zu käͤmpfen bat und 
daß die Regierungen und Völker Europas durd die Militair» und Bie 

mangnoth fo fehr beicäftigt find. daß alle Verfaffungsiragen darüber in 
den Hintergrund treten, beſonders ſolche, bei denen es fib um Ehrenämter 
und Eommunalgrundfteuern handelt. So lange die europäiſche Militair- 

und Finauznoth fortdauert, wird es den Gneiftfpen Schriſten vermuthe 
lich ebenfo geben wie bisher, d. b. man wird fle viel loben, wenig lejen 

und in der Prazis faft gar nicht beachten. Die Gueiftinner müſſen Daher 
wie ein Muger Schaufpieldirector handeln, der fid) durch bürgerliye Schaue 
fpiele erft einen Zubörerfreis für claffliche Stücke heranbildet, oder wie 

Perifles, der den Beſuchern des Theater eine Belohnung reichen ließ, 
d. b. fie müfen für die allgemeine Entwaffnung wirten, welches für die 
Bölfer das größte Zuge und Kaffenftüd wäre, welches je über die Bretter 

der Weltbübne gegangen iſt. Die Miliz ift aber nicht bloß ein Mittel 

zum Sweet, fondern zugleich ein bober und hebrer Selbſtzweck. A. Smith") 
Reit uns mit Recht in bedingter Weife die jugendfrifhen Barbatenvöller 
als Mufter auf, bei denen jeder Bürger zugleich ein Staatsmann und ein 
Soldat if. Das Eintreten der aatsmännifchen, conſervativen, idealen 
Gneifiiden Schule für die Miliz wäre auch Infofern ſehr wichtig, als es 

91, 6. 1267, 1863. 
71,32 
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das Boruetheil haudgreiflich widerlegen würde, daß dielelbe etwas Ideo⸗ 
logiſches, Radicales oder Mammonifiid-Dandefterlices fei. 

Es. ift von außerordentliher Wichtigkeit, das Moment der Ber 

tragsmäßigkeit der allgemeinen Gntwafjnung zu betonen, weil «6 

Hunderttaufende giebt, welche gegen die Miliz nur das eine Bedenken 
haben, daß «8 ibnen fraglich ift, ob dieſelbe einem ſtehenden Here ge» 
wachſen fei. Diefe verwidelte techuiſche Streitfenge würde aber durch jene 
internationalen Verträge vollſtändig eliminitt werden, ähnlid mie eine 
Gleichung richtig bleibr, wenn man beide Seiten durch diejelbe Größe 

dividitt. Die fo nahe liegenden und doch meines Willens früher von 
Niemandem vorgefhlagene Verbindung des Miliz- und des Vertragsger 
danfens ift das an das Ei des Rolumbus erinnernde Verdienft G. Pieiffers, 
obglei die von demfelben gebrauchten Ausdrüde nod) nicht präcis genug 
auf internationale Mititairverträge hindeuten, fondern aud auf eine all» 

gemeine, aber autonom vollzogene Einführung des Miligioftems bezogen 
werden koͤnnten. 

Aus den obigen Gründen falen die Einwendungen von jelbft weg, 
daß das Miligfpftem in der Schweiz nur wegen der völkerrechtlich garanı 
titten ewigen Neutralität diejer Gebirgsfeftung und wegen der gegenfeitigen 

Giferfucht ihrer Nachbaren möglich ſei, wobei überdies noch zu bemerken 
iſt, daß jene Neutralität nicht viel befagen wil, wie Die Annegion Gavoyens 
bewiefen hat. Es ift auch die Behauptung aufgeftellt worden, (von 

3. ©. Hofimann) daß die Schweiz und ganz Europa nur durch die Heere 

der Großmächte vor einer Inpaflon der Mongolen oder anderer aflatiider 
Horden gejhügt werden, und ein befannter Hiftorifer prophezeit jogar, daB 
ganz Europa ſchließlich von den Chineſen erobert werden werde. Dieſe 

Theorien haben febr wenig Anhänger gejunden ud find offenbar ganz 
deologiſch. Selbft wenn fie aber mehr wären, jo würden fie gerade jür 
die Einführung der Miliz ſprechen, weil eine tüchtige, millionenköpfige, 

ruſſiſche und weſteuropäiſche Miliz, bejonders im Defenflofriege, ſolchen 
Barbaren ohne Zweifel überlegen fein würde. Gerade die Anhänger jener 
Zheorien müßten wünfgen, daß Rußland raſch ein dichtbevölterter Staat 
werde, was nur durch das Die Volkswirthſchaft ſchonende Mitizipftem 

möglich ift. 
Die erwähnten internationalen Verträge fönuen und müſſen auch 

noch andere Punkte als das Milizſyſtem für alle europäilhen Staaten 
obligatoriſch machen. Dieſe bereits oben erwähnten, aud mit der abfor 
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tuten Staatsverfafjung Rußlands vollfommen verträglien Punkte find: 
die. allgemeine Schul, Turn», Einfommenfteuer» und Vermögensfleuers 

Pflicht. Auch die Kriegsflotten der europäiſchen und amerikaniſchen Staaten 
tönen mach dem oben angezogenen matbematiihen Sape mit Ausnahme 
weniger, gegen chineſiſche und andere Seeräuber beflimmter Kriegsiciffe, 

vertragsmäßig abgeſchafft werden. Dabei bemerfe ich beiläufig, Daß Die 
Amerifaner gezeigt haben, dab man Handelsſchiffe io bauen fann, Daß fie 
zu Kriegsichiffen umgewandelt werden können, und daß der Admiral 
d. Tegerhoff bei Liſſe mit zwei hölzernen, bloß mit Ketten ummidelten 
Soiffen das feindliche gepanzerte Admiralſchiff zum Sinfen bradte. Die 
Bangerferiffe haben ſich alſo trog ihrer foloffalen Koſten nicht einmal 
techniſch bewährt. Es war daher eine fehr weile Maßregel, dab Rußland 

feine Kriegeflotie im ſtillen Dcean eingehen lieh und feine Kriegsflotte im 
tabpiſchen und [hwargen Meere ſeht ſtart reducirt. Mußland fönnte meis 
ner Anſicht nach um fo eher auf eine internationale Abichaffung der Kriegs 
Marinen eingeben, als Petersburg durch Kronftadt geuügend geſchützt iſt, 

wie der meſſerwetzende Lord Napier 1854 erfahren bot. Auch die Krieger 

materialien, welche immer unerſchwinglichere, vom Wehrigkem des Landes 
ganz unabhängige Ausgaben erfordern, fönnen und müffen international, 
parallel der allmaͤhlichen internationaten Abkürzung der Dienftzeit der Miliz, 
mehr und mebr reducirt werden. Der Hinweis auf die barbarifhen 

Staaten Afiens und Afrikas überſiebt, daß, diefelben in ihrer Rohheit 

nicht gefährlid find. In demfelben Maße aber, als fle ariftianifitt und 

eivilifiet werden, werden aud ihre wirthſchaftlichen Intereſſen mit 
denen der eivilifisten Welt gliedlidh verbunden, jo dag fie dann ebenjafls 
an jenen Verträgen Theil nehmen können. 

Die Kanonen und Gewehre werden fait täglich verbeſſert und jede 

Verbefferung zieht ungebeure Koften nad) ſich, ſowohl wegen der als were 
altet abgeſchafften Waffen, als wegen der fleigenden Koftipieligleit der 
verbefferten Waffen. Ja ein Ingenieur in Mainz bat bereits 1866 oder 
1867 webreren Großmäcten Pläne zu eilernen, unermeßlich koſtbaren 

Feſtungen vorgelegt, deren Ausführung bei der Bortdauer des Güftemes 
des bewaffneten Friedens keineswegs unwahrſcheinlich if, weil unter der 
Herrihaft deffelben die Höhe einer beabſichtigten Militairausgabe dieſelbe 

faft nie verhindert. Auch von diefer Seite her wird alfo jeder denfende 

Nationalötonom zum Syſtem der allgemeinen Entwaffuung getrieben. 
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Die Reduction des Kriegämaterials fönnte entweder im Verhältuiß 

zu dem gegenwärtigen Vorrathe jedes Staates erfolgen, oder befier, weil 
dieſer Vortath zufälliger Weiſe in manden Staaten im Augenbiick unge» 
woͤbulich groß ift, nad) der jedesmaligen Ginwohnerzabl, die zugleich ein 
febr einfacher Maßſtab if. Der befte aber etwas verwidelte Mabftab 
wären die Reineinnabmen der Staaten. Der Einwand, daß die Benöls 

ferung in Deurfpland raſcher wachſe ale in Frankreich, if gerade ein 
Argument für das Mitisfpftem und die allgemene Entwaffnung, weil jene 
Erfcheinung davon berührt, daß fi die franzöflihen Bauern ihrer, größe 
teutheils von der Steuer» und Militairlaft herrührenden Armuth wegen , 
eine freiwillige Selbftbefcränfung im Stinderzeugen auferlegen, was z. B. 
die beffer geftelten franzöfipen Schweiger nicht thun. Beim gegenwärtigen 
Zuſtande der Dinge fommt es aud vor, daß eine kurze Zeit lang zwei 
verfehiedene Gonftructionen einer Waſſe um den Vorrang freiten, z. B. 
das Syſtem Dreyfe und Chaſſepot. Diefe Shmierigfeit, welche übrigens 
auc beim Syſtem des bewaffneten Friedens eriſtirt, ließe fich indeh Dar 
durd überwinden, daß eine internationale Commiſſion von Dffiieren alle 

neuen Waffen prüfte und alen Staaten vorfehriebe, das befle Eyftem zu 
adoptiren. Die Finanzuoth, die materiellen Jutereſſen und die öffentliche 
Meinung werden indeß dieſe Schmierigfeiten mit derfelben Leichtigkeit über» 
winden helfen, mit welchet ſich die hadernden Diplomaten des Wiener 

Congteſſes einigten, als die vis major des in Frejus gelandeten Napoleon 
dräuend binter ihnen ſtand. Die Finanznoth hat auch die Diplomaten 
von Münfter und Donabrück ſchliehlich doc) geeinigt: Kein einziges mas 
terielles oder tmmaterielles Gut iſt aber ohne größere oder geringere 

Scwierigfeiten zu erringen. Umfonft ft nur der Tod, wie das Spräch- 
wort fagt. & 

Pan fan die allgemeine Entwaffnung mit dem Bomftapellaufen eines 
Stviffes vergleihen. Wie jenes von jelbft erfolgt, fobald nur Die Bewer 
gung in Gang gefommen ift, fo handelt es fich aud) bier uur darum, die 
Sade erft in Gang zu bringen, Anfangs wird es z. B. nöthig fein, daß 
die pünttliche Durchführung jener Verträge in jedem State, insbefondere 
hinfichtlich der Menge des Kriegömaterials, von auswärtigen Offleieren 
controlict wird, wogegen fid) nichts einwenden läßt, da fih alle Staaten 
diefe Beiränfung auferlegen würden. Nebnlice Einrichtungen find in 
der Wirklichkeit bereits vorgefommen, z. B. die Militairfpectionen des 

ehemaligen deutſchen Bundes, die Beihränfung der preußiihen Zruppens 
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zahl Im Zitfiter Frieden und die im Parifer Frieden 1856 ftipulirte Bes 

foränfung der Krieggmarine und DMarinenrfenale Rußlande im ſchwarzen 
Meere. Auch die offlcidfe „Nordd. Alg. Arg.“ fagte 1866 bei Belegen» 
beit der Verhaftung des Grafen Wartensleben auf dem Prager Babnbofe, 

daß ein Staat, z. B. Defterreih, fi über Meifen ausländifher Officiere 
durch feine Feſtungen gar nicht beflagen dürfe, wenn er nicht gerüftet 

babe, was Defterreih ja von ſich behaupte. Die „N. A. 3.” bat bei 

diefem Ausſpruche wohl ſchwerlich daran gedacht, daß fie einmal von der 

Milizpartei beim Worte genommen werden wird. 

Der Einwurf, daß jene Verträge leiht wieder gebroden werden 
könnten, überfiebt die von der Geſchichte bezeugte Wabrbeit, daß mächtige, 

hochwichtige, von dem ganzen Volfe Mar erkannte materielle Intereffen 
felb da ein noli me tangere waren und find, wo daneben papierne Vers! 
Faffungen mafjenbaft wieder aufgeboben oder durchbrochen wurden. Die eus 

topäifhen Voͤlket find feine Kameele, die man belichig belaften und ent« 
taften fann. Sowohl die Einführung als die Erhaltung der allgemeinen 

Entwaffnung wird durd das unwiderſtehliche Schwergewicht der materiellen 
Intereffen und durch Die öffentliche Meinung garantirt werden, welche ſelbſt der 
uftramontansfeudale Graf de Maiftre die Königin der Welt nennt. Es 

And allerdings von den Regierungen wie von den Wölfen bona und 
mala üde wirthſchaftliche Fehler genug begangen morden, aber es iſt nie 
gelungen oder auch nur ernſtlich verſucht worden, eine große ſociale Res 
form, bei welcher Die Maffe des Volles mit Haus und Hof, mit Weib 
und Kind betheiligt war, wieder rügängig zu machen. NIS die reftaus 
tirten Bourbonen an den focialen Refultaten der franzöſiſchen Revolution 

zu rütteln verſuchten, fagte Napoleon triumpbirend: „Frankreich ift mein,“ 
und der Erfolg bewies, daß er Recht hatte, obgleih er fo eben noch von 
den Verwünſchuugen des Volles nach Etba begleitet worden war. Auch 
in den ſchlimmften Zeiten der Reaction find Die Ablöfungsgeiehe Deutſch- 
lands und Deſterreichs mit wieder aufgeboben worden, obgleich einige 
Punkte derſelben fogar ungerecht wären und einen Rechtobruch enthielten *) 
und felbft ein Alba fonnte den Widerftand der materiellen Intereſſen nicht 

niederfhlagen, als er von den Nicderländern Den zehnten Piennig verlangt 

batte. Bo die ftärfften Motive der Menſchen, Gewillen und Humanität, 

materielle Jutereſſen und Genußſucht vereint nad) einer Seite bin wirken, 

7 Bol. Rofger, U, 5 1%. 
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da find fie, befonders in Europa und in der zweiten Hälfte des 19. Jahr» 

bunderts, unwiderſtehlich. Es ift daber abgeihmadt, zu bebaupten, daß 
die allgemeine Entwafjnung eine ideale Sittlichleit vorausfege. Die Uns 

fittlichfeit und der Mißbrauch der Stärle werden auch dann fortbefteben, 
aber.in anderen Formen erſcheinen. Eben fo gut hätte Jemand im Mit 
telalter fagen fönnen, daß das Auihören des Raubrittertbums eine ideale 
Sittlichfeit vorausfegte, die man befanntlic den egtremen Beudalen auch 
beute nicht nachrübmen fann. Die materiellen Intereffen find aber ein 
noch viel mächtigerer Pacificator Curopa's, als Rudolf v. Habsburg es 

einft für Deutſchland war. 
Aus diefem Grunde wird Die Sache der allgemeinen Entwaffnung 

taſcher legen, als ſelbſt ihre meiften Anhänger glauben. Die Gleihgül« 
tigteit der Majorität der befigenden und arbeitenden Klaſſen und der 
meiften Stantsmänner gegen die Entwafinung entfpringt aber mr in fele 
tenen Fällen aus ſchlechten Motiven oder unverbefjerlihem Dectrinarismus. 

Bei der ungehenern Mebrzabl der Zeitgenoffen bedarf es nur einer Auf« 
Mlärung Über den wahren Sachverhalt, der ihnen bisher nicht Har war, 
um fie In thätige Freunde der großen Reform zu vermandelu, beionders 
da das Jutereſſe der Regierung und aller Kiafien des Volles diefelbe 
noch viel deutlicher fordern, als e8 z. B. beim Sreibandel der Full 
war und ift, wo viel compficirtere Irrihumer zu überwinden waren. Auch 
Das Iniereſſe der Unteroffiziere und Difiziere, ſelbſt der beftbejablten, fält 
mit dem Bolfsinterefje zufammen, weil fie un bürgerlihen Berufen 

ſich viel beſſer Neben müßten, befonders da die Miliarden, welde 

durch das Milizſyſtem erfpart werden, wicht todt im Kaſten liegen, fondern 
productiv angelegt werden würden. Die durch den Dienft au Ordnung 
und Pünftligfeit gewöbnten Offiziere und Unteroffiziere würden aber als 
Eivilingenieure, Fabrifauffeber u. ſ. w. gute Gtellen erhalten, und die 

wenigen nicht Derforgten müßten reichliche Penfionen erhalten. Wäre 
Mottte nicht Soldat geworden, fo würde die Welt um einen Thaer, 
Achnrigbt oder Borfig reichet fein. Es if daher eine große Kurzfichtige 
feit, daß einige Offiziere die Miliz aus denfelben Motiven verwerfen, aus 

welchen ebemals die mönchiſchen Abſchreiber die Buchdruckerkunſt als ein 

Teufelswerk verſchrieen. 
Alle Urſachen, aus welchen ebemals fo viele Kriege entſtanden, wie 

der fehranfenfofe Ehrgeiz einzelner Fürften und Miniſter, die Notbwendig - 

feit der Befeitigung der Feudalanatchie und Meinftaaterei, nationale, rer 
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ligiöfe, eonfeffionelle, bandelspolitiidhe, militairifhe Vorurtheile, pecuntäre 
Vortheile durch Groberungen u. ſ. w. verlieren durch die fteigende Cultur, 

Humanität und politiſche Mündigfeit der Völfer, fo wie durch das Gewicht der 

materiellen Interefien täglich mehr an Bedeutung. Es wird den Völkern 

immer klarer, daß in der Regel, felbft beim glücklichſten Kriege, nur wer- 

nige Offiziere, Armeelieferanten umd vrotegirte Stellenjäger auf Koſten 

des ganzen übrigen Volkes gewinnen. Täglich tritt die gliedlide Soli ⸗ 
darität der einzelnen Volkawirtbſchaften mehr bervor, der ruſſiſche Handels⸗ 

und Gemwerbeftand verlor z. B. durch den deutſchen Krieg und Die Luxem⸗ 

burger Affaire Millionen, obgleich Rußland direct gar nicht dabei betheiligt 
wor. Bereits Napoleon I. jagte: „Jeder Krieg in Europa if ein Bür, 
getkrieg.“ Es ind alerdings in jüngfter Zeit in Italien, Amerifa und 
Deuiſchland Kriege geführt worden, welde ſich bald auch materiell bezahlt 
machen werden, aber es wäre nur noch ein Krieg dieſer Art in der civie 

liſirten Welt übrig, nämlich eine europäiſche Intervention zur Befreiung 
der unter tärkifcher Herrſchaſt ſchmachtenden Ghriften. Dazu würde aber 

das Miligfpftem volfommen hinreichen. 

Die dritte Klaſſe der Friedensfreunde beftebt aus Solchen, welde 

gar feine oder nur unpraftifhe Borfchläge zur allmählichen Herftelung des 
Bölferitiedene machen. Hierber gehören u. A. viele Philoſophen, vhilane 
tbropiihe Träumer und kurziſictige Manceftermänner. Wenn ib nicht 
irre, fo finder ſich die Idee des ewigen Friedens ſchon bei einigen nach - 
crifilichen Steifern, bei melden fie dur chriſtliche Ginflüffe entftanden 
ein fann. Die Königin Eliſabeth von England fügte zu Euly:*) „Es 
fommt darauf an, ganz Guropa in beinahe gleiche Staaten zu vertheilen, 
damit ihre Macht im Gleichgewicht ftebe.” Diefe Idee, deren Ausführung 
befanntlic ein Plan Heinrichs IV. von Frankreich war, iſt infofeen richtig, 
als die Zeriplitterung Deutſchlands allerdings die Tendenz im ſich trug 
und noch trägt, ein wechſelndes und für den Weltirieden gefährliches Die 
plomatiſches Schachſpiel Preußens, Deſterreichs und des Auslanbes an 
den Heinen Höfen bervorgurufen. Andererſeits darf man indeß die Phrafe 
vom europäifhyen Gleichgewicht wicht allzu buchſtäblich auffaffen, weil ſaſt 
jeder Staat, bejonders aber ein niedrig cultivirter, durch Refornien, Fori- 

939 Sälettwein, die wichtige Angel für Curopa oder Euftem eines feften 
Brledene unter den europ. Gtoaten. Leipgig 1791, ©. 37. 
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ſchritte der Aderbau- und Gewerbetechnik und äbnlihe innere Eroberuugen 

feine Macht verbältnigmäßig ſtärker vermebren fan als andere Staaten. 
Die neneften Friedensfreunde”) in England und Amerika, wie z. B. 

Elibu Burritt, find meift Quäfer oder Manceftermänner und fhaden 
der von ibuen vertretenen Sache duch allerlei Ertravagangen und Ideo- 
fogien, wie z. B. die abgeſchmackte Behauptung Gobdens, daß eine qweite 
Eroberung Englands von der Küſte der Normandie aus (auch ohne eine 
allgemeine Entwaffnuug) unmöglich ſet, weil jeder GEngfänder feine Pflicht 
thun würde und aus jeder Hede eine Feſtung werden würde. Der erfte 
Briedenscongreß fand 1843 in London flatt, der zweite 1848 in Brüffel, 

der dritte 1850 in Frankfurt a. M., der vierte 1851 in London und der 

fünfte 1853 in Edinburg, Die größten Thorheiten diefer Männer befte- 
ben darin, dag Niemand auf den Gougreffen gegen die Sätze derſelben 
ſprechen darf und daß einige Mitglieder von einem Weltſtaate träumen. 

Andere verlangen einen oberften Gerichtöbof für alle Völler, welcher zur 
Vollſtreckung feiner Sprüde über die Heere aller Völfer nach Bedarf ver» 

fügen fönnte. Diefer Vorſchlag wird ſich ſchwerlich weiter realifiren fafen, 
als er durch den Areopag der Großmächte bereits realiſirt ift, Wieder 
Andere ratben, es möge bei allen einzelnen Verträgen ein Schiedsgericht 
verabredet werden zur Enticeidung der etwa bei der Vollziehung fid er- 
gebenden Streitigkeiten. Auch diefer Vorſchlag ift nur ein Paliativmittel, 
deffen Werth nicht überihägt werden darf, was z. B. Profeffor Lieber 
nicht thut. Derielbe hat neulich in dem englifh-nordamerifanien Streit 

über die Frage, ob England für den Schaden einzuſtehen babe, welder 
von füdftaatlihen, in England ausgerüfteten Kapern verübt worden, den 

beachtenswertben Vorſchlag gemacht, das Urthell einer der angefehenften 

Juriftenfacuftäten anzuvertrauen, deren Mitglieder doch ibre wiſſenſchaft- 
liche Ebre einzufegen haben. Vielleicht fönnte zum voraus auf Vorſchläge 
von Juſtizminiſtern und Iuriftenfacuftäten eine Geſchwornenliſte aus völ- 
ferreibtlich gebildeten Männern gebildet werden, aus der im einzelnen Fade 
— etwa unter der formellen Leitung eines neutralen Staatsoberbaupto 
(Bürften oder Präfidenten) ale Richter — die Urtheiler bezeichnet würden. ”) 

*) Bergl. das Dietion. de Nice. pol. 1854, Art. „Armeis permanentes“ v. Glänent 
(ber fih ebenfalls für die Miliy ausfpricht) und „Paix“; R. v. Mobt, Geſch. d. Staatem, 
1, 1855, ©. 438; Sarroque o. c. und Welders Staatalet. Bd IV., 8. 67. 

*) Bie Bluntfpli bemerkt. (Die Beeutung des modernen Bölferrehts, 1866, 
©. 4) 
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Etwas Aehnliches ift in der Praris bereits vorgefommen; zwei füdameris 

taniſche Staaten haben nämlich das ſchiedsrichterliche Urtbeil A. v. Hums 
boldts über eine Grenzftreitigfeit angerufen und Mc friedlich feiner Ente 
ſcheidung "gelügt.”) Die Agitation für das Auguftenburgifhe Erbrecht 

bat indeß bemiefen, daß auch Juriftenfacuftäten, wenn nationale Intereffen 

oder Barteileidenfchaften ins Spiel kommen, mitunter Dinge für „onnenklar“ 

und „volföfreundlic“ erklären, die weder das Eine noch das Andere find. 
Zu den Abfurdiräten einiger Friedensfreunde gehört auch die Zus 

muthung, Vertbeidigungsfrtege zu unterlaffen. Wenn es indeß in Zolge 
der allgemeinen Entwafinung und der allgemeinen Webr- und Einfommene 
Reuerpflicht u. ſ. w. feine Angriffökriege mehr geben wird, jo fallen aud 
Vertheidigungöfriege von ſelbſt weg. Obgleich das allmäbliche Aulbören 
aller Kriege zwifchen civilifirten Wölfen (gu denen ja mit der Zeit alle 
Voͤlter gehören werden) ein herrfiches und in einer gar nicht fernen Zue 
funft erreihbares Ziel ift, To ift es doch thöricht, zu leugnen, dag es auch 

ſolche Kriege gegeben bat, die felbft bei der Vorausfepung idealer Gitte 
lichkeit und Ginficht des einen Theiles ein unvermeidliches Uebel waren: 
3. B. Die Kriege, durch welche Rußland, Italien, Frankreich, Preußen, 
Spanien u. ſ. m. zu Großſtaaten murden, der letzie amerikaniſche Krieg 
few. Jene cultutgeſchichtilchen Aufgaben find indeß bereits gelöft, 
Die von einigen Friedeusfrenden ebenfalls vorgeſchlagene Ausarbeitung 
eines völferredhtlich umfaſſenden Geſehzbuches und die fittlihe Brandmarkung 

von Kriegsanleiben find natürlich Paliativmittel, deren Werth nicht übers 

fchägt werden darf. Auch der Freibandel allein würde nicht im Stande 
fein, den Weltfeieden zu erbaften, ähnlich wie er den amerifanifchen und 
den deutichen Bürgerkrieg nicht zu verhindern vermochte. Auch auf den 
Friedenscongreſſen ift die allgemeine Entwaffnung geiordert worden, indeß, 

ſoviel mir bekaunt, obne die nothwendigen Gorrelate derfelben, als ba find 
das Milizſvſtem, die allgemeine Cinkommenſteuerpflicht u. ſ. w. Es ift 

aber eine arge Kurjfichtigfeit zu wähnen, daß Europa aus dem Eyftem 
des bewaffneten Friedens umd der lebenden Heere ohne die nothwendige 
Uebergangsftufe des Miligfoftens zu einer völigen Entwaffuung gelangen 

fönne. Das Milizſyſtem iM füs erfle nicht blos deßbalb nöthig, weil die 
Völker ſich nicht mit einem Male zu jenem boben Standpunkte aufs 

ſchwingen können, fondern es ift auch Dazu erforderlich, um die höheren, 

*) Dgl. Humboldts Briefm. mit Barnhagen. 
Baltiſche Monatsfhrift, 8. Jahtg, Bb. XV., Heft 6. 34 
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bisher meift mifitairfreien Mafeu mit einem gründlichen Alben gegen 
umnötbige Kriege und Mititeirausgaben zu erfüllen. Gebranntes Kind 
ſcheut das Feuer. Aus diefen Gründen iſt aud die in Frankteich und 

anderen Ländern im Werke begriffene neue Steigerung der Mifitaiclaften 
Baffer anf der Deüble der Mitigpartei. Ze flärfer man den Bogen 
ſpaunt, defto eher bricht er. Auch etwaige große Kriege der nächften Zus 
funft würden aus diefem Grunde die Reſorm nur zeitigen helfen. Es ift 

daher nicht richtig zu bebaupten, daß die Gegenwart eine für Diefe Reform 
ungünftige Zeit fei. 

Der ganze Ultramilitarismus {ft im Grunde genommen nicts anderes 
als Höhere Schupzöllnerei und Retorfionspolitif, welche dem Poflidons« 
grundſahe buldigt: „Schlägt du meinen Juden, fo flag’ id) deinen Juden.“ 
Beide Arten von Retorfionsmaßregeln haben ſchliehlich nur die Wirkung 
die Productiv» uud Genußmittel der Völker und der Megierugen zu vers 
mindern. Wollen die Gegner der Mititaitreform wirklich behaupten, duß 
es vortheilhaft und angenehm für die Regierungen fei in chroniſchen oder 
gar in acnten Finanzuörhen zu fteden? Sollten die bier iu gleicher Richtung 
wirkende Selbſtliebe und Selbſtſucht dor Megierenden und Regierten, d. b. 
Diejenigen Fundamente, auf melden Das ganze Rehrgebäude der modernen 
Nationalöfonomie rubt, auf die Dauer nicht mädtiger fein als einige 
teactionäre und ſchutzzoͤllneriſche Vorurtheile? 

1. 

Die Entwallnungsfrage in ihrem orgauiſchen Zufammenbange 
mit der europäißben Cultur- und Birtbfbaftsentwidelung. 

Die Durbführung und der dauernde Beftand der allgemeinen Ent- 
waffnung werden durch die politiſche Entwickelnng Weſteuropas in einer 
nahen Zufunit neue und ſchwerwiegende Garantien erbalten. Die culture 

geibichtlihe Strömung der Gegenwart wird nämlich durch das Beſtreben 
harafterifirt , einerfeits die Jtrthümer und Unſittlichkeiten des 18. Jabre 

bunderts zu vermeiden und andererjeit6 Die berechtigten Ideale deſſelben 
in nüchterner, ſtaatsmänniſcher, confervativer Weile zu realifiren. Die 

Enttaͤnſchungen des Pſeudo + Repräfentativfoftens und die Umgeſtaltungen 
der erwerbenden Arbeit batten ein Geſchlecht erzeugt, deſſen Gott der 

Gursgeitel war, ein Geſchlecht, welches den Idealismus der Aufflärungsgeit 
eingebüßt aber ihre Unreife nit abgeftxeift hatte, wenn es uatürlic auch 
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in dieler, wie in jeder Generation eine anders deukende Minorität gab 

uud giebt. Aber allmählich wuchs und wächſt bereits ein neues Geſchlecht 
heran, bei welchem die aus dem poftiven Chriſtenthum ſtammenden und 
dur das Medium der |. g. Aufflärung des 18. Jahrbunderts jowie 
der neuſtoiſchen Aufklärung der erſten Fahrbunderte wur dindurch gegangenen 
Breibeitss und Humanitätsideen der Großväter, von ihren Irrthümern 

gereinigt, zu neuen Ghren gelangen, Die modernen Wirtbjaftsformen 
haben ſich einigermaßen conſolidirt und die Wiſſenſchaft und die Erfahrung 

der Seligoverumentsländer, d. b. Englands und der Schweiz, haben den 
Beweis geliefert, daß die perſönliche, fociale und politiſche Freiheit der 
Bölfer ein erworbenes und erwerbbares Gut ift, welches nicht nothweudig 

an dem Widerjtreit der Jutereſſen der verſchie denen Alaffen deſſelben Volkes 
ſcheitern muß. Diefe neue Richtung, deren Symptome in allen Ländern 
und bei alen Parteien zu Tage treten, Äit aber aud viel conferpativer 
als jener wüßte Nadicalismus, welder dem „jouverainen" Volke das 
„Se lbftbeftimmungsregpt" zuſchreibt, fid über das Vernunft und Sitten, 
geieg binwegzujegen, und viel confervaniver als jener Pfeudo-Gonftitutios 
noali duus, der ein ſeſtes öffentliches Recht negirt und daſſelbe zum Spiel 
ball der wechſelnden Rummermajoritäten und ihrer „Diener“, der jedes⸗ 
maligen Minifter, machen wollte. Faſt bei allen begabten und woblneinenden 
Zeitgenoſſen bricht mehr und mehr die Uebergeugung durch, daß die Zur 
kunft Europas den Principien A. Smiths, Gueiſts und des Zreiberen 
v. Stein gehört, melde top ihrer durch Die Meaction verfünmerten 
Durchſübrung ‘Preußen von Jena nad) Königgräp gelührt haben. Selbſt 
Demofraren, wie J. St. Mill, bekennen mit jenen großen Männern und 

mit Cicero, Spinoza und Rouſſeau, daß ein geiſtesariſtokratiſcher, die 

Stetigkeit und Gerechtigkeit der Staatsgewalt und des monarchiſchen Princips 

inmitten der wechfelnden Megierungofyfteme und Perſönlichkeiten der Zürften, 

Minifter und Abgeordneten wahrender Staatstath (King in Couneil) etwas 

Nothwendiges und höchſt Volfsireundlies ift; während der geiftreihe 
„Demokrat“ Fieber ın ächt confervativer Weile Die Segnungen eines feften 
Öffentlichen Rechto preiſt. Jener continentale Pfeudo-Gonftitutionaliemus, 

welcher durch überflüffige Givil- und NWilitairämer und durch eine Cor» 
tuprion à la Zefte-Gubieres Die Steuerzahler auöbeuterete, kommt mehr 

und mehr im Mißeredit, und es bricht ſich mebr und mehr die ariſto- 
diatoniſche Ueberzeugung Bahn: „Dienet einander, ein Jeglicer mit der 
Gabe, die er empfangen bat, als Die guten Haushalter Der mancherlei 

34° 
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Gnade Gottes" (1. Petri 4, 10). Die beften Köpfe und edelften Herzen 

Frankreichs — ein About, Laboulaye, OdilonsBarrot, Replay — erfennen 

bereits mit Smith, v. Stein, Gueiſt, Ariftoteles, Montesquien, Rouſſeau, 
Moſcher u. 9. an, daß ein bloßes Soldbeamtenthum das Grab der Freie 
beit it. Frankreich, die Unrube in der europäiſchen Ubr, giebt aber auch 
in Bezug auf politiſche Moden den Ton an. Das allgemeine Beamtens 
tum und das allgemeine Soldateuthum it die Loſung der Zeit, aͤbnlich 
mie das aflgemeine Prieftertbum einf die Loſung der Reformation war. 

Die meiften Nationalöfonnmen und die Piendos oder Schlaraffen- 

Liberalen verfennen in der croßsmercantiliftiichen Weile des meiland 
Königs Midas, daß die Bedürmiffe des Gtantes in lehter Inſtanz nie 
durd Geld, Fondern nur durd Arbeit befriedigt werden können. Selbſt 
tie aufgefpeicherte Arbeit, als welche Ricardo mit Recht das Gapita! definirt, 

behanptet ibr Dafein nur dich Reproduction, d. b. durch nene Arbeit 

(3. St. Nil). Steuern And aber begrifflich, wie bifteriid nichts Anderes 
als Aequivafente für perfönliche Dienfte,*) folglich iſt es genau ebenſo 
ungerecht, feiftungsfäbige Staatsbürger von Ebrenämtern zu befreien, ala 
es ungerecht ift, fie von Steuern au betreien. Es wird bald von der 

Wiſſenſchaft, der öffentlichen Meinung und den Regierungen als eine 
himmelfcpreiende Ungerechtigfeit anerfannt werden, Daß arme Tagelöhner 
ſchwere Steuern zur Grhaltung der Beamten zahlen, während z. B. in 
Branfreih nad About Tauſende von Mentiers dem Staate ſehr dankbar 
fein würden, wenn er fle durch Ehrenämter neben denen natürlich befoldete 
enter nöthig find, don ihrer Langenweile befreien wollte. Die feudalen 

und pfendoliberalen ertheidiger des angeblichen Rechtes der Rentiers und 
Grundrentner auf Müßiggang feben in dem Zwange zu Ebrenämtern eine 
unbillige Härte gegen die höberen Aafjen, während doch nicht die Alters 
native vorliegt: Ebrenbeamte oder Heingelmännchen der deutihen Maͤhr⸗ 
wen, fondern die Alternative: Ebreuarbeit der Reichen oder Steuerüber- 
bürdung der ärmeren Klaſſen, welche befanntlidh ihrer großen Zahl wegen 
in aflen Staaten den größten Theil der Steuern zahlen. Daher wird eine 
Zeit fommen, wo die unteren Klaſſen Weſteuropas Ehrenämter fordern 

werden, falls fle nicht ſchou früber eingeführt find, denn jene Klaſſen find 
weit davon entfernt, eine woblthätige Ariftofratie zu haſſen, wie einige 

Demagogen bebaupten. Auc in der Edhmeiz find viele Aenıter, befonders 

9 Bgl. Gneift, I, ©. 1293 und 1302. 
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die höheren, Ehrenämter oder werden wenigftens als ſolche veraltet, weil 

die Gage nicht der Rede werth if. 
Die beiden Säulen des jreien Staats, der Staatsrath und die 

Ehrenamtsgentry, baben aber au eine epodemacende Bedeutung für die 

Militairfrage. Wenn durch mirtbidaftlibe Freibeit und ariſtodiakoniſche 

Ehrenämter die Anffenfämpfe in Wefteuropa geſchlichtet fein werden, dann 

werden auch die unteren Klaſſen, wie ein Dann binter den höheren Klaſſen 

und der Megierung leben, Eine von einem beiennenen Staatdrath und 
einer friedliebenden, aufgeflärten, vollöbeliebten Ehrenamtögentiy unterftügte 
Regierung wird aber nicht in Verfuchung fommen, durd auswärtige Kriege 
innere Schäden ableiten zu wollen. Noch weniger wird fie aber von 
vulgärem Nationalitätsipmindel und blinden ultranationalen Leidenſchaften 
in einen Krieg geftürzt werden Fönnen. Gin von der Monarchie ausgepender 
Ausbau der papierenen Verfaffungen Frankreichs, Preuhens u. ſ. w. durch 
ein tüctiges locales Gellgoverument, d. d. „die Verwaltung der Kreife 
und der Drtögemeinden nach den Geſetzen Des Landes durch Ehrenämter 
der höheren und Mittelfände mittelſt Gommunal-Erundfteuern“, ift daher 
für den inneren umd den äußeren Frieden der europäifgpen Gtanten gleich 
nothwendig. 

IV. 
Auoſichten für die Praxis. 

Die Wiſſenſchaſt hat bisher Die Entwafinungsfrage, welche wirklich 
die wichtigſte Angelegenheit für Europa if, ganz unverantwortlid) vernach⸗ 
laſſigt. And) die Nationaldfonomie beicjäftigte ſich mit ſchwergelehrten 
induetiven und deductiven Unterjuchungen über allerlei wirkliche, mögliche 

und unmöglide Dinge, oft der alerunbedeutendften Art, während fle für 
das Eine, was in wirthſchaſtlicher Beziehung Noıh ıhut, faſt vollfäudig 
blind war ober gar die nationalen Vorurtheile billigte und ſchürte. Es 
war ein Müden-Geigen und Kameele ⸗Verſchlucen, ein gedanfenlofes Sich-⸗ 
treibenlafen vom Strome mit einem apres nous le deluge, Bei deu 

Routiniers, z. B. bei einem Theile der preußifchen Altliberalen, wirkten 

aber noch andere Motive mit, nämlich der Wunſch, fi bei den Macht⸗ 

habern beliebt zu machen, und das inflinctive Gelühl, daß die Betäubung 

des Volfsgeiftes mit Säbelgeraffel nothwendig fei, um die Bedanfenarınuth 

und organifaterifje Impotenz folder Leute, von denen A. v. Humboldt 
zu fagen pflegte, Daß fie mur zu Corporalen taugten, zu verbergen, weil 
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jene Eigenſchaſten bei einem pofltiven Ausbau der Berfaffung in ihrer 
ganzen Blöhe zu Tage getreten wären, Außerdem ift es viel bequemer 
mit Hegel zu fagen: „Was da it, das it vernünftig" und von der Wir 
fung früherer Reformen zu zebren als gegen Ungunft und Spott felbft 
Reformen zu vertreten. 

Bor Allem müfen alfo die Männer der Wiſſenſchaft ihre ſchweren 

Berfänmniffe nachholen. Sie dürfen nicht vergeſſen, daß ihnen das Loos 

der ärmeren und ſchwächeren Klaſſen, d. b. der ungehenren Majorität 
des Volkes, auf die Seele gebunden ift und daß einft ein Tag fommen 

wird, wo fle Rechenſchaft ablegen müſſen von ihrem Hausbalt. Ste müſſen 

ſich and ihrer Pflichten gegen die Fürften und Minifter erinnern, welde, 
in einem fteten Gelhhäftsgewühl lebend, kaum jemals Zeit baben, fi mit 

umfaffenden Fragen diefer Art eingehender zu ſchaͤſtigen. 
Wenn aber die Wiſſenſchaft denft: Europa erwartet, daß Jeder feine - 

Squldigleit thue, fo werden and) alle übrigen Factoren, die zur Mitarbeit 
berufen find, die ihrige thun. Sollte es z. B. bei Volfsvertretern oder 

Zournaliften an der nöthigen Einficht oder gutem Willen ieblen, fo Eönnen 
ihre Wähler und Abonnenten durch Mandatsentsiebungen bei Neumahlen 
und durch maffenbafte Abonnementsfündigungen jene Volitiker leicht zur 
Raifon bringen. 

Bei einer Idee, die fo ſeht von der culturgeſchichtlichen Strömung 

der Zeit getragen wird und fo fehr in der Luft liegt, wie die Entwaff- 
mungsidee, iſt es unmöglich vorberzufagen , von welcher Geite der Anftoß 
ihrer Realifitung ausgehen wird. Dan fan mur vorherfagen, von wel» 
hen Seiten er auegehen kann. Diefe Seiten find aber febr zahlreich. 

Es braucht nur eine Gelebrität, 3. B. Gneift, Schulze-Deligib oder Bright, 
oder ein vielgelejenes, verbreitetes Blatt, für die große Idee mit Wilberr 

forceſchet Bebarrlichleit einzutreten und das Eis zu brechen, jo wird die 
Vewegung zu ihren Guuſten die Regierungen und Völfer Europas une 
widerſtehlich ergreifen , mit derfelben Schnelligkeit, mit welcher ſich einft 
die Buchdruderfunft über Europa verbreitete. Gleich dieſer ift die Ent» 
maffnung ein Fortſchritt, welder dem moblverftandenen Intereſſe aller 
Staaten, Dynaftien und Parteien entſpricht, und dehalb von Gneiftianern 

und Gonfervativen, von Fiberalen und Demokraten, von Natienalgefinuten 

und Großdeutſchen, von Ruffen, Deitihen, Engländern umd Brangeien 

einträchtig befördert werden wird. Mur die unverbefferlichen Reacs 

tionäre und Docteinäre werden ſchmollen. Jede curopäifhre Regierung, 
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wie klein ihr Staat auch fei, hat es in ihrer Hand, die Sache durch ein 

öffentliches diplomatiſches Rundſchreiben in Fluß zu bringen. In den 
conftitutionelen Staaten Weſteutopas wird es auch zwedmäßig fein, Ver» 
eine nad) dem Muſter der Anti-Corn-Law-League”) zur Durbführung 
der Militaicreform zu begründen. In demjelben Sinne müßte der volfde 
wirthſchaftliche Cougreß Deutſchlande wirfen, der ſich zu einem internas 

tionalen Socialgongrefie erweitern und zur Pariſer Ausfelung eine Der 
jammlung der europäifchen Nationaldkonomen und Freuude der Militair- 

Reiorm nad) Paris berufen folte, oder, fals das wicht geht, nach einer 

belgifen, ſͤddeutſchen oder [hweizerifchen Stadt. Es ift dabei wünjdyend 
wertb, daß derjenige, der Diele Reſorm in Anregung bringt, wer er auch 
fei, ſich forgfäftig davor hüte, derfelben irgend einen tendenziöfen, politi⸗ 

ſchen oder nationalen Beigeihmad zu geben, während fle doch, gleich der 
Affociations» und Freihandelsſache, ein politiſch und focial neutraler, ja 

ein heiliger Boden if. 
Die Urheber der großen, Übrigens fo wohlthätigen Territotialverän⸗- 

derungen in Deutſchland und in Ztalien erfdjeinen dem Tieferblickeuden 

nur ald dienende Werfzenge eines noch größeren Zwedes, als Werfjenge, 
deren heimnßter und unbemußter Bernf es war und ift, einer höheren fitt- 

lichen und politifchen Eultur eine würdige Stätte zu bereiten! 

Mag. €. Balder. 

) Bat. die kutze aber Iebendige Schilderung, welche F. v. Holhendorff In feinem 
Borttage über Gobten, Berlin 1806, 8. 12 u 13 von ihrer Wirffamfeit giet. 
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Üarem wir wieder einmal auf dem Gebiet der invern Entwicelung Ruße 
lands Umfhau zu halten unternehmen, fönnen wir nicht umbin vor Allen 

des neuen Artentats gegen dasjenige Leben zu gedenfen, in welchem Wobl 
und Wehe des großen Reiches perſonificirt ift. Zum zweiten Male ſchou 
fredt fih Mörderhand gegen die gebeiligte Perfon des Herrfhers — 
äuerft, mitten in feiner Refldenzftadt, hervottauchend aus dem revolutionären 
Niederichlage der national rufflihen Gedanfenbewegung — jept, auf dem 

gaftlien Boden eines fremden Staates, gehoben von dem unverföhnlihen 
Fanatıomus_der polnifhen Vollsidee. War aud die verbrecheriſche That 

in beiden Fällen die Ausgeburt einer ganz individuellen Ueberfpanntheit, 
fo bleiben doch Die geiftigen Elemente, aus melden ſolche Indwidualitäten 
hervorgehen fonnten, an ſich bedentungsvol. Der ganze Fubalt und 
Gparafter der Regierung Alexanders II. iſt durch ein ſoiches Hervortreten 
ihrer eigentlichen Gegenfäpe aufs ſchaͤrfſte marfirt worden, wie auch in 
Bezug auf das erfie diefer Atentate durch das kaiſerliche Reſctivt vom 
13. Mai 1866 thatfächlib anerkannt wurde, Der neue hochvetraͤtheriſche 
Verſuch kann nur dazu dienen, die Regierung in der durch jenes Mefeript 
begeicpneten Richtung zu befefligen, und eben darum wird feine Nachwitkung 
eine weniger epochemachende und in die Augen fallende fein als dıe des 

Attentatd vom 4. April 1866. Handelt es ſich jept doch überhanpt 

weniger um Principien als um fpecialifirende Durchführung der einmal 

unternommenen Reformen. Je meiter die umgeftaltende Thätigfeit der 
Regierung vorrüdt, deſto größer wird das Feld, das ſich ihr eröffner; 
jede große Roformarbeit wirft hundert fleine Fragen des Details der Vers 
waltung und egislation auf, welche der Antwort harten. Es kann darum 
aur ald Gewinn und als wahrhafter Foriſchritt angefehen werden, daß die 
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Regierung die auf ibr rubende Laſt zu vermindern, den äußeren Kreis 

ihrer Zhätigfeit einzufhränfen und verſchiedene wirtbfchaftliche Branchen, 
welche biöher einer „Kronsverwaltung“ unterflellt waren, in private Hände 
zu legen begonnen bat. Iſt es dod von jeber in Rußland als Nebel» 
fand empfunden worden, daß den einzelnen Aunctionen gouvernementaler 
Tätigkeit nicht entſprechende Strömungen privater Arbeit paralel Tiefen 
und, fo zu fagen, Goncurrenz machten. Während im weftliben Europa 
private Bildungsanftalten mit den öffentliden Schulen wetteiſern, große 
Induftrielle und Fadrifanten mit Kameral« und Verwaltungsbeamten um 

die Palme ringen, ift es in Rußland die Krone oder, richtiger gejagt, die 
Büreaufratie, von der alles Heil, alle Thätigfeit erwartet wird. In 
diefem Sinne müflen wir, im @egenfap zu der Mebtzabl der Organe der 

rulfiihen Preſſe, den projectirten Verkauf der Moskau Petersburger 
Staatsbabn und die neuerdings von der Et. Petersburger Börfenzeitung 

angefündigte Veräußerung der Gtantsbergwerfe und Minen als durchaus 
glüctide Maßnahmen der Regierung und als Anzeichen einer neuen, befferen 
Aera der ruſſiſchen Wiribſchaftspolitik bezeichnen. Die Daten, welche die 
officielle Preffe über die ungünftigen finanziellen Refultate der bisherigen 
Kronsverwaltung dieſer Reſſorto veröffentlicht hat, reden deutlich genug, 

um alle Einwürfe nationaler Gigenliebe zum Schweigen zu bringen. In 

Saben der Minen und Bergwerfe iſt conftatirt worden, daß der Geſammt- 
ertrag derfelben ſich jeit den lepten 60 Jahren um bloße 27, Milionen 
Pud jährlich vermehrt hat, während der Gewinn von Anftalten diefer Art 
in England innerhalb des gleichen Zeitabſchuitts um das Vierzigfache ger 
wachſen iſt. Bon verwandter Tendenz ift endlich die im Januar d. 3. 
decretirte Aufhebung der Mehrzahl der Domainenböte, die uach Ueber 

tragung der bäuerlichen Grundflüde an die biöherigen Pahtinhaber übers 
Aüffig geworden find. Die Befreiung von diefem bireanfratifdpen Ballaſt 
wird der gefammten Staatsmaſchine in hohem Grade zu Gute fommen und 

eine genauere Gontrole der übrigen Brauchen ermöglichen, als fie bei der 
Unmaffe der Geſchaͤſte bioher von den Gentralftellen ausgeübt werden konnte, 

Die Unmöglichkeit, Zielen, welche uur durd die Kraftentfaltung der 
nefammten Nation erreicht werden Fönnen, auf dem Wege büreaufratifcher 
Nepfementirung und einfeitiger Regierungstpätigfeit näber zu kommen, bat 
fit) in den weſtlichen, ebemals polniſchen Gonvernements grade in neuefter 
Zeit auf das ſchlagendſte bemabrheitet. Wir wir aus dem Invaliden, 

dem Bilensti Weftuit und andern Organen der officiellen wie der privaten 
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Preffe erfahren, ſteben die Grfolge, welche bezüglich der Befeftigung und 
Auöbreitung der ruſſiſchen Grundbefiper in jenen Ländern erzielt worden, 
außer Verbäftnig zu den großen Opfern und Anftrengungen, welche fie dem 
Staat und den von dieſem gegründeten Gejellfhaiten und Banken gefoftet. 

Während die Zabl der großen rufflihen Grundbefiper in Komno und 
Bilna nad wie vor eine verfhmindend geringe bleibt, breiten die kurs 

laͤndiſchen Deutſchen ihren Befig immer weiter nach Süden aus, denn 

unfere Sandsleute haben zu Haufe gelernt, in wirthſchaftlichen Dingen auf 
ſich ſelbſt zu ſtehen umd nicht von der Regierung gu erwarten, daß fle 
ihnen über dieſelbe binweg belle. Die Anzeichen dafür, dag id in jenem 
Gebiete ein Umſchwung der Verhältniſſe im confervativen Sinn vorbereitet, 

And in fepter Zeit übrigens ununterbroden im Bunehmen geweſen. Es 
if nicht mehr die Weſtj allein, welche die Unmöglicyleit eines Weilergehens 
auf dem bisherigen Wege predigt, die veränderte Haltung und Sprade 

des Organs der Dberverwaltung der nordweftlihen Gouvernements weift 

darauf hin, daß man von den bisher gemachten Erfahrungen Nupen ges 

zogen und den Gedanfen an die plößliche Umgeftaltung durch Jadt⸗ 
Hunderte allmäblid gewordener Verhältniffe aufgegeden hat. Der au in 
unfere Zeitungen übergegangene Artikel jenes officiöfen Organs über die 
Wilnaer Ultra’s redet in dieſet Beziehung eine fo unzweidentige Sprache, 
daß alle Zweifel an einer Veränderung in den Aufchauungen der mae 
gebenden Kreiſe abgeſchnitten find. Cine heilſame Nüdwirfung dieſes 

Ideenumſchwungs auf andere Theile des Reichs fann in einem centralifieten 

Staate, wie dem ruſſiſchen, auf die Dauer nicht ausbleiben und wird 
— fo hoffen wir — mit der Zeit auch uns zu Gute kommer. 

An Gelegenheit und Veranlaffung zur Prüfung und Discufflon von 

Dingen, die bisher für ausgemacht galten, hat es während des abgelaufenen 
Halbjabrs überhaupt nit gefehlt. Zu diefen rechnen wir vor Alem Die 
durd das Gtatır vom Januar 1864 begründeten ſ. g. Landlchafts- 
Iuftitutionen, melde die öffentliche Aufmerkfamteit lebhaſtet als je früher 
beichäftigt haben. ine unverhäftwigmäßig große Zahl von Mitgliedern 

der Gouvernements » Berfanmlungen wird befanntlid) von Vertretern des 
Bauerſtandes gebildet, während die geiflige Führerſchaft allenthalben vom 
Adel ausgeübt wurde; wiederholte Gteuerumlagen auf Unkoſten der flädtie 

ſchen Induftrielen hatten zw jener vielbeſprochenen minifteriellen Vorſchrift 

vom 21. November v. J. geführt, welche das Gtewerumlegungsredht der 

Landſchaften einihränfte und das Mobiliarvermögen der Induſtriellen aus 
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der Zahl der Stewerobjerte aubſchloß. Diele Maßregel, welche bereits 
von der Moskauer Landſchaitöverſammlung zum Gegenftande einer Petition 

um Suspenfton ibrer Wirkung für das laufendr Geihäftsjahr gemacht 

worden war, führte Ende Jauuar zu den bekannten Vorgäugen in der 

St. Petersburger Verſammlung, welche mit der Auflöiung derſelben und 
der Suspenfion des Loudſchaſts -Inſtimts für das Petersburger Gomer- 
nement ſchloſſen Die Anträge, melde zu dieſer Anflöiung die Veran 
laſſung gaben und bei denen es ſich um Nichtberückfictigung der Vorſchrift 
vom 21. November für das Jahr 1867 und um die Beſchaffung eines 
Gentralorgaus für jämmtlie Landihaften des Reichs gebandelt hatte, 

ind eiuftimmig von der ruſſiſchen Prefie, auch der oppofitionellen, mißbilligt 
worden; am fhärffien urtbeilten die demokratiſchen Journale, welche an 
dem ariſtokratiſchen Eharafter der Bübrerichaft Anftoß nabmen, am mildeſten 

lantete das Verdiet der Moskauer Zeitung. Man nahm bei diefer Erfahrung 

Gelegenheit zu einer Rückſchau über die bisherigen Reiftungen Des ger 

fammten Juſtituts, die der Verurtheilung nahezu gleich kam, obgleich fie 
von Kritiern der derſchiedenſten Parteien geübt uud dempemäß von den 
verfdiedenften Staudpunkten ans unternommen worden mar. Den Reigen ers 
öffnete die oificielle Nord. Port dur) die Veröffentlihung ftatifiiher Daten, 
über die Koften, welche diefe Organe der Selbftverwaltung verſchlungen 

hatten und die für 28 Gonverneiments nicht weniger alt 2,348,857 Rbl. ©. 

betrugen. An diefe Ziffern anfnüpfend drang dann Die coufervative Weſtj auf 
eine radicale Umgeflaltung der Provinzial -Verſammlungen, welche, fo lange 
die bisher präponderireuden Glemente die Oberhand bebielten, niemals 

ihren Zmed erreichen könnten. Die „Selbſtverwaltung“ (fo bieß es a. a. D.) 
werbe von einer zahlreichen Klaſſe von Menſchen nicht als Ausühung einer 
ftaatöbürgerlihen Pflicht, fondern als Ermerbsgweig, ald Mittel zur Ber 

reicherung auf Unfofen der Gommunen und Provinzialverbäude angefeben. 
Bei dem Uebergewidt derartiger Elemente in dem Landihaits »Ausichufie 
fei es nicht zu vermundern, daß diefelben ftatt praktiſchen Bedürfnifien ab⸗ 

zubelfen, vorwiegend damit beicpäftigt geweſen fein, unreiſe Reformpläne 
und Gefegesabänderungen zu discutiren und Handlungen der Gtantöres 

gleeung in unfeuchtbarer Weife zu kritifiten. Solle wirklich geholfen wer» 
den, fo müffe man fih von der liberalen Schablone defreien und das 
Heft in die Hände der gebildeten und befigenden Klaſſen legen, nicht aber 
den Vertretern des Gemeindebefiged das entſcheidende Wort einräumen; 
nur wenn Die Haudhabung der Selbſtverwaltung zur unentyeltlichen Ghrene 
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arbeit werde, laſſe ſich ein praktiſcher Nutzen von derfelben erwarten — 

andern Falls werde bloß eine neue bureaukratiſcze Gvecies geſchaffen, der 
es an den Haupvorzügen wirklichen Beamtentpums, Subordination, Pünfts 

lichleit und Gefcäftsroutine der Natur der Sache nad) gebrechen müſſe. 
Merkwürdig genug if, daß die Anflcht der nach durchaus anderen Gefichis⸗ 
punften urtheilenden nationalsdemofratiihen „Mostwa,“ in ſoweit es ſich 

um die Feftftelung des Werths der bisherigen Leiftungen der Provinzial 
Zuftitutionin Handelt, mt der Meinung der „Weitj“ vielfad juſammen- 
trifft. Auch Herr Iwan Alfatom Magt über eine handwerfsmäßige, unzeife 
und refultatlofe Behandlung der Geidhäfte, welche der großen aufgewandten 

Koften nicht werth ſei. Die große Maſſe der Delegirten nehme an den 

Verhandlungen fo wenig Antbeil, daß in der Regei nur die Hälfte, zus 
weilen bloß ein Drittheil derfelben zu den Gigungen erfbienen und un. 
veife Doctrinäre allein das Wort führten. Cine Verſammlung z. B., die 
über 500U Rbl. ©. zu verfügen gebabt, babe den Bau einer Schule für 

100,000 Rbl. ©. dectetirt, ohne nah den Mitteln zur Dedung dieſes 

Betrages auch nur zu fragen, eine andere die doppelte Beftenerung aller 
im Auslonde lebenden Inſaſſen ihres Bezirks beſchſoſſen u. ſ. w. Des 

Krititers ſchließliche Meinung, daß dieſen Uebeln duch „eine gefunde 
Deffentlichteit" am beften gefteuert werden mürde, bewies freilich, daß die 

Macht der Phraſe auch für Diejenigen mod nicht gebrodpen fei, die den 
Muth hatten, die Unfruchtbarkeit dee Doctrinen, welchen fie ſelbſt das 

Wori geredet, Öffentlich zu conftatiren. Immerhin ift es als „Seien der 
Zeit“ anzufehen, daß die Preffe und öffentliche Meinung Rußlands begou ⸗ 
men haben, ſich der Prülung von Thatſachen und Einrichtungen zuzuwenden, 
welche bis dazu ihres liberalen Heiligenfopeines wegen für unangreifbar 
und über jede Kritik erhaben gegolten hatten. Die deplorable Lage der 

Randwirthichaft und der bäuerlichen Zuftände in den inneren Gouverues 

ments, welche zu vielfachen lagen Veranfaffung geboten, uud von denen 
die Katlowide „Bjetopis“ neulich ein auch uufern Refern vorgeführtes, 

wahrhaft erſchütterndes Bild entworfen hat, — fie werden, wie wir 

boffen, zur weiteren Ernächterung der Öffentlichen Meinung beitragen und 
die Augen des ruſſiſchen Publicums allmählich von den Böpen der Doctrin 

abs und den Zuſtaͤnden des wirklichen Lebens, der unerbittlihen Realität 

zuwenden. 
So gegründet auch die aufgeführten Beſchwerden über die Reſultate 

der erften Verſuche zur Selbftverwaltung find, auf einem Gebiet haben die 
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Landſchafts ⸗ Inſtitutionen etwas geleiftet und thatſächlich hewiefen, daß fie 
gegenüber den ausichließlichen Adelsrepräfentationen früherer Zeit einen Forte 
{hritt begeihnen: Die Erweiterung des rufflfhen Eifenbahnnepes durch vers 
ſchiedene von Provinzialverwaltungen zur Ausfübrung übernommene Bahn⸗ 

reden ift als welentlicer Gewinn anzufeben, ſchon weil fle — von allem 

Uebrigen abgeſehen — eine Umgeflaltung des wirthſchaftlichen Lebens in 
den Gentrafprovingen nach ſich ziehen muß. Je meiter die Cultur mit 
Hülfe der modernen Berfebrömittel in das Herz des Reichs eindringt, deſto 
deutlicher wird es ſich berausftellen, daß die auf dem Priucip des Come 

munalbefiges berubende bisherige Wirtbibaftemethode uubaltbar ift, deſto 
raſcher wird die Zabl derer zunehmen, welche den Bruch mit diefem ms 

feblbar zum Socialismus führenden und darum von gewiſſer Geite ber 

vielgepriefenen Inſtitut ale Bedingung jeder heilſameren Weiterentwidelung 
gu proclamiren den Muth haben. Wie wir aus eigener Erfabrung willen, 
in die Agitation für Diefes Idol zur Zeit freific mod im Zunehmen ber 
griffen und bat felbft die „Most. Ztg.“ den Kampf gegen daffelbe nicht 
fortzufübren gewagt, die Macıt der Thatjahen wird und muß aber einen 
Umſchwung berbeifübren, wenn die Möglichfeit des Verharrens bei der 

bisherigen Stagnation erft durch Regelung und Vervielfältigung des Ver⸗ 

febrs, wie fle bei Grmeiterung der Schienenwege unausbleiblich if, mehr 
und mehr zur Unmöglichfeit wird. Der Theorie von der fundamentalen 
Bedeutung des Gemeindebefiges muß der Boden praktiſch unter den Büßen 
meggezogen werden, da alle übrigen Mittel zu ihrer Bekämpfung ſich ale 
unzufänglieh ausgemielen baben. 

Hoͤchſt bezeichnend und entſchieden lehrreich ift «6, daß die Vorkämpfer 

jener angeblich „meuen“ und „nationalen“ Gufturformel neuerdings in den 
Kampf für einen alten wirtbihaftlihen und politiſchen Aberglauben einge 

treten find, dem nicht einmal ein ſpecifiſch ruſſiſcher Uriprung nachgerühmt 
werden fanıı — für den Protectionismus. Gin gutes Drittheil der Leite 
artifel, welde die „Moskwa“ während der Dreimonatlihen Epoche ihrer 

Exiſtenz in die Welt gefandt, galt der Aufrebterhaltung des Schntzzolls 

und erbitterten Angriffen gegen Molinari, Wladimir Bofobrafow, Trubnikow 
und die wenigen andern Petersburger Freibaͤndlet, welche den Muth ihrer 
Meinung baben. Des Grafen Bismard Mede über den preußifcerufflfchen 
Grenzvertehr hatte die Veranlaſſung zu den bezüglichen Kämpfen gegeben, 
auf den Verlauf derfelben übrigens ziemlid) ungünftig gemirft, da eine 
ſchatſe Kriut zuffiicher Zuftände durch einen preuhiſchen Minifter die nativ» 
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male Gigenfiebe aud derer, welche im Grunde mit demielben übereinſtimm ⸗ 

ten, verlepen mußte. Die „Most. Zig.“ 1. B., die fonft von Zeit zu 
Beit eine freibändferiihe Miene annimmt, bat ſich in diefem Falle auf 

den ausſchließlich nationalen Standpunft geflellt uud dadurd manden uns 
qufrieden gewordenen Fabtikauten Mosfaw’s und Jwanowo's wieder vers 
föhnt. Bei der mangelhaften vollswirthſchaftlicen Bildung der ruſſiſchen 
Kaufleute und Juduftrielen) bei mus fiebt es, wie die Griabrung gelehrt 
bat, alerdings wenig befier aus) konnte es nicht ausbleiben, daß Alſakows 
uad andere Potrioten Eifer gegen die freie Goncurreny in den commerziellen 
reifen großen Eindruck gemacht und die famofe Lehre, ein nationaleruffle 
{ber Patriot müfle zugleid Schupzölner fein, zum Glaubensiap erbaben 
bat. Bei der neuerdings in Mode gefgmmenen Vorliebe für Nordamerika 
und amerikaniſche Giuribtungen und Zufände, mag es übrigens von Giu« 
Ruß gemefen fein, daß der Protectioniemus in der Union, die man viele 
lach zum Vorbilde genommen, üppiger blüht als fenft wo unf der civilie 

rien Erde. Wie bequem ift es niht, das Soſtem der mirtbfaaftlichen 
Unfreipeit zum notbmendigen Gorrelat demofratifch-freibeitliher Gntwicelung 

zu erheben, auf dieſe Weile Arm in Arm mit der Nation der occidentalen 

Zufunft an der Spihe der Givilifation zu maribiren und in jeder Ber 
giebung dem entarteten Werten Europas gegenüber Recht gu erhalten! 
Dafür, daß die Bäume uicht in den Himmel wachſen, dürfte übrigens 

aud bei und bald geforgt fein. Daß das Verhältniß des Finanzminiſte- 
riums zum Schutzzollſyſtem, von dem der Moskauer Börfe zu diefer „Bor 
mauer der nationalen Induftrie” weſentlich veridieden if, weiß man jeit 
fange, und die neuerdings Decretirte Aufbebung des Zols für einige wid. 
tige ruſſiſchen Epportartifel wird nicht verfehlen, den gejunfenen Mutb der 
Peteröburger Freihaͤndler — in Mosfau giebt es unferes Wiſſens feine — 

neu zu kräftigen. 

Bon diefen nüchternen und eruftpaften Dingen ift in lefter Zeit und 
während des Jubels der Stamwenfefte in Petersburg und Mosfau aller 

dings fo wenig die Rede geweien, daß ihre Ermähnung leicht für einen 

Anachronismus gelten faun. Und doch wird über kurz oder fang auf fie 
recurritt werden müffen. Wollen wir uns aud enthalten, Die der Berbrüs 

derung aller ſlawiſchen Stämme Europas geltenden Banfeite, Reden und 

Trinfjprüche irgend einer Art von Kritik zu unterziehen, — das berechtigte 

Moment in der panjlawiftifhen Idee von den ihr anhängenden Webers 
treibungen zu ſcheiden, if ſchwierig au ſich und befonders dotuig für 
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uns — fo brauchen wir doch fein Geheimniß daraus zu machen, daß 
wir der Verſicherung, „die Verſammlung in Mosfau habe mur eine geiftige 
und literariſche Annäherung der verſchiedenen Staͤmme herbeigeführt,“ 
volfändig Glauben ſchenken. Mag man jenen Gongreb aub noch fo po⸗ 
litiſch gemeint haben, — daß er fobald feine olitüden Früchte tragen 

wird, weiß man in Modkau eben fo gut wie in Prag. Man follte ſich 
in Defterreih hüten, die Rieger und Palacki irgend dafür in Verantwors 

tung zu ziehen, daß fie in Mosfau conftatirt baben, eine Vermittelung 

zwiichen den ruffliben und den öſterreichiſch- ſlawiſchen Anfhauungen über 
die poluiſche Frage fei unmönlich, und für die rufflihen Politifer ift dieſes 
Grgebnig entſchieden wichtiger als jedes andere, das den feſtlichen Zunir 
tagen zugeſchrieben werden fan. Bei aller Wärme ihres Enthufinsmus 
und aller poetiihen Gmpfängligfeit für den Glanz der pauſlawiſtiſchen 

Idet find die Männer der „Most. gig.“ und der verwandten Parteien — 
und von diefen fanu Doc eigentlich allein die Rede fein — viel zu nüch⸗ 

terne umd klare Denker, viel zu bewußte Vertreter des rufflihen Staates 
gedaufens, um nicht zu miffen, worauf es für fie und für Rußland an— 
fommt. Mag aub, nachdem die Discuffton über die polniſche Frage ger 

ſchloſſen worden, die ferlihe Stimmung genau ibr früberes Niveau erreicht 

und alle auseinandergehenden Gedanken in den Hintergrund gedrängt 
baben, mögen die warmen Dankesworte und Segenswünide, mit welden 

man ſich gegenfeitig verabſchiedet hat, noch fo aufrichtig und treu geweſen 
fein, — „man ſpricht vergebens viel, um zu verſagen, der Andre boͤrt von 

Allem nur das Nein.” In dem Gedähtniß des Volls, feiner Poeten, 
Einguiften und Geldictspbilofophen wird das Feſt vom Semmer 1867 
vielleicht noch lange fortieben, auch wohl zu literariſchen und künſtleriſchen 
Bemühungen Weranlaffung geben: die politüden Wellen, welche es ger 
trieben, werden ſich bald geehnet haben. 

Bevor wir von der Betrachtung der Vorgänge und Lchensäußeruugen 
im Schoße des rufflihen Volle zu Denen in den Grenzprodinzen des 
Reichs übergehen, muß noch verſchiedener wichtiger Regierungsbandiungen 
welche in das lepte Halbjahr jalen, gedacht werden. Zu diefen zählen 
vor Allem die VBorarbeitern zu einer Reſorm der gried.oribodogen geiftlichen 

Rehranftalten, jener Seminare und Akademien, wit melden die rufflihen 
Journale fon feit Jahren eifrig beicyäftige And. Dem gerechtfertigten 
Wunſch des Publienms nad einer öffentlichen Diecuſſion der einſchlagen⸗ 

den Bragen ift durch die Publication der Grundfäge, nad denen reformirt 
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werden foll, entſprochen worden und die üher dieſelben verlautbarten Urtheite 

und Wünſche der Preſſe find fo einftimmig auf die Niederwerfung der 

Soranten zwiſchen Volfserziebung und Erziehung der Geiſtlichteit, alerus 
und Laienſchaft gerichtet geweien, daß fich in der That entſcheidende Maße 

regeln für Die Zufunft der gried.orthodogen Kirche und ihrer Diener hoffen 

faffen. Auf den Eifer und die Wärme, mit welchen alle Parteien ſich bes 

reit gezeigt baben, die liberalen Abſichten der Staatsregierung au unters 
fügen, in ein um fo größeres Gewicht zu legen, als kirchliche Reformen, 
weiche in Die Verbältniffe und Traditionen eines nach Zebntaufenden von 
Kövfen zählenden Klerus eingreifen, zu den ſcwierigſten Arbeiten gehören, 
welche eine Regierung überhaupt unternepmen fann. Auf diefem Gebiet 
Äft die Unterftügung der Preſſe und der gebildeten Schichten der Geſell- 
ſchaft von unermeßlien Werth, denn wie allentbalten, fo hängt and in 

Rupland die Maſſe des Bolfs an dem Hergebrachten mit einer Junigkeit, 
welche unter dem Ginfluß widerftrebender geiftlicher Elemente böhft bes 

dentlich werden kann. Cine fundamentafe Umgeftaltung der Lehr- und 
Bildungsanfalten der griech.-orthodoren Kirche, wie fie von der Mehrzahl der 
Gebildeten und grade der kirchlich geflunten gemünfcht wird, würde von 
unberecbenbaren Folgen nicht nur auf die Zufunft der Kirche ſelbſt, fondern 
aud des gefammten rufflihen Lebens, namentlich des nod) arg darnie ⸗ 
derliegenden Dolls «Unterrichts fein und in ihren Wirfungen ber Aufe 
bebung der Leideigenſchaft nahezu gleich fommen. Dem meiteren Verlauf 
Diefer Angelegenheit wird auch in unferen Provinzen mit Spannung und 
warmer Theilnahme entgegen geſehen werden. EN 

Mit einer anderen Reform, der des Heerweſens, if bereits in den 
lehten Wochen der Anfang gemacht worden, zwar nicht im Sinne einer 
Armeereorganifation, wie fle feit dem vorigen Sommer in den meiften 
enropäifben Staaten unternommen worden, fondern zunaͤchſt durch Ums 

geftaltung des Kriegeminiſterinms und der mit demſelben direct zufammens 
hängenden Inſtimtionen und Anſtalten. Zu erinnern ift bei Diefer Gele 
genbeit an den in den feften Heften des „Ruſſti Weſtnik“ vom General 
Fadejem entwickelten Plan einer volfländigen Megeneration des Webrs 
Spftems nad preußiihem Mufter unter Adoption der Landwehr und der 
allgemeinen Dienftpflibt, Contingentirung der Ausgebobenen u. ſ. w. 
Diefer von dem Kriegsminiferium als verfräht nnd den gegebenen Vers 
baͤltniſſen nicht entſprechend verworfene Gedanke wird fiherfih in der 
einen oder der anderen Form wieder auftauchen, da er zur Zeit die Reife 
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us die Welt macht. — Gndlih haben wir noch einiger wichtiger Perfor 

mafveränderungen in den bödflen Regierungsfreifen zu gedenfen: Graf 
Panin hat das Amt des oberſten Leiters der 2. (codificatoriſchen) Abthei ⸗ 

hung der Kaiſerlichen Kanzellet in die Hände des bieberigen Reichsſectetairs 
Fürften Uruffow niedergelegt, der zugleich an Stelle des Gebeimrathö 
Samjätin Zufigminifter geworden ift. Cine äbnliche Eumulation böchfer 
Stontsämer iſt unferes Wiffens zun erſten Mole im vorigen Jahre vor» 
gekommen, als der Oberprocureur des Synods Graf Tolſtoi unter Beir 
behaltung dieſes Amtes zum Minifter der Volfsaufflärung ernannt wurde. 

In das Amt des Reichsfecretairs, welches bis zu der vor noch nicht audert⸗ 

halb Zahren erfolgten Ernennung des Zürften Uruſſow der geiftige Reiter 
der Juſtizreiorm, GOebeimrath Butkow, verwaltet hatte, iſt gegenwärtig der 

Staatsfecretair Golsfi getreten. 
Bas die Grenzprovinzen und die dieſe betreffenden Veraͤnderungen 

antangt, fo iR zuvörderft Der Erweiterung der rufflichen Madıt im Often 
Duxb die definitive Ginverleibung der Stadt Taſchlent und das weitere 

Dorrütfen der vom General Romanomsfi geführten Truppen gegen den 

Emir von Buchara zu .gedenfen. Das plan und haltloſe Gebahren diefes 

rientalifchen Despoten Hat der Ausbreitung der ruffliben Macht mindeftens 
ebenfo gute Dienfte geleiftet wie die Tapferkeit des vorgeſchobeuen Armee⸗ 
«orps; die bis Dazu nmbefannte Wohlihat eines geordueten, nicht auf Ber 

drüdung und Erpteſſung gerichteten Regiments führt Rußland immer neue 

Unterthanen aus jenen Ländern zu, während die Raud uud Kriegeiun 
des buchariſchen und der übrigen Gtammesbäuptlinge die Truppenführer 
zwingen, ihre Borpoften immer weiter nad Südoſten vorzuſchieben. Die 
Stunde, in welcher die aſtatiſchen Befigungen Rußlands und Großbritanniens 
einander in ibren Äußerfen Gudpunften berühren werden, um die Halb» 
barbasen, welche bisher in Mittelafien herrſchten, von dielem uralten 
Culturboden volends zu verdrängen, beginnt bereits am Horizont der gu⸗ 
funft aufzutauden; wenn fie dereinft geiblagen, wird es ſich, fe hoffen wir, 
nicht um einen Kampf rivalifirender Golonialintereffen, fondern um ein 

gemeinfames Vorgehen der Cultur gegen die Barbarei handeln. 

Bas von den weſtlichen @renzländern gefagt ‚werden kann, läßt fich 
in einige furze Säge zufammenfaffen. Berügli Polens ift die eibe der 
Maßregeln, welde Die Verwaltung des Königsreihs mit der des Reihe 
enger verbinden folen, weiter fortgefeßt worden. Der- Aufhebung des im 

Zahre 1861 geibaffenen polniſchen Staatsraths find die Auflöfung der 

Baltiſche Monatsfhrift, 8. Jahrg, Bd. XV., Heſt 6. 35 
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Binanzcommilften, des Departements der Poft«, Telegrapben«, Baus und 

Gommunicationganftalten, ſowie der Eeneral-Direction des Unterrichts und 

des Gultus und die Unterordnung diefer Refforis unter die entfprebenden 
Reihsminifterien gefolgt; im Mai d. 3. iſt die römifcsfatholifhe Eparchie 

von Podlachien aufgehoben morden. Dur legislatoriſche Aete wurde 
ferner die materielle Lage der Geiſtlichkeit ſowohl römiſch- katholiſcen, 

als griehildh -ortbodogen und unirten Bekenntniſſes volRändig umgeftaltet 
und mit den gegemmärtigen Verhäftuiffen in Ginffang gehtacht. Der 
faiferliche Beſuch in Warſchau ift endlich von zwei Acten koiſerlicher Guade, 

der Begnadigung und Erlaubniß zur Rückkebr für zablreihe Verbannte 

und der Giftirung der Gonfiscationen begleitet gemelen. Hoffen wir, daß 
der buldreihe Empfang, welcher den Warſchauer Notablen bei Gelegenheit 
ihres Glückwunſches zu der Rettung Sr. Majeftät von dem Bereſowskiſchen 

Attentat in Paris zu Tbeil geworden, eine neue glüdlichere Evoche in der 
Geſchichte Polens eröffnet. 

Iu Finnland ift der Landtag zum zweiten Male nad Reactivirung 

der landſtäͤndiſchen Verfaſſung diefes Großfütſtenthums zuſammengetreten. 
Von den zabfreichen Geſehen, welche waͤbrend dieſer Diät zu Stande 
tamen, find die Gielchberechtigung aller Confelſtonen, die Abſchaffung des 
privileairten Gerichtoſtandeo, deſſen der Adel ſich biöber erfreute, Die Bildung 

eines Gollectivausichuffes aller vier Randrags-Eurien zur Prüfung der Bors 

lagen, endlich Webernabme der Garantie für eine Petersburg«pelfingforfer 
Gijenbabn, als die wichtigften zu bezeichnen. Gin von dem Kandtage ab» 
gelehntes neues Prehgeſet ift an Stele der bisher gültigen proviſoriſchen 
Ordnung von der Regierung auf dem Verwaltungewege eingeführt worden. 

Bir müffen zum Schlußz noch der Situation innerhalb des Landes ger 
denken. Womit follen wir anfangen und womit aufbdren? Au intereffans 

ten, zum Theil wichtigen Vorgängen und Verhandlungen bat es nit ges 

feblt: lebten wir im einer andern Zeit als der gegenmärtigen, es liche fich 

ein ganzes Bud) über diefelben fehreiben ; mögen wir mit unferer Aehrene 
leſe von Süden nad Norden oder von Norden nad Süden vorrüden, 
überall bat ſich „Wildung und Streben“ gezeigt. In Narva ift nach vier- 
undfünfzigmonatlicher Debatte endlich entſchieden worden. daß der Bürgere 
meifter, wie es das Provinziagefeg vorſchreibt, wirffih von dem Rath 
gewählt werden foll, in Meval find das ſtaͤdtiſche Näberreht der Bürger 
und Die Fleiſchtaxe aufgeboben worden, der eftländifche Landtag bat den nichte 
immatrifulitten Gutsbtfigern ein Steuerbewilligungsreht zugeſprochen, in 
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Kurland iſt auf Antrag des Nitterfhaftsansfhufes Das Recht zur Ginzier 
bung bäuerfiyer Gruudſtücke, auf Antrag der Mitauer Commune das flä« 
deifche Näberrecht aufgehoben worden, die Libauer Kaufmannſchaft hat 
eine Adreffe an die „Mosf. Zeitung“ zu Stande gebracht, um die Differ 
tenzen zwiſchen dieſer und der baltiſchen Preſſe auszugleiben. Uud gar 
erft in Liviaud! Wir rübmen uns einer allgemeinen Vollszählung in den 
Städten, verſchiedener nener Organe in der Preffe („Zeitung für Stadt 
und Land“ und 2 neue Zeiſſchriſten in lettiſcher und eſtniſcher Sprache), 
wir Haben die Riga-Mitauer Eiſenbahu und Die Anftelung zweier neuen 
Aſſeſſoren beim Rigaſchen Landvogteignricht eudlich doch zu Stande gebracht 
und wir beihäftigen uns ſchon mir Babntınien nach Dorpat, Felin, Pers 

nau und Wenden, kurz der „Bortihritt” fteht bei uns in üppigfter Blüte! 

Eo geht vortrefflich! ein fliller Segen 
Durchwuchert das ſittlich gehütete Haus, 

Und rubig und jriediih auf inneren Wegen 

Entwiceln wir uns von Junen heraus! 

Leider nur ſcheinen die fortgefeßte Belagerung des Oftfeelandes durch die 
Moskauer und Petersburger Preſſe, die jvftemariihe Beiehdung unferes 

Schulweſend, vor Allem der Dorpater Univerfität, die wiederbolten Ans 

griffe auf den Gebraud der deutſchen Sprade, die unermüdlice Ente 

ſtelluug der agrarifcen Ordnungen Kurs, Efte und Livlauds wichtigere 
Gegenftände der patriotiſchen Aufmerkjamfeit zu jein als jene Manifeftationen 

unzweijeldaften Forticpritts. Uns kommt es nicht fowohl anf eine neue 

Hlänzende Etage des Gebäudes an als aui die Feftigfeit des Bodens, auf 

weldyem daſſelbe ſteht. 

Der ſeſteſte Boden in einem unbefchränft monarchiſchen Staat if freilich 
die Geſinuung des Herrfchers, und wie follten wir in unferm Falle diefer 
nicht ſicher fein? Haben doc; eben jept Die undergeblichen Tage vom 14. 
bis 17. Juni ebenfo wohl den lohaien Enthufiasmus der Oſtjeeprovinzen 
als auch die denfelben zugewandte Kaiſerhuld im vollften Glanze erſcheinen 
taffen! Solange Alegander IL regiert, ja folange nur übers 
haupt die Monarchie in Rußland aufrecht flebt, werden mir auch hoffen 
bei denjenigen Grundbeſtimmungen erhalten zu bleiben, mit welchen Peter 

der Große uns in den Reihsverband aufnahm. 

35° 
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Aus dem öftlihen Livland, Mitte Juni 1867. 

K. Die wiederboften Klagen unferer Tagesblätter über die Schweig« 
ſamkeit des flachen Landes And nicht aus der Luft gegriffen; mir leben 
noch immer wie in der „guten alten“ Zeit, wo man die Nachbarſchaft mit 

den lieben Nachbaren nicht nur beffer als ſich ſelbſt kennt, ſondern dies 
felben zum intereffanten Unterbaltungsftoff bei allen gefelligen Zuſammen - 
Rünften gebörig gu verwerthen weiß, — aber wir fräuben uns mit alte 
jungferlicher Ziererei, wenn es gilt, davon etwas in die Deffentlichkeit zu 
tragen. PÄNt uns zufällig eine ausländifhe Notiz ins Auge, worin von 
unferm Leben und Treiben vieleicht Manches untichtig dargeftellt wurde, 
fo ärgern wir uns aus Patriotismus, dag die Leute jenfeits Wirballen 
fo wenig von uns wiffen, während uns doch die dortigen Zuftände ziemlich 
genau befannt find, aber es fällt faum Jemanden ein, daran zu denken, 

daß wir diefe heffere Befanntfbaft vorzugsmeife der dortigen Pubticirät 
zu verdanfen haben, die bei uns ihre erften Kinderfhube noch nicht abger 
Imıfen hat, — Beweis genug, wie ſhwoch das Geſchöͤpidden auf den Beinen 
fein muß. Wenn alte Zanten, wie die liebe. „Mosfauerin”, welde in 

der Regel ein gutes Gedäghmiß für ibre Jugenderlebniffe haben, aber das 
eben Gehörte und Gefehene in der nächfen Minute wieder vergefien oder 
mit anderen Dingen zufammenwerfen, für Belebrung und Surechtweifung 
als unzurechnungsfaͤhig amzufeben find, fo dürfte es doch der Jugend 
fommen, einmal ungetrübte Blicke in unfre Gegenmart zu thun, um fidh 
zu überzeugen, daß die Darftelhungen vom Jahre 1817 für das Aubr 
1867 nicht mebr zutreffen. Die Dinge ändern ſich in 50 Jabren gewaltig! 
Es fei und geftattet einen derartigen Verſuch zu machen und bier zuvör⸗ 
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derſt eines vielbeſprochenen Gegenſtandes zu gedenfen, der im Beihmäß 
der Zanten ein underwüſtliches Thema zu immer neuen Variationen abe 
giebt, nämlich des jämmerlihen Zuftandes der livländiſchen 
Bauern, die von den Dentichen geſchunden md ansgefogen ein Proletariar 
darbieten, das nach jenen Schilderungen vielleicht in der ganzen eivilifirten 
Belt feine Analogie findet. Dem Himmel fei Dank! daß dem nicht fo ift, 
wie die Tantenweisbeit fih’s einbildet und gern Andern einteden möchte, 
Wir bewohnen zwar einen Strich des Landes, der hinſichtlich feiner 

Bodenbefchaffenheit von der Mama Natur vielleicht am Riefmätterlichften 
ausgeftattet wurde, [o wie feinen bisherigen Eultivirern wenig davon gegeben 
ward, was man unter dem Namen Intelligenz”) zu verftehen pflegt, aber 

felbft bei und macht fid der Fortſchrin zum Befjeren überall beinerfbar, 
beſonders in den fepten Jahrzehnten, wo geregelte Pactverbäfmifie nnd 
der Grundbeſitzerwerb immer weiter um fi greifen, wenngleich — wie bei 

allen Uebergangsperioden — Einzelne ſchwer an der Reform haben tragen 

müflen, mo das nothwendige Ginrichtungs » Gapital fehlte and nicht leicht 

zu beſchaffen war. Doc bat diefe Eafamität nirgends den Bauerſtand 
getroffen, fo wenig wie die „geihraubte” Pacht; was man von vielen 

Seiten fo genannt hat, ſcheint vielmehr als Schraube gedient zu Haben, , 
nm das Schiff raſcher durch Die Wogen zu treiben, 

Gin oberflächlicher Beobachter fönnte ſich leicht taͤuſchen, wen er 
nad) dem Anblick der an vielen Orten nod) ziemlich unverändert gebliebenen 
Bauerwohnungen, welche eben fo ausfehen‘ wie vor 25 und 30 Jahren, 
ſchließen wollte, daß alles Uebrige eben fo beim Alten geblieben fei, Bei 
etwas genauerer Unterſuchung werden wir ſelbſt an dieſen Wohnungen 
einzelne Verbefferungen wahrnehmen, obgleih fie nicht fofort ins Auge 
fallen. Es find nämlich an den alten Raucftuben Kammern mit größeren 
und fleineren Senftern angebaut, ja in diefen Anbanteh trifft man nicht 
felten einfache Dreubles nad) dem Styl unferer Groß, und Ürurgrogpäter, 

wo die Dauerhaitigkeit mehr galt als Luxus und Bequemlichkeit. Was 
und in ſolchen Kammern befonderd angenehm berührte, war die darin 

hertſcheude Sauberkeit, nicht felten fand man am denſter nicht unr einen 

>) Diefer Autdrud iR meuerbing® durch den „Cefi Pofimeed“ auf den efnifcen 
Boden verpflangt worden, aber e fragt ſich ob bie Ueberfiebelung des neuen Wortes die 
Bauberkräft befipt, beim Bolfe dadjenige einzuitnpfen, sad ber Wortfinn befagt, wenn nidst 
gfehpttig andere Hebel nitähgefept werden. 
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Heinen Söreibtifc mit den dazu gehörigen Bedürhniffen, fondern auch ein 
Brettchen in der Wand mit einigen Büchern, welche letztere jedod nur mit 
feltenen Ausnahmen aus der kirchlichen Sphäre beraustreten und der [os 

genannten Unterhaltungsliteratur Raum gewähren. Nur der Kalender 

ſcheint von Jaht zu Jahr feinen Leferfreis zu ermeitern. Ziehen wir den 
Anfpann der Bauern in nufere Betrachtung, jo können wir an demfelben 

viefige Bortfhritte wahrnehmen. Vor 20 Jahren konnte hier ein mit einem 

kurzen Adergurt befpannter eiſenbeſchlagener Arbeitswagen für eine Rarität 
gelten, ja felbft unter dem Sonns und Feſttagegeſpann war das Eifen eine 
feltene Erſcheinung, während man heutigen Zuges in beiden Kategorien 
gerade umgefehrt die nicht beichlagenen Wagen zu den Seltenheiten zählen 
muß. Eben fo fonnte man damald die kleinſte Strede auf den Commm- 
uicationswegen nicht zurücklegen, obne auf beiden Geiten derfelben die 
Rudimente von auseinandergefallenen Wagenrädern zu erbliden. Im Winter 
rutſchen ſaͤmmtliche Arbeitoſchlitten auf eifernen Sohlen und die früher 

feitwärts ausgefahrenen tiefen Schleuder, wo täglid) ſaͤmmtliche Fuder 

unmarjen und felbft ein nicht vorfichtig fahrender Kutſcher den hertſchaft ⸗ 

lichen Schlitten in Verſuchung führte, gehören läugſt zu den Mer 
miniscenzen der Vergangenheit. War damals etwas vom Pferdegeſchirr 
zu feben, fo beftand daffelbe aus jelbfigefertigten grobem Heeden · oder Leinen» 

garn, wo jegt nur Leder paradirt. 

Aber auch die bäuerliche Acerwirthſchaft, welde hier wie überall id 
am foäteften aus der Gewobudeitsfeſſel zu befreien ſtrebt, ſcheint von Jahr 
au Jahr mehr einen rationelen Anflug zu gewinnen und würde nicht ver- 
feblen auf der eingelenften Bahn reicher fortzufhreiten, wenn e8 nicht an 
aweddienficen populären Beleheungen, fpediell für unfere Bauerwirthſchaft 
berechnet, fehlte. Im vorigen Jahre iſt ein folder wirtbſchaftlichet Ratbgeber 
in eſtuiſcher Sprache erfebienen, deffen Druckkoſten, wie man fagt, Die Ritters 
ſWaft einer benachbarten Provinz hergegeben haben ſoll, aber leider iſt der Ders 
fafier des Machwerls ein fo verfehrobener Kopf geweſen, daß das Büchlein 
Niemandem einen Nugen fiften fan. "Bor längerer Zeit und wieder vor etwa 
einem Jahre ſprachen unfere öffentlichen Blätter davon, 'ald beabſichtige 
die gemeinnäpige und ökonomiſche Gorietät ein ſolches Handbuch heraus, 
zugeben, doch it ſpäter von dem Plane nicht weiter zu hören geweſen. — 
Mit der Erwerbung des Grundbefipes flebt unfere Gegend im Verhält. 
niß zu anderen Drten Livlands vieleicht am weiteſten zurück, aber gewiß 
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nicht aus Mangel an Gapitafien. Es giebt bei uns nicht wenige Bauern, 
welche im Stande wären, ihre Grundftüde ans eigenen Mitten zu faufen, 
deſchweige der Vielen, welche den Kauf mit Hülte der Rentenbanf bewert. 
Relligen fönnten, umd es fehlt dayı nichts meiter als der Wille, und 
warum? Beil man fein Zutrauen zur Sache bat und den falfhen Ein» 
füRerungen Gebör fajenft: als würden die Käufer ihr Geld voreilig wege 
werfen. 

Im menfclihen Leben giebt es einmal nichts Vollfommenes, und ſo 
mag auch an unfern Verbältniffen ned mancher faule Fleck getroffen werden, 
aber fiber nicht dort, wo unfere permanenten Gegner ihn ſuchen. — 
Ungeachtet deffen giebt es bei uns eine Gefinnungstüchtigfeit und uner 

fhltterlihe Trene gegen das Herrfcperhaus, die, dem beicheidenen Veilchen 
gleich, im Stiden blühen, aber durch ibren Woblgeruch nicht felten über» 
rafhen. So war es namentlid) vor Kurzem noch der Fall, als der Vor— 
ſebung llgätige Hand die Kugel eines Meudelmörders von unferem ger 
liebten @audesvater abgewandt hatte. Es herrichte nur ein Gefühl, von 

dem Höherftehenden bis zum Niedrigfien, Das nach Darbringung des Dantes 
an Gott feiner ungeheuchelten Freude laut Luft machte, 

Bas endlich das gegenfeitige Verhäftniß zwiſchen dem Gutsheren und 
dem Bauer betrifft, jo ift daſſelbe bis auf einzelne ſehr wenige Aus— 

nahmen durchaus überall ein gutes, das für gegenjeitiges Vertrauen fpricht, 

aber leider feblt es auch bier nicht an künſtlichen Machinationen, welche 

darauf berechnet find, das gute Verhältniß zu untergraben. Bei dem 
etwas aufgeflärteren Theil unferer Gften fann der ausgeſtreute 
Zwietrachtſaamen zwar nirgends eine Wurzel faffen, aber die Ginfalt läßt 
ld) teicht betbören, zumal wenn nationalen Agenten, den böswilligen Fremd- 
fingen die Hand bietend, die eigenen Brüder bethören helfen. Daß es 
aud darin einmal anders werde, dazu giebt es nur ein Mittel: für beffere 

Voilsbildung eifrigft zu wirken. Doch davon gedenken wir in wnferer 
naͤchſten Corteſpondenz ausführlicher zu handeln, wenn wir von der Volfsr 
ſchule und den Bildungsmitteln ſprechen werden. 

Zum Schluß ein paar Worte über die Witterung, deren Einfuß auf 
Niemand fo fpeciel fih geltend macht, wie gerade auf den Landmann. 
Der heutige Webergang vom Winter zum Sommer wollte fein Ende neb ⸗ 
men, dadurd wurden ſaͤmmtliche eldarbeiten verzögert und wird unfer 
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turzer Sommer ſich gewaltig zuſammennehmen müſſen, um bie aus dem 
Verabfäunten entftandenen Rachtheile wieder ausgleichen. Der gauge 
Mai und die erſten Zage des Jımi bildeten ein mixtum ompositum von 
April und October, worin lepterer verwaltete. Zwei Zage vor dem 

Hängften {bien endlich die Witterung zur Einfiht zu gelangen, «6 fei an 
der Zeit, eine Sommervorſtellung zu veranflalten. Die beiden Gouneyr 
lichtbewahrer Koit und Aemarif hatten in den erften 14 Zagen ihres nächte 

liegen Zuiammenweilens heim Handreien die Finger fat erfroren, und 
felbſt der auf Aemarifs Wangen gebaute feurige Kuß der Geliehten war 
nit im Stande gewefen, die Mäthe hervorgurufen. 

Bon der Genfur erlaubt. ige, den 1. Jun 1807. 

Redadeur ©. Bertholz. 
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Die Benölkernngsordnung der kurländifchen Städte, 
infonderheit der Stadt Mitau. 

„Di adminiftrative Organifatton des Staates ift Die notbwendige Bes 

diugung feiner innern Thätigkeit, der Verwaltung. Das Object der lehteren 
bilden Die freie verfönliche Bewegung des Einzelnen, die Verbäftnifie 

feines individuellen Lebens. Indem die Verwaltung die Regeln feftjept, 
durch welche der Einzelne in feinen Lebensänßerungen an die verwaltende 

Thätigfeit eines beſtimmten Organs des Staats gebunden wird, begründet 

fie deffen Angehörigfeit an: dieies Verwaltungsorgan. Die Gefammtheit 
der Beftimmungen bierüber enthält die adminiftrative Ordnung der Bes 
völferung.“*) 

Die Berwaltungsorgane des Staates oder deffen voflziehende Gewalt 
tbeiten ſich nun im verſchiedene Organismen, den amtlichen oder rein ftaats 
lichen und den Organismus der Selbftvermaltung. Als Selbſtwerwaltungs- 
Förper eiſcheinen vorgugsweile die Gemeinden, deren Gompetenz und Bits 
ſtaͤndigkeit durd die Verzeihnung zu denielben bedingt werden. Die 
Gompetenz begreift die Grenzen und Das Maß der vollziehenden Gewalt, 

die Zuftändigkeit deu Umfang, in meldem der Einzelne den Anordnungen 
jener vollziehenden Gewalt unterworfen ift. 

Da nun die Verzeichnung zu der Gemeinde zur weſentlichen Grund« 
tage der adminiftrativen und zum Theil auch der finanzielen (virthſchaft - 
lien) Ordnung der Bevölferung geworden, ift die Kenntniß deſſen, in 
weldem Maße der Gemeinde die ihr übertragenen Yermaltungsaufgaben 

) Lorenz Stein, Berwaltungslebte, Tbl. Il, Bevölferungsween Stuttgart, 1860. 
Baltiſche Wonatsfärift, 8. Jahrg, Bd. XV, Heft 1. 1 
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in den durd die Verzeihnung ihrer Gemeindeglieder ihr zugewieſenen 

Grenzen ibrer Competenz zu löfen im Stande it, von der Kenntniß der 
geſchichtlichen Momente, durch welche in Folge der flattgebabten Verzeich - 

mungen (Reviflonen) die Gemeinde in ihrer gegenwärtigen Geſtalt erwachien ift, 
abhängig — oder mit andern Worten, zur Beantwortung der Frage, ob 
Die beſtehende Bevölferungsordmung die Löfung der Gemeindeaufgaben 
erſchwert oder erleichtert, ift die Keuntwiß der hiſtoriſchen Entwidelung der 

Gemeinde die Grundbedingung, auf welche ſich jede Grörterung über jene 
Brage zurücbezieben muß. 

Zu Beziehung auf die Etadtgemeinden Kurlands, namentlich in Bes 
ziehung auf die Gemeinde der Stadt Mitau, ſoll der Verfud biezu in 

Folgendem gemacht werden, 5 
Das frübere Herzogthum Kurland wurde im Jabre 1795 dem ruf» 

ſchen Kaiſerreiche einverleibt und ſowohl im Allgemeinen als auch nament · 

lich in wirthſchaftlicher (finangieler) Beziehung den ruſſiſchen Staatsein- 
richtungen unterworfen. Zu lehteren gebörte die Verzeichnung der Perſonen 
der fteuerpflictigen Stände zu Neviflonsgemeinden bebufs der Belegung 
derfelben mit einer Perfonalftener und mit der Stellung von Rekruten. 
Dies war in den Städten in Beziehung auf deren vorbandene Bevölkerung 
nicht ſchwierig, ebenfo wenig wie bei dem leibeigenen Bauerſtande, der 
obwehin in Gutsgemeinden der Scholle auflebte. Nun gab es aber neben 
dem hörigen Bauerftande auf dem Lande eine zablreihe Bevölferung freien 
Standes, theils mit dem Betriebe in landwirtbſchaftlichen Anftalten, theils 
mit dem gewerblichen Betriebe, fomeit die Landbevoöͤllerung deffelben bedarf, 
bef@päftigt, Daber zum Theil mit ſtetigen Wobnfigen, zum Tbeil aber auch 

je nad den Ausfihten auf Erwerb mit weclelnden Wobnpläpen. Die 
erftere Klaſſe diefer Freien wurde unter der Bezeichnung „freie Ackerbau- 
treibende” zu den Landgütern verzeichnet, für die andere blieb nur Die 

Verzeihnung zu den Gtädten, gewöbnlich deöjenigen Kreiſes, in welhem 
fie zur Zeit der Revifionsaufnahme gerade Ichten, übrig. Auch die freien 
Benölferungen der feit älterer Zeit in Kurland beſtebenden Zleden wurden 
nicht zu einer befondern Neviflensgemeinde in jedem Flecken vereinigt. 
Die Fledenbewohner mußten fih zu den Städten nad) eigner beliebigen 

Auswahl verzeihnen laſſen. Auf Diele Weile gelangte jede Stadt wit 
einem Mat zu einem Zuwachſe ihrer Vevölferung, der mit feinem andern 
Bande an diefelbe gefmüpft war als eben durch die Eteuer» und Refrutens 

pflicht, ſouſt aber in ıpr feine Heimat hatte, keine Familie, feinen wirth⸗ 
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ſchaftlicen Betrieb, feine Niederlaſſung, feinen Wobuſiz. In der Bolge 
wurden auch die zu den Landgütern verzeichneten freien Ackerbautreibenden, 
da fie deu Bauergemeinden nicht incorporirt werden fonnten ſowohl wegen 

der Gtandesungleibheit als auch wegen des böhern Gteuerfages, den fie 
gablten, zur Bildung befonderer Bemeinden aber ihrer geringen guſammen- 
gebörigfeit und jerftreuten Wobnfige wegen nicht geeignet waren, durch eine 
Dermaltungsmaßregel zu den Städten übergeführt, d. h. in den ſtädtiſchen 

Revifionstiften verzeichnet. 

Diefe anomalen ſtädtiſchen Bevölkerungszuſtände geriethen bei dem 

Eintritte der ſechsten Reviſion im Jabre 1811 und der flebenten im Jahre 

1815 in eine noch größere Verwirrung. Dem oberften Grundfape jeder 
Volfsgählung im Weiche, daß jeder zu derfelben Gemeinde verzeichnet werden 
muß, zu welcher er in der früberen Reviſion verzeichnet geftanden, natüre 
fi) mit dem Zumads feiner Familie, daß aber jede Umſchreibung von 
einer Gemeinde zur andern während der Reviflon fiftiet und ausfhließlid 
den innerhalb der Mevifionen liegenden Zwiſchenzeiten vorbehalten iſt, 
diefem Grundfage entgegen”) verordnete das Patent der furländifhen 
Gouvernementöregierung vom 12. Juni 1811, Nr. 2027, daß jeder 
ſtaͤdtiſche Steuerpflichtige id beliebig eine Stadtgemeinde al Anjebreibungsort 
erwählen dürfe und von der Reviſiondeommiſſion für diefe erwäblte Stadt 

mit einem Anfchreibebillete, d. b. mit einer Anmeilung an die Bermaltung 

der bezeichneten Stadt, ibn daſelbſt in die Reviſtonsliſten aufgunehnen, 

verfeben werden müfle, während das Regierungspatent vom 6. October 

1815, Nr. 3851, die Beicränfung binzufügte, dag bei Der fiebenten 
Revifton jeder auf dem Lande lebende fädtiihe Steuerpflichtige obne Rüds 

fiht anf feine frühere Neviflonsgemeinde zu derjenigen Stadt zu verzeichnen 
fei, die tu dem Kreife feines Domicils liege. Die auf dem Lande lebende 
ſteuerpflichtige Bevölferung der Städte batte nun häufig die frübern Wohn. 

fätten mit neuen vertauſcht und jo wurde ihr Durch die eben erwähnten 
Verordnungen in der Regel eine neue Revifionsgemeinde zugetbeilt, unbes 
fünmert Darüber, ob fie ibre Verpflichtungen genen Die alte Gemeinde, die 

der Krone dafür fofidariib baftete, erfüllt batte oder nicht. Die Bolge 
davon war, daß die Gemeinden plöplich jede Gompetenz über ihre zu 

) Das ft fein Vorwurf. Kurland war eine ſeit verhäfintfmäßtg furzer Zeit enworbene 
deutfehe Provinz. Bei der mangelnden Godification der ruffiichen Gefeßgebung umd der 
Scwierigteit der Gefeptenntnif, tonnte das Nafeliegende wohl das Bechte fheinen. 

1° 
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andern Gemeinden verzeichneten früheren Gemeindeglieder einbüßten und die 
NRüdftände derſelben meift verloren gingen; eine weitere Bolge die Ans 
fhauung,, die ſich unwillfürlid den Randvoligeibebörden aufdrängte, daß, 
weil der {m Kreiſe lebende ſtaͤdtiſche Cteuerpflichtige durch die Anordnung 
der Gouvernementöverwaltung zur Stadt des Kreiles gehörte, der Wohnfig 

im Kreife dem BWohnfige in der Gtadt gleich zu flellen, daber eine Der 
vflichung zur Ausnahme von Plafatpäffen bebufs der Legitimirung des 
Aufenthalts um fo weniger vorhanden fei, als die ideale Grenze der 
dreißig Werfte außerhalb des Auſchreibeortes, welche erft die Ausnahme 
eines Plafatpafjes gefeglid bedingt, in der Wirklichkeit ſchwer erfenubar 
ift und zudem bei der Ausführung die im Kreiſe unter ſonſt gleichen Ber 

bättniffen Lebenden, je nachdem fie innerbalb oder außerhalb des 3Owerftigen 
Rayons wohnten, einer ungleihen Behandlung unterworfen hätte — eine 
Anſchauuug, die ſich almählih auf alle in den Kreilen domicilirenden 

ſtaͤdtiſchen Steuerpflichtigen ausdebnte, wenn fie au nicht zur Stadt ihres 

Kreifes, überhaupt nur zu einer Stadt des Gouvernements verzeichnet 

fanden. 

Der Grundfag, daB bei eintretender Reichsreviſion jeder Steuer 
pflichtige zu feiner feühern Gemeinde verzeichnet werden müfe, gelangte 
erſt bei der nach der flebenten eintretenden Reichsreviſion in Kurland zu 

feiner vollen Geltung. Die Zuſchreibungen zu den Gemeinden in den 
Zwiſchenzeilen der Revifionen, die auf Grundlage der beftebenden Verorde 
nungen nur mit Deren Zuftimmung, die ſich auf die Beftelung einer Sicher 
heit für die Abgabenzahlung beibränfte, geſchehen fonnten, hätten nun 
allerdings eine Gelahr, daß die Gemeinden durd den Zuwachs in der 
Erjühung ihrer Obliegenbeiten gegen den Staat und ibre eigenen Glieder 
beeinträchtigt würden, um fo weniger bringen fönnen, als dieſe Perfonen 
in der Regel ihre Aufnahme in die Gemeinde aus dem Grunde nade 
fuchten, um bier eine gewerbliche Niederlaffung zu gründen. Gine Gefahr 
tag jedod in der Zufchrebung derjenigen Perfonen, die nad beſonderen 
Verordnungen von der Ginmilligung der Gemeinden in ihre Aufnabme 
nicht abhängig und zur Leiftung einer Abgabenſicherheit wicht verpflichtet 

waren. Es gab zwei verſchiedene Kategorien derartiger Perjonen, ſolche, 

für melde die Gemeinde dei ihrem Eintritt in den Verbaud die ſolidariſche 
Berpflibtung übernehmen mußte, und ſolche, die ohne Verantwortung der 

Gemeinde angeichrieben wurden. Zu deu erfteren gehörten vorzugöweife 
die .fogenannten Memigranten und Die Sreibeits-Beclamanten, zu den 
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andern *) die in ruſſiſche Unterthänigfelt getretenen Ausländer, die aus der 

Leibeigenſchaft Breigelaffenen, die getauften Ebräer und die Soldatenfinder, 

Gantoniften, Pfleglinge der Erziebungshäufer und der Waifenhäufer der 
Gollegien der allgemeinen Fürſorge, uneheliche Kinder von nicht zum ab⸗ 
gabepflitigen Stande gebörenden Frauen und Mädchen, zur chriſtüichen 
Religion Übergetretene Andersgläubige, Perfonen der ehemaligen polniicen 
Schliachta, deren Adel nicht beftätigt ift, entlaſſene Kirchendiener , Kinder 

don Kanzleibeamten ohne Rang, freie Leute verſchiedenen Berufs, die zu 

den Städten nicht gebären. 
Was die Nemigranten anbetrifft, fo geffatte das Allerhöchſte Refeript 

an den Juſtizminiſter vom 30. Auguft allen Läuflingen ohne Ausnahme, 
fle mochten aus dem Militair oder dem bürgerlichen Staude fein, wenn 

fie in einem zweijährigen Zermine aus dem Auslande zurückkehrten, ſich 
einen Rebensftand zu mählen und fi bei den Gtädten auſchreiben zu 
laſſen. Nach den großen Kriegen der Jahre 1812—1815 fand fld eine 

Menge folder Läufiinge ein und da ein großer Theil von ihnen zunächft 
die kurlaͤndiſche Grenze überſchritt, wählten fie die Städte dieſer Provinz, 

namentlich die Stadt Mitau zu ihrem Anfchreideort, jedoch nicht um fich 
bier niederzulaffen, fondern bloß um mit einer Legitimation verfehen nad) 
den innern Gouvernements, denen fie nach ihrer Nationalität angehörten, 

ungehindert weiter zu wandern. Welchen Gelichters dieſe Leute waren, 

geht aus dem Alerhöchften Manifeſte vom 20. Juli 1816 hervor, welches 

beftimmte, daß die aus dem Auslande Remigrirten, da es dem größten Theile 

derfelben, an PMüßiggang und Umbertreiben gewöhnt, ſchwer werde gute 
Bürger zu fein oder arbeitfame Sandleute zu werden, nur daun zu den 
Städten uud Dorfgemeinden angefrieben werden folten, wenn dieſe auf 
deren Aufnahme freimiliig eingingen; Diejenigen aber, die feine Gemeinde 
zu ihrer Aufnahme willig finden, zum Militairdienft abzugeben oder, wenn 

iu diefem untauglih, zu den Arbeitern der von der Grenze entlegenen 
Kreisrrädte anzufcpreiben feien. Hiemit war nun zwar der weiteren Zus 
fbreibung vorgebeugt, aber Die eiumal zu deu Städten Berzeichneten 
blieben bei diejen und ihre Nachfemmen gehören noch gegenwärtig zu der 
zahlreichen Klaſe derer, die zum großen Theile unverpaht in den Innern 

*) Die verfhiedenen Kategorien diefer Leute und Beftimmungen in ereff derfelben 
find aufgeführt Art. 462, 463, A66—470 des Stänberedhts, Bd. IX, u Art. 398 bie 667 
des Abgabenuftams, Bd. V, Ausgabe von 1857. 
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Gouvernements leben und nur bei eintretenden Reviſtonen in ber Reviflous- 
gemeinde auftauchen, um ihre und ihrer Familie Verzeichnung zu bemirfen 
und daun ebenfo ſchuell wieder zu verihwinden Uebrigens gehören faft 
alle dieſe Perſonen zu den Schismatikern der griecbiihen Kirche. Bon den 

Tegteren find überbaupt zu den kurländiſchen Städten in Ganzen 3243 
mannliche Seelen verzeichnet und zwar auoſchließlich nur zu den Städten 
Mitau, Jacobſtadt, Friedrichſtadt, Bauske und Tuckum. Hiervon fommen 

auf Mitau 1038 Perſonen männlihen und 1146 Perfonen weiblichen 

Geſchlechts, von denen jedoch uur 107 Perſouen maͤnulichen und 137 
weiblichen Geſchlechts in der Stadt leben, während der-Auientbaltsort der 

Uebrigen unbefannt if.*) 
Die Klaſſe der Fteiheitsretlamanten war befonders zahlreich in den 

Jahren furz vor und nad) der Aufebung der Leibeigenfhaft in Kurland 
(1818) vertveten, in der Regel Glieder des kurläudiſchen Bauerftandes, in 
denen vielleicht in Folge jener Aufhebung das Bemußtiein Ihrer Ahftammung 

von frei geborenen Boreltern erwachte und die ſich den Veſchräntungen 
de6 fange andauernden tranſitoriſchen guſtandes, durch welden der Bauer 
erſt almäblic zur Freiheit geführt wurde, auch darnach noch viel längere 

Zeit gowvernementö- und landespflichtig bleibend, wicht zu fügen vermodhten. 

Der Beweis ihrer freien Abſtammung, den fle vor den Kreißgerichten zu 
führen hatten, war gelepli in ungewöbnlickem Maße erleichtert und 
mehrere Jahre hindurch bildeten die Freiheilsreclamationeſachen die über» 

wiegende Mehrzabl der ſchwebenden Procefje. Alle nun, die fich auf dieſe 

Beife die Anerkennung ihres freien Siandes erwarben, ließen ſich zu den 

Städten verzeichnen, ohne jedoch der Mebrzabl nach in diefe ſelbſt über. 
zugehen. Sie vermehrten nur das Gontingent derer, die zwar zu den 
Städten angeſchrieben waren, in dieſen jedoch feine Heimat hatten oder 

eine Niederlaffung begründeten, Gine Minderjahl, die das Stadt- mit 
dem Landleben vertaufchte, verfümmerte, für die ſtädtiſchen Gewerbe unges 

eignet uud in untergeordneten Dienftverbältniffen mühfam einen mur für 
den Augenblid reichenden Unterhalt Andend, um im Alter die ſtädtiſchen 
Armenhäufer zu füllen. 

GEndlich mehrte ib auch im Laufe der Zeit die Babl der ohne Ders 
antwortung der Gtadtgemeinden zu dieſen verzeichneten Perfonen, die 

>) Im den andern oben awäbnten Gtädten beträgt die männliche Geelempahl: tn 
Iacobftadt 1546, in Friedrichſtadt 377, in Bauste 88, in Zudum 224. 
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gegenwärtig. beiſpielsweiſe in der Stadt Mitau auf 490 Perſonen männs 

lien Geſchlechto augewachſen ift. Diele Perfonen genießen in Beriebung 

auf Abgaben umd Rekrutenpflicht eine beftimmte Anzahl von Sreijabren, 
mad) deren Ablauf fie jedod die Einwilligung der Gemeinden zu ihrer 
Aufnahme beichafft baben müffen, widrigenfalls fie zu den Arbeitern mit 
verfönlicber Verantwortung verzeichnet werden. Doch werden dieſe Pers 
fonen in der Gefammtbeit der Steuer- und Rekrutenpflichtigen aufgelübrt 

und ihre Rüdftände an Abgaben und Mefruten werden als Rüdftände der 
Gemeinde behandelt, Auch entvehrt Die Gemeinde im alle ihrer Ver⸗ 

armung eineo geſetzlichen Anpaltspunftee, die ihnen nötbige Unterftügung 
zu verfagen, melde ja ſchon aus allgemein menſchlichen Rücfichten nicht 
verfagt werden fönnte, 

Nach diefen Anicreibeverbälmiffen ſcheidet Ab nun die flenerpflichtige 
Bevölkerung der kurländiſchen Städte in zwei Theile, von denen der eine 

diejenigen umfaßt, die in der Stadt Ihren nfeibenden Wobnflg baten, 
durch Befig, Niederlaffung, Familie und Gewerbe an diefelbe gebunden 
umd nur etwa temporär abweſend find, der andere aber die zahlreiche 

Maſſe derjenigen enthält, Die außerhalb der Stadt ihren ſtändigen Wohnſih 
baben und Erwerböverhältniffen nachgehen, die von ihrem Anfchreibeorte 

ganz nnabhängig find. 
Indeß dat die ſolidariſche Verhaftung der Gemeinde, der Krone gegen. 

über in Beziepung auf die Abgabenzabfung und Mefrutenftellung zur Vor⸗ 
ausfegung, daß ein geſchloſſener Gemeindeverband vorhanden fei, daß die 

Bemeindeglieder auch räumlich in umgrenzten Orten beifammen wohnen, 
damit die Gemeindeverwaltung , deren Competenz fich nit über den Ums 

fang der Stadt Hinaus erfiredt, Jeden zur Erfüllung feiner Gemeinder 
pflicpt anzubaften im Stande jei, daß jede Abmefenheit eines Gemeinde, 
gliedes eine zeitlich beichränfte fei, wozu chen die Ausreichung der Plakate 
päfie dient, und daß die Rüdkehr in die Gemeinde dadurch bedingt werde, 

daß Jeder innerhalb derfelben feine eigentliche Heimat, feine gewerbliche 
Niederlafjung habe, Cs bedarf feines Beweiles, daß das umgefehrte 

Verhaͤlmiß, der andauernde Aufenthalt einer größern Anzahl von Gemeinde 
gliedern an fernen zum Theil unbekannten Orten, der Gemeindeverwaltung 

unmöglich machen muß, die wirthſchaftlichen Verhältniſſe diefer Perfonen 
zur Bemeflung ihrer Steuerquoten zu ermitteln und die Steuern von ihnen 
zu erheben, ohne daß die anweſenden Gemeindeglieder die Leiftungen für 

die Abwelenden mit übernehmen und tragen, daß es aber noch weit ſchwieriger 
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fein muß, das alljaäbtliche Rekrutencontingent zu ftellen, weil hierbei die 

perfönlihe Anweſenheit der Rekrutenpflichtigen erforderlich ift. 

Um das Maß diefer aus den Anfhreibeverhäftnifien erwachſenen, 
allmählich gefteigerten Schwierigfeiten Fennen zu lernen, giebt es nur das 
Mittel einer allgemeinen Zählung der in den Stadtgemeinden vorhandenen 
im Vergleidy zu der angeichriebenen Bevölferung. Am 16. März 1863 

wurde iu Kurland zum etſten Dale auf Anordnung des ſtatiſtiſchen 

Gowvernements+Gomite’'8 eine Volfszählung zu rein ſtatiſtiſchen gwecken, 
d. h. um in einem gegebenen Zeitpunfte Die au jedem Orte wirklich vor ⸗ 
Handene Bevölferung zu ermitteln, unternommen, die alfo nichts gemein 
haste mit den auf Anordnung der Staatsregierung bewerfftelligten Revifionen, 
welche lediglich die Berftellung des guwachſes und des Abganges der 
Reuerpflihtigen Stände an den Orten ihrer Verzeichnung behufs der Nor⸗ 
mirung der Abgaben und Rekrutenpflicht bezwecken und fid um die 
wirkliche Ortsbevölferung nicht fümmern. Jene Volkszählung hatte nun 

in Beriebung auf die Bevölkerung der elf kurländiſchen Städe das Ers 

gebniß, daß die Gefammtbevölferung jener Städte (Männer und Weiber) 
von 62,197 Seelen um 27,255 Seelen hinter der in der zehnten Revifion 

zu denfelben angefepriebenen Geſammtzahi von 89,452 Seelen zurücblieh, 
daß mithin faRt ein Drittel der zu den Städten verzeichneten Benölferung 
in dieſen nicht febte, wobei das Verhältniß in einzelnen Gtädten nament- 
lich in Goldingen, Jacobftadt, Tuckum, Pilten nod viel ungünftiger war, 

da bier die angeichriebene Geelenzabl die wirklich vorbandene um mehr 

als die Hälfte überftieg.”) Und doc find jene Zahlen weit entfernt davon, 
den wahren Sachverbalt d. b. den Untetſchied zwiſchen der angeſchriebenen 
und der vorbandenen Geelenzahl der Angeferiebenen auszudrüden. In 
der Zäblungslifte waren nämlich einebtheils die Anfchreibeorte der einzelnen 
Sieuerpflichtigen nicht angegeben, daber murde eine Scheidung der in den 

Städten lebenden ‚ortAverzeibneten Gteuerpflichtigen von den fremden 
nicht möglich, anderentbeils waren in der Bevölferungszabl auch die böhern 
nicht fteuerpflichtigen Stände, Adel, Beamte, Literaten, Militair autger 

nommen, Die Zahlen beider Bevölferungsflaffen, der Fremden und der 
Ezimirten, müßten das Verhältniß der Angeſchriebenen zu den Vorhandenen, 

von dieſen in Abzug gebracht, noch weit nachtheiliger geftalten. 

) Siehe das ſtatiſtiſche Jahrbuch für Aurland pro 1888. 
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Im März 1867 wurde hierauf in der Stadt Mitau eine Zählung 

lediglich der fleuerpflihtigen Bevölferung mit Scheidung der Drtöverr 

zeichneten von den Fremden ausgeführt, die allerdings überrafhende 

Refultate lieferte. Es waren hiernach: 
Männliche Seelen. 

[In der Gtadt; In berfelben) Demnach 
— | vorhanden. | abımefe. 

Bon Zinftigen. . 2000. 3454 929 | 2529 

m Bürgen 200 3302 610 | 2692 

Arbelternn... 2126 390 | 1736 

nn Übiem 2220 1938 | 1096 | 842 

Summa | 10820 | 3025 | 7795 
Dagegen lebten von Steuerpflibtigen anderer Gemeinden in der 

Stadt: 
Zu andern Städten verzeichnet. . 603 männliche, 579 weibliche Seelen, 

Zu Banergemeinden „10 u AT u R 
Ebräer anderer Städte. ..... 517 B 59 u m 

Summa 2590 männliche, 2885 weibliche Seelen. 

Die Zahl der Abweſenden müßte Ah, wenn ibre Abmelenbeit eine 

legale ift, mit der Zahl der ertbeilten Plafatpäfle ausgleichen. Die Zabl 
der im Jabre 1866 ertheilten Plakatpäſſe betrug aber im Ganzen 3485 

und zwar an männlichen Berfonen 2523, an weibliche 962. Nimmt man 

nun an, daß die gahl der mit Päffen Abweienden zu jeder Zeit des 
Jahres durchſchnittlich gleich fei Der Zahl der überhaupt im Jahre ertheiften 

Päfe, was der Wahrheit ziemlich nahe kommen wird, jo haben ſich bei 

der Zählung wir 2523 in legaler Abweſenheit befunden. Zu diefen find 
jedoch nad den Liften der Hauptmannsgerichte über die zur Zeit auf dem 

Bande lebenden und durch Abgabequittungen legitimirten Stenerpflichtigen 
der Stadt Peitau nod 443 männliche Seelen binzuzurechnen, fo daß die 
Zahl der legitimirt Abweſeuden ſich auf 2966, die Zahl der paßlos Abs 

wefenden auf 4829 herausftelt. 

Es iſt zu bedauern, daß nicht au in den übrigen Städten des 
Gouvernements wie in Mitau je eine Zählung zur Ermittelung der ane 

weienden und abweſenden fleuerpflihtigen Bevöllerung hat flnttfinden 
fönnen. Allein die Ergebniffe der Zählung von 1863 zulanmengehalten 
mit dem Grgebniß der in Mitau in dielem Jahre flattgehabten Zählung 
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laſſen feinen Zweifel darüber, daß in aflen Städten ein ungewöhuliches 
Mißverbälmiß zwiſchen der angeſchriebenen und der vorhandenen Seelenzahl 
beftebt, ein Mihverhältnih, deffen notbwendige Folgen Aid durch Rüdftände 
der Krousſteuern wie durch Rückſtände hei der Rekrutenſtellung äußern, 
Bie fol es auch den Studtverwaltungen gelingen, troß dem daß von den 
Kronsfteuern nur die Präftandenfteuer als Perſonalabgabe übrig geblieben, 

diefe mach Der Kopfjabl der Gemeinde berechnete Steuer, zu welcher jedoch 
die beträchtlichen Gemeindefteuern binzufommen, von dem kleineren Theile 
den fie mit ihrer Autorität zu erreichen vermögen, einzubeben, ohne ents 
weder am der Unmöglichfeit, den ganzen Steuerbetrag rechtzeitig flüſfig zu 
machen, zu ſcheitern oder aber ohne den befteuerten Theil einem Stener- 

drucke zu unterwerfen der allmaͤblich zur Verarmung führt.”) Was die 
Erfülung der Rekrutenpflicht angeht, jo bat die Erfahrung feit der Ein- 

fübrung der neuen Refrutenverordnung gelebtt, daß die Refrutenloofungen 
ohne die Theilsahme der Betheiligten ſtattfinden müſſen, d. h. daß trotz 

der Veröffentlihung des Nefrutitungsmanifefteo, top der Ausgabe der 
für Refeutirungspficptige und an der Rekrutirnngöreihenfolae Stehende 
verordueten befondern Päffe, troh des Aufrufs der örtliben Magifträte an 
ae Rekrutirungspflichtigen fid zu dem Roofungstermine zu flellen, diefe 
dennoch gar nicht fid einfinden und Die Coosziehung durch Gemeindes 
bevoflmächtigte bewerffteligt werden muß, Dies erflärt ſich Daraus, daß 

die an Dit und Sielle befindlichen Zünftigen ihre Reftutenpflidt durch 

Stellung von Freiwilligen, durch Voransgabe von gemietheten Rekruten 
oder durch Geld ablöfen, und daß die Perfonen des Bürger» und Arbeitere 

ſtandes zum überwiegenden Theile außerhalb der Gemeinde Teben, Unter 
den obwaltenden Verhältniſſen ift die Looſung der Refcutenpflichtigen, in 
fo ferne fie deren perfönliche Theilnabme an der Looſung bedingt, ſchlechter⸗ 

dings unausführbar und Die Abwelenbeit der durch das ganze große Reich 
zerfreuten refnntenpflichtigen Perfonen, die in vielen Fällen bei dem Gr- 
feinen des Reftutirungsmanifeftes und der Aufforderung zur Looſung 
nicht die Mittel beſttzen, Die weite Reife in die Heimatsgemeinde anzutreten, 
zum Theil aud wohl zu entſchuldigen. Die Abgabe der Refuten nad) 
der Meibenfolge der Roojung ift eine rein illnſoriſche. Weil fich die 

*) Die aljäbrlide Veröffentlichung der umfangreichen Liſten der Abgabenrefanten in 
der Goun.sZeitung hat aufer der Bedeutung der Erfüllung einer amtllden PAldt in den 
feitenften Sällen einen prattiſchen Crfolg. 



Die Bevölferungsordnung der kurländiſchen Städte. 11 

Loofungapflibtigen nicht geftelt haben, werden dieſelbe als ſolche betrachtet, 
die fi) der Loofung entzogen und obne Rückſicht auf die Nummer, die 

für fle gegogen worden, fobald man ihrer babhaft geworden, zum Militait» 
Dienfte abgegeben. Auf diefe Weife verliert das Inftitu der Looſung, 
das bei zufammengebaftenen Gemeinden von fo großem Wertheift, feinen 
Inhalt und feine Bedentung. Noch fhlimmer ift, daß die Bedrohung in 
den Dilitairdienft abgegeben zu werden auf allen Loviungspflichtigen baften 
bleibt, mögen fie vermöge der Nummer, die für fie gezogen worden, oder 
der Klaſſe, in der fle Reben, nach der Wabrſcheinlichteit noch fo weit von 
der Abgabe entfernt fein, wenn Die Abgabe nach der Reipenjolge der Nummern 
beobachtet werden fönnte, weil fle ſich weder zur Looſung noch nach Der» 

ſelben freiwillig geſtelt, eine Bedrohung die and beſteben bleibt, wenn 
das Refrutencontingent der Gemeinde bereitö geliefert worden, und welche 
baupiſaͤchlich Dazu beiträgt die Perfonen des militairpflichtigen Alters, die 
Durch ibre Ahwefenbeit eine Verſchuldung auf ſich geladen, für die Dauer 
von ihrer Gemeinde entferut zu halten. 

Zu welchen eztremen Zufländen dieſe Verhältniſſe führen können, 
wird fofort einleuhtend, wenn man ſich eine Stadtgemeinde denft, in 

welcyer Die ;angeichriebene Bevölferung gar uicht mebr oder doch nur zu 
einem verfhwindend Heinen Theile an Ort und Stelle vorhanden, und 
eine fremde eingewanderte, auf Paͤſſen lebende an deren Gtelle getreten 

iR, wo alſo eine Gemeindevermaltung aus Gemeinde Angehörigen gebildet 
gar nicht mehr möglich if, eine Lage der Dinge, deren Verwirklichung 
bei ber Fortdauer der Ginfliffe, welche auf die Entierunng oder Fern 
haltung des jüngeren Geſchlechts wirken, keineswego für unmöglich, nicht 
einmal- für unwahrſcheiulich gelten darf. 

Man önnte nun diefen Verhältniſſen, in foweit fie Die Abgabens 

erhebung erſchweren, and dem Grunde weniger Gewicht beilegen, weil nad 
der Aufbebung der Geelenfteuer nur die Präftandenftener als die geringere 
Perfonalabgabe übrig. geblieben iſt. Allein die Gemeindenbgaben find 

nicht minder Perſonalſteuern, die gleichzeitig mit den Präftandenfteuern 

erhoben werden und deren Anwachſen Durch jene Verhältmiſſe inſoſern 
wefentlih bedingt wird, als auch bier Die Leitung auf denen ruht, welche 
der Gemeindeverwaltung erreihbar find. Die Gemeindeabgaben Dienen 

bauptfächlich zur Erbaltung der Steuer oder Gemeindevermaltungen , zur 
Beſtreitung der Ansrüftungs- und fonftigen Koften bei der Mekrutenabgabe, 
zus Unterflägung der Gemeindearmen, zum Unterhalt der Armene und 
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Krantenhäufer. Vorzugsweiſe iſt es die Gemeindenrmenpflege , deren 
Dimenflonen im Zunehmen begriffen find. Beifpielsweile mögen bier die 
Ausgaben eine Stelle finden, melde die Mitauſche Gemeinde im Jahre 

1866 für die Gemeindearmenpflege aufgewandt bat. 
68 betrugen in diefem Jahre die Ausgaben 

der chriſtlichen Gemeinde 2 0. 0. 10,733 Rbl. 64°%, Kop. 
der Ebraͤer ⸗ Gemeinde . . Par: 7 51 Br 3 
die Kurfoften für die in dem Srantenhäufern 

Berpflgten.. . . ee RAT 
die Ausgaben für umentgeti extheilte Paͤſſe 

an Perfonen, die in fremden Gemeinden von 
der Privatmildthätigfeit unterflüßt lebten . 82 „5 u 

Im Ganzen 15,990 Rbl. 38%, Kop. 
weldyed bei einer angefchriebenen Seelenzahl von 10,820 männliche Seelen 

eine Stenerquote von 1 Rbl. 47 Kop. auf den Kopf ergiebt, ba aber 
von jener Zahl nur 6184 befteuert find, in der Wirklichkeit einer Gteuer- 

quote von 2 Rbl. 59 Kop. gleich fommt.”) Und dod if dies nur der 
Aufmand der obligatorifcpen @emeindearmenpflege. Die Ziffer der Gefammt 
armenpflege im weiteren Sinne ſtellt fh auf mehr als 40,000 Rbl., 
wenn man abgefehen von den Anflalten des Golegiums der ulgemeinen 
Fürforge, Die Ausgaben der auf Privatfliftungen berupenden Woplthätige 
feitSanftalten, der verkchiedenen wohltbätigen Vereine und der gegen Einzelne 
verübten Privatmildthätigeit binzurechnet.”*)  Wenngleid einige diefer 
9) Die Aimmentaffe wurde in Den 12 Jahren von 1855-1866 aus den Stabteinünften 
mit einer Summe von 31,250 bl. fubsentionirt, durdfänitli, im Jahre mit 2600 Abl., 
eine Eubvention, die bei ben gefunfenen Gtabteinnahmen fortan nicht mehr geeftet were 
den fan. 

9% a Dieauf Stiftungen beruhenden Unfalten find: 
1) das Stadtarmenbaus mit einer Uubgabe im Jahre 1800 von 1,862 Mbl. 25 Kop. 
2 das Klodfihe Stift für Raufmannewitnwen und Töchter . . 2785 „ 80 „ 
I) das Zigenbornfihe Reyat für arme Witwen “2. + + 0.2. 
A) das Grimmfehe Legat für Naufniannsmitlwen . - - > - m, 
5) das Schefflerfhe Legat für Kaufmannstddter. - «+ + Ar. 
6) das Mörterte Tottlenfhe Legat für arme Saullinder . 163 „ 47 m 
7) die Köblerfhe Stiftung für Literotentöchter ınd Wittwen . . 21 n — . 
&) die Bormannfge Stift. zur Unterfiüp Mitaufcher Jungfraun 800 , — m 
9) das Wünfi’fce Legat für Stusirende und Handwerfer . . 1360 . 54. 

10) das Schönbernfäe Legat für Stublrende . 0: 0 + — 
Surıs 9,692 Mb. 36 Rop. 
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Stiftungen und Anſtalten einem Wirfungsfreife angehören, der über den 
Gemeindeverband hinausreicht, fo müſſen fie dod) im Allgemeinen als eine 
Ergänzung und Erleichterung der Gemeindearmenpflege angeſehen werden, 

Die gegebenen Zablen werben eine genägende Anſchauung von der 
Bictigfeit des Gegenflandes gewähren, der außerdem an Bedkutung ger 
winnt im Nüdblide auf das Anwachſen der Armenfteuer im Raufe der 
legten 30 Jabre von 5000 Rbl. Banco Alfign. auf 16,000 Rol., fo daß 
ib die Brage nad den Urſachen einer ſolchen Steigerung, wie die Brage 
nad) den gefepliben Beftimmungen über bie Armenpflege von ſelbſt aufe 
drängen. 

Die rulflihe Geepgebung iſt num an ſolchen Befimmungen verhält- 
nigmäßig arm. Im Algemeinen fpriht fe nur die Verpflichtung jeder 
Stadt aus, ihre Armen und diejenigen, welche wegen förperlider Ger 
brechen nicht im Stande find zu arbeiten, zu unterhalten und nicht zu 

geftatten, daß fle Almofen ſammeln. Eben fo verpflichtet fie die Gemeinde 
zur Refundation der Kurkoſten für ibre in fremden Sranfenhäufern vers 
pflegten Gemeindeglieder; ferner verleiht le der Gemeinde das Recht, für 
ihre Gemeindebedärfniffe, mithin auch für die Armenpflege Steuern zu 
ergeben. Sie unterſcheidet jedod nicht zwiſchen wirthſchaſtlichet Armut 
und Erwerbsunfähigkeit; eine nähere Bezeichnung der Arniuth Ander ſich 

Zraneport 9.632 bl. 56 Nov. 
b. Bereine teils auf Stiftungscapitalien theils auf 

Beiträge gegründet. 
41) der BrauemDErEln 2 2 . . . . . . .. 35065 , 70m 
12) die Anflalt Altona zur Crziehung vermahrlofter Kinder. . = 2.257 „ 81 
© Vereine lediglich auf Beiträge ihrer Mitglieder 

gegründet. 
13) die Sumenamflll. nee Mn 
14) der jübifhe Brauenserin 2 ee ”,0, 
15) der jünlfhe Leihenbeilattungeoerein . . «+ + TE Ban 
16) der Taimnd-Tbora-Berein zum Refigionsunterriht armer Ainder 800 . — . 
47) der BidursGholimsDerein zur Verabreldung unentgeitliäer 

Medlein an arme Rranle 2 nen 40 2 — 
18) der Pibion»Schwulm-Berein zur Berpflegung jübifgerireftanten 250 , — „ 
19) der Gemitutb-haffabim-Verein zur Unterftüß. armer Handwerfer 64, ya, 
20) außerdem 10 verfehlebene hrifliche Bereine, fogenannte Sierbe ⸗ 

taffen, zur Erleichterung der Begräbnißtoften und Unterftägung 
der Hinterbliebenen . 2 2 2 2 > - RR SSR EHNE 301. 16. 

Im Ganzen 22,377 Rbl. 70YRı 



14 Die Bevölferungsordnung der furländiihen Städte. 

wur bei denjenigen Weibern, deren Männer von der Gemeinde in den 

Mititoirdieuft abgegeben wurden, indem diefe Auſpruch auf Unterftügung 
und Berforgung haben, wenn le alterſchwoch d. b. über 60 Jahre alt, 
hinfällig oder mit felben Krankheiten behaftet find, welche fie am Arbeiten 

hindern, ®der wenn fe minorenne Kinder haben. Da das Gelep die 
Verpflichtung zur Armenunterftügung der @emeinde auferlegt, die Gemeinder 
angebörigfeit aber durch die Verzeichnung in der Reviſion beftimmt wird, 
fo folgt hieraus, daß die Gemeinde nicht verpflihtet iſt, in ihrer Mitte 

ſich aufpaltende Glieder anderer Gemeinden in ibren Notbftänden zu unters 
Rügen, dagegen aber verpflichtet ift, Die Armenfürforge auch an ihren in 
fremden Gemeinden lebenden Gtiedern fortzufeßen. Die Verzeichnung zur 
Gemeinde bilder hier dasjenige Recht, welches in andern Staaten, uamente 
uich in England und Deuiſchland unter dem Heimatsrechte verftanden wird. 
Bie jedoch die Eutwickelung der wirtbidaftlihen Verhältniſſe in dieſen 

Staaten dazu geführt bat, von der Gtrenge des urfprünglihen Heimats- 
tecbte® abzumeiben und daſſelbe unter beftimmten Bedingungen an Die 
Gemeinde des Aufenthalts zu knüpſen, fo wird eine aͤhnliche Ausnahme 

bier durch dieſelbe Entwidelung, verbimden mit der Erſcheinnng, daß die 
Gemeinden von ibren eigenen Gemeindegliedern entleert und mit Glicdern 

anderer Gemeinden angeialt find, zu einer nicht minder zwingenden 
Nothwendigleit. 

Nicht diejenigen leben entfernt von der Heimats- oder Reviſtons⸗ 
gemeinde, Die im dieſer ſich eines Befipes, einer Niederlafjung, eines 

geregelten Erwerbs erfreuen, vielmehr diejenigen, die das Alles an andern 
Diten erft ſuchen und zu finden vermeinen. Mit der Entwidelung der 
Juduſtrie werden die Arbeiter von den Mittelpuuften derfelben angezogen, 
mo fie gefteigerter Nachfrage und beſſeren Arbeitslöhnen begennen. Co 
wird die Gemeinde des täglichen Erwerbes eine andere ala die Gemeinde 
der Heimat, die Reviſionsgemeinde. Aber die Gemeinde, welche den Ars 

beiter wäbrend feiner Arbeitöfähigteit benupt, wimmt feinesiwegs die Pflicht 
auf fi, ihm bei feiner Arbeitöunfäbigleit zu unterflüpen, während die 
Gemeinde, der er angebört, in der er aber nicht gelebt hat, diefe Untere 

ffügung zwar als eine heſehliche, nicht aber ald eine natficliche Raft anfleht. 
Auch ift dies leicht erflärlicy: Der Arbeiter, Der e8 zu etwas gebracht hat, 

täßt fich zu der Gemeinde, in der er zum BWoblfiande gelangt ift und die 
ibm durch Aufentbalt lieb geworden, umicreibeu; der Veratmie, erwerbs- 
unfähig Gewordene fehrt in die Revifionsgemeinde zurück. Die Gemeinde 
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verliert ein zur Entrichtung feiner Abgaben befähigted Glied, um ein 
anderes, für welches fie neben der Uebernabme der Abgaben auch noch die 
Sorge für feinen ferueren Unterhalt zu übernehmen hat, zurädzuerpalten. Die 
Mehrzahl der Zurücklebrenden gehört der Klaſſe der Verarmten an. ie 
chwer es fei, bei dem dureh förperliche Arbeit bedingten Erwerb zu vers 
bättnißmägigem Wobiſtande zu gelangen, lebrt eine nabe Erfahrung. Die 
Stadt Mitau muß jährlih, nad dreijährigen Durchſchnitt berechnet, 
MT RO. an das Rigoſche Etadtfranfenhaus bezahlen für Heilung und 

Pflege in Riga erkrankter Mitaufher Gemeindeglieder, Aus der Zubl der 
Erfranfungen läßt fih aui die große Zabl derer fließen, die in Riga 
ibrem täglihen Brod madgeben, ohne mehr als Diefes zu geminnen. Dies 
nd Uebelfiände in gewöhnlichen Verbältnifien, Anders verhält es ſich, 
wenn Handelotriſen große Fabrifftädte treffen und Maſſen von Arbeitern 
ploͤplich brodlos machen. Nicht jene Städte werden dann von der Armens 
uotb der feßteren heimgeſucht, fondern ihre meift entiegenen Reviſtons⸗ 
gemeinden, Die von der allgemeinen Bewegung des Berfebrs vielleicht gar 

feinen Vortheil gieben und mun doch mit ihrer Hülfe eintreten müſſen. 

In England Haben ſolche Erfabrungen zu einer völligen Umgeftaltung des 
Armenweſens und zu einer Modification des Heimarsrechts geführt. Auch 
liegt es nahe das Unrecht zu ertennen, welches für die Reviflonsgemeinde 

aus der gefeplihen Verpflichtung entipringt, deijenigen in feinem Alter 
und feiner Gebrechlichteit zu unterftügen, der feine Arbeitöfraft während 

der Dauer feiner beften Rebensjabre einer andern Gemeinde gewidmet, und 
die natürliche, Gonfequeng zu begreifen, daß der dauernde Aufenthalt, das 
Domicit des Eiuzeluen zulehzt aud die volle Angebörigleit an die Gemeinde 
des Domicil# 018 Armenangebörigfeit erzeugen müfle, jo Daß es ſich eigent- 
lich nur um die Frage handeln dürfe, umter meichen Umftänden und in 
welcher Zeit die Armenangebörigfeit in der Gemeinde des Bomicils erworben 

und in der Mevifionsgemeinde verloren wird, 
Beil nun die Gemeindearmenpflege in der Gegenwart zu einer Aus- 

debuung gelangt ift, die fie zu einem einflußreiben Bactor für die ganze 
innere Verwaltung mact, weil es dringlid erſcheint für die obligatorifche 
Armenpflege Normen zu finden, welche Die im Winzelnen erdrüdende Luft 
durch Bertheilung zu erleichtern vermögen und weil endlich die Keuntniß 
von der Entwickelung der Armengefepgebung bei andern Culturvölkern das 
Verftändnig für die Maßnahmen wedt, Die zum Schutze der Zufunft in 
dem eigenen Lande ergriffen werden müffen, fei es geflutter, bier einen 
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überfibtlihen Blick auf die Armengefeßgebung und die Einrichtungen der 
Armenpflege in den drei großen Culturſtaaten Großbritannien, Frankreich 
und Deuiſchland zu werfen.”) 

Das Armenweſen hat in der ganzen chriſtlichen Welt ſich urſprünglich 
an die Kirche angelehnt. Der Einfluß der Kirche beſtand zunächſt darin, 
für einen kirchlichen Körper das Princip einer ſittlichen Pflicht zur gemein. 
ſchaftlichen Unterftügung der Diefem Körper angebörigen Armen feftzuftellen. 
Jener Kötver mar in England das Kirchſpiel (parish) alfo gleid) anfangs 
nicht die Ortsgemeinde des Kontinents, fondern Die kirchliche Verwaltungee 

gemeinde. Das Maß und die Orduung jener Unterftügung oder die wirfe 
licde Verwaltung der Armenpflege war ganz von den Kirchenvorftänden 

und der Kirchſpielsverſammlung (der vestry) abhängig. Hierauf wurde 
durch eine Acte der Königin Elifabetb vom Jahre 1604, die Übrigens als 
der Abſchluß einer vorhergegangenen, durch die Reformation und die Eins 
ziehung der Kirhengüter bedingten, langen Eutwickelung angefeben werden 
muß, der Grundjag zum Gefeß erhoben, daß die Verwaltung der Armene 
pflege eine ſtaatliche Pflicht für das Kirchſpiel fei. Das ichlere wurde 
bierdurö zu einer gefehlich geordneten Verwaltungsgemeinde für das 
Armenweſen, deren Aufgabe es war, Die arbeitsfäbigen Armen zur Thätige 
feit angubalten, die arbeitsunfähigen dagegen aus oͤffentlichen, durch Ber 
feuerung der Kirchſpielsinſaſſen aufzubringenden Mitteln zu unterflügen. 
In diefer Acte der Königin Elifabeth war nun feine Beftinimung darüber 

enthalten, welche Arme ein jedes Kirchſpiel zu unterhalten habe. Deßhalb 
hielt man nach Verlauf eines dalben Zabrbunderts für nöthig, diefe Lücke 
in der Gefepgebung auszuiüllen; € geſchah im Jahre 1662 durd die Arte 
König Gar II. über die Heimat der Arnıen, die setllement auch removal 
ct genannt. Nach derfelben wurde die Zuftändigfeit für die Armenpflege 
in einem Kırchfpiele erworben 4) durch Geburt, 2) durch Haus» oder Grunde 
befig, 3) durch einen Aufenthalt, ein Dienfte oder Lebrlingsverbältwig 

wäbrend eines Zeitraums von mindeftens 40 Tagen, Hiernächſt beſtiumte 

die setllement act, daß auf Antrag der Kirdfpielsbeamten zwei Friedens⸗ 

tichter ermächtigt fein foflten, jede Perfon, die nach den aufgeftellten 
Kategorien fein Heimatorecht befaß und die dem Rirdipiele zur Lat zu 
fallen drobte, binnen jener 40 Tage in ibre bisherige gelehliche Heimat 

>) Die bier folgenden Schilderungen find wefentlid den Darflelungen von 2. Stein, 
Aries und Biper entnommen. 
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zurüdzuicieten. Ausgenommen follten hievon diejenigen fein, welche nad) 
Grmefien der Friedensrichter im Stande wären, für Die Schadloshaltung 
des Kirhfpiels gemügende Batgſchaft zu befellen,, fomie Arbeiter, die 
mit einem Heimatoſcheine verſehen wären, wogegen leßtere durch einen 

40 Tage überfteigenden Aufenthalt noch feine Heimatsredhte erwarben, 
Die Ausnabme für die Arbeiter wurde gemacht um ihnen das Auſſuchen 

einer Beihäitigung in anderen Kirchſpielen namentlich zur Erntezeit zu 
erleichtern, 

Diefe Acte König Carl I. begründete in England das Heimatsrecht. 
Ueber feine nachtheiligen Bolgen ift feit vielen Jahren hin und her geftritten 
worden, ohne daß jedod das Parlament bis hiezu gewagt bätte, dafjelbe 
aufzubeben,, weungleich allmählich, Die ſtrengen Bolgen deſſelben gemildert 
warden. So befchränfte man im Jahre 1697 die Berechtigung zur Ause 
weilung der nicht heimatberechtigten Arbeiter auf das wirklibe Eintreten 

der Hilfsbedürftigfeit mir Ausſchluß der bloßen Beſorquiß vor derfelben, 
getarrete dem Nicpibefigenden den Aufenthalt auf unbefchränfte Zeit allente 
halben, nur daß er aus dem bloßen Aufenthalt fein Heimatsrecht folgern 

durfte, felbft wenn er im vertragsmäßigem Dienfte ſtaud, fo daß der Nichte 

befigende eine wirthſchaftliche Heimat überhaupt nicht erwerben fonnte und 

auf die natürliche Heimat begrengt blieb. Judeß der Widerſpruch der 
darin Tag, daß Die Arbeit ald die Grundlage des Nationatreichtbums an« 
erfaunt wurde und Doc gefeplich von dem Grmerbe der Heimat ausge 

ſloſſen blieb, jowie Die iteigende Laſt der Armenftener,*) begünſtigt durch 
ein feblerhaites Syftem der Anwendung, indem namentlid) die Friedens- 

richter, verleitet durch falſch angebrachte Humanitätsideen, häufig gegen die 
Beſchlüſſe der. beffer unterrichteten Kirchſpielobehörden zur Gunften der 
über mangelbafte Unterftügung Elagenden Armen erfannten, führte im 
Jabre 1834 (14. Auguft) zu einer vollfäändigen Umgeftaltung der Armens 
geieggebung. Dieſe Umgeftaltung betraf zunädft die Umwandlung der 
alten Vermaltungsgemeinde, der parish, In die neue, Die union, durd; 
Verbindung einer Anzahl von Kircipielen zu einer Gammgemeinde, 

*) Die Armenfteuer errelite in England (und Walet) im Jahre 1818 die Höhe von 
51 Milllonen Thaler. Dann wurde fie bei dem Fallen der Kompreife zwar eimas ermäßigt, 
ftieg jedoch bald wieder und war im Jahre 1852 fait auf den Etantpunft von 1818 ge⸗ 
langt. Der Drud der Steuer war fo groß, daß in vielen Nirdfoielen der Werth des Grund» 
eigentbume bis unter die Hälfte fiel, ja es Fam vor daß im Stirchfpiele Gholesburn, die 
Befiper iht Gigenthum, die Pächter ihte Pacht aufgaben. 

Valtiſche Monatsfchrift, 8. Iahıg., Mb. XVI, Heft 1. 2 
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bauptſaͤchlich um in dieſen Arbeitsbäufer (workhouses) einzurichten, die 
man al Prüfungsmittel der Hülfsbedüritigfeit für unumgänglich nothr 
wendig hielt, und durch Die Unterordnung der Armenpflegeämter des ganzen 
Landes unter eine Gentralarmenverwaltung in London, der ausgedehnte 

Befugniffe eingeräumt wurden.) Im Jahre 1846 beftimmte Robert Peel’s 
Irremoveable Paupers Act, daß Arbeiter, die fünf Jahre ununterbrochen 
an einem Drte ohne Armenhülie fih aufgehalten, zwar nicht das Heimatss 

recht gewinnen ſollten aber nicht mebr ausweisbar feien,”*) und in dem 

darauf folgenden Jahre jegte Die Bodkins Act feft, DaB die nicht ausweis- 
baren Armen wicht don der parish, in der fie ſich aufhalten, fondern von 
der union, der das Kirhfpiel angebört, im Fall der Armuth unterftüßt 
werden follen. Die Gemeinde des Aufgsthalts wurde hierdurch) zwar au 
ihrer Unterflügung verpflichtet, weil le aber in dem Kirchſpiei, das fle 

bewohnten, trogdem fein Heimatsrecht gewannen, verloren fle das Recht 

auf Unterftügung, fobald fie ihren Aufenthalt und mit ihm das Kirchſpiel 
wechfelten. 

Die Koſten der Geſammtarmenpflege vertheilen fi nun nad der 

neuen Gefegaebung auf drei Theile, das Kirchſpiel, die Sanmtgemeinde 

und den Staat, 
1) Die Kiraſpiele tragen die Koften 

a. für den perſönlichen Unterhalt der Armen mit Ausnahue derer, 

welche nicht ausgewiefen werden fönnen, ohne jedod heimatberechtigt 

zu fein (der irremoveable paupers) ; 

b. für die Unterftägung der Auswanderung, für ärztliche Hülſe (ab⸗ 

geleben von der regelmäßigen Befoldung der Armenärzte, welche 
*) Im Jahre 1857 gab e& in Cnaland und Bates 14,610 Richfplele und 618 

unions; 126 größere Kirähfpiele, die jedod, in der angegebenen Gefammityahl mit enthalten 
find, bildeten für ſich beitebende befondere Armenverbände. 

*") Nat der Deels· Aete entgeht der Arbeiter nur dann der Gefahr aubgemiefen zu 
meiden, wenn er in demfelben Rirchfpiele 5 Jahre Hinter einander wohnen bleibt. 8 leuchtet 
ein, daß ein Arbeiter dadurch viel enger an das Kirchfpiel gefeffelt if, ald Died Durch das 
Hematsrecht geſchiebt. Jeder kurze Aufenthalt in einem andern Kircfpiele hebt für tom 
midt nur alle Aniprüde auf Unterftügung, fondern aud Das Borredt des ferneren unge 
Mörten Aufentgatted auf. Bei der febr geringen Ausdehnung der mein englifdsen ainch- 
fpiele it dies für den Arbeiter auferordenttich lätig. namentlich in ben Städten, in ben nicht 
die gangen Gtadibegirte, fondern die einzefnen Kirchfpiele derfelben Die Heimatabezirte und 
eigenen Armenderbände Bilden. Durch blofe Verlegung der Wohnung aus einem Kircfoiele 
einer Stadt in ein andereb, d. h. von einer Strafe in Die andere, verliert daher ber Arbeiter 
feinen Anſpruch auf ungeftörten Aufenipalt im der Stadt. 
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der Stadt zur Hälfte trägt), für das Begräbnig der Armen und 
für den Unterbalt armer Irren.“) 

2) Die Summtgemeinden beftreiten die Koften 
a. für den perſoͤnlichen Unterhalt derjenigen Armen, die nicht aus« 

gewieien werden koͤnnen, ohne doch heimatsberechtigt zu fein (dev 

irremoveable paupers); 
b. für die Befoldung der Beamten der Sammtgemeinde; 
e. für Die Verginfung und Tilgung der zum Bau von Arbeitspäufern 

aufgenommenen Kapitalien. 

3) Der Staat trägt Die Ausgaben 
a. für die Eentralbehörde nebft dem Büreau und der Befoldung der 

Infpectoren ; 

b. für das Gehalt der Bezirfs-Redhnungsrebiforen; 
©, für die Gehalte der Lehrer und der Lehrerinnen in den Arbeits. 

häufern; “ 

d. die Hälfte der Memmneration für die Aerzte. 

Nacy den Rechnungsüberfichten der Jahre 18581859 fielen etwa 
30% der Unterhaltungsfoften für alle Armen auf die irremoveable 
paupers. 

Bel der Errichtung der Arbeitsbäufer batte man anfänglich die 

Abficht, allen Armen nur in Diefen Unterflügung zu gewähren. Theils die 
Unmöglichkeit, die erforderlijen Räume berzuftellen, teils auch das Wider 
fireben der öffentlichen Meinung begünftigten die Unterflüung der Arheitse 
unfähigen außerhalb des Armenhaufes, welche denn auch die Regel blieb. 
Indeß die Ablehnung der im Arbeitöhaufe angebotenen Unterftügung hat 
aud für den Arbeitsunfähigen den Verluft jeden weitern Auſpruchs auf 
Hülfe zur Folge. Auch die Aufnahme aller arbeitsfähigen Armen verbietet 
fich von felbft, wenn. große Handelsfrifen plöglih Mafen von Arbeitern 
erwerblos machen. 

Der Gedanke, fich der Arbeitöhäufer als Prüfungsmittel der Hülfs⸗ 

bedürftigfeit zu bedienen, wird num verwirklicht, indem man für die 
Bepandlung der Armen in den Arbeitshänfern folgende Grundfäpe aufe 
geftellt bat. 

In Beziehung anf Koft und Meidung wird den Aufgenommenen Alles 
gewährt, was die Rüdfiht auf Gefundbeit und Erhaltung voler Körper- 

*) Die Errichtung von Imenhäufern fält jedoch auf die Graffdaft und die Graf 
ſchafisſte uer. 2 
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kraft erfordert, dagegen find ihnen alle entbehrfichen Genüſſe, insbefondere 
von geiftigen oder gegobrenen Geträufen, von Zabaf u. dgl. unserfagt. 

Ale in das Arbeitshaus Anigenommenen werden nad) Geſchlecht und 
Alter getrennt und auch bei der Aufnahme von ganzen Familien wird hievon 
feine Ausnahme gemacht; nur Kleine, der mütterliben Pflege noch bedürftige 

Kinder werden in der Obhut ihrer Mutter gelaſſen. 
Für alle Bewohner den Arbeitshaufee ift die Benupung der Zeit ſtreng 

vorgeſchrieben. Keiner darf das Arbeitsbaus ohne Erlaubnig verlaflen, 
fein Fremder daffelbe ohne Erlaubuig befuden. Jeder Einwohner wird, 

fo weit feine Kräfte es geftatten, zur Arbeit angebalten. Bei der Aus« 

wahl der Arbeit werden aber zwei Gefihtspunfte befonders im Auge ber 

halten; erſtens vermeidet man mit den Arbeitgerzeugniffen des Arbeiter 
baufes der Privatinduftrie Goncurrenz zu machen, und zweitens baͤlt man 
für nothwendig, daß alle Arbeiten namentlich aber diejenigen, zu Denen 

die arbeitsfähigen Armen verwendet werden, nicht ſolche fein dürfen, Die 
an und für fi den Arbeitern augenehm find. Don dieler Anfiht aus 
hat man fogar mebrfad bei den Arbeitshäufern Grundeigentpum wieder 
veräußert, das erworben war, um durch Anbau von Lebensmitteln die 
Einjafen in gefunder und nügligger Weiſe zu beihäftigen: man fand, daß 
die Aderarbeit eine zu leichte und zufagende Beihäftigung für Die Arbeiter 

war und ihnen den Aufenthalt im Arbeitsbauſe zu angenehm machte. 
Durch diefe Beihränfung wird Die Beſchaffung von Arbeit alerdings oft 
ſchwierig, doch bält man fie für fo wichtig, daß man lieber ganz fruchtlofe 
Arbeit vornehmen läßt, ehe man fle vernachläſſigt. Ebenſo hat man diefen 
wichtigen Rüdficten gegenüber den nahe liegenden @efichtspunft aufgegeben, 
durch die Armenarbeit möglicft erheblibe Einnahmen zu erzielen. 

Am 1. Januar 1860 betrug in England und Wales bei einer Ber 

völferung von 19,207,000: 

1) Die Gefammtzabl aller arbeitöfähigen erwahfenen Armen . 166,604. 
2) Die Gefammtzahl aller nicht arbeitsfäbigen erwachfenen Armen 

mit Einſchluß der Irren und Bagabunden. 2... 389,345. 

3) Die Gefomutzah! aller uuterftügten Kinder unter 16 Jahren _ 352,237. 
Bufummen 908,186. 

Die Gelammtloften der Armenpflege betrugen im Sabre 1856 
6,004,244 Pid. ©t., im Jahre 1857 5,898,756 Pid. St. 

Die Nacıtbeite, welche das Helmatsredht, namentlich auch die Peels- 
Ace mit fi führe, find zum Theil oben angeführt; einen weitern 
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Nachtheil bewirkte leßtere, indem fle den Heimatsorten der Armen die 

Gelegenbeit gab, ihre Verbindlichkeiten von fi auf andere zu mälzen, 
dadurch daß fle die Armen veranlaßten, ihren Aufenthalt außerhalb der 
Grenzen des eigenen Kirchſpiels zu nehmen. Um diefen Zwed zu erreichen 
büteten fi die größeren Grumdherren Arbeiterwohnungen innerhalb der 
Kircfpielsgrengen zu erbauen, fie gingen felbft fo weit, die noch vorbans 
denen abbrechen zu laſſen. Ju ähnlicher Weiſe baben Fabrikherren die 

für ihre Arbeiter erforderliben Wohnungen in benachbarten Kirchſpielen 
errichtet, um nicht die ihrigen mit der Sorge für diefelben im Falle ihrer 

Verarmung zu befaften. Dielen Uebelftänden fücht die obgenannte Bodkins- 
Acte abzubelfen, welde die Koften für die Unterhaltung der nicht ausweis- 
baren jedoch nicht beimatberechtigten Armen dem Kirchfpiele abnahm und 
auf die Sammtgemeinde legte. Nichts defto weniger war man eine Zeit 
lang der Anſicht, dab es an der Zeit fei, die Heimatsgefege und das mit 
ihnen verbundene Ausweifungsrecht gänzlich aufzuheben und die Koften der 
Armenpflege den Sammtgemeinden aufguerlegen, Gin im Jahre 1834 in 
diefem Sinne eingebrachter Geſehentwurf ſcheiterte im Parlamente nach 
beftigen Debatten an der Frage, ob arme Irländer”) nad Erlaß des 
nenen Gefeßes aus England auch ferner follten ausgewiefen werden Können, 
und wurde zurüdgegogen. Hinter Diefer Frage bargen ſich aber-andere 
und wichtige Bedenfen in Betreff der Aufhebung des Ausmeifungsrechts, 
mamentlic die Beforgniß der endlichen Uebernahme der Armenkoften auf 
die Stantsfaffe, Die nach alfeitiger Uebereinftimmung die Selbftändtgfeit 
der Rocaloerwaltung d. b. den Hauptpfeiler der englifhen Staatsverfaffung 

umftürzen, zum Staatöbanferott führen und ſchließlich die Fundamente der 

gefelfbaftlichen Ordnung untergraben würde. Much bat feiner der leitenden 
Staatsmänner Englonds feit jener Zeit den Verſuch wiederholt, die Aufe 

bebung der Heimatsgefepe zum Gegenftande eines neuen Gefepentmurfs 

zu maden. 
Wie in England die Acte' der Königin Eliſabeth im Jahre 1601, 

bildet in Schottland Die Acte des Köıigs James VI. aus dem Jahre 
1579 die noch heute in ihren wefentlichen Beſtimmungen gültige Grundlage 
der Armenpflege. Im diefer Acte wurden zuerft die firengen Strafen gegen 
Arbeitsfcheue und gegen müßige Umpertreiber erneuert, diefelben folten im 

*) In den neun erften Monaten ded Jahrro 1847 belief ih die Zahl der armen 
Iländer, die nad) Eiverpool famen und fofort untertägt werden mußten, auf 278,000, in 
Glasgow auf 30,000. 
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Wiederholungelalle glei Dieben gehängt werden. Gfeichzeitig wurde die 
Unterftügung der wittlichen Armen für eine gefepliye Pflicht der Kirchſpiele 
erllärt. Dann wurde der Ortsobrigkeit zur- Pfliht gemacht, die Ver⸗ 
bältniffe der altersſchwachen, unerwachſenen oder fonft arbeitöunfähigen 

Perfonen näher zu unterfuden und ihre Heimat zu ermitteln. Jeder 
in dem Kirbfpiel Geborene oder feit 7 Jahren in demfelben Wobnende 
folte als dafelbft heimiſch angefehen werden. Bremde Armen follten ſich 
binnen elf Tagen nad Verfündigung des Gefepes nach dem Kirchpiele 
begeben, welddes noch den angeführten Beſtimmungen nunmeht als ihre 
gefehliche Heimat zu betrachten war, und daſelbſt fortan ihren Wohnſih 
nehmen, Die Anordnungen diefes Geſehes wurden bis auf die im Jahre 
1845 erfolgte Reform der ſchottiſchen Armenpflege nur in zwei wichtigen 
Punkten abgeändert; im Jahre 1597 nämlich die Leitung der Armenpflege 
auf die Kirhencollegien übertragen und die Mittel für die Armenpflege 
ſtatt durch Steuer faft allgemein dur‘ Sammlungen in den Kirchen beſchafft, 

endlich wurde im Jahre 1600 die obere Aufficht über Die Kirchencollegien 

in Begiebung auf die Armenpflege den Presbpterien übergeben, Allmäblich 
machte fi) auch in Schottland mit dem Abnehmen des kirchlichen Sinnes 

der aatliche Gharafter der gejeplicen Armenpflege geltend, indem neben 
dem Gemeinde⸗Kirchencollegium (kirksession) den Grundbefigern des Kirch» 

ſpiels ein Antbeil an der Aicmenpflege eingeräumt wurde, und fodann indem 
die Gerichte anfingen, durch ihre Erfenntniffe über den Sinn und die 

Meinung des Geſehes zu entidjeiden und die Vermaltungshandlungen der 
Armenbehörden ihrem Urtheile zu unterwerfen. Die religiöfe Pflicht, die 

wirklich Hülfsbedürftigen zu unterftügen, wurde geſehlich beichränft auf 
Perfonen unter 14 und über 70 Jabre, fowie auch folbe, die ein dauern« 

des Körpergebreben arbeitsunfäbin machte. Es wurde gleichjeitig für die 
Armen der Anfpruh auf Unterftügung ein Redtsanfprub, den fie mit 
Hütfe der Gerichte geltend machen fonnten. Der höchfte Gerichtöhof zu 
Ediuburg entſchied und entfgpeidet noch heute darüber, ob ein Armer ſich 

in der Cage befinde, in welcher er gefeplicen Anfprud auf Unterftüßung 
bat, und in welchem Betrage ihm diefe au verabreichen fei. Dagegen 
murde eine gelehliche Verpflihtung arbeitsfähige Armen zu uuterftüßen in 
Scottlaud nicht anerkannt. Der höchſte Gerichtsbof bat aud nad Erlatz 
des neuen Armengeſetzes entſchieden, daß arbeitöfähige Perfonen, melde in 
Bofge eines Mangels an Befehäftigung In Noth gerathen, feinen geſehlichen 
Anfpru auf Unterftügung haben. 
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Die neue ſchottiſche Armenackte vom 4. Auguft 1845 führte nun wie 

in England eine Gentralverwaltung der Armenpflege ein, jedoch mit 
wefentfich andern und eingejhräufteren Befuguiffen. Der Bau von Arbeiter 
bänfern, der in England die Grundlage der neuen Geſehgebung bildete, 
weit die obligatorifche Armenpflege ſich au auf die arbeitsfähigen Armen 
erfiredte, wurde in Schottland, wo diefe Verpflichtung nicht beftand, nicht 
gefordert, dagegen der Bau von Armenhäufern befohfen. Cine wefentliche 
Aenderung der Beflinimungen über den Umfang der gefeplicen Pflicht der 
Kirchſpiele hielt man nicht für rathfam, man ſah es für genügend an, den 
Rocalarmenvorftänden zu yeftatten, arbeitsiähige Perfonen im Notbftande 
aus den gewöhnlichen Mitteln der Armenpflege zu unterftüßen. Nur die 
früher nit vorgeſchriebene Unterftügung der Armen in Kranfpeitsfälen 
durch Gewährung von ärztlichen Beiftande und Medizin wurde in den 
geieplien Kreis der Obliegenheiten der Kirchſpiele gezogen, die man 
außerdem verpflihtete, alle arbeitsunfäpige Armen ohne Rüdfigt auf ihre 
Heimatsbereptigung zu unterflügen, dann aber an ihren Heimatsort zu 
befördern und gegen Dielen Mrgrebanfprüche für die gehabten Unfoften zu 
erheben. Das Heimatsre—ht wurde von num ab durd einen fünſjährigen 
Aufenthalt gewährt, voransgefept daß der Grmerbende während dieſer Zeit 
nicht gebettelt und nicht Armennnterflügung nachgeſucht und erhalten hatte. 
Kürgere Abweſenheit gilt bei der Berechnung des fünfjäbrigen Aufenthalts 
für feine Unterbrechung, dagegen geht ein durch Aufenthalt erworbenes 

Heimatsrecht wieder verloren, wenn der Inhaber deffelben während der 
fepten fünf Jahre nicht mindeftens ein Jahr im Kirchfpiele ſich anfger 
halten bat. Auch wurde Die Erhebung einer Armenfteuer nicht vorgeſchrieben. 
Man überließ es den Kirchipielsbebörden, fih mit den kirchlichen Samm⸗ 

fungen zu begmügen oder den Uebergang zum Syſtem der Beftenerung zu 
beſchließen. War leßtere einmal eingeführt, fo Fonnte von derfelben nicht 

wieder obne böbere Genehmigung” abgegangen werden. In den Jahren 
1845 bis 1858 fleigerte fi die Zahl der Kirchſpiele, in welden die 

Armenfteuer eingeführt worden, von 230 auf 738. Die Zahl derjenigen, 
in welchen freiwillige Beiträge flattfanden fiel von 650 auf 145. Die Zubl 

der Kirchſpiele in Schottland beträgt bei einer Bevöllerung von 2,888,742, 

nach der Zählung vom Jahre 1851, 883. 
Benngleih) die Gentralarmenbehörde die obere Beaufſichtigung des 

Armenweſens in ganz Schottland in Händen hatte, blieb die Armenpflege 
doch wie früher Sade der Kirchſpielsbehoͤrden, deren Beſchluß auf die 
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Beſchwerde eines Armen über die Unzulänglichteit der ihm bewilligten 
Unterffügung nicht von der Gentralvermaltung, fondern wie fräher nur 

durch ein in Veranfaflung einer förmlichen Klage erfolgtes Urtbeil des 

hoͤchſten Gerichtsbofes abgeändert werden fonute. Indeß machte man die 

Klageanftelung von einem vorausgegangenen Gutachten der Gentralbebörde 

abhängig und dies bat den Erfolg gehabt‘, daß ſich die Mageführenden 

Armen wie die Kirchſpielsbehoͤrden bei den Gutachten der Gentralarmens 

behörde beruhigen und diefe in allen Bällen gelten laflen. Mit diefer Eins 

richtung wurde bezwedt, die Kirhfpielsbebörden in Beziehung auf die 
Entfipeidung einzelner Fäle feiner Vermaltungsbehörde förmlich unters 
zuordnen, was man in jeder Weife zu vermeiden wünſchte, da einer folchen 

Unterordnung die im Volke lebenden Begriffe anf das ſchroffſte entgegen. 
fanden. Gin feltenes Beiſpiel von politifher Mäigung und Schonung, 
zugleich ein Vorbild Aaatsmännifber Weisbeit, welde ihre Verwaltungs 
zwede am fiherflen erreicht, wenn fle der gefbichtlihen Entmidelung 
wie den durch diefe ausgebildeten Redtsanihauungen gleichmaͤßig Rede 
nung trägt. 

Die Zahl der unterftüßten Arınen betrug in Schottland im Jabre 1858. 
144,464, die Summe der auf fie verwandten Ausgaben 640,700 Pd. St. 

As im Jahre 1801 das iriſche Varlament mit dem Großbritanniens 

zu einem gefeggebenden Körper vereinigt wurde, befaß Irland. war 
mancherlei milde Anftalten aber feine allgemeine geſehlich geordnete Armen» 
pflege. Seit dem Jahre 1804 fepte das Parlament von Zeit zu Zeit 
Ausicbüfie nieder, um die itifhen Armenverbältniffe zu unterfuchen, wozu 

namentlich durch die im Jahre 1819 ausgebrochenen auſteckenden Krank 
beiten, weldye durch die im Rande umberzicbenden Bettlerbanden eine große 
Verbreitung gewannen, durch die Hungersnotb des Jahres 1823, die durch 
das Mißßtathen der Kartoffeln begünftigt wurde, überbaupt aber durch die 
agrarifhen Zuftände, wo Pacht und Alterpacht das Land in immer Meinere 

Theile parcelirte, immer nener Anlaß geboten wurde. Nach wiederholten 

Eommiffionen die nad Irland gefandt wurden, um Die Zuträglichfeit der 
Anwendung der englifchen Armengefepgebung zu prüfen, erhielt endlich am 
31. Juli 1838 die im Parlamente durchgegangene Aete die königliche 
Sauction und fofort nad) Erlaß des Gefepes wurde für Irland eine 

Gentratarmenbehörde nad dem Borbilde der engliſchen niedergefept, ſedoch 
mit ausgedebnteren Befugniffen, da hier weder die engliſchen Heimatögefepe 
galten, hoch Die Gemohnpeit der engliſchen oder fchottifchen Selbftvermaltung - 
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vorhanden war, auch die öffentliche Meinung einen erntlihen Widerſtand 
nicht zu feiften vermochte. Es wurde fodann zur Bildung der Sammts 
gemeinde (union) und der Gintbeilung der letteren, bebufß der Wahl der 
Armenrätbe in Wablbezitke, die an Stelle der engliſchen Kirchſpiele traten, 

geſchritten. Doc dauerte es bis zum Jahre 1856 ebe die Arbeitshäufer 
überofl eingerichtet waren, denn mur in biefen follte die Armenpflege vor 
ſich geben. Allein ehe noch die Armengefeßgebung in alen heilen des 

Landes zur Wirkſamkeit gelangte, brach eine jurdtbare Kataſtropbe durch 
den Mißwachs der Kartoffeln, diefes allgemein verbreiteten Nahrungss 
mitttel®, herein und erzeugte in den Jahren 1845, 1846 und 1847 all» 

gemeine Hungerenotb und im Gefolge derielben anſteckende Krankheiten, 

zu welden im Jahre 1848 nod die Cholera fam, die mit furchtbater 

Heftigfeit wüthete. Aus der allgemeinen Staatskaſſe wurde für Dielen 

Nothſtand in den Jahren 1846 und 1847 alein die Summe von 7.132,268 

Pd. St. vorgeftredt, ans Privatſammlungen floſſen 638,047 Pfd. St. und 
Irland ſelbſt brachte die neue Armenfteuer auf, die fib im Jahre 1848 

auf 1,462,878 Pid. Gt. beliel, Freilich fteigerte fib aud die Noth ders 

geftalt, DaB im Jabre 1847 von der Armenvermaltung täglich an 3,020,712 
Menſchen, die fenft den Hungertode verfallen wären, zubereiteter Lebens- 

mittel vertheilt werden mußten, Natürlich fonnten die Arbeitsbäufer unter 
fo außerordentligen Umftänden zur Aufnabme der Hülfsbedürftigen nicht 

ausreichen, obgleih am 6. März 1847 fib niht weniger als 115,645 

Menſchen in deufelben befanden. Indeß betrachtete man die Unterftügung 

außerhalb der Arbeitöhänfer nur als eine Ausnahme und kehrte, nadıdem 
der Nothſtand vorüber war, im Frühjahr 1852 u dem ſtreugen Arbeits- 

bausfyftem zurũd. 
Es ift num Thatſache, dab in den Verhältniſſen Irlands der gemaltinfte 

umſchwung Rattgefunden und daß die Armengeſehgebung denfelben zum 
weſentlichen Theil bervorgebrabt bat. Die Sicherhelt des Eigenthums 

mnd der Perfon iſt überall bergeflelt, denn dem Verzweifeinden wurde in 
dem Arbeitohaus ein ſtets bereits Ayf eröffnet, das @rundeigeuthum ift 
in ausgedehntem Maße in größere Wirthſchaften zufammengelegt, da das 
Armengeſetz beſtimmte, daß für Befigungen von einem Pachtwerthe unter 

4 Blund und in einigen größern Städten unter 8 Pfund nicht der Pächter, 

fondern der Eigenthumer Die Armenfewer zu zablen habe und daß der 
Inhaber von mehr als einem Viertel Ader Landes Feine Armenunterftügung 

erhalten dürfe. Die leptere Beflimmung nöthigte den Pächter Heiner 
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Pargellen, wenn er der Unterflügung bedurfte, fein Pachwerhaͤltniß aufe 
zuföfen und die erſtere veranlaßte den Grundbefiger, diefe Parzellen zu 
größeren Wirtbipaftähöfen zufammen zu legen, auch da, wo er nachlaͤſſig 

und die Armenlaft zu tragen unfäbig war, einer tüchtigeren Kraft au 
weichen, mit der gleichaeitig fremdes Capital ins Rand kam. Endlich bes 
freite Die durch die Armengefeggebung beförderte Auswanderung das Land 
von dem Ueberfluffe feiner Bevölterung, an dem Irland bisher als dem 
nicht Fleinften feiner Uebel gelitten. So mar es Das Armengeſetz, weldes 

die Regeneration der wirthſchaftlichen Zuftände des Landes bewirkte und 
einem gefunfenen Geſchlechte die fittlihe Kraft verlieh, fi wieder zu 

menfhenwärdigem Dafein zu erheben. 

Die Zahl der Unterftüpten belief ſich im Jahre 1859 auf 159,131 
Perfonen, der Betrag der darauf verwendeten Armenftener auf 513,048 

Pd. St., die übrigens in Irland wie in Großbritannien niemals eine 
Perſoualabgabe ift, fondern ſtets das Grundeigenthum befaftet. Die Koften 
And, mie in England zwiſchen der Sammtgemeinde und den Kirchſpielen, 

in Irland zwilden der Samtgemeinde und den Wahlbezirken getheilt, 

dergeftalt daß der Wahlbezirk die Koften für den perſönlichen Unterhalt 
aller Armen zu tragen hat, welche innerhalb der letzten drei Jahre ibren 
gewoͤhnlichen Aufenthalt in ibm genommen und dafelbft mährend diefer 

Zeit mindeftens zwölf Monate ein Grundſtück befeffen oder eine Wohnung 

oder doch eine Schlafftelle gehabt, während die Sammtgemeinde die Koften 
für alle Uehrigen, wie aud die Ausgaben für den Bau und die Unter 

baltung der Arbeitsbäufer und für die Befoldung der Armenbeamten ber 

ſtreitet. 
Die Frage, ob Irland für die Dauer eines Heimatgeſehes nicht ber 

dürfen wird, kanu nur Durch eine lange, aus geordneten Zufländen ges 

ſchöpſte Erfahrung entf&ieden werden, Gewiß ift, daß die freie Bewegung 
des Arbeiterd und die Reichtigfeit überall, wohin er fih wendet, im Notbial 

Unterftügung gu finden, zu einer Ueberlaſtung einzelner Orte namentlid) 
der Städte, in melde ein Zuftrömen von Arbeitern flattfiudet, führen 

muß. Dann ſcheint es auch in der Natur des ftaatlichen Geſellſchafts⸗ 

princips zu liegen, daß jeder Bürger des Staats einer Gemeinde augehöre. 

Bo die Bemeindeangebörigfeit weglält, bleibt nur das Staatsbürgerthum, 
die Unterthauſchaſt, und diefe giebt für den Unterftügungsfall wohl einen 

Anſpruch an den Staat, nicht aber an irgend eine Gemeinde des zulälligen 
Aufenthalts, 
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In Frankreich beftanden vor der Revolution zahlreiche kirchliche 
Anftalten für Armen» und Kranfenpflege, die ſich theilten in Hospitäler, 
Die nur Kranfe aufnahmen, Hospize, Arenhäufer im engeren Sinne 
für Gebrechliche, Unbeilbare, Altereſchwache, Waiſenkinder und Hespig 
bospitäfer (höpitaux hospices), Anftalten, welche für die beiden Arten von 
Armen getrennte Adtheilungen hatten. Die Vermaltung diefer Anftalten 
mar anfangs eine fircliche, feit 1698 eine gemiſchte kirchlich- bürgerliche, 
jedoch unter Auffiht der kirchlichen Behörden. Schon im Jahre 1566 

wurde den Städten und’ Gemeinden befoplen, ihre Armen zu unterftügen 
und den letztern verboten außerhalb ihres Wohnortes Almofen zu fommeln, 
Ein Ediet Ludwig XIV. von 1656 verordnete die Gründung von allge 

meinen Hospitälern in allen größeren Gemeinden. Die Armenpflege hatte 

dabei feinen obligatoriſchen Charakter, le wurde geübt in klrchlichen und 
Gemeindeinfituten,, obne daß eine erzwingbare Pflicht, ein Rechtsauſpruch 
auf Armenunterftügung beftand, Die Revolution von 1789 zog nun an- 
fängli die Güter der Hospitäler und Stiftungen ein, inden fie die Unter: 
ſtüßung der Armen für eine Nationalſchuld erflärte und die Einfegung von 

Drtsormenbehörden verordnete, Das Geſetz vom 24. Vendemiaire des 

Jabres II. (October 1793) führte ſeitdem ein allgemeines Heimatsrecht ein, 
nad welchem, bis zum 21. Lebensjahre jeder Arme durch die Gemeinde 
feiner Geburt unterftügt werden, mach dieſem Lebensalter der Wohnſitz 
von einem Jabre den Unterftügungswohnfig (domicile de secours) her 
gründen folte. Dies bezog ſich jedod nicht auf Kranke und Altersſchwache 
dolbe über 70 Zubre alt), Die im „den mächfigelegenen Hospizen 
Aulnapme und Unterftügung finden follten, wenngleich Diele Grundfäpe 
wenig Anwendung fanden, da die Aufnahme in Die Armenanftalten von einer 
beftimmten Dauer des Domicils, die in den einzelnen Gemeinden ein, Drei, 
zebn bis fünfzehn Zabre betrug abhängig gemacht wurde. 

Nach wenigen Jahren wurden darauf Die eingezogeuen Güter den 
Armenanftalten zurüdgegeben und Ieptere Durch das Geleg vom 16. Ven⸗ 
demiaire des Jahres V. (September 1796) unter Ansfcheidung der Geiſt⸗ 

lichen unter die Auffiht der Municipalbehörden geftellt. Seitdem find 

dieſe Anftalten die Mittelpunkte der Armenpflege in Sranfreih. Im 
Jabte 1856 befanden: 337 Hospitäler, 194 Hoßpige, 734 Hospigbospitäler, 
im Ganzen 1270 Anftalten mit einem Einfommen von 54 Mil. Francs. 

Das Gefeg vom 7. Brimaire des Jahres V. (November 1796) führte 

fodann bei jeder Gemeinde einen oder mehrere Wohlthätigfeitsausfgüfie 
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von je fünt Mitgliedern ein, die mit der Verteilung der Unterſtühungen 
au die Armen der Gemeinde beauftragt wurde. Durch kaiſerliches Decret 
vom Jahre 1852 wurde die Ernennung zu dieſen Ausſchüſſen ganz in Die 
Hand des Präfecten gelegt, welcher die Mitglieder nad) eigenem Ermeſſen 
auswaͤhlt, fie auch fuspendiren und ibre Abberufung durch den Minifter 
des Innern herbeiführen fann. Der Maire Ift von Amtswegen Vorfigender 

des Ausfcuffes. Diefen Ausibäffen find num gemiffe Einnahmen ange 
miefen, Antheile von dem Ertrage der Schaufpiele und Bieitationen, außerdem 

empfangen fle die Kirchenopfer und die freiwilligen Gaben, legen auch über 

die Verwaltung der Gelder der Municipalvermaltung Rechnung ab. Indeß 

And diefe Ausfhüfle mar in den größeren Gemeinden zur Einführung 
gelangt. 

Das neueſte Armengefeß datirt vom 6. Auguft 1854; feine wichtigſten 
Beſtimmungen ind folgende: Wenn ein von Mitteln entblößtes Individuum 

in einer Gemeinde von Kranfdeit ergriffen wird, darf der Nachweis eines 
Wobuſihes nicht zur Bedingung für feine Anfnahme in das in Diefer Ge—- 
meinde befiudliche Hospital gemacht werden, and flebt der Verwaltung 

der lehzteren nur ein Anſpruch gegen die alimentationspflihtigen Verwandten 
des Aufgenommenen, nict gegen defjen Gemeinde zu. — Bär jedes Hospiz, 
meldes für die Aufnahme alter und gebrechlicher Perfonen beftimmt iſt, 

And die Bedingungen der Zulaffung in Abſicht auf Wohnfl und Alter 
durch .eine don der Bermaltungsbehörde deffelben mit Benehmigung des 

Pröfeeten zu erlaffende Vorſchrift feſtzuſtellen, — Die mittellofen Kraufen 
und unbeilbaren Perlonen aus Gemeinden, welde feine Armenanftalt 

befigen, fönnen in Diejenigen Hospize oder Hospitäler des Departements, 
weldje biezu don dem Generaltathe des Departements auf Vorſchlag des 
Präfecten bezeichnet werden, gegen eine Tagesgebühr zugelaflen werden, 
welche von dem !Präfeeten in Uebereinftimmung mit der Verwaltungebehörde 

der betreffenden Anſtalt feftgefegt wird. — Die Gemeinden, welche von 
diefer Einräumung Gebrauch machen, baben die Koften für die Verpflegung 
ibrer fcanfen umd unpeilbaren Angehörigen zu beftreiten, es fann aber 
aud dad Departement in Fäden und in einem Berhältnifie, melde von 

dem Generalratbe zu beſtimmen ind, folden Gemeinden beiftehen, deren 

Hülfsquellen unzureihend find. — In Fällen, in welchen die Einkünfte 
eines Hoepizes oder Hospitals es geftatten, find die Verwaltungen ermächtigt, 

in vacante Stellen franfe oder unbeilbare Perfonen der Randgemeinden 
aufzunehmen, ohne vun ihnen Die Tageögebühr zu verlangen, 
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Dan erfiebt aus dem Angeführten, daß die Armenpflege in Fraukreich, 
Tomeit fie durch Öffentliche Auftalten bewerfftelligt wird, ſich auf Kranfe, 

Alte und Gebrechliche beihränft, ſowie daß Die Unterftügung der erwerblos 

Arbeirstähigen zum Theil ganz der Privatmildtbätigfeit, zum Theil den 
Wobltbaͤtigleitsauoſchuſſen (bureaux de bienfaisance) anpeimjält, woraus 
MA dann erflärt, daß eine allgemeine Armenfteuer nicht beftebt, wenngleich 
die Gemeinden, in denen fid Feine öffentlichen Auſtalten befinden, dieſelben 

an andern Orten für ihre Gemeindeglieder nur gegen die Entrictung ber 
ſtimmter Gebühren beuugen können. Anders verbält es ſich im Betreff 
der Bindelfinder und Geiftesfranfen. Die Unterhaltung der erfteren wurde 

im Jabre 1790 für eine Pflicht des Staates erflärt und ein Decret 

Napoleons vom 19. Jaunar 1811 enthält Die Grundlage des beftchenden 

Rechts. Dieſes Gefeg ftellt den Findellindern, d. b. denjenigen, weldye 

von umbefannten Eltern entweder ausgeſetzt gefunden oder in die zu ibrer 

Aufnahme beftiimmten Hospize gebrabt werden, Die fpäter von ihren " 

Eltern verlafenen Kinder, ſowie die mittellojen Waiſen gleich und ‚enthält 

nähere Beftimmungen über deren Unterbringung. Die Koften fallen theils 
den Anftalten, die zu der Aufnahme beftimms find uud welche einen Zur 
ſchuß aus der Staatokaſſe erbalten, theild der Gemeinde zur Laſt, indem 

fie als Obliegenheit der Departements erflärt find und Diefen geftatter ift, 

einen Theil diefer Koften von der Gemeinde zu erheben. Das Gleiche if 
in Bolge eines Gefepes vom Jahre 1838 der Zall bei den Geifteöfranfen, 

für melde die Departeinents zu forgen haben. Jedes Departement hat 

Diejenigen Kranfen zu erhalten, welche ihm angebören, es hat aber bei 
den Koften diejenige Gemeinde mitzuwirken, in welder der Kranke jein 
Hülfsdomicil (domieile de secours) hat. Iſt eine ſolche Gemeinde nicht 
vorhauden, jo kaun feine beftimmte Gemeinde hiefür in Anſpruch genommen 

werben. 

Man erfenut nun, daß in Frankreich ein gemiſchtes Syften der 

Armenpflege befteht. Die reich dotierten Anftalten machen es mögli, daß 
man von der alleinigen Verpflichtung der Gemeinde zum Unterhalt der 
Armen und von den ftrengen Eonfequenzen des Heimatsrehts abjeben 

konnte. Wo jedoch dieſe Anftakten nit ausreiden, tritt Die obligatorifche 
Armenpflege ein, und zwar lud es eigentlich die Gemeinden, welde Die 
Kofen aufbringen müffen, obgleich die Pflicht auf den Departements ruht, 
die jedoch nur jubfldiär eintreten. Aus dem Umftaude, daB den erwerblos 
Arbeirsfühigen Fein gejeglicher Auſpruch auf Unterſtüßung zur Seite ſteht, 
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taffen ſich die ſttengen Vorfehrungen zur Unterdrüdung des Bettels erfläzen. 
Nach dem kaiſerlichen Decret vom 5. Juli 1808 ſollen die Bettler in das 

Bettlerdepot (depöt de mendieil) des Departements, die Herumgiehenden 

in das Eorrectionshaus abgeliefert werden. Die Koften der Depots werden 

durch die Stautöfaffe, „die Departements und die Städte gemeinfam be 

titten. In den Depots ſollen die Bettler fo lange feſtgehalten werden, 

dis fle im Stande find, ihren Unterhalt durch Arbeit zu verdienen, jedene 
falls aber ein Joht fang. Nach den Art. 275 und 280 des code p&naj 
vom Jahre 1810 wird jede Perfon, Die an einem Orte bettelt, für melden 
eine Öffentliche Anſtalt befteht, durch welche der Bettel verhindert werden 

ſoll, mit drei bis jede Wochen Gefängniß beſtraft und noch außerdem in 
das Bettlerdepot abgeführt. In Drten, wo feine ſolche Auftalten beftehen, 

werden die arbeitsfäbigen habituellen Bettler mit einem bis drei Monaten, 

‚und wenn außerhaib ihres Aufenthaltorted ergriffen, mit ſechs Monaten 

bis zu zwei Jahren beftraft, nach Ablauf der Strafeit aber auf fünf bis 

zehn Jahre unter Polizeiaufficht geſtellt. Bon einer felbftändigen Ber- 

waltung der Armenpflege durch die Gemeinde oder durch auf Wahlen der 
Gemeinde beruhende Gelbftverwaltungsförper ift in Frankreich überall 

nicht die Rede, Immer ift es der Staat, der durch von ihm ernannte 

Beamte die Verwaltung nicht allein Teitet, fondern auch die Mittel dazu 

hergiebt oder vorfäreibt. Die Revolution halte das neue Princip der 
faatsbürgerlipen Geſelſchaſt, die völige rechtliche Gleichheit aller Per- 
ſoͤnlichkeit, mit ihr aber zur Durchführung der gleihartigen Thätigfeit der 
Gefepgebungs- und Vollziehungsorgane die Gentralifation der Verwaltung 
und dem entſprechend die Vernichtung der Thätigfeit der Gelbfivermaltung 

durchgeſehi. Dies wird auf dem Gebiete der Armeupflege fo lange feine 
nachtbeiligen Bolgen uad) fich ziehen, als die dotirten Auftalten im Stande 
fein werden dem gewöhnlichen Bedürfniffe zu genügen. ine andere Frage 
iR es, wie weit man mit dieler Organifation reihen könne, wenn unvote 

bereitet Zuftände eintreten, welche außergewöhnliche Anftrengungen vere 
fangen, und man genöthigt iſt, fib um Die Gnergie der Gemeinden zu 
wenden , welche in Folge der herrſchenden Bevormundung die Gewohnheit 

der GSelbfthülfe und die Elafticität des Vollscharakters verloren haben. 

Die Tbeitung Deutſchlandeé in eine größere Anzahl von Staaten mit 

felbftändiger Gefepgevung und Verwaltung hat aud anf dem Gebiete der 
Armengefepgebung eine Menge Berfchiedenpeiten hervorgerufen, denen es 
jedoch an einer gemeinfanen Grundlage nicht mangelt, und diefe zu finden 
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fann nur Zwed und Ziel diefer Darftelung fein. Zunaͤchſt ift erforderlich, 
fi) zum Berftändniß der Vermaltungsordnung der Bevölferung, namentlich) 
zum Verftändnig des Gemeindebürgertbums wid des Heimatsrehts den 
Unterfejied der deutſchen Gemeinde von der englifhen und franzöflicen 

Mar zu machen. Während nämlicy Die eugliſche Gemeinde eine Verwaltungss 

gemeinde, die ſranzöſiſche ein Amtsbezirk ift, if die deutſche Gemeinde eine 
Drrögemeinde, das iſt eine örtliche Selbſtoerwaltung aller ınnern Bers 
mwaltungdaufgaben, Die deutſche Ortsgemeinde ift ein oͤrtliches Ganze, 

welches alle im Weſen des Amtes liegenden Aufgaben durch die Gemeinde 
vollzieht. Während die amtliche Tbätigfeit in England Ab auf die richter- 

lichen Funktionen zurüdzog, in Frankreich die Gelbftthätigfeit der Gemeinde 
vernichtete und an deren Stelle trat, wurde in Deutſchland die Gemeinde 

angebörtgfeit der Träger der ganzen Organifation der innen Verwaltung 
im Gebiete der Staatowirthſchaft, der Binanzen, der Rechtspflege und 
der Polizei. 

Begreiflicher Weile haben ſich diefe Verhaͤlmiſſe erſt im Laufe der 

Jahrhunderte und vorzugsmweile in den Gtadigemeinden gebildet, In 

diefen enthielt uriprüngli die Gemeindeangebörigfeil zwei Klaſſen, die 

erſte das eigentliche Gemeindebürgertbum mit dem Rechte auf. thätigen 
Antheil an der Seibfverwaltung, die zweite die bloße @emeindezuftändigfeit, 
die Angehörigfeit an das Gemeindegeriht und das Recht der Angehörigen 
auf den rechtlichen Schuß der Gemeinde, daher Schutzverwandte Gei ⸗ 

faffen, Plablbürger, Beimohner). Dies Recht mar noch fein Helmatsredt 
und gab uoch feinen Anfprud auf Unterftügung, welde die Vorausſetzung 

des Heimatörets batte. Grundbefig und die formele Aufnahme in die 
Gemeinde gaben dad BVolbürgertpum, der gewerbliche Wohnfig und 

Arbeit gaben Die Angehörigkeit und das Ehupbürgerihum. Mit dem 
Wegſel des Wobnfiges wechſelte die Angebörigkeit, während das Gemeindes 

bũrgerihum blieb. In das Gemeindebürgerthum trat noch eine Modification 

bei den Bewerben; dieſe conftituirten ſich ala eigene Kötperfchalten, 
Zünfte und Innungen, und erwarben Gefammtbefiptbum. Zur Bedingung 
für den Gewerbebetrieb wurde Die Angebörigkeit an eine gemerblice Zunft 
und dadurch eniftand neben dem Schutz · und Vollbürgertecht das Ger 
werbebürgerredht. In dieſe binreihend verwickelte Ordnung trat am ei 
viertes Element, die Anfäffigteit der Adligen und Geiftliben innerhalb 

der Gompetenzgrengen der Stadt. Pier aber eiſchien die Zuftändigfeit 
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der Einzelnen als Ausflug der gefammten focialen Ordnung und wurde 

daher durch den örtlichen Aufenthalt nicht-auigeboben. Der Standesgenoffe 

war aud innerhalb des Beſihes des andern Standes nur feinem Berichte, 

feinen Verwoltungsorganen zuſtändig, er behielt fein perſönliches Forum, 
Benn aber der Adlige und Geiſtliche Gruudbefig in der Stadt gewannen, 
haͤtte naturgemäß der Veflg unter die Competenz der Ortögemeinde falen 

müffen, wäbtend der Vefiger feinem Stande zuftändig verblieben wäre. 
Dies wiederfprad aber den Gtandesinterefien folder Befiper. Sie ber 
gannen deßbalb vertragsmäßig oder dur Privilegien den eigenen Grunds 
befig innerbalb der Städte von der ftädtilhen Jurisdietion zu befreien 

und fo entftanden die fogenannten privilegirten Gerichtoſtände. Es gab 

alfo jn ven Städten eine vierte Kaffe von Cinwohnern, Die Adligen mit 
ihnen Häufern, die Geiftlichen mit ihren Kirchen und Kiöſtern, bald auch 
das ganze Gebiet der Etiftungen, Hospitäler, Univerfitäten, Schulen, 
Bon ihnen aus ift der auch jegt noch vielſach in Deutfchland geltende 

Grundjag, daß die Berufgenofen, namentlich die Beamten, feine Gemeinde» 
bürger find, eutftanden, was weder in England noch in Frankreich der 
Sad geweien iR. 

Dies waren die Zuftände zu der Zeit, als die Gelbfiverwaltung noch 
die beinahe aueſchließliche Form der Verwaltung war. Allmähich erbob 

fid) der Staat, der Träger der Geſammtintereſſen, über die in den ſtändiſchen 
Verwaltungskörpern vertretenen Etaudess und Drisinterefien und machte 

fi geltend, durch die Entwidelung der gerichtlihen und polizeilichen 
Gompetenz und durch die des gelepliben Heimatoweſens. Das junge 
wirthſchafiliche Leben forderte die Anerkennung zweier großen Prineipien, 
die Rechtsgleichbeit aller Stände für die verbindende Krait der Verträge 

und zur Verwirklichung derfelben algemein gültige Grundfäpe für die 
gerichtliche Gompetenz. Während die Aufnabme des roͤmiſchen Rechtes das 

Princip der Rechtogleichheit für das Vertragsreht durchſührte, hatte die 

Lehre vom Givilproceß zuerft Gompetenzprincipien, die von den ſtaͤndiſchen 

Unterſchieden unabbängig waren, nad) langem Kampfe zur Geltung gebracht. 

Dies geſchah durch die Lehre vom Gerichtoſtande, vom Forum. Die 

Die juriniibe Theorie der Rehre vom Forum hat eine weit über den 
Proceb binausgeheude Tragweite. Sie if die erfte, auf dem Princip der 
bürgerlichen Gleichbeit berubende Ordnung der Bevölkerung , zunaͤchſt für 

Die Rechispflege, ſie iR das jutiſtiſche Syſtem für die Gompetenz de 
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amtlichen Gerichts im Gegenfag zum ſtändiſchen ) und auf ihrer Grunde 
Tage eutwickelt fih das Syftem der amtlihen Gompeteng, die ib zunächſt 

auf den beiden Gebieten der Staatswirthſchaft und des Innern manifeflirt, 

anf erfterem in der Verwaltung der Regalien, auf lepterem alo Verwaltung 

der Polizei, welches der Name für die entftehende amtliche Verwaltung 
des Junern wurde, und zwar einmal als Oberaufficht der Selbfiverwaltungs 

förper, der Gemeinden, und dann als Gicjerbeitspolizei, Yu erflerer ume 
faßte fie die amtliche Verwaltungsordnung der anfäfftgen Bevölkerung, als 

Sicperbeitspoligei beihäftigte fie ſich mit den berummandernden, nicht ane 
fäifigen Perfonen, den Bettlern und Wagabunden. Namentlich feit den 
Zeiten des dreifigjährigen Krieges bedurfte es eigener Organe zur Ber 
taͤmpfung des BagabundentHums (erfte Einrichtung der Laudreiter, Land» 

dragoner, Gensdarmen), wobei man fi erinnern muß, daß die uralte 

Idee von der Sriedfofigfeit der Heimatlofen ſich auf diefe Zeit vererbt hatte 
und der Bagabund und Bettler als ein Friedensbrecher hart, ja mit dem 
Tode beftraft wurde. 

Alein das polizeiliche Ergreifen und Beſtraſen der Vagabunden und 
Bettler reichte feineswegs aus, man mußte ihnen auch einen dauernden 
Aufenthalt anmeilen und an dielem Aufenthalte fle verpflegen. So wurde 
die Sicherheits» fpeciel die Bettelpolizei die Weranlaffung zu der Frage, 

aus welcher das Heimatswefen entfianden ift, nad den Grundſätzen für 

die Verpflichtung der Armenunterftügung, denn Die beftehende, von der 
Kirche mit ibren Armeninftituten vertretene Pfliht der Armenunterſtützung 

berubte auf dem freien Willen ihrer Verwaltung und den Grenzen ihrer 

Mittel. Als aber der Staat das ermerblofe Herumwandern verbot, konute 
er die Aufnabme des Armen nicht mehr won dem guten Willen abhängig 
machen, er mußte den gejeplihen Zwang zur Aufnahme und Verpflegung 

andfpredhen, er mußte eine Angebörigfeit feftiegen, gegen welche er Dielen 

Zwang auszuüben vermochte. Die Armenangebörigfeit wurde nun anf die 
Gemeinde zurüchgeführt, da fie die örtlich volgiebende Gewalt der Vers 
waltung bildete. Dieſe Angebörigkeit berubte neben dem Vollbürger- und 

Gemeinderechte zunächft auf der Geburt, fodann anf dauerndem Aufenthalte 

Daß in den Dftfeeprovingen die fländifete Gerichtebarteit fo lange aufrecht erbalten 
ward. und bis zur Gegenwart noch fortbeiteht, bat am meiſten die Entwirfehung der Rädtifcen 
Geweinvefen, der. Fortichrüt der wirthicuitlisen Wohlfahrt derfelben niedergehalten. Dat 
gefonberte Forum der Standeturivilegirten entzog den intelligenten Theil der läbtifhen Wer 
völferung der Teilnahme an den Gemeindrangelegenbeiten wir der Verwaltung derfelben. 

Valtiſche Nonatsfcheit, 8. Jahıg., Vd. XVI, Heit 1. 
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obne alle Rüdfiht auf eine Aufnabme von Geiten der Gemeinde. Und 

diefe Prineipien für bie Armenzuftändigfeit bilden im Weſentlichen aud die 

Grumdlagen des heute noch geltenden Rechtes. 

Allein indem man die Gemeinde zur alleinigen Trägerin der Armen» 

unterftügung machte, conflitwirte man nicht zunörderft eine der Erfüllung 
diefer Anfabe gewachſene Armenvermaltungsgemeinde mie in England, man 
nahm die vorhandene hiſtoriſche Ortsgemeinde, in der die nothwendige 
faatsbürgerlihe Gleichheit nicht überall fhen vorhanden war, (da z. B. 
neben den Landgemeinden die Guteherrſchaft fand) und die in vielen Fällen 
nicht einmal groß und bevölfert gemug war, um die ihr auferfegten Pflichten 
auch wirklich erfüflen zu fönnen, fo daß die erfaffenen Gemeindeordnungen 
eigentlich nur auf die Stadrgemeinden paßten, während die Fleinen Gemeinden 

fi gezwungen füben, ibre Gelbfivermaltung an den Gtaat abjutreten, Die 
fodann auf das Amt, den Antehegief überging. Nichts defto meniger wies 
der Staat jede pofitive Verpflichtung zur Armenunterftügung von fib an 
die Ortagemeinde und ſchon im vorigen Jabrbundert gelangte der Grund» 
faß, daß jede Gemeinde ihre Armen zu ernäbren babe, zur unbedingten 
Güttigfeit. 

Diefe den DOrtögemeinden auferlegte Armenpflicht führte num dabin, 

daß jede Gemeinde, um fich derfelben fo viel als möglih zu entziehen, 
die Niederlaffung erſchwerte und ebenfo wie die Aufnahme in den Gemeinde 

verband von ihrer Einwilligung abhängig machte, diefe Einwilligung aber 
an einen Vermögensnachmeis Fuüpfte und ſich au das gemeindlihe Recht 

des Conſenſes bei Gingebung der Ede vindicirte. Diejenigen, welche ſich 
diefen Bedingungen nicht unterwarſen, wurden ausgewielen, Die Härte 

der Einzelfälle zu mildern, wurde aud bier wie in England die Ertbeilung 
der Heimatsicheine eingeführt und die Gemeinde war nicht in Gefahr die 

Armenpflicht für denjenigen zu übernehmen, der durd den Heimatsidein 
feiner früheren Gemeinde den Nachweis lieferte, daß letztere fid der Forte 
dauer diefer Pflicht bewußt war. 

Bas num den Erwerb der Zuftäudigfeit zur Ortsgemeinde durd die 

Dauer des Aufentbalts angeht, fo verlangt die öfterreihiihe Geſetz⸗ 

gebung (wem 24. April 1859 und vom 3. December 1863) vier Jahre 
Aufenthaft, quten Leumund und Bermögensnahweis. In Preußen macht 

das Geſeh dom 21. Mai 1855 die Mrmenzuftändigleit bei ermerbenem 
Bohnfige von einem Jahre, obne folden von drei Jahren Aufenthalt 

nad) erlangter Großjährigfeit abhängig, wenn nicht die Verweigerung des 
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Wohnſihes eintritt, worüber die amtliche Behörde entf&eidet: In Baiern 
wird die Armenzugeftändigleit durch die erlangte Anfäffigleit erworben, 
allein die Grwerbung der Anfäffigfeit har noch größere Schwierigkeiten als 
die des Gemeindebürgerrechts, indem fie von dem guten Leumund, fogar 
von der Vollendung des vorfepriitmägigen Schulbeſuches abhängt. In 
Würtemberg giebt es nad) dem Gefepe vom 17. September 1853 für 
die Armenunterflügung zuſammengeſetzte Gemeinden, das Verhältniß ders 

felben zu den einzelnen Ortsgemeinden, aus denen fle gebildet ind, beruht 
bei der Armenunterftügung jedod nur auf einer fubfidiären Hütfsverpflich- 
tung des Ganzen für den Theil, da zunächft noch jede Ortsgemeinde 
Armengemeinde ıft. Die Armenzuftändigfeit Äft von der Zufimmung der 
Gemeinde zur Niederlaffung abhängig, während die Geburtögemeinde als 
matürlicpe Heimat für Diejenigen gilt, welche ſich jene Zufändigfeit nicht 
erwerben fönnen. (Geſetz vom 4, December 1863.) In Sachſen wird 
durch das Heimarsgefep vom 26. November 1834 zwar die Ortsgemeinde 
in der Regel als Heimat oder Armengemeinde anerkannt, jedoch mit 
dem Rechte, ſich für die Armenverforgung einer andern anzufchliegen ; 
mithin ift bier mie in MWürtemberg die Bildung befouderer Armenver- 
maltungögemeinden möglich. Die Armenzuftändigfeit oder das Heimats« 

recht wird erworben durch die Geburt, durch Wohnfip und Bürgerrecht 
oder durch obrigkeitliche Etiheilung, teftere unter Zuftimmung der Organe 
der Heimatsgemeinde, Unbedingt wird das Heimatsrecht durch fünfjäbrige 

Anfäffigfeit erworben. Auch bier ſchützt der Keimarsihein vor der Aus- 
weiſung. In Hanover (Gefep vom 6. Juli 1827) wird, die Armen 
zuftändigfeit in fün) Jahren durch Aufentyalt erworben. Das Recht zum 
Aufenthalte hängt jedod nicht vou der Gemeinde, fondern von der polizeie 

lien Erlaubniß ab, 

Dan wird aus Diefen Darftelungen unſchwer erkennen, welche inhalte 
reihe Stellung die Armengelepgebung in dem inneren Staatsleben eine 

nimmt, wie von ihr weentlic die Ordnung der wirtbicpaitliden Ente 

wigelung abhängt, wie fie in der Vollobewegung hemmend oder fördernd 
eingreift, zugleid aber auch, daß fie immer mebr oder minder durch das 
beftebende Heimatsreht bedingt wird. Selbſt ın Irland wo Feine Heimatss 
gelege gelten, Tiegt dub ein Anſatz dazu in der Verpflichtung der 
Wabtbezirfe zur Unterhaltung der Armen, welche in den lepten Drei 
Jahren ſich innerhalb derfelben aufgehalten haben, während in Fraukreich 
ein auf das Departement, Das mit Den Gemeinden die Armenpfliht da 

3” 
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zu tragen bat, wo die beftehenden Staatsanftalten nicht ausreichen, er» 

weitertes Heimatsrecht in der Wirflichfeit vorhanden iſt. Die Schattenſeite 
der Heimatsgefepe iſt die Edhwierigfeit der Ermittelung der Heimat des 
Einzelnen, feiner Zuftändigfeit zu einer Geburts oder Aufentbaltsgemeinde, 

dann auch das ftrenge Behalten an dem einmal durch die Geburt erzeugten 
Redtsſchuß, troß der Wandfungen des fwäreren Lebens, und die einzig 
durch bald längeren bald fürzeren Aufentbalt ermöglichte Uebertragung der 
Unterftügungspfliht auf die Gemeinde des Aufenthalts, wobei die Bes 

dingung der ununterbrocenen Fortdauer deſſelben die Freizügigkeit in 
Feſſeln ſchlägt. Bergleiht man diefe Verhäftniffe mit den einheimifchen, 

hei welchen der Inhalt der Heimatsrehie in der Werzeihnung zur Rer 
viflonsgemeinde fient, fo Andet man, daß der pflichtige wie der berechtigte 
Theit fofort erfennbar und eine Schwierigkeit in Diefer Beziehung gar nicht 
vorhanden, ferner Daß die Bewegung der Bevölferung iu feinerlei Weile 
gebermmt und Die Uebertragung der Unterftügungspflidt durch die Ume 
ſchreibung zu einer andern Gemeinde leicht ausführbar if, ohne an 
eine Zeit des Aufenthalts in derfelben geknüpft zu fein. Man fann die 

Vorzüge diefer Bevölferungsordmung nicht verfennen, wenngleich man 
fragen muß: 

a. ob bei der Leichtigkeit der Umſchreibung von einer Gemeinde zur 

andern die fortan für die ſtaatlichen wie Gemeindeverpflichtungen 

des neu Aufgenommenen einftehende Gemeinde auch eine Garantie 
finde, daß er diefe Pflichten wirklich erfüllen könne, und 

b. ob.für das Ausicheiden aus der Reviflonsgemeinde eine Zwangsr 
pflicht in dem Balle beftche, dag das zu ibr gebörige Gemeindes 

glied ſich ihr gaͤnzlich entfremdet und feinen Wohufig dauernd in 
eine andere Gemeinde verlegt. 

Die Beantwortung diefer Fragen wird eineötbeils die Mängel des 
beftehenden Syſtems bioßlegen, anderniheils die Punkte bezeichnen, von 
welchen aus eine Fortentwidehung deſſelben zur Nothwendigkeit geworden iſt. 

Ad a. Die Aufnahme neuer Geweindeglieder in die Reviflonds 

gemeinde bängt von der Zuftimmung der letztern ab. Diele Abhängigkeit 
gründet ſich auf die Verantwortung und Verhaftung, welche fe dem Staate 
gegenüber für das neue Gemeindegfied übernimmt und auf die Reiftungen, 
anf welche fepteres durd feinen Gintritt im Fall feiner Verarmung und 
Ermerbeunfähigfeit ein Anrecht erlangt. Diejes Recht der Zuftimmung 
der Revifionsgemeinde tritt auf der andern Geite mit der von dem Gtante 
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anerfannten Freizügigfeit In gwieſpalt. Um feßtere fo diel wie möglich 
aufrecht zu erhalten, wird die Zuftimmung der Gemeinde nicht lediglich in 

deren Belieben ſtehen dürfen, fle wird von Bedingungen abhängig fein, 
welche der Staat vorfehreibt, damit nicht. die Wohlfahrt des Ganzen unter 

der Wohlfahrt eines Teiles leide. Diefe Bedingungen find nun in dem 
Senatsbefehl vom 26. Juni 1858, Nr. 27,327, enthalten, welcher vere 

ordnet, daß für ein neu eintretendes Gemeindeglied eine Gaution von 
30 Rol. gefordert werden Dürfe, mit der doppelten Beihränfung jedoch, 
daß die Gaution nur für die männliche Seele mit Ausſchluß der weiblichen 

zu leiften jei, ſodann daß fie bei der nächft eintretenden Revifion dem Eins 

feger zurädgegablt werde, felbftverftändfich nad) Abzug eines etwa vorhane 
denen Steuerrüchitandes des Einlegers, wie aud bei der Aufnahme vor⸗ 

ausgeſeht wird, daß der Nachſuchende alle feine Verpflichtungen gegen feine 

frühere Gemeinde erfült habe und ſolches dutch das Eutlaffungszeugniß 
derſelben uachweiſe. 

Jene doppelte Beſchränkung verfehlt nun einestheils den mit der 

Cautionsleiſtung verbundenen Zweck, anderutheils ignorirt fie denſelben 

durch die unbedingte Befreiung des weiblichen Geſchlechtes. 
Die Gaution foll dazu dienen, die Steneru des nun in die Gemeinde 

Eiutretenden ſicher zu fellen, eventuell ein Grecutionsobject für den Rüde 
ſtand derſelben zu bilden. Nun find in der Megel Berfonen, die fih zu 
einer Stadtgemeinde umfchreiben laſſen, ſolche die durch Veränderung ihres 
Aufenthaltes ein größeres Feld für ihre Erwerbsthätigkeit ſuchen, mithin 
Ermwerböfähige, die in diefer ihrer Erwerbefäbigfeit bereits eine Garantie 

für ihre Steuerleiftungen darbieten, Die geleiftete Caution hat alio für 
die.erften Jabre nur geringe Bedeutung, fle gewinnt eine größere, ſobald im 
2aufe der Zeit widriges Schickſal, verfehlte Beftrebungen verbunden mit 
vorgerücktem Lebensalter die Erwerbsfäbigfeit, mithin die Steuerfraft des 

Aufgenommenen ſchwächen. Da die Zwiſchenzeit von einer Revifion zur 
andern im Algemeinen auf 15 Jahre geihäßt wird, ift dies ein hiureichene 

der Zeitraum, ein Menfhenloos günftig oder ungünfig zu geftalten. 
Gerade nad) Ablauf dieſer Zeit wird die geleiftete Sicherheitoſumme dem 

Ginfeger zurũckgezahlt, unbefümmert darum ob er nicht eben, weit entfernt 
davon feine Abgaben fortzablen zu Können, vielmeht im Begriff fiebe, bei 

* feiner Exrwerböunfäpigfeit Die Unterftügung der Gemeinde zu beanſpruchen. 

Bei der Beftimmung über die Cautionsſumme hat man wohl nur an 

die freilich aud nur temporäre Sicherſtellung der Kronsftenern, uicht aber 
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an bie Armenpfliht der Gemeinde gedacht, fonft würde man nicht eine 
NRüczahlung feftgefept baben, die in das Lebensalter fält, welches der 
Grwerbsunfähigfeit entgegengebt; oder wem man immerhin jene doppelte 
Pflicht im Auge gebabt haben follte, fo bat man in der Aufunft des neu 

Aufgenommenen nur Die Lichtſeite feines gewerblichen Gedeihens, nicht auch 

die Schattenfeite feines Verfommens in Auſchlag gebradt. Betrachtet 

aan indeß die Gautionsfumme auch nur einfeitig ald eine Sicherungs⸗ 

maßregel für die Berablung der Kronsfteuern, fo muß man die Ungulänge 
lichfeit ihres Betrages unſchwer erfennen, da die Stenerrüditände der Zabe 

tungsunfäbigen im Laufe weniger Jahre die Gautionsfumme weit übere 
breiten. Siebt man fie aber gleichzeitig als ein Mittel au, den Erwerbs- 
unfähigen die Armenhülfe zu gewähren, das heißt der Gemeinde die Ges 

währung derfelben zu erleichtern, was doch fein follte, da ihr eigentlicher 
Zweck darin beftebt, die Gemeinde, nicht den Staat dem gegenüber die 

Gemeinde folidariich haftet, für alle Leiftungen derfelben in Beriehung auf 

das nen aufgenommene Individuum annäbernd zu fihern, fo wird in den 
meiften Fällen ibr Betrag kaum ins Gewicht falen gegen die Summen, 
welche für den Gingelnen aufgensandt werden müffen. Gin ſchlagender 
Beweis hierfür liegt in den Koften, die z. B. der Mitaufhen Gemeinde 
aus der Aufnahme ihrer Gemeindeglieder in die Anftalt zu Alexandershöbe 

bei Riga für Geiſtesſdwache oder Irrfinnige erwachlen. Dieſe betragen 
für die Berfon 108 Rbl. jährlich, und immer ift es eine Mehrzahl von 
Perfonen, die dauernd in jenen Anftalten untergebracht werden müſſen. 
Wie ſchwindet gegen diefen Aufwand die Aermlichkeit einer Cautionsfumme 

von 30 Abt. 

Diefen bier erörterten Uebelftänden abzubelien ift nut dann möglich, 
ohne den Betrag der Cautionefummen ſelbſt für den Einzelnen zu erhöhen, 
wenn man als Grundfag aufftelt: 

1) daß die Gautionsfumme nicht als ein Hülfsmittel bloß für den» 
jenigen, der fie hinterlegt, angefehen, fondern daß alle Eautionsiummen 
ala ein Ganzes betrachtet werden, aus welchen für den Einzelnen die 

nötbigen Zufpußfummen bei den Krons» und Gemeindeſteuern , ſowie die 
Unterftügungsfumme bei eigetretener Armuth und Grwerbsunfäbigfeit cuts 
nommen werden können, daß mithin die Solidarität, die ſchon für Die 

Gemeindeleiftungen der Krone gegenüber gilt, au bier ibre Anwendung 
finde, woraus denn folgt, 
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2) daß die Gautionsfummen bei ihrer Einzahlung fofort von der 

Gemeinde als ein Gefammteigentpum erworben werden und als aleinige 
Ausnahme die Ruͤctzahlung mur an denjenigen geflattet fei, welcher aus 
der Gemeinde, nachdem er alle feine Verpflichtungen gegen diefelbe erfült 
bat, ausfeheidet, um in eine andere überzutreten. 

Der Ausfall, den die Gemeinde erleidet, wenn fie entweder für den 
Erwerbsunfaͤhigen die Steuern zahlen oder die Mittel zu feinem Unterhalt 
bergeben muß oder endlich beide Pflichten gleichzeitig zu erfüllen hat, kanu 
durch die von ihm erlegte Sicherheiteſumme niemals gededt werden, 
Bilden aber ale Gautionsfunmnen zufammengenommen das Object für die 
‚Shadloshaltung der Gemeinde, fo mird der Ausfall der Gingelfälle 
compenfirt werden durd die unberührten Antheile derjenigen, welche ihre 

Gemeindeleiftungen aus eigenen Mitteln zu beftreiten im Stande find, und 
dieſe werden durchgängig die Mehrzahl bilden. Auch muß dabei in Red» 
mung gezogen werden, daß die Geſammtſumme der Gautionen durch Vers 
waltung desjenigen Tpeiles, der nicht zur Berwendung fommt, immer wieder 
wähft und fh ergänzt. Als nad Emanirung des Senatobeſehls vom 
26. Juni 1858 bei der zehnten Revifion im Jahre 1858 die Cautions- 
ſummen den Ginlegern zum erften Male zurüdgezahlt werden mußten, 
belief ſich in Mitau der zurüdgezahfe Geſammtbetrag auf 30,000 Mel. 
Diefe Summe war in ihrer Zerfplitterung für den Einzelnen, der feinen 
Antheit in geringen Beträgen empfing, ein verhäftnißmäßig undedenteuder 
Gewinn, für die Gemeinde wäre fle ein werthvoller Erwerb gewefen, theils 
als Refervefonds für die Krondftenern, iheils als Beitrag zu dem Armenfonde. 

Da durch die Gautionsfummen ein doppelter Zweck erreicht werden 

fol in Beriehung auf die Steuerzahlung und die Armeupflege, ſo würden 
dem entſprechend die erworbenen Gapitaibeftände derielben zu gleichen 

Theilen für beide Zmede zu beſtimmen und demgemäß zu vermenden fein; 
ob indeg zu den laufenden Ausgaben oder durch Gapitalifation zur Ver- 
mehrung der beftehenden Fonds, fönnte fid) allerdings erft ous den drt⸗ 
ficpen Gemeindeverhäftuiffen beurteilen laſſen, wenngieich im Algemeinen 
bei dem der Armenpflege anheimfallenden Theile die Gapitalanlage und 
die Verwendung nur der Renten den Vorzug verdienen würde, 

Bas nun die Befreiung der weiblichen Perfonen von der Cautions- 
leiſtung bei der Anfereibung betrifft, jo erſcheint Diefelbe gerechtſertigt, 
wenn jene Perfonen als Angehörige einer Familie, deren Haupt für ſich 
und die männlicyen Familienglieder bereits die Gautionsfumme erlegt, in 



40 Die Bevölferungsordnung der kurländiſchen Städte. 

die neue Gemeinde übertreten. Man muß annehmen, daß in der ſitnichen 

Macht der Familienbande eine Garantie für die Unterſtützung der hülfs- 

bebürftig gewordenen weiblichen Famitienglieder Liegt. Anders aber verhält 
es ſich mit der zahlreichen Klaſſe weiblicher Perfonen, die vereinzelt zu 

den Stadtgemeinden übergehen, um hier ein ſeibſtändiges Fortlommen, iu 
der Regel als Dienftboten zu finden. Hier übernimmt Die Gemeinde 

gleich anfänglid die Sorge der Familie, d. h. Die Pflicht der Unterftügung 
in Faͤllen leibllcher Krankpeit und Erwerböunfäpigfeit. Da if denn die 

Frage nach einer Gautionsleiftung bei der Aufnahme wohl an ihrer Gtelle, 
und es würde fi deren Betrag, da hier die Gemeinde feine Steuer«, 

nur die Armenpflicht übernimmt, demgemäß auf die Hälfte der für männ- 

liche Seelen gefehlich beftimmten Gantion befchränfen, während im Uebrigen 
dieſelben Bedingungen gelten müſſen wie bei der Gaution für männliche 
Seelen. 

Ad b. Die in Kraft ſtehende Bevölferungsordnung fennt für die 
von der Revifionsgemeinde entfernt Lebenden feine Zwangspfliht ſich au 

der Gemeinde ihred Domicils umfchreiben zu Taffen. Der Uebertritt von 
einer Gemeinde zur andern ift in die freie Wilfür der Beteiligten geſtellt 

und nur von der an geſehliche Vorfchriften gefnüpften Eimwiligung der. 
neuen Gemeinde, fowie von der Entlafjung der alten abhängig. Da aber 

nicht ale Abweſende dieſen Bedingungen geredht werden fönnen, indem fie 
weder Mittel befigen die Sicherbeit zu beftellen noch Mittel die alten 
Schulden zu tilgen, jo ift eine natürlipe Folge: daß eine große Zahl ders 
ſelben, ſelbſt ohne Päſſe, ſich an deu Orten aufhält, wo fie Verwandte 
oder Freunde beflgt oder aus Humanitätsrüdfirten Duldung findet; denn 
die Aufmerkſamkeit der Gicherheitöbehörde wird oft erſt da erweckt, wo die 
Armutb das öffentliche Mitleid in Anſpruch nimmt, Die Armuth ift 

jedoch meift eine relative, der Erwerb etwa zum kaäͤrglichen Unterhalt eben hie 
reichend, doch nicht genügend, Gemeindeftenern zu entrichten oder neue zu 

übernehmen, Daher die Schwierigkeiten der Abgabenerhebung, der Mer 
fentenftellung und noch mehr die Schwierigfeiten der Freimdenpoligei, welche 

dus Answeilung der Paßlofen, Abgabeſchuldner und Mektutenpflichtigen 
alle Mißftände zu befeitigen vermöfhte, wenn fie eben durchführbar wäre. 
Es ift oben bereit dargeftellt worden, zu welchen Gonfequenzen diefe Lage 
der Dinge in der Stadt Mitau und in den kurländiſchen Städten über 

haupt ſich gefleigert. Allein die Zufände dieſer Städte find egceptioneller 
Natur, bei ihnen ift Die Meviflonsgemeinde nicht aus der Ortögemeinde, 
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d. b. aus der Gefammtbeit derer, die an Ort und Gtelle auch wirklich 
teben und wohnen, ecmachfen, fondern gleich anfangs eine fletive Bendfterung 
geſchaffen worden aus zugetbeilten Perfonen, die eine andere Heimat und 
andere Wohnfige hatten. Und dies fonnte kaum anders fein bei der 

Standeöungleichheit der Bewohner des Landes. Der auf dem Lande 

lebende Mann freien Standes fonnte nicht ohne Gefährdung feiner per» 
ſönlichen Freiheit der feibeigenen Gutegemeinde zugeſchrieben werden, für 
welche der Gutshert die Abgaben zahlte und die feiner Gerichtsbarkeit 

unterworfen war; er mußte ein anderes Forum, eine andere Gemeinde⸗ 

zuftändigfeit haben, da er auch perfönttch zur Stenerzahlung verpflichtet wurde. 
Diefe Verhälmmiſſe find mit der Aufhebung der Leibeigenſchaft, mit der 

Entwidelung des freien Bauerftandes wefentlich andere geworden. Es 

giebt feinen Standesunterfhied mehr zwiſchen dem flädtifhen Steuers 

pflicptigen und dem zu einer Sandgemeinde Verzeichneten, ihre perſönlichen 
Rechte find diefelben. Die am 19. Bebrnar 1866 Allerhöchſt beftätigte 

Randgemeindeordnung für die Oſtſeegouvernements definirt in ihrem erften & 
die Landgemeinde als die Geſammtheit der in einem beftimmten Lands 
bezirk wohnhaften, unter Beftätigung der Staatsregierung zu einem Ganzen 
vereinigten Perfonen; fie wird gebildet aus den zu ber Gemeinde in der 

Revifion Verzeichneten und aus den in den Gemeindeverband aufgenommenen 

Perfonen; ſolche, die bäuerlihe Grmdflüde eigenthümlich oder pachtweiſe 
erworben haben, treten eo ipso in den Gemeindeverband ein. Ob die 
Aufnahme derjenigen, die nicht Pächter oder Eigenthümer von Grundftüden 

find, von der Zuftimmung der Gemeinde und von Bedingungen, welde 
diefe aufſtellt, abhängig fei, If nirgend ausgeſprochen, und fehr zweifelhaft 
bieibt «8, ob befondere Bedingungen überhaupt zuläfftg feien, da der 
Wehuſth in der Randgemeinde ſchon das Recht giebt, der Geſammtheit an 
zugehöten, melde die Landgemeinde bilder. Diele neue andgemeindes 

ordnung bietet nun das Mittel dar, ein altes, den Städten bei der erften 
Bildung der Reviflonsgemeinden miderfabrenes Unrecht zu fühnen, wenn 
nämlich die Zufcbreibung der auf dem Lande Tebenden ftädtifchen Steuer 

pflichtigen zu derjenigen Randgemeinde, in welcher fie ihren Wohnflf; haben, 
auf Grundlage des Gefeges anf dem Verordnungswege ein für allemal 

ausgelprochen nnd 'eine Ausnahme nur für diejenigen geftatter wird, die 
iht Hematsrecht in derjenigen Stadtgemeinde, zu welcher fie verzeichnet 

ſtehen, bewahren wollen und fid) hierüber durch einen Heimatsſchein, der 
unter ſpaͤtet zu erörternden Bedingungen erworben werden kann, ausweiſen. 
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Zwar, die Landgemeindeordnung bedingt durd die Aufnahme in den Ber 
meindeverband keineswegs auch die Verzeichnung zu der Gemeinde, da fie 
die verfönfichen Standesrehhte der Aufgenemmenen ($ 1) aufrecht hält, 
mas doc nur auf Perfonen Beziehung bat, die einem böbern al dem 
Bauerftande angehören, gleichwohl aber fund giebt, daß mit der Aufnahme 
in die Gemeinde die Verzeichnung zu derfelben nicht notwendig verbunden 

fein müffe. Im Uebrigen wird durch die Aufnahme in den Gemeindes 
verband die vole Gemeindezuftändigfeit und Angehörigfeit begründet, wozu 
denn auch gehört, daß der Aufgenommene nad) $ 11, lit. £, die fefigefepten 
Beiträge zur Dedung der Gemeindeausgaben entricpten muß. Der zu der 
Stadt verzeichnele, auf dem Lande ſtändig mohnende, dem Landgemeinde, 
verband angebötige Steuerpflichtige muß aber ſchon die Gemeindeabgaben 
an die Stadtgemeinde, zu der er verzeichnet ſteht, leiften, fommt aljo in 
den Fall, diefe Abgaben doppelt, einmal an die Stadt-, das andere Mal 

an die Landgemeinde zu zablen. Man ift es dem auf dem Lande lebenden 

ſtãdtiſchen Steuerpflichtigen gewiffermagen ſchuldig, ihn wor jener Doppele 
zahlung zu bewahren, da es nicht mebr in feinem freien Willen fteht, den 

bisherigen Wohnort, an den ibn Erwerböverbältniffe, Familienbande und 
lange Gewopnbeit fnüpfen, zu verlaflen und feinen Aufenthalt in der 
ſtaͤdtiſchen Reviffionsgemeinde zu nehmen. Anders verhält es fid mit dems 

jenigen, der mad) Gmanirung der Landgemeindeordnung feinen Wohnfig 
auf dem Lande nimmt, weil ihm die Folgen befannt find, die aus der 
damit verbundenen Deppelftelung erwachſen. Deßhalb ift denn die Vers 
zeichnung der von der Landgemeindeordnung in Mändigem Domicil auf 
dem Laude Betroffenen zu der Landgemeinde ihres Domicils nicht allein 

gerechtſertigt, fondern au als eine ausgleihende Maßregel notwendig. 
Das einzige Bedenken dabei, die Ablöfung der lädtifhen Steuerrüdftände, 
würde dur) die Vermittelung der Staatsregierung befeitigt werden können, 
wenn Diefelbe der Stadtgemeinde die Schuld an Kronsfteuern in Ans 

rechnung braͤchte, wogegen die Stadtgemeinde die Schuld an Gemeinde 

feuern opferte als Gonpenfation für die Ablöſung der Armenzuftändigfeit 
des Ausiweidenden, Doc) ift Dabei zu berückſichtigen, daß jene Anredhr 
nung der Stadtgemeinde auch dann zu Gute kommen müßte, wenn dieſelbe 

der Ktone ſelbſt nichts ſchuldet, da die Vorauobezahlung der Kronsfteuer 
doch nur eine Verauslagung ift, welche die zahlungsfäbigen Gemeinde: 
glieder für die Zahlungefäunigen machen, dadurch einen geredhten Auſpruch 

auf Refundation gewinnend. 
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Außer den auf dem Lande lebenden ſtädtiſchen Steuerpflihtigen gieht 
es noch eine beträgliche Anſahl ſolcher Perfonen in den verfeiedenen glecken 
der Provinz, da Diefe faft ausfchlieplich ven den au den Gtädten 
verzeichneten Perfonen benöffert find. Diefe Flecken haben feine eigene 
Revifionsgemeinde mit Ausnahme von Belangen, wo and nur die dort 
ledenden Juden eine ſolche Gemeinde ausmachen. Die folgende Tabelle 
weifet 16 ſolcher Flecken in Kurland und Deren Geelenzabl nach, lehtere 
nad der im Jahre 1863 bemerfftelligten Zählung. 

Gefammts Blerten. Shriten | Iuden Iortnaht 
— n [= 

Biene. | 272] 362] 880] 1,110] 2,633 
Mut onen. | 86114,004| 197) 231] 2,293 
Tallen oo. nee. | 350] 480] 318] 387) 1,485 
Saßmaden. . 22. | 118] 123) 579) 6083| 1,423 
Bolangn 2220. | 285] 245 a22| Aa8| 1,350 
Rdn. | 207| 283] 256) 2861 982 
FL 85| 96) 275) 311] 767 
NewSubbatb. 2 2 0. | 106] 120] d67| 188| 582 
Alt ·Subbath hie... | 4142| 175) 96] 122] 535 
Dobtn. 2.2.2.0... | del 2a 2a 81 467 
Sogn. 38) 41] 116| 124) 319 
Dun. oo...) 10 12) —| —| 302 
Grauen. oe | 126 | — —| 26 
Shawdelinn. 2 200» 8| 91) 18) 20| 212 
Vadeort Badohn. . 2 + - 3 42 17) 20) 118 
Ehuiheme. 2 2 2 2 2) a -| —-| 9 

Summa |3,025|3,528| 3,365|3,890| 13,808 

Einzelne diefer Fleden find den kleinern Städten an Ginwohnerzabl 

überlegen, aber andy die Meinften Reben nicht unter einzelnen Landgütern, 

deren Bauerſchaften doc befondere Gutsgemeinden bilden. Die Flecken- 

bewohner unterſtehen der Poligeiverwaltung von Fleckenvorſtehern, welche 
wiederum den Hauptmanndgerichten untergeordnet find (Art. 1397—1402 

des Provinzialrebts, Tbl. 1), Den Fleckenvorſtebern iſt aub die Orte 

armenpflege übertragen. Der Anfang eines Gemeindeweſeus iR aljo vor 
handen, es fan nicht ſchwet „fallen, dafjelbe weiter zu entwideln, die 
Sledenbevölferungen zu befonderen Gemeinden zu conftituiren, in ihnen 
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Gemeindeverwaltungen einzurichten und fie in Beziehung auf Abgaben» 
exbebung, Refrutenftellung und Armenpflege zu Gelbfiverwaltungsförpern 
umzuwandeln. Unftreitig werden Die hiemit verbundenen Verpflichtungen 

alodann leichter erfüllt werden können als gegenwärtig, wo die Bewohner 

fich in Gemeindeglieder ebenfo vieler Städte, als es deren im Lande giebt, 
zerfpfittern. Dieſe Bleden haben doc) erft dann eine Zukunft, wenn fie 
ein Gemeinwefen darzuftellen im Stande find, wenn die Gemeindeabgaben, 
die fle jegt an ihre Reviflonsgemeinden, Denen fie entiremdet find, bezahlen 

müfen, den Gemeindegliedern unmittelbar ſelbſt zu Gute kommen, wenn 
diefe in der Gelbftverwaltung die nemeinfamen Ortsintereffen zur Geltung 

und zum Austrage bringen können, ſich nicht mehr als neben einander 
wohnende Ginzelwefen betrachten, vielmehr das Band einer heimatlichen 

Gemeinde fühlen, die fie auf thätige Selbftpälfe für ſich und ihre Nächften 
anweilet. Um zu einer Einficht in die Möglichfeit ſolcher Umgeſtaltung zu 
gelangen, mache man den Veiſuch zunächſt mit den Flecken Durben und 

Frauenburg, wo fid) feine Juden befinden, ferner mit ZTuzt und Doblen, wo fie 
in verhältnigmäßig Meiner Anzahl vorhanden find, da die Juden, wo fie 
fu Der Ueberzahl vorkommen, nicht ein bindendes, vielmehr ein zerfegendes 

Element im Gemeindeleben find. 

Auf diefe Weife würde die ſchlimme Lage, in der fid) die kurländiſchen 
Städte befinden, zu einem Theile geheilt werden könuen. Gin anderer 

Theil Tiegt in der andauernden Entfernung derjenigen Gemeindeglieder, die 
ſich uͤber das große ruſſiſche Reich zerftreut haben, daſelbſt theils mit 
Päflen theils ohne ſolche lebend, und hier find es nicht mehr die beſon⸗ 
deren geſchichtlichen Verhältuiſſe der Provinz, melde dieſe Zuflände 
hervorrufen, fondern es ift die algemeingültige Bevölferungsordnung, welche 

die daraus entjpringeuden Uebelftände zuläßt. Da ericheint denn der in 

der Randgemeindeordnung für die Dftfeeprovinzen zum erften Dale 
ausgeiprohene Grundiag, daß die Gemeindeangebörigkeit durch bloßen 
Aufenthalt erworben werden Föune ohne vorgängige Zufhreibung zu der 
Gemeinde, als ein bedeutungsvoller Fortſchritt, der endlich die volle Ges 

meindezuftändigfeit wie für die Gemeindeabgaben To aud für die Kronde 

flenern, mithin die Verzeichnung zur Gemeinde zu feiner weitern Folge 
baben muß. 

Die Erlangung der Armenzufändigfeit zur Gemeinde des Domiciks, 

wie fle die Raudgemeindeordnumg unzweifelhaft aud denjenigen gewährt, 
welche in den Gemeindeverband aufgenommen werden, ohne zur Gemeinde 
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verzeichnet zu ſtehen, wäre, zu allgemeiner Norm erhoben, freitich an ſich 
ſchon eine große Erleichterung für die Nevifionsgemeinde, allein fte ift nicht 
dazu angethan die Schwierigkeiten zu befeitigen, welde namentlich aus der 
Erfüung der Rekeutenpflicht, welche aljährlich die perſönliche Auweſenhelt 
der Refrutenpflichtigen in der Gemeinde verlangt, erwachſen. Bon allen 

@eiftungen an den Staat tritt die Pflicht der Mefrutenflelhung mit dem 
Rechte der Breigügigfeit zunächſt im Widerſpruch. Wollte man dem Re 
krutenpflichtigen das Recht beicränfen, ſich außerhalb der Gemeinde mäb- 

rend des refrutenpflichtigen Alters oder bis zur Erledigung feiner verföne 
lichen Rekrutenpflicht aufzubalten, fo würde man dem beweglichen Glemente 
des flädtifchen Lebens Krait und Bedeutung, dem eben erwachſenen Ger 

ſchlechte das Recht nehmen ſich die Stätten feiner Fortbildung im bürgers 

lichen Gewerbe, in Handel, Kunft und Handwerk anfzuſuchen, auch den 
auf einer niedrigeren Stufe lebenden Gewerbsmann, Arbeiter, Diener, 

Zogelöpner verhindern, lohnenden Anerbietungen Gehör zu geben: eine 
jeitweilige glebae adscriptio von den nachtbeitigften Folgen für die Wohle 
fabrt der betroffenen Familien. Das Ucbel ganz zu heben, wird ſchwerlich 
gelingen, wobl mag man es verkleinern und zwar: 

a. durch die weitere Entwidelung der bereits beftehenden Vorſchriſten 

über die Dufdung fleuere uud refrutenpflichtiger Perfonen; 
b, durch faatlihe Anorduungen, welche bei der Bewegung der Ber 

völferung Die Uebertragung aud) der flaatlichen Rechte uud Pflichten 
auf die neuen Anfenthaltsorte nicht mehr bloß von der Willtür 
der Betbeiligten abhängig machen, fondern in Folge des Geſehes 
eintreten laſſen. 

Ad a. Die Kennzeichnung der rekrutenpflichtigen Perfonen durch 
Päffe von roth gefärbtem Pavier bat ſich in der Prozis als eine unger 
nügende Maßregel erwiefen. Bon 41 Perfonen, die im Jahre 1866 von 
den Mitauſchen Magiſtrate dergleichen Päffe empfingen, find nur zwei mit 
der Angabe zurückgekehrt, daß fie in St. Pertesburg von der Polizei nicht 

mebr geduldet worden fein. In Betreff der übrigen iſt von feiner 
Volizeibebörde des Reiches eine Meldung eingegangen, noch ift einer ders 

felben freiwillig erfhienen. Daber iR die Ausweifung, vorausgefept fle 
babe auch bei deu übrigen Perfonen ftattgefunden, allein nicht ausreichend. 
Es würde vielmehr Pflicht der Poligeibehörde fein müflen: 

4) den angereiften refrutenpflicptigen Perfonen die rothen Paͤſſe ab 
zunehmen und fle für die Dauer ihres Aufenthalts mit einer 
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Bolizeifarte, die fie jedoch als rekrutenpflichtig bezeichnet, zu 
legitimiren ; 

nad Erigeinen des Refrutirungsmaniieles diefe Perfonen fofort 
und zwar, wenn fie ſelbſt die Reifemittel befigen, mit einem 
Bwwangspaffe, der die Reiferoute und die Erholungsfeiften angiebt, 
wein fie aber die Reifemittel nicht befigen, durch Zrandport in 
ihre Revifionsgemeinde zu befördern und die Obrigfeit der lehtern 
mit Weberfendung des rothen Paſſes jedesmal hierüber zu benach⸗ 
richtigen; aud mit den bloß Durchreifenden auf dieſelbe Weife 
zu verfahren. 

Die refrutenpflichtigen Perfonen, die troß ihrer rothen Päſſe während 
des Ausbebungstermind in ihrer Mevifionsgemeinde nicht erſcheinen, kehren 

auch fpäter nicht wieder dahin zuräd, weil fie als ſolche betrachtet werden, 

die fib der Mefcutirung entzogen haben und Die mithin zur Strafe 
in den Dienft abgegeben werden müſſen, fie find Dadur zu einem ber 
Rändigen Vagabundenthum verurteilt, bis es ihnen gelingt, ſich Regitir 
mationen auf andere Namen und eine andere Gemeindezuftändigfeit zu 
eiſchleichen, und auch Dann erreicht fie oft noch fpät Die Gtrafe des Gejepes. 
Deßbalb ift das ſtrenge Verfahren der Polizeidebörden gegen fie eine Wohle 
tbat, die fie vor nicht zu begütigender Schuld bewahrt. 

Ad b. Das Princip, das jeder fädtifhen @emeindeverfaflung zu 
Grunde liegt, wenigfiens zu Grunde liegen folte, if: die ſtädtiſche Ber 
völferung in ihren örtlichen Grenzen, fo weit fie durch Befip, gewerblide 
Riederlaffung, Wohnftg und Beſchäſtigung ihren fetigen Aufenthalt in der 
Stadt dargelegt bat, in den Gemeindeverband aufzunehmen, dagegen alle 
diejenigen aus demfelben wieder zu entlafen, welde ihres Forilommens 

‚oder anderer Urſachen wegen ihren dauernden Aufenthalt anders wobin 
verlegt Haben, auf dieſe Weife ſich ſtets durch die Aufnahme hinzufommens 
der Elemente zu verjängen und diejenigen auszuſcheiden, die ihr von 
feinem weiteren Mupen mebr fein Runen. Der Hauptgeminn hiebei it: 
die Aufgaben, welche Die Verwaltung zu erfüen hat, find auf einen über 
fichtlichen Kreis beſchräutt, deſſen Kräfte bemefien und jeden Augenblick 
in Zpätigfeit gelegt werden können, 

Diefem Princip entgegengefept fleht die Revifionsgemeinde einen zahl⸗ 
zeichen Theil ihrer Gemeindeglieder über ein unermeßliches Reich zerftreut, 
in dem es ſchwierig fällt, fie aufzufinden, noch ſchwieriger ihre Gemeinder 
leiſtungen zu erlangen, während eine andere, jedoch ihr ſremade Bevöllerung 

* 
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auf Päfen in ihrer Mitte febt, über die fie feine Macht ausübt, die an 
ihren Loſten nicht mitträgt, an ihren Aufgaben feinen Theil nimmt, Will 
man nun die Zufcreibung diefer eigentlich fremden Bevötferungstlaffe nach 
einer gemiffen Dauer des Aufenthalts, die für die Einbürgerung ausreichend 
ef peint zu einer Zwangspflict für die Gemeinde machen, fo mug man 
ihr auf der andern Seite das Recht einräumen, Diejenigen auszuweilen, 

die ib zur Aufnahme nicht eignen, d. b. nicht diejenige Qualification 
befipen, aus der eine jelbftändige Uebernabme der Gemeindelciftungen und 
dem entſprechend eine Antheilnahme an der Gelbfiverwaltung der Gemeinde 
gefolgert werden kann. Entgegengefegten Falles würde leicht eine Ueber» 
jallung der Gemeinde mit ermerblofen Perfonen ſtatiſinden, ein Proletariat 
zufrömen, das auf Koften der Gemeinde feine Exiſtenz zu friften gedächte. 
Anh bei jener für Die Zufhreibung angenommenen Zwangopflicht wird 
man immerhin Ausnahmen gelten laſſen müffen für diejenigen, welche an 
der Fortdauer ihrer jrüberen Gemeindeangebörigfeit ein beieinigtes Ins 
tereffe baden, wie z. B. durd Berg von Grumdftüden, Gewerb- uud 
Babrifanftalten oder durch Bamitienbande, die fle an die Heimatögemeinde 
Anüpfen, Selbſt die Arbeitsktaffen, welche immer wieder nad beftimmten 
Gentralpunften der Induftrie hingezogen werden, bedürfen eines Schupes 
gegen die Ausweifung,, da fie bäufig nicht im Stande find, deu Bedin. 
gungen der Aulnahme zu entipreden. Das Mittel nun, diefe Ausnahme 

zu geftatten nnd diefen Schuß zu gewähren, liegt in der Ertheilung der 
Heimatoſcheine. Der Heimatsibein if eine Grflärung der Reviflons, 
gemeinde, daß fle für den Inhaber und deſſen Familie die Gemeindepfliht 
der Bürforge im Falle feiner Erfranfung, Verarmung und Erwerbsunfähige 
feit au dann übernehme, wenn er bievon in &iner fremden Gemeinde ber 
troffen werden ſollte, alfo eventuell für die in Diefer Beziehung gemachten 
Auslagen der lepteren Erſatz leiften werde, 

Selbſwerſtändlich kann diefe Verpflichtung von der Revifionsgemeinde 
nur übernommen werden gegen eine Sicherſteliung von Geiten desjenigen, 
für den le Bürgſchaft feifter, und da der Betrag der Gautionsfumme bei 
der Aufnahme neuer Gemeindegfieder bereitd geſeblich normirt if, bier aber 
eine gleipartige Verbindlichfeit vorliegt, fo wird aud die Sicherheit für 
den Heimatefbein in der Erlegung derfelben an die Gemeinde als Gigen« 
tbum fallenden Summe beftehen müffen, die dann ebenmäßig für die männ⸗ 

liche Revifionsfeele zu erlegen ift und für die weibliche in dem Falle, wenn 

fie ohne Familie einen fremden Anfentpaft erwählt, zur Hälfte. 
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Nach diefen Ausführungen würden ih nun die Grundfäge für eine 

Modification reſp. Ergänzung der gegenwärtig befiehenden Bevölferungss 

ordnung folgendergeftalt formuliren faffen : 

a. In Beziehnug auf die Berzeihinung zu einer Gemeinde. 

1) Die Bedingungen für die Aufnahme neuer Gemeindeglieder behufs 
deren Zufcreibung find in allen Stadtgemeinden diefelben und befteben 
außer einem Leummdszeuguifie in der Grlegung einer Gicherheitsfumme 
von 30 Rbl. für die männliche Nevifionsfeele uud von 15 bl, für dier 
jenige weiblipe, welde vereinzelt ohne Familie ihre Umſchreibung nachſucht. 
Diefe Sicperbeitsfunmen gehen in das Gefammteigentpum der neuen Be» 
meinde über und eine Rüdzahlung derfelben in ihrem uripränglicen 
Eapitalöbetrage findet nur in dem Falle flatt, daß der oder die Neus 

augeſchriebene aus der Gemeinde wieder aus. und zu einer andern Gemeinde 
übertritt, während ihrer Augehörigfeit zur Gemeinde aber feine Unter« 

fügung genofjen hat. — Die Entlaſſung aus der alten Gemeinde hängt 
dediglih von der Erfülung der Gemeindepfligten ab, muß aber ber 

ſcheinigt fein. R 
2) Derjenige, welcher in einer Stadtgemeinde, ohne zu derfelben ver- 

zeichnet zu ſtehn, Grundbefig erwirbt, eine Handels» oder Gemwerbeanftalt 

eröffnet oder auf irgend eine ſelbſtändige Weiſe fein wirthſchaftliches Forte 
fommen gründet, ift nad einem zweijährigen Aufenthalte verpflichtet, ſich 

zu diefer Stadtgemeinde umſchreiben zu lafſen unter Erfüllung der hierfür 
beftebenden geſeßlichen Bedingungen. Kaum er Dies nicht, fo unterliegt er 
der Answeilung in jeine Nevifionsgemeinde, es fei deun, daß er fid für 

die Fortdauer feines Aufenthalts durd einen Heimatöibein legitimirt. 

3) Gemeindegliedern, melde fid au andern Orten ſtändig aufbalten, 
ibre Gemeindeaugebörigfeit aber zu bewahren wünſchen und ein Jutereſſe 
daran nachzuweiſen vermögen, weil fie au dem Orte ihrer Verzeichnuug 
entweder Befp oder Familie oder fonflige Beziehungen haben , die mit 
ibrer Wohlfahrt verfuüpit find, — ſolchen Gemeindegliedern ift die Re— 

vifionsgemeinde berechtigt Heimarsicpeine zu ertheilen, durch welche fie ſich 
verpflichtet, an ihnen im Falle ihrer Armuth und Erwerdsunfähigkeit die 
gemeindfiche Armenpflicht zu erfüllen, refp. andern Gemeinden, die ſolche 
Pflicht zeitweilig Übernommen, dafür Erjag zu leiſten. — Sie ift ferner 
beretigt die sub 2 bezeichneten Perſonen nad) einer zweijährigen Abs 
weſenheit zur Ausnahme von Heimaioſcheinen zu verpflichten, wenn fle ſich 
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nicht zur Gemeinde ihres Domicils verzeichnen laſſen, widrigenfalls aber 
die weitere Ausgabe von Paͤſſen an fle zu verweigern. — Die Heimats- 
feine werden ertpeilt gegen Erlegung einer Summe, die der für die 
Aufnahme neuer Bemeindeglieder geſetzlich beftunmten Sicerheitsiumme 

für männliche und weiblihe Seelen gleichlommt. Diefe Summe wird 

von der Gemeinde als Gejammteigentpum erworben, ohne daß eine Rüde 
zablung aud bei dem Auoſcheiden aus der Gemeinde ftattfindet. 

b. In Beziehung auf die Armengefepgebung. 

4) Die bürgerliche Armenpflege it Aufgabe der Gemeinde. Cie bes 
ſchränkt fi auf die Unterflügung der zur Gemeinde verzeichneten Alterde 

ſchwachen, Kranfen und GErwerbsunfäbigen mit der unentbehrlichen Rothe 
durft. Im Beriebung auf diefe Perjonen iſt die Armenunterftäßung oblir 
gator iſch und jeder Bedürflige unter ihnen bat einen gefeplichen Auſpruch 
auf Diefelbe. 

2) Vorübergebende Nethftände arbeitsfähiger Perfonen zu lindern ift 
nur dann Aufgabe der Gemeinde, wenn die Privatmildtpätigteit oder etwa 
zu befondern Armenzwecken befteheude Vereine mit ihren Mitteln dazu nicht 

ausreichen. Die Fürforge für erwerbsjähige Perfonen ift lediglich dem 
Grmeffen der Gemeindeverwaltung anpeimgeftellt, fie begründet fein gefege 
lies Klagerecht. 

3) Die Gemeinde ift berechtigt ein Arbeitshaus zu errichten zur Aufs 

nahme für liederlide Perfonen, Umbertreiber, Bettler, arbeitöfäbige Abr 

gabenſchuldner, audı zum Bau eines ſolchen mit Genebmigung der böbern 
DVerwaltungsbebörde eine Anleihe zu contrahiren. Auch ift geftattet, daß 

zwei oder mehrere Gemeinden zu dem Zwecke der Errichtung eines Arbeits- 
baufes zuiammentreten. In dieſem Falle Aud die Bedingungen für die 
Anrheile an den Bau» und Ginrichtungsfoften, für Die Aufnahme und den 

Unterhalt der Pfleglinge zuvörderft feft und der obrigfeitlichen Genehmigung 
zu unterftellen. (Die Einrichtung und der Bau von Zindel und Waiſen- 
häufern iſt nicht die Auigabe der einzelnen Gemeinde, fondern der ganzen 
Provinz.) 

4) Die Gemeinde ift verpflichtet, für Die Grgiebung der zu ihr ver- 
zeichneten Waifen und Findelfinder, fowie folder armen Kinder zu forgen, 
welche von ihren Eltern oder Pflegeeltern der Verwahtloſung Preis 
gegeben werden, und die Schulgelder für den Schulbeſuch zu entricten, 

Baltifche Monatsfcheift, 8. Jahtg / Bd: XVl, Heft 1. 4 
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welches letztere aud auf die Kinder folder armen Eltern Anwendung findet, 
die ſeibſt zur Entrihtung des Schufgeldes unvermögend find”) 

5) Benn Dienftboten, Gewerbegehülfen, Lehrlinge, Fabrik- oder 
fonftige Arbeiter, welche außerhalb ihrer Gemeinde in Dienft oder Arbeit 
fteben, in Bolge ihrer Erkrankung der öffentlichen Hülfe bedürfen, fo ift 

diele von derjenigen Gemeinde zu gewähren, in welder fih jene Perfonen 
zur Zeit der Eefranfung in Dienk oder Arbeit befinden. Gin Anſpruch 
auf Uebernabme felder Perfonen oder, falls derfelben Hinderniffe entgegen« 
ſtehen, auf Erſatz der often für die geleitete Krankenbülſe findet gegene 
über der Revifionsgemeinde erft dann Matt, wenn die Hülfeleiftung im 
eingelnen Falle drei Monate fortgefegt worden und zwar nur für den über 
diefe Frift Hinausgehenden Zeitraum, **) — Die Gemeinde ift berechtigt, von 
den in ihrem Bezirke ſich anfbaltenden zu fremden Gemeinden verzeichneten 
Dienftboten, Tagelöpnern und Gewerbegebülfen für den Zwed ihrer Vers 
pflegung in den örtlihen Kranfenbäufern in Fällen der Erfranfung mäßige 
periodiſche Beiträge zu erbeben. 

6) Der Aufwand für die Verpflegung armer Kranken, welche außere 
balb ihrer Revifionsgemeinde auf der Durchreiſe erkranken, bis zu ihrer 

BWeiterfbaffung, fowie im Falle ihres Todes für ihre Beerdigung if von 
derjenigen Gemeinde zu tragen, in welcher diefelben erfronft, beziehungs - 
weile geftorben find. Sind diefe Perfonen feinen Revifionsgemeinden an— 
gebörig, ſo iſt der bezügliche Aufwand von den Gorporationen, denen fie 
zugerechnet find, eventuell von den Gollegien der allgemeinen Bürforge zu 

beftreiten und, wenn verauslagt, zu refundiren. 

7) Dienftboten, Gewerbegehülien, Fabrik» oder fonftige Arbeiter, die 
fich im einer Stadtgemeinde fünf Jabre aufgehalten haben, ohne zu derjelben 
verzeichnet zu fein, erlangen bierdurch die Armenzuftändigfeit zu der Gemeinde 
ihres Aufenthalts. Der Erwerb diefer Zuftändigfeit wird unterbroden, 
wenn fie während dieſer Zeit wegen wirthſchaſtlicher Armutb, d. h. Erwerbs ⸗ 

+) Diefe Beftimmung empfiehlt fi einerfeitß, weil die Räbtifhen Voltoſchallebrer in 
der Regel Targ befoldet und auf Die Echulgelder ala einen Theil ihrer Einnahme angemiefen 
find, andererfets ald eine nothwendige Vorbebingung für die einuführende Fmangevflcht 
zum Sqghuibeſuche. die in Bepiebung auf Die Etadigemeinden Dringend geboten it, befonber® 
da, wo die Gegenfüge derſchiedener Nationalitäten ibre Außgleihung am geeigneiften in der 
Säule finden. 

*) Gleße die neue Gorial-Befepgebung für das Aönigreid Baier, Armenwefen, 
Rördlingen, 1887. 
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Tofigfeit, nit wegen Grmerbsunfäbigfeit unterflüßt werden find. Auch 
fteht der Gemeinde des Domicils unbenommen, den wirthſchaftlich Ders 

armten, ebe er die Armenzuftändigfeit gewonnen, in feine Revifionsgemeinde 
zurũczuweiſen. Bis dahin, daß dies geſchieht, hat fie Deffen zeitweilige 
Unterftägung aus eigenen Mitteln zu beftreiten. 

8) Die Revifionsgemeinde ift berechtigt, die Rüdfehr der außerhalb 
der Gemeinde lebenden Perlonen, wenn fie der Armenunterftügung bedürfen, 
gleicpviel ob le Heimatoſcheine beſthen oder nit, in die Gemeinde zu 
verlangen, um ihnen bier die nötbige Hülfe in den zu Diefem gwecke ger 
gründeten Anftalten angedeihen zu laſſen. 

Die bier aufgefellten Grundfäge zu geſetzlicher Geltung erhoben, 
werden im Allgemeinen ausreichen, für die Zufunft eine beffere Benölfer 

tungsordnung begründen zu helfen, indem fie die Gtadtgemeinde mehr, 
als bisber möglich war, concentriren und namentlich die Frage über die 
Wrmenzuftändigfeit regeln, die bei der fortichreitenden wirthfchaftlichen 
Gutwidelung zu immer größerer Bedeutung beranwächſt. Denn die Ente 
feffelung des Bauerftandes bat die Bewegung der Bevölferung in bohem 
Grade gefteigert und die Städte mit @liedern jenes Standes angefült, 
die ein anderes und ſchnelleres wirthſcaftliches Fortfommen ſuchen, als 
ihnen die Befcäftigung mit den Aderbau in Ausfiht fell. Da ift es 
denn natürlich, daß eine Menge unüberlegt angeftellter Verſuche fehl ſchlägt 

und dog fi nach und mac eine Anzahl geſcheiterter Eriftenzen findet, 
die fopfießlich der öffentlichen Armenpflege anheimfallen. Indeß die Eigene 
tbümliczfeit der Tage der kurländiſchen Städte und vorzugsweile der Stadt 
Mitau beanfpruct bei den gemachten Vorſchlägen noch eine befondere Bes 

achuug und Behandlung. Zunaͤchſt muß man im Auge behaften, daß 
Kurland eine Grenzprevinz ift und Die bewegliche Gtädtebevölferung 
derſelben daber, wenn fie nach weiteren Bahnen für ihre wirtbfcalte 

lichen Intereſſen fuht, den Blick nad dem Innern des Reiches richten 

muß. Aus diefer nothwendigen Richtung des wirthſchaftlichen Lebens 
erklärt ib die ungewöhnlich große Anzahl der ertheilten Päfle, die fih in 
Mitau allein auf 3500 im Jahre beläuft, Wenn ein fo beträglicer 

Bruchtbeil der Bevölferung auf Neifen il, wird e8 am Ende zu einer 
notwendigen Verwaltungsaufgabe, die Abwefenden in ſolche, Die nur zeit- 
weilig ſich entfernen und in ſolche, die für fange Zeit oder für immer ente 
fernt bleiben, zu ſcheiden, um die fepteren fodann zum Webertritt in die 

4° 
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Gemeinde ihres Domicild zu veranlaffen. Ein Mittel zu dieſem Zwede 
zu gelangen wäre, wenn man ihnen bei der Erneuerung ibrer Päffe, um 
welche von den entfernter Rebenden in der Regel ſchriftlich gebeten wird, 

ſtatt derfelben nur drei Monatsbillete und mit diefen ein Schema aufertigte 

zut Ausfülung mit der Angabe ihrer Perfonalverhäftniffe, ibrer Beſchäfti- 
gung, ihres Aufenthalted und der jedesmaligen Dauer deffelben mäbrend 
der drei leten Lebensjabre, umter der Zulage der Aufendung Der 
Paſſe nad Eingang des ausgefüllten und von der Polizei beglaubigten 
Shemas. Auf diefe Weiſe würde man in verhäftwißmäßig kurzer 

Zeit das Material zur Kenutniß aller der Perfonen gufanmenbringen, 
melden das Ausfheiden aus der Meviflonsgemeinde auf Grundlage 

des Geſetzes, das als emanirt vorausgefegt wird, zur Pflicht gemacht 

werden fann. Diefes Auofheiden wird zu einem Acte politiſchet 

Nothwendigfeit, wenn man Die legt wiedetholle Etſabrung bei der in 
diefem Jahre einfälig gewefenen Mefruticung in der Stadt Mitau zu 
Mathe zieht, wo von den Refrutenpflictigen des Bürger- und Arbeiter» 

flandes die erfte Loofungsflaffe von 140 Perfonen und die zweite von 180 
aud nicht von einer einzigen Perſou vertreten wurden, Nicht etwa, daß 
dieſe Verſonen bei der Annäherung des Abgubelermins aus der Gemeinde 
entflohen wären:- zur amtlichen Kenntuiß iſt mwenigftens die Flucht des 
Sohnes einer in der Stadt lebenden Familie nicht gefommen. Es find 

aber Perjonen, die außerhalb der Gemeinde leben, die an die Gemeinde 

durch gar nichts, fein Familienband, feine Angehörigen, fein Eigenthum, 
feine Nahrungsftele, feine Gewohnheit des täglichen Schaffens und Gr 
werbens getnüpft find, deren Heimat mit allen diefen Umftänden auderwäris 
liegt. Die Bedeutung dieſer Thatſache wird am beten klar durch den 
Gegenfag der in der Stadt wirklich lebenden reftutenpflihtigen Bevölke- 

tung, welde, den Zunft-Dflad umfafjend, ihre Rekrutenpflicht bereits vor 

dem Abgabetermin erfült hatte. Wie wil man endlid dem Bayabundens 

thum Einhalt thun, das aus dieſer Klaſſe von Menſchen entfpringt und 
immer wieder fid ergänzt, die zu Gemeinden verzeichnet fiebt, in denen 

fle feine Heimat hat? Auch der paßlofe Umbertreiber hat irgend eine 
Stele wo er ausrubt, ein Fleckchen Erde, wo er Freunde, Erinnerungen 
der Vergangenheit, vielleicht Frau und Kinder findet, wobin er die Früchte 
feines Grwerbes trägt. Nur daß er dort feinen geſetzlich erlaubten Aufe 
enthalt bat, daß die Furcht ihn immer wieder von der beimiſchen Stätte 
ſortſcheucht. Da bleibt doch nur übrig, ihm dieſe heimatlide Stele zum 
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gelepfichen Aufentbaftsorte zu machen, ibn der Gemeinde, die er bewohnt, 
einguverfeiben und diefelbe mit dem Rechte feiner nächften ueberwachung 
aber auch mit der Pflicht der Bürforge für ihm auszuftatten. 

Die urländiihen Städte haben einen Ueberfluß an Subjeeten diefer 

Art. Als in den Jahren 17081710 die Peſt zum lehten Mafe ihre 
Verheerungen in Kurlond aurichtete und den Landſtrich an dem linken 
Dünaufer hinab entvölferte, wanderte aus den benachbarten Provinzen eine 

gemilchte Bevöfferung von ittauern und Ruſſen, von fepteren viele dem 
Rostol angebörig, ein, um die verädeten Wobnbläge einzunebmen. Diefe 
Einwanderer waren zum Zbeil freier Abftammung oder wurden dafür anges 

feben und daber bei der ipäteren Mevifion den Stadtgemeinden zugezäblt. 

Die oben referirten Anordnungen der Goupernement-Aegierung üher Me 
ſechote und fiehente Reviften in Betreff der den Steuerpflichtigen geftatteten 

freien Auswahl ihres Anfreibeortes butten zur Folge, daß ein Theil diefer 
Perfonen zu weit von ihrem Aufentbaltsorte entlegenen Städten fih vers 
zeichnen ließ in der Meinung, dadurch in Beriebung auf ibre Abgabens 
anblung und Rekrutenſtellung am leichteſten amtlihen Nachforſchungen und 
Beläigungen zu entgehen. Natürlich hatte dies auf ibre Lebensweiſe 
einen nachtheiligen Einfluß, Während ein Theil zuvor der landwirth⸗ 

ſcaſtlichen Beſchäſtigung zugethan blieb, ergab fi der andere der unfleten 
Lebensweiſe wandernder Arbeiter. Der Zufammenftoß dreier Gouvernements 

an der Spithe von Kurlaud bot ein leichtes Mittel, bei polizeilichen Ver⸗ 

fofgungen von einem My in das andere zu gelangen. So ift es die 
Umgegend von Dünaburg im Witebsliſchen Gouvernement und von Nowo⸗ 

Aegandronst im Kownoſchen, welches dieſen Paßloſen noch gegenwärtig 
aum gelegentlichen Aufenthalte, vielleicht zur eigentlichen, wenn auch beim- 
lichen Heimat dient. Da wäre es denn die Aufgabe der böberen Staats- 

Tegierung vermittelt der Aufftellung einer Ditcretionären Gewalt — die 
Gouvernementsautoritäten reihen mit ihrer Gompetenz bier nicht ang, 

zumal verſchiedene Gonvernements harmoniſch in einander greifend zu 

wirten hätten, — dieſen Grenzdiſtrikt durchforſchen zu laſſen und nicht, 

wie etwa früher geſchehen, die aufgefundenen Paßlofen ihren Gemeinden 

zu überweiten, fondern ihr eigentliches Domicil und die Bande, die fie an 

daſſelbe feffeln, zu ermitteln und fle fodann ans ihren frühen @emeinden 
auszuichliegen und an den Orten ihres Aufenthalts verzeichnen zu laſſen 

und damit eine unmittelbare Gemeindeangehörigfeit für fle zu begründen, 
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Gewiß würde dadurd dem unſteten und paßlofen Umberwandern diefer 

Leute eine Grenze gejegt und eine zum Theil verbrecheriſche Bevölferungs» 
tlaſſe im eine friedlich anfäffige verwandelt werden können. 

Benn die bier gegebenen Ausführungen die Nachtheile geſchildert 
haben, welche durch das Audeinandergeheu der ftädtifhen angeihriebenen 
Bevölkerung entftanden find, fo bieter eine andere Klafje diefer Bevölferung, 
Die jüdifcpe, die Kehrſeite dieſet Erſcheinungen durch gejwungenes Zufammene 
halten. Die Juden find gefeplih auf Die Städte der ‘Provinz 
beſchräult, nur in dem Flecken Polangen bilden fie nod eine befondere 
Revifionsgemeinde ; fie kdunen weder zu Randgemeinden angeſchrieben wer⸗ 
den, noch im Algemeinen im andere Provinzen übergeben, ſelbſt der 
zeitweilige Aufenthalt in diefen ift nur gemiffen Klafjen unter einſchränkenden 

Bedingungen geflattet. Sie leben denn auch größtentheils in den Städten 
und Fiecken, auf dem Lande mei mur diejenigen, die ſich mit Viehpacht 
und Branntweinbtand, Fleiſchhandel und Krämerei beſchäftigen, lehtere 
auch nur das Land durchziehend ohne feften Wohnfig auf demſelben. Das 
Feſthalten der jüdilben Bevölkerung in den Städten bat die natürliche 
Folge, daß, wenm bei dem Anwachſen dieſer Bevölterung die Mittel zu 
ihrem Unterhalt nicht mehr gleihmäßig vorhanden find, wenn die Nach- 

frage der Arbeit nicht mehr dem Angebot derjelben entipriht und das 
Handwerk, der. Handels und Gewerbebetrieb den Bedarf überfteigen, — 
daß dann der tn feinen Vewegungen ungebemmtere Theil der Bevölferung 
dem gezwungen Beharsenden weichen muß, d. h. daß Die jüdifchen ‚Ber 
wohner die hriftlihen almählih aus den Städten verdrängen. Hieraus 

laͤßt ſich zum Theil die Eutleerung der Städte von der angeſchriebenen 
Sriftlichen Bevölferung, welche durch den Zuzug der Fremden keineswegs 
erfept wird, erklären, während der Mbgang der jüdifchen einen ‚weit 
geringeren Procentiaß darſtellt, der zudem in der füdijchen Bevölterung der 
Sieden feine Abrehnung findet. Das Weihen der chriſtlichen Bevölle- 

zung vor der juͤdiſchen würde tropdem ohne die Rüdficht auf den harafter 
riſtiſchen Unterſchied, welcher den jüdiſchen Volksſtamm von den Ehriften 

trennt, auch abgefehen von der Nationalität, der dieſe augebören, nicht 
verftändlich fein. Dieſer Unterſchied beruht einestheils auf dem nationale 

veligiöfen Element, das ſich bei feinem andern Volksſtamm fo ſcharf aus 
geprägt bat, zum größeren Theile jedoch auf dem Einfluß der ſtaatlichen 



Die Bevölferungsorbnung der Furländiichen Städte. 55 

Berhältuiffe, unter denen die Juden geftanden haben. Der Staat if 
nicht bloß eine Rechts- oder Sicherheitsanſtalt, er ift much zur Entisidelung 
des nationalen Wohlftandes berufen. Debbalb ift er in feiner Thätigfeit 

wie in feinen Ginrihtungen au Das wirthſchaftliche Lehen gebunden und 

verpflichtet, dafjelbe zu leiten, Uebelftänden, die ſich offenbaren, abzuhelien, 

Sitten und Gewobnheiten einzelner Schichten oder ganzer Bevöllerungs⸗ 

tlaſſen, wenn fie ſich auf Abwegen bewegen, durch einfhränfende Maße 
regeln eine andere Richtung zu geben. Wenn unſere Journaliſtit die 
Auficht vertritt, daB es an der Zeit fei, verjährten Vorurtheilen in Betreff 
der Juden zu entfagen und ſich den liberalen Ideen zu nähern, durch 
welche ſich die gebildeten Nationen des Weſtens auszeichnen, jo vergißt 

fie zwei Momente in näheren Betracht zu ziehen, erſtlich das numeriſche 

BVerhältniß der Zuden zu den Chriften in einem gegebenen Gtaate uud 

dann die vorangegangene Geſetzgebung, welche auf die Umbildung jüdiſcher 
Sitte und Gewohnheit eingewirft hat. Ju Großbritannien, wo unter 

29 Milionen 42,000 Juden leben, in Frankreich, wo uuter 37 Milionen 
deren 80,000, vorhanden find, ift es begreiflich leichter, einen fo geringen 
Brocentfag der Bevölkerung an den Mechten derſelben Theil nehmen zu 
laſſen, da nicht befürchtet werden fann, daß ihre Affociation irgend we 
flark genug fei, um ein Uebergewicht an Macht und Einfluß zu erlangen, 
Und doch hatte im Frankreich des durch Die Revolution herbeigeführte 
plöptice Webergang der Juden zu gleichen politiſchen Recten die 
Bolge, daß Napoleon 1, troß des Princips der Gleichberechtigung aller 

Frangöffchen Staatsbürger ſich gemüßigt ſah, am 17. März 1808 eine 
mene Judenorduung zu erlaffen, die den jüdifhen Wucher, Kleinhandel 

und das Niederloffungsreht fo gruͤndlich beicränfte, wie irgend eine 
deutihe des 17. oder 18. Jahrhunderts, um deren Zortdauer, da fie nur 

auf zehn Jahre gegeben war, aud noch im Jahre 1818 die Kreistage der 
preußifcgen Rheinlande petitionirten. 

Die der milderen Gefeggebung der Gegenwart bis zum Jahre 1848 
vorangegangenen Zudenorduungen in Deutſchland enthalten Beftimmungen 

über das Staatd» und Ortöbürgerredht, dem Handeld» und Gewerbebetrieb, 

die Freizügigkeit, das Befig- und Eherecht der Juden, In deu meiften 

Fälen waren fie vom Staats- und Ortöbürgerredhte jowie von Gtaatdr 

und Gemeindeämtern ausgeſchloſſen. Häufig fanden fie nur in einem 
Schupverhältniffe uud beduriten auf die Perfon ausgefelter Schupbriefe; 
fie bildeten feine befonderen politiſchen Gemeinden, was auch wegen ihrer 
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geringen Anzahl an den meiften Orten unmöglich geweſen wäre, doch 
batten fle in Eultusangelegenheiten ibre eigene Vertretung und Verwaltung. 
Ihr Handel und Gewerbe war vielfaben Beihränfungen unterworfen, 

Nothe, Schacher- und Haufichandel gänzlich unterfagt, leßterer in einzelnen 
Ländern nur dann geftattet, wenn feine andere Erwerbsmittel vorhanden 
and auch dann an obrigfeitliche Conceſſion gebunden. Auch Gaft- und 

Schenlwirtbſchaſt und einige andere Gewerbe ;. B. in Bürtemberg Bier- 
branerei, Bäderei und Mepgerei, in Sachſen der Kein und Ausfenitte 
handel, das Branntweinbrenmen, das Halten von Apotbefen waren ihnen 
verboten. In mehreren Ländern war der Detailbandel an erichwerende 

Bedingungen geknüpft, entweder von der Erlaubniß der Ortsobrigfeit abe 
bängig oder von der vorhandenen Zabl folder Handlungen, die nicht 
übericpritten werden durfte, oder endlich ward die Gonceffion nur einem 

Famitiengliede, in der Regel dem ätteften Sohne ertheilt. Handwerfe zu 
betreiben war ihnen mit Ausnahme Medienburgs unverwehrt, dod nur 

mit jũdiſchen Gehälfen, auch durften fie dann nur mit eigen gefertigten 
Baoren Handeln. reizügigfeit fand für fle nicht flatt. Meift waren fie 
auf die Gemeinde beichränft, in welcher fie von altersher gewobnt, 
menigftens fonnte feiner Gemeinde gegen ihren Willen die Aufnahme ven 
Juden auferlegt werden. Ihr Beſthrecht war theils an die obrigkeitliche 
Genebmigung gebunden, tbeils gefepli auf ein Grundflüd, wie in Dres. 
den, Zeipzig. Sranffurt befepränft, auch Fürſorge getroffen, daß fein Häuferr 
ſchacher ftatt finde. Landgüter durtten fie in einigen Ländern mit jüdiſchem 

Gefinde bewirthſchaften. Am wichtigften und folgereihften war das jüdiſche 

Ebherecht. Meiſt war die Schliehung der Ebe von der Genehmigung der 

Staatsregierung abhängig und an verfbiedene Bedingungen geknüpft, wie 
an den Nachweis der Mittel zur Grnäbrung einer Familie, an ein ber 
Mimmtes Alter und einen beftimmten Nabrungszweig, wobei der Shader 

handel ausgelbloffen war. In Baiern durfte die für einen Drt ſeſtgeſehte 
Zapf der Juden nicht Aberſchritten werden. In Weimar, Naffau, Meie 
ningen, Hilddurgbaufen durfte von mehreren Söhnen eines Juden, die ſich 
dem Handel ergaben, in der Megel nur einer heiraten, ein zweiter nur 
dann, wenn er fih den Wiſſenſchaften und Künften, einem Handwerk, dem 

Aderbau gewidmet und auf den Handel verzichtet hatte, Im preuhiſchen 
Großherzogtbum Poſen wurde die Couceſſion zur Schließung der Ehe deu 
nicht naturafifisten Juden dor zurüdgelegtem 24. Rebenjabr gar nicht und 
dann nur in befondern und dringenden Fällen ertheilt. Bas preußiſche 
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Zudengefeß vom 23. Juli 1847 theilte nämlich die Juden des Großberzog ⸗ 
thums Pofen in naturalifirte und nicht naturafifirte. Für die Naturalifation 

mar fefter Wohnfig, Nachweis von Vermögen oder ausreihendem Erwerb, 
Unbefcoftenheit des Lebenswandels erforderlich. Die nicht naturalificten 

waren von alen Staats und Gommunalämtern und von dem ftädtifhen 
Bürgerrechte ausgeihloffen, Schenfgewerbe und Haufirbandel ihnen unters 
fagt, der Umzug in andere Provinzen nicht geftattet, ſogar der temporäre 

Aufentbalt in ihnen an die, Erlaubniß der höchſten Localbebörde gebunden 
und endlich die Eheſchließung, wie bereits angeführt, befhränft. Die von 

der Gefeggebung für die andern preußiſchen Provinzen abweichende des 
Großberzogtbums Pofen war lediglich durch das numeriiche Verbältniß der 
jüdifhhen zur chriſtlicen Bevölferung bedingt. Aehnlich wie in Kutland 
find die Juden dort ein zablreicher, oft überwiegender Theil der ftädrifhen 
Einwobuer: ihnen allen die gleiche politiſche Berechtigung zutheilen — 
ohne Rücficht auf ihre Bildung, ihre Erwerbeverbälmiffe, ibre mebt oder 
minder abbängige unſichere Stellung, ihre hierdurch bedingte Gtandesehre — 
biege nicht ‚allein fie zu Macht und Herrſchaft berufen, fondern and dem 
unter ihnen vorbandenen gemeinſchädlichen Elemente einen offenen Wirkungss 
freis auweiſen. 

Jene Gefepesbeftimmungen der erwähnten Staaten, durch mehrere 

Generationen bindurd in Kraft und Wirkfamfeit gebalten, konuten nicht 
„verfeblen, einen erziebenden Einfluß auf die jüdiſche Bevölferung, die ihnen 
unterworfen war, ausüben. Nicht allein, daß Die Juden genötbigt 
wurden ſich nutzlichen Beicäftigungen zuzuwenden und den durch frübere 
Jabrhunderte⸗ genaͤhrten Wucher ⸗ und Schachergeiſt in ſich zu unterdrücken, 
8 wide auch das Auftommen eines jüdiihen Profetariats verbindert, 
das am forentfittlihender auf die ihm verfallene Familie zurüdwirft, als 

deren Erwerb gegründet iſt. auf die aufäligen: Grträgniffe des Augenblicke, 
auf geichäftliche Vermittelungen, die fein. beftimmtes Ziel in der Zufumit 

haben , ‚feine Sicherheit, des Ausfommens (gewähren und bei denen das 

Leben), "swifchen augenbliclichenn Weberfluffe und: drüctendem ı Mangel 
fehmanfend, zur nothmendigen Entartung des Gbarafters führt,‘ Daß die 
beſchrãnkenden Ebegeſehe auf die Kräftigung der Race gewirkt, geht aus 
ſtatiſtiſchen Nachweilen hervor, Die Zabl der jüdiſchen Ehen wurde feiner 

umd diefe waren im Durchſchnitt weniger fruchtbar al® bei den Chriſten; 

die Sterblichfeit im kindlichen Alter war dagegen geringer, und. überhaupt 
lebt der Jude durchſchnitilich länger als der Ebrift: In Frankfurt z. B. ift 
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die mittlere Lebensdaner der criflihen Bevöllerung 37 Jahre, die der 
jüdischen 49 Jahre, und während von jener nur 24 Procent das 60. Jahr, 

3%ıo Procent dad 80. Jahr erreichen, werden 44 Procent der jüdifchen 
Bevölferung 60 und 6, Procent 80 Jahre alt. Auch kommen bei den 
Juden auf 100 Mädchen 110 bis 120 Knaben, bei der hriftlihen Be— 

völferung derfelben Orte bloß 104 bis 106, was bei Jenen auf eine 

größere Lebensenergie deutet, wie umgekehrt, wenn eine Bevölkerung durch 

Epidemieen , Öffentliches und allgemeines Ungfüd u. f. w. geſchwaͤcht ift, 
die Zahl der weiblien Geburten die der männlichen überwiegt. 

Bon allen jenen Beihränfungen deutſcher Gelege ift in der eim- 

beimiſchen Geſetzgebung nichts zu finden. Hier fönnen die Juden fih dem 
Handel und jedem beliebigen Gewerbe und Handwerle zumenden ohne 
läßigere Bedingungen, als ſolche auch für die Ghriften beftehen. Schenl 
und Gaſtwirthſchaft ift ihmen erlaubt ebenfo wie der Schacher und Trödel 

handel, eine zahlreiche Kaffe der Juden Iebt wur von ihm, eine andere 

Klaffe beſaßt ſich obne beftimmten eigenen Geſchäftszweig mit der Bew 
mitelung aller möglichen Gef päfte für Andere, fogenannte Factoren, die 
ein eigenthümliches Talent entfalten, ſich in alle Privatver hältniſſe zu 
mifpen und fle zu ihrem Vortheil auszubeuten, In der Regel wird kein 
Haus verkauft, feine Wohnung vermiethet, fein Handel geſchloſſen, wo nicht 

der jüdifhe Factor den Unterhändler macht und feinen Gewinnantheil bes 

zieht. Auch der jüdifhe Handwerker giebt fich diefer Betriebſamteit als 
Nebenbeicpäftigung Hin. Die Che if an fein anderes Hinderniß als ein 
für das nordilhe Klima zu niedrig gegriffenes Alter gebunden, für den 
Bräutigam das 18., die Braut das 16. Lebensjahr, ein Alter, wo der 

Bräutigam nicht einmal die Majorennitaͤt beſchritten hat, die dody- für die 
Begründung eines eigenen Hausfandes ein nothwendiges Eriorderniß if, 
Daher die vielen unbedachten Ehen, die auf feinen ausfömmlichen Ermerb 

gebaut find und zu welchen der Anreiz in dem Refrutirungsgefeß liegt, 

das die minderfeeligen Bamilien bei der Mefrutenftellung begünftigt. Auch 
der Mangel an männlichen uud weiblichen Dienfboten ſchreibt ſich daber, 
ſowie die Uebertretung des Berbots, Ehriften zu fortdanernden häuslichen 

Dienften zu halten. 
Benn alfo davon die Rede ift, dab es zeitgemäß fei die Gleichbe⸗ 

rechtigung der Juden mit den Gbriften auszufprehen, fo fann dabei 
weniger an die Bedingungen des wirthſchaftlichen Lebens als an die Zus 
theilung politiſcher Rechte gedacht werden. In erſterer Beziehung iſt ihnen 
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une noch der Erwerb von Laudgütern, der fle wenig befümmert, da fand» 

mirtbfchaftlicher Betrieb außerhalb der Sphäre ihrer Neigungen Liegt, 
umd die Freiheit vorenthalten, fich nad) den innen Gouvernementd umzus 
ſiedeln, was allerdings ihr wirthſchaftliches Leben zum Nachtheil der chriſt ⸗ 
lichen Bevöllerung, unter der fle gezwungen verharren müſſen, beengt. ”) 
Die politiſchen Rechte, von denen hier Die Rede fein kann, beihränfen fich 
auf die Befugniß zum Gintritt in den Staats» und in den Gommunals 
dienſt. Die Aufnahme in den Staatsdienft ift eine Staatsfrage und 
hegt außerhalb der Grenzen diefer Darftelung. Was den Eommunal 

dient angeht, fo bilden die Juden in den furländif—hen Städten eine ber 
fondere von den Ebriften getrennte Gemeinde. Diele Gemeinde ift mit 

Gemeinderechten ausgeftatter, indem fie durch von ihr erwäblte Repräjens 

tanten die Gemeindeaugelegenheiten verwaltet. Auch hat die jüdiſche Ger 

meinde ibe beſonderes Gemeindebudget, deſſen Ginnahmen tediglich zum 
Beften der Gemeinde verwalter werden; fie bat ferner ihr gefondertes Abs 
gabenfpftem mit ‚Gonfumtionsfteuern neben der Perjonalabgabe (den ſoge ⸗ 
nannten Korobfaftenern, die ihr die Erfüllung der Abgabenpflicht erleichtern), 
wobei eine folidarifche Verhaftung der jüdiihen Gemeinde für die chriſtliche 

und umgefehrr nicht beftebt; fie. befolgt bei der Naturaltelrutenſtellung eine 

befondere Drduung der Abgabe nad) der Reihenfolge der Familien, wäh» 
end fürndie Ebriften die Looſuug beſteht; fie bat endlich ibre bejondere 

durch, erwählten Bertrauensmänner beforgte Armenpflege, ihr Geſchworeuen - 
gericht: zur Beitrafung lafterhaiter Gemeindeglieder und außerdem ihre bes 

fondere Verwaltung der Eultusgemeinde, Es würde eine Anomalie eigene 
tbümlicher- Axt: fein, wenn man die Juden auch noch im den Verwaltungs 
dienft-der chriſtlichen Gemeinde berufen , dabei ihre eigene Gemeindevers 

ſaſſung fortbeftehen. laſſen und fo eine Doppelftellung zu ihren Gunften 

f&affen würde. Der Aufpebung ihrer Gemeindeverfaffung ſtehen aber ger 
wichtiger Bedenken entgegen; zunächft die Verſchiedenartigkeit der Beſleue ⸗ 
zung. umd-der Refrutenftellung. Nach der bioherigen Erfahrung bieten die 
KRorobfaftenerm' allein den Juden die Möglichkeit, ihrer Abgabenpflicht 

gegen Staat und Gemeinde zw genügen. Die Erhebung der geringfügigen 
Perfonalfteuer, die neben der Korobfaftener beſteht, unterliegt den größten 

) Die Umfiedelung in beftimmte Bouvernements it ihnen allerdings geftattet, wenn 
fie zum Betrieb des Aderbaus übergehen wollen. Im Jahre 1840 wanderten 2530 In 
diötduen nad; den Acferbau-Gotonien des ſadllchen Rußland. Seit diefer Zeit hat ſih 
jedoch der Trleb day in urland verloren, 
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Schwierigkeiten und aus ihr allein ermahlen die Rüdftände, melde Die 

meiften Iudengemeinden belaften. Der Zude fann ſich ſchwer von erwor« 

benem Gelde trennen , in dem Aufſchub der Zablung liegt aber dos Ans 
wochſen der Schuld, bis endlich Die Tilgung die Bermögensfraft Äberfeigt; 
die Korohfaftever ift dagegen an den unmittelbaren Lebensbedarf gebunden, 

ein Aufſchieben daher unmöglich, auc die Leiſtung weniger fühlbar, da fie 
in Preisauffclägen zu den geringften Beträgen entrichtet wird. 

Eine andere Frage iſt die nach der zwedmäßigen Einrichtung Der 

Gewmeindeverfaffung und ob fle im Stande ift, eine tüchtige Gemeindever- 

waltung berzuftellen. Dies ift nm feineswegs der Fall. Wie bei allen 

Gemeindeverfaffungen fiegt auch bier das entfheidende Moment in den 
Bablen, Die Wahlen werden von der ganzen Gemeinde in einer zu 
diefem Iwecke berufenen Gemeindeveriammfung vollzogen , zur Theilnabme 
an leßterer mit activem wie pajfivem Wahltechte And alle Kaufleute, Hand« 
werfer und Bürger berechtigt, wenn fie nicht jünger als 25 Jahre find 
und in der Stadt ein Capital befigen, das nit weniger als 15 Rbl. 

Zinfen trägt. Es ift einleuchtend, daß diefer niedrige Cenſus nur Wenige 

ausfcliegen kann, aud der Arme wird im Stande fein, in feinem Mobiliar« 

befg,, feinem Handwerfzeug, feiner wirtbſchaftlichen Einrichtung dasjenige 
Vermögen nachzuweiſen, deflen er bedarf. Nun könnte man glauben, daß 

wenigftens die Klaffen, die unter den Drei genannten ſtehen, nicht wabl⸗ 

befugt feien. Aber bei den Juden giebt es außer dem Kaufmannftande 

nur den Bürgerftand, der ale noch weiteren Abftufungen in id) faßt und 
zu welchem auch diejenigen gebören, welche bei den Ehriften als Arbeiter, 

Zagelöbner, Dienfboten aufgeführt eben und in den Reviflonsliſten und 
Steuerfataftern dem entiprecbend befondere Abteilungen bilden, Die ärmere, 

viel zahlreichere Klaſſe iſt es daber, die bei den Wahlen den Ausſchlag 

giebt. Daß fie im Allgemeinen auf einer fehr niedrigen Gtufe der Gin 
ficht und Bildung febr, iſt natürlich, ſchlimmer jedoch, daß auch ihre 

zeligiöfen Anſchauungen, im unverftandenen Bormalismus der Schule bes 

fangen, zu entfeheidender Geltung gelangen, Dies geſchiebt bei ber 

Nabbinerwabl, die ſich alle drei Jahre erneuert und bei welcher jedesmal 

von neuem das Gebalt und die Gebühren des Rabbiners Durch die Ges 

meinde feftgeftellt werden. Bei einer Majorität, die felbft in dürftigen 

Verdãltmiſſen lebt und an die Anfprüdye des gebildeten Lebens den geringflen 
Maßftab legt, ift der mindeft Fordernde der am meiften Wilfommene, 

Auch ift es unwärdig und dem Staatözwede eben nicht förderlich, daß der 
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geiftliche Vorſtand der Gemeinde, damit er ſich bei den flets wiederfehren« 

den Wahlen behaupte, gezwungen wird, fih) um die Guuft einer unwiſſen- 
den Menge zu bewerben ud deren Vorurtheilen zu ſchmeicheln. Es mag 
diefe Befimmung ibre Begründung darin finden, daß man religiöfe Spule 
tungen in der Gemeinde bat vermeiden wollen, wozu die Befürchtung nahe 

liegen fonnte, als der Staat Rabbinerſchulen erribtete und unter feine 

Leitung nahm, um der talmudiſch-theologiſchen Ausbildung der Rabbiner 
auch algemeinere Kenrtniffe beigugefellen, und die in Diefen Schulen ers 
zogenen Rabbinatscandidaten bei der Beſetzung der Rabbinerftellen bevors 
zugte, Die Staatsregierung fonnte bier leiht einem Mißtrauen der Ges 

meinden gegen die in den Staatsanftalten gebildeten Rabbiner begeguen 
und in der Erneuerung der Wahlen das Mittel zur Abwebr' eines 

religiöfen Schisma's zu finden meinen. Nichts defto weniger dürfte, vors 

ausgejegt daß eine ſolche Beiorgniß fortbeftebt, eine zwei- bis dreimalige 

Wadblerneuerung genügen, um fodann denjenigen Rabbiner, welcher ſich in 
feiner Stellung bebanpret bat, in ein bleibendes Verbältmiß zu feiner Ges 
meinde zu ſetzen. Auch wäre es wünfdenswertb, daß die Staatsregierung 

die Gouvernementsobrigfeit ermaͤchtigte, für jede Gemeinde nad) Maßgabe 
ihrer ‚Größe und. ihrer füranzielen Lage ein. Mininmm des Gehaltes fefte 
aufegen, welches die Gemeinde dem Nabbiner bewiligen muß. 

Gin zweiter Nachtheil des Wahlgefepes iſt Die Beftimmung,, welche 
die Wablen der Steuerälteften, der Taratoren für Die Abgaben und der 

Refintenbevollmächtigten auf die ftenerpflichtigen Gemeindeglicder beihränft 

und die Kaufmannfdaft von der Theilnahme an denfelben ausſchließt. 

Zu der Regel iſt es aber der Kaufmannsftand, bei welchem ſich die höhere 
Bildung und mit ihr die Befähigung zur Verwaltung von Gemeindeämtern 
vorfindet. Auch Darf man annebmen, daß gerade er, weil nicht perſönlich 
und unmittelbar betheiligt, am  erften geeignet fei, ein unparteiiſches 

Verfahren bei der Keitung dieſer wichtigften Gemeindeangelegenpeiten zu 
beobachten. 

Einer Berbefferung des jüdifhen Wablgefeges würde eine Scheidung 
der geſellſchaftlichen Klaffen der Juden vorangehen müſſen z' eine gleiche 
artige Gintheifung wie bei, den Ebriften in Kaufleute, Handwerker, Bürger, 
Arbeiter, und Dienftboten. Die beiden letztern Klaſſen find, bei den Juden 

ebenſo wenig. zur Ausübung politifeber Rechte befähigt wie bei den Gbriften. 
Diefer Gloffification ſich anfehließend würde der Genfus für die Berechtie 
gung zur Theilnahme an den Wahlen fi am natürlichſten nad dem Befige 
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oder der Niederlafjung richten, deren Werthe fi) am beften in der Bobs 

nungsmiethe ausbrüden, oder er fönnte wie in England an die Gteuerquote 
geknüpft werden, die der Einzelne zahlt, fo daf denjenigen eine ſteigen de 

Stimmenzabl beigelegt wird, melde die höhern Steuerſätze an den Staat 

entrichten, wodurch der Staufınann der erften und zweiten Gilde in ein 

anderes Verbaͤlmiß zur Gemeinde tritt ald gegenwärtig, wo er gleich Dem 
armieligfien Trödeljuden mur als Perfon und nur ebenſo viel mie biefer 
gilt. Eiut derartige Organifation würde Die Entwidelung des Gemeindes 
lebens im einer den Anjorderungen des Staates mehr entſprechenden Weiſe 

begünftigen und die jept vorfommenden engberzigen Befchtüfie der Gemeinde⸗ 
verfammlungen über die Anfelung und Gehalte der Rabbiner, über bie 
Errihtung von Gemeindeihulen und anderen gemeinnägigen Anſtalten 

wenn niet unmöglid; ſo doch jeltener machen. 
Indeß die Gebreden, an melden die ſtädtiſche jüdiſche Bevölterung 

tränkelt, find mehr focialer ale politiiher Natur, fie wurzeln in jüdiſcher 
Erziehung und Sitte. Was die erftere angeht, jo bat der Staat zwar in 

den Städten jüdiſche Volloſchulen errichtet, zu deren Ethaltung eine bes 

fendere Steuer, die fogenannte Lichtftener, erhoben wird, und damit für 

das Siulbedürfniß ter mittleren und unteren Klaſſen gelorgt, jedoch den 
Soulbeſuch nidt für eine Zwaugspflicht erklärt, vielmehr dem Privat 
unterricht freien Spieltaum gelaffen, der denn auch von einer großen Zahl 
jüdifder Melamden erteilt wird. Der Unterricht der Melamden beſchräutt 

ſich gewöhnlich aut die hebräiſche Sprade ald Mittel zur Senntnig der 
Bibel und der hebrätihen Gebete, auf das Auswendiglernen der lepteren, 

auf die Beobachtung des jüdilhen Geremoniafgefepes, alles Gegenftände, 

die auc in der faft bei jeher Gemeinde befindlihen Talmud-Thora-Schule 
gelehrt werden. Die Schulen der Melamden, denn es find in der Regel 
mehrere Bamilien, deren Kinder ſich an dem Unterricht gemeinſchaftlich ber 
tbeiligen, fönnen als die Pflanzftätten des jüdilhen Geparatismus, nicht 
felten auch des veligiöfen Fanatiomus, wenigftens der religiöfen Beichräntung 
auf Bormeldienft und äußere Beobachtung der Ritualgejege betrachtet meiden. 
Sie, die außerdem die Träger des verdorbenen jüdifhen Dialefts, der 
Mauſchellprache find, wenn nicht zu unterdrüden, doch möglihft au ber 

ſchränken, dagegen die Talmud -Thota-Schulen unter die Obhut der Schul⸗ 

autorirät zu nehmen, zu begüuftigen und den Kreis ihrer Lehrgegenftände 
zu erweitern, liegt ebenjo in dem wohlverftandenen Intereffe der Gemeinde 

wie in dem der Bildungszwede des Staats. 
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Bei der Erziehung der jüdifchen Jugend giebt es noch einen Punft, 
auf welden die Aufmerfamfeit der Staatsregierung wie der Gemeindevers 

waltungen gelenkt zu werden verdient. Dies iſt die Erziehung der weib⸗ 
lien Ingend. Zwar nimmt die jüdiſche Kroneſchule auch Mädchen ala 

Schülerinnen auf, doch ift der Beſuch derfelben ein ſeht beicpränfter ger 
blieben, der gar nicht im Verhälmiſſe zu dem Beſtande der Bamilien 
ſteht, abgefeben davon, daß die Bereinigung von Knaben und Mädchen in 

einer und derfelben Schule obnehin ihr Bedenkliches hat und über ein 

früßes Alter nicht binausgeben darf. Und» wie verhält es fi namentlich 

mit der religidſen Bildung der jüdiſchen Frauen? Das juͤdiſche Mädchen 
iſt von dem Beſuche der Synagoge weniger durch religiöſes Geſeh als 
durch vererbtes Vorurtbeil ausgeſchloſſen; der Eintritt in dieſelbe wird 
erſt der verbeirateten Frau geſtattet. Letztere bat eigentlich nur drei religiöſe 

Pflichten zu erfüllen, die Sabbathlichter auzuzünden, bei dem Baden des 
Brodes zum Cabbath eine Teigfugel dem Feuer gu opfern zur Erinnerung 
an das Epeisopfer im Tempel und monatlid das Neinigungsbad, Milwe, 
au: gebraugpen. Die Kenntuiß der bebräifeben Eprace geht bei ibr felten 
weiter. ald um mit Benupung des bebräifchen Alpbabets deuiſch ſchreiben 

zu können, daber ihr die täglıden Gebete unverſtaͤndlich bleiben. Bei der 

Namenertbeilung an Kinder, weiblichen Geſchlechts iſt es genügend, daß 
fie entweder in der Synagoge oder in der Verſammlung einer Bergemeinde, 
deren Mitgliederzahl: jehn (minian) iſt, geſchehe, auch ift die Gegenwart 
des Mabbiners dabei nicht erforderlich, fo daß viele. Kinder dem lepteren 

nicht einmal zuc-Auzeige gebracht und daher in die von ihm gefuhrten 
Metrifbücher nicht eingetragen werden, woher dieſe in Beziehung auf weibe 
liche Geburten ein völlig unſicheres Material liefern, was nicht verfehfen 
lanu mancherlei Nachtheile z. B. in civilrechtlicher Beziehung bei Vers 

laſſenſchaſten und Erbtheilungen im Gefolge zu haben. Der täglichen Gebete, 
welche, die jadiſche Frau zu verrichten bat, find wenige und dieſe kurz, auch 
iſt die Unterlaffung von feiner. Bedeutung; die Kenntniß der üblichen wie 
1 Ber derjenigen,, die zum Anzünden ‚der Sabbatblihter, zum Verbrennen 
der Teigkugelgebören, wird ‚meift durch Tradition in der Familie erhalten, 
Unter: ſolchen Umſtänden iſt es denn wünſchenswerth, daß neben; den 

Kuabenfhulen beſondere Maͤdchenſchulen erſtehen, um in dem weiblichen 
Geſchlechte der ärmeren Klaſſe neben wermebrter. Religionstenntniß- das 
Sittengejeß zum. Bewußtfein- zu bringen, das ‚über Die. Ehre, der, Familie 
wacht. Die reicheren Klaſſen bedürfen diefer Schulen‘ freilich nicht, da fie 
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die chriſtlichen benugen oder diefe durch Privatunterricht erfegen, doch iſt 
aud hier der Religionsunterricht Die ſchwache Seite, und weil die Bildung 
überhaupt mebr eine äußerlich ſchillernde als innerlich vertiefte if, ſo bat 
ſich der Siun auf die Aeußerlichkeiten des Lebens gemandt, wovon der 
ungemefjene Kleiderlugus Zeugniß giebt, der die Töchter der Armen zur 
Nachahmung reizt und bei der Unzulänglichfeit der Mittel zu moraliſchen 
Berirrungen verleitet, wobei ohne Zweifel der Umftand, daß es bei den 

Juden feine Standesunterſchiede giebt und Ale auf einer und derfetben 
Stufe bürgerlichevolttifper Berechtigung ftehen, feinen Ginfluß auf die Bere 
flärkung jenes Nadabmungstriebes ausübt, indem man die Gleichſtellung 
auch äußerli zu beurfunden ftrebt. 

Zur Herftelung der jüpifhen Familie bedarf es aber hauptſäͤchlich 
einer Gefeggebung, welde die Gingehung der Ebe an Bediugungen fnüpft, 
die auf der einen Seite die Sitte und Lebensgewohnpeit regeln, auf der 

andern vor einer Verkuͤmmerung bewahren, welde die Pflanzftätte der 
motaliſchen Entartung der fommenden Geſchlechter wird. Zunächft beruht 
die geſehliche Beftimmung des heiratsfäbigen Alters anf einer mißverflans 
denen Stelle des Talmudo, die dem Maune die Heirar im Alter von 

18 Jahren, um ihn vor geſchlechtlicher Ausſchweiſung zu bewahren, zwar 
anräth, nicht aber zur Pflicht macht. Dabei darf man den klimatiſchen 
Unterfcied des Landes der urſprunglichen Citte von den Wobuſtätten der 
Gegenwart nicht vergeſſen und daß die Frühreiſe der Mannbarkeit in füd« 
uicher Zone im Norden naturgemäß zurückweicht. Das beiratsfähige Alter 
für da6 männlihe Geſchlecht auf 25 Jahre zu befiimmen, wäre dem 
noidiſchen Klima und den gegebenen focinlen Verbältniffen angemeifen, 
weil diefes Alter die volle koͤrperliche Reife gewährt, weil bis dahin Dies 

jenigen Kenntniffe und Sertigfeiten erworben fein fönnen, von denen eine 
felbfländige Lebensftelung abhängt, und der Charakter ſich genuglam ente 
widelt haben kaun, um den mwichtigften Schritt im perſönlichen Leben mit 

Weberlegung und Vorbedacht zu unternehmen. Zudem ſchließt dies Alter 
Die erfte Klaſſe der Reftutenpflictigen ab, und erft von Diefem Momente 
am ift es möglich Pläne für die Geftaltung der Zufunit zu entwerfen und 
mit Ausfiht auf Erfolg nah den Gütern der Erde zu ringen. Zudem 
haben aud der Staat und unmittelbar die Gemeinde ein nahes Intereſſe, 
daß nicht Ehen geſchloſſen werden von Perfonen, die gar nicht befähigt 
nd einen eigenen Hausftand zu gründen, nicht allein weil fie gänzlich 
unbemittelt find, fondern auch weil fle zu feinem Gewerbetrieb gefdyiett oder 
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ausgebildet ind und niemals ein qeflherted Auskommen finden Fönnen. 
Zu vielen Staaten des Gontinents, namentlich Deutſchlands, und nicht 
bloß. bei den Juden, ift die Berebelihung von einem politiſchen Ebeconfens 

abhängig. In Defterreich muß jeder Heiratsfuftige männlichen Geſchlechts 
eine geſicherte Erwerböiäbigkeit und hiedurch das hinreichende Ausfommen, 
ſich und eine Familie zu ernähren, erweiſen; es joll jedod die Werweiger 
rung des Ebeconjen’es bloß flattfinden bei mittellofen Perfonen, von denen 

nit einmat eine Dürftige Erhaltung ihrer Familie ſich erwarten läßt; bei 
vorhandener Trunfiucht oder Arbeitsichen iſt die Ricenz zu verweigern, ihre 
Ertheilung aber für den Fall der Befferung in Ansfict zu ſtellen. Ju 
Baiern ift die Verebelibung von denielben Bedingungen abbängig, welche 

für Die Anfäftgmabung gelten; für lehtere war der Madweis eines 
feſtgeſehten Stenerminimums oder einer ſichern, den Bedarf der Familie 
gemährenden Rente oder einer die Zufunft einer Familie vortpeilbaft ger 
ftaftenden Grwerbsart oder eines Lohnerwerbs, jofern Diefer vermöge des 

ornlichen Bedarfs und im Gegenbalt zu der Zabl bereits vorbandener 
Kobnarbeiter ale nachbaltige Nabrungsquelle betradtet werden fann, 

erforderlich. Zu Hanover darf die Gbe erft auf einen von der zufländigen 
Behörde vorber ertheilten Trauſchein geſchloſſen werden. Handarbeitern, 
Zagelöbmern und geringen Handwerfern wird der Traufcein eribeilt, wenn 
fie gehörig arbeitsfäbig ind, wenn das Gewerbe, wovon fie ih und eine 
Familie erhalten wollen, an dem Orte ihrer Niederlaffung nit ſchon zu 
febr überfüllt if, wenn fie bisher eine ſparſame Lebensweiſe geführt haben, 
wenn fie mit demjenigen was zur erften bäusficen Einrichtung ihres 
Standes und was zur Betreibung ihres Gewerbes gehört, verſehen find 

und wenn fie eine Wohnung geiunden haben. In Würtemberg bat fih 
ein . Gemeindebürger oder Gemeindebeifiger vor feiner Verehelichung 

genen die Obrigfeit über einen genügenden Nabrungsftand auszuweiſen. Der 
Nabrungsitond wich als mangelnd angefeben, wenn es an dem Befipe eines 
rechtmäßigen Grwerbzweiges feblt, durc melden ein zum Unterhalt eier 
Familie zureidender Ertrag erzielt werden fann. Außerdem fann die 
Heiratserlaubniß verlagt werden, wenn das Prädicat eines Gemeindebürgers 
oder Beifigerd in der Art mangelbaft it, daß mit Grund angenommen 
werden fann, derielbe werde von jeinem Vermögen oder Erwerbozweig feinen 
den Unterhalt einer Familie ſicherunden Gebrauch machen oder es werde 
ibm an dem biezu nötbigen Vertrauen im Verkehr mit Andern jchlen. 

Zusbejondere ſoll dies der Full jein bei Jedem, der offenkundig als ſchlechter 
Battifhe Monatefärift, & Jahrg, Bd. XY, Heft 1. 5 
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Haushalte zu betrachten iſt oder heftimmte Strafen erftanden hat. Im 
Baden ift das Recht der Verebelichung bedingt durch das zurüdgelegte 
25. Lebensjahr, den Beflp eines den Unterhalt einer Familie fibernden 

Nahrungszweiges und daneben den Beſitz eines Vermögens ven 100 bis 

200 Gulden. Auch im Großherzogthum Heffen und in Naffau find das 
25. Lebensjahr und der Befig eines den Unterhalt einer Familie ſichernden 
Vermögens oder Nabrungszweiges für die Erlangung des Rechts zur Eins 
gebung einer Ebe erforderlich. 

Eine derartige Gefepgebung zur Verhütung eines anwochſenden immer 
größerer Unterftügung bedürftigen Preletariats kann in Beziehung auf Die 
einbeimifhe britlie Vevdlferung, der geftattet iſt ſich in dem großen 
ruſſiſchen Reiche aisgubreiten und am andern Orten nach nenen Verkebrs- 
wegen zu fuchen, zur Zeit nicht geboten erſcheinen; für Die jüdilhe, in bes 
immte Dertlichfeiten eingegrenzte Wevölferung ift fle von dringender 
Notbwendigkeit, da die Ermerbszweige, die fie betreibt, an den Orten ibres 

Aufenthalts nicht mebr zu ihrer Ernährung ausreichen. Die Ausdehnunng 

eines Gewerbes richtet ſich nad dem Bedarf der Bevölferung, eine größere, 
über Diefen Bedarf binausreidende Zahl ſich damit Beichäftigender vermehrt 
nicht die Nachfrage, fie vermindert mır den Geminnantbeil des Einzelnen. 

Nun iſt zwar dem juͤdiſchen Handwerfer, d. b. denjenigen der fih über 
die Etlernung eines Handwerfs and wirflid audzuweiſen vermag, feit 
Kurzem geftattet, fi) mad) den innern Gouvernements umzufiedeln. Beil 
die Mehrheit derfelben jedocd mit einer Bamilie belaſtet ift und nicht die 

Mittel zur Ueberfledlung befipt, wird von diefer Geftattung nur ein geringer 
Gebranch gemacht. Auch liegt in dieſer Auswanderung fein Geminn für 
die Gemeinde, denn es ſind eben die Beften und Thatkräftigſten, die ande 

wandern, während die Verfommenen zurüdbleiten, namentlich diejenigen 

die fein beftimmtes Gewerbe betreiben, die Tröder, Haufirer, Gelegenheits- 
macher und Geſchäͤftevermittler. Auch ift der Sinn der Juden baupt - 

ſachlich auf den Handel gerichtet, wenn ſich die Mehrzahl and mit dem 
. Ärmticften Meinhandel begnügen muß. Diefen Sinn und diefe Gitte zu 

brechen ift num Aufgabe der Gelepgehung, denu in ihr liegt „die Gelbfte 
zucht und Gelbfterziebung der Völker“) und Das wirfianfte Mittel, das 

) ‚Breitih ein ungefunde® und innerlich abfterbendes Volloleben kann feine unſt des 
Geſehgebers wieder heilen und verjüngen; ſcheidet man aber das Unmögliche aus, fo bleibt 

immer noch ein großes Gebiet für eine beilfeme Thätigfeit der Gefehgebung übrig, denm mir 
haben in iht nicht bloß ein Mittel, neu ih bildenden Verhältiffen deo Lebens und des 
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le zur Erreichung dieſes Zwedes anmenden kann, find die Bedingungen, 

die fie an die Erlaubniß zur Eheihliegung knüpft. 
Im dinblick auf die Erfolge, melde die deuiſche Belepgebung in Ber 

ziehung auf die Umbildung jüdifcher Sitten und Gewohnheiten erzielt hat, 
iaſſen ſich dieſe Bedingungen mit Rüdfiht auf die einheimiſchen Verbaͤlmiſſe 
nun folgendergeftalt formuliren. Die Gingehung der Ehe fei überhaupt 
abhängig von der vorgängigen Erlaubniß der Givilobrigfeit. Diefe Er⸗ 
laubniß wird ertheilt, wenn der Mann das Alter von 25 Jahren vollendet 

bat, bienähft den Betrieb eines beftimmten Gewerbes oder Handwerks, 
einer Kunft oder Wiſſenſchaft, die zur Erhaltung einer Familie ausreichen, 
oder ein eutſprechendes Vermögen nachweiſt und zugleich, daß er feine 
Kronds und Gemeindeabgaben rüdftandsios bis zur Gegenwart entrichtet 

bat. Ale unbeftimmten Gewerke fließen die Erlaubniß in die Ehe zu 

teten aus, ebenſo iſt die Erlaubniß denjenigen zu verfagen, welche mit 
einer Strafe belegt worden, die den Verluſt von Standesrechten nad ſich 

zieht, wenn fle nach erfiandener Etrafe in der Gemeinde verbleiben, fowie 
denjenigen, welche von der Gemeinde Armenunterftäpung erhalten, wenn 
feit diefer Zeit noch nicht drei Jahre verflofjen find. 

Das vorgerückte beiratefähige Alter giebt den Zeitgewinn, der es 
möglich macht, daß der Ehecandidat ih die Mitrel erwerbe einen Hause 

fand einzurichten, alfo nicht glei mit Schulden beginne; der geforderte 

Nachweis eines ſichern Erwerbs führt notbwendig zur Wahl eines beftimmten 

Rebensftandes und richtet den Sinn auf die fortgeſetzte ftetige Auskbung 

des einmal erwäblten Berufs; ‚die geforderte Einzahlung der Kronss und 
Gemeindeabgaben erinnert den ‚ins wirthſchaftliche Leben neu Eintretenden 
daran, daß er einem Gemeindewejen angehört, gegen das. er für den vere 

liehenen Schup auch Pflichten zu erfüllen hatz das Gheverbot für dens 
jenigen, welder eine Griminafftafe erlitten hat, wird die. Gemeinde vers 
anlafjen, derartige Subjecte nach, erftandener. Strafe nicht in ‚die Gemeinde 
zurüczunebmen amd dadurch zu verbüten, daB ſich in derfelben eine were 
brecheriſche Bevölferung -anbäuftz ‚endlich das; Eheverbot für Diejenigen, 
welche ‚ Armenunterftügung ‚genofien haben, wird in-Jedem, der nach der 
Gbe begehrt, den Trieb zur. Selbftbülfe wecken und: Fräftigen, 

Vertehrs einen religen Autdruct zu geben, der witthſchaftlichen Entoidelung alfo zu folgen, 
fondern auch die Möglichfeit'eines Gorrectios um einer Menge von Miffländen und Schäden 
abyubelfen, und wo fie mitGefit und Sachfenntniß geübt wird, vermag fie defharb wohl 
das wirthfgaftlige Leben zu leiten.“ Arnold, Gultur und Rehtsleben." Wetlin, 1865; 

5 
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Eine ſolche Gefepgebung kann wur von derfelben Dauer fein wie die 
gleijartige in andern Ländern; fie bat eine Beregtigung nur, bis das, 
maß Zwang war, Sitte gemorden; fle iſt aber der mächtigfe Hebel für 
die Umwandlung, der Sitte. Auch liegt ein weiterer Grund für eine dem 

artige Gefepgebung in der Mosbmendigfeit den Folgen zu begegnen, welche 
das bei deu Juden für die Abgabe der Relruten eingeiähste Reibenfolger 
(oem auf den Familienbeſtand ausgeübt bat. Seit diefer Zeit iſt die 
Zerfplitterung der fleuer» und vefrutenpflictigen Familien eingetreten. Der 

faum erwachfene Fawilienſohn trachtete fo früb ale möglib zu heiratem 

und fi von feinen Gltern zw trenmen, um durch Die Ehe und eine 
gelonderte Wohnung eine für ſich beftebende Familie zu. bilden, da die 
einfeeligen Familien zur Stellung von Refewten nicht berangegogen wurden. ”) 
Unter den 682 jüdiihen Familien des Reiheuſolgebuches des Stadt: Mitau 

befinden ſich 86 vierfeelige, 143 dreifeelige, 173: zweiferlige, 182 einieelige; 
die Übrigen. mit einer größeren männligen Geelenzahl machen den Reft 
von 98 Bamilien. aus. 

Endlich ſprechen noch für das vorgeſchlagene Ehegeieg die Verarmung 
und der Nothſtand in den jũdiſchen Familien der niederen Klaſſen. Wer 

das Gfend derſelben kennt und deſſen grauenhafte Steigerung bei einer 
Berkebröftodung, wie fle 3. B. die Choferaepidemie im Gefolge hat, wird 
in einer ſolchen Gefepgebung einen Act fürforgender Barmberzigfeit 
erbliden. 

Sötiehlih wäre deun audi, ſobald die Eingehung der Ehe von der 
Genehmigung der Givilbehörde abhängig gemacht worden, wünſchenowerth, 
derfelben Behörde die Führung der Givilfnds,egifter zu übertragen. 
Den Radbinern fehlt es an der erforderliben Autorität fowie an den 
Mitteln diefe zu unterflügen,, um die Glieder ibrer Gemeinden zur ger 

miffenpaften Angabe aller Geborenen (instefondere weiblichen Geſchlechte, 
der Getrauten (mamentlih wenn die Zraummg auswärts fattgefunden) und 
den Geftorbeuen zu verpflidten. Auch erſcheint es feineswegs nichtig, 
daß die Civilbehörde von dem Verfdreitungen bei der Cheſchliegung und 

deren rechtlicher Form Kenntaiß nehme und dafür Sorge trage, daß dier 

+) Grft die neuere Gefeßgebung verpfliäte die zwei und einfeeligen Familien: jur 
Stellung von Rekruten, wenn die Zahl der Familien diefer Abteilungen ein Drittel der 
übrigen Bamilten bildet. 
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felben, namentlich die Documente über die Illaten der Frau, die ein 
Minfehmeigendes Pfandrecht an dem Vermögen des Mannes begründen, 
den beyügliben Hypothefenhücern einverleibt werden. 

Das bier gegebene Gemälde der furländifchen Städte entbehrt des 

Lichte bei vielem Schatten. Cine Beferung der Zuftände hängt junächſt 
von der legislatoriſchen Jnitiative der Staatsregierung ab, von der Folgen« 
reihe der Maßregeln, die fie mr Berwirklichnag eines für richtig erfannten 

Eyftems ergreift, von der Bebartlichleit, mit welcher fie diefelben, unbe⸗ 
iert von untergeordneten Bedenfen, in Ausführung bringt. Dieſe Zuftände 
find derartig, daß die Gemeindevermaltung, wie Diefe auch befchaffen fei, 
ihnen gegenüber ſich machtlos findet, da fie nur innerhalb des beftchenden 
Rechts ſich dewegen ind Diefes nicht abändern fan! Erſt die gebefferren 
Zuftäüde werden die Verwaltung von den Hinderniffen befreien, gegen Die 
fe jegt vergeblich anfämpft, und wenn Dann die in Aueſicht ſtehende Reform 
der Stübtverfaffüng, die in den Städten vorhandenen inteligenten Rräfte 
dem ’Gemeinweien'bienftbar macht, wird fie auch im Stande fein neben der 
erfeihterten Crfülung der ſtaatlichen Aufgaben und Reiftungen ihre Tpätig 
teit nicht allein den Einrichtungen zuyumenden, welche die äußere Bequem- 
tichteit und Verfchönerung bezweden, ſondern auch die Affociationen zu 

pflegen,’ die den Sinn und das Verftändnig für den Bortfehritt der 

Givilifation und der induftriellen Entwickelung, namentlich) aber jenen wert 
thätigeh Gemeinſtun wecken, welcher Die Wohlfahrt des Gänzen zuin’ Biete 
feines Strebens macht. 

i 8.0. Buccalmaglio, 
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Woanemnine. 
Cine Mittgeilung aus Dorpat. 

Des tepte Decenntum unferes baltiichen Lebens IR reih an nenen Er- 
f&einungen guter und ſchlimmer Art. Der Hauch diefes neuen Lebens 
bat aber auch manden alten Geift wieder belebt. Um in die Neuzeit 
fich zu finden und wirken zu können, laſſen fid) ſolche Geifter bei ihrer 
Wiederbelebung gern eine gründliche Meiamorphoſe gefallen und erſcheinen 
dann durchaus modern, So ift es auch dem efinifhen Wanemuine 
ergangen. Ginft, in mythiſcher Urzeit, war er ein beidnifcher Gott bei 
den alten Eften und zwar Gott des Gefanges und der Lieder; jetzt iſt er 

ein moderner Verein, und zwar ein Männergefangverein in Dorpat, von 
Eſten gegründet und gebildet. Nacftehendes fol die Leſer der baltiſchen 
Monatoſchrift mit diefem nicht unbeachtenswerthen Inftitut näher befannt 

machen. 

Die Idee zur Gründung des Vereins iſt von dem verdienſtoollen 
Herausgeber der eftnifhen Wochenſchrift Eeſti Poſtimees ausgegangen und 
entfprang dem Wunſch, den niederen Schichten der ſtädtiſchen Bevölker 
zung Dorpats, die hauptfählic aus Eſten beftchen, eine dauernde Möge 
lichkeit zu geben, zu beflimmten Zeiten zu einer anftändiger und bilden- 

den Erholung zufammen zu kommen. An einer ſolchen Moͤglichkeit bat es 
den betreffenden reifen in Dorpat bie in Die meuefte Zeit völlig geſehlt 
und es ift genugſam befannt, welches die Grhelungspragis der niederen 
Benölferung unferer Städte bisher zu fein pflegte. Um von ſchlimmeren 

Dingen zu [hweigen, erinnern wir nur daran, Daß ziels und gedankenloſes 
Pflafertreten für dieſe Klaſſe der Städter Die gemöbnlichfte Form gefelliger 
Grholung war, Gingvereine, Clubs, Leſezirkel für die arbeitende und 
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dienende Mlaffe gab es nicht. Bei folder Lage der Dinge erſchien es 
dem Herausgeber des Eefti Poftimees, Herin 3. W. JZannfen, wuͤnſchens⸗ 

werth und zwedmäßig, auch für diefe Klaſe der Mädtifben Bevölleruug 
einen Berein zu geieligen Zufammenfünften und bildender Erholung ing 
eben zu rufen. Aber auf welder Grundlage folte der Verein erfichen? 
Um den beabfihtigten Amed zu erreichen, mußte der Verein fo angelegt 
werden, daß einerfeits möglichſt viele Individuen in den Verein treten, 
andererfeits die Mitglieder fih and activ im Vereinsteben bethätigen 

fonnten. Beiden Gefidrspunften eutſproch der Gefang am beften und er 
follte daber die Grundlage des neuen Vereins bilden. Cine Erweiterung 
der Unterhaltungs» und Belchrungsmittel follte und fonnte dabei offen 
beißen. Herr Jannfen theilte feinen Plan geeigneten Perföntichfeiten mit 
und der Plan fand Anklang. Am 24. Juni 1865 traten 15 Stadt-Eften 
Aufammen, um einen DMännergefangverein zu bilden, Der Verein follte 
den Namen „Wanemuine* führen, um die Pflege des Gefanges als Haupt- 

zweck und Hanptbitdungsmittei des Vereins zu kennzeichnen. Den 15 
Suftern geſellten ſich bald noch 10 Mitglieder bei, fo daß die urfpräng« 
ficye Gefammtangabi der Bereinemirglieder 25 betrug. Die obrigfeitliche 
Anerkennung und Beftätigung der Statuten des Vereins durch den Herm 

Minifter'des Innern erfolgte am 27. Detober deſſelben Jahres. Damit 
der Leſer eiue Vorſtellung Davon babe, ans welchen Elementen der Verein 
gebildet wurde, machen wir hier das Gewerbe oder den Stand der 25 
Gründer nambaft. Es befinden ſich uuter ihnen: 2 Gärtner, 2 Doms 

diener, 2: Handlungsdiener, 2 Kleinhändter, 2 Galefactoren, 3 Arbeiter, 

1 Maurer; 1 Koch, 1 Fuhrmann, 4 Schneider, 1 Tiſchler, 1 Soldat, 

1’ Bimmerauftreicher, 2 Haubbeſihet und der Herausgeber des Gefti Poſtimers. 
Bon: zwei Grudern bat Einſendet das Gewerbe nicht ermitteln Fönnen. 

Da-der: Verein nad den Statuten nicht nur active Mitglieder, Sänger, 
ſondern anch paifive, Hörer, aufnimmt, fo wuchs er raſch. Am 24. Juni 
1866, zählte er circa 100 und am 1. Zebrnar 1867 dien 250 Mit 

glieder.) Das vorwiegende Gontingent lieferte die dienende Klaſſe, aber 
auch Handwerker; Kaufleute und andere Bürger eftnifder Nationalität, 
Sowie. Land» Gftew;. Banerwirthe und Dorfſchulmeiſter aus der Umgegend 
Dorpats;\ traten in dem, Verein. Die Lond-Eften bilden unter den gegene 

Worllegendet · Artiteb fts-gefehtieden- nad; Wahrnehmungen und Mittbetlungen bis 
auni he ebtuar DD. 
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und einen Spieltiſch geforgt. Auf dem Leſetiſch finden wir ale zur Zeit 
erſcheinenden eſtniſchen Zeitungen, verſchiedene eſtuiſche Bücher uud Die 

beiden (deuiſchen) Zeitungen der Stadt Dorpat, auf dem Gpieltifh das 
Tamenipiel und Domino. Auf dem Lande wohnende Mitglieder innen, 

in Grmangelung einer befonderen Einfahrt, in dem Vereinslocal einkehren 

und auch übernachten, 

Die Summe der Geldmittel, über melde der Verein dispenirt, wird 

durch die Anzahl der Mitglieder bedingt. Jedes Mitglied entrichtet bei 

der Aufuabme in den Verein die einmalige Zahlung von 1 Rbl. 50 Kop., 
fpäterhin 20 Kop. allmonatlih als Mitgliedsbeitrag. Wer drei Monate 
nad) einander feinen Vonatöbeitrag nicht gezaht bat, wird aus dem Verein 
ausgefchlofien, erkrankt aber ein Mitglied, dann wird von ibm für die 

Dauer der Krankheit fein Mitgliedsbeitrag verlangt. Aus der Bereinde 
faffe werden beftritten die Mieihe des Locals, Beleuchtung, Beheizung, 
die nöthigen Noten und Bücyer nebft Zeitungen. Die Muſit an den Mufit- 
abenden wird, wie ſchon oben erwähnt, durch Extrabeiträge bezahlt. 

Der Borftand des Bereins wird auf ein Jahr gewählt und beftebt 
aus acht Perfonen : einem Gefangvorfteher,, einen Gafavorfteher, einem 
Protocolführer, einem Defonomievorfteber und deren Eubflituten. Der 

Geſangoorſteher if zur Zeit zugleich Präiet. Der Vorſtand tritt nach 
Bedürfnig in Berathung. Ueber die Aufnahme neuer Mitglieder fimmt 
ein Bollotementcomite ab, der aus 20 Gliedern beſteht unt nad Stimmen, 
mebrheit entfceidet. Der Präjes bat 2 Stimmen, um bei Stimmen» 

gleihpbeit den Ausſchlag zu geben. 
Soviel über den Zwei, Beſtand und die Einrichtung des Vereins. 

Der Beſuch und die Theilnahme ſeitens der Mitglieder ift, fo weit die 

Wahrnehmung des Einfendes gereiht hat, ein lebhafte. Die Monatd- 

abende find immer ſtark beſetzt geweſen. Ueber Ordnung und Wohl 
anftändigkeit im Verein wacht der Vorſtand. Sichtbare Einwirkungen auf 

weitere Kreife der niederen Stadtbenölferung fönnen nach dem verhältnißr 

mäßig furzen Beftehen des Vereins natürlich noch nicht erwartet werden, 
aber ein wohlthaͤtiger und erfrenlicher Einfluß auf die Mitglieder ift nicht 

zu verfennen. Bor allen Dingen ift den Mitgliedern duch den Berein 
Gelegenheit geboten, in ihre Erholungsfumden mehr Mannigialtigkeit und 
Inbalt bringen zu können. Menſchen, die früber nicht recht mußten, wie 
fe ihre freie Zeit verwenden folten, und dann nicht felten der Gefahr 
ausgefept waren, auf leiptfinnige Wege fi) zu verieren, wiſſen jept, wo 
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und wie fle einen freien Abend oder eine müßige Nachmittagsſtunde zur 
bringen fönnen. Der Gefang wirft auf Sänger und Zubörer, auch in 

niederen Schichten der Gefellichaft, ohne Zweifel veredeind. Die Vorträge, 
wenn fle auch aus Mangel an geeigneten und bereitwilligen Kräften zur 
Beit mar felten flattfinden und bisweilen nad Inbalt und Form nicht 
ganz zwedmaͤßig, d. b. nicht immer auf die zunächftliegenden Bedürfniffe 
der Nereinsmitglieder berechnet erfheinen, find dennoch ein wichtiges Bils 

dungöferment. Außer dem unterhaltenden Werth gewähren fie den Zus 

börern Belehrung, Erweiterung ihres geiftinen Horigontes und Anregung 

zu geiftiger Befehäftigung und zum Naddenfen. Es iſt gewiß erfreulid) 
und anerfennenswerth, denn ein gemöhnlicher Zimmeranftreicher über die 
üblen Folgen des Branntweintrinfens und der Zrunkiudt überhaupt nach⸗ 

denkt und nachſorſcht und dann in dem Verein einen Vortrag über diefen 
Gegenftand hält. Bis jept find freilich die meiften Vorträge von den 
Ebrenmitgliedern, die gebildetern Kreifen angehören, gebalten worden, aber 

das eben angeführte Beifpiel des Zimmeranftreiher& berechtigt und zu der 
Hoffnung, daß fpäterhin auch andere Mitglieder gleichen oder ähnlichen 
Standes dem Verein folhe Proben ihres Denkens und ihrer Entwicke- 
fung mit Vortheil zum Beften geben werden. Selbſtverſtaͤndlich bleibt es 

dabei wünfdenswertb, ja nothwendiq, daß die gebildeteren Elemente, mie 

die Ehrenmitglieder, ihre Theilnobme und Vortraͤge dem Verein nicht ent⸗ 

ziehen, fondern wo möglich dieſe noch fleigern und erweitern. Nur dann 
Mind fichere und gelunde Fortſchritte in der Eutwickelung des Vereins und 

ein wahrhaft bildender Einfluß auf die niedere Stadtbevölerung zu er» 
warten. Der Leſetiſch iſt gewiß eine gmedmäßige Anordnung des Vereins 
und veranlaßt ſelbſt ſolche, die fonft nicht Luft oder Gelegenbeit zur Lectüre 

hatten, bisweilen in die Bücher zu bliden und ein zufäliger und neus 

gieriger Blick iſt bisweilen ein wichtiger und folgenreiher Moment im 

Leben des Menſchen geworden. Der geiellige Verkehr im Verein bringt 
Gedanfenanstaufh und diefer gegenfeitige Anregung, Ergänzung und Anse 

bildung der Mitglieder mit fih. Auch die Bormen des äußeren Auftretens 
und Etſcheinens verlieren allmählich ihren ungelenfen oder vieleicht auch 

toben Charakter und werden gefäliger und milder. Welche Eindrüde 

die Monats und Muflfabende auf die meiblihen Gäfte gemacht baden, 
ift dem Ginfender verborgen geblieben, aber zahlreiche Ginführungen bes 
rechtigen zu dem Schluß, daß die Abende ihnen gefallen. Sie werden 

von den angehörigen männlichen Mitgliedern in den Verein uud aus 
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demfelbeu ‚begleitet und Die Einführenden gazantiren für ihre Auftäudigfeit. 

Im Berein ſelbſt hertſcht ſtrenge Zucht und Gittlamfeit. Die Gelabr, 
daß einzelne Mitglieder bisweilen ſpirituoſen Werränfen über das rechte 

Maß zuivsechen, iſt vorhanden ; auch iſt dem Ginfender über wirklich voxe 
getommene Fälle diefer Art von einem Mitgliede geflagt worden, aber der 
Vorſtand rügt ſolche Sribeinungen ſtets und engreift zur Abweht derſelbe n 

geeignete Mafregela, au denen nörbigenfalls auch Ausſclichung ans dem 
Verein gehört. Der Spieltif mit feinem Damenfpiel und Domino iſt, 
mweun auch fein geiftreiches, fo doch immerbiu für wiele Mitglieder ein 

auziehendes Unterbaltungsmittel, 

Soll Cinfender zum Schluß ein Urtpeil für Den Verein und feine 
Zbätigfeit ausſprechen, fo muß er ausdrücklich bemerfen, daß er nur bie 

Monatsabende mit Gefangauffühtungen und Vorträgen aus eigener Au- 
ſcauung kennt. Das Uebrige iſt ihm nur durch Mittheilungen bekaunt. 

Er fieht ſich demnach in der Rage, ein umfaflendes und obfectives Uxtheif 
night abgeben zu können. Was er aber gehört und gefehen, hat ihn fehr 
erjreut und ift in obigen Mitteilungen enthalten. Das Vereinsweſen kaun. 
wie das Beifpiel in Dorpat den Einſender überzeugt Hat, gewiß und mit 
Vortheil zur Bildung der niederen Rädtüchen Bevölferung verwandt werden 
und es it zu mänfden, daß Die anderen Stäͤdie der Offfeepropinzen dem 
Beiſpiel Dorpats folgen, wenn und wo foldes noch nicht geiceben if. 
Dem Bernehmen nad) befteben in Reval feit einiger Zeit berei.s zwei 

eſtuiſche Gejangvereine, eine „Revalia“ und eine „Eftonia”, aber über ihre 
Drganifation und Thätigkeit iM dem Einfender und, wie er verwuthet, 

aud dem Publicum außerhalb Revals nichts Näheres an Obren gelonumen, 

Es wäre aber gewiß nicht unintereffant, wenn man Genaueres über fie 
erfüpre. Solche und ähnliche Nachrichten über das Volkoleben in Stadt 
und Land föunen vortrefflich zur Orientirung dienen über Zuſtände und 
Bedürfniffe des Volles, Was ale gut und heilfam erfunden wird, das 
fan dann empfohlen, befördert und verbreitet, was ſich als ſchlecht oder 
unpraftif erwielen bat, dagegen befeitigt oder vermieden, und was noch 
gänzliy fehlt, von Kundigen, Bermögenden und Berufenen angeregt und 
ins Leben gerufeu werden. Dem Wanemuine iu Dorpat aber wünſchen 

wir unterdeffen das befte Gedeiben. & 

Nachtrag von der Redaction. Diele intereffanse „Mittpeilung 
aus Dorpat“ peranlaßte uns in Reval über die dem „Wanemuine“ ver⸗ 
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gleichb aren Beſtrebungen auch diefer Stadt nachzufragen. Der Gefäkipfeit 
eines dortigen Gowreipendenten verdanken wir die ſolgenben Auskünfte, 

In Reval beſtehen zwei eſtuiſche elangvereine: „Revatin" und „Eftonin“' 

mit Namen. Der crfte, im Jahre 1863 geftiftet, bat ſich die Pflege des 
Geſanges in gemifhtem Eder zum Ziel geiept, der zweite, deſſen Begrüns 

dung: in das Jabr 1865 fällt, cultwirt ausfchlieglih den Mätmergefang. 

Wie beido Vereine nicht der Auregung von aufen her ihr Entftehen vers 

dauken, fondern das eigenfte Werk ihrer ausübenden Mitglieder find. fo 
baben fie ſich bißber ihren uriprüngligen Charakter zu bewahten gewußt. 
In Revat haben dh ziemlich ditfelben focialen Elemente zuſammengefnnden 

wie in Dorpat: Diener der Behörden, Clubs und Schulen, ferner 1 Handels’ 
treibender Bürger, 1 Schulmeiffer, 1 Küfter und verfciedene Gewerker 

eftniiben Stammes. Der Verein „Revalin” befteht aus 36 amsfibenden 

Mitgliedern (17 maͤnnlichen und 19 weiblichen) unter der Leitung des Cautors 

an der Garlsfirhe Warenberg, eines Eften von Geburt. Der Verein 

„Eſtonia“ zählt 22 active Mitglieder und wird in muſilaliſcher Berichung 

von dem Mufiflehrer Bergmann dirigirt. Beide Vereine fingen in 
eſtuiſcher Sprache; die Ueberfegungen der betreffenden Tegte rübren zumeift 
von einem Qereinsgliede ber. Die gefanglicen Webungen werden eifrig 
und, wie die öffentfijen Aufführungen beweilen, auch mit Erfolg betrichen. 
Der Geſang ſelbſt zeichnet ſich durch rbytmiſche Feftigfeit, reine Intonation 

und Sicherheit aus. Auf die feineren Nüaneirungen im Vortrage muß 

ſelbſtverſtaͤndlich von vorn herein Verzicht geleiftet werden, da fle eine 

höhere muflfalifpe und allgemeine Bildung vorausfegen. Begreifliber- 
weife werden zumeift leichtere Compofitionen, in der „Revalia“ vorwiegend 

tirchlichen Eiyles, in Uebung genommen. Iudefien hat der feptgenanute 
Verein zu miederbolten Malen das „Dalelujab“ aus Händels „Mefflas“ 
vräcife, fräftig und nicht obne Schwung gelungen. 

Beide Vereine buldigen entſchieden der rein muflfalifhen Tendenz. 
Die Erftrebung weiterer, auf Bildung und edle Vergefelicbaftung gerichteter 
Biele liegt ibnen zur Zeit noch fern. Grund zur Klage dürfte bierin nicht 
zu finden fein. Je bedenflicher in vielen Fällen ein zu ſchuelles Vorgehen, 
die Zerlplitterung noch ungeübter Kräfte bei der Löſung verſchiedenartiger 

Aufgaben ift, defto mehr wäre zu wünfchen, daß einftweilen noch die Muſik 

allein ihre civilifatoriihe Kraft am den neuen Jüngern böberer Gultur 
bewähre und daß erft allmaͤhlich in die Bahnen erufterer Vereinsthätigfeit 

eingelenft werde. Es ift nicht zu bezweifeln, daß aud ohue fünftliche 
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Erwegung zu rechter Zeit der Drang dazu unter den Mitgliedern ſelbſt 
fich geltend machen wird und diefe fodann ohne. fremde Hülfe, wie bisher, 

böhere Güter recht zu vllegen und, als ihnen eigen, auch recht zu [häßen 

wiffen werden. 

Es ift hier vieleicht am Plage, an die anmutbige Epiſode des legten 

Gefangfeftes in Reval zu erinnern, deren Held der eſtniſche Gelangverein 

vom Paftorate ©. Jürgens war. Dort hatte man es mit echten Bauern 

au thum. Mag au der Enthuſtasmus bei ihrer Begrüßung mit auf 
Rechnung der Neubeit der Sache und der Nationaltrabt zu ſehen fein — 
immerhin wird kaum einer der vielen funftgelibten „Sangesbrüder* nicht 

wohlthuend und erfrifchend berührt worden fein von den heilen und unge 

fünftelten Tönen, mit denen jene Naturfinder unter die Elite des Dilettan⸗ 

tismus traten. 
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Wir nebmer aus der in dem erſten Auffape dieſes Heftes enthaltenen 
Verweiſung auf das Lorenz Steinfhe Werk über Staatsverwaltung, 
Veranlaſſung, bier mit einigen Worten die Bedeutung deflelben hervor - 
aubeben. Es führt den Titel: „Die Verwaltungstebre” und bisber find 
drei Theile davon bei I. G. Cotta in Stuttgart (1865-67) erſchienen. 
Hatte der erfte Tpeil fi zur Aufgabe gefeßt den Begriff der vollziebenden 
Gewalt feftzuftellen, jo enthält der zweite neben einem der Geſchichte und 
Svſtematik des zu behandelnden Etoffes gemwidmeten Excurſe den Anfang 

dee fpeciellen Theiles, das Bevoͤllerungsweſen betreffend und fährt der 
dritte mit einer Darftelung des Geſundheitsweſens fort. 

Muß ſchon der unendlich reihe Stoff der zum erflen Male in dieſem 
Umfange uud diefer Vollſtaͤndigkeit joftematilh in den Rahmen eines Buches 
zufammengelaßt erſcheint, Jeden an dem Fortſchritt der Staatswiſſenſchaften 

Teilnehmenden intereffiren, fo iſt dies ned) mehr in Verbindung mit dem 
Namen des Verfaſſers der Fol. Obgleich Lorenz Stein durchaus nicht 
zu den gefeierten publiciſtiſchen Größen des Tages gehört — denn er ift 
Katbolik, Defterreiher”), Schutzzöllner und fein Styl zeichnet ſich keines- 

wegs durch Durfictigfeit und leichte Verſtaͤndlichteit aus — fo iſt er 
in den Augen derjenigen Wenigen, die mehr von ibm willen, ale daß 
„dieſer deutſche Profeffor einige unlesbare Bücher geſchrieben hat“, feines 
originellen und tiefen Geiſtes wegen aufrichtig geſchähzt. In einer Zeit, in 
der die beſten Köpfe e6 nicht verfchmäben ibre Kräfte dem populären 

*) Dogteich unfprängfich Schletroig-Holfteiner und Protefiant. Die bänifche Reaction 
von 1849 vertrieb Stein von feinem Kieler Leheituhl und aus feiner Heimat; er fand Yuf- 
nahme in Defterreich und iſt jpäter zum Katholiciomns übergetreten. 
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Biederfäuen wahrer und unmahrer Gedanfen zu widmen, iſt e8 immer 
erfriſchend einen Mann zu finden, der weitab von den landläufigen Pfaden 
die Wahrheit um ibrer felbſt wegen fucht — und findet, würden wir gerne 
binqujepen, wüßten wir uns nicht zu häufig im Widerfprud mit dem 
Verſaſſer. Wie dem aber and fein mag, ein Steinſches Buch wird Nie» 

mand obne Anregung, ohne neu eröffnete Perfvectiven, endlich obne jene 
tiefe Ehrfurcht, die ale wahre Begeifterung für die Wiſſenſchaſt dem Lefer 
unwillfürlich nadläßt, wieder aus der Hand legen, wenn er ſich überhaupt 

die Mühe es zu leſen nicht vetdrießen läßzn Trop feines unftreitigen 

Geiftreichthums, feiner häufig ſtaunenswerthen Gelebriamfeit, feiner tiefen 

pbiloſophiſchen Bildung , feines weiten Blickes und feiner aus dem Hergen 
fonmmenden Hingebung für feinen Stoff, iſt Gtein dennoch einer der an 
wenigften nefannten Schrütfteller der Gegenwart, den die meiften gar vicht 
leſen, ober wenn fie es thun und ihn Dabei vieleicht um feine beften Ges 
danfen plündern, doch glauben, über Die Achſel anfeben zu Dürfen. Woher 
kommt da? Suchen wir uns diefe Erſcheinung zu erklären! 

Jede Zeit bat ihr Stedenpierd, aud auf wiſſenſchaftlichem Gebiet. 
Bir derſtehen hierunter nicht allein, daß jede Zeit beſtimmte Wiffenzweige 
vorzugoweiſe pflegt, daß fle in ihren Forſchungen mtr von beſtimmten 
Gedanken ausgeht, ſondern auch, daß ihr eine befondere Methode bei ihren 

Forſchungen, eine beffimmte Darftellung der gewonnenen Refultate eigen iſt. 
Die Signatur für die Wiſſenſchaft der Gegenwart dürffe eiue naturwiffen» 
ſdafttiche fein. Denm vorzugöiweife merden in ihr die mit der Natur 
zufammenhängenden Wiflenszweige erforſcht; die Negation aller Autorität 
ift bierbei der Ausgangspunkt, die Indnetion Die herrſchende Methode, 
allgemeine Verftändlihfeit die Form der Darftelung. Und mebr nod: 
gewiffe den Naturwiſſenſchaften enttonmene SKategorien beherrſchen bie 
gelantmte Wilfenfhaft der Gegenwart, Stein num gebört feiner Anlage 

und feiner Bildung nadr durcaus einer früheren Zeitr ichtung an. In der 
Schule der Epigonen umferer großen Philoſophen, namentlich Hegels auf⸗ 
gewachſen, und weil er ein mehr fyntbetifher als aualytiſcher Kopf ıft, 
verführt er durchgängig mehr deductiv als inductiv: felbſt mo er die 
Refultate der modernen Forſchung im fi aufnimmt und fle auf ſtaats⸗ 

wiffenfchaftliiem Gebiet zu wermerthen fucht, wie dies mit dem Begriff 
des Organismus, den er zum Ausgangepunft feiner ganzen Staatslehre 
macht, der Fall iſt, wird er feiner Methode nicht untreu. Go bezeichnet 
Steius wiſſenſchaftliche Eziftenz eigeutlich einen Proteft gegen die ganze 
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moderne Strömung. Dieſem Umſtande iſt es denn wohl auch zuzuſchreiben, 

daß unſere Zeit wenig Sinn und Empfänglickeit für dieſen immerhin 

bedeutenden Mann und feine Vorzüge zeigt, obgleich er ſich, foweit fein 
beterogenes Naturell es gefattet, ibre Mefulrate mit einer immerhin ber 
mwunderswertben Biegfamfeit angeeignet hat. Denn nicht nur iſt er den 
naturwiſſenſchaftlichen Kategorien umferer Zeit nicht fremd: mas ihn vor 

feinen philoſovbiſchen Lehmeiſtern beſonders vottheilhaft auszeichnet, iſt die 
liebevolle Verſenkung in den vofltiven Gtoff, ſei er nun geſchichtlich, 
ſtatiſtiſch oder geböre er der modernen Geſetzgebung an. Das aber ift 
es was bei Steins philoſophiſcher Aulage feinen Arbeiten den großen Reiz 

giebt, daß er mit weitem , die Gribeinungen der Gegenwart ſowobl wie 
der Vergangenheit überfdauenden Blid uns immer den ganzen Entwides 
lungsgang der. Menſchbeit im Zufanmenhange vor das Auge führt. Daß 
id) ibm biebei der reiche pofitive Stoff unter der Hand zur Bormel 
geſtaltet, ift ein Ueberbleibſel derjenigen Metbode, deren Derrſchoft in jeine 
Jugendzeit fält und von der er ſich mit jedem feiner Werfe immer mehr 

emaneipirt, 
Jedenfalls ift Stein tro feiner vielen Fehler einer der reichftbegabten 

und gelebrteften Publiciften der Gegenwart, der gleichlam anf der Grenze 
zweier wiſſenſchaftlicher Perioden ſtehend, ibre Vorzüge mit einander zu 

verbinden ſucht, freilib nicht obne am beider Feblern Theil zu haben. 
Seine Anfgabe bezeichnet er mit des alten Feuerbach Worten dahin, daß 
das Befte, mas der Meunſch zu leiſten vermag, nicht in dem befteht, mas 
er ihut, fondern in dem, was er im edlen und tüchtigen Geiſtern anregt, 
Und wenn wir aud nur Die Anregung in Anſchlag bringen, die Stein durd 
feine Lebre von der Gefelihaft und ihrem Verhältnig zu den Staats» 

formen dem unftreitig bedeutendften Pubticiften der Gegenwart, der noch 
immer feinen ebenbürtigen Kritifer vergebens erwartet, Rudolpb Gneift 
gemäbrt hat, fe müßte das uns Jüngere, denen Etein vielfach jremdartig 

und ſchwerfaͤlig erſcheint, wenigftens von einem übereilten Urtbeile abbalten 
und zu einem ernſteren Studium feiner Werfe anfpornen. Daß Stein 

dann in Gneift Buch über England vielleicht mehr zurüdempfangen, als 
er ibm gegeben, hindert den großen Kenner des englifhen Staatsweſens 

nicht, in einem in der Öfterreihiihen Wierteljabrsichrift diefes Jahres ab» 

gedrudten Brief ſich mit Anerkennung über die Berdieufte und mit pietäts 

voller Rüdfiht über Die Febler der Steinſchen Verwaltungsfehre aut 
zuſprechen. 

Baltifche Mohatsfchrift, 8. Jahtg.Bd. XVI, Heit 1. 6 
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Bir glauben fomit allen denjenigen, denen es mit dem Studium der 
Staatswiſſenſchaften Ernft it — und nur diefen, nicht politiſchen Dilet- 
tanten — das jüngfte Werk Steins als anregend und lehrreich, wenn auch 
ſchwierig und zeitraubend empfehlen gu müſſen und wollen unferen furzen 

Hinweis, der mit Nichten den Anfpruc auf eine Beſprechung des Buches 
machen kaun, mit den begeifterten Worten des Verfaſſers über die Aufgabe 
der Bermaltung (chließen: „Wohin wir biiden“, fagt er am Schluß feiner 

Vorrede des zweiten Zheild, „tritt uns eine, alles Andere überragende 
Thatſache entgegen. Auf aflen Punkten arbeitet Die Welt dahin, die niedere 

Kaffe dur ein immer fteigendes Maf von Opfern zu beben, die fle der 
böheren auferlegt; und wunderbar, diefe Opfer, Die die leftere bringt, 
werden in ihrer Hand zufegt zum Segen und Genuß für fle felber. Am 
Horizont unferes menſchlichen Gejammtbemußtfeine fteigt die nod unklare, 
nod durch rohe Intereſſen und finnverwierte Auffaſſung verfehrte und 

dennoch der Gottheit entftammende Erkenntniß herauf, daß die erfte Ber 

dingung alles irdiſchen Glüds und aller menfehlicen Vollendung des Ein- 
zelnen das Giück und die Vollendung des Anderen fei. Bir wagen das 
nicht zu feugnen, aber wir wagen das aud noch nicht zu wiffen, und 
während wir alle Eingelne zaudernd und unfiber vor diefer Erkeuntniß 
ſtehen, gebt jene Wahrheit, rubtg im Kleinen und Naͤchſten zunächft arbeitend, 
ihren mächtigen Gang. Sie baut Schulen für die niedere Kaffe, fle 
errichtet Kranfenhäufer, fle ſtiftet Vereine, fle fordert für fie Credit und 

Hütfe, fle forgt für ibre Gefundbeit, fie lichtet ihre Häufer, fie pflanzt ihre 
Gärten, fie giebt Wafler, fle gieht Brod, fle ruft alle Befigenden herbei 
zur Theilnahme an allem Veredelnden, Bildenden, Erbebenden, fie macht 

die eine Kaffe verantwortlich für die ruhige aber fichere Cutwickeluug und 
Hebung der andern, und mas mir als die hädfte ariftlihre Pflicht ver- 
ebren, die thätige Liebe des Einen für den Andern, das erhebt fie wit 

oder ohne Mar formulirtes Bemußtfein zunächft im Namen des Ynterefies 

zur Pflicht der gefellfhaftliden Ordnung. Und der große Organismns, 
durb den fie diefe Pflicht erfüht und der umabläffig thätig in in allen 
feinen Organen, das ift die Verwaltung.“ 

Bon Heern Paſtor Müller zu Saufen erhielten wir die folgende 
Bufendung: 

„Die „allgemeine Zeitung des Judenthums“ hat fid in der Perfon 
ihres Herausgebers, des Herrn Rabbiners Dr Pbilippfon in Bonn 
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bewogen gefühlt, meine in der Baltiſchen Monatsfhrift (Zuniheit 1806) 
niedergelegten „Ghbarafteriiit des modernen Judenthums“ einer Kritif zu 

unterziehen und zwar, wie der Derfafler ansdrüdlid bemerkt, anf Mufr 
forderungen bin , die ihm von feinen Frennden aus Rußland zugekommen 
find, Ich würde mich nun nicht weiter veranloßt fühlen, auf dieſe Kritik 
einzugeben, wenn dieſelbe nicht eine fürmlice Herausforderung meiner 

Perſon ſowohl, ald meiner in jeuer Arbeit niedergelegten Anfichten enthielte. 

„Antnüpfend- daran, Daß ich behauptet babe, in einem „chriſtlichen“ 

Staate fönnen die Juden nicht Diefelben Rechte mit den chriſtlichen Staater 

bürgern genießen, will uun der Herr Rabbiner die Anfrage au mid) 
geftellt.-baben, welden Staat id denn für einen „chriſtlicheu“ aniebe; 
ex müfe.mich auffordern diefe Frage zu beantworten: „er bat geſagt — ſo 
beißt: es über mich in der angeführten Zeitung Nr. 16 — die Juden kdunen 

nicht Bürger des chriſtlichen Staats werden, wo diefer ned befleht, und 
ſo gebe er ung Antwort, welhen Staat er meint. ‚Schweigt er, fo 
weiß er feinen folden und dann hat er ſich eben ſelbſt widerlegt, was 
glücklicher Weife Niemandem ſchadet und Niemanden migt.” — In Folge 
Diefer, Herausforderung und in Anbetracht defien, daß die Zeitung, welche 
jene Provockrung enthält, auch von uuferu infändifchen Iuden gelelen wird, 
bin ich bexeit, den mit zugeworjenen Fehdehaudſchuh aufzunehmen. und 

dem-Herzu Rabbiner, die gewünſchten Auskünfte zu geben. Ich kann ine 
deffen dieſes nur bedingungsweile thun, und muß. zu vor den Gern 

Rabbiner, Dr. Philippſon in, Bonn erfuchen, Öffentli Kin ‚der von ihm 

herausgegebenen Zeitung) zu. erflären, daß er ib in der, Polemik oder 
Antwort, die fib--zweilelschne an meine Erwiderung anfhliehen wird, 
nicht „bloß. aller perſonlichen Bemerkungen und Ausfälle enthaften, ſondern 

auch in der ſachlichen Darftellung nicht den. gleichen bittetn und leiden ⸗ 

ſchaſtlich / gehaͤſſigen Tou anſchlagen wolle, der. ſich durch die ganze Kritik 
meiner Arbeit, hindurchzieht. 

uBür. Dies Nicptlefer; ‚der „Zeitung des. Judenthums“, vielleicht. auch 
für ‚den, Hexen Herausgeber fetbft, ſehe ih mich genöthigt, die von mix 
geftellien Bedingungen bier noch weiter zu begründen, . Ju. die, Kategorie 
der meiner Meinung, nach füt Männer, die Anſpruch auf Bildung und 

Usbanität- im, Ausdruck ‚machen, gänzlich unerlaubten perjönlichen Ausfällen 

gehören ‚aber: Stellen. wie folhe:,.„Derz Müller ift ein fanatifcher Breund 

der Judenbelehrungsgeſellichaften wir willen nicht: ob aus freien. Stüden, 

oder ob er im Solde ‚einer ſolchen Gejellihaft ‚geftauden“,.— ‚oder, au 
6* 
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folgender Paſſus, der in bedenklichet Weife die Grenzen des Anftaudes 

überfchreiten dürfte: „Herr Müller wird es uns nachlehen, wenn wir ihn 

immer kurzweg fo tituliren oder gar uut Herr M. fagen, nicht aber „Bert 
Paſtor Müller zu Saufen in Kurland“, Wir hun das nicht bloß der 
Kürze wegen, fondern aus dem Grunde, um ihm zu zeigen, daß wir 
3. Moies 19, 17 und 18 treu befolgen. Herr DM. nennt une immer den 
„Reformjuden", „Reformrabbiner" u. ſ. w. Wir fönnten uns num ver— 
Teiten laſſen, ihn „Mifflonspaftor“, „Pietiſtenpaſtor“, „Muderpaftor“ 

u. ſ. w. zu betiteln, darum halten wir uns nur an feinen ehrlichen Namen 

Müler,-!! Bas nun ferner den feidenfhaftlich-gehäffigen Ton der Krittf 
des Herm Rabbiners Pbilippfon betrifft, jo macht gwar der Herr Rabe 
hiner mir gerade den Vorwurf, ih und „meine Amrögenoffen“ follen gegen 
das moderne Judenthum gehäffig gefinnt fein und jeden Schritt defjelben, 
wo es fi um Ringen nad Klarheit im Judenthum bandelt, mit Feind» 

feligteit anfehen. Bon „Beindfeligfeit* aber gegen Das alte mis neue Zudens 

thum fann bei denen nicht Die Mede fein, Die jenes Wort ihres Herrn 

und Meifters zu beberzigen ſuchen „Water vergieb ihnen, denn fie wiſſen 
nicht, was fie thun“;"es handelt ſich nur darım, den Anmaßungen des 
modernen Judenthums, das in religiöfer, fittlicher und ſocialer Beziebung 

der Führer der Menſchheit fein und werden mill, zu begegnen und etwa 
Aeugerungen mie 3. B. diefe (Allg. Zeitung des Zudentb., Nr. 45, 1866), 
daß durch die Geſtattung der Freizügigkeit der Zuden in Rußland dieſe 
als Pioniere und Vermittler der Gultur im noch nicht cultivirten 
Kändern verwendet werden“ würden — einfach zurückzuweiſen. Ich babe 

durch meine „Charafteriftif des modernen Judenthums“ nicht eine ftaatd- 

dlonomiſche Beleuchtung der Judenfrage geben, jondern mur diefe Anfprüche 
des modernen Judentums charalteriſiren und einfach die unüberhrüdbare 
Muft zwiſchen Judenthum und Chriſtenthum darftellen wollen, da es mir 
ſcheint, als ob chriſtlicherſeits dieſe Kluft oft als gar nicht vorbanden an 

gefehen wird und auch jüdiſcherſeits nur ein Friede zwiſchen Zudenthum 
und Chriſteuthum proclamirt wird, von dem ſchon Jeremias fagt: 

„Iriede, Friede, und ift doch fein Friede”. Herr Dr. Philippfon meint 
aber, ich hätte das nur in „gebäffiger Abſicht“ getban und glaubt fh 

dadurch entfepufdigt, das Gleiche thun zu fönnen, Im der That, die 

Kritik des Herrn Rabbiners muß im einer böſen Stunde abgefaßt fein und 

fteht in ungünftigem Gontraft mit der Arbeit feines Mitauſchen Eollegen, 

die nur ausnahmsweiſe den würdigen Zon einer wiſſenſchaftlichen Abhandlung 
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vermiffen ließ. Im den ſachlichen Auslaffungen des Herrn Rabbiners wird 
nicht bloß die Judenmiffion aufs nene angegriffen, die „Ad durch fich felbft 
und Die ganze Welt gerichtet“ babe, aud die Griſtliche Kirche felbft muß 
zu verfehiedenen Malen berhaften: „wir bilden feine Befebrungsgefell- 
ſchaften, um Ghriften zu Juden zu machen — fo ergebt ſich der Herr 
Rabbiner — wir find feine Glieder einer ecelesin militans, unfer Feld 

iſt Die Durchſorſchung des religidien Gebiets.“ Auch meint der Herr 

Verfafer fehr richtig, für mich fei Die ganze Seele des Chriſtenthums der 
Glaube an den perfönliben Meſſias, während die modernen Juden jeden 

Tag mit der Nafe darauf geftoßen würden, daB man nur an ein Meiftase 

reich glauben fönue, welches noch lange auf ſich warten laſſen werde. 
„Doch genug dieſer Anführungen. Ich kaun fhließlih dem Herrn 

Herausforderer nur erwidern: sine ira et studio — dann fehen wir und 

auf dem Kampfplage wieder, wo nicht, fo werde ich verſuchen zu ſchweigen 
amd beffe jene Herausforderung: fhmeigt er, fo weiß er feinen folden ıc. 
in aller Rube verſchmerzen zu fönnen.“ — 

Zu diefer Neußerung des Herrn Paftor Müller bat die Nedaction 
hinzuzufügen, daß fie ihrerſeits auf eine Potemit mit der „Algen. Ztg. 
des Zudenthums“ jedenfalls verzichtet, obgleih nur Die erfte Hälfte des 
betreffenden Artikels diefer Zeitung gegen Herrn Müller, die zweite aber 

direct gegen die Medaction der Baltiſchen Monateihrift gerichtet if. Deun 

ſowohl eine eingebendere Vertbeidigung unferes „materialiftiichen oder 

pantheiſtiſchen Standpunfts" (wie Herr Dr. Philippion in Bonn ihn bes 

zeichnet) gegenüber der prätendirten alleinigen Wernunftgemäßheit der 

jüdifhen Schöpfungstebre und des Judenthums überhaupt, ald auch eine 

weitere Ausführung der aud von uns in Nebereinftimmung mit Herrn 
Paftor Müller gebegten Anſicht, daß die maderne jüdiſche Theologie (die 
des fogenannten Reformjudenthums) welensverwandt fei mit Dem chriſtlichen 
Nationalismus und daß die eigentlihe Wurzel beider Griheinungen ganz 
außerbalb wie des Ebriftenthums fo Des Judenthums in der modernen 

Naturwiffenichaft nnd den durch dieſe bedingten neueren philoſophiſchen 

Spftemen zu fuchen fei — alles Diefes und was Damit zufammenhängt 

glauben wir uns, wenigftens jegt und bier, erfparen zu dürfen, Ein Mal 

mochte auch der Discuffton über die theologiſchen Grundlehren des modernen 

Judenthums in der Baltiſchen Monatsicrift Raum gegeben werden, 
eigentlich aber Liegt diefes Thema und ferner. Weſeutlich zu dem Pror 
gramm unferer Zeitfprift gebört nur die Verbefferung der ſocialen und 
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politiſchen Lage der Juden, ihre Heranziehung zu beffern Bürgern, als 
fie bis jetzt in Rußland find, und in lepter Inſtanz die vollftändige Aus- 

gleichung ihrer Rechte mit denen der übrigen Landeöfinder. Wit geben 
nicht zu — und bier ſtimmen wir mit Herrn Müller nicht mehr überein — 

daß dieſes politiihe Emancipationswerk unmöglich gemacht werde durch 

irgend welche religiöfen Vorftellungen oder theologiſchen Syfteme der Juden 

überhäupt; wir denfen aber, Daß daſſelbe allerdings behindert mird 
durch gemiffe Lebensgewobnbeiten und den niedrigen Bildungsgrad unferer 
Zuden insbefondere, und wir empfehlen daher die in dem erften Auffatz 
diefes Heftes gemachten Vorihläge zu einer erziebenden Judengeſetz ⸗ 
gebung der weitern Erwägung. Für Diefes Thema mird die Baitiſche 
Monatsſchrift immer Raum haben, 
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dur Situation. 

Gaentdamliche Gerüchte gehen durch die baltiſche Luft. Cs ſoll im 

Berfe fein, den Bereich des ruſſiſchen Spracgebrauchs auf Koften des 
bisherigen deutfen zu erweitern. Drei Maßregeln in diefer Richtung 
werden genannt, ohne daß noch eine amtliche Veröffentlichung darüber 
erfolgt wäre: erſtens die Gründung einem ruffifhen Gymnaflums in Riga, 

qweitend die Einfübrung des Auiflfihen als Unterrichtoſprache für das Fach 

der allgemeinen Geſchichte probeweiſe in einem nuſerer deutihen Bumuaflen, 

drittens die Ausdehnung des Rufflichen als Geſchaͤſtsſproche in verſchiedenen 
Kronsbehörden auch über folhe Zweige ihrer Shriftführung und ihres 

Shriftwechfels, für welche bisher das Deutfe üblib war. 

Der ermähnte Mangel einer viflielen Kundgebung in der Preffe 
macht, daß vorläufig noch allerlei ſchwankende Angaben über die befondern 

Modalitäten und die Tragweite der einen oder andern diefer Maßregeln 

umlaufen. So z. ®. glaubte die Mosfauer Zeitung leptens zu wiflen, 
daß der rufflihe Geſchichtsunterricht nicht bloß in ein Oymnaflum und 

nicht bloß probemeife, dafür aber fürs Erſte nur in die oberften Klaſſen 

aller unferer Gymnaflen eingeführt werden folle. Zu den meiften Zweifeln, 
Bragen ımd Beängfigungen aber veranfaßt natürlich Die Dritte der ermähne 
ten Maßregeln. Unfere althergebrachte und auch ſtaatsrechtlich befeftigte 

Rebensgewobnpeit war es, daß in allen hiefigen Provinziaibebörden nichts 
als ibr Schriftwechſel mit den übergeordneten Stellen des Reicheregierung 

ruſſtſch zu fein hatte. Wenn in neuerer Zeit die Zell» und Poftämter und 
in neuefter der Domänenbof dem ruffliben Schriftweien größeren Raum 

gegeben haben, fo blieb die Wirkung davon wenigftens auf engere Lebeuns ⸗ 
freife beihränft; wenn aber num auch in der Givilobervermaltung, in den 
Gouvernementöregierungen, in den Gameralböfen u. j. m. durchgängig oder 
auch nur vorzugäweile rufflih geiprieben werden fol, lo werden davon 
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faͤmmtliche Fäden unferes provinzialspofitiiben Nemenfuftems betroffen 

werben nud man fragt ſich mit Schreden, wie wohl eine ſolche Maßregel 
durcführhar fei und welches ibre Folgen fein würden. Deun fiber ift 
es, daß ein bedeutender Theil unferer erprobteften Beamten wegen mans 

geinder Spracfertigfeit fofort den Staatsdienft verlaffen müßte und auch 
nit aus dem gegebenen einbeimifden Perfonalbeftande zu erlegen wäre. 
Ber aber fine an ibre Stelle? Dbne Anmaßung dürfen wir fagen, 

daß unfere baltiſche Beamtenſchaft an Ebrenbaitigfeit und Zuverläffigfeit 
der des Übrigen Reis im Durchſchnitt bei weitem voranfteht, und würden 
es denn von der dortigen gerade die beſten Glemente fein, die man fich 
zu verfhreiben vermöchte? Gebr wahrſcheinlich würden die plötlich in 
größerer Maſſe „Uebergefübtten“ nod ganz andere Dinge als nur Die 
Unpefanntfebait mit den eigenthüͤmlichen ocalverbältniffen zu uns importiren, 
Dbne Zweifel aber fönnte mır Verwirrung und Geibättstäbmung in allen 
Begiebungen der Dberbebörden. zu deu ihnen untergeordneten Organen der 
vrovingiellen Selbftvermaltung die Rolge fein. 

Wenn diefe Maßregeln wirklich beſchloſſene Sache fein follten, jo glauben 

wir nit, daß die damit verfnüpften Schwierigkeiten und Mihwirkungen 
von den oberſten Leulern unferer Staatsgeſchicke gang verfannt werden, 
vielmehr Daß fie diefelben mit Bewußtiein, einem böbern Zwecke zu Liebe, 

mit in den Kauf nebmen wollen. Die Tendenz zur möglichſten Aifimilation 

der dem altruffiiben Stammlande beterogenen Annexe ift nun einmal zur 
Leidenſchaſt der Preſſe und ibres Puhlicums und, wenn auc in mäßigerem 
Grade, zur ausdrüdlihen Darime der Regierung geworden. Dem Poſtulat 
eines einheitlichen Nationalbemußtfeins follen die wenn auch verbrieften 
Sonderrechte der betreffenden Gebiete zum Opfer fallen und and die 

” Sprade, die in ihnen feit dem Beginn ibres geibictlihen Lebens ale 
öffentlichen Beziebungen beberrfbte, ſoll wenigftens aus dem Gefeß und der 
amtlichen Werbandlung verſchwinden. 

Wer, der fih, wir fagen nicht auf den rujflichen, fondern nur auf 
den weltgeſchichtlichhen Standpunft ftelt, vermag Die wenigftens relative 

Berechtigung eines ſolden Poftulars für jeden Staat, der wirklich dieſem 
feinem Begriff entforicht, in Abrede au flellen? Wir wenigftens, in der 
Baltiſchen Monotöfhrift, baben diefes Recht im Princip immer anerkannt 
— nur zugleib auch an die Grenge erinnert, über welchet binaus daſſelbe 
in das ſchreiendſte Unrecht übergebt. Diele Grenze aber liegt da, wo das 
Poſtulat der ſtaatlichen Einigung mit dem der menfchheitliben Cultur übere 
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haupt in Conflict geräth. Es iſt innerlich unſittlich und in den meiften 
Fällen auch unerreichbar, die politiihe Gleichartigkeit eines Staates auf 
Koſten eines weientlihen Culturrüchſchritts in einem Theile defjelben zu 

erzwingen. Zu erzwingen ift in folder Sache überhaupt fehr wenig; 
das eineitlihe Nationalbewußtiein muß id, Tas der Staat überhaupt 

darnach ift, von felbft machen, als eine natürliche Folge der Anziehung 
fraft, welche die überwiegende Nationalität auf die mit ihr verbundenen 

tleineren ausübt. Diele Anziebungsfraft aber ſteht in ditecter Abhängigfeit 
wicht nur von dem Verhaͤltniß der in Betracht fommenden Mafjen, fondern 

auch von dem ihres beiderjeitigen Gulturgrades. Iſt die durch ihre Maffe 
überwiegende Nationafität zugleich die höher civilifiete, fo erfolgt die An— 
abulichung mit dem beften Willen der Beteiligten jelbit, weil jeder Einzelne 
den Ucbergang in die berricbende Nationalität für Gewinn und Ehre erachtet, 
während auch die Meinfte Benölferungsgunppe ihre Sondertbümlichfeit feh« 
zubalten pflegt, falls fie dutch das Aufgeben derjelben ſich culturlich zu 
degradiren glaubt, 

Es würde uns num nur übel anftehen, unferer feit drei Jahrhunderten 

jo oit unterbrodenen und jo vielfach bebinderten baltiſchen Eulturentwider 

lung uns allzu ſebt zu überbeben; aber immerhin erlaubt muß es uns fein, 
in manden nicht unweſentlichen Stüden dem übrigen Rußland uns über: 
legen zu Fühlen und — was die Hauptfade ift — den vermittelft der 

Sprace gegebenen directen Zujammenbang nit der Cultur eines der ente 

wickelſten Houptvöller des jepigen Europa als das wichtigſte Erbſtück 
unſerer ganzen Geſchichte bochzuſchäßen. Eiuſt, wenn Rußland wirklich 
den Weiten eiugeholt haben und namentlich hinter Deutſchland nicht mehr 
an Giwilifation und geiftiger Production zurüdftehen folte, dann alerdings 
wird auch der Tag gefommen fein, da die durd Jahrhunderte bewährte 
uud noch immer eriſtenzberechtigie Belonderbeit diefer Oftieefüfte von felbft 
ſich auflöfen wird zum Behuſe des Aufgehens in das größere Reben des 
Hinterlandes. Wie aber die Dinge bis jegt noch ftehen, fo ift Die ber 

treffeude bigige Agitation der ruſſiſchen Preſſe für nichts als kindiſche 
Ungeduld, wenn nicht für culturſeindliche Barbarei zu erklären. Gin bes 

fonnener zuffiicher Patriotisnmus ſollte bedenken, daß die deutſche Sprache 
in den Oftieeprovinzen ein wichtiges Gufturmittel nicht nur für diefe ſelbſt, 
fondern auch für das ganze Neid abgiebt. Die Oſtſeeprovinzen find 
gleichjam ein offenes Thor für die Gimmanderung von Deutfchland nach 
Rußland. Brauchbare Aräfte in den verfepiedenften, namentlich aber in den 
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von den Landesfindern noch ungenügend betriebenen Berufszweigen ſtrömen, 

gerufen oder freiwillig, aus Deutſchland hieher unter eine Bevölferung, 
die ihre Sprage fpricht, und in Berbältniffe, die innen nicht alzu fremd« 
artig entgegentreten. Nachdem fie ſich bewährt und geiftig acchimatifire 
baben, trägt Mancher von ihnen, nud gewöhnlich nicht der Schlechteſte, 
feine nügliche Thätigfeit weiter hinein in das ruſſiſche Hinterland, oder 

feine Söhne oder Echüler thun es. Und diefe Gulturvermittlung für die 

weiteften Gtreden des Reichs iſt gerade das eigenthümliche Verdienſt der 

Oftfeeprovinzen, ein Verdienft, das fie weder mit den ehemals poluifchen 

BWeftprovinzen nod mit Finnland theilen. Nur St. Petersburg bildet noch 
ein gleiches offenes Thor und zwar nicht für Deutichland allein, fondern 

für Die ganze Weftwelt. Aber die einziebenden Elemente und die Modalität 
ihrer Eingewöhnung find verſchieden hier und dort, und man fann nicht 
fagen, daß die Dftfeeprovinzen in dieſer Beziehung durch Petersburg 
entbehrlich gemacht werden. Prelli den maßlofeften unter den rufflichen 

Notionalitätefhwärmern ift diefe Einwanderung an ſich nichts weniger ale 

etwas Erwünfhtes, fie fpotten über den deutichen „Drang uach Ofen“ 
und über die „Eufturträger“ (gef&rieben nyanıyprperepsi) und bei der 
von ihnen erftrebten Ausrottung deutſcher Sprache und Sitte in den Oſtſee⸗ 

propingen würden fle «8 gewiß für feinen geringen Nebenvortheil erachten, 
dadurch jene Ginmanderung vermindert zu ſeben. Wie ſich die Dinge 
doch in der Welt verkehren fönnen! Einſt verfchrieb fi der Zur Iwan 

Waſſiljewitſch verſchiedene Künftler und Handwerker aus Deutſchland; die 

Livlander, die damald noch einen eigenen Staat bildeten, waren fo enge 
herzig und neidiſch, diefen für Mußland augeworbenen „Eulturträgern“ 
den Durdzug zu vermehren; dem Zar wurde das ein Motiv zum Kriege 
und zur verfuchten Eroberung Livlands; jept gehört Livland in der That 

zum ruſſiſchen Reich und dient ihm gern zu jeglider Eultwvermittlung, 

aber man wähnt ihrer nicht mehr zu bebürien oder vielmehr den 
Eufturgwed der nationalen Idee zu Liebe migachten zu müifen. Lieber Barbarei 
und Ruin als eine Eivilifation und ein wirthſchaftliches Gedeihen, die 

nicht auf durchaus ſlaviſcher Grundlage ruhen — das ift, fo unglaublich 

es ſcheint, wirfli die Maxime gemifer Ultra's, die, in größerem Umfange 

zur Ausführung gebracht, ſchwerlich ermangeln könnte dem Staat felbft, 
dem fie dienen fol, die tieiften Wunden zu ſchlagen und ſchliehlich die 
weltgeſchichtliche Nemefis wadhzurufen. 
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Wir können in dieſem unferm Monatshefte unmöglich von baltiſcher 

„Situation“ reden, ohne auch des Schadens zu gedenfen, den der Tod 
darin angerichtet hat — der Tod eines Mannes nur, aber ein Tod, der 
für ſich allein faft eine veränderte Situation bedeutet. Denn unerfeplich 

beine Otto Müller zu fein, nicht bloß wegen feiner eminenien Perſön⸗ 

lichkeit, ſondern much wegen feiner im Laufe eines fampf- und arbeitövollen 

Rebens nun einmal erworbenen und auf feinen Andern überttagbaren 
Geltung. Ohne Jemandem unter den Lebenden oder Verflorbenen von 
jeinem Verdienfte etwas zu nehmen, wird man fagen dürfen, es fei fange 
nicht dageweſen, daß ein Ratböherr oder Bürgermeifter von Riga auch außere 

halb Riga’s foviel bedeutet habe wie dieſer. Des Anfehns, deſſen er in 
den übrigen balliſchen Städten genoß, nur beifäuflg zu erwähnen, iſt er 
der erſte Beriteter Riga's geweſen, der ſich zu der Ritterfchaft des Landes 
in ein dem wahren Gewicht unferer Stadt entſprechendes Verhältniß zu 
fepen wußte, und aud bei manchem Zräger der übergeordneten Staats, 

gemalt befaß er ein Vertrauen und eine Anerkennung wie ſchwerlich irgend 
ein Underer in Stadt und Land, 

Es ift ein ſchon diter8 in der Baltifhen Monatsfhrift aufgeftellter 

Geſichtspuntt, daß die Verbindung unferer Provinzen mit einem Staate / 

im dem es eigentlich nur zwei Stände — Adel und Bauern — gab, auf 
das ſtãdtiſch/ buͤrgerliche Element derjelben degradirend gewirkt Hat. Der 
zuffiiche Handwerker und Kaufmann waren nur eine Abzweigung des Leibe 
eigenen Bauerſtandes, entweder felbft noch lelbeigen oder erft unlängſt 
diefem Berhäftnig enthoben. Patriziergeſchlehter und afthiftorifches Ver. 
faffungsleben gab es nicht in den offenen hölzernen Städten des Barene 
reiht. Was Wunder, wenn während des ganzen 18. Jahrhunderts und 

darüber hinaus diejenige Anſchauung, melde die Organe der Gtaatd- 
tegierung im Allgemeinen von den „Meſchtſchane“ und „Kupzy“ hatte, 

mehr oder weniger maßgebend wurde auch in Bezug auf unfer ganz anders 
geattetes und von jeher einen weſentlichen Factor des „Landeöftaats“ dar» 
Melendes Bürgertum. Die norhwendige Folge davon war einerfeits eine 
weit rüdfihtölofere büreaufratiihe Behandlung der Städte, als fle dem 
Adel gesenüber geübt zu werden pflegte, audrerfeit® aber ein mehr als 

billiges Uebergewicht des Adels, ja Uebergriffe in das gute hiſtoriſche Recht 
der Bürger, die faſt mehr von verfciedenen Stellen der Gtaatöregierung 

den Nitterfhaften entgegengetragen als von dieſen erſtrebt wurden (man 

denfe nur 3. 3. an die fo viel ventilirte Geſchichte unferes Güterbefipe 
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-und Güͤterplaudrechto). Und die weiteren Folgen dieſes ganzen Verhältniſſes 
wiederum waren Abſchwächung des bürgerlichen Staudesbemußtfeins, zumeit 
gebende Fügfamfeit gegenüber den bireaufratifchen Obergewalten, verbiffener 
Haß oder verlegenes Fremdbeitsgefübl gegenüber dem Laudesadel, mit einem 
Bort — Zuftände eines beichränften Piahlbürgertbums an Gtele der 

einftigen hanſiſchen Schwungtrait. 

Müllers eigentbimlichftes Verdienft uun iſt c6, den Bann diefer Er 
miedrigung durchbrochen zu haben. Nicht daß wir behaupteten, es babe 
vor ihm umd mit ibm nicht auch Andere unter den Vätern oder Bürgern 

der Stadt gegeben, die durch Bildung und Eharafter darüber binaus waren: 
aber etwas Verſchiedenes ift es, einen gewillen Geiftesinhaft nur baben 
oder ihm auch zur Öffentlichen Geltung bringen, Otto Müller hatte nicht 

nur innerlid) die redpte, mannhafte Geſinnung: er hatte aud die glüdliche 
Gabe ihrer Aeußerung und Berpätigung unter aller Umftänden, die Gabe 
immer er felbft zu fein, wo und vor we er auch ſtand. Dan Fönnte ver - 
fucht fein von ihm zu ſagen, daß er „jeder Zoll ein Ritter” geweien fi, 

wenn er in feiner Maren und edlen Menſchlichkeit nit noch viel mehr als 
ein Ritter gemefen wäre. 

Er ift in einem Momente geftorben, da wir feiner vielleiht mehr als 
je bedurft hätten. JIndeſſen iſt nicht zu verfennen, daß die Dinge andrers 

feits auch günftiger ſieben ale vor einem Menſchenalter. Das neue Riga 
iſt eben nicht mehr daſſelbe, wie es einft hinter Wal und Graben war, 

feine Vertreter werden getragen von der gefteigerten Bedeutung eines ſich 
lebendig entwidelnden Gemeinweiens. Zür die Staaidregierung aber find 

wenigſtens die Zeiten einer einfeitigen Bevorzugung des Adels längft vor⸗ 
über und in Stadt und Land ift das Bewußtſein der Selidarität ſäͤmmt⸗ 

licher Provinzialintereffen vielleicht flärker als je. Hoffen wir alſo, daß 

die entftandene Lücke wenn auch nicht dur eine hervorragende Berföns 

lichteit, fo doch durch die wereinte patriotifche Arbeit Mehrerer ausgelült 

werden kann. 

Bon der Genfur erlaubt. Riga, den 12. Auguit 1867. 

Redacteur ©. Berkpolz, 



Marfhall Rofen. 

Di meiften meiner Leſer — fo anfehnlich auch ibre biftorifchen Kenntniffe 

fein mögen — werden fid) wobl faum erinnern, den Namen Rofen je in 

Verbindung mit dem Marſchalltitel von Frankreich begegnet zu fein. Ich 
verarge ihnen das nicht; denn es ift wohl ziemlich ſicher, daß ich der Erfte 

bin, der es wagt die bundertundfünfzigjäbrige Rube des fehlichten Helden 
zu ftören, und feinen Schatten zwingt, wieder an die Oberwelt zu kommen, 

um den Nachkommen Rechenſchaft abzulegen über fein einftines Thun und 
Wirken und ihnen zu erzählen von den bedeutfamen Tagen, zu deren Ruhm 

und Glanz au er fein beſcheiden Theil beigetragen. 
Moſen ift weit entfernt davon zu jenen großartigen Geftalten zu ger 

bören, die eine weſentlich beftimmende Role in dem großen Weltdrama 

geipielt haben. Und außerdem lebte er, zum Unglück für feinen Ruhm, 

in einer Zeit, die eine feltene Fülle wabrbaft großer Namen aufzumeiien 

bat. Sid einen mititairifhen Ruf zu erwerben in dem Jahrhundert da 

die Türenne, Ruzembourg, Schomberg, Gatinat, Bouflers und die Eugen, 
Marlborough und Montecucculi ihre Siege erfochten, das war wahrlich 
feine Heine Aufgabe. Hätte Rofen zu einer Zeit gelebt, die nicht ſolch 

eine Weberfülle militairifher Genies beſaßz, fo würden vielleicht nod heute 

die Kinder in der Eule den mabren Sieger des biutigen Kampfes 

von St. Denis gar genau fennen. Jetzt muß fein Name das Ohr der 

Nachwelt als ein unbefannter Schall treffen, da der Träger deffelben ſchon 
der Mitwelt in ziemlich tiefem Schatten zu ſtehen ſchien, weil ihre Augen 

von gu vielen, weit heller leuchtenden Geftalten gefeffelt wurden. Die 
Kunde, die wir von ihm erhalten, ift daber auch äußerſt fpärlih. Wohl 

iſt es der vielgelefene Gt. Simon, der uns vorzüglie von ihm erzählt; 
aber doch dürften nicht gar Viele von denen, die den geiſtreichen Herzog 

Baltiſche Monatsfhrift, 8 Jahrg., Bd. XVI, Heft 2. 7 
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recht aufmerffam geleſen, ſich erinnern dem livlaͤndiſchen General begegnet 
zu fein. Gine Geflaft, die wir nur ein einziges Mal flüchtig und unter 
gleichgüftigen Umftänden getroffen haben, vergefien wir gar raſch, wenn fie 
nicht befonders anffallende Züge trug. Sollen wir uns nun gar von dem 
Charakter einer Perfönlichfeit, der wir im wirklichen Leben nie begegnet find, 
ein bleidendes Bild in das Gedächtniß graben, fo-fann das nur gelheben, 
wenn wir einmal ein genügendes Maß von Intereſſe an fie berantragen, 
und wenn mir ferner eine genügende Anzabl fo beſchaffener Factore erhalten, 
daß es möglich ift aus ibnen ein charalieriſtiſches, ein ganz beſtimmtes, ich 
möchte fagen ein ganz concrete® Bild zufammenzufegen. In Bezug auf 

Nofen aber fönnen beide Bedingungen nur unter der Vorauoſehung erfüßt 
werden, daß man mit der Geſchichte der Zeit und ihren Quellen bis in 
das geringfle Detail binein vertraut if. Wer ſich an einer einfachen 

Kenntniß der berborftechendften Zeitereigniffe genügen läßt, obne die in ihnen 
mitwirfenden Spieler bis in die Reihen der Statiften binein jeiner Prüfung 

zu unterwerfen und obne diefelben bis zu ihren letzten Gründen zu ver 
folgen, der wird ſchwerlich fo viel Intereſſe am Marfhall nehmen, daß er 
irgend Neigung verfpfitte, aud menu es obne große übe geſchehen fönnte, 
feine näbere Befanntfdaft zu machen. Und ein folder Berfuch fann ferner 

nur dem gelingen, der mit der Geſellſchaft diefer Zeit, ihren Anſchauungen 
und Intereſſen, ihren Triebfedern und Gitten fo genau vertraut ift, daß 
ex mit ziemlich ſicherer Hand das Portrait auszeichnen faun, zu dem ung 

Die Zeitgeneffen nichts als einige der wefentlihften Grundlinien liefern. 

36 höre jet manchen Refer fragen: wozu denn überhaupt fh an 
eine Arbeit machen, die dem Autor mande Mühe machen muß und von 

der er ſelbſt gleich in der Einleitung fagt, fle wolle nur einen Mann vor« 
ftellen, den es fih, im Grunde genommen, nicht verlobne zu fennen? Die 

Antwort bierauf ift eine doppelte. Wir brauchen doch wohl nicht zu 

fürdten unfere Zeit fo gänzlich zu vergeuden. Der Mann, mit dem wir 
es zu thun haben, gehört einmal — wenn er gleich immer ziemlich in dem 
dunfelen Hintergennde der Bühne bleibt — gu denen, die nicht gut wege 
bleiben können, wenn wir das Stück wahrhaft fennen zu fernen wünſchen. 

Benn aud eins der Mleinften, fo ift er doch ein noibwendiges Glied der 

Kette: nehmen wir es fort, ſo ift die Kette eben nicht mehr volftändig, 

nicht mebr, ganz geibloffen. Wer dürfte beanſpruchen „König Heinrich IV.” 
wirllich zu fennen, wenn er and die Rollen von Prinz Heinz, Sir John, 
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dem König u. |. w. auswendig müßte, aber immer verfäumt hätte, die 

menigen Worte, die der Page fprict, zu leſen? Ya no mehr! ofen 
iſt allerdings nie bis vor die Lampen getreten, um dort mit weit geöffne- 
tem Munde einen bedeutenden Monolog zu declamiren. Aber mandes 

Mal hat er das entfaene Stihwort zu finden und zu fagen gewußt. Er 
that es To leile, daß das Publicum es nicht hörte, wohl aber der fpäter 

betlaſchte Held, der ohne dieſe prompte Huͤlfe vieleicht ſchmaͤhlich zu Shanden 

und ausgepfiffen worden wäre. — ferner iſt es nicht das Publieum im 
Allgemeinen, das ich einlade, mein Bild zu beieben. Dem livländiſchen 

Publicum will id ein carafteriftifches Portrait aus dem Jahrhundert des 
„aroßen Königs“ in ächt livländifchem Rabmen zeigen. Sollte es die 

Oſtſeeprovinzen nicht intereffiren einen ihrer ächteften Göhne, das Glied 

einer der ächteften noch exiſtirenden Adelsfamilien kennen zu Ternen, deſſen 

Name, wo er and) immer genannt wurde, mit gerechter Hochachtung aus⸗ 

geiprochen wurde, und in dem fie außerdem ein frappirendes Beifpiel der 

wefentlichften Tugenden wie Schwaͤchen diefer wunderbaren Zeit, in felt- 

famem Gemiſch mit deutſchen und oftfeeproninzialen Gigenthümlicfeiten 
finden? 

Rofen ift 1627 geboren. Wo er zur Welt fam, in was für Ber 
häftniffen feine Eltern fanden, wo und wie er feine Kindheit verbrachte, 
wie gut oder wie ſchlecht und worin man ihn zu bilden verſuchte, über 
alles das ſchweigen unfere Berichte, fo daß und nur etwa vorhandene 
Fawilienpapiere darüber Auſſchluß geben Fönnten. Wir finden ihn ale 
Züngling ſchon fogleic auf ſranzoſtſchem Boden, mit dem feften Entſchluß 
fein Gluc zu machen. Nach Frantreich war er offenbar gegangen, weil 
er hier auf Die Unterftügung jeines Onkels Noien rechnen durfte, der einft 
unter Guftav Adolph bei Lügen cin Regiment geführt, dann unter dem 

gewaltigen Bernbard von Weimar die Aheinlande durchſtreiſt und endlich, 

nad) defien Tode, in fennzöflibe Dienfte getreten war, wo er immer für 
einen tůchtigen Offizier galt, aber doch nie in irgend einer hervorragenden 
Stellung verwendet wurde. Unferem jungen Glücksritter fonnte er immerhin 
von großem Nupen fein. Denn daß diefer mit dem Schwerte Fortuna zu 

zwingen gedachte, iſt ferbftverftändlich, da zur Zeit noch jeder andere Beruf 
adeliges Blut ſchändete. 

Als einziges väterliches Erbtbeil ſcheint Mofen einen eifernen Körper, 
einen beilen Kopf, ein ehrenfeſtes Herz, umd eine Gnergie, die uichts manfen 

7 
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machen fonnte, mit fib in die fremde Erde gebracht zu haben. Denn trog 

der Protection des Oheims mußte er als einfader Eoldat in ein Reiter« 
tegiment der Linie treten. Das war nit der Weg, den die adlige 
Zugend damals gewöhnlich ging. Gin bis zwei Jabre wurde in den 
Pöniglihen Haustruppen gedient, und dann ein Regiment oder mindeftens 

eine Compagnie gekauft; und nun war es nicht ſchwer fid bei irgend einer 

Gelegenheit fo bemerflich zu machen, daß der dornenvolle Rubmeopfad faft 

zur bequemen Heerftraße wurde. Roſen fonnte das niet und [tagte auch 
nicht viel darnach. Diejenige Eigenſchaft, Die dazumal unbedingt nötbig 
war um militaitifche Carriere zu machen, ein reines adeliges Blut, beſaß 
er in dem nötbigen Maße. Der ferupuldfefte und ſchaͤrfſte aller Stamm- 
baumrihter, ©t. Simon, hebt zu zweien Male in gründfichfter Breite 
hervor, wie in dieſer Beziehung auch nicht der Teifefte Mafel an ihm zu 

finden fei. 
Bon welchem Gewicht diefe Frage war, fönnen wir daraus erfeben, 

daß der Prinz Eonti — auf jener berüchtigten Reife nad Polen, wo er 
einige Tage König fpielte — Zeit gemug fand, ſich genau über den Urfprung, 
die Familie und die Verbindungen Roſens zu erfundigen, und bei feiner 
Nücebr aller Welt mittheilte, daß dem originellen Lidländer ale Achtung 
gezollt werden müfle. 

Rofen, fh im Beſttz diefes unfhäpbaren Kleinods wiſſend — das 
einzige, das weder Föniglihe Gunſt noch Gold zu verfhaffen vermochte — 
{ah mit peiterer Gleichgüftigkeit Darüber hinweg, daß ihn das Schickol mit 
allen anderen Glüdsgätern fo gar zu ſpärlich bedacht. Ein unerfehütterlich 
feſtes und doch nicht in Eitelfeit ſich ſelbſt überfhägendes Vertrauen bes 

feelte ihn. Und mit einer Nücternpeit, die in fo jungen Jabten nicht zu 
häufig gefunden werden wird, ſah er Mar ein, wie es ngleid) ſicherer fei, 
die Rubmeleiter von Sprofe zu Sproſſe, von der unterfien beginnend, 
ruhig hinaufzuflimmen, als glei mit wilden Sprunge in die Mitte hin, 

eingufegen,, auf die Gefahr bin hinabquftärgen und für immer auf jeden 
neuen Anfang verzichten zu müffen. 

Das erfte Debüt und das Einzige, was uns aus dem Reiterleben 
Mojens ols einfacher Soldat berichtet wird, [dien zu feinen großen Er⸗ 
wartungen für die Zukunft des Zünglings zu berechtigen. Mit mebreren 
feiner Kameraden wurde er beim Marodiren ergriffen „und, fagt St. Simon, 
tira au billet”. Dieſer Ausdrud läßt es ungewiß, ob die Uebelthäter nur 

un die Strafe der Gaffation oder um ihr Leben zu würfeln hatten. Das 
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gleiche Factum wird aber auch in einer handſchriftlichen Quelle der Zeit 

erwähnt, und nach diefer ſcheint die Sache fo ſchlimm geweſen zu fein, 
daß wohl mit ziemlicher Sicherheit auf eine Decimirung geſchloſſen werden 
darf. Allein vergeffen wir Eins nit. Perfonen und Handlungen, wenn 
fe richtig beurtpeilt nnd abgeſchätzt werden ſollen, dürfen nit unabhängig 

von ihrer Zeit betrachtet werden, Jede Zeit fept fid) ihren eigenen Mabftab und 
der muß von dem hiſtoriſchen Richter in hohem Grade confultirt werben, 
wenn er nicht alle die Größenöerbältniſſe aufs wilfärlichfte verftellen und 
verzerren will. Wer da meint die Thaten der Vergangenheit ſchlechtweg 
mach den etbiſchen Anfebauungen der Gegenwart richten zu dürfen, der ift 
jenem Kinde gleich, da bie Größe verſchiedener Dinge beſtimmen und dere 
gleichen will, aber fie nicht mit dem bfoßen Auge anfleht, weil es fich nicht 
eutſchliehen kann das jüng geſchenkte Fernrohr aus der Hand zu legen, 
das gleich oft durd das Objectiv wie durd das Deular befragt wird. 

Das Marodiren galt damals durchaus nicht für eine ehrenrührige Hands 
lung, Und wenn es tropdem geftraft wurde, fo geihab das doch nur, 
wenn und in dem Maße als die militairiihe Disciplin dadurd zu leiden 

gehabt. Erſt Louvois ftelte firenge allgemeine Gefege darüber auf, aber 
fiipertid) nicht durch ein feines, feiner Zeit voraufgehendes ethiſches Gefühl 
Dazu bewogen; denn der Autor des bruler le Palatinat! und der kalte 

berzige Hngenottenfhläßter Mond in diefer Veziebung nicht über, fondern 
unter feinem Jahrhundert, Dieſe Gelege haben unftreitig Dazu beigetragen 
einer ſiltlicheren Anfhauung Eingang zu verſchaffen; bervorgegangen aber 
find fie ausſchließlich aus militairifhden Opportunitätsgründen, Wie das 

Due mit faft unglaublich klingenden Strafen belegt war und doch jeder 
Ehrenmann fich tagtäglich der kindiſchſten Albernheit wegen ſchlug, fo war 

es and in diefer Frage. Gin Zeugniß dafür wird genfgen, Mirabeau, 
in einem Memoire über feine Ahnen, ſpricht die Vermuthung aus, Frangois 
Mirabeau, der um diefe Zeit lebte, habe fi fein Vermögen durch Seeraub 
erworben — „ein fehr beliebter Zeitvertreib der damaligen Maltheferjugend.“ 
Der Maltheferorden aber rekrutirte ſich vorzüglih aus dem hohen Adel 

Branfreiche, Hüten wir und alſo zu vorſchnell ein hartes Urtheil über die 

Ehrenfeftigleit Roſens zu fällen. Wir werden noch Gelegenheit haben zu 

fehen, wie nit mur feine Zeitgenofjen rühmend den edelen Anitand her 
vorheben, mit dem er allen Bedürftigen feinen Beutel offen hielt, fondern 

wie ihn die Regierung durch lange Jahre an einen Poften ftelte, der ganz 
befonders eine über den leifeften Verdacht erhabene Redlichkeit erforderte 
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„Rad einigen Jahren wurde Roſen Difigier", das in das Ginkige, 
mas wir für eine lange Reihe von Jahren von ihm bören. Erſt 1678 

werden wir ihn in der Schlacht von St. Denis wiederfinden, wo er [bon 

den ziemlid hoben Rang eines mar&chal de camp befleidet, Wir ſtud 

alfo gar nicht im Stande im Einzelnen nachzuweiſen, durch welde Thaten 
ec ſich ausgezeichnet. Uber die Eigenfhaiten, die ihn vom einfahen Reiter 
zur höchften militairifhen Würde von Fraukreich erhoben, kennen wir wobl. 
Denn fein Bild ald Soldat, ftelt ſich in jo lebendigen Farben, man kanu 

fogen in fo Draftiicper Form vor die Angen, daß es unmöglic) zu vergeffen iſt, 
wenn man es einmal erfaßt hat. Er bat durchaus nicht den Typus, der 
der Gerrichende, ja der ausichließlie in den Armeen der Glangperiode 
Kudwigs XIV. ift, uud der fiderlih aud viel Anziebendes beflgt, Er 
gehörte nicht zu jenen übermünhigen Tolföpien des Tages von Tolhuis, 
die ſich, lachend und ſcherzend, in Zeiertagefleidern in die falten Fluten 
des Rheines warfen, als gälte es die Liebfte zu umarmen, und als der 
entjegte Feind faſt ohne Schweriſtteich das Feld geräumt, lachend. und 
ſcherzend weiter flürmten. Gr keunt nicht jene berühmte Franzöflihe 
fougue“, die den Eoldaten in wilden Ungeftüm zum uuwiderftehlichen 
Angriff fortreißt, die, man fann nicht jagen ihn dem Tod ins Geſicht laden, 

aber ibn vergeffen läßt, daß der Zod exiſtirt; denn im dem Augenbiid 

fennt ex nichts als la gloire. Dieje Eigentbümlicfeit ift es, die die 

Srangofen mehr denn einmal in fo raſchem, fo biendendem Siegeslauf über 
bald Europa den Schrecken ihrer Waffen bat tragen faffen, wie es nie 
eine andere Nation geihan. Aber dieſe Eigentbümlicpfeit iſt es auch, die 
den frauzöſiſchen Eoldaten bei dem erften bedeutenden Eboc in eine fo läh⸗ 

mende Niedergeſchlagenbeit wirft, wie Gnaländer oder Deutſche fie Kaum 
nad) Jahren des Unglüds empfinden, Roſen lich ſich wie dur den Durk 
nad Ruhm zu toldreifter Verwegenheit fortreigen; aber auch die größte 

Niederlage biachte ihn nie aus feinem ruhigen Gleidgewicht. Weber der 
Erfolg noch das Unglüd beraufcte ihm: immer ift er derſelbe Faltprüfende, 
eherne Sohn des Mars. Wohl hat ex fein Blut für Die Lilien Brant 

reichs verfprigt; aber er iſt nicht frauzoͤſiſcher, fondern deuticher Soldat, 
Unter all den unzähligen Größen der Heere Ludwigs XIV. finden wir einen 
einzigen Daun, der, obgleid er ächter Franzofe ift, ald Soldat wie als 
Menſch die gleichen charakteriftiicen Züge wie Rojen trägt. Auch der 
Name diefes Mannes wäre von der Nachwelt in unverdienter Vergeſſen heit 
gelaffen worden, wenn ihn der unfterblice Ruhm feines Urentels nit 
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davor gefichert hätte: Jean Antoine Mirabeau. Die Aehnlichkeit dieler 

beiden Männer von großartigem Schnitt ift frappirend. Gelbft die äußere 

Geftalt des Einen muß lebhaft an die des Anderen erinnert haben. Auch 
Rofen ragte um eines Hauptes Länge über alle jeine Soldaten herübet, 

und fein feſter Tritt verrieth einen Körper, der, trop feiner trodenen 
Magerkeit, eine ungewöbulicye Kraft haben und alen Anftrengungen ger 

wachſen fein mußte. Und wenn der Marquis ans der Provence in jpäteren 
Jahren nicht fchreiben fonnte, weil ibm der Arm ſteif geſchoffen worden, 

jo war Rojen das eine Bein „von dem Wiud einer Kanonenfugel® gekrümmt. 
Noch weit größer aber war Die Achnlichfeit des Gehabens und der Charaltere. 

Der Inappgemefiene Raum erkubt e6 leider wicht Diefe intereflante Parallele 

ins Einzelne hinein zu verfolgen. Wer aber die Schilderung keunt, Die 

Gabriel Mirabeau von jeinem Ahnen Jean Antoine entwirkt, der wird ſich 

mit und verfucht fühlen in Roſen den Zwilingsbruder deſſelben zu glauben. 
St. Simon ſchilt Rofen „brutal“; nur bei der Tafel, an der er 

gerne laß, ohne ſich doch je nach der Gewohnheit der Zeit zu betrinfen, 

war er joviel und erzählte wit hinreißender Lichensmürdigfeit,, vortreffr 
lichem Humor und findliher Beſcheideuheit die intereflanten Erlebniſſe feines 

bewegten Kriegerlebens. Allein jobald er „zu Pferde” war, d. b. im Dienſt, 
fo nabte ihm feiner feiner Dffigiere gern. Denn hier war er die Strenge 

ſelbſt, wir feinem Adlerauge den Fleinften Fehler bemerfend und ihm uns 

erbutlich firafend. Gin Vergehen im Dienft war ihm ein Verbiechen am 

Staate, das nit nacgefehen werden durfte, jonderu gefiraft und zwar 
fo geftenjt werden mußte, Daß man fich nie wieder ein gleiches gu Schulden 

fommen lie. dein er entfremdete ſich dadurch Feinesmegs die Soldaten, 

denn jeder wußte, Daß er von Niemand fo viel verlangte ald von ſich ſelbſt. 

Hatte man es denm nicht in unzähligen Schlachten geiehen, wie er die 
Zruppen binter Gräben und Gebüfchen verftedte oder fih auf die Erde 

miederlegen bieß, während er, wie eine Erzſtatue, regungslos auf feinem 

Pferde faß, unbelümmert um den Kugelbagel, der ihn von allen Geiten 

umfaufte, ſcharſ nach allen Seiten bin ipähend, bis er den rechten Moment 
gekommen glaubte und feine Xöwenftimme das & cheval! erſchallen ließ. 

Welch feuriges Leben durgfirömte da plöhlich die eben noch auſcheinend 
todte Geſtalt! In wilden Säpen jagte er fein edles Roß die Reihen 
entlang. Mit welden Stolz blidte daun der Soldat auf feinen Bübhrer, 
den beften Reiter der ganzen Armee, unter dem, wie unter Jean Antoine, 
der uubändigfte Renner ſogleich gefügig wurde. Sein Auge [dien in das 
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Herz jedes Einzelnen zu dringen und zu ſagen: thue deine Pflicht, ich 

ſeh di wohl. Wie mit magnetiſcher Kraft feſſelte und riß dieſes Durch» 
dringende Auge den legten Mann unwiderſtehlich mit fi fort. Roß und 
Reiter hareten mit Ungeduld, daß das en avant! wie ein electriiher Funke, 
in den flarren Reihen das glübendfte Leben wachrufen follte. Und wenn 
er es geiprocyen, dann ſtürzten fle ibm nad), wie ein entieflelter Bergftrom 

erbarmungslos Ales vor ſich niederwerfend ; deun ihnen voran war er 
immer im dichteften Gewübl der Feinde, und für ihn bätte jeder taufeud 

Leben gelaffen. Da mußte man [don vorwärts um ihn nit im Stich 

zu laffen. Und hätte es gegolten in die Höfe jelbft zu reiten um Des 
Teufels Großmutter aus den Flammen zu reißen, fo wäre ficher nicht Einer 
zurüdgeblieben, wenn der „grobe Deutſche“ voranritt. 

Aber Roſen konnte mehr als das. Wenn dad Zauberwort en avant! 
geſprochen wurde, dann folgten die Soldaten Ludwig XIV. jedem Führer 
zum tolldreifteften Wageſtück. Unter Rofen aber mußten fie unerſchütterlich 
zu ſtehen, wenngleich der Kugeltegen fie reipenweis niedermähte und die 
Uebermacht der Feinde gegen die Heine Schaar wie ein tobendes Meer 

gegen das Zelfenriff anftärmte, Das if nibt die Weile franzöflicher Tapfere 
"keit. Bir erinnern uns wohl, wie Wellington „red boys“ (Die horseguard) 

bei Waterloo, unter dem gräßlihen Feuer der Napoleonifhen Geſchütze, 
fo unbeweglic fanden, als hätten fie die Ehrenwache au Weftminfter ber 

zogen. Wir lafen von dem deutſchen Herzog Heintich, deſſen kleines Heer 

bei Lieguitz bis auf deu legten Mann ſich unter einem Wal von erſchlagenen 

Beinden begrub, durch feinen Tod die Hunnenhorden zur Umkehr zwingend, 

denn fie hatten eine furchtbare Achtung vor der unbrechbaren Zähigfeit 
deutſcher Tapferkeit befommen. Wir hörten, wie zu Kunersdorf die lodes ⸗ 
wunden Auffen noch mit den Bühnen gegen die preußifhen Grenadire 
fochten. Aus der franzöflfchen Geſchichte aber entflnnen wir uns gar weniger 
Heldenthaten von diefem Charakter, fo unendlich reich ſie an anderen ift. 
Aus diefer Zeit wiffen wir aus der langen Lifte glängendfter Namen nur 
nod einen herauszufinden, unter dem der Soldat, auch wenn die Niederlage 

gewiß war, ſich eher m Stüce hauen ließ, als einen Fußbreit zu weichen, 
To fange er den Führer noch aufrecht fab: Jean Antoine Mirabenu. In 
dem blutigen Gemepel von Gaflano, da hat es ſich gejeigt. Bas war die 
Schlacht, von der er felbft nachher zu fagen pflegte: „der Zag an dem id 

fiel!“ denn von fiebenundzwanzig Wunden bededt war er vom Pferde 

geftürzt und wurde von den Feinden für leblos aufgelefen. Gr hatte die 
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Brüde zu vertpeidigen und Mal auf Mal jagte er die unabfebbaren 
Sturmcolonnen Eugens mit dem Kolben und der Saprurazt zurüd, Und 

als die Deflerreiher endlich das andere Ufer des Flufjes newonnen und 

ſich über die Ebene ergoffen, da rief Vendome verzweifelt aus: „Mirabeau, 
mein Freund Mirabeau iſt todt, fonft fähe ich die Truppen des Savoyere 
nicht dort!" Das Bort fönnte zu jeder Stunde auch auf Roſen 

angewandt werden: war der Poften, der ipm anvertraut, genommen worden, 
dann mußte er todi fein; zu weichen verfland er nicht, er wußte nur zu 

fiegen oder zu fterben. Nur ein Beilpiel, allerdings das glänzendfte, fei 
bierfür angeführt. 

Mouſſet (der größte der franzöflihen Schriftiteler über die Verdienfte 

Louvois) fagt in feinem Bericht über die Schlacht von St. Denis (1678): 

„Generallieutenant Colbert von Maulevrier, von Herrn v. Luxembourg 
geſchickt, fand dafelbft (bei dem Dorfe Gafteau) Herrn v. Nofen, mardchal 

de camp, der, obgleih er nur über das 3, Bataillon der Königin, das 

3. von Navarra und die Dragoner von Simarcon zu verfügen hatte, mit 

umbeugfamer Energie gegen zebnfach überlegene Kräfte fämpfte.“ Nun, 
man muß das Bild und den Gang dieſer Schlacht fennen, um aus diefen 

wenigen ſchlichten Worten entnehmen zu fönnen, welche Lorbeeren ſich Rofen 

am diefem Tage erftritt. Rugembourg hatte fi auf einem außerft ungänftigen 
Terrain von Wilbeln von Drauien überrafhen laſſen. Die franzöflide 

Arınee war fo poftirt, dab. die einzelnen Theile ſich von Haufe aus nur 

ſebt ſchwach die Hand reichen fonnten und Wilhelm leicht alle Communication 
zwiſchen ihnen aufheben konnte, Ja das Terrain war dermaßen durch⸗ 

ſchnitten nnd uneben, daß man nicht einmal im Stande war zu erfennen wo 

fich eigentlich die Hauptmacht der Beinde befände und wo mithin der 
entf&eibeude Schlag geführt werden würde. Lange blieb Lugemboug über 
dieſe Gardinalfrage im Zweifel uud, unſicher tappend, conceutriste er was 

ex irgend concentriren Fonnte, auf Punften, Die verbälmißmäßig von geringem 
Belang waren. Die Lage der Franzoſen war verzweifelt, Sollten fie 
nad dem langen ruhmvollen Kriege jet, unmittelbar vor dem Friedens- 
ſchluß, eine ‚bedeutende, Niederlage erleiden? Weld ein Schluß zu dem 
Kriege, der mit dem Mheinübergang bei Tolhuis begonnen? Welche unber 
rechenbaren Folgen mußte fold eine Niederlage in Bezug auf die Friedeuse 

bedingungen haben? — Endlich wurde die verbängnißvolle Frage gelöft: 
das Dorf Caſteau war es, gegen das Wilhelm das Gros feiner Armee 

gerigptet hatte. Caſtean aber war fo ſeht von Truppen entblößt, daß es 
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faum moͤglich bien, der dort Eommandirende würde es haben halten 

tönnen. Was er irgend an Truppen unter der Hand batte, raffte Suxem ⸗ 
bourg zufammen und ſchickte Golbert von Maufevrier ab um ſich zu übers 
zeugen, ob nicht icon Alles verloren fein. Adein diefer fand Alles in Der 

beften Ordnung. Der fleine Haufe ftand jo feft und ſieggewiß, daB der 
bloße Gedanke, fie bätten gezwungen werden fönnen den Poften aufzugeben 

als ein Schimpf erſchien. Immer größere Maſſen führten die Niederländer 

ins Feuer, Sturm auf Sturm wurde gemacht und Sturm auf Sturm von 

der Leonidasſchaar, deren Führer immer dert war wo die Gefahr am 

größten, mit derfelben falten Vermegenbeit abgeiblagen. Die Sonne ging 
unter; Wilbelm mußte fib wit ungebeuerem Berluft zurädzieben; Frank⸗ 

reich batte einen glänzenden Gieg erfochten, fo daß das Te deum für den 

Frieden mit dem für den Sieg zulammen gefungen werden fonnte; Luxem⸗ 
bourg’6 Name ging von Mund zu Mund; der wahre Gieger von ©t. Denis 
aber war der livländiihe Neiter, der einft für Marodiren gehäugt werden 

ſollie: Roſen. 
Es mar bei St. Denis nicht das erſte und nicht das letzte Mal, 

daß die zähe faltblütige Tapferkeit Roſens Frankreich Dienfte von hobem 
Belang erwies. Sein Werth wurde denn auch feineswegs verkannt md 

feine Berdienfte blieben nicht unbelohnt. Nicht lauge, fo wurde ihm die 

bedeutfame Eharge des mestre de camp general übertragen, die er 
mehrere Jahre mit Auszeidnung befleidere, bis ihm der Marſchallsftab 
erteilt wurde. Das Großfreug des Ordens des heifigen Ludwig ſchmückte 
feine Bruft und 1704 wurde er auch noch zum Ritter des Ordens vom 
heiligen Geift geſchlagen. Gt. Simon benupt diefe Gelegenheit wieder 
um das Alter und die Reinpeit feines (Rofens) Adel zu betonen, die ihn 
„de condition“ fein ließen, um diefer Auszeichnung theilhaft zu werden, 
während mehrere ber anderen Marihäle, Die gleichzeitig mit ihm den 
DOrden erhielten, durch ihre niedrige Geburt oder doch mindeftens fehr 

anrücjigen Adel, demfelben einen Fieck anhefteten. 
Ihm wurde aber auch noc eine andere Auszeichnung zu Theil, die 

weit mebr Berüdfichtigung verdient als die Zitel und Sterne, die, wie 
man St. Simon unftreitig zugeben muß, von Ludwig oft an volftäudig 

Unwurdige verſchlenderi wurden; eine Auszeichnung. die nicht glängte und 
der Menge nicht Die Augen biendete, aber wahrhaft eine Auszeichnung war, 
weil ſie zeigte welches Jutranen man in die Fähigkeit und welche Achtung 
man vor dem Charakter des Mannes hatte. Durch lange Jahre hindurch 
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war er ed, der bei der Eröffnung der Gampagne die Armee zu verlammeln 

batte. Das war eine Aufgabe, die viel Umſicht umd Präcifion, befonders 
aber firengfte Gewifienhaftigfeir und unantaſtbare Ehrlichkeit erforderte, 

Um das zu verfieben, muß man ſich erinnern, daß dozumal die Einrich⸗ 
tungen des Militairwefens in vielen Beziehungen durdaus andere waren 
als heute. Die Truppen wurden nidt unmittelbar von der Megierung 

unterhalten, fondern die Regimentscommandenure und Companiechefs erhielten 

aus dem Echape eine gewifle Summe und waren dafür verpflichtet, eine 
gewiſſe Anzahl Soldaten ins Feld zu ſtellen, vorfbriftmäßig zu bewaffuen 
umd gut zu unterhalten, Diefe eigenthümlibe Einrichtung veranlaßte une 
endliche Mißbräuche. Die Bewaffaung war oft ſchlecht und nngleihmäßig, 
die Verpflegung blieb weit binter dem berechtigten Anforderungen der Mer 
gierung zurück und vor allen Dingen waren die Gompagnien fat nie vol» 

zählig. Gegen diefen fepten Mißüand hat Louvois fein ganzes Leben lang 
gefämpit und ihn nie, treß feiner eifernen Energie und gefürchteten Strenge, 
‚ganz vernichten, können, Geine Infpectore waren allerdings wie der Leibe 

baftige Teufel gefürdten. Aber man mußte ſich doch zu helſen. Nahte 

ein Revident, dann murde alles mögliche Volk, die Difiziersturice, Lafalen, 

Troßburfben, feloft auigegriffene Bauern in Uniiormen geſteckt und — die 
erſorderliche Anzahl fonnte präfentiet werden, wenn gleich ein Zehatheil 
mehr der hemdfoien Armee Sir Jobno als Truppen des allerchriſtlichſten 

Könige gli. So blieb der active Beſtand der Armee immer weit hinter 

dem nominellen zurüd. 
Mit einigem Nachhalt diefem Unweſen fienern fonnten nur Die Generäle, 

Zum Schaden Frankreichs wühlten diefe aber Häufig am tieiften in dem 

Schmup. Wirflie) volzähfig freilid konnte die Armee nie ind Feld geftet 
werden. Das war bei fold einer verfehiten Einrichtung unmöglich, 

befonders weil die größere Anzahl der Regimenter für den Winter aufe 

gelöft und erſt zur neuen Gampagne wieder um einen Grundſtock, der ſteis 
beifammen blieb, neu gebildet wurde, 456 Fam alfo nur darauf an, das 

Defleit auf ein fo Meines Maß als möglich berabzudrücken. Hierauf aber 

fonnte bei weitem am meiften der Marſchall, der Die Armer verfammelte, 

einwirten. War fein Auge ſcharf genug, nit mur Die offen zu Zage 
liegenden Veruntreuungen der Staatögelder, fondern auch die gelhiet ver» 
ſchleierten Unterfchlagungen derfelden zu erfennen; bemerkte ex nicht nur die 
Corps, die es umverhüllt ſehen ließen, daB fie die reglementsmäßige Ziffer 

nicht einhiekten, ſoudern durchſchaute ex aud) Die betrügeriſchen Masleradeu 
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und teilte er dann nicht den Raub mit den Dieben, fondern beftrafte 
auch den Feinften Fehl aufs unnachfihtigfte, dann fonnten die Truppen 

mindefiens im Lager ziemlich auf die vorgefeprieben Anzahl gebracht 
werden. Was dann nachher im Felde und namentlich nach der erften be= 

deutenden Action geſchah, ift freilich eine andere Frage. Nichtsdeſtoweniger 
aber blieb es immer von hoher Wichtigfeit, die Truppen im Lager fo voll« 
zaͤblig als möͤglich zu verfammeln, denn der Unfug, der im Felde getrieben 
wurde, blieb immer der gleiche, ob nun mit 40,000 oder mit 50,000 

ausgerücht war; je mebr man anfänglich gebabt, defto mehr blieben einem 
auch fpäter, Wir fehen aljo einerfeits in welchem Grade unermüdliche 
Thätigfeit, Scharfblick und Reblifeit von dem Maune gefordert werden 
mußten, der Die Armee verfammelte, und andererfeits wie jehr Roſen Diejen 
Anforderungen entfproden haben muß, da immer wieder ihm der Auftrag 
wurde, fo fange er im activen Dienfte blieb, 

Ich fagte vorhin, Rofen trage nicht den Typus eines franzöflichen, 
fondern den eines deutſchen Soldaten. Der Krieg ift nicht die Leidenfchaft 

des Deutfchen, ift nicht das Feld, auf dem feine größten Eigenſchaften zu 

voller Geltung kommen. Nicht wo die Körper, fondern mo „die Geiſter 

auf einander plagen“ ift es, wo er ſich zu feiner ganzen Höhe erbebt. Seine 
ſtärtſte Waffe ift der Verſiand, und die Wiſſenſchaft der Zurnierplap, auf 
dem er die meifte Ehre einlegt, wobei ihn feine Phantafle mit Borliebe 

auf die rein fpeeulariven und die transfcendenten Gebiete geführt bat. 
Den Adelstitel, der auf der Lifte der Völter feinen Namen unter den erften 

eben laͤßt, hat ihm nicht fein Arm, fondern fein Kopf und fein Herz, 

feine Geiftesarbeit, feine fittlihe Tüchtigkeit, fein tiefes und reines Gemüth 

erftriiten. Ein küchtiger Soldat {ft der Deutfhe immer gewefen. Und 
wie folte das anders fein, wenn ſittliche ZTüchtigfeit und tiefes Gemütb 

die arafteriftifchften Grundzüge feines Nationalcharakters find? Wo 

Sitrlicgfeit und Gemürh eine Ehe eingeben, da iſt Die nothwendige Folge 
davon ein ehenfo feines wie ſtarkes Pflichtgefühl. Wem aber Das Bewußt ⸗ 

fein feiner Pflicht der Edfftein feiner Exiſtenz if, der fleht, auf welchen 

Poren ihm auch das Geihid ſtelle, unerſchüiterlich.gurchtlofigkeit, 
Beftigfeit und Treue, das find die Eigenſchaſten die auch den friegerifchften 
Nationen eine tiefe Adhtung vor dem deutfchen Soldaten abgezwungen haben. 
Adein das find Eigenfbaften, die nod bei weiten fein Genie bilden, 

Der militairiihen Genies finden wir in der deutſchen Geſchichte äußert 

wenige, - Aud Rojen war denn feineswegs ein ſolches. Blügel oder größere 
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Detachemens hat er oft mit Auszeichnung befebfigtz aber ganze Armeen 
bat er nie, weder führen wollen noch fönnen. Alt Oberftcommandirendem, 
fagt St. Simon, „Ihwindelte ihm der Kopf“. Der geniale Blid, der im 

Moment eine große Action in allen ihren Theilen und in ihrem Enfemble 

erfaffen und würdigen, und dann, mit fiherem Vertrauen in ſich ſelbſt, 
jede Initiative raſch ergreifen kann, der ging ibm vollſtändig ab. Ideen 
gebären konnte er nicht oder traute es ſich ſelbſt mindeftens nicht zu. 
Seine Stärke lag darin, Die mitgetheilten Ideen Anderer raſch zu begreifen 
und fie mit Präcifion und mit Nachdruck auszuführen. Gr mar mit einem 
Bort, fein großer Feldherr, aber ein ausgezeichneter General. 

Für den Frieden feines Lebens war es äußerft günfig, daß feine 
Begabung nicht weiter reichte. Wäre er ein genialer Dann gemefen und 
hätte die oberfte Staffel erftiegen, ſtatt auf der vorlehten ſteben zu bleiben, 
dann wäre fein @füd beneider und fein Verdienſt gehaßt und verkeumdet 
worden. Und wie hätte er ſich daun an dieſem Hofe, der für ewige Zeiten 

das unerreichbare Vorbild der Jutriguenwirthſchaft, ſowohl was ihre Zeitts 
beit ald was ihre Nichtswürdigfeit betrifft, wre bätte er fib dann an 

diefem Hofe erhalten fönnen? Denn feine Echlaubeit, die St. Simon 

ziemlich ſchatf betont, war, wie wir ſehen werden, doch nur äußerft kindlich 

barmlofer Natur. Wie Catinat hätte er den Undanf als einzigen Lobn 
feiner Thaten geerntet und den Hof mit feinem Applaus wie mit feinem 

Bilden ebenjo haſſen mie verachten gelernt. Wie Vendome hätte er über 
Nacht aus ſchwindelnder Höhe einen Jcarusfturz getban. Mit Golbert wäre 

fein letztes Wort geweſen: „Er laffe mich, dieſer König! Hätte id) meinem 

Gott gedient wie ipm, ich würde ruhiger erben,“ Jeht ging er fill und 
ruhig feinen Weg, nicht nur von Niemand angefochten, fondern von Allen 
anerfannt, weil er nie jo bod) flieg, Daß die Schranzen ihm beneidet und 
die Minifter ihn gefürchtet hätten. „Mit den Miniftern ftand er ſich immer 
gut“, wird uns ausdrüdlih berichtet. Dem wäre nie fo geweſen, wenn er 

hätte Anfprud erheben fönnen in die Xifte der großen Feldberren 

Ludwigs eingereibt zu werden. Es war ja ein ewiger Kampf zwiſchen den 
Miniftern und den Feldherren um Die Herrichaft über den König; und 

immer trugen die Minifter den Sieg davon. Nur der alte Zürenne war 

auch ihnen gegenüber gefihert, da feine Umerfeplichfeit zu widerſpruchlos 
feffftand, um ihn flärzen zu fönnen; von ihmen zu leiden bat aber aud) er 
wahrlich nicht wenig gehabt. 
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Auch die Höflinge — fo weit dieſes Höflingen Überhaupt möglich it — 
waren Rofen gemogen. Seine Macht war nicht groß genug, weder um 
viel nügen, noch um viel ſchaden zu können. Wenn daber auch nicht Das 

Jutereſſe zu ibm binzog, fo ließ doch auch nicht der Neid von ihm ab. 
Aber die heitere joviale Manier, Die er annahm, ſobald ihn nicht der Dienft 
mit den Leuten in Berührung brachte, feine mit Wit gemiſchten Intereffanten 
Ersäblungen ans feinen Feldzügen, vor allen Dingen fein ausgezeichneter 

Tiſch — und ſelbſt das tole Kauderwelſch, das er für Franzöflle ausgab, 
tießen fein Quartier nie leer werden, wenn er gerade bei Hofe war. Das 
Sranzöflide — und das ift das Ginzige was fih von feiner Geriebenbeit 
fagen läßt, wenn ibm gleib St. Simon mit Recht nachrühmt, daß „er 

vortrefflih wußte, mit wen er zu tbun hatte, und mit Geift, Gewandtheit 

und Grazie vorbrachte, was er ſagte“ — das Kranzöflihe, fage ib, ſprach 
er abſichtlich fo ſchlecht, „weil er dem König und feine Schwäche für die 

Fremden fannte.” „Seinem Sohn warf er denn aud vor, daß er fo qut 
das Franzöfliche ſpreche, daß er nie mehr als ein Dummkopf fein würde.“ 
Keine Leidenſchaften bewegten die Bruſt Ludwigs XIV., durch Meine Mittel 

wollte daher auch feine Gunft erworben fein. Ludwig ſpielte gen Billard; 

Ehamillart war Birtuofe auf dieſem Gebiet, und das lieh ihn würdig ere 
ſcheinen die Aemter Eolberts und Louvois', das Minifterium der Finanzen 

und des Krieges in feiner Hand zu vereinigen, obgleih er von Dielen 
Dingen ebenfo wenig, als vom Billard viel verftand, Mofen, dem feine 
tüchtige, felbft etwas derbe deutſche Natur nicht erlaubte, fi in den ente 

mürdigenden Schmeicheleien zu ergeben, die fonft der einzige Schtüffel zu 
Ludwigs Woblwollen waren, Roſen ſprach fo ſchlecht als möglic; franzöftich, 

um ihn immer daran zu erinnern, daß er fremder und nur durch den 

Glanz feines Ruhmes nad Franfreih gezogen ſei. Das genügte ihn zu 
einem immer gern gefebenen Bafte bei Hofe zu machen. Und da die 
Minifter und Obercommandirenden immer mit ihm qufrieden waren, es 

alfo feinetwegen nie Zanf und Streit — die Ludwig biß in den Tod 

haßte — gab, fo „verwandte ihn der König immer mit Auszeichnung.“ 

Selbft „für feinen Unterhalt forgte er oſt.“ Mit den Vermögensverhälte 

niffen Roſens ſcheint es alfo nie ſehr glänzend beftellt geweſen zu fein. 
Zum Theil mochte feine ſtets ausgefüchte Tafel und feine Leidenſchaft für 

ſchoͤne Pferde, deren er ſteto eine große Anzabl hielt, die Schuld daran 

tragen. Vorzüglich aber hatte das einen anderen, einen edleren Grund. 

Bas er befaß gehörte allen denen, die der Hülfe bedurfien! nie hat ein 
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Biuſteller eine abfdlägige Antwort von ibm erhalten, es fei denn ber 

Marſchall befaß ſelbſt nichts mebr. 
Ganz beſonders achtete er darauf, daß feine alten Kameraden nicht 

in Roth fämen. Gt. Simon erzählt uns ein rührendes Beiſpiel hierfür. 

Der Hufihmied der Ermpagnie, in der er einft als einfacher Reiter gedient, 
gebörte zu den wenigen Giückichen, die auf das Zeugniß ihrer Narben 
bin für den Meft ihrer Zage ein Unterfommen in den von Ludwig XIV. 
gegründeten „Invaliden“ geſunden. Alljährlich ließ Rofen denfelben einmat 

zu fih abholen, Dinirte mit ihm zuſammen und erging fib in den Ers 

innerungen der Zeldzüge, bie fie Seite an Geite mit einander durchgemacht. 
Mit einer beträchtlichen Summe Geldes beichenft, fehrte der Alte Abends 

beim, Aber aud während des Lauies des Jahres ließ ſich der Marſchall 
immer davon unterrichten, wie es feinem alien Kampfgenofien gehe, und 
tuug Sorge, daß es ibm nie an irgend etwas mangele. Das war nicht 

die Art nud Weile, in der die bohen Herren vom frangöfliyen Adel mit 
ibren Soldaten umzugeben pflegten. Was Wunder, da der Soldat für 
den Mann, der ihn als Zeltfameraden anſab, fein lehtes Goldfüd mit 
ibm theilte und weit eber ſich felbft als den legten Troßbuben einer Gefahr 

ausfegte, durchs Feuer ging und unter feiner Führung unwiderſtehlich 

wurde? Was fragte er darnach, ob derfelbe ein Geficht hatte „das im 
Bintel eines Waldes Furcht eingeflößt hätte“. Gr fannte zu gut das 

Herz, das unter der rauben Hülle fo ſtart und warm, fo edel und ehren, 
feft ſchlug. 

Rofen verließ den activen Dienft verbäftnißmäßig früh, ſchon nad) 
dem Schluß des Ryswiker Friedens zog er fih auf feine Befigungen im 
Eiſaß zurũc. Der Grund hiervon if} nit mit Sicherheit zu beftimmen, 
da er nach wie vor in der Gunft des Königs blieb und bis zum lepten 
Tage feines Lebens „gefund an Körper und Geiſt“ war. Cs ſcheint, als 
fei der einzige Grund ein unmwiderftebliches Verlangen nach Rube gemeien, 

das fo fräb und fo beionders ſtark auftrat, weil das Leben bisher fo außer- 

ordentlich bewegt gemeien. eine alte Heiterfeit bewabrte er biß zuleßt, 
aber lebte tropdem in der größten Abgeſchloſſenheit und Zurüdgezogenbeit 
von der Welt in einem kleinen Haufe, dad er ſich am Ende feines Gartens 

gebaut. Nur felten ging er ins Schloß binauf, um einen Augenblit die 
Gefelfcpait feiner Kinder durd feine Gegemvart zu ehren. Immer aber 
zog er ſich bald wieder in feine Meine Kaufe zurüd, „Teinen Tag mit 
Brömmigfeitsübungen, guten Werfen und Bewegung zu Fuß und zu Pierde 
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verbuingend*, Regelmäßig einmal jährlich verlieh er jedoch feine Einfledelei 
um 8 bödftens 10 Tage in Verfailles zu verbringen. Gr konnte es fich 
nicht verfagen, doch einmal jäbrlid feinen Meiſter wiederzuſehen, in defien 
Dienf er fo oft fein Leben eingefegt und mande ehrenvolle Rarbe Davon. 
getragen und der ibm mit mehr als Titeln und Geld, der ihm mit feiner 

Neigung gelohnt. Das kindliche Gemüth des farfen Mannes, der vor 
feiner Gefabr gebebt, fieß ibm den ſtolzeſten und egeiftiicften König, den 
die Welt je gefeben, ftets mebr als Vater verebren und lieben, denn ale 

Heren ſcheuen und fürdten. Als wäre es ihm unmöglich geweſen fich je 
ganz von ihm zu trennen, folgte er ihm felbft in das Grab auf den Buß; 
denn aud er flach im Jahr 1715, troß- des hoben Alters von 88 Jabren 
mit volftändig ungebrohenem Geiſt. „Man kann fein Ende haben, würs 

Diger, weiler und chriſtlicher“. 
Das ift das Bild des ſchlichten Rivläuders, „der fein Glück machen 

wollte, aber defien aud würdig war“. St. Simon ſpendet ibm ein Los, 
das zu allen Zeiten die ſchönſte Grabſchrift jedes Munnes fein wird, in 

diefer Zeit aber ein ganz beionders Lob wur: „C’&tait un fort honndte 

homme*. Vergeſſen wir nieht, daß wir von der Zeit reden, da die Ders 

bältniffe wurden, von denen Voltaire jagt: „Jeder Aplige hätte es für einen 
Scyimpf gebalten, honnete geheißen zu werden; das war ein Gvitbeton, 
das nur Dem Bürgerlichen zufam“. Run Roſen verdiente den Titel in 
vollem Maße, und defmegen babe ich ihn für würdig gebalten, daß feinen 
Enkelu und Sandsleuten fein Rame mit einem Wort ins Gedähtniß zurüd« 

gerufen werde. Steht er aud nicht in der erften, fo lebt er doch in der 
zweiten Reihe der Männer, die in feinem Jabrhundert in Frankreich eine 

Rolle geipielt. Und keiner bat feinen Poſten befier ausgefüllt, denn nicht 

nur hat er, obne ein einziges Mal zu wanfen, die Pflicht als den Compot 
feines Lebens augeſehen, fondern er mußte ſich aud ein ebenfo reines wie 

warmes Herz zu bemabten, das mas Niemand an diefem Hofe der Gigene 
fucht, der Heuchelei und jeden Lafters zu tbun gemußt. Er wußte es zw 

tbun, denn wenn er aud fein Blut für Branfreidd Ehre und Rubm vers 

ſpritzte, To blieb dieſes Blut doch immer das Blut eines Livländers, das 

heißt das Blut, das wohl immer mit das treuſte uud ehrenfeftefle unter 
dem treuen und ebrenfeften Blute der Dentſchen geweien. 

Dr. 9. v. Holſt. 
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II. „Rauch“. Eine Erzählung von Jwan Turgenjew. 

ME inter den ruſſtchen Nomanſchrittſiellemm der Gegenmart if Jan Turgenjew 
ohne Frage der hedentendfte und felbfländigfte. Sein Ruf ift weit über 
die Grenzen des ruſſtichen Neiche binansgedrungen, Paul Hevfe, der ihm 
den Tepten Band feiner Movellen widmete, bat Turgenjem als den „Meifter 
der Novelle“ bezeichnet, das von Bodenftedt ins Deutſche übertragene 
Tagebuch eines Jäger” (Banner oxormma) iſt von Kritik und Pu—- 
bficum des Weens-mit Tautem, einfimmigen Beifall aufgenommen worden 
und felbft Julian Schmidt, der firengfte und rüdfichtslofefte unter den" 

Literärbiftorifern der deutſchen Gegenwart, bat diefes Buch als das Product 

eines „rieſigen“ Talents, einer Kraft gefeiert, wie fie überhaupt nur fetten” 
vorfommen. Des Dichters größter Werk, der vielbeſprechene Roman 

„Väter und Eöbue* (Orusı m auru 1862) — von dem diefe Blätter, 

wiederboft "berichtet haben — kann gradezu als für Rußland epochemachend 

bezeichnet werben, da es die neuefte Erfcheinung der rufſiſchen Nationale 
entwidelung, den ſ. g. Nibilismus, in ergreifender Weile verförpert und 
fie mit dieſem Namen geftemvelt bat, Kein Wunder, daß jedes Blatt, das 
der Dieter ſchreibt, mit Gold anfgemogen wird, daß von feiner neueften 
Arbeit, der Erzählung „Rau“ ſchon wochenlaug vor ibrem Ericheinen in 

allen Organen des St. Petersburger und Moskauer Journaliſtik die Rede 

war und daß die Nedaction des Weſtnik die 160 Seiten dieſes in ibrem 

Märgheit veröffentfihten Werkes mil der Summe von 6000 Ab. ©. 
beiahlt bat. 

Nichts defto weniger ſtebt Turgenjew in ziemlich entichiedenem Gegenſatz 
zu Dei in der zeitgenöſſiſchen rufflichen Literatur berrſchenden Anſchauungen 

Baltiſche Monatoſchrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 2, 8 
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und Neiqungen. Go genau er Rußland und die Ruſſen fennt, fo warm 
fein Herz für die Wohlfahrt und Größe feines Vaterlandes ſchlägt, To ift 

er dennoch ein „Sapadnif“ (Weftling), der auf dem Boden der occiden« 

taten Cultur ftebt und, bezeichuend genug, feit Jahren Baden-Baden zu 
feinem beftändigen Wohnort gewählt bat. Aber nit nur in politiſcher, 
auch in äftbetifher Beziebung ift der Werfafler des „Tagebuchs“ der 
„Geipenfter* (Ipnaparı), des „adligen Nefts" (Inopancnoe Tub3Ac) 

und des „Rauch“ von der Mehrzabl feiner ruifiiben Zeit- und Kunfts 

genofjen weſentlich unterfhieden. Zwei Seelen wohnen in feiner Bruft: 

mit jenem eigenthümlich ruſſiſchen Talent für rückſichtslos realiftiiche Ber 
obachtung und Schilderung, das ſelbſt vor der natırgetreuen Darftelung des 

Häßliben nicht zurüdihaudert, ift ein Zug tiefen leidenſchaftlichen Idealismus 

verbunden, eine entfchiedene Neigung aus den rauen Schraufen der Wirk 
lichteit in das Heiligthum des Herzens, in die innere Welt traumbaft zarter 
Gedanfen und Empfindungen zu fliehen und bier den wüften Lärm des 
Tages, den Hader der Parteien, die Noth des irdiſchen Dafeins zu vergefien. 
Diejem Zuge feines Herzens ift Turgenjem wicht nur in verfhiedenen feiner 
älteren Arbeiten, 4. B. der Novelle Fauft, gefolgt, derſelbe findet fh, 
wenn aud häufig verbüflt, in faft allen feinen Dichtungen wieder und 
tritt in einer feiner neueſten Schöpfungen, Der pbantaſtiſchen Novele 

„Geſpenſter“ mit befonderer Deutlichkeit hervor. 

Die Erzäblung, über weldye die nachftebenden Blätter berichten follen, 

ſteht zwißchen beiden Richtungen, der realiftiihen und der idealiftiihen, und 
enchält Elemente der einen wie der andern. Räumlich nebmen die Schil- 

derungen des Treibens der ruſſiſchen ariftofatiiben Geſellſchaſt und der 

wüten Wirthſchaft des jungen revolutionären Geſchlechts den Haupttbeil 

des Werks ein, und die Spitze deſſelben richtet fid entibieden gegen das 

anſpruchsvolle, hoble Treiben der demokratiſchen Nationalpartei, die mit 
ruͤckſichtsloſem, wahrhaft vernichtendem Spott verfolgt wird; nichts defte 

weniger vertieft der Dichter fid) mit der ihm eigenthümlichen Wärme in 
ein pſychologiſches Problem, indem er die Geſchichte eines Liebenden 

Herzens zum Mittelpunkt des Romans und eine enttäuichte Liebesboffnung 
zu deffen Kataſtrophe macht. 

Die Haudlung ſpielt beinabe ausfhließlih in Baden » Baden und 

beginnt mit einer Schilderung der unter den Zweigen des (gegenüber dem 
Eonjervationshaufe Rehenden) „ruffliden Baums“ verjammelten ariftofratiichen 

Geſellſchaft. Seinem Unmuth über den Geifteobanterott und die inhaltsiofe 
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Aufgeblafenheit der Et. Petersburger „großen Geſellſchaft“ giebt Turgenjew 

bereits in dieſer Egvofltien einen ungeſchminkten Ausdrud und die rufftiche 
Ariftofratie bat ebenjo viel Grund zur Klage über Die erbarmungdlofe 
Hätte ihres Lieblingsdichters, wie der von dieſem tief verachtete demokratiſche 

Pöbel. In der Mitte der vornehmen Herren und Frauen, Die ſich regelmäßig um 
die Mittagsftunde unter dem nad ihnen benannten Baum verjammeln, 

thront der die Zürft Coco, der große Mann, der ſich mit Vorliebe als 

Spigfübrer der ariftofratiihen Dppoftion bezeichuen läßt, weil er der 

Prinzeifin Mathilde bei Gelegenheit der Aufbehung der Leibeigenſchaft das 
große Wort gefa.t bat: „Madame, le prineipe de la propriété est pro- 

fondement &branl& en Russie“ und ſeitdem andern Leuten unaufbörlich 

diejelbe Phraſe wiederbolt bat. Neben ibm ftchen der banferotte Guts« 

befiger aus Tambew, der elegant aufgepupte robe und wilde Epieler, der 

die Louisd’ors fo unſinnig und berehnungslos auf den grünen Tiſch 
ſchleudert, Das er nie gewinnen fann, der ſüßliche Graf &., der mufltaliihe 
„böchft talentvolle“ Dilettant, der beftändig Romangen trällert, in Wahrheit 

aber außer Stande ift, zwei Noten hinter einander richtig herauszubringen 

und deffen Geſang zwiſchen dem des Mosfauer Zigeners und des Parifer 
Coiffeurs ftebt. „Keiner von ihnen fehlt: der Baron Z., der große Staat 

mann, Scriftfteller und Redner, der in allen Stücken gerecht ift, der 

Zürft 9., der Freund der Religion und des Volks, der als Branntwein, 

brenner ein ungebeures Vermögen auf Unfoften beider erworben, der 

General DO. O., der irgend Jemand befiegt und irgend etwas pariflcirt 
bat und doc nicht ein noch aus weiß, endlich R. R., der dide Herr, der 

ib für kraͤnklich und höchſt geſcheidt hält, obgleich er gefund wie ein Stier 
und dumm wie ein Klo ift. Gr iſt der letzte jener Löwen, die der 
Tradition der vierziger Jabre buldigten, der Epoche des Lermontowſchen 
„Helden unferer Tage“ und der „Gräfin Worotinoti“ — er verficht ſich 
Roc auf den „culte de la pose“ und auf unnatörliche Manieren und 

Beroegungen u. I. wm. — fie alle find da. Auch an Diplomaten uud 
Stuatsmännern ift fein Mangel, Leuten, „welde wirklich wiſen, daß die 
goldene Bulle von einem Papft ertbeilt worden und daß die Engländer 

unter poor-taxe Die Armenfteuer verftehen“. AM’ dieſe Beften des Volts 
find eifrig mit den geſchmückten Damen beſchäftigt, die ibre Toiletten zur 

Schau tragen — der Gräfin Sch., die mur von amerikaniſchen Geifter- 

bern redet und nebenbei Die „Medufe in der Haube“ heißt, der Fürftin 
gabelte, in deren Armen Chopin feinen legten Seufzer ansgehaudt, die 

8* 
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febenden ruſſiſchen Poeten nur ihm zu Gebote ſteht. Als junger Mosfauer 
Student it Grigori Michailowitſch in dem Haufe eines verarmten und ver- 

fommenen Zürften aus altem vornebmem Geſchlecht befannt geworden, Der 

in einem duuflen Winkel Mosfaus ein trautiges, reiz- und mürdelofes 

Dafein führt. Obne Vermögen, ohne Bildung, che irgend welche 
Intereſſen bekleidet der Fürf ein Amt mit „woblflingendem Namen, aber 

ohne alle wirkliche Beidäftigung“. Er bat ein Hoffräufein gebeiratet, Das 

ihm dieſes Amt zugebracht bat und verbringt feine Tage im Uebrigen 
mit Reminifcengen an die glänzenden Freuden der Jugend umd mit 
feucptiofen Verſuchen zur Grziebung einer großen vermilderten Kinderſchaar. 
Die Schilderung der licht- und freudloſen Griftenz dieſer Fomilie, die in» 
mitten bitterften Mangels doch wicht von ibren angeborenen Anſprüchen 

fafien kann, ift troß ihrer epiſodiſchen Kürze und Flüchtigkeit ein kleines 

Meifterftüd, und ſtebt in nichts hinter äbnlihen Skizzen von Boz zurüd, 
Grigori, der dem Hausvater in deffen einziger Beichäftigung, dem „Stame 
bulfas-Raucen“ redlich beiftebt, Tüblt fi zu. der heranwachſenden älteften 

Tochter Irina, einem fhönen, ſtolzen und doch tieffüblenden Weſen mächtig 

bingegogeni; Monate fang ftehen ſich die beiden jungen Leute in beinabe 
feindfeliger Zurüdbaltung gegenüber, bis die wachſende Gut verhaltener 
Leidenſchaſt ſich nicht mehr bändigen Füßt und fie einander in die Arme 

finten. Fortan beginnt ein neues Leben für beide: die bochiahrende, 

launiſche Irina wird weich und bingebend, fie tritt ibren Eltern näber, 

nimmt fi des bis dazu aud von ihr vernadpläffigten Hauswelens, der 

Erziehung uud des Unterrichts der jüngeren Geſchwiſter an, während 
Grigeri eifrig darauf bedacht ift, feine Etudien zum Abſchluß zu bringen. 

Da er einen woblbabenden Bater bat, wagen Irina's Eltern es nicht, 

den Wünfcben der jungen Leute bindernd in den Weg zu treten, und nur 
in feifen Seufzern über den Mangel ‚an Familie“ laſſen der Fürſt und 

die Fürſtin durchſehen, daß ihnen der präfumtive Schwiegerfohn nicht techt 

iſt. Da tritt ein unerwartetes Greigniß dazwiſchen: der kaiſerliche Hof 

fommt nad Moskau und verfammelt den Adel gu einem glänzenden Ball, 
an melden Theil zu nebmen die fürftlihe Familie troß ihrer Armuth für 

Pflicht Hält. Irina wird durch einen dunflen Inftinet vor der Berübrung 

mit der glängenden Hofwelt, Die mit ihrem beicheidenen Looſe nichts gemein 

hat, gewarnt und weigert ſich an dem Ballet Theil zu nehmen, zu welchem 
Die Eltern mit Zufammenraffung ibrer lehzten Nothpfennige rüften. Grit 
auf Grigori’s Zureden giebt fe nad. Die feſtgeſetzte Stunde naht und 
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klopfenden Herzens fepen Fürft, Bürftin und Tochter fid) in den Miethwagen, 
welcher fle in den Adeleſaal führen fol; Itina hat dem Geliebten noch 

einmal angeboten, zu Haufe zu bleiben. Ihre Ahnung bat fie nicht ger 
täufht: ibre glängende Eiſcheinung madt allgemeines Auffeben und ein 
entfernter Verwandter der Fürftin, der nad) feiner armen Goufine bisher 

niemals geiragt hat, der Graf Neifenbad, „der in Gt. Petersburg auf 
großem Fuß lebt, als Rammerberr oben auf ift und in Livland thun fann, 

was er will“, dringt in die Eltern, ibm Irina nad St. ’Peteröburg mit 

zugeben, Damit er ibr Glüd made. Die raſch entzündete Eitelfeit der 
gefeierten jungen Dame trägt über die zärtlihen Bedenfen des lebenden 
Mädchens den Sieg davon und ohne den Geliebten wicdergefeben zu haben, 
reift Itina mit dem vornehmen Dukel nab der Reſiden, ab. Ritminom 
wird durch einige flüchtige Zeilen, von dem Verluft, der ihn betroffen, 
benaprichtigt ; verzweifluugsvoll bricht er feine Studien ab, verläßt Moskau 
und Fehrt in die ländliche Einſamkeit des Vaterhaufes zurück; von Irina 
hat er nie wieder Kunde erhalten. Darüber find zehn Jahre vergangen, 
der Schmer; um die Enttäuſchung der erften Liebe ift vergefien, er 
bat in Tatjana Scheſtow eine einfache, fernige Natur fennen gelernt und 
beſcheidet ſich, mit diejer ein bef—hränftes, nur Durch inneren Reichthum 
beglüctes Pflichtenleben zu führen. Itina aber, Die eine vornebme, fofette, 
intereffante Weltdame geworden und mit Balerian Ratmirow, dem Thpus 
des aufftrebenden jungen Garder-Generals, vermählt ift, hat deu Geliebten, 

den fie um fein Lebensglüc betrogen, nicht ganz vergeſſen und ſich in 
Stunden der Ernüchterung und Dede daran gewöhnt, für ihre Jugendliche 
zu Idwärmen. In Baden-Baden flebt fie Litwinom wieder, zunächft ohne 
von ibm bemerkt oder erfannt worden zu fein. 

Grigori, der das Petersburger Modetreiben aus Grundfap md an 
gebotener Abneigung gegen Prunf und Schöuthuerei Habt, ift weit davon 
entfernt, feine vornehmen Landsleute aufzuſuchen; er verſucht es vielmehr 

mit den jungen kuffiſchen Demokraten befannt zu werden, die in großer 
Anzahl von Heidelberg nach Baden-Baden gefommen find und fid um 
einen gewiffen Gubarew gefammelt haben, um in wüften Orgien iprem 

Haß gegen die beftebende Ordnung der Dinge Luft zu machen und über 

die Zufunft Rußlands Beſchlüſſe zu faſſen. Die erften Berührungen, 
welche Grigori mit den Nepräfentanten diefer Geſellſchaſt bat, find fo 

febensvol und intereffant geſchildert, daß wir Giniges davon mit des 

Autors volftändigen Worten wiedergeben müſſen. Zu dieſem Behufe 
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nüpfen wir wieder in der Scene vor dem Gomerfationshaufe da an, wo 
wir oben ftehen blieben. 

„Ab, da figt er!“ mit diefen Worten wurde Litwinem aus den ftillen 

Betrachtungen ‚berausgeriffen, denen er ſich vor dem Cafe Weber, dingegeben 
hatte, Er wandte ih um und erkannte Bambajew, einen feiner wenigen 

Moskauer Befannten, einen gurmütbigen, uuendiich leeren Menſchen, der 
ſtets über irgend etwas in Entzüden und ſtets ohne einen Heller in der 
Taſche zielos durch die Welt flanirte, 

"Das nennt man ein Wiederfeben* fagte Bambajew, indem er feine 
Kleine Augen weit auftiß. „Ja, ja in Baden, — bieher Frieden fie alle 
wie die Tarafanen. Wie bift du denn bergefommen?" Bambajew hatte 

die Gewohnheit, Jedermann mit Energie zu duzen. 

„Ich bin feit drei Tagen bier.“ 
„Run — weißt du ed fon?“ 
„Bas denn?“ 

„Was? — du weißt wirklich nicht, daß er ſelbſt, daß Gubarew bier 
ift. Wahr und wahrhaftig er ſeibſt. Gr fommt direct aus Heidelberg. 
Du kennſt ibn natürlich 2“ 

„Nein, ich babe nur von ihm gebört,“ 
„Iſt das möglih? — nun ich muß Dich fogleih zu ihm bringen, 

Sold einen Menſchen nit zu fennen! Alerdings ift auch Woretilow 
— nun mit dem bift du doc befaunt?* — und Bambajem wies auf einen 

jungen woblaudſebenden Dann, der neben ihm ſtaud und troß der Friſche 
feiner rothen Baden ernfthaft dreinſchaute. „Diefer bier iſt es! ih babe 

die Ehre euch einander vorzuftellen. Ihr ſeid ja beide Gelehrte, Das ift 
Borotilen, ein wahrer Pong Umarmi euch!“ 

Kimwinom verbeugte ſich vor Deu „Phöniz“, zunähft obne ibn zu 
umarnien, der Phönig aber, Dem Diefe Urt der Vorftellung wicht zu bebagen 
feien, blickte mit ſtrenger Miene drein. 

„Ich fogte Pbönig und ich bleib’ dabei,“ fuhr Bambajew uner—- 
ſcüiterlich fort. „Geh mur nach Petersburg und fieh dir Die goldne 
Chrentaſel im *fipen Eadetteneorps an — weſſen Namen prangt auf Der 

ſelben ? Seen Jalowlewitſch Worotilow. Aber freilich Gubarem — ja 

Sriden das iſt noch etwas Anderes! Zu dem muß mau bin — auf jeden 
dall bin. Vor dem beuge ich mic entjchieden und die Andern tbuy es 
aud. Ich fage Dir — was der wieder für ein Bud idreibt!! O —“ 

„Bas für ein Bud?“ fragte Litwinow. 
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„Ein Buch über; Alles, Brüder — weißt du — fo in der Art wie 
Bude — nur tieier, eutſchieden tiefer. Dort wird Alles endgiltig zum 
Abſchluß und ins Klare gebracht.“ 

„HVaſt du es felbft geleſen ?“ 
„Nein, ich babe es nicht geleſen, es iſt ein Geheimniß, von dem 

eigentlich nicht geſprochen werden ſoll, wöer von Gubarew kann man Alles, 
Alles erwarten. Ja, wenn nur zwei, oder drein ſolcher Köpfe ſich der Sache 
annehmen ‚wollten, da würde es in Rußland ‚bald anders auoſeben! Ich 
fage dir, Grigori, was du auch getrieben ‚haben magft, welche Auſichten 

und Refultate du auch gewonnen haben magſt — ich fenne fe nicht — 

bei .Öubarem kaunſt du ‚etwas fernen. Leider bleibt er ‚nicht lange bier, 
man muß die Zeit benugen, fort, fort zu ihm,“ 

Litwinow, Dem der ‚laute, auf ‚offener Straße, vor Zaufenden von 
Menfhen überſtrömende Enthufiasınnsg Bambajems peinlich zu werden 

beginnt , will ſich von Diefem losmachen, wird aber gezwungen mit ihm 
und ‚Woretilom gemeinihaftlih zu diniren. „Bu tannft doch für mich 
bezahlen?“ hatte Bambajew vorher in ‚jeiner umflchtigen Weile geſragt. 

Auf dem Diner ‚macht ‚Grigori ‚des ihm vorgeftellten „Phönix“ näbere 

Belauptſchaft amd dieie kann auch unfern Lefern nicht seripart werden, 
Nachdem fie im Cafe Weber Pag genommen und ein Mittagsmabt 

beſtelli, hegannen unfere ‚drei Bekannten ein Gefpräd. Yambajew tieß ſich 
laut und ſeurig über die hohe Bedeutung Gubarems weruchmen, waͤbrend 

er ein Glas mad dem andern hinunterſtürzte. Worotilow, der weniger 
6 und tranf, begann inzwiſchen Luwinow über feine Studien auszuiragen 
und feine eigenen Anfihten wenn auch nicht über dieſe Studien, ſo doch über 
verihhiedene „Ftagen“ zu verlautbaren. Allmählich belebte and ermunteste 

er ſich; pr korac jedes Wort, jede Sylbe, jeden Buchſtaben, mie ein 
tüchtiger Cadett beim Czamen, laut und deutlich aus, iudem er Dabei mit 

den Händen agirte. Ta ibn Niewand unterbrach, ſtrömte feine Rede 
immer raſcher, unaufbaltjamer weiter: es ſchien er beabſichtige, eine Lection 

oder Diſſertation abzuleſen. Die Namen der neueſten Gelehrten, mit Hins 

zufügung des Geburis ⸗ und Sierbejahres, die Namen aller möglichen 
Broibüreu, — Namen, immer wieder Namen, ftrömten begeiftert von jeinen 
Lippen, Mit Entichiedenbeit verachtete Worotilow alles Alte uud nur der 
Schwand der modernen Fortfepritiswiffenfchnit fand Gnade vor feinen Augen; 
die Sppriften «eines, gewiſſen Dr, Sauerbengel über veunfploaniidhe Ge 
fänguifie oder den feßtey Artikel des Asiatic Journal (obgleih ex der 



118 Zur rufflichen Romanliteratur. 

engliſchen Sproche nicht mächtig war, bielt er es für Pflicht, dieſes Wort 
„Dieörnell® auszuſprechen) über die Veden und Puranas citiren zu 
fönnen, war für ibn ein Hochgeuuß. Litwinow hörte und hörte immer 

wieder zu, ohne erratben zu fönnen, welche Specialität fein neuer Befannter 
eigentlich zu feinem Studium gemacht babe. Bald handelte Worotilow 
über die geſchichtliche Role der Kelten, bald entführte der Fluß feiner Ge 

danfen ibn in das Alterthum zu den Rieſenbauten der Gadpter oder er 
ſprach von Dnatas, einem Vorgänger des Pbidias, den er furzweg Zonatban 
nannte, um dann zur politiſchen Defonemie überzugeben, Baftiat einen 
„Durak“ und Holzllotz ſcheltend, der nicht beffer fei als Adam Smith und 
die Phyflofcaten. „Phyflokraten ?“ nuterbrady Bambajew ihn, „Du meinft 
wohl Ariftofraten.“ Im weiteren Berlauf ſetzte Worotilow dann felbft 

Bambajem in Grftaunen, ald er gelegentlich) bemerkte, Macaulay fei ein 

veralteter Schriftfteller, den die Wiffenfhaft längſt überpelt habe. Was 
Gueiſt und Riebl anlange, fo genüge «6, dieſe Namen zu nennen, — und 
Boronitom zudte die Ahfeln, worauf Bambajem gleibfals die Achleln 
zudte, „Und das Alles ohne befondere Veranlaffung, vor Fremden, in 

einem Gaffeehaufe“ dachte Linvinow, indem er verwundert auf das. blonde 
Haar, die leuchtenden Augen und die glänzenden Zähne des jungen, elegant 

gefleideten Meduers blickie. „Und dabei bat er nicht ein einziges Mal auch 
nur gelächelt. Er muß ein guter, nur ehr unerfahrener Junge fein.“ 
Endlich berubigte Worotilow ſich, — .feine Stimme, die bel und ſcharf 
wie die eines jungen Habnes klang, [dien ihm den Dienft zu verfagen, 
und jegt ergriff Bambajew das Wort; erft declamirte er Verſe, dann wurde 

er fentimental. Endlich eiſchien der Kellner, die Rechnung wurde 
berichtigt und die Geſellſchaft erhob fi von ihren Stühlen. 

„Jetzt“ fagte Bambajew, der tieffinnig figen geblieben war, „jeßt 

noch eine Taffe Gaffee und dann vorwärts. Ju unſer Rußland — das iſt 
es — unfer Rußland! und er firedte feine rorhe, weiche Hand gegen 

Litwinow und Woretilom aus. 
„Ja Rußland!” dachte Litwinow, Worotilow aber, der fein Gefiht 

wieder in die früheren, wictigsernften Balten gelegt hatte, lädelte ver« 
aͤchtlich und klappte mit den Abſätzen feiner Stiefel zuſammen. Dann 
machten die drei jungen Männer fi) zu Gubarem auf den Weg. 

Die Species, welcher Gubarem und die bei dieſem verfammelten 

ZJüngfinge angehören, erräth fld nad dem, was wir über Bambajen und 
Borotilow vernommen, von felbft. Von befonderem Intereſſe iſt mur ein 
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Mitglied des Kreifes, in welchen unfer Held geführt wird, denn dieſes 
vepräfentiet ein neues, fo weit uns bekannt noch nicht in die ruffifche 

Literatur eingeführtes Genre: Das revolutionaite alte Weib, die demo, 
kratiſche Megäre, die als Hekate inmitten der verwilderten Jugend thront. 

Matrena Suchantſchikow, eine fünfgigjährige kinderloſe Wittwe von 
ſchmutzigem Aeußeren, verwildertem Anzug und unerſchöpflicher Dedifance, 

ift die Vertraute Gubarews und feiner politiſchen Gebeimniſſe. Sie ſchweift 

feit Zabren von Ort zu Ort, gewöhnlich mit der Erfüllung geheimnißvoller 
Mifftonen beichäftigt, über welche le mit Gubarem verhandelt, ven deren 

Refultaten aber niemald etwas verlautet, fie führt eine Art Tagebuch über 

alle im Audlaude lebeuden Ruſſen, weiß von Jedem Schlechtes zu berichten 

und febt uut in zwei Ideen: dem Haß gegen die Ariftofratie, zu welcher 
fie afle Leute zählt, welche fi) gefittet betragen und nicht auf Die beftehende 
Ordnung fbimpfen, und der Emancipation der Frauen vermittelft der 

Nähmafhine, in welcher fie die einzige Löjung der „ſocialen Frage“ erblickt. 
Inmitten der jungen Leute, die fid um Gubaren fammeln, führt fie, vom 
Danıpf unerlöſchlicher Papiereigarren umhüllt, das große Wort; uner⸗ 
ſchöpflich jbeint der Vorrath boshafter oder ſchmutziger Aeldoten, die fie 

zu erzählen weißunletſchiedolos werden Freund uud Feind angefhmärzt 
und verläftert und barmlos verfebrt fle mit Reuten, die fie noch kurz zuvor 
für Spitzbuben und Berrätber ausgegeben. Daß fle fein Geſchöpf der - 
bloßen Phantafie, fondern eine der Wirktipfeit euinommene Geftalt iſt, 
geht aus der Schärfe und Sicyerheit der Züge hervor, mit welden fie 

barafterifirt if; jedes Wort, das ans ihrem Munde gebt, mag es 
Garibaldi oder den dritten Napoleon, die Zukunft Rußlands oder die 

Aufgabe des Weibes betreffen, von dem Zürften Schulſcheulidſew handeln, 
der feine Frau mit einer Kanone erſchoß, oder von dem Kaufmann Ples- 

tatſchew, der’ zwölf Arbeiterinnen umgebracht hatte, und dafür eine Medaille 

mit der Auffprift „für nützliche Dienfte* erhielt — «8 bat ein ganz eigens 
thümliches, individuelles Gepräge und legt und den Glauben nab, der 

Dichter. habe. eine ganz beftimmte Perlönlipkeit gemeint, Wir übergehen 

die übrigen Litwinow‘ vorgeflelten Helden des „jungen Geſchlechis“, den 

„idealen und dabei, unendlich beſchränlten Friedeudrichtet Piſchtſchallin, den 

ehemaligen Quartaloffizier Tins-Bindafjow, einen gefährlichen „Terroriſten“ 

und febhaften Verebrer ruſſiſcher Kaufmannsfrauen und franzöflfcher Leretten, 

den auf 28 Tage beurlaubten Armecoffizier, vor defien Phantufle ftets der 

geftrenge Obrift ſchwebt, den in Diefen Kreis eingeſchmuggelten, frauzöſtſchen 
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„petit jeune homme*,'ginen' Commis -Voyageur, der-beftändig von feinte 
Gröbernngen ruffliher Gräfinnen 'erzäbft, — und folgen ‘dem Beilpiel 
Litwinows, der die erſte günftige Gelegenheit berugt, um dieſem Heyen 
ſabbath zu entfliehen und unter den Bäumen vor dem Gonverfätionsbauie 
ſtiſche Luſt zu ſhöpfen. Wie der Dichter felbft über die Menſchengattung 

denft, welche er und vorgeführt bat, berichtet er durch einen ernſthaften 

älteren Mann, den einzigen vernünftigen Menſchen, den Ritwinow im 
Haufe Gubarews vorgefunden und dem er noch au demjelben Abend ‘wieder 

begegnet, 
„Sie haben,“ ‚begann der Hofrath Potugin, nachdem er um die Eir 

Taubniß gebeten, Ad zu feinem neuen Bekannten, unfrem Helden; zu fepen, 
„Sie baben heute Abend wenig gefprochen umd auch id Habe meift zugebört. 
Bie bat Zonen unfere babyloniſche Verwirrung denn gefallen?“ 

„Sie baben in der That das rechte Wort gefunden,“ ermieberfe 

Grigori, „babylouiſche Verwirrung! ich bätte die Herren gem gefragt, zu 
welchem Bebuf fie eigentlich dieſen Lärm verführen?” 

„Das iſts eben — fie wiſſen es ſelbſt nicht! in früherer Zeit hätte 
man gelegt, fie feien „blinde Werkzeuge höherer Zwede" — heut zu Tage 

vflegt man fich fhärferer Gpitheta zu bedienen. Und dabei — geben Sie 
wobi Ahr — find fle ſelbſi eigentlich nicht anzuflagen — ich möhte fogar 

behaupten, fle feien an und für ſich recht gute Geſellen. Selbſt von Frau 

Suchaniſchikow weiß ih mandes Gute: fie bat ihren legten Heller für 

mei arme Nieten bingegeben. Mag dahei noch fo viel Gitelfeit und 
DOftentation im Spiel fein für eine Fran, Die ſelbſt nichts bat, will 

das immer ewas fagen Mon Herrn Pifdtihalfin, dem Friedendrichter, 
brauch” ic) nicht zu reden: dem bringen die Bauern feines Gerichtoſprengels 
ſicher noch ein Mal eine filberne Schüfjel in Geſtalt einer Arduſe, viel, 

leicht gar ein Heiligenbild mit der Abbildung feines Schußpatrons dar 

und wenn er ihmen Dann im wohlgelepter Rede audeinanderfegt, er habe 
diefe Ehre nicht verdient, jo irrt er: er wird fle dereinft wirklich verdient 

baben. Unter Freund Bambajen ift allerdings ein wunderlicher Kauz, der 
ohne genügende Veranlaſſung immer über irgend etwas in Gztafe ift — 
laſſen wir ihm feinen Entbuflasinus — es iſt doch etwas! Auch Worotilow 

gehört nicht zu den Schlechteſten; er ift wie es alle Leute feiner Schule find, 
deren Namen auf der goldenen Ehrentafel prangen, und fdeint als Ordone 

manz zur Wiſſenſchaft und zur Civiliſativn abcommandirt zu fein. Gelbft 
fein Schweigen hat etwas Phrafenhaftes — dafür ift er aber noch jung. 
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Glauben Sie — ſie find ale mit einander nicht fo übel — zu Erfolgen 

wird; es aber feiner von ihnen bringen, Der Zeig ift vortrefflich, 

Das aus demfelben geformte Gebäd mödte ich aber nicht, in den Mund 
nehmen.“ 

Litwinow fah: den originellen Spreder verwundert an, dieſer aber, 
fuhr nach, einer kurzen Baule in feiner barınlos humoriſtiſchen Weiſe weiter: 
Es iſt merfmürdig.gemmg — aber es iſt ſo. Kommen: zehn Engländer 
zufammen, fo unterhalten fie: fi vom atlantiſchen Kabeltelegrapben, von 

der, Papierfteuer — furz ‚von irgend etwas Pofitivem , Handgreiflihem. 

Sigt ein Dugend Deutſcher ber einander, fo fommen unfeblbar die ſchleswig- 

bolfteinſche Frage und die Einbeit Deurjhlands zur Sprache. Fmden fih 
zebu Ruffen zufammen, fo reden fie wıfeblbar von der Bedeutung und 
Zutuſt Rublouds und zwar — wir haben es ja foeben ſelbſt angehört — 
in, ‚algeniginen, verſchwinmenden Zügen, wie vom Gi. der Leda, ohne alle 
Beweiſe, obne ‚jede poſitive Schlußiolgerung. Sie ſpielen mit dieſer 

unglüclien „Frage“ wie Kinder mit einem Gummibal, ohne Einn und 
Verſtand. Natürlich wird dann aud der: „verfaulie” Weiten herangezogen, 
Et jchlagt uus auf aden. Punkten, dieſer Welten, aber. natürfich, er ıft — 
verfault. Und menn wir ibn nur wirklich verachteten! — es iſt aber 

nichts als: Phraſe und Unmabrbeit. Auf ibn zu ſchimpfen werden wir 

nicht, müde, aber an feiner guten, Meinung iſt und ungeheuer viel gelegen, ı 

d..d. beſonders an, ‚der Meimung der Portiſer Loretten. Unfere jungen 
Stuger treten felbft in den Gerbergen Dieler. Damen zur Verwunderung, 
derfelben mit Furcht und Zittern auf: Großer Gon! denten fie, — wo 

bin ih? Bei Auna Destions felbft!" 
„Sagen ‚Sie mir nur,“ warf Litwinow ein, „mober rübrt der große, 

unzweifelpafte Ginfluß ber, den Gubarem auf feine gefammte Umgebung 
ausübt? Sollte er wirklich anßerordentlihe Bäbigkeiten oder einen 

hervorragenden Gharafter beſthen de 
„Sicherlich, nein! Er verftebt es aber, energifch zu wollen. Wir 

find. betanutlich Slawen, an energiſchem Willem atm und flets bereit ung 
vor einem. ſolchen zu beugen, Herr Gubarew wollte der Anführer fein 
und darum wird, er als folder von den übrigen anerfannt. Was wollen 

Sie! Die Regierung bat die Leibeigenſchaft aufgeboden — Dant fei ihr 
und Ebre dafür — Die Gewohnheit der Knechtſchaft ift uns aber ‚in Fleiſch 
und. Bein übergegangen. und wir ‚vermögen es nod nicht, mit ihr zu 
brechen. . Immer und überall biauchen wir einen Her; gewöhnlich ift 
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diefer unfer Herr ein lebendiges Eubfect, zu Zeiten aber aud irgend eine 
Richtung, der wir uns blindiings unterwerfen, gegenwärtig find wir 3. B. 

alle mit einander in die Kabala der Naturwiſſenſchaften vertieft. Zu welchem 

Zweck und aus welchen Gründen das geſchieht, willen wir felbft nicht, das 
ift ein dunkles Mätbfel; unfere Natur iſt einmal fo und nicht anders. 

Iuımer wieder fommt es darauf heraus, daß wir vor Allem einen Herrn 

baben müflen; „dieſer,“ beißt es dann, „dieſer iſt's und auf alles Uebrige 

muß man ſpucken.“ Nach richtiger Celavenart zeigen wir dann Eclaven- 

ſtolz und Selavenniedrigkeit. Wird ein neuer Herr geboren, fo iſl's mit 
dem alten aus. Bedenken Cie felbft, was für Wandlungen wir bereits 
erlebt haben! Wir bebaupten zumeilen, daß die Negation unfere Haupt 
eigenſchaft fei, wir wegiren aber nicht wie freie Reute, fondern wie 
Lataien, denen der Herr es vorgeichrieben bat. Go bat fih aud Herr 
Gubarem zum Herefher aufgemorfen, er hat auf dieſes eine Ziel confer 
queut bingefteuert und er hat's darum erreicht. Die Reute fehen, daß er 
eine bobe Meinung von ſich felbft hat, daß er an ſich felbft glaubt umd 

— daß er zu beleblen verfleht; folglich bat er Recht und man muß ibm 
gehorchen. Wer die Fuchtel in die Hand zu nehmen weiß, der wird 

Eorperal.* J 
„Wie find Sie mit Gubarem bekannt geworden,“ fragte Litwinow, 

indem er zu Potugin hinüber fab, der fih im Gier feiner Rede verfärbt 
batte und deffen Augen bfiten, während die Stimme nidt heitig oder 
gereist, fondern tief betrübt Hang. 

„36 keune ihn feit Tange. Und merfen fie wohl — wir haben noch 
eine andere Eigenthuͤmlichteit. Nehmen wir an, einer von uns fei Schrifte 
ftefler und habe fein ganzes Reben bindurch, in Profa und in Werfen gegen 
die Truutſucht und die Branntweinspact geeifert; plötlich legt er zwei 
Branntweinbrennereien und hundert Schenken an und das gewirt ihn dann 
nicht im Geringften. Go gebt es aud mit Gubarew. Er ift Slawophbil. 

Socialiſt, Demokrat und was Gie fonft wünſchen, fein Gut aber bat er 

einem Bruder zur Verwaltung übergeben, der auf demſelben noch heute als 
Bauernfbiuder vom alten Schlage hauſt. Diefelbe Frau Suchaniſchikow, 

welde Miß Becher» Ctove Herrn Zentelejew einzig darum Obrfeigen 
geben läßt, meil er Leibeigene befipt — vor Gubarew wirft fle fih in den 
Staub, Und das Alles, weil er gelebrte Bücher lieſt und tieffinnig 
dreluſchaut. Ja, wie weit er die Gate des Worts befipt, willen Cie 
ebenfo gut wie ich; er tut mohl daran, wenig zu veden umd fich 



Zur ruſſiſchen Romanliteratur. 123 

vorwiegend in fich felbft zu verkriechen. Thut er aber einmal den Mund 
auf, wird er geiprädig, fo ergreiſe ſelbſt ih — der langmütbigfte, 
tolerantefte aller Menfhen — die Flucht.“ 

„Sind Sie wirklich tolerant?" fragte Litwinow, „ic hätte im 
Gegentpeil geglaubt — doch verzeihen Cie, ib habe noch nit einmal 
nad) Ihrem Bor und Vaterönamen gefragt.” 

„Ich beige Soſont Iwanviſch. Man bat mir Diefen wohlklingenden 

Nomen zu Ehren eines Onfeld gegeben, der Ardimandrit war, dem ich 
übrigens nicht weiter verpflichtet bin. Ich bin, mit Reſpect au vermeiden, 

aus einem Popengefchlebt. Tolerant bin ich wirklich, denn ih hate zwet 
umd zwanzig Jabre lang unter meinem andern Onfel, dem wirklichen Staats- 
rath Itinarch Potugin gedient — haben Sie ibn vielleicht gefannt 2" 

„Nein.“ 

„Ic gratulire Ionen dazu. Dob — um auf unferu Gegenſtaud 
zurüdzufommen — ich babe an unfern Landeleuten wirklich meine fiete 
Verwunderung. Sie geben alle muthlos umber, fie laſſen die Nufe 
hängen und doch find fie ale von großen Zufunftsbofinungen erfüllt, 
Unfere Stawopbilen 3. B., denen auch Gubarew ſich zuzäblt, fie find vor 
treiflihe Leute, aber fle leben in dem gleichen Gemengiel von Niederr 
geſchlagenbeit und Aufgeblafenheit, fle leben von dem, „was ned im 
Werden begriffen if,“ Und doch wird nimmermebr etwas werden, denn 
es ift nichts da, Rußland hat während eines gefammten Jahrtauſends 

nichts Selbftändiges berausgearbeitet, weder auf dem Gebiet der Vers 
waltung noch auf dem der Rechtspflege, weder in der Kunft noch im 
Handwerk! Aber natütlich — das wird noch Ales werden! „Und warum 

fol das Alles werden?“ wagt man in beſcheidener Neugier zu fragen. 
„Beil wir gebildeten Leute nichts taugen, weil wir bloßer Koth find, das 
Volk, das Volk aber groß und herrlich ift.“ Der Banernrod, der nationale 

Armjat, von dem fol Ades anegehen! Die übrigen Göpen find geftürzt, 
laßt und an den Armjak glauben! Glauben Sie mir's, der Armjaf wird 

niemals etwas ausgeben. Wäre ic ein Maler, ih würde folgendes Bild 

malen, Der gebildete Mann fteht tief gebüct vor dem Bauern und ſpricht: 
Seile du mich, Ehrwürdiger, ich vergebe vor Aranfbeit; der Bauer aber 
sieht feinerfeits den Hut und Ipricht zu dem Gebildeten: Bilde du mid, 

Barin, ic vergehe vor Mobheit. Natürlib kommen “beide niemals vom 
Bled. Darum folten wir ung wirklid und night nur in Worten büden 
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und zwar vor unfern ‚älteren Brüdern im Weſten und "dankbar annebinn, 

was dieſe erdacht haben, beſſer wie wir und früber mie wir!“ 
Das Gelpräh zwiſchen Brigori und Porugin ift bier noch nicht m 

Ende; «6 wird in der Folge wiederholt neu aufgenommen und :bebanık 
ade ‚möglichen Fragen der Gegenwart und Zukunft Rußlands, den Gemeinde 
befig (von dem Turgenjew natürlich nichts wiſſen will) und die national 

rufflihe Kunſt, die Juftizreform und die Banernemancipation, Unfers 

Erachtens braucht diefen Fragen nicht weiter nachgegangen zu werden, dena 

der Dichter bat in dem, was wir bereits mitgetbeilt,, -fein letztes Bart, 

fein Urtbeil über die geſammte Entwicelung der legten Jahre und dern 

einzelne Phaſen gefagt. Auch wenn wir von Unterfuhungen darüker, ü 
wie weit diefes Urtbeil berechtigt oder nicht berechtigt ift, abfeben, it ı 

Betrachtungen manniglader Art reiche Beranlafjung geboten. Der Dita, 
an deſſen Patriotiemus niemand zweifelt, jagt nämlih eimmal Dinge, 

deren Auoſpruch bisber für Günde gegen den beiligen Geift gegolten, un 

zweitens begegnet er in feinem Urtbeit Leuten, die auf einem vou dem ſeiner 

diametral verſchiedenen Standpunkt ſtehen. Dan 'bat'es Schedo- Fentti 
gewaltig übel genommen, als er bebauptete, die Unterwerfunig Des Nation 
willens unter" die Katkow und Leontjew fer ebenſo blindlings fund urtbeilblet 

geſcheben, wie vor Zeiten der mit Herzen getriebene Gößendienft, und mer 

bat Charles de Mazade einen Feind Rußlande genannt, weil er gelrtert 
lid) ausgeſprochen: „C'est un autre trait caracleristique, que les hat 

tudes de discipline et d’obeissance sont tellement enracinees, qu'elles · 
trouvent lä-meme ou tout est affaire de persunsion et de spontanält 
— dans les &volutions d’opinion, A d&'faul d’une pression du gouver 

nement, il suffit d’une initiative bardie donnant un signal et frappatt 
fort sur les esprits. De lä ces apparences d’unamme, qui’ &elalen 

parfois en Russie, ä peu d’intervalle et dans les sens les plus eon 
Wwaires.“ Worin ind diefe Urtbeile von denen verſchieden, welche mir k 
eben aus dem Munde Potugins vernommen, und wie iſt es zu erflär, 
daß diefelben Gedanfen bier für baaren Patriotismns, dort für dod ⸗ 
verrath gelten? Ferner: fchroffere Gegenfüße als die zwiſchen Turgenjen ur? 
den Jungrufjen’der Herzenſchen Schule laſſen fi kaum deuten und unfriit 
iſt ein großer Theil der vom Dichter gefebleuderten Pfeile gegen det 

gerichtet. Nichts deſto weniger ftimmen die ſchneidigen Urtheile, melde 

von ibm über die Stawophilen gefällt werden, mit Tichernvſchewokrs un“ 

ſchöpflichen Bospeiten gegen: Diefe Richtung oft wörtlich überein. „Anl 
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Klima ift wabrſcheinlich darum falt, weil die Franzofen es dafür ausgeben, 

unfere Wälder laboriren an Holzarmutb, weil die Engländer uns betrügen, 
in unfere Stuben frieren wir, weil die Deutſchen uns ihre Phyſik aufge 

ſchwatzt haben, uud die in unfere Stüdgiefereien gegoffenen Kanonen taugen 
nichts, weil Peter der Große feinen Artileriften ausländiihe Uniformen 

angezogen bat. Diefe Säge, die feiner Zeit der Somremennif abdrudte, 
bätten ebenfo gut von Sojent Potugin geſprochen fein fönnen. Bezüglich 
anderer Gebiete berrſcht wiederum die merfwürdigite Hebereinftimmung mit 

Iwan Alfafow und den Stawopbilen: die Bemerkungen über die ſlawiſche 

Abbängigfeit von fremdem Urtheil und die rufflide Demuth vor dem Ause 
wurf der Parifer demismonde, die Klagen über jene Juconfequenz, mit 
welcer diefelben Leute, in der Throrie Demofraten und Poilanthropen, 
in der Praxis Bauernſchinder und Otkup- Verehrer find, — man möchte 
glauben fie fein aus dem Denj abgeſchrieben. Und die gefpreizten, hoch⸗ 
mürbigen Helden der abjoluten Negation, die jungen Burfehe, welde ver- 
achtlich anf Gneift und Adam Smith berabfeben und dabei Phnfiofraten 
und riftefraten verweihfeln, die Mufiſdilettanten, welche über Mozart und 
Havdn die Achfeln zucken und nicht Dur und Moll zu unterſcheiden vermögen, die 

Maler, welde Rapbael einen überwundenen Standpunkt nenmen amd nicht 
zwei grade Striche machen Fünuen, find fie etwa Ausgeburten der Phantafle 
Zurgenjens, Eifindungen eines vaterlandofeindlichen Emigranten? Finden 
fie fic nicht in den Nomanen Poftojenst’s und Kreftonsti’s, in „Vers 
brechen md Etrafe* (Ilpeer mie), in den „Petersburger 
Adgränden“ (Merepöyrexia rpymoön) und im „Erregten Mecı“ (Baba- 
aanyueunoe mope) mit Überrafhender Nebnlicleit wieder? Ueber den 
Verdacht der Nachabmung und des Plagints ift ein Dichter von dem 

reichen Talent Turgenjews erhoben; dab feine Urtheile denen der ver 

ſaledenſten Beobachter nenerer Zeit die Hand reihen, daß die Charaktere 
und Geftäften, welde er ung in durchaus origineller Zeichnung vorführt, 

ſchon alle dageweſen find — das ift fiher mebr als Zufall und muß einen 

tieferen inneren Grund · baben. Der Weg auf dem dieſer zu finden ift, 
wird uns aber erſt auf der Kebrfeite des Gemäldes, in der Schilderung 

der rubfifch-ariftofeatifcfenGefelfehaft ,Übegeiähnet, und damit wir dieſe an 
der Haud unſeres Porten»Teintennfernen ; iſt es nothwendig, ‚daß wirt 
dein olgeuden Capitel des) Nomaıs-übergehen: 

An dem Morgen der dendenfwürdigen Geſpräch Litwinons mit‘ dent 

popeneniſproſſenen Potuginsstotge?> beyegnei wie den. Helden auf reinen 

Baltifhe Ronatsfhrift, 8. Jahıg., Bd. XVI, Heft 2 9 

naenie u mn 
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einfamen Spaziergang in das alte Schloß. In dem Anblid des reigenden 

Tbals verfeuft, über welchem jene Ruine in ſtiller Größe thront, nimmt 

Grigori fein Frübftüd ein, indeſſen feine Gedanken in die ferne Heimat 
und zu der Geliebten ſchweifen, die er in wenigen Tagen wiederſehen fol. 

Da werden Stimmen laut, am Eingang des Schloßportals erſcheint eine 
Geſellichaft vornehmer Landsleute, die ein „Brübpienid“ in Scene geiegt 

baben, Da die Eonverfation frauzöſiſch geführt wurde, erfannte Litwinom 
fogleid, daß er es mit Muffen au thun babe. Die eleganten, tadellos 
gefleideten, mufterhait beſchubten und bebandſchuhten Gavaliere in glänzenden 

runden Hüten und engen grauen Beinkleidern find natürlib junge Kriege 
leute; Grigeri ift in einen Kreis vornehmer Gebieterinnen des Salons 

und junger Generale geratpen. Blick und Haltung derielben verratben 
Selbfivertranen und dad Bewußtſein der wichtigen Rolle, zn welcher dieſe 
jungen Männer berufen find, und der berriihe Gommandoruf mit weldem 
„Eafe” verlangt wird, läßt auf Uebung im Befehlen fließen. Grigori 

greift nach Hut und Stock, um ſchleuuigſt das Feld zu räumen, — da 
bört er plöglih feinen Namen rufen. 

„Grigori Michailyiſch,“ wiederholte eine weiche weiblihe Stimme, 

„tennen Sie mid) mod?“ 
Grigori wandte ſich unwilfürlih um. Diele Stimme — er batte 

fle ſchon einmal, in vergangener, fängft vergangener Zeit gebött, fie batte 
fein Herz oft genug ſchlagen gemacht. Gr wandte ſich um und erfunnte 
Zrina. Sie faß in einen Stuhl zurücgeworfen an dem Tiſch da und 
ſah ibn mit freundlichen, beinabe freudigem Lächeln an. Litwinow erfannte 

fle ſogleich, obgleich er fle jchn Jahre fang nicht geſeben batte und ans 
dem Mädchen inzwiihen ein Weib geworden war. Yhre iclanfe Geftalt 
hatte ſich entwidelt und war übpig erblübt. Nur die Aigen waren dies 
felben geblieben und ſchauten ebenjo drein, mie einft in dem beſcheidenen 

Modkauer Häuschen ihres Vaters. 

„Zeina Pamlowna*, brachte er mit unſicherer Stimme heraus. 
„So haben Sie mic wirklich erfannt? Wie freut mich das“ und 

Zrina erbob fich, während ein leichtes Moıb ibre Wangen überzog. Cie 
faßte ſich ſogleich und fubr — jegt in franzöfticher Svrache — fort. „Das 

ift ein millfommenes, ſchönes Wiederſehen. Grlauben Sie, daß ih Gie 

mit meinem Manne befannt made. Val&rien — Mr. Litwinow, un ami 

denfance. Balerian Wladimiromitih Ratmirow, mon mari.“ 
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Einer der jungen Generale, vieleicht der elegantefte von allen, erhob 

fi und begrüßte Litwinomw mit ausgeſuchter Höflichfeit, während die übrigen 
fich zu faffen oder vielmehr nicht zu faffen fuchten, um gleihfam von Haufe 
aus gegen jede Annäherung an einen Eivil« und Privatmenſchen zu pror 

teſtiten und während die Damen für nötbig hielten, zu kichern und zu 
flüßern. 

„Sie find .... Sie find wobl fbon lange in Baden?“ fragte der 
General Ratmirow, indem er feine ruſſiſch angefangene Rede, franzöſiſch 
verbefferte und augeuſcheinlich nicht wußte, was er mit dem Jugendfreunde 
feiner Frau reden follte, 

„Erft ſeit einigen Tagen.“ 
„Und Gie bleiben fange bier?" fuhr der wißbegierige Krieger fort. 
„3% bin noch unentſchieden.“ 
Ab ſeht ſchön .... wirflih." Der General ſchwieg, Liwinow 

ſchwieg gleichfalls und beide fanden, die Hüte in der Hand, in höflichet 
Verbeugung da und faben einander ins Gefict. 

„Deux gensd’armes un beau dimanche* begann ein fursfihtiger, ſabl 
ausfebender General zu trällern, indem er dazu eine Miene machte, als 

ob er ſich jelbſt ſein Aeußeres nicht verzeiben könne. Gr allein in dem 

gelammten Genceralöfteije ſah nicht wie eine Roſe aus. 

„Aber warum nehmen Sie niht Plug, Grigori Michailyiſch?“ unters 
brad Irina endlich das Echweigen. 

invinew danfre und fepte fid. „J say Valerien, give me some 
Are,“ fagte ein anderer junger General, mit majeſtätiſchem Blick und feidene 
baatigem, dichtem Badeubart, in welden er jeine weißen Finger zuweilen 
fpielen tieß. Ratmirom reichte ihm feine ſilberne Streihbölzhendofe. 

„Avez-vous des papiros?“ fragte ſchnarrend eine der Damen. 
„De vrais papelitos, comtesse.“ 
„Deux gensd’arınes un beau dimanche“ ließ der furzfichtige General 

anfs Neue vernehmen. 

„Sie müfen une in jedem Fall befuhen,“ begann Zrina unters 
defien, „wir wohnen im Hötel de l'Europe und von 4—6 bin ih immer 

zu Haufe. Bir haben einander fo lange nicht geſehen.“ 

Litwinow fah zu Irina hinüber, fie bielt feinen Blick ruhig ans. 

„In der That, Irina Pawlowna, feit Moskau nicht mehr.“ 

„3a Moslau, Moskau,“ erwiederte Irina mit Nachdruck. 
9° 
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„Beſuchen Sie mid nur, wir haben viel mit einander zu reden, 
mancherlei Erinnerungen aufzufrifhen. Aber wiſſen Gie, Grigori Midair 
Iyti, Sie baben, fi) gar nicht verändert.” 

„Wirklich? und Sie haben ſich doc fo febr verändert,“ 
„Ich bin alt geworden.” 

„Das babe ich nicht jagen wollen, aber . 

„Irene?“ rief eine blonde Dame mit gelbem Su, die ſich durch ibr 
Kichern und Flüſtern mit einem der Gavaliere beſonders auögezeichnet 
hatte, — „Jrene?“ 

Dbne der Fragerin zu antworten fuhr Irina in demfelben Ton fort: 
„In der That ich bin Älter geworden, aber anders geworden bin idy Darum 
doch nicht.“ 

„Deux gensd'armes un boau dimanche* begann der kutzſichtige General 
zum dritten Mal — er Funnte nur den erften Vers des befaunten Liedes. — 
„What a sad dog you are, Boris,“ wirft der zerzauſte Badenbart dar 
zwiſchen ein (jelbft den Namen Boris verſuchte er engliſch auszufpreden). 

— „Irene?“ ſchallt es wiederum von dem gelben Strohhut her. 
„Eh bien, duoi? que me voulez-vous?“ 
„Je vous le dirai plus tard.“ 
In diefem Stol gebt die Converfation weiter, bis man auf Politik 

und Preffe zu reden kommt. 

„Hinge es von mir ab”, fagte ein General, der fih durch befondere 

Heftigfeit und Neizbarkeit auszeichnete, „binge es von mir ab, ich würde 
begüglich eurer Journale bloß geftatten, daß in denfelben Fleiſchpreiſe und 
Ankündigungen von Gtiefeln oder Pelzen gedrudt würden.“ - 

„Und Subbaftationen adliger Güter”, warf Ratmirom ein, 

„Ich bitte Sie! unter den gegenwärtigen Verbäliniſſen — — 

doch Geſpraͤche diefer Art paſen weder für Baden, noch für Das alte 

Schloß." 
„Mais pas du tout!“ „pas du tout“, rief der gelbe Strohhut, 

„'adore les questions politiques.“ 
„Madame a raison“, miſchte ſich ein dritter General mit heiterer, faft 

tindlicher Miene ins Geſpräch. „Warum folen wir diefen Fragen aus dem 

Wege geben ?" und er blickte zu Litwinow binüber mıt herablaffenden Lächeln. 

„Ein tüchtiger Mann darf nie und nirgend feine Grundfäge verleugnen. 

Nicht wahr?“ E 
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„Alerdings®, erwieberte der Reizbare, indem er gleichfalls zu Grigori 
hinũberſchielte. „36 ſebe indeffen nicht Die Nothwendigfeit ab..." 

„Mein, nein,“ begann der Herablaffende wiederum mit weicher Stinme, 
„Unfer Freund Valerian Wladimirowiti) fprad von der Verfleigerung 
adliger Güter — ift diefe nicht ein Factum ?“ 

„Aderdings, aber felbft der Verkauf derfelben unter der Hand ift 
unmöglich, denn Niemand fan fie brauchen,“ entgeguete der Reizbare. 

„But, — das mag fein! Darum muß man diefer Thatſache, 

diefer traurigen Thatſache zu Leibe geben. Wir find ruiniet — gut, Wir 
find erniedrigt — Darüber if nicht zu fireiten. Nichts defto weniger 
vepräfentiren wir großen Grundbefiger die Grundlage — un prineipe, 
Pardon, Madame, Sie haben Ihr Taſchentuch verloren. Wenn ein 

Bahn, eine Verblendung die böchften Gemüther verdunfelt, fo ift es an 
uns, darauf binzuweifen, ehrfurhtsvol zwar aber (hier erhob der General 
den Finger) mit dem Finger des Stantöbürgerd auf das Unheil hinzumeifen, 

welchem Ades zudrängt. Wir müſſen warnen, wir müſſen mit ehrfurchts- 
voller Seftigfeit Umtehr predigen. Das iſt's, was wir zu thun haben.“ 

„Jedoch feine vollftändige Umkehr“ bemerkte Ratmirom tieffinnig. 

„Eine vollftändige Umfehr, mon tres-cher, eine volftändige Umkehr, 

Je weiter zurüd, deſto beffer" — und der General blidte fragend zu 
Kitwinow hinüber, 

Diefer verhielt id nicht länger: „Doch nicht bis zur Gieben-Bojarens 
Oerrſchaft, Grceleng?“ fragte er. 

„Und warum nicht bis dahin? Ich fage meine Meinung ohne Rüds 
halt; alles was getban worden ift, muß umgemacht werden — Alles!" 

„Aber der neunzehnte Februar?“ 
„Auch der neungehute Februar, in ſoweit das möglid iſt. On est 

patriote, ou on ne l’est pas. Was iſt's denn mit diefer Freiheit? Glauben 

Sie, daß fie den Bauern füß if? Fragen Sie fie doch nur.“ 
„Verſuchen Sie es nur, ihnen diefe Freiheit zu nehmen.“ 

„Comment nommez-vous ce monsieur," flüfterte der General feinem 

Freunde Ratmirom zu. 
„Worüber ftreitet ihr nur eigentlich?” unterbrach ein dider General, 

der offenbar die Rolle des verwöhnten Kindes in der Geſellſchaft fpielte, 

dies Gefpräh. „Noch immer über Zeitungen und Journale? Id will 
euch eine Geſchichte erzählen,” die mir mit einem ſolchen Bederfuchfer von 

Zournatiften paſſirt iſt. Eines Tages wird mir erzählt, un folliculaire 
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Habe auf mic ein Pasquill gemacht. Ich ab mir den Gefellen natürlich 
leid) boten. „Wie kommſt du darauf, mein Freund, Pasquille zu [hreiben 2“ 

Der Patriotismus hat mid) dazu getrieben,“ fagt er. „Haft du Geld 

gern?“ frag’ ih. „D fa,“ fagt er. Darauf, meine Herren, gab ich dem 
Jangling von meinem Siock zu ſchmecken. „Haft du das aud) gern, mein 
Engel?" fragte ich ihn fodann. „Nein, das nicht,” fagt er. „Ih aber 
tiebe das febr, mein Freund, nur nicht für mid. Verſtehſt du dieſe 

Adegorie mein Freund?“ „Ich verftebe,“ fagt er. „Rum dann ficb” zu, 
dab du dich artig aufführft,” fag' id. „Hier aber haft du einen Rubel 
— md nun mad”, daß du forttommft und fegne mic Tag und Nacht.“ 
Und er ging!" 

Der General lachte feelenvergnügt und alle Andere lachten auch, 
Itina alein ausgenommen, die nicht einmal die Miene verzog, fondern 
den Redner ernfthait anfah. 5 

Der „Herablaffende" Hopfte feinem Freund Boris auf die Schulter: 
„Das baft du dir recht hübſch ausgedacht, theurer Freund. Du wirft 
Zemand mit dem Siock drohen? Du haft ja gar feinen tod, C’es 
pour faire rire ces dames. Doch darauf fommt ed gar nicht an. Ich 
fagte fo eben, wir müßten völige Umfehr predigen. Ich bitte, verſteben 
Sie mid) wohl — id bin darum fein Feind des fogenannten Fortfcpritts. 
Aber al? diefe Univerfltäten und Seminarien, Diele Volloſchulen, Studenten, 

Popenföhne und Heinen Beamten, diefes ganze Heine Gefludel, tout ce 

fond du sac, la pelite propriei6, pire que le prolötariat (dieſe Worte 
ſprach der General mit ſchmachtender, beinahe erfterbender Ctimme, indem 
er zu Litwinow- freundlich binüberblidte), voilä ce qui m’effraie — vor 
diefen muß man Halt machen. Halten Sie nur diefes Eine feft, daß bei 

us eigentfi Niemand etwas verlangt oder fordert. Die Eelbfvermaltung, 
zum Beifpiel, — brauden Sie fie, oder du, oder Sie meine Damen? 

Sie verwalten und beherrſchen bereits ſich felbft und uns Ale (hier erglühte 

das Angefiht des ſchönen Nedners über den eigenen glücklichen Einfal). 

Bozu Phantomen nahjagen? Die Demokratie if eure Freundin, fle 
fingt euer Lob, fie dient fogar euren Zweden. Cie if aber ein zweie 
ſchneidiges Schwert! Haltet an der Ariftofratie feft, in ihr allein if wirt 

liche Kraft. Glaubt mir, dann wird es bald beffer werden. Und der 

Bortfhritt! — gegen den Fortſchritt an nnd für fi habe ich nichts einzu 

wenden, Bleibt ung mır mit euren Advofaten und Geſchworenen und mit 
gewifen ländlichen Beamten vom Halſe! Rührt nigt an der Discipfin ! 
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Barum foltet ihr dann nicht Brüden und Candle oder Hofpitäler bauen 

oder die Straßen mit Gas beleuchten Dürfen 7" 
„Petersburg wurde an allen vier Eden angezündet, — das if 

euer Fortſchritt,“ rief der Reizbare beitig. 
„Du bift wieder boshait, das febe ic ſchon,“ fagte der dicke 

General, indem er träge mir dem Kopf ſchüttelte, „meiner Anficht nach 
avec Orphöe aux enfers le progres a dit son dernier mol.“ 

„Vous dites toujours des bötises,"* bemerkte die Dame in Gelb. 

Der General nahm eine wichtige, würdevolle Miene an: „Je ne suis 

jamais plus serieux, madame, que quand je dis des bötises.“ 
„Diefe Phraſe,“ bemerfte Irina halblaut, „haben wir bereit wiedere 

boft von unferem Freunde monsieur Verdier gehört.” 

„De la poigne ei des formes, — de la poigne surtout,“ tief 
der Dide — „d. b. böflid aber mit Fauſtſchlägen“. 

„Ah du Schalt, du unverbeſſerlicher Schall,“ ſcherzte der Herabs 

faffende, „bören Sie ‚ar nit auf ihm, meine Damen! Der zerquetſcht 

keine Müde, er begnügt fid damit Herzen zu brechen,“ 

„Immerhin Boris,“ begann jept Ratmirow, indem er, nachdem feine 

ram ihm einen Blick zugeworfen, den Ton veränderte — „Scherz bei 
Seite, Du übertreibft; der Fortſchritt, das darf man nicht überfehen, ift 

eine Eriheinung des focialen Lebens, ein Sympton. Daran muß man 

feſthalten.“ 

„Ja wohl!“ ſagte der Dicke naſerümpfend, „es iſt ja befanut, daß 
du es darauf abflehft, Staatomann zu werden.“ 

„Bon Staatsmännern ifi gar nicht die Rede! Was heißt das über 

haupt? Was wahr ift, darf man nicht überfehen“ „ 

Boris begann auſs Neue feinen Badenbart zu zaufen, indem er ins 
Blaue ftierte, während Ratmirom fortfuhr: „Das fociale Leben ift von 
großer Wichtigkeit, da es in der Entwidelung des Bolks, fo zu fagen, für 
das Geihid des Vaterlandes“ .... 

„Valörien, il y a des dames ici,“ unterbrad Boris. „Ich bätte 
das von dir nicht erwartet. Oder willſt Du vielleicht in eines” der 

Emaneipationscomites treten 7 
„Bott fei Dank, fle find jegt alle geichloffen,“ fagte der Sänger des 

Xiedes von den beiden Gensd’armen wohlgefällig, indem er aufs Nene zu 
traͤllern begann. 
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Natmirow führte fein battiſtenes Taſchentuch mit vieler Grazie der 
Nafe zu und fhwieg; der Herablaffende wiederholte immer wieder „du 
Schalt, du Schalt,” Boris aber wandte fi zu einer in geringer Ent- 

fernung dafteheuden Dame und fragte Dielelbe, ohne den Ton feiner 

Stimme zu dämpfen oder den Ausdruck feines Geſichts zu verändern, 
wann fie feine Bewerbungen „krönen“ werde, da er fie liebe und 

unfäglic leide. 

Unfern Helden duldet es nicht länger in diefer Gefellichaft, ex nimmt 

Abſchied, und nachdem er Zrina nod einmal feinen Beſuch verſprochen, 

entfernt er ſich eilig. Der Eindrud, den das Wiederſehen mit der Geliebten 

feiner Jugend ihm machte, ift verwiſcht durch die peinlihen Empfindungen, 

welche in ihm durch die Umgebung derfelben wachgerufen wurden. Worin 

unterſcheiden ſich die faden, frivolen Ehwäger diefer Gefellihaft von denen, 

die er bei Gubatew getroffen? Den Tabakérauch und die ſchlechten 
Manieren abgerechnet, ift es dafjelbe hohle, geifttofe, aler feliden Grund» 

Tagen entbehrende Treiben, in welchem die Bindaſſow und Bambajew fih 

bewegen! Mit den Garricaturen, die er fennen gelernt, will er um feinen 

Preis weiter zu thun haben, er darf ja ſtündlich auf das Wiederfeben mir 
Zatjana rechnen, mit diefer will er an feinen Beruf zurüdtehren und 

eine einfache, naturgemäße, auf den Ernſt des Lebens gerichtete Eyiftenz 

begründen, 
Aber Tatjana fommt nicht, die Tante ift in Dresden erfranft und 

Grigori ift gezwungen, noch mehrere Tage lang in Baden-Baden allein zu 
bleiben. Es ift feine Wahl gelaffen, er muß mit dem einen oder dem 
andern Schlage feiner Landsleute verfebren — terlium non datur. Da 

fie alle miteinander von langer Weile gepfagt find und es Niemanden in 

den Einn fommt, feine Zeit mit regelmäßiger Belhäftigung auszufülen, 

iſt unfer Held immer neuen Attentaten auf feine Freiheit ausgefept. Die 
f&höne , liebenswürdige, interefjante Frau, der er begegnet, ſcheint exnftlich 

darauf bedacht fid mit dem Breunde ihrer Jugend auszujöhnen; fie fann 

fo einfach und herzlich fein, fie ſcheint in der Dede ihrer erbärmlichen 

Umgebung zu verſchmachten und firedt flebend nach ihm ihre Hände aus. 
Grigori, der feft entſchloſſen ift, feiner Braut auch nicht einen Augenblid 
die gelobte Treue in Worten und Gedanken zu breden, obgleich er fid dem 

zauberhaften Einfluß der Sirene nur mübfam entzieht, bleibt derfelben den 

verſprochenen Beſuch ſchuldig. Uber fie begegnet ihm auf Schritt und 
Tritt, immer freundlich und Hold und ihre wehmüthigen und doch fo ſtolzen 
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Angen feinen ihn vorwurfsvoll zu fragen, ob er denn ewig zürne. Zu 

Haufe ift er ewigen Befuchen der würdigen Mepräfentanten des „jungen 

Geſchlechts“ ausgelegt. In vierftündigen Sipungen plagt der tugendhafte 
Briedensrichter ihn mit Betrachtungen über den Ernft der Lage, über die 

Pflicht jedes Patrioten handelnd einzugreifen und das begonnene große 

Bert ſiegreich durchzuführen. Kaum bat die Thür ſich hinter Piſchtſchallin 
geſchloſſen, io erſcheinen die Bindaffom, Bambafew und Worotilow, die 

Heidelberger Studenten und der firebfame, auf 28 Tage beurlaubte Armee 
offizier. Der eine leiht hundert Gulden von Litwinow, die er ſofort und 
zwar in Grigori’s Gegenwart verfpielt, der Andere ſtellt Betrachtungen über 
die Zukunft Rußlandse und die polniſche Frage an, der dritte erzäblt 
Parifer Lorettengeſchichten und der vierte wärmt alte Anekdoten von dem 
Appetit ruſſiſcher Geiſtlichen auf, die drei und dreißig Häringe an einem 
Vormittag veripeifen. Endlich erſcheint Potugin; er ift im Auftrage 
Itina's erichienen, die Grigori dringend zu ſprechen verlangt, Ritwinow 
fann dem ängſtlich wermiedenen Beſuch bei der ſchönen Frau nicht mehr 
aus dem Wege gehen und troh der warnenden inneren Stimme, die ihn 

an feine Pflicht mahnt, wird er in den Zauberkreis gezogen, der ihre hohe 

Erſcheinung umgiebt. Schon der erfie Beſuch reißt mächtig an feinem 
Herzen, er wagt es nicht, Irina von feiner Verlobung zu fügen und erröthet, 

als diefe durchfehen läßt, daß fie um fein Geheimniß wife. Alle die fetten 
Vorfäge, die er immer wieder faßt, zerſchmelzen wie Wachs vor ihrer 
mächtigen Gegenwart. Als fie ihm auf einem einfamen Spaziergang auf 
der Lichtenthaler Allee begegnet, zitternd feine Hand ergreift und um 

Vergeſſen und Vergeben des Unrechts bittet, das fle ihm angethan, ift es 
‚um Grigori gefheben — willenlos muß er ihr folgen, er gehört ſich nicht 
mehr felbft an, So widerwärtig ihn and der Ton berührt bat, der in 

der vornehmen Petersburger Welt ihres Gemahls berrfcht, fo erbitiert er 
gegen dieſe hochmuͤthige Art iſt, die über Ales fpottet, was ihm heilig iſt, 
und Die e8 nicht einmal mit den Intereſſen ernft nimmt, welche fie ſelbſt 

zu vertreten glaubt — Grigori faun es Zrina nicht abſchlagen, in ihrem 

Haufe zu erſcheinen und einer Soiree beizumwohnen, zu welcher fih alle in 

Baden anweſenden Ruffen von Bedeutung verfammeln, „Sie müffen die 

Luft kennen lernen,“ hatte Irina in ihrem Ginfadungsbillet geſchrieben, 
„welche ich athmen muß. Kommen Sie, Sie werden mic unendlich 
erfreuen und ih mil dafür forgen, daß Sie fih nicht langweilen.“ Die 
Schilderung der Abendgeſellſchaſt, zu welcher Grigori fich wirklich einfinder, 
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iſt ein Meifterftüct geiftreiher Beobachtung und halb lauuiger, halb ernft- 

bafter Satire. Während die Damenwelt ſich um einen albernen Franzofen 

Verdier und um eine alte Dame ſchaart, deren eiuziges Verdienft darin 

befteht, am Hoi Gatharinas U. Ghrenfräufein gemefen zu fein, ſihen Die 
Generale mit tieffinnigem Exnft am Kartentiſch und ein ärgerlich ausge ⸗ 

floßenes co satane as de pique!“ ift die einzige Kundgebung, die von 

ihnen zuweilen in den Salon hinübertönt. Gin amerifanifcher Schwindler, 
Spieitualift und Geifterbefhwörer, Mr. Fox, unterhält die Geſellſchaft mit 
albernen magnetifchen Kunftftüden, die nicht einmal gelingen und von ned) 
alberneren Bemerkungen der Zürftin Lise und der Gräfin X, begleitet 
werden: felbft die Kellner in der Küche balten ſich über die Lächerlichfeit 

der vornehmen Leute auf, zu deren Bedienung fie berbeigeholt find. Irina 

bietet den ganzen Liebreiz ihrer Erſcheinung, alle Macht ihres Geiſtes aui, 

um Grigori für deu Gfel, den die faden Männer und Frauen ihm einges 
flößt, zu entihädigen. Halb wahnfinnig fommt er gegen Morgen nach 
Haufe — er fann ſich's nicht mehr verhehlen — er liebt Zrina, er liebt 

fie feit dem Augenblid des erſten Wiederfehens auf dem alten Schloß, 

ex liebt fie troß des Grauens, das ihm ihr Leben, ihre Umgebung einger 

flößt haben, tro aller Zweifel daran, daß ihre Seele gefund geblieben. 
Vergebene fucht er ſich al’ der hohen ſittlichen Vorzüge feiner Braut zu 
erinnern, vergebens zieht er ihr Bild hervor, — «6 find night Tatjana's, 

es find Irina's Züge die ihn aus der woblbekaunten Photographie anfehen, 

die ihn immer und überal verfolgen. Am andern Morgen bat er einen 
feiten Entſchluß gefaßt; er will ein Mann fein, über die fieberhafte Glut 

legen, die feine Sinne umnebelt. Er will Irina no einmal fehen, ihr 

Alles fagen, Abſchied für immer nehmen und noch denfelben Abend nach 
Heidelberg abreifen; ein Telegramm foll Tatjana benachrichtigen, daß er 
ihr nach Heidelberg eutgegen geeilt fei. Er will zu Irina, er will Abſchied 
nehmen, er fagt ihr Alles, Tiefbewegt, keiner Antwort mächtig, bittet fle 

ihn, nur noch ein Mal vor feiner Abreife wiederzufommen, 

Grigori entfernt fly, er bereitet feine Abreife vor, er telegraphirt 
nad) Dresden ; einige Stunden [päter Fehrt er wieder, um den verſprochenen 
letzten Abſchied zu nehmen. 

Als Litwinow eintrat, fah er Irina auf demfelben Stuhl, in derfelben 

Stellung figen, in welche er fe drei Stunden früher verlaffen, — es war 

fein Zweifel, fie hatte ſich während dieſer ganzen Zeit nicht gerührt. Als 

ex eintrat, blickte fle auf, fuhr zufammen und legte fich tiefer in Den Seffel zurüd, 
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„Sie haben mic) erſchreckt,“ flüfterte fie. Litwinom ftand in ſtummem 

Erſtaunen vor ihr. Der Ausdrud ihres Geſichts, die Blut ihrer Augen 

eiſchrecie ihm. Itina verſuchte zu lädeln und glättete ihr Haar: „Es 
iſt wichts,” fagte Sie, „ih weiß nicht, id glaube, id war eingeſchlaſen.“ 

„Derzeihen Sie, Itina Pawlowna,“ begann Litwinom, „ib bin unans 
gemeldet eingetreten. Ich wollte dem Verſprechen uadlommen, das Gie 
mir in Ihrer Güte abgenommen. Da ih heute abreiſe“ „u... 

„Beute? — aber Gie fagten mir doch, daß Sie zuvor einen Brief 

Schreiben wohten,“ 
Ich habe telegraphirt,“ 
„Sie haben Eile für nothwendig gehalten. — Wann reifen Sie? um 

melde Stunde ?« 
„Um fiebeu Uhr Abends,“ 

„Um fleben — und Sie find gelommen, um Abſchied zu nehmen.“ 

„3a, Abſchied zu nehmen, Irina Pawlowna.“ 
„Ich muß Ihnen danfen Grigori Michailptſch,“ fagte Irina nad) 

einer Pauſe — „es ift Ihnen wahrſcheinlich ſchwer gemorden, zu fonımen.” 
„Seht fhwer, Irina Pawlowna.“ 

„Das Leben ift überhaupt ſchwer, — nicht wahr?“ 
„Je nachden, Itina Pawlowna.“ 

Sie ſchwieg, verſant in Nochdenken und ſagte eudlich: „Sie haben 
mir einen Beweis Ihrer Freundſchaft dur) Ihr Kommen gelickert — id) 
danfe Ihnen — ich billige Ihre Abſicht, Alem möglichſt bald ein Ende 
zu machen — denn ih weiß, daß jeder Auſſchub — daß — daß ich, Die 

Sie eine Kofette, eine Comoödiautin [halten — fo mar es dad?“ 
Sie fand plöglih auf, ſehte ſich auf einen andern Stuhl und beugte ſich 

mit ihrem Geficht auf den Rand des Zihes .... „Weil ih Sie liebe," 
flüfterte e8 durd die verhüßende Hand. 

Litwinow fuhr zuräd, ala babe er einen Schlag gegen die Bruft erhalten. 
Irina wandte ib ab und verbarg ihr Autliß auf dem Tiſch. 

„a, id) liebe Sie — ich liebe Sie — und Gie wien ee.“ 
„Ich — wiſſen“ bradte Litwinow nad) einer Pauſe mühſam heraus, 

„Run, jet willen Sie's, warum Sie abreifen müffens — warum Gie 
nicht zaudern Dürfen — warum ich nicht zaudern darl. Das ift gefährlich, 
das ift entfeglih — leben Sie wohl!“ 

Sie erhob ſich vom Seſſel und that mehrere Schritte in der Richtung 

nad) der Thür, indem fie die Hand auoſtreckte, wie um die Hand Litwinows 
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zn faſſen. Er blieb wie verfeinert fteben .... „Leben Sie wohl“ und 

obne zurüdzubliden, war fie in der Thür verfhwunden. Lange blieb 
Rittwinom, wie eingemurzelt fteben, obne zu fid) zu fommen. Enduüch faßte 
er fi, zogernd ging er an die Thür, er rief ipren Namen, ein Wal, 
zwei Mal, drei Mol — ſchon faßte er nah dem Griff der Thür — da 

erfpoll von der Treppe her Ratmirow's laute Stimme. 
Litwinow drüdte den Hut in die Stirn und flieg die Treppe hinab; 

der General ftand vor der Loge des Schwetzers und bemühte fi, diefem 
in gebrodenem Deutſch begreiflih zu machen, dab er für den ganzen 
folgenden Tag einen Wagen zu miethen wünſche. Als er Litwinow erblickte, 

309 er den Hut wieder unnatürlid tief, indem er {hm ein offenbar ver» 
föbnlich gemeintes „geboriamer Diener“ zuriel. Litwinow verſtand das 
nit, faum daß er den Gruß Ratmirow's erwiederte. Er eilte in jeine 

Bohnung und blieb vor feinem gepatkten und bereits geſchloſſenen Koffer 
ſtehen. Sein Kopf drehte fich, fein Herz dröhnte wie eine in Schwingung 
nefegte Saite. Was follte weiter werden? Wie war das vorauszufehen 
gewefen? 

Und doch, er hatte es vorausgefehen, fo unwabrſcheinlich es auch 
geweien war. Es betäubte ihn wie ein Donnerfchlag, und doch, er hatte 
es vorausgefehen, mochte er es fich felbft auch nicht zu geftchen wagen. 
Im Uebrigen wußte er kaum, mas um ihn vorging, und in ihm wogte und 
gährte Ades, er verlor den Faden feiner eigenen Gedanfen. Gr erinnerte 
fich Moskaus und der Zeiten, da es ebenfo ftürmifd) über ihn gefommen 
war. Der Athem ging ihm -aus; ein Schauer des Entzüdens — eines 

Entzůcens ohne Zroft und Hoffnung fam über ihn und zerriß und erdrüdte 
feine Bruſt. Um nichts in der Welt hätte er gewollt, daß die von Irina 

zu ihm gefprochenen Worte ungefprochen geblieben wären, aber an feinem 

Entſchluß vermochten fie nichts zu Ändern, der ftand feft und unerfchütterlich 
da, mie ein einmal ausgeworfener Anker. Den Faden feiner Gedanken 

hatte Litwinow verloren, fein Wille war ihm geblieben, wenn er über ſich 
felbſt aud nur wie über einen fremden, von ihm ‚abhängigen Menſchen 
gebot. Gr ließ den Kellner fonımen, er bezahlte feine Rechnung, er beftellte 

einen Plag für "den am Abend abgehenden Omnibus, er fuchte ſich ab⸗ 

ſichtlich alle Wege, die rüdwärts führten, abzuſchneiden. „Mag id) dann 

dort fterben,“ diefe Worte, die Irina Tags zuvor geiproden, tönten ihm 

unabläfftg in das Ohr, und er wiederholte fie ih, indem er in feinem 

Zimmer auf und nieder ging; fielen diefe Worte ihm dann wicder aufs 
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Herz, brannten fie wie Feuer in feiner Seele, fo ſchloß er die Augen, hörte 
er auf zu atbmen. Aber wie der Wanderer, der in der Finfterniß ein 
fernes Licht erblidt und aus Furcht den Weg zu verlieren, von diefem fein 

Auge verwendet, richtete Grigori gewaltfam alle Kraft feiner Gedanfen auf 

einen Puntt, auf ein Ziel. Gr wollte zu feiner Braut — an fie felbft 

modhte er nicht denfen — er wollte in dem Zimmer des Heidelberger Gaft- 
hofs erſcheinen, das er ihr bezeichnet hatte; das mar das Kit, nach 

welchem er mit unverwandter Anftrengung blidte, das vor feiner Seele 
fand. Bas weiter werden follte, daran dachte er nicht, daran molte er 
nicht denken. Nur eines ftand bei ihm feft: er wollte wit zurüd. „Mag 
ich Dort erben“, wiederholte er fih zum zehnten Dale und blidte nad) 

der Uhr. 

Es war ein Viertel auf fieben! Warten, ned immer warten! Gr 

begann wiederum auf und nieder zu geben. Die Eonne begann zu finfen, 
der Himmel verſchwand im Schatten der Bäume, fable Dämmerung ſchien 

durch die engen Feuſter Des Dunfelnden Zimmers. Plöpli [dien es 
Litwinow, als würde die Tbür raſch und leile geöffnet. Gr waudie ſich 

um — an der Thür fand, in eine ſchwarze Mantille gebüft, eine weib» 

liche Geſtalt. 

„Irina“ rief er und breitete die Arme aus. 

Sie erbob das Gefiht und ſank an feine Bruft. 

Man muß das Turgenjewſche Buch vieleicht im Zuiammenbange 
geleien haben, um von Der verzehrenden Glut angeweht zu werden, die 

aus diefen leidenſchaftlichen Schilderungen forit! Die Kataftropbe lient 
binter uns. Rathlos blidt Grigori in die Zufunft. Wir finden ibn zwei 

Stunden fpäter noch immer vor feinem Koffer fihen, einen Brief Tarjana’e 
in der Hand, der ihre und der Tante Ankunft für den folgenden Morgen 
anfündigt. Grigori empfängt fie am Babnbof, er geleitet fie ind Hotel 
und verläßt die Damen wit dem Verſprechen, in einer Gtunde wieder bei 
ihnen zu fein. Unterdeß gedenft er auf einem Cpaziergange ſich zu 
fammeln Irina bat ihn durch ein Biller davon benachrichtigt, daß fie 

ihn deingend zu ſprechen wünſche und zwar am Nachmittag; fie will die 
Bande, mit denen fie an ihren Gemahl gefnüpit ift, zerreißen, mit dem 
Geliebten fliehen. Das bleiche verftörte Anfeben Grigor’s und feine 
Berftreutheit haben Tatjana unterdejjen geſagt, was vorgegangen fei. Nach 
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dem Mittageſſen will fie eine Erklärung von ihm fordern, er ſchützt ein 
dringendes Geihäft vor und eilt zu Irina. Gr ſchildert ibr die Qualen, 
die er an der Seite feiner unſchuldigen Verlobten erlitten; fie blickt ihn 

an, obne ibn zu verfleben; e bleibt bei dem Vorſah der Flucht. Potugin, 
der Tatjana unterdeffen fennen gelernt und das Gebeimni Grigori's 
errathen hatte, will ihn vor dem Abgrunde warnen, in den er den jungen 
Freund ſturzen fleht, — es ift vergeblich. Grigori's Geſchick hat fib ent- 
ſchieden. Als er am andern Morgen bei Tatjana erfheint, tritt Diefe ibm 

eruft und gefaßt entgegen: Re entbindet ihn, ohne eine weitere Grflärung 
zu fordern, feiner Verpflichtungen und bitter ihn, tief bewegt, um einen 

lehten Beſuch für den Abend, denn fie will fefort abreiſen. Er gebt neh 
einmal zu Irina. Gr will eine Wntfbeidung, bevor Tatjang für immer 
verloren ift: fie fol ibm verſprechen, fogleid, ſchon andern Tags mit ibm 
zu flieben, oder er will fie nie wiederfeben. Zrina erneuert ibr Verſprechen 
und er febrr zu Tatjana zurück, um den leften, herxerreißenden Abſchied 
zu nehmen. Zarjana bleibt ſtill und feft, Die Tante aber kann es nıdır 
über ſich gewimen, mit dem jungen Mann, den auch fie in ibr Herz 

geſchloſſen, ein legte bittendes Wort zu reden. Litwinow bört ibr halb 
mwabnfinnig zu — da tritt Tatjana aus dem Nebenzimmer ein und bitter 

ihn um die Beſorgung eines wichtigen Brief. Als er von dem Poft⸗ 
gebäude zurüdtebrt, ud beide Frauen abgereift. Er ſchreibt Zrina diefelte 
Nacht, er fiebr fie am folgenden Zage, er trıfjt ale Vorbereitungen zur 

Slucht, er verkauft feine Uhr und zählt die Stunden bis zur Ausführung 
fees Plans. Am nächſten Morgen liegt nachſtehendes franzöflih abge» 
faßte Schreiben auf feinem Tiſch: 

Wein Freund! Die ganze Nacht babe id über Deinen Plon nad» 
aedacht. Gegen Dich kann ich nicht unwahr fein. Zu bift offenbergig 
geweien, id will es aud fein — ih fann nicht mit Dir fliehen — ich 
fann nicht. Ich fühle meine ganze Schuld gegen Did — und die zweite 
ift größer als die erſte. Ich verachte mich felbft, ic fpare mir feinen 

Vorwurf, id) fann mid aber nicht zu einer Audern machen. Vergeblich 
fage ich mir, daß ich Dein Lebensglüd zerriſſen habe, daß Du jept alles 
Recht haft, mich eine leichtfinnige Rofette zu nennen, daß ich jelbft Ales 
verſchuidet habe, daB ich ſelbſt Dir Die beiligften Verſprechungen gegeben 
babe. Ich baffe mich ſelbſt, aber id fann nicht anders. Ich will mi, 

nicpt rechtfertigen, ich will Dir nicht fagen, daß auch ich außer mir gerathen 
war — das Alles will ja nichts bedeuten — das aber muß id) Dir 
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wiederhofen, immer neu wiederholen, daß ich Dir angehöre, blindlings 
angeböre, daß Du mit mir machen fannft, was Du willſt. Nur fliehen, 
Ades Hinter mich werfen — es ift unmöglich! Ich ſelbſt habe Dich an- 
geflebt mic) zu retten, ich glaubte mich frei machen, Alles verbrennen zu 
tönnen — aber für mic ift feine Rettung mehr möglich, das @ift if zu 
tief in mein Herz gedrungen, ungeftraft kaun man diefe Luft nicht durch 
Jahre einathmen. Ich babe fange geſchwaukt, ob id Dir dielen Brief 

ſchreiben ſollte oder nicht, ich ſchauderte vor dem Entihluß, den Du faſſen 
würdeft, aber ich hoffte doch auf Deine Liebe. Es wäre unverantwortlich 

geweien, wenn ib Dir nicht die Wahrbeit geſagt hätte — um fo uuders 

antwortliber, als Du wabriheintib fon die erſten Schritte zur Ausr 

führung Deines Plans gethau baſt. Ad! er war fo ſchön, aber er if 

unausfübrbar. O mein Freund, ſchilt mid ein eitles, ſchwachutbiges 
Beib, aber verwirf mid nicht, verwirf Peine Irina nit. Diele Belt 

autzugeben vermag id nicht, aber come Dich vermag ic nicht in ibr zu 
leben. Bir teren bald nad Petereburg zurüd, fomm auch dortbin ; wir 
werden einen Beruf für Die finden, der es Dir möglich macht, Deine 

Studie zu verwertben, aber in meiner Näbe mußt Du leben, Du amft 

mich lieben, wie id) eben: bin, mit meinen Schwaͤchen und Laſtern. Wiſſe, 

daß nie ein Herz für Die fo voll, io ganz ſchlagen wird, als das Deiner 

Irinass Nom fogleih zu mir, ic werde feinen Augenblid Ruhe haben, 
ehe ich Dich geſehu. — Deine, Deine Jrina.“ 

Berzwerfeind, wie damals in Moskan, bricht Litwinow zuſammen: aber 

fein ‚Entfebtuß iſt gefaßt. Es grant ibm vor der Leere und Hohlbeit, der 
Zerriſſenbeit und dem Wanfelmurb des Herzens, für weldes das feine fo 

warm geſchlagen. > Eein Leben zerſtört nnd vermäfter um einer Weibergrile 
willen; Zatjang's reiche Liebe einem Weibe geopfert, das nur in füctiger 
Aufwallung lebt, die gleich der Welle wieder in das vorige Nichts zurüd, 
ſintt. Mit bitterem’ Hohn weift er den entwürdigenden Vorſchlag zurück, 

den Hrina ihmgumadjen wagt; die erbaͤrmliche Welt des Scheins, die 
dieſes Weib vergiftet, dien jede, geſunde Empfindung, jedes Pflihtgefübl, 

jeden Gruft tw Srinargetödtet,ier will fie um feinen Preis wieder auch nur 
für einen · Augenblittobetretens! Heute ich und morgen ein Anderer! zuft 
er/ ſich gehmmigözuigofelbftndiengiebesbetbeuerungen Irina's efen ihn an, 
beleidigen feine Seelest Eine lur zes taltes Billet, das jede Antwort Irina's 

abtepnttöft alle Verbindungenomitl ders unglüclichen Frau; er fündigt 
ſeine Abreiſe für den snähften Morgen au nud⸗ reiſt· wirtlich ab. Als er 
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bereits im Waggon ſitzt und des Zeichens zur Abfahrt harrt, ſieht er Irina 
in den Sbawl ihrer Zofe gebüllt auf der Plattform des Babnhofs ſtehen. 

Sie nähert Ab dem Zuge, fie will miteinfteigen — da tönt die Signal 
pfeiſe, der Zug brauft feit und Jrina finft ohnmächtig nieder. 

Gleichgiltig, gebrochen und erftartt fept Litwinow feinen Weg fort. 

„Rauch iſt Alles, Raub und Dampf, nirgend Eruſt und Beftigfeit. Ein 
anderer Wind braucht fid nur zu erheben und Ales ift ſpurlos vermehrt,“ 

fo tönt es in feinem Innern, Eiſt im Heidelberg erwacht er aus der 

dumpfen Beräubung, Die ſich feiner bemäctigt hat. Bambajem, Bindaſſow 
und die übrigen Geſellen begrüßen ibn mit lantem Geſchrei auf dem Perron 

des Babnbois; er fol ausfteigen und bei ihnen bleiben, Gubarem fei auch 
wieder da und Piſchtſchaltin werde ermartet; eine gange Pbalanz von 
bundert begeifterten Trägern der Zukunfl Rußlands fei beiſammen, um ſich 

in das Studium der Naturwiſſeuſchaften zu vertieien, des Lebens Luft und 
Pracht zu genießen und Die alte Welt in Trümmer zu ſchlagen. A tout 

venant je erache, lautet das Mette dee Organs, das fie herausgeben. 
(Ein biſtoriſches Factum, bemerkt Turgenjem in einet Anmerkung.) Litwinow 

lebt dem lauten, wüften Gebahren ibweigent zu — felbft für die Heraus- 
forderungen und ten Epett dieſes Geſchlechts ıft er nnaugänglid, Der 

Bug fept fih in Bewegung, bevor er nur em Wert geiprochen. „Rauch 
uud Dampf“ wiederbolt er immer wieder. Da find in Heidelberg jept 
an die hundert ruſſiſcher Studenten, ale ſtudiren Pbpfit, Chemie und 
Poyfiologie, feiner mag von andern Dingen eiwas hören oder ſehen! 
Keine fünf Jabre werden vergeben und nicht fünfzehn Ruſſen ind in dene 
ſelben Borlefungen, bei denielben berühmten Profefjoren zu ſehen (ein 

Bactum! beißt es wiederum in der Anmerkung). Der Wind hat umge 

feblagen, es pieift von einer andern Seite — Rauch, nichts weiter ale 
Rauch! 

Der eigentliche Roman iſt bier zu Eude. Die Summe, welche der 
Dichter zieht, fie beihräntt fich auf daffelbe traurige Facit, Das wir bereits 
bezüglich des „jungen Geſchlects,“ Der aufftrebendeu Demokratie fennen 
gelernt haben. Die alte, ariftokratifhe Welt ift eben fo hohl und nictig, 

wie die, welche die jungen Zitanen aufzubauen beftrebt find; fie bat vor 
jener nur den Vorzug feiter, beftimmt ausgeprägter Formen voran. 
Wunderbar und egcentrüc genug klingt das freilich. Wer aber in der 

neueren ruſſiſchen Literatur Beſcheid weiß, der wied ſich and hier fagen 
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muͤſſen, Daß er nichts Neues boͤrt, daß der Stoff, in welchem dieſe Literatur 
arbeiter, diefelde „große Welt“, welde Turgenjew filder, in den 
Sariften Puſchkins (Eugen Ouegin), Lermontows (Ein Held unferer Tage), 
Solohubs (Der Bär, Die große Welt) u. A. ſchon Dagemefen ift und dag 

die glänzende, leidenſchaftliche Heroine des Salons, die fich inmitten eines 
Herz und Sinn ausdörrenden Genuß uud Gitelfeitstaumels nach innerer 

Belriedigung febnt und doch nicht Die Kraft diefelbe zu ergreifen bat, — 
dab diefe Die wyiſche Figur des rufflfchen Romans ift, foweit derfelbe ſich 
nicht einer meift übertrieben realiftifhen Darſtellung des niedeın Volkes 

lebens zugewandt hat. Die Anziebungsfraft, melde diefe Welt des gläns 

zenden Scheines anf die Gemüther ausübt, ſcheint für die ruſſiſchen Poeten 
eine befonders magiſche zu fein, als ob der Salon die wahie und einzige 
Stätte äſthetiſcher Formen wäre, Turgenfew zeigt in der vorliegenden 

Erzählung, daß weder von der Arftofratie, die weſentlich auf demfelben 
Staudpinıft leben gebliehen, den fie in den Tagen Gribojedoms eimahm, 
noch aud von der nationalen Demokratie, der das Verſtaͤnduiß dafür fepit, 
wie eine Wiedergeburt des Staats nur das Product langer, mühjamer 

und folider Arbeit fein könne, — Daß von feinem diefer beiden Factoren 

etwas Anderes als „Rauh und Dampf“ zu erwarten fe. Wenn aber 

&itwinom, der zwiſchen ihnen, nad beiden Seiten hin abwehtend, dafleht, 
den Verführungen der in Itina verförperten ariſtokrotiſchen Geſelſchaſt nicpt 
Stand bält, jo if das fider mehr als Zufall und nit ohne innern Grund. 
Eine relative Ueberlegeuheit der Ariftofratie, welche im Befip mindeft 
der Formen des Gulturlebens ift, läßt fid nämlich night Iengnen: Diele 
Ueberfegenbeit ift das eigentliche Thema der neueren ruſſiſchen Romane 

fiteratur, die bei allem Haß gegen die innerlich zerfreffene, mit dein bloßen 
Zlitter der wefteuropäiben Givilifation aufgepugte vornehme Welt, diefer 

doch nichts Poſtliwes entgegenzulegen vermag. Füt eine gewiſſe Culturſtuſe 

iſt Die Ariſtokratie dad Leben der höheren Gefellſchaft freilich der natur- 
gemäß gegebene Stoff des Romans — das wiffen wir bereits aus der 

Literaturgeſchichte der Schiller» und Goͤthezeit, die fid gleichſalls an dieſe 
Schichte anlehnte und zu einer poetifchen Verklärung des eigentlichen 

Volkslebens wicht durchdringen. fonnte — es kommt aber darauf an, wie 
die ariftofratiibe Welt beſchaffen iſt. Wir fönnen nit umbin eine höchſt 

zutreffeude DBemerfung‘ Julian: Schmidts über den Götheihen Roman 
heranzuziehen, eine Bemerkung, die ſich mit gewiſſen Modificationen auch 
auf das Verhältniß der ruſſiſchen Ariſtokratie zu der Literatur ihres Volks 

Baltifce Monatsfheit, 8. Jahrg, Wo. XVI, Heit 2. 10 
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anwenden läßt. „Der Roman,” fo heißt es im zweiten Bande ber 
Schmidtſchen Literaturgeſchichte, „ſtrebte in feiner Darftelung der deutſchen 

Geſellſchaft nad Alfeitigkeit und doch fehlte das michtigfte Moment des 

deutſchen BVolfstebens, das Bürgerthum. Die Arbeit, die fib einem ber 

ſtimmten Zweck bingiebt und diefem alle Kräfte opfert, erſcheint als ein 

Widerſptuch gegen das Ideal, weil fie ein Widerlprud gegen Lie Freibeit 
und Alfeitigfeit des Bildungsrriebes iſt. Nur der Adel, die Klaife 

der Genießenden, die ihre Freibeit an feinen beftimmten 

Beruf verpfändet, bat Theil an der Poelie des Lebens. .... 
Der Verfümmerung des Volks mußte die Ariftofratie als ein glänzendes 
deal erfebeinen, im dem ſich das Lehen der Nation in feiner reichfien 
Fülle zuſammendraͤnge.“ Wenn "Schmidt im weiteren Verlauf binzufügt: 

Diefe „idenle Welt“ babe fchledterdinge feine „erbaulicen Ausfichten - 
eröffnet, Die höheren Intereffen, welche den Adel anderer Nationen über 

die gemeinen Haufen erbeben, feien dem deutfchen Adel nnbefannt gewefen, 
weit fi alles Dichten und Trachten auf „Ipielende Beſchäſtigung“ gerichter 
babe, fo paßt das beinahe wörtlib auf das uns vorliegende Verbältniß. 
Ibr fpecifiiches Gepräge aber erhält die ariſtokratiſche Welt, welche der 
ruſſiſche Roman ſchildert, erft durch ihre Entiremdung vom nationalen Leben, 
dur die Aulehnung an franzöfiche Vorbilder und durch die völlige Ab 
weſenbeit des Bürgertbume, das in der Heimat Wilhelm Meifters des 
noch immer da war. Don der Verjüngung und Grneuerung durch die 
Nation abgeſchnitten und einzig auf ſich felbft angewieſen, fonnte dieie 

Gefelicpait nur ſich erfhöpfen und verfümmern, und Die Ausbeute, 
welche fle der poetiſchen Darftellung bot, mußte um fo ärmer fein, als 
die franzöflichen Einfüffe ibren veräußerlihenden Einfluß fbon früb au 

Untoften aDer geiftigen oder aud nur gemäthlichen Vertiefung auszuüben 
begonnen hatten. Grade darum erſcheinen die Dauer und die Intenſität 
der Hertſchaft dieſer Gefellibaft über die ruſſiſche Literatur unbegreiflich: 
daß die biaſitte Weltdame vom Schlage Jrina’s (Die in Bezug auf ibren 
inneren Gebalt mit der Gräftu, den Naralien oder Gharlotten Wübelm 

Meifters auch nicht entiernt verglichen werden form) durd ein Menſchen- 
alter wenn wicht Das poetiſche Ideal, fo doch der Mittelpunkt des Romans 

bleiben und als feinfte Blüte der Gulturenrwidelung einer großen Nation | 

gelten konnte, läßt fi allein erflären aus dem überlegenen Einfluß, den | 

fefte Formen auf eine im Werden begriffene Gurwidelung ausüben und aus 
der eigentbämlich ſlawiſchen Neigung zu Pruut und äußerer Repräfentation. | 

| 
| 

_ PirearGacc 
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Der grelle Mifton, mit welchem der Turgenjewfhe Roman fließt, 
indem er beide Richtungen der modernen xuffliwen Gefelidaft in das 
vernichtende Urtheil „Raub und Dampf, nichts weiter“ begräbt, entbehrt 

übrigens nicht aller Verſöhnung. Die beiden Schlußcapitel zeigen ung 
Kitroinow in feine Heimat zurücgefebrt und in der Arbeit für die geiflige 
Hebung feiner Bauern und die rationelle Umgeſtaltung des väterlichen 
Gutes begriffen. Wenn er fein Ziel aud nur ſeht theilwelſe erreicht und 
vielfah gu dem alten Schlendrian der Empirie zurüdgreiien muß, fo 
erlahmt feine Kraft dennoch nicht und feine Thätigfeit bietet das Bild 

ehrenbaften, energijben Strebens: Grigori fell, wie wir bereits im Ein— 

gang erwähnten, den Hleineren Gutsbefiger, den Provinzialadel repräfen« 
fixen, von dem allein eine Neugeftaitung des wufflihen Lebens in gefunden, 
confervativem Ginn zu erwarten if, — Nach fünf Jahren einfamen, felbfte 
entfagenden Wirkens, hört Litwinow endlich, daß Tatjana in mit allzu “ 
aroßer Entſernung von ihm auf dem Lande lebt; er eilt zu ihr umd der 
Bund der Herzen, den feindliches Geldyie zerriffen hatte, wird neu gefnüpft, 
um beiden, dem treuen, tüchtigen Mädchen und dem geläuterten Maune, 

ein dauerndes Glück zu begründen. 

Bas aus den übrigen Theilnehmern der Handlung geworden, wird 
vom Dichter nur flüchtig aber in höchſt charakteriſtiſcher Weile angedeutet: 

die unverjöhnte Abneigung Turgenjews gegen das „junge Geſchlecht“ 
macht ſich noch einmal in der vernichtenden Gewalt ihrer Satire geltend, 
Gubarem, der große Mann, der Bannerträger jener himmelſtürmenden 
Heidelberger Ruſſenſchaat, lebt in gedanfenfofem Müßiggang „auf Ablager“ 
(um einen livländiſchen Idiorismus zu gebrauden) bei feinem Bruder, 
dem bauernibindenden Gutsbefiper der alten Schule. Worotilow, der 
„Pbönige, ift in den Mititairdienft zurückgekehrt und hält den Dffisieren 
feines Regiments Borträge über „Buddhismus“ oder „Dynamismus“ 
(Genaueres bat der Dichter nicht ermitteln können). Piſchtſchaltin ift 

idealer Friedensricter geblieben. Bindaſſow, der „Terroriſt“, iſt in den 
Accifebienft getreten und in einer Kneipe erſchlagen worden, und der arıne 

Bambofew wird von Grigori in der traurigen Pofition eines Statiend⸗ 
ſchreibers wiedergefunden. „Der Wind bat umgeſchlagen“ ift der leidige 
Troft, den der arme Teufel für fi und andere geltend macht; Euthuſiaſt 

iſt er übrigens geblieben: er ſchwärmt für fette Gänſe! 
Und Irina? Won ibr bören wir nur, daß fie in der früheren Weiſe 

meiterfebt. Der Dichter führt und zum Schluß nad) Petersburg in einen 

10° 
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der vornebmften Salons diefer Stadt. Hier büllt ſich der höhfte äußere 

Luxus gleichſam in den Weibrauchduft einer augeftrebten Heiligkeit. Um 
den Theetiſch flüftert es leiſe in falbungsvollen Redensarten von irgend 
einem neuen myſtiſchen Bude, von Den rechtgläubigen Miſſtonären im 

Dften, von den Klöſtein uud den religiöſen Brüderfhaften in Weißrußland. 

Unvermittelt ſpringt das Geſpräch aud aui Jrina über. „Elle n’a pas 
la foi* — „c'est une äme ögarde‘-— „fe bat einen bobhaften Geift“: 
fe lauten die Urtheile diefes ausermäblten Kreiſes über Madame Ratnirom. 

Uebrigens, fügt der Dichter hinzu, zäblt fie noch immer, troß ihrer dreißig 

Jahre, die Mehrzabl der jungen Männer zu ihren Anbetern, und menn 
fi) nicht alte ohne Ausnahme in fle verliehen, jo it dem fo wegen ihres 

„boshaiten Geiftes“, denn ihr Talent, die ſchwachen Seiten eines Jeden 

beranszufinden und läcerli zu machen wird gefürchtet niht nur won den 
jungen ömen der Geſellſchaft, ſondern auch von den hödften Staats 

würdenträgern. Ihr Gemabl macht große Carciere. 

J. E. 
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Die Wirkfamkeit der neuen Fandgemeindeordnung. 

Aus Rurland. 

[CA ift num bereitd ein halbes Jahr feit Ginführung der neuen Rande 

gemeindeordnung verfloſſen und fomit dürfte ed an der Zeit fein, die Frage 

anfzuwerfen, wie dieſes neue Geſet fich bemäbrt hat und ob die gänftigen 

Erwartungen, die man an die Ginführung deſſelben Müpfte, erfüllt 
worden find. 

&6 wird bei der Beantwortung diefer Bragen zunächft id) nicht leugnen 
laſſen, daß Ad vieles in der nenen Zandgemeinbeordnung gegenwärtig auf 
dem Boden des praftiichen Lebens anders geftoltet hat, als man es fih 
früber von der Höhe der gelegadberlihen Theorie aus vorgeftelt hatte — 
ja man wird, wenn man den Dingen und der Entwickelung unferer länds 
lichen Verbaͤltuiſſe nahe febt, nicht umbin fönnen, jenem Marne im 

Allgemeinen beizuſtimmen, den wir Die paradoze aber doch treffende Anficht 
ausſprechen börten, die neue Raudgemeindeordnung fei zunächſt noch eine 

Landgemeindeunordnung. Zenn au durd) die Zeitungen aus den ver» 
Iiedenften Gebieten uuferer Oftfeeländer, und wir meinen der vollen 

Wabrheit gemäß, berichtet werden fonnte, daß die neue Landgemeinde ⸗ 
ordnung factifh am 1. Januar 1867 ind Leben getreten fei, fo fonnte 

das doch nur fo verflanden fein, doß man alle äußerlien Bedingungen 
und Anforderungen derfelben erfüllt babe. Gine andere Frage aber if ko, 
wie weit man ſich bier zu Rande wirklich in den Geiſt der neuen Ordnung 
gefunden und eingelebt bat, und da fönnen wir nidt umbin zu meinen, 

daß fie noch fange nicht fo zu ſagen in Fleiſch und Blut der Randgemeinde 
übergegangen if und daß die ländlichen Gemmunafverbäftnifje in der 
Gegenwart nod nicht ald ein getreues Abbild des neuen Geſetzes angefehen 
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werden fönnen. Zwar wird man mit einer gewiſſen Entidiedenbeit ber 

haupten fönnen, daß der allgemeine Eindrud, den die Landgemeinde 

ordnung bis jegt auf unfer Landvelf gemacht hat, ein durchaus günftiger 
ift, indem es fehr bald herausgemerft bat, welcher Echritt vorwärts in Der 

Selbftändigfeit der Gemeinde durch das neue Geſetz gemacht iſt; imdeffen 
iſt damit allein die Frage nicht gelöft, wie ſich denn die neue Landgemeinder 
ordnung in ihrer praktiſchen Ausgeftaltung ansnebme, und wenn wir aud 
durdaus nicht gewilt find, derſelben ein ſchlechtes Prognoftifon zu ftellen, 

im Gegentbeil das Befte von ihr hoffen, fo wird es tropdem dabei bleiben 
müffen, daß ſich im Augenblide noch vielſache Mipflände bemerldar machen, 
Diele auf dem Boden der vraftifchen Ausführung erwarhlenen Mißftände 
find unferer Meinung nad aber theils durch das Geſetz felbft, theils durch 

die Auffihtsbehörden, theils durd die Yandgemeinde verurfadt und Daher 
werden wir auch unfere nachftehende Erörterung von dieſem dreifachen 
Gefiptöpunfte aus unternehmen. 

ı 

Man bat und zwar mit Recht als einen Vorzug des neuen Geſetes 
den kurzen und gedrängten Ausdruck deffeiben gerühmt. Diele feine ftarfe 
Seite dürfte aber zugleich auc eine ſchwache Eeite fein, indem manche 

Bragen, die für die Landgemeindeordnung von Bedeutung und Wichtigfeit 
find, nicht die ihnen gebübrente volle Beachtung gelunden haben. Wir 
rechnen zu dielen durch das Gefep felbft noch nibt gelöften Fragen, die 
Gemeinderolle, den Gemeindefchreiber und das Verbältniß von Gutes 

polizei und Gemeindeverwaltung, indem wir übrigens der Meinung find, 
dag mit diefen drei Fragen noch lange nicht diejenigen Stücke des neuen 
Geſetzes nambaft gemacht find, welde einer weiteren Ausführung und 

Ergänzung entgegenfehen, i 
Bas nun zuerft die Gemeinderolle betrifft, fo bat z. ®. die 

MNigaſche Zeitung in ihrem Feuilleton durch einen Artikel „von einem Lande 

paſtor· dargethan, daß die praftifhe Ausführung der Gemeinderode hin« 
fichtlich der Altersangaben in derfelben auf bedeutende, vielleicht unühers 

windliche Schwierigkeiten ftößt. Cs if aber nicht bloß die praktiſche 

Ausführung der Gemeinderofe, die ung fraglich) erſcheint, auch der praftilde 

Gewinn derfelben für die Landgemeinde dürfte in mehr deun einer Ber 

ziebung fraglidı fein, wenigfiens ſcheint derfelbe nicht dem Anfmande von 
Beit und Kraft zu entfprechen, Der zur Anfertigung diefer Role feitens des 
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Schreibers und des Paftors erforderlich if. Zu der Bandgemeindeordnung 
820, Pt. k, leſen wir zwar, daß die Gemeinderofle ein volfändiges 
und genaues Verzeichniß aller Gemeindeangehörigen enthalten ſoll, welches 
bei den Wahlen und bei der Erbebung der Geweindebeiträge zu Grunde 

zu legen ift und den Gemeindegliedern alezeit offen eben fol. Und 

ebenfo beißt es in der Vollz.-Juſtruktion 88, daß der Gemeindeältefte 

bei jeder künftigen Neuwahl der Gemeindebeamten die Geweinderolle mit 

dem jeweiligen Beftaude der Gemeindeglieder zu vergleigen und wo 

erſorderlich Diefelbe abzuändern par. Die Gemeinderolle ſoll fomit nach 
beiden 88 als Handhabe und Gruntinge für alle Gemeindewablen und 

Steuern dienen. Soll fie das aber fein, jo dürfte eine fortlaufende Weiters 

führung derjelben durchaus notbwendig fein, in der Art etwa, daf von jeder 

Geburt, jeder Verebelibung und jedem Zodesfall dem Gewmeindeälteften 
zur fofortigen Eintragung in die Gemeinderolle Anzeige gemacht würde, 

Wie aber und auf melden Wege der Gemeindeältefte erſt bei jedem 

Wabltermin — dieſer tritt theilweiſe fhon nad einem Jahre ein, kann 
aber nach Umftänden auch noch früher eintreten — Die Gemeinderolle wo 
gebörig ergänzen foll, ift nicht geſagt. Sol etwa jedesmal eine neue 
Gemeinderole angefertigt werden und der Schreiber uud der Paftor 

jedesmal die Arbeit von nenem machen? Faſt ſcheint es fo, da wir in 

dem der Volzugs-Inftruftion beigegebenen Schema für die Gemeinderolle 

jede Hinweifung auf eine fortlaufende Weitsrfübrung und Ergänzung der 

Gemeinderolle durchaus vermifen und unfered Wiſſens auch alle Gemeinden 
tollen derartig angeiertigt find, Daß zu den im Laufe der Zeit nothwendig 

gewordenen Ergänzungen ichlebterdings fein Raum zu finden wäre. Soll 
endlich der praftiihe Nupen der Gemeinderolle darin befteben, dadurch 

eine Orundlage für die Gemeindewahlen und Etenern zu ſchaffen, fo würde 

ja am Ende die Verzeichnung der männlichen Seelen allein in 

der Gemeinderolle vollfommen genügen und die Anfertigung der 
Molle dadurch allein ſchon um die Hälfte erleichtert werden. Wozu alfo 

auch die weiblichen Seelen mitwerzeihnen, da ja bei allen Gemeindewahlen 

und Stenern bis jegt der Grundſatz gegolten hat, daß das Weib feine 
Seele it? — Bir find feine principiellen Gegner der Glemeinderolle, 
wünfcen aber, daß diefelbe mit mebr Rücdfiht auf die praktiſche Ansführs 

barkeit hätte angeordnet werden ſollen. Wird der Verzeichnung der Alterdr 
angaben durch den Paftor mehr Zeit gegeben, die Gemeinderolle durch 

Streihung der weiblichen Gemeindeglieder mm ein Wefentliches verkürzt, 
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werden vielleicht auch noch beſondere Anorduungen wegen der fortlaufenden 
Beiterführung der Gemeinderolle getroffen, fo wird die Gemeinderolle nicht 
bloß wirklich durchführbar werden, fondern wird in demfelben Maße auch 

der praftiihe Nußen derfelben mehr an den Tag treten, der für den 

Augendlick den fettifchen Gemeindebeamten, insbefondere dem Hauptredacteur 
der Gemeinderoe, ziemlich verborgen fein dürfte. 

Einen zweiten fraglichen Punft in der neuen Landgemeindeor dnung 
bilden die Beftimmungen über Das Amt und die Perfon des Gemeinde 
fhreibers. Es wäre eine nähere Bezeichnung der Amtswirfiamfeit dee 

Gemeindeſchreibers in den bezüglichen Grfegcaftellen ſeht erwünſcht geweſen, 
denn bei der mehr als großen Rolle, die die Gemeindeichreiber, befonders 

anf den Arongütern, biß jeht gefpielt bahen und in Berüdfihtigung deffen, 
daß dieſe Schreiber meiftentheils Die eigentlichen Führer der Gemeinde 

gewefen find, wäre es nad) uuſerer Meinung febr zweckdienlich gewefen, wenn 
Das neue Geietz mit ein Paar grundlegenden Zügen die Amtothätigkeit 
des Gemeindefchreibers, fowie die Grenzen derfelben gefbildert hätte. So 

aber fagt der 8 26 der Landgemeindeordnung weiter nichte über das Amt 

des Schreibers, als daß er alle ſchriftlichen Gefchäfte der Gemeinde zu 

beforgen bat und durch den Gemeindeausſchuß „erwählbar und mietbmeife 

auſtellbar“ iſt. Es ſcheint uns nun, Daß feit Einführung der Lande 

gemeindeordnung, insbefondere feitdem die Gemeinde ſelbſt den Schreiber 

mäbft und gagitt, das Auſeben und die ganze Amtsftelung des Gemeinder 
ſchreibers in den Augen der Landgemeinde faft zu fehr gelunfen ift, indem 
die Gemeinde den Schreiber eben nur als Anfertiger aller ſchriftlichen 

Gefräfte anfieht, der im Dieuft und Eolde der Gemeinde ſtebt und gegen 
den der frübere gemiß oft übergrohe Relpect gegenwärtig nicht mehr zu 
beobachten ift. 

Ebenſo fehlt in dem neuen Gefeg — und diefer Punft ſcheint uns 

noch wichtiger — ale und jede Hindeutung auf die Qualification 
des Schreibers, indem das Gefeg es der Gemeinde vollkommen freiftelt, 

jede bellebige Perſon, welben Alters fie auch fei, melde Begabung und 
Bildung fie befigen und melden Ruf fie genießen mag, fals le nur gu 
ſchreiben verftebt, ale Geweindeſchreiber anzuftelen. Die Folgen dieſer 

Beitimmungslofigfeit des Geſetzes baben ſich nur zu bald gezeigt, indem 

es im Allgemeinen wobl gelagt werden fan, daß an Die Stelle der alten 

und erfahrenen Gemeindeldhreiber, junge uud unerſabrene Rente, meiftentbeile 
dem Baueruftande ſelbſt eutſproſſen und von ziemlich luckenhafter Bildung, 
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gewaäblt find. Dienten doch diefelben um die balbe Gage im Vergleich 

gegen das, was Die alten Gemeindefcreiber forderten, und waren gegens 
waͤrtig durch das neue Beleg doch andere Zeiten gekommen, da nicht mehr 

der Schreiber, ſondern der Gemeindeäftefte das Heft in den Händen bat. 

— Indem num fo durd das nene Gefeg weder Jugend noch Unerfabrens 

beit bei der Wahl zum Gemeindefchreiberamt ausgeſchloſſen mar, fennte 

es nicht anders fommen, als daß dadurch an verfdiedenen Orten oft recht 
verwickelte Mißftände erzeugt wurden. Im Eifer der Ginfübrung der 
nenen Landgemeindeorduung famen eine Menge junger Leute, die oft nicht 

einmal das 21. Jahr hinter ſich hatten in das Amt, d. b. wurden gewählt, 

beftätigt und beeidigt, und nun, wo fle bereits in Amt und Würden 

chen, beißt es plötzlich, es fei eine Verordnung da, nach welder die 
Gemeindefcpreiber vor ihrer Beftätigung erft eine Prüfung bei der Auf⸗- 
fic sbehörde Hinfihtlih ihrer Amtotüctigkeit zu hefteben haben und über, 
baupt 25 Jahre alt fein müflen, um diefen Poften befleiden zu Fönnen, 

Und fo geichiebt es denn, daß junge Gemeindeſchreiber ebeufo ſchnell, wie 

fie in ihr Amt famen, wieder aus demfelben entfernt werden, trog Wahl 

von Seiten der Gemeinde, trotz Betätigung dur Die Auffihtsbehörde 

und trog Becidigung feitens des Paſtors. Allerdings find auch wir der 

Meinung, daß zum Amte des Gtemeindeichreibers nicht bloß eine gewiſſe 

Alters«, fondern and Geifteereife notbwendig iſt und begrüßen jene Vers 

ordnung als eine höchſt wehlthätige, Fönuen aber doch niet umbin, unfer 

Bedauern audzuſprechen, daß dieſe nachträglichen Verordunngen nicht ſchon 

früber da waren, als es zum erften Mate galt, das Amt des Gemeinde 

ſchreibers zu befegen, und fönnen es au der Gemeinde nicht beſonders 
verargen, wenn fle bei diefer Gelegenheit mandıe Mißmahlen vorge 

nommen hat. 

Eine dritte Frage, die bier beſprochen werden möge, betrifft dat Ver- 
bältniß der Gutspoligei reip. des Gutöberr zur Gemeindever— 

woltung Die Baltiſche Monatoſchrift ſagt mir Recht in ihrem Auffatz 
„Die neue Landgemeindeorduung“ (im Märzheſt 1866), daß der Grund⸗ 
nedanfe des neuen Geſetzes „die Emancipation der Landgemeinde“ if, 

Bir glauben diefed mit vollem Rechte auch auf das Verbältniß von Gintsr 

polizei und Gemeindeverwattung ausdehnen zu öumen und ſtimmen auch 
dem bei, was dert gejagt wird, daß nämlich durd Einführung des neuen 

Gefeges „die vermittelnde Poſition der Gutsherrihaft zwiſchen der 
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Gemeindeverwaltung und den Behörden aufgehört bat und die letzteren zur 
Gemeinde in Directe Beziebungen getreten find“. Gewiß ift diefes der 

Grundgedanke der neuen Landgemeindeorduung, wie denn auch im & 37 
Ptt. s des neuen Geſetzes ſteht, daß die „Gutspolizei in alle den jelbfi- 
Mändigen Wirfungsfreis der Gemeindeinftitutionen bildende Angelegenheiten“ 

ſich nicht zu milchen bat. Dennod) aber finden wir in dem neuen Gele 
einzelne Beſtimmungen, die im Gegenfag zu diefem Grundfag der Eman - 

eipation der Landgemeinde ftehen dürften. Co beißt cd in der Lands 

gemeindeordnung $ 12, daß der Gemeindeältefte alle Beichlüffe des Aus 
ſwuſſes innerhalb dreier Tage der Gutspoligei zur Kenntniß zu bringen bat, 
welcher anheimgeſtellt ıft, wenn fie Diefelben den beftchenten Geſetzen zumider, 

oder dem Gemeiudemohl nachtheilig, oder den Rechten des Gutsbertu 

präjudicirlich findet, Darüber der Aufſichtobehörde Vorftellung zu machen.“ 

Nach dieſem 8 muß’ die Gutspolizei nicht bloß von allen Beſchlüſſen der 
Gemeinde, and) ſolchen, „die den ſelbſtäudigen Wirfungsfreis der Gemeinde 

angelegenheiten betreffen“ und im die fi Die Gutspolizei nah 8 37 e 
nicht mischen fol, Nachricht erhalten, fondern kann diejelbe aus den drei 

oben angeführten Gründen fih auch veranlagt fühlen im Intereſſe des 

Geſetzes, der Gemeinde und der eignen Rechte fofort über alle Gemeinde 

beſchlüſſe Magbar zu werden. Dadurch dürite aber doch ber oberfte Grund» 
gedanfe der neuen Landgemeindeordnung, die Emancipation und die Selbft- 

Mändigfeit der Gemeinde, fowie die Nichteinmiſchung der Gutävolizei in 

innere Gemeindeangelegenheiten beeinträchtigt fein. Dan mißverftehe uns 

nicht: wir glauben durchaus nit, daß uniere Randgemeinden bereits ie 
weit gedieben find, daß fie das Princin der Gelbftverwaltung in jedem 

Sale würdig werden ausführen fönnen, indeffen wird ihnen diefe fort 
mäbrende Gontrole durch die Gutsverwaltung in alen innern Angelegen 

beiten der Gemeinde, fei es aud auf dem Ummege durch eine Klage bei 

der Auffichtsbehoͤrde, nichts weniger als angenehm fein und gerade nicht 

dazu beitragen, das Mißtranen, wo ein foldes zwiſchen Landgemeinde und 
Gutsberen beftebt, zu befeitigen, wie denn in manden Fällen jene fofortige 

Verichterftattung an die Gutöpoligei nur zu bedenflihen Verheimlichunger 
provociren fönnte, Hatte man den Muth, die Selbftändigfeit und Eman- 

ciyation der Fandgemeinde im Princip au befcließen, fo hätte man im 
Vertrauen auf die gute Sache, dieje fortwährende Gontrole durch die Gute 

verwaltung fortlaffen foQen und es unferer Meinung nad erft auf den 

Fall ankommen faffen, wo die Gemeinde Beſchlüſſe faßt, die dem Gefep, 
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dem eigenen Wohl oder dem des Gutsberru zuwider find. Vieleicht hätte 
die Frage auch dadurd eine gefälligere Löſung erhalten können, daß die 
Gemeinde verpflichtet morben wäre, alle Beſchlüſſe des Gemeindeausfapufles, 

wie ja das von den wictigern bereits geſetzlich iſt, zur Kenntniß der 
Auifitsbehörde zu bringen, und diefe alsdann darüber entideide, ob die 
Beſchluſſe ungeſehlich oder gegen das Wohl der Gemeinde. und des 
Grundberen gerichtet find. Jedenfalls glauben wir, daß die Landgemeinde 

ſich weit eber eine ſolche Controle durch die Auffihtsbebörde als durch 
die einzelne Perfon der Gutspoligei gefalen laſſen würde. Wir wollen 
die große Schwierigfeit diefer Frage durchaus nicht verfennen, bürfen 
aber and unfere Zweifel nicht verheblen, ob die durch das neue Gefep 
‚gegebene Löfung diefer Brage die richtige fei, indem uns im jener der Guts⸗ 
polizei gegebenen Coutrolirung der Gemeindebefchläffe ein je nad Umftänden 
größerer oder geringerer Angriff auf die im Princip zugegebene Emane 
eipation und Geltftändigfeit der Gemeinde enthalten zu fein ſcheint. 

1 

Bir fehen «8 als einen praftifchen und glücklichen Grifj in das 

Reben an, daß man bei Ginführung der neuen Raudgemielndeordnung gerade 
die Kreisgerichte (In Livland und Eſtland die Kirchfoielögerichte) zu Auf- 
Mbtshehörden der nenen Ordnung gemacht bat, Es mußte nicht bIoß für 
die Einführung des neuen Gef.ges, ſondern auch zur ſpätern Aufrechte 
erbaftung und Beauffibtigung deſſelben von der größten Wichtigkeit fein, 
wer num der Führer und Berather fein und das Aufieperamt über die 
neue Ordnung der Dinge erhalten werde; da war es gewiß richtig, nicht 
erft eine nene Auffichtsbehörde zu ſchaffen, fondern dieſes Amt einer Bebörde 
zu übergeben, die unter allen andern Behörden unftreitig Die meifte Ger 
fegenheit bat, mit der Randgemeinde in Verübrung zu kommen und die 

daher alle Verbältniffe derielben am gemaueften fennen mußte. Müfen 
wir daber die Wahl der Kreisgerichte ald Auffihtsbebörden für das nene 

Randgefeg eutſchieden billigen, fo können wir dod auch manche Edattens 

felten diefer neuen Infitution uns nicht verheblen. Zunächſt ift bier zu 

bemerken, daß das Kreisgericht wahrlich nicht eine Behörde ift, die ſich 
über Mangel an Zbätigfeit zu beflagen bat: man muß die Streit und 
Proceßſucht unferes Landvolted aus eigener Anſchauung fennen, um au 
verfieben, mit welchet Unzabl von Klageſachen die Kreisgerichte beladen 

And. Nun denfe man ſich zu jener Arbeitslaft von ungälbaren Procefjen, 
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Anpellationen ꝛc. die neue Bürde des Einführungs- und Auffeberamtes 
über die neue Landgemeindeordnung binzu, und lege ih dann die Frage 
vor, ob das alles von einer und derfelben Behörde geleiftet werden fann. 

Bir müſſen es den Kreisgerichten einräumen, daß ſie im Allgemeinen Faft 
das Unmöglibe geleiftet baben, beftreiten aber ihre weitere Ueberbürdung 

und find der Meinung, daß fie für Diefes ihr neues Amt noch weit 

mebr feiften würden, wenn es üherbaupt möglich wäre, zweien Herren zu 

dienen. Anch mödten wir bier die Frage aufmerfen, warım man gerade 
bier Zuftig und Adminiftration fo enge miteinander verbunden hat, während 
man andererfeıtö doch darauf andgebt, beide fo viel als möglich zu trennen? 

Wäre es daber wicht in der Ordnung. trog allen in haldiger Ausficht 

Rebenden Juftizreformen, die Kreisgerichte im Hinblid auf das ihnen zu⸗ 

getbeilte neue Arbeitsfeld um einige Glieder qu vermehren? Nach dem 

nenen Giefek haben Die Areisgerichte die Pflicht, in jedem Jahre alle 
Gemeindeverwaltungen zu inſpiciren und u revidiren. Soll nur dieſer 

eine Punkt des Geſetzes gewilfenhaft erfüllt werden — und das dürfte in der 
erſten Zeit der Landgemeindeorduung von doppelter Notbwendigfeit fein -- 
fo muß ein Glied des Kreisgerichtes ſchon einen guten Theil des Jahres 
unterwegs und außerhalb feiner Behörde fein. Wo bleiben nun aber noch 
die befonderen Fahrten, wo bleibt endlich das ganze Heer von Anfragen, 

Ratbihlägen uud Auflagen in Sachen der Gemeindeverwaltungen , die 
unausgeſetzt an Die Kreiögerichte nelangen? Wir glauben, daß es in der | 

That unmöglich iſt, daß die Kreisgerichte in ibrer jegigen Verfaſſung dieler 

neuen Aufgabe, die ibnen geftellt ift, genügen, 

ın. 

Wir haben fon oben bemerkt, wie der Eindrud den die Land» 

aemeindeordnung auf mufere bäuerliben Mitbürger gemacht hat, im Allge 

meinen ein durchaus günftiger fein Dürite und wie die Landgemeinde 
ſchwerlich geſonnen wäre, den alten Zuſchnitt gegen den neuen wiederum 

einzutauſchen. Dieſer allgemeine günftige Eindruck fließt aber im Ein 
zelnen nicht manche ungünftige Erſcheinungen aus: An dır Spike der 
ganzen Landgemeinde fteht befanntlih der Gemeindeaͤlteſte. Wie it nun 
wohl, durchſchuittlich genommen, die Wahl diefes für die Randgemeinde 
wichtigiten Roftens ausgefallen? In der Wahl des Gemeindeälteften muß 

ſich fo zu fagen die politiihe Reiſe unferes Landvolls abfpiegeln. Da 
tönnen wir denn nicht umbin zu conftatiren, daß unfere Landgemeinden 
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im Algemeinen nicht gerade die befte Wahl getroffen baben, indem wir 

meinen, daß in den meiften Fäden entſchiedenere und durd ihre Bildung 
und Begabung meht dem gewichtigen Amte gewachſene Perföntichkeiten, die 
allerdings in der Gemeinde vorhanden waren, bätten gewählt werden 

können. Man z0g es aber in der Regel vor, dieſe beffere Reſerve bei Seite 

zu laſſen und hielt fi lieber an die milderen, wenn aud) weniger gebildeten 
und fähigen Perfonen. Bei der Wabl felbft fanden Wablumtriebe bald 
in größerem, bald in Heinerem Maßftabe ftatt und ſolche Umtriebe, die 
gewöhnlich von den Optimatenfamilien der Gemeinde ausgeben, können 

wir für die Zukunft, wenn die Landgemeinde erft mehr zur Würdigung 

der Gemeindeämter, namentlich ded Amtes des Gemeindeälteiten, gelangt 
fein wird, iin noch größerem Maßjtabe voraus anfündigen. Neben dieſen 

Wablumtrieben zeigte fid aber auch vielfache politiſche Unreife bei den 
Wählern, indem die große Mebrzahl derjelben immer noch der Meinung 
ift, daß mit dem Amte- ſchon der Verftand kommen werde und gewöhnlich 
der von dem erften Wäbler Genannte auch von den Folgenden gewählt 

wird, ohne daß man fi) darüber irgendwie klar zu werden fucht, ob die 
bezeichnete Perfönlichkeit auch wirklih zw dem Amte befähigt fein werde, 

Es. wäre vielleicht: für die Zukunft ſeht  zweddienlih, wenn, wie es bereits 

in manchen großen Gemeinden gejcheben ift, Die Wahl der erften Gemeinde 
beamten immer unter: Auffiht eines Gliedes der Aufſichtobehörde geſchaͤhe 

und diejes dann jedesmaleine-Aniprache an Die Wählerrichtete, in welcher aufdie 

Bedeutung der Wahl aufmerfjan gemacht wird. "Daß unfere Landgemeinden 
noch lange nicht zur gehörigen Würdigung ihrer Gemeindeimter gelangt 
find ‚gebt auch aus dem Umftande hervor, wie. diejelben ihre Gemeinde, 

beamten gagiren, Die Tagespreffe hat es bereits hinlänglich dargerban, 

daß die durchgängige Gage der Gemeindebeamten eine ſehr geringe, faft 
erbärmliche ift. Selbft-in größern Gemeinden, wo theilweile mehr Wohls 

babenpeit zu finden ift und wo man mehr Erfenntniß von der: Wichtigkeit 

3- B. des Gemeindeälteften-Amtes und feinen Beſchwerden vermuthen mußte, 

hat man legterem ſchwerlich mehr denn 50 Rbl. S. Jabresgage ausgelegt, 

während feine Gehülfen, Die Gemeindevorfteher, ſich höcftens mit einer Gage 
von 10 Rbl. ©, begnügen mußten, Alle Vorſchlãge, die in dieſer Bes 

ziehung von den Kreisgerichten gemacht wurden, waren vergeblich und 
fchienen an den allgemeinen Grundfag abzuprallen: was billig iſt, ift gut. 

Daſſelbe gilt von den Gagen der Gemeindejcpreiber, die im Allgemeinen 
auch nur mittelmäßig. auögefallen find, 
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Aus aledem ift erfichtlih, wie unſere Kandgemeinden nocht nicht eine 

gewifle dolitiſche Reife erlangt haben und wie denfelben noch eine Erziehung 

zum Seligovernment notb thut. Die neue Landgemeindeorduung iſt eben 
als erfter Wedruf zur politiiben Gelbfländigfeit an die Laudgemeinde 
getreten. Trotz aller Unordnung und vielfahen Mißftänden in der erfien 

Beit der Ginführuug des neuen Geſetzes iſt es eine erfreuliche Erſcheiuung 
gewefen, wenn 3. B. der Gemeindeichreiber nun wicht mehr durch den 

Gutsherrn oder itgend welche andere Autorität eingefegt wurde, fondern 
die Gemeinde felbft genötigt war, den Gemeindefchreiber zu fuchen und 

zu wählen, und trog aller Mißwablen iſt diefer Bct der Selbſtwahl immer 

doc ald ein Fortſchritt zur fünftigen Selbftändigfeit anzufehen. Auch in 
vielen anderen Beziehungen ift eine bis dahin völig ungefannte Rührigkeit 
und Beweglichkeit durch die neue Landgemeindeordnung in die Gemeinde 

gefommen. Wr aber Bewegung if, da ift Leben und auch Hoffnung ai 
eine beſſere Geftaltung der Zufunft, —r. 

Die Redaction glaubt diefer Mittheilung ihres dem Gemeindelehrr 
naheſtehenden, zudem sine ira et studio über dad von ibm Wahrge 

nommene referirenden Mitarbeiter, nad) Einziehung der erforderlichen 
Auskünfte felgende Bemerkungen binzufügen zu müflen, um, fo viel an ihr 

liegt, ein allſeitiges Berfländniß der Landgemeindeordunng, dieſes wichtigfien 
organifhen Geſetzes der Neuzeit für- die baltiſchen Provinzen vermitteln 

zu belfen. 
Bas nun die auf Koften der Vollſtändigkeit fi geltend machendt 

Gedrängtbeit und Kürze des nenen Geſetzes anbetrifft, io darf nicht außer 
Acht gelafien werden, daß mit dieſem neueſten, geſetzgeberiſchen Act bie 

Staatsregierung aDerdings formell einen von dem bisher üblichen Wege 

verichiedenen eingefdhlagen bot. Denn wenn bisher an Der rufflichen 
Geſetzgehung mit Recht getadelt wurde, daß fle ih au ſebt in cin 
afuiftiihes Detail vertiefend, dem allgemeinen von ihr intendirten Ge 

danfen in ibrer Faſſung nicht fetten die mötbige Schärfe und Klarheit 
benahm, ohne dech durd ihre Detailbeftimmungen den ganzen reichen Sioff 
des täglich wechſelnden Lebens vollftändig zu bemeiftern und zu erſchöpfen, 
jo ift der in der lehren Zeit, für das Reich etwa feit Emanation der neuen 

Juſtizordnungen, von der Gefeggebung eingeſchlagene Weg ein anderen 

In den meuen otganiſchen Gefegen iſt es munmehr hauptſächlich daraui 
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abgejehen, die Grundfäge in möglichft ſcharfer Faſſung zu präcifiren, die 
„ weitere Ausführung derſelben dagegen entweder befonderen Vollzugävere 

ordnungen oder der Intelligenz der fie handbabenden Behörden anheine 
zuſtellen. Für die baltiſchen Provinzen ift nun die Randgemeindeorduung 

das erfte in dieſem Sinne redigirte wichtigere Gele. Kennzeichnet aber 
die neue Redactionsmerhode überhaupt ſchon an ſich einen weſentlichen 

Sortfehritt, fo haben wir in den Oſtſeeprovinzen uns deſſelben noch ganz 

befonders zu erfreueh. Denn der Klage, daß alle unter dem ruſſiſchen 
Scepter vereinigten Völfer von Kamılbatfa bis Polangen, von einem Orte 

ans, in dem man die verſchiedenen factiſchen Zuftände und Bedürfnife des 

Reiches unmöglich genau fennen kann, ihre Geſetze erhalten, dürfte durch 

die neu angenommene Methode der Geſetzgebung Vieles von ibrer Schärfe 

denenmen fein. Wenn es auch ein ungweifelhaftes Anrecht des Staates 
ft, im Inteteſſe feiner Einheit am Orte des Regierungsfiges Diejenigen 
Grundgeſetze ſeſtzuſtellen, die er überall durchgeführt wiflen will, jo kaun 
und muß die Durchführung derfelben — worunter nicht nur Die Subfumtion 

der Thatſachen unter das Geſetz ſeitens der Volziehungsorgane, fondern 
auch die auf Grundlage der fefigeftelten Grundprincipien zu erfolgende 
Ausarbeitung der geſetzlichen Detailbeftimmungen zu verfteben ift — doch 

den eingelnen an der Spihe der cultur« und mefendverichiedenen Völler— 
und Ländergehppen flehenden Autoritäten überlafen werden. Go entbält 

denn die neue Randgemeindeordiung gleichſam nur den Rahmen des neuen 

Gefeges, das eiſt durch die Giviloberverwaliung — gemäß dem 8 43 
defielben — in mehr als einem Punkte feine Ausführung erwartet. Daß 

dabei die ganze Fülle der nothwendigen Derailbeftimmungen nicht mit einem 
Hauberſchlag ins Leben treten konnte, jondern Schritt halten mußte mit 

dem fid geltend machenden Bedürhuiß, erflärt dem ouch die von dem 
Verfafer der Mittheilung gerügte, weil erſt nach Einführung der Gemeinder 
ordnung erlafiene Vorſchrift binfihtlic der Gemeindeichreiber. Indem dae 

Geich die Gemeindeſchreiber und Magayinauffeher als eine dritte Kategorie 
zwiſchen die eigentlichen im $ 4 nambajt gemachten obligatoriſchen Ges 
meindebeamten und die in der Anmerfung zu Diefem $ erwähnten faculia- 
tiven, zur Aushülfe des Gemeindeälteften beftimmten Perfonen ftellte, wollte 

es erft die praktiſche Erfahrung abwarten ebe es dieſe unbeftimmt gelaſſene 

Nategorie geſehgeberiſch mäber fiziren ließ. Wenn aber der Verfaffer dem 
Imbalt der vorftchenden Verordnung das Lob ertheilt, zweckmähig und 
erwünfcht zu fein, fo iſt dieſer Vorzug gerade bedingt durch das jpäte Erſcheinen 
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derſelben und die unterteß gelammelten Griahrungen. Was ferner die 
gegen die Zwedmäßigfeit, ja überbaupt gegen die Braugburfeit der Ger 
meinderolle erhobenen Bedenken anbetrifft, fo find wir in der Lage, einen 

eigenen der Bedeutung und Tragweite der Gemeinderole gemidmeten Artifet 

mitqutheilen, der näher auf dieſe Frage eingeht, ale es uns der fun 
zugemeiſene Raum einer Anmerkung geſtattet. Der dritte Epecialeinwand 

richtet ſich gegen Die, Durch den $ 12der2. G.⸗-D. dem Gemeindeälteftenin Witerr 
foruch mit dem dieſem neuen Gefeg zu Grunde liegenden und unter Anderem 
im $ 37 e ansdrüdtich ausgewrochenen Prineip der Nichteinmiſchung der 
Gutopolizei in Die inneren Gemeindeangelegenbeiten auferlegte Pflicht, die 

von dem Gemeindeaudſchuß gelaßten Beicylüffe innerbatb drei Tagen der 
Gutopolizei zur Kenutniß zu bringen, welder anheimgeftellt wird, wenn 

fie dieielben den beftebenden Gefepen zuwider, oder dem Gemeindemohl 
nachtheilig, oder den Rechten des @utsberen präfudicirlic findet, der 
Autoritätobendrde Darüber Vorftelung zu machen. Wenn uun durch diefe 
Beſtimmung eine Einmiſchung aub nicht indicirt, vielmehr der Qutspoligei 
gegenüber der Gemeinde nur eine der Stellung der modernen Staato- 
anmaltidiaft gegenüber den Gerichten ähnliche Bedeutung gegeben fein dürfte, 
fo Reben wir ſedoch nit an, aud Diele Stelhmg als eine Inconfequenz 
gegen die prochamirte völlige Emancipation der Gemeinde zu erklären. 
Db aber eine auf Koften des Prineips beibehaltene Anffiht über Die 
Regalität der Handlungen des Gemeindeausſchuſſes bei dem ziemlich 

rüdfichts- und frranfeuloien Streben diefes nad „oarlamentariiher Rer 
gierung“ — natutlich nur als Uecbergangazuftand — nicht doch gebrten 

fein mochte, wagen wir hier wicht zu eutſcheiden. Jedenfalls flimmen wir 
den Verfaffer darin bei, daß die Ihomende Ruͤckſichtsnahme auf das 
Beftebende und das nicht allzu große Vertrauen zu dem nenen Jnſtitut 

des Gemeindeausſchuſſes, von dem dieſe Beſtimmung Dictirt zu fein ſceint, 

gegen die ſonſtizen häufig mit fhenungelofer Rückficht aus theoreihen | 
Poftulaten abgeleiteten Cäpe, nipt wenig abſticht. | 

Bas nun die gegen die Verbindung der Oberauiſicht über die Lande 
gemeinde mit den fonftigen richterlichen Functionen in der Hand der Kreis- 
gerichte geäußerten Bedenken betrifft, fo mag bei der augenblicfichen Ger 
IHältsüberhäufung mit der jepigen Zabl von Kreisgerichten allerdings nicht 
auszufommen fein und erflärt die Anmerfung 2 zum $ 32 der Lands 
gemeindeorduung dieſen Zuftand nur alo einen proviforifgen, bie jur 



Die Wirkfamteit der neuen Landgemeindeorbnung. 457 

Eröffnung der neuen Zuftigbebörden dauernden. Wenn der Herr Verfaſſer 
es aber als einen glüclishen Griff Teitens der Gefepgebung bezeichnet, daß 
fie die Einführung der Landgemeindeordnung wicht befonderen ad hoc 
ereitten Behörden, fondern den mit den Zuftänden unferer Sandbevölferung 
vertrauten Zuftigbehörden in Die Hand gab, dann aber doch um der 

„Treunung der Juſtiz von der Verwaltung“ willen die Auffictsfunctionen 

über die Bandgemeinde binfort den Juſtizbehörden entnommen zu feben 
wänft, fo können wir biemit um fo weniger ‚einverflanden fein, als aus 

die weitere Beaufſichtigung und Leitung der Landgemeinden in dem Sinn, 

da wit dem Wachſen der Luft und Fähigkeit zur Selbſtverwaltung 

unter den Gemeindegliedern auch die Auifihtöbebörden den Bemeinder 

beamten die Zügel freier ſchießen laſſen müflen, eine mindefens ebenfo 
ſchwierige Aufgabe ſcheiut als die Einführung des nenen Geſetzes. Wir 

wünſchten daher, wie die Dinge mun einmal bei und liegen, um nichts in 
der Welt, geſchweige denn um eines abflracten Princips willen, deſſen 
Aumendbarkeit hier gerade feine Grenzen erreicht haben dürfte, dem 

künftigen, auf neuer Grundlage ins Leben tretenden Kirchſpielsrichter in 
Liv, und Efland die Auffiht über die Landgemeinden genommen zu ſehen. 

Denn einmal haben fid) die jepigen Kirdfpielsrichter, von denen voraus- 
ſichtlich doch ein bedeutender Theil aud in die neue Organifation treten 

wird, nit nur mit der ſchwierigen und [bon jeht uinfangreihen Gemeinde 
gelepgebung vertraut gemacht, fondern auch innerhalb des letzten Jahres 
nicht unbedeutende Grfabrungen geſammelt; dann aber bietet ihre geſetzlich, 
wie verlautet, zu zirende juridiſche Onafification, fowie ihre Rictereigens 
ſchaft die untrüglichfte Garantie für eine Handhabung der Gemeindegefepr 
gebung im Einne firengfler und verfländnigvoller Befegmäßigleit. 

Schließlich wird der bei den Wablen vorgefommenen Umtriebe und 

Unregelmäßigfeiten Erwähnung gethan und als beftee Mittel diefem Uebel» 
ande zu feuern, Die Leitung der Wahlen durch ein Glied der Auffichtsr 
bebörde, wie fie factiſch in Kurlaud bier und da vorgefommen ift, in 
Vorſchlog gebrabt. ir glauben diefem Vorſchlag gegenüber jedoch auf 
den 8 18 der Volzugs-Juftruetion verweilen zu mäffen, der die Wahlen 
unter felbfiändiger Reitung der Gemeindeätteften anordnet und glauben 
Dagegen Die durch den $ 14 der Bollyugs » Juſtruction vorgelebene Fefte 
fegung der Wahlprocedur durch die Auffihtsbeböiden, worunter wohl eine 
fpeciele Normirung des bei den Wablen einzufhlagenden Vorfahrens ver» 
fanden fein dürfte, um fo erfolgreicher empfehlen zu Dürfen, als von deu 

Baltiſche Monatsfrift, 8. Jahtg, Bb. XVI, Heft 2 11 
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Gommifftonen für Banerfachen zu erwarten ſteht, daß fle fi der Müte 
der Ausarbeitung einer ſolchen für den Umfang der drei Provinzen oblie 

gatoriihen Norm unterziehen werden, auf deren flriete Einhaltung denn 

au ſehen wäre, 
Indem wir ſchließlich aus den beiden übrigen Provinzen ähnlichen 

Berichten über die Wirkiamfeit des neuen Geſetzes unter Hinweiſung an 

die dafelbft zu Tage getretenen eigenthümlichen Erſcheinungen glauben ents 

gegen feben au dürfen, werden wir feiner Zeit über die Reſultate der 

duch den 8 43 der Landgemeindeordnung der Giviloberverwaltung au 

erlegen ausbauenden Thätigkeit der neuen Gemeinde » Organifation ı 
berichten haben. 
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Die fandgemeinderolle. 

MWeserat dort, mo der Gemeindedezirt ein ausgedehnter, feine Bevölkerung 
eine dinn gefäete, das Pfarrhaus und die Staatsbehörde mehr oder minder 

weit vom Ort belegen und das Durcfehnitiönivenn der Bildung ein relativ 

miedriges ift, wird die Gemeindematrifel am Plage fein und ihren med 
nicht verfeblen. Dagegen wird fle ſich als unzuläſſig dert ermeifen, mo 
das Gegentheil der angedeuteten Verhältniſſe thatſächlich verliegt, Co ift 
daher ein Febler, wenn, wie einige Gemeindeordunngen, 3. B. die öfters 
reichiſchen, getban, die Gemeindematrifel auch in den Gtadtgemeinden eins 

gefübtt wird und als richtig zu bezeichnen, daB andere Gemeindegefeps 

gebungen, z. B. die königlich fächffche in ihrer Vollzugsordnung, fie 
für Die Bandgemeinden allein anordnen. Die ruffiihe Reicogefeggetung 
febreibt ebenfalls die Führung der Bürgerbuches (oÖsinareascnan 
sunra) in den Städten der inneren Provinzen vor; allein bei der gegen 

wärtigen Bearbeitung des Entwurfs einer Verfaſſung für Diefe Städte hat 

ſich, wie verlautet, das eminent Unpraftiide des Juſtituts Mar berausgeftelt 

und e& unterliegt gar feinem Zweifel, Daß Die Staatoregierung es für die 

Stadtgemeinden geundfäplid falen taffen wird, Dies wird ober immerhin 
nicht deßbalb geicheben, weil erwa der Inhalt Diejer Urkunde ein für die 

Gemeindeintereffen unweſentlicher oder entbehrlicher, fondern Iediglich deßhalb, 
weil er in den Städten anderweitig [hen verhanden und ieicht erreihhar, 

daher feine wiederholte Buchung durchaus überflüifig ift und weil dort, 
bei dem böheren Bildungsnivenu überhanpt kaum ein Anlaß vorliegt, ter 

Unbepütflicfeit ım ſchriſtlichen Geiwätten heizufpringen, eutfchuldbaren 
Unterlaffungen vorzubeugen, verſchuldete Zabrläifigle ud Judolenz zu 
rügen, mit einem Wort ein erziehendes Element zu waffen. Der 

11° 
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Geburtstag des Bürgers in der Stadt ift jofert aus dem am Ort wor 

bandenen Kirchenbuche zu ermitteln; feine Eintragung ın ein kaufmänniſches 
oder Junungsregifter weift bie locale Bebörde unmittelbar nadı; über beide 
Thatſachen wird er in der Regel ſelbſt einen Schein befipen und Pros 
duciren; feine Aufnahme in die Gemeinde if in der Ortsbebörde 
protocolltrt, ebenfo eventuell feine Ausfhlichung oder die Beihränfung 

feiner politifchen Rechte. Wie anders dagegen auf dem Sande! Ein nicht 
rechtzeitiger Nachweis des Lebensalters aus dem entiernten Kirhenbuche, 
oder der Grundbefiperqualität aus dem entiernten amtlihen Corro- 
borationsregifter kann eine wichtige und glückliche Wabl vereiteln, Die ein 

unmittelbarer und rechtzeitiger der Gemeinde geboten haben mürde; Die 
Nichteintragung eines Kindes in das Gemeindenngebörigenverzeihnig fan 
bei feiner Verwaiſung jegliche Beiftandepflict ſeitens der Gemeindebebörbe 
fo fange ausigliegen, bis die Angebörigfeit durd den Beweis der Ab- 
Rommung oder Aufnahme dargethan ift; Die Tbeilnabme eines bei der 
Revifion nibt zur Gemeinde verzeichneten Mitgliedes an den Wahlen, 
den Leiſtungen und Steuern fönnte nicht eber erzmungen werden, als bis 
die geſchehene fpecielle Zufbreibung aus dem entferuten Kirchſpiels- oder 
Kreiögerichte nachgewieſen wäre. Diefe und äbuliche Uebelftäude müflen 

bei vorherrſchender Aufticität ohne das Correctiv der Gemeinderolle unver- 
meidlid) eintreten. 

Dürfte hierdurch im Allgemeinen Sinn und Bedeutung der durch die 

Zandgemeindeordnung vom 19. Februar 1866 (8 20 k) und die Volzuger 
Inftruction zu derfelben ($ 6—8) auch für die baltiiben Previnzen 

beliebten Giemeinderolle gefenmgeichnet fein, fo fell in Nachſolgendem auf 
die eingelnen fveciellen Vorwürſe, die dieſem Jnſtitut von derſchiedener 
Seite gemacht worden find, ſowie auf die einzelnen Verbeſſeruugovorſchlage 
zu derfelben eingegangen werden. 

Daß bei den über die Gemeinderolle lautgewordenen Urtbeilen, wie 

und dünft, derielben nicht die Wichtigfeit beigelegt wird, melde dieſes 

Document nad den ausgelprochenen Jutentionen der Landgemeindeordnung 

offenbaz haben fol, glauben wir hier vor Allem bemerfen zu müſſen 
Benigftens haben wir das den Vorfhlägen zu ibrer Perkürzung und 
Bereinfahung — wie fie uns ſchon mehrfob, ſowohl in gelegentliden 
Geiprähen als aud in Zeitungsartifein, entgegengetreten find — en 

nommen. Daß durd Operationen folder Art diefe Öffentliche Urkunde 
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weniger umfangreich und umſtändlich werden muß, befiteiten wir nicht; ob 
fie aber darnad ihren gwecken noch genügen, ja ob fie für die Vers 
waltngdorgane und die Gemeindeelemente noch irgend bdraudbhor und 

dienlich bleiben würde, dürſte überaus fraglich fein. Kann doch auch z. B. 

ein öffentliches Hvpotbeklenbuch im äbnlidrer Weije- wefentlid vereinfacht 

werden: man laſſe nur die Rudriken über Die Bezeichnung des Immobils, 
über Angabe der Schutdfchrift, den Namen des Ausftellers, den Schuldbetrag, 
den Grarofjationsvermert oder dieſes Alles fort, mud Die Sade ift getbam. 

Würde aber dadurch nicht der Zweck der Urkunde ſelbſt geradezu vereitelt 

werden? Welche Sicherheit böte einem Rechisgeſchäft deſſen Eintraguug 
in dieſelbe, wenn fie mit Weglafſung wichtiger Momente erfolgte? Welche 
Zuverläffigfeit fönnte eine Ausfunit in Wufpruh nebmen, deren Quelle 
feblerdaft i? Und befinder ſich nicht die Gemeinde und der Staat den 

zu Pflichten und Eteuern auf der realen Grundlage des Bemeindebezixts 
verbundenen einzelnen Gliedern der. erfteren gegenüber zum Theil in ganz 

aualogem Verbättniß, wie der Hrpothefengläubiger zu dem KYpothefen, 
ſchuldner ? Mancher Beurtheiler unferer neuen Gemeindeorduung ſcheint 

ſreilich die Reviflonslifte als das die Wahrung des Gtaatöintereffed nahezu 

audreiheud fierftellende und die Gemeinderolle daher im Grunde über 

flüfftg machende Document anzufeben. Allein, wir glauben mit Unrecht, 

Denn die Reviflonslifte bat einen eng begrenzten, die Gemeinderofle einen 

ſehr umfafenden gweck, dieſem entipricht der fpärliche Inhatt der erfteren 

durchaus wicht, auch nicht in Beſchränkung auf das Staatöinterefie, noch 

weniger auf das der Gemeinde. Denn diefes wird durch ein in der Regel 
nach Ablauf von je 15 Jahren erneuertes Steuerregifter in feinen ver« 
ſchiedenen Richtungen ſchwerlich gewahrt, in Betreff bes Staatsiutereſſes 

aber darf nicht überſehen werden, daß den Gemeinden eine Menge Pers 

fonen angehören fönnen und zum Theil thatfächlich angehören, die zur 
Seelenreviſion gar nicht verzeichnet lud, und daß eine große Anzabl 

Steuern, deuen der Charakter als Staatelaften nicht abzuſptechen ift, mit 
der Revifionstifte nichts zu ichaffen haben, wie beilpietömeife die Ein« 
quartirungslaft, der Gefangenentransport u, dgl. Dazu fommt, daß das 

Kopfſteuerſyſtem felbft — und mit ihm vorausfigtlic die Revifionslifte — 
wie befannt, auf den Ausfterbe-Etat gefegt ih. 

Bir befennen überhaupt, daß wir, wenngleich die Verbeflerungsr 
fühigfeit ded Juftituts der Gemeindematrifel oder Gemeinderolle, wie es 
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bei uns eingeführt iſt, nicht gelenanet werden maq, doch den meiften gegen 

dieſes vielbemängelte Juftitut bisher erbobenen Auaftellungen nicht heizu- 

pflihten vermögen. Man bat gefagt, dag Schema fei zu complieirt, es 

enthalte unnüße Rubrifen, mache die richtige und volftändige Herftelung 

des Documentes ſcwierig, ja unmdglich, es entſpreche nicht überall Dem 
Geſetze, das ſelbſt in dieſer Beziehung unklar und Tüdenbalt fei und nicht 

einmal die den eintretenden Veränderungen in der Gemeinde entiprechende 

Fortführung der Mole anordne. Das find num allerdings lauter bäßliche 

Dinge. Aber im Spiegel des Gefepes und der tbatlähliben Verhältniffe 

zeigen fle doch ein gang anderes Geficht. Mag man fib doch deſſen 
erinnern, daß eines unferer befannteften baltiſchen Bauerngeſetze, die livl. 

Bauerverordnung vom 9. Juli 1849, bereits eine Regiftrirung der Gemeinde» 
elemente nach Klaſſen anordnete, Vergleicht man nun ibre bierauf bezüg- 
lien Vorſchriften mit denen unferer jegigen Volzugs » Inftruction zur 
Bandgemeindeordnung, jo fteflt ſich wenigftens für Livland fofort ein ſeht 

erbeblibes Plus an Einfachheit und Kürze gerade zu Gunften der leßteren 

beraus. Gab es doch in dieler Provinz gefeplich nit weniger als achn 
Riaffen in der Gemeinde und gieht es deren ſeht doch nur fünf mit der 
Möglichkeit weiterer Berminderung. Waren doc, dem entſprechend, gebn 

befondere Saffenverzeihuiffe mit vielen gefepli vorgeſchriebenen Rus 
brifen zu fübren, während wir jept nur ein nach Klaſſen getbeiltes Regifter 

mit mäßiger Rubrifenzabl haben. Das eine alte livländiſche Loatreiber- 
verzeichniß allein hatte nicht weniger al8 zwanzig Rubrifen und ift gegene 
wärtig ganz fortgefallen. Man fann uns freilich entgegnen, daß dieſer 
ganze fhmerfälige Apparat gar niemals in Uebung gefommen ift, daß das 
livl. Geleg vom 9. Zuli 1849 in diefer Beriehung ein todter Buchftabe 

blieb, Wir laſſen diefen Umftand dabin gefellt, meinen aber, daß man, 
von Gefegen vedend, den Fortſchritt einer Vereinfachung in der Beleh- 
gebung, wenn er fo offen zu Tage liegt, wie bier, jedenfalls nicht ver ⸗ 
fennen, vielmebr daraus Veranlaffung nehmen follte, an den neuen ungleich 

praftiiheren Vorſchriften wenigſtens dieſen relativen Gharafter gelten zu 

laſſen. Aber auch an fi iſt das durd die Vollzugs-Juſtruction vorge 

fehriebene Schema, wie wir glauben, nit zu buntfchedfig und leider 
feineswegs an Rubrikenluxus. Wir fönnen nämlich, obne Widerſpruch zu 
fürten, annehmen, daß fofern eine Kubtit zur Aufnabme folder Ans 
gaben beftimmt ift, die ein Gemeinderecht oder eine Gemeindeverpflihtung 

gefeplich begründen, dieſelbe ein unzmweifelhaftes Cziſtenzrecht in der 
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Gemeinderole in Anſpruch nehmen darf und ihr Mangel ein an rügender 

Bebfer derfelben fein würde. Diefe äffentlihe Urkunde ſoll ja, wie 

auch von Niemandem mißverftanden fein dürfte, die Grundlage 

für die Ausübung der Gemeinderechte und für die Revartition 
der Gemeindeftenern bilden und alle Gemeindeangebörigen 
entbalten. Woblan, was finden wir? Zunächſt, daß die obligatoriſche 

Rubrifenzabl ſich auf Reben befchränft, melden eine eventuelle ffir gelegente 

liche Bemerkungen beigefügt if. Welhe von Dielen fieben Rubriken iſt 

nun die entbebrlihe und läftige? Iſt es die erfte Doppelrubrif über die 

Verzeihnung zur Revifion? Kaum, da ja die Thatfahe der Mevifioner 
anſchreibung die Gemeindeangebörigfeit mit allen denfelben entfpringenden 
Recten und Pflichten zur Bolne bat. her die zweite, betreffend den 

Eintritt durb Umſchreibung, oder die dritte über dem Eintritt durch 
Recevtion? Gbenfo wenig, aus demfelben geſetzliden Grunde. Vielleicht 
die vierte über Namen und Zunamen der Gemeindegfieder? Ohne diefe 

ift aber die Exiſtenz der Gemeinderofle nicht einmal denkbar. Jedoch die 

fünfte, über den Tag der Geburt? Freilich ein beftrittener Punkt. Wozu, 
fragt man, diefe Rubrik, da das Alter fa fhon in der Mevifionstifte an« 
gegeben iſt und auf den Geburtstag überall nichts anfommt? Die Arbeit 

der eftftellung dieſer zabflofen Geburtstage ſtehe ja in gar feinem Ver» 
hältniß zu dem Nutzen derfelben. Richtig ift, daß die Altersangabe flb 

in der Reviflonslifte findet, und die Arbeit unter Umfländen eine erhebliche 

fein fann. Alein die Reviflonsfiften find, wie bekannt, in dieſer Ber 

siehung füdenhait und unguverlätfig, fle enthalten über das Alter der nach 
der Revifton Geborenen nichts und umfafien überdies keineswegs alle 

Gemeindeangebörigen , wie ſchon oben betont wurde. Wie fehr es aber 

bei Ausübung von Gemeinderechten und Pflichten gerade auf das Rebend- 
alter anfommt, wie wünſchenswerth daber eine zuverlaͤſſige und fofort 
nachweisbare Feſtſtellung deſſelben ift, ergiebt ein Blick in das Beleg. 
Das active Recht der Theilnahme an der Wahlverfammlung ift von der 
Volljährigkeit abbängig (21 J.), das paſſtve Wahlrecht knupft ſich gleichfalls 

an ein beftimmtes Lebendalter (25 J), dad echt der Ablehnung von Ger 
meindeämtern nicht minder (60 J.). Scheint es doch auf der Hand zu liegen, 

dag mit der energiſchen einmaligen Durchſührung der Arbeit, bei den 

allerwichtigſten Fragen politiſcher Rechtsfaͤbigkeit der Gemeindeglieder, 

fpätere Gingellorfbungen, Austünſte und Nachfragen ganz entbehrlich 
gemacht werben! Hätte indefjen die ſechete Rubrik, Die Gonfefflon, hefeitigt 
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werben koͤnnen? Auch das glauben wir nicht. Denn ſte iſt unter Im) 

ſtaͤnden eine nothwendige Qualification der Geweinderichter Mm. m 26 
dann aber das Haupffritertum bei Vertheilung der Kirchen - und Edi 
leiſtungen. Bfeibt — die flebente Rubrif: Bezeichnung der Art des Gm 

befiges oder — bei den drei unanfägigen Klaſſen — des Gewerbes. Bi 

meinen nun, daß an der Nothwendigfeit and dieler Rubrik nicht ieke 
gezweiſelt werden. Gebt doch aus ibr Die game Giemeindenermalte: 

bervorz iſt ſie es doc die die Mafjenvertbeilung und die Vertretung ie 

Unanfägigen regelt; fie gerade hat für den ganzen Gemeindeorganitar 
eine beſonders wichtige Bedeutung. 

Soviel über die abfolute Unentbebrlichteit ſaͤmmtlicher Rubriken de 

Geweinderolle, Daß. aber, wer die Exiſtenz dieſer öffentlichen Urhnr 
wil, and die Bedinguugen der Eziſtenz derſelben wollen müſſe, ik 
fi klar. 

Es bliebe nun etwa noch zu erörtern, ob au dieſen Bedingungen ik 

der That auch die oit angelochtene, nach der formellen Gefegesworidit 

unzweifelhaft obligatoriihe („alle Angehörigen") Aufnahme der Frust 
und Kinder in Diefelbe zu zaͤhten fei, und of nicht eiwa, wenn Dafür materih 

gewichtige Gründe ſich nicht finden laſſen, eine Abänderung dieſer Br 
Fehrift anzuftseben wäre. Unſererſeits glauben wir nnd für die Mufretr 
exbaltag der vorgefbhriebenen, wie uns ſcheint, wohl begründeten Orkus 
ausiprecben zu müſſen. Den Frauen giebt ſchon die livläudiihe Pan 
Verorbuung unter Umfänden ein Telbftändiges, durch Bevokmächfigte u 
zuübendes Stimmrecht auf der Wablverſammlung, es wäre mithin eu 
entſchiedener Rüdihritt geweſen, fie durch Ausſchliezung aus der &r 

meinderolle dieſes Rechtes wieder zu berauben. Dazu kommt, dab dä 

Geſete über die Seeleureviſion fie auch im die Reviñonsliſten ah 
nonmen willen wollen, obgleich) fie gerade der ſtopfſteuer nicht unterliegt, 

moraus folgt, daß bierzu noch eim anderer zwingender Grund vorbandt 
gemefen und nunmehr and bei der @emeinderofle mirkjam fein ml 
Diefer Grund ift nun fein anderer als die Rotbwendigfeit der geftfiehun 
des Heimatsrechtes und des Berforgungsanfprudes. Unfere Heimatgeſch 
gebnng iſt nämlich od überaus unentwidelt, wie das bei Dem dus guk 

Gemeindewelen behersihenden bisherigen Kopifteuer- und Gonferiptier 
ſyſtem nicht anders fein konnte Erſt mit der Bejeitigung sd 
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wefentfihen Modification dieſes Syſtens werden die Feſſeln freier Er - 

mwerbebewegrag jallen umd wird die Unensbebrlichfeit einer zwecent- 

ſprecheuden Heimatgefepgebung hervortzeren. Diele iſt bisber durch die 
Reviflonslie kũmmerlich erfept worden; letztere aber umfaßt, wie mebr⸗ 

hab bemerkt, nicht ale Gemeindeangebörigen, es war daber nothwendig, 

daß eine amdere Öffentliche Urkunde von gleichem Werth ibr zu Hülre 
komme, und das fonnte nur die Bemeinderofle fein, nad weider alle 

Gemeindeleiftungen,, mithin aud die Armenverforgung ($ 16 der Regeln 

vom 44. Juni 1866) vertbeilt wurden und aus welcher der Berforges 
anſpruch überall fofort nachweisbar ift. Ganz dafjelbe gilt in Betrefj der 
Rinder, für deren Aufnahme auch noch der Zwedmäßigkeitögrund ſpricht, 

daß ſowohl die Controle des Sculbefubes als auch des rectzeitigen 

Eintritt der ZTheilnabme on den Gemeindelaften und Rechten duch 

leichte und jederzeitige Nachweisbarkeit der Gemeindemiigliedihaft und 
des Lebensulters innerbalb der Gemeindeverwaltung felbft, febr erleichtert 

werden muß. 

Sollen wir ſchliehlich noch der oben berübrten Ausſtellung gedenfen, 
mad melder das Gejep und das Schema es zmeifelbaft laſſen, ob die 
Gemeinderole den vorjallenden Veränderungen entſprechend fortgeführt 

werden oder etwa bei jeder Neumabl der elteften aufs Neue angefertigt 

werden fol, welchen Bedenken aub wohl die Bemerkung hinzugefügt wird, 

daß in den beftehenden Gemeinderollen überall fein Raum zur Fortführung 

vorhanden fei, — fo müllen mir geftehen, daß wir diefe Zweifel kaum 

für ernſthaft gemeint baften können. Wie follte wobl diefe Urkunde über 

alte Gemeindeangebörigen Ausfunft geben, wenn fle die neu binzur 

fommenden gar nicht aufnimmt. Zu welchem andern Zwecke follte fie den 
Gemeindegliedern immer offen Neben, als damit diefe von der richtigen 

und vollſtändigen Eintragung fi überzeugen, ihre wechſelnden Rechte 

jederzeit in Anſpruch nehmen und ibren wechſelnden Pflichten nachlommen 
können? Was fan wohl die der Bemeindeverwaltung und der Auffichts- 

bebörde auferlegte Ergänzung der Gemeinderolle für einen Sinn haben, 
als eben nur den der Fortführung derſelben? Gemwäbrt die Urkunde 

für Die Fortführung feinen Raum, fo beweift das doch wohl mur eine 

feblerbafte, dem Geſetz und der Inſtruction nicht entfpredende Anlage 
derfelben, die einerfeits unſchwer zu vermeiden geweien wäre, andererfeits 

aber ohne erhebliche Schwierigkeit Ach wird verbefern laſſen. Die Noth⸗ 
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wmendigfeit der Fortführung und Die bierauf gerichtete unzweifelbafte Ati: 
des Geſetzes ſtebt alfo, wie mir glauben, außer aller Frage. DE abe di 
Kortfährung der Gemeindeverwaltung und der Auffichtsbehörde sit 

dadurch wefentlih erleichtert werden müßte, daß den betrefienden I 

börden zur Pflicht gemacht würde, gewiſſe der Eintragung umnterlieguk 
Nachrichten, wie beifpieldweile über die Geburten, die Veränderungen — 

Grundbefl oder Gewerbe, den Verluft des Stimmrechts oder ber valtın 
Wablberehrigung unaufgefordert dem Gemeindeälteften mitzutkit 
— ift ein Punft, der, wie wir glauben, allerdings näherer Prüh 

werth wäre. 
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Hotizen. 

Mist wenige unferer Landélente Haben eiuft in Bonn und dann in 
‚Heidelberg auf den akademiſchen Bänfen der Ruperta-Carolina den lebens- 

vollen, immer anziebendeu Vorträgen des Neftors der deutihen Eriminals 

redtewiſſenſchaſt, des „alten Mittermaier” zugebört. Ihnen allen, mögen 
le nun in der Heimat das beilige Feuer des Rechtes zu büten berufen 

fein oder, den Jugendtraum des Rechtoſtudiums binter fih babend, dem 
väterlichen Nder jept möglibft reiben Gewinn abzwingen oder auch in 
dem meiten Reihe, dem wir angebören, ibre Stätte auſgeſchlagen haben, 

um dort aus der „Mostwa“ und der „Moskauer Zeitung“ neneften Datums 

eiſeben zu müffen, wie ihre baltiſchen Randaleute, weil fie Heimat und alt, 
bergebrachte Sitte lieb haben, von der ruffiihen Preſſe in ſtetem Belager 
tungsquftand erbalten werden: fie alle werden bei der Madıricht von dem 
Tode Mittermaiers wenigftens für einen Augenblid in die Zeit ihrer 

Jugend zurückverſeht werden. Wem namentlich von ben Züngern unter 
une, die nach Aufkebung der unter der vorigen Regierung üblichen Grenze 
fverre binauseilten, um Kopf und Herz an dem frifchen Brunnen deutſcher 
Wiſſenſ walt zu ſtärken, ſollte nicht der große Hörfaal im zweiten Stock des 
fomudiofen und doc fo reihe Schäge bergenden Heidelberger Univerftäts. 
gebäubes erinnerlih fein, in den um die Mittageftunde die zahlreiche 

Bubörerihaft Mittermaiers firömte, um ſich von ibm den Zuftand des 
Criminalrechts und Criminalproceſſes in den verfciedenen Ländern Europas 

und Amerifas [bildern zu laſſen? Wem ift nicht noch im Gedächtniß. 
mie er in den lehten Jahren in ſchwatzem Mod und meißer Binde, bei 
tauber Witterung allein von einem Plaid nefchügt, gebüdt unter der Laft 
von mehr als TO Jahren ins Auditorium trat, danı langfamen Schrittes 
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aum Katheder ſchritt, um hier fein von ſchneeweißem Haar umlocktes Haupt 
body aufzurichten, und bald ſcherzend bald ernft die Erfahrungen eines der 
Wiſſenſchaft allein gewidmeten Lebens einer jüngeren Generation mitzu 
theilen? Niemand der diefen- originellen, ſchönen Kopf gefeben, wird ibn 

vergefien fönnen, ſelbſt dann nicht, wenn die aus feinem Munde gebörten 

Säge durch Eindrüde des ſpäteren Lebens vielleicht längk verwiſcht find. 
Worin aper beftand die Bedeutung des Mannes, an defien Lippen 

mei Generationen aus afler Herren Ränder gebangen baden? Warum 

faßen grade in dem Mittermaierfchen Goler Deutihe und Dänen, Ruffen 

und Türken, Engländer und Balladen, Amerifaner und Franzoſen friedlich 
neben einander und tauchten, daheim durch Interefien und Vorurtheile 

von einander geſchieden, bier ihre Federn in ein Zintenfag? Wie mar 

das geiflige Bild des Mannes beichaffen, deilen guhörerſchaft die Realifirung 

jenes von den Philofophen geträumten Weltreiches ahnen ließ? Berſuches 
wir daſſelbe mit einigen flüchtigen Zügen zu ſtizziren. 

Mittermaier, von Geburt ein Suͤddeutſcher von regem beweglichen 
Weſen, batte nichts von dem ſchwerfälligen, dogmatiſchen Ernft norddenticer 
Gelebtter, verſchmaͤbte er doch bei guter Raune felbft wit vom Katheder 

berab an die lazzi de& italienischen Buffo zw erinnern. Von unerſättlichet 
Wißbegierde und feltener Arbeitskraft bat er den größten Theil feines 

Lebens in der Arbeitöftube zugebracht, obne dadurch Sinn. und Verfländnig 
für das bunte, farbenreiche Leben zu verlieren. Von Natur nicht pbiloe 

ſophiſch und dogmatiſch angelegt, war ihm amı Wohlften, wenn er im feiner 
Smdirftube den ganzen Reichthum eigener und fremder Bebenderfehrung 
wiffenfhhaftlich verwershen konnte. Daher das raſtloſe Streben die Zuftände 

auch der entferuteften Ränder und Bötfer fennen zu lerne, daber ber 

Bandertrieb, der ihn im den Ferien ergeiff, um felbft zu ſehen, zu hörem, 
zu beobachten, we Andere fih mit Mittheilungen begnügen. Grilärt fi 

nun ans diefer Borlieve für das Leben und feine mannigfaktigen Er« 
fbeinungen auch das reihe pofltive Wiffen des Verſtorbenen das in gleicher 
Beife die Rechtsverhaͤltniſſe der engeren Heimat wie die des Kapkaıdes 

und der weftindiiden Juſeln umfaßte, fo liegt aud grade bier feine 

ſchwache Seite. Den wenn piloſophiſche Köpfe nur zw leicht in dem 
Bebler verfallen den immerhin mur relativen Kreis ihres Wiſſens für 
abfolut zu haften und aus demfelben für alle Zeiten und Länder giltige 
Formen und Säge zu abftrahiren, fo gelang es hingegen Mittermaier in 

feiner Berfentung in die Einzelheiten des Stoffes und in des ſteten Unruhe 
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nad) Grweiterung feiner Kenntniß des Beftebenden wur felten ih zu all« 

gemeinen, den vorhandenen Stoff ordnenden Gedanken zu erheben. Kaum 
glaubte er zu einem folden Mejultat gelangt zu fein, jo überzeugte ihm dom 

* wieder dieſe «Erfahrung oder jener Mehtöfall, daß der ebeu abgeleitete 
Sa unrichtig, unvollſtändig, einfeitig fei. Dieie Raftiofigleit gab aber 
feinen Studien namentlich in deu Augen feiner jüngeren Schäfer, die nad 

überfichtlichen, klaren Nefultaten verlangten, etwas Uuharmonijces, Uuber 

friebigendes; fle aber befäbigte ihn eben auch den Weg der vergleichenden 
Gefepgebung einzuſchlagen, dem nuſtreitig die Zufunft gebört. 

Mit diefem reihen, den Grfcheinungen des Lebens nachgebeuden Wiſſen, 

das er nur nicht immer zufammenzufafien und auf einheitliche Geſichtspunlte 
zurüdzufübren wußte, verband Mittermaier einen wabrbaft bumanen, viele 
leicht fogar nicht immer von Gefüblsſchwäche freien Eharafter. Zog fein 

reiches Willen, das aud dem der deutſchen Erde Fremdeſten etwas von 
feiner Heimat zu erzählen wußte und ihn deßhalb anbeimelte, wie don 

oben angedeutet, die verſchiedenſten Nationalitäten an, ſo vermodte fein 

der Freiheit lets treu gebliebener bumaner Sinn beſonders Die Jugend 

— und aus diefer befieht ja votzugsweiſe die akademiſche guhörerſchaft — 

befonders zu ſeſſeln. In den Ariunerungen der großen Revolution von 
1789 auigewadien, erlebte er im erſten Mannesalter die Freiheitähtege, 

nahm dann an den im Süden Deutſchlands lebhaft geführten parlomens 

tarifchen Kämpfen der dreißiger Jabre, fowie an den Einheits- und Freie 

beitöbeftrebungen des Jahres 1848 regen, thätigen Antheil und verleugnete 
ſelbſt im bohen Greifenalter den in der Jugend gefaßten Glauben, Duß die 
Breibeit der Völfer ein erreichbates und deßhalb mit allen Mitteln zu 

erftrebendes Gut fei, nicht. Durchaus fein fo flarrer, unbeuglamer 

Gharakter, wie eiwa ein Waldeck und Jacobi, für die die äußere Welt 

mit ihren Machtverhaͤltniſſen nur die Bedeutungen eines durch eifiges, 

ſeſtes Wollen mad) idealen Motiven zu modelnden Stoffs hat, fondern 
im Gegentheil feiner Anlage nach ‚geneigt fi -von den realen Mächten ins 
Schlepptau mehmen-zu'taffen, nahm Mittermoier dennoch eine im Ganzen 
eonfequente, politiſche Parteiſtellung ein, die ſich aus feinem weichen Herzen 

und feinem für ideale Beftrebungen ftets zugänglichen edlen Sinn erflären 

laͤßt. Weil er gut und edel wor, mußte er feinen Zeitgenofien eine 
befriedigendere politiſche Stellung, als fie fie bejaßen, wünfhen, und weil 
er fie wünſchte, glaubte er an fie. Und diefer Glaube fragte nicht viel 
nach Mitteln und Wegen, nad) dem Moͤglicen and Erreibaren, — in 
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feiner Schrantenfofigfeit und Unbegrenztheit hatte er etwas kindlich Rühren 

des. Diefelbe Stellung nahm er auch in feiner Specialwiſſenſchaft eim, die 

er nicht felten zu Gunften des einzelnen Angeflagten, wie den Gtaat zu 

Gunften der Freiheit des Einzelnen, in Frage ſtellte. Wir hörten ibn, 
den Griminafiften, daber einmal den größten Vertheidiger des Berbrechent 
nennen, und wenn Diefer Ausipruch aud paradox flingen mag, fo birgt er 

doch einen gutem Theil Wahrheit in ld. In dem feiner Lebrthätigken 
vorangegangenen praftiiben Wirkungsfreife hatte er als häufiger Anmalt 
der Angeflagten fid jenes liebevolle Bertiefen in Die Unftände des einzel 
nen Falles und die ganze Perfönlichkeit des Angeflagten angewöhnt, ven 
der er fich in feiner fpäteren einen mebr objectiven Standpunft verlangenden 

Rehrtbätigfeit nie ganz frei zu maden mußte, Wie häufig aber aub 
Mittermaier ſich durch dieſe Ginfeitigfeit den Vorwurf, ja den Spott 

firengerer Griminaliften zugezogen baben mag, fein derfelben Quelle ent 
ſtammendes Streben nah Humanifirung des Straftechts und der Stra 

zechtspflege waren mehr von Nuhen als jene Rebler von Schaden. ein 
ein Menſchenleben hindurch geführte Kampf gegen die Folter- und Zoded 
firafe, fowie für eine menſchlichere Gefängnißhaft fihern ihm das bleibende 

Gedaͤchtuißz der Geſchichte. In richtiger Würdigung feiner Bedeutung für 

das Gefängnigwelen hat das Zuchthaus zu Gt. Gallen ſich mit feiner 
Büne geſchnückt. 

— — — — 

In den „preußiſchen Jahrbüchern“, Mai und Juli d. J., ſteht eine 

Arbeit von Profefjer Adolph Wagner in Dorpat, die ein vorzüglides 
Intereſſe auch der jepigen — wenigftens zeitweiligen — Laudeleute des 

berühmten Nationalöfonomen in Anſpruch zu nehmen geeignet ift. Unter 
der Ueberfchrift „Die Entwidelung der europätihen Gtaatsterritorien und 

das Nationalitätöprineip“ wird bier das geſchichtlide Wedielverhälmß der 

beiden Begriffe „Rationalität” und „Staat” einer Erörterung unterzogen, 
die befonders durch Die Beibringung eines reichlicheren ſtatiſtiſchen Materials, 
als jonft bei dieſer Frage geiheben fein mag, werthvoll if. Wir Fönnen 

ed uns nicht verfagen, Die unfere Provinzen ſpeciell betreffenden Seiten und 

nod eine andere Stelle diejer Abbandlung bier auszufhreiben, fei es auch 

nur um Die Uebereinfimmung gewifler Schlußfolgerungen des Vertaffers 
mit unferer eigenen Denfweife Darzulegen und das in der Baltifhen Monate 

ſchriſt bei verſchiedenen Anläffen ſchon Gejagte in ernenerter und vieleicht 

—R 
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vollfommenerer Faſſung wieder hören zu taſſen. Die erfte der zu entleh⸗ 

nenden Stellen lautet : 
Betrachten wir die ruſſiſchen Länder der baltijchen Gruppe in Rüde 

ficht auf das Nationalitätsprincip nod im Einzelnen etwas näber, fo ziehen 

die fogenannten drei deutſchen Oftjeeprovinzen Rußlands die Aufmerkſamkeit 
befonders anf ſich. Die Bevoͤlketungsverhältniſſe find ähnlich, aber od 

verwidelter als in Finnland: die Auffen numeriſch ſchwach und vornehme 

lich nur in den Städten unter der Arbeiterflaffe vertreten, die Deutſchen 

der eingeborenen Bevölferung gegenüber ebenfalls [dwad), aber immerhin 
doch viel zahlreicher als die Ruſſen und dabei noch in höherem Mage als 
die Schweden in Finnland die hauptſächlichen Träger und Berbreitor der 

Cultur und wie die Schweden mit der eingeborenen Beuölferung durch 
das auf der Entwidelungöftufe der lepteren wo fo mächtige Band der 
gleichen lutheriſchen Eonfeifton verbunden, Diefe eingeborene Bevölkerung 

aber zerfällt felbft in zwei verfepiedene, gar nicht verwandte und ſich gegen, 

feitig eber abflogende Völter, die zu den Binnen gehörenden Eften und 
die Letten, ein wenig unterjchiedener Zweig der größeren lithauiſchen Sprach⸗ 
familie. Jene bewohnen ganz Eſtland und den nordöſtlichen Theil von 

Livland, ungefähr die Hälfte diefer Provinz, die Sprachſcheide wird etwa 
durch eine Linie gebildet, welche von der Grenze der Gouvernements Pilow, 

Wireböf und Livland über Walt an Das Meer läuft. Eitwas flärfer 

gemiſcht Find die Wohnfige der Gften uud Leiten nur in der Näbe der 
Küfte im lettiſchen Diſtrict nad Riga zu. Nur eine Meine Anzahl Eſten 
wobnt anferbalb ER- und Livlands in den angrenzenden Theilen der Gou— 
vernements Petersburg, Pilow und Witebef, Die Letten dagegen dehnen 

ſich auf einen größeren Theil von Wilebok, das alte fogenannte poluiſche 
Livland aus, reihen nad Kowno hinein und ſtehen mit den eigentlichen 

Kithauern in breiter räumlicher Verbindung. Unter der Gefommtbevölferung 

der drei Oſtſeeprovinzen von 1,812,000 (um 1864) auf 1680 Q.-Meilen 

(ohne Livlande Antheit am Peipusfee) Ihägt man jegt — die Annahmen 

weichen nicht unbedeutend ab — 850,000 Xetten, 700,000 Eſten, 

175,000 Deutſche, 25,000 meift deutſch ſprechende Juden (faſt alle in 

Kurland), 40,000 Rufien, 16,000 Polen, 6000 ſchwediſche Anfömmlinge. 
Letztere find meiſtens Bauern und Schiffer auf den Juſeln und an den 

Küften Eſtlands, jene ſollen in der Eftonifieirung begriffen fein. Zu den 
Eften find 2000 Liven, die Hefte der Urbevölferung an der Nordipige 
Kurlands, gerechnet. Ueber Deutſche und Ruſſen giebt es höhere und 
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niedrigere Annahmen (für jene von 120—200,000, für Diefe von 25—65,000). 
Die Deutſchen bilden den Grundftod der ſtädtiſchen Bevdtferung, die Klaſſe 
der udligen Girtsbefiper, Studirien, Verwalter, höheren Handwerker und 
Arbeiterfategorien auf dem Lande. Die jahlreik in den Städten lebenden 
Stadtleiten und »Eften gebören meiftens zum Mrbeiterkande, den Dienft- 

boten u. ſ. w. Ausnabmelos faft befteht ihr Streben darin, durch das 
Auffteigen in Die böberen Schichten der Meinen Handwerker u. f. m. das 
Deurfotbum anzunehmen, deffen fe ſich durcweg gern rühmen. Dieſe 
Reute ſprechen daher neben ihrer Mutterſprache bänfig auch etwas Deutib. 

Aebnlihes gilt von einem Theil der Rufen, von welden die meiften in 

Riga leben und viele nur zur flottirenden Bevölkerung gehören. Die 

ruſſiſchen Arbeiter hängen oftmals den Secten der griechiſchen Kirche un 

und baben gerade als Sectirer dieſe proteſtantiſchen Provinzen aufgefucht, 
obgleih fie meuerdings auch im inmeren Rußland wenigftens gedulder 

werden. Nach alle dem kann man die deutſch verftebende Bevbllerung 
der Oftfeeprovingen wohl auf 275—300,000 anſchlagen, welche faſt Alles 

in ſich ſchließt, was in Stadt und Land das materielle und geiftige Capital 

vertritt. Die meiften Deutſchen und die große Ueberzahl der Ketten und 

Eſten find lutheriſch, gegen 86 pEt. der Bevölternng, au 3-pEr. karboliſch, 
40—11 vEt. griedife einſchließlich der Secten, die Angaben können übrigens 
ebenfalls unr als annähernd richtig angefeben werden, Die meiften 
Griechiſch ⸗Orihodoxen wohnen in Livland. Nur bier Hat in den wierziger 
Zahıen — — — — — eine flürfere ‚Gonverfion von lettiſcher wid 
eftnifher Kandbevölferung zur rufſiſchen Staalskirche fattgefunden. — — 

----- - —— Sonft wurde nur Dur die früher fireng 
gebandpabten Gefege über Miſchehen, nab melden alle Kinder geiehiib 
werden mußten, bie ruſſiſche Kirche unter der deutſchen, Tettlihen und 
eſtniſchen Bevölferung etwas verbreitet, was jegt'wolftändig aufgebökt bat. 
Der eigentbünrlice Charakter mationaler und confelfioneder Mifburfa tritt 

fomit in den DOftfeeprovinzen fo frappant, wie in menigen anderen en 
Europas, ſelbſt die Oftyätfte der öͤſterreichiſchen Momartbie inbegr! 

hervor und giebt dem politiſchen und ſocialen Leben ein höͤchſt —** 
Gepraͤge.“ 

nBie iſt bei ſolchem Sprachgemenge eiwas Anderes als eine —* 1 
möglich, welche für Die eine oder Die audere der betheilten Nati 
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Fremdhettſchaft it? Die Herrſchaft der cufturbringenden Deutfchen, der 

Schweden, wie neuerdings der Ruſſen findet in diefen Verbältniſſen die 

innere fittfibe und politiſche Rechtſertigung. Auf die Dauer bat unter 
dieſen Fremdberrſchaften auch bier diejenige gefiegt, zu deren natürlichem 

Machtgebiet nach der geograpbiiden Rage und den Berfehräverhältniffen 
Die Länder der feinen eingehorenen Völker gebörten: deutſche, polniſche 

und ſchwediſche Herrihaft ift durch ruſſiſche erfegt worden, fobald der 

ruſſiſche Staat innere Gonfolidation genug zum Bebufe der äußeren Aus» 
debnung gewonnen batte. Das „Eulturprineip® und der gute Titel, 

Chriſtenthum und Givilifarion ins Rand gebracht und entwidelt zu haben, 
bätte von den früberen die deutjche Herrſchaſt in diefen Dftfeeländern am 
Meiften gerechtiertigt. Aber verdientermaßen baben die Deutſchen bei der 

Giendigfeit der Reicheverſaſſung und dem Mangel eines Nationalftaats 
Diefe wichtigen Lande ſchon im fechszehnten Jahrhundert fogar an ein Volk 
wie die Polen verloren. Die politiſche Oberheriſchaſt in dieſen weit abs 

gelegenen Ländern wäre danach vollends gegen einen mächtigen Staat wie 
NRußland auch ohne die Zwilbenftufe polnifben und ſchwediſchen Regiments 

auf die Dauer ficherlich nicht zu behaupten gewelen. 

„Die Deutichen in den Oſtſeeprovinzen flelen heute eine Kolonie dar, 
die wie ähnliche Colonien in anderen Welttheilen auf politiſche Selbſt⸗ 

ftändigfeit feinen Auſpruch mehr machen kann. Dieſe Deutihen bilden 

vielmehr eine loyale Bevölferung des großen Reichs, zu welchem fie dur 

Lage und Verkehr, durb die gefbichtliche Entwicehung und die Verträge 
gehören. Diele deutſche Eolowie hält mit bemundernswerther Zähigkeit 

umd feftem Vertrauen auf die Heiligfeit der Verträge und der wiederholten 
Zufagen jedes nenen tuffiiben Kaiſers an ihrer heimiſchen Sprache und 
Sitte, ihrem Glauben und Recht, ihrer deutfchen Cultur und Bildung feſt. 

Sie bat diefe hohen Güter in mancher Beziehung reiner und Eräftiger als 

große Theile ſelbſt von Deurfh» Defterreih und mitunter doch ned unter 

ganz anderen Schwierigfeiten als lepteres bewahrt. Ihrem Mutterlande 
gegenüber wird diefe Colonie dadurch zu einer rühmlichen Ausnahme fo 
vieler anderer deutſchen Pflahzungen, in fremden Welttheilen nicht nur, 
fondern 3. B. and in Ungarn und Auffifh- Polen, die oft ſo raſch ihre 
Rationalität abftreifen. Der norddeuiſche Uriprung der Deutiben in den 
Dfifeeprovingen wie der Sachſen in Siebenbürgen verleugnet ſich aud bier 

in feiner größeren politifchnationalen Kraft vor den ſüddeutſchen Colonien 

nicht. Diefe Tüchtigkeit würde den fernen Oftieecolonien viel mehr Interefje 

Baltiſche Monatsfchrift, 8. Jahıg., Bd. XVI, Heft 2. 12 
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in Deutfcland gewinnen müſſen, als fie daſelbſt bisher unter der Herrſchait 

des abftract liberalen und politiihen Doctrinarismus fanden. In politiſcher 

Verbindung fteben ja und flanden überhaupt die in anderen Rändern ame 
gelegten Golonien der Deutſchen niemals mit Deutichland und doch wurden 

fie ſtets bis auf die jüngften brafliihen, Donna Francisca und Blumenau, 

herab mit Theilnahme vom Wutterlande aus begleitet. Man folte bei dem 
Aburtheilen über Adelsherrſchaft und BZunftgeift, manderlei alte Rechtsein. 

richtungen und Sitten doch nicht immer bloß nad der einen abftracten 

Schablone verfahren und die angegriffenen Zuftände zuvor lieber etwas 
näher vom Standpunfte der baltiſchen Länder felbft aus anfeben. Das 

deutſche corporative Element und die ſtaͤndiſche Gliederung werden dann in 
Kändern wie den DOftfeeprovinzen mande Vorzüge aufweifen, die fie in 
Deutſchland nicht mehr befigen, weil die übrigen forialen und politischen 
Bedingungen ganz andere find. Und die oft gejhmähten Zuftände der 

eingeborenen Landbevölferung, man vergleiche fie heute unparteiijch mit den 

Ländlichen Verhättniffen im eigentlichen Rußland, in Polen, Galizien, man 
erwäge die größeren klimatiſchen Schwierigfeiten, und «6 wird wenigftens 
feine deutſchen Schriftfteller und Zeitungen mehr geben, melde nad 
Baupener Verlagsartifeln auf die deutſche Adelsberrfhait jhimpien. Mit 

den heutigen und mit den früheren tuſſiſchen Agrarzuftänden brauchen die 
baltiſchen wahrlich den Vergleich nad) feiner Seite zu ſcheuen, was Groß 

und Kleingeundbefig , adlige Grundherren, Bauern und Arbeiter anfangt. 

Diefe Tüchtigkeit der baltifhen Deutſchen nörhigt aber au dem Rufen 
ſelbſt, Moskauer Chauviniſten inbegriffen, Achtung ab. Der billig denkende 

Auffe erkennt, welchen ehrenwerthen und werthvollen Beftandtheil der großen 
Reicyebevölferung diefe Deutſchen bilden: loyale und im Intereffe dieſes 
Reichs feit Generationen wahrlich energiſch mitarbeitende Untertbanen, welde 

nur den Anſpruch auf Schonung ihrer nationalen Gigenthümlichkeiten 

erheben, durch deren Berflörung auch hier blos das nihiliftiihe Princip 

flegen würde.” — 
Das zweite Excerpt, das wir ned mittheilen molen, ift das 

folgende: h 

„Die beftändig im Fortichreiten begriffene deutihe Golonifation und 

Germanifitung gerade in der Provinz Pofen bat e’ne allgemeinere Ber 

deutung über die Thatſache als folde hinaus. Sie fanı in Wabrbeit ats 

Mufter gelten, mie unter gefitteten Völlern auch in umierer Zeit der 

Proceß der Verdrängung der einen durch Die andere Nationalität vor fi 
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geben darf, ohne von irgend einer Seite flttlih und politiſch angegriffen 

werden zu fönnen. Freilich iſt J auch diefer Proceß nur eine Form des 

Darwin’fhen Kampfes um das Daſein. Das untüchtigere Element gebt 
unter, das überlegene bebauptet allein das Feld. Polniſche Patrioten 

mögen das beflagen, fie fönnen es, wenn fle unparteiifh find, nicht vers 
urtbeifen. Das Geleg der organiſchen Eriftenzen, das Gele der Welt 
geſchichte vollzieht ſich in Poſen, Schleſten, Weſtpreuhen, aber es vollzieht 
A in der dentbat mildeſten Form. Der Kampf um das Daſein wird 
mit den Waffen der Givilifation, ai dem Boden rubiger Rechts- und 
Wirthſchaftoentwickelung, ohne äußere Gewaltthätigfeit und ohne künſtliche 
Unterbindung der Lebenskraft des unterliegenden durch das ſlegreiche 

deutſche Element ausgefochten. Der polniſche Bauer und Gutöberr fommt 
berunter aus Mangel der wirthſchaftlichen und ſittlichen Tüchtigkeit, der 
deutſche exproprürt ihn friedlich, und baut fein Haus an Stelle der 

polniſchen Hütte. Der deutſche Käufer überbierer den polniſchen Goncurs 
tenten beim Anfauf, weit er bei größerer Inteligenz, Betriebfamfeit und 
Genügfamteit einen höheren Preis anlegen kann, denn er weiß tropdem 
die Rente feines Kapitals herauszuſchlagen. Die Geſchichte wird dieſe 

oͤſtlichen Eolonifationen der Norddeutſchen ala wahre Siege der Eivilifation 

verzeichnen. Da ift nichts von abſichtlichem Verfommenlaflen des nationalen 
Voitoſchulweſens wie ım Cliab und Lothringen. Da giebt «6 feine 
Ziwangsenteignungen der Gutsbefiger, für deren Güter ſich tropden feine 

Käufer finden, feine Sprachedicie u. dgl. m. Friedlich und geordnet, 
freng rechtmäͤhig und ohne jegliche Unbifigfeit driugt das deutſche Element 
vor. Benn die Rufen in diefer Weile den Reſt der Polen in 
den weſtlicen Gouvernements verdrängen, in diefer Weile in 

Littauen, in den DOftfeeprovinzen, in Finnland Zuß falfen 

würden, woran fie feine formelle Schwierigfeit bindert, fo 

wird die Rujfifictrung bier fo wenig ale die Germanifirung 
in Pofen von irgend einer Seite angelohten werden fönnen, 
Sie wird dann aber auch ein Segen fein, wie jene Germaniſttung es if. 
Die Stelung der Ruſſen in den weſtlichen Gouvernements hat mit der 

früheren der Deutihen in Polen und Weftpreußen manche Aehnlichkeit. 

Die befonders in Grodno, Podolien, Volhynien, Minsf, Wilna nod in 

den Städten und als Gutöherren auf dem Rande wohnenden Polen werden, 
wenn fle fih der berechtigten Hertſchaſt des Staats der ruſſiſchen Nationalität 

nicht fügen wollen, durch ſolche wirtthſchaftliche Ueberlegenheit am Sicherſten 
12° 
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überwältigt. Die gewaltfame Vernichtung oder die erzwungene Expro ⸗ 
priation werden immer zweifchneidige Mittel bleiben. Die Eutziehung der 

Eriftenzbedingungen durch Die wirlliche Meberlegenheit vollzieht fi in den 
Eormen der gewöhnlichen Rechts- und Wirthichaftsvorgänge, und wird auf 
diefer Erde vor fi) gehen, fo Lange es Menſchen giebt. Es if eine 

durchaus falſche Sentimentalität und eine völlige Verfennung der wahren 
Bedeutung des Nationalitätsprincips, wenn radicale Demofraten das über 

fehen und felbft in Deutſchland Stimmen, wie z. B., irren wir im Augen 
blick nicht, diejenige Venedey’s, fi vernehmen laffen, welche das Bor 

waͤrtsſchreiten des Deutſchthums im Dften des preußiſchen Staats miß ⸗ 
billigen. Freilich, die Erſcheinung läuft auf daſſelbe binaus, wie die Ber 

drängung der Jndianer durch die Yanlees und die europäiſchen Goloniften, 
wie Die niedrigerer Racen durch höhere überhaupt. Aber niemals bar 
diefe Verdrängung an fid) verurtheilt werden fönnen, immer war ed nur 

die gewaltthätige oder hinterliftige Form, welde Zadel verdient. Der 
Vorgang felbft ift nur ein einzelner Zal jenes Darwin'ſchen Gefeges, deſſen 

Balten auch innerhalb eivilifitter Wölfer mit Unrecht verfaunt wird. Nur 

für die Form, in welcher diefer Vorgang in die Erſcheinung tritt, fönnen 

die Sieger verantwortlich gemacht werden, für den naturnothwendigen Sieg 

ſelbſt niemals.“ — 

Bir haben nis hinzuzufügen, als daß namentlich der mit „Wenn“ 
anhebende (geiperrte gedrudte) Sap einen Goincidenzpuuft der Anfichten 

Wagner's und der unfrigen darftellt. Noch im vorigen Hefte, in dem Artikel 
„Zur Situation“ haben wir wieder einmal diefes große Wenn betont. 
Bir verſchließen und nicht der Einfiht, daß die eigenthümlihen Formen 
oftfeeprovinzialen Rechts⸗ und Verwaltungslebens einer allmaͤhlichen Aus 

aleihung mit denen des Reichs unterliegen müffen, noch au der, daß 

einft felbft die dentihe Sprache ihre langgeübte Herrichaft über dieles 
Küftengebiet an die ruſſiſche abzutreten haben wird: aber wir verlangen, 
daß in beiden Richtungen vorgegangen werde nur zum Bebufe der Eulturs 
förderung, nicht der Gufturzerflörung, und dann gewiß nicht im’ Wider 

ſtreit, fondern im Einflange mit dem Willen der davon betroffenen Bes 
völferung. Eine Bedingung, von der man deufen ſollte, daß auch der 

nationalft gefinnte Rufe auf fle hin mit uns zu paciſeiren geneigt fein wird! 

Denn bat er nicht eine fo hohe Idee von der weltgeichitlihen Mifften 
feines Stammes, daß er demfelben auch die durch Gultur überwindende 
Kraft gegenüber dem „Handvoll“ (ropers) baltiſcher Deutſchen zutrauen 
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folte? Aber nein! Es giebt eben Reute, die das Ergebniß jeder, 
wenn auch an fi wabrfcheinlihen oder unausbleiblihen Entwidelnng mit 

Gewalt anticipiven wollen ; Leute, denen ed nicht darani anfommen würde, 

den Stamm von weltgelbitticer Miſſton mit einem Streifen Wüſte zu 
umgeben, gleichwie nach Tacitus die wilden germaniſchen Horden eine ſolche 

um fi zu ſchaffen liebten. Wie fol man anders von ihnen deuten, als 
daß ihr Glaube an die weltgeſchichtliche Miſſion im Grunde doch ſchwach, 

die Gewalt aber ihr eigentliher Glaubensartifel if! 

Der Verſuch, in-den Oftfeeprovingen die Bel» und Rechtaverhäliniſſe 
dee flachen Landes und feiner Bewohner (das Gefommtgebiet der ſoge ⸗ 

nannten Agrargefepgebung) auf gleiche allgemeine Principien zutückzufübten 
und einbeitlich zu codificiren, iR ſchon früb und wiederholt unternommen 
worden. Se oft er aber auch unternommen ward, hiöher blieb ex obue 
Erfolg; ja es if eigenthuͤmlich, daß jedesmal das entgegengefepte Rejultat, 
nämlich eine wenn aud) mehr der Form als dem weſentlichen Inhalt nad) 
bunte Sondergefepgebung mirflid) erzeicht worden iſt. 

So bat der erſte Verſuch diefer Art, die Ausdehnung der livländiſchen 
agtariſchen Gruudiäge von 1804 und 1809 auf die anderen Provinzen 
zu bewirfen, nachdem er dem Gedanfen der Gmancipation des baltiſchen 

Bauernftandes hervorgerufen, die drei Sonderverordnungen der Jahre 
1816, 1817 und 1819 zur Bolge gebabt. Diefe Belege, in den Einzel 
heiten, obwohl unmelentlich, verſchieden, beruhten aber ibrerfeits auf einer 
völlig übereinftimmenden Hauptgrundlage, nämlich dem principielen Aufe 

geben jener Grundfäpe und der Hufflellung des Principe der freien Vers 
einharung über die bänerliien Leitungen für das benußte gutäherrlice 
Land. Die Erfenntniß der Gleichheit dieſer Grundlage in allen jenen 
Sonderverordinungen führte zu dem zweiten Verſuch Der Verſchmelzung 
unferer Bauerngefege, der fogenannten „@leichftellung“ im Jahre 1832. 
Allein auch Diefer gerieth bald ins Gtoden, und nachdem eine Reihe von 
Beratungen, Vorfhlägen und Berhandfungen unter Hinzutritt der bes 
tannten mißlichen Folgen der Gmancipationsprincipien der Jahre 1816 bie 
1819 das theilweiſe Wiederaufgeben derfelben als unvermeidlich heraus⸗ 

geftellt hatten , ſcheiterte der Berfu der Gleichftelung ganz und iſt ohne 
Bolgen geblieben, ja er hat, bis anf eine dumfle und unbeftimmte Erinne- 
zung au die alte „Sleichſtellungs -Commiffton” in einigen gleichfalls 
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inzwiſchen altgewordenen Landesfindern, faum eine Spur zurückgelaſſen. 

Thatſächlich find nun aber wiederum, trog der weſentlichen Gleichbeit auch 
der neuen, im Jahre 1849 feftgeftellten und von Livland aus über alle 
andern Provinzen verbreiteten agrariihen Grundlagen, vier Sondergeſetze 

zu Stande gefommen , welche gegenwärtig in Geltung find, nämlich das 

Bauerngeſetzbuch Eftlands vom 5. Juli 1856, die livländiihe Bauern 

verordnung vom 13. November 1860, das kurländiſche Agrargefep vom 
6. September 1863 und das Deſelſche Agrargefeß vom 19. Februar 1865, 

mit allen ihren Nachträgen. 
Es würde fi nun der Müge lohnen, näher zu unterſuchen, melde 

Gründe eigentlich das Scheitern jener Verſuche zur Ausgleihung der 

baltiſchen Agrargeieße, namentlich des legten diefer Verſuche, berbeigeführt 
haben? Sodann, ob diefe Gründe noch gegenwärtig ftihbaltig find? 
Und endlich, wenn nicht, ob etwa ein neuer Verſuch in derfelben Richtung 
für indieier zu erachten iA? Eine Unterſuchung übrigens, die lieber Direct 
den Baetoren der Gefepgebung als den Organen der Tagespreſſe empfohlen 
fein möge. 

Bon Herrn Profeffor Lorenz Stein in Bien ift der Redaction 
ein Schreiben zugegangen, deſſen Mittheilung dieſelbe nit nur megen 

der darin enthaltenen thatſächlichen Berichtigung fich angelegen fein läßt. 
Es lautet: 

„Sie haben in der letzten Nr. Ihrer geebrten Zeitſchrift meiner und 

meines letten Werkes in einer Weiſe Erwähnung gethan, die mir Ber 
anlafjung giebt Ihnen einerfeits auf das Wärmfte zu danfen für die Art 

und Weiſe, wie Gie meinen Beftrebnngen Ihre Aufmerffamfeit widmen, 
andrerjeits aber einen Irrthum zu berichtigen, dem ich ſchon mehrſach 

begegnet bin und deſſen Befeitigung mir feineswegs gleichgültig fein kann. 

„Bas den allgemeinen Charakter meiner Arbeiten betrifft, fo haben 
Sie ihn, wie ich glaube, im Welentlichen richtig bezeichnet. Es ift wahı, 
ich möchte neben den zum großen Theil trivialen und alltäglichen Ber 

obachtungen und Notizen, die man als Nationalökonomie im Befondern 

und Stoatöwifjenfchaft im Allgemeinen bezeichnet, die organiſche Auffaffung 
und die wahre Wiſſenſchaft zut Geltung bringen und der Staatswiſſen ⸗ 

ſchaſt die fefte Geftalt und die höhere Gewalt geben, welde auf allgemein 
angenommenen Begriffen und allgemeinen Geſetzen beruht. Ich habe ferner 
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verfuht, die Wiſſenſchait der Geſellſchaft in ihrer praftiiden Bedeutung 
für die öffentliche Rechtsbildung zur Geltung zu bringen, da wir ohne eine 
Geſellſchaftslehre niemals eine Rechtsgeſchichte, alfo and feine Geſchichte 

des öffentlichen Rechts, am wenigſten des Verwaltungsrechts, haben 
werden. Ob und mie weit mir etwas gelingt, mas feiner Natur nad 
weder leicht verſtaͤndlich noch leicht benugbar ift, weiß ich nicht. Aber es 

iſt unendlich woblthuend und anregend, auf einem fo ſchweren, jeden 
Teichten Erfolg wenig beachtenden Wege von einem zugleich fachmänniſchen und 
wohlwollendem Urtheil freundlich begrüßt zu werden, wenn man einmal zu 

feinem Wahliprud den Cap gemacht hat „Unfere Lieben mögen’s erben”. 

Verftatten Sie mir deghalb, Ihnen meinen aufrichtigen Dank auszu— 

ſprechen. 
„Bas aber meine Reclamation betrifft, fo muß ich ſehr beſtimmt der 

Angabe widerſprechen, daß ih Katholik geworden bin. Ich habe ſchon 
mebrfac gegen dieſe Behauptung auftreten müſſen und begreife nit 
woher fie ſtammen mag, um jo weniger als id) jchon feit vielen Jahren 
die Ehre habe, ein Mitglied der Gemeindevertrerung der hiefigen evange⸗ 

liſtden Gemeinde zu fein. Sie würden mir einen großen Dienft erweifen, 

wenn Sie die Güte bätten demgemäß jene Angabe in Ihrer geehrten 
Zeirfgprift beriktigen zu wollen. 

„Zudem id Sie bitte von diefem Briefe jeden Gebraud machen zc, 

Dr. Lorenz Stein, Profeffor. 
Bien, den 2. September 1867. 

Bon der Genfur erlaubt. Riga, den 31. Auguft 1887. 

Kedacteut ©. Berkholz 
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Das englifche Chequeſyſtem. 
Das Chequefoftem und das Glearinghoufe in London. Gin Beitrag zur Kenntutß des 
englifhen Banfvefens. Won Dr. Richard Hildebrand, Jena, Drud und erlag von 

Seiebrich Maufe. 1807. 43 ©. 

Ads alledem ſcheint mir zu folgen, dab der Gontinent für. das 
engliſche Syftem nur in ſehr beſchränktem Maße reif ift und dag Bank⸗ 

noten noch auf längere Zeit hinaus unfer weſentlichſtes Zahlmittel zu bilden 

am geeignetften find.“ Go lauten die Schlußworte der oben angezeigten 
Broſchuͤre, auf die wir die Leſer dieſer Zeitfcrift hiemit aufmerffam 
machen möchten. 

Bir Bewohner Rußlands leben nun gewiffermaßen par excellence 

auf dem Eontinent, wir find die continentalften der continentalen Europäer; 

logiſch zu fließen, müßten wir alſo für das engliſche Depofitene und 

Chequeſyſtem die Unreifften fein. Und in der That: fehlgeſchloſſen ift 
dabei um fo weniger, als wir bis jept in den „Banknoten“ weder ein 
„weſentliches“, noch viel weniger ein „mefentlichftes“ Zahlmittel befigen; 

denn wir fennen in unferem Verkehr nod gar feine Banknoten d. h. fein 
einlösbares Privatpapiergeld ohne Zwangscours, während wir 

mit uneinldösbarem Staatspapiergeld mit Zwangsconte fo reich 
geiegnet find, daß mir uns feiner gar nicht mehr erwehren fünnen und 

von diefer erften, fo gefährlichen und gebrechlichen Stufe zur Credit- 

wirthſchaft uns wiederhinabfehnen aui den feften Boden des Metall- 

geldes. Und wenn W. Newmard Recht hat, woran wir nicht zweifeln, 
daß „dae Gold als die Scheidemünze der Note, die Note als die Scyeides 

münze des Eheque, der Eheque als die Scheidemünze des Wechſels, dieſer 

als die Sceidemünze der kauſmänniſchen Buchſchulden“ zu betrachten 
fei: fo baben wir noch eine wahre Jafobsleiter von wirthſchaftlichen 

Baltifche Monateſchtiſt, 8. Iahrg., Vd. XVI, Heit 3. 13 
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Entwidelnngsftufen vor uns, bevor wir jenes Ideal der Greditwirtbicaft 

erreichen, weldes A. Wagner in die folgende Formel gefaßt bat: „ein 
Marimum von Umfägen, vermittelt durd den Eredit und die auf ibm 
beruhenden Umtaufsmittel, auf der Bafıs eines Minimums von 
Metallgeld.“ Hätten wir dod nad Wiederberftelung unſerer Balura 
erſt die Goldmäbrung einznführen. F 

66 bleibt uns alſo noch fo viele Zeit übrig, uns Dinge wie das 
„Ghequeivitem“ und das „Glearingboufe” mäber zu befeben, daB es 
als verfrüht und überflüffig erſcheinen Fönnte, ſchon jet anf fie aufmertſam 

machen zu wollen; und doch wäre nichts unbegründeter als eine ſolche 
Aufibt. Ginmal if ein Gewinn für die Wiſſenſchaft nie früh genug zu 
machen, und ein Gewinn für die Wiſſenſchaft bedeutet jrüber oder ipäter 

einen Gewinn fürs Leben, and in wirthſchaftlichen Dingen, Dauu aber 
kann in einem Lande, wo faſt das ganze Baufwefen noch Staatemonopol 
if, wo der Bildung von unabhängigen Greditinftituten tanfend Hinderniffe 
in den Wen gelegt werden, wo der Gredit bald nur dem Namen nah 

befannt fein wird, wo Projecte über Projecte fid häufen und Berfuche 
über Verſuche mißglüden, erft die verlorene Metaflgeldbafis wieder 
zuerobern: in einem folben Lande fan wicht oft genug auf das 
leuchtende Vorbild wirthſchafilich böber entwielter Länder und die Wunder 
bingewiefen werden, melde Die Freiheit im Verfebrö und Güterleben und 

ein ausgebildeter und feftbegründeter Öffentlicher Gredit wirken. Oder folte 

& fo gang ummnäß, ſellte es nicht einigermaßen geeignet fein unferen 
durchlauchtigſten ruffllhen Stolz zu befebren, wenn uns der „eonomift“ 
vorbätt, dab „das gange enorme Londoner Rank und Handelsgeichäit, in 
welchem ſchließlich ein ſehr erheblicher Theil der Zahlungen des ganzen 
engliſchen Gefbäfts, ja des Weltbandels überbanpt zur Abmidelung kommt, 

mit dem fleinen Metallverratb von 5—8 Mill. Pid. Et. geführt werde 
und daß dieſer fleine Vorrath die Baarreſerve für etwa die 

bundertiade Summe fchmebender Noten, Depoftene und Wediele 
verpflichtungen fei,“ — während man für deu ruffüchen Verkehr 800 Mil. R. 
Umlanfemitttel, darunter 500 Mill. in Metall für nothwendig bätt,*) 

obgleich Derfelbe lange nicht den durch Das Sondener Geſchäft tepräfentirten 

) Goldmann, Das ruſſiche Papiergeld. Gin finamgefhichtliher Umeiß mit be 
Tonberer Röcficht auf die gegemwärtige Binanznoth Ruflande. Mige, Verlag von R. Aym- 
meis Wuchanblung. 1866. 
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Umfap erreicht! Wohl giebt es eine Menge äußerer und innerer Momente, 
welche bei vorurtheilsfteier Beurtheilung dieſer Verhälmiſſe in Betracht 

gezogen werden mollen: für den Handel, befonders den Seehaudel wenig 
geeignete Rage des Bandes, ungünftige kiimatiſche Verhältniſe, wenige und 
chlechte Vorlehrungen, äußerft dümıe Bevölferung, Jahrbunderte fange 
Leibeigenihaft von 80 pEt. der Stantöangebörigen, vernachläſſigte Volks» 
bildung, unfertige ſociale und politiſche Zuftände, Aber nur erflären läßt 
ſich hiemit der niedrige Stand der ruſſiſchen Vollswirthſchaſt, nicht beſſern; 
und doch iſt Leßteres die Hauptlahe, das Anzufrebende. Dieſem Ziel 
fan es aber nur förderlich fein, wenn man dad Beſſere, wo es auch 

berfommen mag, ohne Neid und mit dem Willen zur Naceiferung ber 
trachien lernt, 

Im diefer Hinfiht nun ſcheint es gerade, als ob nicht bloß die Ruffen, 
fondern die Wölfer des Gontinents überhaupt, alfo auch die vorgelcprittenften 
unter ihnen, im wirthſchaftlichen Leben wie in der Wiſſenſchaſt von dens 

felben noch geraume Zeit auf die Bewohner der britiihen Inſeln als anf 

ihre Lebrmeiſter hinzuſchauen bätten. Diefen Eindrud zunächft macht auf 
den continentalen Leſer der Juhalt des vorliegenden Werkchens. Es ift 

des Verfaſſers ausgeſprochene Abfiht, die Aufmerfiamfeit der deutſchen 

Badhmänner, von der bis jegt fait ausſchließlichen Betrachtung der Noten, 

emiffton der engliſchen Banken hinweg, etwas mehr, als es bis jept ger 

ſchehen, auf das Syſtem der Depofiten in Gontocorrent und der Cheques 

binzufenfen. „Es feblt,“ fagt er, „durchaus an einer Arbeit, die das 
Gontocorrent- und Ghequeluftem, wie es in Gugland beftebt, nach feiner 

techniſchen Gonfteuction und eigentpümlichen wirthfeaftlichen Bedeutung, 
im Vergleib zur Notenausgabe analyfirte und charakleriſtrte.“ Diele 

Lüde in der Wiſſenſchaft auszufüllen, fei das Ziel der von ihm gelieferten 
Abhandlung. 

Bevor wir näher auf fie eingehen, müſſen wir einen Haupworzug an 
ihr erwähnen, der, obgleich nur formeller Natur, um fo mehr der Ans 

erfennung werth iſt, je feltener er, leider, immer nach wiſſenſchaftlichen 

Berten in deutier Sprache nadzurügmen iſt. Der Verfaffer hat eb ver- 
ſtanden, feine Ideen in einer leichten, fließenden, auch dem Laien verftänds 
lichen Sprache überzeugend vorzutragen. Er bat fi, fomeit es anging, 
fern gehalten von der gefebrten Zunftfprahe, obme der Wiffenfaftlichfeit 
feines Products Eintrag zu thun, obne weitfchweifig und trivial zu werden, 

Diefer Vorzug iſt begleitet und getragen von grundlicher Sachtenntnih in 
13* 
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einer Sphäre, in der ſich die Mehrzabl der deutſchen Oekonomiſten, mit 

Adolph Wagners rübmliher Ausnabme, noch fehr wenig heimiſch füblt; 

wir meinen das faufmännifce Gelhäft im Allgemeinen, das moderne 

engliſche Banfgelhäft insbeſondere. Der Verfaffer hätte uns daher, in der 
Ginfeitung, wicht erſt befonders zu verfibern gebraucht, daß feine Abhands 
fung aus „unmittelbaren coucreten Auſchaunngen und praftifcen Kennt 
niffen hervorgegangen“, die er ſich während eine längeren Aufenthalts in 
London von dem englifchen Banfgetriehe, den Eheques und dem Glenringe 
houſe zu verſchaffen Gelegenheit gebibt babe. Wir dürften nur feine 
Nota 19 und feine Abfehnitte MM. und IV. durchleſen, un überzeugt zu 
werden, daß er, einerfeits, tiefer in das engliihe Bankwefen geblidt als 
die meiften der continentalen Nationalöfonomen und dag er, aubererfeits, 

an der Quelle gefhöpft, fein Wiſſen aus erfter Hand bezogen babe. 
Dagegen ift er im Reintbeoretifdien nict über Wagner binausgegangen 

und hat meiftens weder deffen Schärfe und Ziefe der Auffaffung. noch feine 
Präcifion in der Darftellung erreicht. Auch da, mo er mit Jenem in 

Wider ſpruch geräth, 3. B. In der Frage, ob Gredit Capital ſchaffe, ſcheint 
uns Wagner das Richtige getroffen zu haben, indem er mit 3. ©t. Mil 
Diefelbe verneint. Der Verfaffer jagt zwar: der Gredit „Khafit Kalle“; 
„Raffe iſt nichts Anders als eine Form von Ganital, disponibles, flüffiges 
Gapitalz ergo u. ſ. w.“ Aber der neu eingeführte terminus technicus 
und defien Definition fehren ſich leidt gegen den Schöpfer. Er fann 

offenbar and jo verſtanden werden: der Credit „ihafft Kaffe oder 
„disponibles Capital“ d. b. macht Capital für mid disponibel, flüſſtg, 

überträgt es alſo nur von einem Andern auf mich, was eben Wagners 

und Mills Aufiht iſt. Einen anderen Beweis ift der Verfafler ſchuldig 

geblieben ; der gegebene ift aber, mie gegeigt, nicht zureichend. 
Aud mit der Anordnung des Etoffes kdnnen wir ums nicht ganz 

einverftanden erflären. Die Abbandiung zerfält nämlich in: Einleitung, 
1. Abſchnitt: Depofiten in Eontocorrent, 2, Abſchnitt: Cheques, 
3. Abſchnitt: Das Elenringboufe, 4. Abſchnitt: Das Banfgefhäft 

und Schluß. Uns ſcheint nun, als ob die vier Abſchnitte oder Gapitel 

viel zu felbftändig fi einander anreihten, viel zu menig organifd in eine 
ander griffen. Ja es fam uns faft vor, als fönnte man fie, einzeln wie 
fle daftehen, in das nächfte beſte nationalöfonemifhe Handwörterbud ale 
Artifel einreipen. Der Verſaſſer ſelbſt ſpricht wiederhott von einem „Epftem 
der Tepoften ın Contocorrent und der Cheques“. Unſerer Anfiht nad 
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mußte das ganze Syſtem dem der Notenemifflon entgegengeftellt und nicht 

„Depofiten in Contocorrent“ in einem und „Cheques“ in einem andern 

Abſchnitt getrennt behandelt werden. Aus einer ſolchen Sonderung des 

naturgemäß Ginbeitlihen, Zufammengehörigen, gegenüber einem andern 
Ganzen, mußte mit Nothwendigfeit der Uebelſtand refultiren, Daß wir nad 
dem erften Abſchnitte nicht wiſſen, ob die Depoſiten mit der Notenemiffion 
oder mit den Noten ſchlechtweg verglichen find; denn bald wird der eine, 
bald der andere Ausdrud gebraucht. Der zweite Abfchnitt behandelt „die 

Eheques* und zwar wieder durch Vergleichnng mit der „Note“. Weiterhin 
in dem Abſchnitt: „Das Banfgefhäit” erhalten wir ſchließlich noch 

einmal eine Gegenüberftelung von „Depoften in Gontocortent“ und „Notens 

emiffton“, Daß bei dieſer Verfahrungsmeile Wiederholungen faft unver 
meidlid find, läßt fib denfen. Judeſſen mag, was uns für eine 

Schattenfeite in dem verdienftvollen Werfen gilt, von manden anderen 
Lefern als Vorzug betrachtet werden, befonder von folhen, denen der 
Gegenftand noch ganz neu iſt. Auch iſt ja diefer Meine Umſtand infofern 

nicht weſentlich, ald Die Darftellung der Theorie, des Allnemeinen nicht 

Das vom Verfaſſer Beabfichtigte war. Cr mollte einen „Beitrag zur 

Kenntniß des englifhen Banfwefens“ liefern, fofern dafjelbe durch 

das Ebequejoftem beftimmt wird und im Clearinghonſe in London den 

Schlußſtein feiner eigenthuͤmlichen Organifation erhält; und diefe Aufgabe 
ift in gelungener Weile von ibm gelöft, Wir Fönnen deßhalb nur aufs 

richtig wũnſchen, daß das Schriftchen Leſer beſonders auch in den Kreifen 

finde, die vorzugsweiſe berufen find, ibnen und der Gefelfchaft zum Nutzen, 

die Verwirflihung des vorgebaftenen Ideals anubahnen: bei den erlench⸗ 
teteren Vertretern unferer Geſchaͤſtowelt! 

Bei dem nun zu unternebmenden raſchen Bang durd die Broſchüre 
beabfihtigen wir meder einen ergiebigen Auszug zu liefern, nod uns auf 

die Kritif einzelner Stellen zu befebränfen, Was wir begweden, ift, eine 

Ueberficht über den Inhalt zu geben uud denfelben durch einige Säße von 

beionders praftiiher Bedeutung, wohl auch durch ftatiftifche Daten aus dem 

Terie felof gu illuſtriren. 
Die Einleitung bebt hervor, daß die Bankuotenemifften längſt nicht 

mehr den hohen Grad von Bedeutung verdiene, der ihr von den Männern 

der Wiſſenſchaft auf dem Gontinent beigelegt zu werden pflege. Von 

1845—65 fei im ganzen Vereinigten Koͤnigreich die Noten-Girculation nicht 

nur nicht gewachfen, fondern habe ſogar etwas abgenommen. Sie betrage, 
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wie vor 20 Jahren, nicht mehr als 38 Mil. Pid. St. Dagegen fei der 

Export von 59 Mill. Pfd. St. im Jahre 1844 anf 219 Mil. Pid. St. 

im Jahre 1865 geftiegen, von dem enormen Aufſchwung gar nicht zu 
ſprechen, melden Bolksmenge, Handel, Speculation und Wohlſtand während 
der legten Jahrzehnte genommen haben. Es fei eine ganz andere Form 

des Banferedits zur Herrſchaft gekommen: das „Syſtem der Depofiten 

in Eontocorrent und der Cheques“. An die Stelle der Banknote 
fei der Cheque getreten ; die Zettelbant fei von der Depofltenbanf verdrängt 
worden. 

Die Abſchnitte I. und U. behandeln, wie ſchon oben erwähnt, 

„die Depoftten in Eontocorrent“ und „die Cheques“ getrennt und ftellen 
deren Weſen und wirthſchaftliche Bedeutung gegemüber der Notenemifften 
feft. Der Verſaſſer ſelbſt faßt den Inhalt diefer beiden Gapitel unter IV. 
folgendermaßen zuſammen: 

„Das Syſtem der Depoflten in Eontocorrent und der Eheques dient 

dem Publicum, wie die Note, als eine Metbode, Kaffe zu balten und Kaffe 
zu Übertragen. Aber während bei der Rote die Kaſſendaltung und Zahlung 
eine Sache der handgreiflichen Aufbewahrung und Eireulation von aus— 

geftüceltem Papiergeld für das Publicum ift, macht das Svyſtem der 

Devofiten in Gontocorrent und der Eheques die Kaſſenhaltung zu einer 
Sache der Buchhaltung für die Banf, Die Banf zum Kaffirer des Publicums, 
die Zahlung zu einer Sache der Feder, tbeils für das Publicum, theils 

für die Banken, Das Spftem der Depoſtten in Eontocorrent und der 

Cheques eignet ſich auf diefe Weile nicht nur für runde, fondern auch beliebig 
zuſammengeſetzte oder gebrochene Summen und erleichtert und vereinfacht 
die Kaffenhaltung und Zahlung im weit höherem Mäße, ale es die Note 
thut, macht auch die Kaffenhaltung und Zablung weniger riokant. Es 

feiftet jedoch nur bei größeren Kaflenbekänden und Zahlungen mehr als 

die Note, für kleinere Summen ift fle zu umftändlih. Auch feht daſſelbe, 
abgefehen von manchem Anderen, die Gewohnheit, regelmäßig Kafle zu 

halten, voraus, ferner auch die Bereitwilligfeit auf Seiten des Kunden, 
der Bank Einfiht zu gewähren in feine pecuniären Verhältniſſe. Das 

Spftem der Depoftten in Gontocorrent und der Cheques paßt nur für die 
wohlhabenderen Klaſſen der Geſellſchaft oder für eine höhere national 

Öfonomifche Gulturftufe. Indem es die Haltung und Uebertragung von 
Kaffe erleichtert, iſt es auch dazu angethan, auf eine Vergrößerung der 

fläffigen Eapitalien hinzuwirken. Er ift weiter aus Bankeredit und Private 
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oder Handelscredit zufammengefegt und wird von einer Welt ziemlich gleich 
großer Baufen, welche durch das Clearinghouſe (Abſchuitt IL) und die 
Bank von England mit einander in Verbindung fleben, gehandhabt. Es 
baftet auf dem Vertrauen des Publicums zu deu Bauken, dem gegenjeitigen 

Vertrauen unter den Gliedern des Publicums, dem Vertrauen der Banfen 

zu dem Publicum und ſchließlich den Vertrauen der Banken zu einander.“ 

Von mehr praktiſchem Interefje mag uoch das Folgende fein. 

welcher Höbe die von den Devofiten repräfentiste Sunme gegenüber jener 
der Noten in den legten 20 Jabreu nugewadfen ift, beweiſen die reip. 
Ausweife der vier älteften und größien Zointfto@banfen Londens, nach 
welchen deren Depofiten allein am Schluſſe des Jahres 1844 7 Mil, 
Pb. St. und am Schluſſe des Jahres 1864 70 Mill. Pit. St. betrugen 

(S. 10). Das Eyftem der Depofiten in Contocorrent fept eine voll» 

Mändige Trennung von Bank und Börfe voraus (S. 12), welche eine fehr 
hohe Eutwicelung des Banfweiens und der Wirthſchaft überhaupt fenne 
zeichnet. Dieſe Trennung ift in England im volften Maße durchgeführt. 

„Es befteht hier eine ſcharſe Arbeitstheilung zwiſchen dem Banfer einerfeits 
und dem Dann der Börfe (Wechſel-, Effecteuhändter) andererfeits”. Darin 

biegt, nad) des Verfaffers Anfiht, das ganze Geheimuiß der Solidität des 
engliſchen Banfweiens. Die vorjährige engliihe Kriſis mit dem Fall dee 

Haufes Dverend, Gurmey & Co. ift auf eine Abweichung von Diefem 

engliſchen Grundfag der Trennung, oder, was daſſelbe, auf eine Race 
abmung der enntinentalen Praxis zurückzuſühren. Unfere continene 

talen Banquiers Find zugleih Vörfenmänner, Da die Depofiten in Conto⸗ 
eorrent eine vegelmäßige Kaffenhaltung vorausfegen, fo ift es bei der ent» 
widelten eugliſchen Greditwirtbicaft der Gegenwart Pragis geworden, 

lanfende Kafje in anſehnlichem Betrage zu halten, weniger in Form von 

Münze, ald in der von Banknoten und Depofiten. Der Grund bievon 

liegt in den Vortheilen, welche die Zäbigfeit, jederzeit per comptant faufen 

zu können, gewährt. Faſt alle Käufe in der Eity werden dem— 

gemäß per comptant abgef&lojfen. Davon find wir freiliy in 

Nußland nody weit entfernt, wo Greditfäufe, diterd auf 6—10 Monate, 

die Regel bilden. Mit Depofiten in Gontocorrent hat unferes Wifjens, 

bis jegt nur die St. Petersburger Privat-Gommerzbank einen etwas ber 

deutenderen Anfang gemacht. Jedenfalls ift Dies aber ein fehr uuter- 

geordneter Zweig ihrer Thätigfeit und beherrſcht lange ucht, wie in Enge 

fand, das ganze Geſchaͤſt. Welch' ganz andere, bedeutendere Rolle ſpielt 
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da der Ebeque in London und England überhaupt! S. 18 beißt es: 
„Bei der ausgedehnten Verbreitung des Gontocorröntiyftems ...... iſt der 

Cheque bier ein fehr allgemeines Zablungsmittel. Ale einigermaßen exrheb- 

lichen Zahlungen per comptant werden durch Cheques vermittelt. Im der 
Eity geichieht, kann man fagen, Alles per Gheque, felbft Zahlungen bis 

zu 1 Bid. St. berab. Das Cbequebuch ift bier die Wehr und Waffe, 
welche die Kaufleute auf ihren Gomptoiren führen. Ebenfo ift es durchweg 

Praxis, Accepte u, ſ. w. bei der Banf zu domieiliven.“ Unter 19 Mil. 

PD. St., welche feitens Londoner Kunden im Jahre 1865 in das Bank 

baus Robarts, Lubbock & Co. eingezahlt wurden, waren pGt. 
Münze, 2%, pCt. Noten uud gegen 97 pEt. Eheques und Wechſel. 
Metallgeld und Noten zufammen bildeten alfo nur ca. 1, des Gefammte 

betrags! 
Der Abſchnitt II. enthält eine ebenſo klare als ausführliche Beichreir 

bung der Organifation des Elearinghoufes in London, fammt den bei Ab» 
rechnungen gebrauchten Formularen von Giromandaten („transfertickets“) 

feitens des Glearinghoufes an die Banf von England, von der correfpon« 

dirender Beſcheinigung der legteren und endlich von Buchungen und fonftigen 
Eintragungen während des Ausgleihungsgefhäfts felbft. Cs wird wohl 

faum in der deutſchen Literatur ein zweites Mal die Gelegenheit gegeben 

fein, ſich dieie merfwürdige Einrichtung fo anſchaulich und überfichtlich vorger 

führer au feben, wie hier. Wir wollen die Darftellung au nicht in den allge 
meinften Umrifjen wiederzugeben ſuchen, wir begnügen uns darauf binzue 
weifen, als auf die bauptfäglicfte Fundgrube des Neuen im ganzen 
Werkchen, als auf die Krone defelben, als auf denjenigen Theil, in 

welchem der Verfaſſer feiner Aufgabe am gerechteften geworden ifl. Wir 
können indeſſen nicht umbin, einige Worte A. Wagners über diefen Gegen- 

ſtaud noch bier folgen zu faffen, Er fagt: „Das Clearinghouſe ift ſtets 
das Gomplement des Eredit- und Bankſyſtems. Seine functionele Bes 

deutung fiegt darin, daß mit feiner Hülfe die wirtbfepaftlihen Mängel des 
DVielbankiyftems, welche gerade aus der Decentralifation des Banfgefhäftes 
bervorgehen, wieder bis zu einem hoben Grade befeitigt werden. Das 

Vielbanfivftem mit dem Clearinghouſe bat daher ähnliche Vortheile, wie 

das Monopolbankfoften, während es als freie Schöpfung des wirthſchaft- 
lichen Verkehrs noch den Vorzug verdient.“ Und an einem andern Orte: 

„So gipfelt denn im der That das moderne Gredite und Bankfoftem im 
Clearingbouſe. Das Metalgeld verliert für den @elhäftswerkehr feine 
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Bedeutung als (förperlih benußtes) Tauſchmittel faft gänzlich: ein riefiges, 
gleich dem Mädermerf der fünftliften Maſchinerie eng in einander greifendes 

Syftem von Banfeinrihtungen, Greditumlanfsmitteln und Clearinghouſes 

erfegt die Münze. Namentlich bildet das Elearingboufe die Ber- 

vollſtändigung des Depoſiten-, Contocorrent- und Bank 
weſens. Leider geht aus den auf S. 31 gegebenen ftatiftiichen Notizen 
nit Mar hervor, in welchen Berbältniß in der neueften Zeit baares Geld, 
in Münze und Noten, zur Ausgleichung der durch das Londoner Elearing« 
bouſe gehenden Summen zu diefen ſtebt. Am 17. October 1865 follen 
50 Mil. Pid. St. durch einen Saldo von 17, Mil. Pfd. St. ver- 

mittelft Umfohreibung bei der Bank von England ausgeglichen 

worden fein. Nad Wagner reichten im New⸗Norler Clearinghouſe in den 
Jahren 1853—1858 zur Ausgleihung 5, pEt., beziehungsweiſe 2,55 pEt. 

in baarem Gelde bin, Dafelbft betrug der Umfup im Jahre 1864 nicht 

weniger als 25,562,348,219 Dollars, demnach fait fo viel als vom 
1. October 1853 bis 31. Auguft 1858, alfo in 4 Jahren und 11 Monaten 

sufammen, mit 30,676 Mil. Dollars. 
Der vierte Abſchnitt beſpricht die moderne englifhe Banktegnit, wie 

fie ib unter dem Einfluß des Syſtems der Depofiten in Gontocorrent und 

der Cheques geftaltet hat. Zuerft wird nachgewieſen, wie die Banken aus 
Gründen, welche im Syſtem ſelbſt wurzeln, nicht die ganze Summe der 

Depoftten, die bei ihnen fleben, noch felbft der Eheques, die in jedem 

Moment auf fie gezogen werden fönnen, vorräthig zu haben brauchen, 
um gleichwohl auf Verlangen fofort Zahlung leiften zu können. Die 
Greditftatiftit,, welche fie in ihren Büchern gegenüber ibren Gläubigern, 

d. b. ihren Kunden, baben, und die Erfahrung belehren fie hinreichend, 

auf welder Höhe fie ihren Kaffenftand zu erhalten baben. Die 6 bedeu⸗ 

tendften Londoner Zointftetbanfen hatten am Schluſſe des Jahres 1864 

durchſchnittlich 10%, Pt. ihrer Depofiten in Kaffe vorräthig. Mit dem 
Ueberfpuß können fie neue Depoften auf Gredit d. b. gegen laufende 

Wecdhſſel (Discontirung) und ald Darlehen gegen Sicherheit (Lombardirung) 
oder auch gegen perfönliche Buͤrgſchaſt creiren. Hierdurch ſchaffen fie ihrer. 

feits zinstragendes Capital und machen fomit Gewinn. So erhalten fle 

wieder die Möglichfeit, ihren Kunden, wenn auch zunächft nur unbedeutende, 

Zinſen zu gewähren, das Publienm am Banfgewinn theilnehmen zu laffen. 
Die meiften ZJointftodbanfen befolgen in meuerer Zeit die Prazis, die 

monatlichen Minimumbilanzen mit 2 pEt. zu verzinfen, wenn das Guthaben 
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des Kunden im Laufe des Halbjahr nie unter 500 Pit. St., mit 1 pCt. 
wenn es nie unter 200 Pd. St. herabfinft. Aber ſelbſt den nothwendigen 

Kafenbeftand halten die veridiedenen Banfen nur zum Zheil in Noten 
oder Münzen vorräthig, ein Theil deſſelben wird „at call“ d. b. jederzeit 
fündbar, zinstragend bei Disconthäufern oder auf Gontocorreut bei ber 
Bauf won England angelegt. Der Baarvorrath der lepteren aber, welcher 
ih feit der Peelihen Acte von 1844 im Allgemeinen nicht vermehrt. bat, 
dedt in letzter Inftanz den ganzen Banferedit des Landes! 

Zum Schluß wirft der Verfaſſer nod die pruftifde Frage auf, ob 
und in wie weit das befprodene Eyftem auch für den Gontinent paſſe. 
Er kommt zu dem Mefultar, mit welchem wir unfere Beſprechung eingeleitet 
baben, damit der wirthſchaftlichen Culturſtuſe der continentalen Völker 
gerade fein ſchmeichelhaftes Jeuguiß ausftellend, Bon drei Gefichtspunften 
die Sage betrachtend, findet der Berfafler den ganzen Gontinent für dat 
engliſche Syftem „nur in ſeht befepräuftem Maße reif. und „mod auf 
längere Zeit hinaus“ die Banfnoten als das für ihn geeigueifte Zablwittel: 
erftens, weil die Kaffenbeftände und Zahlungen auf dem Gontinent im 

Allgemeinen an Größe weit binter den englifhen zurücbleiben; zweitens, 

weil die Gitte des regelmäßigen Kaffebaltens , die Vorbedingung für das 

Svſtem der Depofiten in outocorrent, bei uns noch viel weniger verbreitet 
ift als in England und unfer Geſchäftsleben noch größtentheils mit Exedit, 

anftatt mit Kaffe wirthichaftet; und dritteus, weil es auf unferen continen ⸗ 

talen Plägen noch fehr am Juftituten fehlt, melde geeignet find, Das 
Gontocorrent- und Ehequeiyftem mit Erfolg zu übernehmen und zu ber 

treiben. Mit den beiden erften Gründen fönnen wir und volfländig ein 
verftanden erklaͤren; Denn fie bezeichnen eben die Merkmale einer niedrigern 
Stufe der Bolfswirthihaft, als die ift, auf welcher die Engländer derzeit 
ſtehen. Haben wir exft diefe überfehritten, wozu allerdings noch eine ſchöne 
Zeit erforderlich fein mag, befonders in Rußland, fo wird es ebenfo wenig 

an Inftituten auf den continentalen Belehrecentren als an Perfönlipkeiten 

unter unferen Banquiers fehlen, welche geeignet find, das Gontocorrent und 

Chequegeſchaͤft mit Erfolg zu übernehmen und zu betreiben.“ Dann werden 
auch unfere continentalen Bauquiers nicht mehr zugleich Börienmänner fein, 
und das Publicum wird fi) in Bolge davon nicht mehr ſcheuen, ihnen 
einen Einblid in feine Verhältnifje und Operationen zu gewähren. Die 
Eredit-Mobiliers, die heutzutage weder zum Kalflrer des Publicums, noch 

zur Notenausgabe taugen, weil fle das Bertranen des Publicums nicht 
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befigen noch verdienen, werden jene Zeit gar nicht mehr oder in total 
veränderter Geftalt erleben. Und fo hätten wir dem Verfafler feinen dritten 

„Befibtepunt”, als überflüfftg, ‚gerne erlaffen. 
Unfers Wiſſens beftehen bis jept überhaupt nur in London und 

New York eigentliche Glearinghoufes. Bevor man nun in Beziehung auf 
unferen Gegenftand über den Gontinent den Stab bricht, möchten wir zu 

bedenten geben, daß nicht ein dritter Pla auf der Erde exiſtirt, der in 

fo eminentem Sinne Welthandelsftadt wäre, wie jene beiden Seeftädte. 

Bei den tiefenhaften ind raſchen Umfäpen folder Pläge mußte das Une 

bequeme einer Metallgeld⸗, jpäter jelbft der Notenciteulation am früheften 

und am drüdendften empfunden werden, Gewiß war auch hier die Noth, 

in gewiffem Sinne die befte Lehrmeifterin und führte von Berbefferung zu 

Berbefferung. Natürlich mußten ale Verbefierungen, wie fle aus dem 

Berürfniffe des Verkehrs hervorgingen, von dem ganzen Buftand der 

Boltswirthihaft getragen werden, um von Dauer und Werth zu fein, 
Auf dem Continent aber fehlt es an Pläpen, welche für den Verfebr ihrer 

tefp. Länder diefelbe Stelle einnehmen, wie London für England, geſchweige 

dem für den Weltverfehr. Hamburg hat zu wenig Verbindung mit dem 

Hinterland, und Paris ift feine Geeftadt. Und wenn für Rußland einmal 

die Zeit der Creditwirthſchaft kommt, wird das Clearinghouſe nicht in Pelers⸗ 

burg, fondern in Mosfau ſtehen. Depofitenbanfen und Cleariughouſes 
auf das europaͤiſche Feſtland imporfiren, fan man nicht. Wenn fle Ber 

dürfniß geworden find, werden fle entflehen und zwar überal da zuerſt, 
wo ſich diefes Bedürfnig am flärfften geltend macht, wo Die wirthſchaftlichen 

Zuftände hiezu am reifften And: in Deutſchland umd Frankreich alſo früher 

als in Rußland! 

W. ©. Rößler. 
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Gedanken über Fiteratur und ſectüre. 

Km Bebruar des lauſenden Jahres veröfentliäte ich in der Rigafden 
Zeitung einen Auffap über Maͤdchenerziehung, welchen ein dadurch hervor ⸗ 
gerufener Gegenartifel als directen Angrifj auf hefondere Lehranftalten und 
teitende Perfönlichkeiten deutete und befämpfte. Scharfer Polemik ſowohl 
durch Gemüthsart als durch Alter und Geſchlecht abgeneigt, beguügte ich 

mid damald damit, den gereigten Ton meines Geguerd (eine in febr 
böfliher Form abgefaßte DVertheidigung des üblichen Unterrihts in der 

franzoͤfiſchen Literaturgeſchichte ift mir erft fpäter befannt geworden) nicht 
“ weiter zu beachten und in aufrichtiger Anerfennung feine® paͤdagogiſchen 
Wirkens nur die einfache Erklärung abzugeben, daß ich weder die öffent. 
lichen Schulanftalten unferes Ortes, nod die am bdenfelbeu wirkenden 

Lehrer hätte angreifen wollen. Es ſchien mir bis dabin ganz felbftver- 

Mändtih, daß meine Ausftelungen nur da treffen fönnten, wo die bes 
ſprochenen Webelftände, an denen nicht der Einzelne, fondern vielleicht eine 

ganze Generation die Hauptſchuld trägt, wirklich ftattfänden, und ich glaubte 
auf die Zuftimmung aller Derjenigen rechnen zu fönnen, welche fle zu ver- 
meiden gewohnt wären. Wie häufig oder felten aber Die bezeichneten 

Mißgriffe an irgend einem der Orte, wo die Rigaſche Zeitung gelefen 
wird, vorfämen, mußte ich der eignen Prüfung der Leſer überlaffen. 

Die von meinem Gegner angeführten Thatſachen und Zahlen beweiſen, 
daß die-Minderzapl der Schuͤlerinnen öffentlicher Lehranftalten fl zu dem 

fogenannten großen Examen meldet. Das Gegentheit ift niemals behanptet 
worden, wohl aber, daß die meiften Töchter des Mittelftandes mit der 
Abſicht in die Schule geſchickt werden, es zu diefem Abſchluß zu bringen, 

Viele werden durch Kränflipleit daran verhindert, Andere durch Mangel 
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on Fleiß oder Fähigkeiten, Einzelne durch befondere Lebenoſchicſale und 

Samitienverpättniffe. Vieles Anlegen des Unterrichts auf das Gyamen 
ſlellt demfelben das Fertigmachen ald Ziel, und das war es, was in jenem 
Auffage vorzugsmeife befäumpft wurde: das Zufammendrängen deffen in bie 
Säule, was der fpäteren Weiterbildung überlaffen werden ſollte. 

Da nun mein Gegner das Eramen der jungen Mädchen ſelbſt als 
ein Uebel anerfennt, indem er von den Bemühungen für Me Abfhaffung 
deſſelben rühmend fpricht, konnte ic feine Mittheilungen als erfreulich 

bejeidnen. Ich befand mid) demnad in dem glüdligen Fale in der 
Haupiſache mit feinen Anfichten übereinftimmen zu können, ohne einen 

einzigen der von mir ausgeſprochenen Säte zurücnehmen zu müffen. Dein 
Auffag hatte eben dasjenige gar nicht angegriffen, was in der Erwideruug 

mit jo viel Feuer vertheidigt wurde, 

Das „Unglüc”, mir meinen Bemerkungen über die verſchiedenen Unters 

riptözweige nichts Neues gefagt zu haben, trage ich leicht, da ich viele mir 

fehr überlegene Leibensgefährten unter denen zähle, die ſich die Aufgabe 
geftelt haben, längft anerfannte-Grundfäge dem Publicum immer wieder 

in Erinnerung zu bringen und zur Befolgung derfelben anzuregen. Außerdem 
wird man vielleicht zugeflehen, daß gar Vieles, was dem Profefjor, dem 

Oberlehrer, überhaupt dem Gelehrten nicht mehr neu ift, doch mandem 
2efer der Rigaſchen Zeitung no nicht zum Genteinplag geworden fei, und 

bier und da einer jungen Leheerin, ja ſelbſt einem unerfabrenen Lebrer, 
befonders aber mandem Gfternpaar eine nicht unwillkommene Ans 

regung geben fönne. Mehr als ein gutes Wort ift mir in Diefer Beziebung 
Aus der Ferne zugefandt worden und hat mid ermuthigt, jenem jedenfalls 
wohlgemeinten Auflage hier einen zweiten folgen zu laſſen, welcher Einiges 
weiter ausführen foll, was fein Vorgänger nur flüchtig berührte, 

Die Ängfllie Vorfiht aber, weide befändig eine mögliche Mir 
Deutung vor Augen hat, ift num einmal meine Sache fo wenig als die 
meines geehrten Gegners, und ich bitte deßhalb meine Leſer fich dieles 

einen Borwortö zu erinnern, wenn fle in dem Bolgenden irgend etwas 
finden follten, was abermals Einer oder der Andere perſönlich zu nehmen 

geneigt wäre, 

Es iſt eine merkwürdige Wandelung in dem Geiſteeleben der Menſchheit 
vorgegangen, feitdem die Wirfung der unmittelbaren Rede mehr und mehr 
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zurücttitt vor der des gedrunften Wortes. ine Folge der Erfindung der 

Buchdenderfunft iſt inöhefondere die ins Umendliche wachſende Ausdehnung 

der Bildungstreife. Als ſich in der Vorzeit um einzelne Lehrer der Menfchr 

beit die Schaar ihrer Schüler und Zuhörer fammelte, mochte die Zabl 

derfelben noch fo betentend fein, fie fam dem Heinften Leſerkreiſe einer 
irgend beachteten Schrift unferer Tage nicht gleich. Und wenn der Ruf 
eined Lehrers der Weisheit auch über die Grenzen feines Vaterlandes 
binausging, fo blieben feine Lehren doch zunägft nur das Eigenthum einer 
Meinen Gemeinfchaft, und die weitere Verbreitung hing davon ab, ob fi 

bei Gingelnen der Zubörer Neigung und Fähigfeit fand, die Worte des 
Meiſters noch weiteren Kreifen zu überlieiern. Neben dem lebendigen Wort 

erſchien die Schrift damals ale feidiger Notbbehelf, und das befte Wirken 

der größten Geifter verflang mit ihrer Gtinme Die Neuzeit läßt uns 
das umgefehtte Berbältnig beobachten. Das Willen und Denfen der 
Bedeutendfien jeder Generation wird in ihren Schriften niedergelegt. 
Hier erfpeint es in beflimmten, unverwiſchten Zügen, als Frucht gelammelten 
Nachdenfens, befonnener Selbftpräfung,-abgellärt vom dem bemäftigenden 
Ginfluffe augenblicklicher Stimmungen und Leidenfchaften. Go lernen die 
Leler den Autor lennen, und laffen jeine Worte auf ſich mirfen. Was der 
Mann in feinem Reben gefproden, erſcheint ihnen, wenn fie es hier und 
da aufgezeichnet finden, erft recht bedeutend in Beziehung auf feine Schriften, 

als Erläuterung, ald mehr oder weniger willfommener Zufag zu den ſchon 
gefaßten Vorſteüungen von feiner Perfänligeit. Der gedrudte Goethe 
ift der uns befannte, befreundete, der von und geliebte und bewunderte. 

Bas wir aus den zablreihen Biographien von dem lebenden Goethe 
erfahren, was uns von feinen gelegentlich geſprochenen Worten überliefert 
wird, nehmen wir entweder mit Vergnügen als Beftätigung unferer Meinung 

von ihm auf, oder wir ſuchen es uns umzudeuten, damit wir in unferer 
einmal angenommenen Auffaſſung feiner Perfönlichfeit nicht geftört werden. 

Der gedruckte Humboldt ift uns der dad Meic der Natur beherrſchende 

große Geift. Der lebende Humboldt, wenigftens in feinen fpätern 

Jahren, wurde als ein vedjeliger Mann geſchildert, dem man gerne zuhoͤrte, 

weil er eine Berühmtheit war, der aber den imponirenden Eindrud feiner 

Schriften durch feine perlönlihe Erſcheinung in feiner Weile verftärkte, 

Wenn die Iebendige Rede auch in unjeren Tagen noch eine bedeutende 

Birfung bat, fo begnägt ſich der Redner doch lange nicht mehr mit diefer 
Wirkung auf einen gefäloffenen Kreis. War «8 eine politifhe Rede, fo 
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bemächtigt fi der Stenograph des eben ausgeſprochenen Wortes und die 
ZTageshfätter tragen «8 über Land und Meer. Bar es ein wiſſenſchaft⸗ 
licher Bortrag, fo ftand er meift vorher ſchon geſchrieben im Heft und 
wurde nachher abgedruckt, um das Wort nicht zu raſch verklingen zu fafjen. 

Was nur irgend von Bedeutung geſprochen wird, es muß ſogleich zur 

Schrift werden und feinen weitern Wirkungskreis ſuchen. 
Das Hören tritt mehr und mehr zurüc vor dem Refen, fo viel man 

auch neuerdings dafür thut, es wieder in den Vordergrund zu ſtellen. Es 

{ft einmal fo viel feichter und bequemer die Gedanfen des Autors aufzur 
nehmen, wenn fie ſicher und unbeweglich vor und ſtehen, wenn mir mit 

Ruhe prüfend erwägen können, ſtatt dem flüchtigen Worte mit angeftrengter 
Aufmerfiamfeit zu folgen, um nichts zu überbören, nichts falfch zu vers 

Reben; es iſt dem Auror felbft fo viel daran gelegen, das richtige Auffaffen 
feiner Gedanfen zu erleichtern, den Eindruc feiner Morte zu befefigen, 
daß er ſich des gegebenen Mittels freut deutlicher und überzengender werden 
zu fönnen als durch die ſchnell verhallende Rede. Und in der That, 

mern wir und erinnern, wie oft fon das geichriehene Wort mißdentet 
ward, müuͤſſen wir noch viel begreifliher finden, daB das gefprochene zu 

Migverfländniffen Anlaß giebt. Als das Notürlichte und Zwegmäßigfte 
ericbienen gewiß Die gegenfeitige Ergänzung von Wort und Edrift. Der 

gebildete Menfc der Gegenwart aber muß fih in feinem Geiſteoleben diel 
mebr für ein Prodnet des Gelejenen erfennen als des Geſprochenen; er 

muß zugeben, daß jein geiftiges Zortichreiten nad Maßgabe feines vors 
rüdenden Alters fib au Bücher viel mehr anfnüpit als .an Perfonen, ja 

daß es, felbft in der Jugend, meift nur durch die Sariften vermittelt 
wurde, denen er feine erfle Bildung verdanft, Unter unferen Zeitgenofjen 
find es von denen, mit welchen wir in perſönliche Berührung fommen, 
doch immer nur Linzelne, welche bedeutenden Einfluß anf uns gewinnen. 

Aus der Bücerwelt dagegen drängt ſich die Maſſe an uns heran mit der 
vollen Kraft und Fähigkeit auf uns zu wirken mit der Macht der Wahrheit 

und mit der Verlodung des Irrtbums, mit allem Licht uud allem Schatten 

der dur) Jahrtauſende ſich aufhäuienden Denkwmale menſchlicher Beifted- 

entridelung.  * 
Wie haben wir uns diefem Andrange gegenüber zu fielen? fragen 

wir beinahe ängftlid. Wie haben wir und und Andere, wie vor Allen 
die Jugend zu fdrügen vor dem verderblichen Elemente in diefer Maffe? 
Bie haben wir den Segen zu erfaffen, den diefe Bülle geiftiger Kraft über 
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uns ausftrömen fann und fol? Entzlehen fann ſich in unferem Zeitalter 
nun einmal Niemand dem Andringen der Bücherwelt. Und wollten wir 

ſelbſt Nichts mehr Iefen, fo können wir dod nicht hindern, daß um uns 
ber das gedrudte Wort beftändig feine Wirkung übe, fo if unfere Mitwelt 
dor immer geleitet von irgend einer Richtung des in Schriften thätigen 
Geitestebens, fo wird und aufgezwungen, was wir nit freiwillig erfaflen 
wollen, 

Erfahrung lehrt urtheilen, Erinnerung lehrt die Gegenwart verftchen 

und die Zufunft abnen; das Gebähtniß für eigene Erlebniſſe bilft uns 
die inneren und Äußeren Zuftände Anderer in rechtem Lichte betrachten. 
Sucpen wir daher uns zunäft die Wirkung derjenigen Schriften zu ver- 
gegenwärtigen, welche auf die erften Aufänge unferer geifligen Entwidelung 
Einfluß hatten. 

Man behauptet, Niemand habe eine Grinnerung an den erften 
empfangenen Lefeunterricht, während man dod von Vorgängen aus no 
früherem Lebensalter zu erzählen wiſſe. Wir glauben das aus eigener 

Erfahrung beftätigen zu können; es wäre un Die Frage aufzumerien, ob 

der Grund diefer Erſcheinung nicht in den bedeutungslofen Leſeſtückchen 
liege, an denen wir das Buchftabieren lernen, und ch das Laudvolk, 

welches aus Mangel an andern Hülfsmitteln das Lefen an der Ehöpfungs- 

geſchichte in der Bibel lernte, ehe es aahlreichere Volkoſchulen gab, diefelbe 
Erfahrung gemacht habe. Daß die ſpaͤter an die Reibe kommenden Ger 

fpipthen von artigen und unartigen Kindern feinen tieferen Ciudruct 
mechen, iſt begreiflih. Wir brauden und übrigens um dieſes Verſchwinden 
der erften Leieübungen aus unferem Gedächtniffe nicht gerade Sorge zu 
machen, da ein mehr oder weniger mechaniſches Einüben doch unvermeid« 
tid) bleibt. 

Wenn wir auf unfere früheften Rejeerinnerungen zurüdgeben, fo finden 
wir meift, daß fie an längeren Erzählungen haften, am einer Reihe von 
Geſchichien, die mit Fellhaltung beftinnmter Perfönlicpfeiten eine Abänderung 
oder Erweiterung zulaffen. Bir finden hier dielelbe Erſcheinung wieder, 
die und die Kindheit der Völker in ihren Sagen zeigt. Das Kind und 
das Volk haben diejenigen Stoffe am liebſten, bei weten der Erzähler 

zudichten fan, und die Babel» und Märchenwelt hat viele folder algemein 
befannten Figuren, von denen fih bis ins Unendlihe erzählen läßt. In 

früheren Zeiten wurde fein Unterſchied zwilhen den Gtoffen gemacht, 
welche für die Kindheit der Völker, und jenen, die für die Kindheit des 
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einzelnen Meuſchen ſich eignen follten. Die beiondere Kinderliteratur für 

die gebildeten Stände ift eine Erſcheinung der Neuzeit; den älteren Bahele 
und Mährchenftoffen aber bleibt jene frühere Anſchauung leicht anzumerken, 

Das gleiche Wohfgefalen an dem Wunderbaren wurde durch gleiche Mittel 
befriedigt. 

Die proteſtantiſche Jugend hatte einen unberechenbaren Bortheil darin 

voraus, daß fie beim Lefen der bibliſchen Geſchichten ihren Ginn für das 

Wunderbare mit dem natürlichen Verlangen nad Wahrhaftigkeit vereinigen 
konute und daß fie diefe Erzählungen in der einfach fräftigen Bibelſprache 
empfing. Die bibliſche Geſchichte kann deßbalb noch heute zum Lieblings- 

buche der Kinder gemacht werden, wenn fie nicht zu ſehr als Schulbuch 

behandelt wird. 

Nachdem Rouſſeau darauf aufmerffam gemacht hatte, daß viele jener 
beliebten dabel und Mährchenftoffe in ihrem erziehenden Einfluſe Feines 
wege mit den guten Lehren übereinffimmten, welde das Kind von feinen 

lebenden Erziehern empfängt; als er beiſpielsweiſe die Fabel von dem 
Raben mit dem Käfe im Schnabel für eine unmorafifbe Erzäblung erflärt 

hatte, beſaun man ſich darauf, daß dieſer Vorwurf noch viele andere bisher 
für unverfänglic) gebaltene Stoffe traf, und die wiedergeborene Erziehungs» 
lehre rief die Anfänge der Kinderliteratur hervor, zunächft eiıe Reibe von 

Säriften, welche Tugend und Yafter in das ihnen gebübrende Licht zu 
ſtellen ſuchten. 

Die Macht des Beiſpiels wurde zu Hülfe gerufen, und man ſtellte 

jegt dem lefenden Rinderpublicum jugendliche TZugendbelden und Heldinnen 

vor, welche nicht nur vortrefflich bandelten, fondern au febr vernünftige 
Meden führten. Weil fie aber durch ihre Verftändigfeit meift vor Leiden 

und wechſelnden Schickſalen, welche vorzugsweife irrende Menſchen zu 

treffen pflegen, gefchiipt waren, blieben ihre Perfönlichfeiten eiwas ſarblos 
Dennoch lebten ſich die kindlichen Lefer mit deufelben ein und freuten ſich 

der zahlreichen Bände, in welchen diefe Bekanntſchaft fortgejegt werden fonnte, 
Die älteſten unferer Leſer werden fid der Geftalten aus Weiße's 

Kinderfreumd ned) erinnern und der langen Unterhaftungen des Her 
Magifter Philotelnos, wie des nediihen Heren Spirit mit dem weifen 

Lottchen, dem fuperftugen Karl und ihren Geſchwiſtern. Die erften Jahre 
sebnte dieſes Zabrhunderts fanden Diele Büchet zwar ſchon flarf zeriefen 
aber doch noch in recht großem Anfeben, obgleich Campe's Schriften uud 
die berühmte Jugend »Zeitung fie ſchon au verdrängen begonnen hatten, 

Baltifche Monatsfchrft, 8. Jahrg, Bb. XVI, Heft 3. 14 
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Es erſchien den kindlichen Leiern diefer jpätern Generation nur natürlich, 
daß ſolche gedruckte Kinder ſich ganz anders geberdeten als die lebendigen 

und daß das kluge Lotichen auf den ſchon etwas vergilbten Bildern Des 

Kinderfreundes eine große Haube und bobe Abfäge an den Schuhen trug. 
Im Gegenfage zu unjerer Zeit, in welcher man in ebeihäßung der 

fogenannten Kindlichfeit, Die Kinder beinahe in Acht nimmt vor früher 

Beruunitentwidelnug, wirkte damals Alles abſichtlich darauf bin, fie möge 

licht frühe die Anſchauungen der Erwachſenen tbeilen zu laffen. Was 
man „altklug“ zu nennen pflegt, wurde damals viel weniger gefürchtet als 
beute, weil man, mit einigem Rechte, behauptete, daß aus altklugen Kindern 

fluge Leute würden. Noch unbefannt war dagegen die Gattung der wigigen 
Kinder, eine Erſcheinung, aus welder die AMes belachende, Alles Fritie 
rende Richtung der Jugend unferer Tage bervorgeht, eine Richtung, 
welche zu dem frühgeitigen Exufte jener Generation in geraden Wiber« 
ſpruche ſteht. 

Dem Kinde, ja ſelbſt noch der reiferen Jugend bleibt Die Bücherwelt 

fange eine von dem Leben ganz getrennte. Zumal für den jungen Leſer 
unferer ruifiichedeutichen Oftfeeprevingen (eben die Büͤcherlinder ale in der 
Fremde, in Deutihland oder Franlreich, in ganz anderer Umgebung, in 
andern Verbältniffen; fle müflen ihm daber mehr oder weniger ald fremds 

artige Weſen erfgpeinen. Die eigentbüͤmliche Thatſache, daß wir noch faft 
gar feine einbeimiſchen Jugendſchriften, Lehrbüder ausgenommen, befigen, 

ift vielleicht nicht gerade jehr zu beklagen. Dad Kind verlangt ned) fein 
treues Bild der Wirkticpfeit aus Der eigenen näcften Umgebuug; es will vore 
zugsweiſe das Fremde, das Eonderbare, wo möglich das Wunderbare. 
Die Phantaſie gefäft AG ned) darin alle einzelnen Grideinungen der 
Müttihfer aufs Aeußerſte gefteigert darzuſtellen, ale Merkmale der Gegen- 
Mände ins Ungeheuerliche zu übertreiben; das Große wird zum Rieſen - 
halten, das Kleine zum Zwergbaften, Der Kluge zum Zauberer, der Un⸗ 
Enge zum Blödfinnigen. Das Kind läßt ſich gern von ſprechenden Tbieren, 
von wunderlicben Verwandfungen und dergleichen erzählen, nidt um Alles 
als wahr und wirklich aufgunebwmen, ſondern um feines Unterfbeidungse 

vermögens, welches den Abftand von der Wirklichleit erfennt, recht ſroh 

zu werben, 

Der Neiz des Fremdarugen, Wunderbaren, welcher dur die Hert« 
ſchaſt der nüchternen Berftändigfeit in der Etzlehung mit der Mährchen⸗ 
und Fabelwelt verbanut ſchieu, kehrte in veränderter Geftalt mit Gampe’s 
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Robinfon und feinen vielgelefenen Reifebefreibungen zurück Die weite 
Berne mit ihren Naturwundern, ihren wilden Böltern, ihren ſchwarzen und 

kuferrothen Prinzen und Prinzeffinnen, die wechfeluden Schicſele der 
Neifenden, drohende Gefahren und wunderbare Rettungen erſehzten für die 

jugendliche Phantafle die Wunder der Maͤhrchenwelt und berubigten doch 
zugleich das Gewilfen der damaligen Erzieher. Die Wirkung der Camper 

fen Jugendſchriſten dauerte ungefähr ein halbes Jahrhundert, jedenfalls 
viel länger ais die feiner theoretiſchen Grziehungsgrunfäße, und es ift in 
mandper Hinficht zu bedanern, daß die jegt heranwachſende Generation fle 

nur ausnahmsweiſe noch lieſt. 

Mit Vergnügen werden ältere Leſer fich and noch der „Jugend- 
Zeitung” erinnern, die wegen ihrer für damalige Zeit eleganten und foft- 

baren Ausftattung freilich Beinen fo großen Leferfreis haben konnte als 

Camve's Schriften. Wohl durd Bertuchs Bilderbuch angeregt, brachte 
fle neben jeffelnden Erzählungen zahlreiche Naturfhilderungen und hübſche 
Kupfer dazu. Diefe ehrmürdigen Vorfahren der weitverbreiteten Bamilie 
der Pfenniguagazine und neuern Zeitſchtiften für die Jugend find in 
einzelnen Bibliothefen vergraben, der jept lebender Kinderwelt aber faft 
unbefannt. 

Cbarakteriſtiſch war für die damalige Zeit, daß die Jugend gern bei 
einem diden Buche verweilte, id) der Länge einer Erzählung freute, ſtatt 
ſich durch diefelbe abſchrecken zu faffen, und daß fie dieſelben Bücyer gern 
nad) einiger Zeit aufs. Neue las. Diefe Erſcheinung wird immer feltner; 
die Mehrzahl der jugendlichen Refer verlangt nach befländigem Wechſel. 
Das gebotene Vielerlei aber, wie es nur zu oft den Unterricht zerfplittert, 

bringt and um die Ausdauer beim Lefen, die zu große Auewahl um die 
Birfung der Befhättigung mit einzelnen Lieblingöbüchern. Es wäre ſchwer 
in der Flut der neuen Jugendföriften die Werke zu nennen, welche von 
allen Kinden der gebildeten Stände gelefen werden, wie die oben genannten 

Bücher, dehßhalb auch ſchwer auf den erziehenden Einfluß einzelner Jugend» 
febrififieler neuerer Zeit Hinzumeifen. Die Wirfung der Mafe aber zeigt 
ſich gerade in jenem Verlangen nah immer neuen Büchern, weldes nur 

Aücptige Unterpaltung fucht und feinen dauernden Eindruck zuläßt. 
Gleichzeitig mit dem Lefebedürhuiß außerhalb der Schuie beginnt die 

Wirkung der Lehrbücher in der Eule. Cie ift von menig geringerer 
Bedeutung als die Perſöͤnlichteit des Lehrers, wenn ſich auch mit einigem 
Mechte behaupten Täßt, daß fein Kefebud fo ſchlecht fei, daß ein guter 

14° 
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Lehrer es nicht uuzbar wachen könne, und feines to gut, daß ſchlechter 
Unterridit es nicht unfruchtbar erſcheinen laſſe. Der unerfabrene Lehrer 
legt am meiften Gewicht auf dieſes oder jeues beftimmte Hülfobuch, weil 

er fich gerne an Vertrautes anlehnt. Grfahruug macht zwar unabhängiger 

aber doch nicht gleichgültig in der Wabl. 
Wenn man die Vorreden zu nen erſchienenen Lebrbüchern lieſt, ſollte 

man meinen, ein Jedes helſe einem dringenden Bedürfniſſe ab, ein Jedes 

werde fortan unentbehrlich fein und das Lernen augenblicklich erleichtern 

umd fruchtbarer mochen. Die wunderlihfien Schulweiftergrillen treten in 
Form von Lehrbücern auf und ſuchen ſich geltend zu machen, und die 

entgegengefegteften Wege werden zur Erreihung deſſelben Zieles einge 
ſchlagen. Breilic bat die Erfahrung gelehrt, daß ſich aud auf weiten 
Umwegen eine tüchtige Bildung erreichen läßt und daß der fcheinbar 
geradefte Weg oft in die Irre führt. Das gegenfeitige Verurtheiten der 

Lehrmeifter fann daher febr unberechtigt fein. (gperimente in dieſen 
Face aber haben nur zu oft ſchon ganze Schulgeneratiogen mit ſchweren 

Plagen heimgefucht, und häufiger Wechfel des Lehrganges, dem der Schüler 
insbefondere beim Privarunterrichte ausgeſetzt ift, bringt, wie wir ale 

wiffen, feine unvermeidfichen Nachtbeile. 
Die Wabl der Lehrbücher, welche bei öffentlichen Anſtalten fo wenig 

dem einzelnen Lehrer überlaffen wird als die Anorduungen der Stunden 
zabl, Serien u. del, läßt uns mit einiger Sicherheit auf die in einem 
Lehrbezirke geltenden Grundfäge fchliegen und giebt uns einen Maßftab 
dafür, mas man im einen Lehreurſus bitteingebracht baben wil. Bir 
begegnen da dem häufigen Widerftreit zwilhen den Forderuugen der 
Biffenfbaft an Ad, die möglicft viel geben will, und den Forderungen 
der Pädagogik, die eine weile Beſchränkung vorſchreibt. 

Nachdem man eine Zeit lang allen wiſſenſchaſtlichen Stoff für Töchter 
ſchulen moͤglichſt verwäflerte oder verflüchtigte um der zarten Weiblichkeit 

willen, hat man, ſeit Einführung des Cramens für Lehrerinnen, den Unter 
ricpt mehr und mehr dem Gpmnaflalunterricpt genäbert und bei Der Ber 

mugung geweinſchaftlichet Lehrbücher nicht immer bedacht, daß der Töchter⸗ 
ſchule die Boransfegung der alten Sprachen und der firengeren Mathematik 

abgeht und daß Die Schulzeit der Mädchen höchſtens bis zum 18. Jahre 
dauert. 

AS Beweis für dieſe zu weit getrichene Ausgleichung des Unterſchie des 
zwiſchen dem Unterrichte der weiblichen und Dem der mäunligen Jugend 
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diene der Umſtand, daß ein einbeimifches Lehrbuch, welches auf dent Titels 

blatte die Beftimmung für Toͤchterſchulen trägt (Pfingſteus deutiche Sprach⸗ 

lehre) in den höheren Klafjen einzelner Gymnaflen gebraucht wird, und wie 
und ſcheint, mit volem Rechte, während bei deſſen Benupung jür Mädchen, 

zumal für mittelmäßig begabte, welche überall in den Schulen die Mehtzahl 

ausmachen, fehı Vieles ala überflüffig auszuſcheiden wäre. Wir finden in 

dem Buche die Aufzäblung von 28 derſchiedenen Versfüßen, die Begeiche 
mung aller Worte und Redefiguren mit lateinifdyen und griechiidyen Nomen, 

denen: freilich die Ueberfegung beigefügt iR, u. dgl m. Bir wagen unfere 
nicht egaminteten Leſerinnen zu fragen, ob ihnen die folgenden Ausdrüde: 

Gpizengis, Anapbora, Epiphora, Spmpiofe, Polyfyndeton, Onomatopdie, 
Paronomaſie, Synekdoche, ſehr geläufig find und ob fie, ohme ein fpöttie 
ſches Lächeln der Männerwelt zu fünchten, diefelben außerhalb der Schule 

über die Lippen bringen würden. Der Unterridt, wie er in der That 

ertheilt wird, benugt moͤglicherweiſe nut das Zwedmäßige aud dem Lehr⸗ 

buche, der Verfaſſer aber hielt jedenials das Gegebene nicht für Über 
flüffig- 

Bir Lönnten noch manches audere Lehrbuch anführen, welches bei 
einiger Kennmiß der alten Sprachen und der mathematiſchen Wiſſenſchaften 

feine Schwierigfeit bietet aber, für Zöchterichulen angewandt, mechaniſches 

Auswendiglernen und Einüben mehr fördert alt wahres Verſtaͤnduiß. 

Der große Bortheil, den die Knabenſchulen dadurch haben, dag dem 

Schüler mit dem alten Sprachen aud der Volfegeift, die Enftur, Ges 

ſchichte und Poefle der Alten überliefert wird, gebt für Mädchen meiſt 
verloren und wird bei dem Stadium der neneren Sprachen in feiner 
Beije eriegt. Wo nad. Dlleudorf, Ahn u. A. die Sprache in ganz ber 

dentungslofen Sägen eingeübt wird, gehen Jahre dahin, ohne daß von 

‚einem geiftigen Gewinn Dusch den Juhalt des Lehrbuchs die Rede fein 
könnte, Es ſcheint übrigens, daß man vom Alters her in der Wahl ber 
ſouders der ſrauzöſiſchen Bücher, Die man der deutfhen Jugend vorzulegen 
pflegte, nicht glücklich geweſen if. Diefenigen unferer Leer, welche noch 
mit Gampe vertraut waren, werden auch im der Schute den Ruma Poms 

pilins und fpäter den Zelemach überfegt haben und fi) vieleicht noch in 
der Erinnerung verwundem über viele der geſchilderten Scenen und über 

die Fülle der ‚gegebenen unendlich weitläufigen Raiſonnements. 
Eo if auffallend, daß biftorifche Stoffe nicht noch viel mehr, als es 

geicpieht,. zu Hütfebüchern für den Sprachunterricht bearbeitet werden, daß 
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man ſich überhaupt fo häufig Die gebotene Gelegenheit entgehen läßt mit 
den lebenden Soraden auch Tebendigen Inhalt zu überliefern. Hielt man 

fich früher zu fehr an die für die alten Sprachen als zwefmäßig geltende 
Lebrweiſe, welche die Präparation auf die Ueberfegung und grammatiſche 
Studien zur Hauptſache machte, fo ift man jeßt, beionders beim Private 
unterrichte, vielleicht zu febr Darauf bedacht vor Allem mit dem fogenaunsen 

Eonverfationsten vertrant zu machen, der freilich als harakteriftiiches Merk» 

mat das Hingleiten über Die Oberfläche der Dinge hat. R 
So wenig fi) im Leben das Fehren von dem Erzieben vollftändig 

trennen läßt, fo wenig ift das in der Bücherwelt der Ball; wir fönnen 

Daher bei der Wahl der Lehrbücher nicht forgfäftig genug diefen doppelten 
Einfluß in Erwägung ziehen. Iſt die Perſönlichteit des Lehrers eine ber 
vorragende, fo tritt freilich die Bedeutung bes Lehrbuchs in den Hinter 

grund; fie macht fih dagegen in enſchiedenſter Weiſe geltend, mo Uns 
erfahrenheit, Unfiderbeit oder mittelmäßige Befähigung ein Behertſchen des 
Stoffes verbindern, 

Benn der Einfluß der Schulbücher dennoch mehr oder weniger von 

der lebrenden Perfönlichfeit abbängt, fo ift die Wirkung der außerhalb der 
Schule gelefenen Bücher noch viel wichtiger, eine Wirkung, welche in der 

Kindheit beginnt und bis zum ſpäten Aiter fortdauert, fo daß wir im 

eigentlichen Sinne fagen fönnen, daß unfere Erziehung bie zu unferem 

Lebensende fortgefept wird. Wir müſſen uns geftehen, daß wir fein 
einziges Buch, das uns einigermaßen anzog, aus der Hand legen, obne 
daß e6 eine, wenn auch augenblictic nicht immer benßte Veränderung 
in unferer Stimmung oder Ginnesweile hervorgebracht hätte. Bücher 

wiſſenſchaſtlichen Inhalts bringen uns zunächſt einen guwachs an Kenute 
niffen, mit diefen aber aub eine Erweiterung der Erkenntnig, von 

welder unfere ganze Perfänlicjfeit beftimmt wird. Erzeugniſſe der Poefle, 
moralifirende, vor Alem religisie Schriften dagegen find beftimmt un» 

mittelbar anf das Geelenleben zu wirken, fie treten mit dem Anfpruc auf 

Beeinfluſſung des Gefühle und des Wiens an und beran und erreichen 
diefen Zweit nadı Maßgabe ihrer Bedeuting. 

Die Bekanntſchaft mit Lehrbücher wird. durch deu Lehrer vermittelt, 

der fich gemiffermogen zwiſchen den Schüler und das Bud, flellt, um fo 

viel von dem Inhalt mitzurheilen, ale er für zuttäglich Hält, oder die vor 
bandenen Rüden anszufüllen, unklare Stellen zu beleuchten, Irrthümliches 

gutehtzufiellen. Das bloß gelefene Buch dagegen wirft ungeftört und 
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unmittelbar, und diefe Wirfung ift es, die in vielen Fällen Teichthin über 

feben, ängftlich üherfhäpt oder woblmeinend geftärt wird. 
Die unerwadyene Jugend, die weihlide inobeſondere, bei welcher, 

trog geitweiliger Weberfadung mit Unterricht, eine lebhafte Lefeluft immer 

noch recht bäufig iſt, wird meift forgfäftig in der Befriedigung derſelben 

überwacht, und man bat vollkommen Recht Alles fern zu halten, was der 

Sittlichfeit Gelabr bringen oder aud nur den Geſchmack verderbeu fönnte. 

Zu große Aengſtlichteit in der Auswabl aber bringt die Jugend nicht 
nur um mance Lefefreude, fondern auch um manche ſchätzbare Lelefrucht. 

„Darf id) das Buch leſen?“ ift eine Frage, die unzähfige Mütter 
und Erzieherinnen ſchon in große Verlegenheit und Noth gebracht bat und 
doch in der That möglichft vermieden werden ſollte. Wie das große Pur 

blieum nach Nichts fo febr verlangt ala nach verbotenen Schriften, fo denft 
fib auch die Jugend, die verfagten Bücher müßten die anziebendften fein. 

Sieht mım das beranwadiende Mädchen die Angebörigen mit dieſen 
Buůͤchern lebhaft befcäftigt, wird das eben geleſene Werk geſpraͤchsweiſe 
intereffant, fpannend, ja, wie es oft geliebt, entzüdend genannt, fo wächſt 
das Verlangen danach bie aufs Aeußerſte. Sagt man, die Jugend vers 
fiebe es nob uicht, fo meint fie, der Verſuch könne wenigftens nichts 

jbbaden, fie merde die Lectüre nicht fortfegen, die ihr unverſtaͤndlich fei. 
Sebr bald wird es ihr Mar, daß es meiſt Poefien, vor Allem Romane 
find, Die man verfagt. Die Verfuhung fib einen Einblick in eines oder 

das andere der für gefährlich aebaltenen Bücher, die trogdem in den Zims 
mern umber fiegen, zu veridhaffen, wird zu groß und das junge Mädchen 
entdedt, daß «8 vorzugaweile Schilderungen von Liebesverbältniffen waren, 
die man für umverftändfich ausgab oder für ſchaͤdlich hielt. 

Nun iſt es aber völlig unmöglich Kinder, die nicht im Kloſter erzogen 
werden, fondern im Bamitiene ja Geſellſchaftskreiſe aufwachſen, vor allen 

Geſpraͤchen über dergleiben Verbäftnifje au hüten, fowie das Bemerken 
von Annäherung und wachſender Zuneigung zwiſchen Perfonen verfaiedenen 

Geſchlechta, endlich aud den Umgang mit Brautleuten zu verhindern, 
Dede erfabrene Erzieberin wird erlebt haben, daß junge Mädchen, die 

ängftlih nor jedem Romane gebütet wurden, mit defto geipannterer Aufr 
merkjamfeit auf jedes Geſpraͤch über mögliche Heiraten, über das fogenannte 
Hofmachen, über den Beifall, welchen dieſe oder jene junge Dame bei 

Männern gefunden oder nicht gefunden, horchten und fi mit ihren Ger 
fpielinnen, wenn auch verftoplen, darüber unterhielten. Ja, eine Mutter 
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oder Erzieherin, die das Vertrauen ihrer Zöglinge beftgt, wird wunderlide 

Gröffunngen über dergleichen Dinge empfangen und die Unmögfichfeit der 
Eonfequenz in dieſer Beziehung erfennen, Hält man aber idealifirente 
Schilderungen von Liebesverhältniffen für abſolut ſchädlich, fo hat 

man defto mehr den Einfluß der atäglichen Wirklichkteit zu fürchten, 
und es ift mur zw oft erlebt worden, daß junge Mädchen, denen jeder 

Roman verſagt wurde, defto geneigter waren in aler Stile Romane zu 
ſpielen. 

Weit entfernt indeſſen das Romanleſen beſonders zu empfehlen, hatten 

wir e6 als ausſchließlichen Bücherumgang ſogar für verderblich, aber nicht 

bloß für die Jugend, ſondern für jedes Lebensalter. Das Phantafieleden 
wird durch daffelbe auf Koſten -der leiblichen umd geiftigen Geſundheit gee 
naͤhrt, die Geiftesbildung verflacht, der Geſchmack verweichlicht oder ven 
bildet und Das thätige Leben verfümmert. Das ficherfte Mittel die Zugend 
vor demfelben zu [bügen ift die Vorliebe der ganzen Familie für ambere 

Bücher, Kommen Romane felten ins Haus, fo bringen fie auch ſelten 
Gefahr. Die beften unter denfelben aber, Schilderungen aus dem mitte 
lichen Leben, welche die Eharaktereutwidelung einer edien Natur unter 

wechſelnden Schickſalen darftellen, fönnen bildend und veredeind auch auf 

ganz junge Gemüther wirken und, je mebr fie Das Gepräge der Wahrheit 
und Natürlichkeit tragen, defto mehr auch die Macht des Beifpiels ausüben, 
Warnungen durch Darftellung der übeln Folgen des Böfen baben befamntiih 

viel weniger Wirfung auf junge Leſer als die anſchauliche Schilderung einer 
edlen Perfönlichfeit. Mögen deren Gigenichaften mun auch, Durch die 

Poefic gefteigert, über das Mah des Gemöhnlihen hinausgehen, die 
Zugend kann fid ihre Ideale nicht boc genug ſtellen, iharifinnige Men 
ſchenkenntniß ift ibre Sache nicht und foll es aud nicht fein. 

Wenn jugendliche Schriftfteler ipre Helden und Heldinnen mit edlen 

Eigenſchaften und ihre Boͤſewichtet mit Laftern überladen, fo bringt das 

dem jungen Lefer feinen Schaden. Nur die Frivolität im Roman wie in 
andern poetiſchen Grzengniffen ift abſolut ſchädlich, die Darftellung von 
Sittenverderbniß im biendenden Glanze des Reichthums, hoben Standes 
oder hoher Bildung und Künftlerfhaft. Das verachtete Lafter lockt niemals 

zur Nachahmung, aber das lachende, jubelnde, glänzende und bemunderte, 

das geiftreihe vor Allem wird wahrhaft gefährlich. Da mag das Bud in 

feiner Art ein Meifterftüd fein, cs bleibt für den unreifen Menſchen wers 

derblich, jei er Mädchen oder Züngling. 



Gedaufen über Literatur und Leetüre, 205 

Bir müflen ohnebin, trog fhheinbaren Widerſpruchs, zugeſtehen, dak 
es unter den Schriſten poeliſchen Inhalts nicht immer die anerfannteften 

Meifterwerke unferer Literatur find, melde die größte erziebende Kraft 

ausüben. Poetiſche Schöpfungen von untergeordnetem fünftlerifchen Werthe, 
aber getragen von jugendlicher Begeifterung, weden in der noch nidt zu 

zerſetzender Kritik herangezogener Jugend auch ähnliche Begeifterung, ete 

wärmen fle für das Streben nad) hohen und edien Bielen und lenken Re 

ab von den faden Zerfiteuungen des gemeinen Lebens. 

Bas unferem Schiller die erfte Liebe der Jugend gewinnt, das find 

nicht die Eigenſchaften, die der reife Beurtheiler am höchſten an ihm ſchätzt, 
fondern es ift eben jene Fälle von idealen Geſtalten, beven Mangel un 

Lebenswahrheit der fitenge Krititer häufig zu tabeln gefunden bat. Die 
beſcheidene Stelluug, welche Th. Körner in der Literaturgeſchichte einnimmt, 

dringt ihm nicht um die hohe Gunft und die freue Anbaͤnglichleu dex 

jugendlichen Lefeweit, welde in ihm gewiffermaßen einen jüngeren Bruder 

Schillers zu lieben glaubt, 
Gin Beifpiel der entgegengefepten Wirkung finden wir in den Werfen 

Heine's, deſſen hervorragende poetiiche Begabung au von feinen Gegnern 

nicht geleugnet werden fann. Der offne Krieg, melden er aller jugend - 
lichen Begeifterung erflärt, allen den idealen Gütern des Lebens, dereu 
bis zur Meberfchägung gehende Wärdigung zum @edeipen des heranreiſenden 

Menſchen fo unentbehrlich ift, diefer unbarmberzige Krieg, mit den Waffen 
des glänzendften Wißes geführt, wirft mit zerftörender Macht noch heute 
fort und fort, insbeſondere in der Jünglingowelt. Das lachende, ſchim⸗ 
mernde, geiftreiche Zafter übt feinen mächtigen Reiz in der Rolle des unge» 
bundenen Genies und verfpottet allen flutlich ernften Widerſtand ale 

pedantiſche, moraliſtrende Philifterei, Das erwärmende Feuer, das der 
Geiſtesſunle zünden ſollte, ift zur frefienden Zlamme geworden, die zuerfi 
den eigenen Herd zerftörte und darauf ganze Generationen innerlich ner« 

nichtete. 
Noch viele andere Erzeugniſſe unferer Literatur dienen zur Beſtätigung 

deo Sapes, dab der äſthetiſche Werth eines Buches nicht unbedingt zus 

fammenfädt mit defen fegensreiher Wirkung anf die Eharaterbildung der 
Leſer. Wird doch auch Niemand behaupten, daß der Durch Geiftesgaben 
und deren wiſſenſchaftliche und künſtleriſche Ausbildung ausgezeichnetſte 

Menſch um dieſer Eigenſchaſten willen fhon der wunſchenswertheſta Umgang 
für die. Jugend ſei. ‘Gilt es mun mit Recht für unbilig die höchften 
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Forderungen jeder, auch der verfchiedenften Art an den Grzieber zu ſtellen, 
fo folten wir and von Schriften, die auf die Jugend gänftig zu mirfen 
beſtimmt And, nicht verlangen, daß fle zugleich der wiſſenſchaftlichen und 
fünftterifeben Kritif vollfommen genügen. Gönne man dod überhaupt der 
Zugend längere Zeit ſich der Wirkung der Poefle binzugehen, fich fort 
reißen und eutzücken zu laſſen, ohne gleich iragen zu müflen, ob fie den 

Dichter auch ſicher bewundern dürfe, Muß denn glei bei der erfien 

Bekauntſchaft mit unfern poetiſchen Schätzen, in der Schule ſchon, genen 
gerfegt, beurtheilt, verglichen werden? Jft «6 rathſam jedes Gedicht, jedes 
Drama fo fange durchzuſprechen, zu erflären, bis der poetiſche Gefammte 

tindruck vollfommen zerftört, die kaum aufglimmende Begeifterung gänzlich 

ansgelöfcht ift? . 
Bir haben Schulausgaben der deutſchen Claſſiker mit Anmerkungen, 

die, wenn fie von der Jugend nicht meift überfehen oder überfhlagen uud 
von den Lehrern wirklich benugt würden, ganz ‚dazu angerhau wären alen 

unbefangenen Gemiß der Dichtung zu hindern. Das Grflärungsedärfuiß 
iſt bei einzelnen, 3. B. in der von Göſchen veranftalteten vielgebrauchten 
Ausgabe, fo weit gegangen ein halb blödfinniges Schülerpublicum voraus⸗ 

äufegen, das doch, meinen wir, die- Glafflfer überhaupt nit leſen folte. 
Bir führen als Beweis dafür folgende Anmerkungen an. 

Es Heißt in den Noten zu Minna von Barnhelm, einem Stüde, das 

fo nüchtern verſtaͤndlich als nur irgend eines iſt: „Oroßen Dank — eine 
in Höflicjfeitöftyie des vorigen Jahrhunderts beliebte Danfiagung“. — „Ihr 

alter Wachmeiſter — Ibt geweſener“. — „Sein bißchen Armuth — fein 
geringes Hab und Gut“. — „Jemand nach dem Maule reden — reden 
wie er e8 verfiebt“. — „Oelonomie — bier jo viel als Sparfamfeit”. — 

Noch wunderlicher erſcheinen die Anwerfungen: zur Jpbigenia, gleich im 
erften Monolog , wo es beißt: „Wie in der Göttin ftilles Heiligrhum — 

Wie, ebenſo wie“. — „Das nächte Glück — die am naͤchſten liegende 

Lebeusfreude“. — „Und gegen meine Seufzer — gegen, ald Erwiderung“; 

— „Ibm ſchwaͤrmen abwärts Immer die Gedanken — abwärts; feitnärts“, 
Doc genug der Proben! Iſt es nicht als: folte; der Refer, mo er irgend 
in Gefahr ;geriethe warm zu werden md voll Theilnabme. für die Handlung 

vorwärts zu eilen, au Schopfe ergriffen und gurüdgebaften werden, 

Es if an diefer Schulausgabe der Claſſiler ein: großes Verdienſt, auzu - 
exfennen „das. iſt der’ geringe; Preis; doc bleibt zu bedauern ‚daß nicht 
durch Beglaffung der Aumerkungen: die Drudfoften noch verringert, wurden: 
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Soll einmal heim Leſen Alles gleich zergliedert werden, fo diefte auch der 
mittelmäßigfte Lehrer wobl bieten können, was diefe Noten geben, der 
ganz unerfahrene aber vielleicht die gegebene Vorſchriſt befolgen und feive 
armen Schüler um ihr befles Theil an den Meifterwerken unferer-Riteratur 

ringen. 
Benn die Jugend fähig ift, fih für das Schöne und Große in dei 

Werken unferer Dichter zu begeiftern, fo iſt für fle [hen die Hauptſache ger 

wonuen; die Kritif kommt mit den Jahren und mit der iortfchreittenden 
Bildung von lelbſt, und der reifere Menſch erft iragt.mit Recht nach dem 
Wie und Worum in alen Dingen. 

Die fogenannten Literaturſtunden, wo fle Anderes find als Erläuter 

rung der wichtigften äſthetiſchen Begriffe, Erklärung der verſchiedenen 
Dichtungsarten und Ginführung in die Bekanniſchaſt mit den beften 
poetiſchen Werfen, bringen die fertigen Urtheile der Rehrbücer oder Achrer 
in Die Köpfe der Schüler, insbeiondere der Schülerinnen, die Dielen Unters 

richt vorzugsweife und früher empfangen als die männfihe Jugend. 
Für den Lehrer ift Die mögfichft velfländige Kenntnig der poetiſchen 

Literatur und deren richtige Würdigung, wie das Vertrautfein mit ihrer 
Entftehungsgefbicte gewiß unentbehrlich, wit aber für den Schüler, an 
dem die Dichtungen zunächft ihre unmittelbar erziebende Kraft üben jollen, 
Die Wirlſamkeit des lebenden Erziebers würde gemiß nicht Dadurd) unter» 
ftüßt, daß man etwa bei feiner Einführung ins Amt den Zöglingen feine 
Lebens» ud Bildungsgefcichte vortrüge, fie mit feinen guten und übeln 
Eigenſchaften genau befannt machte und eine Beurteilung feiner Geiſtes- 
gaben und feines Gharafters daran knüpfte. Die Perfonen, melde den 

Lehrer mäblen, haben das allerdings ju wiſſen, nicht aber die Schüler, 
welche trogdem nad) den Echuljahren meift eine ziemlich richtige Anſchauung 
von feiner Perſönlichkeit haben und feine Wirkſamkeit recht gut zu beurtheilen 

wiffen. Genau ſo ift es mit der Stellung des jugendlichen Leſers zu feinen 
Büchern, Die erziehende Kraft derjelben wird geichmwächt durch beftändiges 
Dazwiſchentreten bed Lehrers, durch fortwährende Grläuterungen, durch Lob 
oder Zadel, die das Leſen nnabläffig begleiten. 

Die Hauptaufgabe beſteht darin, den jungen Lefer in gute Bücjere 

geſellſchaft einzuführen. Hat er Geſchmack an derſelben gefunden, fo kann 
man ihn getröft den Umgang in feiner Weiſe nutzen laflen: Dir: Ger 
Start verändert‘ Mb min jedem Jahre und läntert ſich in dem Maße, 
als dem Geifte gefunde Rahrung zugeführt‘ wird, ' Bon bedeutenden 
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Einfluffe wird fich auch in diefer Beziehung die in der Familie herrſchende 
Richtung erweiſen, die fih in Gehrräben und Urtbeilen den jüngeren 

Gliedern mittheilt. Wo das ganze Haus viel Gutes lief, da werden auf | 
die unerwachſenen Familienglieder unwillkürlich einen höheren Mafia 
gewinnen und vorzugsweiſe nach den Büchern verlangen, welche fie mit lekb ⸗ 
haftem Jutereſſe beſprechen hören. 

Bo von eigentlicher Ueberwachung des Leſens die Rede iſt, hantelt 
es ſich indeſſen meiſt doch nur um die jungen Mädchen. Hier aber iſt die 

Quelle fortwährender Sorge, weil ſich in das Verbieten feine Eonfequen 
bringen läßt, wenn man zugleich den Forderungen an moderne Bildurz 
gerecht werden will, 

Wie ſchon oben gefagt, find es vorzugsweiſe die Schilderungen ver 
Liebeöverhältniffen, die man fern zu halten fuct. Nun giebt es aber kr 

fanntli nur äußerft wenige größere Dichtungen, in melden ein foldet 
Verbäftniß fehlt oder doch bloß von Perne angedeutet if. Die 

Schule verlangt die Kenntniß der bebeutendften Dichtungen für den Unten 

richt in der Literaturgeſchichte; fie fragt vor Alem, melde Stellung det 

Drama oder Epos, u. f. w. als Kunftwerf einnimmt: und die häuefide 
Erziehung glaubt gerade viele der ſchönſten nicht leſen laſſen zu dürfen. 
So ift es gefommen, daß gerade Diejenigen Dramen der Jugend am 
frübeften gegeben werben, welche den reifften Leſer vorausſetzen. Kaun 

erlaubt man Wilhelm Tel oder die Jungfrau von Orleans früher zu leſen 
als Nathan, Iphigenia, Taffo, Stüde in welden zwar feine erffärten 
Liebespanre vorfommen, die aber dafür Bei ihrem Mangel an Handlung, 
ein Verftändniß für Seelenzuſtände voransfegen,, welches der Jugend zu 

fehlen pflegt. Im Natban ficht außerdem der Kern des Stückes, die 
veligidfe Anſchauung, die Berföhnung der verſchiedenen Meligionsbekenntnifie 

durch das gleiche Sittengefeß und eine beinahe bis zur Zurüdfegung des 
Chriſtenthums gebende Unparteilichfeit des Dichters, in geradem Begenfage 

“zu der im Religiondunterrihte beute gegebenen Richtung. 

Das Geſagte foll hier nur beweifen, daß eim confequentes Wermeides 

aller für ſchaͤdlich gehaltenen Giemente unfexer Siterasur unmöglich ift, 

daß ein volkommenes Verfländuiß vom der Jugend micht zu erwarten 

iR, daß alfo, weil man nicht Alles werbieten lau, vielleicht rathſam wäre 

Mehr zu erlauben, Es ließe fi dabei immer noch durch Vorleſen mancht 
Klippe vermeiden, die gax zu ſehr gefuͤrchtet wird. 
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Die Kefeverbote gehen indeflen weniger aus ber Furdht vor flttens 

gefäbrlihem Inhalte der verfagten Bilder hervor als aus dem Wunſche, 
die Jugend möglisft fange vor der Befauntiaft mit gewiffen Natürlich» 
Seiten und den daraus hervorgebenden Verbäftnifien zu ſchützen. Wie weit das 

überhaupt möglich ift, wollen wir bier unerörtert laſſen; jedenfalls wird 
der Zwed fat immer verfehlt, wie erfahrene Mütter und Erzieherinnen 
beftätigen werden, wenn fie fi nicht felbft täufhen. Auch hängt die 

Reinheit der Gefinnung zum Glück nicht mit der relativen Unwiſſenheit in 
dergleihen Dingen zufammen. Es bat noch feine Erziehungsfunft die 
richtige Mitte in Diefer ſchwierigen Frage finden und für Andere fefiftelen 
Pönnen; darum bleibt e& ein für alle Mal dem Tact der leitenden Pers 

föntichfeiten überlaffen, wie weit fie die Sache dem Zufall anheimgeben 

wollen. 
In Dichtungewerken, denen es gelingt die Jugend zu begeiftern, hat 

man einzelne Auedrüde und Beziehungen gewiß nicht ängſtlich zu fürchten. 
Sie werden überfehen und überhört, weil die Handlung alle Aufmerkſam⸗ 

feit auf fich zieht. Je weniger man fih bei einzelnen Anftößigkeiten, die 

als zufäliges Beimerk in viele Dichtungen hineingefommen find, aufhält, 
deſto weniger ſchädlich werden fie. Schlimm And nur Schilderungen, 
welde den Sinn des Leſers abfihtlih auf Dinge Ienfen, welche man der 
Zugend moͤglichſt fern halten möchte, fowie Witzeleien und Scherze, die 
um Berweiten bei dergleichen Vorftelungen auffordern. Die in folden 
Fäden häufig angewandten Aushülfswittel, das Auöftteihen einzelner 
Worte und Zeilen, das Ueberkleben, das merkliche Ueberſchlagen beim Vor⸗ 

tefen, pflegen das Gegentheil der beabfichtigten Wirkung herbeizuführen 
und zu weiterem Forſchen anzuregen. Gin confequentes Verfahren ift, wie 
ſchon gefagt, ohuebin nicht möglich, am wenigften in unferen Tagen, da 
man, im Gegenfape zu jenem Alles verhüllenden Zartgefühle in Bezug auf 
weltliche Bücher, in der Bebandfung biblifcher Terre zu einer Nadtheit der 
Darftellungsweife zurüdgefebrt ift, welche ſelbſt das nicht verzärtelte Ohr 
verlegen fann. Die ganze Bibel in den Händen der Jugend madt ja 
fbon jede Vorficht der erwähnten Art überfläfflg; ja, wir fönnten Ans 
dachtsbucher und Predigtfammfungen nennen, welche beim Borlefen Im 
Bomitienfreife auch Älteren Perſonen, die fonft weit entfernt von aller 
Prüderie find, ein peinliches Zufammenzuden verurfaden. In ihrer Hine 

gebung an eine theologiſche Anficht, melde alles Zartgefübl in dieler Bes 

ziehung weltliche Weichlichkeit und rationaliſtiſche Verbildung nennt, über 
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winder auch mande Ängftlihe Mutter ihr Bebenfen und bebt fomit die 

Birfung aler ſonſt geübten Vorſicht voAftäudig auf, 

Das viele Beſprechen defien, was die Töchter leſen dürfen, was nidt, 

in ihrer Gegenwart, iR hen bedenflid, Wenn fie unter vielen guten 
Büchern mit einiger Freibeit wählen fönnen und in den Händen ihrer An 

gehörigen die ihnen verfanten jelten fehen, wird aud ihr Verlangen ned 
verbotener Waare gar nicht wach werden. Die Erfahrung hat oft gezeigt, 
daß, wenn auf die Frage eines Mädchens, ob es dieſes oder jenes Bus 
ieſen dürfe, ein unbefangenes Ja erfolgte oder die Antwort: „Werfuds, 
ih glaube, es wird Dir wohl noch nicht gefallen“, das Verlangen fvfer: 
geſtillt und nicht weiter davon die Rede war. 

Bir möchten demnach, um des Erfolges willen, die Jugend zwar nicht 

von einfichtövoller Leitung ihrer Rejefreuden, wohl aber von zu ängfkficer 
Eiuſchraͤnkung derfelben befreien, damit ſie immer empfängliger werde fir 
die Füde des Bildungsfoffes, der ihr aus der Bücerwelt zuftrömt. Mod 
größeren Werth aber legen wir begreifliher Weile auf den Einfluß der 
Leſens in reiferen Jahren, wo zu der Empfänglidfeit das Urtheif treten 

fol, um fih an dem gegebenen Stoffe jelbftändig auszubilden. 
Es wird in unferer Zeit freilich „entſehlich viel“ gelefen. Die Lerr 

dereine wachſen wie Pilze aus der Erde; das ſogenannte „Sufanmentejen® 
iſt in den Städten zur wahren Manie geworden und das allgemeine aw 
erfennenswerthe Streben nad) Bildung Täßt nicht nur zu den chafftichen 

Dieptungswerfen aller Nationen, fondern and) zu eruften wiſſeuſchaftlichen 
Werfen greifen. Ju Bamilienfreifen, auj dem Lande wie in der Gtatt, 
und namentlid wo man jonft gefbäftlos lebt, ind mehrere Stunden am Tage 
dem Borkefen gemidmet, und das Alles if gut und erfreulih. Die Brage 

iR nur: 0b das gemieinfgpaftlicpe Leſen immer fo viel Frucht bringt, als die 
darauf verwandte Zeit zu verfprechen ſcheint. 

Bo der Vorlefende, insbeiondere bei Dichtiingen, ſchon durch feinen 

Vortrag die Wirkung der Worte zu erhöhen weiß, ift der Gewinn leicht 
erfeunbar; das Vorlefen als Kunftleiftung aber ift felten, und wir finden 
es meift nur als verfländliche Ueberlieferung des Wortfliines. Auch als 

ſolche hat es unbeftrittenen Werth, we entweder das Selbſtleſen aus irgend 
einem Grunde fhwierig iſt oder daß einzelne Buch Vielen zugleich zu 
gänglid) gemalt werden fol, oder endlich, wo der Vorlefende in Äberfegener 
Kenntniß dee Gegenftandes oder durch hervorragende allgenieine Bildung 
im Stande ift den Zuhörern das Gelefene duch mündliche Bemerkungen 
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und Zufäge noch ſruchtbarer zu machen. Gin bloßes Vorleſen ganz ohne 
Beſprechung des Gegeufiundes kann in feiner Wirfung feinen Vorzug 
vor dew Selbſtleſen Haben ; ebenfo wenig ein Beſprechen durch Perfonen, 
Die von einander nichts fernen können oder mögen. 

Am erfteulichſten wirft das Borlefen, wo das Buch dur unbefangene 

Bragen oder Einwendungen der Zubörer, die nichts zur Schau tragen, 

fondern ſich wirflid belebren laſſen wollen, und durch Antworten der mit 

dem Stoffe Vertrauteren lebendig ‚gemacht wird, Binden fid in einem 

Kreife Mehrere, die durch Bildung berworragen, defto beſſer für die 

Uebrigen. Sie werden ſich gegenfeitig ergängen und ſelbſt in dem Bulle, 
Daß fle einander widerfpregpen, den übrigen Perfonen der Geſellſchaft das 
Verftäudnig wäher bringen. Die Wahrbeit gewinnt immer, wo berfdiedene 

Meinungen einander entgegentreten. Durd) die von allen Seiten vorge 
bracpten Gründe werden die Zuhörer mehr und wehr angeregt, gemöbne 
lich auch veraulaßt fi über den Gegenftand zu Haufe noch zu unterrichten, 

und das gemeinfchaftliche Lefen trägt auf diefe Weiſe reichlihe Früchte. 
Das ſtumme Leſen aber, der Unrgang des Einſamen mit feinem Bude, 

ift es vor Allem, was ſich ald die beftäudig fortgefepte Ergiebung, nad 
Unfänden freilich auch Verziehuug des Meufden erweiſt — als die lange 
fam aber ſicher wirkende Kraft, die den vollftändigen Stillſtand auf einer 
Stufe geiftigen Lebens nicht zuläßt, wenn ein folder überhaupt möglich 

fein folte; denn was wir etwa fo nenmen wollien, iſt [hen Rüdioritt, 
weil das Kebensalter vorauseilt und erhöhte Forderungen aufftelt, Jugende 
liche Urtheilsweiſe wird zu ihrer Zeit mit Nachſicht angeſehen; in ſpäteren 
Jahren beibepalten, begegnet fle größerer trenge. 

Sol nun das eigne Leſen wahrpaft Fruchtbringend werden, jo darf e6 
nicht als bloße Unserbaitung betrachtet oder gar zum eitvertreiß erniedrigt 
werden. Ueber die Wahl der Buͤcher gebt die Verſchiedenheit der Anfichten 

watärliher. Weile ins Unendliche und folgt dem wehr oder weniger 
derechtigien perföwlichen Bedürfniſſe. Bür die weiblide Lefewelt babe ic 

an anderem Orte”), einige Jeitende Grundfäge aufguftellen verludt; bier 
bleibt mir mir. Giniges, zu fagen Über Die Art und Weife zu leſen. 

Ob langſam oder ſchueli, ob unterbroden, ob fortlaufend geleſen 
werden fol, if eine;müßige Frage; ibre Beantwortung hängt gang von 
der betreffenden Perfönlichfeit ab. Mancher bedächtige Leſer wird weniger von 

2 „Reine Schriften für bas Haus“. 
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dem Gelefenen ale Gigenthum behalten als andere, die das Buch zu 

durchfliegen feinen, und eben fo oft wird der umgefehrte Fall eintreten. 

Sol das Lefen aber zum Lernen werden, fo find die Hülfsmittel nicht zu 

verfhmähen, die dem Gedächtniffe wie der Auffaffung nachhelfen können. 
Es werden die verfciedenartigften in Ausübung gebracht. 

Die Gewohnheit mit dem Bleiftift in der Hand zu lefen, durch An- 

reihen einzelne Gedanken hervorzuheben, kommt mehr einer fpäteren 
Biederholung oder einem andern Lefer zu Gute, als daß fle augenblick- 
fihen Vortheil bringe. Es wird die Aufmerffamfeit dabei meift nur auf 
Verelnzeltes gelenkt. Am entſchiedenſten möchten wir das Aufzeichnen der 
feitenden Brundgedanfen des Buches empfehlen, die Verkürzung des Ins 
balts zu einer zwar zufammenhängenden aber in möglihft knapper Form 
gegebenen Darftelhung des Gedanfengeräftes, welches au einenı größeren 
Werte ausgebaut murde. Um diefe Arbeit gelingen zum laffen iſt freitich 
ein vollkommenes Berftändniß des Werkes ſchon notbwendig. Diefes Vers 

Rändnig wird aber auch ſchon wuglaubtid gefördert durch das blohe Ber 
fireben jene Orundgedanten herauszufinden. Ginmaliges Durchleſen fan 
dazu unmöglid) genügen, da Vieles im Anfange des Buches nur angedentet 

wird, was erft fpäter ausgeführt mehr berantritt, Anderes gegen das' Ende 

unverftändlich erfheint, wenn dem Kefer nicht die ganze Anlage im Ger 

dachtnih geblieben if. Bei Werfen, welche Die Arbeit zu lohnen geeignet 
find, wird man den größten Gewinn haben, wenn man fie unmittelbar nach 

dem erfien Durchleſen noch einmal mit der Feder in der Hand, wenn auch 
nicht Zeile für Zeile durchgeht. Für die Gegenwart wird die Wirkung 
des Gelefenen dadurch vertieft und befeftigt und für die Zufunft dem Ger 
daͤchmiſſe ein Baden gegeben, an welchem es mit Leichtigkeit die einzelnen 
Gedanken und Zhatfahen nieder aufreipen fann. Viele Schriſtſteller 
erleichtern dieſe Arbeit ohnehin, indem fe ſelbſt im Laufe ibrer Dars 
ſtellungen ſolche Ueberſichten geben, die man nad Bedürfnig noch enger 
zuſammenfaſſen fan. 

Man hört von anderer Selte das Verfahren dringend empfehlen, über 
jedes bedeutendere Buch, das man gelefen, ein Urtheil aufzuſchreiben. Abs 

gefehen davon, daß ein ſolches Urtheil möglicher Weife fehr unreif, unge 

recht, unmotivirt fein fann, bringt es dem Leſer für fpätere Zeit wenig 
Gewinn, weil e& nur fefiftellt, mie demfelben das Buch in einer gewiſſen 
Lebenszeit erſchien. Wenn wir über daffelbe Bub ale fünf Jahre eine 
Rrüit zu fepreiben hätten, würden diefe Auffäpe unter einander Deflo weniger 
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Aehnlichkeit haben, je lebhafter unfer geiſtiger Fortſchritt unterdeffen ger 

wefen wäre, Will man folde niedergefhriehene Urteile aufbewahren, um 
einmal über die eigene frühere Anfchauung zu lächeln, fo wird man den 
Zweck oft erreichen; eine Förderung der eigenen Bildung kann man ſich 

faum davon verſprechen. Soll durchaus immer und ſchon in der Jugend 
feitiftet werden, jo ift noch das Vergleichen des eigenen Urtheils mit dem 
anderer Perfonen am meiften zu empfehlen; lieber aber fördere man das 
frühe Aburtheilen überhaupt nicht, fondern faffe allen Refern und insbe⸗ 
fondere der Jugend freien Epielraum für Wobfgefalen und Bewunderung, 
mag diefe auch häufig bis zur Ueberfhägnng gehen. Von der jugendlichen 
Leſewelt müßte man zu allen Zeiten fagen fönnen: 

Cie ebret nod den Schwung, erfreut Ab nod am Schein! 
Ber fertig ift, dem ift Nichts recht zu machen, 

Ein Werdender wird immer dankbar fein. 

AUS Werdende aber follten wir uns Alle bis an unſer Qebensende betrachten 
und uns micht gegen die Behauptung auflebnen, daß wir fortwährend er, 
zogen werden. Geſchieht es nicht mehr durch hefonders dazu beftelte Per- 
fonen oder Anftalten, je doch unmerflich durch unfere Verhäftniffe, unfere 
Umgebung, durch Vorgefepte und Umtergebene, durch Freund und Feind, 
am meiften aber durch die Schriften, die wir ieſen. 

Benu von dem Ginfluffe die Rede ift, melden die Buͤcherwelt auf 
ung übt, dürfen wir der in fterem Wachlen begriffenen Wirkfamfeit der 
Tageöliteratur nicht vergeſſen. Bei aller Berechtigung, welche derfelben 
zugeftanden werden muß, hat man in unferer Zeit doc) beinahe ihr ger 
fährlipes Uebergewicht zu fürchten. Giebt e6 doch ſchon nicht wenige 
Refer, welche ihre ganze Geiſtesnahrung ausſchließlich aus diefer Quele 
ſchöpfen und ganz allmählich dahin gefommen find, mit einem gemiffen 
Grauen auf ein eingebundenes dickes Buch zu fehen. Solche Lefer find 
den Mächten der Gegenwart wehrlos preiegegeben, und um fo mehr von 
denfelben beherrſcht, als ihnen Die Grumdfage einer gediegenen Bildung 
abzugeben pflegt. Niemand aber fann ſich dem Einfluffe der Tagesliteratur 
heute vollſtändig entziehen; und wollte man, wie Wilhelm von Humboldt 
in jeinen legten Lebensjabren, feine Zeitung mehr fejen, fo kann man doch 
die Obren nicht verſchliehen gegen die afljeitige Beſprechung der Zeitungs“ 
nachrichten und Zeitungsraifonnements. 

Baltifge Monatsfärift, 8. Jahtg, Bd. XVI, Heft 3. 15 
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Die einzelnen Zeitfchriften vertreten befanntlih in der politiichen 
Welt, wie auf allen anderen Gebieten menſchlichet Geiftesthätigfeit, beſtimmte 
Meinungsribtungen, Wir find gewohnt das die Farbe einer Zeitſchrift 
zu nennen, Diefe Farbe nun färbt ganz allmäblich auch die Lefer, ohne 
daß fie ſich dieſer Wirkung immer recht bemußt würden. An größeren 
Drten, wo viele verſchiedene Meinungsrictungen durch viele gleich zur 
gänglice Zeitihriften vertreten werden, föunen wir allerdings anuchmen, 
daß Die meiften Abonnenten ſich dasjenige Blatt wählen werden, mit 
welchem fie in deu Haupiſachen übereinzuftimmen glauben, obgleih es 
gewiß zweddienliher wäre fi gerade mit der Auſicht des Gegners öfter 

befannt zu machen, als es gewöͤbnlich geſchieht. Wo aber die Ausmabl 
geringer iſt und ein einzelnes Blatt Durch feine geiftige Bedeutung einen 
größeren Leſerkreis um fid ſammelt, wird ſich dieſer Ginfluß in immer 
wacfenden Maße erfennen loſſen. Zuletzt ſcwört der Leſer auf feine 
Zeitung, und betrachtet fie als ein Orakel, dem nicht widerſprochen werden 

darf. Daher der oft fo leidenſchaftlich geführte Gtreit nicht bloß der Rer 
daetionen, fondern auch der Leſer der verſchiedenen Zeitfchriften. 

Da von dem Einfluſſe auf die Weberzeugungen der Menſchen die 
Wirkung anf ihren Charakter nicht zu trennen iſt, da die Willensrichtung 
derfelben fo unmittelbar von dem Grade ihrer Einfiht abbängt, müſſen 

die von den leitenden Zeitſchriſten gegebenen Ideen ſchließlich auch das 
Thbun und Laffen der Lefer beftimmen helfen. In diefem Sinne fönnen beute 

unfere Zeitungen mehr noch als uufere Bücher Grzieber des großen Pur 
blicums genannt werden, und unfer Gefühl der Achtung für die einzelnen 
Redactionen wächſt in dem Maße, als fie ſich dieſer Würde und dieſer 

Berautwortlichkeit bewußt find. Mit welder gewaltigen Uebermacht tritt 

auch bier die Echriit meben das lebendige Wort! War aub die bervor⸗ 

tagendfien Männer unferer Zeit bei den wichtigften Veranfaffungen and 
ſprechen mögen, es erhält die rechte Bedeutung für Die Welt, die rechte 

Wirkung auf die öffentliche Meinung erſt durch die fhriftliche Verbreitung, 
durch die Art und Weile, wie e8 von den Organen der Prefie aufgefaht 
und den weiteren und weiteften reifen überliefert wird. Eine umfofiende 

Geſchichte der Journaliſtit und ihres Einfluſſes müßte von dem aufere 
ordentlichſten Intereſſe für die Gegenwart jein. Iſt doch im neunzehnten 
Zabrbundert das politiide Leben civilifirter Nationen nirgend mebr zu 
trennen von dem literariſchen und Beides, vereinzelt betrachtet, gar nicht 
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mebr verſtaͤudlich. Daher das Bedürinig der meiften bedeutenden, Staater 
manner unferer Zeit, ihre Grundfäge und deren Aueübung in ihrer amt 
lichen BWirkjamfeit zur Sicherung ibrer Stellung in der Gedichte der 
Nachwelt zu überlielern; daher Die Aufhebung der trennenden Gchranfen, 
welde in früheren Zabrbunderten den Gelehrten ſo fern hielten von aller 

politiſchen Thätigfeit; daher jelbft das Beitreben der Dichtung die politiſche 

Seite des Meuſchenlebens mit in ibr Reich zu zieben. Sailer, Könige, 
Prinzen und Prinzeffinnen ringen nad literariſchen Kronen und Gelebrie 
tenfen Staaten mit ſtarker Hand. Der Geſchichtoſchreiber begnügt ſich 
nicht mehr mit dem dorſchen und dem Auigeihnen; mehr als Einer war 
ſchon berufen Geſchichte machen zu helfen. Ja, felbf der Dichter gilt 
nicht mehr für einen bloßen Träumer in der wirklichen Welt, fondern er 

nimmt feine Stelle ein neben den Vertretern feines Volkes und hilft mit 

arbeiten an dem, was er verherrlichen ſoll. 

Die Vereinzelung irgend einer menſchlichen Thätigkeit wird immer 
unmöglicher. Trog der wachſenden Geltung des Judividuume ift defien 
Einreihung in größere Gemeinfhaften mehr als jemals zur unerläßlichen 
Bedingung des eignen, wie des ffentlichen Wohles geworden. Und wenn 
es für den Ginzelnen nicht mehr Lebensbedingung ift in eine dieſer 

größeren Gemeinſchaften bineingebercn zu fein, wenn das Selbſtbeſtimmungs- 
recht den freien Verein überall an die Stele der Gorporation zu flellen 

ſucht, fo tritt aus der großen Dannigfaltigfeit der neuen Verhältniſſe die 

Borderung immer gebieteriſcher an Jeden heran, den ganzen Menſchen in 
ſich auszubilden, jede Seite feines Weſens zur vollen Entwidelung kommen 
zu laſſen und an dem eignen Selbſt zu arbeiten mit allen Hülfsmitteln, 

die und aus der Gegenwart wie and der Vergangenheit zu Gebote ftehen. 
Nur geiftige Unfähigfeit oder Trägheit fucht fid) abzuſchliehen mit dem 
bereits Gewonnenen und gefällt ſich in dieſer Beſchränkung, welche fie 
Ruhe nennt. Mit Unrecht beißt der köͤrperlich Erwachſene erzogen; mit 
unrecht ſpricht man von voflendeter Ausbildung, von volftändiger , 
Charafterentwidelung meift in einem Alter, wo Die eigene Mitarbeit an 

der Erziehung des lieben Ich erſt zu beginnen pflegt. 

Ber aus der Schule nicht die Ueberzeugung mitgebracht bat, daß 
die in derfelben gewonnenen Kenutniſſe mur ein Meiner Anfang zur Bile 
duug find und daß der Haupigewiun erlangt wurde, wenn man das Lernen 

15* 
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erlernte; wer die Univerfltät verlaffen hat mit der Abficht nach dem legten 

Examen als fertiger Menſch Ruhe zu haben und neben den unerläßlichen 
Geſchaͤſten des Amtes alle andere Geiftesthätigkeit nur noch als Unterhaltung 

betrachtet; wer als Erzieher feiner eignen Kinder oder fremder ſich für 
eine ſchon bedeutende Größe hält und nicht fortwährend ſich ſelbſt weiter 
erziept und durch die überlegene Geifter aller Zeiten erziehen läßt: der 

vergleiche feine eigene Eriſtenz nur mit dem vegetabiliſchen Leben in der 
Natur! Wo das Wachſen aufhört, beginnt unfehlbar das Abfterben. 

Zohanna Eonradi. 
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Offenes Sendfrhreiben 
an die hurländifhen Herren Synodalen 

von S. Pucher, Rabbiner zu Mitau. 

IJs der Dorpater Zeittchrift für Theologie und Kirche, Jahrgang 1867, 
Heft 1, iſt ein Vericht über die kurländiſche Provinzialſynode in Mitau 

vom 5. 518 zum 7. October 1866 der Deffentficfeit übergeben. Diefer 
Aufſatz macht das Publicum mit dem Streben, den Meinungen und den 
Urtbeilen der Herren Spnodalen befanut und geftatter ihm fomit feine 

Meinung, fein Urtbeil über die Synode und die auf ibr verhandelten 
Bragen frei auszuſprechen. Auch ich erlaube mir daher, meine hochzuver⸗ 

ehrenden Herren, Sie wenigſtens um einige Erklärungen über das, was meine 
Gemeinde, meine Glaubensgenoſſen betrifft, zu erſuchen. 

Au der Spige der Synodalverbandiungen ftand, dem Bericht zufolge, 
die Zudenmiffionsfade — ein Gegenftand, für den das Jutereſſe der 

lutheriſchen Geiftlihen dieſer Provinzen in der legten Reit fehr rege zu 
fein ſcheint, der aber auch mir und meinen Glaubensgenoffen fehr warm 
am Herzen liegt. Nicht etwa aus Furt wor dem Erfolg der Miffiond- 

beftrebungen — die Erfolglofigkeit derfelben Im Verhältniß zu den Immenfen 

Kraftanftrengungen, Geldopfern und andern von der Mifften aufgemandten 
Mitteln ift von manden Miffionären ſelbſt ausgeſprochen) — fondern 

*) Die „Englifche Gorefpondenz“ vom 10. Mai berichtet über bie am 9. beffelben 
Monats in London tagenben Vereine zur Förderung ber Ritche, der berichterflatenbe 
Seeretär habe zugeftanden, daß ungeachtet befriebigender Berichte ber Miffionäre die Be- 
tehtungen det Juden zum chrftlichen Betenntniſſe Hinter den Erwartungen ber Gefelfchaft 
hurüchgeblieben fein. — In dem von ben Miffionären bei ber Parifer Austellung ver 
teilten Blättchen geficht bie Miſſon ein, daß fie bei allen ihren Kraftanfitengungen menig 
auscichte, daß bie Zahl ber Betehrten eine geringe und bie Mädfäe zum Jubenthum nichts 
Seltenes fein. b 



218 An die kurlãndiſchen Synodalen. 

weil gewiffe directe oder indireete Confequenzen der Zudenmiffion bei der 
bloßen Grmäßnung diejes Wortes in jedem jüdiihen Herzen ſchuerzliche 
Erinnerungen und ahnungeſchwere Bangigfeit wacrufen müſſen. Die 
Seligmacherei zieht ſich wie ein blutgetränfter other Faden durd viele 
Jahrhunderte der jüdiichen Geſchichte, und bat fie auch ibre Form ver» 

ändert, reißt die Kirche auch ihre Opfer nicht mebr mit fo rober Fauſt ım 
ihren Schoß wie die des Mittelalters, ſo bleiben ihre Fingermale doch 
nicht minder tief im garten jüdifdhen "Herzen ehigegraben. Proſelyten- 
macherti erinnert den Juden mim einmal unwilltürüch an den dumpfen 
Modergeruch der Inquifitionsferfer, an den Brandgeru der Autodafe, 
am eingeäfcherte Synagogen, an ausgepländerte und daruach verbannte 
Gemeinden, an Hunderttaufende- von Volfsgenoffen, die, wenn fie ihrem 
Glauben treubleiben wollten, ein Land, das fie feit Jahıhunderten befaßen, 
Städte, die fie blühend, einen Boden, den fle fruchtbar gemacht, Wein, 
gärten, die fie gepflanzt umd erzogen, prachtvolle Häuſer, die fle errichtet 

hatten — ihr feit vielen Generationen von Vater auf Kind vererbtes Eigene 

tHum verlaffen und mit dem Wanderftabe in der Hand, namentofem Elend 
preisgegeben, eim neues Baterland ſuchen mußten. Wo eine mächtige, eine 

Angreide Genoffenfhaft — und wer kann der lutheriſchen Geiftlicfeit in 
Rurland Einfluß abſprechen? — die Judenmiffton zum Ziel eines großen 

Teiles ihrer Thätigfeit macht, da fieht der Jude, mit feinem in Folge 
vieler geſchichtlicher Erfahrungen ſcharf ansgebildetem Nationatinftinft, wenn 
auch nicht feinen Glauben — dieſer iſt aus allen Kämpfen und Anfeine 

dungen, aus Epochen der Verfolgung und des Märtyrerthums, aus allen 
Beuerproben der Geſchichte noch immer fegreih und nuhmgefrönt hervor⸗ 
Begangen — aber doc) feine ſociale Stellung gefährdet. Und das ift es, 

was auch meine Aufmerffamfeit mit einer unheimlichen Bangigleit auf die 
Aubrit „Zudenmifflonsfage” in dem oben erwähnten Berichte gezogen bat. 

Der Berichterftatter, Herr. Paftor Grüner aus Dünaburg, berichtet 
von fi felbft, daß er fi) Über das Verhältniß der Judenmiſſion zur 

Judenemancipation auf der Synode dabin ausgelproden habe: „es ſei 
„von Seiten der Kirche der Judenemancipation, als einer rein weltlichen 

Angelegenheit des Staates, nicht entgegenzutreten, ebenfo wenig aber von 
„ihr eine Förderung als ein Hinderniß für die Belehrung Iſraels zu er 
„warten“, So die Aufiht des Heren Paftors Grüner, die auch, wie «$ 
fpeint, von der ganzen Synode adeptirt worden ift und die vieleicht die 
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jüdiſche Bevölkerung Kurlands über die von ihr gefürchteten Conſetquenzen 
der Müfionsbefrebuirgen berubigen fönnte, Diefe Anfiht, ın. b. H., iſt 
aber nicht Die richtige: in der Wirklichkeit exiſtirt zwiſchen Judenbefehruiig 
und Judenemaneipation ein enger Rapport, der geradezu als eine umgekehrte 
Proportion zu bezeichnen iſt. Wie es wahr und allgemein befannt ift, 
Daß die Juden den Gradmeffer der echten Eivilifation und der wahren 
Humanität eines Landes bilden, d. h. wie genau in demfelben Grade ald 
Gewifjensfreipeit, Menſchenrecht, Anerkennung des Humanitätsprincips 

in einem Staate überhaupt herrſcheud geworden find, auch den Juden ihre 

Anfprüche auf Gleichberechtigung nicht vorenthalten werden, und wie ums 
gekehrt, Fortſchritt, Kiberalität und Gewiſſenofreiheit bloß nichtoſagende 

Phraſen geblieben find, wo die Juden noch unter dem Drucke der Bor 
urtheile eine gefonderte, untergeordnete Volkoſchicht bilden ; fo iſt es auch 

unlengbare Thatfahe, daß die Judenbefehrung das Barometer der Zudens 

emancipation bildet: je größer der Drud von außen, je gefällter Die Luft 

von den Nebeln des Meligionshafles und Fanatismus, deſto böher 
fteigt die Zahl der Bekehrten — wenn auch der Glaube im Allgemeinen 

gerade in ſolchen Epochen an Iutenfivität gewinnt — und je geringer der 
Druck von außen, fe freier und reiner Die politifche Atwofpbäre von Vor» 
urteilen zu Guuſten privilegirter Confeſſtonen und Nationalitäten, defto 

niedriger die Zabl der vom Judenthum Abfallenden. 
Nicht dag die jüdiihe Geſchichte arm an Märtyrerepifoden wäre, das 

Märtprerthum ift vielmehr das allerweientlihe Moment, das eigentlich 

Warafteriftifche der judiſchen Geſchichte; fo oft das Mittelalter den Juden 
in einer Hand das Kreuz oder den Koran in der andern Hand das Henker 

beil vorhielt, waren es faft immer ganze Gemeinden, die feinen Augenblick 
gezaudert haben ihr Befenntniß mit ihrem Blute zu befiegeln. Es giebt faft 

feinen bewohnten Winkel der Erde in den Drei alten Weltheilen, der nicht 

mit jüdiihem Märtyrerbiute getränft worden wäre. Die Chroniften des 
erſten Kreuzzuges willen von etwa 12,000 Juden zu erzählen, die in den 

Mheinftädten den Tod felbft der Scheintaufe vorgezogen haben. Ya, der 

größte Theil der jüdiihen Gemeinden in Worme, Mainz und Köln, wie 

ein Jahrhundert ſpäter die ganze Gemeinde von Bray in Frankreich (an 

der Geine nördlich von Sens) umd York in England find den heilige 
thuenden Blutmenfehen zuvorgefommen, und die begeifternden Sagen von 

außerordentlichen Heldenthaten anf dem Gebiete des Glaubens, von Selbſt⸗ 

anfopferuug, von Märtprern, die ſich um ihre Glaubenstreue der „Glut 
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der Kalföfen“ preisgaben — Sagen, die der jüdiſchen Nation an ihrer 

Wiege erzählt wurden -- fehen wir hier in bifteriihen Scenen verförpert. 
Männer ſchiachten mit Freuden ihre geliebten rauen, ihre hoffnungsvollen 
Söhne ımd Töchter, Mütter mit rafender Glaubensinnigkeit ihre Säug- 

linge; dieſe erfteigen Thürme und ftürzen ſich hinab, Jene werfen fi, mit 

Steinen beladen, in die ſchaͤumenden Wellen, Viele flüchten in die Epnagoge, 

um mit {hr in Slammen aufzugeben, und immer ftieg aus den Fluten der 

Ströme, aus den qualmenden Raucfäulen, im letzten Röcheln diefer wahre 
haft heiligen Gelbftmörder gleich einer einzigen Hymne das ifraelitifche 
Belenntniß zum Himmel empor: Höre Iſtael der Emige umfer Gott ift 
einzig und einig. Allein viele nahmen and die Scheintaufe an, in der 
fle His zur möglichen Rückkehr zum Glauben der Väter verblieben, gleich ⸗ 

wie im 12. Jahrhundert ale Juden Nordafrifas und Spaniens, unter 

dem Joche der Almohaden feufzend, die Musfe des Islam trugen. Der 

fanatifhe Sultan Abdalmumen hatte den Juden und Ehriften in feinem 
Reihe nur zwiſchen Answanderung, Idlam oder Tod die Wahl gelafien 
und die angefehenften Juden jener Zeit, ſelbſt die Bamitie Maimuni’s, 
büdten fih in dieſe Maske: es war ihnen biebei infofern leichter ihr 

Gewiſſen zu beſchwichtigen, als die mohamedaniihen Behörden feinesmegs 

eine directe Verleugnung des Judenthums, fondern ein bloßes Lippen« 

befenntnig, daß Mobamed ein Prophet gewefen, als Lehensbedingung aufs 
ſtellten. 

Wenn fo die Religion, der Genius der judiſchen Geſchichte, in eute 

ſcheidenden Augenbliden ſteis ihre fhügende Kraft bewährte und, jo oft 
ihr Gefahr drohte, einen neuen Strom von Todesmutb und Geiftesfraft 
in alle Adern des jüdijchen Nationalkörpers fandte, fo haben doch wenigftens 
die Perioden Tangfamen und anhaltenden Drudes an dem eifenfeften 
Glauben Iftaels Roſt angefept und einen gerfegungsproceg in manden 
Volloſchichten augebahnt. Als Beleg führe ib nur die ſpaniſche Inquir 

ftionsperiode und Die reihe Profelytenernte der Kirche zu Ende des 

vorigen und zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts in den deutſchen 
Ländern an. Auch in unſerem Baterlande bat das Wörtchen „eporms 
enpeens“, das in vielen in dem dritten, vierten und fünften Decennium 
diefes Jahrhunderts emanirten Geletzesbeſtimmungen figurirte und das 
Herz aler Juden zu jener Zeit fhmerzhaft bewegte, viel Propaganda 
für die Kirche gemacht: Jüngliuge, die fi vom Mititairdienft freimachen, 

gewiffe Verbrecher, die ſich der verdienten Straſe entziehen wollten, 
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Reichtfertige, die ihren Glauben für 30 Rubel verfhaderten, Soldaten, 
die die Luft ammandelte ein Avancement zu ermöglichen, Leute, denen das 
enge den Juden zur Niederlaffung angewieſene und von ihnen überſüllte 
Gebiet feinen Nahrungszweig darbot und die der Wehruf ihrer noth⸗ 
leidenden Familie nad; andern Gouvernements trieb, Zünglinge, die fi 

aus der dumpfen Chederluft gerettet, ihren @eift in den Strom ber 
Wiſſenſchaft getaucht batten und nun das ungeftillte Verlangen verfpürten 
ſich einen würdigen Wirkungskreis zu ſchaffen oder ihre Geiftesfrücte 
weiteren Kreifen zugänglich zu machen, — fie alle eilten in die Arme der 

Kirche. Seit der Regierung unferes gegenwärtigen Kaiſere aber werden 
Die Kirchenbůcher nur fehr wenig Judentaufen zu regiftriren gebabt haben. 

Sind alfo Judenbefehrung und Zudenemancipation fo feft in einander 
verſchlungen, fo werden Gie, h. H., den Schreden begreifen, der 
jeden Juden von der Miſſton aus ammeht, In Ländern, wie England, 
mo die Toleranz in dem ausgebildeten Humanitäts- und Rechtegefühl aller 
Volkoſchichten fo tiefe Wurzeln geſchlagen bat, da kann die Mifflen jährlich 
über 50,000 Rubel für die Indenmiſſton opfern, Bibelexemplare und 

Traetätchen verteilen und für blanfe und baare Münze auch mandes 

Individuum anmerben — diefe Vefehrungsgefehäfte ftreifen dort an dem 
mächtig erwachſenen Stamm der Toleranz ebenfo ungefährlich vorbei, 

wie Die vom Baume des Judenthums abfallenden einzelnen Blätter diefem 

feinen Nachtheil bringen, Ganz anders geftalten ſich aber die Verbältniffe 
bier zu Rande, wo das Licht nicht von unten binaufftrahlt, fondern von 

den höchſten Regterungsfreifen berab erft die dicht angehäuften Nebelſchichten 

der Vorurtheile zu durchbrechen und zu zerſtreuen ſucht. Die Ideen der 
Zudenbefehrung bier im Wolfe verbreiten, beißt die Vevölferung gegen die 
Zuden fanatificen. Hier zu Rande, mo die Toleranz kaum einige Volks- 
ſchichten oberflächlich berübrt, faun der feifefte Hand) der Befehrungsgelüfte 
einen Wellenſchlag bervorrufen, der allen Schlamm der Vorurtheile, des 

Neligionsbafes und der Verfolgung wieder beraufbeſchwören würde. Das, 

m. bi 9., find die Gonfeguengen, in die bei den politiſchen und focialen 

Berbältniffen, wie fie bei uns mod beftehen, eine mit Gifer betriebene 

Audenmifflen leicht anslaufen kann. ZA dem aber fo und müſſen Cie 
diefe meine Befürchtungen begründet finden, fo erlaube id mir Ibuen 
immer und immer wieder Die Geſchichte aller im Großen betrichenen Ber 
fehrumgsverfuche ind Gedächtniß zu rufen und Gie zu fragen: ſchrecken 

Sie nicht vor ihren unvermeidlihen grauenhaften Bolgen zuräd, die auf 
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fo vielen Blattern des Geſchichte mit dem Blute von Millionen geſchrieben 
fiehen? Haben Sie, wenn Sie fih zu Miſſionszwecken derſammeln, nie 
das Gtöbnen, die Seufger jener Märtyrer aller Religionen vernommen ? 
Haben Sie da nie bedacht, daß die Religion im Organismus unferer ſocialen 

Zuftände die zartefte, am reizbarften conſtruirte Partie, gleihfam das 
Nervenleben ift und daß daher jeder Gingriff von außen eine Ertrankuug 
herbeiführen fann, welche ſich dann mit einer fieberhaften gerfegenden Kraft 

dem ganzen Körper mittheilt? Sollte wirklich da8 fo wenig glaubende 
Judenthum allein den ganzen Werth des Glahbens zu würdigen wiſſen, 
indem es den Glauben Anderer unangefochten läßt und nur Thaten der 
Geregptigfeit, Humanität und Sittlicfeit verlangt? Sollte tm Judenthum 
allein diefe höhere Auffaſſung des Glaubens fo tief Wutzel gefakt haben, 
weil es wie Niemand auf Erden um ihn gelitten hat? Dder hört denn 

mit dem Jutereſſe für eine Kirche das Anterefje für die Menjchbeit auf? 

Bleibt denn in einem Herzen, das der Eifer für die Kirche erfüllt, gar 

fein Raum für das Mitleid mit der Menſchbeit überhaupt übrig? und 
haben Sie fo weit nach einem Beiipiel zu fuhen, wo au Ihre Kirche 

irgendwie die Folgen des Befehrungseilers ſchwer empfunden hat oder 

empfindet? Dringt nicht der Wehruf der Ihrer Kirche Entiremdeten in 

Ihr Herz umd beſchwöͤrt er Gie nicht bei dem, was Ihnen heilig iſt, bei 
Ihrem Glauben, das nicht Anderen zu thun, was Gie nit wollen, daß 

man Jhnen thue? Und find bei fo natürlichen Gonfequenzen noch große 
Deductionen dazu erforderlich, um den Fingerzeig Gottes wahrzunehmen, 

der die Fäden der Geſchicke aller Nationen und Gonfeffionen in feiner 

Haud hält, daraus das Kunftgewebe der. Weltgefichte bildend, an dem 

wir ſo viel zu lernen und zu beherzigen haben? 
Auch die Anfprace des Papfles an dem diesjährigen Rettungetage 

Sr. Heiligfeit im St. Agnesllofter an deu jungen Mortara ift wohl dazu 
geeignet jedem Geiſtlichen, befonders aber jedem Befehrungsfügjtigen einen 
Bingerzeig zu geben. Als nämlich die Zögliuge jenes Seminars, in dem 

Mortara zum geiftlichen Stande berangebildet wird, den Papft zu diefem Tage 
gratulirten, redete Se. Heiligfeit den jungen Profelyten folgendermaßen 
an: „Mein theurer Schu! du bift mir fehr werth, denn id habe di um 

einen hohen Preis für Jeſus Chriſtus erworben, dein Röfegeld war gar 
groß, deinetwegen erhob ſich ein gewaltiger Sturm gegen mid und den 

apoftolifhen Stuhl, Regierungen und Völker, Potentaten und Zournaliften 

— denn auch dieſe zählen unter die Mächtigen unferer- Zeit — etlärten 
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mir den Krieg. Könige ſtellten fih an die Spitze des Heeresbannes und 

lieben mic durch ihre Minifter mit diplomatiſchen Noten beſtürmen. Alles 

das deinetwegen mein Sohn. Ich will die Könige mit Stillſcweigen übers 
geben und bloß jener Berleumdungen und Kräukungen gedenken, die Ein» 
zelne md Private bloß deßhalb gegen mich verübt, weil Gott der Herr 

dich, mein Sohn, mir der Gnade des Glaubens erleuchtet und did; aus 
dem Todesfchatten hervergerogen, in welchem fid die Deinigen noch fortan 
befinden. Ganz beionters bediente man fi) der Anklage zum Vorwande 

der Feindfeligfeit, Daß gegen deine Eltern eine große Ungereihtigfeit ver- 
übt worden fei, indem man dic im Chriſtenthum ueugeboren werden und 
dich am den Lehren theilnehmen ließ, die du aus Gottes Gnade empfangen. 

Mich aber bemitleidet Niemand, den Vater der Gläubigen, dem das 

Schisma Tauſende und Zaufende feiner Kinder raubt — — — — — 
— * —— Voͤltet und Regiernugen 

ſchweigen in dem Angenblide, mo id laut meine Klagen erhebe über das 
Unglück diefes Theils der Heerde Chriſti, wo bei helllichtem Zage die 

Diebe verwüftend walten; Niemand rührt ſich, um dem bedrängten Vater 
und feinen Kindern zu Hülfe zu fommen!”*) 

Ich bitte Gie fehr, m. h. H., der Meinung feinen Raum in Ihren 
Bergen zu gemäbten, als vernehme ich oder ein andrer Jude diefen Rothe 
ſchrei des Papftes mit irgend einem Gefühle der Genugthuung oder gar 
der Rache. Es wäre dies ebenfo irreligids, als es eine Verſtocktheit ift 
kalt und unbelehrt am ſolchen Greigniffen voräberzugehen. Aber Jeder, 

der gemobnt if, die Wege zu beobachten, die Gott hr große Ideen in der 
Geſchichte bahnt, Die Stimme zu belaufen, mit der er durch gewaltige 

geichichtliche Ereigniffe „Iceinbar leife“*) zu und redet, muß in den zwar 
obme Grfennmiß des natürlichen, höhern, innern Anfammenhanges der 

Ereignifje ansgefprodenen Worten des Papftes die klaren und unzwei⸗ 

deutigen Worte Gottes vernehmen, baß nämlich, fo lange Glaubensfreiheit 
im ausgedehnteften Sinne nicht zum Gemeingut der Menſchheit geworden, 
To fange nit ale Vollsſchichten von dem Propheteuworte durchdrungen 

ind, dag Gott von allen Menſchen nur Gerecptigfeit, Liebe und wahrhaft 

etlichen Lebenswandel verlangt*"*), folange es noch wide zum innetn 

*) Bergl. über biefe Anſptache den kurzen, aber trefflicen Leitartifel der Pr. 24 der 

Ung. tg. d. Judentums, 
) 1. Könige 19, 11 u. 12. 

* Ride 6, 8. 
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Belenntniß der Lehrenden und Lernenden, der Machthabenden und nad 
Macht Strebenden geworden ift, dab alle Gottesverehruugen, in welcher 

Form fle auch erſcheinen mögen, wenn fie nur nicht die Principien der 

Gerechtigleit, Liebe und Sittlicyfeit verhöhnen, nicht bloß gleichberechtigte, 
fondern vieleicht auch gleich vollfommene Gommentare des göttlihen Willens 
find, — daß bis dahin jeder Befehrungsverfuc) ein Attentat auf die heiligften 
Güter des Menſchen, auf Recht und Freibeit, bleibt.) — 

So viel über Mifften und Judenmifflen im Algemeinen. Wenden 

wir ums nun jpeciell zu der Zudenmifften, wie fie bier zu Sande in der 

Praris ausgeübt wird, Won vielen Seiten wurde e8 hald mit Staunen, 

bald mit Argwohn aufgenommen, als ich im vorigjährigen Geptemberbefte 
der Baltiſchen Monatsihrift behauptete, daß der Jude im getauften 
Miſſionär den abtrünnigen Doppelbeträger, den heuchleriſchen Käufling 
verachten müſſe, weil c8 im Judenthum Arion fei, daß noch nie ein Jude 
aus Ueberzeugung feinem Glauben untren geworden iſt. Es wurde fheinbar 
mit Recht geiragt: heißt Das nicht ein bartberziges Urtheil über feinen 
"Nächten fällen F oder: wer darf ſich zum Ricter über das Herz, über die 
innere Ueberzeugung eines Menſchen aufwerfen? Abgeſehen aber davon, 
daß ich bier nicht meine Meinnng über den Charakter der miffionirenden 

Proſelyten aueſprach, fondern bloß von der thatſächlich unter den Juden 
exiſtirenden Meinung berichtete — denn wenn fie einmal ald Ariom an- 

nehmen, daß es nicht Die Ueberzengung iſt, die den Juden feinen Glauben 
zu verlaffen bemegt, die Beweggründe demnach äußerlicher Natur find, fo 

muß der Pıofelpt in ihren Angen als Betrüger und Käufling und folge 
richtig auch als am wenigften befähigt erfbeinen, Leute von einer Wahrbeit 

*) Sehr treffend ii bie mibrafeh-talmubifehe Legende in biefer Begiehung, die erzählt, 
daß zur Zeit als alle jüdifchen Gelehtten ſich ſobiel mit der Feſinelung der äußern Be 
Rinmung bes Gejepes befahten und das Geſeh über „tein" und „uncein* alle Geiſter ber 
fhäftigte, ein Talmudlehrer einem fehr unwiſſenden Juben begegnete, ber in heiliger Begeifte- 
tung feine Gottesverehrung baburch äuferte, doß er über einen Graben hüpfend its das 
Wort „uneein* wieberhofte. Der Talmublehrer, dem dieſes Wort für den Yusbruc einer 
Sottesverehrung ungeziemenb ſchien wollte ihm infinuiren das Wort „rein zu gebrauchen; 
der arme, fchrmachtöpfige Mann aber gerieih barkber In Verwitrung uͤnd vergaß über bem 
Nruen auch das Alte. Und dem Lehrer wirb im Traum ber göttliche Vorwurf hund, 
+36 Hatte in deſem Manne einen wahrhaft rommen, durch beine Gotrestionsluft ift er 
init verloren gegangen,“ Welche einfache aber tefeinbringende Lehre, das Glaubensbetennt- 
nih, die Goltesverehrung Anderer nicht nad) bem eigenen Mafftabe fornten und mobeln zu 
folen! 
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zu überzeugen, von der fle ihn felbft nicht für überzeugt halten, ja mi 
der er nach ihrer Meinung frevelbaftes Spiel treibt — abgeſehen alfo 
auch davon, muß dod die Erfahrung jeden unparteiiſchen Beobachter dieſe 

bei den Juden fo allgemein geltende Anfiht als richtig aufdrängen. — 
Betrachten wir einmal die ganze Schaar der Proſelyten in unferem Vaters 
lande. Einen fehr geringen Bruchtheil giebt es unter ihnen, die ihren 

leichtſinnigen Schritt mit einer beuchleriihen Maske bededen mollen, alle 

Uebrigen tragen ihren Unglanben, befonders ihren frühern Glaubens 
genoffen gegenüber, ganz offen zur Schau. Sind es die Etudirten, die 

ſchon während ihres Studiums in die Arme der Kirche geriethen, um ein 

Stipendium von der Krone, einen reichen, fie verlorgenden Taufvater 

u. ſ. mw. zu erhalten, oder die erſt nad abfolvirtem Examen übertraten, 

mm nicht ihre ganze Vergaugenpeit negiren, den Schah ihres erworbenen 
Wiſſens nicht wieder in dem „Bepar auf dem Rüden“ und in der 

Handelslade einpaden zu wälfenz oder iſt es die zahfreichere Maſſe der 
Kaufleute, Händler, Handwerker, Rekrutenpflichten, Gträflinge u. |. w., 
das ganze capitulirende, binübergelaufene Heer der Zeiglinge, denen es am 
jüdifhen Heldenmuthe jeblte, die Belagerungsnoth bis zu unferen fried« 

licheren Zeiten auszuhalten: immer werden die Juden bei jedem Geſpräch 
mit ſolchen Leuten zwei flereotype Redensarten vernehmen, die nur nad 

dem Gharafter der Abgefallenen von einander varüiren. Entweder nämlich 

heißt e8: wir find jet cbenfo wenig Ehriften, als wir früher Juden waren ; 

die Religion ift bloß das Gewand, das wir nach Wetter und Bedürfniß 
ändern fünnen, wir bleiben immer diefelben; oder es heißt: ſchwet war 
der Kampf, den wir mit unferem eigenem Herzen durchzumachen hatten, 
bis in die tieffte Seele fühlten wir den Schmerz, nod empfinden wir ihn 

jet in feinem ganzen Umfange, den Schmerz der Trennung von unferer 
Nation, von unferer Familie; noch jet weckt die Erinnerung daran, wie 
wir unfere Rädften, unfere Glaubensgenoffen, aus unferem Herzen reigen 
mußten einen gewaltigen Wehruf in unferem Innern; allein die Noth, die 
Ausfihtöfofigfeit zwangen uns dieſen Schritt zu machen. Die Charakters 
voljten unter ihnen fügen noch entweder mit Worten oder mit Thaten 

hinzu: jept wird uns noch reicher die Gelegenheit geboten, umfere Siehe 
zu den Unfrigen an den Tag zu legen. Nirgend ift aber bier ein Funke 

des Glaubens zu erbliden, wie verrathen fie durch eine Aeußerung oder 

Handlung, daß die neuen Religionsiermen, denen fie nur äußerlich huldigen, 
auch irgend welchen umgeftaltenden Giufluß auf ihre inuere Glaubensmelt, 
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anf ihr Gemütheleben ausübten. Glauben und Ueberzeugung ſchmücken 
bloß die Fahne derjenigen Proſelyten, die als Soͤldlinge der Mifion ſich 
anmerben ließen, und diefe Aufichrift muß um fo verdächtiger fein, je böber 

die Befoldung iſt und je glängendere Ausfichten den Milflonäten bei ihren 
Siegen vorgefpiegelt- werden. Und zu naiv märe es in der That, an Die 

Juden, denen man doch den Speculationsgeift in der Handelsmelt nicht 

abſpricht, die Anforderung zu ftellen, daß fie diefe Scheine, die fle bei 
feinen andern Profelpten als bei den egtra dafür bezahlten Mifftenären 
eunfiren fchen, für baare Münze nehmen follen! 

Jede Begeifterung für eine Idee, wenn fie mit gebührender Würde 
zum Auddruck foumt, muß imponiren und es wird fein Jude einem evan⸗ 

gelifchen Geiſtlichen feine höchſte Achtung verfagen, wenn ex mit dem Siegel 
der wahren Uebergeugung Teinen Glanben öffentlich nnd üͤberall verfünder, 
Ein folder Eifer muß dem gläubigen, wie dem weniger gläubigen aber 
gebildeten Juden wenn auch nicht die Ueberzeugung von, fo doch tiefe 
Adytung vor der Lehre ımd dor dem Träger derfelben einflößen. Goll 
aber auch der Profelvt Adler die geeignete Perſon jein dem Inden Achtung 

vor dem Ehriftentbum einzuflößen ? Ich halte es nicht für angemefjen, die 

mir in dieſer Beziehung von der jüdifhen Bevölferung Bausle's zuge 
fommenen Urtbeite bier zu veröffentlichen, aber unbemerkt kann ich es nicht 
taffen, daß diefer Profelptismus in Bausfe vor Allem dazu führt, die 
Rrenge Zucht und die muferbafte Sittlichteit im jüdiſchen Familienleben, 
welche bei den dortigen Juden noch mit patrlarchaliihen Auftrich fertbes 
ſtehen, zu untergraben, indem Knaben und Mädchen, Die ſich entweder dem 
dort zum Theil noch drüdenden Joe der fogenannten Drthodsgte oder 
der firengen Zucht der Eltern entziehen wollen, in Adlers Hanfe Zuflucht 
finden, mie ſchon halbofficielle Klagen befunden. Ich glaube, m. h. He, eine 
höhere Pflicht als Die Befehrung ſeibſt folte es Ihuen fein, die Meinungen 
der jadiſchen Bevdfferung von Bauske über den Mann und- fein Thun zu 
belaufen, um darnad) zu ermeſſen, ob nicht in diefem ade der Berluft 
der Kirhe an Achtung den ehwa ibr bevorftehenden Gewinn an einigen 
Muflien Geelen in bedeutendem Maße überfteigen muß: 

Ich fage „fäuflichen Seelen“ und diejenigen unter Ihnen, m. h. H., 
die ſich mit der Miſſton bejaffen, dürfen diefen Ausdruf nicht zu hart 
Anden; denn die Erfahrung wird Gie belehrt haben, daß al” die jädiſchen 
Knaben und Mädchen, mit denen Sie in Berübrung famen, nicht durch 

den Durft nach der riftlichen Lehre, jondern vom Hunger nad) leiblider 
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Nahrung zu Ihnen getrieben wurden und daß es mit jenem Dinft ein 
Ende nahm, fobald nur der dringendſten Leibesnothdurft geboffen war. 

Diefem fatanıfhen Komödienfviel der jüdiſchen Anaben wird freitic durch 
die Taufe und das jede Rücklehr unmöglich machende Staotogeſeh ein Ziel 
geſeht, alein folange jener Act noch niet vollzogen ift, da hat eben der 
Satan freie Hand und zerreißt oft das ſchon fertige Gewebe. Wie fünfte 
lich und feſt 3. R. ſchien das Band geflocten, das vor einigen Monaten 
einen jüdiihen Knaben aus Littauen an die Kirche Mnüpfte: fünf Donate 

Hat ein biefiger Geiflibe geiſtige und leibliche Nahrung ibm gefpendet 
und ihm mit Wohltpaten überhäuft. Wie bornirt der Knabe aud war, 
wie plump auch mur er Weberzeugung zu beucheln verſtand — man fand 
Bürgfhait in den Wohlthaten und Bohn in der Hofinung anf die Taufe. 

Sion begann das Heine Wundermährchen, das bei jeder Judentaufe, nur 
immer in verfepiedener Form, zu finden ift, fib zu berwirtlichen; diesmal 
follte e8 der impofante Eindrud beim Eintritte in das Junere einer Kirche 

geweien jein, aus dem eine höhere, nie geahnte Macht dem Raben ente 
gegentrat. Allein all diefer Zauber verſchwand, beim erften feinen Ger 
foräde, das ih und feine Stiefmutter mit ihm pflogen. Das ganze 

Bundermährden verwandelte fih in das triviale Geftändniß, daß die 

Noth, dieſer Hebel aller großen Erfindungen, ihn in Die Küche mohle 
thätiger Geiſtlichen getrieben habe, die ſchon halb ausgefpromene und fo 
gerne gebegte Meberzeugumg aber in die Furcht, daß ibm die gefbenften 
Kleider wieder abgenommen würden.*) 

Mit feteren, wenn auch nicht geiffigen Banden bäft gegenmärtig ein 
Edelmann auf dem Lande einen jüdiſchen Knaben an die Kirche gebunden. 

Diefer Herr macht von der ihm zu Gebote flebenden Macht Gebraud und 

hält den Knaben, dem die Natur jegliche Begabung verfagt zit baben ſcheint, 
an defien Gefittung und Gelebrigfeit der Wohltbäter felbft zweifelt, mit 
bemunderungsmwürdiger Zäbigfeit feft, um ibn allmählich in die Arme der 
Kirche zu ziehen. Ja, wie ınan einem liebgewonnenen Gegenftande oft 
ales Andere zum Opfer. bringt, fo bat dieſer Herr, um fich von feiner 
Lieblingeidre nicht zu trennen, bis jetzt das bereits wor vier Monaten 
abgegebene Verſprechen „dieſe Angelegenheit mit mir zu artangiren“ nicht 
eingelöft. J 

*) Ich Bitte ben belteffenden Hertn Paſtot fehr, es nicht als eine Inbiscretion auf, 
zunehmen, wenn ich es als meine Pflicht betrachte, diefen fpeciellen all als Beifpiel aler 
Übeigen den Hezten; |bie fich mit det ‚Miffion befaffen, anzuführen. { 
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Diefe ſchwach fliggirten Bilder, die allen Juden Diefer Provinz mit uoch 
grellern Farben vorſchweben, [deinen doch menig dazu geeignet das Gottes- 

reich auf Erden aufzubauen. Wenn ein Gtaat der unbeilvolen dee 

huldigt Miſſton zu treiben, wenn er, ftatt alle feine Angehörigen als die 

verſchiedenen Fruͤchte eines Gartens, alle Genoffen verſchiedener Religionen 
als die verihiedenen Blumen zu einem Strauße zu betrachten, Alles 
gewaltfam umpfropfen und umfärben will, fo wird er zwar au in feinem 
eigenen Gebiete Schaden davon haben, aber die Conſequenz liegt wenigftens 

darin, daß er durch die ihm zu Gebote fiehenden Mittel — Strafe und 

Lohn — von feinen Bürgern Handlungen erzwingen fann. Mag aber 
der Staat in gewifien Fäͤllen mit der Webereinftimmung im Thun ohne 

Uebereinftimmung in der Gefinnung ih begnügen — ganz andere Forde⸗ 
zungen find den Trägern einer geiftlihen Macht geftellt. Die Religion 
firebt zwar nicht alein die Gefinnungen, fondern auch die Handlungen der 
Menfdyen zu veredein, — die Geflnuungen aber find gleihlem der innere 
Saft, der in der Handlung zur Frucht reift, dieſer Saft ift in dem engen 
heiligen Raum des Geiftes eingeſchloſſen und jede weltlihe Einmiſchung, 

jede förperlihe Berührung ift frevelbaft, dieſer Boden ift ein heiliger und 

die gewöhnlichen Schritte des Lebens müflen von ihm fern bleiben. 
@. 8. M. 35.) Jede weltliche Verlockung, jedes profane Intereffe, das 
diefes BVerpältuip berührt, iſt eine Entweihung des Heiligthums, jede 
Strafe, jede weltliche Belohnung ift ein Sactileg an der Religion, Die 
echte Religion zuckt fein Racheſchwert, fvendet feine zeitlichen Güter, maßt 
ſich auch fein irdiſches Gut oder Recht an. Alle religiöfen Handlungen 
müſſen aus freiem Geifte kommen. Lippenbefennmiß ohne wahre Ueber 
zeugung If ein dürrer Etrobhalm, der von dem Hauche Gottes aus dem 

Gebiete des Geiftes fortgetragen wird.) Und das iſt es ja, was alle Pros 

phelen, was der Stifter Ihrer Religion gelehrt haben, 

Ein talmudiſcher Spruch lautet: ein Vergeben zieht das andre nach 
ſich. IR das Miflonsftreben hier und in der Weile, wie es ſich ber 
thärigt, nach unferer Auffaffung ein Vergehen gegen den Geift der Religion, 

fo ift der Ausfpruch der von der Synode zur Berathung über die Der 
wendung des Profelgten Adler niedergefegten Gommilfion — ein Aus 
ſpruch, dem mach dem vorliegenden Berichte von der ganzen Ennodalvers 

ſammlung nicht entgegengetreten wurde — ein Vergehen gegen die Wahrheit, 

) Vergl. Mendeisfohn Jetuſalem. Menbelsfohn's Werte, 8b, IIL, 6. 265 ff. 335. 
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Die Worte des Berichtes lauten: „Die Commiſſion ſchlug nun vor, Adler 
fürs Grfte nit in Mitau, wo die jüdiihe Bevölferung ſchou mehr in 
rationaliſtifche Aufflärerei gerathen und den jädiſchen Glau— 
ben verlaifen, jondern verſuchsweiſe in einer Heinen Stadt Kurlande, 

namentlich Bausfe zu placiren, wo das orthodoge Judenthum noch feinen 
Sig habe und ſich aus Littanen fortwährend rekrutire.“ Gin harter Ausr 

ſpruch, m. h. H., gegen eine Gemeinde von 5000 Ceelen, gegen eine 
jüdifhe Gemeinde, die nod immer in ſich jelbft, in ihren Glauben Troft 
für mande Kränfung, für mande erlittene Zurückſeßzung in der Geſellſchaft 
findet und Hoffnung auf die noch weit entfernte von den Propheten vere 
fündete Zukunft, im der die Gerechtigkeit allein auf dem Throne figen und 

der Name des Einzigewigen in einer reinen, allen verftändlihen Sprache 

ohne alle Myfterien anerkannt werden wird (Zephanja 3, 9). Ja, hart 
ift diefer Ausſpruch, aber ohne Grbitterung will ich ihn analyfiren. 

Die Mifon fann alfo in Mitau ihre Wirfung nicht entfalten, weil 
die jüdifche Bevölkerung hier ſchon mehr in ratinnalifiihe Aufs 
flörerei gerathen if und den jüdifhen Glauben verlaffen hat! 
Es wird damit einerſeits der Mifflonsbeftrebung ein lestimonium pau- 

pertais ausgeftellt gegenüber der rationaliſtiſchen Auiflärerei, die denn 
wohl auch unter der chriſtliden Bevöllerung Mitaus, und zwar zu noch) 

größerem Nactheile des Glaubens alo unter den Juden, umgehen mag; 

andrerfeits aber wird ihr hier eine Macht zugetrant, als jei es ihr um 
fo leichter, e8 mit dem orthodogen Zudentbum aufzunehmen, Die Geſchichte 

aber lehrt gerade das Gegentheil: während Der Nationalismus, Der zu 

Ende des vorigen und im den erften Decennien des gegenwärtigen Jahre 

buuderts triunpbirte, gegenwärtig immer mebr aus der Kirche verdrängt 
wird umd die Zeit vorausſichtlich nicht mebr fern ift, wo er glei fo vielen 

andern theologiſchen oder philoſophiſchen Syſtemen mur noch in deu ber 
trefienden Geidichtsbücern zu juchen fein wird, ſteht die große Maſſe des 
oxtboderen Judenthums, die menigen in Folge von Zwang oder Veriockung 
Abgeialenen abgerechnet, noch immer der Kirche gegenüber als eine von 
allen Seiten angegriffene aber mmüberwindlice Feftung. Fürchtete ich 
nicht in eine zu weit führende und jedenfalls den engen Rahmen dieſes 
Schreibens übe jreitende Polemik zu gerathen, fo würde ich gern die 
Macht muftern, welche Sie wit Erfolg gegen das orthodore Judeuthum 
ins Feld führen zu fönnen glauben, wobei ih wohl vorausfegen Dürite, 
daß Sie ſelbſt weder die von den Miffionären vertheitten und von feinem 

Baltifche Monatsicheift, 8 Jahtg., Bd. XVI, Heft 3. 16 
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Juden gelefenen Tractätlein, no die aus dem Zufammenbange gerifjenen 
und anatomifd) prävarirten Bibelftelen als brauchbare Waffen gelten laſſen; 

doch ich eile lieber einen andern möglihen Sinn jenes Ausfprubs Ihrer 

Eommiffton in die Bettachtung zu zieben. 

Sie haben Ab, m. b. H., zur Aufgabe geſtellt, die irrenden Gchafe 
Kurlands der großen eriftlichen Heerde zuzuſübten. Mit Erſtannen aber 
vernehmen wir ans dent Munde von Theologen Ihrer Richtung, daß die 
Mitaner Zuden, weil fie der rationaliftiihen Anfflärerei bufdigen, weniger 

dom rechten Wege abgeirrt felen nnd es mit Ihnen fürs Erſte noch Zeit 

babe, während an den echt ortbodozen Juden, an dem eigentliden 
alten Buntdesvolfe, die Arbeit raſch beginnen müſſe. Ih bitte Sie, 

m. b. H., um Aufklärung! Sind Ihnen die vationaliftiih Aufge- 

Märten, die den jüdiſchen Glauben verlaffen nnd den chriſtlichen nicht 

angenommen haben, beffere, nühlichere, gottgeläfligere Menſchen ala die 
frenggfäubigen Juden? Dder ieht der jübifhe Rationalift dem Chriſten- 
ihum näher als der füdiihe Ortbodere? Ic fan mir zwar feine 
Mare Vorftelung von dem machen, welches Bird fie fih ven jüdiſchen 

Nationatiften entworfen baben, aber jedenfalls bandelt es ſich doch hier 

um folhe, die den judiſchen Glauben überhaupt oder wenigſtens 

ſchon mehr verlaffen baben: warum mollen Gie nun nicht zuerft 
diefe Umberierenden, im Dunfel Tappenden, jeden feften Boden unter ibren 

Füßen verloren Habenden mit väterliher Corgfalt in den Schoeß der 

Religion aufnehmen? Warum wollen Sie nicht Die Leuchte des Glaubens 

denen entgegentragen, die am heilen Tage den Blinden gleihen? Barum 
nicht den ſichern, feften Stab der Kirche denen reichen, die da frauceln 
und falen? Und warum wollen Gie gerade den orthedogen Juden ihren 
Glauben nehmen, gerade diefe in der Erfüllung ihrer Religionspflichten 
wanfend machen? Sind etwa fie der Geſellſchaft, dem Staate ſchädlichet 

als die andern? Die orthodogen Juden in Bausle und überal, mo fie 
And, baben feine andern Bücher als die des Talmuds, der Religionscodices 

und der Andacht gefehen und gelefen; fle glauben und befennen Den 
einigeinzigen Gott, das höhfte Wefen, den volkommenſten Geift, von den jede 

Abbildung, jede Vorſtellung eine Sünde, eine Entweibung ift‘); fie glauben, 

*) Im der uns vorliegenden Handfchrft if, von dieſet Stelle an, die ganze nad- 
folgende Darftelhung der orthoborjübifchen Glaubensiehre mit yahfreichen Benpeifungen auf 
die Bücher Mofis, die Propheten, Taimude, Mibrajcim u. f. 1. verfehen; in unferem 
Wbbrurf glaubten wir, nach eingeholter Gelaubuiß bes Werfaffers, alle dieſe Gitate um fo 

\ 
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daß Gott mach feinem Willen das Al ins Daſein gerufen, daß er der 
Herr Zebaoth ift, der alle Kräfte des Alls in feinen Händen hält; aus 
ihnen die Welten ſpinnt nnd webt, und müſſen es daber als eine heilige 

Pflicht betrachten, diefer Offenbarung Gottes in der Echöphmg nadzur 
fpüren, den wunderbaren Bau des Weltalls zu ludiren, den gebeimen 

Zuſammenhang in der großen Keite der Unendlichfeit zu belaufen, um 
dadurch zur wahren Liebe Gottes und zur Ehrfurcht vor ihm zu gelangen”); 

fle glauben, daß diejelbe götiliche Krait, die allen Geſchöpfen ihre äußere 

Geſtalt und ihr Weien verlichen bat, noch jegt alle Gebilde der Natur, 
die Anſammlung und Auflöfung der Dünfte, die zündenden Blitze, den 
rolenden Donner, wie alle anderen Procefje in der Wolkendede unmittels 

bar AD. Red.) Ibaffe, die zablloſen Myriaden von Geſchöpfen, die täglich 

und ſtündlich entſtehen und vergehen, allein ins Reben rufe, verpflege, 

ernäbre und erhalte und wieder der Vernichtung preisgebe, und dieſer 
Glaube legt ihnen die Pfliht anf, bei jedem meteorofogilhen Procefje, bei 

jeder majeftätiihen Naturerſcheinung, bei allen außergewöhnlichen Rebende 

ereigniffen, wie vor und nach jedem Genuſſe ein kutzes Gebet zu verrichten, 
in dem fie Gott als den Schaffenden und Waltenden, den Regierer und 

Erhalter bekennen und anbeten ; fie glauben an eine allmähliche Entwickelung 
in der Schöpfung und daß Gott den Menihen nad feinem Ebenbilde 
geſchaffen habe, und diefer Glaube prägte ihnen einerfeits Demuth ein, 
da jedes audere noch fo geringe Weſen ein älterer Ming in der großen 

mehr uns erfparen zu dürfen, als wir ſchon öfters erflätt haben, der theologifchen Seite 
der Jubenfrage, d. h. einer Discufkon der Dogmen des Jubenthuns feinen Raum geben 
zu önmen. Die für ung wefentliche Bedeutung des bier mitgetbeilten „Senbfhreibens“ 
Giegt wicht in dem, mas von dem Herm Verfafler abermals zur Gharakterfit refp. Ver. 
herrlichung der jübifchen Gfaubenslehre beigebracht wird, fondem in den übrigen Partien 
deffelben, — eine Bedeutung, Über die wir uns in der Schluhanmerkung zu dieſem Yuf- 
fage näher ausfprechen werben. D. Red. 

*) Deutlicer und in einer Ditecteren Verbindung mit der Glaubensichte werben bie 
Naturwiſſenſchaſten von den wenern jübifchen Theologen benupt, vergl. z. B. Die fraelitifche 
Beligionstehee von Dr. &. Philippfon, 1. Abth, ©. 95-124. Auch Aerander v. Hum- 
bolot hat in feinem Aosmos, 8b. II, ©. 6 f mit wahrhaft fünfterifcher Hand bie von 
den alten hebräifchen Dichtern in heiliget Vegeifterung befungene Raturanfchauung und Huf- 
faffung zu harakteriiren verftanden. Uuch er ertennt überall in ben erhabenen, ſchwumg - 
vollen Vildern, in denen die heilige Schrift don dem Ganzen bes Weltalls redet, den Keflep 
des Monotheismus. Der 104. Pſalm, diefe von allen Dichten mit Mecht bewunderte 

Scöpfungahyume, wird von allen Juben fo oft teitict, daß falt jeder Jude ihn aus dem 
Sedächtniß herfagen kann 

16° 
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Kette der Echöpfung ift, während er andrerfeits die Quelle ift, aus dr 

dem orthodoxen Juden die Lehre von den böcften Pflidten des Menher 
gegen den Menfchen fließt. Diefer Glaube läßt den Juden nur eine 

Menfchenfamilie fennen, deren Olieder wohl verſchiedene Geſtalten, Ni 

gungen und Zalente haben, die ſich aber in Gott wieder einen nud fh 
als Kinder eines Vaters willen ſollen und daher dieſelben Pflichten, wie 

gegen ihre Glaubensgenoffen auch gegen die Heiden zu erfüllen haben. 
Verlaſſen die Heiden aber nicht die Grundprincipien der Sittlichkeit, obre 

welche feine menſchliche Geſellſchaft befteben fann, erfüllen fie die fichen 
noadidifden Gebote, indem fie einen Weltjchöpfer aud ohue Wermittlung 
der Offenbarung anerfennen, vor Gottesläfterung ſich hüten, die Bamilier- 
feufchbeit, das Reben ihrer Nebeumenſchen und deren Eigenthum beilig 
baften, für Die Ausübung des Rechts Sorge tragen und in den Genüfn 

ſich jeder tbieriſchen Rohheit enthalten, fo wird ihnen ſelbſt die Geligfeit 

nicht abgeſprochen Alles aber, was ſich auf die Gebote der Gerechtigfeit, 

Redlichkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Treue, mwerftbätigen Liebe un 

Barmberzigkeit bezieht, das muß der Jude gegen jeden Menſchen beobat 
ex fol die Armen and der fittenfofeften gögendienerifben Heiden gemein 
ſchaftlich und unteribied6los mit. den füdiſchen verforgen, ihre Kranlen 
verpflegen, ihre Todten beerdigen, Wucher felbft nicht in Befchäftsungelegene 
heiten mit Heiden treiben, Treue und Redlichteit gegen Heiden wie geytt 
Zuden ausüben. Diefer Glaube Felt den Juden ein bohes Ziel: heilig 
ſollt ibe fein, denn heifig bin ich der Emige, euer Gott, Um dieſes Zi 
zu erreichen, muß der Jude Gott lieben, d. b, durch fein ganzes Leber 
als veligiöfer Menich, als Mufter der Sauftmutb, des Woblmollens, Mt 

Redlichfeit, der Zuvorfommenpeit und Sittlichkeit dafteben, wodurch ei 

Liebe zu Gott und zu feiner Lehre einflößt, um dies Ziel zu erreichen un 
der Jude die Wege Gottes wandeln, die da find Barmberzigfeit, unbe 
ſchraͤntte Liebe gegen Jedermann, Wabrheit, Treue; um diefes Ziel i 
erreihen bat der Jude afle jene fpeciell in der Bibel, den Talmuder, 

Midraſchim, Religionscodices angeführten pofitiven und negativen Dot 

foriften der Liebe, der firengften Gerecbtigkeit in Handel und Wandel, i 
Maß und Gewicht zu beobachten, Treue und Wahrheit im Denken nd 

Neden zu üben — Vorſchriſten, welche einerſeits in dem Gebote gipfeln: 
Kiebe deinen Nächſten wie dich felbft, welches der Talmudlebrer Hillel — ver 

Chriſtus — als die Summe aller Gebote ausgelproden bat, andrerkitt 

in der egeentrifcpen Lehre der Miſchna: wer jeinen Nebenmenfchen öffentlich 
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befhämt, der wird feiner Geligfeit verlufig‘); einerfeits in dem Aus 
ſpruch: die Wahrheit iſt das Siegel Gottes, jede Unmabrbeit alfo eine 

Faͤlſchung des göttlichen Siegels, andrerfeits in dem Grundlage, dag auch 

das feinfte Hintergebn, ein fiigenhafter Vorwand einem unfihern Borger 
gegenüber einem „Meinnngsdiebftapl“ — dieſer Ausdruck ift in der Sprache des 
Talmuds mit „Hintergehen“ identiſch, einem Vergeben, das im Verbote 
du ſollſt nicht fehlen“ mit einbegriffen iſt — gleichzuachten iſt. Denn 
jedes Unrecht, das wir begeben, jede Kränfung, die mir Andern zufügen, 
jede Gewaltthat, die wir ausüben, jeder Haß, den wir nähren, entfernt 
uns von unfern Urbilde, von Gott, und trübt Die Heiligkeit unferer innern 
Belt. Die oıthodogen Juden glauben, daß Alles, was Gott ind Dufein 

gerufen hat, vollfommen iſt, da ales Geſchaffene nicht durch den Zufall 

hervorgerufen, nicht planlos eutſtanden ift und wicht zielos dafteht, daß 
dic Menſchheit durch alle Windungen und Entwickelungsphaſen der 
Geſchichte unmittelbar unter der Einwirkuug Gottes, der alle Zbaten 
beobachtet, zum Ziele der Vervollkommnung geleitet wird, daß eine Zeit 
beranfommen wird, wo Gott allein die Welt regieren und fein Name als 
einzigseinig anerfannt werden wird, d. h. wo alle Menſchen feine Wege 
wandeln, das Recht den Gtreit zwiſchen Nationen und Individuen ente 
ſcheiden, ein ewiger ungeftörter Friede und Bruderbund die ganze Menſch⸗ 
beit verbinden wird und Gercchtigfeit, Treue und Wahrheit die einzigen 

Waffen in der Welt jein werden.**) Die orthodegen Juden beten Daher, 
daß die Zeit heraunahe, wo alle Welen ſich zu einem Bunde vereinigen, 

um Gottes Willen zu vollziehen, daß die Erkenntniß Gottes auf den 
Thronen der Welt fie, daß das menſchliche Herz geläutert werde und Die 

Ftevler ſich alle zu Gott befehren. Sie glauben, daß nicht nur das 

*) Miſchna, Bd. 4. Tract. Aboth, Gap. 3, $ 15. Diefer ercentrifche Spruch ift auch 

ins Chriftenthun übergegangen: wer aber zu feinem Bruder fagt, bu bift ein Narr, ber it 
des höllifchen Beuers ſchudig (Math. 5, 22). Immerhin fcheint mir in ihm meh Waheheit 
zu liegen als in dem Grundſabe der Mirche, daß ein Menſch ber alle Gebote der Tugend, 
Serechtigteit, Liebe beobachte, ſchon darum der Celipfeit verluftig werben follte, weil er 
micht von cheiſtlichen Gitern geboren it und ein gottesfürchtiger, tuyenbhafter Menſch nach 
Art feiner Vorfahren fein will. 

*") Der Unterfehieb in der Auffaffung ber meffianifchen Beit zwifchen ben fogenannten 
Drthodoren unb ben neuern Theofogen ift nicht wefentlich. Val. z. B. bie Religionephilofophie 
der Juden von Dr. Samuel Hirfch, Leipzig 1842, $ 76-80 und Dr. Philipfon, fraeliifche 
Religionstehre, S. 125 ff, Tyeil I, S. 73 ff. Der Unterſchied liegt faft nur in der reiferen 

und durch bie Wiffenfchaft gefteigerten Auffa fung ber Fünftlerifehen Darftelung ber Propheten, 
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Verbaͤltniß der Gefammtheit, fondern auch des Individuums zu Gott ein 

unmittelbares und zwar das Verhältniß von Kindern zu ihrem Vater iſt, 

fie glauben, daß Bott — oder wie wir ibn in dieſer Eigenfchaft nennen, 
die Vorſehung — nicht allein die Geſammtheit planmäßig entwidelt, 

fondern auch, um dieſes zu erzielen und die om fich divergivenden Wege 
der Individuen zu einem harmoniſchen Einklange und in ein zwar 

mannigfach geftaltetes aber innerlich zufammenhängendes Ganze zu bringen, 
alle Mafchen in dem ZThatengemebe der Menſchen in Händen bält und 

wußtert; und da fie nun ferner glauben, daß der Menſch feinem Urbilde 
leicht, daber auch mit freiem Willen begabt ift und in ſich die Möglichfeit 

trägt, die urlpränglih von Gott ihm rein gegebene Geele zu beflecken, 
aber auch die Kraft, fie rein zu erhalten, fo folgt bierans für fie der 
Glaube an Vergeltung und an die göttliche Gnade, die bald numittelbar 

durch des Menfchen fleten Begleiter, das Gewiſſen, bald durch die Stimme 
der hereinbrechenden Geſchicke laut und eindringli zu dem Sünder redet 
und ihn zur Umfehr mahnt. Deffnet der Menfd dieſer Stimme Obr 
und Herz, ruft er alle feine befferen Kräfte in ſich wach, fo wird durch 

die ihm innewohnende göttliche Kraft jeder Schritt vorwärts, jede Stufe 
aufwärts, leichter, bis er den Gipfelpunft der Vollkommenbeit erreicht. 

Sind das ungefähr die Hauptwurgeln, mit denen der fräftige Baum 
des orthodozen Judenthums in Gott gegründet iſt; hat dieler Baum, durch 

eine {m Laufe von vielen Jahrhunderten didgewordenen Minde von Eyme 
bolen und Geremonien gefgüßt, and in zahlreiche herrliche Vorfehriften 
der Milde, Wohithätigfeit, Berföhnlichfeit, Liebe, Gerechtigkeit und Wahr⸗ 

beit ſich verzweigt, und find von ihm einige fräftige Reiſer auch andern 

Pflangen aufgepfropft worden, die ebenfalls wohlthuende, wenn aud nicht 

gleiche Früdyte getragen baben: warum fireben Sie, m. h. H., dennoch 
grade diefen Baum zu fällen oder zu entwurzeln. Iſt diefer Glaube, find 
diefe ehren der Geſellſchaſt ſchädlich? Hat nicht der Gtifter Ihrer Religion 
felbft gefagt, daß er nicht gefommen fei, diefe Gefege aufzulöfen, fondern 

iu erfüllen „und wer eins von dieſen Heinften Geboten aufläf“ u. ſ. w.? 
Berner aber, m. h. H., haben Sie wirklich die Ueberzeugung, daß ein 

Zude, wenn er der rationaliftifchen Richtung ſich ergeben, den Glauben 

ſchon verlafen Habe? Sie würden gewaltig irren, glaubten Sie diefes! 
Diefer Irrthum kaun nur auf einem verworrenen Begriff von Rationatismus 
im Judenthum beruhen. Im Judeuthum hat nie eine Spaltung zwiſchen 

Nationalismus und Antirationalismus flattgefunden. Die Vernunft, die 
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im Judenthume feit feinem Entftehen ihre Herrſchaft übte und ihre Macht⸗ 
äußerung bis auf die entiernteften Gebiete der haarjpaltenden talmudiſchen 

Syloxiftit zur Geltung brachte, war mie angefeindet. Die größten 
Männer des Talmuds, die Begründer des talmudifhen Wiſſens haben ſich 
mit der Pbilojophie befaßt uud die Meraphpfit, die fie in den Vienſt der 
Neligion ſtellten, ſehr bob und als heilig verehrt. Ja felbft als einer 
unter ihnen durd die ſpeculativen Studien zum Abfall von der religidien 
Gläubigfeit uud von der Beobachtung der Satzungen verleitet wurde, 

pflogen Die Uebrigen mit ihm ununterbrochen Sreundjgaft, fanft ihn zur 
Nüctehr mahnend, Einige Lehrer ließen der ratio fo freien Spielraum, 
Daß fle die Hypotheſe, als hätte der Schöpfer das Al aus einem Urſtoffe 
geformt, aus dem Gebiete des Glaubens nicht verbannten. Maimonides, 
der faſt zuerft Dogmen im Judenthume aufftelte, nimmt die Bernuft als 

Prüfftein aller Glaubensfagungen in ſeinen Coder der Religionsgeſetze 

auf, die allen orthodoren Juden als Norm gelten. Gabirol (im 11. Jahr⸗ 
hundert), defjen religiöfe Dichtuugen faft in allen jüdiiden Gebetbüchern 

zu finden find und die von allen orthodozen Zuden mit heiliger Begeifterung 
eitirt werden, behauptet, daß echter Glaube Ueberzeugung ift, gewirkt durch 

die Vernunft; wird diefe aufgegeben, fo ſchwindet der Glaube dahin, iſt 
ex ein leerer Haud; der Glaube wird erft danu volfommen, wenn Die 

Vernunft fih ausbildet. Mendelsjohn, iu defjen Deufproceffe der jüdische 

Glaube ſich zur Naturreligion geftaltete, erklärt alle jüdiſchen Ceremonial⸗ 
gefege für „eine Geiſt und Herz erleuchtende und erhebende Schrift, welche 

bedeutungsvoll if, gediegenen tiefen Sinn hat uud mit der fperulativen 
Erfenntniß der Religion in genauefter Verbindung ſteht“. Weil eben die 
Vernunft im Judenthume nie zu einem befondern Glaubensiyftem ſich ver⸗ 
baͤrtete, fondern zu allen Zeiten flüſfig blieb, hat fid das orthodoze Juden» 
thum nie gegen die Macht der Vernunft gefträubt, fondern fi mit ihr 

völlig befreumdet.”) Die Mitauer Juden könnten alfo der rationaliſtiſchen 
Aufflärerei buldigen, ohne den jüdifhen Glauben verlaſſen zu haben, ”*) 

*) Dgl. Leitarlitel der Alp. 3. d. 3., Rr. 19, 1867. 
) Zu der vorfiehenben Ausführung über Die verfhiebene Gteflung, welche bie Ber, 

nunft in der jübifchen und cheiflihen Weligion einnehme, können wir nicht umhin einige 
Bedenten zu verlautbaren. Wit wiſſen zivar nicht, ob etwa auch unter ben Gröfe: ber 
jüifhen Theologie irgend cine zu finden fel, Die eimas dem eredo quia absurdum est 
Gutfprechendes geliefert hat: wir mwiffen jeboch, daß fubtile Eoflogifit und Lobpreifungen 
ber Vernunft als HüLfemittel des Olaubens auch in ber riftichen Theologie lange wor 
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Das Schlimmfte dabei aber if, m. b. H., der Umftand, daß das 

über die Mitaufche jüdifhe Bevölkerung zuerſt in einer Berfanmlung von 
Geiſtlichen, dann auch in der Deffentlichfeit ausgeſprochene verdammende Urs 
tHeit ganz aus der Quft gegriffen iſt und nicht einmal den Erein der Wahre 
f&heintichfeit für fi bat. IA muß gefteben, daß ih mit Gtaunen ein 
Urtheil über eine Gemeinde vernahm, in der id mehr als acht Jahre mit 

unermüdlicer Thätigfeit wirfe. Bei al meinem Eifer durd) Wort und 

That den Glaubensboden urbar zu machen, die Saat der reinen jüdiſchen 

Religion zu ſtreuen und das Strob vom Korne zu fondern (Ferem. 23, 28), 
babe ich, einige fahle Gtellen des Intifferentismus abgerechnet, den man 
in andere Gonfeffionen gewiß weniger als in irgend einer jüdifhen Gemeinde 
vermißt, mehr über Ueberwucheruug als über Dürre und über „Verlaſſen 

des jüdifden Glaubens“ zu Hagen. Weit größere Anftrengung foftet «6 
mir das, ojt zum Schaden des wahren Glaubenslcbens gereihende zaͤhe 

Heſthalten an allem Hergebrachten zu überwinden und das üppige Un 
fraut der im Laufe der Zeit ſich eingeſchtichen habenden Geremonien nnd 

Bräuche fortzufchaffen als die Saat der Religioftät überhaupt erft aus 

zuſtreuen. RKaͤthſelhaft iſt es, wie man zu einer ſolchen Meinung über die 
jüdifhe Bevolferung Mitaus gelommen fein mag, wie eine Verſammlung 
von Geifllichen den Stab über eine ganze Gemeinde breden fonnte, ohne 
Daß der geringfte Grund dazu vorliegt. Und je mehr id nad einem 
Schein grüble, Der zu einem fe irrigen Schluſſe verleiten konnte, deſto 

mebr fehe ich ihn von der Wahrheit entfernt: denn wenn ein evangelilher 

Geiftliher ein jolbes Urtheil über eine jüdiibe Gemeinde fält, fo muͤſſen 

ihm wahrſcheinlich felde Dlaubensmemente oder Handlungen vorgeſchnebl 
haben, die eine Analogie in feiner Kirche, in feiner Gemeinde baben, um 

an beide denfelben Maßftah legen zu Räumen; vergleichen wir aber einige 
analoge Momente in den hriftlien und den jüdischen Gemeinden Mitaus, 
wie etwa die Heilighaltung der Feſte und den Beſuch der Gotteöbäufer, 

ber Veriode des eigentlich fogenannten Nationalismus bagemefen find. Und was biefen 
epteren betift, fo it fein Wefen dem erfaffer offenbar nicht techt befannt, wie (hen 
daraus hervorgeht, daß er feinen Gegenfat; „Antirationaliemus“ (tatt Supranaturalismis) 
mermt. Auch der fo eben von dem Verfaffer eiticten Pr. 19 ber Ulg. Ztg. des Jubenthums 
gefiehen wir nicht zu, daß fie bei den Begriffen Rationalismms, Materialismus, Pantheit- 
mus genügenden Wefcheid wife. — Doch hier mır feniel zu unferer Werwahrnng über 
biefes Thema, weil es im Terte wieber einmal berührt wurbe: zu bem eigentlichen Zwecte 
des „Genbfehreibens* fleht es unferes Etachtens mur in fofer Begiehung. D. Red. 
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fo dürfte ſich doch nur eher ein ungünftiges Relultat für die erfteren ber» 
ausftelen. Nun, ib will Ihnen ein kurzes aber treues Gemälde davon 

in meiner Gemeinde entwerfen. Mit dem Sonnenmitergange am Breitag, 
ſowie and am Vorabend jedes Feſttages überhaupt, hört in der ganzen 
jdiſchen Gemeinde jede Geihäftsthätigfeit anf, und rubt, bis das Firmament 
am folgenden Abend mit Sternen befäet i alle Kaufläden von den 

Engroshandlungen bis zu den Meinften Epeifes und Getränfbuden ſind 

geſchloſſen; auch der ärmfte Handwerker bat vor Sonnenuntergang das 

Handwertzeug aus den Händen gelegt; das Sabbathlicht, an weiches fich 
fo viele ſymboliſche Bedeutungen uud freundligpetröftende Reminiscenzen 
fnüpfen, wird von jeder jüdiiden Hausfrau mit einem andächtigen Gebet 

eingeweibt. Ich will hier nicht den Reiz und Die Feierlichkeit ſchildern, 

den der Sabbath über das jüdiihe Haus verbreitet — deun daſſelbe kann 

aud der Sonntag in einem refigiöfen chriſtlihen Haufe fhaffen — aber 
wohl muß ich hervorheben, daß nach Der eigenthmlichen, geſchichtlich eut« 

wickelten Lebenderſcheinung der Juden, die Dergnügungen am Sabbath, 
felbft bei der Mitaufchen jüdiſchen Bevöfferung nod immer rein religiöfer 
und geiftliher Natur find. Gin großer Theil der Gemeinde Mitaus eilt 

am jedem Sabbath, nahdem der Vormittag in der Synagoge zugebract 
worden, auch Nachmittags nach den Lehrbäuſern (beth-hamidrasch), um 

dort das don einem Schriſtgelebtten gewöhnlich vorgetragene Wort aus 

der heiligen Schrift, den Talmuden u. ſ. m. zu vernehmen. Nie aber wird 

man einen Mitaufhen Juden am Sonnabend und an den Fefttagen bei 

einer braufenden Luft, beim Tanze, beim Spiele und lärmenden Gelage 

treffen, nody weniger an den Sabbath» und Feiertagen einem betrunfenen 

Juden begegnen. Daffelbe Verbältniß finden Sie and heim Befuche der 

Gotteshänfer. Schon an den ſechs Werktagen find die hiefigen Synagogen 

und Berhäufer von einer nicht geringen Zahl Juden beſucht — den geringften 
Theil der jüdifchen Gemeinde vermiffen wir am Sabbath in der Synagoge — 

die Meiſten der Zurücdbleibenden verrichten den Gotteodieuſt in Privat 

häufern gemeinfhaitlih — an den Fefttagen aber find die Botteshäufer 
faft von allen Juden befucht, ja es giebt Befltage, an denen man verbürgen 
tann, daß feine drei Glieder der ganzen jädiſchen Gemeinde. in den 
Gorteshäniern Fehlen. Die ganze jüdiide Gemeinde ſteht an diefen Tagen 

bald 6—8 Stunden, bald von Sonnenaufgang bis zu völlig eingetretener 

Dunkelheit, obne daß Epeile und Zranf ibre Lippen berührt, in den 

Gotteshäufern, jeder fein Leben im Laufe des verflofjenen Jahres durch⸗ 
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mufternd, jede boͤſe That mit zerkniſchtem Herzeu berenend, fih an dem 

Geboten und dem Worte Gottes geiftig Fräftigend, um mit gutem Willen 

und fittlichem Ernfte ausgerüftet mutb» und hoffnungsvoll von Neuem den 

Kampf mu den Verlodungen des Lebens zu beginnen. Db alle Gemeinde 
glieder dieſes alles genau mit dem Herzen, dem Geifte thun, if freilich 
eine Frage, die der Kenner aler Herzen allein beantworten fann; allein 
das ift die Beftimmung des Tages und wenigftens verfammelt man ſich 

dazu vollzählig in den Gottesbäufern. Wo werden Sie nun, m. h. ©, 
unter dieſen Allen diejenigen herausfinden, die den jüdiihen Glauben vers 

laſſen haben ? Meinerſeits erlaube ich mir nicht über die Meligiofität und 
Glaubenstrene der priftlihen Gemeinden Mitaus ein Urtheil zu ſällen; 
ib habe genug mit meiner Gemeinde zu thun und würde mid glücklich 
fühlen, wenn ich mir fogen fönute, daß ich allen Pflichten gegen fie nadır 
gefommen bin! Aber wohl glaube ich die Herren Paftore, welche die 

Mitaufchen Juden zuerft als außer dem Glauben Ihrer Väter ſtehend 
bezeichneten, fragen zu dürfen, ob etwa die Vergleihung mit ibren eigenen 

Gemeinden in den oben geltend gemachten Beziehungen Sie zu dieſem 

Urtheile berechtige. Wird auch dort fein Handel am Sonntag, and nicht 
vor dem Kirchengang, getrieben? Sind auch dort alle Geträntbuden am 
Sonntage geſchloſſen und findet fid fein einziger Haudwerfer, Geſelle oder 

- Lehrling, der am Genntage eine Arbeit beende oder unternehme? Siud 
dort die Sonntagsfreuden geiftliherer Natur als die der Mitauſchen Juden 
am Sonnabend? Können Sie, m. h. H., aud von Ihrem Kirchenbeſuche 

fagen, daß es gewiffe Tage im Jahre giebt, am denen die Kirche von allen 

ihren Zugehörigen befucht if? 
Doch es find vieleicht die ſpeciell jüdiſchen Vorſchriſten, Sitten, 

Braͤuche, von denen Sie die hieſigen Juden losgelöſt glauben! D, 
dann möchte id) wohl die Frage an Sie richten, ob Sie unter den 5000 

jũdiſchen Mitauern viele Häufer aufzählen können, in denen die Gpeife 
gefege nicht mit primitiver Strenge beobachtet werden? Ob Gie viele 

Mitauer Juden fennen, die am Sabbath und den Feiertagen Geſchaͤfts- oder 

Vergnügungsreifen machen? Oder find es große Umwälzungen im Gultus, 

die Sie zu Diefer irrigen Meinung beredjtigen? Auch Hier aber 

finde ich, fo gerne ich fie fuche, faft feine einzige ; im Gegentheil ift allen 

verftändigen hiefigen jüdifhen Gemeindegliedern bekannt, mit welden 

Schwierigkeiten ich zu impfen habe, welche Vorſicht ich gebrauchen muß, 

wenn ich auch den kleinſten Schritt vorwärts in der Cultusverbeſſerung 
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machen wi. Ueberall wo ic auf Gebräuche floße, die fogar nicht im 
Boden des reinen jüdifhen Blanbens wurzeln, die aber dennody als ſolche 

eine lange Zeit galten, da begegne ich gewaltigen Hinderniffen, ſelbſt in 
denjenigen Schichten, wo flüchtige Beobachter Rationalismus ſuchen würden, 

und nur durch Muth, Ausdauer und Selbfiverleugnung fann ich auf einige 

Erfolge rechnen.) 
Das, m. h. 9., find Thatſachen, die werer mit dem Hauce des 

ausgeſprochenen Wortes nod mit einem Federfirihe aus dem Reiche der 

Wirklichteit verwiefen werden können. IE glaube mid alfo berechtigt zu 
wünſchen, zu bitten und zu hoffen, daß Gie, m. b. H., im Interefje der 

Liebe, die aus der Quelle ‚der Uroffenbarung uns Allen zuftrömt, im 

Jutereſſe der Wahrheit, nad der wir Alle ſtreben, im Jutereſſe der 
Menſchheit, zu deren einer Bamilie wir alle gehören, — das thun mögen, 
was die Öffentliche Meinung gewiß zu thun aud nicht unterlaffen wird: 
das über meine Gemeinde ausgefprohene harte Urtheil zurüds 

nehmen, den Worten aber die ih über Miffion geſprochen Ein. 
gang in Ihre Herzen verfhaffen zu wollen. 

Bolten Sie im Namen der Liebe Ihren Beiftand, Ihre Theilnahme 

der Verbefierung der ſocialen Stellung der Juden zuwenden — wos 
Durch allein fie zu befiern, nüglichern Bürgern berangegogen werden Lönnen — 
dann werden wir Sie, und wird Gott das Werk Ihrer Hände jeguen. 
Die Sorge für das Geelenbeil der Juden aber überlaffen Sie billig 

deren eigenen Geiſtlichen. 

Anm. d. Red. Das vorſtehende „Eendiäreiben“, welches der Ber- 
faſſer auch Direct der vor Furzem in Goldingen verfammelt geweſenen 
furländifen Provingialipnode diefes Jahres zugelbidt bat, wird nicht 
ermangeln fönnen die ernfte Beachtung nicht mur umferer cvangefifhen 
Landesgeiſtlichkeit, fonderu auch aller übrigen Lefer der Baltiſchen Monater 
ſchrift auf ſich au ziehen; iſt ed doc, wie ung dünkt, eine ganz neue Eins 
ſicht in die möglichen Folgen einer dem Intereſſe des weiteren Publicums 
bisher ferner liegenden Augelegenbeit, Die uns bier eröffnet wird. Es 

+) 6 ift hier micht der Det den Nachweis zu liefern, dafı Aenderungen im Gullus 
mach ben Bebürfriffen der Zeit und des Ortes eine gemöhnliche Grfcheinung im Judenthume 
find und daher, ſeibſt wenn die gewöhnlichften und erforderlichen Verbefferungen im Gultus 
zealifirt wären, noch immer fein Grund vorhanden wäre uns des Wationaliomus und Un- 
gaubens gu gehen. 
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bandelt fib naͤmlich feit einiger Zeit um eine organifitte Iudenmiffton im 
Rande mit fändigen Mifftenären, regelmäßigen Subventionen u. f. ın., 
md das „Sendfdreiben“ läßt erfeben, welde Aufregung Diele Inter 
nebmen unter den Juden Kurlands bervorgerufen bat oder noc bervors 
rufen könunte. Das aber würde uns in unferen ohnehin ſchon fo gegenſatz ⸗ 
vollen Berbältniffen gerade noch feblen, daB aud die fociafe Trennung 
zwifchen Juden und Gbhriften zu einer politiſchen Feindihaft ausartete! 
Man fann nicht anders fagen, als daß unfere jüdiien Randeägenofjen in 
den wenigen Fällen, wo fie ſich politiſch betbätigen Fonnten, velfommen 
Toyat und namentlich ohne die bei gewiffen Anderen believte Ueberjprungung 
der nächften Inſtanzen verfahren ſind (man denfe 3. B. an die Stellung, 
melde die Rigaſchen Juden in der Gtadtverfafiungsfrage einnabmen); 
gewiß aber ift ed böcft wünfchenswerth, daß dem niemals anders werde 
und daher Alles vermieden werde, was diefen bisher verachteten aber keines⸗ 
wege bedentungslolen Bevölferungtbeil in eine enffhiedene Oppoftien 
drängen fönnte. Zwar num wird e& nummer ven den einzelnen Paftoren oder 
gar den Eynoden unferes Landes zu verlangen fein, daß fie um einer 
politiſchen Ruͤckſicht willen einen kirchlicen Zweck aufgeben — muß es 
ja doc gerade als ihre Stärfe und ihr Rubm anerfannt werden, Daß fie 
ven jeber in mahrbaft proteftantiihem Geiſte ausſchlietlich und ohne 
Hintergedanfen ibrer geiftlihen Aufgabe zu genügen ſuchten — aber 
menigftens mögen fie ohne Verdruß fih daran erinnern laffen, daß des 
wobl and im Intereffe der Kirche felbft die Fudenmifflon nur mit der 
größten Vorfiht und Schonung und mur mit der firengften Kritik der 
dabei verwendeten Werkzeuge betrieben werden darf. Und wenn and (mie 
wir alerdingd a priori glauben annehmen zu dürfen) in dieler Hinfict 
nichts veriehen fein follte. io mögen die Gynoden uns immerhin noch 
erlauben die folgende Erwäqung ibnen ans Herz zu legen. Das Staats 
geleß geftattet nur den Uebertritt vom Judentbum zum Cbriſtenthum, nict 
umgefehrr; nun aber Iüßı ſich unferes Trachtens unſchwer nachweiſen, daß 
jede fei es durch gewiſſe Eorporationen und Geſellſchaftsgruppen oder gur 
durd den Staat felbft in öffentlicher Weife betriebene veligidfe Propaganda 
nur da fittlich zuläffig if, we Rück- und Uebertritt in gleicher Weile freis 
fteben; ergo find unfere Svnoden wenigftens folange nicht berechtigt die 
Judenmiiften im Yande zu organiliren, als fie mıdht zugleid) audı für die 
Derftellung der volfonmenen Befenntnißireibeit, zu Gunften des Juden 
tbums wie der veiſchiedenen chriftlihen NReligionsparteien, in unferem 
Staate wie in allen übrigen — beten. 
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und deren Dedentung für die Kirchenverſaſſungsſtage. 

„Ben Tag werde ich fegnen, an welchem 
ich die Rirchengewalt wieder in bie rechten 
Hände werbe zurüchgeben nen“. Morte 
Briedrich Müheme IV. an den. Berliner 
Magiftrat 1845, 20. October. 

©; werden am 19. Dctober d. J. (n. Et.) gerade fünfzig Jahre, daß 
die kirchliche Union in Preußen eingeführt iſt, indem an Diefem Tage 
jämmtliche Geiſtliche Berlins lutheriſchen und reformirten Bekenntniſſes unter 

der Fübrwg Schleiermachers gemeinfam im Dom zu Berlin Das beilige 
Abendmahl nah dem neuen unirten Ritus empfingen. König Briedrich 

Wilbelm II. hatte ſchon am 27. Septembet deſſelben Jahres (1817) dur 
„Eabinersordre” au die betreffenden geiftlihen Behörden und im Hinblid 

auf die bevorſtehende dreihundertjäbrige Grinnerungsieier der- Reformation 
durch Luther angeordnet, daß die beiden enangeliihen Gonfeffionaticchen, 

die lutheriſche und die reformirte, fortan fich zu einer „evangelifden Kirche“ 
verſchmelzen ſollten, welche Kirche ich „auf die Hauptſachen im Gbriftene 

tbum, worin beide Gonfeffionen eins feien“ gründen ſolle. Dieje „Union“ 

follte nun, wenn auch nicht aufgedrungen und anbefoplen — wie allerdings 

in der Gabinetsordre bemerkt war — fo doc allmäplih von Seiten der 
firpliden Behörden angeftrebt werden; der König ielbft aber, als der 
eigentliche Begründer und Erfinder der Union, ging mit gutem Beiſpiel 
voran, indem er ſich der erften „unitten" Gemeinde in Preußen, der „Hofe 
und Gornifonsgemeinbe* zu Berlin, auſchloh. 
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Dieſes Werk des frommen Königs feiert nun eben fein fünfzigjähriges 
Jubelfeſt — aber es iſt wenig Ausflht vorhanden, daB es wirklich ein 

Feſt werde, indem das von Friedrib Wilbelm II. beabſichtige Friede nswerl 
der Union von der erſten Zeit feiner Begründung an „fein Band der 
Gemweinſchaft, ſoudern ein Zeichen der Zertremmung“ geworden iſt und die 
tirchlichen Wirren und Kämpfe, die die Union in ihrem Gefolge gebabt 

bat, gerade in diefem ihrem neun und vierzigfien Lebensjahre dermaßen 
ſich vergrößert haben, daß es nicht ala unmöglich erfheint, ihr fünfzige 
jähriger Geburtstag fönne zugleich ihr Todestag werden. Woher nun Diele 
Krifis, und weßhalb ift die Union innerhalb diefer fünfzig Jahre nicht Das 

geworden, was fle fein fellte, ein Baud des Friedens und der Berichmel- 
zung der beiden evangelifchen Gonfeiflousfirhen zu einer enangelifcen 
Kirche? 

Die Union war don vorne berein ein Eingriff in die hiſtoriſch-rechtliche 

Grundlage beider evaugeliſchen Kirchen und ihrer Selbſtbeſtimmumg. Wenn 
es auch mehr als wünſchenswerth if, daß die beiden reformatorifhen Gone 
feiftonskirden fich foviel, als nur irgend möglich, nähern und ſich als 
Schwefterfirchen aufeben ſollen, jo if eine ſolche gegenfeitige Annähernug 
und Gemeinfbaft doch nicht mit dem Aufgeben der Sondereigenthümlichteit 
and der durch die Gelbichte gegebenen Gntwicelung einer jeden Gen 
iefftonsfirde zu verwechſein. Das aber iſt der große Fehler der Union 
gemefen und ift es bis auf diefen Tag, daß von dem Angenblide des 
königlicen Erlaffes vom 27. September 1817 an jene parteiiſchen 
Namen“ der beiden evangeliſchen Kirchen aufhören und es fortan nur eine 

erangeliiche Kirche geben ſollte. Heibt es doch mit eigenthümlicher 
Bweideutigfeit gleich in jener Unionsurfunde von 1817, „daß Die reformirte 
Kircde allerdings nicht zur lutheriſchen und diefe and) nicht zur teformirten 
übergehen, daß aber troßdem beide eine neu belebte evangeliſch⸗ 
drifiliche Kirche im Beifte ihres heiligen Stifters bifden follen“ 
— und wurde doch zu dem Ende auch bald eine Agende außgearbeitet, 
die „and in nicht unirten Kirchen“ eingeführt werden follte. Ebenſo vers 
fügte die Gabinetsordre vom 30. April 1834, daß es nicht zu geflatten 
fei, „wenn die Feinde der Union ſich als eine befondere Reftgionsgefeligaft 
conftitufren“, trogdem daß in derfelben Verfügung gefagt mar, daß die 

Union fein Aufgeben der bisherigen evangelifen Glaubensbefenntniffe 
bezwecke. Was half es daher, daß es ſchon 1817 hieß, die Union folle 
niemand aufgedrungen werden? Was Half es auch, daß im Laufe der 
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fänfgigfäßrigen- Entwidelungegefeichte der Union vericiedene, oft nicht 
unbedeutende Zugeſtänduiſſe den einzelnen Gonfeffionen gemacht werden 

müßten — immer dod war es bald offene, bald flille Tendenz der Union, 

die beiden reformatoriſchen Kirchen nicht bloß mit einander zu verfehmelzen, 

fondern aud an Etelle beider Die firchlide Neufchöpfung der Union, die 

mevangelifche" Kirche, zu ſetzen. Dieſe evangeliiche Kirche ſollte in einem 

einigen Kircenregiment und Cultus bei uneinigem @laubensbefemntniß 
und einem gewiſſen Maße von confefioneller Sondereigenthümlichkeit ber 
leben. Daß aber mar und ift der innere Wideripruch der Union. daB 

die äußere Erſcheinung der Kirche im Kirchenregiment und Cultus nicht 
die entſprecheude Form des innern kirchlichen Weſens, des geſchichtlich 

überfommenen Glaubensbeleuntniſſes und der conielfionellen Beionderheit 

unter ſolchen Bedingungen fein fanı. Sagt ded) felbft der veiormirte 
Ebrard in feine Kirbengeibite (IV, 283) bei Beſprechung der feparirten 
Lutberaner, die ſich eben von der preußiichen Landes-Unionskirche abgetrennt 

baben: „vergeblich verſicherte eine Gatinetsordre (28. Februar 1834), daß 

die Intherifbe Kirche dur die Union gang und gar nit aufgehoben fei 
nnd der Beitritt zur Union überhaupt von niemandem verlangt werde, 

fondern nur die geborfame Annahme der Ngende; die feparicten Lutheraner 

konnten das Unfaßbare nicht faflen, dag in einer unirten Kirche das die 
reformirte Lehre verdammende Bekenntniß ungeſchmälert noch gelte und daß 

eine mit den Reformirten gemeinfam gebrauchte Abendmablsliturgie eine 
lutheriſche fei, mas doch nach königlicher Logik ales unzweiſelhaſt ſtattfaud.“ 

Aber nicht bloß die eigenthuͤmliche Doppelnatur der Union ift es, die 
mns bedentlich macht, and die ganze Art der Gutflehung diefer neuen 
ewangelifdhen Kirche hat für uns mande Scattenfeiten. Nicht aus der 
Genrinde heraus oder auf einer die Kirche repräfentirenden allgemeinen 

Synode ift die Union entſtanden, fondern im Enbinet eines wenn auch 

frommen, To doc weltlichen Machthabers. Mit Recht fagt daher ein 
Mnpatteitfper Mann der Union, Fabri, (Die politiſche Lage und die 
Zufunft der ebaugeliſchen Kirche in Deutſchland): „IR der Weg der 

Cabinetsordres der legitime Weg des Bortichritts in der Gemeinde Jeſu? 
Bo ift der Geburtöfhein der Union? Wo ihre Legitimation aus dem 

Heitigthum? Jedes Ding urfländet in feiner Zengung und die Kräfte 
Diefer präformiren und behertſchen feine Entwidelung. Hätte die Union 
im ihren Usfprüngen jene zeugenden Pebensfäfte, wäre fie mehr That 
Gottes an Seiner Gemeinde, als aus vorbedachtem guten Rath der Menſchen 
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entfprungen, le würde ſiegreich alle Widerſtände überwunden und die 
tirchliche Geſchichte der lehten fünfzig Jabre zu einer weſentlich amderen 
gemacht haben. Sie bat das nicht vermocht.“ — Die Union ift aber 

nicht bloß an dem zaͤhen Widerfprud der confefflonellen Theologen oder 

überhaupt an dem „Gonfeffionshader“ gefcheitert, fondern ebenſo au) daran, 

daß fie eben nicht eine That der Kirche und Gemeinde war, fondern 

zunächſt aus faarsfichliher Macht und Weisheit hervorgegangen ift und, 
wie wir meinen, auch nur auf diefer Grundlage alein ihr Anfeben bis auf 
den heutigen Tag bat behaupten können. 

Soviel zur allgemeinen Drienticung über das Wefen der preußifcen 
Staats und Uniouskirche. Die Union ift nun aber im gegenwärtigen 

Augenblid in eine neue Krifis getreten, die durch die jüngften politifcen 
Kämpfe und Ertungenſchaſten herbeigeführt if. Das Jahr 1866 hat mit 
einem Schlage gegen 4 Millionen Geelen meiftens lutheriſchen, aber 

auch reformirien und unirten Glaubensbekeuntniſſes in die ſtaatliche 

Gemeinſchaft von Preußen eintreten laſſen und es eutſteht nun die Frage, 

wie, es mit diefen neuannectirten Provinzen in kirchlicher Beziehung zu 
halten ſei. Hauover und Edhleswig«pofftein xepräfentiren zwei anfehntide 
Kirdyengebiete, die nicht bloß ein lutheriſches Glaubensbekenntniß, fondern 

demgemäß aud ein lutheriſches Kircheuregiment bis jeht gehabt haben und, 
wie bereits ausgeſprochen if, auch tür die Zufunft beanſpruchen. Cie 
werden ſich daber auch nicht in die prenfifhe Staatskirche, die Unious- 

Fische, eingliedern laſſen und andrerfeits dürfte die Zeit vorüber fein, wo 
man durch Löniglipe Eabinetsordre® „neue Kirchen“ fliften und den 
Gliedern vetſchiedener Glaubensgemeinfcpaften ein und dieſelbe Agende 
und ein Kirchenregiment octropiren fann. Der König von Preußen bat 

daher gewiß recht gethan, wenn er durch Verfügung vom 8. Dechr. 1866 
Die neuannecticten Provingen in kitchlicher Beziehung direct unter den 
Guftusminifter gefteflt hat und nicht unter den „evangeliicen Oberfircen, 
vath", der die höͤchſte kirchliche Behörde für die preuhiſche Staatstirche ift 
und von fih aus direct mit dem Könige conferirt. Es dürite diefe An 
ordnung aber nur eine proviſoriſche Löſung der Krifts fein, in welde die 

preußiſche Laudeskirche durch die Anmegion der neuen Kirchenprovinzen 
gerathen ift, denn für die Daner fann diefe Ausnahmeftellung den lutheriſchen 

menen Provinzen nicht gut gewährt werden. Der evangelifthe Oberfircpene 
rath iſt von König Friedrich Wilhelm IV. am 6. März 1852 mit der 

ausdrüdligen Tendenz eingefept, „Die Rechte und die anf Grund. derjelben 
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vorhandenen Einrichtungen der verfdiedenen Gonieffionen zu ſchützen und 

zu pflegen und ebenfo die ewangelticde Randesfirde in ihrer Gefammtheit 
qu verwalten umd zu vertieten.“ Wie könnte nun der Oberfirdenrath für 
die Dauer die Eriftenz folder bedententen kirchlichen Belouderbeiten außer» 

halb feines Regiments dulden. Es ift auch nicht gut anzunehmen, daß man 

den Lutheranern in Hanever und Schleawig- Holſtein dieſelbe vom Staate 

unabhängige Stellung geben wird, die man 1845 den „ieparirten Luthe ⸗ 
tanern“ durch das Breblauer Kirchencollegium gab und zu geben ſich genörhigt 
fab; würden id doch diefe ſcleſiſchen Lutherauer alsbald mit den bandverr 
ſchen und ſchledwig / bolſteinſchen verbinden und am Ende einen lutheriſchen 
Oberfirhenrath gegenüber Dem evangeliichen in Berlin bilden. Auch wäre 

der Widerfpruc im der That zu groß, daß in den alten Provinzen die 

futherifbe Kirche gewiffermaßen gezmungen iſt in der Union zu bleiben, 
wäbrend man den neuen Provinzen in dieſer Hinficht freie Hand giebt, 

Afo — wobin wir ums wenden, neue Verwirrungen, und deunod 
werden auch dieſe zum Heile der Kirche ausfchlogen, indem fle endlich die 

große Frage zur Entfebeidung zu bringen belfen, wie die Verfaffung der 
Kirche ſich geſtalten fol. Die gegemwärtigen kirchlichen Zermürfffe in 
Freuen müffen unferer Meinung nad zu einen neuen irgendwie modificirten 
Kircbenregiment führen, fei es nun, daß das alte Kirchenregiment, als 
evangeliiher Oberlirhenrei unter dem Summepisforat des Köuigs in 
verfüngter Geſtalt aus der Kriſis bervorgebt, fei es — umd dabin [einen 
die Zeichen der Zeit mebr zu deuten — daß die lutheriſche Kirche in 
Preußen — und mit ibt and Die reformirte — auf Grund ihrer kirch- 
lien Sondereigentbümfichfeit und in Unabbäugigkeit vom Ctaat und der 
fogenannten Staatöfirce fib in mener und anpallender Verfaſſung cons 
fitwirt Das ſcheint uns die große Bedeutung der gegemmärtigen Unionds 
frifis in Preußen für die Kirchenverfaſſung zu fein. Jetzt wird es ſich 

zeigen müffen, ob die beiden reformisten Schmefterfirchen, insbeiondere Die 
utberiſche mod fo viel inneres Cal haben, daß fle ſich zu kirclicher 
Selbſtbeſtimmung und Selbftändigfeit fortentwiceln fönnen. Wir glauben 

und hoffen es und verfuchen in den nachfolgenden Blättern die Anfäge 
einer ſoichen kirchlichen Selbſtentwickelung nachzumeifen. 

Zumächft haben wir bier zu bemerken, wie die Kirchenverfaſſungofrage 
in der That gegenwärtig alle Gemüther beihäftigt und ale andern Fragen 
der kirchlichen Gegenwart in den Hintergrund gedrängt bat. Dies zeigt 

ib nomenilich auch an der Füle von Artifen in den theologiſchen 
Baltiſche Monatefchrift, 8. Jahrg, Bo. XVI, Heit 8. 17 
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Zeitfehriften und von Brofhüren,, welche alle von der Kirdenverjaflunge, 
Trage, in Anknüpfung an Die nengefcpaffene politiſche Situation in Preußen, 
handeln. Nachdem zunäcft die Heugſtenbergſche Kirchenzeitung ſchon zu 
Ende des vorigen Jahres in einer Reihe von Artikeln zu Gunſten eines 
ſelbſtändigen, von der Union umabbängigen Kirchenregiments für dir 
lutheriſche Kirche im alten und neuen Preußen ibre gewichtige Stimme erboher 
und dabei geradezu ausgelpreden hatte, daß „ein uutericeidungsteie 
Kirchenregiment über unterfhiedene kirchliche Exiftengen ein ſchweres Un 

recht“ fei, wurde fie daſür in dem Organ des Berliner Oberfirhenratbes, 
der „Neuen evangeliſchen Rirdjenzeitung", von Profeſſor Meiner auf Die 
Heftigfte angegriffen und mußte fid) gefallen laſſen dahin zurechtgewieſen zu 
werden, Daß „es nach Tutheriiher Lehre nnmefentlih ſet, ob die 

lutheriſchen Gemeinden innerhalb der evangeliſchen Landeofiche unter 
einem Regiment verfaßt feien oder wicht“. Hierauf wurde aufs neue Del 

ins Feuer gegoffen und zwar von einer Geite, von melder es niemant 
erwartet hätte. Der als theologiider Schriftfteller rübmlihft bekannte 

Miffionsinfpeetor Fabri in Bremen, felbft der Unien angehörig und 

innerlich über dem confeifionelen Gegeufag ſtehend, ſprach ſich im zuei 

Broſchüren „Die politiihe Lage und die Zulnuft der ebangeliſchen Kitche 

in Deutſchlaud“ — und „Die Unions und Verfaflungsfrage” — gegen 
das bisherige Unionsfirdenregiment aus. „Die Union als Firden 
regimentliches Princip — fagt Babri — ift aufzugeben, weil fie unbaltbar 
geworden ift, die Union ift zur Gonföderatiou umgugeflalten." Es ſollen 
die lutheriſche, velormirte und, wenn es eine foldye giebt, unitte Kirche eine 
jede für fi beftchen, aber unter einander alle drei Durch das Band der 

Eonföderation verbunden fein. 
Diefe Stimme aus dem eigenen Lager der Union erregte überall das 

größte Aufſehen und jelten bat wobl ein jo kleines Schriſiſtück, wie das 

exfte der beiden genannten, eine folde Wirfung geübt. Cine große Menge 
von Entgegmungen folgte von allen Seiten und die Männer der Unten 
tiefen dem Verfaſſer zu: „Bott bewahre uns vor unjeren Freunden“. And 

der evangeliſche Oberlirchenrath fab fid genötbigt, wenn aud nicht im 
directer Anfnüpfung an die Fabii'ſchen Broſchüren, zu deu erregten Ger 

mutbern zu ſprechen und erließ am 18. Februar d. J. jenes merfwürdige 
Süriitflüd , Deutſchrift des evangeliſchen Oberkirchentaths beireffend die 
gegenwärtige Lage der evangeliichen Landestirhe Preußens“ unterfdrieben 
von den elf Gliedern des Oberlircheuratho Mathis, Neauder, Suebtlage, 
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Nitzſch, Tweſten, Hofmann, Wichern, Thielen, Dorner, Stahn, Hermes. 
Die Dentſchrift gebt zunächft Davon aus, daß die volitifcen Veränderungen 
des verfloffenen Jahres von großer Rüdwirfung anf die evangeliſche Kirche 

Preußens und Deutfblands geweien fei und daß es num gegenüber den 
mancherlei kirchlichen Kundgebungen der Gegenwart allen treuen Gliedern 
der Landesfirche Preußens gezieme „are Stellung zu nehmen und zu 

behaupten“. Worin beftebt nun Diele? Cs find hauptſächlich zwei Ger 
fabren und Feinde, vor denen der Oberkirchenrath warnt. Grftens die 

Beſtrebungen des fogenannten Proteftantenvereins, melder den evanger 
liſchen Landesfiren und den confeiflonellen Unterfdieden „die deutſche 

Nationaltirche der Aufunft“ entgegenftelt. Mit Recht jagt einer der Haupt ⸗ 
fübrer der „deutihen Nationalkirche“ Dr. Schenkel (Die gegenwärtige Lage 
der proteſtautiſchen Kirche in Preugen und Deutichland) gegen diefe Are 

Aumentationen des Oberfirchenratbe, daß denſelben der volle Nachdruck der 

Principien, die Macht der Energie und der Gruft der Gonfequenz feble. 
Für die Union in Prenßen gebe «8 gegenwärtig feine andere Hülle uud 
Rettung, als daß die Kirwenvereinigung mit volem Genfte dach dem 
Sinne der Stiftungsurfunde vom 27. September 1817 wirklich aus und 
durchgeführt werde. Das fönne aber nur auf dem Wege des Proteftantens 

vereins geſchehen, denn dieſer bezwecke nicht bloß Ginbeit der Kirche im 

Kirhenregiment mit Aufgebuug der jogenannten itio in partes ober der 

confefftonellen Sonderkirchenſenate, fondern aud auf Grundlage des Ger 

meindeprincip6 eine einheitliche Geftaltung der Kirchenverſaſſung. So 

Außert fib Schenfel und man verfteht in der That nicht, weßhalb die 

Deulſchrift gegen denjelben und den Proteftantenverein zu Felde zicht. 

Bir müffen Schenkel vollftändig beipflihten, wenn er nach Diefer Geite 

bin nur im Proteftantenverein und defien Zielen Die alleinigen Conſequenzen 
der preußifpen Mnionsbeftrebungen fieht. — Der zweite Feind der Unton 
aber, gegen den haupiſächlich die Denlſchriſt gerichtet ift, if ihr diejenige 

Michtung innerhalb der enangelifchen Landeskirche, melde die Befonderbeit, 

ja Sonderung der evangeliſchen Gonfeffionen der Union und der Ginheit 
der preußiſchen ‚Randeofirdhe entgegenftellt. Diele Richtung wird denn im 
Verlauf der Dentſchrift „Romanismus“ genannt, fo daß zu diefer katholi - 
firenden Richtung nicht bloß ſolche Lutheraner gehören follen, welche viel: 

leicht wirflih mit Rom liebäugeln, fondern aud alle die, welche darauf 

ausgeben, ihrer Kirche nicht bloß das überfommene Glaubensbelenntniß 

zu wahren, jondern demgemäß aud auf eine lutheriſche Kirchenleitung und 

17° 
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Kirdenorganifation Anſpruch machen. Der evangeliſche Oberkircheuraib 

au Berlin, der ſchon zu Weibnachten 1866, wie ermähnt, „Die nene 

evangeliſche Kirche“ mit der neuen Weisbeit bereicherte, Daß es nach lutbe - 

riſcher Lehre unweſentlich ſei, ob die lutheriſchen Gemeinden innerbalb der 

evangeliſchen Landeokirche unter einem Regiment verfaßt ſeien oder nicht, 

beſtaͤtigt Diefes nicht bloß, ſondern warnt jegt fogar die Gemeinden „vor 

der Verfeitung in Abſall von dem Boden der Reformatoren feitens folder, 

welche unter Mißbrauch des lutheriſchen Namens auf dem Grunde jener 

Tendenzen den Ban einer neuen ihrem Sinne zufagenderen Kirche unter: 
nehmen wollen.’ 

Diefe Dentichrift des Oberkirchenratbs bat innerhalb der lutberiſchen 

Kircenangebörigen, wie man fid Denfen fann, vielfach böſes Blut erregt; 
namentlich aber murden jene Beſchuldiaungen von „remaniftrenden Tendenzen“, 

die obne Weiteres in Bauſch und Bogen der lutheriſchen Kirche angebefter 

werden, mit Entrüftung zurücgewiefen. Gebt deun das Streben nach einer 
ſelbſtändigen lutheriſchen Nirbenverfoffung aus ‚romanifitenden Ideen“ 
bevor? Und wenn Diefes Streben ſchon „Romaniemud“ fein sol, in 

welchem rönufden Sauerteige mögen nicht Diejenigen lutheriſchen Landes 
tirchen Reden, wo man nie emas ven Union gewußt und mo trogdem ſtett 
eine beſondere lutheriſche Kirche mit dem entſprechenden lutheriſchen Kirchen 

regiment beſtanden bat! 
Wir ſeben, die kirchliche Kriſis in Preußen waͤchſt mit jedem Augen- 

blicke was le und aber lebrt, iſt, daß die Kirchenverfaffungsfrage feine 
gleihgüftige Nebenſache if und daß es ſich gegenmärtig rächt, wenn man 
eine au lange Zeit Diefe Frage zu den Atiophorts geäblt bat. Der 
flebente Artifel der Augsburger Gonfeifton fant aflerdings, daß zur wahren 
Einigkeit der chriſtlichen Kirchen es genug it, wenn Das Evangelium ein» 

träctiglicb noch reinem Verſtande gevredigt und Die Gacramente nad dem 
gomichen Worte gereicht werden. Gleihlörmige Geremonien, von den 

Menſchen eingefegt, ſeien wicht noth zur Einigfeit der Kirchen; aus Dielen 

Sägen unferer Augeburger Gonfelfien läßt id aber doch nicht ohne 
Weiteres mit den Oberfirdenratb folgern, daß Die ganze Kirdenverfaffung 
in das Gebiet der unwelentlihen „Beremienien“ gehört, geſchweige Dem 
die nun einmal factiſch vorhandenen Differenzen in der Abendmablslehre 
beider Airben. „Es ift zu einleuchtend, jagt die Hengfienbergibe Kirchen, 
zeitung (Juni 1867), daß einer wirkliden Kirche auch ihr beionderes 
Regiment gebührt. Ich glaube auch, weil es fo ſelbſtverſtäͤndlich ift, fo 
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bat eo der Nrtifel 7 der Augsburger Gonieffion gar nicht befonders aus⸗ 

geſprochen. Braucht man denn zu ſagen, daß man Wein wicht anders 

haben fann als in einem Gefäß?" Die Gedichte unjerer Kirche beweift 

und am beften, daß die Kirchenverfaſſung fein unweſentliches Moment if, 

und 4.2. von unferen Reformatoren wiffen wir, daß fie zunächſt mit allen 
Kräften daranf ansaingen, die biſchöfliche Verfaffung der Fatbofifhen Kirche 

in gelänterter Geſtalt au für die neue ewangelifche beiqubehalten, und 

daß fle nur ungern fpäter das Kirchenregiment auf Pie Landesherren über 

neben ließen. 

Aber es ift noch ein Zweites, was wir ans der gegenmärtigen kirch⸗ 

lichen Krifis in Preußen zu entnehmen baben. Die Unionsgefbichte von 
1817—1867 ftellt uns ein getreues Bild von dem traurigen Mißverhaͤltniß 

zwiſchen Staat und Kirche dar, das von jener erften königlichen Cabinets- 
ordre vom 27. September 1817 bis zum jüngften Grlaß des Oberkirchen- 
tutbs vom 18. Febinar 1867 geberrfcht hat, Wir meinen damit das, 
was Sabri in der erflen feiner angezogenen Brofchiiren fo bezeichnet: „heute 
erſt zeigte ſich in vollem Lichte, mie verhängnißvell es war, dab Die Kirche 

der dentſcen Reformation in volle Abbängigfeit vom Staate ger 
ratben ift umd feine Magd und Dienerin geworden iſt.“ (©. 5) Die 
Union ift eben in Folge jenes Mißverbältniffes zwiſchen Staat und Kirche 

im föniglichen Gabinet entftanden, fie bat ſich bie auf dieſen Tag nur 
dadurd halten Finnen, daß „dem Staate eine Unionstendenz einmohnt“ 

und daß Die Union überhaupt „ein Stück der überfommenen Erbweisheit 

des hohenzollernfhen Königshauſes“ ift — To daß wir nicht zu viel zu 

Tagen meinen, wenn wir bebaupten, Daß mit der veränderten Geſtalt, die 

das Verbättniß zwiſchen Staat und Kirche in Preußen über kurz oder 
fang erleiden wird und muß, aud das Bindemittel der Staatögewult, 

welches bis jept Die preußiſche Yandes» und Staatolirche zujammengebalten 
bat, zerfallen wird und dann leicht das Ende der „evangeliſchen Kirche“ 
berbeiführen fan. 

Die Zeiten des Kirchenſtaats und der Staatékirche dürften mit 
raſchen Schritten ihrem Ende entgegengehen und die Lofung, Die von 

Jialien her auch zu uns berübergefhalt iſt „reie Kirche im freien Staat“ 
hat nicht bloß auf Dem Gebiere des Stats, ſoudern auch auf dem der 
Kirche feinen berechtigten Wiederball geiunden. Die „Einverleibung der 

Kirche in den Staat“, wie Stahl fih treffend ausdrückt, bat ihr Ende 
erreicht und die Kirche verlangt vom Staat die ihr gebührende Selbſt - 
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fändigfeit zurück. Diefes Verlangen iſt übrigens fein neues, fondern bereits 
im Augenblide der Reformation und der Begründung der lutheriſchen 

Kirche als erſtes und grundlegendes Moment für die Kirdenverfaffung 
erfannt, leider aber im Lanfe und Drange der geſchichtlichen Berbäftnifie 

vielfach verdunfelt, ja jaft in den Staub getreten worden, bis die Gegen. 

wart und befonders die momentane Kris in Preußen die alten referma« 

toriſchen Wahrheiten wiederum ans Licht gefördert bat. Die Trennung 

der weltfihen und geiftlichen Gewalt ift bereits im 28. Art. der Augs- 
burger Eonfeiften Mar und deutlich gelebt. „Die Unfern, beißt es dafelbft, 

fand zum Troſt der Gewiſſen gegwungen, den Unterſchied der geiftlichen 
und weltlichen Gewalt, Schweris und Regiments anzuzeigen und fol man 
die zwei Negimente, das geiſtliche und weltliche nicht in einander mengen 
und werfen.“ Wenn nun trogdem ſchon in der Zeit der Reformation 
dieſer Grundfag infofern alterirt wurde, ald das Kirbenregiment, da es 

mit der Herftellung eines vom Evangelium geliuterten Cpiolopats nicht 
gehen wollte, an Die weltliche Macht der Zürften Fam, fo blieben die Mes 

formatoren wenigftens ihrem Grundſatz der Scheidung zwiſchen geiflficer 
und welilicher Macht infofern ganz getreu, al die Fürfen das Kirchen. 
tegiment bloß als „Nothbiſchöfe“ erbielten, wie Luther das ausdrüdtic in 

feiner Schrift „Exempel einen rechten Biſchof zu weihen“ 1542 nennt. 

Man machte aber bald aus der Noth eine Tugend und fo fam es zu 
jener Lehre vom „Summepisfopat" des Landesfärften, nach welder dem 

Landesherrn als erflem Gliede der Kirche das Kirdenregiment zufommt; 
der Landesherr foll aber dieſes Negiment nur nad) feiner äußerlichen Ans» 
führung ansüben, während er innerlich an das Urtheil des Lehrſtandes 
gebunden ift. Daß aber die Landesherren als Inhaber der Kirchengewalt 
diefe Schraufen nicht immer einhielten ift leicht verftändlich, wie denn ſchon 

Melauchthon 1530 feinem Freunde Camerarius fhrieb: „ich febe Mar, 
welche Kirche wir haben werden, wenn die bifhöflihe Verfaffung wird bes 

feitigt worden fein. Ich fehe far, daß nachher eine viel unerträgr 

tidere Tyrannei fommen wird, als fle je beftanden bat.” (Wal, 
Haupt, der Gvisfopat der deutſchen Reformation I. ©. 40,) Und in der 
That Fam man fo zu fagen aus dem Regen unter die Traufe. Aus den 

Armen der römiſchen Hierarchie wollte man (odfommen umd fam unter die 
Herrſchaft des Staatskirchenthums, wo die Kirche eine Magd und Dienerin 

des Staats wurde. Auch Luther bat das prophetiſch vorhergefehen, denn 
er ſchrieb 1543 an Grefer: „wenn es dahin kommen wird, daß die Höfe 
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die Kirche nad ibrem Gutdünfen regieren wollten, daun wird der jetzige 

Zuftand noch ſchlimmer werden als früher. Satan pergit satan esse, 

sub papa miscuit eeclesiam politine, sub nostro tempore vult miscere 
politam eeclesiae (vgl. Stabl, Kichenverfaffung ©. 199). Und diefer 
Zuftand der Vermiſchung von geiftlicher und weltliher Gewalt iſt der bis 

auf dieſen Augenblick berrichende und Stahl fagt in feiner „Kitchen, 
verfaffung“ (S. 217) gewiß nicht zu viel, wenn er den jegigen Zuftand 
der Ginverleibung der Kirche in den Staat wir folgenden Worten ſchildert: 

„im Innern ift die Gelbftändigfeit der Kirche, nach außen die Ginheit der 

Kirche gefährdet, Durch jene Verſchränlung von Kirde uud Staat hat 

eritere in ihr felbft gar feine Gewalt der Regierung nnd feine Repräfentation, 
fondern erhält beide ext dur den Staat. Cie bedarf des Staats und 

der weltlichen Dorigfeit nieht bloß dazu, Daß ibre Anordnungen anerfannt 
und vollſtreckt werden, ſondern ſchon dazu, um nur überhaupt Anords 

mungen zu machen. Sie kaun felbft nicht mebr handeln, ſich 
bewegen, ja nit denken, urtheifen und ihr kirchiiches Urtheil 
manifeftiren außer Durd ein Organ das nicht das ihre, ſon— 

dern das des Staates iſt. Sie lann daher in rechtlicher Form nicht 

einmal als Kirche gegen landeshertliche Anordnungen wideripreden und 

remonftriren. Denn das Conſiſtorium kann wohl wie eine jürftlide Bebörde 

Vorſtellung machen oder höchſtens feine Mitwirkung verfagen; aber es kann 
nicht als volle und oberſte Repräfentation der Kirche das Urteil derfelben 

dem Fürſten entgegen öffentlich manifeftiren und aud da, mo öffentlicher 

Widerſpruch ſtatt bat, wie z. B. der Widerſpruch der Synoden, da erſcheint 

er nur ald Widerſpruch eines untergeordneren Organs der Kirche gegen 
die bödfte Kirchengewalt ſelbſt, nicht ale Widerſptuch der Kirche gegen die 
Staatsgewalt. Es ift dies im wörtlidren Sinne eine Ginverleibung der 

Kirche in den Staat, nad welcher fl, was die ganze Beherrſchung und 
Lenkung betrifft, ihr Dafein in ſich einzubügen immer mehr in Gefahr ftebt,“ 

Wenn wir uns dieſes Mißverbältniß zwiſchen Staat und Kirde, ind» 

bejondere den Drud, den das Staatskirchenthum alle Zeit auf alle 
Requngen und Zeichen kirchlicher Selbfländigfeit ausgeübt bat, vergegen⸗ 
mwärtigen, fo iſt e8 wahrlich ein erfreuliches Zeichen von der innern Lebens⸗ 

kraft der Kirche, daß diefelbe troß ihrer bedrüdten und erniedrigenden 

Stellung, die gerade nicht zur „Knechtsgeſtalt der Kirche” gehören dürfte, 
nicht bloß iht Dafein gefriftet, fondern auc im gegenwärtigen Augenblick 
ſoweit in ihrer inneren Selbftändigfeit gediehen if, daß der Ruf „Selbft« 
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ftändigfeit der Kirche gegenüber dem Staate“ immer lauter aus der Kirche 

ſelbſt erſchalbt. Als ein doppelt wichtiges Zeichen der Zeit aber müffen 
wir es anfehen, wenn jelbft ein Freund der preußifhen Unien, wie Fabri 
es troß feines Gegenſatzes gegen dieſelbe immer od bleibt, die beftimmte 
Forderung flelt „jede Verfaffungsreferm, die die Freibeit und 
Selbſtaͤndigkeit der evangelifhen Kirche gegenüber den Staut 
nidt berbeifübrt, iſt verwerflich“ (Fabri, politiihe Lage ıc. ©. 28). 

Wenn nun aber nicht bloß won Geiten der tiefer blickenden Unions- 

männer, die doch mehr oder weniger Anbärger des Staatokirchentbums 
find, fendern ebenfo auch feitens der Iutberifchen Kirche Die Forderung geftellt 

werden muß, daß die Kirche nicht dem Staate ſubordinirt werden fann, 
fondern daß Staat und Kirche zwei einander coordinirte Organismen 

Bilden“), fo ift dieſe kirchliche Parole nicht dahin zu mißdeuten, als ob 
die Kirche ihrerfeits einen förmlichen „Bruch“ mit dem Stoate herbeiführen 

wolle. Es handelt ſich dabei nicht um abfolute Trennung, Tondern um 

Selbftändigfeit und freiheit der Kirche ſowobl als des Gtaats, um 

Zurücführung beider Gebiete auf die ihnen auftebenden Grenzen ihrer 
Zhätigfeit und ibres ganzen Lebens. Und mir find der Meinung, Daß 
gerade durch eine ſolche Werbäftnißbeffimmung ein Band zwiſchen Staat 
und Kirche bergeftellt werden faun, das von befferem und daueruderem 
Einvernehmen fein dürfte, als die Mißebe, welde bis jegt zwiſchen Staat 

umd Kirche geherrſcht bat. Da der Staat eine organiſche Lebenserdnung 
und auf Recht und Sittlichkeit begründet ift, fo muß er mit der Kirche 

ſich vieliach berübren, ja müffen beide fid gegenfeitig „affiffiren“ ; denn 
die Kirche, als die Gemeinfhaft der Jünger Ebriſti, will ja aud nichts 
weiter als, auf Grund ihres Glaubens an Gbriftum, ein Leben ſittlicher 

Erneuerung führen. Irren wir nicht, je liegt darin die Idee des fo dick 

ſach angegriffenen nnd mißverfandenen „chriſtlichen Staates“. Wır glauben, 
daß der Staat obne Religion nicht beſtehen kann noch je beſtanden bat. 

IR die Kirche im Verhäliniß zum Craate auch gerade nicht „die innere 
Seite" defieben (Rotbe), fo liegt doch in Diefer Bezeichnung das wabre 

*) Gine in Leipgig im Anſchluß an das biesjährige Miffionefei tagende Paftoral- 
eonfereng hat unter andern auch dieſe Theſen behandelt: „Die bisher auf dem landeshen. 
tichen Summepistepat ruhende Werfaffung der Kirche entforidht niht entfernt weber dem 
göttichen Wort noch) dem Betenntnif nuferer Küche. Diele Berfoffung iR ein interimiferer 
Norhbau gewefen. Ritche und Staat müfen in ihrer regimenttichen Bührung und innerer 
gebensentfaltung völlig unabhängig neben einander gefelt fein," 
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Moment, daß die religidfe reſp. kirchliche Unterlage dem ganzen ftantlihen 
Zeben erft die tete Weihe und das Fundament giebt, weber wir es denn 

auch nicht begreifen fönnen, wie ein Mann wie Profefior Bluntſchli in 
Heidelberg, der noch dazu Der gegenwärtige Präfident des Proteflanten- 
vereins ift, folgende Thefe aufſtellen fann laltaflatiſche Gottes und Welt 

ideen): „Die Freiheit des Staats von religiöfer Beftimmung und ſelbſt von 
veligiöfem Einfluß ift eine Grundbeftimmung feiner Wohlfahrt”. ine eine 
febr intereffante Broſchüre von Schie deko pp, „Die evangelifhe Lehre 

freiheit“, fagt hinfichtlich unſrer Frage febr richtig: „Die Durchfübrung 
einer abfoluten Religionbſreiheit muß nothwendig eine völlige Auflöſuug 
der fittlidperefigiöfen Grundlage des europäiſchen Volker und Staatslebens 

zur Folge baben, weil daflelbe feit mebr als anderthalb Jabrtaufenden in 
allen eurepäifhen Staaten nicht bloß anf die Ariftlide Religion gegründet, 

ſondern aud in allen tiefen L2ebenselementen durch tanfend Fäden aufs 

innigfte mit derfelben verwebt if. Daraus folgt, daß ſich das europäiſche 
Volfsleben zu der ariflihen Religion niemals in ein rein indifferented 
Verhätmiß fegen fan, wie dem überhaupt ein Gtaat mit abſoluter 
Neligionsfreibeit oder was tm weſentlichen daſſelbe iſt, ein reliyionslofer 
Staat nur im dem abftracten Ideen moderner Staatsphiloſephen aber 
keineswegs in der bifteriichen Wirklichkeit exiſtirt.“ Wir moflen Dabei unr 

an die allgemeine kirchliche und ſtaatliche Zeitrechnung mach der Geburt 
Chriſti, an die auch vom Staat angeordnete Eountagdfeier ſowie an 

andere Kircbenfefte (3 B. den allgemeinen Buß - oder Bettog in Preußen 

vor Beginn des Krieges 1866 und ein Ähnliches firblihes Fer in Nord⸗ 
amerifo bei Beeudigung des nordamerifanifchen Yürgerfrieges 1865) denfen, 
die doch vom Staate angeordnet wurden, Wenn Staat und Kirche nichts 
mit einander zu ihun haben, marım begann, als jüngft die Gonlerenzen 
in London über Die Lugemburger Frage zum Austrage famen, das bezüge 
liche Actenftüd: „Im Namen der ungetbeilten und alerpeiligften Dreie 
einigleit?" War daa leere Redeflosfel oder wohl gar Speti?*) Und 

*) DasGrftere mag bei ben folche Aetenftüche anfertigenben Diplomaten allerbings oft 
der Fall gewefen fein. Wir erinnern uns irgenbiwo folgende Unefdote gelefen zu haben. 
Bei dem Briebensihluffe von Gampoformio erfiaunte ver öfterreicifche Unterhändler über 
den unerhörten Gingang der franzöffhen Mebaction bes Priedensinftuuments: „Au nom 
de Tune et indivisible röpublique frangaise*. Es fei fenft Alles gut, äußerte er, „mais 
ceile phrase ....“, worauf fein Gegenmann ihm ins Wort fil: „Vous avcz raison, ce 
n'est qu'une phrase, touläfait comme volre sainte el indivisible tiniti.“ D. Red. 
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als jüngR einige freireligiöfe Gemeinden in Baden das Gelud an die 
Regierung ricpteten, fie von der geltenden Schwurformel zu entbinden, da 
ſie an feinen perjönfichen Bott mehr glauben föunten, warum wies die 
großberzoglie Regierung fie einſach ab, wenn der Staat frei fein ſoll 

von aller Religion und felbft allem reitgidien Einfluß? Der Idee eines 

chriſtlichen Staates ift es nicht angemeflen, vermittelt eines Staatsgeſetzes 

den Genuß des heiligen Abendmahls vorzuſchreiben oder den Beſuch von 

Gottesdieuften in der Staais- und Landeskirche von andern Gonfeifions- 

angebörigen zu verlangen; mobl aber ſoll auch der Staat von der Ueber 

zeugung getragen werden, daß alle wahre Gittlichleit und das Gedeiben 
des ganzen ſtaatlichen Gemeinweſens aur auf dem Boden der Religion fi 

entfalten Fan. 
Unfere kirchliche Parole führt fomit feineswegs jur Enthriftianiftrung 

des Staats, fondern will im Gegentheil beiden Organismen zur Selbite 
ffändigfeit zu verhelfen ſuchen, ohne Dabei die gegenfeitige Berührung und 
Affitenz, die ſich beide zu leiſten haben, zu überfehen. Ebenfo wenig ift 
aber aub damit der Staat enthriftianifirt, daß wir das Aufgeben des 

Summepisfopats und der Herribaft des Staats über die Kirche fordern, 
wie denn felbft ein Stahl, der von Vielen immer noch als ein Schred- 
bild kirchlichen und ftantlihen Gonfervatismus angefehen wird, fagt, dag 
die reine Durchführung des Verhältniſſes von ftaatlichet und kirchlicher 
Gewalt dem chriſtlichen Staate nicht den geringften Eintrag thue, „Denn 

dazu iſt doc nicht erforderlich, daß die Kirche in ibr felbft feine Gliederung 

md fein Amt der Regierung bat, fondern daß das der Randesherr erhält 

— und nichts Anders ift dieſer Summepiskopat, als daß der Landesherr 

summus episcopus if, d. b. genau daflelbe, daß der Kaifer Papft if.“ 
Und felbft ein erleuchteter Träger dieſes Gummenisfopats Friedrich 
Wilbelm IV. urtheilt alſo über daffelbe: „als Proviſorium haben die 

Neformatoren es ausdrücklich angefehen, aber eben darum ift es ſchlecht 
und unweife, jobald es als dauernder Zuftand, als wirkliche Drganifation 
der Kirche angelehen wird“ (Zezfbwig, die weſentlichen BVerfaffungsziele 

der Reformation, ©. 63). 
Drang nun fo die kirchliche Kriſis in der Verfafungsfrage zur 

Sclbftändigfeit der Kirche dem Staate gegenüber, jo entftcht die Frage, 
worin dieſe Verfaffung zu beitehen und in welchen Organen fie zu gipfeln 
bat. Wo find denn mm Die „rechten Hände*, denen Die bisherigen 

summi episcopi das Kirchenregiment übergeben ſollen ? 
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Dan bat in neuerer Zeit im Zufanmenhange mit der „conftitutionellen 
ee“ in der Staatspolitik verfucht, Diele Idee and auf die Kirche zu 

übertragen und fpricht bereits von „lirchlichem Genftimtionalismus uud 

Parlamentarismus". So hat inöbefoudere die freiſinuigſte Richtung in 

der evangelifhen Kirche, der Proteftantenverein, das „emeindeprincin“ 

als alleinige fung der Kirchenverfaſſungofrage aufgeitellt. „IA die 
Staatsfirhe umbaltbar, fagt Schenfel (Die gegenwärtige Enge der 
vproteftantilbe Kirche ©. 62), die Geiſtlichteitskirche begriffswidrig, 

dann ift vernäuftiger Weiſe nur noch die Gemeindekirche möglich.“ 

Und von diefem Gemeindeprincip aus ift jeder „felbftändige“ unbeſcholiene 
Mann der Kirchengemeinde, welcher 25 ZJabre alt ift, ſtimmberechtigt uud 

ift die Wablverechtigung in kirchlichen Angelegenheiten, wie Schenkel aus 
druͤcklich bemerft „Durd feine weitere Bedingungen“ begrenzt, Füuͤr Diele 
neue „Gemeindelirche“, auch „proteſtantiſche Rativnaffırhe* genannt, ind 

Dogmatisnus und Eonfelflonalismus längſt übermundene Standpunkte und 

die Vertreter deſſelben die „Geiſtlichen“ find nicht mehr als „Männer 
des Bertrmiens” für Diefe neue Kirche anzufehen. Der jüngft verfterhene 
Profefjor Richard Rothe, gleichfalls einer der Intelligenteften Zübrer 

diefed Proteftantenvereins, fagt darüber: „Die Geiſtlichkeit muß jegt ibre 

ſpecifiſch/ theblogiſche Bildung abftreifen und ihre enge uud fümmerfiche 
tir chlich-chriſtliche Weltanſchanung zu der freien aud reiben weltlich- 

cyriſtlichen erweitern und verklären, welche ſich dem Chriſten anf demjenigen 
Standpunkt öffnet, auf den die moderne Geſchichte und geführt bat“ 

(Hengftenberg, Kirdienzeitung, Maͤrz 1863). 
Die „vroteftantifhe Nationalkitche“ der Aufunft gebt fomit daven 

aus, daß eine tiefe Kluft zwiſchen der durch Die moderne Bildung bereits 
„verflärten® Gemeinde und dem kirchlichen Amte und deſſen Trägern, wie 
wir beides bis jegt zu faffen gewohnt gemwefen find, befeftigt ift und daß 

deßbalb das Amt des Kirchregiments nicht mehr den in der allgemeinen 
Entwickelung zurüdgebliebenen „Geiftliben” überlafen werden dürfe, 

fondern die Gemeinde aus fib ſelbſt und „vermöge der angeborenen 
Priefterwürde” ſich regieren müfe. Wir wollen das berechtigte Moment 
in; der Erfdeinung diefer neuen „Gemeindekirche“ nicht verfennen und 

nlauben allerdings and, daß die Gemeinde mehr in das kirchliche Leben 

und in das Kirchentegiment hereinzuziehen ift, als es bis jegt im Allge- 
meinen der Fall war, fönnen aber durch diefes „Gemeindeprincip“ unmöglich 

die ganze Frage für gelöſt halten. Hat man doch und wit Recht ſchon auf 
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politifdhen Gebiet es zum wenigften für gewagt gehalten, fid bloß anf Die | 
große Menge aler Stuatsglieter zu berufen und zu fügen, wie vielmehr 
ſollle es nicht gewagt fein, die ganze äußere Erſcheinung und Regierung 
der Kirche an das Urtbeil und Stiumredr aller „ſelbſtaͤndigen“ Kirchen 

glieder zu binden. Es wird ſich hier wie dert De zunädft um Reife 

und Gefnuungstüctigfeit handeln, diefe aber find doch wahrlich nicht ein 

Gemeingut aller „Selbſtändigen“ . Wir unten daber dat Gemeinde ⸗ 

princip mit unter der Vorausſetzung einer kirchlichgeſinnten Gemeinde 
gelten laſſen, während dieſes Princip, fo allgemein hingeſtellt, nur zu 
völliger Aufidſung und zum Aufgeben der Kirche in deu Staat führen 
würde, wie denn aud z. B. für Rotbe die Kirche wirflid nur Die „innere 

Seite des Staats” ift und daber allendli ih völlig mit dem Staatt 
zu affimiliren bat. 

Die Frage nad) der Kirgenverfaffung und den beften Händen, denen 
das Regiment der Kirche zu Äbergeben fei, wird ih Übrigens gar nicht 
auf dem Wege theoretiiher Speculation löfen laſſen; vielmehr ift es die 

Geſchichte der kuͤchlichen Veriafungsentwidehung, die alein uns darüber 
Licht [waffen kann. Wir werden insbefondere auf die Zeit der Reformatien 

gurüdgeben und uns die Frage vorlegen müffen, ob denn die Kirche der 
Reformation gar feine gruudfegenden Veftimmungen über die Werfaflung 
der Kirche aufgeftellt hat. Es wird gegenwärtig von den verſchiedenſten 
Seien zugeftanden, daß es ſalſch iſt zu meinen, als ob die Reformarien 

im Drange der firdylichen Erneuerung die Kirchenverfaſſungeſtage als etmat 
Gteichgültiges angefeben und ſich damit nur wenig oder beiläufig beichäftigt 
babe, weil es ja für die lutberiſche Kirche überbaupt gleichgültig fei, 

welche Verfaſſung fie hätte, wenn nur das Evangelium und Die Sacramente 

da wären. Die Gedichte der Reformation lehrt vielmehr, daß Die 
Kirchenverfaffung unferen Reformatoren ſehr am Herzen gelegen hat. Luther, 
Melanctbon, insbefondere der Organifater der Kirchenverfaſſung in der 

Meſormationszeit Bugenbagen und ebenfo unfere ſymboliſchen Schrüten 

fegen Dagegen den entfbiedenften Proteft ein. Wir haben ſchon oben bemerft, 
wie die Reſormatoren nicht bIoß ſebr wohl zwiſchen geiſtlicher und weltlicker 
Gewalt zu mnterfheiden wußten, fondern mic denfelben 01 Nerfafunge- 
vorbild das von Fatbolifhen Mißbräuchen gelänterte Epiokepat 

vorſchwebte. Der 28. Art. der Augsburger Conſeſſten, ſowie die Apologie 

lehren das in der klarſten und uuzmeidentigften Weife, und ebenio haben 

fich Luther und Melanchthon — wie auch bereits bemerft — in mannigfachfter 



Die kirchliche Unionsfrifls in Preußen, 257 

Beife darüber ausgelaffen, daß „die Biſchöſe das Kirchenregiment führen 

ſollen“, und endlich bat der Dr. Pomeranns (Bugenbagen) in der für Diele 

Frage böchſt wichtigen reformatio Wittenbergensis von 1545 uns eine 
Urkunde dinterfaffen, in weder ausführlich die Idee und der ganze Plan 
einer evangelifhehildröflihen erfaffung ir die utheriſche Kirche enthalten 
ift (vgl. Haupt, der Gpisfoyat. I. €. 51 ff). 

Wenn nun aber ſcließlich nicht der evaungeliſche Episfovat, fondern 

der „Retbepisfopat des Landedherru“ in der lutheriſchen Kirche zur Geltung 

gefommen ift, fo will das nichts gegen das urfprünglibe Princip der 
Neformation in der Kirchenverfaffungsfrane ſagen. Nicht aus Princin, 
fondern im Dronge vielſocher geſchichliher Norbftäude — aber auch nicht 
obue tiefe Beforguiß für diefe nene Orduung der Dinge wurden die 
Schtüffel der Kirchengewalt ten Fürſten übergeben. Nun aber, da die 
Gelchichte uns dahin geführt bat, Daß «6 fid gegenwärtig um erneuerte 
Selbftändigfeit der Kirche bandelt und das alte Verbältnig zwiiben Staat 
und Kirche über kurz oder fang aufbören muß, was bintert uns daran, 
die mnforängliben Princivien der Meformation in der Kirchenverfaſung — 
eine im evangelifchen Eine gelänterten biſchöfliche Verfaſſung — wiederum 
aufzuneßmen? Etwa die Furcht vor dem Zitel „Filhöflihe Berfaffung“, 
die Furcht vor „romanifirenden Tendenzen“? Wir fügen mit Marbeinefe 
„aus dem Grunde gegen Die Idee uud das Anıt des wahren Biſchoſs ſich 
einnehmen zu laſſen, wäre doch über alle Maßen kindiſch, und in der 
That nichts Anderes, als wenn man aus der Geſchichte Bonapartes gegen 
die kaiſerliche Wiirde überhaupt ſchreiben wollte”. Auch fönnen wir bier 
wiederum ein Wort von Adnig Friedrich Wilbelm IV. anführen, der alſo 

fbrieb: „ich lege gar feinen Werth auf die bifhöflide Bezeichnung der 
Kirchenvorſteber, jebald man ehrlich glaubt, wir fein noch zu kindiſch oder 

noch zu fehr Reconvalescenten, um die ftarfe Speiſe des rechten Namens 
in unfere Mägen zu dulden, Aderdings, fragt man mid um meine eigene 
Auflcht, fo antworte ich dreiſt: „Rinder ſchämt euch! geigt der Welt, daß 
das Evangelium gefunde Männer aus euch gemacht hat und geberdet euch 

nicht wie Unmündige oder Genefende* (Fabri, Politiſche Lage. ©. 60 ff). 

So ſprach ein summus episcopus von der Idee eines evangeliſchen Gpis- 
fopats! Unſer „proieſtantiſches“ Obr hat ſich aber fo an die ſtaatslirch- 

lichen Zuftände gewöhnt und ift andrerfeits derartig Ion von dem modernen 

Aterproteffantiemus affleirt, daß wir das unparteiiſche Urtheil verloren 

haben und überall dort gleib „romanifirende Tendenzen“ und „pfaͤffiſche 
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Beſtrebungen“ wütern, wo am Ende weiter nichts zu Geltung fommen fel 
als die alte Regel und Wabrbeit abusus non tollit usum. 

Bas beißt dos nun aber: ein evangeliiher Episfopal foll angeſtrebt 
werden? Zunäͤchſt fol damit nichts weiter gejagt werden als bloß Diefes, 

daß das Kirhenregiment nicht in weltlichen Machthabern oder privilegirter 

Ständen oder bureankratiſchen Bebörden zu wutzeln bat, fondern in kird - 
lichen Perfönlichleiten, die der ganzen Kirche daffelbe find, was der Paſter 
feiner Gemeinte if. „Nur wer öffentlich lehrt, fagt Stabl Kirchen 
verfaffung ©. 228, bat Die Öffentliche Lehre (am erſter Stelle und in 
geſtaltender Thärigfeit) feſtzuſetzen, uur, wer Gacramente verwalter, bat 

Sacramente zu verweigern, nur wer Die Seelſorge übt, kann kirchlide 

Anordnungen für Die der Seelſorge Auvertrauten geben“, Und in gemiffen 
Sinne hat die lutberiſche Kirche eigentlich) immer ſolche „Bildöfe” gebakt, 
wir meinen Die lutberiihen „Superintendenten und Generafinperintendenten*, 

In Diefem ſpecifiſch lutheriſchen Inſtitut fteeft der Kern des evangeliſchen 
Epislopato, denn diefe Superintendenten und Generalfuperintendenten find 

die eigentlichen „Auffeber“ über die Gemeinden und Paftoren ; fie baben 
überbaupt aunäcft die Fürforge und Verwaltung über das ganze kirclich 
Leben und Weſen uud fie find, oder follten vielmehr fein die naturgemäßen 

Präfidenten der Goufiftorien und Generalcoufiftorien. Mau laſſe dabei 
doch endlich die Furcht vor dem römifben Sauetteige: die lutberiſche Kirche 
if in Wabrheit, trog Schenfel, in gewiſſem Cinne eine „Geiſtlichkeits - 

tirche“, indem fie von Anfang an und allegeit dem „Lebrilande“ eine böbere 
Vedentung gegeben bat, als da z. B. in der reiormirten Kirche der Fall 
iſt. Nade Aurberiicer Auffaſſung iſt der Paſtot chen nicht bloß der 
Sprecher“ der Gemeinde und bat die lutheriſche Kirche auch feine bloßen 
„Prediger“, wenn man darunter mr Medner verftcht, jondern es bat der 
Pafor au das „Hirtenamt", womit felbftverftändlic das „geiftlide Rer 
giment“ über feine Heerde ihm anvertraut if. Jener Pleudobegriff vom 
geiftlihen Amt, nad welden dafjelbe bloß ein Amt des Predigens uud 

der Sacramentöverwaltung uud nicht zugleich aud ein Amt des geiſtlichen 
Regiments ift, iſt durchaus unlutheriſch (mal. 3. B. Diedboff, Luthers Lehre 

von der geiftlihen Gewalt. €, 147). 

Benn nun aber die lutheriſche Kirche in gewiſſem Sinne and eine | 
„Heiftichteinsfirche” genannt werden fann, fo iſt damit doch zweietlei ausger | 
ſWloſſen: 1) Die römische Lehre von der Hierarchie und der Untrügligfeit 
des geiſtlichen Hirtenamtes, Luther ſchrieb 1530 am 20. Juli an Melauchthou 
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und wir baben diefe Worte als lutheriſch-kirchliche Anſchauung anzuſeben: 

„Die Biſchöſe dürfen nicht über den Glauben der Kirche berrſchen noch 

denfelben gegen den Willen der Kirche beſchweren oder hedrüden. Sie 
ud uut Diener und Hausbalter, wicht aber Herren der Kirche.“ Und 
was die Untrüglichteit der „Bidböie“ betrifft, fo fügen unfere Bekeuntniß- 
ſchriſten ansdrüclic, daß die Gemeinden den Biihöien oder Paftoren nicht 

geboren fellen, wenn fie dem Goangelium entgegen febıen, ſetzen oder 
aufribten; die Biſchöſe bätten feine tyrannifde oder Föniglihe Gewalt 

über die Gemeinde, ſondern ibre geiſtliche Gewalt nur nad dem Befehl 

und den Geboten Gottes auszurichten. 2) aber iſt mit diefer Betonung 

des geiſtlichen Amtes in der Intberüden Kirche durchaus nicht alle und 

jede Betbeiligung der Gemeinde an dem Kirchenregiment ausgeſchloſſen. 
Das summum judieium der Kirde ift nicht Die Meinung des Biſchoſs 

oder der Bildöie, joudern des allgemeinen Conciliums unferer Generale 

fonode, in welcher die Gemeinde mit Sig und Stimme vertreten iſt. In 

den Confiſtotien fügen gleichfalls neben den Theologen, wie es nad alte 

tutherifcher Lehre beißt, „etliche gottesfürdtige Juriſten“ und endlich fteben 

neben jedem Paftor „guienältefte" (Presbyier), melde als Beirath und 
Hülfe für das Regiment des Paftors von der Gemeinde gewählt werden. 

Hierbei in ebenfo zu bemerken, daß der Mutberifden Kirche jeder „Gegen 

fag” zwifben Amt uud Gemeinde durchaus fremd if, deun Das Paſtoren- 

und Bilboisamt ſteht gar nicht über der Gemeinde, Tondern in der 

Gemeinde und IA immer an dieſelben göttlichen Ordnungen gebunden, an 

welche Die gange Gemeinde gebunden iſt. Dehbalb iſt aud der Gedanke 
einer Vertretung der Gemeinde gegenüber dem Ante ein durchaus fremder 

und nur als eine Ucbertragung ftaatlichsconftitutionellee Ideen auf kirchliche 

Verbaͤlmiſſe anzuſehen. 
Unter diefen Bedingungen ſprechen wir uns für eine evangelifde 

biſchöfliche Kirchenverfaſſung aus, und das iſt es auch, was bereits nicht 

bloß von einzelnen Männern der Union, fondern and von einem großen 

Theil der lutheriſcen Kirche in der Gegenwart anerfannt und erſtrebt wird. 

Fabri hat in feinen beiden Broſchüren in Anfnüpfung an die augenblid« 

licye Unionskrifis in Preußen den Eutwurf einer neuen Kirchenverfaffung 

auf bifböfliher Grundlage gegeben und ebenfo bat die ſchon oben bemerkte 

Paftoralconferenz in Leipzig in ihren Tbejen ſich in der Rirhenverfaflunge« 

angelegeubeit dahin ausgelroden, daß der Neubau der Kircheuverſaſſung 

zu gelegen babe: 1) auf Grund der apoſtoliſcen und prophetiſchen Schriſten 
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und der firchlichen Befenntuiffe; 2) durch evangelifche unter dem Befenntniß 
ſtehende Bildiöie, Die ala perfönfiche Repräfentanten Des Kirhhenregimente, 
als die Hauptalicder in der Celbfterbaunng der Kirche zu betrachten find; 
3) durch die Graängung des hifhäflihen Regiments nach unten durd Eon | 
Aftorien, Pfarrämter und Preshyterien und dach oben durb Nationale und 
otumeniſche Goneilien, 

Bir baben im Obigen verfuct, eine kurze Darftellung der kirchlichen 

Verfaſſungokriſis in Dentſchland zu geben und darans nachgewieſen, melde 
allgemeine Bedeutung dieſelbe bat. Ueberall, wo die Kirchenverfaſſungs - 
frage aufgemerfen und auf Deren Löſung bingearheitet werden wird, wird 
man auf die Entwicelung diefer Frage in Preußen fortan Rüdfiht nehmen 

müſſen. Nicht bloß die Unionsfrage iſt es, die und bier intereffirt, 
fondern ebenfo die für jede Reform in der Kirchenverfaſſung nothwendigen 
Vorfragen: über den Werih der Kirdenverfafjung, über das Verbältnig 

von Staat und Kirde, über Staatsfirchentbum und Kirhenftaatsihum x. 
ge unhaltbaret das geſchichtliche „Previforium“ des Summepis kopats ter 
Zandeoherren in unieren Tagen geworden ift und je mebr alle Zeichen der | 
Zeit auf eine Reviſton des Nerbältuiffes zwiſchen Etaat und Kirche bin- 

weifen und nicht bloß Gelbfändigfeit des Staates ſondern auch der Kirde 
verlangt wird, defte mehr wird es an der Zeit fein, ſich in die kirchlichen 

Kämpfe um diefe Brage ſchon jept zu vertiefen, um jeiner Zeit Daraus 
Nugen zieben zu Fönnen. Und dazu wollen diefe Zeilen eine Anregung 
geacben haben, die am beſten mit den Worten icließen, mit denen 
fie begonnen haben, mit dem Wunfde, daß Ab mun bald die rechten 
Hände für Die Kirchengewalt finden möchten, 

B. Müller, Paftor zu Saufen, 
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Aus dem füblichen Livland. 

Die none Landgemeindeordnuug if eingeführt, die Gmancpation der 
Bauergemeinde von dem Einfluß der Gutsverwaltungen, wenigftens rechtlich, 
vollzogen. Ob die neue Ordnung fegensreih auf unfere ländlichen Ber 
bältniffe einwirfen wird, ob nicht — es wird dieſe Brage aud ned jept 
je nad dem Parteiftantpunft verſchieden beantwortet. Rei aller Bere 
ſchledenheit der Anfichten aber wird, glaube id, der eine Cap allgemein 

anerfannt, daß ein feindliches Gegenüberfteben des Gutsheren und der 
Bauerfaften das größte Unglüd für das Land wäre und ein Zufammen« 
wirfen beider qu gemeinnüßigen Öffentlichen gwecken, wobei die größere 
Bildung des Gutsberen guͤnſtig anf die Bauerſchaſten einwirken würde, 
nur von den beften Folgen begleiter fein fünmte. Es handelt fd nur 
darım das Feld für dieſe gemeinfame Wirkfamfeit zu finden und Inſtitu⸗ 

tionen zu ſchaffen, die beide Theile im Dienſte eines Zweckes verbündet, 
gwar iR auf fo manden Gütern das Verhältniß zwiſchen Herr und 
Bauer ein fo feſt begrümdetes, daß aud nad Einführung der Rand» 
gemeindeorduung der Gutsberr eine entfcpeidende Stimme in den Gemeinde⸗ 

angelegenbeiten bebaften hat, im jeder einigermaßen wichtigen Soche befragt 
wird und daß, was er als feine Anficht ausfpricht, was rechtlich nur der 
gute Rath eines unbetbeiligten Dritten ift, factifc wie ein bindender Befehl 
aufgenommen und ausgeführt wird, Allein dies ift deun dod lange nicht 
überall der Fall und muß in demielben Maße jhwinden, wie das neue 
Geſeß tiefer im das Leben des Volks bineinwächft und feinen Zweck, die 
Gmancipation der Bauergemeinden, erreicht. Mir fheint aber, es biete 
fich am zwei Punften die Gelegenbeit zur Wiedervereinigung des Ger 
trennten, bei zwei Inſtitutionen, die nur erweitert, nicht neu geſchaffen, dem 
Gutsheren und der Bauerfchaft ein Feld gemeinfamen Wirkens anweiſen. 

Baltiſche Monataſchtift, & Jahrg, Bd. XVI. Heft 3. 18 
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Und wie die Sandgemeindeordnung nicht unabbängig von den factifchen 
Verhältniſſen entftanden ift, wie fie Nichts geſchaffen bat, was fib nict 

ion im Leben regte umd geflaftete — mo wurde jemals der ganze recht- 
lich der Gutsverwaltung qufommende Einfluß auf die Gemeindeangelegen- 
beiten factiih ausgeübt? — fo fönnte man auch in Diefer Sache, an das 

Veftebende anfnüpfend, den Zweck erreiden, wenn man zur allgemeinen 
Regel erheben wollte, was, aus dem praktiſchen Bedürfniß geboren, durc 
ausdrüdliche Ginigung der Betheiligten an einzelnen Orten bereits einge» 

Führt worden iſt. Es find aber gerade zwei der wichtigften und am tiefften 

ins Leben des Polls eingreifenden Inftitutionen, die den Vereinigungs- 

punft für Gutsberr und Bauer abgeben könnten: Kirhe md Schule. 

Die befaunt, entiheidet auf dem Lande Über die äußern Angelogens 

heiten der Kirche in erfter Juſtanz der Jogenannte Kirdipielsconvent. Sitz 

und Stimme auf demfelben baben nur Die Befiger don Rittergütern, 
während die Vertreter der Bauergemeinden, die Kirhenvormünder, nur 
eine, wie man ſich auszudrüden beliebt, berathende Etimme haben. Mit 

dieſer beratbeuden Gtimme hat es feine eigeutkümlide Bewandiniß, denn 
die Praxis ift bis auf menige auerfennenswerthe Ausnahmen dieſe: die 
fimmfäbigen Glieder des Eonvents, reip. ibre Vertreter, nebmen Einſicht 

in die Vorlagen und faſſen über dieſelben ibre Beſchlüſſe; daun erft wer⸗ 

den die Kirenvormünder in das Sitzungszimmer berufen, wo ihnen der 
präfdirende Kirchenvorfteher eröffnet, was der Konvent beſchloſſen babe, 
wogegen fie daun freilich, wenn man fie aubören will, ibre Einwendungen 
erbeben fönnen, Am craſſeſten tritt Died Verhältniß bei der Predigerwabl 

bervor, wo die Vertreter der Gemeinden nur danı das Recht baben gegen 
deu wenn auch nur von einer Heinen Majorität der Gutsbefiger erwälten 
Prediger zu protefliten, wenn fie Gründe anführen, die gefeßlic den 
Gandidaren unfähig zum Predigeramt machen. Cs kaun vorkommen und 
es kommt vor, daß einige, wenige Perfonen einer ganzen großen Gemeinde 
eingu Prediger auſdraͤngen — denn daß einer beftimmten Gemeinde die 
Perfönlichteit des Eandidaten eine unangenehme ift, daß ſie gu ihm Fein Der» 
trauen bat, iſt natürlich fein Grund, der den Gandidaten unfäbig zum 

Predigeramt macht. Doc laſſen wir dieſen ihlimmften, immerbin feltenen 
Bal bei Seite; die Güter haben die Widmen gegründet, fle ud es die 

direct oder indireet die Pfarren vorzugsweife erhalten, aud fonft in der 

Welt giebt es Patronate und nicht Alles läͤßt id auf einmal Ändern. 

Zur Erreihung des mir vorfpmebenden Ziels verlange ich gar feine Opfer, 
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fein Aufgeben irgend eines reellen Jutereſſes; id) verlange nur, dag man 
auf den Kirchenconventen den Gemeindevertretern das wirklich gebe, was 
man ihnen nominell bereits zugelianden hat — eine berathende Stimme. 

Seitdem der in großem Maßſtab betriebene Bauerlandverfauf unfere laͤnd⸗ 

lichen Verhältniffe fo durchgreiſend verändert bat, feitdem es nur noch eine 

Brage der Zeit ift, warn man den mitbeftenerten Bauergrundbeflpern eine 

Stimme bei der Bewilligung der Steuern einräumen wird, iſt es thoͤricht 

auf dem am menigften die Zuterefen der Gutsbefiger tangirendem Gebiet 
eine zweckloſe Oppofltien zu machen, während ‚man obne Opfer ein großes 

Ziel, die freundſchaftliche Stellung zwiſchen Großgrundbefiger und Bauer, 
fördern kann. Wenn ich eben von Jutereſſen ſprach, fo meinte ih an 

Diejer Stelle ſelbſtverſtäudlich nur die materiellen; die Kircht jell und muß 

gewiß dem Gutöbefiger nicht am wenigften von Interefie jein — aber dies 

Interefie des Gutsbefigers an der Kirche iſt fein anderes als das des 

Bauern. Die Etelung der Kirche, ihr Anfebu, ibre Würde muß dem 

Herrn ebenfo fehr am Herzen liegeu wie dem Bauern, und es dürfte fraglich 
fein, bei wem dies factifb mehr der Fall if. Man hat alfo bier ein 
gemeinfames Ziel — warum folte man es nicht gemeinfam verfolgen, 
zumal, wie gelagt, eine Colliſton der materiellen Intereffen nicht attfindet? 
Diefelben drehen fih anf den Kirchenconventen lediglih um die Bauten 

und Reparaturen für Baftorat uud Parochialſchule, zu deuen die Höfe das 
Material liefern und den Lohn für die Haudwerfer zahlen, während die 

Gemeinden die Arbeiter zu flellen haben. Demnach haben Ieptere ebenfo 
viel Grund ummüge Bauten und Meparaturen zu vermeiden wie die 
Gutsherren, würden alfe nie geneigt fein dieſen größere Laften aufzulegen, 
als erforderlich iſt, während «8 jept leicht vorkommt, daß ein aus febr 
reichen Herren beftehender Gouvent, Überflüffige Luxusbauten ausführt und 
den Gemeinden dadurch ebenjo drückende als unbillige Laſten auferlegt, 

Wenn es demnach bei der Ummöglicleit, daß die Gutsbefiger durch die 
wirkliche Theilnahme der Bauerſchaften an den Gonventen in ihren materiellen 

Zutereffen irgend geſchädigt werden fönnten, und bei dem gleichen Ziel, 
das beide fonft in den kirchlichen Angelegenheiten zu verfolgen haben und 
verfolgen, feinen Grund geben dürfte den Bauerſchaften ſelbſt eine ent 

ſcheidende Stimme auf den Kirdenconventen zu verweigern, fo muß id 

um fo mehr hoffen meinen Vorſchlag, ihnen eine nur berathende Stimme 
zu geben, von den reip, Kirchlpielen angenommen zu fehen, da jedes ders 

felben ohne den ganzen Apparat neuer Geſetze und ohne an die Zuftinmung 
18° 
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der andern gebunden zu fein, ihn bei ſich ausführen fann, Der einzige Ein« 
wand, der allenfalls erhoben werden fönnte, wäre, daß den Kirhenner- 

mündern die auf dem Gonvent gebrauchte deutſche Sprache unverſtäudlich 

fein werde, allein man made nur den Verſuch — wenn nicht alle, je 
werden doch mehrere unter ihnen des Deutſchen genügend mächtig fein 
um den Verhandlungen zu folgen, fie werden deren Inhalt ihren Gollegen 

mittheilen, und da es ibmen natürlich geftattet fein muß in ihrer Sprache 

zu antworten, fo wird diefe Schwierigfeit ebenſo leicht bejeitigt fein mie in 
allen andern Fällen des öhfentlichen Aufanmenwirtens der deutſchen und 
der lettiſch⸗ eſtniſchen Bevölferungsfdicten unjeres Landes. 

Den zweiten Wirfungsfteis für ein woblthätiges gemeinfames Streben 
bietet unfere Volkoſchule. Ju Angelegenheiten derſelben eutſcheidet nad 
dem Geiek, wer zu ihrer Gründung beitrug, alſo in der Regel Gutsbert 
und Bauergemeinde. Die Gefeggebung bat in diefer Sache weiter feine 
Anordnungen getroffen; der Antheit eines jeden an dem Beftimmungsredt 
über die Schule, überhaupt alles Detail, ift nicht befonders nermirt wor 

den und bietet fomit vollfte Gelegenheit zu allgemein beiriedigender Regelung 
anf Grund freier Vereinbarung, einer Freiheit, Die auch als nothwendig 
erſcheint, um jene, auf verfhiebenartiger Deutung der Gelege baſirenden, 
feandalöfen Gonflicte zwiſchen den einzehen Gütern und den Kirchiviels 
ſchulverwaltuugen zu vermeiden , wie fie leider, Die Kämpfe der deutichen 
Kaifer mit den Kircbenfürften Roms bis zum Uebermaß des Lächerlichen 

parodirend, in lehter Zeit mehrſach vorgefommen find. Und noch Leichter 
als die eben bebandelie Frage wegen der Kirchfpielsconvente löſt ſich Diefe, 
denn bier Handelt es ſich nur um Die praltiſche Ansführung eines beftehenden 
Gefeßes, und id will daher nur über eine derärtige Regelung der Schul- 
verhältnifie referiren, mie fie bereits durchgeführt ift uud meiner Anficht 

nach allen Anfprücen genügt. Wie dies in der Regel der Full ift, war 
die betreffende Schule vom Gutsberrn und feiner Gemeinde gegründet 
worden. Auf Antrag des Gutoherrn beidloß der Gemeindeausfhuß ſich 

der Ausübung feines Rechto anf die Schulverwaltung zu begeben und 

diefelbe anf einen befouderd dazu erwäblten Vertranensmanı und den 

Gemeindeitteften zu übertragen. I einer Gunferenz mit dem Gutsberrn 
wurde daranf der Grundfag anerfannt, daß zu den wahren Patronen und 
Erhaltern der Schule andy der Pastor loei, ald Spender geiftiger Arbeit, 
gehöre und zum Gefep erhoben, daß über alle Schulangelegenbeiten des 
Gnts per majora vota in einem Schulcollegium entſchieden werden folle, 
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in welchem dem Gutöheren, dem Prediger und den beiden Vertretern der 

Bauerfgaft je eine Stimme zuäme; bei Stimmengleichheit ſollte der Guts⸗ 

berr den Stichentſcheid haben und irgend welde Beidhwerde gegen die 
Anordnungen des Gollegiums auf Grundlage gegenfeitigen Verſprechens 
der Gonferirenden durchaus unzuläffig fein, natürlich nur in den Grenzen, 
in denen ein ſolches Verſprechen gefeglich bindend ift. Um einen Haupt 

grund der oben erwähnten Gtreitigfeiten mit den reſp. Schulverwaltungen 

der Kirchipiele zu vermeiden, wurde endlich ansgemadt, die Schulmeifter 

nur unter der ausdrücklichen Bedingung zu engagiren, daß ihnen ihre Stelle 

ohne Weiteres in einem fechömonatlihen Termin gekündigt werden Fönne, 
wenn das Schulcollegium in feine Perſon oder feine Talente als Rebrer 
und Erzieher fein Vertrauen mehr fege oder dafjelbe in der Lage fei einen 
feiner Anficht nad) tüchtigeren Lehrer für die Schule zu gewinnen — eine 
Maßregel, Die dadurch hinreichend motivirt fein Dürlte, daß der Bauer 

feine Kinder füglih wur in die Gebietoſchule des eignen Guts zu ſchicken 
vermag und Diefelben daher, wenn der Rehrer der Bebietsichnle den Eltern 

nicht mebr zuſagt, ohne Schule bleiben. Mir fheinen durch Diele Beſchlüſſe 
die Angelegeneiten der Gebietsfhulen anf das Beſte geregelt, Der Bauer ⸗ 
gemeinde wie dem einfichtigen Gutoherrn, dem die Volloſchule von höchſter 
Bedeutung if, jede Möglichteit zu ihrer Verbefferung und Vervollfommmun; 
gegeben und die für ihr Beſteben fo überaus ſchädlichen Streitigkeiten vers 
mieden, wenigſtens deren eft jahrelang dauernde Beilegung durd die drei 
beftehenden Juſtanzen abgekürzt, da ein einfacher Beſchluß des Schul- 

collegiums in der Regel genügt, während doch durch Die beftchenden Aufe 
fihtsbehörden alle verderblichen Auswüchſe und BVerirrungen nad wie vor 

verhindert werden fönnen. Das Gute für die Schule durchzuführen ift 
durch die vorgefchlagene Einrichtung erleichtert, das Schaͤdl che zu thun 
wie bisher unmöglich gemacht, eine intime Stelung des Gutsberrn zur Bauer» 
ſchaft durch gemeinfames fegensreiches Natben und Thaten angebabnt, 

Dies ind die beiden Wirkungékreiſe, auf denen Herr und Bauer zur 

Erreichung gemeinfamer Ziele ſich die Hand reihen können, um das alte 
Band, das fle verbindet, nen zu befefigen, Mögen dieſe Andeutungen hier 
und dort zur Ausführung der beiprochenen Vorſchläge, die fich in der Prayis 
bereit bewährt haben, führen, damit die neue Landgemeindeordnung ihre 
wohlthaͤtigen Wirkungen baben kann, ohne mebr als erforderlich die alten 

Verhättniffe zu zerflören. B. 
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Die joblreichen Attiel unferer Tageöpreffe, welche dem Andenfen Otto 
Müllers gewidmet waren, haben nicht ermangelt des einzigen im Buch⸗ 

handel ericienenen Products feiner Feder zu erwähnen; es lohnt ſich aber 
wohl aud ein befonderes Wort zur Grimierung an den eigentlichen 
Inhalt defielben zu ſagen. Was alfo enthält jenes grüne ſchon 1841 
bei Otto Wigand in Leipzig berausgegebene Büchlein? — Eine Dar» 

ſtellung der Lioländiihen Landesprivilegien und ihrer Gonfirmationen, wie 
{bon der Zitel befagt. — Privilegien! hören wir manden unferer Leſer 
kopſſchüttelnd ausrufen, — was follen unferer allein nab Rechtsgleichheit 

verlangenden Zeit Privilegien. Und freilich bedürfen dieſe auch in der 

Gegenwart noch unſchätzbaren Rechtsgrundlagen unferes öffentlichen Lebens 
einer gewiffen Sichtung und Deutung. Melden Werth bätten für uns 
noch jene Beftimmungen, die von dem ungebinderten Abzug der ſchwedi⸗ 
feben Garnifonen oder der zur Zeit der Eapitulationen in den livländiſchen 
Behörden angeftellten Beamten handeln? oder jene Rechte des Adels, die 

fich nur aus einem ſclavenäbnlichen Zuftande der Sandbevölferung erklären 
laffen, wie etwa das Recht des Edelmanns feine entlaufenen Bauern, wo 

und wie er immer fie finde, zu ergreifen oder doch ihre Auslieferung zu 

verlangen? oder endlich jene Partieularrecte, durch Die Die beiden deutſchen 
Stände fi mit einer hinefiiben Mauer gegen einander und nad außen 

umgaben? Kinder ibrer Zeit, find Diefe Privilegien, gleichſam nur das 
Aeeidentelle an unferer magna charta und mit ihrer Zeit verſchwunden. 

Das Weſentliche unferer Privilegien dagegen beftebt in den Rechts⸗ 
garantien für unferen Glauben, unfere Sprache, unfere Juſtig und unfere 
alein durch einheimiſche Beamten zu beſetende Lehörden, Ss ift Dies 
nichts Anderes als‘ die rechtliche Anerkennung und Gewährleiftung eines 
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Zuftandes, der das Meiultat eines langen geſchichtlichen Proceſſes und die 
Grumdbedingung unferer weiteren Gpiftenz darſtellt. Es if die unſer 
Öffentliches Leben umfaflende und ftügende Ordnung, die fib nicht 

ohne Hemmung und Schädigung diefes Lebens felbft verändern fann, Sie 

plöglich aufheben, bieße einen lebeusgefaͤhrlichen Schnitt ind Fleiſch diefer 

Provinzen tun. Daß aber diefes öffentliche Recht unferer Provinzen das 
feiner Zeit durch ein Pactiren der Staatsregierimg mit den zur Zeit der 
Gapitnlation allein organifizten Ständen feftgeftellt und dann ununters 

brochen bis auf den heutigen Tag anerfannt worden ift, heute ein Recht 
aller Bewohner diefer Provinzen ift, ſteht, fo häufig ed auch von unferen 

Gegnern beftritten fein mag, dennod) außer Frage. Denn wie z. B. das 

beute bei uns geltende landrechtliche Privanecht anfangs nur eiu Ritterrecht 
war, dann allmäblich auf die dem Ritterftande am nächſten ftehenden und 
ihnen verwandten Kreife ansgedebut wurde und ſchließlich als Subfidiäre 
recht aud für den Bauerftand Geltung gefunden bat, fo find auch die der 

Ritterſchaft und den Städten gewäbrleifteten „privilegia“, nachdem fle mit 

der Zeit Diejenigen Beftimmungen, die dem humaneren Ebarafter unferer 
Epoche wiederftrebten, abgeftreitt Haben, nunmebr als dem ganzen Lande, 
das heißt auch denjenigen Bevölferungsgrnppen zugehörig anzufeben , die 
außerhalb der mit Wahrung dieſer Landesrechte betrauten orporationen 

eben, foweit ihnen die durch jene Rechtegarantien geſchützten Intereſſen 

gemeinfom find. Und in Diefem Sinne allein bat auch Müller die Prie 

vifegien anfgefaßt; in dieſem Einne if ibm, in deſſen ganzer Natur e8 lag 
fich nicht ohne Rechtoſteuer auf Die jhaufchnde Welle der Politik zu begeben, 
feine Schrift aleidſam Das Programm gemefen, dag er fid bei dem Abs 
gange von der Univerfität für feine künftige öffentliche Thätigfeit entwarf. 

Bon ber Genfur erlaubt. Riga, den 7. October 1867. 

Rebacteur ©. Berkholz 



Die Todesftrafe 
in der enropäifchen Gefehgebung und Wiſſenſchaſt.“) 

Jede Wiffenfhaft und jeber Ofaube hat feine 
Märtyrer, Männer, die fh der Verläumbung, 
ia dem Tode ausgefept fahen, weil fie mehr 
wuften als ihre Zeitgenoffen und meil bie 
Wefelfhaft noch nicht binlänglich fortgefehritten. 
war, um bie Mahrheiten aufgunchmen, welche 
fie mittheiften. Im gemöhnlichen Lauf der Dinge 
vergehen ein paar Generationen unb dann tritt 
eine Beit ein, wo bie nämlichen Wahrheiten als 
Gemeinplade angefehen werden, und noch etwas 
fpäter fonımt eine Zeit, wo fie für nothwendig 
erflärt werden und wo ſich fell der dümmfte 
Verftand wundert, wie fie mur jemals haben 
Miderforuch finden können. Th. Bude. 

Ei Arbeit über die Todesftrafe vllegt man heutzutage mit einem 
gemiffen Torurtbeife zu betrachten. Man fegt nämfich voraus, man werde 
in ihr eben nicht Anderes finden, als eine Wiederhefung deſſen, was 
man ſchon fonft gefefen und gebört hat, eine Beflätigung oder eine unerquid« 
liche Widerlequng feiner eigenen Anfiht. Diefes MVorurtbeil it in der 
That nicht unbegründet; denn von den zabllofen Schriften über dieſen 

SGegenftand ergeben ſich faft ale in phifefopbiichen Deductionen oder gelühfs 
vollen Grgießungen, die mitunter febr intereffant, zumeifen aber auch ſeht 
feicht ind und im großen Ganzen dod immer auf dafelbe hinauslaufen. 

Die Frage, ob die Todesftrafe abzuicaffen oder beizubebalten fei, iſt fhen 
fo vielfach und fo eingehend beleuchtet worden, daß vom abftract philoſophiſchen 
Geſichtspunkte aus etwas Neues ber fie ſich ſchwerlich mebr fagen läßt 
und die Verfciedenbeit unter den einzelnen bierber gehörigen Schriften 

Bir haben leider den Herm Leif. erfuchen mil 
urfprüngtich einen grohern Umfang hatte, Dasienige zu fi 
ntereffe fr den Fachjuien wor. 

Baltie Monatsfchift, 8. Jahtg, Vd. XVL. Heft 4. 19 

aus biefer Abhandlung bie 
m, was nur bon fpecifichen 
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weſentlich nur darin beftebt, daß die eine dieſes, die andere jenes Argument 
für befonders ſchlagend und gewichtig eıffärt und Darauf dann ihre Erörte- 
tungen baflıt. Der Berfaffer des vorliegenden Aufſates beabſichtigt num nibt, 
die Unrehtmäßigfeit der Todesftrafe pbiloforbild zu begründen, nicht als 
ob er dies für überhaupt müßig und zwecklos erachtete, fondern weil 

er die Anfiht theilt, daß vom Standwunfte der Wifſenſchaft die 
Acten in diefer Sache ſchon für geſchloſſen und ſpruchreif anzuſehen find 

und inſofern die Abſchaffung der gedachten Strafe „keine Rechtes, ſondern 
eine Gufturfrage” iſt, Die alſo gegenwärtig aud eine Behandlung in geibicte 
licher und ftatiftifcher Dexiehung verdient. Gr bat ſich daber die Aufgabe 
geſtellt, zunäcft auf biſtoriſchem Wege die Entmicelung der auf die Todes- 
ftrafe bezüglichen Anfichten, wie diefe in der Literatur, vernebmlid aber 
in den Gefegen ſich verförpern, zu verfolgen, daran anfnüpfend eine 
ſtatiſtiſche Ueberfiht über den gegenwärtigen Ctand derfelben in den 
europäifcen Staaten zu geben und ſchließlich aus der Vergangenheit und 
Gegenwart der Todeöftrafe einen Schluß auf ihre Zufunft zu zieben. 

Die Bebandlung des Gegenftandes nach dieſer Richtung bat man bis 
in die neueſte Zeit gänzlich vernachläſſigt, indem die große Menge der ibn 
gewidmeten Ecriften die Beflimmungen des pofltiven Rechts über die 
Todesftrafe völlig mit Stillſchweigen übergiug. Zbre Erklärung findet Diele 
Erſcheinuug freilich in den Verbältniſſen der Zeit, in welder der Etreit 
über die Rechtmäßigfeit dieles Strafmittels ſich entfpann; denn die damalige 
Geiftesrihtung war dem Studium des hiſtoriſchen Rechte entſchieden abhold 
und mußte es auch fein. Ging doch ibr Beftreben dahin, die dem 

geibichtlihen Boden entfproffenen, beftchenten Gefepesnormen der Vers 
nichtung Preis zu geben und an ihre Etele das Naturreht, das nur in 
den Geboten der Vernunft feine Quelle hat, zu fegen; welche Erfolge hätte 
fie ib da von einer Ausbeutung des vorhandenen Rechtoſtoffes verſprechen 
follen? Aber aud als die hiſtoriſche Schule das Etudium der Rechts 
fhöpfungen der Vorzelt wieder zu Ebren gebracht hatte und man jept 
umgefehrt dem „biſtoriſchen Rechte“ häufig zuviel Verehrung und Berüds 
fichtigung angedeihen lieh, fand die Geſehgebung über die Todesftrafe. lange 
Zeit Niemand, der ſich ihrer Erforſchung und Darſtellung unterzogen hätte; 
man begnügte ſich damit, zu ihrer Vertheidigung auf ihr graue Alter und 
ihr Beſtehen bei allen Völkern hinzudeuten. Mittermaier, der jüngfivers 
ſtorbene Senior der Heidelberger Juriftenfacultät, war es, der zuerft 
diefem Gegenftande feine Aufmerffamfeit zuwendete und durch feine reihen 
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Sprachkenntniſſe, fowie feine Verbindung mit den angefebenften Juriſten 
deutſcher wie außerdeutfcher Länder dazu befähigt, nicht nur die Die Todess 
ftrafe betreffenden fegislativen Arbeiten faſt aler enropäihen und felbft 

mehrerer amerikaniichen Staaten, fondern auch die Handbabung der in Kraft 

getretenen Gelege in der Praris und ihre Wirkungen auf den Stand der 
Verbrechen verfolgte. Die Refultate feiner Etudien, die er in verſchiedenen 

criminaliſtiſchen und anderen Zeitfchriften, kurz zufammengeftellt aber in 
einer 1862 erfbienenen Schrift über die Todesftrafe veröffentlicht hat, find 

dann theild die Grundlage, theild die Anregung für einige andere Arbeiten 

geworden, unter denen namentlich eine von Trieft (im 8. Bande des Staat» 

lexiton von Rotted u. Welcker, 3. Aufl.) bervorgubeben ift, und bilden eine 

Hauptquelle auch des gegenmärtigen Aufſatzes. 

Man fönnte nun etwa meinen, eine foldhe hiſtoriſch- ſtatiſtiſche Dar⸗ 

ſtellung fei ja nur von geringem Wertbe, da von ihr eine Eutſcheidung 
der Streitirage, ob die Todesitrafe abgeſchafft oder beibehalten werden fole, 

nicht zu erwarten ſtehe; aber dem ift keineswegs fo, denn wenn aud durch 
fie die Loſung der Frage nicht direct berbeigeführt wird, fo ift fie doch 
für diefelbe nicht bloß ein einflugreiches, fondern fogar ein unentbehrliches 
Moment. So fange man nämlich nur mit Deduetienen a priori fimpfte, 
ließ ſich ein Endrefultat gar nicht erreichen, weil von beiden Geiten Ber 

banptungen aufgeſtellt und beftuiiten wurden, obne daß ein Beweis erbradıt 

werden wäre und überhaupt erbracht werden konnte. Dies war vielmehr 

nut dann. möglich, wenn man die Frage ans dem Gichiete vager Reflexionen 
auf das der Thatſachen verſetzte und unterfuchte, ob Die fo hartnädig vers 

tbeidigten Behauptungen denn auch durch die Erfahrung beftätigt würden. 
As man aber dieſe Prüfung an der Hand der Gtatiftif vomahm, da 
ſtellten ſich viele Anſichten, die früher mit avodiktiſcher Sicherheit auss 

geſprochen worden waren, als gaͤnzlich halte und bodenlos heraus und man 
batte wieder einmal Gelegenheit, ſich zu überzeugen, daß philoſophiſche 
Erörterungen, fo geiftreih und fo plaufibel fie and) feinen mögen, allein 
nie entſcheidend jein fönnen, fondern ſtets der Unterftügung dunch die 
Empirie bedürfen, ohne welche fie nichts weiter find als Phantafiegebilde, 
Und gerade darin befteht da® größte Verdienft, das Mittermaier fih um 

dieſe Frage erworben bat, daß er duich Herbeilbaffung eines reihen 
ſtatiſtiſchen Materials eine dein tbatjäclicen Verhältniſſen eutſprecheude 

Würdigung und Beantwortung derfelben möglich madste. Berner wird 
man aber zu der Frage überhaupt einen ganz anderen Standpunft einnehmen, 

19* 
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Sobald man an dem von der biſtoriſchen Säule zur Geltung gebrachten 

und bei einem unbefangenen Studium der Geſchichte ſich notwendig ergeben» 
den Sage feftbält, dah das Recht eines Volkes nicht auf abfoluten, umab» 
änderlihen Principien berubt, fondern mie die Evrade, die Sitte, die 

Religion aus dem Volfsgeifie auf organiſchem Wege ſich berausbildet; 
ein Satz deſſen Richtigfeit bei dem Strafrechte befenders deutlih und ſcharf 

hervortritt, indem diefes augenſcheinlich ein unmittelbarer Ausfluß, ja man 
tann fagen ein getreues Spiegelbild des jeweiligen Gufturzuftande® eines 
Volkes ift, das alio aud mit diefem notbwendig und nnausbleiblih feine 

Geftalt Ändert. Wenn man bedenkt, wie in vergangenen Zeitaltern Dinge 
gelebtt und geglaubt wurden, die beute ein Kind abfurd findet; wie mon 
Einrihtungen für nothwendig uud beilfam bielt, von deren Schädlichfeit 

oder mindeſtens Zwediefigfeit wir uns längft überzeugt haben; wie man 

Strafmittel mit Meberzeugung angewendet bat, die wir als barbarild ver» 
abſcheuen; wie Handlungen mit dem Leben gebüßt wurden, die beute 
ſtraflos And“ oder doch mur einer ganz geringen Strafe unterliegen; — 

menn man diefes Alles erwägt, fo gelangt man leicht zu der Folgerung, 
daß die fommenden Generationen über unfere hentigeu Anfbanungen ganz 
ebenſo urteilen und unfere Strafen nicht minder barbariih finden werden 
als wir die umferer Vorfahren, und dann mird man auch nicht umbin 

können, weniger flarr an dem beftehenden Strafrechte feitzubalten und fich 
Reformbeftrebungen geneigter zu zeigen, als es fonft zu geſchehen pflegt. 
— Aus diefen Gründen ift daber für die Aburtheilung der Frage, ob die 

Todesſttaſe aus den Strafgefepen der Jetztzeit geftriben werden folle, die 

Kenutniß der Geſchichte des Strafrechts überhaupt und der Geſchichte dieſes 

Strafmitels insbeſondere von keineswegs zu unterihäpender Bedeutung, 
die Kenntniß der betreffenden Statiſtit aber geradezu nothwendig, 

1 Geſchichte der Todesftrafe bis zum Ende des 
18. Jadrbunderte. 

Unter den öffentlichen Straſen des äiteften römiſchen Medtes nimmt 

die Todesftrafe zwar [hen den erften Plap ein, ift aber Dod auf wenige 
Verbrechen befhräuft; zu diefen zählt fonterbarer Weiſe and das Bere 
fertigen eines Schmäbgedichtes, was mit Todtprügeln beftrait wurde, Ale 
andere Arten der ebenöftrafe treffen wir Das Hängen, Enthaupten, Her, 
abflärgen von einem Felſen, Erdrofjein im Kerfer, Lebendigverbrenuen, 
Säden, das fpäter nur noch wegen Elternmordes, und das Lebendig ⸗ 

— 
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begraben, das ausſchließlich mur bei Veſtalinnen angewendet wurde, Zur Zeit 
der Republif wurde die Anwendung der Todeöftrafe noch feltener , indem 

derjenige, der fein Leben verwirkt hatte, dem Tode dadurd) entgehen Fonnte, 

daß er fi freiwillig ind Czil begab, bis fpäter die Porciſchen Gelege, die 
um die Mitte des 6. Jahrhunderts d. St. erlafien wurden, für die 

römiſchen Bürger ſowobl die Zodeöftrafe als die körperliche Züchtigung 

ganz aufheben, wiewobl hiervon einyelne Ausnahmen gemacht wurden, wie 
3 B. bei der Catilinariſchen Verfhmörung. Als aber das alte Staats⸗ 
gebäude zuſammengebrochen ward und auf feinen Zrimmern der Des 

potismus der Gäfaren feinen Thron erbaut hatte, da glaubte man, um 
diefen zu [hüßen, wieder zu blutigen Hinrichtungen feine Zuflucht nehmen 

zu müffen. Die Ausnahmen, die man früher von der Vorſchrift der leges 
Poreiae hatte eintreten laffen, wurden jet zur Regel erhoben und nicht 
bloß foldye Verbrechen, die fhon nad) dem Älteren Recht mit dem Tode 
beftcait wurden, fondern auch ſolche, die früher nur einer Ehren» oder reis 
heitsſtrafe unterlagen, mit Berluft des Lebens bedroht. Diefe harten Strafen 
wurden jedoch auf die Vornehmen und Reichen (honestiores) in viel 
geringerem Maße angewendet, ald auf Leute niederen Standes (humiliores) 

und die graufamften Hinrichtungsarten waren ausſchließlich nur für die 

legteren gebraͤuchlich. Go namentlich die Kreuzigung und das Kämpfen 
mit den wilden Thieren, außer welchen in diefer Zeit noch das Enthaupten, 

Süden, Verbrennen, Lebendigbegraben als Hinriptungsarten vorfommen, 
wogegen das Herabftärzen von einem Felfen und das Erwürgen im Ges 

fängniß jept außer Gebrauch gefeßt waren. Ausnahmsweiſe wurde dem 
zum Tode beftimmten aus befonderer Gnade von dem Hertſcher geftattet, 

fich feine Tedesart jelbft zu wählen und die Willlür der Despoten gefiel 

ſich häufig auch darin, ihre Erfindungsgabe an dem Erfinnen neuer Strafs 

arten zu erproben. So lich 3. B. Aurelian einen ehebrecheriſchen Soldaten 

wit jedem Fuß an die Epige zweier gegen einander gebogener Bäume 
binden und diefe dann auseinanderihnellen, fo daB der Körper in zwei 
Hälften zerriffen wurde; noch Abſcheulicheres erzählt Gueton von dem 
Kaifer Tiberius. 

Die Zahl der Verbreihen, welde den Verluſt des Lebens nah fih 

zogen, wurde aud dur die Erhebung des Chriſtenthums zur Staates 

tefigion nicht vermindert, ja durch den Einfluß der jept Eingang findenden 
Anfhauuugen des mofaiihen Rechtes zum Theil ned) vermehrt; allerdings 
aber wurden das Drandmarten im Geficht, die Kreuzigung und bie 
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Verurteilung zum Schwert der Gladiatoren von Gonftantin und die vers 
Rünmelnden Strafen, bis auf das Abhauen einer Hand, von Juftinian 

verboten. 
Die primitiven Rechtszuſtaͤnde der Germanen, die uns faft mur aus 

gelegentlipen Andeutungen römiſcher Schriftfleller, namentlich des Tacitus, 
befannt nd, zeigen uns neben der Bluttache ein ſchon ziemlich entwideltes 
Eompofitionenipftem ; dod berichtet Tacitus, daß auch öffentliche Strafen 

gebräuchlich geweſen fein: „proditores et Lransfugas arboribus suspen- 

dunt; ignavos et imbelles ei corpore infames coeno ac palude, injecta 
insuper erate, mergunt*, Vollſtãudig Durbgefübrt ift das Tompoſitionen- 
fpftem in ven deutſchen Vollsrechten, nach denen öffentliche, an Leib und 

Leben gehende Strafen urfpränglidh nur gegen Unfreie, dann auch gegen 
ſolche, die die Geldbuße nicht zu beſchaffen vermochten, jomie überbanpt 

Leute niederen Standes verhängt wurden, gegen andere Perfonen aber bloß 

wegen gewiffer, nad) der germanifchen Auffaſſung befonderd verächtlicher 

Verbrechen, wie Infidelität, Meuhelmord, Mordbrand d. h. heimliche 
Brandlegung, Diebftahl, GEntweihung der Heiligthümer, Zauberei zc. 

Natürlich find die Vorſchriften darüber, welche Verbrechen mit dem Tode 

zu beftrafen feien, in den werichiedenen Mechten verſchieden und es ſcheint 
namentlic bei den Sachſen die Zodesftrafe häufiger gemefen zu fein, als 
bei den übrigen Stämmen. Als regelmäßige Art der Hinrichtung galt 
das Enthaupten, daneben das Hängen und Rädern und an deren Gtelle 

für Weiber das Ertränfen und Lebendigbegraben, dann das Gteinigen und 
Lebendigverbrennen. 

Die Anfiht, daß im Allgemeinen durch das Verbrechen nur der Ber 

ſchaͤdigte ſelbſt tangirt werde, und mit ibr das Compoſitionenſyſtem erhielt 

fih, bis im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts, eine neue Epoche der 

Geichichte des deutſchen Strairehtes eröffnend, die fremden Rechte eine 
drangen, die felbftändige Gntfaltung des deuten Rechtöftoffes heunmten 
und die nationalen Rechtöinftitute theils verdrängten, theils umgeftalteten. 

Jusbeſondere ift die Reception des kauoniſchen Rechtes für die Entwidelung 
des deutſchen Strafrechtes einflußreich geworden, indem dieſes Das der 

germanifhen Anfepauung fremde Princip zur Geltung bradte, daß durch 

die Uebertretung der Strafgefepe nicht nur der Befchädigte, fondern auch 
das göttliche Gebot verlegt werde und daß deßhalb der Staat die Ber 

folgung von Verbrechen nicht den Privatperfonen überlaffen fönne, fondern 
kraft des göttlichen Auftrages felbft für ihre Eutdeckung und Beftrafung 



Die Todeöftrafe. 215 

forgen müffe. Die Durchführung dieſes Principes hatte zur Folge, daß 
nun eine große Strenge in der Strafgefepgehung wie in der Strafrechis- 
pflege eintrat. Dort, indem man namentlich folde ;Verbrecyen, die gegen 
das moſaiſche Geſetz verftiegen, als beionders ſtrafwürdig anfah und jept 
au die Stele der alten Geldbußen beinahe allgemein äffentlihe Strafen 
ſetzte, die dem Zeitgeifte eutſprechend ſehr hart und graufam ausflelen. 

Hier, weil man das gerichtliche Ginfchreiten nicht mehr von der Anbringung 
einer Klage abhängig machte, jondern den Gerichten wie den Geiftlichen 
anbefabl, von Amtöwegen den Verbrechen nachzuſpüren, und die Gemeinden 
verpflichtete, in ihrer Mitte begangene zu denunciren. Die Härte der 
durch das kanoniſche Recht beeinflußten Strafgefeggebung manifeftirte Ach 

inebefondere aud in der Vermehrung der todeswärdigen Verbrechen: dahin 
gehören jetzt auch Gotteblaͤſterung, Keßerei, Abtreibung der Leibesfrucht, 
Unfrucptbarmagpung, Ausfegen von Kindern und hülfsbeürftigen Berfonen, 
Bigamie, Ebebruch, Juceſt, Sodomie, Nothzucht, Menſchentaub, falſches 
Zeuguiß, Munzfälſchung, Raub, Diebſtahl (außer wenn er an geringfügigen 
Gegenftänden zur Tageszeit begangen wird), bier und da felbft gewerbs⸗ 
mößige Unzucht, Beihädigung von Grenzzeihen, Abſchaͤlen der Bäume, 
Verunreinigung von Brunnen u. ſ. ſ. 

Man fieht, der Verfafier tritt der Anfiht, daß die Einwirkung der 
Kirche md des kanoniſchen Rechts eine Milderung der Strafgefepe ver 

anlaßt, namentlich die Todesftrafe beihränft habe, entgegen. Das Ber 

dienft muß freilich der Kirche zugeftanden werden, daß hauptfählich ihrem 

Einfluffe die Befeitigung der in dem römiſchen Recht und den leges bar- 
barorum hinſichtlich der Beftrafung gemachten Unterfcheidung zwiſchen 

Hochgeftellten und Geringen und die Handhabung der Gerechtigfeitspflege 
ohne Anfebung der Perfon zu verdanken if. Ebenſo läßt fi nicht in 
Abrede ftellen, daß in den Quellen des Fanonifchen Rechts ſich Ausfprüche 

finden, welche die Beflerung des Verbrechers als den Zweck der Gtrafe 

bezeichnen, die Todeöftrafe und die Verſtümmelungen mißbiligen und deße 
halb den Geiſtlichen, folhe zu verhängen, verbieten; auch nicht, daß das 

Aſylrecht der Kirche manchen Verbrecher von der Zodeöftrafe befreit hat. 

Allein dagegen ift Bolgendes in Betracht zu ziehen. In den kanoniſchen 
Quellen wird auch ausgeiproden, daß die Sühne des Verbrechens noth⸗ 

wendiger fei als die Beſſeruug des Verbrechers) und überdies dachte 

*) Can. 63 de poenitentia, Non suffcit mores in melius commutare et a pracleritis 
malis rocedere, nisj elam de his quae facla sunt satistlat Deo. 
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das kanoniſche Recht in Folge der ihm eigenthümlichen Vermengung des 
zeligiöfen und rechtlichen Standpunftes dod nur an die contritio cordis 

und salisfactio operum des tirchlichen Dogmas, hatte aber durchaus nicht 

Die Befferung Des Berbrechers im Sinne des heutigen Strafrechtes im 

Ange. Ferner wird einerfeits für den Mord, den Menſchenraub und Die 

Beſtialität in den kanoniſchen Quellen mit Rüdfiht auf das mojaiidhe 

Recht ausdrüdlih der Tod gedroht”) und andererfeits beftand die Ab 

meigupg der Kirche gegen die Zodeöftrafe Dob mur in der Theorie, hatte 
aber durchaus feine praftifhen Folgen, indem die geiftlichen Gerichte bei 
folchen Verbreshen, die mit dem Tode zu beftrafen waren, einfach entweder 

die Aburtheilung oder auch bloß die Vollziehung der erfannten Strafe, der 
weltlichen Obrigkeit übertrugen””) In deu unter geiftliher Herrihait 

ftebenden Zerritorien aber blieb wehl das Verbot der Todesſtrafe völlig 
unbeachtet, weil hier die Gerichte gewöhnlich; geiftlihe und weltliche zugleich 

waren. Das kirchliche Afyleecht ferner wurde ſchou in den Gapitularien 

und den leges barbarorum jehr beſchränkt ymd jedenfalls if die Zahl 

derjenigen, die durch die Flucht zum Altare vom Tode gerettet wurden, 

verſchwindend Hein gegenüber den Zuwfenden von Kepern und Heren, Die 
vornehmlid) auf Betreiben der Geiftlicjfeit in. majorem Dei gloriam wer 
brannt und zu Tode gemartert wurden, Endlich hat aus den ſchon oben 

genannten Urſachen das kanoniſche Recht indirect die Anwendung der 
Todesftrafe beträchtlich gefteigert, wie fi) Dies zur Evidenz daraus ergiebt, 

daß etwa 100 Jahre nad) dem Gindringen deſſelben die Zahl der todes 
würdigen Verbrechen auf mehr als das Doppelte wäh. | 

Was die in den Mechtöquellen des Mittelalters vorfommenden Arten 
der Zodeöftrafe anbelangt, fo galt als die mildefte und ehrenvollfte das 

Enthaupten; ſchimpflicher war das Hängen, die gemöhnlihe Straie des 
Diebftahls, und noch ſchimpflicher das Rädern, das namentlich bei dem 

) © X. de homic. V, 12. Si quis per Industriam oceidert proximum suum et 
per insidias, ab alta.: neo evelles cum, ul moriatur. c. 1. X. de furt. V, 18. Qui 
furatur hominem, el vendiderit eum, convictus noxae morte moriatur. c. 4. Ü XV, 
qu. 1. Mulier, quae accesserit ad omue pecus et vult ascendi ab eo interlicielis mulierem 
@i pecus: morle morlanlur, rei sunt. 

"Eiche fhon c. 4. X. de raptor. V, 17. Si vero ita luerit super hoc gravis 
Sarracenorum excessus, quod mortem vol detruncalionem membrorum deheant 
sustinere, vindictam ipsam exercendam reserves regiae potestati. Ygl. Philirs 
Kichenmecht, 2. Abth. 1862, $ 201, ©. 547. Culte Kirchenecht, II, 1856, ©. 386. 
Wichter Rircheurecht, $ 218 u. 221. 

— — 
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Mencelmorde, dem Diebftahle an befriedeten Sachen und dem Berrathe 
ſtattſaund. ine Verſchiedenheit hinfichtlich der Schwere diefer . Strafen 
zeigte ſich auch in der Behandlung des Reihuams des Hingerichteten; der 

Gebängte wurde „dem Erdreich entzegen und den Vögeln in der Luft 
preiögegeben", der Körper des Geräderten wurde auf das Rad geflochten 
uud biieb dort ausgeflellt, während man den Geföpften gewöhnlich begrub. 
Statt des Hängens und Räderns traf deßhalb Brauenzimmer „um der 

weiblichen Ehre willen" die Strafe des Ertränfens und Lebendige 

begrabens, welches leptere häufig mit dem Piählen verbunden und ause 
nabmöweije, namentlich wegen Nothzucht auch gegen Männer verhängt 
wurde. Zauberer, Hexen, Keper, Giftmifher, Brandftilter, and Münz 
fälfcher erlitten den Feuertod. Daneben finden ſich noch das Biertbeilen 

und Sieden erwähnt, fowie Ausgeburten einer ganz befonders raffinirten 
Graufamteit, wie das Ausdärmen*), mit einem Pfluge durch das derz 
fahren, die Zunge aus dem gefpaltenen Genick herausreigen u. ſ. w.; dieſe 
Tegteren find jedoch nur in den jeltenften Fäden, manche vieleicht and 
gar nicht, zur Ausführung gefommen und waren im Grunde dloße „Schred- 

bilder, Die ein unglüdliger Bauernwiß ausgehedet hatte. 
Die Härte der Gtrafgefege diefer Periode war, wie ſchon angedeutet, 

die mittelbare Folge des Eindringens der fremden Rechte und tritt und 
in der peinlichen Haflsgeriötsorduung Kaifer Karls V. von 1532, bei 
deren Abfaffnng jene [hon Mark benupt worden waren, in ganz befonders 
augenfälliger Weiſe entgegen; wir finden hier eine wahre Mufterfarte der 

abfheulicften in den einzelnen Gebieten gangbaren Hinrichtungsarten zus 
fammengeftellt : Enthaupten, Hängen, Rädern, Piertbeilen, Lebendigbegraben, 
Pfaͤhlen, Verbrennen, Ertränfen, dazu das Zwiden des Hinzurictenden 
mit glühenden Zangen u. [. w. Man darf jedoch die Carolina deßwegen 
nicht zu hart beurtheifen, denn fie war eben ein Kind ihrer Zeit und muß 
im Vergleich fowohl zu manden Statuten einzelner deutiher Territorien, 
als aud zu den in außerdeutfchen Linden, z. B. Ehweden, Frankreich 
und England damals geltenden Strafgeſehen im Ganzen noch milde ger 
nannt werden. 

*) Gem Weisthümer 1. S. 566. Und mo ber begriffen wirt, der ein lehenbaum 
feelet, dem were gnabe muper denn recht. und war man dem fol. recht ihm, folle man 
me bp feinem nabel fein bauch uffſchneiden, und ein darın daraus thun, denſeiben nageln 
an ben lame und mit der perfon hetumbet gehen, fo lange er ein Darm in feinem leibe hat. 
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Diefes Zeitalter widmete der Todeöftrafe fo zu fagen einen Eultus. 
Man ſah in Sceiterhaufen, Schaffot und Folterfammer die fiherften 

Stügen der Staatswohlfahrt und glaubte dem Himmel einen Gefallen zu 
erweilen, wenn man möglichft viele Miffethäter dem Henker überlieferte. 
Galgen errichtete man auf den Grenzen, Galgen vor den Thoren der 

Städte und manche Bauergemeinde, die ſich felbft dieſes gemeinnüßige 

Inftitut angefhofft batte, ſchrieb eiferſüchtig darauf: „Diefer Galgen ift 
für uns und unfere Kinder“. Im manchen Gegenden pflanzte man die 
Galgen fonderbarer Weife gern auf Hügel, von denen „ein ſchöner Lug 

ins Land“ ift; fo denfen wohl die Meiften, die von den freundlichen 
Anlagen des Rofenhügels bei Chur aus ſich an der reizenden Ausfict 

auf die fhneegefrönten Gipfel des Galanda ergögen, nicht daran, daß mar 
dort einft die armen Sünder „au den liechten Gulgen henfen ließ, mit 

einem neuen Strick zwiſchen Himmel und Erdenreih, fo hoch, daB das 

Haupt ungefähr den Galgen rühre und unter ihm Raub und Gras wachen 

mögen“. 
Die P. ©. O. bildete die Grundlage für das Strafrecht des 17. und 

18. Jahrhunderts, indem auch Die bemerfenswertheften der nach ihr 

erfejienenen Partieulargeiepgebungen fich an fle anfchliegen, und dephalb 
behauptete auch das in ihr feſtgeſtellte Strafenfyftem während diefer Zeit 
feine Geltung, wenn aud mit verfchiedenen durch die Particnlargefeggebung 
und namentlich durch die Prazis allmaͤhlich herbeigeführten Veränderungen. 

Jene bielt es nämlich für notwendig, für einzelne Verbrechen eine ber 
ſtimmtere, reſp. eine fhärfere Strafe auszuſprechen; diefe dagegen fuchte 
durch allerdings wilfürlihe, aber von der Menfchlichfeit dictirte Geſetzes⸗ 
Interpretationen und durch das Aushälfsmittel der außerordentlihen Strafen, 

die im Laufe der Zeit immer mehr in die Augen fpringende unmenſchliche 

Härte der Strafbeftimmungen zu umgehen. Die Pragis allein vermochte 

jedoch dem Uebel nicht hinreichend zu fteuern und zwar ſchon deßhalb nicht, 
weil e8 ja ganz von der individuellen Anficht des einzelnen Gerichtes 
abhing, in wieweit es Milde obwalten laſſen oder fid firict an den Worts 
laut des Geſehes halten wollte; «8 bedurfte energifdjerer Angriffe und wirt 
famerer Mittel, um diefen Auginsftall mittelalterlicher Barbarei zu reinigen. 
Aber auch diefe blieben nicht lange aus, 

Im 18. Jahrhundert trat, wie in dem geiftigen Leben überhaupt, 

fo auch in der Wiffenfgaft des Eriminalrehts ein Umſchwung ein. Der 
ſtaatlichen Revolution, welche von Frankreich ausgehend die politifchen 
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Buftände in ganz Europa erfdjätterte, ging eine geiflige auf dem Gebiete der 
Literatur und Wiſſenſchaft voraus, Die aud) das Strafrecht nicht unangefochten 
ließ. Hatte man früher mit tieffter Ueberzeugung gebängt, gemartert, 
gerädert und verbrannt, als ob fi das ganz von felbft verftände und obne 
deßwegen au nur die geringften Serupel bei ſich auffommen zu laſſen, 

fo richtete die fih jet Bahn brechende, von dem Geifte des Zweifels und 

der Humanität befeelte Philofopbie die Waffen einer ſchonungsloſen Vers 
ſtandeskritik, einer glänzenden Diction und einer beißenden Eatire auch 
gegen die beftehenden Strafgefege. Der Beredfamfeit ihrer Vertreter, 
unter denen Thomafius, Montesquien, Voltaire, Bentham, Bilangieri, 
Sonnenfels hervorragen, Männer, welche fich durch die vielfachen Anfeins 

dungen und Verdächtigungen, denen fle fid) ausgelegt fahen, nicht irre 

machen ließen, ift es namentlich zuzufchreiben, daß in der zweiten Hälite 
des 18. Jahrhunderts die Hegenproceffe, die Keerverfolguugen, die Tortur, 

die martervollen Zodesftraien und andere Hinterlaſſenſchaſten des Mittel» 
alters größtentheild verſchwanden. Insbefondere wurde das Ertränfen, 
Pfaͤhlen und Rebendigbegraben durd) die Particulargefepgebung oder die 
Praxis ganz außer Anwendung gelegt, dad Verbrennen regelmäßig nur au 
dem Leichnam egecntirt und ebenfo das Rädern gewöhnlid in der Form 

vorgenommen, daß der erfte Stoß ſchon tödlich, Die übrigen aber und das 
Flechten auf das Rad nur auf Abſchreckung der Menge berechnete Schau— 

fpiele waren. Bewirkte die durch den Eiufluß der Aufklärung veränderte 

Auffaffung des Weſens vieler Verbrechen ſchon eine namhafte Beihräns 
fung der Zodesftafe, fo blieb die neue Geiftesrichtung hierbei doch nicht 
ftehen: fie begann die Rechtmäßigkeit der Zodeöftrafe überhaupt zu 
beſtreiten. 

Allerdings hatten ſchon früher vom religiöſen Standpunfte aus einige 

Kirpenväter und am Ende des 16. Jahrhunderts Conſtantin Socinus und 

unter feinen Anhängern Oftorod und Weigel — gegen welche namentlich 
Garpzow in die Schranken trat — ihre Stimme gegen die Todesſtrafe 

erhoben und andererfeits waren im 17. Jahrhundert einige Abhandlungen 

veröffentlicgt worden, welche die Todesftrafe vertheidigten”); aber Dies waren 
ganz vereinzelte Erſcheinungen, die wenig beachtet wurden und daher weiter 

*) Christii Orat, utrum mellus sit sontes et capllis reos capitali supplicio afficere, 
an ad perpelua opera publica damnare 1612. Wächter Diss, de jure vita ei necis. 
1665. Zenigrav Diss, de jure vilae ei necis 1676. 
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feine Bedeutung batten. Wichtig und folgenreib wurde der Streit über 
Die Zuläffigkeit der Todesſtraſe erſt, als — wahrſcheinlich in Folge Des 

1761 in Fraukreich an Jean Galas verübten Juflizmordes — 1764 
Beccaria's Bud) Dei deliti e delle pene (Ueber Verbrechen und Strafen) 
befannt und bald in faſt alle Sprachen des gebildeten Europas übertragen 
wurde, In demfelben Zahre war auch eine Schrift von dem Profefler 

Sonnenfels in Wien erfhienen, worin er gegen die Todeöftrafe polemiſirte ) 

und dieje beiden epochemachenden Abhandlungen hatten ein ganzes Beer 

philoſophiſcher Declamationen, theils für, theils wider die Todeöftrafe im 
Gefolge, die jedod für unfere Zeit wenig Jutereſſe haben, weil fie großen 

theils von der damals verbreiteten Doctrin des Gefellihaftövertrages ihre 
Deductionen herleiten, ihre fonftigen Argumente aber ſehr unbedeutend find 
und regelmäßig Darauf binauslaufen, Daß eine ewige, durch Peinigungen 
verſchaͤrſte Geſangenſchaft mehr abſchrecken müſſe als der Zod, während 

umgefebrt die Vertheidiger der Todeöftrafe ihr die größte abſchredeude 

Kraft vindieiren. 
Diefe Schriſtſteller übten aber einen Ginfluß nicht blog auf die 

Literatur and; nachdem der zündende Zunfe einmal gefallen war, griff die 
meue Geiftesrichtung raſch um fich und zählte ihre Aubäuger bald and 
unter deu gefrönten Häuptern. Go fonnte es uicht aubfeiben, daß die 
philoſophiſchen Ideen der Theorie auch befruchtend anf die Gefepgebung 

einwirften und materiele Berbefferungen des Strafrechtes erzeugten. Dabin 

gehören unter Anderen aud die mit dem Ende des 18. Jahrhunderts 

erfolgte Aufhebung der Tortur und der qualificirten Todesſtrafen; jedoch 

ſchaffte man nur die innerlihen Schärfungen faft allgemein ab, während 

die Äußeren fi) häufig bis im die dreißiger Jahre unjeres Jahrhunderts 
erhielten, ja felbft heute nicht ganz verſchwunden ſtud.“) In einzelnen 

*) Diefer war jeboch, um fich gegen ein Mefeript ber Raiferin Marin Therefia zu ver- 
theidigen, genöthigt, Sfentlich zu erfläten: „er habe am 1000 Stellen behauptet, baf wo 
bie Bertheibigung der öffentlichen Gicherheit den Tod eines Miffethäters unentbehrlich macht, 
oladenn bie Gerechtigfeit das Echwert gegen ihn zůcken kann“. 

*) Das Bayr. Etrafgefehbud) von 1813 verordnete, deß ber zum Tode Verurtheut 
in einen grauen Kittel getleidet und mit einer fein Verbrechen begeichnenden Tafel auf Veri 
und Mücen zum Mıcbtplape geführt und in gewöhnlichen Fällen in dieſem Aufzuge eine 

halbe Siunde lang vor der Hinrichtung am Pranger aufgeftelt werben folle; dies wurde 
1849 aufgehoben. Der Code pinal von 1810 befiimmte, daf dem wegen parricide oder 
eines Auientates auf den Monarchen zum Zobe Verurtheilten vor ber Hinrichtuug bie techte 
Hand abgehauen werden folle, was jedoch 1832 dahin abgeändert wurde, daß er mit einem 
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Staaten gefangte endlich auch die gänzlihe Verbannung der Todesftrafe 
zur Durbfügrung und zwar zuerft, wenn aud nur für die gemeinen Vers 
brechen, in Rußland. 

Hier hatte nämlich ſchon vor dem Erfcheinen der bezüglichen Exhriften 
von Beccarie und Eonnenfels die Kaiferin Cliſabeth durch den Ukas von 

17. Mai 1744 den Gerichten vorgeſchrieben, bei allen Straffachen, in 
denen em Zodedurtbeil erfolgt war, Actenauszüge an den Eenat einzus 

fenden, welcher darüber der Kaiſerin Bericht erſtatten ſollte, und dere 

Befehl abzuwarten. Die Beftätigang der Urthene unterbtieb in der Regel. 
Da num aber die Maffe der in den Gefängniffen detinirten Verbrecher 
dergeſtalt zunahm, daß e8 endlib an Raum fehlte, fie unterzubringen, fo 
wurde durch Die Ulaſe vom 31. Juli 1751 und 30. September 1754 verordnet, 

die Gerichte foßten, obne den Befehl der Kaiferin im einzelnen Falle abzu-⸗ 
warten, die zum Tode Derurtheilten, nachdem fle der Züchtigung mit der 
Knute und ‚der Brandmarkung unterworfen und ihnen die Raſenlöcher 

aufgefehligt werden (nurpbaans mu» nosıpm), in Feſſeln geſchmiedet nah 
Roggerwi (dem heutigen Baltiſchport in Eſtland) und anderen Orten, gemäß 
dem Ufafe vom 3. Februar 1769 aber in die Nertihinskiihen Bergwerfe 

zur Zwangsarbeit veribiden. Im Principe war dadurch jedoch die Todes-⸗ 
ſtrafe nicht aufgehoben, denn Hiurichtungen von Staatsverkrediern fanden 
nad wie vor ſtatt. Dies blieb im Wefentlichen die Lage der Dinge and) 

wäbrend der Regierung der Kaiſerin Katharina — welde in der berühmten 

Inſtruction für Die Geſetzgebungs -Commiſſlon vom 30. Juli 1767 (Art. 
210-412) fd mit einer der Schriit von Veccaria id onſchliehenden 
Motivirung austrüctid genen die Todesftraie erklarte — und der folzenden 

Heriſchet. Zwar wurde 1774 durd Die Ukaſe vom IL. und 12. Detober 

für Verbrechen gegen die wegen der berrichenden Peſt gefroffenen außer, 
ordentlichen Moßregein die Todesitiae ale „Kpaitumu mupa® eſtaeſetztz 
andererieits arer wurde 1799 durch einen Allerhöchſten nementliden Wis 

vom 20. Apri die Aufhebung der Todedſtrafe duch auf Dieje wien Provinzen 

ſchwatzen Schleier über dem Geficbt zur Hinrichtung zu führen fi. Cine der baprifhen 
ähnliche Beftimmung entbieft auch das Strafgefepbuch für Oldenburg von 1814. Nach" 
einigen Etrafgefegbüchern der Schweiz und eigen deutſchen ürfen aus der ec en 
Hälfte dieſes Jahrhunderts, folle die Hond des Anthaupteten abghauen und an einen 
Pfohl genagelt werden. Dagegen erklärte fhon das öfterreichiiche Stenigefegbuch von 1803 

848: Bei Verbrechen, wornuf Das Geſetz den Tod verhängt, findet Feine Verſchatfung der 
Etrafe fiatt. 
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ausgedehnt, welche eines befonderen privilegirten Redhtzuftandes fich erfreuten. 
Im Livland And übrigens die Ufafe vom 31. Juli 1751 und 30. September 

1754 jogleich in Wirkſamkeit getreten, wie fid dies aus den in der Note”) 

abgedructen Urkunden ergiebt, jedod mit einigen Modificationen. Gleich 
bier mag übrigens bemerft werden, daß durch den Allerhöchſten Beiebi 
vom 25. December 1817 (publieirt von der livländ. Gouv.-Regierung am 

21. Zanıar 1818) das Anfreißen der Naſenlöcher unterfagt wurde, das 

Strafgeiegbuc von 1845 an die Stelle der Knute die Plette fegte und 

der Ufas vom 17. Aptil 1863 aud dieſe und die Brandmarkung aufbeb. 

Darnach gab Toscana das bis dabin umerbörte Beiſpiel Der förm 
lichen und völligen Abſchaffung der Todeöftrafe durd das 1786 unter dem 
Großherzog Leopold publicitte Strafgeſetzbuch. Dieſe Errungenichaft des 
Fortichrittes hatte freilich feinen langen Beftand. Schon 1790 gelang es | 

) 1. Gtatthaltereifchreiben wegen Abfühtung derer zum Tode verurtheilten Delin | 
quenten. „Demnad; auf Eines hochedl. Bitigitenden Reichs Senats hödften Utafe, €. @t | 
&. Gen. Goud. anhero gelangen laſſen, bie würdlich und eiviliter zum Tode oder ins exiliam 
eondemirte delinquenten fo männ- als weiblichen Geſchlechts, nach gewißen Orten unge 
fäumet gu transportiten; bie Qeranftaltung auch bereits bei ber hiefigen Deconomie bergefislt | 
vorgeehret worden, daf mit transporlirung gedachtet delinguenten inftehenben Montag 
verfahren werden fol; So wolle E. E. Math falß fih einige von benenfelben auf obige 
Beife condemnirten Delinquenten in been Gefängnüßen befinden, ohne Anfianb baven 
hiehet notice erteilen, damit fie mit den übrigen zugleich fortgebradit werben Lönner. 
Bomit verbl. Gs. Ct. und Wohledlen Mathe Dienftwiliger Diener 

Gab. U. Startelberg.” 
Dorpat, den 4. Juni 1752, 

2. Reſcript des Generalgouverneurs an den Rigafchen Rath d. d. 22. July 1755. 
„Da zufolge G. birigirenben Eenats unterm 30. September a. pr. emanirten kaſe und 
G. GOL. Reif, Reiche-Jufig:Godegit leff- und ehflänbifcher Sachen barauf gegrärdeten in 
copia hierbeigehenben Verfügung vom 9. Juny a. c. die zum Tode condeninirten, ober 
als eiviliter mortui erfanuten Delinquenten mit ber Knute gefttaffet und nachdem fie mit 
den Buchftaben W. 0, R. an Etien und Baden gezeichnet worben, nach Roderwick (sie) ver- 

ſandt werben follen, als wirb Ew. Wohlebfen Rath, davon zu dem Ende Nachricht gegeben, 
damit mit benen unter beffen Jurisdiction befindlichen Delinquenten nad Vorfehrift der 
Hohen Wafe verfahren, zuvörderſt aber benfelben, idaß ihnen aus Ihro Raiferliche Majeftt 
Huld und Gnade bie verbiente Tobesftrafe etloſſen worden, befannt gemacht, ſodann felbige 
fatt der Knute, weil ſolche allhiet nicht lattfindet, mit fcharfen Staubbefen öffentlich belsget 
und bie Delinquenten männlichen Geſchlechis überbem mit benen obbenannten Buchftaben 
an Stitn und Backen gezeichnet, fobann aber, fopiel beren männ- und weiblichen Gefchlechts 
vorhanden mit denen Dazu verorbnelen Conmanden und zwar erftere nach Rodermwidt und 
feptere mach Sibirien abgeſandt werden mögen.“ 

el 
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der reactiönairen Partei, für_Aufruhr und Hodverratb, 1795 aud für 

einzelne gemeine Verbrechen die Todesftrafe wieder einzuführen; aber fie 
wurde feit der Zeit in ibrer Anwendung äußerft beichränft, indem in den 

meiften Fällen, wo ein Todesurtheit ergangen war, Begnadigung Platz 
griff. — daſt gleiben Ehritt ging die Gefeggebung in Defterreid. In 
Diefem Lande halte der Kaiſer Joſeph I., vorzüglid auf Berwenden 
dee Profeffors Sonnenfels, 1781 die Zodesftrale durch ein geheimes 
Refeript an die Gerichte, wonach alle erfannten Zodeöurtheile dem Kaifer 

zur Beflätigung unterlegt werden follten, factiſch befeitigt, indem er die 
Urtheile Bei ſich bebielt. Nur 1786 lich er bei einem Morde der Gerechtig⸗ 
keit ihren Lauf und genehmigte die Volziehung eines Todesurtbeils durch 

das Rad nad) vorgängigem Zwiden mit glühenden Zangen auf Grund der 
Therefiana. Im folgenden Jahre aber verkündete der Art. 20 des neuen 

Strafgefeghudhs: „Die Zodesftrafe fol außer den Verbreden, bei welchen 
mad) dem Gefege mit Standregpt verfahren werden muß, nicht Rattfinden“. 
An ihre Stele trat die Straſe des Anſchmiedens. Diefe befteht nach 825 
darin: der Verbtecher wird in ſhwerem Gefänguiße gehalten und ders 

maßen enge angefeitet, Daß ibm wur zur ımentbebrlihiten Bewegung des 
Körpers Raum geloffen wird. Der zur Anfhmiehung verurtheilte Ver— 
brecher wird zum öffentlichen Beifpiele alle Fahre mit Streichen gezüchtigt.“ 

Bas unter [hwerem Gefängniß zu verſtehen fei, darüber belehrt uns 

8 27: „Der Verbrecher ift mit einen um die Mitte des Körpers gezogenen 
eifernen Ringe Tag und Nacht an dem ihn angeniefenen Orte zu befeftigen, 
auch Fönnen ihm, nachdem die ihm auferlegte Arbeit es zuläßt, oder die 
Gefahr der Entweicung es fordert, ſchwere Eiſen angelegt werden. Dem 
BVerurtheilten ift feine andere Kiegerftatt, als auf Brettern, feine andere 

Nabrung als Waſſer und Brod zupulaffen uud alle Zufammenfunft oder 
Unterredung nicht nur mit Fremden, fondern aud mit feinen Angebörigen 
und Befaunten zu unterfagen“. — Leopold II, der feinem Bruder mit der 
Aufpebung der Todesitrafe in Toscana vorausgegangen war, eutfernte durch 
verchiedene Novellen die hervorragendfien Härten der Jojephiniften Gefche 
gebung, namentlich aud die Strafe des Anfhmiedens, und jegte fo das 

Berk feines Vorgängers in würdiger Weile fort. Als aber der feinem 
Vater böchſt unäbnlibe Franz I. den Thron beftieg, da gewann die 
Reaction wieder vollftändig die Oberhaud „über die plattauftläreriſchen 
Beſtrebungen der Freigeifter“ und fo fiel nebit vielen anderen Reformen, 

die Joſeph II. ins Werk gefegt hatte, auch dieſe und wurde die Todes⸗ 
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fitafe 1795 für den Hochvertath wieder eingeführt, in dem Strafgeſeßbuche 
von 1803 aber — freilich gerechtſertigt durch ein befonderes Holdeeret — 
aud) für mehrere gemeine Verbrechen gedroht. 

Die Bemübungen, die Todesftrafe aus der Reihe der Strafmittel 
auszuſchliehen, welche im 18. Jahthundert auftauchten, erſcheinen nicht als 

der Ausflug allgentein vorgefarittener Gulturzuftände, fondern als das 

Unternehmen einzelner hervorragender Geifter, die ihrem Zeitalter voraus 

geeilt waren und ihre Ideen deßbalb nur Dann zu verwirklichen vermochten, 

wenn fie mit fonverainer Machtvollkommenheit bekleidet waren; eben daber 

mußte aber auch das Werk, dem die fihere Baſis der Volfsüßerzeugung 
fehlte, wieder zufammenftürzen, ſobald der Machtſpruch des Meifters, der 
es ins Dafein gerufen, feine Gewalt nicht mehr ausübte. Zugleich bewabt- 
beitete ſich bier der Ausſpruch Goethe's, daß die größten Meniben immer 
mir ihrem Jahthundert ducch eine Schwachbeit zufammenhängen: fat Ale, 
welche die Todesftrafe aus dem Geſetzbuch geftrichen wiffen wollten, erfegten 
fle durch Strafen, die an Graufamfeit jener nichts nachgaben oder fie gur 

nod) übertrafen, felbft Beccaria”), Die Menfchbeit war eben für Dielen 

*) Gr fagt: „Nicht das furdhtbare, aber vorübergehende Echaufpiel einer Hinrichtung, 
fonbern das ebenslang voiſchwebende Weifpiel eines feier Preifelt beraubten Menfchen, der 
zum Laftthier erniedrigt, in feiner Arbeit der befeidigten Gefellfehaft Etſat feiftet, mır Diefes 
fhreett mwirkfem von Verbrechen ad. .... „Weder Fanatiomus noch Gitelfeit halten Stant 
unter Bloc? und Reiten, unterm Stod, unterm Joch, im eifernen Räfig unb der Berzmeifeinte 
ſteht da nicht am Ende feiner Leiden, fie fangen vielmehr erft recht an.“ .. Wende 
man mir ein, ewige Celaverei fei ebenfo fhmerzlich als ber Tod, fo antworte ich, daß mern 
man alle ungläcfichen Momente der Sclaverei zufammennimmt, fie fogar noch graufamer 
if; daß aber biefe Momente ſich über das ganze Leben vertheilen, während jenes afles in 
ihm enthaltene Leiden in einen Augenbitte eoncenteit:" — och drafifcner hilbert ben 
Zeitgeift des vorigen Jahrhunderts bie emphatifche Musfaffuug von Vhilipon (Rebe über dir 
Roihroendigteit, Die Lebehsfirafe abzufhaften. Bafel 1786. ©, 1938-42: „An Die Thüre 
der Tempel des Gottes aller Gerechtigkeit würde ich an Feiertagen bie Opfer der öffentlichen 

Rache Hinftellen Mit von den ſchandenden Kennzeichen, von der Hand bes Scharfrichtets 
aufgebrückt, in Burchen gegogenem Gefichte, mit befoftenden Ketien, an mit eifernen Zacken 
verzierte h Pähle gebunden, der fengenden Hipe des Commers, wie den Giß und Gchnee 
des Winters Elofgefept, würden fie zu gleicher Zeit ben Umilen der Menfchen und ben 
Zorn der Thiere (h ermeden; als Scheufale und als wildes Vieh (1) würden fie gejeigt 
mit Flächen, bie be x gegenmoärtige Gedanke ihrer Schandthaten auf die Livpen der 
Worübergehenden hervorloden würde () beladen; mit einem Worte, den Kelch ber Schande 
und des Schmerzes tropfenmweis und dor aler Welt Augen ausleerend, würden fie bie dede 
zur Ordnung weit nachdrüctiicher predigen ala dos Echaufpiel unferer Golgen und Käder. 

1 
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Fortſchritt noch nicht reif, Noch mußten 100 Jahre vergehen, bis der 
damals von den Meiften für eine tbörichte Edywärmerei gehaltene Gedanke 
des itafienifhen Marquis für ausführbar erfonnt und zum Theil wirklich 

realiſirt wurde. Wie die europäilhen Staaten im Laufe der Zeit diefen 

Standpunft gewannen, werden wir in dem Zolgenden zu betrachten haben, 

M. Der Entwidelungsgang der Anfihten über die 
Todeoftrafe und insbefondere der auf fie bezüglihen Gefepr 

gebung in unjerem Jahrhundert. 

Wenden wir und zunächft zu: 
1) Frankreich, dem Lande, von mo die freifinnige Geiſtesrichtung 

wie die politiihen Bewegungen der Neuzeit ihren Ausgang genommen 

baben, fo fehen wir, daß auch bier ſchon im 18. Jahrhundert die Gefepe 

gebung die Befeitigung der Todesftrafe in Angriff nahm, ohne fie jedoch 
durdzuführen. 1791; ftelte die Commiſſion zur Prüfung eines neuen 
Strafgeſetzbuchs in ihrem Berichte an die assembl6e nationale den Antrag, 

die Todesftrafe, außer für Verbrechen gegen den Staat, aufzuheben; fle 
fand aber bei den Verhandlungen lebhaſten Widerfprud und die Vers 

ſammlung entſchied ſich ſchließlich mit großer Majorität für die Beir 

bebaltung. Hier begegnen wir nun wieder einer jener fhneidenden Sronien, 
an denen die Geſchichte fo reich ift: Robespierre, deffen Fanatiomus fpäter 
Zaufende- von unfhuldigen Opfern dem Bintgerüfte überlieferte, hielt eine 

feurige Rede für die Abſchaffung der Todesftrafel Zum zweiten Male wurde 

die Frage 1793 im Nationalconvent durch Eondorcet zur Verhandlung 

gebracht / anfangs mit fheinbar günftigerem Erfolge, indem der Gonvent 
ſich der Abfhaffung geneigter zrigte al® die assemblöe nationale; das 
Endrefultat aber war um wenig befler als das des Jahres 1791. Das 
@efeß vom 4. brumaire an IV. erflärte zwar: „A dater du jour de Ia 
publication de la paix gönerale, la peine de mort sera abolie dans 
1a r&publique frangaise“, aber der Friede ließ lange auf ſich warten und 
als er 1801 endlih zu Stande fam, erging and ein Decret vom 

29. December, des Inhalte „que la peine de mort conlinuerait d’ötre 

Die anderen Tage würbe die Sonne nut über fie auffteigen, um fie in mühfemen Tage · 
werfen eine neue Art von Ungemächlichteit fühlen zu taffen. Die öffentlichen Arbeiten, bie 
Mühlen, bie Brunnen, bie Pumpen, die Ealzıwerke, die Gteingruben würden für fie ebenfo 
viele Arten; der Tobeöfirafen fein.“ Der gute Mann überfieht in feinem Seuereifer vönig, 
daß er eigentlich den Teufel durch Weelgebub austreiben mil, 

Baltiſche Monatofrift, & Jahrg, Bd. XVI, Het 4. 20 
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appliqu6e dans les cas dötermin&s par les lois, jusqu'a ce qu’il em eüt 
&t6 autrement ordonnd“. — Das in Ausficht, genommene derogatoriſche 
Gefeg ift nie erſchienen. Die eiferne Gewaltherrſchaft Napoleons bedurfte 

zu ihrer Stüge energiſcher Strafgeſehe, die es ihr möͤglich machten, fih 
der widerftrebenden Elemente im Innern des Staates zu eutledigen, in 
demfelben oder in noch höherem Maße als der Bajonnette, um den von 
Außen drohenden Feind oder Nebenbubler unfhädlih zu macen. Im 

diefem Geifte abgefaßt und confequenter Weile von dem Principe ber 
Abſchreckung und Sicherung ausgehend — das namentlich bei den crimes 

contre la sürel& interieure ou exterieure de l’&tat in der auffallendfien 
Weile zu Tage tritt — drobte dann der code pönal von 1810 den Ted 
für nicht weniger ale 27 Verbrechen und felbft die qualificirte Todesftrafe 

war ibm nicht fremd (f. S. 282 Note). Aber and der Sturz Napoleons 
und die Reſtauratien der Bonrbonen trugen zur Minderung der drakoniſchen 
Härte der Strafgefeße wenig bei, geſchweige denn die literäriſchen Er- 
ſcheinungen, unter welchen nameutlich eine Schrift von Lucas (Du systeme 

penal ei de In peine de mort. 1821) fid auszeicnete; eiſt die Julie 
revolution und die Thronbefteigung Louis Pbilipp’s, der perſönlich der 

ZTodesftrafe abgeneigt war, brachte eine durdgreifende Umgeftaltung der 
Eriminalgefeggebung bervor. In der am 28. Avril 1832 publicirten 

revidirten Ausgabe des code penal ift allerdings die Todeöftrafe beide 

haften”) weil die Kammern eine volftändige Streichung derfelben für verr 
frübt und gefährlich und nur eine allmäblige Abſchaffung für im Interefie 
dee Öffentlichen Wohles liegend erflärten, aber doch Die Zahl der von ihr 
betroffenen Verbrechen berabgeſetzt, das Abhauen der redten Hand des 

wegen gewiffer Verbrechen zum Tode Verurtbeilten aufgehoben und ein 
äußerft folgenreihes Mittel zur factiſchen Befeitigung der Härten des 

Gefeges dur die Einführung des Svſtems der eirconstances allenuantes 
geboten. Der Aſſiſeupräſident wurde naͤmlich geicklich verpflichter, die 
Geſchworenen daranf aufmerfiam zu machen, daß fie das Daſein milderuder 

Umftände ausſprechen Fönnen, und diefer Ausſpruch hat dann zur Folge, 
daß die geſetzliche Strafe herabgefegt, alſo — mas und zunächſt intereffirt — 

*) 1830 ſchon war bie Todeofiiafe aufgehoben worden; es war dies aber fein aus 
ber Meberzeugung von ihrer Unftatihaftigteit bervorgegangener Met der Gejehgebung, fon- 
dern ein politfeher Runfigeii, der ben Ziweet hatte, bie zum Tode verurtheiften Kinifier 
Karls X. zu tettenz Daher lief man auch das bezügliche Gefep fofort wieder fallen, nach- 
dem Diefer Sie? erreicht worben wor. 
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Matt des Todes — eine Freiheitoſtraſe erfannt werden muß. Die Ger 
ichworenen machten von dem ihnen verliebenen Rechte einen fehr ausge⸗ 

dehnten Gebrauch, befonders wo es ſich um mit dem Tode bedrohte Verbrechen 

bandelte, fo daß Die geſehliche Strafe hier nur in der Minderzahl der 
Fälle eintrat. — So blieb es bis zur Februarrevolution, welde einen 
Fortſchritt in der Strafgeſetzgebung infofern begründete, ala ein Gefeg vom 
21. Bebrwar 1848 die Aufhebung der Todeöftrafe für politifche Verbrechen 
ausſprach — Anträge anf gängliche Abſchaffung waren geftellt, aber ver» 
worfen worden -- und dieſe Beſtimmung in die Conftitution vom felben 

Jahte überging. Die prodiſoriſche Regierung ethob bier zum Beleg, was 
feit dem Grideinen einer Schrift von Guizot (De la peine de mort en 

matiere politique. 1822) allmaͤhlig Ucberjengung der gefantmten gebildeten 
Nation geworden war. 

Nachdem die Republik zu Grabe getragen und mit der Erhebung 
Louis Napoleons zum Kaiſer der Pranzofen die neue Aera des Briedens 
und der Gloire für Branfreid) berangebroden war, fühlte man die Noth⸗ 
wendigkeit, die Perſon des Kaiſers gegen etwaige Atentate durch Bedrohung 
derſelben mit dem Tode zu ſchützen; deihaib wurde durch das Geſetz vom 
10° Juni 1853 beftimmt, daß der Grundſatz, den der Art. 5 der Berfaffung 
von 1848 adogeſprochen batte: „la peine de mort est abolie en matiere 
poliique* auf Angriffe gegen die Berfon des Kaiſers oder der Glieder der 
kaiferlihen Familie feine Anwendung finden folle, indem bei ihnen die 

ratio legis wegfalle. Seit der Wiederberftellung des Kaiſerthums vers 

gingen 10 Jahre, ohne daß eine, wenngleich von der ganzen Nation für 
nothwendig erachtete Reform der veralteten Strafgeſetzgebung erfolgt waͤre. 

Im Jahre 1863 erſchien endlich eine Novele, wodurd 65 Artikel des 
eode pönal modifleirt wurden; wieder ein Flickwerk flatt einer totalen 
Umarbeitung. In Bezug auf die Tobeöftrafe änderte fie übrigens an dem 
beftehenden Rechte, nach welchem nod 10 Verbrechen derfelben unterlagen, 
nibts, fo daß eine Mitderung in diefer Beziehung auch fernerhin einzig 
von dem Evftem der mildernden Umftände zu erwarten mar. Und die 

Geſchworenen find in ver That fehr geneigt, Todesurtheife durch Das ihnen 
zuſtehende Milderungsredt zu vereiteln, denn dies geſchah von 183454 
im Durchſchnitt bei 83 pCi. And 1863 gar hei 96 pCt. fämmtliher wegen 

todeswürdiger Verbrechen Berurtpeilten und der Juſtizminiſter erffärte in 
feinem Beribte an den Kaifer, fie nähmen bet gewiffen Verbrechen fyftematifd) 
das Borhandenfein der circonstances att&nuantes an, wie hei dem Morde 

20* 
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und nawenilch bei dem Kindesmorde. Ya als das Verdiet eines Schwur - 
gerichtes im Jahre 1864 wieder einen ſchwer gravirten Verbrecher unter 
Annahme mildernder Amftände verurtheift hatte und deßhalb in öffentlichen 
Blättern über dieſes Verfahren vielfacher Tadel faut wurde, veröffentlichte 

einer der Geihworenen einen Proteſt und fagte darin mit dürren Worten: 

„Notre verdiet n’a done &t& qu’une protestalion contre la peine de 
mort et rien autre chose“. Derartige Protefiationen find jedod in Frank- 

teich gefährli, deun als früher einmal ein @elhmorener erflärte, er fei 
ein Gegner der Zodesftrafe, wurde er von dem Gerichte mit der Etrafe 

eines ausbleibenden Geſchworenen belegt. Die öffentlihe Meinung ift alfo 

in Sranfreidh weſentlich eine der Zodeöftrafe feindliche; ie ſcheut ſich aber, 
fich zu äußern, weil die Regierung zwar, wo es ſich um Annegionen handelt, 
dem Principe des suffrage universel das Wort redet, aber weit davon 
entfernt iſt, der Volfsftimme auch in inneren Angelegenheiten Gehör zu 
ſchenlen und man die unangenehme Erfabrung gemacht hat, daß 3. ®. 

1851 ein Schrütfteler, der die Tudeöftrafe befämpft hatte, verurtheilt und 
beftraft wurde. So erklärt es fh, daß man in dem leichten Gewande 

des Romans oder des Schaufpiels gegen die Todeöfkrafe eifert”), während 
die Anſichten der Zuriften noch jehr auseinandergehen und in der Zournatffit 

diefer Gegenfland faft gar nicht erörtert wird, Uebrigens bAt das Volt 
feiner Anfiht in den lehten Jahren aud) einen würdigeren Ausdrud' dere 
Hiehen, indem zahlreiche Petitionen um Auibebung der Todesftrafe hei der 
Bolfsvertretung eingereicht wurden. Das Verhalten dieſer bildet jedoch 

zu den Kumdgebungen der öffentlichen Meinung einen grelen Eontrafl, 
ALS im Jahre 1864 wieder mehrere ſolche Petitionen dem Eenate vorlagen, 

lieferte die mit der Dunchficht derfelben beauftragte Commiſſion einen 
Bericht, der nichts weiter als boble Phrafen enthielt, und beantragte Ueber» 

gang zur Tagesordnung, was der Senat bereitwilligft annahm. Ein nicht 

viel befferes Schidial hatte ein Antrag, den Jules Bavre und Genoffen in 
der Sißung des Corps léislaut vom 7. April 4865 gelegentlich der 
Adreßdebatte auf Aufhebung der Zodesftrafe ftelte und durch einen geift, 

zeichen Vortrag begründete; die Discuffion war eine ſehr matte und bei 

der Abftimmung wurde er mit 203 gegen 26 Stimmen verworfen. — Die 
— 

I 68 enſirt . B. eine Tendenzſchtft von Vitot Hugo „Le dernier jour dun 
eondamne* und 1865 wurde in Paris die Aufführung eines Gtüces auf bem Theater 
Beaumarchals poligeilich unterfagt, weil deffen Zuhalt ein fortlaufendes Plaiboper gegen bie 
Tobeeftrafe bildete, 
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Napoleonifhe Geſetzgebung wurde befanntlich in allen Ländern eingeführt, 

Die der große Eroberer feinem Scepter unterwarf. So finden wir den 

code pönal mit feinen vielen Mängeln und mit zahlreichen Hinrictungen 
im Gefolge aud im 

2) Belgien. Während der Zeit der franzöflfhen Herrfchaft (1796 

bis 1814) wurden hier 660 Todesurtheile gefält und von dieſen 531 

d. b. 80 pGt. vollftredt, fo daß auf jedes Jahr 28 Hinrichtungen falen. 
Niet viel milder war man in der hoölländiſchen Periode, wo von 1815 
bis 1829 unter 144 Zodesurtheilen 71 vollzogen wurden, d. b. 49 pCt. 

Gäbrlih 4, unter 9,6). Nachdem aber Belgien 1830 ein felbftäudiges 

Königreich geworden war, wurden in den neu conftituirten Kammern mehr 

fach Anträge auf Abſchaffung der Todesftrafe geftellt und die Regierung 
tieß 183034 fein Todesurtgeil vollziehen, dis die Agitationen der Meris 
falen Partei das Miniſterium bewogen, 1835 wieder zwei Epecutionen 

anzuordnen. Unter beftändigen Kämpfen der Parteien für und wider die 
Todeöftrafe blieb die Regierung auch in der Zolgezeit ihrem Principe, 
von der Todesftrafe nur einen fehr ſparſamen Gebrauch zu machen, treu; 

von den 724 während der Jahre 183160 gefüllten Zodesurtheilen 

wurden nur 52, d. i. 7 pCt., vollzogen (jäbrlic 1,, unter 24). Bei den 
langdauernden Berathungen über den von der Regierung im Jahre 1850 ver⸗ 
öffentlicpten Strafgefegentwurf, fam auch die Frage, ob die Todeöftrafe 
beizubehalten fei mehrfach zur Sprache, wurde jedoch ſtets bejahend ent- 

ſchieden. Die Auträge auf Abſchaffung der Zodesftrafe gingen vorzüglich 

von Mitgliedern der association pour labolilion de la peine de mort 
aus, die durch Verbreitung von Abhandlungen, durch Öffentliche Verbands» 
fungen und durch Verwendungen für die Begnadigung der zum Tode Ders 

urtpeiften ihren gweck zu erreichen ftrebt. Dieſe beſchloß im Jahre 1865, 
eine Adreffe an den König und den Senat zu richten und darin aufs neue 

auf Aufhebung der Todeöftrafe zu dringen. Bei den zu Anfang des 
Jahres 1866 ftattgefundenen Verhandlungen über den erwähnten Entwurf, 
wurde auch von dem Senator Forgueur, dem Präfidenten jener Gefells 

ſchaft, unter Bezugnahme auf die eingegangene Petition eine Debatte über 
Die Frage angeregt, wobei der Juftiguinifter Bara erflärte: „quil n'y a 
pas actuellement de danger à rayer la peine de mort de notre code 
p&nal“ und zugleich nachwies, daß die Abſchaffung diefer Strafe feine Ver⸗ 
mehrung der Verbrechen zur Bolge habe. Nichts deftomeniger entſchied 

Äh der Senat mit 33 gegen 15 Stimmen für ihre Beibehaltung. Der 
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Gutwurf gelangte dann im Januar d. 3. an das Repräfentantenhaus und 
wurde von diefem einer neuen Prüfung unterzogen. Dies wurde von 
den Deputisten Thoniffen und Guillery benupt, um zu dem die Todes 
firafe betreffenden Artifel ein auch ven mebreren anderen Deputirten unters 

Rüptes Amendement zu ſtellen, weldes ihre Verwerſung begwedte. Im 
Folge deffen entfpann fi, wiewobl der Zuftigminifter eine ſolche für 

weelos erflärte, eine mehrtägige heftige Debatte, wo von beiden Geiten 
die allgemein befannten Gründe und Gegengründe vorgebracht und ſchließ ⸗ 

fihb am 18. Januar das Amendement mit 55 gegen 43 Stimmen abger 
lehnt wurde. Die feit 30 Jahren in Belgien beftehende auffallende Ger 

tbeiltpeit der Anfichten über diefen Gegenftond zeigte Ad jeht auch unter 
den Voten der Minifter, indem 3, darunter der Juftigminifter Bara, für 

Die Befeitigung der Todeöftrafe, 2 dagegen ſtimmten. — Das Refultat der 
Abkimmung bat ziemlich allgemein überrafbt, zumal da die belgiſche 
Literatur über die Todeöftrafe in der neneften Zeit regelmäßig ihrer Ber 

Hämpfung gewidmet und audh die Vollsanfiht ihr großentheils abgeneigt iſt. 
3 Auch in den Niederlanden gilt der unter der ſranzöfiſchen 

Derrſchaft eingeführte code p&nal nos heute, mit nur wenigen durch die 
Randesgefepgehung berbeigeführten Modiñicationen, indem von mehreren feit 
1827 angelertigten Entwürfen zu einem neuen Strafgeſetzbuch wegen Uns 
einigfeit der geſehgeberiſchen Zactoren feiner in Wirffamfeit getreten if. 
Während man aber früher die Todesftrafe bier für unentbehrlich bielt, hat 

fich neuerdings der Stand der Aufichten über diefen Punft fehr geändert, 
denn ed treten zahlreihe Echriftfteler gegen Diefe Straſe auf und das 

Volk hat dadurch, daß es das Verfahren der Regierung, die feit 1864 

fein Todesurtheif hat vollziehen laſſen, billigt, ſtillſchweigend feine Abs 
neigung gegen fe zu erfenmen gegeben. Im November 1864 ſprach jedoch 
in den Generalftaaten ein Mitglied feine Unzufriedenheit mit der Hands 

fungsweife des Miniſters aus und forderte, man folle entweder Die Todes 
firafe aus dem Geſetzbuche ſtreichen, oder fie, wenn fie einmal beſtehe, auch 
volgiehen, wogegen ein anderer Redner zwar aud ihre Aufhebung auf dem 
Bege der Gefeggebung befürwortete, zugleid) aber betonte, daß er dem 
Juſtizminiſter wegen der geübten Begnadigung Leinen Vorwurf macheu 
wolle. In Folge einer neuen Juterpellation von Seiten des Baron 

Scimmelpenninf, der ebenfalls auf das Unzureidende der bloß factiſchen 

Befeitigung einer Strafe binwies, hat dann die Gtantäregierung 1865 deu 
Staatsrathe einen Gefepesentwurf wegen der Aufpebung der Todesſtrafe 
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übergeben und Diefer in feinem Gutachten mit dem Vorhaben ae Regierung 

fich einverftanden erklärt. 
4) Italien. Wir haben oben gefeben, wie ein italieniſcher Schrift 

fteller es war, der zuerft mit Erfolg die Zodeöftrafe befämpfte und wie 
abermals ein italienifjer Staat zueiſt dieſe Strafe aus feinen Gefepen 
vertilgte. Es ſcheint, DaB die Ideen Bercarias und die Gefepe Leopolds 

— auf defien Statue ein Künftter ſchrieb: Primus ex omni memoria 
docuit, melius animorum cultu quam terrore judiciorum civitates in 
officio contineri — in dem todcanifhen Volke fefte Wurzel gefaßt haben; 
deun es hat jeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts einen ununterbrodpenen 

Kampf gegen die Todesftraje geführt, jo daß dieſe Äußerft felten angewendet 
worden”) und thatſaͤchlich ſhon feit 1830 abgeipafit ift, während die 
Weiepgebung in beftändigem Schwanfen fie 1847 aufgehoben, 1852 wieder 
eingeführt uud erft 1860 definitiv bejeitigt hai. Es geſchah dies durch 

ein königliches Decret anf ausdrückliche Bitte der Bevölkerung beim Ans 

ichluffe Zoscanas an Sardinien. 

Im den übrigen Staaten Italiens hat die Zodeöftrafe ununterbrochen 

fortbeftanden und ift auch in ausgedehnten Maße angewendet worden. 

In Neapel wurden von 183150 zwar von 641 Zodesurtheilen mır 55 

d. h. 7,, pCt. vollzogen, Dagegen zeigte man in Sardinien eine große 

Strenge, indem von den 456 im Laufe der Jahre 1815—39 zum Tode 

Berurtbeilten 364, d. h. 80 pCt., bingetichtet wurden, und dafjelbe gilt von 

Modena, Barma und dem Kirchenftante, über die jedoch genauere ſtatiftiſche 
Angaben den Berfafjer nicht bekannt find. Das ſardiniſche Strafgeſetzbuch von 
1839 drohte die Zodeöftrafe in 41 Fällen, weßhalb von 1840— 55 nicht weniger 

als 200, und in den fünf Jahren 1855—60 gar 104 Todeouitheile ergingen. 
Diefe auherordentliche Härte der Strafgeiepgebung wurde erſt in dem 1859 
publieicten Strafgeſetzbuche auf Betreiben der Deputiztenfammer gemildert, 
indem es die Zabl der mit dem Tode bedrohten Verbrechen auf 13 herab» 

fegte und das Syſtem der mildernden Umflände aufnahm. Bas folgende 
Jahr brachte neue Debatten der Kammern über die Abſchaffung der Todes» 
ftrafe; doch wurde die Frage nicht erledigt, fondern bis zur Berathung 

eines gemeinfamen Strafgefegbucpes jür das Königreich Italien vertagt, 
Im Novenber 1864 legte nun dad Minifterium den Kammern einen 

*) &6 wurden von ben 1826-24 gefällten 26 Todesurtfeilen bief 8 und von den 
1824—31 gefällten 9 bloß 2 volficedt, eine für jene Zeit auferorbentlich geringe Zahl. 
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Entwurf zu einer das gefammte Königreich umfafjenden Strafgefeßgebun 

vor, in welchem die Zodesftrafe durch lebenslänglige auf einer Juſel ze 
verbüßende Zellenhaft mit harter Arbeit erjegt war. Die mit der Prüfung 
dieſes Entwurfes betrante Commiſſion der zweiten Kammer fprach ſich dahir 
aus, daß Die Todeöftrafe für das ganze Köuigreih aufgehoben werde 
ſolle, vorbehättlic der Beftimmungen über die durch die Mititait- und Marin 
gefege bedrohten Verbrechen und den bewafineten, durch Banden veräbee 
Stragenraub. Motivirt wurde Diefe Refolntion unter Anderem auch dadurd, 

daß man eine einheitliche Strafgeſetzgebung wolle, die Todesftrafe aber in 

Toscana durch Decret des Königs aufgeboben jei und, ohne die im dirk 

facyen Petitionen ausgeipromene Volfsüberzeugung zu verlegen, nicht wir 
der eingeführt werden könne. Die Anträge der Commiſſion riefen eine 

lebhafte Debatte der Deputixtenfammer hervor, in welcher mamentlic der 
Minifterpräfldent Samarmora und der Zuftizminifler Vacca gegen Die Al 
bebung”), die berühmten ZJuriften Mauciui, Piſanelli und PBanattoni fir 
diefelbe ſprachen und merfwürdiger Weiſe beide Parteien ſich zur Unten 

ftügung ihrer Behauptungen auf die Statiſtik beriefen. Die Commilfiens 

anträge wurden ſchliehlich mit 150 gegen 91 Stimmen angenemmes. 

Bölig abweichend war die Behandlung dieſes wichtigen Gegenftandes in 

Senate, Hier hatte ſchon der Berichterflatter der Gommilflon im Nauci 

der letzteren beantragt, dem Beſchluſſe der Deputirtenfammer wicht zug 
ſtimmen, fondern nur die Zahl der mit dem Tode zu beſtrafenden Ber 

brechen zu vermindern; gegen die von der Gommiffien vorgebrachta 
Gründe traten nur wenige Redner auf und das Reſultat der Abſtimmung 

war, daß die Beibehaltung der Zodesftrafe mit 87 gegen 16 Stimmen 

beſchloſſen wurde. Die fehr umfangreiche italienifche Literatur über die 

Todeoſtraſe hat Überwiegend die Tendenz, deren Rechtöwidrigfeit zu zeigen; 
auch erſchien von 1861—65 in Mailaud ein giornale per l'abolizione 

della pena di morte, das von Eller herausgegeben wurde. 
5) Portugal. Ueber die Gefeggebung Portugals in der jünghen 

Beit teilt Mittermaier Folgendes mit: „Zn Bezug auf Portugal haber 

) Go muß auffallen, baf das Minifterhum gegen Beflimmungen eines Gefepentmart 
agiticte, den es felbft eingebracht Hatte. Dies eflärt ſich jedoch fo, Daß ber Gntmurf und 
unter ben Aufpielen des Miniftertums Minghetti, in bem Pilaneli das Portefeuilte ber Iefl 
inne Hatte, ausgeacbeitet und veröffentlicht worben war. Am 23. Eeptember 1864 eilt 
biefes Minifterhum feine Gnifaffung und in bem am 30. September von Lamarmera 2° 
bildeten übernahm Vacca das Juftigfach, welcher ben Entwurf, an beim er feinen Theil helun 
den Kammern vorlegte. 
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wir fon früher erwähnt, daß die Anficht der Regierung wie der Kammern 
immer mehr für Die Aufpebung der Todesftrafe fih ausſprechen. Nah 
zuverfäffigen Mitteilungen wird der in der nächſten Sitzung den Kammern 
vorzufegende Entwurf des Strafgeſehbuchs die Aufbebung der Todesftrafe 
der Art in Antrag bringen, daß als Strafen die Einſperrung und die 
Deportation aufgeführt werden. Der erfle Grad derfelben ift lebend. 
längliche oder auf unbeftimmte Zeit erkannte Kreiheitöfirafe. Die Stimmung 

in Portugal ift fo, daß auf die Annahme des Vorfchlages fiher gerechnet 
werden fann.“”) Es ſteht alfo in diefem Lande die gefepfihe Aufpebung 
der Zobeöftrafe nahe bevor, während ſie thatlächlih ſchon 1846, wo die 
letzte Hinrichtung flattfand, erfolgt if. — Ueber Spanien fehlen genaue 
Angaben, jedoch ſteht feſt, Daß die Todeöftrafe dort noch nit aufgehoben 
iſt und zu Zeiten in wirklich barbarifher Weile, z. B. für Preßvergeben, 

angewendet wird, 
6) Rumänien. Hier ift durd das Etrafgefegbucd vom 22, Oetbr. 

1864 die Todesftrafe aufgehoben und durch lebendlängliche Zwangsarbeit 

erfegt worden. ä 

D Im der Republif San Marino ift fie gleichfalls und zwar 
ſchon 1848 aufgehoben worden und daher in das 1859 verfündete Straf- 

geſetzbuch nicht mehr aufgenommen, 

8) Die Schweiz hat dund die Verfaflung von 1848 die Todeöftrafe 
für politiſche Verbrechen innerhalb der gefammten Eidgenoſſenſchaft aufe 
geboben. Kür andere Delicte befteht fie noch in den meiften Gantons in 

geringerem oder weiterem Umfange und ift ganz ausgeſchloſſen nur in Frei— 
burg feit 1849 und in Neufchatel feit 1854; in dem erfigenannten Canton 
wurde zwar 1863 unter dem Gindrude einer empörenden Mordthat eine 

Petition eingereicht, welche ihre Wiedereinführung wünfchte, aber mit Recht 

zurückgewieſen. Der große Rath von Bern hat noch im Jahre 1865 die 
Beibehaltung der Todesftrafe mit 128 gegen 47 Stimmen beſchloſſen; das 

gegen ift le in dem Gntmurfe eines Strafgefepbudes für den Canton 
Züri von 1866 fortgelafien worden. 

9) England, Die Härte der englifhen Strafgefepe, welche zum 
Theil aus der Zeit der Mevolution oder gar nob ans dem Mittelalter 
ſtammten, war in der erfien Hälfte diefes Jahrhundert faft ſprüchwörtlich. 
Romilly fagte in einer Rede, die er 1810 zur Motivirung einer von ibm 

*) Deutfche Gtenfrectsgeitung, 1865, Heft 2, ©. 82. ii 
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geſtellten Motion im Unterbaufe bielt: „Es giebt vermuthlid fein anderes 

Land in der Welt, wo fo viele und jo verſchiedene menfhliche Handlungen 
mit dem Verluſt des Lebens beftraft werden follen, als England“. So 
ftand 3. B. nad Statuten aus dem 16. und 17, Jahrhundert, Deren 
Aufbebung Romilly in feiner Motion beantragte, auf Diebfahl aus einem 
Laden, wenn das Geftoblene 5, und auf Diebſtahl aus einem Wohnhaufe, 

wenn der Gegenſtaud 40 Schillinge werth war, der Tod durd den Strick. 
Diele drakoniſchen Gefege wurden aber — wic dies das gewöhnliche 
Sdidſal von Geſetzen ift, die hinter der ſittlichen Entwicelung des Volles 

zurüdftchen — feineowegs in Wirklichkeit ftrict beobachtet. Bielwchr 

unterlichen die durch ein Verbrechen Verlepten häufig aus Mitleid mit 
dem Delinquenten, dem ihre Deuunciation das Leben Loften fonnte, die 

Auflage, oder richteten fie auf ein geringeres Verbrechen, als begangen 
war, und andererſeits gingen die Zeugen und die Geſchworenen eine Art 
von Gemplott ein, vermittelft des f. g. feommen Meineides die Ber- 
urtheilung des Angeklagten zu verhindern, oder wenigfens eine auf ein 
leichteres Vergehen lautende herbeizuführen. Wenn aber deunod eine 
Verurteilung zum Zode erfolgte, fo wurde dieſe dog nur in verhäftniße 
mäßig wenigen Zälen wirklich vollzogen, wie dies aus der weiter unten 
zum Abdrud fommenden ſtatiſtiſhen Tabelle erſichtlich if. Die nothe 
wendige Folge war Die, daß jene unmenſchlichen Strafbeftimmungeu gerade 
das Gegenteil von dem bewirkten, was fle begwedien: flatt durch ihre 
Strenge von Verbreden abzuhalten, erzeugten fie Straflofigfeit derfelben, 
fo daß die Reprefflon volftändig parafpfirt und die größte Rechtöunficherpeit 
heworgerufen wurde. Das Volk litt dabei fo fehr, daß von allen Seiten 

an das Parlament Petitionen einfiefen, die graufamen Straſen, namentlich 
bei den Gigenthumsverbredpen aufzubeben und fo einerfeit die Gewißheit 
der Beftrafung und durch diefe die öffentliche Sicherheit herzuſtellen, wie 
andererjeits die Zeugen uud Geſchworenen aus dem fatalen Dilemma, 

entwerer ihren Eid drechen oder wider ihre flttliche Ueberzeugung handeln 
und utpeilen zu müffen, zu befreien. Hiedurch wurde Daun das Parlament 
bewogen, feine ihm eigenthümliche Zäigfeit, mit der e& an dem hergebrachten 
Rechte hängt“) infoweit zu verleugnen, daß ed, wenn auch ſeht allmählig, 

*) Es mag hier muc daran erinnert werben, daß Die Vill zur Segalifirung der Che 
mit der Schwefler der derſorbenen Brau am 2. Mai 1866 mit 174 gegen 155 Stimmen 
von dem Unterhaufe abermals verworfen wurde, und zwar ſchen zum 14 Male! 
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die veralteten Statuten abſchaffte und feit dem Jahre 1830 die Zabl der 
mit dem Tode bedrohten Werhredhen in ſtetiger Progreifien herabfetzte, fo 
daß von 160 derartigen Verbrechen heute nur noch 2, nämlich Merd und 

OSochverrath, ührig geblieben And; doc ſcheint es, daß die Todesſtraſe 
auch diefes feßte Terrain den jet In jeder Parlamentsſeſſton energiicher 

auftretenden Angriffen gegenüber nicht lange wird behaupten fönnen. 

Während, wenn früher der Antrag auf ihre Aufhebung eingebracht wurde, 
nur eine unbedeutende Minorität ſich zufimmend erflärte, ging nach den 
Verhandlungen des Unterbanfes am 3. Mat 1864 der Beſchluß dahin: 
die Megierung zu erfuchen, eine Gommiffion niederzufeßen , welche Die ber 
ſtebenden Geſetze über die Todeöftrafe, ihre Wirffomfeit und die Art ibrer 

Vollziehung prüfen und über das Refultat ihrer Nachforſchungen, inshefondere 
darüber, ob eine weitere Umgeftaltung der beftebenden Geſetze wünſchens⸗ 

werth fei, einen Rapbort veröffentlichen möge. Dieſem Beichluffe wurde 

von der Regierung Bolge geleiftet; wie aber das Gutachten der Gommilften 
ausgefallen ift, bat der Verfaffer leider nicht in Erfahrung bringen fönnen, 

Im Jahre 1866 wurde im Oberhauſe eine Bill eingebracht, welche den 

Zweck batte: 1) die Todesfirafe auf den Mord unter den erfchwerendften 

Umſtaͤnden zu befcränfen und 2) die Deffentlichkeit der Hinrichtung abzue 
ſchaffen. Die Verhandlungen über fle fanden am 31. Mai 1866 ftatt. 

Berüglih des erften Punktes entſpann fih eine Debatte, indem Ruſſel 
und der Lordkanzler die Aunabme von leichteren und ſchwereren Graden 
des Mordes vertheidigten, Grey ibre Verwerfung forderte, Bei der Abs 

fimmung ergab ſich Stimmengleichheit (38 gegen 38) und fomit war nad) 
dem Uſus des Oberbaufes dieſe Beftimmung des Giefeßesentwuris verworfen, 
Dogegen ging die zweite Beſtimmung der Bill in Betreff der zu beichränfen» 

den Deffentlicfeit der Hinrichtung in der Sitzung vom 15. Juni durch 

die Eommittee, indem 75 gegen 25 Stimmen ſich für diefelbe erflärten, 
10) Nord» Amerika. Das Strafreht Nord» Ameritas bafirt auf 

den engliſchen Statuten und dem common law; daher finden wir urfprünge 

lich bier diefelbe Häufigkeit der Todesftrafe, wie in England; indefien trat 

eine Beichränfung derfelben in den Vereinigten Staaten früber ein als dort, 

Vorzüglich gaben die Quäfer in Pennſylvanien den Anftoß zu einer Reform 

der Griminallegisfation: ihren Bemühungen verdanken wir das die Grund» 

lage des beutigen Gelänguißweiens bildende Pönitentiariuftem und fie waren 

es au, die ſchon im 18. Jabrbundert die Beicränfung der Todesftrafe 

auf deu Mord forderten, ein Standpunft, zu dem die europäifce Wiffenfehat 
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erft gegen Die Mitte diefes Jahtbunderts gelangte. Ihre Bemühungen 
blieben nicht erfolglos, denn 1786 wurde ihrem Andringen verſuchsweiſe 
auf drei Jahre, dann wieder anf drei Jahre nadhgegeben und 1794 die 
Beſchränkung der Todeöftrafe auf den Mord definitiv durch Die gelehe 

gebende Verfammlung Pennfplvaniens feftgeftellt. Seit dem zweiten Jahr 

zehut dieles Jahrhunderts beginnen die Angriffe gegen die Zodesftrafe 
ſowohl von Seiten der Schriftſteller als namentlich von der der Parlamentes 

glieder häufiger zu werden. Mir fehen 1822 und 1827 einen Strafe 
gefegentwurf für Louifiana von ipingftone einbringen, in dem die Todes» 
firafe nicht vorkommt, jondern ftatt ihrer lebenslänglihe Ginfperrung in 
einer Finfteren Kammer gedroht wird. Den Anforderungen der Humanität 

war dadurch allerdings nichts eingeräumt, weil diefe Strafe graufamer 

eiſcheint als der Tod, Im Laufe der dreißiger Jahre wurde auch in 
New Hork, Maſſachuſetts und NhoderFsland die Abſchaffung der Todes» 
ftrafe beantragt, aber nicht ausgeführt. — Zn Nord-Amerika begegnen wir 

zu dieſer Zeit zwei neuen auf die Todeöftrafe bezüglihen Einrichtungen, 
welche, von Pennfploanien ausgegangen, dort heute noch beftehen und all» 

mäblig auch auf europäifchen Boden verpflanzt worden find, nämlich der 

ſ. 9. Intramuranhinrichtung und der Unterfpeidung mehrerer Abftufungen 
des Mordes, von welhen nur die ſchwereren mit dem Tode beftraft werben. 

Exftere wurde zuerft im Jabre 1834 in Pennfplvanien, dann noch im 
felben Jahre in New» Jerfey, 1835 in New · York und fpäter in mehreren 

anderen der Vereinigten Staaten eingeführt ; Ichtere ftelte man 1829 in 
Peunfplvanien, 1838 in NewsZerjey auf und die Gefeggebung der meiften 
nordamerifanifhen, fo wie einzelner europäiihen Staaten haben fie adoptirt, 

oder. find im Begriffe es zu thun. Einen Beleg dafür, daß der Gegner 
der Todesftrafe in den Vereinigten Staaten nicht wenige find, bietet die 

Häufig gemachte Erfahrung, daß die Geſchworenen es zu feinem Verdiet 
kommen laffen, wenn fie wiſſen, daß die Folge deſſelben ein Todesurtheil 

fein wird, weßhalb in mehreren Staaten, wenn eine Anlage wegen eines 
mit dem Tode bedrohten Verbrechens vorliegt, die Geſchworenen nach dem 

‚Gelege zu befragen find, eb die Todesftrufe nicht gegen ihre Heberzeugung 
fei und im Bejahungsialle ihre Sunctionen nicht ausüben dürfen, Der 
Drud der Öffentlichen Meinung auf die Befepgebung hat denn auch bewirkt, 
daß im Laufe der letzten Jahrzehnte die Zodesftrafe in fehr vielen Staaten 

nur für den Mord erften Grades beibehalten, in Michigan (1846), in Rhodes 

Joland (1852) und in Wisconfin ganz abgeſchafft worden if. 
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Noch ift eine Tonderbare, aber kaum empfehlenswerthe Vorſchrift einiger 
amerifanifhen Gefepe zu erwähnen. In Maine feit 1837, in Maſſachu- 
fetts von 1852—58 und in New-Nork feit 1860 lautet nämlich die Vers 
urtheilung wegen eines mit dem Tode zu beftrafenden Verbrechens ſtets 
alternativ auf Tod oder auf lebenslänglide Zwangsarbeit, worauf der Ver⸗ 
brecher ein Jahr lang in Gewahrfam gehalten und nad Ablauf deſſelben 

nur dann hingerichtet wird, wenn der Governor nad) vorgängiger 
Prüfung des Falles die Execution anordnet, In Maine if übrigens durch 

dieje Gefegesbeftimmung die Todeöftrafe eigentlich aufgehoben, denn im 

Zaufe von 30 Jahren ift nur ein einziger von allen zum Tode Verurtheilten, 
der während jener einjährigen Gefangenfchaft den Gefängnißmärter ermordet 
hatte, hingerichtet worden. 

11) Schweden und Norwegen. Die Zahl der in den älteren 
ſchwediſchen Geſetzen mit dem Tode bedrohten Verbrecheu ift jebr groß und 

nur allmäbfig durch einzelne Gefepe verringert worden, Im 3.1834 hatte der 

von der Regierung den Ständen vorgelegte Entwurf eines Strafgeſetzbuchs 

die Todeöftrafe au befeitigen vorgefchlagen, zugleich jedod fie eventuell 
aufgenommen, nämlid; für den Fall, daß die Stände dieſem Vorſchlage 
nicht zuftimmen folten. Diefer Fall trat wirklich ein, ungeachtet deffen, 
daß auch die ſtändiſche Geſetzgebungscommiſſion ſich in einem höchſt gehalt 

vollen Berichte gegen die,Todesftrafe erkläärte, in dem es unter Anderem 

heißt: „Die Todesftrafe ift nothwendig, weil manan ihre Noth— 

mendigfeit glaubt. Es if fomit der Glaube allein, welder 
bier felig machen foll.“ Unter der Regierung des Königs Oscar, der 
ſchon als Kronprinz ſich degen die Todesftrafe erflärt Hatte”), waren die 
Begnadigungen übrigens äußerft häufig; von den 481 während der Jahre 
1850—54 zum Tode Verurtheilten wurden nur 34, oder 8, PCt., und 

1856 von 85 nur 2 bingericptet. Im dem 1861 puhlieicten Gejepe über 
die Beftrafung von Mord, Todtſchlag, Körperverlegung und anderen ver 

wandten Verbrechen ift dem Richter geftuttet bei dem Morde, der Ver— 

giftung und der durch einen Deitten wider den Willen der Mutter begangenen 
Abtreibung der Keibesfencbt, wodurch die Mutter getödtet wurde, ftatt der 

Todes» lebenslangliche Freiheitsſtroſe zu verhängen, falls mildernde Ums 
fände vorliegen, eine Beftimmung, die anf das Andringen des Profefiors 

) In feiner Eıhrift Aber Strafe und Strafanftalten. Ueberfept von Trestom, 
teipjig 1841. ©. 7—15. 
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Dliverrona zu Upſala aufgenommen: wurde, Die gänzliche Abſchaffung 
der Todesftrafe fam auf dem Reichstage von 1863 abermals zur Verhand- 

fung und wurde von dem Bauernftande mit AU gegen 37 Stimmen ber 
ſchloſſen, während die Gurien des Adels, des Bürgerftandes und der Geift- 
licpfeit fi im entgegengejepten Sinne erflürten. Gebr intereffant find Die 
über dieſen Gegenftand von dem Baneruftande geführten Debatten und 
eine Yiede, die der Profefior Diivecrona, einer der bedeutentften Zuriften 
Schwedens, in der Adelscurie gegen Die Todesftrafe hielt. Eudlich nahm 
auch im April d. J. die zaeile Kammer des meuconftituirten Reichstages 

einen Antrag auf Abſchaffung der Todesftiafe mit 103 gegen 58 Stimmen 
an, während die erfte Kammer ibn zwar ablehute, aber mit einer Majotität 

don mır einer Erimme (39 gegen 38), ſo Daß alio aud) in Schweten die 
dem Schaffote feindliche Partei bald deu Sieg davon tragen wird. — 
Das norwegiſche Strafgeſehbuch vom 20, Auguft 1842 enthält Die Drobung 
der Zodeöftiafe außer für mehrere Bälle des Todtſchlages bei 15 anderen 

Verbrechen. Jedoch wırd von ihr nur jehen wirklich Gebtauch gemadt, 
dem von den 10 in den Jahren 1856-60 zum Zude Verurtheilien 
wurden bloß 3 hingerichtet, fo daß nicht einmal eine Hinrihtung auf das 

Jahr fommt. 
12) Rußtand. Unter der Regierung des Kaiſers Alexander I. blieb 

die Todedſtraſe im Alyemeinen aufgehoben; für eiugelne Verbrechen der 
Miluairo aber wurde fie durch das Militairſtraſgeſetzbuch vom 27. Januar 

1812 und für die ſchwerſten Quarantaine -Verbrechen durch das Quarantaineı 
Reglement vom 24. Anguft 1818 wieder eingelührt und darnach für Diele 
Bäle und die Staatoverbrechen aud in den 15. Band des Suod der 
Reichsgeſehe aufgenommen. Die Gommiffen, welcher ven dem Kaifer 
Rıfolai die Abſaſſung eines neuen Strafcodez übertragen war, wollte, abe 
geiehen von den ſchon bisher mit dem Tode beftrafien Berbrechen, auch auf 
don Glterumord die Todesftrafe fepen; allein dieſer Voriblag wurde vom 
dem Reicherathe verwerien unter Derufung auf dos Allerböhfe Maniſen 
des Katſero vom 21. April 1826, worin es heißt: „Wir fonnten nicht 
von der von Uns ſelbſt in Unjerem Gewiſſen vorgezeichneten Pflicht ale 
weichen, feimerlei - wenn auch den Geiegeöbeftimmungen eutſprechendes 

Zodesurtheil zu beftätigen, wenn nicht das Verbreden don ſolcher Wirptige 

feit fein wird, daß es die Zerſtörnug der gefelichaftlihen Cziſtenz, der 
Nube tes Staates, der Sicherheit des T)hrones und der Heiligfeit der 
Viajeftär begwedi*. Die Anſicht des Reichstathes erhielt die Allerhöchſte 
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Berätigung und es wurde die Todeöftrafe daher in dem Strafgeſehbuche 
von 1845 nur für diejenigen Fälle beibehalten, wo jie ſchon nad dem 

früheren Rechte eintreren mußte. Darnad find — abgeſeben von den 

nach dem Milita irſtrafgeſetzbuch zu heurtbeifenden Verbregen der Militaire 
verfonen. mit dem Tode bedroht: 1) Verbrechen gegen Die Rechte der 
Merböcften Gewalt und die gebeifigte Perion des Kaifers; 2) Verbrechen 
‚gegen Lehen, Gefundheit, Freibeit oder Ehre des Thronfolgers, der Kaiferin 

und der Glieder des Auiferlichen Haufes; 3) bochverraͤtheriſcher Aufruhr; 
4) diplomatiſcher und militairiiher Landesverrath; 5) die ſchwerſten 

Quarantaineverbreben; 6) vericiedene Verbreden nadı Maßgabe des 
Militairſtrafgeſetzbuchs, wenn durch Allerhöcften Befehl beftimmt ift, daß 

fie zeitweilig nach den Feldfriensgefegen beurtheilt werden follen, oder wenn 
fie an Orten begangen werden, über die der Kriegszuftand verhängt iſt. 

13) Deutihland. Schon oben wurde erwähnt, daß der Verſuch 

Zofepbs IE, die Todesftrafe aus ter Strafgefeggehung Deſterreichs zu ent⸗ 
fernen, feeiterte. Es war der erfte und letzte, der bis zum Jabte 1848 
überhaupt in Deutſchland zur praktiſchen Ansführung gelangte. Das bayrifche 
Strafgefegbud von 1813 madıte von diefer Etrafe noch einen verſchwen - 
deriſchen "*ebraudy und der Einfluß der in ihm verförperten Anfichten 
Feuerbache, der für das erfte Viertbeit des 19. Jahrhunderts eine äbnliche 

Bedeutung batte, wie Carpzow für das 17., war die Urſache, weßbalb die 

meiften der vor 1850 eribienenen deuiſchen Strafgefegbücher nud Straf 

gefegentwürfe in ihren Beftimmung u über Die Todesſtrafe nur wenig von 
denen des bayriſchen Geſetzbuches abweihen. Die Feuerbachſche Strafe 

recbistheorie mußte norhwendig zu einer Härte der Gtrafbeftimmungen 

führen, weil fie davon aneging, der finnfice Reiz zur Begebung eines 
Verbtechens müffe dadurch unterdrüct werden, daß man ihm Die Assſicht 
auf ein nad feiner Befriedigung au erduldendes Uebel entgegenftelle und 
weil man von der Drohung eine um fo größere Lirkung ſich veripreden 
mußte, je empfindlicher Dad augedrohte Uebel war. Weil man weiter die 

Todesſtraſe als eine für Arm und Neid, Jung und Alt, Vornehm und 
Gering glei) ſchrecliche und deßbalb gieich wirfjane Straſe auſah, fo lag 
es nabe, bei den fhweren Verbrechen baͤufig Die Todebdrohuug auzuwenden, 
um dadurch defto ſi heret von ihrer Verübung abzuhalten. Diefe Theorie, 
die ihre Wirerlegung in ſich jelbft trägt und durch die Ergebniſſe der 
Statiſtit um ollen Gredit gebracht worden ift, wurde um das Jabr 1830 
von der Hegelſchen Rechtsphiloſophie abgelöt, deren Auffaffung von dem 
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Weſen der Strafe fich folgendermaßen charafterifixen läßt. Das Verbrechen ift 
eine in ſich nichtige Negation des Rechts. Diele muß negirt und dadurch 
die Pofltivität des Rechtes wiederhergeftellt werden, was durch Die Strafe 
geſchieht. Letztere ſtellt fih alfo als die vernunftnothwendige Negation der 
Negation des Rechts dar, fie darf daber auc nicht weiter ausgedehnt 
werden, al diefer ihr Zweck es erheiſcht: der Maßſtab für le iſt das 
aufzubebende Unrecht felbft, mit anderen Worten die Strafe ift Vergeltung 
des leihen mit Gleichem. Dabei foll es jedoch nicht auf eine äußerliche, 

ſpecifiſche Gleichheit anfommen, fondern bloß auf eine Gleichheit dem Werthe 
ad der Wirkung nach, außer bei dem Morde „worauf nothwendig die 
Todeöftrafe ftcht. Denn da das Leben der ganze Umfang des Dafeins ift, 
fo fanı die Strafe night in einem Werthe, den es dafür nicht giebt, fon» 

dern wiederum nur in Entziebung des Lebens beſtehen.“ Wenngleich dieſe 
Theorie der Feuerbachſchen gegenüber als ein Fortſchritt begrüßt werden 
muß, infofern fle als Norm für die Strafbeſtimmungen nicht willfürlich 
die Größe der durch fie zu erziefenden Abfchredung, fondern das Verbrechen 
ſelbſt hinſtellt, fo war ihre Reiftungsfähigfeit für eine Milderung der Strafe 
geiepe doch nur gering. Von dem abftracten Principe ausgebend, daß das 
Unrecht negiet werden müfe, tifgte fie das Verbrechen, ohne ſich um 
den Verbrecher zu fümmern, ohne daran zu denfen, daß auch er immer 

nod ein febendiges Weien, ein Menſch fei, nicht bloß ein Object für 

philoſophiſche Eonftwetionen,, und daß alſo die Strafe nie foweit geben 

dürfe, deu Menſchen mit dem Verbrecher zu vernichten. Es war Dies im 

Grunde nichts Anderes als die mittelalterliche Anfhauung, daß man auf 
den Verbrecher weiter feine Nüdficht zu nehmen brauche, ald daß ibn die 

Strafe fihper treffe, — verborgen in pbiloſophiſchen Formeln und beſchönigt 
durch das Sopbisma, der Verbrecher werde in der Etrafe nody geehrt und 

als Vernünftiger behandelt, weil er nad feinem ſelbſtgeſtellten Geſetze 

gerichtet werde. Und ebenfo erſcheint die Begründung der Todeoſtrafe für 
den Mord durch ein abſolutes Poftulat der Vernunft bei näherer Betrachtung 
nur als eine Modernificung der Idee der Talion, die jedoch bis auf den 
beutigen Tag noch zahlreiche Anhänger findet und einer principiellen Ber 

fireitung der Nechtmäßigfeit der Todesftrafe eurgegenficht. War nun ſchon 
die philoſophiſche Richtung der erften Hälfte dieies Jahrhunderts der Aufe 

Hebung der Todeaftrafe feindfich, jo hatte auf die Siellung der Zuriften zu 
dieſer Frage einen noch größeren Giuflnß die — durch das Auftreten der 
hiſtoriſchen Schule noch gefteigerte — Fähigkeit, mit der man an dem 
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hiſtoriſchen Rechte fefthielt, die Ehrfurcht vor den durch das graue Alter 
geheiligten Recptsinftituten. Deßhalb waren unter den wiſſenſchaftlichen 

Arbeiten über die Todesftrafe nur wenige von Juriften verfaßt, und hatten, 

wenn fie es waren, regelmäßig ihre Vertheidigung zum Zwei”) Seit 

den dreißiger Jahren wurde der Streit über die Todesftrafe zwar in der 

Wiſſenſchaft lebbafter geführt, gedieb aber zu feinen prattiſchen Refultaten. 

Da fam das Jahr 1848 heran. Unbefümmert um philoſophiſche 

Spfteme und graues Alter ſchwemmten die Fluten der focinlen Bemegung 
die Trümmer mittelalterliher Inſtitutionen hinweg, unter ihnen aud) die 
Todesftrafe. Die Grundrechte des deutfben Volles erflärten: „Die 
Todeöftrafe”), ausgenommen wo das Kriegsrecht fie vorſchreibt, oder das 

Seerecht im Falle von Meutereien fle zuläßt, ſowie die Strafe des Prangers, 

der Brandiarfung und der körperlichen güchtigung find abgefcaft“ und 
im Folge deffen wurde die Todesſtrafe geſehlich aufgehoben in Würtemberg, 
Baden, Heſſen -Darmſtadt, Naſſau, Oldenburg, den thüriugifhen Staaten, 
Anbalt- Bernburg und Bremen. In Sachſen wurde fie nur zeitweilig durch 
eine andere Strafe erfegt und in den übrigen Staaten, namentlich in 
Defterreih, Preußen, Bavern und Hannover, wo die Grundrechte überhaupt 

nicht publicirt worden waren, blieb fie beftehen. So raſch aber die Tode 
ſtraſe durch die revolntionaire Bewegung befeitigt worden war, fo raſch 
ferte fie mit der renctionniren wieder zurüd und von allen denjenigen 
Staaten, melde ihre Aufbebung vollzogen hatten, haben nur Nafan, 

Oldenburg, Anhalt» Defjan und -Köthen umd Bremen an derfelben fete 
gebalten. Jedoch bat der bremifhe Entwurf eines Strafgeſetzbuches 

*) Gine Echrift, die faſt alle auch heute noch gegen die Tobesfkrafe angeführten Ar. 
gumente enthält, üt: Die Untechtmäßigteit der Tobeoftrafe vertheibigt zur Gelangung ber 
Doctomvärde von Gmele. 1817- 

*") Zu der Eipung der Nationalverfammlung flimmten bei der erfien Lefung 288 
gegen 146, bei der zweiten 356 gegen 176 für die Abſchaffung. Un BVerrittelungen und 

Verbächtigungen Diefes Veſchluſſes hat «8 übrigens nicht gefehlt. Stohl (Die beutfche 
Meichoverfoflung. Verlin 1849. S. 63 ff) fügte: „Cs macht einen eigenen Ginbrud, baf 
bie Abichaffung der Zobesftrafe, fiatt (wenn fie einmal gewollt wird) ein Gefep oder viel- 
mehr eine Weglaffung im Strafgefepbuche zu fein, hier als Grundrecht ausgefprochen wird, 
Soll es ein Grundrecht des Deuiſchen fein, daß wenn er gemordet wird, feinen Mörder 
nicht die Hineichtung teifft, oder foll «8 ein Grundrecht des Deutfchei fein, daß wenn er 
mordet ihm nicht die Hinrichtung trifft? Iſt das deutſche Volt ein Afaffinenvolt?« Vgl. 
Heop im Gerichtejanl. 1849. 1. S. 34-50. Wecker, Theorie des deutfchen Strafrechts. 
1859. 1. 6. 26. 

Baltifche Nonatsfehrift, 8. Jahrg, Bd. XVI, Heit d. 21 
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von 1861 für den Mord die Tobesftrafe wiederaufgenommen und auch in 
Naſſau ift wegen der Einverleibung deffelben in den preußiſchen Staats- 

verband ibre Aufhebung in frage geftellt. Als nämlich in der Sitzung 
des preußiſchen Abgeordnetenhanfes vom 4. Decbr. 1866 der Abgeordnete 

John Änßerte, daß die Todesftrafe in Preußen abgeſchafft werden müße, 
weil zu den incorporirten Ländern au Nafian geböre und es undenfbar 
wäre, fie dort wieder einzuführen, oder aber fle in allen anderen Theilen 
der Monardyie fortbefteben zu Iaffen und in Raffan nicht, erflätte daran 
der Minifter des Inneren Graf zu Eulenburg, es fei fehr wabrfcheinlic, 
daß das preußifche Strafgeſetbuch, welches ja Diele Strafe für mehrere 
Verbrechen dreht, in dem ganzen Umfange des preußiihen Staates werde 

eingeführt werden, 

Der Standpunkt, den die deutſche Wiſſenſchaft heute binfidhtfic der 

Todesftrafe einnimmt, iſt noch fein fefter, da wir nod gegenwärtig unter 
den Zuriften, Philoſopben und Theologen Vertbeidiger wie Gegner derjelben 

finden; doc nimmt die Zahl der erferen conftant ab, die der letzteren zu. 
Haupifãchlich iſt fepteres der ſtets zunehmenden Verbreitung der Befferungse 
theorie zuquichreiben, die in der näcften Zukunft wohl allgemeine Geltung 
erlangen, vielleicht auch eine volftändige Veränderung in unferen Etral 

rehtöfufteme zu Wege bringen wird. Ihre Vertreter haben dargethan, 

wie wenig erſprießlich es it, wenn man die conereten Verbäftniffe des 

Lebens nach dem Schematismus dürrer Formeln regeln will”), und einen 

wie geringen Werth die f. g. Gerectigfeitstheorien für eine Fortbildung 
der Gelege im Einne der Humanität haben; fie baten das große, dem 

Geiſte unferer Zeit allein entſprechende Prineip ausgeſprochen, daß die 

Strafe, wenn fie rechtlich und Firtli einen Sinn haben folt, 
den Verbreder im Menſchen, nicht den Menſchen mit dem Ber« 

brecher vernichten muß, aus dem ſich die Unguläffigfeit der Todes 
firafe von ſelbſt ergiebt. Deßhalb find auch die Vertheidiger derielben 
heute darin einig, daß fie nur für die mit Ueberzeugung vollzogene abfichtliche 
ZTödtung eintreten folle, indem fie annehmen, wer fih zu einem Morde 

entſchliehen fönne, der fei fo fittlih verkommen, fo ſehr allen befferen 

Gefühlen entiremdet, daß auf eine Beſſerung bei ihm ſchlechterdings nicht 

>) Rraufe (Abrif des Naturrechts, S. 186. Anmerkung) fagt über bie Hegeliche Ber 
geündung der Gtrafe: „Die Meinung, da man dem Bedhtsverlefer, wenn man was er 
Anderen angelhan, ihm wieder anthue, noch eine Ehre erzeige, iſt grundirrig und ein menfch- 
heitowidriger Hohn! Weber dem Merbrecher noch dem Strofer wird damit eine Chte angethan.“ 
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zu rechnen jei, eine Annahme, Die durch die Grfahrung feineswegs unters 
fügt wird, indem diefe vielmebr lehrt, daß fih von feinem Menſchen vors 

augfepen faffe, er fei unverbeſſerlich. — Hervorzubeben iſt noch, daß die 
drei größten deutſchen Griminalvedtöfebrer als Gegner der Todesftrafe 

daftehen: Köſtlin won jeher, “Mittermaier in feinem reiferen Alter und 

Feuerbach wenigftens in feinen fepten Rebensjahren, wiewobl er früher Die 
ZTodesftrafe durchaus vertheidigt batte, — daß dagegen gegenwärtig gerade 

die praftifhen Griminaliften am bäufigften an derfelben feſthalten wollen, 

mas feinen Grund wobl darin bat, daß fie, gewohut das Gefep ſtriet ans 
zuwenden, allmäblig die Beflimmungen des Geſehes unmilfürlich aud zu 
ihrer eigenen Anfiht machen. Klar rat diefe Abneigung der zünftigen 
Criminaliſten, die Todesftrafe ganz aufzubeben, hervor, als von dem vierten 
deutſchen Juriftentage im Jahre 1863 die Frage über die Abſchaffung der 
Todesftrafe auf die Tagesordnung gebracht worden war. Die dritte Abe 

theilung, die fih mit dem Strafrecht und dem Strafproceß beſchäftigt und 

aus Geiminaliften von Fach gebildet wird, hatte, Die Aufhebung derwerfend, 
folgende Anträge, freilid nur mit einer Maforität von einer Stimme 

(41 gegen 40) angenommen: 

„Der deutliche Zuriftentag ſpricht als feine Weberzeugung aus: 

1) Die almählige völlige Abſchaffung der Todesftrafe int eine gebier 
terifche Forderung der forticreitenden Givilifatien, und es feien 
daher die beftehenden Strafenfpfteme umzugeftalten. 

2) Die Todesftraie fei aber auch jept ſchen, nämlid in dem alsbald 
zu erlaffenden gemeinfamen deutſchen Strafgefepbude — außer in 
den Fällen des Kriege und Etande und bei DMeutereien des 
Seerechts — auf zwei Verbrechen zu beſchränken, 

a. ouf den mit überfegtem Borfape ausgeführten Mord eines 
Wenſchen und 

b. auf bochverrätheriſche Angriffe gegen die köͤrperliche Sicherheit 
der Perſon des Staatsoberhauptes. 

3) Die Todeöktrafe jei jelhft in diefen Fällen im Gefege nicht abſolut 
au droben, fondern dem erfennenden Gerichtsbofe fei freizulaſſen, 

ſtatt derfelben anf tebenswierige oder ſelbſt zeitliche Breibeiräftrafe 
zu erfennen.* 

Die Plenarverfommlung des Juriftentages trat aber dem Befchluffe 
der dritten Abtheilung nicht bei, fondern entſchied ſich Tür den Antrag des 
Dr. Wüptfeldt: 

a” 
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„Die Todesftrafe foll in ein fünftiges deutſches Straſgeſehbuch 
nicht mehr aufgenommen werden, wobei die Ausnahmen des 
Kriegsrehts für Fälle des Krieges und des Seerechts für den 
Fall der Meuterei zu verbleiben haben“. 

Beun ſich mun die DMebrzabl der Juriſten uud der hei weitem 
größere Theil der gebildeten Klaſſen in Deutſchland gegenwärtig gegen die 
Todeöftrafe erflären und dieſe Anſchanung and inmitten der Volfever- 

tretungen täglid) mehr Vertreter findet, fo haben dagegen die Regierungen 
der einzelnen dewfchen Staaten bisher fat überall am der Ueberjeugung 
von ihrer Nothmendigfeit ieftgehalten und defbalb den Fortichritt der 
Gefepgehung im Sinne der öffentlichen Meinung verhindert. Aufgeboben 
ift die Todesftrafe erft in zwei Rleinftaaten — Anhalt und Oldenburg — 
und in der gegenmärtigen preußifchen Provinz Raffau ; nur für Mord und 
Angriffe auf die Perfon des Gtantsoberbamptes wird fle verhängt iu 
Braunfbweig und Würtemberg; in den übrigen Staaten findet fie eine 
ausgedehntere Anwendung, fo namentlich) in Sachſen und Bayern bei 7, 
in Hannover, Preußen, Hefien-Darmftadt, Baden bei mebr als 10 Ver- 

brechen, die hier einzeln aufguzäbfen der Raum aricht geſtattet. Anträge, 
le aufzupeben, ſind übrigens auch iu den meiften von dieſen Etaaten, 
ſowohl jedesmal wenn ein neues Straſgeſetzbuch berathen wurde, als auch 
fonft geftellt und debattirt, jedoch früber regelmäßig von der Majorität der 
gefeßgeberiichen Factoren verworfen werden und — wenn man von den Greigs 
niffen der ABser Jahre abflebt — nie von vraftifhem Griolge begleitet gemeien, 
eine Erſcheinung, die in den oben berübrten Verbältniffen zum Theil ihre 
Erklärung findet. — Ueber die in letzter Zeit binfichtlich dieſes Gegen- 
fandes in den Kammern der Einzelſtaaten flattgebabten Verhaudlungen 

genüge furz.folgendes zu bemerfen. Am treuften ift man feiner urforünge 
lichen Anſicht von der Todesftrafe in Sachſen geblieben: wie die Stände 

1837 bei der Beratbung des Straigejepbucbs eine Petition um Aufhebung 
der Todeöftrafe durch den Beſchluß erledigten: die Todesftrafe beizubehalten, 

zugleich aber die Regierung zu bitten, „daß fie Den Gegenftand im Auge 
behalten und, wenn die neue Gefepgebung eine Verminderung der Vers 
brechen hervorbringen ſollte, auf der Bahn fortichreiten möge, damit dereinft 

die erwünfchte Abſchaffung der Todesftrafe erfolgen könne“, fo begnügte 
fi am 16. Februar diefes Jabres, 1867, die zweite Kammer damit, 
auf eine bei ihr eingelaufene Petition deſſelben Inhalts wiederum zu ber 

fließen: „die Petition der Regierung zur Erwägung zu übermeiien®. 
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Der Landtag von Sabfen «Weimar dagegen hat fhon 1862 ſich für die 
Befeitigung der Zodesftrafe ausgeſprochen und im Februar 1865 mit 23 
gegen 3 Stimmen nochmals diefelbe Erklärung abgegeben. Ebenſo wurde 
von der würtembergifhen zweiten Kammer auf einen desfallfigen Antrag 
des Abgeordneten Becher im Februar 1865 mit einer Majorität von 2/, der 

Stimmen (56 gegen 27), wiewohl gegen das Votum des Zuftigminifters, 

beſchloſſen, die Negierung zu bitten, einen Gejegentwurf zur Abſchaffung 
der Zodesftrafe einzubringen. Ju Baden wurde 1863 gelegentlich der 
Beratbungen über die uene Strafprocehordnung die Frage über die Abs 
Schaffung der Zodeöftrafe angeregt und während die Regierung fih dahin 
äußerte, daß e8 nicht angemefien feine, Die einzelne Beſtiumung über die 

Todesftrafe aus den Strafgefegbuche herauszugreifen und zur Erledigung, 

zu bringen, man vielmehr dieſe bis zu einer Reviſion der geſammten 

Strafgefepgebung verſchieben müſſe, fprad die Gommifflen der zweiten 
Kammer aus, daß die fofortige Aufhebung der Todesftrafe wünſchenswerth 
fei, welchen Gutachten die Kammer beitrat. Deßgleichen wurde von der 

zweiten bavichen Kammer der Antrag des Freiheren v. Stauffenberg, „es 
fei an Se, Majeſtät den König die ehrfurchtovollſte Bitte um Vorlage 
eines Gefegentwurfs auf Aufbebung der Todesftrafe an den gegenwärtig 

verfammelten Candtag zu richten“ am 22. März d. 3. mit 87 gegen 44 
Stimmen angenommen, ungendhtet deffen, daß der Juſtizminiſter v. Bomhardt 
denfelben bekämpft hatte, 

Endlich ift noch des Berichtes zu gedenfen, den der mit der Ueber⸗ 

arbeitung des Gutwurfes eines Gtrafgefepbudies für Hamburg betraute 
Ausſchuh der dortigen Bürgerſchaſt im Zapce 1865 veröffentlicht hat. Für 
uns ſind in demfelben zwei Beſtimmumgen von Jutereſſe: einmal hat der 
Ausihuß die Todesftrafe verworfen, weil fie mit dem fittlichen Bewußtſein 
des Volls nit im Einklaug ftebe und nur eine Vernichtung enthalte, 

während ihr jedes darafteriftiihe Merkmal einer Strafe abgehe; zweitens 
bat er Die febenslängliche Zucihausktafe, welche dem Entwurfe fremd 
war, an Stelle der Todesftrafe für den Mord wieder aufgenommen, aber 
fie nicht allgemein für diefes Verbrechen gedreht, ſondern zwei Grade des 
felben unterſchieden und für Die leichteren die Strafe nur relativ beftimmt, 

Der Art. 123 des Entwurfes lautete nämlich: „Wer mit überlegtem Bors 
ine oder in Folge eines mit Ueberlegung geſaßten Cutſchluſſes einen 
Menfcyen tödtet, fol mit Zuchthaus von 15-25 Jahren, und wenn der 
Mord verübt wurde, um zu rauben, um Lohn, durch Gift oder Brand, 
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mit Peinigung des Entleibten, von Mebreren, melde id zu dem Verbrechen 
vereinigten, an einer Schwangeren, deren Zuftand der Thäter fannte, an 
Angebörigen des Thäters, oder an einem Beamten während der Ausübung 

feines Amtes, mit dem Tode beftraft werden“, Der Ausſchuß aber glaubte 

der Todes die Icbenslänglihe Zuchthausftrafe ſubſtituiren zu müffen. In 
diefer amendirten Faſſung iſt der Artikel, der eine Fortbildung des von dem 

Morde handelnden Paragraphen in dem braunfchweigifhen Strafgefegbuce 

enthält, im Vergleich zu den übrigen deutfchen Stiafgeſetzbüchern als ein 
bedeutender und gewiß nachahmensmertber Fortſchritt anzufehen, wenn man 

auch bedauern muß, daß für den qualificirten Mord eine abiolute 

Straſdrohung beliebt wurde, weil diefe — wie das auch der deutiche 
Juriſtentag autgeſprochen bat — grundfäglic zu vermerfen find und 
kein genügender Grund vorfiegt, bei dem Morde von dieſem Principe 
abzugehen. — 

Schluß im nächften Hefte) 
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Eine komifche Oper ans dem Jahre 1788. 

MW etiit und Drama haben bisweilen Berührungspuntte gefunden. Siforifehe 
Schaufpiele und Tragödieen wurden geſchrieben um auf den politifchen Sinn 
der Wölfer zu wirfen. Aber noch öfter iſt eine gewiſſe publiciſtiſche Tendenz 
im Luffpiel zur Geltung gefoumen. Auf Volfstheatern wurden Tages» 

fragen im Vaudeville, wenn auch in bloßen Anfpielungen berührt, die, 
vom Zaun gebreden nud oft ohne allen Zufammenpang mit dem Stüde, 
ihre zündende Wirfung auf das Publicum nic verfehlen. In Wigblättern 
eiſcheinen ausführliche Darlegungen der politiſchen Situation oft in cattie 
firender Gefprächsform. Bald giebt eine zeilgenöſſiſche Perfönficpfeit, bald 
ein Die Gegenwart aufregendes Princip die Grundlage für die Wirkung 
eines Luſtſpield, einer Poſſe ab, Nicht fe fchr das äſthetiſche Verdienſt 

der Stüde Beaumarchaid' ſicherte ihnen einen fo ungehenern Erfolg, als viel: 
mehr der Umſtand, daß fein „Figaro“ ebenfo vol war ven revolutionairen 

Spihen wie Die politiſche Ameipbäre der Zeit Ludwigs XV. ande 
ſeht mittelmäßige Production, Die heutzutage in Paris, Berlin u. dgl. 

Aufſehen erregt, macht volle Käufer bloß durch ihre publiciſtiſche Tendenz. 

Man weiß, daß der größte Luftipieldichter aller Zeiten, Ariftvphanes, die 
Gegenwart im Spiegel jeiner Stüde ſehen ließ, indem er die Schwaͤchen 
feiner Mitbürger handgreiflich auf die Bühne brachte, Perfönliceiten wie 
Kleon und Sokrates in feinen Stücken auftreten ließ umd feine Erzeugniſſe 

fo mit politiſchen Anipielungen anfülte, doß nad vielen Jahrhunderten 

ganz befouders dieſer Umftand das durchgängige Verftändniß feiner Lufte 
fpiele erſchwert. 

Der Zuſchauer in der Politik mag leichter Dazu fommen, diefelbe zum 
Gegenftande dramatiſcher Dichtung zu machen, als der Handelnde, Im 
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Drange der Ereigniffe, bei dem ſchwer faftenden Gefühl der Verantworts 

figgfeit iſt man weniger aufgelegt Luftfpiele zu ſchreiben. Die Gefahren, 
welche Friedrich den Großen uud Preußen, während des fibenjäprigen 
Krieges bedrohten, vegten den Heldenfönig zu Iyriihen Gedichten an, in 
denen das ganze Pathos der Situation ſich ſpiegelt, aber nicht zu Luſt⸗ 

fpielen. Napoleon I. fol ein Luſtſpiel „Le souper de Beaucaire* geſchrieben 
haben, in welchem Tagesfragen den Hauptgegenftand abgehen, aber dies 

geidjah zu der Zeit als er noch nicht jelbſi auf der großen Weltbühne ftand 
und agirte. 

Denunoch giebt es eine Perfönlickeit, die zu gleiher Zeit im aller» 
größten Maßftabe politiſch thätig war und im Drange der Gefahren und 

Kriegöftürme auf dem Gebiete der Poſſe, allerdings publiciſtiſch⸗tendenziös, 

ſchriftſtelleriſch wirkte. Wir meinen Katharina I. 

Die literärifche Tpätigfeit Katharina’s war ungemein vielfeitig. Neben 
einem fehr ausgedehnten Brieſwechſel mit Gelehrten in verſchiedenen Ländern, 
3. B. mit Zimmermann, Diderot, Voltaire u. A, fand fie Muhe zur Abe 
faffung umfangreicherer Werke. Cie ſchrieb Novellen und Mäbreen, füßte 
ihre eigene Gefhichte wor ihrer Thronbefteigung in den befannten vor 
einigen Jahren herausgegebenen Memoiren zufammen und zeigte ſich in 

ihrer berümten „Instrucion pour dresser les lois“ als gelebrige 
Squͤlerin der Montesquieu, Bercarin und Silangier. Sie machte vere 
ſchiedene ragen der ruſſiſchen Geſchichte zum Gegenftande fpeciellen 
Studiums und verfaßte felbft Lehrbücher für den Unterricht ihrer Enlel. 

Ihr Jutereſſe für die Arbeiten der Akademie der Wiſſeuſchaſten, für das 

Gebeihen der periodiſchen Preſſe find befannt, 

„Einen eigentpümlichen Literaturzweig bilden die dramatiſchen Dichtungen 
Katharinas, welche, in dem Theater der Ermitage vor bewundernden Höfe 
fingen und ſchmeichelnden Diplomaten aufgeführt, zu ihrer Zeit große 
Wirkung erzielten, jetzt aber nur als literäriſche Antiquitäten oder Curiofi⸗ 
täten von Intereſſe find, wenn man fie vom äſthetiſchen Standpunkte bes 

urtheifen will; dagegen verdienen fie iu hobem Grade Aufmerffamfeit in 
enlturhiſtoriſcher Beziehung, inſoſern fie als Etzeuguiſſe der Publiciſtit mit 
den wichtigften Begebenheiten der Damaligen Zeit innig verflochten erideinen. 
Daß man an dieſem Hofe in großer und glängender Verfamulung fo mutbs 
willig ſcherzen konnte in einſtet, gefabrvoller Zeit, über gewichtige Dinge 
— dies ift chatalteriſtiſch für die Perfönligpfeiten und für die Berpättuiffe. 
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Bir machen in dem Folgenden auf eine der Opern Katharinas auf 

merffam, in welder der Angriff Guftals IM. anf das rufflihe Finnland 
zum Gegenftand des Spottes gemacht wurde. Die Verhältniffe, unter 

denen der burlesfe DOperntegt zum „Gores Bogatyr* entftand, ſtellen eine 

der anziepeudften Krifen in Mußlands auswärtiger Politik dar. Die baltiſche 

Beage war wieder einmal in ibrem ganzen Grufte auf der Tagesordnung. 
Nach mehr als viergigjährigem Ftieden war der Krieg zwiſchen Schweden 

und Rußland im Frühjahr des Jahres 1788 ausgebroden. Die Plane 
tofigfeit und Uebereiltpeit, mit welder ſich Guſtaf Ul. in diefen Krieg 

ffürgte, die feindfelige Haltung des Adels, deſſen rebelliſche Geſiunung 
namentlich im Heere, das in Finnland fümpien follte, zahlreiche Vertreter 

fand, — folder Art waren die Bundersgenofien Rußlands, welches im 

Süden in den türfiihen Krieg verwidelt, im Norden von Truppen eut⸗ 

blößt war und nur mit großer Anftrengung dieje Gefahren überftaud, die 

Zwietracht im ſchwediſchen Lager geſchidt ausbeutete und den Winter 

1788 bis 1789 benußte, um fi auf die Fortſetzung des Krieges worzus 

bereiten. 

Raſch und auffallend wechſeln Die perſönlichen Beziebungen zwiſchen 

Guſtaf IL. und Katharina I. Bor und nah dem Kriege erjdhöpien fie 

fich in Aufmerffamfeiten und Schmeicheleien gegen einander. Während der 
Kriegejahre ift Die perjönlihe Gereiztheit grenzenlos und macht fi) in den 
leidenſchaftlichſten Aeußerungen beiderfeits Luft, Es waren zwei Nature, 

die einander gleichzeitig anzogen und abfiegen. Beide waren ſouverän in 
ihren Neigungen und Entwürfen, voll fubjeetiver Willfür und den Werth 
der eigenen Perfönlichfeit mit vollſtem Gewicht in die Wagſchale der 
Politif Legend. Beide aufgelegt zu literärifeher Spielerei, zu wiſſenſchafllich 
dilettantiſchem Treiben. Beide begabt, vieljeitig gebildet, unter dem Einfluß 

der gleichzeitigen Geifleaftrömungen im Weften Europas, Fenntißreid) und 
vol Göprit, fehr gerne in allerlei Pointen und Bonmots im Hoftreiſe 
oder im Briefwechſel mit bedeutenden Gelehrten, Dichtern, Diplomaten 

glänzend. Gie mochten zu Zeiten der Freundſchaft viel Freude an ein» 
ander haben, aber um fo ſchwerer wog die Feindſchaſt zur Zeit des Krieges. 

68 mag um diefes Gegenfages willen von Interefie fein in deu per« 
fönticen Verkehr der Kaiſerin mit dem Könige einen flüchtigen Blick zu 
werfen. Wir ſchöplen biebei aus einigen Briefen, die zwilden Beiden 

gewechſelt wurden, und aus dem Tagebuche eines Höfliugs Katharinas, 

deſſen Aufzeichnungen gerade um die Zeit des ſchwediſch-ruſſiſchen Krieges 
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viel Aufmerffamfeit verdienen und bisher wenig befamut geworden find. 
Bir meinen die Memoiren des Staatsfecretairs Aezander Waſſiljewitich 
Ghrapowigfi, deren Bedeutung als Geſchichtsquelle wir an einem anderen 

Drte hervorzuheben beabſichtigen. Dieſe tagebudartigen, apboriftifchen 
Notizen, welche einen Zeitraum von 10 Jahren umfaffen, wurden 1862 
von der Geſellſchaft für ruſſiſche Geſchicte und Alterthümer vollſtäudig 

herausgegeben und füllen gegen 300 ſtarke Dctavjeiten. Belonders die 
gelegentliben von augenblicklicher Stimmung eingegebenen Aeußerungen 

der Kaiferin hat Ehiapomigfi, der täglich bei Hofe war und das Vertrauen 

Katharinas genoß, mit großer Sorgfalt netirt. 

Der Verdiuß über den Staatöftreih Guſtaſs IM, im Jabre 1772 

Hinderte Rutharina M. nicht mit dem Könige einen Briefwechſel zu unter 
halten. Es fanden Zufammenfünfte zwiſchen beiden ſtatt, allerdings zum 

Theil, um auftaudende Gerüchte von einem zwiſchen Rußland und Schweden 
deopenden Kriege zu verſcheuchen. Die Gefahr, melde eine Zeit Lang 
Schweden von Preußens Cette zu drohen ſchien, läßt ein Buͤudniß mit 
Rußland als natürlich erſcheinen. In einem Briefe an die Kaiferin Hagt 

Gufaf darüber, daß Friedrich der Große die unruhige AufmerFfamfeit 
Europas feſſele. Ex ſchreibt an Katharina: „Es ift Ihrer würdig Europas 
Sriedensfitterin zu werden, und id werde mid glückiich fhäpen als Ihr 
Bewunderer, Freund und Verwandter mit Ihnen zu einem für die Menſch ⸗ 

heit fo mohlipätigen gweck beizutragen“, Bald darnad) indeffen ſchrieb 
Graf Creutz, det ſchwediſche Geſandte in Paris, an Guſtaf am 5. Eepibr. 

4777: „Vergennes berichtet mir, die ruſſiſche Anilerin habe nad Eurer 

DMajelät Abreife Aeuherungen gethan, welche nicht für die Aufrichtigkeit 
der Freundſchaft ſprechen, die fie Ew. Majeftät bezeigt hat; u. A. daß fie 

nicht an die Dauer der von Em. Majeftät ihr bezeugten Freundſchaft 

glaube“. Noch im Herbſt 1777 fandte Guftaf feinen Hefftahmeifter Munif 
mit Pferden und Wagen, welde zum Geſchent für die Raiferin und den 
Großfürften Paul beftimmt waren, nad) Si. Petersburg *). Aber immer 
wieder ſchien die Freuudſchaſt ſich abzufühlen. Uebrigens wurden nod im 
Jahre 1782 Briefe gewedsfelt, Die im fehr verbindlihem Zone gehalten 

waren, Dem Könige von Schweden war ein zweiter Sohn geboren, und 

er forderte Katharina auf, Pathenſtelle bei demfeiben zu vertreren. Man 

*) Des Königs Ouftan IN. nachgelaflene Papiere, herausg. v. Geijer. A. d. Schwed. 
Hamburg 1849. II. ©. 92. 
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verabredete eine nochmalige Zufammenkunft, aber Diefelbe lam nicht zu 

Stande. Mittlerweile Audirte Katharina II. ſchwediſche Geſchichte und bat 

Guſtaf ihr Geihichtswerfe zu empfeblen. Er ſchickte ihr ein von ihm ſelbſt 

zufammengeftelltes Inbaltsverzeihniß zu den Büchern, die er ibr empfahl 

und erntete ihrerfeit6 hohes Rob für foldhen Fleiß. „Ich zweifle“, ſchreibt 

fe ihm, „Daß Ihre Geſchichtöforſchet von Fach die Geſchichte Schwedens 

beifer fennen folten als Sie. Ich blide auf Cie feit diefer Zeit nicht 

mehr wie auf einen König — Könige, wie alle hohe Perfonen, miflen 
Alles, ohne etwas gelernt zu haben — fondern wie auf einen Geſchichts- 
fundigen, wie auf eines der würdigfien Mitglieder meiner Afademie der 
Wiſſenſchaſten.“*) 

Aber mittlerweile verlautete maucherlei von Rüſtungen Guſtaſe. Es 
iſt einige Unrube in den folgenden Zeilen Katbarinas, welche fie an den 

in Venedig weilenden König ſchreibt: „Man ſchwatzt, daB Em. Majeftät 

im Geheimen Zubereitungen madyen fih Norwegens zu bemädtigen. Ich 
glaube fein Wort davon und ebenfo wenig mehr an das Gerücht, welches 

mic) mit einem Einfall in Finnland bedroht, wo Em. Majeftät, wie man 

behauptet, meine ſchwachen Befapungen niederzufäbeln und gerade auf Gt. 
Petersburg loszugehen beabfichtigen, wermutplic um dert zu feupiren, 
Da ich fein Gewicht auf das lege was man in Gonverfationen ausfpricht, 
in welchen, um die Rede zu verſchönern, fid) öfter Die Sprünge der Eins 

Bildungstraft verrathen als Wahrheit und Möͤglichteit, fo jage id Jedem, 
der es hören will, ganz einfady, daß weder aus dem Einen noch dem Andern 

etwas werden werde.“ **) 
Es dauerte nicht fange, fo blieb fein Zweifel mehr, daß Guftaf 

Binwland angreifen werde, Uud doch kam der Ausbruch des Nrieges übers 
raſchend. Rußland war nicht vorbereitet. Aus Ehrapowipfi’s Tagebuche 
wiffen wir, wie trübe 6 am Horigonte des zuffiiches Hofes bis zum Auguft 
des Jahres 1788 ausjah, Diefer Holmann, deſſen Hauptaufgabe darin 

zu beftchen ſchien, den Barometer der Stimmmmgen Katharinad zu 
beobachten, meldet uns ſehr gewiflenhaft, wenn dieſe oder jene Nachricht 
ienen peinlichen Eindrud machte oder irgendwie die Laune der Kaiferin 

beftimmte, Er bemerfte, wie die unzureichende Ausräftung der Kaiferin 
Beſorgniß einflößte, wie fie tiefe Mißſtimmung darüber empfand, daß ihre 

*) Cosopsens, Hagemie Homsum. ©. 184. 
**) Hermann, Guftaf II. und die politifchen Parteien Schwedens im 18. Jahıh. 

Raumers Teſchenbuch. 1857. ©. 386. 
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Beamten und Dffisiere den Befehl zur fofortigen Mobilmachung widt 
ſchnell genug ausführten. Sehr oft findet fi in den Notizen dieſer Zeit 

die Bemertung: „He receası* (nit heiter). Die Kaiferin hatte ihre 

gewöhnliche Munterfeit verloren. Sie Hagte wohl, daß ihre Geſuudbeit, 

namentlich ihre Verdauung bei der Gemüthöbewegung leide. Gie babe 

mandperlei erlebt und oft in ſchwieriger Lage Fertigkeit gezeigt, äußerte fie 

einmal, aber nun fei es unmöglich ohne Gorge zu fein. „Man muß 

geftehen“, ſagte fle ein anderes Mal, „Peter der Große hat die Haupt 
ftadt ſehr nahe (dem Feinde oder an der Grenze) gebaut.“ Als der Groß 

fürſt Paul zur Armee nad) Finnland abreifte, weinte die Kaiferin *). 

Diele Unruhe und Beforguiß machte fich in leidenfhaftlichen Ans 
drüden über Guftof II. Luſt. Sie grolte ihm perſönlich wegen der Rue 
land drohenden Gefahr und ſchonte ihn nicht, wenn fie jeiner im Geſpräch 

erwähnte, Am 27. Mai (ruf. Stils), ald bereit die ausgedehnten ſchwe— 
difhen Blottenrüftungen in Gt. Peteröburg bekannt geworden waren, 

ſchteibt fie an Potemkin: „Der Großfürft Paul gedenft den 20. Juni zu 
Ihrer Arınee abzureifen, falls die ſchwediſchen Angelegenbeiten ihm nicht 

bier zurücpalten; fängt der blödfinnige (moayymusit) ſchwediſcht 
König aber Krieg mit uns an, fo bleibt der Großfürft hier.“ ") „Mir 
werden nicht angreifen“, fagte fie zu Ghrapowipfi, „und wenn er anfängt, 

fo macht er ſich lächerlich.“ Aber gerade dieſes konnte man erwarten. 
Ieden Tag konnten die Feindfeligfeiten beginnen, welche die Kaiferin jo 
gerne vermieden gejehen hätte. „Croyez-vous que ce fou m’altaquera ?“ 

fragte fie am 4. (15.) Juni Ehrapowißfi, und andern Tages ſagte fie: 
Zaſt ſcheint es al fei nichts zu befürchten; wir werden die Schweden 
wicht angreifen, und wenn fie anfangen, fo faun man ihuen eine Section 
geben." Man befürchtete einen Angriff auf Kronftadt; es mard Befehl 
gegeben, die Vertheidigungsanftalten dort in beffern Stand zu fepen. „Dan 
muß ihm auch Narrheiten zutrauen und auf ſolche gefaßt fein, damit er 
an allen Bunften mit dem Kopfe anrenne.“““) Augenblidsweile trat eine 

triegeriſche Stimmung ein, wenn z. B. Katharina am 21. Juni (2. Juli) 
bemerkte: „Man muß die Rolle des Fabius Ennctater fpielen und die 

*) Baunen Xpauonnußaro. Urenia Ham. Oömeersa Meropin u apennocrek 
Poceilienuxs. 1862. U. Vod. an verfehiebenen Stellen. 

“*) Coaopsenz, Ilaaenie Hoss. ©. 186. 
+) „pmmso O0AyMuDaTS u AyPatecTDe, AuOlı HR BEAKOND nyuRTE pasßusn 

06% 206%.“ 
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Hände juden einem den Schweden zu ſchlagen“. Mit ſouveräner Verachtung 
blickte fie, die Vertreterin einer Großmadt, auf Schweden als einen im 

Vergleich zu Rußland unbedeutenden Staat. Als Guftaf in einem Briefe 

einen etwas boben Ton angenommen batte und von Schweden uud Rue 

and zugleich redend das Wort „empires“ gebraucht hatte, eiticte Katharina, 

als fie es erfuhr, ein ruſſiſches Sprüdwort: „We das Roß mit jeinen 
Hufen einherjprengt, da will auch der Krebs hin mit feiner Schere.” *) 

Der Krieg war nicht abzuwenden. Das Kriegsmanifeft mußte untere 

ſchrieben werden. Der Großfürt Paul reifte nach Finnland ab. Die 
Beindfeligfeiten waren ausgebroden. Aber man fühlte ſich alsbald unber 

baglich in ©t. Petersburg. Am 30. Juni (12 Juli), fo erzählt Chra— 
powihzti, fab Katharina eine große Menſchenmenge an der Kutbedrale ſtehen 
und äußerte dabei, daß wenn die Schweden nad St. Petersburg kommen 
ſollten, das Volt fie leicht mit Pflafterfleinen todtwerfen werde. 

Die Gereigtheit fleigerte ſich ale Guſtaf in Gt. Petersburg fein 
Ultimatum überreichen ließ. Dies geihab nicht mehr durch den ſchwediſchen 

Gefandten, Baron v. Nolden, der ruſſiſcherſeits dem Befehl erhalten batte 

St. Petersburg zu verlafen, fondern durd den Geſandſchaftsſecretair 
Herrn v. Schlaff. Die Forderungen Guftafs waren allerdings maßlos: 
er verlangte die Beftrafung Raſumowski's, der als Gejandter Rußlands 

ſich in Schwedens innere Angelegenbeiten gemifcht babe, die Rüdgabe 
Finnlands und eines Theiles von Karelien an Schweden, die Rückgabe 
der Krim an die Piorte u. ſ. w. Die Antwort auf Diele Note war die 

foiertige Ausweifung des Gejandicaftsieretai. Katharina nannte diefe 

Note einfach „verrüdt“ und triumphirte, fie babe eine fehr gute Antwort 
darauf erteilt, indem fle Schlaf „Tortgejagt" babe. Guſtaf hatte in 
diefer Note bervorgebeben, wie zur Zeit des Pugatſchewſchen Aufftandes 

Rußland genötbiat geweſen fei die Grenzen von Truppen zu entblößen, 
und wie Schweden dieſe Gelegenbeit gegen das ruſfiſche Reich einen fürchte 
baren Streich zu führen großmütbia unbenupt gelaffen babe, während die 
tuffiche Politik e6 feit jener Zeit ſür ibre Hauptaufgabe gebalten babe, 
den ſchwediſchen Thron zu etſchüttern.“) Dieſe Erwähnung Pugaridens 
veranlaßte Katbarina zu der bittern Bemerkung: „Il cite son confrere 

*) „Kyaa konnen Konumenn TyAa m parh cn Kaeumen.“ 
**) Aguila, Historie des @vönements mömorables du regne de Gustaye II. 

Paris 1807. II. pag. 106. 
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Pugatschew“. Drei Monate fpäter, nämlih Ende September, äußerte 

fe ſehr unwillig: „Ex rechnet es ſich zu hohem Lobe an, daß er fib nicht 
mit Pugatſchew verbündet habe, dem Anführer einer Räuberbande, melde 

Städte verbrannte, Dörfer plünderte, Edelleute mordete und mit Gewalt 

die Bauern zu Mitbelfern folher Unthaten preßte. 
Die Solacht bei Hochland am 6. (17.) Juli aalt ruffiiherfeits für 

einen Sieg über die Schweden, während die (epteren ebenfalls eine Sieges- 
feier in Stockholm verauftalteten, Katharina lachte: „Mag er prablen 
wie er will, in den Augen Unparteiiſcher wird es doch nur lächerlich 

erſcheinen.“ ) An Potenfin ſchrieb Katbarina m. A. am 3. (14.) Juli: 
„Er (Guftai) bat nie Klage geführt und jet weiß ich gar nicht warım 

er ſich fo fehr erboßt bat (passanaen) ... bier ift man im Volke jehr 

wütbend über den ſchwediſchen König; fein Schimpfwort giebt es, das 
nicht von Heben und Niedrigen auf ihn angewendet würde, die Soldaten 

geben voll Hige in den Krieg und fagen, fle würden den Treubrücigen 
am Schnurrbarte bierberhringen ; andere meinen der Ktieg werde in drei 
Wochen zu Ende fein. ... Es ift wahr, es find ſchwere Zeiten ....“ 
fügt fie hinzu, indem fie, gleichſam ih und Potemfin zum Zrofte, die 

Hoffnung ausfvricht, daß Manches ſich bald ändern fönne.”*) 

Und in der That änderte ſich Alles jebr bald, Dun weiß, wie die 

im ſchwediſchen Laget audgebrochenen Unruhen den König zwangen mit 
feinen Truppen das ruſſiſch- finniſche Gebiet zu verlaffen, die Belagerung 
Frederifshanm’s aufzugeben, felbft nad Stockholm zurüdzufehren. Man fann 
fich vorftellen, wie Die Nachricht von der Rebellion der Officiere, welder ſehr 
energiſche Unterhandlungen rufflfcher Emiffäre mit den Mitgliedern des |. g. 

Anjalabundes folgten, die Stimmung in St. Peteröburg heben mußte, 

Man war wie von einem Alpdrücken befreit. Die frühere Munterfeit kebrte 

bei der Kaiferin zurück. Am 1. (12.) Auguſt notirt Ehrapowigfi den 

Barometerftand der faiferlichen Stimmung mit dem Worte „Beceası“ 

(heiter) und bemerkt dazu, wie vortheilhaft fi der 1. Auguft von dem 

4. Zuli unterfheide, an welchem lepteren Tage der ſchwediſche Geſand⸗ 

ſchaftoſecretait jene prahleriſche Note überreicht hatte. Man hoffte auf das 
Bindnig mit den ſchwediſchen Offizieren, auf das Vorgehen der Dänen, 

die eben jept ſich auſchickten an der Weftfüfte Schwedens eine Diverfion 

+) Xpomonmeili an verfehlebenen Stellen. 
*) Cosonsens 1. «, ©. 187. 
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zu maden. Dan batte menigftens für den Augeublick bie Triumpbe in 

der Hand, 

Je größer die Demityigung mar, welche Guflai durch den Anjalabund 
erfuhr, defto ſicerer fühlte man ſich in St. Petersburg. Dean ſcherzte gem 
darüber, wie feine Trehungen zu nichte geworden fein und nannte ibn 
einen „emule du heros de la Manche“, Man konute gleichzeitig Rache 
an dem ſchwediſchen König nehmen und für die Grwerbung von ganz 
Finnland zu wirfen anfangen. Das Bebagen diefer Eituation ſpricht fich 
darin aus, daß die Kaiſerin Jept Neigung und Muße hatte über Guftaf IT, 
Verſe zu machen, 

Es gehörte zu den Hauptpflichten Ehrapowigfi's alle dichteriſchen 
Verfuche und literariſchen Arbeiten Karharinas umzufchreiben. Bisweilen 

brachte er ganze Nächte mit diefem Geſchäͤfte zu und verſäumte daun nie 

in feinem Tagebuche zu vermerken, wenn Die Ueberreichung einer ſolchen 

Reinſchrift bei der Morgentoilette der Kuiferin ihm ein Lob oder einige 
huldreicht Worte des Danfes eingetragen hatte. Mit gemiffenhafter Volle 
ſtaͤndigleit berichtet er von der literatiſchen Thätigfeit Katharinas, welche 

in dieſer Zeit, nämlich im Auguft 1788, nad überftantener Gefahr einen 
neuen Aufſchwung nimmt und fat ausſchliehlich Guftaf AL. zum Gegenſtaude 
hat. Am 27. Juli‘) theilt er mit, daß er franzoͤſiſche Verfe der Kaiferin 
über den ſchwediſchen König babe umfchreiben müſſen. Am 28, Zuli, 

unmittelbar nachdem die Nachricht von dem MRückzuge der Schweden in 

St. Petersburg eingetroffen war, begann Katharina an einer Oper 
„Koßlan“ zu arbeiten, in weldher die Rüftungen Guſtafs lächerlich gemacht 
werden follten. „Ih weiß noch nicht, wie id das Stück enden werde, 

aber geftern habe ich daran geſchrieben, um mic zu zerftreuen,” fagte fie. 

Auch am 16. Auguft ift wieder von franzöflihen Spottverien über Guſtaf 

die Rede, Am 21. Auguft ſchtieb Katharina an einem „Proverbe*, das 
den Titel „Morton et Crispin“ führte. Sie Ins Chrapowitzli vor, ſoweit 
fie geſchrieben hatte und er bemerkte in feinem Tagebuche, es fei „viel 

Salz in Bezug auf den ſchwediſchen Krieg darin", Bei Ueberreihung 
der Reinigrift am 28, Auguft machte er der Verfafferin das Compliment: 

„Crispin dans le r&cit du eombat naval ment plus agröablement 
que le Prince Charles.“ Offenbar baten die angeblichen Giegesbilletins 

*) Bei Gitaten Ghrapowigfi's ftets ber ruſfiſche Styl. 
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des Herzogs dom Güdermannfand nad der Schlacht bei Hochland den 
Stoff zu diefer Satire gegeben. 

Katharina hatte von einem Mäbrchen „Buflyga-Bogatyr* gehört und 

trug am 11. September Chrapemißfi auf, ihr baffelbe zu verfhaffen: fie 
benbfichtige derielben „Uhistoire du temps“ beizumiſchen und eine Dper 
daraus zu machen. Im October mußte ihr Ehrapowißfi noch einige andere 
Bücher u. A. Tragödien von Lomonoffow bringen, um an der Oper 

Buflgga“ zu arbeiten. Die Kaiferin fagte zu ihrem Geeretair ſelbſt - 
zufeieden,, die Oper werde gut werden. Der Kaumerdiener der Kaiferin 
erzählte dem Staatsiecretair, daß Katharina beim Haarfämmen in ihrer 

Handfchrift gelefen und dabei viel gelacht bätte. Am 22, November notirte 
Ghrapowißfi, der Anfang der Oper fei bereits bei Hofe vorgelefen worden, 
aber der Kaiferin mißflel der Name „Fufloga“; fe wünfchte einen andern 
Namen und meinte der Graf A. M. Dimitrijen - Mamonow werde einen 

folgen erfinnen. Chrapowihli ſellte den Tert zu einigen rien dichten, 
wozu ex fich gern bereit erflärte wenn man ihm nur den Inhalt der zu 
dichtenden Verſe in Profa auffhreiben wollte. Schon am andern Tage 
brachte er den Text zu einer Arie in glatten Verſen, erntete das Rob der 
Kalferin ein und füßte ihr die Hand. Gin Paar Tage fpäter ward ſchon 
davon geſprochen das Stüd in den Drud zu geben und das Mähren 
von „Gore Bogatyr Koſſometowitſch“ im Drude der Oper vorauszuichiden. 

Sogleich machte fih der geſchäſtige Secretair daran dieſes Märden um 
zufebreiben, Anfang December wurden die Beratungen wegen einzelner 
Arien fortgefept. Ganze Tage, bisweilen aud Nächte mußte Chrapowitzti 
diefen Arbeiten widmen, indem er mit Umfcreiben und BVerfification der 

Kaiferin zur Hand war. Cie mochte zur Eile mahnen. Chrapowißzki 
meldet, daß er 3. B. am 7. December fid nicht die Zeit nehmen fonnte 

bei Tiſche zu fpeilen, daß er Morgens im Palais ſich aufbaltend, eine 
Arie für den vierten Mer gedichtet babe. Endlih am 8. December über: 

reichte ex der Kaiferin die Reinſchrift des Ganzen in fünf Aufzügen. Cie 
rühmt die von Chravomigfi verfertigten Vaudevilles und fagte: „Es ift 
eine Burleöfe; man muß das Stüc jebr lebbaſt und ungebunden ſpielen.“ 
Andern Tages ward Ehrapowipfi beauftragt für Die muſikaliſche Gompofttion 
und die Inienirung Corge zu tragen. Es folte baldmöglichſt gegeben 
werden und mit den Vorbereitungen auf die Aufführung vergingen Die 

nãchſten Boden. 
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Bon einem andern Zeirgenofjen*), Der offenbar gut unterrichtet ift, 
wiſſen wir einige Details über die Ausftattung, welde diefem Stüde zu 
Theil wurde, Die Mufif war von einem bereits durch die Oper „Cosa 

rara“ befannten Gomponiften, Martini, einem Spanier. Die Erfinder 

des Ballets, der Decorationen, die Sänger und Tänzer erhielten 20,000 
Rubel. Man wollte fogar einen Küuftler aus Paris kommen laſſen, um 

die Noten in Kupfer zu ſtechen, aber diefe Ausgabe, welche 4000 Rubel 

betragen bätte, umterblieb, weil, wie es heißt, Potemfin von einer ſolchen 

Publicirät abrieth. Nur wenige Ggemiplare des in der Buchdruckerei des 
Eadettencorps gedrudten Stückes wurden veriheilt. Am 28. December 

wurde bereitö der erfte Act probiert. Katharina hatte fid nad) der Stunde 

erkundigt, zu welcher die Probe anberaumt war, indefjen war fie nicht 
zugegen, fondern nur der Graf A. M. Dimitrijew -Mamonow, welder 

nameutlich die muſikaliſche Compofltion lobte. Katharina erkundigte ſich 

in Diefer Zeit, wie Die Proben gelungen, und war unwilig, wenn etwa 
durch das Kranfwerden eines Sängers ein Aufſchub erforderlich wurde, 
Am 20. Januar 1789 war die Kaiferin ſelbſt bei einer Probe zugegen, 
Ehrapowigfi nahm einige Bücher, die er ihr brachte, zum Vorwande zur 
Kaiferin zu geben, um ihre Anficht über die Aufführung zu erfahren. Er 
boffte, fie würde jelbft davon zu reden anfangen, aber weil fie dies nicht 

that, fragte er fie, wie ihr das Srüd geſiele. Sie lobte die Chöre, meinte 
aber daß die Arien zu italieniſch gehalten feien. Katharina ordnete an, 
daß Exemplare des Textes den Großfürften gegeben würden Auch wurden 
fie eingeladen einer Probe beiguwohnen. Am 24. Januar fand Abends 
die Generalprobe in vollem Coſtüm ftatt; fie dauerte anderthalb Stunden 

und flelte die Kaiferin zufrieden. Gin Paar Tage fpäter unterhielt fie 
fid) Über die Oper mir A, A. Narvſchlin. Die Aufführung wurde auf den 

29. Januar anberaumt. 

Das Theater in der Ermitage wurde oft von ausländiſchen Gejandten 
beſucht. As nach dem Abſchluh des Friedens von Werela, im Auguft 
1790, alfe faum anderthalb Jahre nachdem „Sore-Bogatpr“ zum erften 
Male gegeben worden war, der Feldmatſchal Graf Stedingt ats ſchwediſcher 
Gefandzer nach Rußland Fam, da ward andy ihm die Ehre zu Theil zu 
den Vorftellungen im Theater der Ermitage eingeladen zu: werden. Auf 

eben diefer Bühne num wurde eine Garricatur des Könige von Schweden 

*) Die Yuffäpe über Potemein in Urhenholz' Minerva, 1799. Bd. 1. S 74 u. 75. 
Baltiſche Monatsfehrift, 8. Jahrg., Bb. XVL, Heft 4. 22 
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dargeftellt, und aud bei diefen Aufführungen waren Gefandte europäiſcher 

Großmägte zugegen. AS am 29. Januar die Oper zum erſten Male 
aufgeführt wurde, erſchrack Chrapowigfi unter den Zuſchanern die Diplo 
matifhen Vertreter Defterreich und Frankteichs, die Grafen Gobenzl und 
Segur, zu erbliden. Audern Tages erwähnte er gegen Katharina diefes 
peinfichen Eindrucks. Sie erwiderte: „Das hat nichts zu fagen; Graf 
A. M. Dimitrijew ⸗Mamonow hat fie eingeladen ; Eobenzl machte aflerei 
Anfpielungen, aber ich that als merfte ich dergleichen nit, und ale 
Segur um feine Auſicht befragt worden war, meinte er: qui se sent 
morveux, se mouche et que c'est bien dölicat de röpondre par des 
plaisanteries ä des manifestes et declarations impertinentes. Cegur 
und Saint-Prieft gen wit unferm Andreas -Orden decorirt im königlichen 

Rathe und halten lets unfre Kante.“ 
Die Kaiferin war übrigens mit der Aufführung fehr zufrieden und 

ſchenkte ihrem Secretair eine von ihr felbft ausgewählte Tabalsdoſe. Am 

andern Tage fand fogleich die zweite Vorſtellung der Oper flatt, welder 
die Großfürften beimohnten. Diele Nummern wurden zweimal verlangt 

und fogar nad) Schluß des Stüdes noch einmal wiederholt. Der Große 
fürft Paul war auch fehr zufrieden und bat um eine wiederholte Aufführung. 

Am 4. Februar traf der Fürft Potemkin iu St. Petersburg ein und 
ſogleich andern Tages mußte er einer Aufführung des „Gore -Bogatyr“ 
beiwohnen. Als er geragt wurde, wie er das Gtüd finde, fagte er: er 
laſſe Ach nicht daranf ein daſſelbe kritiſch zu beurtheilen, allein er tadle 

die Abſicht Katharinas bei Verfertigung der Oper”). Auch ſcheint sr 

befonders von Aufführungen im großen Schaufpielbaufe abgeratben zu 
haben. Der äftpetifhe Genuß und die publiciftiihe Spitze folten nur 
einem ausgewählten Kreiſe zugängli bleiben. Es ſchien gerathener den 
Feind durch Pubficität und Skaudalſucht nicht allzufehr zu reizen. Gleich 
den 6. Februat theilte die Kaiferin Ehrapowipfi mit, daß das Stück im 

großen Theater nicht gefpielt werden würde. Es machte ihr Vergnügen, 
daß die Großfürften alle Melodien der Oper fangen. Auch in den 
folgenden Menaten fanden wiederholt Aufführungen des Stückes ftatt, ſo 

3. B. am 17. April 1789 im Theater der Ermitage, am 12, Juli deffelben 
Jahres in ZarsfojerSfelo, am 12. September wiederum im Theater der 
Ermitage und zwar hefonders für den Prinzen von Naſſau-Siegen, der 

*) 6. Minewa, 1799. 1. ©. 75. 
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eben damals von dem Zeldzuge zur See heimgefehrt war, nachdem er am 
13. (24.) Auguſt die Schweden zur See bei Swenskeſund geſchlagen hatte, 
Gine größere Verbreitung fand das Stüd uicht. Katharina fagte einmal 
zu Ghrapowigfi, es fei wohl möglich den „Bore-Bogatyr” in Mosfau zu 
geben, in Petersburg aber fei dieſes wegen der ausländiichen Gefandten 
nicht thunlic (ne a0Dro) oder unziemlich. 

Judeſſen mag es von Jutereſſe fein das Stück felbft näher ins Auge 
zu foffen. Der Juhalt ift kurz folgender: 

Erſter Aufzug. Der Vorhang gebt auf, man fieht auf dem Hofe der 
Loftmeta, der Mutter des Helden, eine Schaat junger Mädchen tanzend 

und fpringend. Gore-Bogatyr liegt im Vordergruude auf dem Raien und 

ergögt fi damit Hölger zu werfen und aus der Vorrathékammer feiner 
Mutter vermittelt einer au einem langen Stocke beicftigten Stecknadel 
Rofinen hervorzubolen. Seine Gelährten höhnen ihn, er verſtehe fein 
rechtes Epiel, und wenn er mit Hölgern werfe, fo treffe er nicht; ſchon 

fein Vater bat den Spottnamen „Schieſtreffer“ (Koconers) geſührt; 

fünfzehn Jahre fon zähle er und fei doch immer noch fo läppiſch mit 
feinen Spielereien. Ju flumpfer Indolenz ſchweigt Gore-Bogatyr eine 
Zeit fang und fagt dann: er babe manderlei von Nittern erzäblen hören, 
melde Heldentbaten vollbradt bätten, aud er werde Heldenthaten volls 
bringen. Er ſchildert nun ſehr beredt, mie gewaltig er als Ritter aufe 

treten, welchen Ruhm er erwerben wolle, Gr will auf Reifen gehen. Die 

Mutter jammert und will ihn nicht zieben faffen, während der Cohn den 
ganzen Ocean von Ufer 'zu Ufer mit allen bewohnten und unbewopnten 
Iufeln zu erobern verfpricht. Hierauf folgen zwei Chöre der Damen, 
welche die Mutter heftürmen, fie möge den Sohn ziehen laſſen. Die 
Mutter giebt nach und der junge Held dankt den Hoffränlein für ibre 
Vermittelung: er werde ihnen, verſpricht er, allerlei ſchöͤne Dinge mite 

bringen nad, den Ruhm aller bisherigen Ritter verdunfelnd, am Ufer des 

Deeaus ein herrliches Feſt veranflalten, zu welchem alle Damen eingeladen 
feien und wobei er fie mit föftlihem Naſchwerk bewirtben werde, Nach 

diefer koloſſalen Rodomontade ſiugen die Damen im Chor von ibrer 
Trauer beim Abſchied von dem beidenmütbigen Prinzen, der in den Stall 

gebt, um fih ein Schlachtro audzuſuchen. Ein Schlußhor der Damen, 

worin fie dem Pringen glückliche Meife münfdhen, endet den erſten Met, 
Zweiter Aufzug. Loktweta trägt zwei Anappen, Kriwomosg (in wörte 

licher Weberfepung „ihiefes Hirn”) und Terep auf, den Gore-Vogatyr auf 
22° 
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feinem abenteuerlichen Zuge zu begleiten und auf fein Betragen Acht zu 
geben. Im Gefpräch beider Knappen fängt der eine bitterlid) an zu weinen, 
fürchtet ſich vor den Abenteuern und beklagt fein Loos den Helden begleiten 
zu müffen; der andere meint, es wäre ein Leichtes ihm die fühnen, rittere 

lichen Gntwärfe zu verleiden; die eigentliche Ritterzeit fei nun doch einmal 
vorüber und zumal BoresBogatye nehme ſich gar nicht aus wie ein Ritter. 
Beide fommen überein feinen Uebermuth abzukühlen und ihn bald wieder 

nad Haufe zu bringen, damit er dort ein ftilles und ruhiges Leben führe. 

Mittlerweile ſucht unfer Held ein Streittoß im Stalle aus, aber feines 

will ihm zufagen; alle Pferde fheinen ihm zu wild. Nach langen Wählen 
entſchlieht er ſich den elendeften Klepper zu nehmen. Hierauf geben alle 

drei in eine Rumpelfammer um dort Waffen zu holen. Gore» Bogatyr 
verſucht einen Helm aufzufeßen, Andet ihm aber zu groß; ein Schwert iſt 
ihm zu ſchwer und zu lang; er beabfichtigt es fürzer zu maden. Da 
bereden ihn die Knappen einen Panzer von Pappe mit Eifenpapier beflebt 
anzulegen und flatt des Helms ein buntes Baumwolmügchen mit Kraniche 
federn aufzuſetzen. — Als eudlich der Schagmeifter aufgefordert wird den 
Abziehenden Geld zu geben, meint er, dies fei nicht nöthig, da fie ja ſeht 

bald von den eroberten Ländern Einnahmen beziehen würden. 

Im dritten Aufzuge fehen wir die Drei Helden über ein Feld 
teiten. Das Müggen des Prinzen ift vom Binde fortgemeht worden 
und in den Schmuß gefallen. Die kriegeriſche Stimmung ift daher ſeht 

geſunken. Unfer Held läßt es ih gern gefallen, daß der eine Knappe 

behutfam vorausreitet, während der andere ihm den Rüden deckt. Plotzlich 

fehen fie in einiger Entfernung eine Wolfe und erſchreken — vor dem 
Staube, den ihre eigenen Pferde verurſachen. Darauf folgt das eıfte — 
und lehte Heldenftüc, Der Prinz ift hungrig und da er eine Bauerhütte 
bemertt, fordert er feine Begleiter auf diefe Hütte zu flürmen. Gin Greis 

weift fie barſch hinweg und als alle drei mit entblößten Schwertern Gemalt 

brauchen wollen, vertreibt er fie alle mit einer Keffeljange, indem er den 
ſehr eilig fih aus dem Staube Machenden die Lehre giebt, daß die Uns 
flerblicpteit nicht fo leichten Kauſs erworben werde und daß ſolche laͤppiſche 
Ritter einfach Prügel verdienen, ”) 

) Der Greis fingt: „Bescxeprin ne norynamrz 
Tepoes» v3 Cruxch ne nynamrz 
3u Reben caasıı ne Auiorz 
U psiyapeli maunonsixh ObiTS." 



Eine komiſche Oper aus dem Jahre 1788. 321 

Dabeim aber fehnen fib die Mutter des Helden und feine Braut 

nad ihm, Die Mutter trägt einem andern Trabanten, Gromkobai (Groß ⸗ 
ſprecher), auf, nad) dem jungen Abenteurer auszufpähen und ihm nad) 
Haufe zu bringen. 

Im vierten Aufzuge fehen wir den Helden in einem Walde 
ſchlafend, feine beiden Anappen neben ihm, und dieſe find denn fehr erfreut 

deu Gromkobai heranfommen zu fehen. Alle drei machen aus, dem Gorer 

Bogatyr durch Vorfpiegelung von allerlei Gefahren angſtzumachen. Gie 
fangen damit an den Klang von Zagdbörnern nachzuahmen. Gore-Bogatyr 
erwacht, ift außer ſich vor Angft, indem er beforgt, eine Värenjagd fei in 
der Nähe. Gr weiß ſich nicht anders zu belien, als daß er auf einen 

boben Baum letter. Seine Knappen erzählen ihm von unten aus ſchauer⸗ 

liche Dinge von dem Volke der Knochenfreſſer (Kocrorzoru), welches in 
der Nähe hauſt. Hierauf wird dann fogleich ausgemacht ehleunigft heim⸗ 
zukehren, zu Haufe aber von allerlei angeblich volbrachten Heldenthaten 
zu erzählen, die Waffen des jungen Helden aber im Prunkgemach aufe 
zubängen. Gromfobai ſpricht die Befürchtung aus, daß die Mäufe ſowohl 

die Ruͤſtung als den Helm Gore-Bogatyrs freffen würden, Alle vier find 

entzüeft über den Ruhmesglauz, in weldem fle erfdeinen werden und 
ſprechen in einem lebhaften Quartett die Zuverfiht aus, daß Niemand an 
der Wahrheit ihrer prableriichen Erzählungen zweifeln werde, 

Im fünften Aufzuge fündigt Gromkobai dem verfammelten Hofftant 
die Rüdfehr des Prinzen an. Es folgt ein enthufiaftiiher Empfangedor 
worauf denn der rüdfehrende Gore-Bogatyr in einer großen Arie von feinen 

Heldenftücen, von glänzenden Stegen und überftandenen Gefahren erzählt, 
Alle Völker hat er niedergeworfen und die Inſeln alle erobert, Seine 
Kuappen ruft er zu Zeugen auf, daß Alles wahr je. Die Mutter 
verſichert, daß fle an alle Wundertpaten glaube, und flellt dem 
Sieger die Braut vor; wegen der Mitgift fei Alles in Richtigkeit, 

Die Verlobung findet fogleih ſtatt.) Ein Schlußchor macht einige 

*) Gore-Bogatye und feine Braut, Gtemlla, fingen : 

„Lopoborarsıps, en Pponuaon 
pas cocraparn ne noerizoll, 
Tuxı coraacası mem» 0600 

Karz-On panyuma 0» Bogom.“ 
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ironiſche Bemerkungen im Sinne des Sprücworts: „Biel Geſchrei und 

wenig Bolle“.*) 
Soweit der Inhalt des Stücks über deffen mehr oder weniger 

treffende Anſpieluugen anf Guftaf IM. wir einige Benterfungen beifügen 
wollen. Dan kann nicht leuguen, daß mande Schwäche des Königs geftikt 
benuht iſt, um ihm laͤcherlich zu madjen, aber von vornberein muß mır 
zugeben, daß der Hauptoorwurf, der ibm bier gemacht wird, indem mn 
ihn als einen Feigling ſchildert, durchaus aus der Luft gegriffen iſt. Die 

Gelegenheiten, wo Guftaf II. während Diefes Krieges echte Bravout ger! 
bat, ſind fehr zahlreich, und befonders wenn man an feine Galtırz ir 
Momente der allergrößten Gefabr, d. h. im Wiburger Meerbufen im Juli 

1790 denft, muß man das Gtreben den Schwedenkönig als eine Memmı 

darzuftellen durchaus unmotiviet fuden. Allerdings fallen diefe Momente 
der Auszeichnung durch perfönlihen Muth in die Zeit nach der Ablaflunz 
der Oper „Gore-Botatyr“, allerdings Tieß e6 der Feldzug des Jahret 

1788 bis zum Rüczuge von Fredrifsbamm für Guftaf III. an Gelegendet 
feblen ſich bervorquthun, aber mit der ganzen Anlage feines Charaktt, 
mit feiner politiſchen Thätigfeit au bis zu jenem Zeitpunfte ſtimmt de 

Zug der kindiſchen Furcht, der eine fo bervorragende Stelle in dem Stift 

einnimmt, feineswegs überein. 
Maucher andere Zug im Charafter der Titelrolle dürfte beffer motiitt 

erſcheinen. Wie Gore» Bogatyr von den twpiſchen, fagenhaften Heu 
thaten der alten Ritterzeit ſich begeiftern läßt, fo war auch Guſtaf in Diet 
Beziehung zum guten Theile ein Romantifer. Es erinuerte an ja 
Spielereien des Helden in der Oper, wenn wir von Dem Könige kin, 
daß er gern Zeichnungen zu Theatercoftümen, zu Orden und Oidens 
decorationen entwarf”*), wenn er während Des Krieges im Finnland it 
ſtattlichem Seidenmamms einberſtolzirte, mit der Blngge eines eraheitt 
Schiffes Komödie fpielte, einen Ritlerſchlag unter freiem Himmel ertbeilt, 

*) Der Schluhchot lautet: 
„Uocxonmma cösancı 
Cxmuna nopunaach 
Benopxnyan, noaervaa 
U nope samnrars xorkau, 
Ho wope no aamran 
A myuy exhanzn Aon0asn0.“ 

*) Guflafs Hinterlaffene Papiere. I. S. 124. 
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in Schuhen mit tothen Bändern und überhaupt mit buntem Klitter angethau 

erſchien u, dgl. m.*) Guſtafs Eitelfeit ließ ihn alerdings zu vergrößernden 
Siegesbülletins feine Zuflngt aud dann nehmen, wenn der erworbene 
Ruhm fehr zweifelhafter Art war, Je höher das Spiel war, das er in 

feinen Beziehungen zu der Ariftofratie Schwedens ſpielte, defto mehr mußte 

er wünſchen, durch pomphafte Siegesnachrichten auf die Maffen in Schweden 

au wirfen, Daher die Schönfärberei in feinen Berichten über die Krieger 

ereigniffe, welche übrigens faft überall bei folcher Rage ganz gewöbntic it, 
daher die feierlijen Umzüge mit den ruffifgen Fahnen in den Straßen 
von Stockholm, daher feine etwas gewagten rhetoriſchen Declamationen 

auf dem Reichstage im Anfange des Jahres 1789. Jeder Krieg bietet 

vielſache Gelegenbeit aͤhuliche Stoffe Im Sinne und Geift des „Bores 

Bogator“ damals oder des „Kladderadatſch“ heute komiſch darzuftellen. 

Es ift eine etwas wohlieile Art wißig zu fein. 
Ein echt komiſches Motiv lag in dem Gegenfage zwiſchen dem was 

Guftaf thun wollte, als er den Krieg begann, und den Reſultaten des 

Feldzuges von 1788. Es war allerdings ein hoher Grad von Vermeſſen⸗ 

heit von Seiten des ſchwediſchen Königs an die Möglicpkeit einer Rüc, 
eroberung Finnfands zu glauben. Nicht bloß der Täftigen Einmiſchung 

NRuglands in die Innern Angelegenheiten Schwedens, welche in einer Ber 
ſtimmung des Noftedter Friedens jederzeit eine Art Rechtfertigung finden 
mochte, wollte Guftaf durch die Erfolge des Krieges ein Ziel fegen, 

fondern auch ganz Finnland wiedererobern. Man erzählte fih, er babe 
feinen Namen in den Zelien der Statue Peters des Großen einzugraben 

verfproden. Der Uebermuth Gore-Bogatur’s, der die Hofdamen zu einem 
Fee am Stronde des Deeans einlud, iſt eine geihichtlihe Thatfache: 
Guftaf IN. bat die Hofdamen in Stockholm nad Peterhof zu Gafte, wo 

er nach errungenem Siege ein Feft geben wollte, und ebenfo verſprach er 

einen feierlichen Gottesdienft in der Feftungsfiche zu Gt. Petersburg dere 
anftaften zu wollen”*). So etwas mußte natürlich ein leerer Traum bleiben. 

Schweden hatte einft jenen „Ocean mit allen Juſeln“ bejeffen, aber die 

Zeiten waren auf immer vorüber. Als Guftaf Adolf Rußland auf lange 

vom Meere abſchnitt und darüber frohlodte, da war Rußland erſchöpft 

von den Gtürmen der Zeit des Interregnums, während die Monarchie in 

S. u. U. Amdro ſchwediſche Geſchichten. 
*) Ooaonsenz a. a. D. S. 187. 
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Schweden in glüklichfter Machtentfalktung daftand. Geitden war Schweden 

in innerem Hader ftets gefunfen und der polniſchen Adelstepublik ähnlich 

geworden, während Rußland dur ftraffe Centraliſation nad innen und 
durch Fuge Benngung aller Schwaͤchen der Nachbarn nach aufen die game 
Zeit bindurch in gewaltigem Wachsthum begriffen geweien war. So groie 

Entwürfe und ſolche Großſprecherei mußten komiſch erſcheinen, da der 

Umfang diefer Unternebimungen nicht den befcheidenen Mitteln des Könige 

reiches entſprach. Troß aller Anftrengungen und großer Opfer feblte es 
während des deldzuges an allem Möglichen. Der Hochmuth, welcher in 
dem obenermäbnten Ultimatum feinen Ausdruck findet, und der Mangel an 

Kriegsvorrätben, der manches gut erfonnene Vorhaben in der ſchwediſchen 

Kriegeführung fdeitern ließ, mochte wohl zu dem Spotte Kathatinas Anlag 
geben, daß die Nitterrüftung, welde „Bore-Bogatyr” anfegen wollte, ihm 
nicht paßte, und daß der Schapmeifter in der Oper die Meinung äußert, 

Geld fei zum Kriegführen nicht nötbig. 

Die Art, wie der Feldzug ſchwediſcherſeits eröffnet wurde, wird durch 
den Angriff Gore-Bogatyr’s auf die Bauernhütte perfiflirt. Die Schweden 

unternahmen im Junt Gteeifgüge ins ruſſiſche Finniand; es mochte vor 
tommen, daB Bauernhäuſer Dabei verbrannt wurden. Aber die bekannte 

Erzählung von ſchwediſchen Soldaten, melde in ruſſiſche Uniformen geſteckt, 
einige Bauernhänfer im ſchwediſchen Finntand angezündet hätten, um den 

. Schein des Unfanges der Zeindfeligfeiten auf Rußland zu werfen, fheint 
nicht gleich befannt gewefen zu fein. Erſt Mitte November ift im Gefpräd) 
der Kaiferin mit Chrapowigfi von dieſem Umftande die Rede. Ein fo 
glüdlihes Motiv blieb in der Oper mubenupt, 

Dagegen ift der Zwieſpalt im ſchwediſchen Lager, der endfih zu dem 
fogenannten Ynjafabunde führte, von der Katferin bei Abfaffung des „Gore 
Bogatyr“ ausgebeutet werden. Die Anapven des Prinzen ziehen ungern 
in den Krieg, fie legen Alles daranf an die Unternehmung ſchleunigſt zu 
beenden, fie laͤhmen den Unternehinungsgeift ihres Herm. Go niufte 

Guftaf, der ſich feinen Zielen bereits fehr nahe glaubte, Finnland Ylößlich 
im Auguft 1788 verlaſſen und nad Stockholm zurückkehren. Zener ſtaats⸗ 
rechtliche Conflict, jener Kampf in der innern Politif Schwedens hätte 

fo gut ein Motiv zu einer Tragödie abgeben Fönnen, aber Daß der 
teiumpbirende Feind über den Hader des Königs mit den Rebellen zu [potten 
aufgelegt war, erſcheint als gar nicht unnatürlich. 
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Es geſchah auch nad dem Zwiſchenſall der Entſtehung des Anjalas 
bundes, alfo in der Zeit während deren die Oper geichrieben und deren 

erſte Aufführung vorbereitet wurde, nichts, um den Zorn und Unmillen 
Katharinas über Guſtaf II. zu mildern. Die politiihe Verwickelung 

wurde im Gegentbeil ſtets bedenklicher. War Rußland aub von der 

unmittelbaren, wirklich gefahrvollen Nähe des Königs befreit, fo war doch 
die Cage im Uebrigen nicht beffer, fondern dadurch ernfler geworden, daß 
Preußen eine mebr als zweidentige Haltung beobachtete. Jene Reibe von 

ftorfen Ausdrücken über Guftaf II, welche wir oben berübrten, ſeht ſich 
unter ſolchen Verhaͤltniſſen auch noch ſpäter fort und liefert una Material 
für die Beurtheitung der Stimmung Katharina. Cs war dem FKönige 
mit feinem Angriff auf Binnland zu febr Gruft gemefen, als daß er fo bald 
in eine andere Bahn bätte einienfen mögen. Noch zwei ſchwert Krieger 

jabre ftanden bevor. Während man ſich mit dem Pofjenipiel in der 

Ermitage unterhielt, fah man die türfifchen Angelegenbeiten lange Zeit 
um keinen ZoQ breit weiterrüden und der Welten Europas ſchien durchaus 

nicht freundſchaftlicher gefinnt werden zu wollen. Wir tbeilen zum Schluſſe 

noch einige bierhergehörende Angaben mit, um die Darftellung der Situation 

zu vervolftändigen, in welcher eine fo eigenthämliche poetiſche Production 

wie der „Göres-Bogatyr“ entftand und — Gefallen erregte. 

Man weiß, wie Guſtaf ſehr raſch ſich von dem Schlage erholte, den 
die Verſchwörung von Anjala gegen ihn und feine Politik geführt hatte, 
Sein energiſches Auftreten gegen die Dänen, welche Schweden von der 

Beitfeite bedrohten, feine geſchickte Benupung der ſtändiſchen Gegenfäge in 
Schweden felbft, machten ihm bald in fehr weiten Kreifen populärer, als 
ex ſouſt geweien war. Bald joflte er in dem Reichstage am Anfang des 
Jahres 1789 einen Triumph über jene Elemente feiern, welche ihn Durch 

das Bündniß von Anjala um den Erfolg des finnifchen Beldzuges hatten 
beingen wollen. 

Guſtaf machte den Verſuch Daͤnemark von dem ruſſiſchen Bündriß 
loszumachen. As Katharina davon erfuhr, nannte fie, nachdem fle die 

betreffende Depeſche aus Kopenhagen gelefen hatte, im Geſpräch mit 
Ghravowipfi, den ſchwediſchen König eine „Beftie". Sie entfepufdigte ſich 
bei ihrem Secretair, daß fie einen fo farfen Ausdrud braude, aber 

Guſtaf verdiene eine ſolche Bezeichnuug (am 3L. Auguft 1788). Guftaf M. 

batte das ruſſiſche Kriegsmauifeſt gelefen, in welchem von feiner Treubrüchigkeit 
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die Rede war*) und hatte es mit den Worten zerriffen: „Je ne suis pas 
son sujet“. Die Kaiferin börte es und machte die Bemerkung: „Auch 

ohne mein Unterthan zu fein, muß er doch die Verträge halten“. Es 
war Baffer auf die Mühle Katbarinas, wenn Jofeph II. in einem Briefe 

an fie Guftaf einen Narren nannte, der Andere für nod dummer balte, 

als er felbft fei.*) Es machte ihe Vergnügen, wenn fie durch einen 

NReifenden erfuhr, daß Guſtaf und Karl von Südermannland ſolche Schnurtt - 
hätte trügen, „daß fle ausfehen wie Kater“. 

AS die Details über den Anjalabund in Gt. Petersburg befannt 

wurden, äußerte die Kaiferin: „Was für Verrätber; wenn der König nicht 
fo wäre, wie er it, fo fönnte man Ditleid mit ihm Haben, Aber was foll 
man thun? Dem Feind muß man aud die Müpe abnehmen, wenn man 

kann.” Ghrapowipfi bemerfte: „Wie der Pfarrer fo Die Gemeinde” und 

Graf A. M. Dimitrijew- Mamonow fügte hinzu: „Der Pfarrer iſt eim 

Narr und feine Untergebenen find Scheime“.***) As Preußens Haftung 
immer drohender wurde, fagte Katharina (am 21. September): „Benn 

die beiden Narren (Guftof II. und Friedtich Wilheim I.) fich wicht beruhigen, 
fo werden wir uns ſchlagen.“ 

Und in der That wurde ed immer trüber an dem politiſchen Horizont. 
Bisweilen lachte wohl noch die Kaiſerin, wenn fle 3. B. erzählen börte, 
daß Guftaf II. weinend zum franzöflichen Gejandten gefagt habe, er werfe 

ſich Franfreih in die Arme; fle nannte das: „Eine echte Komödie“, 
dennoch fürchtete fie, es möge ſich ein flarfer Bundesgenoffe für Guftaf 
finden. Die Briefe Katharinas an Joſeph I. zeigen in diefer Beziehung, 
wie gereizt die Stimmung der Kaiferin war. „Nie werde ich“, fagte fie 

am 21. October, „dem Könige von Schweden und dem Könige von 

Preußen vergeben, Dem erfteren hat Elifabeth Die eroberten Länder wieders 

geneben, dem letzteren — i“.}) Noch ein Paar Mal bot fih für 
Katharina die Gelegenheit dar über Guftaf zu triumphiren, meift aber war 

die gute Laune durb die bedenkliche Tage getrübt. Als der Prinz von 
Nafanr Siegen am 13. (24.) Auguft einen Sieg über die Schweden 

) Toanoe Co6panie Baronons. Bb. KAT. Rr. 16,679. 
*) Xponosuneii. 1. c. S. 102. 
“") „KaxoBs nom, TaxoDz I mpuXOAL" ... „Mon Aypars, ABauku nayrı.“ 
+) Ratharina meint, doß die tuſfiſhe Megirung die großen Refultate des finnifcen 

Krieges und des fiebenjährigen Krieges zum Nachtheil Schwedens und Preufens hätte aus- 
beuten fönnen, 
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erfochten hatte, wihelte die Kaiſerin: „Le roi de Suede s’est enfuit comme 

un chien qu’on chasse de la cuisine, les oreilles pendantes et In queue 
entre les jambes.“ Am 22. März 1790 fagte fie zu Chrapowißli augens 
ſcheinlich mit einiger Zufriedenheit, daß in Schweden ein Aufftand bevor. 
flehe, worauf Chrapowihzki etwas ſpitz bemerfte: ein fo thätiger König mühe 
in Athem erhalten werden; Katharina fagte: „So ein Wildfang“.”) 

Eine eigenthümliche Miſchuug von Scherz und Ernſt. Während die 

Kaiferin für Livland zitterte und ihre Belorgniß deghalb in einem Briefe 
an Potemfin mittheilt, vergleicht fie Guftaf II, mit einer Kape, welche 
Dunft befommen hat.) Anfang Zuli 1790 batte man die Schweden zur 
See gefplagen; einige Tage fpäter flegten fie über die Affen. Die 
Aufcegungen Hatten Katharina erfhöpft. „Beide Pioten müfe man aus 
dem Schmutz ziehen“, ſchrieb fie an ‘Potemfin, d. h. den türfifhen und 
ſchwediſchen Krieg beenden, und als endlich der Frieden von Werelä 

unterzeichnet war, fehrieb fle: „Mit Gottes Hülfe haben wir die eine 

Piote aus dem Schmuße beransgezogen. Gelingt es uns erft die andere 

auch berauszugiehen, denn fönnen wir Halleluja fingen.“ Potemkin, der 
den ſchwediſchen Krieg einen Altweiberfrieg genannt haben fol und ber 
in diefer Zeit wiederholt zum Nachgeben mahnte, Schreibt zurück, er ſchlaſe 

ruhig, feit er Die Nachricht vom Frieden erhalten habe. Katharina ſpricht 
in einem Briefe vom 29. Auguſt ihre Freude darüber aus, und fügt binzu, 
fie habe an ſich and eine merhwürdige Erſcheinung beobachtet: „Meine 
Kleider“, ſchreibt fie, „wurden während der legten drei Jahre viel zu 

weit, aber in dieſen legten drei. Wochen werden fle mir zu enge, fo ſehr 
babe ich augenommen und bin viel heiterer geworden.“ ***) 

Auch in den Beziehungen zu Guftaf IN. trat ein taſcher Wedel ein. 
Es war der Kaiferin durchaus nicht mebr darum zu thun Demonftrationen 

gegen den König zu erfinnen. Der Kampf gegen die frangöftiche Revolution 
vereinigte Die beiden Gegner noch für die furze Rebenszeit Guſtaſs. Der 
Geſandte Schwedens, Stedingk, ward in Gt. Petersburg fehr rüdfihtsvon 
aufgenommen. Er erfreute fi außerordentlidier Gunft bei Hofe, erbielt 
das Bild der Kaiſerin zum Geſchenk und wohnte den Morftellungen in 
dee Ermitage bei, von deren Mepertoire der „Gore ⸗Bogatyr“ verſchwunden 

*) „aaynn“ — ein ſchwet überfehbares Wort, 
") Cozopsens a. a. D. ©. 201. 
"") Ebendaf. ©. 202. — 
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war. Aber Gtedingt hatte doh Wind von diefer Oper erhalten. Am 

11. (22.) September 1790 fehreibt er aus Et. Petersburg an den König: 
„Katharina hat ein Stüd über Ew. Majeftir gefhrieben, welches man 
bei Hofe geipielt hat.“) Daß etwas Genaueres über diefen Punft 

dem Könige mitgetheift worden fei, it uns nicht befannt. Es wäre ihm 

nicht leicht geweſen der Kaiferin ſolche Wipeleien zu vergeben. Er felbft 
bat fie, den ſchwediſchen Krieg zu vergeffen „comme un orage passe“. ") 

Rußland aber vergaß nicht, daß unter die Aufgaben, welche es ſich 

geftelt Hatte, die völlige Eroberung Finulands war. Der Frieden won 
Werelaͤ war nur mehr ein Wafjenftilftand. Wenige Jahre nur — und 

ein neuer Krieg, der legte, brach aus. 

A. Brüdner. 

*) Stedingk, Memoires posthumes. Paris 1844. 1. pag. 280. 
*) Xpauonmeili a. a. D. Ill. &. 229. 
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Uenere Arbeiten anf dem Gebiete baltifcher 

Geſchichte. 

Di Dfifeevrovingen haben das Glück für die Anfänge ihrer Geſchichte 

einen zeitgenöffifchen Berichterftatter zu befipen, der mit verhältnigmäßig 
großer Ausführlichfeit die Glaubensfämpfe der deutſchen Einwanderer und 

Bekehrer gegen die Eingeborenen und die Gründung deutſcher Staats, 
förper auf diefem Boden, überhaupt alle wichtigeren Ereigniffe bis zum 
Anfange des Jahres 1297 aufgezeichnet hat. Wie namentlich newerdings 
9. Hildebrand”) nachgewieſen hat, war derfelbe eines Stamms mit den 
Groberern und höchſt wabrſcheinlich jener Mifftenär Heinrih, von defien 

Birken in Lettland und an andern Orten die Ehronif felbft gelegentlich 

berichtet. Indeſſen fommt nicht foviel auf feine Perfönlichfeit an als auf 

den Grad der Glaubwürdigkeit, der feinen Angaben beizulegen if, und da 
verdient doch der Umftand große Beachtung, daß Heinrich, wie Hildebrand 

an der Hand der uns erhaltenen Urkunden gezeigt bat, in weſentlichen 
Punkten, namentlich in Bezug auf die politiichen Auseinanderfegungen der 
deutſchen Machthaber unter einander, theils nicht gut unterrichtet, theils 
befangen geweſen iſt, in jedem Balle aber den wirflihen Hergang durch 
feinen Bericht verdunfelt und entftellt hat. Es ift febr zu fürchten, daß 
vor einer ebenfo eingehenden Kritik auch der im Allgemeinen nicht bezweifelte 

Ruhm Heinrichs als eines genauen Chronologen ſich nicht ſtichhaltig er⸗ 

weifen dürfte. 

*) Die Chronit Heinrichs von Leltfanb. Gin Veittag zu Livlands Hifleriographte 
and Geſchchte von Dr. Hermann Hildebrand. Berlin 1865. C. 6. Wittler u. Sohn. 
178 6. 8%. — Mit 3 Seiten „Nachträge* als Dorpater Magifer-Diffedation. 1867, 
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Alerdings wird die Kritif ihr Schlußurtgeil nicht eher ſprechen ditrfen, 
als bis der gräufid verwabrlofte und durch Juterpolationen aller Art 
gründlich verderbte Text gereinigt und in feinen urſprünglichen Lesarten 
bergeftellt morden iſt. Auf die Gefabr bin von Ceiten der zahlreichen 
Verehter Hanſen's, der die legte Ausgabe der Chronit in den Seriplores 
rerum Livonicarum bejorgt bat, mir deu Vorwurf perſönlicher Ueber⸗ 

bebung zuzugieben, muß ich die Behauptung ausfpreden, daß derfelbe zu 
feiner nicht ganz leichten Aufgabe doch nicht die nöthige Kenntnig oder 
Fäbigteit mitgebracht habe. Es iſt wenigftene ein eigenthümliches Ver- 
bängniß, daß er die befferen d. h. nicht interpofirten Handſchriſten nicht 
benupt oder überfeben und gerade die interpolirien Bandihriften jener 
Ausgabe zu Grunde gefegt hat. Der Pflicht eine ſolche Scheidung vor 
zunehmen, durfte er ſich um fo weniger entjchfagen, da in Meval und Riga 
Handfgriften der befferen Klaſſe vorhanden waren. Die in den Scriptores 
vorliegende Ausgabe fann iu feiner Weile befriedigen, aber bei den eigene 
thuͤmlichen Verbaͤltuiſſen unferee Buͤchermacktes werden wir höchſt wahre 
ſcheinlich noch lange warten fönnen, bis ein Verleger den mutbigen Ente 

ſchluß faßr, eine neue Ausgabe zu veranlaflen, die den umumgängliden 
Anforderungen beffer entfpricht. Zwar if Ausfiht vorhauden, daß Die 
große Sammlung der Geibictöquellen Deutſchlando, die von 9. Perg 

herausgegebenen Monumenta Germaniae historica eine neue Ausgabe 

unſers Chroniſten bringen wird, — wie es heißt, follen für eine ſolche 
den Mitarbeitern der M. G. h. bisher ganz unbekannte Hülfsmittel und 

Materialien vorgelegen haben —; doch wird auch hier ſichet noch eine 
geraume Zeit verftreihen, ebe Alen, die an der baftiihen Geſchichts⸗ 
ſotſchung ſich betheiligen, ihr fehnlichfter Wunſch erfült wird. 

Inzwiſchen ift man aber aud bier zu Sande nicht müffig geweſen. 
Befanntli wurde es durch die Bemühungen des Kern Baron von Toll 

Heren Dr. Shirren ermöglicht, die Ältefte Handſchriſt, welche ih in der 
Gräflicp- Zamoyakifchen Bibliothek zu Warſchau befindet, einzufehen und 
au vergleichen.) Durch die forglame Zufammenftelung der Parianten 
ſchwand der letzte Zmeifel über den Werth und Unwerth des Vulgartegtes 

*) Der Codex Zamoscianus enthaltend Kapitel I-XXU], 8 ber Origines Livoniae. 
Beſchtieben und in feinen Varianten bargeftellt von 6. Schirren. Mit 2 lith. Schtift 

tofeln. Dorpat, Karow. 1805. VI und 69 ©. gr. 4°. — Gine vollftändige Wbfcheift bes 
Zamoystifchen Coder befipt Herr Baron v. Toll auf Ruders, 
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und über das Verhäftnig der übrigen Handfepriften zu der Warſchauer 

und unter einander, und den dadurch gewonnenen Anhalt für die Kritik 

des Teztes fonnte Herr Eduard Pabſt noch verwerthen, bevor er an die 

Publication der von ibm feit vielen Jahren vorbereiteten und wieder und 
wieder gefeilten Weberfepung der livläudiihen Chronik ging”) Des 
Horatius Gebot „nonum prematur in annum“ ift bei diefer mühfamen 
Arbeit reichlich erfüllt worden. 

u Ueberfegungen mittelalterliher Chroniken baben fonft ein befonders 
unglüdliges Scidjal: Niemand lieſt fie, werer der Gelehrte, weil er in 

der Regel zur Urſprache greifen wird, noch der Umgelehrte, weil er meift 
dem Gegenftande und der durd) die Befhuffenheit des Originals bedingten, 
felten fünftlerif&en Darftellung feinen dechten Geſchmack abgewinnen fann, 
Bir wünfgen num nicht, daß die Ueberfegung der Ehronit Heinrichs 

von Lettland demfelben unbiligen und harten Schichſal verfalle, und 
machen deppalb beſonders auf fie aufmerfjam, weil wir glauben, daß 
Here Pabft beiden Arten der Leer Manches zu bieten vermag, was fie 
feffeln dürfte, 
Es wird, um Eins und das Andere herworzubeben, diefe Ueberfegung 
vorläufig die mer weiß wie lange noch jehlende kritiſche Teztauegabe erfepen 
fönnen, da Pabſt niet bloß die Lesarten der Warſchauer, fondern aud die 

der übrigen derſelben Klaffe angebörigen Haudſchriften mit großer Gewiſſen- 
baftigfeit benugt und meiftentbeild angemerkt hat, — wegen der Unvolls 
Rändigfeit der Warſchauer Handibrüt eine durchaus nicht überfläffige Mühe. 
Auch das verdient Beachtung, daß bier zum erften Male alle die zable 
reihen biblifchen Stellen, Ausdrüde und Wendungen, welche der Chronik 

ihre eigenthümliye Färbung geben, als ſolche, als der Bibel und nicht 
dem Ehroniften ſelbſt angebörig nachgewieſen find. Die Geiahr, welcher 
der im der Bulgata nicht genug Bewanderte bei der größten Aufmerffamfeit 
nur zu leicht verfält, daß er nämlich eine ſcheinbat äußert dezeichnende 
Stelle für das Gigentbum des Autors bält, während fie aus der Bibel 

Rommt und in der mittelalterlichen Redeweiſe mır als Floslel verwendet 
worden ift — Diefe Gefabt dürfte num bei unferm Autor glücklich befeitigt 

**) Heinrichs von Lettland folänbifche Chronik, ein geireuer Bericht wie bas Ghriften- 
thum und die deutſche Herrfchaft fi im Lande der Liven, Letten und Eften Bahn gebrochen, 

Wach Handfehriften mıt vifacher Werichtigung des üblichen Tertes aus dem Lateinifchen 
überfept und erläutert von Eduard Pabfi. Mit Unterftüung der eiländilchen literärifchen 
Sefelfhaft in Revol Herausgegeben. Weval 1867. XIV und 367 ©. 8. 
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fein. And die alte Topographie unlerer Provinzen, die im Ganzen noch 

iemlid im Argen liegt, hat gelegentlich Aufklärung und Verbeſſeruug 
gefunden. Kurz auch der eigentlidje Gelehrte wird ſich durch dieſe Ueber» 
fegung wefentlic gefördert feben. Aber wegen der Rückficht, melde auf 

die Bedürfnifie diefer Mafle von Leſern genommen ift, wird ein anderer 
Theil des Publicums ſich abgeftoßen fühlen, ale diejenigen, welche heilige 
Scheu vor jedem Buche empfinden, das unter dem Zegte noch) Anmerkungen 
bietet , mögen ſolche andy noch fo knapp gehalten fein, wie es bier that« 

ſachlich der Fal it. Solchen Leuten iſt nun freilid nit zu helfen, da 
fie den felbftverftändlihen Rath, die Anmerkungen zu ignoriren und fich 
allein an den Tezt zu balten, felten zu befolgen geneigt fein werden, es 
müßte denn der Text einen befonders piquanten Reiz auszuäben im Stande 

fein. Irren wir nicht, jo bat P. etwas der Art wirklich beabfihtigt, 
indem er feine Ueberfehung in einen Zune gehalten hat, welder an die 
naive Sprache der Ghronifen des 16. Jahrhunderts anklingt. Ob dieie 

Manier Jedem behagen wird, ift eine andere Frage und wir zweifeln 

überhaupt, ob fie bier am Plage if. Wir verlangen bei einer Ueber» 

fegung die Webertragung in Die heutige Sprechweiſe, für welche Wort 
ſtellung und Sapgefüge des 16. Jahrhundert nun einmal doch mandes 

Unbequeme und Fremde bat; fonft wird am Ende eine Ueberjepung der 
Ueberfegung nöthig. Damit fol nicht gelagt fein, daß P. feiner Manier 
bis zu jo bobem Grade nachgegeben; er bat auch in dieſer Beziehung 

Map zu balten gewußt und es ift nicht zm leugnen, Daß er der gewählten 

alterthuͤmlichen Sprade volltommen Herr ift, daß er fich in ihr ohne 
befomderen Zwang bewegt und daß die Darftellung durch fie eine gemiffe 
marfige Kraft befommen hat, die am rechten Orte angewandt ihren Gin 

druck nicht verfehlt. Wer mit Liebe in das Alterthum unferer Provinzen 

fich verjenfen möchte, ohne der gelehrten Sprache des Mittelülters vol 

fommen mächtig zu fein, wird in jedem Bade Herrn P. daflır Danf 
ſchulden, daß er den Meg zu der älteften Quelle der Landesgefchichte 
mehr, als bisher geſchehen war, auch für Raien zu ebenen bemüht ger 
weſen ift, 

Häufig genug wird der Wunſch laut, daß irgend Jemand die bisher 

gewonnenen Refultate der Wiſſenſchaſt und das in neuerer Zeit, beſonders 

für einzelne Abſchnitte, maſſenhaft zu Tage geförderte Material zu einem 
wiſſenſchaftlich wohlbegründeten und fünftleriih conponirten Gefammtbilde 

der Geſchichte der Oſtſeeprovinzen verarbeiten möge, Wir unfererfeits wollen 
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nit Hier die Frage erörtern, ob ein ſolches Gelammtbild, das wie Jeder 
mann gen zugeben wird, ein Bedürfniß für Schule, Haus und Leben ift, 
febon jept in befriedigender Weife hergeftellt werden fann, um nicht etwa 

im Boraus ein durch Niots begründetes Vorurtheil gegen einen eben 
angefündigten Verſuch diefer Art hervorzurufen.”) Mag diefer mun Anklang 
finden oder nicht — wir wünfden von Herzen das erfte — darüber darf 
man fid wit verderblichen Taͤuſchungrn hingeben, daß böuft wichtige 
Vorarbeiten, tüchtige Monograpbien uns fehlen, daß über bedeutiame 
Partien noch immer nicht Licht genug verbreitet iſt, daß längere 
Abfchnitte noch fo gut wie ganz im Dunfeln liegen und daß diefes Dunfel 
erſt durch neu berbeizuſchaffendes Material anfgeftellt werden fann, Für 

Die ältefte Zeit if allerdings ſebt viel durch Bunge's Urkundenbuch ger 
leiſtet worden, zu welchem der Herausgeber, wie einem bezüglichen Aufrufe 
deſſelben zu entnehmen ift, jegt einen, ſehr notbwendigen Nachtrag zu geben 
beabſichtigt. Wie viele neue Urkunden find feit dem Erſcheinen des erſten 

Bandes, theils in den Mittheitungen der Alterthumgeſellſchaft zu Riga, 
tbeils in andern Zeitſchriften und Sammlungen des Iu- und Audlandes 

wieder aufgefpeicert worden! Wie wenig entfpridt überhaupt dieſer erfte 

Band den Anforderungen der heutigen Wifenfhaft, melde bei einem 
uUrlundenbuch, d. b. bei der mictiaften Grundlage aller Forſchung, nicht 
freng genug fein fönmen! Es jäl und natürlid nit im Traume ein, 
die hoben Verdienfte des Herausgebers um das Gtudium des Rechte und 

der Gedichte der Oſtſeeprovinzen anzutaften; iſt ums aber eine Bitte 
erlaubt, welche aus der Verehrung für ihn entipringt, fo iſt es Die, daß 
derfelbe nicht bloß einen Nachtrag, ſondern eine Neubearbeitung des ganzen 
erſten Bandes zu geben fih entfehliehen, bei Der Weiterfübrung des 
Urfundenducdhe aber mehr als bisher darauf Bedacht nehmen möge, dieſes 
wirklich zu dem zu machen, was der Zitel: Liv», Eſt- und Kurs 
lãudiſches Urkundenbuch verheißt. So danfenswertb die Mittheilungen 
aus Mevalſchen Archiven ohne Zweiſel find, gerade ihr Reihthum erregt 

die größte Begierde nad) einer Ergänzung aus anderen Archiven. 
Bir feben dabei vorläufig von den ausländifhen Archiven ganz ab, 

die einer ſpeciellen Durcforſchung für baltiſche Zwede noch harten, mit 
alleiniger Ausnahme der dänifben und ſchwediſchen Archive, aus denen 

*) Gefehichte Lip, Ef und Rurlande von Carl Gröger. Gt. Petersburg. Schmih- 
dorf (6. Möttger). — Bd. I foll die Jahre 1159-1346 umfaffen 

Baltifche Nonatsfärift, 8. Jahtg, Vd. XVI. Heft 4. 23 
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Herr Schirren verſchiedene Mittheifungen gemacht hat, tbeils zur Drientirung 
über dasjenige, was überhaupt in jenen Archiven für baltiihe Hiftorie zu 
fiuden ifM*), tHeils zur Aufklärung befonderer Abſchnitte, zur Geſchichte des 
13. Jahrhunderts"*) und zur Geſchichte des Untergangs livlaͤndiſcher 
Seisfländigfeit.”*) Da Die Fortſehung der erft ermähnten Publication, 
wie wir hören, fon feit einiger Zeit gedrudt iſt, ſcheint die Bitte geredht- 
feitigt, fle nicht allzulange der öffentlichen Benupung voreutbalten zu wollen. 

Auch die Herausgabe der Quellen für die Geſchichte des Untergangs 

tivländifper Gelbftändigkeit iſt nach Vollendung des fünften Bandes, 
übrigens aus Gründen, die auf die Rechnung der eftländifhen literärifchen 

Gefelfhaft fommen, augenbliclich ins Ctoden geraten, Inzwiſchen wird 
das dort Dargebotene hoͤchſt erfreulich durch die Mittheilungen ergänzt, 

welche Herr Friedrich Bienemanı über dielelben verhängnifvolen Jahre 
aus inläudiihen Archiven, bejonders aus dem Rigaſchen und Revalſchen 

Rathsarive, aber weſeutlich nach deufelben Prineipien gegeben bat. Bon 
diefem ift im Jahre 1867 der zweite Band erfhienen;t) vier bis fünf 
Bände folen uoch folgen. Bir können wohl fagen, daß ums durch dieſen 

doppelten Urfundenihaß, zu welchem Inland und Ausland gleich ſtark 
beifteuern, die Möglihfeit gewährt worden iſt, die Ereigniffe, welche zum 
Verluſt der Selbftändigfeit führten, vor unfern Augen gleichſam aufs Neue 

vor fich gehen zu laffen, Die geheimften Zriebiedern, die feinen Fäden, 
in denen ſich das Unheil abfpinnt, liegen in den Ausfagen der handelnden 

Verfonen felbft und in deu Berichten tief eingemeihter Beobachtet jetzt flar 
und deutlich zu Tage: bis in die Meinfen Einzelheiten wird Ades von 
verfciedenen Seiten her beleuchtet und dadurch ſicher geftellt. Hoffen wir, 

*) Bergeichniß fioländifcher Gefhichtsquellen in ſchwediſchen tchiven und Bibliotheten. 
on 6. Shirren ®b.1. Heft 1. Gedrudt auf Koften ber gelehrten efinifchen @efel- 
ſchaft zu Dorpat. Dorpat 1861. VI und 128 ©. gr. 4%. 

**) Bünfunbztwanzig Urkunden zur Geſchichte Lidlands im 18. Jahrhundert. Aus 
dem Röniglichen geheimen Archiv zu Kopenhagen, herausg. von 6. Echirren. Dorpat, 
Karom. 1866. IV und 25 ©, 40. 

) Archiv für die Gefchichte Lid- EA- und Rurlands. Neue Bolge, herausgegeben 
von G. Shirren. Bd. I-V. A. n. d. %.: Quellen zur Geſchichte des Untergange Ir 
länbifeber Geibftänbigteit. Aus dem Löniglich ſchwediſchen Reichsarchive zu Steccholm Mit 
Unterflügung der ehländ. literatiſchen Gefelfchaft zu Revol Meval, Riuge. 186165. 8%. 

+) Briefe und Urkunden zur Gefdichte Yinlands in den Jahren 1558-1562. Aus 
imländifchen Mechtven herausgegeben von Friede. Bienemann. Vd. Il: 1557-1588, 
Riga, Rommel. 1867. XXI und 295 ©. 8%. 
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daß Herm Schirrens Publicationen aus ſchwediſchen Archiven bald wieder 

weiterfchreiten und daß Herr Bienemann dureh die der böchften Anerkennung 
wertbe Fiberafität des Rigaſchen Ratbes, welde allein das Erſcheinen feines 

Werko möglich gemacht bat, in den Stand gelegt werde, es in derſelben 

erihöpfenden Weile bis an das Ende durchzufübten. Es dürfte dann nad 

Abſchluß diefer beiden Publicationen faum irgend ein anderes Land ſich 

rühmen fönnen, über einen beftimmten Abſchnitt Feiner Geſchichte gleich 

vortrefflich unterrichtet zu fein. 
Die Zeit nach dem Jahre 1561 wird feider mod immer viel zu wenig 

in Angriff genommen: da ift faft noch Alles vom erften Grunde an anfe 
zubauen. Freilich Darftellungen, wie wir jüngft z. B. eine über einen fo 

ergiebigen Stoff als den Kalenderftreit in Riga erbaften haben, nüßen 
febr wenig: e8 gilt ja nicht das Attefannte, von Gadehufc, Bergmann 
u. A. in ibrer Weiſe trefflib Gearbeitete, in neuem Gewande wieder aufs 

qutifchen, fomdern es gilt die reichen Chäfe, delde in Miga und andern 
Drten der Benupung barren, mit emfiger Hand au heben und wiflenfchaftlich 
fo zu verarbeiten, daß jeder Gebildete mitgenieen und feine Freude daran 

baben fann. Es giebt feine danfbarere Aufgabe, al® vor einem theil⸗ 

nehmenden Publicum won der Geſchichte des eigenen Landes zu bandeln; 

um fo firenger muß darauf gehalten werden, daß den Publicum nur reife 

Broducte miffenf@aftliher Studien geboten werden und nicht Pufcerarbeit. 

€. Binfelmann. 

23° 



Vachtrag zu „Marſchall Rofen“. 

Muu Genugthunng bat man in einem der lehten Hefte der Boltiſchen 
Monatsichriit die Lebensikizze eines Mannes gelefen, der unter den bedeuten, 

den Namen fürs, eft-, livlaͤndiſchen Klanges in der europäildhen Geſchichte 

feinen Plag einzunebmen berechtigt ift. Um den Verdieuften Rofens trotz 
des Schattens, in den fie durch den größeren Rubm vicler feiner Zeit 

genoffen geſtellt find, gerecht zu werden, bedurfte es, wie der Herr Ders 

fafier nachdrücklich betont, neben dem bejonderu Jutereſſe des Landsmanne, 

namentlih auch der tielften und detailixteften Keuntniß der betreffenden 

geitgeſchichte. Ohne es nun in diefer letzteren Beziehung mit dem Hertn 
Dr. v. Hofft aufnebmen zu wollen, namentlich aber indem wir einige unter 
der Hand liegende und dod im vorliegenden Falle erbebliche Hülfsmitrel 
von ibm vernadpläffigt finden, erlauben wir uns zu dem von ihm gezeich- 

neten Bilde einige feine Striche hinzuzufügen. 

Herr Dr. v. Holft weiß, daß Roſen 1627 geboren ıft; darnach aber 

findet er ibn „Ion ſogleich“ auf Franzöflihem Boden, ohne von dem Ort 

feiner Geburt, ned) von feinen Eltern, noch von feinen frübeften Grlebniffen 
Kunde zu baben. Und auch Die darauf folgenden Angaben über Rofens Dienfte 
liche Laufbahn find fo fücenbaft, daß wir uns zunächſt zu einer Ergänzung 
derielben aufgefordert füblen, die wir vorzugsweile einem der 68 Foliebände 
des ebrwürdigen und noch immer nüglichen Zedlerſchen UniverfalsLericons 

(1732—54) enluebmen. ”) 

*) 3b. XXKIL. Sp. 879. — Als Duelle dieſes Arifels im Bebler wird eitirt. An- 
selme, histoire gendalogique de In maison de France avec celle des grands oflciers 
de In couronne, ein Buch, das zuerſt 1674 erfchien und mehrere Ausgaben erlebte, uns 
aber leider ebenfo wenig zu Gebote fieht al6: Fiefle, histeire des Iroupes äirangeren au 
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Eonrad v. Roſen, fpiter Graf von Bollweiler und Ettweiler, war 

der jüngfte Sohn Fabians Roſen von Klein-Roop und Raisfum und der 

Sopbie d. Mengden. Er begann feine militäriſche Laufbahn als Cadet 

in der Garde der Königin Ghriftine von Schweden. Wegen eines Zwei ⸗ 
fampfs zum Tode verurtbeil, trat er im Jahre 1651, alfo 24 Jabre alt, 

in ſranzöſiſche Kriegsdienfte, in deuen der auch bei Dr. v. Holft erwähnte 

Reinhold v. Roſen (aus dem Haufe Groß - Roop) es bereits (ſeit 1648) 
bis zum Generals Lieutenant gebtacht batte. Im Jahre 1669 wurde 

Conrad v. Roſen Colonel zu Pierde; 1674 zeidjnete ex ſich unter Gonde 
in der Schlacht bei Senef ans und wurde Brigadier; 1677 wurde ex 

marechal de camp; 1678 diente er unter dem Marſchall von Erequi in 

Deutſchlaud, 1682 in Piemont, 1688 ald Obercommandirender in Lane 

quedvc. 1688 zum Genecal-ieutenant erhoben, geht ex im folgenden 
Jahre mit Jakob U. nad Irland und erhält von diefem den Zitel eines 
Maꝛſchalls von Irland. Nac feiner Rüdkehr wurde er mestre de camp 

general der leichten Reiterei, war unter dem Dauphin in Deutſchland, 

commandirte unter Luxembouig bei Neerwinden (1693) den rechten Flügel 
und wurde in demielben Jahre Obercommandeur des Ordens des heiligen 
Ludwig. 1703 ward er Marigall und verkaufte in Folge deſſen die Stelle 
eines mestre de camp für 222,500 8%. 1705 (nicht 1704) wurde er- 
Nitter des heiligen Geiftordens. — Im Yabre 1660 batte er fi mit 

Marie Sophie v. Roſen, ältefter Tochter des oben erwähnten Reinhold 

v. Rofen, vermäblt, wodurd, wie eö ſcheint, dad Schloß Ettweiler im 

Elſaß von feinem Schwiegervater auf ihn überging. Cr lebte zulehtt auf 
feinem ebenfalls eiſaͤßiſchen Schloß Bolweiler. Sein Sohn Reinhold Karl 
ift der dritte GeneralsLientenant aus der Familie Rofen in der franzoͤſiſchen 
Armee geweſen. 

Der irländilpen Expedition Rofens hat Herr Dr. v. Holft mit feiner 
Svlbe erwähnt, obgleich fe gewiß zu den „Factoren“ zu rechnen ift, aus 
denen „ein charalteriſtiſches, ein ganz beſtimmtes, ein ganz concretes Bild“ 

service de France, Paris 1865, weichem Werte A. v. Richter in feiner @efchichte ber Offers 
propingen, Th. 1, Bd. 2, ©. 129, einige Nachrichten über unfern Rofen entlehut hat. Was 
über ihn in Gauhens Adels-Lericon, Bd. 2 Ep. Yo5 fieht, iſt aus dem Zedlet abgefchrieben, 
und mas Hupels Nord. Misc. ©t. 15, 16, 17 ©. 166 von ihm miffen, if} wiederum aus 
Gauhen gefloffen. Me biefe Bücher — auch Richter und Hupel — find von bem Herrn 
Dr. v. Holft unberücfichtigt geblieben. 
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des Helden ſich zuſammenzuſetzen hatıe, Wir gehen daher etwas genauer 
auf dieſelbe ein. 

Zafob II. Hatte Ludwig XIV. um Unterftügung bei einem Ginfall in 
Irland angegangen, wo die große katholiſche Partei der National-Irländer 
dem vertriebenen Könige noch ergeben war. Ludwig verweigerte eine 

Armee, fagte aber andermeite Unterftägung zu. Er batte Lauzun*) vers 

ſprochen, ihn zum Ghef eines etwaigen Hülfscorps, das nach Irland gehen 
würde, zu machen; aber Louvois, der Lauzun haßte, wußte es für dieſes 

Mal zu hintertreiben, und Roſen erhielt den Dberbefehl über die kleine 

Hülfsmaht mit der Zafob am 5. März 1689 den Hafen von Breft verließ. 
Die Größe diefer Macht wird verfdieden angegeben, Burnet ſpricht von 

5000 Mann Truppen und wenigen Hülfsgeldern; Machberlon *) gieht 
1200 Mann Jrländer in franzöflihem Solde und 100 franzöſtſche Offiziere 

anz Macaulay”"”) erwähnt der Zrländer in franzöflibem Solde gar nicht 
and führt als Ausrüftung diefer Erpedition an: Waffen und Munition 
für eine in Irland auszubehende Armee, gegen 400 Difiziere diefelbe 
zu orgauiſiren und ca. 112,000 Pid. St. in Geld. Unter Rofen fanden 
der GeneralsLientenant Maument und der Prigadier Pufignan, Als 
Botibaiter begleitete Jakob der Graf von Avaux , melden Macaulay den 
befäbigtften damaligen frangöfliben Diplomaten nennt. In den Händen 
Roiens und Avauz' lag die Leitung der ganzen Unternehmung. — Am 
12. März landete Jakob zu Rinſale und begab fih von dort über Cort 
nad Dublin. Die Armee, welche ſich ihm zu Gebote ftellte und die Roſen 

zu befehligen hatte, war nicht geeignet großes Vertrauen zu erwecken. 
Es mar katholiſcher Pöbel aus ganz Irland, ohne Diseiplin, mit Pifen 
und Knütteln bewaffnet, ohne Verpflegung und daher plündernd und raubend, 
wo etwas zu finden war. Aber Jakobs Lage war im Ganzen doch günftig. 

Die drei füdlichen Provingen waren für ipn, mır in Ulſter und defonders 
Rondonderrp widerſtanden die Pıoteftanten nod und es war alle Ausficht 

vorhanden, daß der gegen fie vorrüdende Richard Hamilton den Widerftand 
bald brechen würde; endlich: die Armee, welche Tpreonnel dem Könige 
zufuͤhrte, war ſchlecht, aber die Engländer hatten gar feine Armee in Irland. 

Im dem Feldzuge, der uun eröffnet wurde, ſpielt Rofen eine Jiemlich 
traurige Rolle. Jakob wurde von feinen Zeitgenoffen für einen Dann von 

Burnet, History of his own time Vol. IV, pag 32 
**) Macpherson, the history of Great Britain, L 6. 600 ff. 
“) Moraulap, Gefechte Englands (Bülau’s Ueberfegung). IN. &, 160. 
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einigen militaͤriſchen Talenten gehalten, und auf den Rath Melforts ftellte 

er fib an die Spige feiner Truppen im Norden. Aber während Melfort, 
Toreonnel, Avaux auf die ſtrategiſchen Entfhlüffe Jakobs einen nur zu 
großen und einander widerfprechenden Ginfluß übten, hören wir im Kriehzs - 
tathe die Stimme des vor Alen dazu berechtigten Rofen faft gar nicht. 
Zafob fand feine Armee unter Hamilton in der Näbe Kondonderrys. 

Rofen und Maumont werden Hamilton vorgefept, und Roſen meinte, Der 
bloße Anblid der irtihen Armee würde den Ball Londonderrys herbeis 
führen. Aber fo ſchlecht die Stadt befeftigt war und obgleich der 

Gouverneur Lundy einen verrätberifchen Verſuch machte fle zu übergeben, 

die heidenmütbigen Bürger Londonderrys und ihr felbftgemähfter Gou⸗ 

verneur Walter ind in der iriſchen Geſchichte unſterblich geworden. Durch 
den unerwarteten Widerftand in feinen Hoffnungen getäuſcht, begab fih 
Jakob und mit ibm Roien zurüd nad Dublin. Bald darauf fiel Maumont 

und Hamilton feitete nun die Belagerung. Da aud er nichts auszurichten 
vermochte, wurde Rofen mieder an die Spihe geftelt. Am 19. Juni 
fangte er im Hauptquartier an und verſuchte durch Unterminixen die Wälle 
zu fprengen. Aber die Minen wurden eutdeckt, fein Vorhaben vereitelt. - 
Macaulay*) erzählt Folgendes: „Run flieg feine (Moiene) Wuth auf eine 
munderbare Höhe. Gr, ein alter Eoldat, ein Marſchall von Frankreich 
in Hoffnung, in der Schule der größten Generäfe gebildet, viele Jahre 
bindurd an funftmäßigen Krieg gewöhnt, folte von einem zufammene 
gelaufenen Haufen von Landgentlemen, Paͤchtern, Krämern beſchämt werden, 
die nur durch einen Wall beihlßt waren, den jeder qute Jugeunieur fofort 
für unbaltbar erklärt haben würdet Gr wüthete, er läfterte in einer felbfte 

gemachten, aus allen vom baltiſchen bis zum atlantiichen Meere geſprochenen 

Dundarten zufammengefepten Sprache. Er wollte die Stadt bis zum Boden 
fehleifen; er wollte fein febendiges Weſen ſchonen; nein, nit Die jungen 
Mädchen, wicht die Saͤunalinge am der Brut u. ſ. w.“ Gr ließ 

eine Bombe mit einem Schreiben in die Stadt werfen, in dem er 

drobte, „alle Proteftonen , die zwiſchen Charlemont und dem Meere 

in ihrem $Heimmelen geblieben wären, alte Leute, Weiber, Kinder, 

viele Darunter in Blur und Zuneigung den Vertheidigein Loudonderrys 
maheftebend, in einen Haufen zu jammeln und unter den Wällen der 
Stadt zu Zode zu bungern, Am 2. Zuli wurde diefe Brohung ausgeführt, 

*) Baaulay, Gefdichte Englands, II. ©. 220 f. 
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Hunderte”) von unſchuldigen Proteftanten, unter ihnen viele von Jakob 
mit Schußzbrieſen verfeben, wurden mit Lanzenfpigen vor das Thor der 

Stadt gerieben. Als Antwort wurde von den Veripeidigern ein Galgen 
auf der Mauer errichtet und Roſen aufgefordert, jogleih einen Beichtwater 

zu ſchicken, welcher die in der Stadt gefangenen Katholiten zum Tode vor 

bereiten Eönnte, Diele, unter ihnen welde von hobem Rang, jchrieben 
an Rofen, erhielten jedoc feine Antwort, Hierauf wandten fie fi an 

Hamilton. Zwanzig Perfonen feien in Gefahr, wie Verbrecher zu fterben, 

und doch fönnten fie die Garnifon nicht beichuldigen, da fie von derſelben 

mit aller ordentlihen Rüdficht behandelt worden ſeien.“) Hamilton ante 

wortete, ex bemitleide Das unglüdliche Voll, und fündigte den bedrohten 

Gefangenen an, fie würden durch ebenfo viele Tauſende gleih ihnen Un— 

ſchuldiger gerächt werden, Indeſſen machte er Roſen BVorftellungen. 
Bierundgwanzig Stunden lang blieb Rofen unerbittlih, unerweicht jelbfi 
durch die Bitten und Thränen iriſcher Offigiere, die das Geſchrei der 
gepeinigten Weiber und Kinder nicht zu ertragen vermochten. Viele der 
Unglädlipen kamen um und erft am 4. Juli entſchloß ſich Roſen, die 
Meberlebenden abziehen zu laſſen. Der Galgen auf der Mauer ward 

hierauf befeitigt. „AS die Nachricht von dieſen Ereigniffen nad Dublin 

tom,“ fagt Macaulay, „erſchral Jakob, obwohl keineswegs zu Mitleid 
geneigt über eine Abſcheulichkeit, von der die Bürgerkriege Englands fein 

Beifpiel geliefert hatten, wud erfuhr mit Mipfalen, daß unter feiner 
Autorität ertheilte und durch feine Ehre verbürgte Schupbriefe öffentlich 

für nicptig erklärt worden waren. Gr beftagte ſich bei dem jranzöͤfiſchen 
Botſchafter und jagte mit einer Wärnte, welde der Anlaß volllommen recht⸗ 

fertigte, daß Rofen ein barbarifher Mosfowiter wäre, _ Melfort konnte fich 
wicht enthalten hinzuzufügen, daß, wenn Roſen cin Gugländer gewefen wäre, 
ex gebenft worden fein würde.“ Der einzige, der eben fo hart war als 
Rofen und den Unwillen des Könige nicht zu begreifen vermochte, war 
Ava. — Indeß wurde Rofen zurückberuſen und Hamilton erhielt wieder 

den Oberbefebl, bis Londonderry nach Amonatlicyer Belagerung entfegt wurde. 
Diele That ſcheint und hinzureichen, um dem „edlen“ Charakter Rojens 

in Zweifel zu ziehen. Wenn Dr. d. Holft, Macaulay oder irgend ein anderes 

) Nach Anderen mehrere Taufend. Mömoires de In derniöre Röv. d’Angleterre; par 
LB.T, A la Haye 1702, I. ©. 518. — ©, auch ebenbaf. S. 515, wo bie Fir 
damation Rofens an die Stadt ausführlich angeführt if. 

*") Gbendaf. ©. 519. 
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Geſchichtowerk, welches den Krieg in Irland und die von Ludwig XIV. 
dahin gefandte Erpedition behandelt, gelefen hätte, fo wäre er fiberlid mit 
feiner Hochachtung für den Helden feines Anflapes ſparſamer geweſen als 
felbft der mit dem Mapftab der „ethiſchen Anfcauungen“ feiner Zeit meijende 
Jakob. — Aber diefer „wilde Rivländer*, wie er von Macanlay genannt 

wird, wurde bald zabm als ihm nicht mehr ein bejabrter Geiftliher und 

Kirchipielsrector Walter, fondern der alte Herzog Schomberg entgegenftand, 

Auch Schombergs Truppen waren nicht viel mehr als jene Landgentlemen 

und Krämer von Londonderrp, ed waren Landleute, die feine Musfete zu 
laden, fein Pferd zu lenken verftanden und dabei nichts zu eſſen hatten. 

Ihnen gegenüber hatte Jakob 20,000 Mann, doppelt fo viel als Schom⸗ 

berg, freilich in nicht viel beſſerer Lage und Ordnung. Roſen batte zu 
diefen Truppen fein Vertrauen und wagte den greifen Helden nicht anzus 

greifen. Et rieth Jafob, fich zurüdzugieben und auf Derfärtungen aus 
Branfreih zu warten. Einem Schomberg gegenüber war er langſam, vors 

ſichtig, faft ſcheint es, ohne Zutzauen zu ſich jelbft. Es gelang ihm nicht, 
feine Meinung zur Geltung zu bringen, und es wäre zur Schlacht 
gefommen, wenn zuicht Schomberg derjelben ausgewichen wäre. Hier 

ſchwindelte ihm der Kopf“, nur auf dem Kampiplage felbft war er raſch 

entſchloſſen. 
Im Fruͤhlabt 1690 endlich ſchicte Ludwig Hülfe, und zwar auf 

‚Bitten Jakobs unter Lauzuns Führung. Roſen und Avauz wurden ab» 
berufen und fegelten mit Der Zlotte, die Lauzun gebradt hatte, nach 

Branfreich zurück. Macaulay hält dieſen Wechſel für einen bedeutenden 

Bebler Ludwigs, da Lauzun ebenſo ungeeignet für feinen Poſten gemefen 
fei, ald Avang und Rofen für die ihrigen geeignet, denn diele wären im Stande 

geweſer, den Kampf in die Länge zu ziehen, mas in Frankreichs Interefie 
lag, während Lauzun nad wenigen Monaten an der Bovne geſchlagen 
wurde, „Wie unſittlich und hartherzig Rofen und Avauy aud waren, 
Rofen war ein gefdidter Beſehlsbaber und Avaug ein geſchicter Staats 

mann“ (Maraulay, II. ©. 561). 
So glauben wir Denn das von Herrn Dr. v. Holft dem Gharafter 

unſeres Helden geipeudete Lob um cin nicht Geringes ermäßigen zu müffen. 
68 ift verſtaͤndlich, weun ©t. Simon, ein Freund des Marſchalls und cin 
Kind jener Zeit, ihn einen fort honnete homme nennt und zugleich als 
fort brutal & lVarmee el partout ailleurs qu’ ä table bezeichnet. Die 
Begebenpeit, in Folge welcher Rofen, wie Dr. v. Holt einer handſchriftlichen 
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Quelle entnehmen zu dürfen meint, um fein Leben [pielen mußte, hätte ibn 

ſchon um fo mehr bedenklich machen follen, als eine fo harte Strafe zu 

einer Zeit, da die firengen Gejeße Louvois' gegen das Marodiren noch 
nicht erlaflen waren, für die Größe des Vergebens ſpricht. Hält doch ſelbft 
St. Simon diefe Begebenheit für nicht ganz verträglib mit Roſens gutem 
Mel. Auch eine von Richter nach Fieffe mitgetheilte Anefdote zeugt für 
eine außerordentliche Härte in Roſens Charakter, wiewohl es möglich if, 
daß er durch Die Umftände gezwungen war fo zu Handeln, wie erzählt 
wird. As nämlich fein Regiment die Garnifon Metz verlaſſen follte, 

hätten ſich die Offiziere deffen geweigert, bis der rüdftändige Gold aus- 
gezahlt werde. Sofort läͤßt Roſen das Regiment aufreiten, wiederholt 
vor der Fronte dem Hauptmann der erften Eompagnie den Befehl, und 
als diefer den Gehorſam verweigert, zieht Roſen das Piftol und erſchietßzt 

ihn auf der Stelle. Die übrigen Hauptleute gehorden und das Regiment 
sieht ab. 

Rofen war allerdings ein tapferer Haudegen, aber feine ſonſtigen 

militaäͤriſchen Fäbigfeiten feinen die eines guten Reitergenerals nicht über 

fliegen zu haben und feine von Ct. Gimon wiederholt bervorgehebene 
gift ſcheint nicht weiter als bis am die Grenze der Hofintrigue und der 

Scähmiegfamfeit gegenüber fürftlichen Cigenthümlicfeiten oder Launen 
gereicht zu haben. Gr verftand es, fih mit den Miniftern und Generälen 

auf guten Fuß zu fegen, fie bei feiner Tafel gut zu unterhalten und anger 
febene Zeute durch ermiefene Dienfte zu verbinden, wie er denn z. B. 
den Herzog von St. Simon (dem wir das Meifte zu Roſens Eharaftere 
ſchilderung verdanfen) Jahre lang fein Haus in Straßburg bemohnen ließ. 
Er war ein wilfäpriger, bequemer Untergebener, nicht gar zu ferupulds 
in Rüdfiet feiner militärifhe Ehre,*) freigebig und gutmüthig gegen feine 
Breunde. Er war tob umd ungebildet, wie ein ſolches Kriegerleben des 

17. Jabrhunderts es nicht anders erwarten läßt; aber er mar mehr als 
tob, er konnte auch gefübllos grauſam fein. 

Marſchall Nofen bleibt eine bemerfenswertbe Erſcheinung unleres 
Landes; aber das landsmannfhaftlihe Intereffe darf uns nicht verführen, 

ein, wenn auch noch jo coucretes, doch hiſtotiſch unwahres Bıld von ihm 

zu malen. . Gruft von der Brüggen. 

*) Siehe zwei Veiſplele bavon bei ©t. Simon: Memoires, I, pag. 138, in ber bei 
2. Hadıete, Paris 1865, eufhlenenen Uusgabe- 
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Aus Gflanb. 

©: wünfden Wittheilungen über die Wirlſamkeit der Landgemeinde» 

ordnung in Eſtland; doch dürfte der Zweifel am Platz fein, ob es dazu 
nicht noch zu frühe iſt. Denn um über die Wirkfamfeit einer neuen 

Ordnung der Dinge referiren zu fönnen, genügt noch nicht, daß fie äußerlich 
eingeführt if} und die entſprechenden Drgane ine Leben gerufen worden 
find, dieſe Organe müffen and functionirt, ſich in den michtigften Zweigen 
der neuen Amtöthätigfeit geriet haben. Das fönnte bie jept aber in 
gewiſſem Sinn nur vom Gemeindegericht gelagt werden; die eigentlich 
Rändiihen Organe der Gemeinde, der Vorftand und der Ausſchuß, find 

war and) in Thätigfeit, doch liegt no fein Abſchluß über ihre adminiftrative 

Thätigfeit vor, noch fehlt es an Berichten über die Verwaltung der Magazine 

und Gebietsladen, und erft wenn dieſe zum Schluß des Jahres werden 

eingelaufen fein, wird fi ein Urtbeil fällen laſſen, wie die Selbſtverwaltung 

gelungen ift und ob die mamıigfad) ſich äußernden Befürchtungen über rafche 
Verwirthſchaſtung des Gemeindevermögens theilweiſe Berebtigung batten 
oder nur zu den bei jeder Anderung bisberiger Gewohnheiten unvermeid-⸗ 

lichen Tucubrationen gehören. Bis jegt hat man ſich meift nur mit Ein« 
drüden abzufinden, wie fie durch die perſönliche Haltung der Betbeiligten, 
insbefondere die größere oder geringere Gicherheit, mit welder fie die 
neuen Functionen anfaffen, bervorgerufen werden, 

Es täßt fi) nicht leugnen, daß diefe Eindrüce vielladh recht günflige 
waren. Die äußere Haltung bei den Wablen ließ meift nichts zu wünſchen 

übrig, obwohl von einem Verfändniß für Die Bedeutung des neuen Geſetzes 
oder gar von gehobener Stimmung oder nur Befriedigung nicht viel zu 
fpüren war. Die neuen Gewalten traten geräufdlos ins Leben, und auf 

den Güterr wo fon früher die Gutsherren die Gemeindepolizei gelehrt 
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hatten, hinter dem rothen Tifh und dem Gerictöfpiegel förmliche Sitzungen 

zu halten, und wo der Sculmeifter deu Protofolführer zu machen pflegte, 
änderte fi aud wenig weder in den Aniprüden an den Gädel der 

Gemeindeglicder no in dem äußern Apparat der Gemeindevermaltung. 

Das wichtigſte unmittelbar greifbare Ereigniß blieb dort, daß neben dem 

Gemeindeälteken im Gemeinderichter ein zweiter Stern erfter Größe 
aufloderte. 

Mehr Bewegung machte fih dort geltend, mo Gemeinden mit einander 

verfhmolgen wurden, eine Bewegung die fi aber als unrubige Rath⸗ 

lofigfeit charakteriſitte, wenn wie häufig geſchah, die eben erft eifrig anger 

firebte uud publicirte Vereinigung alsbald Neue hervorrief und mad) kurzer 
Friſt wieder Trennung des eben Zufammengelegien verfündet wurde. Ber 
fonders mirfte Das gemeinfaftliche Xoofeßgiehen bei der Mefrutiung im 
diefem Sinn auflöjend oder doch Schwierigfeiten bereitend. Gin Kirchfpiel 

(Simonis in Wierland) war beſtimmt in Beziehung auf Vereinigung von 

Gemeinden eine hervorragende Rolle zu ſpielen. Der energiſche Trieb der 
Gemeinden von zehn zum Zheil recht großen Gütern ſich zu einer alle 

umfaffenden Gemeinde zufammenzuthun, batte offenbar noch andere Motive 
zum Orunde als die der adminiftrativen Zwedmäßigfeit ; denn obgleich der 

gemeinfame Gemeindeältefte vier Gebülfen befam, find doch manche recht 

namhafte Güter obne eine Polizeiautorität in ihren eigenen Grenzen 
geblieben, Bei dem agitatoriſchen Hintergrunde, den diejer Bereinigungss 

drang hatte, war es gewiß fehr richtig, ihn gewähren zu lafen, um ibm 

in die Schule der praftiihen Griahrungen zu ſchicken. So bat ſich denn 

bereits eine größere im Centrum belegene Gemeinde wieder abgetrennt und 

ſollen den Gemeinden mit vollen Magazinen die neuen Brüder mit leeren 

Magazinen recht unbequem mit ihren Zumurhungen fein. 
Nur in einer Gemeinde ift die neue Landgemeindeordnung zur Zeit 

nicht eingeführt worden, in der vorherrſchend aus Schweden beftebenden 
der Infel Worms. Dit derfelben ſtatren Zähigfeit, welche diefe Virtunfen 
des paffiven Widerftandes allen Neuerungen entgegenfegen, wünſchen fie 

fich auch Diefer neuen Woblthat zu erwehren. 

Wenn oben der Außern Haltung bei den Wahlen fobend gedacht ward, 

to paßt nicht gleich uneingefähränftes Rob den Wahlrefultaten. Aus afen 

Gegenden des Landes bört man bald die vernünftigen Wahlen loben, hald 

die umvernünftigen bedauern. Es ift vielleicht vergömnt zu hoffen, daß die 

legten die Minderzahl bilden. Ein Eorreipondent der Revalſchen Zeitung 
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aus Jerwen fand in diefem bunten Durcheinander den Beweis, daß Einfluß 

der Gutsbefiger mittelft unparteiiſcher Handbabung alles Weltlichen nnd 

Einfluß der Seelforger in den Grenzen des Kirchlichen von der größten 

Wichtigkeit it und fein wird, Da und nur da, mo bei den Nationalen 

ein Vertrauen in beiderfei Richtung feiten Fuß gefaßt, habe die neue 

Gemeindeordnung rafches Verftändniß gefunden, praftiich quten Fortgang 
gebabt und fei feine zu frühe Miünbdigfeitserfläruug neweien. Das bat 
obne Zweifel infofern feine Richtigkeit, als ein vernünftiges Vertrauen, 
genäbrt durch die Gewohnbeit immer nur dem Rectsfinn und praftiichen 

Berfland zu begegnen, ſowie durch lebendige Eindrüde won der fittlihen 

Hobeit und Kroft des Chriſtenthums uud durch perfönliche Wertbſchätzung 

feiner Verkündiger, wobl die geeiquetſte Geiſteeverfaſſung iſt, ſich zur 
Selbſtändigkeit verzubereiten und in das Verſtändniß des Lebens bineins 

aumablen. Doch liegt in diefen guten, Beziebungen der Gemeinde zu 
den Gutsberren und Predigern an ſich noch feine Garantie dafür, daß 

der erfte Wablaet gelingen muß; denn der ſchlichte und rerhte Sinn ift 
nicht immer mit volitiiher Ginfiht verbunden, umd von perfönlichem 
Einfluß eines Gutsbeſiters oder Predigers wird mobl nirgends bei deu 
Wablen baden die Rede fein fönnen. Andrerſeits muß nicht überfehen 

werden, daß ſchon vor Einführung der Landgemeindeorduung das Maß 

der Selbftverwaltung der Gemeinden factifh ein ſehr verfciedenes war. 

68 war bäufin ſchon früber üblich, daß Gebietöladen und Magazine faft 
ganz in der Verwaltung der Gemeindebeamten waren und man hatte dabei 

gute aber auch ſchlechte Erfahrungen gemacht. 
Daß die Mündigfeitserflärung ned weit davon entiernt ift, alle 

Gemeinden wirklich mündig gemacht zu baben, ift freilich eine faum zu 

beftreitende Thotſache. Es ift nicht genug, ebaleich ſchon recht viel, wenn 
die Gemeindebenmten einen männlichen Geſchaͤſtsſinn und die nöthige Red» 
licpfeit befipen, e& bedarf auch nod der Routine und eines gemiffen 
Ranzelleigeihids, um die aufgetrogenen Geſchäͤfte zu bewältigen, und dieſes 
wird wobl erft mit der Zeit erworben, der qute Rath und die Hülfe des 

Gutsheren noch längere Zeit in Auſpruch genommen werden müſſen. Wie 
es ſcheint haben z. B. diefes Jahr die Gutsherren nad wie vor Die Ums 
ſchreibnngbliſten angefertigt, obwohl dieſes jegt Verpflichtung des Gemeinde⸗ 

aͤlteſten iſt. 
Am ũbereinſtimmeudſten ſcheinen alle Mittheilungen darüber, daß die 

neuen Gemeindegerichte einen guten Eindruck machen. Das gilt befonders 
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der Haltung, der Sicherheit und dem mehr oder weniger gefunden Sinu 
mit welchem Recht gefproden wird, weniger der Gnergie, mit welcher der 
Mechtoſpruch ansgeführt oder liquiden Anfprächen ju ihrem Recht verholfen 
wird. Von der Leibeaftrafe wird böchſt felten Gebtauch gemacht; doch 
bört man bie und da von einen „vernänftigen“ Gemeinderichter, melcher 
noch viel vom heilſamen Schrecken hält und folide valeulit, daß durch 
gleid Anfangs eingeflößten gründlihen Reſpeet nachher viele Unannebm- 

lichfeiten vermieden werden fönnen. Die Protofolführung wird wohl noch 
fängere Zeit zu ſchaffen madyen, was freilich um fo weniger anffalen kaun, 
als eine häufige Erfahrung beweiſt, daß felbft tüchtig gebildete Leute Fein 
ordentliches Protofol zu Stande bringen. Um fo mehr verdient Anerfennung, 

daß man zuweilen auf ſehr gute gemeinderichterliche Protofole ſtößt. Im 
Algemeinen dürfte das Mißverhältniß von Leiftung und nöthiger Forderung 
beſonders in Juſtizſachen um fo mehr hervortreten, je ftraffer bei der ber 
vorſteheuden Umgeftaltung der ländlichen Jufiz die buchſtäbliche Erfüllung 
des Gefepes von den vorgejepten Behörden gleich Anfangs verlangt werden 
ſollte. An Nullitäten und Bormmidrigfeiten wird es nicht mangeln ; man 
muß in Betreff der wötbigen Formalien fh auf eine längere und mübfame 
Schulzeit gefaßt machen. — Bon den Ausſchüſſen und ihrer Tpätigkeit if 
noc wenig zu hören gemefen. 

Faſſen wir zufammen, was bisher geſchehen ift, fo kann man eben 
nur fagen, daß zunächft die Cadres formirt worden find, in denen fid Die 
weitere Entwickeiung unferes Volls zu einer feihfländigen fd ſelbſt ver- 
waltenden Gemeinde zu vollziehen baben wird. Möge nur Zeit gegeben 
werden zum wirklichen Ginfeben, ehe ein weiterer Ausbau begonnen wird, 
wie er ja vielfach denfbar iſt, namentlih wenn die bisherige Grundidee 
— die aus der ſolidariſchen Verhaftung für Staatsleiftungen hervorgebende 
Berfonalgemeinde — mehr und mehr verlaffen werden ſollte. Möge 
namentlich die geiftige Atmofpbäre, in welchet diefes Wachsthum des jungen 
Gemeindeorganismus vor fid gehen foll, rein erhalten werden von allem, 

mas geeiguet iſt den Mechtafın des Volks zu verwirten und feine Hoff 
mungen auf Anderes zu fielen als die tüdjtige Arbeit an ſich ſelbſt und 

jeinem Vermögen. Die neue Gemeindeordnung ift ein gefunder und frucht⸗ 
barer Gedanke und eine rechtzeitige heillame Daßregel gemefen. Um fe 
mehr bleibt es zu bedauern, daß der reine Geſchmack an dem wirklich 

Befruchteuden derfelben durd) allerlei buͤreaukratiſches Beimerf verleidet wird. 
Nennen wir hier nur die Zünfeslaffentheitung und die Gemeinderolle. 
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In der Apologie der Gemeinderolle, welche Ihr Auguſtheft brachte, 

wird begütigend hervorgehoben, daß «6 früber in Lidland gefeplic nicht 
weniger al8 zehn Klaſſen gab, über welche ſaͤmmtlich rubrifenreihe Klaſſen- 
verzeichniſſe geführt werden mußten, worunter das Rostreiberverzeihniß 

allein zwanzig Rubriken enthielt. Das ift zwar piquant genug, aber doch 
ein ſchwacher Troſt für uns Efläuder, die wir früber mir zwei Maffen in 
unferem Geſetzbuch fannten und zwar ohne ale Rubriken, ein um fo 

ſchwäͤcherer, als wir Eftländer überbaupt noch weniger reine Freude am 

Syſtematiſtren und Zabelliren haben dürften als unfre lieben Nachbaru. 
Ban ſollte übrigens meinen, daß nicht ſowohl die ehemaligen zehn Klaffen 
Livlands, fondern das innere Bedürfnig der Maßſtab für die Alaffen- 
theilung fein folte. Legt man auch an die terminologifhe Bedeutung der 
Klaſſe“ bier mit den Maßſtab wie bei den befchreibenden Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, fo dürfte dod das Wort immer uur da in Anmendung fommen, 
wo ſcharfe Abgrenzungen in den Nechtsverhäftniffen der „Klaffifeitten” 

bezeichnet werden ſollen. Selbſt Verfchiedenbeiten der Rechtsbeſugniſſe, 

wie fle durch momentane audersartige Eituation gegeben find, rechifertigen 
eigentlich die Bezeichnung Kaffe noch nicht, fo daB ſelbſt die einfache 
Klaffentheilung der eſtländiſchen Bauerverordnung in Pächter und Dienft- 
boten eine ganz überflüffige war, Wo der Ausdruck wirklich begründet 

gewefen wäre, da feblt er gerade, d. h. zur Unterfheidung der Gemeinde 

lieder, Die dem Bauerfande angehören, von denen, welche mit Beibehaltung 
ihrer bisherigen perſönlichen Staudesrechte in den Landgemeindeverband 

aufgenommen find. Vergleiche man nur die bäuerlichen Verhältniſſe mit 
andern Lebenskreifen, um zu prüfen, ob zu viel gefagt ift. Von viel tiefer 
einfchneidender Bedeutung if Die jedesmalige rechtliche Verbindung von 
Perſon und Rittergut in den Ritterſchaften in Beriebung auf Betheilung 
am Rechtöleben der Gorvoration al& in der Bauergemeinde die Dualification 

als Pächter oder Eigeuthümer von Gefindeftelen, — und dod würde es 
Niemandem einfallen, befondere permanente Verzeichniſſe zu führen über 

die befiglihen Mitglieder der Ritterſchaften und beiondere über Die unbes 
fiplicen, nod viel weniger würde man fie als verfdiedene Klaſſen trennen, 

Zwar wollen wir uns daran gewöhnen, den Rechtouuterſchied, welchet den 
Einen geftarter, fich mit Virilftimmen, an der Gemermdeverjammlung zu 
beihärigen und den Andern nur durch gewäblte Repräſemanten, als bins 

reichendes Motiv für die Klaſſentheilung gelten zu laſſen; aber aud) dann 

füme man mur auf zwei Rlaffen: auf die Pächter und Eigenthumer einerjeits 
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und Die, welche es nicht find, andrerfeite, Was motiviert nun die weiten 

Unterfbeidung von Päctern und Eigentbümern als verſchiedene Klaſer 
der verfhhiedene litulus possidendi dem doch gar Fein Unterſchied in der 
Rechtsſtellung entſpricht? oder wollte man einen Rangunterſchied ihaffent 
Bas die Unterfheidung der Hofefnecte von den Gefindesknechten? Bir 

haben bier eine Kaffifleirung von Meniben auf Grundlage der fociler 

Verſchiedenbeit anderer Menſchen, von denen fie Lobn und Brod haben! 

Verſchiedenbeit der Intereflen waltet nicht ob, micht einmal im Berglid 

mit den felbftändigen unanfäffigen Mitgliedern. Zudem find die Grenzen 
ſchwierig feftiufegen und emig fluetuirend. Hält der Holshuecht er 
Kindermagd, fo ift diefe doch nicht Mitglied der Hoffnechtöfiaffe; fol fr 
unter den Gefindesfnedten notirt werden? oder der Gemeindearme unter 

den felbftändigen Mitgliedern? Der Lostreiber, der beim Hofe tagelöhnet, 

gebört zwei’ Klaffen an, der Buihwächter, der für fein Land noch Padt 

zablt, deßgleichen, und ſolche Schwierigkeiten giebt e8 eine Menge. Dit 
Analogon in der Ritterfhaft würde fein, wenn man die beſthlichen Rir 

glieder in folgende Klaſſen theilen wollte: a) die Eigentbümer, b) de 

Pfandbeſther alten Rechts, c) die Pfandbefiger neuen Rechts, d) die adlign 

Arrendatoren, — und die nicht befiplichen in folde: a) welche ſich at 

Landwirthſchaft beichäitigen, b) welche von ibren Zinfen Ieben, e) die in 

Stautödienft fteben, d) die Mititairs n. f. w. Jedermann würde lagt, 

daß man mit ſolchen Mlafenabtbeilungen, Die nicht organiſtren fondern mi 
fpalten, das Gebiet des Guriofums betrete. Weßbald follen denn bin 
Hide Verbäftniffe fo ganz anders beurtheilt werden, grade mo es gilt ft 
zu emancipiren und fie auf die Höhe anderer Lebensfreife zu fielen? De 
zehn livländiſchen Klaſſen dürften früher, ehe das Princip der fein 

Arbeit verfündet war, und als jeder, der nicht Pächter oder Diener 
mar, gemaßregelt werden konnte und jeden Dienf annehmen mußte dr 

ihm angewiefen wurde, mehr am Platz gemeien fein als jept die fünl da 
Landgemeindeordnung. Man hat vieleicht an gukunftsentwickelungen gedadt 
und den einft hervortretenden befondern Intereſſen freie Babn zur gelomderten 

Vertretung machen wollen. Aber einmal dürfte es wohl ein richtiges Ayla 
fein, bei der Gejeggebung fi votzugsweiſe an die gegenwärtigen Bedürhuiſe 
zu balten, und fodann wäre mit einem allgemein gehaltenen Paragraphen 
welcher nad dem Vorgange mehrerer ausländiiher Gemeindeordnung 

unter Zuftimmung der Auifihtsbehörde das Zuſammenthun beendet 

Gruppen zuengeren Vereinen für zufäffig erflärt hätte, der nöthige Epielrauzt 
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beſchafft worden, 3. B. für Gemerbevereine. landwirtbſchaftliche Vereine, 

Ente und Bewaͤſſerungogeſellſchaften, Lefevereine und wie fie alle beißen 

mögen, die natürlich ihre Mitglieder aus allen jegigen Klaſſen bätten 
bexieben fönnen. Selbſt wo die wirtbihaftlihen Jutereſſen differiren, was 
bier in Betreff der drei legten Klaſſen nicht der Fall iſt, ſcheint doch ohne 

weitere® geionderte politiſche Vertretung noch nicht hinreichend motivirt. 
Es dürfte bervorgubeben fein, daß der Tert der Qandgemeindeordnung, 

obzwar in der Anmerkung 2 zu & 8 die fünf Klaſſen sub a, b, e, d, e 
aufgeführt werden als folde, welche das Recht gefonderter Verſammlungen 
baben, weder im $ 6 no im zmeiten Abſatz des $ 9 die Vorauſetung 
wach riel, daß diefe drei Klaſſen je ibre aparten Delegirten wählen follten, 
Diefe Unterſchiede vollzieben ſich erſt in der Vollzugs-⸗Inſtruction und der 

im betreffenden Schema gegebenen Ausgeftaltung der Gemeinderolle. 

Bir fleben nicht au zu erklären, daß unferer Anſicht nach die Gemeinder 

rolle unter den obwaltenden Umftänden feinem wirfihen Bedürfniß ente 
ſpricht. Ueber eins Fann ja fein Zweifel fein, daß eine jede Gemeinde 

ein öffentliches Document befigen muß, im welchem alle zur Zeit der 
Abfaſſung ihr Angehörigen aufgezeichnet find. Dazu liegt die Nothe 

wendigkeit in dem Bebürfniß des Nachweiſes über Die ftändilde Zugebörigr 

feit im Allgemeinen, fowie über die Zugebörigfeit zur Gemeinde, fei es 
um der Ausübung des Rechts oder der Pflichten willen, wegen Heimats« 
recht und Verſorgungsanſpruch oder Steuerpflicht, Rekrutenleiſtung, 

Verſorgungsvflicht 1. {. m. Eine ſolche Urkunde muß mit folder Zuner- 
läffigfeit angefertigt werden, daß fle eine pnblica fides gu gewähren vermag; 
fie muß handlich eingerichtet und zum Nachſchlagen bequem fein. Das 
befigen wir am der allerdings ſehr verbefierungsfäbigen Revifionstifte. 
Ge heißt zwar, fie fei auf den Ausfterbeetat geſetzt. Das mag fein, aber 

jetzt exiſtirt fie nod. Dan mag die Urfunde, die fie dereinft ablöfen wird, 

Gemeinderole nennen, man mag ihr im Weſentlichen die Rubriken der 

gegenwärtigen Gemeinderofle geben — mas namentlich in Betreff der 
Geburtstage, wenn fie auf Kirchenbuchnotizen beruben, eine höchſt erwünſchte 

Verbefierung wäre — aber darüber kann man fih doc kaum täuſchen, 
daß die jegige Gemeinderolle nod lange nicht reif ift, die Reviſtonsliſte 

zu erſetzen. Dazu fehlt es ibr an Zuwerläffigfeit und Handlichkeit. 

Abgeſehen von den ſchon oben angedenteten Gompetenzconflicten 

zwiſchen den verfhiedenen Kiaſſen, beruhen die Angaben des Alters uud 
der Geburtstage doch mei auf den Angaben der Gemeindebeamten, die 

Baltiſche Monatafgrift, 8. Jahrg. Bd. KV, Heft 4. 2 
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ſich borher nad denjelben bei den einzelnen Familien erfundigt haben. 

Wie unfiher diefe Angaben find, davon fonnte man ſich mır zu bald bei 
Anfertigung der Gemeinderolle überzeugen. Zn den Altersangaben famen 
Differenzen bis 10 Jahre vor, die aus der Revifionslifte zuredhigeftellt 
werden mußten; die Geburtstage find meift nur phantafitt; die Gften 

legen überbaupt wenig Werth daranf ibre Geburtstage zu behalten, und 

zudem iſt ihre Art das Datum zu bereduen webr ned die im Mittelalter 
geläufige, nämlich nach fo und fo viel Tagen vor oder nad einem Kirchenfeft 
oder einem landwirthſchaſtlich hervorragenden Kalendertage. Es war febr 
begeichnend für den Wertb der Gehwrtstagsangaben, daß ein Gemeinder 
beamter, der ein keineswegs einfältiger Menſch ift, als er bei Anfertigung 

der Gemeinterolle von Gutsberrn aufgefordert wurde, feinen Gehurtstag 
zu nennen, in Werlegenbeit gerieth und bebarrlich auf die Notizen Des 
Schreibers verwies, der dieſe Notiz im Augeublick nicht finden fonnte. 

Er felbft mußte das Datum wicht, und natürlich and ſouſt niemand, man 
war aber über einen beftimmten Tag übereingefommen, und den batte 
ex wieder vergeffen. Mau wird vielleicht ragen, warum Diefe Angaben 
nicht dem Kürchenbuch entnommen wurden? As Antwort fei bier der 
Ausiprud eines unferer tüctigften Prediger angeführt, daß die Grtrar 
bivung fänmtlicher Geburtsangaben für die 89000 Seelen feines Kirch ⸗ 

fpiels ihm eine ununterbrocheue webrmenatlide auftrengende Arbeit koſteu 

würde. Dagegen ließe ſich freilih anführen, daß in manden (vielleicht 
fleineren) Kirchſpielen, we die Prediger die Kirchenbücher nad Gütern 
gelondert führen, es möglich geworden iſt, Die Kirchenduchangaben zu bes 
ſchaffen; doch müßten dazu eben Die meiften Kirchenbüͤcher erft umgeäundert 
werden. Auch iſt eine folde Arbeit, felbft wenn man in Auſchlag bringt, 
daß fie das erſte Mal am größten ift, als jährliche Ergänzung immmerbin 
tãſtig genug. 

Die Gemeinderole entbebit aber auch der Handlicfeit. Zunädft 

fönnte fie von der Nevifionslifte adeptiren, dem weiblichen Geſchlecht die 

Seite rechto auzuweiſen; ferner aber feblt es ibr durch die verſchiedenen 

Ktafien an aler Ueberfidt, Cine gute Gemeinderole oder Revifionstifte 
müßte in alpbabetiſcher Reibenfolge der Familien ale Angebörigen je eines 

Standes vorführen uud zwar obne Alafienabtheilungen, dieſe könnten ja 
allenfalls in eine der Rubriken verwiefen werden. Go befäme jedes 

Gemeindeglied feine fefte Stelle und wäre leicht aufzufinden, Gin foldes 

Document müßte mit Unterftügung zuverläffigerer Arbeitöfräite, als die 
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Gemeindeheamten und Schreiber zur Zeit noch bieten, in längeren Perioden 
wieder neu angefertigt werden; die jährlichen Ab» und Zuſchreibungen über 
welde der Nochweis odnehin vorhanden if, wären einzig und allein im 

Anhang beizufügen. Es würde ein 15—17jähriger Zeitraum gemügen, 
da hei dem entfprechenden Alter gewöhnlich die Betheiliguug an der 

Stenerlaft beginnt, wenn nicht die Schulverhältniſſe eine kürzere Frift 
wünſchenswerth machten, etwa eine LOjährige, weil der Schulbeſuch mit 

10 Zaren gewöhnlich feinen Anfang nimmt. 
Das Nätbfel, wie die Gemeinderole fortgeführt werden foll, ohne 

jedesmal neu angefertigt zu werden, it trog aflen Berathungen darüber 

ned nicht geloͤſt. Es ift Thatſache der Erfahrung, daß in Eſtland viele 
im Detober mübfom angefertigte Gemeinderollen ſchon Mitte November 
zu den Wablen nubrauchbar waren, meil an vielen Orten die Dienftwechfel 

zu Martini ftottfinden, und eine Menge Individuen in den Klaffen der 

Hofes und Gefindesfnecte, fowie der felbftändigen unanfäßigen Mitglieder 

bier abzuſtreichen, dort zuzuſchreiben gewefen wären. Welches öffentliche 
Document verträgt aber eine ſolche Kladdenbebandlung ? 

Und eui bono?* Ju der bereits citirten Apologie der Gemeinderolle 

geht der Gedanfe überall durch, als würden fänmtliche Zunctionen des 
Gemeindelebens erſt durd die Semeinderolle ermöglicht: Wählen, Ver⸗ 

forgen, Steuern zablen und vertheilen 2c., als müßte ohne diefelbe überall 
Iucorrectbeit und teidiger Aufenthalt entiteben. Wir erlauben uns ente 
gegengefegter Anficht zu jein. Alle dieſe Bunctionen werden vor fi neben 
auf Grund Des Geſetzes, wie fie auch hisber ohne die unzuverläffige 
Gemeinderolle anf Grund des Gefepes, wo nöthig unter Beuutzung der 

Reviflonslifte und etwaiger Ergänzungen ang dem Kirdienbuc von flatten 
gingen, Nicht die Notirung in der Gemeiuderolle, ſondern die Thatſachen, 
melde notirt werden fellen, begründen Die enffprechenden Rechte und 
Pflichten, fie können niet notirt werden, wenn fie nicht ſchon anderweitig 

ermeislicy find, fie bedürfen daher der Notirung auch nicht, um wirlſam 
zu fein. Es ſcheint in der That, als wenn die Vorftelung von den 

Dingen des praftifchen Lebens, fo zu jagen die Füblung an den Dingen, 
je nad) den Lebenbgewohnheiten ganz verſchieden fei. Wer viel in Kane 
zelleien und Behörden gearbeitet bat, entwidelt ein wachſendes Acien ⸗ 
bedürfmiß; dos quod non est in aclis, non est in mundo wird immer 
mehr Ausdruck jeiner Anidanungsweile. Dem praftifden Meuſchen dagegen 
igpeint es höchſt verwunderlich, daß die Dinge erft dann für egiftent gelten 

24° 
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ſollen, wenn ſie hübſch ordentlich nad) irgend einer ſyſtematiſchen Orduung 
irgendwo aufgeſchrieben und rotulirt find. Bei ihm beruht die Hand⸗ 

habung der praftiihen Dinge vorzugsweife auf unmittelbarem Wiſſen und 
auf Notorietät. Da man es bier aber grade mit folden Praftifern zu 
tun bat, denen das Schriftliche, wo «8 nicht unumgaͤuglich nöthig ift, 
mehr Verwirrendes ald Alärendes bat, fo dürfte der Wunſch wohl motiviert 

fein, wenn ihnen für ihre einſachen Allen befannten Verhaͤltniſſe nit mehr 

zugemuthet würde, als in viel höber entwidelten Verhältuiſſen genügt. 
Zu den Landtagen unfrer Ritterfchait pflegen jedesmal die Kreisliften won 

den Kreisdeputirten angefertigt und vor der Anwendung Öffentlich verleſen 

zu werden, fo Daß jeder feine Reclamationen anbringen fann; ohne „Rolle* 
fügen fi) die Kreisdeputirten auf ihre Orts- umd Perfonenfenntnig. 

Nach diefen Liften wird zu den Abflimmungen abgerufen. Wie verwirrend 
würde es fein, wenn auf denfelben aud die Gemablinuen, die Fräulein 
Töchter und alle die Tieben Söhne der Stimmberechtigten mit verzeichnet 

wären, wie es in der That in der Gemeinderolle der Fall if. Schon 

bisher pflegte man zu jedem neuen Termine der Abgabenvertheilung Ber- 
zeicpniffe der betbeiligten Bauergemeindeglieder anzufertigen und allen 

Reclamationen Gelegenheit zu geben ſich zu äußern. Daffelbe wird bei 
den Wahlen geſchehen müſſen, wie ja aud die Reftutenloofungspragis die 

Aufrufslifte kennt. So ift es natürlich und einfad, und da die Ber 
haͤltniſſe eines jeden irgend einer Gruppe von Genofjen immer befaunt 
find, aud ausreichend. Dazu bedarf es aber keineswegs des Ballafis 

obligatoriſcher fortlaufender Notirungen über jeden Wechſel im Hofs- oder 
Paãchterdienſt u, dgl. Jrrthüwer in Betreff längere Zeit auswärts Lebender 
Können auf dem befaunten praktiſchen Wege ebenfo leicht und beſſer zurecht 

geftellt werden als durch Gemeinderollen, Die vermuthlich ſelbſt eine ergiebige 
Quelle von Irrthũmern fein werden. 

Am wenigften ſcheint uns in der Apologie- der Vergleich mit dem 

Hypothelen ⸗ und Gorroborationswefen ein glüdfiger zu fein. Hier cule 
winirt der Formalismus des Rechts und zwar mit Nothwendigkeit, weil 
mit dem Act des Zuſchreibens felbft verſchiedene Rechte nen entfiehen oder 

ihre Beweiskraft erhalten, während die Gemeinderolle nur bezwecken lann 
ein teeued Spiegelbild des Worhandenen zu fein. In den Hppothelen 

bücpern pflegt jedes Grundftüd ein oder mehrere Bolios zu haben. Wil 
man aber alle Veränderungen in der Lebenslage eines Individuums, ſo 
weit fie von Eiufluß auf feine Klaſſenſtellung find, wiedergeben, fo müßte 
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man bald allen erwachſenen Perfonen auch aparte Folios anweiſen, um 
ſich nicht in den vielen nachträglichen Eorrecturen und Abſtrichen völlig 

zu verirren und zu verwirren. ine complicirte Buchführung "geht aber 

mun einmal über die Fähigfeiten unferer Gemeindevorflände und würde 

abermals ein todter Buchſtabe fein. Die ohnehin nicht fehlende Aufe 
bewahrung aller fortlaufend einfommenden Documente über die Ab» und 

Zufcreibungen wird neben der Revifionslifte vollkommen zur Drientirung 
genügen. 

Doc eilen wir zum Schlußz. Sof je auf die Landgemeindeordnung 
das Wort Lonis Philipps angewendet werden fönnen: la charte sera 

dosormais une vörit&, fo wird freilich immer die entſprechende Tüchtigfeit 
der Gemeinden die Hauptvorbedingung bleiben; dieſes Ziel aber wird 
gewiß um fo eher erreicht werden, wenn vereinfacht wird, was Vereine 
fachung zuläßt, und wenn die Gemeinden möglichſt vor unfruchtbarer Biels 

ſchreiberei bewahrt werden, da es zur Zeit gewiß noch fehr fraglich ift, 

ob fie fobald alle befähigt fein werden ohne fremde Hülle die nad) der 
neuen Ordnung der Dinge ihnen obliegenden notbwendigen Schreibereien 

zur gehörigen Zufriedenheit der Auffihtsbehörden zu bewältigen, 
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Mes als einmal ift an diefer Stelle ausgeſprochen worden, daß mir 

und von jeder Polemik mit den Tagesblättern, mögen diefelben num cis- 

oder tranenarvaniſchen Urfprungs fein, grundfäglich fern halten. Und 
wenn wir dennoch dann und wann mitten in den Lärm des Tagesfampfes 

ein Wort bineingefproden haben, fo geſchah es nit in dem Glauben, 

daß es und gelingen fönnte die erbißten Parteien zu befänftigen oder dem 
Kampf eine andere Richtung oder endlih der Waffenführung eine veränderte 

Methode zu geben. Gewöhnlich waren die Auslaffungen der Tagesprefie 
ung dann nur eine Veranlaffung, die wir benupten, um unfere Gedanken 

und Betrachtungen am diefelbe zu Anüpfen. So aud) heute, wo uns ein 
Artifel der Mosfauer Zeitung — in der Nr. 222 — dazu treibt ungere 
Leſer auf ein Buch aufmerffam zu machen, das wohl nur bei fehr wenigen 

von ihmen zu finden fein dürfte. 
Befanntlich bat die Mosfauer Zeitung vor geraumer Zeit fid) in einer 

turzen Rotiz ſeht ſcharſ über die im März diefes Jahres in den livländiſchen 
Städten fattgefundene Volkbzählung binſichtlich der Befiimmung der 
Notionolitãt ausgeſprochen. Diele Notiz gab dem Secretair des livländiſchen 
ſtatiſtiſchen Gomites Veranfaffung in einer Zufendung an die Redaction 
der beiden Blätter an der Moslwa ſowohl wie an der Düna ſich über die 
Prineidien auszuſprechen, die das flatiftiihe Gomite bei Ausarbeitung 
der Zäplungeinftruftion, fomie bei mündficer Inftruirung der an der 
Zählung beteiligten Perfonen befolgt bat. Indem die Mosfauer 
Zeitung diefe Zufendung abdrudt, glaubt fie derfelben einen Leite 
artitel vorausfdiden zu müffen, in dem fle nichts mehr und nichte weniger 

behauptet, als daß die Beſtimmung der Nationalität der livländiſchen 

Städtebewohner nach ihrer Familienſprache eines jener illohalen Manoeuvres 
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fei, mit welchen der feine Haufe baltiſcher „Antriganten“ fein Spiel treibe, 
eine Erfindung, deren volftändige Unbraudsbarfeit überdies die angeführten 
Beiſpiele der ſaſt aubſchließlich franzöftih ſprecheuden Peterökurger Ariſto- 
kraten und des die deutſche Sprache verachtenden und fi bei feinen Pros 

ductionen des Franzöſiſchen bedienenden Könige Friedrich I. von Preußen, 

beweifen folen! Was nun diefe beiden Beiſpiele anbetrifft, fe bilden fle 

im Bölferleben fo böchft ſelten vorkommende Ausnahmen, daß eine Ratiftifche 

Grforichungsmetbede, die zu ihrer Voroudſehung doc nur die regelmäßigen 
Erſcheinungen des Wölferlebens haben fan, durch fie mit Nichten widere 

legt wird. Die Statifif fet bei Firirung einer Perfon in ihrer Nationalität 
voraus, daß eine beftimmte Nationalität vorhanden ſei; wo ſich daber 
nationale Ucbergänge oder Miſchungen vorfinden, da muß ihr Apparat, 

der auf Firirung beftimmt zu unterfebeidender Größen gerichtet ift, feinen 
Dienft verfagen. Daß diefes übrigens viel feltener worfommen wird, als 

die Mookauerin annimmt, glauben wir mit Cicherbeit behaupten zu können; 

denn auch die am wenigſten nationale Ariftofratic, mag fd aud immerhin 
im Umgang eine fremde Sprache gebrauchen, wird im engeren Kreiſe der 
Familie, in deu Beziebungen der Ehegatten, der Eltern und Kinder, in 
den ernfteften und freudigften Situationen, Die das Herz bedrüden oder 

erbeben, ſich dod immer der National oder, wie wir Deutſchen fagen, der 
Mutteriprade bedienen. 

Die oben erwähnte Schrift, auf die wir glauben aufmerfam machen 

zu müſſen, iſt die auch als Separatabdruck erſchienene Abbandlung Richard 

Bödhs „Ueber die ſtatiſtiſche Bedeutung der Volfsiprade als Kennzeichen 

der Nationalität” in dem dritten Heit des vierten Bandes der „Heitſchrift 

für Völferpfpologie und Sprachwiſſenſchaft“. Je unverdäctiger der als 
Statiftifer einen ebrenvollen Ruf yenießende Verfaffer der Eonfpiration 
mit den baltifben Jutriganten ift, tefto mehr Gewicht dürften feine Worte 
in den Augen eines befounenen Kritifers baben. Derſelbe conftatict zur 
vörderft die beiden in der Wiſſenſchaft ſowohl wie in der adminiſtrativ- 
Ratiifien Praxis zu Tage getretenen Richtungen, von denen die eine bei 
Volkszäblungen das Moment der Nationalität gar nicht feitftellen will, 

während die andere dieſes für den jociaten ſowohl wie ftaatlihen Zuftand 

wichtigen Momentes nicht eutrathen zu können meint, Die erftere findet 

ihre Vertreter gewöhnlid in ſolchen Staaten, deren Genefjen eine compacte 
nationale Ginheit bilden, für die es alſo von geringerer Wichtigfeit iſt, 
die in den nationalen Staat hier und da bineinragenden Splitter anderer 
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Nationalitäten fefzufelen. Nicht zufällig if es daber, wenn die officieler | 
Vertreter der Sianiſtik in diefen Staaten — wie 1. B. Legovt in Franf- 
reich — bei verihiedenen Gelegenheiten mit einer gewiſſen Heftigfeit gegen 
die Fixirung der Nationalität bei den Bolfszählungen aufgetreten find; it 
es dod nur zu erklaͤrlich, wenn auch nicht entidhuldbar, daß dieſelben im 

Vollgefübt der politiſchen Zulammengebörigkeit, die Ad mit der nationale 
Einheit faft dedt, die Meinen nationalen Verſchiedenbeiten der Firirum 

nieht für wertb halten. Anders in Staaten wie Rußland, Defterreich, der 
Schweiz, ja felhft Preußen, in denen die nationalen Verfhiedenbeiten jelbft 

bei dem flärfften' ftaatlichen Ginpeitögefühl zu fehr in die Augen jpringend, 

ja au fehr in die verſchiedenſten Verbältniſſe eingreifend find, um mit Stib- 

jchweigen übergangen zu werden. Einer folden Kursfibtigfeit bat Ad 
denn auch die amtliche Statiftif in diefen Rändern nicht ſchuldig gemadt; 
fraglich und discutirbar ıft bier daher nur die Methode der Ermittelung 

der Nationalität. Böckb unterwirft nun die verſchiedenen möglichen Kriterien, 

an die ſich die Statiftit zum Zwed der Figirung der Nationalität bei ibrer 
Arbeiten balten fönnte, einer eingebenden Kriti. Bei dieler Gelegenbeit 

verwirft er fowohl die natürliche und hiſtoriſche Zufammengehörigfeit, wir 
die Stantsangehörigfeit, die Eigenthümlicfeiten des Volkslebens, vr 
Körverbefhaffenbeit und endlich die Abſtammung als genügende Merkmal 

der Nationalität. Weil der Schluß von ihnen auf die Nationalität fein 
ficherer ift, wäbrend doch die Ermittlung derfelben oft Schwierigkeiten ver 
urſachen würde, die geradegu unüberfteiglih fein dürften, glaubt er die 
Familienſprache als ficherftes Kriterium der Nationalität aufftelen zu müſſen. 

Es braucht wohl faum bemerft zu werden, daß auch dieſes Kriterium, 
zumal von Zählern gehandhabt, die fid feiner Bedeutung nicht volländig 
bewußt geworden find, nicht vollſtändig untrüglich ift; immerbin ſcheint es 

das ſicherſte zu feinz denn die Sprache dürfte eutfchieden derjenige Aus 
druck fein, in dem das ganze geiftige und gemüthliche Weſen eines Voltet 
am Inteuſivſten unn augleih am Gonereteften verförpert erſcheint. 

Wir fönnen es uns nicht verlangen, die treffenden Worte Bödts 
über das Band, weldes zwiſchen der Sprache einer Nation umd ibren 
einzelnen Genofjen beftebt, fowie über das Verbalten diefer zu einer anderen, 
fremden Sprade, bier wörtlich mitzutbeilen: „Die Liebe, beißt es ai 

Seite 261 uud 262, die Liebe zur Sprache des eigenen Volles, 
zur Sprache der Familie, wie ſie unfere Statiſtik beißt, zur Mutteriprade, 

wie ein lieblicher deutſcher Ausdrud fie bezeichnet, ift etwas allgemein 



Notiz, 357 

Menſchliches. Sie ift vorhanden bei den Bölferu verfhiedenfter Art, bei 

den toheſten wie bei den hoͤchſtgebildeten, zunächſt wohl mır rubend, 
gewiſſermaßen inftinctiv, aber feicht gelangt le zum Bewußtfein des Redenden, 
Sobald fich ihm in einer anderen Sprache der Begenfag des Fremden zeigt. 
So erfreuen die Klänge der heimiſchen Sprache den in der Fremde Ber 
findlichen, le bringen ibm Das Gefühl des Heimatlichen, fie Mingen ibm, 

wie unfer Didter vom Memelfluß in feinem trefflichen Liede fingt, „„als 

ein Gruß“". So fehen wir an verſchiedenen Theilen der Erde die Deuridy- 
redenden fih vereinigen, das Gefühl politiſcher Zeripaltung wird durch die 
Ferne gehoben, und das mäctigfte geiftige Bant ziebt Diejenigen zuſammen, 
weiche zufammen gebören. Gfeichjals macht ſich der Gegenfap der fremden 
Sprache geltend an den Grenzen der Bolfsiprade, in gemiſchtem Gebiet. 
So ift dem Slaven und dem Magvaren die deutſche Sprache ein fremdes, 
ein jeindlihes Princip; jo unterfdeidet fi der Deutſche längit der weit» 

lichen und füdlihen Sprachgrenge von dem Romaniſchtedenden, den er in 
ven Gebieten, die fie durchſchueidet, als Wälſchen bezeichnet." — — 
— — „Stärfer erhebt ſich die Liebe zur Mutterſprache, wo eine Herrſchaft 
fremder Nationalität die angeftammte Sprache zurüdzudrängen drobt; du 
zeigt ſich inflinetiv das paſſive Widerftreben des nationalen Geiftes. Gelbft 
wo beide Nationen friedlid zujammenleben, wo Staateform und Eins 
richtungen gleibmäßig zufugen, tritt Die Anhänglichkeit an die eigene Sprache 

wärmer heraus; der littauiſche Preuße (der Stammpreuße), der Pole in 

Dberfcpleffen (der Waſſerpole) vergißt das in der Schule erlernte Deutſch; 
die Sprache des Haufes bleibt ihm, ſie if der Träger feiner Gedanfen. 

Gelangt e8 aber zum Bewußtjein einer Brwölferung, daß die einer fremden 
Zunge angebörige Gewalt nad der Vernichtung ihres Volkothums tracıtet, 

daß zur Befeitigung des Gefübls nationaler Zufammengebörigfeit ihr reinftes 
Band, Die Sprache vertilgt, und mit der’ anderen Sprade ein anderer 
nationaler Geift ihr eingeimpit werden, da trägt die Liebe zur eigeuen 

Sprache ſchoͤnere Blürhen. Im ſolchen Fällen baben die Deutſchen — nicht 
immer, doch mehr ale einmal, ibze fefte Liebe zur angeftammten Sprade 
hertlich bewährt.” 

Don der Genfur erlaubt, Riga, den 4. November 1867. 

Redacteur ©. Berkholg 



Berichtigungen zu dem Septemberheft. 

©. 225 3. 14 v. 0. fies Bazar fiat Bepar. 
S. 280 8. 5 v. 0. fi fies: Die orthodoren Juden in Bausfe und überall, wo fr 

find, Die feine andern Bücher als die des Talmubs, ber Meligionstodices und der Andadt 
gefehen und gelefen haben, glauben und betennen u. |. w. 



Die Eodesftrofe 
in der europäiſchen Gefchgebung und Wiſſenſchaſt. 

Sätuf.) 

I der bisherigen Darftellung find die Beſtimmungen der Gtrafgefepe 
über die Vollziehung der Todesftrafe übergangen morden, um dies 
felben der befferen Ueberſicht wegen zufammenzufafen. Dies fol in dem 

Folgenden gefcheben. Die in dem früheren Rechte vorkommenden quale " 
vollen Erecutionsarten, wie das Rädern, Verbrennen, Pläblen, Ertränfen 

u. ſ. w. find, abgefeben von einzelnen fporadiihen Ausnabmen, ſchon mit 
dem Anfange diefes Jabrbunderts, die zu der Zodesftrafe hinzutretenden 

ſchaͤrfenden Zufäge wenigftens gegenwärtig völlig verfehmunden. Ein Schatten 

einer Verſchaͤriuug findet ih, außer der unter ©. 282 (Detoberheft) 

angeführten Behimmung des code pénal nur ned in dem preußifchen 
Strafgeiepbudie von 1851, indem nach diefem in gemiffen Fällen neben der 
Toresftrafe auf Verluſt der bürgerlichen Ehre erfannt werden, der wegen 
Hod ⸗ oder Lundesverratbes Verurtbeilte aber die Verfügung über fein Ver⸗ 

mögen verlieren fol, und in den fächflihen Ländern, wo der Leichnam des 
Hingerichteten an die nächſte anatomiſche Anftolt abgelichert wird. Als 

Arten der Hinrichtung ferner find bloß das Hängen und das Entbaupten 
übrig geblichen; aud bat man neuerdings vorgeſchlagen, die Tödrung des 
zum Tode Verurtbeilten durch ein erſtickendes Gas zu bewerfftefligen, was 

jedoch biober nirgends verucht worden if. Das Hängen findet flatt in 
England, deu Niederlanden, Defterreich, vielen nordamerifanifchen Staaten 
und auch in Rupland.”) In den übrigen Staaten if das Enthaupten 

) Das ruſfiſhe Strafgefegbuh fagt Art. 18 ber Ausgabe von 1866), baf bie Doll- 
Aug6art ber Zobesfirafe durch das Gerichtsurtheil fetzuftellen fei. In der alten Griminal- 
Brocef-Drbnung (ev. 529 1 2 T.XV Ob. Bar.) wird das Enthaupten und das Hängen, 

Baltiſche Monatsfchrift, 8. Jahtg, Bd. XVI, Heit 5. 25 
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die gefetslihe Hinritungsart, wobei jedoch wieder Verſchiedenheiten bin» 

fichtlich des Inftrumentes, wodurch diefelbe geſchiebt, obmwalten. Nach ber 

P. ©, O., deren Vorſchriſt noch beute in Holftein, Kurheſſen und einigen 
einftaaten für die Hintichung maßgebend iſt, ſowie in Braunſchweig 
dient als ſolches das Schwert; den Befegen von Schweden, Norwegen, 
Preußen (mit Ausnahme der Rheinprovinz) Eachfen Altenburg, Sachſen⸗ 

Meiningen, Mecklenburg, Reuß j. L. das Beil, in den übrigen deutichen 

Staaten, namentlich and in der Rbeinvrovinz, in Frankreich, Belgien, im 

Canton Bern, das Fallbeil. Dieſes ift num nicht, wie vielfach geglaubt 

wird, von Guiflotin erfunden und in Frankreich zuerft befannt geworden. 

Es ergiebt ich vielmehr aus hiſtotiſchen Notizen und erhaftenen Abbildungen, 

von denen fih 3. B. eine in dem großen Rathbauſe in Lüneburg befindet, 

daß ein ähnliches Werkzeug (Planfe, Diele, fpäter Kalle, welihe Falle 
genannt) In einigen Gegenden Deutihlands fhon im Mittelalter befannt 

war”) und in England, Schottland, Frankreich finden wir eine Köpfmaſchine 

" in dem Miitairfirafgefepbuche (rt. 20) dos Etſchiehen und das Hängen erwähnt. Die 
Strofproscfordnung vom 20. Norbt. 1854 (Ar. 903 und 964) beflimmt, baf ber zum 
Tode Verurtheilte unter militiifcher Bebeung auf einem hohen, fÄnvarzen Wagen zum 
Richtplage geführt werden foll, begleitet von einem Geitlichen feiner Gonfefion, in Arreflantene 
Heidung und mit einer fein Verbrechen begeichnenden Tafel auf der Bruft. Nachdem der 
Brocureur das Urtheil dunch den Eesretait hat verlefen faffen, wird der Weruribeilte von 
dem Henter auf das Eihaffot geführt und bem Urteil gemäß Gingerichtet. Ueber ben 
Vorgang wird ein Protocofl aufgenonmen und von bem Procureur, wie von bem Gecretair 
unterfehrieben. 

*) Wohl die frühefe Erwähnung ber Planke gefchieht in dem Stadtrecht von Den- 
dermonbe (im Blandern) aus dem Jahre 1282, welches im Art. 20 feieht: „Quicungae 
per vim feminam violaverit et super hoc verilate coram Scabinis convincatur, ei 

collum assere, qui vulgo nominatur Planke, debet ubseidi*. MWarnfönig (In 
feiner flandriſchen Stants- und Mechtsgefchichte, Bd. 3, bth. 1, S. 212) bemerft bay: 
„Wie man Jemandem das Haupt mit einem Brett (denn biefes ift Planfe) hat ab» 
fölagen tönen, läßt fich nicht gut begreifen." Wein bie Stelle eutläut fich, wenn 
man in Grwägung zieht, daß des Abftofens bes Hauptes mit einer „Diele“ (das ift gleich“ 
falls Brett) im 13. Jahrhundert in Nämthen und Vöhmen und einer Hinrichtung mit 
einer „goden Dwele (b. i. guten Diele) unter dem Jahre 1392 in Lübee? erwähnt wirb; 
auch hat Wiedemann in ber Chronik von Schwäbifch- Hall, biefe Art der Ent, 

hauptung näher erläutert: „Vor Zeiten, heikt es bort, gefchah die Enthauptung auch in 
Deutfehfand nicht mit dem Schwert, fonbern mit einem eichenen Holy oder Diele, moran 
ein ſcharfſchneidendes Cifen war. Ich felbft habe ein-folches Infirument zu Hall in dem 
alten Siechenhaufe gefehen. ... Wenn jemand enthauptet twerden follte, fo wurde Die Mafehine 
von dannen Geraus und nach volljogenem Urtheife roieber Hineingebracht. „. . Un beiden 
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im 16. reſp. 17, in Italien (unter der Benennung Mannaja) noch im 

18. Jahrhundert, wein auch bloß an einzelnen Orten, im- Gebrauch. 

Allerdings aber wurde Die ſchon Dem Antiquarien-Eabiner und der Rumpel⸗ 

kammer verfallene Maſchine auf Auregen des Parifer Arztes Joſeph Jgnace 
Guillotin zuerit in Franfreih wieder ans Tageslicht gezogen, Dann durch 

dus Geſet vom 20. März 1792 förmlich als Enthauptungswerkjeug eine 
pelühte und daruach allmählich über die europaäiſchen Staaten verbreitet, 
Da man nämlic) geleitet von dem Geifte der Humanität überall darauf 

bedacht war, die Hinrichtung fo raſch und ſchmerzlod als möglid vor fid) 
geben zu laſſen und es für würdiger zu balten begann, wenn das Leben 

eines Bürgers durch eine Maſchine vernichtet werde als durch Die Hand 

eines Mitbürgers, fo eutſchloß man ſich dazu, die Guillotine, irog der an 
ihr haltenden Erinnerungen an Die Gräuel der franzöfliben Nevolution, 
welche vieliad gegen fie geltend gemacht wurden, auch in Belgien und 

Deuiſchland einzuführen und zwar geſchah dies in der Mheinprovinz 1818, 

in Heſſen ⸗ Darmſtadt 1844, Königreih Sachſen 1852, Würtemberg 1853, 
Bayern und Hamburg 1854, Baden und Sachſen-Weimar 1856, Schwarz 

burg» Sonderöpaufen md oburge Gotha 1857, Hannover 1859. Und 
wenn man die Todesftrafe überhaupt noch beibehalten will, jo muß man 

der Hiurichtung durch das Fallbeil (oder in feiner verbefferten von Sachſen 

und Hannover angenommenen Gonftruction als Fallſchwert) unbedingt den 

Vorzug vor den übrigen Hinrihtungsarten geben,”) weil bier Tod am 
raſcheſten und ſicherſten erfolgt, namentlich nicht ein zweir oder mehrmaliges 
Haden nothweudig wird, um den Kopf vom Rumpfe zu trennen, was bei 

der Entbauptung mit dem Beile mitunter, bei der mit dem Schwerte aber 
häufiger vorfam uud das umftehende Volk oft fo aufbrachte, Daß es nur 
mit der größten Mühe gelang, den Scharirichter vor feiner Wuth zu 

retten. Jedoch lehrt die Erfahrung, daß abſcheuliche Scenen auch dort 

nicht zu den Unmöglicpleiten gehören, wo dieſe Executionsart angewendet 

Eciten waren Grunbleifien, auf welchen ber Diel, an deſſen Ende ſich ein wohlfehneidendes 
Ehen befand auffaf. Wenn mun der arme Sünder mit feinem Kopie an den Ehuhl ge- 
bunden wor, fo fi ber Trorenfeherer (Strofvollzicher) ben Diel, welcher an einem Geile 
hing, berabfaflen und das unten befindliche Eifen fieß dem armen Günder den Kopf ab.* 

*) Bei der Verathung des Etrafgefepbuches für Hannover von 1840, behaupteten 
allerdinge einige Iheotogen, daß die Hinrichtung durch das Fallbeil dem göttlichen 
Gebote zuwider fei, weil nach der heiligen Echeift ber Verbrecher Durd) bie Hand bes 
Vienſchen und nicht durch eine Mafcine erben fole. 

25” 
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wird, weil e8 and bier zumeilen nur mit der gewaltigften Anftrengung 
und unter Anwendung empörender Mittel möglich it, den Ginzurichtenden 
auf das Breit feſtzuſchnallen und unter das Eiſen zu fhieben. (Siehe 
3 3. den 1865 in Baupen vorgefommenen Fall im Feuilleton Der Rigaſchen 

Zeitung, 1865, Rr. 275.) 
Hinfipttid der Vollziehung der Todeöftrafe ift ferner Die Frage von 

Bictigfeit, ob diefe öffentlich, d. h. jo, daß Jedermann derſelben augur 
wohnen geftattet wird, oder innerhalb der Gefäugnißzmauern im Beilein 
nur weniger Urfundsperfonen ftattfinden fole? Das erfiere war früher 

allgemein der Fall, da man durch die Hinrichtung abſchreckend auf Die Menge 
wirfen wollte; aber man überzeugte ſich, daß dieſer Zwei nur ſebr unvoll- 
kommen erreicht werde, dagegen die Deffentlichfeit" der Eyecution einen 
demoralifirenden Einfluß auf das Volk ausübe, indem während derfelben 

Aeußerungen der Ärgften Robheit ſich bemerkbar machten und Diebfähle 

in Menge verübt, häufig auch unmittelbar nad derſelben mehrere ſchwere 
Verbrechen begangen wurden. Dieſe Beobachtung veranfaßte zuerft in 
Amerika (fiehe ©. 285, Octoberheit) die Vorſchriſt, daß die Hinrichtung in 
einem gefehloffenen Raum vor fid geben ſolle (j. g. Jutramuranbinrichtungh 
und darnach fand Diefe Einrichtung, nachdem der Profeſſor Lieber von 
Columbia aus in der frit, Zeitjer. für Geiepgebung und Rechtév. dir 
Auslandes (Bd. XVIL, €. 1 fi) fie dringend befürwortet hatte, aud ir 
Europa Eingang. Den Anfang in diefer Beziehung machte Sadlen 
Altenburg, indem ed 184 die Beſchraͤnkung der Deffentlichfeit der Hit 
richtung geftattete, 1847 aber die eigentliche Jutramuranhbinrichtung ein 
führte;”) feinem Beiſpiele folgte nody in demfelben Jahre Schmarzturge 

Sonderspaufen und fpäter die meiften anderen dentſchen Staaten, nämlid 
Preußen 1851, Reuß j. L. und AnbaltsBeruburg 1852, Würtemberg und 

Braunfhweig 1853, Hamburg 1854, Primont, Waldeck und Königreib 
Sachſen 1855, Baden, Weimar, Shwarzburg-Rudolftadt 1856, Schwan 

burg · Sondershaufen und Koburg» Gotha 1857, Hannover 1859, Bapcın 
1861. Die auferdeutichen Staaten dagegen baben faſt alle am der Deffent" 
lichleit der Hinrichtung feftgehalten, ebenfe Defterreid, und Heffen-Darnfladt, 
Die Intramutanhiurichtung befteht weſeutlich darin, daß außer deu Gliedem 
des Gerichtes, einem Beamten der Staatsanwaltſchaft, einem Protocolfübret 

) Wächter, das fächfifche und das thüringifehe Strafrecht. 1. Lief. 1857. ©. 181. 
Note 11. S. 188, Note 16. 
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— neben denen in einigen Öefegen noch der Gerichtdarzt, der Bertbeidiger 
des Verurtheilten und der Geiftlihe genannt werden — die Gemeinde 

vertreter oder andere von der Gemeinde abgeordnete achtbare Männer bei 
der Hinrichtung zugegen jein follen, anderen Perfonen aber nur aus ber 
Tonderen Gründen und fomeit es der Raum geftuttet, der Zutritt erlaubt 

wird. Für Die Delegirten der Gemeinde wird jedoch von den Geſetzen 

eine Verpflichtung, bei der Erecution gegenwärtig zu fein meiftens (namente 
lich in Preußen, Baycın und Sachfen) nicht audgeſprochen, fo daß ihr 
Nichterſcheinen Die Hinrichtung nicht aufhält, Weil aber fo die Controle 
der Defentlihfeit über die Vollziebung der Hinrichtung nur eine umvoll- 
Fommene ift, eine Pflicht J9emandes einer Hinrichtuug beizuwohnen, aber 
fich tbeoretiſch kanm begründen läßt, haben ſich mebrere angefebene Zuriften, 
3: B. Berner und Dittermaier, gegen die Intramuranbinrihtung erflärt 
und namentlih aud auf den Widerſpruch aufmerfiam gemacht, der darin 

Liegt, daß der Staat einen Met, der angeblich im öffentlichen Intereſſe in 
feinem Nanıen und auf fein Werfügen vorgenommen wird, der Deffentligpfeit 
zu entziehen für norhwendig hält, 

Sghließlich find nod einige Beſtimmungen, die übereinfinmend wohl 
in allen Ländern Geltung haben, zu vegiftriren. Ed ift allgemein anerfannt, 
daß wenn der Verbredyer ein beftimmtes Lebensjahr noch nicht zurückgelegt 

bat,*) die Todesftrafe nicht angewendet, fondern durch eine Freiheitsfirafe 

erfegt werden folle, daß, fals mehrere Perfonen nad einander hinzurichten 
find, dieſes fo zu geſcheben babe, daß feine von ihnen die Hinrichtung der. 
anderen mit anzufeben brande und daß an ſchwaugeren Frauenzimmern 
die Todesftrafe erſt nach der Entbindung vollgogen werden dürfe, ° Das 
Lehte verfteht ſich freitich im Grunde von felbft, weil man fenft mit dem 
Leben der Mutter aud das chen des Kindes vernichten, alſo einen Juſtizmord 
begehen würde, und ift de&bafb in vielen Gejegen gar nicht befonders angeführt. 

Bir baben in dem Obigen die Beſtimmungen der Gefepe über 
die Todesfirafe betzachtet. Um aber Die ganze Bedentung eines Geſetzes 

*) Das entſcheidende Jahr ft in den eingelnen Geſebgebungen verfchieden beftimmmt: 
in Brantreich, nach dem bayerifchen Strafgefepbuh von 1813, in Hannover, in Preufen ift 
es das 16.5 in Sachen, Altenburg, Thüringen, Heffen, Baden, Wiürtemberg, Norwegen 
und nach dem Gejepbuche für Parma von 1820 das 18.5 in Deſterteich und” nach bem 
Strafgefepbuch für bas Königreich, beider Sieilien das 20.5 in Btaunſchweig, Bayern (nad) 
dem Strafgefepbuche von 1861) und in Sardinien nach dem Etrafgefepbud von 1839 
das 21. In dem tuſſiſchen Strafgefepbuche ift die Verwandlung der Todesfrafe in eine 
Brifeitsftrafe bei den Minderjährigen nicht envähnt, 
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ermeſſeun zu Pönnen, muß mau daffelbe wicht bloß in feiner Faſſung auf dem 
Papier, fondern auch in feiner praftifchen Anwendung fennen Iernen und 
dies {ft im Bezug auf die Todeöftrafe um fo wichtiger, als gerade hier 
zwiſchen der Vorſchrift der Gelege und ihrer Ausführung eine gewaltige 

Divergenz fattfindet, indem gewöhbnlich die Hälfte, in einigen Staaten aber 
eine woch viel größere Zabl, der gefällten Todesurtheile wegen der von 

Seiten des Regenten geübten Begnadigung unvollgogen bleiht. Der Ver- 
faſſer will alſo verſuchen, foweit die ihm feider nur in fehr beihränftem 

Maße zugänglichen Quellen dies geftatten, durch Angabe ſtatiſtiſcher Daten 

über die gefäflten und volitredten Zodesurtheile einen Ginblid darin zu 
gewähren, wie ſich die thatſächliche Anwentung der Todesftrafe gu den 
geſetzlichen Beſtimmungen über fle verhält, 

m. Statiftiihe Angaben über die in einzelnen Staaten 

gefüllten und vollzogenen Todesurtheile, 

Zunächft folgt bier eine vergleichende Tabelle über die in England, 
Sranfreih, Belgien und Preußen — den Ländern über welhe dem Bere 
faffer die volftändigften Nachrichten zu Gebote fanden — erfannten und 

vollſtreckten Todeöftrafen. Die Zahl der Todesurrheife it in England 

bis zum Jabre 1832 eine gang ungeheure, doch famen von diefen bloß 
8 pCt. zur Volziebung; feit jenem Jahre wurde die Zabl der mit dem 
Tode bedrohten Verbreden von der Geſetzgebung conftant berahgefeßt und 
deßbalb wurden natürlich and immer weniger Todesittbeite gefällt, 
wäbrend 1811— 20 867 und 1821—32 gar 1245 auf das Jahr fommen, 

iſt von 1833—37 die jährlibe Durchſchnittszahl 573, 1851—60 bloß 55, 
1861—65 aber 27. 1831—39 wurden von 6086 Todesurtbeilen 249, d. b. 
4pGt., vollzogen. Die 133 Hinrihtungen in den Jahren 1851 —65 erfolgten 
nur wegen Mordes und betrugen 19 pGt. der geiällten 692 Todesurtbeife. 

Au in Franfreib it die Zabl der 1811--32 erfannten Todes» 
ſttafen eine ſehr bedeutende, weil nad dem {811 in Kraft getretenen 
code pönal 27 Verbtechen mit dem Tode bedroht waren, jedod im Pers 
gleih zu England eine viel geringere, indem von 1811—20 durdichnitte 
lid) 330, 1821—31 aber 196 auf das Jabr fallen, alfe in dem erften 
Zeitraume dort webr als doppelt, im zweiten mehr ald 6 Mat jo viel 

als bier. Durch das 1832 den Geſchworenen verlicbene Milderungsrecht 
wird nun eine auffallende Werminderung der Zodesurtheile bemickt, fo daß 
von 1832—50 unter 4, jeither gar uuter 6 Fällen, wo die Todesfiaje 
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eintreten müßte, dieſe nur einmal wirtlich ausgeſprochen wird und die 
jãͤbtliche Dura pnittszahl 1832—40 auf 46 berabfinft, 184150 dann 
wieder auf 48, 1851-59 auf 51 feigt, wiewehl die Durchſchnittszahl 
der Fälle, in welchen die Todesftrafe durch die Geihhmorenen beleitigt wird 
ebenfals feigt, von 221 (1841-50) auf 324 (1861-59), 1826-31 
wurden in Franfreih 58 pCt. 1832—40 57,, »Et., 1841—50 69,, vEL., 
1851-59 54,, pCi. der gefüllten Todesurtbeile, von 182659 im Ganzen 
von 2134 Urtpeilen 1275, d. h. 59,, pCt., volitredt. 

In Betreff Belgiens itsihen (S. 289, Octoberheft) darauf aufe 

mertſam gemacht worin, wie während der Zeit der franzoöͤſiſcheu Herrſchaft 
1796—1814 von den erfannten Todesitrafen 80 pEt., in der holländiſchen 

Periode 1815-30 48 pCt, und in der Zeit der Selbftindigfeit Belgiens 
wur 7,, pCt. volljogen wurden. 

In Preußen wurden in den 40 Jabren 1818—57 im Ganzen 

1146 Berfonen zum Tode verurteilt und von diefen 373, d. h. 36,6; PEt., 
hingerichtet und 602, d. h. 53,0 PEL., begnadigtz 174 Fälle wurden in 

anderer Weile erledigt, wie z. B. durch den Tod oder die Flucht des 
Verurtheilten. Auf die einzelnen Decennien vertbeilt, betragen die Volle 

ftredungen 1821—30 36 pCt., 1831—40 17,, pEt., 1841—50 20, pCt. 
und 1851—60 40 pCt. der ergaugenen Urtheile. Vergleichen wir die 
Zeit, während welcher das allgemeine Landrecht die Grundlage für Die 

Strafrehtspflege bildete, mit den Jahren 1851—58, mo das neue Strafs 

gefepracb ſchon in Wirkſamkeit getreten war, fo nehmen wir wahr, daß 
fowobl die jährlich gefüllten Todesurtheile als die Hinrichtungen ſich vers 

mehrt Haben und zwar diefe auf das Toppelte, nämlich von 25, pCt. auf 
52,5 pCt. der ergangenen Urtbeile. Das exftere ift um fo bemerfend- 
werther, als die Zahl der mit dem Tode beftraften Verbrechen in dem 

neuen Geſetzbuch eine viel kleinere iſt als mac) dem Landreihte; die größere 
Häufigfeit der Hinrichtungen aber ſchreiben Einige den Ginflüffen der Ver- 

treter des orthodozen Echriftglaubens auf den König Friedrid Wilhelm IV. 

zu, welche Vermuthung an Wabrfbeinlidyfeit gewiunt, weun man berüd« 
fichtigt, daß mit dem Jahre 1858, wo der jeßt regierende König die 
Negentſchaft übernahm, wieder in der großen Mehrzahl der Fälle Bes 

guadiguug eintrat, nämlih 1858-60 bei 77 unter 88 und 1861—63 
bei 75 unter 91. Dagegen waren 1852—54 von 96 zum Tode Bere 
urtheilten 66 und 185457 78 von 115 hingerigptet worden, 
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In England, Frankreich, Belgien, Preußen wurden 
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In Schottland ift die Zapf der Todesurtheile äuherſt gering: es waren 
1847 2, 1848 4, 1849 5, 1850 3, 1851 1, 1852 4, 1853 6, 1854 1, 
1855 2, 1856 1, 1857 1, 1858 und 1859 erging gar fein Todesurtbeil, 
1860 aber 4. Von allen wurde durcſchnittlich nur eins im Jahre voll 

ſtreckt. Ju Irland waren 1829 295, 1831 309, 1834 319 zum Tode 
verurteilt worden; dagegen koumen feit 1855 auf das Jahr im Durchſchnitt 
nur 5 Zodesurtheile und 4 Hinrichtungen. 

In den Niederlanden wurden 1811—20 von 81 Todesurtheilen 

42, d. b. 51,0 pPEt. vollſtreckt; 1821—30 von 74 24, d. b. 32, pGEt.; 
1831—40 von 74 17,0. b. 23 yEt.; 1841-50 von 115 10, d. h. 84 PEt.; 

1851 von 7, 1852 von 9, 1853 aud von 9 feins, 1854 von 13 1, 1855 
von 15 1, 1856 von 8 3, 1857 von 7 leins. 1862 wurden 9 und 

1863 13 Todesftrafen erfaunt, Hinrichtungen haben aber feit 1861 nicht 
mehr flattgefunden. 

In Neapel kamen 1831-50 641 Zodesurtheile mit 55 Hinrids 

tungen, 1851 50 Urtbeile und 7 Ggecutionen wor; in 20 Jahren wurden 
mithin nur 7, p@t. der erfannten Zodeöftrafen vollzogen. In Sardinien 
aber wurden 1815-23 von 227 zum Tode Verurtbeilten 198, 1824—39 

von 229 Vernrtheilten 166 und 1840—55 von 200 109, d. b. im Durchs 

ſchnitt 72 pCt. und jährlih von 21 je 15, alſo eine beifpiellefe Härte. 
In Bayern wurden in den 7 dieoſeits Des Rheines gelegenen Kreiſen 

1839— 44 von 19 Todesurtbeilen 5, in den Jahren 1845—48 von 26 4, 

1848-50 von 51 bloß 4, 1851—54 von 115 26, 1855—57 von 68 18, 

vollftreft, in Summa 1839-57 unter 270 57, d. b. 20, p&t. In der 

Rheinpfalz, wo der code penal gilt, wurden von 1833—47 45 Todes- 

ſtrafen erfannt, von 1848—57 aber 28; von allen dieſen wurde aber bie 

zum Jahre 1854 fein einziges vollzogen und erft 1854-56 jand 3 Hin 
richtungen flatt. 1858 murden in Bayern von 23 Todesurtheilen volle 

zogen 7, 1859 von 21 5, 1860 von 12 2, 1861 von Li mr 1. Nach— 
dem das neue Straſgeſetzbuch in Kraft getreten, wurden 1862/63 13 Todes» 
firafen verhängt und ven Diefen eine vollyogen, 1863/64 7 und 1864/65 
ebenfalls 7 verhängt und ale 14 nicht vollzogen. In Summa betragen 

1839—64 die volljogenen 18 »Et. ver gelällten Todesurtheile, 

Für das Körigreih Würtemberg ftellt id unter der Herrſchaft 
des Strafgeſetzbuchs von 1839 das Verbaͤliniß der Todesurtbeile und der 

Hinribtungen folgendermaßen heraus: 1839 erging Fein Todesurtpeil, 
184062 deren 3, die ſämmtlich vollftredt wurden, 1842—43 eins das 
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unvollzogen blieb, 1843—45 5, die wieder alle vollzogen wurden, 1835-45 

erfofgte feine Vernetbeilung zum Tode, 1847 —49 aber 8. Darauf wur 
die Todesfttafe aufgehoben und erft 1853 wieder eingeführt, wor’ 
1853—59 von 14 Todesurtbeilen 8, 1860 von 5 3, 1861—62 von 3}, 

1863 alle 4 und 1864—65 von 6 2 vollzogen wurden. Im Gane 
tamen 67 pCt. der ergangenen Uetbeile zur Vollziehung. 

In Baden begegnen wir 1829—38 72 Todesurtbeilen und 9 Sir 
richtungen, 1844— 46 9 Zodesurtbeilen und bloß einer Hinrichtung. Rt 

der Ginführung des Gtrafgefepbudes und der Schwurgerichte wurte 
1852—54 von 10 Todeöftraien 6, 1855 von 3 feine und 1856 ven 3 
eine voliogen; 1857 und 58 wurde nicht auf den Tod erfannt, 18% 

2 mal, wo aber Begnadigung eintrat; 1860 wurde 1 Todeöurtheil von dr, 
1861 2 von 4 voliftredt; 1862 erfolgte fein Todesurtheit und feitber nt 
feine Hinrichtung; 1863 wurden 3 und 1864 eine Todesftrafe verhint. 
Bon den genannten 110 Todesurtheilen wurden fomit bloß 20, d.h 

18 pPCt., vollftredt. 
Im Königreihe Sachſen erfolgten 1815—38 158 Tobdesurikik 

mit 30 Hinrichtungen. Weber die Zeit der Wirkfamfeit des Grin 

geſetzbuchs von 1838 mangeln die Angaben; dagegen vertheifen ſit It 
der Publication des Gtrafgelegoubs von 1855 die Todeoſtraſen all: 

1856-59 wurden 3 Todesurtheile von 7 volzegen, 1860 1 unter 4. 
1861 wo 1, 1862 wo 3 und 1863, wo aud 3 gefäflt wurden, fint 

uud 1864—65 3 von 6; zufammen alſo von 24 7, d. b. 29 »üt. 
In HeifeneDarmfladt ergingen 1855 2, 1856 1, 18577, 188 

feine, 1859 2, 1861 feine, 1862 2 und 1863 3 Todedurtheile, jedod Tun 

nur 1855 eine Hinrichtung und zwar wegen Mordes flatt, In Braur 

ſchweig find Todesurtheile fehr felten, nähere Nachrichten Tiegen aber nid! 

vor, was auch von den übrigen deutſchen Staaten gilt.”) 

Wollte man feſtſtellen, in welchem Staate die meiften der ergangen 

Todesurtheile vollzogen wurden, fo ließen fie ſich alſo erdnen: 
Die Bolftredungen betr. in Belgien (1796-1824) 80 pCt. d. gel. It 

” " „„ Sardinien (1815—55) 72 „ " 

*) Die vorftehenben Daten find für Belgien den „Documents stalsiques’ & 
Bruxelles. 1858. T. II. Ministöre de la justice, pag. 21—23, für Preußen den ‚RE 

theilungen des fiatiftifchen Büreaus · m Berlin, für Bayern den „amtlichen Beiträgen 
Statifit* von Hermann, Münden 1863, fonft den von Mittermoier verdffentfhten Rt 
thellungen eninomnen. 
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Die Bolftredungen betr. in Würtemberg (1839 —64) 67 pCt. d. gef. Urtb. 

„m Branfreih (1826--59) 59 ” 

” ” „ » Belgien . (1815—30)48 „ ” 
* „ m Preußen . (1851—63) 34, ” 

P ” nm m Baden . (1852-64) 34, „ ” 

N “ vn m Sabien . (1856-65) 29 „ 2 
= „ nm Preußen . (1818-50) u „ A 
“ nn Holland . (1811-58) 23, m „ 

” nn England . (1830—65) 19 ” 
” ” » m Bayern . (1839-618 „ ” 
Pr ” nn Neavel . (1831-51) Som „ 
* * „Belgien. (1831-60) Tu m ” 

” ” v m Gugland . (1811-39) 65» ” 

IV. Rüdblid und Schluß. 

Vergegenwaͤrtigen wir uns die in den früheren Ahfchnitten dieſes Auf- 

ſatzes gegebene DarfteDung, fo gelangen wir au folgenden Relultaten. Die 
Zabt der mit dem Tode beftraften Verbrechen bat feit dem 

18. Zabrbundert beRändig abgenommen: während man fe früber nad 

Dupenden zäblte, enthalten die in der zweiten Hälfte unferes Jahrhunderts 
publicirten Strafgelegbüdher deren böchftens 10 und die Wiſſenſchaſt befennt 
fich gegenwärtig zu der auch von deu ueneften Gefepgebungsarbeiten 
adoptisten Anficht, daB die Zodesftrafe, wenn man fi einmal nicht dazn 

entichließen kann, völlig auf fie zu verzichten, auf ein Verbrechen, nämlich 
den vollendeten Mord, zu beſchraͤnken ſei. Deßalcichen ift die jährliche 

Durchſchnitteſumme der Hinrihtungen auf oder gar auf Yo der 
früheren gefunfen und feit 1860 in mehreren Staaten gleib 1 oder 

gleich O (mie in Portugat, Belgien, den Niederlanden, Heflen-Darmftadt, 

Baden), fo daß man dort die Maxime zu beiolgen ſcheim, die Todesftrafe 
mır „als einen Popanz“ im Geſehbuche fieben au laſſen, ihre Anwendung 
aber zu vermeiden. erfolgen wir weiter die Berbandiuugen der 
Tegislativen Körper, fo nehmen wir wahr, daß, während ehemals nur 

einige wenige Stimmen die Abſchaffung der Todesftrafe befürmorteten, jegt 
der an ihr feftbattenden Majorität eine bedeutende Minorität gegenübers 
ſteht und in vielen Ländern fi gerade das umgekehrte Verbältniß beraus— 

gefiellt bat, indem nun die Gegner der Todeoſtraſe die Majorität 
bilden, wie dies in Ztalien, Schweden, Würtemberg, Bayern, Baden, 
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Weimar der Fall iR. Berner wiſſen wir aus der Tagesfiteratur, daß Die 
öffentlide Meinung, die Ihre Repräfentanten in den gebildeten Ständen 
finder, in den meiften Ländern fid gegenwärtig energiſch gegen die Todes» 
firafe ausfpricht und durd Wort und That alle Hebel in Bemegung fept, 
um ibre Abjkaffung herbeizuführen, fo daß, was vor 100 Jahren die 
verhöhnte und angefeindete Weberzeugung weniger eminenter Geifter war, 
heute von der Mebrzabl der Gebildeten nicht nur für ausführbar, jondern 

für notbwendig erachtet, ja ſogar als „Tagesmeinung“ hingeftelt 
wird. Eudlich ſehen wir, daß in Oldenburg, Naffau, Anhalt, den 

Sähwelzercantonen Freiburg und Neufchatel, in Rumänien, der Rupublif 
San Marino und den amerikauiſchen Staaten Michigan, Rhode - Island 
und Wisconfiu die Todeöfttafe ſchon abgeſchafft worden if und in den 
Niederlanden, Schweden, Portugal und Weimar ihre Aufhebung wenigſtens 

nahe bevorſteht. 
Stellen wir uns alſo auf den Standpunft des Hiftorifers, der une 

patteiiſch die Greigniffe des Völkerlebens an fich vorüberziehen läßt und 
daraus die Gelege, welche ihnen zu Grunde Liegen, abzuleiten fucht, fo 

drängt ung Ales zu dem Schlufle, daß die Zeit nicht mehr fern if, mo 

die Todesftrafe nichts weiter fein wird, als „ein Stüd Rechtogeſchichte“, 
dazu beſtimmt, das biflerifhe Intereſſe der fommenden Geſchlechter zu 
erregen and dem Dichter Stoff zu effectvoflen Scenen in Tragödien und 
Romanen zu liefern. Sie wird verfhwinden, darüber fann gar fein 

Zweifel fein, denn die Geſchichte der letzten bundert Jahre ihres Beftehens 

ift eigentlich nur die Geſchichte ihres Unterganges. Cie muß verfhwinden, 

das folgt aus dem großen Gelege, daß das Strafrecht der Voͤller von 

ihrem jeweiligen Eufturzuftande abbängt und in dem Maße humaner wird, 
als die Givilijation fortfchreitet. Daß noch heute Korpphäen der Wiffens 

ſchaft dem „Geheule (sie!) der Tagesmeinung" zum Trotze jene Strafe 
vertpeidigen, darf uns dur&aus nicht irre mochen, weil auch die Inquifltion, 
die Hegenproceffe und überhaupt die Ärgften Verirrungen des menſchlichen 
Geiftes ibrer Zeit unter den größten Autoritäten eifige Fürſptechet 
gelunden baben und man in@befondere gegen Lie Snihehung der Folter 
vor ungefähr 80 Jahren ebenio viele und zum Theil diefelben Bedenten 

erhoben hat, wie men fie gegenwärtig wider die Ariaofung der Toded · 
ſtraſe geltend macht. 

Für den Hiftorifer iſt demnach die Frage ſchon abaetban und erſcheint 
feiner weiteren Erörterung bedürftig, weil es ihm nur auf ihre allendliche 
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Entſcheidung anfommt und er diefe mit Sicherheit voransfagen kann; 
Dagegen wäre es falſch zu behaupten, daß aus diefem Grunde Schriften, 

welche die Zodeöfttafe befämpfen, gegenwärtig für überhaupt überflüfftg 

anzuſehen feien: denn wenn fie aud für die Wiſſenſchaft nur geringere 

Bedeutung haben, weil etwas materiell Neues wider die Todesftrafe fih 
Raum wird anführen laſſen, fo find fle doch infofern nicht bloß nützlich, 

fondern fogar nothwendig, als die Geſchichte befundet, daß die Todesftafe 

nur dort bleibend befeitigt worden ift, wo ihre Aufbehung nicht bloß 
Das einfeitige Werft des Geſetzgebers war, fondern von dem Volfe 

ſelbſt gewünſcht und für beilſam erachtet wurde und wir uns nicht verhehlen 

Können, daß, befonders in den wiſſenſchaftlich weniger gebildeten Volkstlaſſen, 
noch mehrfah Sympathien für diefe Strafe angetroffen werden. Einen 

Beleg bierfür bieten 3. B. die im Ganton Freiburg 1863 eriolgte Petition 

(S. 293, Detoberheft) und das gegen Ende des Jabres 1865 in Bolge 
des an dem Buchdrucker Lackner verübten Mordes von 200 Bewohnern 
Revald an den Magiftrat diefer Stadt gerichtete Geſuch: „Die Stadt ⸗ 

obrigfeit wolle fi dahin verwenden, dab von der Allerhöchſten Gewalt 

für den erwähnten Straffall .... die Todesſtrafe in Anwendung 
gebradt werden mödte,“") welches letztere um fo merfmürdiger ift, 

als es um die Anwendung der Todeöftrafe für einen einzelnen Fall 
bittet, während fle durch die Weisheit der Gefepgebung ſchon vor mehr 

als 100 Jahren für Die gemeinen Verbrechen allgemein aufgehoben wurde, 

Zum Schluſſe mag wenigfiens kurz noch berührt werden, melde 

Ergebniſſe die Statiſtik über die Wirkungen liefert, die man von der Todess 

ftrafe ſich verfpricht, beziehungsmeile von ibrer Aufhebung befürchtet, da 
auf dieſen interefjanten Punft näher einzugeben, wegen Mangel ar 
Raum, leider verfagt bleiben muß. Das wichtigſte und geläufigfte Argument, 
deſſen die DVertbeidiger der Todesitrafe fid bedienen, iſt bekanntlich die 
Berfiberung, daß die Todeöfträfe, meil fie dem Menichen das höchſte aller 

Güter, dad Leben, entziebe, die höchſte und furchtbarfte Strafe fei und 
ſich deßhalb auch am meiften Dazu eigne, von der Begehung von Bere 

brechen abzuhalten und der Geſellſchaft die möglichft volllommene Sicherheit 

zu gewähren. Diefes Mittel der Abſchreckung entfernen, hieße die Ruhe 
und Sicherheit der bürgerlichen Gefelfdaft preisgeben, weil danu die 
ſchwerſten Verbrechen in erſchrecklicher Weiſe uͤberhand uehmen würden. 

) Dgl. Rigaſche Zeitung 1865, Re. 267. 
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Bolle man aber in einem Staate die Todesſtraſe befeitigen, während fie 
in den Nacbbarländern noch beftehe, jo beſchwöre man — das ift Die 

Anfiht Vieles — eine um fo größere Gelahr herauf, weil man ja danu 
geradegu einen Freihafen für Die ſchwerſten Berbreder gründe, 
der fie ba in Menge aus den angrenzenden Staaten herbeiloden werde, 

So geneigt man nun fein mag, diefen Behauptungen Glauben zu fcheufen, 
fo willkürlich und fo unbegründet find fe in der That, Die Stariftif 
weiß nämlich von einer derartigen Vermehrung der Verbrechen in Folge 

der Aufhebung der Todesſtrafe nichts und die leptere Befürchtung, Daß 

die Uebelthäter in dem Staate, in welchem die Todeöfirafe nicht zur 
Anwendung komme, fib in Schaaren fanmeln‘, würden, um dort nad 

Heriensluft rauben und morden zu können, iſt, wiewohl fie noch neulich 
in den baperifchen und in den itafienifcen Kammern umd noch dazu von 
angefebenen Juriften geäußert worden ift, ein weſenloſes Hirngelpinft, 

Als das öͤſterreichiſche Holderret von 1803 die Todeöftrafe wieder 

einführte (©. 284), erllärte es ansdrüdlid, daß eine Vermehrung der 

Verbrechen während der Zeit, wo die Todesftrafe aufgeboben zeweſen, 
wicht bemerkt worden ſei und daffelbe ſprach die ſächſiſche Megierung ber 
züglich derjenigen Verbrechen aus, welche vor 1838 mit dem Tode beftraft 

worden waren, als fie 1854 den Kammern den Entwurf zu einem neuen 

Strafgeſetzbuche vorlegte. Ju Toscana, wo die Todesftrafe ja mehrmals 

petiodiſch aufgehoben worden ift (©. 294), bat man während diefer Zeit 

über eine gauahme der Verbrechen nicht zu Hagen gehabt, ebenfo wenig 
in Breiburg und Neufchatel, oder in Naffau und Oldenburg. Ja in 
England ift es erwiefen, daß Diejenigen Verbrechen, für welche die Todes ⸗ 
Reale abgeſchafft wurde, ſich bedeutend vermindert haben, Rur in Würtems 

berg murde in den Motiven zu dem Gelege vom 17. Zuni 1853, wehtes 

die 1848 aufgebobene Todeöftrafe wieder einführte, eine Steigung in der 

Zahl der fehweren Verbrechen während der Jahre 1849-52 behauptet, 
Geſetzt aber auch, eine ſolche ſei wirklich eingetreten, fo bat man doch 

vorſchnell den Schluß gezogen, daß fir der Aufhebung der Todeöftenie zur 
Laſt gelegt werden müfle, Da ſowohl die Zeit der Aufhebung eine viel zu 
furze war, um ſchon ein fideres Urtheil hierüber fülen zu önnen, als 

auch die reoolutionairen Zuftänve der damaligen Zeit, Die ja Vertreden 
äußerft begünftigten, ein über die Durchſchnittoziffer binausgebendes 
Scywanfen in der Zahl der Verbrechen völig erflären. Auch hai die 
Commiſſton der zweiten würtembergifgen Kammer 1864 nachgewieſen, dag 
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feit der Wiedereinführung der Todesftrafe die Zahl der Morde im Lande 
wicht abgenommen bat, Sollte endlich das Mährchen von dem Freihaſen 

für Verbrechen nur die geringfte reale Grundlage haben, jo hätte man 

doch in Naſſau oder Oldenburg, zwei ganz “feinen Gebieten, die ringe 
von Staaten umſchloſſen find, wo die Todesftrafe noch beftebt, die ſchlimmſten 

Erfahrungen machen müflen; es findet ſich aber davon Fine Spur. Deßr 
gleiben herrfcht in Toscana, wo der Mäuber nicht dem Schaffote verfallen 
if, Sicherheit auf den Landftraßen, während in Neapel, wo die Brigauti 
ohne Pardon hingerichtet werden, das Räuberunweſen wahrhaft ungeheuers 

liche Dimenfionen angenommen bat. 

Aus Vorſtehendem ergiebt ſich alfo, daß die Todesftrafe feineswegs, 
wie man vorausießt, auf die Zur oder Abnahme der Verbrechen einen 
direcien Einfluß übt, daß es ſomit auch jeden Grundes entbehrt, wenn 

man die Abfehredungstheorie in Bezug auf fie noch aufrecht erhalten wil, 

während man fie fonft allgemein verworfen hat. 

V. Zwingmann, 
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Ein offenes Wort 
an den Herrn Rabbiner S. Puder zu Miln 

von einem Furländifchen Synodalen. 

Si boben, Herr Rabbiner, es für gut beiunden, an die Desjhli 
turlandiſche Provinzialfpnode zu Goldingen ein „offened Seudſchreiben z. 
richten und daffelbe fpäter durch den Abdrud in der Baltifchen Mont 

ſcrift auch dem größeren Publicum zur Einficht zu übergeben. Ta ın 
dieſes Sendſchreiben an die furländifhen Synodalen gegenwärtig an di 
Deffentlichfeit getreten ift und Sie außerdem in Ihrer Schrift verſchicen 

Anforderungen an die kurlaͤndiſche Epnode ſtellen, fo erlaube id mir, ir 

Seudſchreiben hiermit aud öffentlich zu beantworten. Ich bin alerdinzt 

Dazu von der Synode feineswegs beauftragt, glaube aber doch als Gl 

derfelben, dem zugleich die in Ihrem Eendibreiben angeregten Fragen Ihr 

nahe liegen, auf das Sendichreiben autwerten zu Fönnen und hoffe dab, 

dag meine Antwort im inne der furländifhen Provinzialfpnote aut 

fallen wird, 

Sie beabfihtigen, Herr Rabbiner, durd Ihr Sendichreiben eir 
Dovpeltes: 1) wollen Sie dur Ihre Dorlegung der Judenmifftonsfragt 

die kurländiſche Synode womöglich zu dem Entihluß bringen, die Judım 

mifften in Kurland aufzugeben, und 2) wünſchen Sie, daß die Epnote tr 
Urtbeil, das ein Cynodaler in der Dorpater tbeologiſchen Zeitihrift übrt 

die Mitauſche jüdiſche Gemeinde aukgeſprochen bat, zurücknehme. Grlauber 

Sie mm, daß ich nad diefer zwieſachen Seite bin auf Ihr „offenes Ent 
fhreiben“ Ionen jegt und eine offene Antwort gebe, 

Die furfändiihen Spnedalen jollen alfo mit Ährer Tpärigeit und 
Äbrem Gifer für die Sache der Zudenmifften Einhalt thun, das iR Jh 



Ein offenes Wort an Herrn Rabbiner ©. Puder, 375 

erfter und vornehmſter Wunſch. Ausfweldem ‚Grundefaber, fragen wir? 
Sie haben mm, Herr Rabbiner, allerdings in Ihrem Sendſchreiben e& 
verſucht, uns von der Unzuläffigfeit der Iudenmifflen bier zu Rande zu 

überzeugen und motiviren diefelbe zunächft durch den Hinweis darauf, 
daß die Judenmiſſton Direct oder indireet zu dem „dumpfen Modergeruch 
der Inquifitionsferfer, zum Brandgerud der Autodaſes, zu eingeäſcherten 

Synagogen, zu ausgepfünderten und darnach verbannten Gemeinden“ u, f. w. 
führen werde: Ich zweifle daran, ob dieſer Gegenbeweis gegen die Zur 
täffigfeit der Miffton unter Jirael ein offener und ehrlicher ift, denn wozu 
diefe Reminifcenzen aus dem Mittelalter, wozu diefe Hindentungen auf 

Iuquifition, Autodafes, eingeäfcherte Synagogen und ausgeplünderte Ger 
menden? Nein, Herr Rabbiner, durch folbe Gründe und ſolches Banges 

machen werden Sie niemals die kurläudiſchen Synodalen zu einer veränderten 
Anficht Über einen Gegenftand bringen, den diefelben reiflicdh erwogen und 
wahrlich nicht in die Hand genommen baben, um mittelalterliche Gräuel des 

veligtöfen Sanatismus beraufzubeſchwören. Es ſcheint Ihnen nicht recht 
far zu fein, daß die furländifcen Synodalen der evangeliſch- lutheriſchen 
Kirche angehören, fonft würden Sie e8 weder haben ſchreiben noch druden 
eöimen, daß „Ideen der Judenbekehtung hier im Volke verbreiten fo viel 
beißt, als die Bevölkerung gegen die Juden fanatifiren“. Wo in der 
Belt hat die lutheriſche Kirde als ſolche einer „Tanatifhen” Miſſton die 

Hand geboten, wo bat fle Inquiftionen, Autodaies und Brandfadeln ans 

geordnet oder felbft zugelafien? Wenn Sie, Herr Rabbiner, auch gerade 
nicht „hriftliche" Theologie fudirt haben, jo fellten Sie doch fo viel wohl 

aus der allgemeinen Geſchichte und Kirchengeſchichte wiſſen, daß die 
futperifche Kirche im geraden Gegenfag zur katholiſchen entfianden ift und 
niemals folgen religiöfen Smangsmitteln oder fanatiſchen Bekehrungb- 
verſuchen das Wort geredet, fondern vielmehr ſtets gegenüber aller falſchen 
Kuechtung der Gewiſſen die „Freiheit des Ghriftenmenfehen" betont hat, 
Und fo hat denn auch die Lutherifche Kirche unferer baltiſchen Rande die 

Zudenmiffion lediglich zu dem Zwede in die Hand genommen, um die 
Segnungen ihres „freien“ Glaubens aud denen zu Theil werden zu laſſen, 
welthe mitten unter uns wohnen, aber noch unter dem ſchweren Zoch menſch⸗ 
licher Satzungen ſeufzen. Sie hat es geiban, um das Volk, dem auch 
Sie, Herr Rabbiner, angehören, mit Dem bekannt zu machen, der des 

SGefehes Ende” iſt (Mm. 10, 4) und der allein den Zhud) des ſinaitiſchen 
Gebots (5. Moſ. 27,26) auf fi) laden und ertragen kann, damit wir von 

. Baltifhe Monatsjchrift, 8. Jahrg, Bb. XV, Heit 5. 26 
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dieſem Fluch frei und vor Bott gerecht werden fönnten. Aus chriſtlicher 

Erbarmung und Liebe für das Volt Iſrael, daſſelbe Welt, dem der 
Meifias und Die Apoftel des Chriſtenthums angebört baben, baben mir 
die Judenmiſſton in die Hand genommen und wollen dabei feine anderen 
Mutel anwenden als allein die der erbaumenden Liebe, die ſich ebenjo 

frei weiß von allem äußerlichen Zwange und künſtlicher Ucberredung ais 
von weltliher Verlockung und materieller Belohnung, jondern Die allein 

auf die erprobte Mat des Evangeliums und deſſen Verfündigung baut. 
Sie werden mm freilic über dieſes Vorhaben lächeln und ſich dabei an 
die eigene „weltgeſchichtliche Miſſton“ ermnern, die das Judenthum immer 
wo haben fol. Wir aber, die wir nidt Der Meinung find, da das 

Judenthum die „Erzieherin der Menfchbeit" und dab „im Judenthum 
altern, wenn auch gefefjelt von manden Begriffen und Formen der Zeit, 
die Offenbarung der waren Heligion zu finden it" — Ihre eigenen Worte 
in der Baltiſchen Monarsichriit, 1866, September — wir, die wir im 
geraden Gegenteil der Ueberzeugung find, daß das Ebriftentbum über dem 
Judenthum fteht, und daß im Chriſtenthum alleın die wahre Religien 
zu finden ift, Fönnen wicht anders, ald unjere beſeligende Erfenntuiß auch 
allen Andersgläubigen immer wieder ans Neue nahezubringen fuchen. 
Fürcten Sie übrigens dabei nicht, Daß wir Geiſtlichen der lutheriſchen 
Kirche gegenwärtig einen förmlichen Kreuzzug gegen Ste uud Ihre 
Glaubensgenofien gepredigt haben: unfere Ritterichaft ift eine geiftliche und 
wir Fimpfen une mit dem Schwerte Des Wortes Gortes, Seien Sie 
daher auch guten Muthes und vergefien Sie jene mitielatterliben Schred ⸗ 
bitder; die Idee der Judeumiffen in unferer criſtlichen Bevölkerung verr 
breiten, beißt nichts Anders als wahre Liebe und inniges Jutereſſe für das 

Volt Zirael wecken. 
65 hat Ibre fernere Mipbilligung gefunden, wenn ein Glied der 

turtäudiihen Synode auf derfelben die perföönliche Bemerkung gemacht bat, 
daß von Seiten der Kirche der Judenemancipation nicht entgegenzutreten 

fei, da das eine weltliche Angelegenbeit des Staats ſei und von ihr weder eur 

Hinderniß noch eine Förderung für Die Befehrung Iſraels erwartet werden 
tönne. Sie miinen mm dagegen, daß in Wirkligfet ein enger Rappoır 

zwiſchen Judenemancipation umd Judenmifflen beitebe und daß am Ende 
das Werk der Emancipation durch die Miſſion wohl gebiudert werden Fönnte, 
Ich meinerfeits ftebe wicht an, Ihre Meinung für volllommen richtig zu 

halten, und habe mich darüber be.eits in einem Vortrage auf der kurlaͤubiſchen 
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Sonode von 1865 ausführlich ausgelaſen (Berfhotz Mitteilungen, 
1866, II, S. 100 ff.) — indefien boffe ih auch in diefem Falle Sie bes 

rubigen zu fönnen. Jenes gegenfeitige Sichbedingen von Jubenemanelpation 
und Judenmiſſion Hat nur dort einen Sinn und fann überhaupt nur dort 

vorfommen, wo ed fid um einen „ariftliben Etaat” handelt, d. b. wo 
Staat und Kirche Hand in Hand geben. Nun aber fann es Ihnen, Herr 
Rabbiner, dem der Fortſchritt der Zeit nicht unbekaunt ift, unmöglich vere 

borgen geblieben fein, mie unfere Zeit am allerwenigften Ausficht dabin 
eröffnet, daß der Staat chriſtlich bleibe oder wobl gar werde, daß im 

Gegenlbeil Ebriften und Juden in gleichem Maße ſich gegen den „chriſtlichen 
Staat” ereiſern, fo daß das Band zwiſchen beiden Mächten immer loderer 
mird umd es am Ende nur noch eine Frage der Zeit fein dürfte, daß 

dieſes Band ganz zerreißt. Je meriger aber Staat und Kirche mit eine 
ander zuiammenhängen, defto weniger beeinfluffen ſich Judenemaneipation 
und Judenmiffion: der Etaat emancipirt die Juden, die Kirche miſſtonirt 
am denfelben. Und dos gilt nicht etwa bloß von Deutihland, Franfreidy 

oder England, fondern ebenfo auch von wnferem meiteren und engeren 
Baterlande, wie Cie denn auch ſelbſt bereitö geiagt haben, daß mit der 

Regierung unſeres Monarchen für die Judenemancipation eine ganz neue 
Epoche begonnen babe und die hriftlihen Kirdenbücer „nur fehr wenig 
ZJudentaufen zu regiſtriren gehabt baben“, Wozu alfo auch dieſer Schreck⸗ 

ſchuß? Die Zudenmilfton wird wabrlid die einmal eingeſchlagene Juden, 
emancipation weder in befonderer Weile verhindern, noch wobl gar dieſelbe 

ganz aufbeben; böchſtens Füunte die ſtaatliche Emaneipation der Juden 
durch die firliche Miſſton an diefelben an gewiffe, meiner Ueberzeugung 
nach, nothwendige Schranfen diefes modernen Nivelements — erinnert 
werden, 

Sie geben aber, Herr Rabbiner, in ihren Auslaffungen gegen die 
Zudenmilfion nicht bloß auf die Unzuläfigfeit derfelben im Allgemeinen 
ein, fondern machen aud die Judenmiſſion, wie fie gegenwärtig in Kure 
fand und zwar in Bausfe getrieben wird, zum Gegenftande Ihrer Angriffe 
Sie greifen dabei auch die Perfon Adlers, Ihres ehemaligen Glaubens 

genoffen, an umd laſſen ihu in eine Reihe mit den „abtwinnigen Doppel-⸗ 
betrügern und beuchleriichen Käuflingen“ geftelt fein, wie das Judeuthum 
die Profelpten aus Zirael zu nennen beliebt. Wir haben ſchon einmal 
über dieſes Thema verhandelt (Baltiſche Monatsſcht. November 1866) 

und es freut mid, daß wenigftens Sie für Ihre Perjon jegt nicht mehr 

20° 
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jene Deinung theilen, jeher Profelot aus Iſtael müſſe ein Betrüger fein. 
Cie ſchreiben, daß Sie, wenn Cie ſolche Shmähungen über Den Ebarafter 

der Profelyten erwähnt haben, es nur getban kätten, um von der „tbate 

lablich unter den Juden herrſchenden Meinung“ zu berichten. Biligen 
Sie aber ſolche Anſchauungen nicht, warum machen Sie fih zum Anmalt 

derfelben? Exlauben Sie, daß ih Cie dabei nob auf etwas Anderes 
aber damit Verwaudtes aufmerffam made. Sie werden, Herr Rabbiner, 

glei) der Allgemeinen Zeitung des Judenthums, nicht müde, den Sag 

oufzuftelen, es ſei im Judentyum #riem, „daß no nie ein Jude aus 
Ueberzeugung feinem Glauben nntren gemorden ift“. (Battite 
Monstsihr. September 1866, September 1867.) Ib kann mir kaum 

denten, daß auch Sie diefem Grundig ernſtlich huldigen. Sie madıen 

es ums, Herr Nabbiner, zum Vorwurf, daß wir fo inbuman gegen Die Juden 
find mud denfelben nicht ihre alte Religion gönnen, fondern fie mit der 
chriſtlichen begluͤcken wollen, Cie verargen es uns, daß wir noch nicht in 
unferer religiöfen Erkenntnitz fo weit ſortgeſchritten find, Da „alle Gottes, 

verebrungen nicht bloß gleichberechtigte, jondern vielleicht and) gleich voR- 
tommene Gontmentare des göttlichen Willens find (in Ihrem Sendicreiben 
©. 224) — und demnach ſoll nicht bloß im Judenthum allein die mabre 

Dffenbarung verborgen und vorhanden fein, fondern ift es fogar Grundfak 
{m Judentbum, daß jeder, der dieſe Religion verlaffen und fi einer 
andern anſchließen wil, es „nicht aus Ueberzeugung“ thut. Merken ie 

denn nicht, daß ie mit diefem rundſatz einen Kanon aniftellen, der bie 
Religion in Ihrem inuerften Weſen anfeindet. Sie ſelbſt fagen iu Ihrem 
Sendſchreiben „alte religiöſen Handlungen müfjen qus freiem Geifte fommen“ 

and behaupten trogdem einige Eeiten vorber, daß „ned nie ein Jude 

aus Ueberzeugung feinen Glauben gewedfelt” babe. Das mag zufammen« 
teimen, wer es vermag! Ich habe fo etwas wohl febr oft von jüdiſchen 

Hauftrern zu hören befommen, daß ein Jude nie and Ueberzeugung Chrift 
irerden könne, daß aber auch die gebildeten Führer des Reformfudentbimmg 
dieſe Meinung theilen, babe ich mir nicht vorftellen können. Wir Aus 

bänger des Ghriftentbums gefteben Ihnen ganz offen, daß es bei uns 
Grundſaß ift, zu glauben, daß ein Menfd fehr wohl nach feiner Ueber 
gengung feine Glauben wechſein, ja felbft daß ein Chriſt aus Webergengung 
Zude werden fan, obme dag wir ihn deßlbalb eine „känflide Seele“ oder 

wohl gar einen „abtränuigen Deppelbeträiger” 2. nemmen werden. Und 
weil wir Ghriften am Weberzeugungsfreipeit glauben, fo glauben wir aud 
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feft, daß ein Jude aus Ueberzeugung Ehrif werden fan; auch hat bie 
Gedichte der Kirche es Mar genug bewiefen, daß geborene Juden nicht 
bloß von Herzen glänbige Ehrifteu, fondern ſelbſt „Säulen“ der chriſtlichen 

Kirche geworden find, Bebenfen Sie doch, welche Eonfequenzen aus 

Diefem Orundfag „ein Jude iſt noch wie aus Ueberzeugung Ehrift geworden“ 
folgen. Die Gründer der erſten chriſtlichen Gemeinden, die Apoſtel, find 

ſaͤmmtlich aus dem Judeuthum entfprungen und haben ihren väterlichen 

Glauben mit dem Chriſtenthum vertauſcht. Nach Ihrer Anſchauung 

können Sie aber das nicht „aus Ueberzeugung“ gethau haben. Weiher 

Makel fälli uun don vorne herein auf das Chriſtenthum, das ſomit nur 

von Heuchlern und Betrügern begründet fein fanı. Ich will weiter hier 
ſchweigen von den, bedeutenden chriſtlichen Perfönligpkeiten, die im Laufe 
der chriſtlichen Kirhengefbichte aus dem Judenthum zum Chriſtenthum 
übergetreten ſind, und hoffe, Sie werden Zhren Grundfag weder auf die 
Apoſtel nod) auf die andern Profelyten aus Iſrael ausdehuen. Daun aber 
bitte ich Sie au, den Proſelyten Adler nicht auf eine Stufe mit „Ben 

trügern“ und „Käuflingen“ zu jepen. Wir feunen den Mann uud halten 
ihn durchaus für einen aufrichtigen d. h. Überzeugungstreuen Profelyten, 
und wenn Sie uns den Rath geben, wir folten doch die Meinung der 

jüniihen Berölfernug von Bauske „belaufen“, um hinter den wahren 
Kern dieſes Mannes zu fommen, fo iſt Diefer Rath infofern für uns unyüp, 
als wir der Meinung find, Doß er „aus Ueberzeugung“ feinen Glauben 
geänderr hat, diefe Meinung von Ihnen aber principiell nicht geiheilt wird, 

Geſtatten Gie mir hierbei ned) eine Bemerkung: Cie fagen Eingaugs 
Ihres Sendſchreibens, daß die Baugigfeit und Aufregung, die über Gie 
amd Ihre Blanbensgenofien gegenwärtig durch die Juangriffnahme der 

Zudenmifften in Kurland gefommen ift, wicht aus Furcht wor den möglichen 
Erfolgen unferer Miffiongbeftrebungen, federn nur aus Beforgniß der oben 
gelennzeichneten Gonfequengen entftanden iſt. Ich hofſe nun durch dieſe 

Zeilen etwas zu Ihrer Berubigung beigetragen zu haben, wobei ich Ihnen 

übrigens nicht verhehlen kann, daß nad meiner Meinung die Beforguig 
und Die Aufregung, Die in Bauske durch Die Auweſenheit Adlere entftanden 
iſt, nice ihren Grund in jenen pbantafifhen Schreckbildern von einge 
aͤſcherten Synagogen, Autodafes zc. hat, fondern einfach daraus zu erklären 
iR, daß an jenem Grundjag „es ift nod wie ein Zude aus Ueberzeugung 

zum Ghriftenthum übergetreten“ durch nackte Thatfachen gewüttelt ii, die 

das gerade Gegentheil vou den von Ihnen geſchilderten „Fänflichen“ Seelen 
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bilden. Dder aber ift jener junge Thalmudift aus Bausfe, der um 

15. October d. 3. in der Domkirche zu Riga die Taufe empfangen bai, 
und der fid bis zu feinem Webertritt zum Chriftentbum jüdiiherfeits des 

allerbeften Rufes hinftehtlich feiner ungebeuchelten Frömmigfeit und ſeiner 
ungemöhnficen thulmudiſchen Gelebrſamkeit zu erfreuen hatte, — auch eine 

mtäuflibe" Seele? Herr Rabbiner, der Meſſias des Chriſtenthums bat 

ein inbalteſchweres Wort geſprochen (Ev. Mattb. 10, 34 f.): „Ihr jelt 
nicht rühmen, daß ic gefommen fei, Frieden zu fenden auf Erden. Ih 

bin nicht gefommen Frieden zu fenden, fondern das Schwert, denn ich bin 

gefommen den Menſchen zu erregen wider feinen Vater und Die Tochter 

wider ihre Mutter ..... wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mid, 
der ift meiner nicht werth.“ Glauben Sie num, dab es fo leicht if, 

diefes Wort zu erfüllen? Cs kann mur dort erfüllt werden, wo fi ein 

Übergengungsvoller“ Glaube finder, denn nur diefer Glaube ift der Eirg 
über die Welt und macht es möglich, daß ein ſchwaches Menſchenkind die 

Ueberzeugung feines Glaubens höher ftellt, denn Vater oder Mutter. Ge 
giebt allerdings — nicht zu unferer Schmach müfjen wir es zugeftehen — 

ſolche „käufliche · Seelen und erlauben Sie, dab aud ib aus Erfahrung 
darüber ein Wort hier hinzufüge. Die „Mllgem. Zeitung des Audentk? 

von Dr. Pbilippfon in Bonn bringt in einer ihrer neueften Nummern eine 

Gorrefpondenz aus Kurland, in welcher erzäblt wird, ich hätte vor einiger 
Zeit einen jungen Juden durch Vermittelung der Rigeſchen Poligeigemalt 
aus Riga zu mir nad Saufen bringen faffen, um diefe jüdiſche Seele zu 
retten“. Die Darftellung diefer ganzen Geſchichte in der jüdiichen 

Zeitung ift gang dazu angelegt, die Juden unferer Provinz gegen mich und 

die andern Paftoren zu „lanatifiren“. Ohne mid an diefem Orte anf 
eine Widerfegung diefer Gorrefpondenz einzulaffen, will id nur erflären, 
daß ſich der betreffende jüdifche Züngling Levin Hirſch Patzirſtecher bei mir 
von fid aus durch ein Schreiben aus Riga zum Tanfunterrichte meldete, 

in welchem er zugleich über den Banntiemus feiner Gfaubensgenoffen, die 
er „Mörder“ nannte und von denen er gemißbandelt fein wollte, fich bes 

tlagte. Das war auch allein der Grund, wehbalb die Rigaſche Polizeir 

gewalt in Auſpruch genommen wurde, in deren Gegenwart der junge Jude 

Übrigens aufs neue erklärte, er wolle zu mir fommen, um fi taufen ze 
laſſen. Zur Ergänzung jener Correſpondenznachricht in der Algen, Zig 

des Judenth. muß ich aber bier noch hinzufügen, daß der betreffende Jude 

nad einem mehrmwöcentlihen Aufenthalt bei mir fih plöglih bei Nacht 
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und Nebel aufmachte und zwar nachdem er ſich zuvor die Taſchen mit 
verfbichenen Dingen gefüllt batte. Diefer junge Mann war nun aller- 
Dings, wie es mir jept Mar geworden ift, eine beträgerifhe und fäufliche 
Seele, die and an andern Orten Kurländs Verſuche gemacht zu haben 

ſcheint, Geſchäfte „in Bekehrung“ zu machen. ie feben, Hert Rabbiner, 

aus diefen beiden Thanachen, daß nachdem die Adern der Judenmiſſton 
and unter nnferer jüdiſchen Bevölferung fich verbreitet haben, verſchiedene 

Individuen auf Diefelben eingeben. Es fommen wahrbaftige und wahr, 
beirsfucbende Seelen zu ums, aber leider-and — wie wir md Gie zu« 

geſtehen — „läufliche und betrügeriſche“. Sie thun aber fehr unrecht, und 

Pas ift unferer Meinung nach „ein Vergeben gegen den Geiſt der Religion“, 
wenn Gie mit diefen „käuflichen“ Seelen, die Sie in gerechter Enträftung 

fo wahr in Ihrem Sendſchreiden geſchildert baben, auch Diejenigen Ihrer 
Volkegenoſſen zuiammenftellen, die nicht aus Durft nad Gold und Silber, 

Sondern aus reinen Motiven, wie das z. B. nach meuſchlichem Dafürbalten 
bei jenem jungen Thalmudiften aus Bauske unzweifelbaft der Fall it, ſich 
dem Ghriftentbum in die Arme werien. 

Ic fomme nun zum qweiten Theile Ihres Sendſchreibend, in welchem 
Sie die Frage aufwerten, wie man auf der furlindiihen Synode von 1866 

bei Gelegenbeit der Frage nach der Stationirung Adlers denfelben nicht 
nad Mitau, fondern nah Baudke geſchickt babe, da am erften Drte Die 

jüdifhe Bevölkerung ſchon mebr dem Rationalismus verfallen fei und den 

jüdischen Glauben verlafien habe, Sie halten diefen Paſſus des Synodal« 

berichts von Paftor Grüner ın Dünaburg für „ein Vergeben gegen die 
Wabrheit“ und ſuchen nun Ibre Gemeinde und Ihr Birken an derfelben 

gegen den dopvelten Vorwurf des Nationalismus und des Abfalls vom 
jüdiichen Glauben zu vertbeidigen: ein Unternebmen, das an und für fid 

nur anerfannt werden muß, das aber in diefem Falle fchwerlih zu einem 

Griofge fübren wird. i 
Wenn Adler in Bausfe und richt in Mitau ſtationirt wurde, fo geſchah 

das zunachſt aus dem einfachen Grunde, weil in Mitau ein Judentbum 

zu Haufe iſt, das tbeilweife einen höbern Bildungsgrad als das ander 
märtige Judenthum Kurlands einnimmt, das aber auch theilweiſe unter 
Ibrer Führung, Herr Rabbiner, dem „Reformjubentbum“ ſich zuneigt, und 

für beides war Adler feiner verbältmißmäßig geringen geiftigen Bildung 
nach nicht recht geeignet. Adler iſt aus Dem ortbodeg » tbalmudifchen 
Judenthum in das Chriſtenthum übergegangen und hat das eigentliche 
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„Reformjudentäum“ nicht durchgemacht. Wie follte er nun dorthin geben, 
wohin er feiner ganzen Bildungsgeſchichte nah gar nit paßte. Allein 

diefes dürfte für Sie Nebenfahe fein, es bandelt ſich ja hauptſaͤchlich 
darum, "warum wir auf der Spnode dem Mitanſchen Judenthum den Bow 

wurf gemacht haben, es fei rationafiftiiih und babe den alten jüdiſchen 

Glauben verlaffen. 

Sie haben oben, Herr Rabbiner, von einem Rapport geſprochen, Der 
Ihrer Meinung nach zwilhen Judenemaneipation und Judenmiſſion ſtatt- 

finden fol. Wir meinen nun, daß ein ganz ähnlicher Rapport auch zwiſchen 

Reformjudentyum und Rationalismus fattfindet. Zwar dürfte es nicht 

nöthig fein zu meinen, daß das moderne Neformjudentfum — wie die 

Allgem. Ztg. des Judenth. fi in höhmender Weile ausdrüdt (Rr. 19 
©. 370) — ein „Schleppträger des chriſtlichen Rationalismus“ it, das 
etwa „die Ueberrefte defien, was der Befen der Reaction aus der chrifte 
lichen Kirche hinausgefegt bat, aufgelefen hat“. Das Judenthum bat ja 
ſelbſt Verfland und Witz genug, um nicht erft andermärts eine Anleihe 

machen zu muͤſſen. Dennoch aber berühren ih Reformjudenthum und 

chriſtlichetr Nationalismus in feiner vulgairen Geſtalt à ia Semmler viele 
fältig. Hat ja dod der Ratlonalift Joh. Dav. Michaelis feiner Zeit ein 

„Moſaiſches Recht“ in 6 Bänden geſchrieben und erklärte ebenfo der 

Berlmer Rationalift Töllner, er wolle die Inden, auf Grund ihres 

Glaubens an Gott, Tugend und Unſterblichkeit als wahre Ebriften anfehen. 
Die Verwandtſchaft aber zwiſchen Rationaliomus und Reformjudenthum 
belundet fi in dem gleichen nackten Monotheiomus, auf welchem beide 
ruhen, in dem gleichen Betonen der Vernünftigkeit der Religion und der 
Nothwendigfeit eines fttlich » frommın Lebens, welches zur Geligfeit 
genüge x. Die Lehrſahe, die z. B. Dr. Ppilippfon in feiner Zeitung 
für das Judenthum in feiner Fehde mit der Redaction der Baltiihen 

Monatoſchriſt gerade über dieſes Thema als genuine Lehrfäge des Judene 

thums im Unterſchiede von dem chriftlichen Rationalismus anführt, werden 

ven jedem chriſtlichen Bulgaisrationaliften ohne weiteres unterſchrieben 
werden. Herr Dr. Ppilippfon behauptet mun allerdings mit Ihnen, daß 
ein gewiſſer Nationalismus dem Judenthum von Anfang au eigenthümlich 

fei und das Judenthum aller Zeiten allein es verftanden habe, den ganzen 

Menſchen nad Bernunft und Herz zu befriedigen, was das Chriſtenthum 

nie haben feiften können. Und ebenfo fagt dieſer Gtimmführer des 
Reformjudentyums, daß der chriſtliche Rationalismus „unbewußt“ und in 
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Selbfitäufpung befangen gerade aus dem Judenthum die Elemente feiner 
Religiensanfhanungen gewonnen babe. Das aber it die Wurzel unferer 

ganzen Differenz, dab Sie meinen, der Nationalismus fei von Anfang an 
dem Judenthum eigenthümlich gemelen, während unſere Meinung Diele ift, 
Daß erft durch das Reformjudenthum das Judenthum rationaliftifch geworden 
iR, daß fomit der Nationalismus nicht ein Kennzeichen des wahren, fondern 

des falſchen Judenthums iſt. 
Das orthodoxe Judenthum in feiner rabbiniſch⸗thalmudiſchen Geftalt 

wurzelt weſeutlich in der finaitifhen Offenbarung und der Thalmudismus 
fol nun eben das göttliche Gefep auf alle Ginzelbeiten des jüdiichen 
Lebens anwenden. Dem gegenüber beſteht nun aber das Weſen des 
Reformjudenthums darin, die thalmudiſch⸗rabbiniſche Lebensnorm infoferu, 
als fle der Eingliederung und der Einwirkung Iſtaels in das allgemeine 
Eulturleben widerfpricht oder damit unvereinbar if, aufzugeben (Worte 

Dr. Philippſon's in feiner iſtael. Religionslehre ©. 23). Es dürfte aber 
dadurch Mar fein, Daß mit dem Reformjudenthun ein neues Prineip neben 
dem alten zur Geltung gefemmen ift: die Eingliederung Iſraele in das 

allgemeine Culturleben unferer Zeit fol darüber eutſcheiden, was von dem 
rabbiniſch⸗thalmudiſchen Judeuthum fortan beizubehalten if oder nicht, 
Wo aber und wie dürfte hier Die Grenze eingehalten werden können? 

Oder gründet ſich denn die allgemeine Cultur unferer Zeit auf Grunds 
fügen, die aus der Offenbarung der heiligen Schriſt alten oder neuen 
Zeftaments, wir wollen ſchon der thalmudif »rabbinifhen Religions 

geftaltung ganz geſchweigen, entnommen find? Es ift dieſes Sichberuſen 
auf die „allgemeine Cultur“ unferer Meinung nad ein gefährliches Spiel, 

das am Ende nur zur Auflöfuug des ganzen Judenthums führen und 

daſſelbe dem von fogenanuten „geiftlichen“ Freidenkern wie Strauß erfirebten 
Humanismus —- umd der ift nur eine andere Bezeichnung für den alten 

Natioualismus, der alle Hriftlipen Reminifcenzeu abftreifen will — in die 

Arme Führen wird. Die Ideen des modernen Judeuthums berühren ſich 

aber auch deßhalb mit dem Rationafisums im weiteren Sinnne dießes 
Borts, als fie im Zufammenhange mit dem, was wir Nationalismus 
nennen, entftanden find. Der Rationalismus ift diejenige Religionss 

auffaffung, welche ſich zwar in einzelnen Grundwahrheiten auf die Offen» 

barnng beruft, aber in summa doch nut ſolche Dffenbarungswahrheiten 
gelten laͤßt, welche im Ginflange mit der Bernunft ſtehen, während fie 
zugleich alles Das aus der Meligion und der Offenbarung zu entfernen 
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ſucht, was Diefer oberſten Norm widerfpriht. Der Nationalismus Bat 
3 B. aus Gründen der Vernunft die kirchliche Lebre von der göttlichen 

Natur Ehrifti dahin umgeändert, daß Chriſtus weientlih nur ein Menſch, 

wenn aud) ein von Gott mit außerordentlichen Tugenden und Gaben aus 

gerüfteter Menſch, geweien fei. Ganz ähnlich verbaften fih Neiormjuden- 
thum und ortbodoges Indenthum zu einander; es fann nicht genug betont 

werden, daß das orthodoxe Judentum an der Idee eines zu ermartenden 
Meſſias aus dem Haufe Davids ftets feftgehalten bat und noch feſtbält 

und daß Diefer Meffins auf Grund der prophetiſchen Werffogungen durde 
ans übermenfglider Natur fein wird. Ans Gründen der Vernunft und 

vermöge der merernen „eiſeten und dunch “die Wiſſenſchaft gefteigerten 
Auffaffung“ bat das Refornjudentbum aber dieſe Hoffnung aufgegeben 
und wartet nur noch auf eine „geit“, in welder alle Völker der Erde 
unter Iſraels Beifpiel uud Erziehung zu der wahren Gottesverehrung 
gelangt fein werden. Das Meformjudentbum ftammt zugleich feiner Ber 
geiudung nad aus einer Zeit und won einem Panne, die beide wefentlih 
mit dem driftliten Rationaliemns verwandt find. Der 1629 geborene 

jüdifhe „Popularphiloſoph“ Mofes Mendelfehn ift als der eigentliche 
Aeltervater. des Reformjudenthums anzuieben; während er äußerlich ned 

an dem jüdifchen Geremoniafgefeg feftbielt (and an dem Glauben eines 

verfönlihen Fünftigen Meſſias), batte er innerlich ſich ſchon Tange ron 
Diefem ortbodegen Judenthum freigemacht. Die Grundfäge der mabren 
Religion beftehen nach Mendeliebu darin, Daß Gott ein allervollfommenftes 

Weſen ift, daß der Weg zu feiner Erkenntniß die Tugend iſt und deß 
Gott das Thun der Menſchen in einen anderen Leben belohnen und ber 

firafen wird — und zwar find diefe Grundwabrbeiten der Religion allen 

Menſchen durd die Vernunft gegeben, Das eigentliche Judentbum deftnirt 
er dann ganz fo wie Herr Dr. Pbilippſon: „Das Judenthum keunt feine 
Gebeimniffe, bat felbft fein Gebeimniß. Es entiprict ales in ihm den 
Grundfägen der natürlichen Vernunft“ (vgl, Mojes Mendelfehn im Vers 

baältniß zum Gbriftentbum, von Arenfelb). 
Wenn Cie nun aber, Herr Rabbiner, Anftoß an dem genommen 

haben, was auf der Epnode von 1866 über den religiöfen Stand Ihrer 
Gemeinde und des Reformjudenthums überbaupt gelegentlich bemerkt worder 

it, und demgemäß an die Synodalen die Anforderung geftellt haben, dieſes 

„borte Urtheil“ zurüczunebmen, fo glaube ich ſchwerlich, daß Ihr Wunfb 
in Erfülung gehen wird. JG für meine Perfon muß nad der obigen 
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Darlegung bei der Meinung verharren, daß das Reformjudentbum, den 
ja auch Cie ausgelvrodenermaßen dienen, ein Verwandter des vulgeiren 
Rationaliemus ift und ein Verlaſſen des alten jüdifdworthodegen Glaubens 

zur Folge baben muß. 

Ich eile zum Schluß: ich hate Ihrem offenen Sendſchreiben ein 
offenes Wort entgegenzuftelen geſucht und Fitte daſſelbe als offenes und 
ebrlihes Wort aufzunehmen und zu beurtbeilen. Mein befter Lohn dafür 

wird der fein, daß Cie, Herr Rabbiner. in Zufunft jenem Ariom im 
Judenthum „es hat noch nie ein Jude aus Ueberzeugung feinen Glauben 
verlaſſen“ auch Ihrerfeits entgegentreten. Bann darf id hoffen, daß Cie 
auch unfere Mifflonsbeftrebungen nicht mehr für ein „Attentat gegen die 
beitigften Güter der Menſchen, Redıt und Freiheit” baften, fondern anerfennen 
werden, daß Diefelben nur Dazu dienen, die beiligſten Anfprücpe der Menfchen» 
feele zu befriedigen und fie mit Dem befannt zu machen, der von ſich zelagt 
bat: Ich bin das Brot Des Lebens. Eure Bäter Haben Manna gegeffen in 
der Wüfte und find geftorben; dies ift das Brot, das vom Himmel fommt, 
auf daß, wer davon iffer, nicht ſterbe.“ Ev. Job. 6, 48-50. 

W. Müller, Paſtor zu Saufen. 



Die Einführung der Statthalterfchaftsuerfofung 

in Finland im Jahre 1783. 

Wirserem Lande And feit feiner Ingebörigfeit gu größeren Reichen, deren 
Kernbevötferungen anderen Nationafitäten angehörten al die Bewohner 
der baltifchen Küfte, in ſtaatsrechtlicher Hinfiht Experimente der mannig« 
fachſten, ja oft abenteuerlichften Art nicht erſpart gewefen. 

Nur zu bäuflg wurden Die Formen des größeren Ganzen, dem dieſe 
eigenartigen ſtaatsrechtlichen Pertinengen eingefügt waren, brevi manu 
aud auf Diefe ausgedehnt, unbefünmert um den Gtoff den fie fügen und 
ordnen folten. Und wie häufig dabei auch das Wachsthum unſeres Eigen» 
lebens behindert und verfrüppelt worden, daſſelbe ganz zu verderben oder 
gar zu töbten iſt felbft der dem Stoff heterogenften Form bisher nicht 

gelungen, 
Eins der intereffanteften Experimente dieſer Art ift Die Ginführung 

der Statthalterſchaftsverſaſſung in Livland, über die wir in Nachfolgendem 
berichten wollen. Dieſe urfprünglid nur für eine der ruſſiſchen Gouvere 
nements projectiete, in der Folge auf ale übrigen, ja ſelbſt auf das 
damalige Herzogthum Livland ausgedehnte Provinziafverfaffung, enthielt 

ihren Wefen nad eine etwas bürenufratiid gedachte Ausgeftaltung der in 
Lioland bie dahin zu Met beflandenen altfländifchen Werfaffungs- 
grundiagen. Den im Dften der Narowa eigentbümficen Zuſtänden anger 
paßt uud nach der büreaufratifchen Denfweife ikrer Medacteure gemodelt, 
waren die vorgenommenen Veränderungen für Livland nicht gerade Bere 

befferungen, und zum Mindeften eigenthümlich iſt die Erſcheinung, daß das 
Driginal nach feiner Copie zugeftugt werden follte. 
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Dod orientiren wir und, ehe wir dieſem Eyperiment näber iveten, 

mit den volitifhen Verhältniſſen, die damals in Rußland und am rufflihen 
Hof befanden, um auf diefem Wege den rechten Hintergrund für unfer 
Gemälde zu ſchafſen. 

Mit dem Sturz Pugatihens (1774) und der Moötauer Reife, melde 
Katharina U. bald nad der Hinrichtung dieſes gefäbrlicen Rebellen 

bãuptlings unternabm, beginnt ein neuer Abſchnitt in Der Regierungs- und 
Lebenegeſchiote dieſer ausgezeihneten Frau, — Die Zeit Der Allgewalt 
Potemeins, des „Fürften der Finfternig", wie 3. J. Sievers dieſen merke 
mürdigen Mann nannte, der vach dem Urtheil Philpp Wigels und anderer 
Anbäuger der damals nod in jbrer Kindheit begriffenen nationalen Partei, 
ein Gigant war, „der die flille Größe des ruſſiſchen Weſens bezeichneter”. 
Heute fann es für ausgemacht gelten, daB die ſchwierigen Verbältniſſe, 
unter denen dad Ende der Regierung Katbarinas verlief, hauptfählik auf 
den „Zaurier“ zurüdzufübren find, der, wenige Unterbrebungen abgerechnet, 
von 1775—1792 der böcften faiferliben Gunft genoß und das 

ungebeure Reich, deffen erfter Beamter er mar, ale Spielraum feines Ehrs 

geixes und feines wilden, ungeregelten Thätigfeitedrangs anfab, Die Kriege, 
welche er gegen Die Türken führte, trugen alerdinge dazu bei, die Grenzen 
Mußlands beträchtlich zu erweitern, fie mußten aber mit der maßloſen 
Anbäufung der Staatoſchuld und der Ucberanftrengung der productiven 

Kräfte des Kaiferrei® thener bezahlt werden. Potemkin mußte die Blice 

der Kaiferin fo ausicließlid auf Ziele des Ebrgeizes und der Machtver⸗ 
größerung zu richten, daß die große organiſatoriſche Arbeit, welde 
Katharina mährend des erſten Drittheils ihrer Regierung in Angriff 
genommen hatte, in Stocken gerietb; weil er felbft an der Regelung innerer 

Bragen feine Befriedigung fand, doch es aber nicht dulden wollte, daß 
neben ihm unabbängige Männer wirkten, fab er ſich genötbigt, die innere 

Verwaltung in die Hände feiner Günftlinge zu legen und in der Wahl 

diefer, mar der „Taurier“ nicht glücklid. Wohl trat eine große Zabl der 

organifchen Gefetze, melde früher ausgearkeiter waren, während der 
Potemliuſchen Periode in Krait, die Männer aber, welche mit der Aus 

führung derfelben betraut wurden, wirkten in neuerem Geift, als dem, 
der die Schövier jener großen Neugeftaltungen befeelt hatte. An die 
Stelle rubiger, planmäßig geordneter Thätigkeit, trat Haft und Ungeduld, 

— in überflürgender Weife murde angeſtrebt, was nur auf dem Wege 
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orgauiſcher Entwidelung glüdlib zu Etande gebracht werden fonute. Die 

Sud, raſche glänzende Refultate, wie fie im Geſchmack des Reorganifators 
der Krim waren, zu erzielen, gewann Ueberhaud über dem beſcheidenes 

Streben, folide Früchte zu zeitigen, die zu dem Wachsthum des Baumes 
in richtigen Verbältuiß landen, — jene unfelige Beſtreben, fib an der 

Aufführung glänzender Fagaden genügen zu laffen und Nichts nach den 

Zuftäuden zu fragen, die ſich binter deujelben verbargen, ſtand gerade zur 
Zeit des Potemtinſchen Einfluſſes in voller Blüthe und gefährdere das 
Gedeiben zublteiher der glücklichſten Schöpfungen der Kaiferin. Unglück- 
licherweiſe war der einzige Mann, der Potemfin die Spipe zu bieten 

vermochte und dieſem in folger Unabhängigfeit gegenüber ftand, Der Graf 

Nikita Panin, für Fragen der inneren Verwaltung ziemlich unzugänglich 
und theilnahmlos. Während Panin auf Die auswärtige Politik Rußlands 
bis zum Ende feines Lebens einen entfdeidenden Einfluß übte, ließ er es 

geibeben, daß Potemfin durch ſeinen Verbündeten, den Generals Procureur 
Fürften Wjäjemsfi, alle Fragen der Legiolation und Verwaltung lenkte. — 
Von einem prineipiellen Gegenſatz Poremfins zu den Einrichtungen, melde 
wäbrend der erften Renierungsjabre der großen Monarchin geſchaffen oder 

angebahut worden, war alerdinge nicht die Rede, da es ſich im dem | 

Kampf der damals rivalifirenden ‘Parteien um Grundfäge überbaupt nidt , 

handelte; die öͤffentlichen Angelegenbeiten wurden von den kaiſerlichen 
Günftlingen als Perionenfragen angeiehen und behandelt und wenu ein 
politiſches Programm befänpft oder unterftügt wurde, jo ließen Zuneigung 
für oder Abneigung gegen daſſelbe ih in der Regel auf das Werbälmiß 
zurächfübren, in welchem feine Schöpfer zu dem einem oder audern Macht 

haber ftanden. Daß Gefihtspuufte diefer Art für die Bebandlung ter 

wichtigſten und eingreifendften Fragen maßgebend waren, tritt gerade in 

der Geſchichte Der Statthalterſchaftsverfaſſung und ibres Begründers des 

Grafen Johaun Jalob Sievers mit befonderer Deutlichfeit und Schütte | 
bevor: aud opne auf die Gingelbeiten der damaligen politiſchen Lage 
weiter einzugeben, werden wir im Stunde fein, an den Geſchicken dieſes 
einen Inſtituts, die Verhältniffe, aus denen daſſelbe hervorgegangen war, 

zu arafterifiren. 

Wenige Monate und) der Tbronbefteigung Katbarinas, im April 1764, 
war Jobann Jakob Sievers zum Gouverneur von Newgorod ernannt 
worden; durch die Vermittelung der Damale noch allmäctigen Grafen 
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Orlow und Panin war der junge, talentvolle Eftländer, der feine Laufbahn 

als Diplomat begonuen batte, der Kaiſerin empfoblen worden, die ihn 
bald mit Beweifen ihres Vertrauens und ihrer Guuft überhäufte. Bon 

dem Streben durchdtungen, die Zuftände ihres Reichs wirklich kennen zu 
Teruen und der Unordnung zu fteuern, welche auf beinahe allen Gebieten 

herrſchte, beauftragte Katharina ihren neuen Gouverneur mit einer unges 

ſchminkten wahrbeitsgetreuen Daiſtellung der Zuftände, welche er in feinem 
Regierungsbezirk vorgelunden. Dem Biographen des Grafen Gievers, 

Proſeſſor K. 2. Blum, baben wir «6 zu Danfen, daß dieſer Bericht beinahe 

vollſtãndig veröffentlicht worden ift und eine Darftelhung von dem anarchiſchen 
Zuſtaude ermöglicht, in melden fid eines der reichſten und wichtigften 
Gomvernements des damaligen ruſſiſchen Reichs befand. Juſtiz und Vers 
waltung der Gouvernements entbehrten aller irgend ausfönmliden Organe; 

der Adel, den Peter II. von der zwangsweilen Verpflichtung zum Staats- 
und Militsirdienft entbunden hatte, ſank, ſich jelbit überlaffen, in den 

Zuſtaud alter Robheit und Unbildung zurück und nahm foft gar feinen 
Antyeil an den Öffentlichen Angelegenheiten. Während einzelne deiche und 
vornehme Familien in der Refidenz lebten und ſich durch Nachahmung 

franzöficper Formen Antheil an den Culturfortſchritten der Zeit zu enwerben 
glaubten, verfümmerte die Maffe der minder Vermögenden auf dem flachen 
Lande. Bei dem Mangel an provinziellen Gerichts und Berwaltungsr 
ftellen waren die “ouverneure darauf angewiefen, Alles felbft zu ordnen, 
und bei der Gefepäftsüberbürdung, Die die natürliche Folge Diefer Ordnung 
der Dinge war, fennte eo nicht ausbleiben, daß fie meift willkürlich, 

ohue Prüfung des Sachverhalis und ohne Berückſichtigung der Gelege 

verführen, ja verfahren mußten. Die Beamten, welche fie aus der Hiefideng 
mitbrachten, waren die einzigen Factoren, mit welchen die Gonverneure 
rechnen konnten, der Adel übernahm Aemter und Aufträge nur, wenn 
dieſelden mit befenderen Vortheilen verbunden waren. In den wenigen 
größeren Grädten, welche Die Gouvernements befaßen, refidirren Wojemoden, 
welche die Polizei Handhabten und in den meiften Faͤllen zugleih als 
Richter fungieren, ihr Thum nud Laſſen wurde lediglich durch das Gere 
fommen und das Dafürhalten ihrer Vorgelepten beftimmt, da es an einer 

ihre Thärigfeit regelnden Jnftruction fehlte; auf dem fladen Lande 

walteten ſ. g. Sozfi’8, Leute, Die nur ausnahmsweiſe zu leſen und zu 
ſcheiben verfanden, ihre Nanzelleigeihäfte von Kircheudienern beiorgen 
liegen und den Wojemoden verantwortlid) waren, wenn anders diefe von 
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ihrem Auffichtsrecht Gebrauch machen wollten. Wege und Gommunications- 

mittel fehlten allenthalben; um Recht zu fuchen, mußten bie Bittfteller 

mit Ueberwindung ungehenrer Schwierigkeiten nach Petersburg wandern 
und beim Senat Hülfe ſuchen, der die hoͤchſte juflitiäre und adminiftratine 
Autorität in ſich vereinigte, von feinen Sectetaireu und Oberfecretairen 
aber fo volftändig beberrfeht wurde, daß diefe — nach des alten Münnich 

Ausiprnd — die wahren Regenten des Reichs waren und thatſächlich 
über aflen Gonvernenren und Pröfidenten fanden. Das eine fo mangels 
hafte Organifation aMgemeine Verwirrung und Unficherheit zur Folge batte, 
verfteht fich von ſelbſt; die mittleren und unteren Schichten der Geſellſchaft 

waren der Plünderung und Ausbeutung voflftändig preisgegeben, Selbſt⸗ 
bütfe ſchien die einzige Art von Jnſtiz zu fein, Vie zu einem Achern Ziele 
führte, der Volfswoblftand nahm beftändig ab, die allgemeine Unfichere 
beit aller Verbäftniffe lähmte Unternebmungstuft und Prodnetionseifer — 

das Reich febien der Auflöfung entgegenzugehen. Als Eievers in Nomgorod 
anfangte, um die Verwaltung zu übernehmen, war das Archiv dieſes 
Gonvernements feit Jahren unter den Trümmern eines eingeftürgten Zeuge 

haufes begraben, das Gefängniß von zwölſhundert gemeinen Verbrechern 
und zwanzig angeflagten Gdelleuten, die vergebens des Richterſpruchs 
barrten, bevölkertz die Summe der rüdftändigen Steuern betrug faft 
3 Millionen Rubel und durd feinen Vorgänger erfuhr der neue Stätte 

halter, daß jährlich nur zwei bis drei Giviliadhen expedirt würden, Race 
dem es dem unermädlichen Gifer unferes Sandmannes gelungen war, den 
dringendften Nöthen abzubelfen, vor Allem Straßen zu legen, eine geregelte 
Communication zu begründen und durch Verftärfung der öffentlichen Sicher- 
heit den Productionseifer der Landwirthe und Kaufleute zu beleben, ente 
warf Sievers ein Statut, durch welches die ruſſtſche Previnziafverfaffnng 
teorganifirt und die mötbigen Polizet- uud QJuftigbepörden eingeführt 
werden folten. Bon der durchaus begründeten Ueberzeugung ausgehend, 
dab es unmöglich fei, ohne Heranziehung der gehildeteren Befellichafte 
tlaſſen, allein dur Stoatsbeamte mwirdigere und erträgfihere guſtäude 
herbeizuführen, mandte Sievers fein Hauptaugenmert auf die Wedung 

und Zörderung der Theilnahme des Adels für die Propinziafintereffen 
und auf die Begründung eines felbftändigen Städtelebens, am weldyem eb, 
wie alenthalben im Innern des Reiche, auch in feinem Gouveruement 

volftändig fehlte. Gr legte der Kaiferin einen ausfüprlihen Plan ver, 
deffen erſter Tpeil Die Reorganifation der Behörden» und Gerichtsderfafung 
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in den Gouvernements zum Gegenftande hatte, während der zweite auf 
die Begründung ftändilher Gorporationen abzielte. Die Edelleute der 
einzelnen Gouvernements follten zu bejonderen Körperfhaften zufammene 
geſchloſſen und verpflichtet werden, aus ihrer Mitte die Beamten der pros 

vinziellen Verwaltung und Juſtiz zu wählen; in den Gtädten follten den 
Bürgern Gorporationsrechte ertheilt werden, um eine communale Selbſt⸗ 

verwaltung anzubahnen und. dem Staat nur die Oberauffiht über diefe 
Juſtitute bfeiben, da die Grfahrung ausgewiefen hatte, daß feine Beamten 
außer Stande jeien, alle Functionen des Staatslebens allein zu regeln 
und in Uebung zu erhalten. ” 

Auf die Einzelheiten des Sieversihen Entwurfs werden wir weiter 

unten einzugehen haben, In demfelben Jahr, das Potemkins Günftlingsr 
ſtellung begründete, trat Die Kaiferin in eine ausführliche Prüfung diefer 
Borlage ein. Die Grundprineipien derfelben hatte Sievers — wie der 

Leſer bereits ans den obigen Andeutungen errathen haben wird — feiner 

Heimat, den Provinzen Liv» und Eſtland, entuommen. Ob und in wie 
weit der (inzwiſchen zum General» Gowerneur von Nomgorod und Timer 
ernannte) Staatsmann baltifhen Urfprungs recht daran that, Eins 

richtungen, die auf durchweg anderen Worausfegungen ald denen des 
eigentlihen Rußlands berubten, zum Mufter zu nehmen, wird heute kaum 
mehr feſtzuſtellen fein. Nur gegeu einen, gerade in der Neuzeit häufig 
erhobenen Vorwurf müflen wir den deutſchen Organifateur der tuſſiſchen 
Provinzialverfafjung in Schuß nehmen: gegen den, den Garg einer 
organiſchen Gntwidelung miedergetreten und vorgefaßten Meinungen zu 
Liebe gewaltſam deutſche Inſtitutionen eingeführt zu haben, Die dem 

Intereffe der Bevölferung zuwiderlieſen umd ihr verhaßt waren. 
Gewaltfamer Einbruch in eine organiihe Entwidelung ift nur möglich, 
wo ſich die Keime einer folhen wirklich vorfinden — von folden war in 

dem damaligen Rußland thatſächlich feine Spur zu finden und feiner der 
zahlreichen jungruſſiſchen Tadler des Schöpfers der Gouvernements. Der 
ordnung bat irgend nachzuweiſen vetmocht, daß national-ruſſiſche Provingial- 
einrichtungen beftanden, denen Gievers zu nahe getreten wäre. Die 

alten vorpetriniſchen Inſtitute, fo weit ſolche überhaupt beſtanden 
hatten, waren in dem halben Jahrhundert feit Peters Zode unters 

gegangen und vergeffen; Sievers fand eine vollfländige tabula rasa 
vor, die aller Fundamente eines geordneten Zuftandes eutbehrte. Daß es 
five und eſtländiſche, nicht deutihe und franzöflihe Mufter waren, deren 

Baltifche Monatsfchrift, 8. Jahıg., Bb. XVI. Heft 5. 27 
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Annahme cr empfahl, hatte mehrfache Gründe, denen man eine wenigften® 
relative Anertennung nit verfagen kann. Die Selhittbätigfeit der Bes 
völferung, Die Theilnahme der Untertbanen an den Gefcäften der Provinz 
follte geweckt und belebt werden; von einer folden, war in den meiften 
Staaten ded eutopäiſchen Continents in dem Zeitalter des aufgeflärten 
Dedpotiomus · nit die Rede, am wenigften in Ruhland und Franfreich. 
Bir erinnern daran, daß Herder, dem geborenen Preußen, in Riga zum 
erften Dale das Bild eineo_fih felht regierenden Gemeinweſens entgegen» 
tat, daß das Nigaer Gommmunalleben des 18, Zahrbunderts in fo ent 

ibiedenem Gegenfag au der bürcaufratifhen Abbängigfeit der Städte im 
Vaterlande des berübuten Dichters and, daß diefer die Dünaftadt ein 
zweites ®enf nannte, deffen Veiſpiel allgemeine Nachahmung zu finden vers 
diene. Diefer Grund war indefjen nicht der einzige, der Sievers die 
Nachabmung der Inflitutionen feines ſpeciellen Paterlandes nabelegte : 
der Stand, welder die Grundlage des weſteuropäiſchen Staatslebens 
damaliger Zeit zu werden begann, deffen ſich die auffläcenden Fürften des 
18. Jahrhuuderis vorzugöiweife bedienten, um die ſtaatlichen Bildungen des 
Mittelalters anzugreifen, das gebildete Bürgerthum, egiftirte in Rußland 

nur den Namen nad. Alle Bıldung, ja alle Bildungsiäbigkeit concentrirte 
ſich in Rußland im Adel; auf diefen Stand war der Stautemann, der 
eine ruſſiſche Provinzialverfaffung gründen wolte, in erfter Reibe anger 
wieſen. Dieſer Umftand bedingte die Abweihung von weſtenepäiſchen 
Muſtern mit Nothwendigkeit. Hatte Eievers überhaupt Recht, als er die 
Bedung des Sinns für provinzielle-und corporative Gelbftverwaltung ala 

vorzüglicftes Mittel zur Regeneration des ruſſiſchen Staatslebens empfabl, 
und irrte er nicht, indem er ben rufflichen Adel für den erftberufenen 

Etand hielt, — io kann man ihm feinen Vorwurf daraus machen, daß 
ex die ariftofratifheantenemen Einrichtungen des Dftieelandes zum Muſter 

für feine Schöpfung nahm. Allerdings bar der Erfolg diejes Unternehmen 

nictt oder doc nur fehe unvolftändig geredtfertigt: die uıtyalterfcaftlice 
Berfaffung bat ın Rußland meunzig Jahre laug beftanden, — dir Keime 
eines wirllichen Selfgoveruments bat fie aber nidt zu legen verniedt. 
Aeußerlich wurde fie im Laufe der Zeit immer mehr beſchnitten und in 

buͤreaulratiſchem Sinne modificirt, ihrer inneren Seite nad iſt fie wicht 

in das Fleiſch und Blut der Nation übergegangen; fie blieb was ſie von 

Anfang au gemelen, ein auf Aderböcften Befehl eingeführten Reglement, 
dem man gehorchte und defjen Vorfgriften man befolgte, joweit man 
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überhaupt Gefege befolgte, mit dem der Volksgeiſt aber nichts anzufangen 

wußte. Von einem gewifien Nugen iſt die Sieveroſche Schöpfung indefjen 
Dod) geweſen, wenn au nit von dem, auf welchen Sievers felbft es 

worzüglid) abfah: durch fie wurde zum erſten Dale eine fejte Ordnung 
für die provinzielle Zuftiz und Verwaltung begründet, ein organifcher Zur 

fanmendang zwiſchen Kreis-, Gouvernements- und Reichobehörden hei— 

geſtellt und der Oberverwaltung mindeſtens die Möglichkeit einer regelr 

mäßigen Coutrole geboten, Auch die Heranziehung des Adels zur Local- 

verwaltung hat einen gewiffen Nupen ygeftaffen und die kleineren uud 
mittleren Edelleute daran gewöhnt, anderen Beſchäftigungen als Denen des 
Krieges und Der Landwirthſchaft ihre Aufmerkjamkeit zuzuwenden; daß 

feine wirkliche Selbjtverwaltung begründet wurde, lag ganz befonders daran, 

Daß der Kreis der freien Thärigfe des Adeld, Der bereite urfprünglid, 

ziemlich eng gezogen war, in der Bolge immer mehr beſchränkt wurde, 

namentlid dadurch, daß man die vollftändige Ausübung der adligen Rechte 

von dem Erwerb bürcanfratiiher Qualitäten abhängig machte, 
ALS Sievere die Entwürfe zur Eratthalterjcpaftsverfafung der Kaiferin 

unterbreitete, hielt dieſe fh, wie eben erwähnt, in Mosfau auf. Daß die 

Moskauer Reife von 1775 überhaupt zu Stande gefommen war, deutete 
darauf Hin, daB Panin und Oriew, auf welche Eievers ſich hauptſäclich 
flügte, nit mehr den ſrühern Einfluß übten. Sie hatten diejelbe en 

ſchieden widerrarhen, Potemkin aber war es gelungen, die Kaiferin zu Diefer 

vorübergehenden Vertagung ihrer Reſidenz zu beftimmen. Noch war jeine 
Magiſtellung imdefien nicht feft genug begründeı, daß er fih um 
Angelegenheiten der inneren Verwaltung befünmert oder auf dieſe einzus 
wirfen verſucht hätte: Potemkin beguügte ſich damit, den Eredit feiner 

Gegner alwählig zu untergraben, dieſelben von der Perfon der Monarqhin 
fern zu halten und aus dieſe Weile feine eigene Grelung zu befefligen. 
Diefer Umftand fam Sievere weſentlich zu gut, ihm hatte er c zu vers 

danken, daß die Kaiferin jeine Entwürfe mir ihm allein prüfte und berieth 

und feinen der leitenden Staaremänner zuzog: Die einen wurden von 

Fotemfin fern gebalten, Die andern (unter diefen auch der von Potemkin 
nterftügte Zürft Wjäfensti) waren noch nicht einflußreich und mächtig 

genug, um ıhren Rath und ihre Meinung zu verlautlaren ehe fle gefragt 
wurden, „Die Kaifern,* je berichtet Sievers feibit, „geruhle mid zu 
berufen und ließ einen Landrath aus Eſtland fommen, um die Verjafjung 
diejer Provinz darzulegen, wie ich eo mit Livland that, wo fie einige Aufflärung 

27° 
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zu finden glaubte. Ich erlaube mir zu behaupten, daß ich allein zu Ratbe 
gezogen wurde. Kein Minifter ward zugezogen, nicht einmal der Fürſt 
Wjãſemski. Sie vollendete das Werl in drittehalb Monaten und ihre 

Abſicht war, diejelbe verſuchsweiſe in Twer einzuführen, einer Stadt, die 

fle aus der Aſche batte wieder erftehen laſſen; aber das Gonfeil, aus 
höflihen Schmeichletn zuſammeungeſeht, warf ſich ibr zu Füßen und flehte 
fie mit heißen Thränen an, nicht zu zögern, daß eine fo große Wohlthat 

als Gefep angenommen werde. Ihre Majeftät fügte ih einem fo ſchmeichel- 
haften Andringen und das Werk ging durch als Geſetz“ 

Die Geſchichte diefer Verwandlung eines Localftatuts, dad der eigene 

Begründer erft praftifd erproben wi, in ein Geſetz, das ſofort für das 
ganze Reich Geltung baten fol, ift für die Menſchen und Verhätmiffe der 
damaligen Zeit, mit denen wir es bier zu thun haben, fo charafteriftii, 
daß wir dem Sievereſchen Bericht kaum etwas hinzuzufügen haben. Die 
fofortige Ausdehnung der Statthalterfchaftsorduung auf das ganze Reich 
wurde indefien nicht fo raſch bewerffielligt, als es der „Gonfeil“ gewünfcht 
haben medhte. Katharinas Umfiht hielt es für angemeffen, zunädft: die 
wohlhabendften und civilifirteften Theile ihres Reiches in den neuen 
Organismus zu ziehen: mit dem von Sievers verwalteten Generalgens 
vernement Nowgorod«Twer und der unter dem General Glebow ſteheuden 

Provinz Smolensf wurde der Anfang gemacht. „Le peuple de ces deux 
provinces“ heißt es in de Castera's Vie de Catherine (einem Bud das 

die Geſchichte der Statthalterfpaftöverfaffung übrigens ebenfo nachläſſig 

und flüchtig bebandelt, wie die Mehrzahl der übrigen zeitgenöſſiſchen 
Quellen) „Iui paraissait le plus intelligent, le plus docile et le plus 
propre ä faire röussir l’essai des nouvelles lois, qui &laient depuis 
introduitees dans les autres provinces de l'Empire.“ Das Beftieben, 
das neue Geſetz moͤglichſt raſch und rückſichtslos über alle Theile des 
Reichs anszudehnen und ſich dadurch ein Verdienft zu erwerben, das die 

urfprüngliche Abſicht weit überragte und den Begründer in den Schatten 
ſtellte, ſcheint hauptſächlich von Potemfin und defien Genofien Wjäfemsfi 
ausgegangen zu fein. Sievers ſelbſt wurde zu einer Gile angetrieben, die 

feinen Aufihten wenig entfproden haben mag. Am 7. November 1775 
hatte das Gefep, das die Phufionomie des gefammten Reichs umgeftalten 
follte, die Unterſchrift der Kaiferin erhalten und ſchon am 20. Januar 1776 

waren die Adelöwahlen in Zwer beendet. 
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Während Sievers, in Arbeiten und Sorgen vergraben, mit der Mer 

organifation der Städte feines Gouvernements beſchäftigt war, Die er zum 
Tbeil felbft gegründet hatte und fein Werk die Theilnahme und Aufmerffams 

keit der Gebildeten des gejammten Reichs und felbft des Auslandes erregte, 
bemächtigte Wjaͤſemeli ſich mehr und mehr defielben; zuvörderſt wußte er 
zu bintertreiben, Daß die Umgeflaltung des Senats, welche Sievers fih 
als Krönung feines Gebäudes gedacht und auf melde er einen befondern 

Werth gelegt hatte, zu Stande fam. Unter dem Vorwande, daß der Neus 

geftaftung der oberften Reichsbehöͤrde die Reorganifation aller Theile des 
Meiche vorhergehen müffe, wurde die Ausführung der Vorſchläge, welche 

der Kaiferin bereits im December 1775 unterbreitet worden waren, ver 
ſchoben, endlich bei Seite gelegt und vergeſſen. Wiäfemsfi war der Staats 
halterſchaftoverfaſſung von Haufe aus feindlich gefinnt gewefen; da er 

einfah, daß es unmöglich fei, diefelbe rüdgängig zu machen, fuchte er fie 
durch eine überflürzte Ginführung in alen Städten des Reis und durd) 
zablreihe Einzelmodificationen um ihre eigentliche Bedeutung zu bringen. 
Da der mit der Einführung der neuen Ordnung betraute Senat unver 

ändert der alte geblieben war und in volftändigfier Abhängigfeit von 
feinem Oberprocureut and, hatte Wjäfemsfi, der diefen Poften befleidete, 
leichtes Spiel; feine Ufafe „untergeuben" (nad Sievers eigenem Ausdrud) 

die Wirkungen des Werks, deflen Ausbreitung er um den Wünſchen der 
Raiferin zu ſchmeicheln, vaftlos betrieb, Sievers, deffen ganze Zeit damals 
durch grganifatorifche Arbeiten in Twer und Nowgorod in Anſpruch ger 

nommen war und der nah Einführung der Adels und Gtädteordnung in 
feinem Bezirk, große Ganalifationen in Angriff genommen batte, die er mit 

raſtloſem Eifer betrieb, mag von dem, was iu den übrigen, nad) feinem 
Statut verwalteten Theilen des Reichs und vom den Abänderungen, 
melde der Generals Procureur ſich erlaubte, menig erfabren haben; fehr 

bald aber wurde ihm fühlbar, daß die Vorſchläge und Anträge, welde er 
nad ©t. Petersburg fandte, um ihre Beftätigung oder Ausfährung zu 
erbitten, nicht mehr die frühere Berückſichtigung fanden, entweder bemäfelt 
und abgeändert wurden oder völig unberücfichtigt blieben. Als er einige 
Jahre fpäter auf längere Zeit nah Gt. Petersburg ging, um über die 
ihm zu Theil gewordene Behandlung Beſchwerde zu führen und zahlreiche, 
in Stoden gerathene Geldäfte zum Abſchluß zu bringen, fand er feine 

Stellung volftändig unterminirt und unbaltbar geworden. Gelbft die 

Beweiſe huldvollen Vertrauens, mit welchen die Kaiferin ihn auch jetz 
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noch beehrte, wurden ihm verderben; doß er mehrftündige Audiengen batte, 
mit der Kaiferin allein arbeitete und es wagen durfte, diefer Mittheilung 

über Dinge zu machen, melde dem koiſerlichen Auge ängfifih verbehlt 
worden waren, reizte den Zorn und die Giferfudht Potemfins, der es nicht 
gewoßnt war, feine Juftaug umgangen zu fehen. Cievers alte Gönner, 
die Orlowd, Tebten im Auslande md hatten fängf aufgebört, irgend melde 
politiſche Rode zu fpielen, Panin, mit dem der General-Gouverneur von Twer 
und Nowgorod gleichfalls hefreuntet war, konnte die eigene Stellung nur 
mũhſam behaupten, Nachdem Eievers fib davon überzeugt batte, daß 

Potemfins (den er perſönlich kaum gekannt zu baden ſcheint) Feindſchaft 

nicht zu entwaffnen fei uud durch Wjaͤſemski ſtets geihürt werde, legte er 
das Amt, deffen felbfändige Verwaltung ibm unmöglich gemerden zu fein 
ſchien, freiwillig nieder, indem er „feiner geſchwächten Befundbeit wegen“ 

den Abſchied erbat, der ihm am 14. Juni 1781 in den guädigften Aus- 
drücken gewährt wurde. Bon jept ab hörte jede Theilnabme unferes Lande- 

mannes an dem wichtigen Werfe auf, das er geſchoffen hatte und das 
wenig fpäter für Die Provinzen verbängnißvoll werden follte, welche die 
Anregung zu demfelben wenigftens indireet gegeben hatten: in den Händen 
Wilfemsti’s wurde die Gtotthufterfäaftäverfaffung, bei deren Begründung 
und Einführung die Kaiferin es darauf abgefeben hatte, Selbfltbätigfeit 
und Leben ihrer Untertbanen zu weden, — .ein Mittel der Störung 
alles organiſchen Lebens und darım Gegenftand der Abneigung derer, Die 
Äbre Eniſtehung mit Jubel und Vegeifterung hegrüßt hatten, 

Einer ziemlich allgemein verbreiteten Meinung nad, {ft es Johann 

Jatob Sievers felbft geweſen, der die Ausdehnung -des Gefegea vom 

7. Novbr. 4775 auf die Oftfeeyrovinzen veranlaßt hat. Dielen Irrtbum 

au widerlegen werden wir in der Folge mannigfache Gelegenheit baben: 
für den aufmerffamen Lefer ift derfelbe bereitd durch die oben mitgetheiften 

Tbatſachen widerlegt, denn da Gievers zur Zeit der Ausarbeitung feines 
Entwurfs nicht an ein Reichagefep, Sondern an ein Nowgorodiſches Provinzial 
ſtatut gedacht hatte und da der Befebl zur Einführung der Städte md 
Melsordnung erft erfaffen wurde, als aus Dem General&ouverneur vou 
Zwer ein Privotmann auf dem livlaͤndiſchen Gute Bauenhof gemorden 
war, liegt e$ auf der Hand, daß er bei jener Veränderung der angeftammten 
Verfaffung unferes Landes nicht die Hand im Spiel gebabt baben fann. 
Diefelbe entfprang vielmehr der Jnitiative Wfäſemoki's, der ſeht wohl wußte, 
daß es feinem Feinde Gievers niemals in den Ginm gefommen fei, das 
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Driginal, das ihm bei Abfaffung der Adels und Staädteordnung vors 
geſchwebt hatte, zu Ounften der Gopie aufheben zu wollen. Während die 
offieiellen Verhaudlungen über das Verhättnig der livländiſchen Provinzial- 
verfaffung zu der für dos Reich geltenden menen Ordnung erft in den 
acıtziyer Jahren beginnen, datirt MWiälemsfi’s erſtet Gedanke an eine in 
den Dftieeprovingen worgunehmende Gtantsveränderung bereits in das 
Zahr 1779 zurü, In feinem Auftrage richtete der damalige Generale 
Gouverneur von Liv uud Eſtland, Graf Bromne*) im Frübjahr 1779 
an das livländiſche Landratbs- Collegium ein Schreiben, in weldem er 

verlangte, daß ein aus vier Vertrauensmännern gewähltes Gomite nieder 

geſeht werden follte, um einen „gewiſſen confidentiell mitzutheilenden Plan" 
zu prüfen. Dieſer „Blan“ entiett, die Grundzüge der Statthalterſchafts- 
verfaffung. Die Wahl des Gonvents Ienfte ſich auf vier Männer, deren 

Namen unferer Candeogefbichte nicht fremd find: den Landrath v. Berg, 
der aud durch die Freundſchaft, melde ibn der große Winkelmann 
ſcheulte bekannt geworden iſt, deu ehemaligen Sandratb Carl Friedrich 
Schouth von Aſcheraden, der als edler Menſcheu- und Bauernfreund unver» 
geſſen ift, den Stalmeifter Baron Wolff und den felvertreienden Lands 
marſcholl v. Rennenfampf. (Der 1769 zum Landmarſchall gewählte Baron 
Carl Guſtav Mengden war 1774, fein Stellvertreter Landrath v. Taube 

1775 geftorben.) Im October war dus Gutachten beendet und dem 

General» Gounernement übergeben worden; eine verflegelte Abſchriſt (die 
Sache wurde fehr discret betrieben) wurde zuruͤckbehalten und im Documentene 
laſten des Landraths-Collegiums deponirt. Genauere Angaben über den 

Inhalt dieſes wichtigen Actenftüd vermögen wir nicht zu geben; nach den 

*) George Graf Brorone, 30 Jahre lang General-Gouverneur von Lwland (1762—92), 
war 1698 zu Limmerlt in Irland als Cohn einer katholiſchen Apelsfamilie geboren worben, 
trat, nachdem er in feiner Vaterfiadt lubirt Hatte, 1725 in Lurpfälzifche Rriegsbienfte; durch 
Vermittelung des in cuffichen Dienften fehenden Generals Lord Keith trat B. im Jahre 
1790 in bie Armee Ruflanbe, machte die Kriege gegen Polen und die Türkei mit, geriet) 
in Artegegefangenfihaft und wurde als Sclave nad) Abrianopel verfauft, inbeffen durch bie 
Verwendung bes frangöfikhen Gefandten wieber befreit. Zum General befördert machte er 
ven fiebenjährigen Krieg mit und wurbe bei Zomdorf von preußiſchen Hufaren ſchwer ver- 
wundet ʒ da ein Stüc feines Schädels refecirt worden war, trug er eine filberne Platte 
auf dem Haupt. Nochdem B. ein ihm von Peter IN. angetragenes Commando gegen 
Dänemark ausgefchlagen hatte, wurde er General · Gouverneur von Livland. 1764 ließ er 
der Kaiferin Katharina huldigen, noch bevor ber bepügliche Befehl aus St. Petersburg < 
angelangt war. Bei der Monarchin genoß er bis an fein Ende (1792) großes Anfehn. 
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Andeutungen, welche das Wrangelſche Realregiſter giebt, hat der Gomite 
übrigens ae Rechte und Privilegien der Nitterihaft ausdrüdlich vor 

behalten und reſervirt. Der Landmarſchall hatte ein Separatvotum vers 

ſchreiben lafjen, in welchem eine directe Ablehnung befürmortet worden 

war. Ein halbes Jahr verging, während welches von.der Verwirklichung 
nicht weiter die Rede war. Erſt im Febtuar 1780 tauchte die Möglichkeit 
einer Ausdehnung des neuen Gefepes auf Liv» und Eftland wieder auf. 
Die eſtländiſche Nitterihaft theilte dem livlaͤndiſchen Laudmarſchall mit, 
fie habe Se. Erlaucht den Herrn General-Gouverneur „um Abwendung 

der neuen, für das ganze Reich vorgeichriebenen Gouvernement®Drdnung“ 
erſucht und forderte Rivland auf, ſich dieſem Geſuch anzufcließen, was in 

der Folge geſchah. Ehe wir auf den naͤchſten Erfolg dieles Geſuchs aus- 
fuͤhrlicher eingehen, ſei der damaligen Lage des Landes in Kürze gedacht. 

In den beiden Jahrzehnten, welde der Einführung der Statthalter» 
ſchaftsverfaſſung vorhergegangen waren, war das öffentliche Reben unferes 

Landes durch zwei Fragen bewegt worden, melde bis in-die Gegenwart 
hinein auf der Tagesordnung geblieben And: die Agrarfrage und das aus. 
fefießtiche Recht des Adels auf deu Beflß von Nittergütern. Die im 
Schooße des Adels aufgetauchten Verſuche zur Befjerung der materiellen 

Lage des leibeigenen Bawernftandes, an denen, wie albefannt Garl 
Friedrich Schoultz ben hervorragenditen Antheil genommen hatte — waren 

zwar vergeblich geweſen, hatten aber nicht verfehlt im Rande felbft eine 

gewifie Aufregung hervorzurufen und die Aufmerfjamfeit der Regierung anf 

die Zuftände der ländlichen Bevölkerung zu richten. Klagen über die vers 

zweifelte Lage der Letten und Eften waren bis an den Thron der Kaiferin 
gedrungen, die ihren General-Gouverneur beauftragte, unabläffig auf eine 
firengere Handhabung der Juſtiz gegen harte und graufame Gutsbefiger 
binzuwirken und den Adel zu neuen Beratpungen über die Verbefferung 
der ländlichen Zuftände zu veranfaffen. Im Lande ſelbſt nahm ein großer 

Theil der Gebildeten, namentlich der Geiftlihen und der Gelehrten in 
den Städten mit Entidiedenheit Partei für die Sache der „Meuſchen- 

rechte“, deren „Maintenirung“ der edle Schoultz vergeblih von der 

politiichen Einficht feiner Standeögenofjen gefordert hatte, Geſchürt wurde 

diefer Gegenfag zwiſchen Adel und Nichtadel durch die Streitigkeiten, 

welche in den fecböziger Jahren zwilden der Nitterfhaft und der f. g. 
Landſchaft, (mad) der damaligen Terminologie der Gefammtheit der nicht» 
immatzifulirten Gutsbefiger) ausgebroden waren, Im Jahre 1766 hatte 

| 
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die Kaiferin Katharina Deputicte aus alen Ständen und allen Theilen 
des Reihe nad Mosfau berufen, um ein allgemeines Geſetzbuch aus 
zuarbeiten. Die Verhandlungen darüber, ob dieſe Deputicten nach dem 

allgemeinen Meichögefeg zu wählen oder einfeitig von den in Liv und 
Eſtland beftehenden ritterfhaftlichen und ſtädtiſchen Gorporationen zu 
delegiten feien, hatten zu Grörteruugen der peinlichſten Art Veranlaſſung 

gegeben und die Disctepanz bloßgelegt, welche zwiſchen der beſtehenden 
BVerfaffung und den factifchen focialen und politiſchen Zuftänden in Stadt 

und Sand fon feit Zabren befland. In den Städten wurde darüber 

geftritten, ob der Magiftrat; als höchſter Repräfentant und erfter Stand 

der Gommune zu wählen habe oder ob auch die Glieder der Gilden an der 

Bapl Theil zu nehmen hätten: es gab fogar Ultras, welche eine Theil 
nabme der außerhalb der drei Stände ftehenden Einwohner verlangten. 

Aehnlich war der Gegenfag, um melden es ſich in dem Hader zwiſchen 

den Jmmatrifulicten und den übrigen Gutsbefigern handelte; während die 

einen daran erinnerten, daß verfaffungsmäßig die Ritterſchaft das ganze 
Land repräfentire ihre Vertretung allein berechtigt fei, Wahlen vorzue 
nebmen und Beſchlüſſe zu faflen, hielten die andern fih an den Wortlaut 

des faiferlichen Ukafes, der — von den im Innern des Reichs beftehenden 

Einrichtungen ausgehend — alle Edelleute und Gutöbefiger ju Wählern 

machte. Nachdem die Faiferliche Eutſcheidung im Sinne der „Riberalen“ 
ausgefallen war, die in den Städten die Bürger aller drei ftäd iſchen Stände 

zu Wählern der Deputirten gemacht, für das flache Land eine doppelte 
Vertretung, angeordnet hatte, conftitwirte die Landſchaſt fich als felbite 

Rändige Corporation, die ein „Haupt“ und zwei Vertreter wählte, welche 

fegtere neben den ritterſchaftlichen Mepräfentanten au der Mosfaner Bers 

fammlung Theil nahmen. Die Arbeiten der zu Modkau tagenden „allge ⸗ 

meinen Gefeßes-Eommilfion“ find befanntlich niemals zum Abſchluß gebracht 

worden, — für das gefammte übrige Reich ging jenes fühne Unternehmen 
der gefrönten Philofophin durchaus Ipur- und folgenfo® vorüber; für die 
Oſtſeeprovinzen, deren nach fländilhen Principien geregelte fe geordnete 
Zuftände eine Theilnahme der gefammten Bevölferung an der Legislation 
als Anomalie erſcheinen ließen, war jenes ſchuell vergeſſene Experiment ein 
Ereigniß von weittragendfler moraliſchet wie politifher Bedeutung geweſen, 

defien man durch ein ganzes Menfcenalter gedachte. Ganz abgefehen 

davon, daß die Maſſe der außerhalb des alten ftändijhen Rahmens 

ſtehenden deutſchen Bevölkerung zum erften Male auf Gedanken an die 
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Mögligjfeit einer andern Ordnung als der gegebenen gebracht und darduf 
aufmerfjam gemacht worden war, daß ein Unterfcied zwilden den factiſchen 
Zuftänden und ihrer verfafjungsmäßigen Form beflche, bildete Die neu 

conftitwirte Landſchaft den Heid einer ſyſtematiſchen Oppofition gegen ben 
alten Landesſtaat, die mit erbitterter Leidenjhaftlihkeit aber ohne Geſchick 

und ohne wahrhaft politiihen Sinn gelührt wurde. Die Häupter Diefer 

Fraction, Major Bluhmen, Kangeleirath v. Reimerfen und der durch feine 
wilde Tapferkeit im Türkenfriege befannt gewordene Doöriſt (näter General) 
„de Weißmann“ (der ruſſiſche „Epaminendas“) führten im Schooße ber 

Moskauer Gommifften, wie in der Kanzelei des General-Gouverneurs 

offen gegen die alte Verfaſſung Rrieg und ließen feine Gelegenheit zur 
Shädigung derfelben unbenupt. Geſchurt wurde Diefer unheiloole Hader 
dur das Beftreben der Ritterſchaft, den nicptsimmatrikulirten Pfand» und 
Gutsbefigern gegenüber ein Einloͤſungs- und Naͤherrecht geltend zu machen, 
deffen rechtliche Vegrändung in der That höchſt zweifelbafter Natur war; 
die Laudfpat prätendirte ihrerjeits ohne jeden Rechtsgrund, Daß ihre 
Deputitten aus der allgemeinen Kaudesfaffe bezahlt werden felten. Im 
Jahre 1774 war der General-Bouverneur zu einer GEntfdeidung der 

ſtreitigen Punkte veranlaßt worden: Durch diefelbe murden die bereits in 

landſchaſtlichen Händen befindlichen Rittergüter vor jeder Beflpftörung 
deſchüt und die Landſaſſen m Stenerbemiligungsfeagen zum Landtage 
zugelaffen; da das Relwitionsredt der Immatrifulirten aber im Uebrigen 
aufrecht erhalten wurde, blieb der Hauptgegenflaud des ſtaͤndiſchen Haders 
fortbeftehen. Die Landfafjen, deren Anſpruch auf Aufnahme ihrer Deputirten 
in den Matrifelverband abgewieſen worden war, waren nad) wie vor ent« 

ſchiedene Geguer der Mitterfhaft und harrten nur der Gelegenheit, um 
mit ihren Wünfcen aufs Nene hervorzutreien. Auf die Kunde von Der 

bandlungen über die Einführung der Statthalterfhafsverfaffung, mar der 
Major v. Bluhmen nad ©t. Petersburg gereift, um für diefelbe zu agitisen 
und das Jutereſſe der angeblich beeinträchtigten Landfaſſen zu vertreten. 
Niet ganz jo ſchlimm aber doch ziemlich bedrohlich ſah es in den Erädten, 
mamentlid) in Riga aus, wo ſich gleichfalls eine der beſtehenden Ordnung 
feindliche Partei gebildet hatte, welde den Ruth unaufhörlid anfeindete 

und an dem neu ernannten Givilgeuberneur Bekleſchew (einen Mann der 

fein Voruttheil gegen das deutſch-ariſtolratiſche Element übrigens ſpäter 
ablegte und aus einem Peinde defielben zum Gönner wurde) einen Etüpr 
punkt fand. An der Spipe der Unzufriedenen in Riga Rand cin Tiſchlet - 
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meifter Ebel, der feit Jahren als Wühler und unruhiger Geiſt bekannt 

war ud die Meine Gilde mit der Verſicherung „nach der rufflihen Städte 
ordnung könnten aud Haudwerker Ratbeherren werden“ für dieſe zu föern 
ſuchte. Auf Koften einer Anzahl berüchtigter „Rrafehler“ und verblendeter 
Spießbürger, wurde Ebel nad) Petersburg gejendet, um gegen den Rath 
zu inteiguixen und denfelben wegen ſchlechter Finanzwirtbſchaft anzuſchwäͤrzen, 
ein Vorhaben, dad um fo frivoler war, als alle Welt wußte, daß die übele 
Ananzielle Rage der Stadt durch koſtbare und ſchlecht ausgeführte Damnır 
und Hafenbauten verſchuldet worden war, gegen welche der Rath vergeblid 

opponitt hatte. Ueber Stadt und Laud lag eine dumpfe Schmüle: das 

Gefühl, das über kurz oder fang eine entfcheidende Veränderung bevorftehe, 
deren Folgen noch nicht abzuſehen feien, hatte fich aller Gebildeten bemaͤchtigt 
und Die Ereiguiſſe vorbereitet, denen man zagend entgegen ging. 

Im Sommer 1782 trat der ſivländiſche Ritlerſchaftseonvent in ger 

mohnter Weile zufammen; es mar befannt geworden, daß Graf Bromne 
im Juni nad Peteröburg abgereift fei und dieſer Zeitpunkt ſollte benutzt 
werden, um des einflußreihen Etatthalters Verwendung nod ein Mal zu 

Gunften der beflebenden Ordnung in Anfprud zu nehmen. Pan war 
genug darüber unterrichtet, daß Ihre Majeftät an eine Ausdehnnug des 
Gefeges vom 7. November 4777 nicht gedacht hatte, daß die Jnitiative 

zu derfelben vom Fürften Wfäfemöfi ausgegangen war, der dieſe Angelegen 
beit im Senat zur Sprache gebradt hatte, nachdem Mostan umd die 
Ukraine, die die Aufrebterhaltung iprer früheren Einrihtungen gewünfcht 
batten, gleichfalls in Statthalterfchaften verwandelt worden waren. Der 

greife General-Bonvernene land der Sache ziemlich Indifferent gegenüber 
und bei der bedeutenden Stellung, die ibm die Gnade feiner Kaiferin 
eingeräumt batte, ließ fid wohl boffen, daß e& ihm — wenn er überhaupt 
gewonnen wurde — gelingen werde, dem GeneralsProcureur die Spitze zu 

bieten. Nach den Nachrichten, die man aus Eflland erhalten hatte, kam 
es bauptfählih darauf an, Der Agitation derer zu begegnen, melde die 
Statthalterfhoftöverfafjung erbitten wollten, denn man war bei Hof gemohnt, 

diefelbe als Guade anzufeben, die Jedem, der um dieſelbe foliciticte, 
ertheilt werden müffe. Bald nah Gröffnung des Convents theilte der 

Regierungsrath Baron Bietingbof (der befannte Gründer des Rigaer 
Theaters) dem Landmarjhal ein Schreiben Bromnes mit, nad welchem 

die Einführung der attbalterfehaitlichen Bebördenverfafung fo gut mie 
beſchloſſen war; der Gonvent wurde aufgefordert, Diejenigen Abäuderungen 
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und Modificationen zu bezeichnen, welche nothwendig fein würden, um Die 

neuen Einrichtungen mit den beſouderen Rechten, Privilegien und Vorzügen 

des Landes in Einklang zu bringen. Der Entihluß des Gonvents war 
bald gefaßt; man beſchloß offen und ehrlich zu erklären, daß das Land 
bei feinen alten Einrichtungen, deren Vorzüge Ihre Majeftät felbft anerfannt 

habe, indem fie diefelben zu Muftern für das ganze Reich gemacht, zu 
bleiben wünfche und gab diefem Votum, in einer allunterthänigften Erw 

klaͤrung Geſtalt, welche der Landmarſchall v. Mennenfampfi und der 
reſidirende Landrath Graf Mengden unterzeichneten und dem eſtländiſchen 
Ritterſchaftohauptmann abſchriſtlich mittheilten. Wenig fpäter traf aus 

Reval die Nachricht ein, die eſtländiſche Ritterfhaht habe fih in. überein, 
fimmender Weile ausgeſprochen. Inzwiſchen war der Gonvent gefchloffen 

worden und allenthalben wurde dem Erfolg des Schreibens, mit weldhem 
man ib an die Gnade der Kaiferin gewandt hatte, mit Spannung ent- 
gegen gefehen. Aber ſchon im Zuli erhielt der Landmarſchall ein Schreiben 
des Senateurs Fürften Aegander Woronzow, welches die Sachlage vol 

ſtändig veränderte, Der Fürſt theilte falt und troden mit, da er perſönlich 
die Antwort der Ritterſchaft mißbillige, babe er dieſelbe gar nicht zu Ihrer 

Mojefät ſtenntniß gebracht, es müfe anders, reſolvirt werden. Gral 
Bromne, der aus Petersburg zurüdgefehet war ohne eine entſcheidenden 

Schritt gethan zu haben, verlangte, nachdem der Landmarſchall und der 

vefidirende Landrath verfihert hatten, es müſſe bei dem einmal gefaßten 

Conventobeſchluß fein Bewenden haben, die Einberufung eines neuen 

Eonvents: bei den Schwierigkeiten, welche einer folhen entgegenftanden, 
gab er fi indefjen zufrieden, ald man ihm eine Circulairbefragung der 

Eonventsglieder vorſchlug. Selbſtverſtaͤndlich flel diefe in dem Sinne 

einer volftändigen Zuftimmung zu der Erflärung des Landmarfhalls und 
des vefidirenden Landratbs aus. Dabei hatte es fein Bewenden: nachdem 

Browne Her v. Rennenfampff ein Schreiben des kaiſerlichen Gabinetsr 
Secretairs Staatsratb Dahl mitgetheilt hatte, welches Davor warnte „etwas 

durch Kühnbeit vorſchreiben zu wollen“, lag ‚die Unmöglicfeit, an das 
Dhr der Monarchin zu gelangen fo direct vor, daß nichts übrig blieb, ale 
zu warten, — Ebenſo erfolglos waren die Schritte gewefen, welche der 
Nigaſche Rath unternommen hatte; vergebens hatte man dem nach Peterd 

burg durdpreifenden Grafen Fallenſtein (Kaiſer Joſeph 11.) eine Dentſchrift 
„Platt zur Ehronit Rigas von I. C. Berens* überreicht, um daſſelbe 

an die Kaiferin gelangen zu laſſen. Potemfin ſtand auf der Höhe feines 
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Einfluſſes, feine Bundesgenoſſenſchaft machte Wiäfemsli zum Herrn der 
Eituatton und man mußte ſich mit dem Bewußtſen, allen Verſuchungen 

zum Troß, wenigftens jelbft feinen Schritt zur Veränderung der beftchenden 

Zuftände gethan zu haben, in das Unabänderliche ergeben. 
So verging wiederum ein halbes Jahr; von jeder Kunde über die 

BWüufhe ihrer getreuen Liv» und Eftländer abgeſchnitten, unterzeichnete die 
Kaiferin am 3. December 1782 einen Befehl, durch melden die Einführung 
der Statthalterſchaftsverſaſſung angeordnet, Die Herzogthümer Liv und 

Eſtland in die Statthalterſchaſten Riga und Reval verwandelt wurden. 

Zunachſt blieb die Frage, ob die alten Behörden meben den neuen forte 

beſteben und ob die allgemeine Adelsordnung und das Reglement für die 
Städte gleichſalls in Kraft treten follten, noch offen, Es fam Alles darauf 

an, diefen Umftand zu benußen, den Bortbeftand der alten Einrichtungen, 

die zu der fatthalterfchaftlihen Behördenverfaffung nur thellweiſe im 

Gegenfag fanden, zu fihern und das alte ftändifhe Recht mit den neuen 
Infitutionen in Einklang zw bringen. Ber Landmarſchall und der 
vefldirende Landrath, die im Januar 1783 eine eingehende Berathung 

hielten, einigten ſich bald darüber, daß directe Memonftrationen aufzugeben 
und alle Anftrengungen darauf zu richten feien, die Statthalterſchafts ⸗ 
ordnung mit der alten Verfafjung in ein Ganzes zu verſchmelzen, daß 
ebenfo den Wünfchen der Regierung entſprach, mie den Bedürfniſſen des 

Landes, Zudem wurde der Refidirung durch ihren Bevolmächtigten in 
St. Petersburg, Kriegsrath v. Shmäling, (Secretair des Fürften Kurakin 

und auf deſſen ausdrücklichen Wunfd mit der Führung der livländiſchen 

Geſchaͤſte betraut) gemeldet, es fei davon die Rede, die Ausführung des 
Raiferlihen Decrets vom 3, December auf mehrere Jahre zu verfchieben, 
eine Nochricht, die fich bald als irrthuͤmlich erwiet. Bom Januar bis 
zum Juli 1783 verging die Zeit mit vorbereiteten Maßregeln: am 
3. Mat deſſelben Jahres erfehienen zwei foiferliche Ulafe, deren einer die 

Mannlehne in Liv» und Eſtland aufbob und in Allodien verwandelte, 
während der andere eine einfchneidende Umgeflaltung des Steuerweſens 
durch Einführung von Handeldabgaben für die Kaufleute und einer Kopfe 

fleuer für die Bauern anordnete. Da die Allodification der Lehne einen 

langgehegten Wunſch des Adels erfüllte, gab man fi allgemein der Hoffe 
nung bin, die Einführung der Stattbalterjhaftsordnung werde unter möge 
lichet Schonung der ſtändiſchen Einrichtungen und Berüdfihtigung der 

Bünfhe des Adels geſchehen. Daß diefe Hoffnung in den weiteften 
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Reifen gebegt und ſelbſt von ſolchen Leuten geteilt wurde, die dem neuen 
Gefep enticieben ſreundlich waren und naturgemäß den allgemeinen Reidht- 
iutereſſen näher ſtanden als den ſpeciell livländiſchen Eigenthümlichteiter, 
das gebt mit beſonderer Deutlichleit aus der Haltung hervor, welche der 

inzwiſchen aus dem Gtaatsdienft entloffene und auf feinem Gute Bouenbe' 

lebende Gebeimrath Jobann Jakob Sievers beobachtete. 
Trog des Vertuftes feiner Etellung land dieſer ausgezeichnete, vom 

wärmften Eifer für die Wohlfahrt ſeines Waterlandes wie des gefammten 
Reiche befeelte Staatsmann bei der Kailerin, der er direct ſchreiben durfte, 

in bober Achmug. Mehrere feiner Briefe aus dem erften Halbjahr 1783 
And der Nachwelt aufbewahrt worden. „Em. Majeſtäͤt,“ beißt es in einem 

Schreiben vom 11. Mai, „beihwöre ih, ZIhränen in den Augen, dieſen 
glüdlihen Provinzen den Genuß ihrer Freiheiten und Privilegien zu be 
laſſen. Ew. Majeftät baben diefelben ja ſelbſt beflätigt und nad meiner 
Anfiht um fo nabdrüdlier beflätigt, als Sie in ihnen die Grundfäge 
Ihrer neuen Verfafung ſchöpften, die ſicherlich Rußlands Glück für die 
Gegenwart und auf Jahrhunderte macht.“ Diefer Anfiht blieb Sievers 
auch in der Folge und troß des Sieges, den. feine Feinde über ibn zu 

erringen mußten, freu. „Eine Viertelſtunde,“ ſchrieb er fpäter feiner 

Monardin, „hätte mir- hingereicht mein Vaterland zu retten und ich jage 

es dreift, Diefer Augenblick wäre eine ſchöne Viertelftunde Ihrer Regierurg 
gemefen. Alle meine Schritte, wie meine Hoffnung waren umjonft.“ 

Vier Wochen nad Erlaß des Alodificationsufafes, Anfang Zuni 1783, 

trat der Ritterſchafteconvent wieder aufammen. Die erfte ihm vom @eueral- 
Gouverneur witgetbeilte Vorlage betraf Die Einführung der neuen Ber 

ſaſſung, welche jept im Einzelnen beratben wurde. Es mar entichieden 

worden, daß die Adels» und Städteordnung nicht eingeführt werden folte, 
und dankbar floct der Gomvent dem Reſcript, in welchem für den Allo- 

diftcationsufas und die nachgegebenen Modificationen der Gouvernemente« 

ordnung gedanft wurde, die Verſicherung ein, er hoffe und wünfde, „die 
Gtücfeligkeit der Ritterſchaft folle. dur die. neue Einrichtung erböbt 

werden.“ Am 3. Juli erſchien der Ginführungs-Ufas, Der Hanprinbalt 
deffelben Fößt ſich in die nachftehenden Säͤte zuſammenfaſſen, die wir unter 
Berbehalt nothwendiger Nachträge dem ausführlichen Bericht entnebmer, 

welchen der alte Hupel im achten Stück feiner Miscellaneen niedergelegt 
hat: vorauszuſchicken ift aber nob, daß dieſe Ordnung der Dinge 

nur zwei Jahre lang beftand, da im Jahre 1785 die vollſtändige 
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und unveränderte Einführung der Adele und GStädteordnung erfolgte, 
Während des Proviforiums von 1783, das gleichſam den erften Act der 

ſtattbalterſchaftlichen Periode Fildete, waren folgende Beftimmungen maß- 
gebend, „Die Kaiferin,“ fo Heißt es hei Hupel, „erflärte durch einige 
Utaſe vom 3, Juli, daß die Privilegien, Gnadenbriefe, befondere Landes - 

gefepe, Ritterſchaftsverfaſſung oder der fogenannte Landesftaat, kirchliche Ein 

richtungen und Kirchenordunngen, wie aud die Magifträte in den großen 
Städten mit ihrer Verfafjung ungeändert bleiben, doch letztere aber unter 

einen Gsupernements.-Magiftrat'ftehen follten, da durch deſſen 
Einführung die Vorzüge der Einwohner, welche an der Wahl der dazu 

gehörenden Beifiper Antbeil haben, erweitert werden. Auch wurde Aller , 

böchft erlaubt, die Gelhäfte bei den Gerichtsörtern in deutſcher Sprache 
zu verhandeln. Nach den Verordnungen werden die Beamten auf eine 

genan beftinmte Art erwählt und zwar einige als die Gouverneure, von 

der Kaiferin, andere als die Procureure vom Seuat, noch andere als die 

Kreisrentmeifter durch den General» Gouverneur, nod) andere, als mohin 
viele Richterftühle gebören, durch das Pallotiren (sc, des Adels), doch 

müffen folde vom General-Bonvernenr beftätigt werden.“ 
„Die altın Namen Live und Eflaud wird man zwor noch im Lande 

ſelbſt Hören, auch auswärts gebrauchen: von St. Petersburg aus und felbft in 

unferen Kanzeleien werden wir nun die Rigaſche und die Revalſche Statte 
balterf&aft heißen. In jeder Gouvernementsfadı ſind die Oberinftanzen, 

welche nad) Beſchaffenbeit aus zwei Departementern, nänltd einem für die 

bürgerlichen und einem für die peinlihen Rechtoſachen, beftehen; aus dem 

in Druck gefommenen Etat find namhaft zu machen: 4) die Gouver- 

nementöregierung;”) 2) der Gerichtshof, welder anftatt des bis— 
herigen zu Gt. Petersburg befindlichen Reihsjuftizcolegiums die oberfte 
Zuftanz iſt; 3) der Cameralhof,“) welder die kaiſerlichen Einkünfte 

7) 8i6 zum Jahre 1783 woren alle Verwaltungsgefehäfte von den Lanbesbehörben 
ſelbſtandig georbnei und fobann den beiden Regierungsräthen übergeben worden, welche 
bem Oeneral-Gonverneur attachırt waren, in ber Megel übrigens zur Rltterfchaft gehörten. 
Im Jahre 1711 Hatte bie Mitterfioft gebeten, bie Vices der Megierungsräthe mit denen 
der Sandräthe zu verbinben; 1729 noch war einer ber Regierungsräthe vom bel gewählt 
und mit Genehmigung bes Generaf-Gouverneurs „präfentiet“ worben. 

*") Die Sinanzgefhäfte woren frühergvon einem „Deconomie-Directeurr, der zugleich 
Die Obermufficht Über die Domainen führte, übrigens in der Regel der Bitterfehaft angehörte, 
verwaltet worben. Der Gomeralhof führte bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts zu: 
gleich die Auffcht über die Domainen. 
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beforgt; 4) das Gewiflenegerihtz”) 5) das Dbertandgericht, 
welches in Riga ftatt des vorigen Hofgerichts ift, Reval hatte auch vorher 
ein Oberlandgericht; 6) der Bounernementömagiftrat, unter welchem 

ale Stadtmagiftrate Reben; 7) die Oberrehtöpflege, an welche alle 
Sachen von der Unterrihtepflege gelangen; &) das Gollegium der 
allgemeinen Fürſorge.“ 

„Außer diefen befinden fi) dajelbft die Kreisbehörden, wie in jeder 

Kreisftadt und diefe And: 1) das Kreiögericht, in Livland hieß es vormals 
Landgericht, in Eſtland Manngericht; 2) die Kreisrenterei; 3) das adlige 

Vormuudſchaftsamt, vermuthlich werden aud die Unadeligen und Bürger» 
lien im Kreife dahin gehören; vormals beforgten deffelben Angelegenheiten 

in Livfand das Landgericht, in Eſtland das Niederlandgeriht; A) das 

Niederlandgericht, in Rivland hieß es vormals das Drdnungsgeribt, in 
Eſtland beforgte der Hakenrichter einen Theil von deſſelben Geldäften; 

5) der Stadtvogt, doch nur an folhen Orten wo fein Eommandant iſt; 

6) der Stadtmagiftrat; 7) die Niederrechtöpflege, unter welcher die Krons⸗ 

Bauern ftehen, vielleicht in gewiffer Beziehung die Krousgüter überhaupt. 
Vermutblich wird fle die Gefbäfte der bisherigen livläͤndiſchen Kreis⸗ 
commilfion beforgen, doch foll nicht in jeder Stadt eine Niederrechtspflege 
fein, fondern für alle neun livländiſchen Kreife deren nnr vier und für die 

fünf eftländifchen, weil dafelbft nur wenige Kronsgüter find, nicht mehr 
wie eine. Endlich nod der Kreisarzt, Kreishirurgus, Unterwundärzte, 
der Kreisrevifor, Kreisanwalt u. ſ. m.” — Rad) einer ausführlien Er⸗ 

örterung der Gehaltsverbefferungen, welde den einzelnen Beamten durch 
die Veränderungen zu Theil geworden, geht Hupel zu der wichtigften der 
Umgeftaltungen von 1783 über, — zu der nenen Gintheifung Liv- und 

Eſtlands: „In Livland waren bisher mit Inbegriff der Inſel Defel fünf 

Kreife, jet And deren neun; in Eftland zählte man immer mur vier Kreife, 
jeßt And deren fünf! (Zu den vier alten Kreiſen Harrien, Bierland, 
Jerwen und Wied, fam der Baltifhporter Kreis.) Was die Iivländiicen 
Kreife der ſtatthalterſchaftlichen Zeit anlangt, fo entſprechen diefelben den 
jeigen Ordnungébezirken; die mengegrändete Stadt Werro (Anfangs 

Kirrumpã⸗Koilel benannt) und die Erbebung des zum Flecken berabe 
gefunfenen Zelin zum Rang einer Gtadt, ermöglichten e6, die Zahl der 
lioländifchen Kreife zu verdoppeln. 5 

*) Cine Jufigbehörde zur Weilegung von Bormumbfehafts- und Bamilieftreiigteiten. 
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Aus dem Inhalt der vorftebenden Mıttheilungen über die Verfaſſungs⸗ 

änderungen von 1783 gebt bevor, daß dieſelben in doppelter Weile in 

die beftehenden Berbäftnifje eingriffen: erftens durd eine Reihe von Neu« 
ſchöpfungen, welche die Proviuzialverwaltung im Ginzelnen regelten und 

die verſchiedenen bis dazu ungetrennten . Gefchäftszweige von. einander 

abfonderten, und zweiten durch Abänderung der früheren ftändifchen Com- 
petenzfeeife. - Die neuen provinziellen Polizei-, Auffibts- und Finange 
behörden, welde die Arbeiten übernahmen, die bis dazu in den Händen 

der beiden Regierungsräthe und des Deconomie- Directents geruht hatten, 

bildeten offenbar einen erheblichen Fortihritt gegen früher; war ihr 

büreanfratifcher Einfluß auch nicht immer wohlthaͤtig, fo mußte es doch 

diefem zugeicrieben werden, daß die Verwaltung an Megelmäßigfeit und 

Ueberfichtlicjfeit gemann und präcifere Formen annahm, wie fie fängft 
wünfdenswerth geworden waren. Dieſe neuen Bebörden bedingten aber 
feineswege eine Abänderung der Berfaffung, denn fie berührten das ftändifche 
Weſen in feiner Weile; der ganze Unterfdried gegen früber beftand in einer 

Veränderung des Mechanismus, durb welden das gehörige Zufammene 
wirfen der Locafantoritäten geregelt wurde: die Umgeftaltung der: Bow 
vernementsbebörden wor mit der Aufrechterbaltung der alten Ginrichtungen 

durchous verträglich. Doß das Gejep von 1783 aber weitergehende gwede 
verfolgte und dazu beftimmt war, eine Madientveränderung wicht eben 
wobltpätiger Axt vorzubereiten, ging don Haufe-aus aus zwei Umfländen 
herdor: aus der Umbenennung der alten Gerichte und der — wie und 
fcheint — durchaus unnöthigen Vermehrung derjelben. Das Gewiſſens⸗ 
gericht, der dem Hofe und dem Oberlandgericht übergeordnete Gerichtshof, 

der die Apellation mad; Petersburg doch nicht auoſchloh, das adlige Vor⸗ 
mundfchaftsgeriht, die Stadwögte u. ſ. w., waten bloß der Uniformitär 

zu Siebe gefehaffen worden, eine innere Nothwendigkeit ließ fich für dieſelben 
ebenſo wenig nachweiſen, wie für Die Verdoppelung der zu Kreiögerichten 

nmbenannten Landgericht. Noch bedenklicher erſcheint «8, daß die Städte 

magiftrate einem Geuvernemensmagiftrat untergeordnet wurden, deſſen 
Beifiger durch die einzelnen Bürgerihaften gewählt wurden, der mithin 
zu den alten cooptrirten Redyrsförperfehaften in natürlibem Gegeufag ſtand. 

Auch die Verfaſſung der Ritter[hait erlitt verſchiedene Umgeftaltungen : 
der Landmarihal mußte den Titel Gouvernements-Marſchall annehmen 
und ftaud in directer Abhängigkeit vom General-Gouverneur, das Juſtitut 
der Kreismarfhälle (von denen einer auf jeden Kreis. fam) war der 

Baltifhe Monatsihrüft, & Jahrg, Bd. IVI, Heft b. 28 
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angeftamnıten Verfaffung ebenfo jremd, wie die neue Kreiseintheilung ; auch 

der veränderte Modus der Wahlen ſchien abſichtlich die bisherige Ort nung 
durchbrechen zu wollen. Die Grundzüge des alteu Laudesſtaats waren 

nur noch mühfam miederzuesfennen, die Provinziafverfaffung Liv» und 
Eſtlands hatte aufgehört das Product einer geſchichtlichen Entwidelung zu 
fein, das fraft des ihm innewohnenden eigenen, auf Tractate geitügten 

Rechts befand. L 
In diefem Sinne find die Berfafjungsveränderungen von 1783 von der 

Mehrzahl derer aufgefaßt worden, welche fie erlebten. Der Eindrud, den 
die Verordnung vom 3, Juli in Stadt und Land machte, war jehr viel 

nachtheiliger und flärker, als man nad) den Berichten Hupels, JZannaus und 

anderer Berehrer der neuen Ordnung der Dinge glauben follte, ja er 
übertraf die Wirfungen der zwei Jahre fpäter decretirten Befeitigung alles 
deſſen, was von dem alten Laudesſtaat noch übrig geblieben war, um ein 

Bedentendes. Die eigentlicy politiſchen Köpfe waren mad dem, was fle 
im Sommer 1783 erlebten, außer Zmeifel darüber, dab die Aufrebt- 

erbaltung der alten Organifation der Ritterfhait und der dreigliedrigen 
Stadtverfafjung nur ein Provilorium, eine bloße Frage der Zeit fei. Kür 
die Eutſchiedenheit der Abſichten, mit denen Wjäfemsfi vorging, ſprach 
vor alem der Modus der Ginfüprung der Ctattpattericaftenerfaffung. 
In den erften Julitagen decretitt, wurde fie ohue vorbergängige Berathung 

mit den Landesautoritäten, fon im September deſſelben Jahres durch den 
Grafen Bromne in Ausführung gebracht. Die Glieder des ſofort einbe ⸗ 
rufenen Landtags, der Rigaſche Rath und die Deputicten der Gilden 

* wurden am 26. September auf dem Schloß zu Riga verjammelt, wo der 

Deconomie ⸗ Secretair Pommer · Eſche den Einführungs-Ufas und die Ber 
Rimmungen über die neuen Gerichte und Autoritäten im Namen des Generals 

Gouverneurs verlad. Dieſem öffentlichen Art war kutz zuvor Die ſ. g. 
Aufwartung des Adels vorbergegangen, d. h. die Glieder des Landtags 
waren dem General-ouverneur in alt berfämmlicer Weile vorgeftelt 
worden, nachdem der Landmarſchall die „Darangue” d. h. die feftlihe Be⸗ 
grüßung des kaiſerlichen Gtelvertreters gehalten hatte. Die allgemeine 
Niedergefehlagenheit der Anweſenden mußte ed erhöhen, daß der Graf, ein 
firenger alter Kriegemann von oft verlegenden Bormen, feine Unzufrieden 

heit mit verfchiedenen von der Kitterſchaft gemählten Beauten ziemlich 

tadfigtölos ausiprad und u. A. erklärte, Daß „etliche Orduungsrichter 
ihre Bunctionen fo mangelhajt erfüllt hätten, daß er fie für den Fall der 
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Neuwahl „wicht wieder annebmen werde“. Belonders peinlich war ea, daß 
Browne fi) bei diefer Gelegenheit in bittern Worten über die Unredlichfeit 

eines Kreisdeputirten, Herrn von Roſenkampff, beihmerte, der wegen 
ſchmutziger Geld» und Wechſelgeſchaͤſte außer Runction gelegt worden war 
mud- fpäter aus der Matrifel ausgefchloffen wurde. Naoch Beendigung 
diefes peinlichen Aufteitt8 fand die ermähnte Berlefung der neuen Pers 
faſſung fatt und. fodann führte der Generals@onverneur die Landtages 

glieder in Die Domtirche, wo diefelben von ibm vereidigt wurden. Tags 
darauf fanden die neuen Wahlen ftatt; zuvörderft wurden Die acht Kreis 

marfchäfle unter Theilnabme der nicht - immatrikulirten Edelleute gemählt, 
ſodann wählte die Nitterfchait aus der Zahl dieſer den Gouvernements⸗ 

und Landmarſchall (diefer Titel wurde bie zum Jahre 1785 beihalten) in 

der Perfon eines Freiherrn v. Budberg. Unter den anmefenden Lands 

tagsgliedern finden wir aud den Geheimrath Johann Jakob Sievers aufe 

geführt, deſſen umfldtiger Rath dem Lande wiederholt zu Gtatten kam, 
zumal Sievers bei dem General-Bouverneur in bobem Anfehen land und 
die Kaiſerin dem alten Herrn wiederbelt zur Pflicht gemacht hatte, ih in 

wichtigen Fragen an ihren vieljährigen Berather zu wenden, der als 

Gouverneur von Twer und Nowgorod und als Schöpfer der Stattbalters 

i&paltaverfaffung ihr volles Vertrauen erworben batte, Bei der Wahl des 

Wolmarſchen Kreismarſchalls hatte Sievers die meiften Stimmen erhalten, 

dieſes Amt indefen abgelehnt, wahribeinlich um feiner Treue gegen die 
alte Verfaffung einen öffentlihen und unzweideutigen Ausdrud zu geben; 
das ihm auf demfelben Landtage angetragene Landratbsamt nahm er obne 

Zögern danfbar an. Sodann wurde zur Wahl der Beiflper der neuen 
Gerichte geſchrinen und über dieſe dem General@ouverneur berichtet, 
Die Landjaſſen, welche ſich ungewöhnlich zablreich verfammelt zu bahen 
feinen und deren größter Zbeil die nenen Einrichtungen als einen Sieg 

ihrer Partei begrüßte, verlangten ſodann, daß ihnen der Mitterfanl zur 
Bornabme ihrer Wablen bewilligt werde; fle hatten ſich über neue Deputirte 
zum Gefegeswerl“ und über die Wahl eines „Hanptmanns“ zu einigen, 
Da die Nitterfhaft jede Verhandlung mit den Mepräfentanten diefer 
„Gefellihaft“, den Herren v. Schröders und Major v. Blubmen, wegen 
mangelnder Vollmacht derfelben ablehnte, wandte die Landſchaft fich in 
einer Beichwerde an den General-@ouverneur, der zu ihren Gunften ente 
fbied; zum „Hanptmann“ wurde ein Herr Holmsdorff gewählt. Inmitten 
des Draugs der Schwierigkeiten, mit denen man damals zu fämpfen hatte, 

28° 
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nimmt dieſer häusliche Zwift fi beſonders widerlih aus, dem er trug, 

wie fib bald zeigen fellte, weſentlich dazu bei, Anieben und Einfluß des 
Kandes in den Angen der Megierumgsbenmten berabzufegen. Die erft iu 

den vierziger Jahren errichtete Matrifel hatte einen Gegenſatz geſchaffen, 
den man bis dazu nicht fannte nnd der den Landſoſſen ale ein jo ſchreiendes 

Unrecht erſchien, daß fie ſich zu jedem, auch dem gewmeinſchädlichſten Angriff 
auf die Nitterfhaft berechtigt glaubten und fein Hebl daraus machten, 
daß fie die Einführung der allgemeinen Adelsordnung mit Ungeduld 

erwarteten: von ibr allein founten fie Die Auſhebung des künftlich / geſchaffenen 
Unterfäiedes zwiſchen balb- und vollberechtigten Edellenten und Gutebefigern 

und die Wiederherſtellung des Rechto erwarten, das Immatritulirten und 
Nichtimmatrikulirten gleiches Recht auf den Erwerb von Aittergütern ſicherte. 

Auch wenu man das formale Recht und die höhere politiſche Einfiht der 

Immatrikulitten auher Frage fielt, wird man einräumen müſſen, daß diefe 
an dem gwieſpalt im eigenen Haufe den Hanpiheil der Schuld trugen 
und in engberziger Verkennung der Thatſache, daß die Landfafien Fleiſch 
von ibrem Fleiſch waren und genau dieſelben Intereſſen hatten, wie die 

ritterſchaftlichen Gutebefiger, dem Zerfall des Landesſtaats wenigftens 

indireet in die Hände arbeitend, eine Oppofition fdufen , binter welcher 

der überwiegend größte Theil ihrer bürgerlichen Landsleute fund, dab 

fe — mit einem Wort — gegen Ddiefelben Jutereſſen anfänpften, 
deren Aufrecterhaltuug auch ihnen für das höchſte politiihe Ziel galt und 
gelten mußte. 

Bas deu weiteren Verlauf der andtagsberatbungen von 1783 anlangt, 

io haben diefelben feine Directe Beziehung auf die Statthallerſchaftöver- 
jaſſung: der Schwerpuukt lag dieſes Mal in den Wablen zu den neuen 
Geridyten. Aus der Zabl der übrigen Deliberanda und Propofitionen 
heben wir indeffen einzelne bervor, welche für den damaligen Etand der 
Öffentlichen Angelegenbeiten und das Bildungeniveau der guten alten Zeit 
charalteriſtiſch And. Für fünf Kirchipiele mit mebr als zehntaufend Seelen 

folten auf Vorichlag des Generalgouvernements Adjunkte der Prediger-auf 
Koften der Gingepfarrten amgeftellt werden; jeder derſelben erbielt ein 
Gehalt von 50 Thalern, das jpäter auf 100 Thaler erböht wurde. Dabei 

wurde indefjen austrüdlic flipulixt, daß die Koften diefer Gebülfen fünftig, 

d. b. nad) jeder neuen Vocation von den Predigern ſelbſt getragen werden 
folten! Bezüglich der neu decretitten Kopſſteuer wurde beſchloſſen, daß 
diefelbe direet von den Bauern getragen und von dieſen mit den einzelnen 
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Herren „verrechnet“ werden follte., Auf ein Defiderium des Fellinſchen 

Kreiſes wurde ſodann beſchloſſen, bei der Staatsregierung zu beantragen, 
daß die maßlofen Anforderungen der Aerzte und Apotheker Durch beftimmte 

Tagen befbränft und die Kupferſchmiede adſtringirt würden, ihre Geräthe 

nicht wie bisher mit Anmoniak zu verzinnen. Der Doͤrpiſche Kreis forderte, 
daß zu Dorpat die Errichtung einer zweiten Apotheke beantragt ober der 
gegenwärtige Apothefer durd eine Bedropung „mit dem Verluſt feines 
Privilegii“ zur Lieferung befjerer Waare gezwungen werde. Sämmtlide 

lettiſche Kreiſe beklagten ſich endlid über den Rigaſchen privilegixten 
Buchdruder Srölic, der den Bauern die Geſangbücher zu dem eyorbitanten 

Preiſe von 30 bis 35 Kopelen verfaufe und neuerdings begonnen habe, 

weder diefe noch lettiihe Bibeln überhaupt zu hihren, Da Ihre Majeftät 

die Druderei für „eine Fabrikſache“ zu declariren geruht habe, möge für 

einen andern Buchdruder geforgt werden, der den Bedürjuiffen der Bauern 
in.ausfömmliherer Weiſe Rechnung trage, ein Begehren, Daß das Lande 

raths ⸗ Collegium mit der Erklärung beihwictigte, „dem Brölib ſei bei 

Verluſt feines Privilegü aufgegeben worden, in termino eiue neue, zweite 
Auflage des Gefangbuchs zu beſchaffen.“ Gleiche Zurückweiſung erfuhr 

ein Antrag, der darauf abzielte, eine allgemeine Abmachung herbeizuführen, 

nach welcher die deutſchen und freien Domeftifen (allein Kammerdiener und 
Gansofficianten ausgenommen) mit den Erbleuten fünftig an einem Tiſche 
efjen Toten, „Damit dem Uebel der vielen Tiſche gefteuert werde“,.*) Zum 

>) Wie fehe Beſchrankungen und Keglementitungen dieſet Urt im Geſchmact der Zeit 
waren geht aus ben Umfländen hervor, dafı drei Jahte früher, auf dem Landtage von 1780 
eine förmliche Reiberorbnung (mit 36 gegen 6 Gtimmen) beflinmt worben war. Damit 
‚das Gelb fm Lande bleibe“ follen Gdellete ſeidene Gewoöͤnder nur einfarbig tagen 
ingfeichen nur einfarbige Atlad-, Gros de Tours- und Taftan-Kleider. Boljtänbig verboten 
wurden broßirte Sammet- und Ceidentfeiber, ausländifche Vlonden. Epipen, Beben unb 
„Damashäte*, befgleichen brobirte Echuhe, ausländifche Cättel, Gefchiere, englüfche Lurus- 
vferde und Porrellan- Tofelgefchirer. Bis zum 12. Lebensjahr follte Fein abliges Mädchen 
Ceibenfioffe, Bis zum 15. Jahr fein junger Gdelmann feidene Unterklider tragen dürfen, 
Diefeg Geſeb follte binnen vierjähriger Brift (wähtend meidher das Aufttagen alter Kleider 
geſtauet war) in Kraft treten. Die Stadtdeputicten hatten ‚gegen eine befonbere Kleidet. 
ordnung des Adels proteflirt, vier Glieder des beliberitenden Gonvents verfchreiben Laffen: 
„der Gelbmangel fei mehr auf ſchlechtt Preie, ſowie Darauf qurücfzufühten, da man den 
Sandgütern vormals einen chimeriquen Werth, beigemeffen.* Die Znitiotive zu biefer Maf- 
trgel hatte bie eflänbifche Mitterfcaft ergriffen, bie nach Grlaß einer Klefderordnung. für 
ihte Mitglieder der Aivländifchen Ritterfchaft den Vorſchlag zu gleichem Handeln gemacht hatte, 
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Schluß des Landtags wurden — damaliger Sitte gemäß — zwei Hüte auf 
den Tiſch gelegt, in welhe man Gaben für zwei veraemte Mitglieder 
fanmelte: die Noth mar zu jener Zeit bei allen Ständen des Landes gleih 
groß, fie war für die Gutsbefiger und die Bewohner des flachen Lande 
aber noch dadurch gefteigert worden, daß die immer wiederkehrenden 
Verbote der Kornansfuhr die Getraidepreife herabdrüdten und mehrer 
Jahre lang (47691775) außerordentliche Abgaben der Zürfenfriege 
wegen erhoben worden waren. — Auf Verlangen des General-Bonverneurs 

waren am 18. October der Gouvernements- und Landmarſchall Budberg, 

der neu gewählte Landrath 3. 3. Sievers und zwei Kreismarſchälle beaufe 

tragt worden, erforderlichen Falls den Grafen Brewne nad ©t. Peteretur; | 

zu begleiten „um wegen Ausdehnung der Gtatihalterihaftsverfafjung auf 

Livland Ihro Majeftät zu danken“, 

Unmittelbar nad) Beendigung der Adelswahlen, am 29. October, 
fand auf Anordnung des General-Öouverneurs die feierliche Eröffnung der 

Stotthalterſchaft flatt. Weber die bezüglichen Feſtlichkeiten berichtet Hupel 
wie folgt: „Es wurde in den deutſchen und ruſſiſchen Kirchen fehr jolenner 
Gottesdienft gehalten, das Tedeum unter Abfeuerung der Kanonen gefungen, 

jeder Gerichtsort beftimmt und derfelbe in den Gouvernementsflädten durch 

einen vornehmen ruſſiſchen Geiftlichen eingeweiht — in Riga durch den Etz⸗ 
biſchof von Pleskow, Herrn Iunogenzi, in Reval durch den jegigen Herrn 

Merropoliten und Erzbiſchof von Et. Petersburg und Nowgorod, Gabriel, 
Lepterer bat ih durch ſein leutſeliges Betragen und tolerante Geſinnung, 

da er auch die proteſtantiſchen Kirchen beſuchte, ingleichen feine Freigebigleit 
große Zuneigung erworben -— nachdem der gegenwärtige oberſte Beichle 

haber in einer mwohlgefepten nachdrücklichen Rede, einem jedem Beamten 
ſowohl als der ganzen Verſammlung, ihte Pflichten vorgehalten und jeder 
Beamte feinen Eid abgelegt hatte. Den Beſchluß machten Bäle uud 

Luſtbarleiten.“ 

Bir halten es für überflüſſig Darauf hinzuweiſen, daß die in dieſer 

Belpreibung niedergelegte Auffaflung des Verfaffers der Nord. Miscellaneen, 
nicht die allgemeine, fondern eine auf beftimmte Aufklärerkeife beichränfte 

war. Nenendahl, deffen Schilderung deö 29. October 1783 durch ihren 

düftern Eenft von dem feichtfertigen Optimiusmus Huvels feltfam abſticht, 

bemerkt in ſeht charaleriſtiſcher Weile: die einzige gnte Rede, welche an 
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jenem Tage gehalten worden, fei die in der vorſtädtiſchen Alegeifiche vom 
Erzbiſchof Junozenzi geſprochene gemefen; in der Domfirhe babe der 
Herr General«Guperntendent (der ehımürdige, aber hoͤchſt einfeitige und den 
Zeitbeſtrebungen graben feindlich gefinnte Chriftian David Lenz) haupte 
fächlich gegen die Aufklärung gedonnert und die „Freigeiſter — infame 

Beſtien geſcholten“. 

Auf eine Schilderung der Zuſtaͤnde des Proviſoriums, welches zwiſchen 
der Einführung der Statthalterfhaftöverfaffung und der völligen Aufe 

bebung der alten Stadt» und Randverfaffung lag, fönnen wir dieſes Mal 
nicht weiter eingehen; dafjelbe ift mit der Zeit nad Einführung der allger 

meinen Adels- und Städteverfaffung fo eng verbunden, daß eine von lepterer 

getrennte Darftellung faum möglich erſcheint. Die vorliegende Skizze aber 
bat es ausfchließlih mit den Verhältuiffen zu thun, welche die Einführung 
dieſer wichtigen Berfaffungsänderung begleiteten. Namentlich in der Stadt 
Riga verging der zweijährige Abſchnitt, während welcher der Rigaſche Rath 
und der Gouvernements-Magiftrat neben einander beftanden — oder richtiger 

gefagt — neben einander beftehen follten, unter fortwährenden erbitterten 
Kämpfen, bei welchen es von Haufe aus darauf abgefehen war, die Refte 

der angeftanmten DBerfaffung, als mit den neuen Zuftitutionen unverträgs 
lich, zu befeitigen. Vergebens war einer der außgezeichneteften Patrioten 
damaliger Zeit, Johann Ehriftoph Berend, bemüht, durch Schrift und 

Bort zwiſchen der neuen uud der alten Ordnung der Dinge zu vers 
mitteln , vergebens fuchten defjen Broſchüren „Die befätigte Municipal 
verfafjung“ und „Bonbomien hei Eröffnung der Stadtbibliothel“ zwiſchen den 

ſtolzen Patrioten vom Schlage der Job. Ehr. Schwark und Job. Friedr. 

Wieden und den Männern des Gouvernements-Magiſtrats zu vermitteln, 

um auf Diefe Weiſe „zu retten, was noch zu retten war“; es zeigte ſich 

immer deutlicher, daß die neuen Autoritäten ſyſtematiſch darauf ausgingen, 
Anfehen und Würde des alten Ratbs herunter zu bringen und deſſen Bort« 
beftand unmöglich zu machen. Eine Verftändigung war allenfals mit 

Männern vom Schlage Bekleſchow's, des bereits erwähnten Civilgouverneurs, 

moͤglich, denn diefer ging offen und ehrlich zu Werk und handelte nach 
Vrincipien, über die ich allerdings flreiten ließ, die aber doch auf dem 

Grumde wirklicher Gefinnung rubten. Gebr viel ſchlimmer ald mit diefem 

Maune, der, nachdem man ihn von der Zrrtbümlicfeit feiner Borurtheile 

zurüdgebracht hatte, das Mögliche tbat, früber geübtes Unrecht gut zu machen, 
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war man mit der großen Maſſe rang. und titelfühtiger deutſcher Proletarier 
von der Feder daran, die in die neuen Behörden drangen umd fi Durch | 

die Mißachtung der alten Rechtsformen die büreaufratiihen Sporen zu 

verdienen ſuchten. Im Schooße des neugewählten Gouvernements -Magiſtrats, 
der den Rigaſchen Rath auf Schritt und Tritt jeine Autorität füblen Lich, 
war fo wenig Sachkenntniß und Rehtebildung zu finden, daß die einzelnen | 

Departements längere Zeit bindurd darüber fritten, nach welchem Recht 

fie Überhaupt zu richten hätten. Arch die neuen Gouvernementsbebör den 

hatten ihre Freude daran, an den ftolgen Richtern der Mathsunterbehörden 
gelegentlich ibe Müthehen zu fühlen, diefelben aus der Sipung abberufen 
und. vor; ihre Schranken laden zu laſſen, ungeboriame Kanzelleibeamte 

gegen ihre ‚Borgefeggten zu unterftäßen umd deutlich zu befunden, daß fie 

fd als bie Herren der. Zufunft fühlten. Im: gieicher Weile wurde Die 
Biverfpänftigteit Der Gilden gegen den etſten Staud der Gtadt zu Un 
gunften .deö- letzteren aAusgebeutel. Kecker denn je trieb der Wühler Ebel 

fein Wefen; -in Petersburg ; woſelbſt diefer gewiſſenloſe Mann gegen den 

Rath intriquirte, follte derfelbe übrigens [päter erfahren, daß man „Liberale* 

keines Gelichters mit; der gehörigen Beratung zu behandeln wife. Die 
Dantaligen Rarheglieder ließen ſich durch die Schwierigkeiten der Lage 

übrigens nicht irre machen in der Erfüllung ibrer Pflibtenz weil fie ih 

ſtreng conteoliet und beauffictigt mußten, feßten Die flädtifchen Richter 
ihren. Stolz darin, Urteile abzulaflen, an Denen ſich au beim befien 
Willen: nichts -reformiren ließ. Nur einer unter ihnen nahın vor Gin 
führung der neuen Stadlorduung einen Abſchied, die Uebrigen harrten bis 
zulezt auf ihten ſchwierigen Poften auo. 

Der Natur der Sache nah wurden die Wirkungen der Verfaſſungs- 
deränderung auf dem flachen Sande minder lebhaft empfunden ale in der 
Hauptſtadt des. Landes. Die Hauptiewierigfeit, mit welder ‚Die Landes 

tepräfentation zu fämpfen hatte, war nach: wie nor Die feindfelige Haltung 
der Landſchaſt, die ihre Wünſche wur balb erfüllt ſah, felange Die allgemeine 
Adelsorduung noch nicht eingeführt war. Durch die Vorgänge auf dem 
letzten Landtage verbittert, war der Major v. Blubmen uoch vor Schlut 

deſſelben nad St. Petersburg gereift; um feinen Mochinationen rechtzeuig 
begegnen zu fönnen, jandte die Landesrepräfentation, tropdem daß fr 
bereit eine Deputation beſchloſſen batte, den Ritterſchafts - Secretair 

von. Rigpter fofort indie Refidenz. Troh der Huld mit weldper.Zbre 



Die Einführung der Stattbalterfbaftsverfaffung in Livland. 415 

Majeftät die Deputirten einige Wochen fpäter (3. December) aufnahm, 
war die Lage fo peinlich geworden, daß man alle Bemühungen für Aufe 

techterhaltung der umverfehrt gebliebenen Inftitutionen almäplig aufgab: 

Der ſtets wiederkehrende Refrain aller aus St. Petersburg einlaufenden 
Berichte war und blieb „Unfere Sachen fichen ſchlecht“ So war man 

auf die allendliche Entſcheidung, durch welche im December 1785 die Ein» 

führung der Adelsordnung beeretirt wurde, im Boraus längft gefaßt. 

Die. innere Wiedergeburt und Kräftigung der Bactoren unferes öffente 

lichen Lebens, welche während der ſtatthaltetſchaftlichen Periode ſelbſt Ratte 

fand, bat die Gefahren derjelben aber zum großen Theil aufgewogen. 
An dem Geſchlecht, das die große Veränderung an der Spihe der Geſchaͤſte 

vorfand, ift, wenigftens mas das Land anlangt, unferes Erachtens nicht 

diel zu verlieren geweſen. Die Stadt hatte damals einen weſentlichen 

2orfprung vor dem. Lande. Die ländlihen Zufände waren zufolge von 

Uunftänden der verſchiedenſſten Art gerade während Dir erſten Hälfte der 
achtziger Jahre fo verfommen, da ihr Aublick die Mebtzabl aller wohle 

meinenden Leute von einer wirklichen Begeifterung für die überfommenen 
Mechts · und Lebensformen zurüchielt, nnr einige unter denfelben waren 

ſcharſſichtig genug, die formale und rechtliche Bedeutung der Aufhebung der 
alten Berfaffung ihrem ganzen Umfange nad ‚zu verfiehen und demgemäß 
au beurtheilen. Die Kämpfe um Die Berbefferung der bäuerlichen Zuftände 

und das Giterbefirecht hatten, weil fie gegen Die beſſere Ueberzeugung 
der Urtheilsfähigen entſchieden worden waren, geradezu demoralifirend 

gewirft und nameutlich die Kaffe der Gelchtten und Webildeten zur ent⸗ 

ſchiedtnen · Gegnerin des Adels gemacht. Mit jener Rurzfichtigkeit, welche 
Vertretern eines einfeitigen Gtandesintereffes zu allen Zeiten glei eigen, 
thümlich gewefen zu fein ſcheint, überfehen die bürgerlichen Freunde der 
Freiheit, daß die Schädigung der ritterlbaftlichen Autonomie Hand in 
Handı.ging: mit der abnehmenden Bedeutung der ſtädtiſchen Gorporationen. 

Erſt durch die letztere Thatſache wurde die Mebrzahl der Männer, welche 
überhaupt sein-Herz für dad Vaterland hatten, zu einer richtigeren Ber 
untheilung der Sachlage und des ‚alten Landesflaats geführt. Aber auch 

innerhalb des Adels ſelbſt, regte fih während der ſchweren Jabre 1785 

‚bis 1796 ein edlerer, humanerer Geiſt. Die alte Generation, welche in 

der Feindſchaft gegen Carl Friedrich Schoulg und das Mömersbof- 
Aſcheradenſche Bauerrecht grau geworden war, ‚hatte die alte Verſaſſung 
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ausſclleßlich vom Standpunft der Vortheile und Rechte beurtheilt, welche 
dieſelbe dem adligen Gutoͤbeſiher bot; es erſcheint mebr wie wabrſcheinlich, 
daß ein großer Theil der Landtagöglieder von 1783 und 1786 ſich über 
die der Verfaffung drohenden Abänderungen berubigte, jobald fie gemahr 
wurde, daß die bäuerlichen Verhäͤltniſſe ungeändert die alten blieben unt 

Beihränfungen des adligen Verfügungsrechts über Land und Leute nicht 
zu fürchten fein. Wenige Zahre ernfter Erfahrung reiten dazu bin, 

gerade in dieſer Beziebung mefentlihe Fortſchritte herbeizuführen und dem 
jüngeren Geſchlect eine ungleich tiefere und idealere Auffaffung feiner Aut. 
gäbe zu erfbließen, Dazu fam, daß der Wohlftand des Landes während 
der flaithaiterſchaftlichen Jahre in Stadt und Land beträhtlid zunahm, 
was allerdings nicht durch die Verfuffungsveränderung, fondern zufolge 

günftiger Ernten umd glücklicher Handelsconjuncturen geſchah; fo lange es 
den Kampf um die nadte Eriflenz gegolten hatte, war es erflärlih, dab 
die Theilnahme für Höhere, geiſtige Güter ſich auf einzelne kleine Kreife 
befhränft hatte. Endlich — und das ift vieleicht das merfwürdigfte 
Refultat der Vorgänge, welche diefe Blätter zu fhildern verfuchten — 

zeichneten die ſchweren ſtatthalterſchaftlichen Zeiten ſich durd ein beilpielloe 
gutes Einvernehmen zwiſchen Stadt und Land aus, die erft jegt die 
Solidarität ihrer wirklichen Jutereſſen verſtanden und nad Neuendabls 

treffender Bezeichnung in „brüderliher Handreichung“ welteiferten. Die 

Edellente und Bürger, melde die Wiederberftelung der alten Verfaſſuug 
eriebten, hatten in der That etwas gelernt und etwas vergeflen. 

Bezeichnend iſt es, daß während der zweiten Hälfte der flattbalter- 

ſchaftlichen Zeit und in den Jahren nah 1796 eine Menge neuer Namen 
auftauchen, die fi troß entſchiedener Parteinahme für die verfegerten 
Ideen bäuerliber Freiheit binnen Kurzem Anfehen und Einfluß in der 
Ritterſchaſt zu fibern miffen, von deren öffentlicher Thätigfeit vor 1785 
aber ſchlechterdings feine Spur zu finden if. And die ftädtifchen Patricier 

diefer Periode erfheinen minder einfeitig und abgeſchloſſen als ihre 
achtungswerthen aber ausſchließlich in fädtifhe Intereſſen verfenften Bor- 

gänger. Der Geil der Humanität und eines begeifterten Gtrebens, das 
höhere Güter als die ſtändiſch beſchräutter Selbftgeniigfamfeit Pennt, macht 
fd) bei den fädtifchen und ländfihen Vertretern geltend, welche aus dem 
18, in das 19. Jabrhundert binüberreihen, — ein Geiſt vom dem die 

Männer von 4783, wenn überhaupt, nur wenig gewußt haben. 
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Es ſcheiut dad Loos unfered Landes gemefen zu fein, daß erft 
Noth und Gefahr die ftändiiche Zerklüftung zu überbrücken vermögen, 
welde in den Zeiten forglofen Genuſſes thöricht erweitert und vertieft 
wird, und daß die rechten Männer erft zur Geltung fommen, wenn 

ihre Thätigfeit auf Schwierigkeiten fat unüberwindlicher Art ſtößt. Tab 

diefe Männer ſich aber überhaupt finden und daß äußere Schwierigfeiten 
gerade in den erufteften Abſchnitten livlaͤndiſcher Vergangenheit dazu gedient 
haben, die im Innern ſchlummernden Kräfte zu weden und einen Patriotis⸗ 

mus zu fäutern, der fich in Zeiten harmloſer Ruhe nur allzu häufig in das 

Gewand bequemer Anhänglicpfeit an gewohnte Vorurtheile kleidet, das mag 

dem zagenden Eufel zur Ermutbigung gereichen, wie es die Vaͤter getröftet 
bat in den Zagen, von welchen es heißt „fe gefallen uns nicht”. 
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Bluntſchli, Geſchchte des Mechts der teligiöfen Befenntniffreiheit. Gin ffentlice: 
Vortrag. Giberfeld 1887. 

D: bedeutungsvollen Kriegstage des Jahres 1866 entlodten der Feder 
des berübmten Heidelberger Staatsrechtolehrers ein Büchelchen, meldet 

die Aufgabe batte, die der Kriegesfurie im Namen der Givilifation der 

Gegenwart zuzumuthenden Schranfen zu bezeichnen. Und wieder, im Laule 
des gegenwärtigen Jahres, bat er ein Wort an das große Publicaz 
gerichtet, welches einem äbnlichen Briedenszwede dienen fol. - Wie er dort 
die bewaffnete Hand zurückhaͤlt, dab fie nicht Reben und Gut der 
Unfepuldigen, Wehrlofen fdädige, fo wehrt er bier der äußerlicen 

Gewalt , daß fle fih nicht an den innern Heiligthümern der Menſchenſeelt 

vergreife. 

Vowehmlich der geſchichtliche Fortſchritt der Gefepgehung auf dem 
Bege zur Befenntniffreipeit it 8, was Proleffor Bluntf&li in großen 
Zügen ſchildern wollte. Und zwar wird von ihm das Belenntnif, 
als innerhalb der Recröfpbäre gelegen und dem flaatlihen Zwange 
unterworfen, dem Glauben gegenübergeftellt, welcher fih jedem ummittel- 

baren Zwange entziehe. Gewiß ift gegen dieſe Unterfheidung nichte 
eingawenden: nur will und bedünfen, daß der Verfafier auf das Wort 
„unmittelbar" mehr Nachdruck zu legen hatte, ale mir bei ihm finden. 

Benn wir ihn wirklich fo verſtehen dürfen, daß er den Glauben aus 

vor dem mittelbaren Amange der äußeren Gewalt geicüßt fein 
täßt, indem „der Staat feinen Ginblid babe in dad innere Cerlen 
teben und feine Mittel die Gefühle und Bedanfen nad feiner Wilkür 
umzubilden", fo meinen wir vielmehr überall in der Wirklichteit das 
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Gegentheil davon zu finden. Es giebt in jedem civiliſirten Staate eine 
‚Sittenpoligei: wein diefe die Immoralität verfolgt, wenn fie unfittliche 
Anſchauungen, Darftellungen, Zufommenfänite verbindert, übt fie damit 
nicht einen wohltbätigen Zwang aus, der almäbfig auch anf die Gefühle 
und Gedanken des Volkes umbildend mirfen muß? Heißt es nicht Ges 

danken und Gefühle umbilden, wenn andrerfeits der Staat durch verfehrte 

Zollgelepe ‚die Dölfer zum Schmuggelhandel zwingt und dadurd bie 
Achtung vor Geſetz und Mecht, die öffentliche Moral und die des Einzelnen 

untergräbt ?_ Heißt es nicht daſſelbe, wenn der Staat gemiffe Lebren der 

Wiſſenſchaft aus den Schulen verbannt, andere zu verfünden gebietet, wenn 

ein Geiſteewert von allen Kathedern der Jugend eingeprägt, ein anderes 

den Blammen übergeben wird? Prof. Bluntſchli jagt: „die Menſchen 
fehen einander nicht in das innere Heiligtbum ihrer @efühle und Gedanten 
hinein und haben daher uud die Macht nicht, den Glauben der Einzelnen 
zu beherrſchen.“ Es ſcheint uns, daß, wenn diefes wahr märe, die Welt 
um eine ganze, Doch thatfächlih exiſtirende Wiſſenſchaft ärmer wäre — die 
Pſycologie. Jeſuiten und andere fromme Parres haben oft in das innere 
Heiligthum der Gefühle und Gedanken ihrer Beichtenden beſſer hinein» 

geleben als dieſe felbft und dadurch deren Glauben beherrſcht. — Doch 

geben wir über diefen Widerſpruch gegen den Verfaffer oder vielmehr nur 
diefen Zweifel an feiner eigentlihen Meinung dinweg, um ihm auf dem 
Gange durch die Reibe der geſchichtlichen Thatſachen zu folgen. 

Zu allen Zeiten ift der Ginfluß ein wechſelſeitiger geweſen, welchen 
Regierung und Regierte auf einander augübten; immerhin aber fann «8 
weitweilig vorfommen, Daß zwei weſentlich verfchiedene Bildungspbafen 
einerfeits im Volfe, audrerfeits in der Regierung ſich verkörpert zeigen. 
So find denn auch die confefftonellen Gefege nicht immer der Ausdrud 
des Grades der Toleranz gewelen, zu weldem die Völler fih erhoben 
baben. Beliglöfe Toleranz if recht eigentlich Frucht und Kennzeichen der 
Bildung eines Volkes. Zur Zeit feiner claffiihen Größe heherbergte Rom 

einheimifhe und fremde Götter einträchtiglich im Pantheon bei einander, 

und erft die Zeit des Verfalls fab religiöſe Verfolgungen. Mit Feuer und 

Schwert verbreiteten die Schaaren Omars ihre Religion: in dem durch 

feine Cultur die übrigen gleichzeitigen Staaten bei weitem überfrahlerben 
Reihe des Mauren Abderrahman febten Jude wie Chriſt unter milden 

Serpter. Auch im modernen Europa gebt die Geſqhichte der Bildung mit 
der der Toleranz Hand in Hand und es hat fo langer Wege und Umwege 
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zu der einen wie zu der andern bedurft. Das erfte aller europäifchen 
Tolerangediete it ſchon von dem erfien chriſtlichen Kaifer erlaffen worden - 
aber es bat feine beioudere Bemandtniß damit. Um zur Herriſchaft zu 
gelangen, verband ſich Gonftantin mit den Ghriften, und um ſich und feine 

Partei zu fhügen, erließ er 313 zu Mailand ein Duldungsgefeg. Gleich 
darauf beging er Tbaten, die durch die Härte und Graufamfeit in ſchnei⸗ 
dendem Widerſpruch mit dieſer Handlung waren. Es war nichts als ein 

Act der Politif, der nicht au Gunften religiöfer Breibeit, fondern einer 

pofitiihen Partei geſchah. Denu jene Zeit war der Duldung fremd, in 
der das junge Ehriftenthum mit dem natürlichen Eifer einer friſch empor 
wachſenden Gecte gegen die alten @ötter anftürmte und innerhalb des 

Chriſtenthums wiederum die großen Kirhenväter Partei gegen Partei 
erweckten. Jenes Ediet, was if, ed Anderes als eine einfache Nutz⸗ 
anmendung der Lehre des Zeitgenofien Auguſtin: „Dem berribenden 
Jirthum gegenüber ift die Bekenntnißfreibeit, der berridenden Wahrbeit 
gegenüber it der Befenntnißzwang gerecht." Dieſe Rehre ift der überall 
wiederfebrende Wahlſpruch der Unduldfamfeit. Jude und Heide, Mobar 

medaner und Ghrift, wo immer religiöfe Ehwärmerei fle zu Verbrechen 

getrieben bat, da mar es Diefe geiftliche Ueberbebung, diefe Ridtabtung 

fremder Eeibftändigfeit, welche ſich unter der felbftrügeriihen Dede religiöfen 

Eruftes und des Strebens nah Wahrbeit verbergen und welche Macaulay 

treffend dur folgende Mazime fennzeihnet: „Ich babe Rebt und du haft 
Unrecht. Wenn du der Stärfere bift, jo mußt du mid; dulden; denn es 
iſt deine Pflicht, die Wahrbeit zu dulden. Aber wenn ich der Stärfere 

bin, fo werde id) Did) verfofgen ; denn es ift meine Pflicht, den Jtrthum zu 
verfolgen." Das ift der Gedanfengang aller refigiöfen Beldränftbeit und 
insbefondere aller religiöfen Schwärmerei. Das ift aber aud der 

Grundfag, welhen die Hierarchie vom jeher mit mehr Schlaubeit und 

weniger Wabrhaftigfeit als die Belhränften oder Fanatiſchen unter den 
Laien vertreten hat. Nicht weil es von feiner Unfehlbarfeit überzeugt war, 

bat das Papſtthum Ddiefelbe zum Dogma erhoben: es fanctionirte damit 

nur ein Princip, welbes in den Religionsjecten aller Länder wurzelte, 

und benupte ed, indem es daſſelbe in der Autorität des Papſtes concentrirte. 
Es fefjelte dadurch die religidfe Schmwärmerei an den heiligen Stuhl und 

war in den Stand gelegt, diefelbe nicht allein nicht fürchten zu müſſen, 
fondern auch ihr Die Richtung zu geben, in welcher fie der Kirche nüßen 
fonnte. Rom bat diefe Sanction der Jutoleranz denn aud bis auf unfere 
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Zeit auftecht gehalten uud noch in der befannten päpftfichen Allocntion 
— und dem Syllabus errorum jüngften Angedenfens feierlich verlündet. 

Das Papftıhum führte den Glaubenszwang im weftlichen, das bvyzan⸗ 

tiniſche Kaiferihum im öſtlichen Europa ein. Was ſowobl dem flat 
männiihen Sinn der gebildeten Römer, als der natürlichen Freibeitsliebe 

der beidnifhen Germanen urſprünglich fremd war, das brachte eine chriſt⸗ 
liche Hierarchie und ein chriſtliches Fürſtenthum zu Etande. Die Politif, 
die jenes erſte Toleranggefep Gonftantins hervorgerufen hatte, warf e8 and) 
wieder um, die blutigen Kämpfe der Religionsparteien dauerten im buzane 
tiniſchen Reiche fort und bfutigere folgten, als fid bald darauf die Ders 
einigung von Kirde und Staat vollzog. Diefes unfeblbare Papſtthum 
und diefe orientalifche Despotie haben Europa ibren Charakter aufgeprägt, 
den mir nod) heute in unfern kirchlichen und ſtaatlichen Verhältniſſen finden. 
Man mag darüber ftreiten, ob das ein Eegen für die Welt mar oder 

nicht — genug, es ift fo. Das Chriſtenthum wurde Staatsreligion und 
nahm als ſolche vieles aus dem Heidenthum mit berüber, was noch heute 

au feinen ®ehren und Ordnungen gebört. Mit der Pracht des beiduildien 
Cultus ward die Griftliche Kitche gelhmüct, das Anfehen der Priefterfchaft 
erhöht. An der Etelle des Götterfobnes 2 iocletian ſtand jegt der von 

verfifcher Gtifette umgebene, geweihte Imperator von Gottes Gnaden, 
Aber die Toleranz ihrer großen heidnifdien Vorfahren braten diefe Häupter 
der Ehriftenheit ebenfo wenig mit als das Edict Gouftantine. Sie glaubten 

fich zur Ausbreitung ibrer Religien berufen, und das obne Zweifel mit 
Recht, da fie ſowohl den Etaat als die Kirche repräfentirten, das Recht 

Sowohl als die Wahrheit zur Geltung zu bringen hatten. Es ift von 
unfeugbarer Conſequenz, daß der Kaifer von Ayzanz als Schirmbert Des 
ſtaatlichen wie des befondern religiöfen Lebens feiner Unterthanen nunmehr 
beftrebt fein mußte, das mas ex als wahr erfannte, eifrig zur Ueberzeugung 
feines Reiches zu machen, und das mit allen Mitteln, weil Das Geelenheil 

für den Menſchen das Wichtigſte if. Co lieh denn der eine Kailer feine 

Unterthanen ftraien weil ſie in der Perfon Ehrifti zwei Naturen mit zwei 

Wilensäußerungen zu finden glaubten, der andere weil fie zwei Naturen 
mit nur einer Wilensäußerung anerfannten, der Dritte meil fie nicht mehr 

ald eine Natur zu feben vermochten. Härefie wurde Hocverrath und das 
große Weltgejepbuc) Juſtinians hat uns nur frenge Erafgeicge gegen dieſes 
Verbrechen überliefert, die in fharfem Gegenſah zu dem wunderbaren 
Reihtögebäude fichen, welches fie begleiten. Aber der Amel ward erreicht; 
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nachdem fich eine Richtung als orthodore Religion zu Byzanz feftgefept 
hatte, ward allmählig Einheit in Dogma und Cultus durdgefühet, über 
die ein mächtiger Klerus wachte. 

Zu einer Zeit, wo in diefem Reihe der Arianismus gerade Staat 
religion war, erhielten von bier and die Gothen das Ehriftentbum, von 

ihnen verpflanzte es fi dann weiter zu den Rongobarden, Bandafen, Sueven 

und fo wurden alle diefe Arianer, während die Branfen die katholiſche 

Religion annahmen und fogleich eifrige Wertilger aller Arianer und ſonſtigen 

Keper wurden. Ueberall, im Weften wie im Oſten begann nun ein gegen» 

feitlges Verfolgen und Würgen, jede chriſtliche Secte fuchte die alleinige 

Bahrbeit zur Geltung zu bringen und flärzte fih zu dieſem Ende auf 
die nächfte Secte; höchflens liehen fie aıgeublidlid von einander ab um 
Rd) zufammen über Juden oder Heiden herzumachen. Zufegt wurden fte 

denn alle in einem Befenntniß vereinigt: aus dem green Strudel flieg 
der Fels des Papftthums hervor und Gregor der Große war Haupt einer 

einigen Kirche, 
Bar aber die Zeit der VWölfermauderung feine ſolche, daß die Grunde 

füge der Toleranz in religiöfen Dingen hätten zur Anwendung fomnten 
tönnen, fo war das Papſtihum ebenfo wenig geeignet ibre Verbreitung zu 
fördern. Das Ehriftentyum jener Seit war eine Kriegsfahne, nicht eine 
Borfhaft des Friedens. Die erfien Ehriftenverfolgungen unter den 
römiſchen Imperatoren waren tyranuiſche Maßregeln gewefen gegen eine 

Partei, welde mit ibrer ummwälzenden Religion dem Staate Gefahr zu 

dropen ſchien: jept wurden von Rom aus Verfolgungen unternommen, 
in denen politiſche Beweggründe eine ſeht untergeordnete Rolle fpielten 
und die kirchlichen dominirten. Hatte zu Byzanz die Vereinigung von 
Staat and Kirhe folde Folgen gehabt, wieviel mebr bier, wo dieſer 

Zanusfopf Immer ausſchliehlicher nad beiden Seiten die Merifalen Züge 
zeigte, War dort ein hierarchiſcher Staat entftanden, fo bildete fi bier 

ein ftaatliches Hierarhentbum, welches von Rom aus nad der Weltberr 

ſchaft zu freben begann. Was diefem Streben Widerftand feiftete, wurde 
als der allein wahren Religion feindlich verdammt, als Härefte verfolgt, 
Theils durch redliche, theils durch unredliche Mittel bob und beieftigte ſich 
der Papſt in einer unabhängigen Stellung als Kirchenfürſt: fortan dlleben 
ihm, dieſe Stellung zu behauplen, ale Mittel gleich Heilig. 

Diefe Zeit des fanatifhen Glaubenseifers und der bierarhilben 
Herrſchſacht ft der finferfte und unerquidlichfte aber aud cin lehtreichet 
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Tbeil der europaͤiſchen Geſchichte. In ihr ging die antife Cultur zu Grabe 

und die einzige Culuur von Bedentung, die Europa in den“ folgenden 
Sabtbunderten bervorbrachte, wurde ein Opfer des chriſtlichen Glaubend« 
ſchwertes. Während der Reichthum und die beften Kräfte aller Länder 
im Drient in einem Kampfe vergendet wurden, der nur dem Papfte Nutzen 

bringen konnte, blübte in Spanien uoch immer der herrliche Garten 
mauriſcher Cultur. Nach all der Dede und den Gräueln, Die es allente 

balben im übrigen Gurova erblidt, meilt das Auge gern auf dem Bilde 

des Friedens , welches fi ihm bier darbietet, ruht es mit Woblgefallen 

auf der Sänlenpracht der Albambra und den Gärten von Cordova, ſieht 

es mit bewunderndem Staunen die reihen Fluren und glänzenden Städte, 

die Werke der Wiſſenſchaft und die Producte der Kunft, die bier unter 

Mauren und Juden ihre Meifter forden, Die Duldung aber, die diefes 

civilifitte Wolf gegen Juden und Ebriften übte, wurde übel vergolten. 

Ein 8OOjäbriger Kreuzung vernichtete die Mauren und mit ibnen die 

ſpaniſche Cultur. Ju dieſem Kampfe religidfen Charakters erftarfte eine 

Hietarchie, wie fie mächtiger und verderblicher kaum ein Land je geſehen. 

Die Natur, die lets einem mächtigen Klerus eigen ift, zeigte ſich bier in 
einer wabrbaft Schauder erregenden Entwielungeböbe. Der geiftige nnd 

leibliche Mord baufte bier in einer Weile, wie fie zum Glück feiner andern 

Gerftlichfeit durchzuführen gelungen ift, bis endlich tiefe Stille deu Zeite 

punft bezeichnete, wo unter der Aſche dieſer Brandfätte die legten Prenn- 

ftoffe verzehrt waren. Weder die Thätigfeit der Inquifttion noch die dem 

Geife feines Volles ganz angemeffenen rengen Kepergefege Philippe IE. 
genügten diefer priefterliben Henkerſchaar: fe rubte nicht bis eine allge» 

meine Veſper unter Pbilipv IM. die Lepten von fegerifhem Stamme, die 
legten Zeugen ſpaniſcher Cultur vertilgte und endlich nur ein Volk von 
Moͤnchen und Geiftlihen übrig blieb, denen es an Beichttindern gebrach. 

Nicht fo entwürdigenden Einfluß erlangte die römifhe Hierarchie in 

dem übrigen Europa. Der felbftändigere, einem ſchwätmeriſchen Gefühls« 

leben weniger geneinte Gbarafter der Germanen trat demfelben von Haufe aus 

bemmend entgegen. Die gebietende Stellung, welche die Ottonen zu Rom 
einnabmen, die feindliche Stellung der fpätern Kaifer verbindertem wenigftens 
das Ueberhanduchmen einer unmittelbar und allein von Rem abhängigen 
Geiftlichteit. Als Daun das Papſtihum doc über das Kaifertbum triumpbirte, 

fanden freilich die Prineipien der Lateranconcifien aub in Deutſclaud 
Eingang. Aber die Mannigialtigfeit der volitiihen Gebilde iu Deutſchland 

Baltiihe Monatsjcrift, 8. Jahrg, Bd. XVI, Heft 5. 29 
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wie in Frankreich und England war doch dem Zuſammenwachſen einer ein 

heitlichen hierarchiſchen Gewalt in dieſen Ländern ungünftig, und die 

Kreuzzüge lenkten, wiewohl der Katholicismus überall berichte, doch der 

Glaubenseifer befonders nad Außen und binderten ihn, im Innern na& 

Dbjecten der Kepergefege zu forſchen. Co hatten dieſe Gefepe im Dielen 
Ländern eine im Algemeinen weniger harte Wirkung als z. B. in Epanien. 
Nur der ſůdliche Theil Frankteichs erduldete ein härteres Schickſal. Neben 
der verfallenden mauriſchen Cultur hatte ſich bier cin Volk zum böchften 

Boblftand uud zum Träger der böchſten Bildung feiner Zeit erhoben. 
Im Verkehr mit maurıfder Gelchriamfeit in Gordeva und Granada und 
mit dem Gpigonenthum antifer griediſcher Philoſophie, batte ſich bier eine 
Geiftesireibeit entwickelt, die glänzend abftad genen die Kuechiſchaſt der 
übrigen Chriſtenheit, die aber zugleich den SKtatholicismus nit ertragen 
fonute und bald mit der Paulicianiſchen Theologie vertauſchte. Die 
Gefahr, Die in dieſer Empörung Des einzigen katholiſchen Volkes lag, 

welches fih aus der Barbarei erboben hatte, „abzuwenden, ſtreugte 

Innocenz II. alle Krälte an und vernichtete mit Der Keperei die proven- 

zalifche Gultur. Jahrhunderte fang dauerte nun unbeftritten Die Herrſchaft 
der folgen Zwingburg der Ebriftenbeit, Jabrbunderte lang gab es fein 

ſchreclliceres Verbrechen ala Keperei, feine beiligere Pflibt der Fürſten 
als die, der Kirche zu dienen. Wiſſenſchaft und Kunft wurden unter dem 
Drude gehalten, deſſen die Kirche bedurite um den Geift des Zmeifels an 
ihren Eagungen, an ihrer Unfeblbarfeit nicht auffemmen zu laſſen. Die 

Inquiſttion tbat ihre traurige Pflidt, Mönde und Priefter fügten das 

Ihre Hinzu. Wie follte man Duldung in einer Zeit erwarten, wo jeder 
genchtete Fürft id täglich bei einem Priefter Rath holte, mit der Ueber: 
zeugung von der Gündhaftigfeit alles defien, was von Diefem nicht gebilligt 
wurde, die weltlichen Geſchäite leitete, ja jogar fo febr des Beiſtandes der 

Kirche zu bedürien glaubte, daß ein König von Spanien mit feinem Beichte 
vater zur einen und zwei Mönden zur andern Geite zu Beite zu geben 
pflegte? Wie ſollte man Buldung erwarten von einem Adel, der nur 
das SKriegehandwerf kannte und ſich von Gott berufen glaubte, den une 
gläubigen Hund wie den Keger auszurotten? Von Etädten, die chen eiſt 
begannen ſich mit feften Mauern zu umgeben zum Schutz ibrer Gewerbe, 
ihres Handels? Von einem Volke, in welchem der Einzelne fih nie höber 
als bis zur Stufe einer kuechtiſchen, unfruchtbaren Scholaſtik erheben 

fonnte, dafür aber Gefahr Lief, für feine Studien al Zuuberer oder Keher 
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auf die bloße Verdächtigung eines übelwollenden Dominicaners, auf_einen 
plöpfich verbreiteten böſen Leumund bin gefoltert und endlich verbrannt 

zu werden? $ 
Indeß, in diefer Zeit ihrer Hertſchaft artete die Kirche zugleich aus 

und legte Dur ihre Verworfenheit den Keim zur Reformation. Die Geifte 

fichfeit war ſittlich gefallen, die religidfe Schwärimerei batte ſich ſelbſt ver» 
zehtt, andere Interefjen batten in Rom Eingang gefunden. Mit dem 

Streben eines Nikolaus V., des Begründers der vaticaniſchen Bibliothek, 

mit dem Geifte eines Pius M., des fruchtbaren humaniſtiſchen Echrifte 

flellers, war religtöfes Zelotenrhum unvereinbar; der kriegeriſche Sinn 
Juliue IL. vergrößerte wohl den Kirchenſtaat, war aber wicht geeignet, dem 

Weliſtaat der Kirche neue Spanukraft zu verleihen; ned weniger vermochte 
Dies der aufgeflärte Hof eines Mediceers, Co kam es, daß Rom felbft 

die Schlange an feinem Bufen großjog, die ihm verderblid) werden folte, 
Bon dort ber verbreitete fid) das Studium der Alten, von dort ber holte 

man die geiftigen Schäge, mit denen die Schulen von Deveuters, die 

Pllanzftätten humaniſtiſcher Bildung, die Schulen eines Thomas von Kempen 
geſchmückt wurden. Von dert and beiebte der Geift Flaffii-her Bildung 
die Kunft zum Abfall von ibrer religiöfen Richtung, die Philoſophie zur 
Berwerfung des bisher allein gedulderen unächten Ariftoteles, die Geographie 

zum Studium des Ptolemäus, die Mediein zur Erforfhung des Galen 
und Hippofrates. Und die Früchte aller Diefer Geiftesarbeit werden in 

unzäpligen Ezempfaren durd) die Buchdruckerkunſt Jedem zugänglich gemacht. 
Dieier beginnenden Eutfeſſelung der Geifter folgte überall größere religiöfe 

Freiheit auf dem Fuße. Und mit der Möplicpfeit zu denken famen die 
Gedanfen, die reformatorifhe Bewegung wurde zu einer Revolution, die 
ihre flegreiche Fahne bis an den Herd des Papfttbums trug. Mit reißender 

Schnelle drang der Proteftantismus überall vor. Wohl konnte da ein 

tatholiſchet Kaifer Die proieftantifchen Kriegoſchaaren vernichten, die Fürften 
des widerfpänftigen ſchmalkaldiſchen Bundes ihrer Herrfbait berauben: es 
wäre thöricht gewefen durch unausfübrbare Kepergefege die eigene Obhnmacht 

offen zu legen; e8 wäre thöricht geweſen, mie ein Nachfolger aus dem 
Haufe Habsburg es that, ein ganzes Volk zur Strafe des Hocverrathe 

zu verurtpeilen. Die Meinen dentſchen Territorialherren jener Zeit duriten 

8 wohl wagen, Malefij, Ordnungen zu erlaffen, die die Keher mit hartem 
Strafen bedrohten; ihnen war es eher möglich, den Einzelnen zur Rechen⸗ 
ſchaſt zu ziehen, jedes Dorf, jede Kirche nad) Abtrüunigen zu durchſuchen: 

29” 
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wie war das Karl V. moͤglich, der ſich mit Sicherbeit fat nur auf feine 
ſpaniſchen Truppen verlafen fonnte und ganze Länder gegen ſich batte, 
unter Fürften, die längft gewohnt waren, Die Hand des Kaiſers in die Ver 

bältniffe ihrer Untertbanen nicht eingreifen zu laſſen? Daher der Unters 
febied zwiſchen der Garolina und dem Bamberger, dem Brandenburger, dem 
Tyroler Strafgefege, die zudem aus einer Zeit ſtammen, wo die teior- 

matorijche Bewegung erft im Entfteben,, die Unduldfamfeit allgemein an» 

erfannt war. a 
Dieſe Milde der Carolina war eben nicht die Frucht des Geiftes der 

Duldung. Es ift nie dieſet Geift, welder das Umfichgreifen einer neuen 

Glaubensform begleitet, und mag der Proteftantismus mehr Elemente 
dazu in ſich tragen als andere Gonfelfionen, feine Jugend ift dem revo⸗— 
futionären Glaubeneeifer nicht entgangen; fie war gleich jenem gewaltigen 
Braufen vom Himmel, in dem der göttliche Geift des Friedens dicht war. 
Ber mag fagen, ob der Proteftontismus die Gejege der Duldung eder, 
als es geſcheben ift, zur Geltung gebracht bätte, wenn feinem erften Aufe 
ſchwunge nicht die Zeit der Erftatrung gefolgt wäre, die dem Kurbolicismus 

den größten Theil des Verlorenen wieder zurükgab? Die Milderung der 

Strafe des Feuertodes zu der der Verbauming in pielen proteflantiichen 
Landern hinderte weder die Gräuel eines Muttbies oder Anipperdeling, 
noch die Hinrihtung Servets durch Calvin, noch die Fühers und More's 
durch Heinrich VII. Befreiung von der Knechtſchaft des Papfitbums war 

die Parole der Fürften jener Zeitz ibr eigener Payft zu fein war ibre 
Loſung. Im Jahre 1526 umerzeihuete Ferdinand zu Speier einen 
Reichstagsabibied, welchet es jedem Reichöſtand überlich, nach Gutdünfen 
die Religionsverpältniffe feines Landes zu ordnen. Diefer Reichstagsabicied 
war der Anfang der kirchlichen Unabhängigfeit der deutichen Fürften, er 
führte deu Sotz ein: cujus regio, ejus religio. Die ſalvatoriſche Clauſel 
der Carolina beftätigte dieſes Princip, indem fie die Ginführung dieſes 

Strafgejeges der Wilfür der Fürften freiftelte und fomit auc der Ans 

wendung ſtrenger Keergefepe nicht entgegenttat. Daſſelbe that der Auges 
burger Religionsfriede von 1555, indem er den proleſtantiſchen Ständen 
des Reichs Meligionsfreibeit und politiſche Rechtogleichheit mit den 

Katpoliten zuflcberte, den mit ibren Bürften in Glaubenefacben Difientirenden 
Untertbanen aber das Recht freien Abzuges, und fals fie in Lande blieben, 
Duldung verſprach. Während Chriſtian IL. in Schweden den päpftliven 

Baunfluch zum Stodpolmer Blutbade benupte, fuchte er die Macht des 
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katholiſchen Merns in Dänemark dur die Reformation zu breden, und 

Guftav Waſa beteicherte ſich durch die Güter der ſchwediſchen Geiſtlichteit. 
Franz 1. Bündnip mit Clemens VI. trug ibm in dem Goncordat die Ber 

febränfung der gallieanifcben Kirche zu Gunften der Föniglihen Gewalt 

ein und hinderte ihn ebeuſo wenig ſich mit Proteflanten und Türken zu 
verbinden, als es die Ausbreitung des Calviniemus weſentliich aufhickt. 
Selbft ein fo devoter Diener der Kirche als Philinp IL. behielt ſich bei 

Annahme der Tridentiner Beſchlüſſe doch die königlichen Nebte vor. Am 
grellſten und zugleich in der widerwärtigften Geftalt tritt dieſes Streben 
im England hervor. Hier riß Heinrich VII, ein frenger Katholit, dber 
noch firengerer Deſpot, die engliſche Kirde von Rom los, ohne nur im 

Entiernteften zu einer Reformation derfelben geneigt zu fein. Er ließ den 
Dienftiertigen Eclaven Granmer glei eifrig nadı abgefallenen Proteftanten 
jügen, als er den Henfer Grommell zur Vertilgung von Katbelifen aus 
fandte, die den Papft als ihr kirchliches Oberhaupt anfaben. Während 

Schaaren latholiſcher Moönche im Norden geheuft wurden, erließ er die 
ſechs Blutarrifel, die bei Todesftrafe die Beobachtung der Grundfäge des 

Katholieitmus vorſchrieben. Erſt als ihm von beiden Parteien her Gefahr 

drohte, eutſchloß er fi, fehr wider jeinen Willen, mit einer derfelben eine‘ 

Verbindung einzugeben, und fo bildete fid aus einem Compromiß zwiſchen 
einer ammaßeuden Negierung und den Neiormers die engliſche Hochlirche 
heraus. Die ſechs Bintartifel wurden abgeſchafft, aber der König. blieb 

kirchliches Oberhaupt und an die Spitze der Verfolgungen trat ſtatt des 

Papſtes mummehr allein die Regierung. 
So verſchmolz almäblig auch im Abendlande die Kirhe mit dem 

Staat, und dann diefer wicderum mit dem Fürftenthum. Ms die Bande, 

mit denen die Kirche die Welt zufammen bielt, gelprengt waren, da fiel 
alles aus einander; unzählige Gewalten waren entfeffett, feine hatte im ſich 
einen genügenden Schwerpunkt, genügende Selbſtändigkeit. Die kirchliche 
Gewalt war in Stücke geſchlagen: aber diefe Stücke waren vorhanden, 

waren von großem Gewicht und drohten, entweder wieder felbftändig 
zuſammenzuwachſen oder in einen unabfebbaren Kampf gegen einander zu 
geratben? Wie bei allen anarchiſchen Bewegungen vermochte audy hier die 

Deivotie ſich zuerft eine Stellung zu erzwingen; was war natürlicher, als 
daß fie fo raſch als möglich ſich jener Stüde bemächtigte, fie ibrer Gewalt 
binzuiügte? Den Ebarafter, welchen das Papſtthum der Chriftenheit in 

diefer Hinſicht aufgedrüdt, hat noch fein europäifper Staat völig abgeſtreift. 
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Inzwiſchen batte Die Gegenreformation begonnen. Ju demfelben Zabre, 
in weldem, ſehr wenig dem Geiſte des Volfes mie der Fürften entſprechend, 

jener politiſche Waffenftilftand zu Augsburg abgeſchloſſen wurde, beitieg 
Paul IV. den heiligen Stubl. Er hatte fhon als Cardinal mit großer 

Energie die regenerirende Thätigfeit begonnen, die er als Papft mit 
politiſchem Eifer fortiegte. Er gebörte zu jenem Oratorium der göttlichen 
Liebe, welches ſich dem migläubigen Hole Leo's gegenüber bildete; er 
gebörte zu den Gardinäten, die Paul IN. den Entwurf kirchlicher Reformen 
verlegten. Aber er war auch derjenige, der der Nachgiehigfeit, mit welcher 
der Legat Gontarini auf dem Megenshurger Religionsgefpräbe der Aus- 
Föhnung fo nabe gefommen war, am flärfiten entgegentrat und der das 
sähe Feſthalten des alten Dogmas in Zrient erfolgreich begünftigte. Er war 
es vor Allem, der den Orden der Theatiner gründete und ſich bei der 

Wiederbelebung der übrigen Orden lebhaft betbeiligte, der die Weltgeift» 

tichfeit zn beben ſich angelegen fein fieß und felhft als Geiſtlicher — eine 
Seltenheit für das damalige Italien — das Predigtamt mit feuriger 
Beredfamfeit übte. Unter feiner Aufſicht und in engem perlönlichen Um« 

gange mit ibm, diente Loyola in dem Convente der Theatiner zu Bencdig. 

Endlich, Bian Pietro Earaffa war es, welchet buuptfäclich den Papft bewog, 
ein algemeines Jnguifitionstribunal zu Rem zu errichten, und welder die 
beftatigende Bulle zuerft und mit dem größten Gifer zut Auführung bradıte. 
Ibm, einem alten Dominicaner, fagte diefe Ginrihtung befonders zu, er 
erweiterte alobald die Anwendung der Tortur; es war eine feiner Glaubens- 

regeln, „Kehern und befondere Galviniflen gegenüber müſſe man ib mit 
teinerlei Toleranz berahmürdigen.“ Als er 79 Jahre alt die Tiare empfing, 
hatie er noch die ganze Kraft feiner coleriſchen Natur behalten: dieſelbe 

eigentbümfiche Kraft ſpüren mir in den Inftitntionen, die Dann den Angriff 
auf den Proteſtantiemus unternabmen. Vorzüglid im Orden Jeſu, dem 
eigenften und heftgeratbenen Kinde jenes Geiſtes. Denfelben Weg, welchen 
damals ſchon die Gongregation von Somesca, die Tbeatiner, die Barnabiten 

gingen, ſchlugen and die Jeſuiten ein: fie bemächtigten ſich der Predigt, 
des Unterrichts, fie verachteten nicht die Wiffenichaften, das Studium, 

fondern förderten fie in ibrem Sinne uud gaben ibnen die religiöfe Färbung, 
die fie feitdem behalten haben, Es ift befanut, wie rafd und wie meit 

fie auf diefem Wege gegen den Proieftantismus vortrangen. Aber mie 
Loyola felbft Ad fr einen Ritter im Heerlager Chriſti zu Jerufalem anfab, 
darnach verlangend, im Kampf gegen das Heer Satans zu Babylon, im 
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Untermerfungsfriege gegen die Unglänbigen den Anbm fo großer Thaten 
zu ernten, als die Heifigen je vollbracht, fo beſchtäͤnkte ſich aud fein Orden 

nicht auf jene friedlichen Waffen. Wo der Glaube nicht überzeugt werden 
onnte, da wurde das Befenntniß gezwungen. Neben der geidhäftigen 
Propaganda ging eine rücfictslofe bierarhifhe Strenge, neben der 

geſchmeidigen Diafeftif des Lehrers das ſtarre Dogma der Kirche, neben 
dem Redner Augier der Mörder Element, 

Gewiß, in diefer Zeit am allerwenigften konnte religiöfe Toleranz 
Eingang finden, und die Duldungsgeiege, die fie hervotbrachte, waren nicht 
als Gompromiffe der verfbiedenen Factionen, die umgemorfen wurden, 

fobald eine derielben die Kraft dazu verfpürte Während in Deutſchland 
die Gegenfäge ſich fhärkten, um dann in dem großen Kampfe ih gegene 
feitig au erihöpfen, mar die Regierung Frankreichs der Duldung änferft 
günft’g. Bas Ediet von Nontes hatte äußerlich Frieden geftiftet und 
Michelien die klerikale Gewalt empfindlid geſchädigt. Aber während dies 

anf katholiſcher Ceite der Tuldſamkeit förderlih war, gewann auf 
calviniſtiſcher die Geiftlihfeit an Boden, und die Folge davon war, daß 
Die caloiniftifche Verfammlung von Saumur verlangte, ‘die Regierung folle 
feine katboliſche Proceſſton an irgend welchem proteftantiichen Orte geftatten, 

daß dieje Partei ihren Gliedern die Gingehung gemiſchter Ehen verbot, 
Eltern, deren- Kinder fih diefes Vergebeus ſculdig machen würden, vom 

Genuß des Abendmabls ausſchloß, Ludwig KIN. ſelbſt zu Pan als ketzeriſcher 
Fürft von ihnen unwürdig behandelt wurde. In England zeigte der Pros 
teftantismus unter Fliſabeth dieſelbe Unduldfamfeit als der Katholicismus 

unter ihrer Schwefter Maria, Bald nad ihrem Regierungsantritte und 

ohne durch das Verbalten der Statbolifen dazu genätbigt worden au fein, 
verbot Eliſabetb ſtreng das Begehen katholiſcher Gebräuche und errichtete 

die hobe Commiſſton. Dieſes proteſtantiſche Inquiſitionstribuual verfolgte 

diejenigen, welche nicht der Uniſormitätsacte gemäß mit der hertſchenden 
Kirche völlig übereinftimmmten; es forſchte eifrig nach ſolchen, deren Gewiſſen 
es ibnen nicht -geftattete, zum Dritten oder vierten Male gegen ihre Ueber» 

zeugung den Suprematseid zu ſchwören. Ungefähr 200 Katholiken wurden 
dur) diejes Tribunal hingerichtet, ungeiäbt 2000 puritaniſche Geiſtliche 
zufolge der Uniformitärsacte unter Karl IM. dem Elend vreiögegeben ; 

Eliſabeth verordnete, daß wenn ein Katbolif einen Proteftanten zum Webers 
tritt bewegen würde, beide als Hocjverräther hingerichtet werden follten: 
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Jalod bielt fein Verſprechen der Duldung, welches er den Karbolifen bei 

feiner Thronbefleinung gegeben, fo wenig, daß dieſe Die Pulververſchwörung 

veranfalteren. Mir Entiegen erzähle man Ad, Kaifer Nero babe die 

Cbriſten faͤlſhlich beichuldigt, Rom in Brand geſteckt zu Haben, und dadurd 
eine allgemeine Berfolgung herbeigeführt: iſt die Geſchichte von den 

papiſtiſchen Complot etwa weniger rudlos? Was hatten dieje Ebrifien 
vor jenem Heiden voraus, als fie eben jo grundlos den Papiſten 

den Brand von London zur Laſt legten, oder Chaitesburg, als 
es Dates und den Straßemäuber Bedloe zu alien Auslagen anftiftere, 
die das Voll zum Fanarismus aufreizten? Und find die fagenhaften 
chriſtlichen Pechtackelu Nero’ eima der Geihmades jener Zeit unmärdig, 

papiſtiſche Priefter bei langfomem Feuer zu vöften oder im beften dale 
aus befonderer Gnade, fiherer Wifjenibait und reiner Beweguug ber 
Königin Cliſabeth den Unglüdtihen eine ſchöne Zeit zum Gritiden zu 
geftatten, che fie geviertheilt oder ausgeweidet wurden? 

Sicherlich, man braucht die Milionen wicht zu zählen, die das 
Chriſtentdum dahingerafft bat, man braucht nicht jehr tief binabzufleigen 
in die nftern Mordftätten aler Läuder und Zeiten, um zu der Ueber 

zengung zu gelangen, daß feine Religion, fein Belennmiß ſich det ver 
abf&peuenswertbeften Verbrecheus enthalten hat, daß überbaupt Die Religion 
allein nicht inı Stande ift, den Menichen auf die fitilihe Stufe zu beben, 

mit der die Unduldfamfeit unvereinbar ift. Grade da mo das teligiöle 
Belenntniß tiefe Innerlichteit, geiftige Kraft bejaß,. war ed graufam; me 
es flacher, weniger tief gejaßt war, zeigte es ſich milder, 

Jahrhunderte lang hatten die kirchlichen Streitigfeiten, im byzantifhen 
Reiche gewährt; fle waren vorwiegend dogmatiihen Zuhalıs, Mit der 

neuen Religion verband ſich Die ſchatſe Dialektik, die jpigfiudige Philoſophic, 
der, bewegliche Geift der modernen griechiſchen Schulen; das. Chriſteuthum 
wurde einem geiftigen Secirmefler unterworfen, wie es kaum ſchaäͤrſet je 
gebandhabt worden if, und es entftunden zahlloſe Secten, von deuen jede 
alsbald wieder zu neuen Haarſpaltereien vorfaritt, Uber Drigenianer, 
Pelngianer, Semipelagianer, Monophpfiten und Monotheleten, Ztonollaften 

und Zfonodulen — alle fämpiten für Dogmen, von deren Wahrheit, fe it 
Gegner vorzüglich mit den Waffen, des Geiftes zu überzeugen juchten, und 
die Berfolgungen, welche Kaifer und Geiſtlichkeit veranftalteten, hatten doch 
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nidt einen ſo gehäffigen Ebarafter als die des Abendfandes in den folgen» 
den Jahrhunderten. Den Keper waren Mittel zu feiner Vertheidiguug 
gegeben, die Todesftrafe erlitt er nur felten, er war geldügt vor der heimlich, 

mürgenden Anklage. Pit der griechiſchen Religion wurden aber die Mefte 
griechiſcher Bildung nad Rußlaud nit verpflauzt. Die ganze Aeußerlichteit, 

der pomphafte Cultus, das Streben vach Verfinubildiihung wurde übere 

tragen, allein der Geift, der diefe Formen erzeugt hatte, febltee Das 

ungebildete, rohe Volt im damaligen Rußland kounte in dem Formen 
reichthum der griehiihen Kirche unmöglich den Geiftestugus von Byzanz 
erfennen, und weil es denfelben nicht erfaßte, weil es den Sinn diefer 

Formen nicht verfiand, vertrat Die Form ibm die Stelle der Religion. 
Aumählig flieg die Zahl des Klerus auf eine bedeutende Höhe, aber während 
einerfeits Die Weltgeiftlichfeit durch ihre Armuth und den Zwang der 
Prieſterehe nicht dem Grade der Verworfenheit anbeim fiel, welden die 
tatboliſche zur Zeit erreichte, uud fie ſowohl als die Kloſtergeiſtlichteit 
durch ihre große Unwiſſenbeit eher die Geringſchätzung des Volles 
auf fib zog, als eine geiftige Gewalt auf dafjelbe ausübte, feblte dem 

griedbifben Klerus andrerjeits. die monarchiſche Geſchloſſenheit, die einheits 

uͤche Krait des römifhen. Diefe Umftände, fowie die Abhängigfeit von 
der Willfür der Großfürften, in der die Geiftlichfeit ſich befand, verbinderten 
eine Fortentwidelung der ruſſiſchen Kirche. Die Kirchengeſetze, die gegeben 

wurden, hatten, ſtreuge Beobachtung der Geremonien, der Aeußerlichkeiten 

zum Gegenftande, die Secten, welche entftauden, wichen meiſt ur in 
Fragen des Gultus von der berrſchenden Kirche ab, und die größte derfelben 
iſt eigentlich nur der Theil des Volles, weldyer, gegenüber der liturgiſchen 

Nejormation des Patriarchen Nifon den alten Gebräucen treu geblieben 

iſt. So blieb die ruſſiſche Kirche von zeformatorlihen Bewegungen under 

rähtt, und es iſt begeichnend, für ihren damaligen Standpunkt, wenn der 
in der Folge große Autorität erlangende Stoglaw — mag er nun dem 
in dewfelben Zahre wie das Zridentinum, abgehaltenen Mosfauer Goncit 
feinen Urfprung verdanken oder nit — fib vor Allem forgfältig mit der 

Art des Kreuzmacheus beichäftigte, ferner fireng den Gebrauch der Deichſel⸗ 

wagen, den Genuß von Würften, Hafen u. ſ. w. unterfagte, und endlich 
“verordnete, von. allen mit Kirhenbann belegten Kepereien ſei feine fo 

verwerflih und ftrafbar als das Bartſcheeren, weldes Feindſchaft. gegen 

Gott. beztuge und ſelbſt durch das. Blut der Märtyrer nicht gelühnt 
werden Lönne, 
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Das war bier die Keperei jener Zeit. Es liegt auf der Hand, melde 

Zelgen fid an diefen Zuftand rückſichtlich der Duldſamkeit Pnüpften, welder 

Art die Verfolgungen des Schismas waren. Dbne Zweifel ift der Glaube 

an die Transfubftantiation, an Die Qermittelung der Heiligen, am die 
Prüdeftination wohl im Stande den Menſchen um feinetwillen Schmach, 

Verfolgung, ja den Tod erdulden zu faflen; one Zweifel wird er um der 
ewigen Celigfeit willen lieber Alles ertragen, als das Mittel zu ibr zu 
gelangen, dae Blut Ehrifti enrbehren. Es iſt aber nicht wobl denkbar, 

daß eine große Partei mit Banatismus daran hängen werde, gegen ben 
Lauf der Sonne den Umgang um die Kirche zu veranftalten und Diejenigen, 
welche der firdliben Satzung gemäß Die entgegengefegte Michtung ein 

ſchlagen eifrig verfolgen werde, Cs ift höchſt unmabrfbeinfid, dab 
Jemand durch den’ Glauben an Die Heiligfeit des Bartes zur religiöien 
Schwaͤrmerei entflammt werde oder daß ein anderer ſich entfchließen folte, 

den Märtprertob für feine Bartlofigfeit zu erben. Freilich, erfabrunge 
mäßig fönnen Die nichtigſten Dinge zu Gegenflänten wilder Schmärmerei 
werden ; das find franfpafte Etſcheinungen bei Cinzelnen: wir trauen aber 
feinem Bolte zu, für Den Gebrauch gweier Finger ftatt dreier heim Zeichen des 
Kreuzes fen Leben zu faffen, ohne daß Umſtaͤnde hinzugefommen wären, 
die die Schwärmerei künſtlich ge.eizt hätten. Erft das Stadium der 

Glanbenefhmärmerei, welches das Martyrium an fid für. etwas Verdient 
liches erſcheinen läßt und aus einem weiteren Gegenfage entfprungen iſt, 
wird aud Märtyrer für die Schreibart Iſſus fatt Jiffus hervorbriugen. 
Nun, diefer Art waren die meiften Streitigkeiten im Schoße der ruſſiſchen 

Kirche, und die Folge davon war, daß Rußland von großen Verſolgungen 

um des Glaubens willen verfhent blieb und nur der Aberglaube feine 

Opfer an Heren und Zauberern erntete. Gelbft die tiefer einſchneidende 
judaiſtrende Secte, die gesen Ende des 15. Jahrhunderts fogar den 
Metropolitenftubl antaftete, rief nur die Verdammung ihrer Lehre und Die 
Ginferferung und Beſchimpfung einiger Anbänger, aber feine weitgreifende 
Verfolgung hervor. n 

Und wie die rufflide Kirche im Innern verfubt, fo zeigte Re ſich and 
nach Außen. Den immer wieder erneuten Verfuden der Päpfie, die 
zuififche Kirche ihrem Etuble zu unterwerfen, fepten die Großfürften eine 

gleichmaͤhßig abwebrende Haltung entgegen. Aber fange ehe mit der 
Trennung der ſüdtichen Metropofie von der nördlichen die unioniſtiſchen 
Beweguugen begannen, befland zu Kiem ungeftört eine katholiſce Gemeinde 
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und eine römiſche Kirche wurde mit der Grlaubniß des Großlürften im 
Zabre 1515 zu Groß -Nowgord erbaut. Um die Mitte des 16. Jabr- 
hunderte hatte die calviniftifhe Lehre ibre Kirchen in Weißrußland, 
Podolien, der Ukraine. Iwan der Echredliche geftattete den Lutheranern 

um 1565 die Erbauung einer Kirhe eine halbe Stunde von Moskau. 

Die größten Auſtrengungen machte dad Papfitbum. Unter der Bedingung 
des Auſchluſſes an Rom wurden der ruffifchen Kirche Zugeftändniffe gemacht, 
die der fonftigen Schroffbeit des Papſtihums widerſtrebten. Leo X. ver- 

ſprach den Metropoliten zu Moslan zum Patriarhen zu ernennen und 
die Gebräuche der griechiſchen Kirche unangetaftet zu laſſen, der Kirche, 
die er gleichzeitig eine fegeriihe nannte. Im Jahre 1414 riß der eifrig 

katholiſjche Großfürft Witont von Rittanen die Metropolie Kiew von 
Mostau 108, und die befonders durd den Beſchluß des Slorentiner Goncils 
vom Jahre 1437 verfärften unioniſtiſchen Beftrebungen Der Katholifen, 
fowie die paͤpſtlichen Edhmäbbullen bemitkten bier eine jeindfeligere Siellung 
der rufflichen Kirche als andermärte. Aber obwobl fpäter im Jahre 1596 
die Epnode zu Breft den Schoß der römiſchen Kirche fo ſehr erweiterte, 

daß fle den uniirten Griechen für Die Anerkennung der römischen Suprematie 
und Lehre ihren alten Ritus geftattete, obwohl die Jefuiten durch Schulen 

und Predigt erfolgreich gegen die griechiſche Kirche fämpften und obwobi 
um diefelbe Zeit die Selbftändigkeit der ruſſtſchen Kirde durb Gründung 

des Patriatchats hergeſtellt wurde, fo finden wir dennoch feine religiöie 

Verfolgung, mie fle alle übrigen Länder Europa’s geieben haben. Der 

Reformator Peter erneuerte auch die kirchliche Gefepgebung und gab dem 
Kirchenregiment in dem beiligften Eynod einen feften Mittelpunft; bie in 
die neuere Zeit aber hat die ruſſiſche Kirche eine gewiſſe Zoferanz ſich 
bewahrt, die in andern Ländern erſt durd lange Känıpfe erreicht und 

freiti and — übertroffen worden I, während gerade die Geſehgebung 
Rußlands in den dreißiger und vierziger Jahren diefes Jahrhunderts einige 
Nüdicritte gemacht hat, 

Einheit, Uniformität war Hauptziel der rufflihen Kirche, und diefe 

zu erhaften verihmäßte fle auch intolerante Mittel nicht. Mit dem größten 

Eifer fuchte fie in ihrem Schoße feſtzuhalten, mas einmal darin war, bins 

einzuziehen, was ohne Gewalt fib hineinzieben lich. Verordnungen wie 

die, daß Abtrünnige nicht wieder aufgenommen werden dürfen, die Kinder 

gemiſchier Eben der ortbodogen Kirche folgen müſſen, das abfolute Verbot 
der Annahme einer fremden Religion, die Belohnung des Uebertritts, der 
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fogar für den Verbrecher als Gtrafmilderungegrund gilt, ſiud Zeugnifie 
dafür, daß auch diefe Kirhe die Wabrbeit des Bekenntuniſſes der Gleid» 

förmigfeit deſſelben unterordnete. Sie ſcheute überal den Kampf; aber 

während fie fefjelie, was zu ihr gehörte, ertiug fie das Fremde. Go finden 
wir in Rußland katholiſche, reformirte, lutheriſche Kirchen und Gemeinden, 

während gleichzeitig den zahlreichen Secten feine Gottesbänfer geftatter 
waren, wir finden firenge Geſehe gegen den Abjal zu jenen Gonfeffionen, 
noch flrengere gegen den zum Secteuthum. Aber ungeſtört wanderten 

fortwährend Berenner andern Glaubens nad Rußland ein, ſetzten fih in 

zablreichen nicht / orthodoxen Golonien daſelbſt jet. In dem bemacbarten 

Polen wurden. alle Nicrkarbofifen von den Staatsämtern ausgefchloflen, 

in Schweden ale Nichtproteſtanten, in England alle Nihtanglifaner. Die 
große Zahl tätiger Kräfte, die durch folde Maßregeln dem Dienfte des 

Staats entzogen murden, verbinderte die diegierungen des ganzen Abend 
laudes nicht, ſich vor Allem zut Verbreitung ihrer Religionen für verr 
pflichtet zu halten, alſo die Kirche über den Staat zu ſtellen. In Ruß 
fand bat es nie ein Gejeß wie die Teftacte gegeben, im Gegentheik find 
Andersgläubige häufig vorwugsweile zu den böcften Würden emporgeftiegen, 
und wie jene eigenthumliche firblibe Intoleranz ſchadete, fo bat Diele 

ſtaatliche Toleranz wefentlic genügt. Denn der innige Verlebr mit dem 

weſtlichen Guropa, welchen alle großen Herricher Rußlauds begüuſtigt Haben, 
iſt offenbar uur möglih, wenn den maunigfaltigften fremden Elementen, 
ſeien fie wiflenihaftliher, politiider, nationaler oder religiöfer Natur, 
freier Eingang und völlige Gleichberechtigung gewährt wird. 

Rußland blieb verihont von den Gräueln des Bürgerfrieges, welder 

das. ganze übrige Europa heiniſuchte: aber ibm entging auch der ſeit dem 

17. Jahrhundert dort ſich entwidelnde Geift freier ungezwungener Duldaug, 
der eine der ſchönſten Früchte der modernen Givilifation: iſt. Dort hinderte 

die Gleichſtellung ver drei Gonfefftonen durds der. weftphälifchen Frieden 

die pfätzifgen Kurfürſten nicht, ibre refermirten Untertbanen bart zu ber 

drüden, noch Kaifer Karl VI. dem Erzbifchof von Satzburg die Vertreibung 
von 20,000 Gvangelifhen zn geflatten. Ludwig XIV. bob das Cdiet von 
Nantes wieder auf, die Stuarts wütheten gegen die Diffidenten, Aber 

der einmal ermachte fteptifhe, forfdiende, antikirchliche Geift Lieb ſich nicht 
wieder feffen und feit der großen Revolution begann fich die. Verbindung 

von Staat und Kirche allmäplig wieder zu löfen. Die Revolution brachte 

England die Zoleranzacte, Schottland die Einführung, der preöbpterianifgen 



Zur Geſchichte der religiöfen Toleranz. 435 

Kirche, Frankreich al bleibende Errungenſchaſt Die Zerftärung der Merifafen 
Gewalt; in Deuifbland wurde die refigidie Toleranz mehr durch die 
Literatur als durch die, duldſamen Megierungen Friedrichs I. und 
Joſephs M. gefördert und die Bewegungen des 19. Zahrbunderts brachten 
Die Früpte jener geiftigen Arbeit zur Meile. Der Art, 12 der preußiſchen 
Beriaffung von 1850 gemäbrleiftete die Freiheit des religiöfen Bekennt- 
niſſes und der Bereinigung zu Religionsgefelihaiten. Der Art. V der 
deutſchen Reihöverfaffung von 1849 giebt jedem Deutſchen volle Glaubens“ 

und Gewifjensfreiheit und verwirft ausdrüdlih das fernere Beftehen einer 
Staatsfirde. Die Parlamentsacre von 1788 gewäbrte den engliſchen 

Katbolifen eine bedeutende Milderung, die Gmancivationsacte von 1829 
ging einen großen Schritt weiter. Sie gab den Katholifen Sig und 

Stimme im Parlament, ließ ihnen den Eintritt in Eivil und Militaire 
dient frei und ſchaffie für immer den unwürdigen Euprematseid ab. 

Doch aber flog fie die Katholiken von den „Aemtern der oberften Bes 

wobrer und Hichter des vereinigten Königreichs“, der Univerfitäten, Collegien, 
Säulen, die die Weihe der römifhen Kirche empfangen Habenden von 

dem Hanfe der Gemeinen aus, und fo trägt das freie England bis auf 
den heutigen Tag die Epuren feiner blutigen Weligionsfämpfe, In 

Frankreich arbeu die frühreifen und Franfhaiten Erzeugniffe der Revolution 
bald ab, an die Sielle der Jereligiofltät trat zeitweiilig wieder religiöfe 
Intoleranz, die aber in der Gefeggebung dieſes Landes feine dauernden 

Burzeln mebr ſchlagen kounte. Das äfterreiciihe Goncordat von 1856 
und die gleiartigen Gonpentionen von Würtemberg und Baden überlieferten 
fogar den Staat wieder der Macht der Kirche. 

Kein europäifher Staat hat bis auf dem heutigen Tag jenes Princip 
durchgefuͤbrt, welches in dem angeführten Art. V der deuticen Reichs- 
verfaflung von 1849 enthalten ift. Wonach das europäͤiſche Abendland 

ftrebt, das war ein Wiegengefcbenf der jungen amerifanifhen Union. Die 

im Jahre 1791 in die Berfofjung aufgenommenen Zufäge beginnen mit 

der Beftimmung: „Der Congteß fell nie ein Geicg geben, wodurch eine 

Religion zur berrihenden erflärt oder die freie Aueuͤbung einer andern 
verboten würde.“ Damit ift die völlige Loslöſung des Staats von der 

Kirche, ſoweit diefelbe nicht, wie jede andere Gemeinſchaft, den Hobeits» 
rechten defjelben unterworfen ift, ausgeſprochen, die Meligion mieder ihrer 

Sphäre, in der fle allein gedeihen und nüpen kann, dem Gewiſſen des 
Einzelnen zurückgegeben. Die ſtaatliche Unterftügung wie die ftaatlige 



436 Zur Geſchichte der religidſen Toleranz. 

Unterdrüdung bat faft überal dem Glanben des Menſchen eine öffentliche 

Bedeutung des Belenntuiffes hinzugefügt, die dem innern Weſen des 
Glaubens wideripricht und ihm vergiftet, wie die Bußpredigt verblendeter 
Priefter die Neligiefität mauches jugendlichen zarten Gemüthes zu Ber- 
brechen, ja zum Selbftmorde getrieben hat. Diefes zarte und unergrände 
liche Element des Meuſchengeiſtes ift oft zu der verderblihfien und ver ⸗ 
werflichften Macht augeſchwollen. Die Regierungen haben es für ihre 
Pflicht gebalten, ibre Untertbanen zur Füge vor Gott und Menfchen zu 

zwingen um ibrer Geligfeit wilen, fle haben die Religion von Tauſenden 

getödtet, indem fie die Unmabrheit des Belenntnifies belobnten, fie baben 
den Genuß fiaatlicer und bürgerliher Rechte, fie baben die Mitwirfung 
bei der Staatoleitung von einem religiöien Befenutniß abhängig gemacht, 
obaleich Etaatsdienft und Religion fo wenig mit einander gemein haben, 
daß mit demfelben Rechte man von den Gtaatödienern eine Probe ihrer 

Elternliebe oder einen Beweis dafür verlangen fönnte, daß fe, obne von 
einer Gaͤnſehaut überlaufen zu werden, in faltes Wafler zu fteigen vers 
mögen, mit demfelben Recht und Nupen ein fatboliiher Schuſter von 
feinen Gefellen als Beweis ihrer Qualification den Glauben an das 
Fegleuer fordern fönnte, 

Bildung des Volkes, Trennung von Staat und Kirche, das find Die 

Wege, auf welden die Regierungen Europa’s die Spuren früherer Vergeben 
auslöfdben Fönnen.und ben Nachtbeil zu befeitigen vermögen, weldten die junge 
Geſchichte Nord-Amerifa’s vermieden bat. In vielen Beziebungen fonts 

lichen Lebens ift die Union für Europa lehrreich: in feiner wäre es des 

Dftens würdiger, dem Vorbilde des Weftens zu folgen, als in der kirchlichen. 

Eruft von der Brüggen. 
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Uotizen. 

„Zur Lebre von den Schuhzölleu“ it der Zitel einer Meinen Schriſt, 
mit welcher der den Leſern der Baltiſchen Monatéſchrift bereits vortheilbaft 

befannte Herr Karl Walcker vor einigen Monaten die Magiſterwürde 

von der hiſtoriſch-pbilologiſchen Zaeultät in Dorpat erlangt bat. Die 

Sirift bebandelt die wichtige Frage in anfpredender Weile uud empflehlt 
fich dadurch aud für weitere Referfreife zur Drientirung. Der Verfafler 
bat feine monographiſche Grihöpfung des Gegenſtandes beabſichtigt, wie 
denn die Detailansführungen der prineipiellen Punfte meift nur kurz und 

mitunter etwas dürftig ausgefallen find. Gr mill vielmehr eine über, 

farlihe Darftelung und Kritif der Hauptlebren liefern und die Neben» 

punfte nur zur foßemarifhen Vervollſtändigung mit berühren. Inſofern 
erfgeint die Walckerſche Schrift wie ein fauber und fleißig gearbeitetes 
Kapitel ans einem größeren Lebrbuch der Volkswirtbidaitspelitif. Legt 

man einen ſolchen Maßſtab an die Arbeit, fo verdient fie reichliches Lob. 

Der Verſaſſer iſt als wiſſenſchaftlicher Nationalökonom begreiflider 
Weiſe entſchiedener Freihaͤndler, aber gerade als Mann der Willen 
ſchaft nicht Mancheſtermaun. Der Schüfer Gueiſt's bat fib vor dieſer 

Kippe des Freibändlertbums mit Necht zu büten gewußt. Walcker's Kritif 
der Schutzzoutheorie möchte gerade in Rußland noch befondere Beachtung 
verdienen, wo die Stimmen felbft gemäßinter Freihändler noch immer fo 

wenig zahlreich find. Für die deutſche Wiſſenſchaft bat die Walcker'ſche 

Arbeit andrerfeits namentlich durch ihre Rüdbeziebung auf ruſſiſche Berbältniffe 

und durch ibre Benugung ruſſiſcher Quellen und Literatur befondere Ber 

deutung. Wir möchten in diefer Arbeit eine jener Leiftungen begrüßen, 
welche uns recht eigentlich zur Aufgabe der boltiſchen Deutſchen zu gebören 
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feinen: Diefe Aufgabe befteht unſeres Erachtens in Der geiftigen Bu 
mittelung zwiſchen Deurfbland und Rußland, und zwar im beiderfeitger 
Intereffe. Rußland, fein Voll, feine Gelehrten, feine Staat&männer merta 
nod fange vom Weiten und inöhelendere von Deuticland zu lm 
haben. - Aber Deutſchland wird ebenfo wohl fich genauer über ruffltı 
Verbäftuiffe unterrichten und feine Wiſſenſchaft von der ruſfiſchen Literam 
und den legislativen Fortſchritten näbere Keuntniß nebmen müſſen. J— 

lepterer Beriebung liegt ja das befannte große Hinderniß in dem Umſtande, 
daß die ſchwierige ıuffliße Sptache außerhalb des rufflichen Bolts ud 
vollends außerhalb des rufflihen Staats fat niht gefannt it. Hi 
fönnen Männer wie Walder u, A. m. der deutſchen Wiſſenſchaft ein: 
wahren Dienft erweiten, wenn fie die Ergebniffe ruffiiher Wiſſenſchaft ut 
Praxis verbreiten beffen. Namentlich unfer Veriaſſer mit feinem abht: 
ordentlichen Fleiß und feiner wahrhaft fauneneweriben Belefenbeit seht 
ſich auch nach diefer feiner neuen Arbeit als eine geeignete Kraft für jent 

wichtige Bermittleraufgabe. Bei feiner guten Kenntmiß der ruffden 
Sprache und eiftigen Beihäftigung mit den rufflihen Gefeßgebungsarteiter 
im Gebiete der Vermaltung, des Binanzwefens u. ſ. w. vermöchle er cite 
gediegene Kenntnig der großen Reformen im rufflichen Reiche in Deult 
tand durch weitere Arbeiten mit einbürgern zu helfen. Mer fleibige u 
talentoole Verſaſſer möge uns ſolchen Wink erlauben, der bier wehl um 
fo eber geftattet iſt, weil grade die Schrift über die Schutzzölle uns dit 
Vorzüge und Die Schwächen Walckers beſonders deutlich zeigt und Mi 
den wichtigen Arbeiten der angedeuteten Art erftere nur um fo glängender 

bevor», feptere um fo mehr zurüdtreten würden. 
Der Verfaffer bebandelt feinen Gegeuſtaud in drei Abſchnitten, üstt 

die Einführung, die Wirkungen und die Aufhebung der Schuhzölle. Art 
der erfte Abſchnitt ift ausführlicher und eindringender. Ueber Die Bragt 
der Wirkungen gebt Balder wohl -etmas zu raſch hinweg. Gerade bier 

hätte es aud um der Gegner Willen einer genaueren, mamentlid 

flarififhen Beweisführung bedurft, woſür die Büchereitate, melde unfet 
Verfaffer gern zu ſehr bänft, feinen Erſatz gewähren. Much in dem lehlen 
Abſchuitt wird die Aufhebung der Schußzoͤlle, grade für Die Pragis Me 
Hauptfrage, zu wenig eingebend erörtert, Mit einigen Principien iR 4 
bier nicht gerban und mit wenigen Worten fäßt fib nun einmal üter 
zahlreiche tief eingreifende volkswirthſchaftliche und finanzielle Reform 
welche der Verfaffer mit der Auffebung der Schutzoͤlle in Rußfaud verbinden 
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will, nit abfpredhen Das „Was7“ macht bier felten befondere 
Schwierigleiten, leptere liegen füßt immer in dem „Wie?“ und darüber 
erfahren wir zu wenig. 

Zum erften Abſchnitt biegt der Schwerpunft der Arbeit. Ex zeigt die 
Vorzüge unferes Verfaſſers, wie fie ähnlich in feiner Equift „Kritik der 
Parteien in Deutſchlaud vom Standpunkte des Gueiſt'ſchen Verfaſſuugs - 
und Verwaltungsrechts“ und in ſeinen audern kleinern Arbeiten hervor ⸗ 

treten, am deutlichſten, aber — auch die Schwäͤchen. Große, umfaſſendſte 
Beleſenheit, gute Kritik im Einzelnen, aber unſeres Tafürpaltens zu viel 

Gitirſucht und dabei nicht immer Kritik im Cuiren. Der Verſaſſet verlällt 

mitunter in das, was man „Cilirmethode“ genannt hat und was vor 

Alle eben feine Methode, jondern ein Hänfen von Namen uud Büdyer 
siteln iſt, mit welchem man dann nod viel weiter geben kann. Statt 
einer wirtlich dogmengeſchichtlichen Behandlung befommen mir aueinandere 
gereipt Namen und Bügertitel, wo dann oft Die zufälligen Leſefrüchte zum 

Vorſchein fommen, Tiejer echt deutige Fehler ift in der hiſtorijchen Schule 

der Nationalökonomie vertreiter genug. Unjer Berfuljer, der ſich keineswegs 

mit diejer Schule idenuficiet, ft Davon Dog uicht jrei, wies 4 und 5 

feiner Schriſt zeigen. Die formelle Behandlung iſt im Ganzen ſehr auzus 

exiennen, aber die Darſtellung iſt nicht immer jireng folgerichtig und nicht 

frei von Gedanfenfprüngen, Fehler, welche wohl in nunerem Zujammeupang 
mit der vielleicht übergroßen Beleſeuheit des Verſaſſers ſtehen. Es dünkt 

ung, daß hier für Walcker eine Klippe liege Er ertlärt ſich zwar ſelbſt 

für die vorheriſchend deductiiwe Behandlung der Voltswitthſchaftolehre 

überhanpt und der Schußzollirage ſpeciell, uber ſtalt der Deduction oder 
ihres ergänzenden Gegenſtücks, der freng ſtatiſtiſchen Induction, gehört 

dod die game Arbeit uach Meihode und ſormeller Behandiung vors 

nehuilich in die hiſtoriſch-literäärtſche Richtung, welche in Deutſchand yroße 
Anerkennung genießt, ohne ſich, uuſeres Crachteus wur Net, ın England 

und Frankreichs eines äͤhnlichen Grjoigs zu rühmen. 

Die ſachlichen Ergebuiſſe ſcheinen uns im Allgemeinen richtig zu ſein. 
Ueber Ginzelnes wird man zwetſeln Dürfen «eo jei nur z. B. die 
Polemit ©. 36 gegen die Auſicht von Smith erwähnt, daß Schußzölle 

zu billigen ſeien auf Producte, deren inländiſche Erzeugung auch beſteuert 
iſt. Der Verſaſſer überfieht hiet unfered Crachteus den Fall der Ascıjen 

auf inlãndiſche Artikel gauz. Würde bier der Zoll für deu betreffenden 
auswärtigen Artikel wegfallen, jo file damit aud die Möglichkeit fort, 

Valtiſche Wonatsichrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heit &, 30 
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von biefen Artifein im Iulande Steuern zu erheben, Der Zoll ift bier 
doch nit Schutzzoll, fondern Gompenfation der inländiihen Steuer. In 

den neueren fogenannten freihändleriſchen Handelöverträgen hat man mur 
denjenigen Theil des Zols, welher die Steuer überftieg und Dadurd 

zum Schutzzoll wurde, befeitigt, 3. B. bei Raffinade und Branntwein. 
Moͤchten wir dem ftrebfamen Berfafler, der fi inzwiſchen als Privat: 

docent in Dorpat babilitirt hat, bald wieder auf: dem literariihen Gebiet 

begegnen, und zwar grade auf dem oben bezeichneten, auf welches ihn feine 

Arbeitsrichtung und ſpecifiiſche Begabung obnebin binzuweifen deinen. 
Unfere freimütbigen Ausiegungen werden hoffentlich von ibm ſelbſt und won 
den Xefern dieſer Zeilen nicht anders gedeutet werden, ald wie fie gemeint 

And: die Wiſſeuſchaften fönnen nad veribiedenen Richtungen gepflegt 
werden, die Neigung und Begabung der Individuen jol md wird fih 
ſtets der einem Jeden paffendften Richtung zuwenden. Keine der Richtungen 
iſt an ſich die ausihliehlih berechtigte, alle haben ibre Vorzüge und ihre 
Schwähen. Wenn uuſer Verfafler in einer andern Richtung arbeitet, als 
wir wuͤnſchten, jo mag er fi einige Polemik gefallen laſſen, wie wir von 

ihm. Die aufrichtige Anerkennung feines Strebens und feiner Leiftungen 
haben wir ihm nicht verweigern wollen. A W. 

In Saden der Judenmiflion erbielten mir von Herrn Paſtot 

Müller zu Saufen außer dem gegen Herrn Puder gerichteten Artikel, 

welcher die zweite Stelle in diefem Hefte einnimmt, auch nod die folgende 
Zuſchrift: 

„Sie haben, geehrte Redaction, das Sendſchreiben des Herrn Rabbiner 
Bucher Ihrerſeits mit einer Schlußbemerkung verfeben, die mid gleichſalls 

in Nachſtehendem zu einer Anmerkung veranlaßt. Sie ſprechen zunäcft 
von der „neuen Einſicht“, die Cie durch das Sendſchreiben in die möge 

lichen Zolgen der Judenmiſſion in Kurland gewonnen baben und geben 

und Paftoren und Synoden die „volitifhe Feindſchaft“ zu bedenken, welche 

mögliherweile aus einer organifirten Jutenmilflon in unferen Landen 
zwiſchen Chriſten und Juden entftehen könute. Ich boffe durch meine 
Grwiderung auf das berügliche Seudichreiben ſchon gezeigt zu baben, da 
die Judenmifften fein Angriff auf das Judentum binfichtlid der veliiicen 
Verpättniffe deffelben ift und daß die Aufregung, die gegemmärtig unter 
den Juden Kurlands herrſcht, bloß religiöfer Natur ift, und da Cie, 
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geehrte Redaction, im Septemberheſt 1866 Ihrer Zeitſchriſt ſelbſt es aus⸗ 

geſprochen haben, daß Emancipation und Miſſton in der Praxis auseinander 

zuhalten find, wie das Politiſche und Religisfe überbaupt, fo wird wohl 
auch die Judenmifften feine Veranlaſſung zu einer „politiſchen Feindichaſt“ 

zwiſchen Ebriften und Juden werden. Ich muß vielmehr au bier es 
nodmals ausfpreden, Daß die Verbreitung der Ideen der Zudenmiffton 
mir dazu führen kann und fol, wahres Intereſſe und innige Liebe für 
das bie jept and unter uns oft in febr unchriſtlichet Weile verachtete Volt 
Zirael zu wecken. Daß aber mit der Verbreitung diefer Ideen ſich eine 
gewiſſe Oppofition und Erregung von Eeiten des Judenthums bemerkbar 
wat, ift unzer Den gegebenen Verhälimiſſen unvermeidlih. Dieſe wird 

ſich in dem Maße legen, als auch unfer inländifhes Zudenthum bis zum 

Standpunft der Religions und Gewiſſensfreiheit, der demſelben, wie ih 

in dem beifolgenden Auflage gezeigt habe, noch fehlt, ſich fortentwidelt 
haben wird, Daß die Kirche aber bei ihrer Milflensarbeit an Iſtael mit 

der größten Schouung und Vorſicht und and mit der firengften Kritif der 

dabei zu vwerwendenden Werkzeuge verfahre, ift eine Mahnung, Die wir 

Paftoren jehr gerne und dankbar aufnehmen, zumal fie ja ‚zum wahren 
Intereſſe der Judenmiſſiöu felbft gehört und zugleich bezeugt, wie die 
Medaction dieſer Zeitichrift nicht principiel ‚gegen ‚die Judenmiſſton geſinnt 
iſt, wie leider ihre anderen rigaſchen Golleginnen es neulich offenbart haben. 

„Was nun Ihre letzte, allerdings gewichtigſte Anmerkung betrifft, 
daß nãmlich eine organiſirie öffentliche deligiöſe Propaganda ſo lange unzur 
laͤſſig ſei, als nicht auch der Ruͤcktritt wie der Uebertritt in gleicher Weiſe 
freiftede, jo babe ih dagegen zu bemerken, daß 

1) es fib um eine „organifitte* Judenmijfton im vollen Sinne dieſes 

Wortes bei und gar nicht handelt; wir haben nicht einen förmlichen 

Kreuzzug gegen Zirael gepredigt und in Angriff genommen, ſondern worauf 
es und zunächſt anfommt, ift dem Volke Zirael die Wahrheiten des Evans 

geliums nabe zu bringen, damit daſſelbe ſich denn felbft für oder gegen 
dafjelbe entfcheide. Der Proſelyt Adler in Bausfe ift für und nur eines 
unter den vielen anderen Mitteln, für die Judeumiſſton thätig zu fein; 

feine „Propaganda“ aber beficht weniger im „oͤffentlichen“ Angriffen auf 
ads Judenthum als vielmehr in gelegentlichen Unterredungen mit feinen 

früheren Glanbensgenofien über den Werth des Chriſtenthums; 

2) ift es allerdings eine Uebelſtand, daß unfere Staats geſehe wohl 
den Uebertrin zum Chriſteuthum, nicht aber auch den Ueber und Rüdtrütt 

30° 
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um Andentbum geſtatten. Die Kirche trägt aber dabei die meniafte 

Schuld, indem die lutheriſche Kirche wenigſtens nicht der Meinung if, 

folbe Glieder aefeklib und Außerfih an ſich ſeſſeln zu müſſen, welche 

innerlich dem Glanben der Kirche ferne eben nnd fich au anderen reliniäfen 
Bekenntniſſen und Gemeinſchaften wenden wollen oder fi nad denſelben 

aurüdfebnen. Es ift fomit fein fircliches, fondern ein ftaatlidies Gefes. 

welches den Leber, und Rücktritt zum Audentbum anned verbietet — eine 

Folge unferer „ſtaatekirchlichen“ Verbältniſſe, der „Ginverleibung der Kirche 

in den Etaat“, wie Stabl ſich einmal treffend ausaedrüdt hat. Das fol 

freifich fein Troſt fein, im Gegentbeil kann Die Furfändiihe Geiſtlichkeit, 

die fidh bei Gelegenbeit der baptiſtiſchen Händel für freie Anerfenunng des 

Baptiemns ansaefprocdhen bat, genenmärtig Febr bald dahin fommen, anch 

ibrerfeite Die Staatsregierung um Freigebung der Ueber- und Rücktritts 

zum Judenthum anzugeben, wobei übrigens Sie, geehrte Redaction, 

ängeben werden, daß die erſte Fürſorge der Kirche fi mehr auf den Eine 

tritt in diefelbe ols auf den Nustritt aus derſelben erftreden muß. Die 
erſte Anregung Dazu mühte zudem erſt ans vorfommenden Käfen ent- 
nemmen werden, fo daß Diefeniaen Chriſten, Die nur äußerlich dem Chriſten- 
tbum angehören, ſich innerlich aber nach dem Judentbum fehnen oder 
zurückſebnen, in erfter Meibe um die Aufbebnug dieſes Staateégeſetzes fd 

bemäbten, Wir mödten übrigens nicht zweifeln, daß auc jet ſchon andr 

nabmemeife ein folder Uebers md Müdtrirt zum Qudentbum geflattet 

werden würde, falls er wirtlich aus voller Ueberzeugung geſchiebt, mie ja 
aud in anderen Verbäftnifien, wo die Rorderung der Giemiflensfreibeit fh 

geltend macht, nicht alles nach Den Buchſtaben des Geletzes gerichtet wird 
md am Ende noch ganz andere Etnatssefehe, Die eine religidfe Veziebung 
haben, baldiger Abänderung oder Anibehung barren.“ 

Dies alle ift es, was unfer geſchätzter Mitarbeiter uns bat entgegen« 

balten wollen. Nun aber ift au bemerfen, Daß feit der Abfaſſung Dieler 

Bufchrift His feßt, da fle aum Abdruck gelangt, bereits ein längerer Zeit- 
raum verflofen iſt, mäbrend welches die Erörterung des betreffenden 
Themas in Die Zeitungen übergelprungen ift und dort fo lehbafte Forte 

ſchritte gemacht bat, daß Alles, was bier vorgebracht wird und was wir 

darauf erwiedern könnten, als länaft überbolt anqufeben fein dürfte. Wie 

die Sachen jept ſtehen, fünnen wir nicht umbin Herrn Paſtor Müller 

(der ſich audı felhft am der Zeitungspofemif betheillat bat) fomoht wegen 
des von und gebrauchten Ausdruds „organifirte Judenmifflon“, als and 
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wegen der von uns behaupteten Wechſelbeziehung zwiſchen dem Recht Der 
vetigiöfen Propaganda und dem Recht der Belenutwißfteibeit, und nicht 
minder wegen uuferer Anficht vun den möglichen politiidn Folgen der 
Deifflousbeftrebung anf Ni. 281 und 283 der Rigaſchen Reitung au ver— 
weifen. Mit dieſer möge die Sache weiter ausfedhten, wem es zu fedhten 

beliebt. Eine Monatsichrift kaun ſich nicht auf den Wertlauf mit Taged« 

biättern einfaflen, und fo fehen wir und, wenigfiens vorläufig und anf 
unbeftinimte Beit, in die bequeme Eielung des Zufdiauers verfegt. Nur 

über eine und überrafdiende Beobachtung, die wir zu machen Gelegenheit 
hatten, wollen wir uns nob ausſprechen. 

Bir hatten die Anficht aufgefielt, daß jede durch gewifie Gorporae 
tionen und Geſellſchaſisgruppen oder gar durd den Etnat ſelbſt betriebene 

religidje Propaganda nur da ſittlich zuläffig fei, wo Rück- und Ueber« 
tritt in gleicher Weiſe freiftehen, — und dieſer Satz iſt Mancheu 
wie ein Dumflcs Räthfel vorgelommen, Nicht nur erflärt der Herr Generals 
fuperintendent Camberg (Rig. Zig. Nr. 274) ausdrücklich, daß er ibn miß- 
zuverftehen fürchte, auch in brieflichem und mündlichem Verlehr mıt andern 
Kurländen It und ein ſolches Richtverſtehen begegnet, Freilich! es 

geſchah vom Etandpunft einer ſpeciell livländiſchen Erfahrung, daß wir 
jene Bemerkung fo kurz binmarfen und Jedem verfiäntlic glaubten. Teu 
Hiofändiichen Latheranern und in&befondere den lidläudiſchen Predigern ift 
fon längf die entſcheidende Bedeutung Mar gemorden, welde Die gegebene 

oder fehlende Döglichfeit des Rüctritts für die ganze Frage bat. Daß 
nur das ſtaatliche Fallgitter hinter den Webergetretenen es macht, wenn 

man den Staat um PVerhinderung oder Beichränfung jeder. irgendwie 
„organifitten“ Propaganda bitten muß, — Das ift eine Auſchauungeweiſe, 

die Diefjeit der Tüna fo geläufig geworden ift, daß es wenigſtens Nier 

mandem unklar geblieben fein wird, was Diefe Forderung zu bedeuten hatte, 

ob man nun ein Recht Darauf auch den Juden zuzugeftehen oder dieſelbe 

nur zum Frommen feiner eigenen Kirche geltend zu machen geneigt fei. 
Anders in Kurland. Es ift doch merkwürdig, wie auch anſcheinend eins 
face Dinge am eigenen Fleiſch erlebt und erfabren fein wollen, um recht 
begriffen zu werden, 

Her Paftor Müller zwar anerkennt das Gewicht diefes Umftandes; 
ex meint nur, and jet ſchon werde ein getaufter Jude, troß des entgegen» 
ſtehenden Geſetzes, den Müdtritt ermöglichen, wenn feine Ucberzeugung 

ihn dazu treibt, Angenommen, es fei fo (moran wir zweifeln), fo fehlt 
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dot eben daB Gefühl der Sicherbeit in diefer Beziehung, der wenn ud 

nur illuſoriſche Troſt für die über den Abfall eines der Ihrigen betrühten 

Bamilie ihn dereinft wiederzugewinnen, furz die ganze beruhigende Wirkung 

diefes „DVentils“. Wenn es allerdings mahr ift, dab auch im gemifien 
anderen Beriebungen dad Bedürfnig der Gewifiensfreibeit fich bie und ds 

im Widerſpruch zu dem Buchſtaben des Gefepes Babn bricht, fo fonnte 

das für ung fein Grund fein, nicht an unfere Prediger und Synoden dat 
Auftnnen zu flellen, daß fie, fo oft fie der Judenmiſſion gedenfen, jedeemit 
au dem Wunſche nad Verwirklichung einer vollen und geſetzlichen Br 

fennmißfreibeit für alle Theile ihr Herz öffnen mögen. Ja, indem mit 
uns in diefer Beziehung der Juden annahmen, waren wir uns wobl bewuht, 
zugleich indirect für das Yutereffe der Lutberiihen Landeskirche einzu 

fiehen; denn was man nicht al Privilegium zu bewahren vermocht bat, 
das wird man im Namen eines allgemeinen Principe, Deflen haupt 
fächliofte Fütſprecher freilich „Leffing und Die Humanitätsapoftel“ gemeien 

find, wiedererhalten. — Daß es nicht des Berufes unferer Synoden if, 

die Rüdtrittöfreiheit der übertretenden Juden gradegu bei der Gtuat« 
tegierung in Antrag zu bringen, dieſes geben wir unſerem Herrn Min 

arbeiter zu. Wir behaupten nur, daß fie in Betracht dieſer noch feblenden 

Breipeit mit um fo mebr Vorfiht und Schonung zu Werke zu geben fih 
veranlagt fühlen müfjen, 

Und nun genug von dieſem Thema! Giebt es nicht in laufender 
Beit unvergleichlih wichtigere Tagesfragen unter und zu erörtern als Die 

Zudenmifflen? Steben wir nicht vieleicht geradezu bei einem kritiſchen 
Bendepunfte unferer ganzen Provinzialgeficte? Aber ſo geht es bi 
uns nicht zum erften Male: das Größere bleiot uns mehr oder weniger 

unfagbar und gleihjam zur Entſchädigung erhipen wir uns über irgend 

welche geringere, wenn auch der Erwägung nit unwerthe Interna. — — 

Won der Genfur erlaubt. Bign, den 7. December 1887. 
Redackeur ©. Bertholz 
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In Sachen des baltiſchen Lentral- Irrenhanfts. 

SI vero jam ad pafriam oculos adverto, 
nesclo utrum me gravius moerore commo- 
ven an pudore suflundi sentiam. 

(Schröder van der Kolk.) 

ODoleich es unſerer Aufgabe fern liegt, unſeren Leſern eine Geſchichte 
der Pſychiatrie zu bieten, fo glauben wir doch, bei dem von uns oft genug 

erfabrenen und bedauerten Umftande, Daß in unferen Provinzen Alles was 

mit Irrſein und Irrenanſtalten zufammenbängt, den Allermeiften fremd 
ift, unferem eigentlichen Thema, der baltiſchen Jreenbausfrage, einteitend 

eine flüchtige Slizze des Irrenmefens überhaupt vorausſchicken zu dürſen. 
Während das Jrrfein vielen der griechiſchen Dichter befannt war und 

mit größter Meiſterſchaft geſchildert wird (Ulvſſes, Ajax, Oreftes, Kaflandra), 
bieten ‘die mediciniſchen Schriftfteler des Alterthume bis zur criſtlichen 

Beitrehnung, abgefeben von einigen naturgetrenen Beobachtungen, dem 
Arzte wenig Ausbente. Mit um fo größerer Bewunderung werden wir 
daber ‚erfüllt, weun mir in dem Gälius Aurelianus, der im erſten 
Jabrbundert vor oder nach Chriſtus lebte, Anfichten entwickelt finden , fo 
durchdrungen don der edelften Humanität und von fo tiefer pſfychologiſcher 
Babrbeit, daß.es uns demütbigt eingefleben zu müfen, daß 1800 Jahre 
bingingen, bevor feine Lehren Gingang fanden. Mit ganz beionderer Vor⸗ 

fiebe gedenfen die Engländer des Gälins und nennen ihn den Water des 
in England zur ausicließliben Geltung gelangten non-restraint system; 

denn er tadelt die Aetzte, melde Hunger, Ketten und Züchtigungen anwenden, 
um die Kranken zu bändigen, teilt dem Mihbrauche von Beihränfunge 
mitteln entgegen und ſpricht den denfmürdigen Cap aus: „facilius sit 
aegros ministrantium manibus, quam inertibus vinculis reüinere.* 

Baltifhe Monatsferift, 8. Jahrg, Bd. XVI, Heit 6. 3 
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Die Barbarei, die in dem Berfalle des römifhen Reiches vorbereitet 

war und mit dem Hereinbredhen der Herden aus dem Oſten auf Jatz 

hunderte die Schätze, welche das Altertbum zu Tage gefördert batte, ver 

ſchũttete; die Känpie, weihe Das Gbriftentbum auf das Heideutkun 

pfropften und Die näcften Früchte, Die aus older Werbiudung ber 
gingen; der Glaube an, Heyen und Zauberer, an gute und böſe Geike, 
an Pacte mit dem Teufel; die katholiſche Kirche endlich, die ſich auf folder 

Boden entwidelte und ihn durch eine mobldiscipfinirte Geiftlichteit aut 

zubeuten und ibn fich Dieufipflictig zu machen werftand — dieſe Umfiinte 
und viele audere, deren Aufzählung und Würdigung wir dem Eulin 
biftoriker überlofien müffen, erklären es, daß Die Pivchiatrie in 1500 
Jahten wobl einzelne Faͤlle gelungener pivdifer Auren und bier und de 
einmal einen richtigen Gedaufen, jedoch nicht ein für die Lehre von dei 
Geiftesfranfbeiten bedentendes Werk aufzumeifen hat. Es gehörte wahre: 
Heldenmurb dazu, den Anſchauungen des Mittelalters zu tzogen, wie das 
Anton Quainertus im 15. und Weyer im 16. Jabrbunderr tbaten, 
indem fie gegen Die Propbezeibungen der Epileptiſchen und gegen ten 
Glauben au Hexen auftraten. ever führte den Beweis, Daß die ie 
nannten Heren melancholiſche, wabnfinnige oder buflerifdhe Weiber ſein 
Ionen ſchloſſen ib Job. Bapt. Porta (1569) und Paul Jackie 

(1621) an. 

Mit der Reformation beginnen die Wilfenibaften von Der Kirde 

fi) zu emancipiren nad immer zablreider Auden wir Laien am Krankenbette 

und als Lebrer an Hochſchulen. Wie überwältigend aber die angetretcu 
Erbſchaſt wirfte, ergiebt ſich beüpielsweile daraus, daß ein Eutber ar 
Hexen glaubte. „Id würde mic der Hexen nicht erbarmen, ich würde 

fie ale verbrennen,“ tuft er in jeinen Colloquiä de faseinalionibus ans. 
Calvin ließ im Genf die Geſetze gegen Zauberei fortbeitehen. Wir dürfen 
uns bierna nicht wundern, wenn ein Daniel Sennert, Profeſſor der 

Medien in Wittenberg, in feiner Abhandlung über Melandjotie und 
Manie den Einfluß der Hexen und die Verträge mit dem Zeufei ale 
Tharfaden annimmt. - Ebenfe der als Anatom und Phyflologe ausgezeid- 

nete Thomas Willis; auch Michael Ettmüller, in der gmeiten 

Hälfte des 17. Jabrbunderts Profeſſor in Leipzig, Er bemühte fi die 

Unterſchiede wilden Manie und Beſeſſenbeit feftzufielen und rechneie 

das Gfelsblut zu den ſpecifiſchen Mitteln gegen die Aufregung. der Tob ⸗ 
fügptigen, 
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Die Wiſſenſchaft ſchritt raſch vorwärts und wir finden Namen vers 

zeichnet, wie Eydenbau, Georg Eruft Stabl, Herrmann Boerbave, 

van Swieten und Andere, die durch ihre Forſchungen auf den verſchiedenen 
Gebieten der Mediein ib auf immer den Danf uud die Bemunderug 

ibrer Nachfolger ſicherten. Die Pipdiatrie vortheilte zwar aus den Forte 

ſchritien, iniofern dieſe die Baufteine zu ihrem fünftigen Aushaue vor» 

bereiteten und zuſammentrugen, fand aber als eine den Übrigen mebicinifchen 
Bisciplinen gleich beredtigte Eprcialität feine oder doch mur eine brude 
fücweife Bearbeuung. 

Erſt dem Schluſſe des 18. Jabrbunderts war es vorbebalten, wie an 
fo viele Keiten Hand anzulegen, ſo auch die, melde die Geifteöfranfen 
feſſelten, zu zerbrechen und es iR von dem böchſten culturbiftsricen 
Intereſſe, dag in England, Frautkreich und Deutſchland faft gleichzeitig 
und von einander unabbängig, Die Jrrenpflege und Bebandiung von Eeiten 
der Willenfbaft bearbeites wurde, Die Regierungen fie ald Gegenftund 

ernfter Bürforge anerfonnten und die öffentliche Memung fie zu einer 
Tagedlrage erhob umd zu ibrer Föfung bindrängte. 

Werfen wir einen Did auf den Zuftand, in dem fib die Irren⸗ 

anftalten der genannten drei Länder um jeue Zeit befanden. 

Ein Dr. ®. Bromne giebt in einem einen Werke unter dem Titel 

„Bad die Jrrenanftalten waren, find und fein ſollen“ folgende Beſchreibuug 
einea engliſchen Zrrenbaufes: „Das Gebäude war finfter, niedrig und ein» 
geengt gelegen; es hatte in der Front feine Fenfler und jeder Spalt war 
verſchloſſen und vergittert. Im Innern wird das Anarıen der Riegel und 

das Klirren der Ketten übertönt Faft durch das eſchrei und das Schluchzen, 

die aus jeder Stube hervordringen. Die Gorridore ind eng, dunfel, 
feucht und ftinfend und alle zwei bis drei Yards eine Thür aufweiſend. 
Euer Zührer bat das Ausjehen eines Karaiben, ſpricht mr einfilbig und 
trägt neben dem Schlüſſelbunde die Peitſche. Das erſte Zimmer in das 

ihr tretet, mißt 12 3:6 Länge und 7 Fuß Breite und bat ein Benfter das 
nicht geöffnet werben fann. Zehn Weiber, ohne andere Kleidung als um 
den Leib geworfene Lumven, ſchmußbedeckt und grauenvol auzufeben, ſiud 
an die Wand gefettet. Angereder offenbaren fie einen Reſt der Intelligenz 

und viel von den Gelühlen, die ehemals ihre Natur veredelten. Vielleicht 
ſtöbt die Eine oder Andere vor Scham oder Schmerz einen Schrei aus 
— ein Schlag, der das Blut der Stirne und die Thräne dem Auge 

entlodt, eine Egtrafette oder Knebel und ein unanfländiges Schimpfwort 

31° 
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bewirfen raſch Schweigen. Ibr fragt nad den Schlafräumen? man tigt 
euch einen bundeftallähnlichen Ramn, 8 Fuß im Onadrat, mit einem 8300 
im Durchmeſſer baltenden unverglaften Lufiloche; bier, fagt man mt, 
ſchlafen fünf Perfonen. Der Boden und die Wände find Fotbbededt un 
beindelt. Sein anderes Lager als verfnultes Strob wird zugeſtanden ind 
der Geſtank iſt fo unerträglich, daß ihr euch abwendet und Dem grauen 

haften Anbtide entflieht.“ 

„Unter dem fchlechteften Afplen“, berichtet ung der bodhwerdient: 

Dr. Eonolly, „war das von York das ſchlechteſſe Im Zabre 1777 

durd freiwillige Beiträge gegründet, hatte es bis 1791 einen Argmobi 
binfichilich der Behandlung und des Gomforts-der siranfen gemedt. Jr 
diefem Jabre ſchickte die Gefelichnit der Freunde (Quäfer) eine erfranfte 

Dame in das Ayl. Die Hausregeln verbinderten ibre Angebörigen und 
‚Freunde fie zu ſehen; bald darauf farb ſie und etwas Schlimmes mar 

geargwohnt. Da beſchloß die Geſellſchaft der Freunde ein Afyl zu gründen, 
ans dem alle Heimlichkeit ausgelhloffen fein ſollte.“ William Tufe 
(1732 — 1822) gründete die Anftalt und führte Die Orundfäge ein, die zur 
allgemeinen Geltung gelangen ſollien. Gine amerifanifdye pfociaiide 

Zeitſchriſt ſchreibt, die Gröffnug der Retreat („Zufluchtefrätte“ — dies war 

der officielle Name der Anftalı) jeiernd: „Ale faben das Elend, dr 

Jammer und die Leiden der Geiftesfranfen, Alle wurden zum Mil 

bewegt; Alle beſchloſſen eine Reform in der Behandiung der Kranken pu 

bewirken ‚und fie gelang ihnen.“ 
William Tuke beſuchte zu feiner Belebrung die Irrenanſtalt von Ei. 

Lufes. Er fab den Mißbrauch der Zwangsmittel, bervorgebend weniger 
aus überlegter,Branfamleit als aus der Ueberzeugung, daß ſolche Vebond ⸗ 
fungsweile vor jeder anderen den Vorzug verdiene, Er fand ein jung! 
Weib, deren Andenfen ihn fpäter verfolgte und ihn zur Wermirflibung 

feiner Pläne drängte, nackt, in fhmupigem Stroh liegend und an die 

Band gefettet. Die „Zufluhtsftätte* wirkte lange ſegenoreich, obne In 
weiteren Kreifen Aufmerffamfeit zu erregen. 1813 veröffentlichte Sam! 

Tufe, Nachfolger William Tufe?s damals Leiter der An alt, einen Beridt, 

der die Aufmerkſamkeit des Publienms aufrüttelte und die weittragendüen 

Conſequenzen hatte. Eine Stelle dieſes Berichts veranlaßte den Arzt de 

alten Yorker Irrenhaufes ſich in eine Controverſe einzulaffen, melde ain 
amtliche Unterfucbung zu Folge batte. Dieſe aber brachte entiepfihe Dingt 

ans Tagedlicht. Die British and foreign medical review Bd, IX. S. 146 
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ſchreibt darüber: „Das Yorker Apl war, während des langen Beitzaumes 
von 37 Jabren (1777— 1814) der Schauplatz aller Mißbraͤuche, die Raub ⸗ 
ſucht und Unmenſchlichleit in einer Auftalt auf einander häufen fönnen, 
Die Eingelnpeiten die zu berichten mären, würden feinen Glauben finden 
uud es genüge anzuführen, die gröbfte Vernacläffiguug der ärztlichen Bes 
baudlung der Kranfen, jede Art von Grauſamkeit und gemeiner Unfittlich⸗ 
keit, ſchuutziger Veruntreuungen und Beſtechlichkeit; falſche Berichte, in 
denen bis zu 100 Todesfälle verbeimliht wurden; dad Verſchwinden von 
Krauten, die vielleicht geradezu ermordet worden, in den Berichten aber 

als verftorben, entlafjen oder gebeilt figurirten und als großes und ganz 

paſſendes Fiuale, der ftärkite Verdacht, daß der Verſuch gemacht worden, 
das Gebäude in Braud zu ſtecken, wobl in der Hoffnung einige der Bücher 
oder Kranfen zu zerftören.“ — Das Parlament ernannte 1815 eine Come 

wijflen zue Berichterſtattung über Das eugliſche Itrenweſen. So interefjant 
und zugleich fürdterlih die Thatſachen ind, welde aufgededt wurden — 
wir müfen es uns verfagen auf eine detaillirie Scilderung einzugeben. 

Eugland ift nit Das Land, das Gebrechen erkennt und Jahrzehnte 

fi in unftuchtbaren Verhandlungen hinibleppt, ohne Abhülie zu ſchaffen. 
Bir finden jept in England und Wales (ohne Schottland und Irland) 
42 Grafibaites, 7 Diſtricis -Afvle und 47 Auſtalten, die aus freimiligen 
Beiträgen unterhalten werden, In und bei London giebt es 44 unter 

der Ärengften Controle des Staates ſtehende Privat + Ireenanftalten, von 

welchen 5 mit der Regierung Eontracte wegen Aufnabme und Behandlung armer 
Geiftestranter sbgeichloffen haben. Ju den Provinzen finden wir 63 
Privatanftalten, von denen 5 auf Stautsrehnung arme Geifteöfranfe aufe 

nehmen. Am 1. Januar 1867 befanden fi) in den engliſchen Seren. 
anftalten 42,221 Kranfe, von denen nur 6139 aus eigenen Mitteln ver 

vflegt wurden. Außerdem ftanden unter Gontrole der Behörden für das 

Irrenweſen, als Ginzelnfranfe bei ibren Familien 6861 Perfonen. In 

dem Decenninm vom 1. Januar 1857 bis eben dahin 1867 beträgt der 
Zuwachs der Einwohner der Irrenanftalten Englands 15,261 Individuen. 

Eo vergeht fein Zabr obne Daß einige der beſtebenden öffentlipen Anftalten 
vervollfommnet und erweitert und neue Aſyle gegründet werden. 

In demſelben Jahre 1792 in dem William Zufe jein Werk begonn 

und während in Braufteih die Guillotine raſtlos arbeitete, wandte fid) 
Pinel in feinen Befttebungen für Befferung des Loofes der feiner Sorge 
falt anvertrauten Jrreu zuerß an die Öffentlichen Behörden: man behandelte 
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ihn darüber ala Moderirten und Nriftofraten, Namen, die damals faft 
einem Zodesurtbeile gleihfamen. Dadurd niet geſchreckt, trat er vor 
den Barifer Gemeinderatb und forderte mit neuer Wärme die Autorifatien 

zu feinen Reformen. „Bürger“, fagte da Gontbon zu ibm, ih werde did 
morgen in Bicetre beſuchen und wehe dir, wenn du una getäufcht baft, 

wenn du unter deinen Narren Feinde des Volkes verbirgſt.“ Goutben 

fam wirllich; das Geſchrei und Geheul der Irren, die er anfongs einzeln 
audfragen wollte, war ihm bald Jumider umd er fügte zu Pinel: „Ab, 

Bürger, bift du ſelbſt närriſch, daß du foldes Vieb foslaffen mil? 
Made mit ihnen was du willſt; aber ich fürchte ſeht, du wirft das Opfer 

deiner Borurtheile werden.““) Nob am felben Tage wurde begonnen 

und binnen kutzer Zeit waren 53 Aranfen die von einigen von ibmen 
während mebr als eines Jahrzehnts getragenen Ketten abgenommen. Einer 
von diefen Unglücklichen, wie die Peſt Gemicdenen, die Pinel erlöfte, 

ſchritt, als er nach 18jährigem unausgefepren Aufenthalte in feiner einſamen 
tiehtfofen Höhle, befleidet und von den Ketten befreit, rubig durch Die 
Gänge des Haufe, und da er unter dem heitern Himmel hinaus an Die 

ftiſche Luft fam, bob er die Hände zum Himmel und in die Sonne 
ſchauend rief er aus: „OD, wie ift es doch fo lange ber, daß ih etwas je 

Schönes nicht gejehen babe!“ ) 

Berfen wir ſchließlich noch einen Blick auf den Zuſtand des Irren⸗ 
weſens in. Deutfchlaud gegen Ende des vorigen und am Aniange Diefes 
Zadrhunderts und befhränfen ung dabei — um Raum zu erfparen 
auf wenige Zeugen. 

Zohann Ghriftian Reit, Profeffor in Berlin, giebt in feinen 
Mhapfodieen über die Anwendung dei pſochiſchen Cutmethode auf Geiſtes— 
gerrüttungen folgendes Bild der betreffenden Auftände: „Die Barbarei 
perennirt, wie fie aus der rohen Vorzeit anf nus übergetragen if, Wir 

fperren dieſe unglüclichen Geſchöpfe gleich Verbrechern in Zollfoben, aus, 
geftorbene Gefänguife, neben den Schlupflöchern der Eulen, in öde Klüfte 
über den Stadtthoren oder in die fendhten Kellergeſchoſe der Zuchtbäuſer 
ein, wohin nie ein mitleidiger Blid des Menfhenireundes dringt und 

*) Oriefinger, Patholog. u. Therap. ber pfpc. Krantheiten. 1861. S. 521. Unmerk, 
**) Ueber Zerfein und Irrenanflalten, für Merzte und Laien von Dr. Heint. Laht 

Halle 1852. Cin Buch das mir Allen, die fi) belehren und vieleicht gar Hand mit an- 
Tegen möchten, hiemit auf das Märmfte empfehlen wollen. 
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laſſen fle daſelbſt, angeſchmiedet an Ketten, in ibrem eigenen Unrath vere 
faulen. Ihre Feſſeln haben ihr Reich bie auf die Knochen abgerieben 

und ihre boblen und bleiben Geſichter barren des nahen Grabes, das 
ihnen {hren Jammer und unfere Schande zudedt. Man giebt fle der 
Neugierde des Pöhels Preis und der gewinnfüctige Wärter zerrt fie, wie 
feltene Beftien, nın den müßigen Zuſchauer zu beluſtigen. Cie find wie 
die Pandecten ohne Coftem oder confus, wie die Ideen ibrer Köpfe, in 

den Itrenbaͤuſern geordnet, Kalfüctige, Blödſinnige, Schmäger und 
düftre Mifantbropen ſchwimmen in der ſchönſten Verwirrung durch einander. 
Die Erhaltung der Rube und Ordnung beruht auf terroriſtiſchen Prineipien. 

Peitiben, Ketten und Gefängniffe And an der Tagesordnung. Die 
Difieianten find meiftens geſuͤhlloſe, pflichtwergeſſene oder barbarifche 
Menſchen, die jelten in der Kunft, Irrende zu lenken, über den Cirkel 

binaudgetreten find, den fie mit ibrem Prügel beſchreiben. Cie können 

die Pläne des Arztes nicht ausführen, weil fle zu dumm, oder fie wollen 
es nicht, weil ſie miederträchtig genug find, ibren Wucher der Genefung 

fetter Penfionaire vorzuziehen. — In den meiften Irrenhäuſern find die 
Stuben eng, dumpf, fnfter, überfüllt; im Winter kalt wie die Höhlen der 
Eiehären am Nordpol und im Sommer dem Brande des krankmachenden 

Sirius ausgelegt. Es fehlt an geräumigen Plägen zur Bewegung, an 
Aufalten zum Feldbau. Die ganze Verfafung diefer tollen Tollhäufer 
entſpricht nicht dem Bwede der erträglichften Aufbewahrung und ned 
weniger der Heilung der Jrrenden. Der bunte Hauie ift zu febr an 
Shmetterlingsfüßigfeiten gewöhnt, um dieſe Orte des Jammers zu beſuchen 
und begnügt ſich mit einigen Anekdoten aus feiner Heimat, die der Reifende 
am Svieltiſche debitirt. Der Geſchaͤſtemann hat wichtigere Dinge zu 
betreiben und der Staat gebt, wie der Phariſoͤer, falt und gefühllos vor- 
über. Indeß man die. Kraft anf die Grenzen ftelt amd die Schaale deckt, 

mobdert im Junern der Kern. Wo find die Früchte unferer gerübwten 
Eultur, Meufchentiebe, Gemeingeiſt, echter Bürgerfinn und edle Reflgnation 

auf eigenes Iutereffe, wenn es auf Rettung Anderer anfomm? Man 
muß wabrlich in der Jugend ein warmer Freund der Menſchen gemeien 
fein, um fie im Alter wie die Sünde zu bafjen, wenn man fie keunen 

gelernt bat.“ . 3 
So wenig wir Veranlaſſung baden an der objectiven Wahrheit diefer 

draftiihen Schilderung zu zweifeln, fo fönnen wir und doc nicht mit der 

Bitterfeit Reils einverflanden erfliren. Er verfannte, daß ſchon mit 
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Jobann Gottfried Langermanne im Jahre 1797 erſchienener und 

von ihm auch citirter Abhandlung de meihodo cognoscendi eurandique 

animi morbos stabilienda für Deutſchlands Irrenweſen das Morgen 

roth anbrach. 
Langermann, Arzt am Irrenhauſe zu St. Georgen in Bavrenib, 

hatte fib mit feinen Reformplänen an den befannten edlen Miniſter 
von Hardenberg gewäudt. Wie fehr diefer die Wictigfeit des Gegen 

ſtandes zu erfaſſen wußte, leuchtet nicht allein aus der beſchleunigten Er 

ledigung der Sache, jondern and aus der ganzen Antwort des Miniſtere 

an Rangermanıi hervor. Unter Anderem ſchreibt von Hardenberg: „Es 

ift Pflicht des Stantes, ſowohl zum Beften der Unglüdlihen, deren Ber, 
ſtand zerrüttet ift, am fih, als aud zur Erweiterung der Wiſſeuſchalt 
überhaupt, alle Anſtalten zu treffen, welche zum Zweck führen können, 

Bei dem genauen Zufammenbang aller Theile der Medicin unter fi und 
der Gewalt der Vernunit über den Körper, läßt fi von der weiteren 
Entwidelung der pfychiſchen Cutmethode ein entieidender Gewinn nicht 
bloß für die Eur der Jrreit, jondern aud für die ganze Mediein erwarten. 

Nur durch fortgefepte Bemühungen, den Zwed möglichft zu erreiben, wirb 
es gelingen, diefem wichtigen und ſchwierigen Theile der Mediein diejenige 

Vollkommenbeit zu geben, der für ſolche zum Beften der leldenden Menid- 

beit zu wũnſchen id — und der fi beinahe mur durch ſolche Juſtitute 

erreichen läßt, wo alle Umftände herbeigeführt werben können, anf eine 

gründliche Thetie geftügte Erfahrungen zu machen und folde zur Ermeiter 

rung der Wiſſenſchafſt wieder zu benupen.“*) 
„Von da an verſchwinden die „Tollkoben“ und „Tolbäufer” allmählich, 

Heile und Pflegeanftälten entfliehen und bezeichnen Die Motgentöthe für das 

Geſchick der, weil unverſchuldet, Unglücklichſten und Diefe emancipiren fd 

allmaͤhlich aus ihrer Verbindung mit Armen, Waiſen- Sieden, Rranten, 
Cortigenden⸗ und Zuchthaͤuſern.“ 

ueberall berbätigt ſic die Theilnahme für die Irren durch im 
richmung neuer und Verbeſſerung Älterer Anſtalten und jede Provinz und 
jeder Stadt wird es nur noch bald ausnahmoweiſe ſich als einen Mangel 
om geiſtiget Cultur anrechnen müſſen, für die Sorge feiner geiſtig erkrankten 
Bürger wicht zeitgemäße Einrichtungen getroffen zu baben.“ — „Was vor 
50 Jabren noch die Öffentliche Meinung und das eigene Bemußtjein als 
empörend binftellte, einen Angehörigen einer Anftolt auzuvertrauen, if 

) Zeiſcht. für Pſychiatrie 1845. ©. 569. 
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jept eine Pflicht geworden, durch die man am Beften feine Liebe zu ihm 

beweiſen kaunm.“ (Rähr 1. c. pag. 6.) 

„Trop aller auf Irren und Jrrenanftalten ſchwer laſtenden Vor- 

urtheile iſt doch kaum Jemand, der nicht innigen Antheil an dem Geſchick 

dieſer Leidenden nimmt und nicht in einzelnen Stunden fi ſagen muß, 

Daß Jeder dieſer Kraukheit anbeim fallen kann und für ſich tbätig iſt, 

indem er für Andere ſotgt. Aber der Strudel der Welt verwiſcht dieſe 

Zheilnahme, und die Unflarheit, welche dem Menſchen peinlich ift und daher 
gern der Vergeffenheit übergeben wird, läßt ſromme Wünfde nicht zur 
That werden. — Man errichte überall, wo es nod daran mangelt, gwed» 

entfprechende Irrenanftahten. Je freundlicher fie find, ein je geregelterer 
Geiſt in ihnen bericht und je mehr le mit alen Grforderniffen auögeftatter 

find, deflo Mebrere werden geheilt werden, weil man fie um fo eber 
anvertrauen wird. So mandes Land, fo manche Provinz entbehrt ihrer 

und Zaufende müſſen es büßen, für immer der innern und oft aud der 

änßeren Breiheit mit Gefahren für ihre Umgebung in Privatverbältniſſen 

beraubt zu fein. Zwar haben die einzelnen Provinzen die Verpflichtung, 

für ihre Irren entiprecbend zu forgen, und das Bedürfniß anerfannt, aber 

Biele ind zur Ausführung der Vorfchläge nicht geſchritten und haben den 
Gegenftand jerueren Berathungen vworbebalten, weil fie die Driuglicfeit 

nicht anerkannten, Cie müflen daher überzeugt werden, daß der Rugen 
die zu verwendenden Summen vechtiertigt und die Meunſchlichkeit fie ger 

bietet.” (Xähr 1. cs pug. 224.) 

Sind erft überall Anftalten geſchaffen — dann wird man fehen, wie 
viel geſunde Kräfte dem Lande wiedergegeben, wie viele Gefabren für die 

öffentliche Sicherheit, vermieden, wie viele Summen durch die Erfparung 

der Koften für Undeilbare gewonnen werden, die weit dad Anlage⸗Capital 
einer Anftalt überfteigen und wie viel feltener das Unglüd eines Einzelnen 

das Glüc Bieler zeritört, wodurch fo oft nicht nur der Kraufe, ſondern 

auch deſſen Angehörige zu Grunde geben.“ 
„Bon großer Bedeutung und wiufhenswerther wäre es, wenn eben 

diefe Irrenanftalten wicht ändifche, fondern Regiernngs-Anftatten würden, 
Die Provingialkände werden der Natur der Sache nad viel mehr aufs 
Spaten bedadıt fein mıd amar auf jenes Sparen, das nur die möglichſte 
Herabfegung der veranf&lagten Summen bezwedt, weil fie ſehr häufig aus 
Untenntniß nicht Die Rothwendigkeit der einzelnen Maßregel erfeben, obwohl 
fe aus demfelbe Grunde die Anforderungen fleigern. Ad controlicende 
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Bebörde find fie bäufigerem Wechſel unterworjen, vielleicht nachdem fle 
eben ein größeres Willen davon getragen und nun erft befonders heilfam 
wirfen fönnten, und ihre Wabl ift fo vielen Zufäligfeiten unterworfen, daß 
fe nicht immer mit Luft und Eifer und doch mit der wöthigen Klarbeit 
und Unbefangenheit das Vertrauen zu rechtfertigen vermögen.“ (Läht ibid.) 

Gehen wir nach dieſer flühtigen biftoriiden Ginfeitung zu unferem 
Thema, der baltiihen Itrenhausfrage, über. 

Bon Schritten, Die in den Oftleepropingen getban worden wären zur 

Linderung des traurigften Menichenleidens, der Geiftesfraufpeit, Haben mir 
bis in den Anfang der zwanziger Fahre feine Spur auffinden können. 
Als um dieſe Zeit Kaifer Alezander L Riga beſuchte — erzählen ſich 
Beitgenoffen — fand er in der Gitadelle Geifteöfranfe in Ketten, einzeln 
oder im Gefellihaft gemeiner Verbrecher. Dem Saifer, der fo warmen 
Antheil an jedem Fortſchritte der Menſchheit nahm, fonnte es nicht fremd 
fein, daß im Weften die Piociatrie Wurzeln geſchlagen und die edelſten 

Früchte zu tragen begonnen batte. Der Anblid, den ibm die Gitadelle 

in Riga geboten, verlegte fein Ange und jchmerzte feinem Serzen. Der 
Kaifer forab e8 dem damaligen General» Gouverneur Marquis Paulucci 

gegenüber aus, daß ſolche Zuftände nit fortdauern dürſten und fdenfte 
feinen zweiten kaiſerlichen Garten zur Anlage einer Frrenanfalt, die im 
Jahre 1824 vollendet und eröfjnet wurde. Diefe Anftalt erhielt den Namen 
Alezandershöbe, 

Es frommt nicht der Verhandlungen zu gedenken, durch welde die 

Bauſumme aufgebracht, noch der Anſprüche anf die Benugung und Ber 
waltung der Anftalt, die hüben und drüben mit Recht oder Unrechl erhoben 

wurden, Bei Alen, die berufen waren an der Ausführung des faifere 

lichen Gedanfens mitzuwirken, ſcheint mehr als das bloße Verftändniß für 

ihre Aufgabe gefeblt zu baben. Denn trägt man. auch dem Umftande 

Rechnung, daß in jener Zeit die Irrenanftalts-Baufunde ned nicht ibre 
bödıfte Entwidelung erreicht hatte, fo entipraden dod die zum Aſyle für 

Irre, alfo Kranke, im Jahre 1824 vollendeten Gebäude fo wenig den 
elewmentarften Anforderungen, die ſchon damals an jede Kranfenanftalt, ja 
an jedes Wohnhaus geelt wurden, daB es ſchwer fällt die begangenen 
Febler aus der Unwiſſenbeit und aus bloßen Verſeben zu erflären. Co 
3 3. wurden Die Parterre-Etagen der zur Aufnahme der Irren beftinmten 
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Gebäude nicht über gemölbten Keflern, nicht einmal über dem Niveau ded 

Zerrains, fondern in der männfichen Abtbeilung mit diefem gleich, in ber 

weiblichen, am Fuße eines wohl 30 Fuß hoben Hiügeld, tiefer ala daflelbe 

gelegt. Die Fragen nad der Anzahl von unterzubringenden Kranfen, nach 

den für Kraufe erforderlihen Räumen und Einrichtungen, ſcheinen übers 

baupt nicht aufgemorfen worden zu fein. Daß es unter den Beifted- 

Franken Tobfüchtige giebt, daß fle unter Umfänden iſolirt werden müſſen, 
daß gerade diefe die günftigfte Prognofe geftatten, fonnten die Männer, 
Denen die bohe Aufgabe in Die. Hand gelegt mar, wiſſen. Nictedeftor 
weniger fegten fle in jeder Abtheilung, der männlichen. und der meiblicen, 

nur je eine nicht volle 600 Kubiffuß Raum haftende Zelle an, und zwar 
neben den Abtrittögruben und unbeigbar. 

Es iſt nicht und fonnte micht unfere Abſicht fein die Geſchichte von 

Alegandershöbe zu ſchreiben. Die vorausgefbidten Andeutungen indefien, 

der Umftand, daß die Anftalten bis um die Mitte der vierziger Jahre 

feinen fändigen Arzt batten; daß die Jrrenhäufer -- wie aus Acten 

ans dem Jahre 1825 bervorgebt — gelegentlich auch als Detentionsbaus 

für verurtbeilte Liederlinge und Bagabunden dienten; daß fle ald Siechen⸗ 
haus für Invaliden und Krünpel, auch als Lazaret für Proſtitnirte beuutzt 

wurden — das find Dinge, die wir erwähnen mußten, denn fle illuſtriren 

den aus Nachftchendem fid ergebenden Nachweid, daß es in den Oſtſee⸗ 

provinzen ganz und gar an dem Verſtändniß für die Bedeutung und die 
Pflicht der Irrenpflege fehlte, und erflären es, moher felbft bis in die 

neuefte Beit und zwar nicht allein bei den Ungebildeten, die Freudigkeit 
vermißt wird, der Benügeleiftung diefer bumanen Aufgabe Opfer zu bringen 
und ihr zu Liebe fih eine Beſteuerung gefallen zu laſſen. 

Nicht einmal das Grundftüd follte den Irren gewidmet bleiben. Auf 
dem Hofe, der die männliche von der weiblichen Abtheiluug trennt, errichtete 
man ein Invalidenbaus und im Jahre 1837 eröffnete man — um dem 

Ganzen die Krone aufzufegen — das neuerbaute Zuchtbaus. 
Die Jrrenanftalt zu Alexandersböhe konnte, wenn fie ale Räume 

mit Betten beſetzte, 60-70 Kranke placiven; von abgefonderten Tages ⸗ 
räumen, Arbeitszimmern, Iſolirzellen, Utenfllienfammern, Badeeinrihtungen 

war natürlib gar nicht die Rede. 
Die angemeldeten Kranken fonnten nicht anders als in chronologiſcher 

Reihenfolge aufgenommen werden und gelangten faſt in allen Fällen erft 

dann in die Anftalt, wenn jede Ausfiht uf Genefung gelhwunden war. 
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Geneſene, welche im Bolfe Das Vertrauen zu der Auftalt und den Gluke 

am die Heilbarfeit auch der Geiftefranfbeiten hätten weden fünnen, vu 
ließen danferfüht wohl nur jelten Alsgandershähe und Die Wenigen fhmien, 

denn wer möchte es eingefteben Monate gder Jahre lang Proftituirte m 

Züchklinge zu Nachbaren, zu Haus und Tiſchgenoſſen gehabt zu halt 

Dat befannte voi che intrate, lasciale ogni speranza mitt Er 
Alegandershöbe eine ganz paſſende Aufſchrift gemein. Die Anfick wu 

fo wenig zweckentſprechend, daß auch die Einſichtsvolleren, Diejenigen dr 

beruismäßig ein Urtbeil über Diefelbe hätten abgeben, und im Namen be 

Humanität gegen ibreu Fortbefland proteflicen Fönnen und ſollen, — E 

ignorirten oder reſiguirt ſchwiegen, wie üher ein unabwendbatet, zii 

nicht direct verichulderes Unglück, defjen man jedoch fich zu ſchaͤmen 

umbin fann. Mit vollen Rechte Fonnte noch vor wenigen Jabren der a 

Irrenargt rühwlicft bekannte Dr. A, Schultz in einem, „dad Irene 
Rußland's“ überfbriebenen Artikel im A. Band der Gt. Peteräbuze 
medicinifchen Zeitſchrift ſchreiben: „In Rige finden wir 60 Jrre, Miu 

und Weiber, auf das unvollfommenfte, ueben pboſiſch und menlie 
infleirten Individuen aller Art, verpflegt: _ Diele unheilpolle Zuhmms 

beingung der Itren ift vor deu Thoren einer Der Aufklärung und der Bes | 
babenpeit feiner Bürger ſich rühmenden Stadt zu finden.“ 

Es ift eine merkwürdige Erfbeinung, daß um die Zeit, da mal 

dem übrigen Europa die alten „Zolhäufer“ auihob oder vollasıı 

umbaute und- neue Anftakten gründete, hier mit nicht unbedentenden GP 

mitteln ein neues „alted Tollbans“ gebaut wurde. Da reiht aut I 

und oft entgegen gehaltene: „ja im Auslande! wir ud immer um ish 

Jahrzehnte zurüd® als Erklärung und Entſchuldigung nicht au 

Bie der Gedanfe zur Orindung einer Irrenanßalt für die Dir 

provinzen vom Kaifer Aezander I. ausging und das Erbabene dr dßti 

nicht durd die Eıbärmlichfeit der Ausführung gefhmälert wird, Ir Mt 

danft ad) die Gt. Petersburger Anfialt, genannt nad der „Mil 

Gottes aller Leidtragenden“, faiferlicper Juitiative ihre Gnupshun, 8 

Befehl der Kaiferin Maria Feodorowna wurde Im Jahre 1828 ein TE \ 

von der Stadt gelegenes Saudbaus gelauft und durch Umbauten in a 

Anftalt für 120 Nranfe verwendet, die 1832 eröffnet wurde. Eder * 

Jahre darauf war die Ueberfüllung fo groß, daß eine Erweiterung ft 

od 80 Irre fattfand und im Jahre 1846 fcritt man abermalt 1 

Anbau eines Blägels für 100 Kranke. Bau und Erweiterungen der An! 
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hatten bis zum Jahre 1863 400,000 Rubel ©. getoftet und der für das 

Jabrt 1862 Allerhöchſt beftätigte Etat der Anftalt betrug 93,628 Rubel S. 

Freilich wurde auch bei dieſer Anftalt, ungeachtet der anf diefekben 

verwandten Geldmittel, der Zwei, eine Mufteranftaft hinzuftelen, wicht 
erreicht und wir verweilen den Lofer, der fi für die Frage lebhafter 

intereffitt. auf den bereits citirten Auffap des Herrn Dr. Shulp. Bir 

erfahren, dag, während Die auslaͤndiſchen Heile und Pflegeanſtalten jährlich 
30 nnd mehr Procent Heilungen aufzuweiſen baben, die Et. Petersburger 

im den Jahren 1859, 1860 und 1861, 4,,, 2, und A, nt. Heilungen 
erziefte;*) Zahlen, durch welche der Auſpruch, eine Mufteranftakt zu fein 

allerdings nicht gerechtfertigt wird. *") 

Doß der Erbauung der Anftalt „der Mutter Gottes aller Leidtragenden“ 
eine Zählung der untergubringenden Irren borangegangen wäre, haben 
wir im ficherer Weile nicht in Erfahrung bringen können. So mander 

mochte ſich der Hoffnung bingeben, daß nad Eröffnung der Anftalt den 
Irren ımd deren Zamilien und Gemeinden in ibrer Noth gründlich geholfen 
fein würde. Doc) bald mußte die Anſtalt erweitert und wieder erweitert 
werden, und nicht dieſe allein, fondern au alie andern zur Aufnahme von 

Geiftestranfen eingeriästeten Abtbeilungen (im Obuchowſchen Hofpitale, in 

Smotra, im Zuchthauſe, im zweiten Landbofpitale) blieben überfüllt. Das 
Bedürfniß der woblbabenderen Klaſſen füllte die einbeimiſchen Private 

anftalten und rief neue ins Leben, ungeachtet defien daß ein ſehr großer 
Bruththeil dieſer Kranken jenfeits der Grenze Hülfe und Pflege ſuchte. 
Diefe in St, Perersburg ſich anfdrängenden ‘Erfahrungen forderten die 
Staatsregierung auf, fi über den Zuftand fihere Kunde zu verſchaffen, 

) s brauchte eigentlich nicht exft erwähnt zu werben, daß wir weit Davon entfernt 
find, bie als durchaus füchtig befannten Werzte ber Unflalt, für ben niebrigen Procentfap 
der Heilungen verantwortlich zu machen; fiimmen vielmehr mit den von Dr. Schulß (I. c.) 
angeführten Grflänmgsgeimben volltommen überein und möchten zu diefen nur noch den 
Umfiand rechnen, daß die überhaupt vorpanbenen Anftolten nicht von fen in einem Vet . 
Hältniß zu ber Zahl der unterzubringenden Kranken fiehen. 

*) Mitau befipt feine Itrenanſtalt und foviel uns bis jeht bekannt geworden fl, 
nicht einmal eine Jrrenabtheilung. Nichtebeftoweniger erzählte man uns vor ein paar 
Jahren, von einer Geite her, bie hätte unterrichtet fein fönnen, daß von ben in bie Lazarete 
aufgenommenen Itten 75 pt. geheilt würben. Hätten bie Herren, die in der Jerenhaus- 
frage Vota abzugeben hatten, von fo überrafchenden Heilerfolgen it Mitau Kenntniß gehakt, 

fie wücben fie mit Recht gegen das Projet der Gründung der Jreenhellanflalt geltend 
gemacht Haben. z 
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in welchem ſich die Einrichtungen befänden zur Heilung und Pflege der 
— das konute man mun nit mehr bezweifeln — febr zahlreichen Jrren 

des weiten Reiches. Zu dielem Zwede fandte das Miniſterium im Jahre 
1842 Beamte in die Gonvernements. Ihre Berichte ſtimmten ale darin 

überein, daß die fogenannten Irrenanſtalten der Golegien der algemeinen 
Fürforge mit Blöpflunigen überfüllt fein; dab die Anfalten mehr den 
Detentionehäufern aliben ale Orten, beftimmt zur Heilung und Linderung 
der ſchwerſten aller menſchlichen Leiden. Nun ernannte dus Minifterium 

eine Gonmilflon ans Aeriten und Beamten und flellte ibr die Aufgabe, 
Vorſchlaͤge zur Reorganifation der Zrrenanftalten Rußlands auszwarbeiten. 

&$ kann das Vorgehen des Minifteriums nicht hoch genug angeſchlagen 
werden, Die Staatsregierung hatte ein Gebrechen erfannt und ohne nun 
noch Zeit zu verlieren ging e8 an Die Arbeit. Das aber mußte ſich un 
dem Volle und ebenfo an dem die Oftieeprovinzen bemobnenden Theile 

deiielben räden, Daß es ſchweigend das Uebel hatte auwachſen laffen, 

daß es nicht verftanden hatte Mittel und Wege zu finden um Einrichtungen 
ins Leben zu rufen, nach deren größerer oder geringerer Volfommenbeit 

[bon damals der intelecruelle und ſittliche Standpunkt eines Volkes bes 

meſſen wurde. Dan braucht nur einen Blick auf das im December 1844 
von dem Gomitd dem Miniſterio unterlegte Project zu werfen, um zu 
wiffen, dag der Regierung zum reformatoriiden Werte nur Männer zu 
Gebote ſtanden, die mit dem Herzen zwar warm, an ihrer Aufgabe betbeiligt, 
allein durch Mangel an Erfahrung und Sachkenntuiß ihr nit im Ente 

fernteften gewachſen waren. 

Es würde Die Leſer ermüden, wollte ich ihnen das Project in extenso 

vorlegen. Ich will nur der Punkte erwähnen, melde fpeciell für Die Oſtſee⸗ 

provinzen von Bedeutung waren und einige andere, die einen Einblid in 

den Geift des ganzen Elaborates gewähren. Bon ganz bejonderer Wichtigfeit 
muß uns diefer Entwurf deßwegen fein, weil mit Ueberfendung deſſelben 
an den Generals-Gouverneur Golowin, bei einem Schreiben des Minifters 

Peronsti im Mai 1845 zum zweiten Male von oben herab die Itren⸗ 
hausfrage an und herantritt. 

Es beftimmte der Entwurf, daß die drei DOftieeprovingen zum Ravon 

der Gentral»Anflalt in Riga gehören folten und das diefe auf 125 (1) 
Betten einzurichten ſei. 
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Die Punkte 5—11 befaſſen ſich mit der Verwaltung, beziehen ſich 

auf die für die Auſtalten der Collegien geltenden Punfte des Swod und 
flaruiren die Abweichungen von diefen Regeln. 

Punkt 12 macht die Aufnahme und Enrlaffung der Kraufen von der 
Genebmigung der Gouvernements-Regierung abhängig. 

Punkt 13—15 handeln von dem Transporte der Kranfen und ber 
ſtimmen, daß die Golegien in den Gouvernements und Kreisflädten zu 

folent Zwede geeignete Gquipagen zu unterhalten und die Mittelloſen auf 
eigene Nechnung in die Auſtalten zu befördern haben, 

Nach Punkt 16 follen die auf ihren geiftigen Zuftand Unterfuchten, 

welche bis zu ihrer Abfertigung an die Gentral-Anftalt einer vorläufigen 
Beobachtung durch die Medicinalbebörde unterliegen, wenn fie Verbrecher 

find, in den Gefängnifjen, anderen Falles in den Stadtkrankenhäufern untere 
gebracht werden. 

Nachdem nun in den folgenden Punkten Details über die Baulichfeiten 
und innere Einrihtung gegeben und eine von dem Medicinal-Departement 

audzuarbeitende Anleitung für die Behandlung der Jrren, welche in die 

Iuftruetion der Beamten aufgenommen werden Tolle, in Ausſicht geſtellt 
worden, heißt es in den Pumfien 26 umd 27, daß die Erbauung einer 
jeden Anftalt auf 60,000 Rubel ©. und daß die Beſchaffung der Hofpitale 
einzihtungsgegenftände für Riga annäherungsweile auf 8750 Rubel S. 
veranfeplagt feien. 

Punkt 28 befagt, daß die Unterhaltungsfoften eines jeden Kranken 

uicht mehr als 148 Rbl. ©. betragen follen; mithin würde Die jährliche 

Unterbaltung der Anftalt in Riga 18,500 Rubel ©. foften. 
Punft 32. Jedes Collegium fol fih nad Maßgabe feiner Capitalien 

und Einnabmen betbeiligen. 

Nach Punfı 33 find die Bau- und Unterbaftungstoften, aus den 

Summen der Gollegien allgemeiner Fürforge der Gouvernements, für welche 

die Anftalt dient, zu entnehmen. 
Punft 34. Ebenſo follen die jährlichen Gtatgelder und die zur Ber 

zablung der Zinfen des aufgenommenen Capitals erforderlihen Summen 
auf die Collegien vertheilt werden. 

Punkt 37. Die durch die Behandlung wohlhabender Kranfen eins , 

fliegenden Gelder, follen nicht zum Unterhalt vermandt, fondern aus ibnen 

bei jeder Gentral-Anftalt ein Rejervr-Bapıtal gebildet werden, zur Erweiterung 
und Vervolllommnung in jpäterer Zeit. 
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Punkt 38. Zu dieſem Reſerve-Capital, das anwachſen ſoll durch Ber 
zinſung nach den für Die eigenen Capitalien der Collegien gültigen & 

flimmungen, werden noch die Ueberſchüſſe () aus den Gtatfummen m 
wilde Schenkungen geſchlagen. 

Nach Punkt 39 können Schenkungen aud auf die Berbefferung d« 
Unterbaltes der Kranken in Speife zc, oder auf Ankhaffung von Be 
guägungsmitteln, wie Billard, muflfalifche Juftrumente zc. verwandt werbu 

Bunft 40. Bundamentalremonten und Umbauten der EentrafeAnkalte. 
folen aus dem ReiernwGapital beftritten werden. (!) 

Im Punkt 44 wird feieglih empfohlen zu erwägen, ob nit ki 

Derwendung der in dem Projecte angegebenen Summen die bißberigr 
Anftalten oder aber von Privatperfonen zu faufende Häufer fi zu de 

Gentral» Irrenanftalt umbauen und einrichten ließen. Zuletzt ift ned von 

der Ausbildung der Aerzte bie Mede. x 

Dies Project bedarf jet feiner Keitif mehr. Man müßte glanker, 
daß es auf einem Schreibfehler berubt, menn 60,000 Rubel ©. als Law 
fumme genannt werden. Es liegen uns Gopien der jogenannten Rorma 

vläne, nad welchen gebaut werden follte, vor. Ohne bier mäber anf dire 

eingeben zu fönnen, muß bemerft werden, daß jede Auſtalt aus 10 Gebäude 

beſteben follte, von melden zwei, über gemölhten Kellern zweiftödig mu 

65 Faden Länge und 710 Faden Tiefe. Gin drittes Gebände, gleis 

fals über gemölbten Kellern, zweiftödig, 25 Faden lang, 10 Faden tid; 
dann noh 7 Gebäude, ‚von welchen feines unter 12 Faden Länge — un 
‚das Alles für 60,000 Rubel S. 

In der St. Petersburger Anftalt betragen die Bau- und Einrichtung. 

toften 1333 Rbl. 33 Kop. für jeden Kraufen ; in der Gentral-Anftalt der 

Dftfeeprovinzen (nad) dem Projecte) 550 Rbl. Dort betragen (wenn mar 

ıden Etat von 1862 der Rehnung zu Grimde legt) die Koften für jez 
Krauken 312 Rbl. im Zabr, hier felten fie anf nur 148 Mbl. S. fid 

belaufen. Wenn man berüdfihtigt, dab das Irrenbaus an fib, Die Beh 

fommenheit feiner baulichen Anlage und Ginrihtungen das wichtigtte und 
mächtigfte Heilmittel in der Hand des Irreuarztes abgeben, iſt «8 nid! 
fo paradox, als es auf den erften Blick eriheint, wenn man fragt: wie vie! 

Procont Heilungen wird ‚eine Anftalt ergeben, deren Batı und Ginrihtun 

für jeden Kranken 550 Rbl. beträgt, wenn eine Anftalt, deren Bau wat 

Einrihtungstoften ‚Ab pro Aranken anf 1333 Mbi. belaufen A,, 2, ze 

4 pCt. Heilungen aufzuweilen hat? Dder: ‚812 MdL, jährlicher | 

| 
| 
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DVerpflegungafoften geben 4,; pGt. Heilungen, wieviel 148 Mbl.? Ganz 
ridtig wäre die Rechnung übrigens nicht, denn der Eutwurf ſpeculirt im 
Bunte 37 auf Ueberſchüſſe aus den Etatſummen, die zum ReferverGapital, 

aus dem alle Fundamentatremonten und Umbauten zu bewerlſtelligen find, 
geſchlagen werden follen, 

Der General» Gouverneur überfandte dem linfändilhen Gouverneur 
das minifteriele Schreiben nebſt Project, Behuſe Einbolung gutachtlicher 

Bemerkungen und einer Erklärung darüber, ob nicht Die bisber ala Irren⸗ 

häufer gebrauchten Gebäude dur Erweiterung und Umbau fich zur 
Gentral» Anftalt umgeftalten ließen. Dabei wurde eine ſchleunige Griedir 

Aung der Angelegenbeiten empieblen, indem „durch dieſen beilſamen Plan 
einem bis jetzt ſchwer empfundenen Mangel atgebolfen werden ſolle.“ 

Der Gouverneur übertrug die Erwägung der Angelegenbeit dem fine 

tändifhen Collegium allgemeiner Fütſorge und Diefes übergab die Soche 
einer befonderen Commiſſton, melde geltend madte, daß es unerlaͤßlich 
fei vor Allem zu erfahren, mit melden Mitteln die Collegien von Eſt⸗ 

und Kurland an dem Unternehmen Theil zu nehmen im Stande feien. 

Der General» Gouverneur Irug dem Gouverneur auf, zur Vermeidung 

jeden Zeitverluſtes von fih aus durd an die Gouvernementö+Eheis der 

Schweſterprovinzen zu erlafiende Mequifitionen, die erforderlichen Auskünfte 
einzubolen. 

Sehr bald folgten Monita aus dem Miniſterium und durch den 

General» Gouverneur an den Gouvernenr, um ſchleunige Erlediguug der 
bochwichtigen Angelegenbeit. 

Unterdeß batten die Gouverneure von Kur» und Eſtland (im Februar) 

bereitwilligft Folge geleiftet, und bereits im April 1846 berichtete der lin» 

lãndiſche Gouverneur der Oberwerwaltung, daß die efte und kurlaͤudiſchen 

Collegien ſich jeder Theilnahme an der Errihtung und Unterhaltung eines 

Gentral» Irrenbaufes enthalten zu müfjen glaubten, weil die Renten ihrer 
reſp. Gapitalien mit Zuſchlag der fonfligen Revenüen, nicht einmal hin« 
reichten um Die Koften ibrer bereits beſtebenden Verpflichtungen zu deden. 
Der kurländiſche Gouverneur hatte eine furze Ueberfiht des Einnahmes 

und Ausgabe-Gtats, fowie des Gapitalienbeftandes des Collegiums gegeben. 
Nach diefem betrug im Jabıe 1845 

die Einuabme. . . 30,089 Rbl. 812 Kop., 
die Ausgabe . . . 30,756 Abi. 18 Kop., 

der Gapitalbeftand belief ſich am 1. Jan. 1846 auf nur 43,785 Rbl. 65%, Kop. 

Baltifhe Monatsfcrift, 8. Zahıg., Bb. XVI. Heft 6. 32 
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In dem Schreiben ans Eſtland, das im Weien dem Furlänbiiter 

ganz gleich ift, wird nod als Pflicht anerfannt, binzuzufügen, „dab dr 

Anzabl derjenigen Wahnſinuigen, welche ihiem Zuftande nad) einer bei 

deren Verpflegung und Behandlung in einer Irren-Auſtalt bedürfe: 

biefigen Gouvernement überhaupt nur als gering” ſich herausftelt; u 
befondere aber im Laufe von mehreren Jahren nicht ein Wahnfinzigr 
vorgefommen fei, der für Rechuung des Collegiums zu unterbakten gemeitr 

wäre, und Daß unter ſolchen Umftänden diejenige Beiftener, melde in 
Errichtung und Unterhaltung der Central» Jrrenanftalt, zur Deckung t 
ganzen dazu erforderlihen Summe vom eftländiihen Collegium verlan; 
werden müßte, ald unverhältnißmähig groß erſcheinen würde, indem biekc 

noch in Erwägung tritt, daß die tagenmäßige Zahlung für Verpflegurs 
eines Privatfranfen hier, mit Ausnahme der Medicamente, nur 54 KL 

jäbrlich beträgt.“ — Wir müſſen bier vorgreiten und dem ebem angeführte: 
Schreiben aus Gftland, ein |päteres vom April 1850 von eben Daber, ur 

den General-Bouverneur, zur Seite fielen. 
In diefem num wird bervorgeboben, Daß in der That Die früber u 

den Anftalten des Golegiums zur Aulnabme von Geiftestranfen bempter 
abgejonderten Räume, ſowohl ihrer Kleinbeit als ihrer Anlage nad, wiei 

als zweckentſprechend angejehen werden Fönnten. Die zwiſchen 105 und 13 
ſchwankende Kraufenzahl made es deu nur zwei angeftellten Aerzten ur 
möglib, den Verlauf jeder einzelnen vorkommenden Geiftesftörung iz 

beobachten ꝛc. 66 wird anerkannt, daß „die Grbanung eines mir adın 

Eriorderniffen eingerichteten Zrrenhanfes, and für Gftiand mabrbait en. 

Woblthat wäre, indem das Gollegium aller Mittel "zur Verbefjerung de 

Schiclſoles des Geiftestranfen entbehre.“ — Beide Acieuſtücke tragen dio 

jelbe Unterjeprift. Wer weite da den Fortſchritt, das Tämmern befier 
Einſicht verfennen? 

Kehren wir nad) diefer Abſchweiſung zum Berichte des Kivländtider 
Gouvernements⸗Cheſs zurüd, 

Die Commiffton habe fid dahin ausgeiproden, daß feines Der geger- 

wärtigen Gebäude des Collegiums der allgemeinen Fürjorge dazu geeignet 

fer auch ur einigermaßen dem gweck entipredgend ausgebaut und vergrigat 

zu werden, vielmehr ein ganz neues Gchäude in der Duzu geeigneten Um 

gegend von Alexanderbhöhe autgeführt werden müſſe. 
Es ſei unmögli, die Anleibe der zur Erbauung und erften Cunrichruns 

des Zrienhaufes erforderligen Cumme, aus ten unbedeutenden Capilaliet 
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der Collegien der drei Oſtſee-Gouvernements zu entnehmen, indem durchaus 
fein Theil der bisher als Bapitalrenten bezogenen Eiunahmen, zur Bes 

ſtreitung der laufenden Ausgaben für die gegenwärtigen Anftalten entbebrt 
werden fönnte, — wogegen während der ganzen Bauer des Baues und 
der Einrichtuug des Gentrals Irrenbaufes auf gar feine Nevenüen aus 

demjelben, bebufs Verrentung und allmäblicher Rüdzablung folder Auleihe 
zu rechnen, ja auch nicht einmal zu erwarten jei, daß Ipäter Die Einnahme 

der Anftalt zur Deckung der laufenden Renten, geſchweige denn zur Rüd- 

zahlung des Capitals genügen würden, 

Die Beſchräuktheit der Mittel des livländiſchen Colleginms geſtatteten 
ibm nicht einmal an den Koſten der jährlichen Unterhaltung der zu errichtens 

den Anftalt ſich zu betbeiligen und Lie einzige Beihülfe, welde die An- 
ſtalten zu Aezanderspöhe (wir haben fie geibildert) der fünitigen Irren- 
Anftalt gewähren könnten, id auf die Cinräumung eines Locales für 
Necomvaiefcenten () und ſolche „Irr-krauke“ beſchräuten müſſe, die feiner 
ſtreugen Bewachung, ſondern nur einer ſorgſamen Verpflegung unterliegen. 

Dieſen Ausfübrungen der Commiſſion [bloß ſich der Heir Gouverneur 
an und wies im Verlaufe deſſelben Schrüitſtückes nad, dab 1000 Rbl. 

der Außerjte Betrag ſei, welcher aus den Mitteln des lwläudiſchen Collegiums 

zur Unterhaltung des Central-Irrenbauſes würde hergegeben werden Fönnen, 
wobei indeß die übrigen Anftalten des Collegiums in ihrem gegenwärtigen 

mangelhaften, eine Verbeflerung dringend erheiſchenden Zuftande verbleiben 
müßten. Zu einer Verbefferung ſolchen Zuftandes und vamentlich zur 

Herflellung einer ſorgfaͤltigen Beauffichtigung, fei die Anftelung mehrerer 
angemefjen befoldeter, zuverläffiger Perjonen — die nicht, wie bisher 
aus dem Perfonat der im den Anftalten zu Verforgenden 
Guvaliden) oder zu Detinirenden (Züctlinge) gewonnen werden 

göunten — erforderlich, wodurch die jährlichen Ausgaben bedeutend vers 
größert werden müßten, 

Co erfahren wir denn, daß Die Geiftesfranfen Invaliden und Zücte 

linge zu Wärtern boten. Dieſe ſollten den Reconvalefeenren und den 
„Jir-krauken“, Die nur einer forgfältigen Pflege betürften, ſolche anges 
deihen laſſen. 

Div Erklärungen der drei Gollegien, das Reſume des livländiſchen 

Gouverneuro ans der Commilfionsunber murden vom Herrn Generals 

Gouverneur dem Miniſtertum unterlegt und dabei bemerkt, daß, in Berracht 

der in jenen Schriſiſtücken geltend gemachten Gründe der wohlthaͤtige Zweck 

32” 



466 In Sacheu des baltiſchen Central-Irteubauſes. 

nicht anders als mit Hülfe der Gtautsregierung erreicht werden könne. 

Hierauf trug der Herr Minifter im Auguft 1847 auf, in Erwägung zu 
sieben, ob den Collegien nicht aus den ftädtiihen Ginnabmen eine betrefjende 

Unterftügung zugewandt werden fünne, und einen Bauplan des in Rede 

ſtehe nden Gebäudes einzureichen, welcher den beigelegten Normalplänen 

entfpräde. 
Die Verhandlungen ſtockten faft während eines Jabres, was vieleicht 

dadurch zu erflären ift, dab ein Wechlel in ter Perſon des General» 
Gouverneurs eintrat; indem der General Golowin durch den Aürften 
Suworow ahgelöft wurde. Auch die Stelle eines livländiichen Gouverneurs 
wurde um dieſe Zeit neu beſetzt: auf Herrn von Fölferfahm folgte Hen | 

von Eſſen. | 
Im Juli 1848 beribtet der Gomerneur dem General» Gouverneur, 

wie die Zahl der zur Aufnabme in die Itrenabtheilung der Anftalt m 
Aleganderöböhe gemeldeten Kranken von Jahr au Jahr fi fleigere, indem 
nicht aus Livland allein, fondern auch aus Eft- und Kurland, ja feibt | 
aus den fernen und iernſten @egenden des Reiches Geiſteblranle nach Riga | 
gebrabt würden. Mit der größten Mübe fein gegenwärtig die teten 
7 Stellen für Irre aus dem Kronss nnd Etadigeiängnifie referwirt, die 

Zabl der noch aufzunehmenden Kranfen belaufe fi auf mob! 30 bis 40 
Perfonen. Zur Vermeidung von Rerautwortung und damit dur Herbei- 
führung geeiqueter Maßregeln ſolchen Uebelftänden abgebolfeu würde, wird 

der Herr General«@ouvernenr erfucht, dabin zu wirken, daß das kaiſerlich 
beftätigte Project zur Errichtung eines befondern Gentrals Irreubaufes für 

die drei deutſchen Oftfeeprovinzen Rußlandé allendlich zur Ansiübrung 
gelange und fo dem notoriihen Bedürfnifje niht allein nad Unterbringung, 
fondern aud nach gründlicher rationeler Behandlung der Geiftesfranten 

abgebolfen werde, 
Einen ganz ähnlihen Aueſpruch Eſtlande haben wir oben bereits 

angelübrt und ſehr bald ſpricht ib auch Kurland in diefem Einne aus. 
Auf die Anfrage des General-Gouverneurs, ob nicht aus den fädtir 

{ben Einnahmen den Gollegien zur Errichtung des Gentral - Itrenbauſet 
eine Unterftügung zugewandt werden könne, erfolgte eine Antwort im 
Detober 1848. In diefer wird dargethau, daß die Staͤdte nicht allein 

feine Ueberſchüſſe aufzuweiſen hätten, ſondern viele von ihnen auch noch 

mit Schulden überhäuft feien und vorgeleblagen, die Zinfen und Amortifirung 
des aufzunehmenden Bau- und Einxichtungs «Capitals, ſowie die jährliche 
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Unterhaltung, zufammen im Betrage von 22,700 Rol. auf die drei Pros 
Dinzen zu vertheilen, und zwar in dem Verbältnig, in weichem das fiache 
Land und die Städte die Auftalt in Aniprud nehmen würden. Gelder 

Weile Fönne die erforderliche Summe odue Weberbürdung eines einzelnen 

Standes der Oſtſeeproviuzen aufgebracht werden. Bei Zugrundelegung 
der Einmobnerzahl der drei Provinzen, würden Livland 11,350, Kurland 

6480 und Eland 4870 bl. zu tragen haben. In Livland würde fi 
Die Summe je vertheilen,, daß das flache Land 7560, die Städte 3790 Rbl. 
zu zablen bitten, 

Tiefer Vorſchlag ſcheint dem Fürften Suworow gefallen zu haben; 
er überfandte ihn den Gouverneuren von Eſt und Kurland zur Meinungs⸗ 

äußerung und lud Die Gouvernements+Chejs ein, die Vertretungen des 

Adels und der Städte zu einem Ausjprucd zu veranfaffen. Ueberhaupt 
muß dankbarft anerkannt werden, daß der Fürft mit klarem Auge die 

Nethwendigkeit erkannte, endlich der Jrrenpflege die Aufmerfiamkeit zuzu - 

wenden, die fie in allen civilifirten Läudern [don vor Jahrzehnten gefunden. 
In einem Berichte au das Minifterinm ſchrieb der Fürſt: „Ich habe mid 
wiederholt von der äußerſten Notbwendigkeit einer Jrrenanftalt überzeugt 

und babe es mir zur befondern Pflicht gemacht, mit allen Kräften nad 
Mitteln zur Errichtung derfelven zu fuchen.“ — Auf vielen der die Central 

Irrenbaudangelenheit betreffenden Actenftüden finden wir von feiner Hand 

die Worte „exopbe* und „somubäne Abo“. 
Im-November 1849 ſcrieb der kurlaͤndiſche Gouverneur, daß die 

Errichtung des Ceutral-Irrenbauſes einem Bringenden Bedürfniffe abhelfen 

würde, zumal in den legten Jahren die Anzahl der Beiftesfranfen fort 

und fort im Zunehmen jei und das Collegium in feinen Auftalten feinen 

Raum habe dieſe Leute unter geeigneter Aufficht zu halten (von Behaud ⸗ 
ung iſt gar nicht die Rede). Er glaube, daß, bei dem im ganzen Gous 

vernement tief empiundenen NRotbftande, die auf Kurlaud entfalende Quote 

zur Dedung der Zinjen des Anlagecapitals und der Unterhaltung ſehr 

wohl aus den Landesfteuern entuonmen werden könnte. Im erften Jahre 

fei der Betrag aus den Ueberfdüffen zu beziehen, bei Aufftellung eines 
neuen Budgets aber in dieſem zu veranſchlagen. 

Das livländifhe Landraths-Collegium, an das fih der Gouverneur 

gewandı batte, erklärte ſich für meompetent, Ver Ritterfgaits- Gonvent, 
dem die Angelegenbeit demnächſt vorgelegt wurde, ſprach ih dabin aus, 

daß er „eine Verpflichtung des Landes zu einer jo bedeutenden Zahluug 
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nicht anerfennen fönne, meil aus den Acten nicht bernorgebe, dab 

folche böberen Ortes dem Lande auferlegt fei, vielmebt nur auf 

einem Vorſchlage des Herrn Bice » Bonvernenre zu beruben deine.“ 
Obnebin fei der Gonvent verfafnngemäßig nidt befugt, eine bleibende 
Auflage von ſich aus zu bewilligen (December 1849). 

Hierauf wurde dem Randraths-Foflegium aufgetragen, die Angeleaens 
beit dem bevorſtebenden Landtage verzufegen, und zu Dielen Zwede eine 
eberfegung des Reorgantfationsentmurfes und Govien der Pläne angefertigt 

Die Antwort des Landtages ging dabin, daß er aus den Vorſchlägen 

und Plänen zur Meorganifation der Irrenbäufer in Riga erfeben babe, 

wie die Koften zur Grrictumg des Central» Irrenbaufer auf Die Mittel 

der Collegien algemeiner Fürforge und eventuell der Städte angemieien 
feien und daß demnach die Verpflibtung zu einer Berbeiligung des Landes 
an diefen Koften nicht nachgewieſen, weßbalb die Ritterihaft Die verlangte 

Zabfung ablebuen zu mühen alaube. Der Fürft wird im Auftrage des 
Landtages eraebenft gebeten, die ermäbnte Zahlung ven der Landeskaſſe 

abmenden zu wollen. Nadı der Ueberzeugung der verfammelten Ritterfchaft 
genüge die beſtebende Anſtalt zu Merandersböbe, wenn fie gemäß ibrer 
urfprünglicen Beſtimmung für Livland erhalten werde, volftindig dem 

Vedüriniffe uud demnach müfle Die Ritterſchaft Deren Beibehaltung wünſchen. 

Sollte aber die Errichtung eines Gentral + Jrrenbaufes Dennoch beſchloſſen 
werden, fo verzichte die Mitterichaft. mie fie jede Zahlung ablebne, auch 
auf die uuentgeltliche Aufnabme von Patienten vom Lande, fo daß für die 

aufzunebmenden Kranken die Unterbaltungsfoften zu bezahlen fein würden. 

Sehr bald Tief aud die Erklärung des kurländiſchen ritterſchaftlichen 

Eomites ein, in einem Berichte des Geuvernementss@heis vom Januar 
1850. Der Gomite antwortete anf die Aumntbung, aus den Bandes 
mitteln die zur Unterbaltung der zu erbanenden Irrenauſtalt erforderlichen 
6480 Rbl. zu entlebnen, Folgendes: 

1) Doß das Bedürfnitz nad einer Irrenanſtolt in Kurland auf die 
niedriafte Volkoklaſſe, namentlih auf den Bauern- und Arbeiterftand fib 

teihränfe, während der höbere Stand ſowie Die ſtädtiſchen Bürger bisber 

fich bemübt hätten ibre Geiftesfranfen in den Familien zu verpflegen, 
oder aus eigenen Mitteln in den bei den Gollenien beftebenden Anftalten, 
ſowie auch in den Irrenbäniern zu Riga und Et. Petereburg zu unter 

balten. Bevor fih indeß der Gomite auf eine Beurtheilung des Gegenftandes 

einfäßt, ſteut er der Regierung die Frage, ob fie wohl glaube, daß der 
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Vortbeil, 35 Kranfe in der projectirten Anftolt unterbringen und verpflegen 
laſſen zu fönnen, dem beanſpruchten Opfer einer jührliben Zablung von 

6480 Rot. aus den Randespräftanden, d. h. 185 Rol. für jeden Irren 
wäbrend der erften 37 Jabre, entiprehe? Da die Verpflegung eines 

Kranfen in den Anftalten des Gollegiums circa 73 Rbl. koſte. — Da nun 
das Pedüriniß einer Irrenanftalt ib, wie ſchon geſagt, auf Die niedrige 
Volkeſchicht beſchränke, fo bieße es eine gar au große und dem Ganzen zum 
Schaden gereihende Ausgabe machen, wollte man für Die der Unterbringung 

in der Anftalı bedürftigen 35 Individuen eine fo bedeutende Zabhıng übers 
nebmen. Der GomitE müſſe es ſich verjagen zu heurtbeilen, ob nicht da® 
kurlandiſche Golegium allgemeiner Fürſorge in der Rage fei, die Geiſtes- 
franfen in einer aus einenen Mitten berzuftellenden Abtbeilung aufzus 
nebmen. Bei der Verfolgung woblthätiger Zwede gebe es gewöhnlich fo, 

daß · ſie wegen unzureichender Mittel unrealifirt blieben, 

2) 2er ritterfhaftliche Gomite weift unter Berufung auf den Reorganis 
fationsentwurf und Die betreffenden Punfte des Swod nad, daß die Ritter» 
ijchaft zur Leitung irgend einer Zahlung für die Irren, aus andesmitten, 
durchaus nicht verpflichtet fei, daß die Landespräftanden, die im Gonvers 

niement einer befondern Bontrole unterliegen, beftimmte Zwede zu erfüllen 

bätten, zu welchen jedoch die Zrrem- und Kranfenpflege nicht geböre. Die 
Mitterſchaft Ichne es ab die Unterhaftungsfoften aus den Landespräftanden 

zu bewilligen, ſowohl aus gefeplihen Gründen als auch weil die Landes 
mittel im höchſten Grade überbürdet fein. Nach der Meinung des ritter- 

ſcaſtlichen Comites müffe die bumane Abſicht der Megierung vorläufig 
unrealifirt bleiben, bis die Golegien allgemeiner Fürforge der Oflicegous 
vernementd die erforderlichen Mittel beibafft hätten. 

Ungeachtet folder Aeußerung des ritterihaftlihen Comites“, ſchreibt 

der Gouverneur, „bin id Der ſeſten Ueberzeugung, daß, bei dem im ganzen 
Sonvernement in den legten Jubren tief empfundenen Bedürfniſſe nach 

einer Irrenanſtalt und dem großen Nutzen, den eine ſolche bringen würde, 
die erforderiihen Mutel fürs Gifte aus dem Ueberihüffen der Landes- 

präftanden zu entnebmeu, fodann aber, bei Auiftelung eines neuen Burger, 

in dieſem mit zu veranfelagen wären.“ 

Der eftländifhe Gonvernent batte ſich, im Auftrage des Generale 

Gouverneurs, um Betbeilinung aud der eftländifchen Nitteribaft an der 

Erbauung und Unterhaltung des Central⸗Irrenhauſes, an den Ritterſchafts- 
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Hauptmann gewandt. Nachdem die Angelegenheit im Juni 1850 den 
Deputirten des Adels vorgelegen bätte, äußerten dieſelben: 

Benn au die Ritterihait die Notbmwendigfeit der Erbauung rind 
Itrenbauſes zugebe, fo müſſe fie doch in Abrede flellen, daß die in Riga 
zu erbauende Anftalt Eftland irgend einen Rupen bringen würde. Die 

Entfernung Riga’s bedinge es, daß die Anftalt von den Bauern Des Gous 

vernements wenig oder gar micht benugt werden würde. Auch müſſe die 

Unterhaltung der Anftalt in Riga, bei den bohen Preifen, mebr foften als 

in Reval, wo fe mit den Sranfenbäufern -des Collegiums allgemeiner 
Bürforge verbunden werden koͤnnte. Die Möglichkeit fei degeben, indem 

die Ritterfchait im Jahre 1841, zur Erinnerung an die Vermäblung des 
Thronfolgers, Bebufs Ermeiterung der Anftalten des Collegiums die Summe 

von 3250 Rbl. dargebrabt babe. Hierauf gebt das Schreiben auf eine 

delaillirie Anseinanderfepung der finanziellen und wirthſchaftlichen Lage des 
Gouvernements ein. In Eflland würden Abgaben in Geld nur von den 
Perfonen, die ihre Gemeinden verließen, erhoben, während fonft Die Laſten 

und Steuern in natura entrihtet würden, wodurch ſchließlich der Adel 
die Verantwortlichkeit für die Gtenern zu tragen babe, und diefe bätten 
bereits die enorme Höhe von 25 pCt. des Bodenertrages erreicht. Während. 

der Abjag der Erzeugniſſe des Gouvernements die größte Echwierigkeit 
biete, wären die Lieferungen für Die Untermilitairs der baltiſchen Flotte 
unter faft genau den angebotenen Bedingungen vom Marineminifter einem 
St. Petersburger Kaufmann übertragen, fo daß 1000 Laſt Getraide ein 

geführt worden feien, Es wird hiugewieſen auf die mehr ald 8 Millionen 
betragende Banfiehuld, die Nothwendigfeit der BrauntweinsProduction und 
des Abſatzes des Productes zu eleuden Preifen zc. 

Ungeachtet aller febr wohl motivirten Schwierigkeiten des eſtländiſchen 
Gouvernements, finden wir doch — abgeſehen von den durch Mangel an 
Berftändnig der Sache bedingten Irrtdümern — in Gfland größere 
Bereitwilligfeit, einen Theil der Laſten zu Günften des humanen Untere 
nebmens zn fragen, ald in den beiden Schweſterprovinzen und in Riga. 
Nach Punkt 2 des 8 3 des Projectes einer eſtuiſchen Banernrentenbant 
feien 20 pCt. des Gapitals zur herricttung eines gemeinnügigen Untere 
nehmen beftimmt. Würde das Project beftätigt, To Fönnten Diefe 20 pCi., 
weiche ein Capital von 12,458 Rbl. repräfenticten, auf das (jedod nur 
im Meval zu grändende) Irrenhaus verwandt werden. Der Adel erflärte 
fich bereit, falls erforderlich, ſeine Aufichten eines Weiteren zu motiviren. 
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Im Mai 1850 ſprachen ſich Bürgermeifter und Ratb der Stadt Riga 

and. Die Stadt habe im Laufe von 9 Jahren, von 1819 an, die bes 
deutende Summe von 315,000 Rh. Beo., troß aller dagegen erbobenen 
Einwendungen, bergebeu müſſen und diefem Beitrage Rigo's ſei die Ent 
ſtehung der Analten des libländiſchen Eolegiums allgemeiner Fürſorge 
zu verdanfen. Es bätten die übrigen Städte und Gemeinden Livlands, 
welchen gedachte Anftalten ungleich mebr Wortheil und Nutzen bräcten 

als der Stadt Riga, zu ihrer Erbauung gar nichts beigetragen und aus 
der Landestafje fei, jo viel dem Rathe befaunt geworden, nur einmal Die 

Summe von 4000 Rbl. Bco. entrichtet worden. Nachdem noch auf Die 

ſchwierigen finanziellen und wirthſchaftlichen Verhältniſſe der Stadt Hinge 

wiefen und am Die aus den Beziebungen der Gradtverwaltung zum 
Colleguum allgemeiner Fürſorge ſich ergebenden Juconventenzen erinnert 
worden, ſprechen Bürgermeifter und Rath die Hoffnung aus, der Herr 
Gouverseur werde böheren Drtes es zu unterflügen geruben, „daß die 

Rigafcbe Stadtgemeinde von jeder Beihülfe für die projectitte Eentrale 

Itrenanſtalt befreit bleibe.“ 

Hiemit fließt, was mir den erflen Act der die Zrreubausfrage 

betreffenden Verbandiungen nennen möchten. Halten wir hier inme und 

fpüren den Gründen nad, welche die Sache, die fünf Jabre gebraucht 

hatte um den verfafjungsmäßigen Weg zu durchlanfen, refultatlos ließen. 

Nur fo werden wir den falſchen Urtheilen, Die gefällt werden fönnten, dor» 

beugen und wir werden die und von jeder Seite der Geſchichte vor Augen 
gedaftene Erfahrung beftätigt finden, daß Neues Ad nicht fhaffen, dab 
tiefeingreifende Meformen auf irgend einem Gebiete ſich nicht durchführen 
laſſen, fo lange das Berftändnig für das Dargebotene fehlt. Der Mangel 
aber an Verſtäudniß ift in den felrenften Bällen dem Nicmwerfichenden 
allein als Schuld anzurechnen, ſondern meift das Grgebniß febr compteyer 
Urſachen. 

Die Eommifflon, die in St. Petersburg den Reorganifationsentwurf 
ausarbeitete, hatte für ganz Rußland geltende Normen zufammenftellen 
wollen. Dabei waren die befonderen Verbättniffe der Oftfeeprovingen ans 
dern Auge gelaffen worden, Sie wies den Bau und die Unterhaltung der 
Anſtalt auf die Gapitalien und Einnahmen der Collegien der allgememen 
Bärforge an. In Großrußland freilich waren diefe Collegien bedeutende 
Banfinftitute, viele derfelben hatten ihren finanziellen Operationen gro.e 
Gapitalien zu verdanten, fo daß man dort mit Ausficht auf Erfolg ihnen 
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die Beſtreitung der projectirten Ausgabe zumuthen konnte. Anders aber 
verbielt es fi in den Dftieeproninzen, wo die Collegien ald Banfen, 

Danf den beionders gearteten Gredit« und Handelsverbältniffen, nie Ber 
deutung erlangten. Die Armurb der Gollegien der Oftleeprovingen erflärte 
den elenden Zuftand ibrer Anftalten und es wurde, wie und ſcheint, in 

überzeugendfter Weiſe der Nachweis geführt, daß aus ihren Gapitalien die 

Bauſumme nit einmal leihweiſe entnommen, wo aus ıbren Einnahmen 
die Unterbaltung der fünftigen Anftalt beftristen werden fönne. Als nun 

die Stände angegangen wurden, lag ibren Werbandinngen der Rrorganie 
fationsentwurf, mit jenem auf die Oftieeprovinzgen durchaus unanwendbaren 

Punkte, zu Grunde. Tas Anrufen der Provinzialvertretungen, der Blick 

auf die Landesmirtel, waren in dem Entwurfe nicht vergeieben; fie batten 

zu ibrer Vorausfegung die Grienntwiß der Dringlicfeit der zu leiftenden 
Abbülie, ans der (befonders bei und) naturgemäß die Vereitwilligkeit zu 
derfelben ſich ergeben bätte. Da diefe Dorausjegung niet zutraf, fe 
waren die Vertretungen vollkemmen im Rechte, unter Hinweis auf den 
Entwurf, jede Berbeiliguug an dem Unternehmen von fih zu meilen. Be 
Itrenheilanſtalten feblen oder, mad noch viel ſchlimmer ift, nur TZolbäufer 

exiſtiren, ftebt nicht aDein der Glaube an die Umbeilbarkeit der Geiſtes- 

franfen bei den Allermeiften feft, fondern auch die Meinung, daß lolchen 
Kranken die Fäbigfeit feble Schmerz von Freude, Lieblofigfeit von Mobl- 
wollen, Härte und Gleihgültigfeit von tröftender und theilnehmender Des 

genmung zu uuterſcheiden. Wleranderöböbe hatte, wie mir gezeigt, folden 
Jurthümern nur Nabrung geben förnen uud diejenigen, die ibt Beruf mit 
der Maſſe und dem Wacetbum der durch Geiftesfranfe in Familien und 
Gemeinden bedingen Noth befunnt machte, ſchwiegen. Fragt man die 
Geiftlihen, die einzigen vieleicht die im Stande waren etwa auf ibren 

Vifirationsfabrten, ale Blödfinnigen und Geifteöfranfen ihrer Gemeinden 

zu ſeben und die durch fie vernrfachte Notb aus eigener Anſchauung kennen 
zu lernen, warum fe ibre Stimme nicht erhoben, warum fie nicht fort und 
fort Zeugniß ablegten von Zuftänden, deren Alle fib geihämt und die 
Ale befämpft bätten, fo erfahren wir, daß fie vor ein Paar Fabrzehuten 
noch in Kirde und Schule fo viel anfzuräumen und fo viel neu zu ſchoffen 
gebabt hätten, Daß fie ſich mit der Sorge um die Jrren nicht hätten 
befaffen fönnen. Manche Prediger, die, wir ſprachen, fügten mit einer zu 
der beften Hoffnung Fünitiger Mitnirfung berechtigenden Freimdthigfeit 
binzu, daß die geringe Aufmerffamfeit, die fe den Zrren und den durch 
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fie bedingten Verbaͤlmiſſen gezollt bätten, zu ibren Unterfaffungsfünden zu 
zäblen fei. 

Gefteben wir es mr ein, daß nach unferer Meinung die größte und 

ſd werſte Rerantwortlicfeit dafür, daß die Iretbümer und die Unwiffenbeit 

in Pegiehung anf Irre, Irrenanftalten und Irrenpflege überhaupt, bis auf 
die neueſte Zeit umangefodıten fortbeftanden baben, Die Aerzte trifft. Laſſen 

mir die Umftände, daß unſere Candesuniverfität der Mittel entbebrt, hei 

ibren Mebdieinern das Studium der Pfodiatrie anzuregen, und daß die, 
melde nach abſolvirtem Gyamen zu ibrer weiteren Ausbildung das Aus - 
land bereiften, wegen der Ansfichtsfofigfeit Rünftiger Verwendung fi der 
Irrenbeilfunde nicht zumenden fonnten, als Milderungsgründe gelten, fo 
waren doch wenigſtens Die, melde von der zweiten Hälfte der vierziger 
Zabre ab Audirten, die Schüler des von allen Züngern Dorpats gelichten 
und berbverebrten Profeffors ©. v. Samſon geweien, der in feinen Vor, 
trägen über gerichtliche Mediein und an den in der Arreftanten-Palate des 
Stadikrankenhauſes detinirten 2 bio 3 Geiftesfronfen, das lebhaſteſte 

Inteteſſe für die Piyciatrie zu weden mußte. Es drängten ſich jedem 
Arzte io zablreiche, bodtragihe Grfabrungen über die Gonfeqnenzen des 
Feblens ſeglicher Ginrihtung zur Unterbringung und Pebonblung von 
Geiftesfranfen auf, daß fie hätten bearbeitet und immer und immer wieder 

zum Gemeingut des Puhlienms gemacht werden follen. Wir ſelbſt fennen 
eine Frau, die von den zebn Jabren nad dem unverfennbaren Ausbruce 

der Geiftesfranfbeit, fieben in der Ehe verlebte und während dieſer Zeit 

fünf Mat Durter wurde. In einem anderen Falle wurde ein feit ſechs 
Jahren Biödfinniger mäbrend eines ibm auf Bitte der Eltern von der 

ſogenanuten Irrenanftalt ertbeilten Urlaubes, in ein benad bartes Gouver⸗ 

nement gefabren und dort verbeirathet. Aus dieier Ebe gingen zwei Kinder 

bervor. Sind wir die Erften die folde Erfahrungen gemacht? Und wen 

fonft als Den Aerzten lag ed ob, es Allen zum Verftändniß zu bringen, 
daß Geiftestranfbeiten erblich find, daß die Anwefenbeit eine Blödfinnigen 

oder Irren in einer Familie, dieſe demoraliſitt und nicht felten durd das 

mit der Kranfbeit bereinbredhende anderweitige Elend dir Prädispofition 
zu neuen Erkrankungen medt oder fteigert?. Sellte zu ibrem Schweigen 

vieleicht aud der Umſtand mitgewirkt baben, daß die Stellung unferer 

Sandärgte, bisber umd meift noch jeht, gm ibrem eigenen wie zum Nadır 
tbeile ibrer Arbeitgeber keinesweges eine genügend geſicherte und mahr 
Häugige iR? Sollien vielleicht Rückſichten, Die dem, der den ſchweten Beruf 
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dest andarztes gewifjenhaft aueübt, erfpart fein müßten, mit in Rechrung 

au ſtellen fein? 
Und unfere Nationatöfonomen? marım machten fie nicht Mar, das 

die Steuerfäbigleit einer Gemeinde durd die zum Beflen der Kranken ut 

Irren verauegabten Summen nidyt ‚verringert, fondern erböbt wirt? — 

Nicht allein ift ein Irrer in feinen gewöbnten Berhältnifien arbeitsuniähia, 
mitbin auch nicht im Stande von den Gemeindelaften feinen Antbeil vw 

tragen, fondern er verzebrt da& Erworbene oder Ererbte, oder lebt ai 

Koften feiner Gemeinde; uud das nicht allein, fondern er parafpfirt nict 
felten auch noch die Kräfte eines oder mebrerer Wächter, Die zu Zeiter 

wenigftens zur Verbütung von Unglüd ihm beigegeben werden müflen. 

Während mohlorganifitte Irrenanftalten 35 bis 40 vEt. Gebeilte der 

Gemeinden zurüdgeben und dieſe in vieten Fällen die verurfahten Koſter 
deden würden, verfallen jet die Aflermeiften der Unbeilharfeit und ver 
diefen wandelt ein großer Theil doch früher oder fpäter in eine Anflalt, 

um auf Koften der Gommunen jübrelang verpflegt zu werden. 

Und unfere Griminatiften? hätten fie aus ihrer Grfabrung wicht ir 

manden Selbſtmord, mebr wie einen Todtſchlag, und ſebt viele oft an 

ganz andere Motive geichobene Brandftiftungen anf ihre mabre Quelle, fit 

ſelbſt überlafjene, der Pflege und Behandlung entbehrende Geiiteskörung, 
zuruͤcfͤhren Föunen? 

Wir haben dartbum wolen, daß Keinem das Recht zuftebt im folzer 

Selbfigerecbrigfeit aus den von unferen Ständen abgegebenen Botis 

politiſches Capital zu ſchlagen; daß jeder Stand an dem uns anbaftenden 

Makel, noch immer nicht in ansgiebiger Weile für unfere Irren geiergt 

zu baben, feinen reichlichen Anrbeil zu tragen bat. Kehren wir zum 

hiſtoriſchen Theile unferer Aufgabe zurück! 

AS ſich feine Quelle eröffnete, aus der die erforderlihen Mittel 

hätten geſchoͤpft werden Fönnen, wandte fid der Fürſt Suwoꝛow mit der 

Anfrage an den livlaͤndiſchen Gouverneur, ob Se, Ercellenz zur ichwebene 

den Angelegenheit nicht irgend einen Vorſchlag zu machen habe? Der 

Gouverneur ſprach ſich dabin ans, daß nad feiner Meinung das Centtal- 

Irrenbaus in dem Gebäude des Dörptiden Kranfenhaufes einzurichten fäi 

und die Irren ans Mezaudershöhe dortbin übergeführt werden fönnten, 

während die Ieerwerdenden Bautichfeiten zur Antegung eines Arbeitshaufet 

zu benuhen wären. Das Collegium algemeiner Fürſorge freilich Habe fich gegen 

die Ausführbarkeit diefes Planes ausgeſprochen. Diefed Schreiben wurde 
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zur Beranlaffung, daf num nicht mebr Riga, ſondern Dorpat von St. 

Peteröburg aus zur Anlegung der Gentral-Anfialt defignirt wurde. Gleich . 
zeitig mit diefer Beſtimmung, eraing (Auguft 1851) die Aufferderung zu 
einer Erfärung darüber, mober die Mittel zum Bau und Unterbalt der 

Anftalt bergenommen werden follten. ine Commiſſion wurde ernannt, 

aus höheren Beamten und je einem Vertreter der drei Ritterſchaſten. Die 

Aufgaben diefer Commiſſion waren: 

1) Beſtimmte Vorſchläge zu machen, im Hinblick auf die Gewinnung 
eines geeigneten Bauplages bei Dorpat. 

2) Die genane Ausrehnung iowobl der einmaligen Bau- und Eins 

richtungs- als auch der fortlanienden Unterhaltungsfoften der Anftalt von 

125 Betten, 

3) Vorſchlaͤge zur Aufbriugung der Geldmittel und einer gleiche 
mäßigen Vertheilung derfelben auf die Etädte uud das Land der Oſtſee- 
geuvernemente. 

4) Ausarbeitung eines Verwaltungsreglewents für die Auftalt. 

68 ſollten ſammtliche Vorſchläge, die ven dem Minifterium des Innern 
aufgeftellten Grundprincivien berüdfichtigen. 

Uns will es ſcheinen, daß der zmeite Punft der Inſtruction zum 

Theil Sache der Baucommiſſton, zum Zbeil — und fe ned viel mebr 

Punft 4 — der Jrrenärzte oder, in Ermangeluug ſolcher, der Hoſpital- 
ärzte fein fonnte. Grohe Schwierigfeiten mußte die Behandlung des 
dritten Punktes bieten, beionder& mit den Bertretern der Ritterſchaften, 

die kaum ein Jahr vorber jede Betbeiligung an der projectirten Ausgabe 

abgelehnt hatten. 

Diefe Gommiffion, die 1851 ernannt worden, tagte zum erften Male 
im März 1854. Cine Verzögerung, die dadurd bedingt murde, daß die 
Bancommifften ſeht viel Zeit brauchte, um die Pläne und Anſchlaͤge auss 

quacbeiten, was bei der Neubeit der Aufgabe, bei Ahwelenbeit von das 

Programm entwerfenden Aerzten und bei den Umftande, Daß gerade in jener 
Zeit andere, große und ſchwierige Arbeiten der Baucommiffion auigetragen 
waren — Flußtegulirungen 26. — nicht Wunder nebmen fan. 

Zum Mai 1854 unterlegte die Commiſſion dem General ouvernenr 
die Reiultate ibrer Beratbungen über die vier Punkte der ihr gegebenen 

Inftruction. 
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Ad 1) flug ſie vor, von dem bei Torpat befegenen Kronsgute 
Marienbef die planmäßig für die Anftalt von 125 Betten erforderlichen 

52 Lofftellen Arcals zu erbitten. 
Auf Punkt 2) konnte Die Commilften nicht ergeben, weil ihr Darüber 

alle Auskünfte fehlten, od die Gagen der Beamten und Dienftleute, die 
Unterhaltung des Inventars, Die Beleuchtung, Heizung und Remonte der 

Gebäude von der Regierung befon’ ers würden befiritten werden oder aber 
in den 148 Rbl., die jedes Bett foften folle, mit einbegriffen feien. 

Wie vorauszufeben geweſen war, bot die Löſung der ad 3 geitellten 
“Aufgabe die allergrößten Schwierigfeiten, zumal die Anfhläge Die im 

Minifterium veraniglagte Eumme von 60,000 Rbl. S. enorm überftiegen, 

ja die Höbe von 282,803 Rbi. 627%, Kop. S. erreichten. Wenn aud 
angenommen werden könne, daß Die Zorge die (bevemmete) Baufunme 

emäßigen würden, jo wären doch 250,000 Nbl. ©. als Minimum feftr 
zubalten. Dieies Capital erheiſche, wenn nad den Regeln der 3Tjährıgen 
Anleihe aufgenommen, eine jährliche Ausgabe von 15,000 Rdt., To daß, 
angenommen die 18,500 Rol. Unterhattungefoften enthielten wirklich ale 
and jegliche Ausgabe, in den erſten 37 Jahren 33,500 Rb. erforderlich 
feien. Um num Diefen Betrag auf die Cinwohner der Dftfeeproninzen zu 
dertheilen, nahm die Gommifflen an, daß Livland 63, Kurland 35 und 
Eitland 27 Kranfe in der Anftalt unterhalten würden, und legte Dieje 

— mir wiſſen nicht worauf baftren.en — Zuhlen ihrer Rechnung zu Grunde, 
Hiernach würde Livland 16,750 Rol. zu zahlen haben, wovon das flnde 
Land 2, die Etädte Y,, je daß, die männliche Einwohnerzahl des flachen 
Landes auf 350,000, die der Städte auf 50,000 angenommen, dieje 11 
und jene ca. 3%, Kop. pr. Eeele zu zahlen hätten, Kurlands Antheil 
war auf 9572 Rol. berechnet. Hier fein unnäberungsweiie 230,000 Lande 
und 50,000 Stadtbewobner zu zählen. Da in diefem Gonvernemeut feit 
lange eine Yandespräftandenfaffe egütire, zu der von den Bauern 57%, 
und von den Stidtern 97 Kop. erhoben würden, außer der von den 

Kaufleuten entrichteren Gildenfteuer, fo wäre aud Die Abgabe zum Beften 
der Jrrenanftalt in folder Weile zu repartiren; demnad) würden auf jeden 
Bauern 3 und auf jeden Städter 6 Kop. jallen. Eſtlando Antheil 

betrage 7178 Rbl. Hier zähle man reviftonsmäßig 15,000 Etädter und 
140,000 Bauern, Die Erfteren fünnten ale das Doppelte an Laud⸗ 
bewohnerzahl angenommen werten, jowohl in Rückſicht auf ihre Geld⸗ 
mittel ale aud wegen der von Städten gelieferien größeren Auzahl von 
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Geiftesfranten. Solcher Weile würden die Staͤdie 1266 und die Bauer« 

ſchaft 5912 Rol. zu zahlen haben, war 8%, rei. 4, Kop. dr. Seele 
auomache. — Die Commiſſton ging über die Schnserigfeit der Veſchaffung 
des Anlagecapital® von 250,000 Abi. leiwt hinweg, indem fie aus dem 

Reorganifationseurmurie nachwies, daß Die Collegien die Pflicht hätten, 
ſich zum Beften der Eentral-Jrrenauftalt von ihren Capualicn zu trennen, 

um fle nad) 37 Jahren mebft Zinfen zurückzuerhalten. Balls aber die ” 
ganze bedeutende Summe aus den Collegien der Dftfeeproningen nicht eut⸗ 

nommen werden Fönne, fo jei zu petitiouiren, Daß das Beblende aus“ den 
Eapitalien anderer ruſſiſcher Eollegien bergegeben würde. 

Auf Punft 4 bebielt ſich die Commiſſion vor, zu antworten, jobald 

aus ©, Petersburg der Norialetat mit der Angabe der Anzabl und der 
Dieuſtpflichten der Beamten und des Perjonals eingetroffen fein würde. 

In St. Perersburg mußte die ungebeuere Differenz der Anfclager 

jummen (60 und 282,000) aufjalen und bei Zuieudung eines Eyemplars 

des Normaletars trug der Herr Dinifter auf, von neuem Pläne und 

Anſchlaͤge audzuarbeiten. Nachdem Das geſchehen und die Baufumme 
nun wirklich um 147,000 Rol. ermäßigt war, jo daß Die Anftale 

135,000 Rol. foften ſollte, ſtellie es fi beraus, Daß nad den Normalerar 

nicht 18,500 Nbl., weiber Betrag allen Berechnungen während der neuns 
jährigen Verhandlungen zu Grunde gelegt morden war, jondern 24,400 Rbi. 
zur Unterhaltung der Auftalt erfordert würden, Der Normaletat vers 

anſchlagte die Befeldung der Beamten und des Dienftperionals, die Ber 
föftigung der Araufen und die Arzeneien auf 17,937, Rbl., während 

Herzung und Beleuchtung, leider, Waͤſche, Mobiliar, Remonten, Beerdi- 
gungen ze. mir 6462 Rol. berechnet waren. Diefer leider jebr ſpät 
entdedte Zrutpum bewirkte, Daß die zur Unterhaltung der Anftalt und zur 
Zublung der Zinfen des Baucapitals berechnete Summe von 33,500 Rol. 

jährlich, ungeadster der ſehr bedeutenden Herabfegung des erften Anſchlages, 
fih nur um 100 Rol. verminderte, Es batte nämlich die Commiſſion fur 

gerathen gehalten, in runder Summe 150,000 Rbl. zu veraniclagen und 

anftatt der 8750 Rbi. Ginrichtungefoften zu dolchem gwecke 15,000 Kb, 
angenommen. Sie jprab fi ferner dahin aus, Daß ihr eine noch bedeus 

tendere Herabiegung der Baukoſten unmöglich eiſcheine; habe doch die 
Zerenanftalı Siegbutg 143,000 Thaler gefofteı und au Alezanderohöhe 
eien vor 30 Jahren füft 100,000 Rbl. verausgabt worden. Auch der 
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Etat fei ſeht mäßig, fo hefonders die Beiofdungen, die im Auslande mehr 
betrügen; auf Erfparnifje fönne daber durhaus nicht gerechnet merden. 

Die Eommiffion wiederholte (1855) ibren Vorſchlag einer Irrenſteuci, 

mit der Abweichung nur, daß die Städter uun nicht als Die doppelit, 

fondern als die dreifache Landbewohnerzabl gerechnet werden follten; ir 

würden die Banern der Dftfeeprovinzen nit mehr ald 4 Kop. per Exrie 
zu zablen haben, während die Städter in Livland 14, in Kurland 10 ut 

in Efland 9 Kop. zu entrichten hätten. Diefe Abgabe könne obne du 
geringfle Schwierigkeit gleichzeitig mit der Kopfteuer in den Renteien eine 
gezablt werden. Es fei die Auflage einer folden Steuer Das einzig 

Mittel, um die Unterhaltungsfoften der Anftalt zu beibaffen, und bie 

Commiſſioneglieder ſprachen, ungeachtet des Proteſtes der ritterfcbaftlicer 
Deputirten, ibre Ueberzeuguug dabin aus, daß dieſe Steuer ohne Ueber 

laſtung getragen werden Fönne. 
Der Miniſter des Innern Hatte Ab mit dem Finonzminiſterium meger 

der vorgefehlagenen Irrenſteuer in Relation gefeßt und den Beicheid erhalten, 

daß es unthunlich fei, den ſteuerpflichtigen Ständen eine ſolche Abgabe 
aufzulegen, zumal unter den obmaltenden Kriegéverhältniſſen. Demnat 

hielt es der Minifter des Innern für geboten, den Irrenhausbauten einf 
weilen feinen weiteren Fortgang zu geben, Der Herr Minifter beabfictige, 
obne die Landesfteuern zu erhöhen, die zur Ausführung des Unternehmens 

erforderliben Gelder auf die Summen der Golegien oder auf andere 

wobithätigen Zwedfen gewidmete Ginnabmequellen anzuweiſen, ſobald foldet 
nur irgend möglich erfcheine. 

Diefe minifterielle Eröffnung im Januar 1856 machte die Gommilflen 
gegenftandslos und fie löfte fih auf, jedoch nit obne ihr tiefes Bedauern 

über das abermalige Scheitern des Projectes ausgeſprochen zu baben. 

Es war vorauszufeben, daß ein Staat der fi mit fo großartigen 
und fühnen Reformen trug, wie die folgenden Jahre fie ins Reben treten 

faben, auf nicht lauge feine Aufmerfiamfeit von dem Looſe der Unglüd- 
lichften im Reiche abwenden konnte. Und in der That finden wir, faum 

ein Zabr nad jener eben angeführten mtnifterielen Gröffnung , den Proi. 
Balinsfi in St. Petersburg vefchäftigt, die ihm als mangelbafte Auf 

bewahrungsanftalt zur Leitung, übergebene Itrenabtheilung auf der Wiborger 
Seite von Grund aus zu reorganificen. Seinem raftlofen Streben mar et 

vergönnt, in liberalfter Weiſe geſtützt und gefördert von dem :Präfidenten 

der medico» hirurgiihen Afademie v. Dubowipfi, am 13. Juni 1859 
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die — bis auf die Mauern — ganz neue und vor allen Dingen von einem 

neuen Geifte befeelte Abtbeilung zu eröffnen, — 

Ein ausländiſcher Arzt, der die Eröffnungsfeierlichfeit beiwohnte, 
ſchrieb der „Zeitſchrift für Pſychiatrie“ Bd. XVI, ©. 679: „Die vors 
gefegte Behörde muß ſich freuen, in dem Profefjor Balinsfi einen Mann 

gefunden zu baben, der mit Liebe und voller Befähigung der bisber vers 

nacläffigten Pſychiatrie feine Kräfte widmet." Wahrlich aber! nicht die 

vorgefegte Behörde allein batte fid) zu freuen und mir glauben, daß jener 
13. Juni ald der Wendepunft der bis dahin im Ganzen fo traurigen 
Geſchichte der Pfochiatrie in Rußland zu verzeichnen fein wird. Kann auch 
der Wertb der Begründung diejer erſien pſychiatriſchen Klinik in Rußland 
nicht boch genug gelcbäßt werden, fo liegt doch das größte Verdienft des 
Brof. Balinski darin, daß er die höchſten Kreife der Refidenz auf die 

unabmweisbare Notbwendigkeit binwies, der Jrrenpflege endlich die eruftefte 

Bürforge zugumenden ; daß er es verftand, der Pſychiatrie in Rußland die 
Anerfenunng zu erfämpfen, die ibr als einer den anderen medicinifchen 

Diociplinen vollfommen ebenbürtigen Specialität gebührt. Unverlennbar 
iſt es, daß feine ad oculos demonftrirten Lehren die ſcheintodt vergrabenen, 

von jeher lebenoſchwachen pia desideria für Rejorm des Irrenweſens wieders 
belebten und ihnen einen ganz neuen Geift einhauchten. 

Sehr bald nad der Cröffnuug der eben gedachten Abtheifung, im 
Februar 1860, theilte der Herr Minifter des Innern dem General 

Gouverneur mit, Daß er ein neues Gomite zur Reform der Irrenanſtalten 
Nußlands beftätigt babe. Es fei unthunlich ale projectirten Auftalten 

gleichzeitig in Angriff zu mebmen; mit der in Kaſan (devem Pläne und 
Anschläge feiner Zeit dem Herrn Generals'“oudernenr zur Anſicht zugefandt 
werden folen) werde begonnen werden. Ein Hauptaufgabe des Eomites 
wfde darin beftchen, die Mittel zur Erbauung und Unterhaltung der 

Auſtalt zu finden, da Die von der Localobrigfeit vorgeſchlagene Steuer ale 

unzwehmäßig wicht zugelafen werden könne, 
Wir geftehen, dag wir folange, als von Auffinden und Aufjuhen und 

Nambaitnachen von Quellen, aus welden Bau oder Unterhaltung der 

projectixten Anftalt beftritten werden jellen, die Rede ıft, an die Realifirung 
des Unternehmens nicht glauben, Kein Gomite, er tage wo cr wolle, wird 

bieber ungeapute Goldadern entdeden. Das läft fi) aus den refultate 
Iofen Mühen aller Gomites, die bisher arbeiteten, vorherjagen. Co lange 

man von dem Itrenhauſe als von einer Woblthätigleitsanſtalt ſpricht, 

Baltifge Monatsfgriit, &. Jahrg, Bd. XVI,. Heft 6. 
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ſchwaͤht man den Sinn der Sache ab. Die Woblthbätigkeit kann nit 
vorgeſchrieben werden; der Umfang und Die Art und Weiſe, im der fie it 
beihätigen fol, ift und bleibt Sache des individuellen Ermefiens. Gr 

gute Zrrenanftakt ift in feinem anderen Sinne Bohltbätigfeitsanftalt, ai 

es eine gute Poligeiverwaltung oder ein wohlgeorduetes Löſchweſen fin. 
Woblthätig ſollen eben ale Anftalten und Einrichtungen eines Statt 
mwirfen; es wird aber feinem Vernünftigen einfallen z. B. die Polizei ein 

Voplthätigfeitsanftalt zu nennen, Das muß erfannt werden, daß Iris 
auſtallen zunäͤchſt Notbwendigfeitsanftalten find, die wenn moööglichſt vb 

kommen, in dem Gtaatsbürger alerdings und unausbleiblid das Grit 
wecken, daß die Regierung wohlgethan bat, wobithätig foriwirkt. 

Wir baben oben bereits angedeutet, daß unjerer Meinung nad fr 

eine Regierung dies allein die Frage iſt: maß koſtet es eine Gemeinde akt 
einen Staat, fo und fo viele Geiftesfraufe frei umberlaufen zu laſſen, de 

Fb und Andere und deren Cigenthum gefährden und oft wirklich zfle 

oder ſchaͤdigen; die arbeits- alfo ermwerbsunfähig find, aber doch fertiattt 

zu confumiren ; die die Umgebung demoralifien und wicht felten die Tir 

vofüiion zu ähnlichen Erkrankungen auf fpätere Generationen vererben; IM 

zum Theil früßgeitig flerben, zum Theil endlich und Daun oft auf nike 
Zabre in Die Pflege» oder Strafanftalten wandern, um als unheilbar ter 

der Gemeinde oder Krone gefüttert zu werden? Um wieviel wird dt 

Gemeindevermögen, die Gieuerfähigfeit, der Vollkowoblſtand überaut 

geſchaͤdigt? — Beiter läßt ſich fragen: faun man Diejen fortlaufeiter 

Vermögensverluft und in welchem Maße benimen, durch welche Deittel und 

um welden Preis? — Um für uns diefe Fragen mit wiſſeuſchaflite 
Präcifion zu beantworten, febfen genügend umfangreiche und genast 
ſtatiſtiſche Vorarbeiten; *) wir haben aber den Vortheil, aus deu Grfahrungtt 
aller civiliſirien Länder der Welt die fertige Löfung entnehrien zu fünnk 

) Bir termen eime von ben Polipeibehörden 1861 ausgeführte Zählung, De Bela 
des ergab: 

Lirland 298 Irre und 708 Idioten, 
Kurland 14 „ „ 39 , 
Giland 255, 268 

nach Dr. Schuld iR das Verhäftuiß der Geifestcanten zur Cinmohnerzahl: 
Givland 1:757 Einwohner, 
Kurlond 1:998  „ 
Eſtland 1:55 u 
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Berubt unfere Argumentation nicht auf Jretbümern, fo fann füglich auch 
nicht mehr von Auſſuchen und Auffinden von Mitteln die Rede fein; fle 
mäffen gegeben werden. — 

Im jelben Jahre 1860 wandte ſich der Fürft Sumorom zwei Mal 
an den lidländiſchen Gouverneut mit der Anfrage, „ob derfelbe denn gar 
feine Mittel zu nennen wiſſe, aus welchen Bau und Unterhaltung der 
Anſtalt zu beftreiten wären.” Die Antworten gingen dahin, daß durchaus 
gar feine Quelle in Andſicht fände, wenn die im Jahre 1855 gemachte 

Propoſttien einer Steuer, welche die Landbewohner mit 4, die Gtädter 
mit 9—14 Kop. pr. Secle belafte, verworfen werde.”) Seiner Uebers 

zeugung nad, fdhreibt der Gouverneur, wäre die Auflage durdaus feine 

drüdende, mürde vielmehr obne Schmierigfeit von den Dfliceprovingen 
getragen werden. Die Kriegsverhäftniffe, melde damals obgewaltet und 
große Leiftungen erfordert bätten, beftünden nicht mehr und da in dem 
minifteriellen Schteiben mır auf dieſe zur Begründung der Unzuläffigfeit 
der Abgabe hingewiefen worden, fo erſuche er deu Herrn General-Gouverneur 

dringend, ſich dafür zu vermenden, doß die Steuer gefkattet werde, 
Im December deffelben Fabres (1860) trug der Fürft feinem Beamten 

für Dedicinalangelegenbeiten ein Gutadyteh über den Auftand der Irene 
abtbeilung zu Aeganderstöhe anf. Im Janıar des nädftiolgenden Fapres 
ſehen wir eine neue Gommiffien zufammentreten, „zur fütematifhen Zur 
fammenftelung des angeſammelten ſtatiſtiſchen Materials und um in 
geeigneter Weile die erforderlichen Geldmittel nachzuwelſen.“ Die Antwort 

wid) infofern von den früher ertbeilten ab, als fie fi gegen die Anwendung 
einer directen Perſonalſteuer erklärte, weil Dabei die wohlhabenderen höheren 

Klaſſen von jeder Beifteuer für den bumanen Zwed befreit bleiben würden, 

während doch ſie gerade die Jrrenauftaften verhälmigmäßig am meiften 
in Anfpracd nehmen. Da das Aulage-Eapital von den örtlihen Gollegien 

wicht entnommen werden könne, fo fei die Krone, der ganz unzweifelhaft 
die Pflicht obliege, für die Geiftesfranfen zu forgen, darum zu bitten, daB 

fie das Anlage-Capital hergebe, während die Unterbaltungsfeften von den 

Eollegien und aus Landes und ſtädtiſchen Mitteln zu tragen wären. 

*) Bir fiimmen biefer Anficht nicht bei unb behalten es uns vor, wenn erforderlich, 
feiner Zeit und am gehörigen Orte über dieſen Punkt uns auszufprechen. Wit meinen, 
dab alle Gommiffionen, die fh mit der Aufluchung von Mitteln beſcheftigten, die einzig 
maßgebende, die national-öfonenufthe Ceite der Frage, nicht im Yuge behielten und befr 
megen nur zu praftifh unausführbaren Refultateu gelangten. 

33° 
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Die Eommilfion bob berver, daß bei der in den Oſtſeeprovinzen vor 

bandenen fehr bedeutenden Anzabl von Irren, die Anftalt menigftene in 

derjelben Ausdehnung mie die Kaſanſche (150 Betten) errichtet werden mühe, 
und legte demgemäß die für Kaſan ermittelten Unterbaftungsfoften ver 

22,200 Rbl. ihrer Rechnung zu Grunde”) Das livländiſche Eoflegiun 

babe die jegt von ihm auf die Irrenpflege verwandten 2000 Rbl. betze⸗ 

geben; den beiden anderen Eollegien fönnten, die Einwohnerzahl im Der 

hältniß von 9:6:3, angenommen, 1000 reſp. 500 Rbl. auferlegt werten. 

Don den Städten dürfte 1 pCt. von isren durchſchnittlichen Jahres 

einnahmen verlangt werden, was für Livland 6000, für Kurland 1000 
und für Eſtland wohl nur 500 Rbi. ausmaden würde. Zur Grleichterug 
diefer Auflage Fönnten die Städte darauf augewieſen werden, den eb 

betrag der bisherigen Zabresansgaben durd entipredende Abgabenanflage 

auf ale örtlichen Getränfehandiungen zu tepartiren, da gerade Dieje der 

Zrrenanftalten ein febr bedeutendes Gontingent lieferten. Für die andere 
Hälfte der Unterhaltungsfoften feien die Landeskaffen in Auſpruch iu 
nehmen uud zwar nad dem angenommenen Einwohnerzahlverhältniß ven 

9:6:3, fo daß Finland 6000, Kurland 3500 und Eftland 1700 tragen 

würden. Die Ritterfcaften zwar bätten fid bereits vor Jahren gegen jet 
Betpeiligung ausgefpreden, allein die angeführten Gründe trügen ik 

Kritik in ſich. Was Kurland anlange, fo habe der Gouvernements / Cbel 
fid) wiederholt dabin ausgeiproden, daß der betreffende Autbeil ebee 

Ueberbürdung auf die Gruvernements + Präftanden repartirt werden Fönn, 
was neuerdings dadurch gerehtiertigt heine, daß nad dem Präftanden 

budger für das Triennium 1860-1863 ein disponibles Capital von 

15,872 Abt. nachgewieſen ſei. Eſtland babe mit den 20 Et. der Baur 
Ereditbant 12,458. Nbl. eine Zrrenabtheilung, jedoch nur in Reval, errichten 

wollen. Da anzunehmen fei, daß dieles Capital in den legten 10 Jabren 
angewachfen fei, fo möchte ein Jahresbeitrag aus den Renten deijelben für 

die GentralsJrrenauftalt feinem Zwecke ganı entſprechen und würde dadurd 
die vom Lande zu tragende und von dem dortigen Adel wur zu bewilligende 
Beiftener nicht unbedentend vermindern. Auch bedürfe es keines Nach- 

weiſes, dab der livlaͤndiſche Adel ſeinen Autheil obue materiellen Schaden 

notiren fönne. Zu leugnen jet nicht, daß auch nad dem bier proponiiten 

*) Gine frühere Commiſſion hatte aus dem Normaletet für bie projertiete leere 
Unfalt von nur 125 Beten 24,400 bl. Unterhaltungstoften entnommen. 
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Repartitionsipfteme die Auflage in letzter Inſtanz zumeiſt von den fteuere 

pflichtigen Zudividuen getragen werden müßten, dod ſtelle ſich dielelbe 
nicht als Perfonaffteuer dar, vielmehr als eine zwifhen der Krone, den 

Städten und dem Lande vertheilte Gontribution für einen alle Stände 
aleichmaͤßig verpflichtenden Humanitaͤtszweck. 

Es biieb dicſe Vorſtellung unberüdfihtigt und es ruhten die Bers 
bandlungen cin Paar Jahre. Während dieſer Zeit traten zwei Ereigniſſe 
ein, wohl geeignet Hoffuung und Vertrauen in die Zukunft zu ſetzen. 

Das hochwichtige Amt eines Directors des medicinifchen Departements 

im Minifterinm des Innern, wurde dem durch zahlreiche, namentlich 

tagicologifche Arbeiten in ver Literatur zu bober Anerfennung gelangten 

Profeffor der gerichtlichen Medicin E. Pelifan übertragen, Obgleich 

nicht ausübender Irrenarzt, batte ſich der Devartements-Chef im Auslande 
mit dem gegenwärtigen Standpunkte und den Anforderungen der Pſychiatrie 
vollfommen befannt gemadt und c& drängte ihn, in den Einrichtungen 

feines Vaterlandes eine Lücke ansfühen zu helfen, die er als Profeſſot der 

gerichtlichen Medicin befonders zu würdigen Gelegenheit gehabt hatte, 

Ihm ift es zu verdanfen, daß die für Kaſan ausgearbeiteten und bereits 

genehmigten Pläne einer abermaligen Durchſicht und theitweifen Umarbeitung 

unterzogen wurden. 

Das zweite Greigniß, auf das mir hinwieſen, bat für die Oſtſee⸗ 

provinzen, fpeciel für Niga, ein ganz beſonders hobes Intereſſe. Ein 

Sohn Niga’s, Dr. Gregor Bruger, hatte nad beendigtem Studium 
in Dorpat fi ein Paar Zabre im Auslande aufgebaften und mit größter 
Vorliebe der Pipcbiatrie zuanewandt, Gr batte Die Anftalten nicht beſucht, 

fondern in ihnen gearbeitet ; war fo glücklich geweſen zu vielen der bervors 

ragenden Jrrenärzte in cin anf gegenfeitige Anerkennung beruberdes näberes 

Verbaͤltuiß zu treten und kehrte in feine Vaterſtadt zurück, entſchloſſen, 

wenn auch mit großen Opfern, mannbaft Uebelſtänden eutgegenzutreten, 

denen ven anderen Seiten ber wobl Klagen und thatenloſes Bedauern, 

nicht aber mwerfthätige Abhülfe zugewandt wurde. Der Nothſtand hatte 
bereits ſehr danfenswertbe Paliativmiitel an Die Hand gegeben. Gingelne 

Aerite, fo namentlich Dr. @irgenfobn in Wolmar, nahmen ſich mit 
Liebe und Sorgfalt einiger Geiftesfraufer an. Es war eine Art familiglen 

Syſtems der Irrenbehandlung. Eine eigentliche Irrenheilanſtalt aber 
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befaßen Me Oſtſeeprovinzen nicht umd das große Verdieuft, eine folde ww 

gründen, mar dem Dr. Bruger vorbehalten. Wie zeitgemäß das Unternebmen 
war, gebt. Daraus berbor, Daß die Stände Niga’s nad kaum einjäbrigem 

Beſteben der Auftalt Rothenberg, in Bettacht der Reſultate, die fie anf- 

zumeilen batte, ihre Erweiterung durch ein Darlehn ermöglichten. Mögen 

Ale den Werth der Anftalt erfennen, ihr Vertrauen entgegenbringen, fie 
fördern und fo ihren Begründer für die auf diefelbe verwandte Mühe und 

Arheit und feine fonfigen Opfer menigftens tbeilwelfe entihädigen. 

Im Jahre 1855 war von Kurland aus durch den General -Gouverneur 
in ©t. Petersburg um die Ermächtigung gebeten werden, in Mitau bei 
den Anftalten des Golegiums allgemeiner Fürforge eine Irrenanftalt für 
24 Kranke aufführen zu dürfen. In der zuverfichtlihen Hoffnung der 
Beſtäͤtigung dieſes Projectes waren fogar die Torge bereits ausgeichrieben 

werden. Dieb gab dem Herrn Minifter PVeranlaffung den General- 
Gouverneur zu erfuchen, die Mittel nambaft zu machen, um in fürzeiter 
Friſt zur Realifirung des alten Central» Jrrenbans-Projectes zu gelangen. 
Bas aber, die Unterbringung der Geifteöftanfen in Mitau anlange, fo 
möge man, zur Vermeidung einer unnügen Vorausgabung der zum Ban 
defignixten Summen, einftweilen ein Privathaus miethen. 

Die fpäteren und zur Zeit noch nicht zu einem Abſchluß gebrachten 
Verhandlungen loſſen ſich kurz zuſammenfaſſen. Im Miniſterium bielt man 
an dem Projecte der Erbauung der Irrenenſtalt in Dorpat und zwat für 
nur 125 Kranke feft und ertheilte aber den Auftrag au einigen Vor · 

arbeiten. Unfere böcften Laudebautoritaͤten unterlegten dem Minifterium, 
daß die Erbauung nur einer Irrenauſtalt von 125 Beiten dem Bedürinifie 
der drei Oftfeeprovinzen nicht genüge, vielmehr zwei folder errichtet werden 
müßten und zwar in Riga und in Dorpat. Als Gründe zu diefem Aus 
ſpruche wurde angeführt: 

4) Daß die baltiſchen Bouvernements zweierlei Landbenölferung hätten, 

die Eſten und Letten, die durch Süten, Gewobnbeiten, Anlagen und durch 

die Sprache wejentli von einander verſchieden fein. Die Anftalt in 
Dorpat, Die aus den drei Provinzen ſich refruticen würde, müßte von 

ſaͤumtlichen Angeftellten, bis herab zum letzten Wärter, Geläufigfeit in 

den vier landesüblichen Sprachen (Deutſch, Ruſſiſch, Eſtuiſch und Lettiſch) 
fordern; die Erfahrung aber lehre, daß Perfonen, welche Cſtuiſch und 
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Vettiſch fonnten, febr felten angetreffen würden; es fei mithin nicht zu 
erwarten, daB es zu irgend einer Zeit gelinge, Beamte und fonfliges 
Perfonal zu finden, die der unerläßlichen Unforderang genügten. 

2) Nicht Dorpat, fondern Riga ſei das geograpbiſche fomobl wie 
adminiftrarive Gentrum der Offeeprovingen. Während Dorpat von der 
Meojorität der Bevölkerung, für welde durch Die Anftalt geforgt werden 

fole, von Kurlaud und dem lettiſchen Theile Livlands weit entiernt und 

nur auf beſchwerlichen Landwegen zu erreichen ſei, ftebe Riga durch die 
iſenbahn, durch Fluße und Küſtendampfer, durd die Diligencen zc. in 

bequemfter Verbindung mit dem größten Theile Kurs und Livlands und 

würde von allen Richtungen ber nach Vollendung der projectirten zum 

Zheil ſchon in Angriff genommenen Bahnen noch leichter zu erreichen fein. 

3) Aud die Jrrengefeggebung, fo lange fle nicht geändert, erfordere, 
daß die Anftalt in Riga etablirt werde, indem die in jedem einzelnen 

Falle zulammentretende Prüfungs -Commifion aus durch das Gefeh ber 
flimmten Perfonen zu befteben babe. Sollte aber aus finanziellen oder 
anderen Rüdfichten zunähft nur eine Srrenheilanftalt ins Leben treten, 

fo ſei es billig, daß bei der Wahl des Ortes das Bedürfniß der Majorität 

maßgebend werde, und dieſe ſei Kurland und der lettiſche Theil Livlands. 

Die für die Itienhausangelegenheit bei dem Minifterium des Innern 

tagende,, aus Jrrenärzten, Arciteften und Verwaltungsbeamten beftehende 

Eommifften ſprach fib mit dieſen Erwägungen der Oberverwaltung der 

Dftjecprovingen einverftanden aus und befürwortete Die Anlegung zweier 

Anftalten , erklärte fi aber für Riga, wenn nur eine folte gegründet 
werden fönnen, 

Der Mittbeitung dieſes Gentiments an den General- Gouverneur 

fügt der Herr Minifter feinerfeits binzu, daß, bei voller Anerkennung des 

von der Commiſſion eingenommenen Gtandpunftes, es doch müßig wäre 

an die gleichzeitige Gründung zweier fo Foftipieliger Anftalten zu denen, 
da bisher, ungeachtet des tief empfundenen Bedürnifes, wegen Fehlens 

der Geldmittel, nicht einmal eine hätte angelegt werden fönnen. Um die 

Sache nit abermals binansınfchieben , beftimmt der Herr Minifter, daß 

in Riga eine Irrenpeilanftalt für 250 Kranfe gegründet werde und trägt 
gewiſſe nambaft gemachte Vorarbeiten auf. 

Diefe find in Angriff genommen. 
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In St, Petersburg findet jet jede rationelle Beftrebung, das Irren- 
weſen Rußlands auf breiter und fiberalfter Bafis auszubauen, an den 

genannten Herren v. Pelifan und Balinsfi die wärmften Vertreter und 

kräftigften Stügen. Unfere höchſten loralen Autoritäten arbeiten daran, 

den Dflieeprovingen eine zeitgemäß eingerichtete Irrenheilanſtalt als 
dauerndes Monument der oft erfahrenen Huld unferes Kaiſers zu ermwirfen. 

So werden wir zu einem Refultate gelangen, das der Regierung 

zur Ehre gereihen und zu Danf verpflichten, und Vielen febr Vielen 

Tro und Heil fpenden wird. 

Dr. ©. Holdt. 
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Dur Entwicklungsgeſchichte des ruſſiſchen Agios 

und Wechſelcurſes, 
mit Rückſicht auf den auswärtigen Handel. 

Eine Ratififhe Studie 

Ds Jahr 1861 bilder für Mußlands innere Entwicklung einen Epoche 

machenden Abſchnitt. Das kaiſerliche Manifeft vom 19. Februar bob die 

Leibeigeuſchaft auf und gab Millionen ruſſiſcher Staatsangehörigen zum 
erften Male bürgerliche Rechte. Die großartige That war die tiefgreifendfte 
der zahlreichen Reformen, welde die Regierung Alexanders II. auf allen 
Gebieten des Öffentlichen Lebens anbahnte und durchſührte. Die ganze 

gebildete Welt halte wieder vom MRubme einer Megierung, welde recht⸗ 
zeitig auf dem Weg der Meform die Rechtogleichheit unter ihren Unter 
tbanen herftellte, in demfelben Augenblide, wo in dem vermeintlich politiſch 

entwideltften Gemeinwefen jenfeit8 des Dceans der erbittertfte Bürgerkrieg 

über die zu lange verſchobene geſetzliche Negelung der Eelavenfrage im 

Sinne der Anbahnnng der Emancivation ausbrad. 
Aber wunderbar! Das Jahr 1861, weldes in Rußland der Aus» 

gangspunft einer neuen, befferen und gewaltigeren Eutwicklung des ruſſiſchen 
Bolks werden folte und auch zweifelsohne dermaleinſt in diefer Beziehung 

gepriefen werden wird, hat vorfäufig in mehr als einer binſicht eine 

lritiſche Periode eingeleitet, deren Schwierigkeiten überall zu fpüren find 

und deren Eharakter man ald den einer chroniſchen Krankheit des öffent» 
lien Lebens, insbefondere aud der Vollswirtbſchaft, der Finanzen und 

des Geldweiens bezeichnen könnte. Und Nordamerika, für weldes dae 

Jahr 1861 durh die Wahl 9. Lincoln’s zum Präfdenten ein ebenfo 
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bedeutungsvolles als für Rußland werden folte, bat den furdiburfe 
Bürgerfrieg durchgeſochten und ſteht mad Ueberwindung diefer acc 
Krankheit feines öffentlichen Lebens im Augenblide ſchon wieder fan 
und gefund da, — wenn dem Schein zu trauen iſt. Die Reform hu 
vorläufig zu chroniſchem Siechthum, die Nevolution zur Gefundbeit geſidt 

Vorläufig, — denn die Spanne Zeit, welche jeit dem Jahre 1861 ı- 
floſſen ift, geftattet noch fein irgendwie abſchliehßendes Urtheil. Die ut: 
amerifanifche „Heilung“ erſcheint noch oftmals und immer wie mt 

Neuem als die Dimpfung der Epmptone, aber nicht als Die Beieitigung ie 
Urſachen einer tiefen Krankheit des Staats, welde Doc) ſtets wieder bo 

vorbricht. Das ruffiibe „Siechtbum“ gleiht den ähnlichen Krank 
zuſtaͤnden, welche andre europäiſche Länder aus ähnlichen Urſachen hund 
machen mußten und unterſcheidet fib dem Grade feiner Intenfivität nid 

von ſolchen Kraufbeitszuftinden wie ſich Leibeigenfdaft und Frohatiat 
unterſcheiden und wie die Hinäberlübrung von erflerer in ein Epften de 

freien Arbeit und bürgerliden Gleichbeit von vorneherein als fAmierigt 

erſcheint als der Uebergang von Frohnde und Mobott zur Freiheit. Pr 

gegenwärtige Ariſis in Rußlands volkowirthſchaftlichen und politiſchen Er 
bältniffen beweiſt nun abermals, daß Geſetze allein, und wären ſit he 

beſten, und deren Durdfübrung von Oben her allein, und märe fett 

vollkommenſte, nicht ausreichen, nicht Alles „machen“ Aönnen, Merſen 

welche jeit Generationen im Zuftand der Unterdrädung, Der Bevormntin 

tebten, laſſen ſich nicht durch einen Federſttich in gefittete, arbeitäfaue m 
gereifte Bürger verwandeln, Formell frei erflärt, And fie materil nt 
die alten Selaven — ihrer Anfcanumgen, ibrer Trägbeit, ihrer Bofler u 
Uncultur. Daraus darf nicht im Pindeften, ſcheint und, der Elli 
gezogen werden, mie wohl geſchehen ift, Die Reibeigenenemancipatien ki 
Rußland verfrüht gemein. Im Gegentheil, fie mußte vorausgeben at 
Wiederherſtellung des quten Rechto des dritten Theile des Erik 
bevölferung. Aber man durfte und darf nicht meinen, nun [don am ah 

der Arbeit zu fein. Im Gegentbeil dieſe beginnt jept er. Pan tm 

nicht ernten ohne zu fü. Die Frelerflärung der Bauern war aber Me 
nicht einmal das Cäen felbft, ſie war mur die erſte Vordereltung I 
Felde zur Aufnahme der Saat. Bis die Frucht reift, werden im gürttte 

Ball Zahrzebnte vergeben, Die alte Generation wird erſt durch eine ME 
erfegt fein müffen, bevor and nur die Hoffnung anf eine gehutfft 
Hebung des Volls gebegt werden kann. — 
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Das Jahr 1861 bezeichnet auh im Gebiete des ruſſiſchen Geld- 

wefens eine bemerkendwerthen Wendepunkt, tropdem in dieſes Jabt 
feine unmittelbar eingreifende Maßregel finanzieller Natur und fein ber 

vorragendes politiſches Ereigniß fällt. Aber auf einen Wendepunft auch 

tan Geldweſen zeigt deutlich der Stand und die Bewegung des Agios und 
Des Wechfelcurſes hin. Enorme Maſſen Papiergeld waren feit dem 

Sabre 1854 in den Berfebr geſetzt worden, gegen 400 Mill, Roi. mebr, 
als acht Jahre früher, über 700, ſtatt ca. 300 Mil, Abt. befanden 

fich in Umlauf. Zropdem war bis zum Jahre 1861 dod nur vorüber 

gehend eine größere Gntwertbung des Grebitbillets eingetreten, welche fi 

mit Sicherheit auf Die beiondre Urſache der politiihen Grihütterung zurück- 

fübren läßt, fo 1854 beim Ausbruch des Krimfrieges, wo ſchon einmal 

ein Agio von 16 % zum Vorſchein kam, fo wieder während des 

italieniſchen Krieges von 1859, mo das Agio 22 %%, überfhritt. Aber 

immer ftellte fi wieder mit dem Wegfall dieſer förenden Urſache ein 

verbättmigwäßig günftiger Curs ber, obgleich wenig genug geſchah die 

Geldverhältnifje zu ordnen und die Papiergeldmenge zu verringern, in 

welcher unliquidirt faft die ganzen Koften des Krimfrieges fteden blieben. 

Das Agio, nad dem Petersburger Curs auf London 3 Dronat berechnet, 
— alfo wegen des hinzuzuſchlagenden Disconts eigeutlich etwas, bis 1%, 

böher — war im Durchſchnitt der beiden Kriegojabte 1854 und 1855 uur 

49 und 48 per mille, janf 1856 fegar auf 5%, und betrug durchſchnittlich 

von 1857—60 reip. 28,-65, 95 und 64 %o, oder wenn man ım Jahre 

1859 die drei vornehmlid von den Kriegsunruben beeinflußten Momente 

April bis Juni wegläßt, im Meft des Jahres 1859 79 %Yoo, worauf dann 

1860 das bezeichnete Sinken wieder erfolgte. Das Agio bielt ſich alle 
im Ganzen in fo mäßigen Schranfen, wie jelten in anderen Ländern unter 

ähnlichen Verhältniffen mährend einer flebenjäbrigen Uneinläsbarfeit des 
Papiergelda. Aber vom Jahre 1861 an ändert fi das Bild, Das 

Durdibnittsagio dieſes Jahres ift bereits 12 %, im legten Quartal allein 

136 %o, im erften Quartal 1862 143 9%. Dann bringen die Fünfte 
tichen Gursfteigerungen- durch die unter dem wahren Detallpreife erfolgen« 

den Goldverfäufe der Banf zwar das Agio herab und im October und 

November 1863 erreicht der Curs faſt Pari, Aber in dem Augenblide, 
wo Die Mafregel ſiſtrt wird, Da ſchnellt das Agio fofort wieder auf feinen 
Stand zu Anfang 4862 empor. Im Durchſchnitt des ganzen Jahres 1864 
ſt das Agio, in den erften Monaten vieleicht zeitweile elwas von der 
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daͤniſchen Frage beeinflußt, böber als je, 177 %/,, am Jabresfhluß erfolgt 

ein neues Sinken, im letzten Quartal 1864 iff der Durchſchnitt des Agies 
ſchon 244%. Der Jabresdurhfhnitt von 1865 ftellt ſich trotz Feiner 

aber nur vorübergehender Erholung wicht viel befier, 211. Im Jabre 
1866 führt der deutiche Krieg eine noch nicht dageweſe Entwerthung herbei, 
das Agio erreicht momentan den Stand von 486 %n, d. b. das Papier 

geld hat füft den dritten Theil feines Neunwerthe eingebüßt. Nach dem 

Kriege tritt zwar eine bedeutende Erholung ein, das Agio ſtellt fih im 
Winter 1866/67 auf etwa 19—20 %/. Aber damals wie im Sommer 
1867, nach friedlicher Löſung der Luxemburger Frage, vermag felbft eine 

glänzende Erportconjunetur das Agio nicht unter 16—17 %/, berabzudrüden, 
Ein fpäteres ftärferes Sinken im Herbit 1867 iſt freilich nur durch die 
Goldanfäufe der Bank zum ſtren Gurfe von ca. 47 % verhindert worden, 
aber nach den Beobachtungen der letzten Jahre, feit 1861, würde man aud) ein 
ſolches Steigen des Wechſeleurſes nur für vorübergehend haben halten 
dürfen. Dit dem Wegfall der günftigen Handelsconjunctur wäre wahr 

ſcheinlich der alte niedrige Staud des Wechſelcuſes und bald eine weitere 

Verſchlechterung eingetreten, 
Diefe andauernde Verſchlechterung des Geldweiens ift eine begleitende 

Erſcheinung der finanziellen, volkswirthſchaftlichen und politifhen Entwidlung 
Mußlands in den legten fieben Jahren. Ob und inwiemeit fie eine durch 

diefe Entwicklung verurfadte Erſcheinung ift, darauf fol die nachfolgende 
ſtatiſtiſche Unterſuchung theilweiſe eine Antwort geben. Das zeitliche Zu 
fammentreffen der bleibenden Verſchlechterung der Baluta mit der Aufbehung 

der Leibeigenſchaft, der dadurch bervorgerufenen zeitweiligen Störung der 
landwirthſchaſtlichen Produetion und dem möglichen Ginfluß diefer Störung 
auf Rußlaudo auswärtigen Handel verdient jedenfals Beachtung. Und 

ebenfo auffallend erſcheint die Gleichzeitigkeit des kritiſchen Wendepunkts, 

von welchem aus fid die Valuta dauernd verfhlechtert, mit der Umgeftaltuug 
des Bankweſens und der maſſenhaften Vermehrung der Neihsihogideine 

(Serien). Den fieben verhäfmißmäßig guten Jahren von 1854—60, 
folgten fieben jalechte Jahre 186167. Das ift von vorneberein bemerfense 

werth. Aber auf der anderen Seite bleibt es cine eigentbümlicde Thatfache, 

daß eben die erften fieben Jahre neuer ruſſiſcher Papiergeldwirthſchaft trop 
der folofjalen Vermehrung der Gredirbillete und top der Etörungen des 

Krimfriegs jo leidlich abliefen und in dieſem Zeitraume nur in einzelnen 

Momenten der Panique auf wenige Tage oder Wochen das Agio eine Höhe 
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erreichte, welche [päter fein normaler Stand wurde, Die nachfolgende 

Unterſuchung wird am Ddiefe Erfheinungen anzufnüpfen haben, um fle 

für die Entwidtungsgefbichte des Agios und des Wechſelcurſes zu ver⸗ 
werthen, . 

Diefe Unterſuchung wird fid hier auf einige Hauptpunkte bejhränfen 

und zwar namentlid auf drei. Diefe find: der Zufammenhang des 
Agios und Wedfelcurjes mit der Menge und der fveciellen 

. Dedung des ruffiiben Papiergelds, der Einfluß politifder 
Störungen auf den Curs und die Beziehungen zwiſchenletzterem 
und dem auswärtigen Handel. Die Finanzoperationen, fomeit Dies 

ſelben nit die Menge und Dedung der Greditbillete fpreiell berühren, 
bleiben dagegen noch unerörtert. Hierbei fei es erlaubt, um den Lefer in 

Betreff der Form des Folgenden gleich anfangs zu orientiren, cine Bes 

merfung vorauszuſchicken. Der leitende Geſichtspunkt für diefe Unterſuchung 

ift nicht der des Hiſtorikers, welchem die zufammenbängende geſchichtliche 

Darſtellung Zweck it, fondern der des ſtatiſtiſch operirenden Nationale 
öfonomen, welder iu den einzelnen hiſtoriſchen Thatſachen die möglicher 

Weile auf fein Unterfubungsobject eimwirfenden Urſachen vermuthet und 
jene Thatſachen infoweit berbeigieht und würdigt, fie daher and anders 
gruppiert als der Hiftorifer, Dabei handelt es fid denn zunädft um die 

Iſolirung der Urſachen, deren Einfluß zu vermutben if. Das Borbandens 

fein dieſes Einfluſſes muß alsdann mittelft der ſtatiſtiſchen Zuduction 

conſtatirt und feine Gtärfe womöglich gemeffen werden, Die Trennung 

der Greigniffe, melde die geſchichtlie Sfigge zufammenfaßt, ergiebt ſich 
alfo bier durch die Anwendung der ſtatiſtiſchen Merbode wit Notbwendigkeit. 

Erſt nad dem Abſchluß der Unterfukung der einzelnen Einflüſſe kaun 

wieder eine Zufanmenfaffung der gemonnenen Nefultate lattfinden, um auch 
der Wirkung cembinirter Urſachen nadızubelien.”) " 

*) Bür die neuere Gefchichte des ruſſiſchen Gredit-, Bank- und Finanzweſens verweife 
ih aufer auf Goldmann’s befannte werthvolle Schrift über das ruſſiſche Papiergeld 
noch auf einige frühere Auffüge in der Baltifchen Monatsihrift, fo auf die beiden 
aus dem Mufftji Weftnit überfepten Urtitel über bie ruffifche Staatsfchuld, Battifche 
Monatefchr. Bd. 1. S. 72-104, und über die ruffifhen Greditanftalten, ebendeſelbft 
80.3 ©. 1-37, fernet auf bie Artikel: Verkauf ber Reihsbomänen als Finang 
mafregel (nach Wihtewig in Kaſan) Bd. 1. ©. 526 f., die ruffifche dinang- 
frife, 8b. 3. ©. 283 ff. und U. Thilo's Anitel Ruflands Finanzlage, 8. 5. 
©. 19-476. 



492 Zur Entwidlungegeiite des ruſſtſchen Agios uud Wedhfeleuries. 

1) Agie und Wechſeleurs, Paviergeldmenge und 

Vapiergelddeckung. 

Die natolgende Tabelle enthält die ſtatiſtiſchen Elemente. aus melden 
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Ein Blick auf diefe Tabelle lehrt folort, daß ein unmittelbarer 
Zufammenhang zwiſchen der Paviergeldmenge, ibrem Etande und ihrer 
Bewegung und dem Agio fo wenig als zwißchen dem Dedungeverbäftniß 

und dem Agio vorhanden if. Es curfirt weit mebr Papiergeld als vor 

dem Srimfriege, die Maſſe defjelben ift feit dem Zabre 1856/57 verhälmiße 
mäßig ſtabil geblieben, das Paviergeld ift ſchlechter durch Baargeld gededt 
und ein im großen Durchſchnitt ſteigendes Agio ift namentlich feit dem 

Jahre 1861 eingetreten: das find die einzigen unverfennbaren Coincidenzen. 
Bon einem genaueren Paralfelismus der Bewegung des Agios, der 
Papiergeldmenge und des Deefungsverbältnifies iſt Dagegen nichts zu feben. 
Vollends zeigt ſich feine directe Abbänginfeit des Agios von jenen zwei 

) Die Daten über Popiergeldmenge und Metafldetung aus ben vielfach veröffent- 
Udsten amtlichen Finanz und Banfausweifen. DBgl. auch die Ueberficht von Befobrafom, 
Bet. Kal, . 1868. S. 61. Die Wechfelaursnotiz aus den jährlichen amtlichen Ausmoeifen 
über ben ausmärligen Handel (ruffiich), worin bie höchfle umd niebrigfte Notiz für jeden 
Monat, für 1866 aus Horn’s Zufanmenfllung der Petersburger Wechfeleurfe in def. 
Kal. S. 94. Völlig ftmmen die Notigen nicht überein, doch bewirken bie Abweichungen, 
foroie die verfchiebenen Wechfelcurenotirungen auf Sonden, Hamburg, Paris u. |. w. feine 
irgend erhebliche Berfciebenheit der Dunchfehnittsgahlen. Die Gurfe andrer tuſſiſchet Plahe 
wie Riga und Obeffa find oft ehas befier als der Petereburger Gurs, weil in dieſen dafen 
ber Grport flärfer übenpiegt. Dutch Arbitragen erfolgt die Yusgleichung und maßgebend 
ifR doch gumeift ber Petersburger Gurs, in welchem fich die Gefammtlage und ber Ginfluß 
von politiichen Momenten und Binanzoperationen genauer abfpiegelt. Die Cursnotig bezieht 
ſich auf breimonatliches Papier, das Agio ifi daher im Ganzen um den Dieconto höher 
zu veranfchfagen, im Durchfehnitt um ehva 1 %o, ein durch die ganze Meihe der Agio . 
pregreffion hinburchlaufender und beihalb nicht fiörenber Behler. Solche Abrveichungen 
bis 19%, find ohnehm oft durch anbre Ucfachen entflonden. Der Durchfehnütseurs ift aus 
ben je 12 monatlichen Marimis und Minimis berechnet, daher etwas abweichend vom 
Durchfemitt des angegebenen Jahresmarimums und -Dinimums. Genau tönen folche 
Durthchnitorechnungen fo wenig ald Ducchfehnittspreife fein, folange nicht ber jedesmalige 
Umfapbeirag berüdfichtigt wird, was bei Börfeneurfen ſchwer Durchführbar il. Gin feftes 
Bari ann e6 reifen Petersburg und London natürlich nicht geben, weil die eigentliche 
gefebliche Währung bort Eilber, hier Gold if. Bei einem Werthverhättmifi zwiſchen Gold 
und Subet wie 1:15 if das Bari 3811, Pence Eterling. Bür ben obigen Zeitraum it 
Sol behandig eltwas weniger merth gewefen. Es wurde vorgezogen, zum Ausgangs: 
puntt der Berechnung den Durhfchnittscurs von 1851-53 mit 38,, als Pari anzunehmen, 
os auf Eichtpapier rebucirt bei 4%, Disconto 384: ergäbe. Das fefte Bari zmifhen 
Petersburg und Hamburg if bei beiberfeitigen Cilberwährung By, Echill. Bonco Mb. Et. 
ober für 3 M. Hamb. und 4% Discont ca. a. Die Dunhfchnittemenge des Papier: 
gelbe mußte in Grmanglung von Wonatsdaten für die ganze Periode nach dem Stand zu 
Unfang ober Gnbe des Jahres beredinet werden. 
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Momenten. Dies gebt am deutlichſten aus den drei Progreffionsreiben 
bervor, deren Bewegung feine gleihmäßige und deren Mazima und Rinima 

mehrfach in ganz verfchiedene Zeiten fallen. 

Drei große Beränderungen find feit dem Jabre 1854 mit dem 

tufftichen Papiergeld vorgegangen. Daſſelbe ift uneintösbar gewerden, 
feine Meraldedung, d. b. feine einzige ſpecielle Dedung überhaupt, bat 

fid) febr verringert, und feine Menge hat fid außerordentlich vermehrt 
und iſt im Ganzen, zeitweilige feine Berminderungen abgerechnet, auf 
derſelben Höhe wie nach der feließlichen Begleichung der Krimfriegstoften 
mit Papiergeld geblieben. 

Bis zum Jahre 1854 war das ruſſiſche Creditbillet ſtriet einldsbar 

auf Verlangen des Inhabers. Im Laufe des genannten Jahres ſcheint 

die baare Ginlöfung Miliweigend und vermutbli nicht auf einmal, 
fondern aflmäblich eingeſtellt zu fein, indem anfangs mobl größere und 
geringere Beidränfungen abwecfelten. Cine befondere Anfündigung der 
Einftelung der Baarzablungen fehlt. Der Stand der Wechſelcurſe vom 
März bis Mai 1854 ergiebt aber fo gut wie gewiß, daß damals ichen 

die Einlösbarfeit thatſjaͤchlich nicht mehr im erforderlichen Umfang beftanden 
haben fann. Auch bisber war die Einlösbarfeit zwar nur in Perersburg 

unbefhränft, in Mosfau wurde dem Ginzelnen nur bis zum Betrage von 
3000 RI. Muͤnze gegen Billete auegezahlt, in den anderen Gouvernemenis 
nur bis 100 Rbl. Aber dieſe Einlösbarfeit am entralpunfte genügte 

bisber, grade fie muß damals beſchränkt worden fein, denn fonft hätten 
die Wedfelcurfe nicht um 14 % und mehr vom Pari abweihen fönnen 
(Kondon 3 M. his auf 33, Hamburg 3 M. bis auf 28,0). Auch für 
friet eintösbares Papiergeld wie für Münze wird Die Grenze der Mazimale 
abweibung des Curſes vom Pari durch die Transporte, Aflecuranz« und 

Zinsverluftfoften gebildet. Diefe Koften können aber felbft durch die 

Schmuggelprämie für auszufübrendes Gold, welde durch das Aus 
fubzverbot vom 27. Februar 1854 nothwendig geworden war, faum 
den enormen Betrag von 14% erreicht haben. Cpäter erholte ſich der 
Gurs wieder, aber noch im Laufe des Jahres 1854 erſcheint mehrſach von 

Neuem ein Eurs, welder mit voller Einlöstarfeit des Papiergelds unvers 

einbar iſt. Das einlösbare Grebitbillet, welches [den bisber Zwangscurs 
beſeſſen hatte, war fomit eigeniliches Papiergeld geworden. Gin ſolches 
ift 66 bis beute gebfieben, mit Ausnahme der kurzen Unterbregung vom 
Mai 1862 bis November 1863, wo die Reihsbanf auf Verlangen Die 
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Creditbillete zu einem allmaͤblich finfenden Disagio, d. b. unter anfänglicer 

= Werebmung des wirflihen Silberrubel® zu 110,5 Rovefen und des Halbe 
imperials zu 570 Kopefen, und ſchließlich ſaſt obne Disagio genen Gold, 

" auswärtige Wedel und Sitbermünze einlöfte. Diele vorübergebende Au⸗ 

nabme des Vergleichsverfabrens endete mit der Undurdfübrbarfeit der 

Operation. Geitdem ift auch jeder äͤhnliche Verſuch unterblieben. 

Die Einlösbarfeit war bis zum Jahre 1854 geſetzlich und thatſächlich 
durch eine fpecielle Dedung foweit- gefihert, als dies principiell obne eine 

: der Papiermenge gleichtommende Edelmetallmenge oder ohne leicht realiſir⸗ 
bare Activa für den nicht durch banres Geld gededten Theil der Zettel 

: überbaupt möglich if. In den Jabren 1851—53 und im Ganzen feit 

Der Neugeftaltung des Zettelmeiens im Beginn der 40er Jahre batten die 

- Greditbillete eine Baardedung von 33—40 %, und mehr. Außerdem 

befaß und befipt der fogenannte Umwechslungsſonds noch jet wechleinde 

Beträge Effecten. 1851—53 25 Mill. Rbl., 1854 27, Mil., die ſich 

bis 1860 auf 8, Mil. verminderten, dann wieder qunahmen und jept 
24 Mil. betragen. In den Jabren 1853. 56 werden auferdem unter 

den Activa des Umwechelungeſonde „Summen, welde für verkaufte öffent- 
liche Fonds gelöft worden“, 1853 6,, Dill, und allmaͤhlich weniger, 1856 
noch 0, Mill. Rbl. aufgefübrt. Jene Gffeten wurden abſichtlich, gegen 
die Ufance der Banf, nicht mit zur Metalldeckung gerechnet, denn es ftebt 

dahin, ob fle fofort oder binnen Kurzem zu realifiren find. Iſt letzteres 

nicht der Ball, fo können aud die Billete, für welde unter den Nctiva 

diefe Effecten valediren, doc im Grunde nicht weientlic anders als die 
übrigen Billete bebandelt werden. Das entipredende Activum der 
ebemaligen Exvedition der Reichsereditbillete und der jetzigen Reichsbank, 
an welche das gelammte Bılletaefchäft nach dem Befebl vom 31. Mai 1860 

überging, ift banftechnifch geſprochen für alle nicht metalliſch gededten Zettel 
das Deconvert des Staats, oder m. a. W. dieſe Scheine baben feine 
fvecielle, ſondern nur die generelle Dedung, welche im Staatseredit liegt. 

Darin beftebt, techniſch betrachtet, das eigentliche Uebel noch beute in 

Rußland, Es ift aber eine wichtige, bei fünitigen Maßnabmen zu berüd« 

fichtigende Thatſache, daß dieſes Uebel ſchon aus der Zeit der Einlösbarkeit 
vor dem orientafifhen Kriege herrübrt. 

Nah dem beim Kriensaushruc geltenden Gelege vom 1. Juli 1843 
bärte far Die mehr ausgegebenen Greditbillete werigftens der ſechote Theil 

haar in «die Verwechslungstaſſe binterlent werden müſſen. Bei der erften 

Baltifhe Monatefchrift, 8. Jahtg., Bd. XVI. Heft 6. 3 
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Papiergeldansgabe für Kriegezwecke (10. Januar 1855) murde dies auch 
ſpeciell befoblen. Die fechere 5%, Anleibe von 50 Mil. Rbl. ©. vom 

26. Novbr. 1855 folte mit zu dieſer Dotirung dieven. Indeſſen letztert 

erfolgte Damals und auch fpäter nicht. Dies war ungefeglich und infofern 

nachtbeilig. Aber jonft mädte c& kaum geſchadet baben. Denn dieſes 

Deckungoprincip, einen ganz beliebigen und bier einen nicht einmal 

bedeutenden Bruchtheil der Zettel mit Baargeld, den Reſt aber gar nidı 
ſpeeiell zu decken, iſt incorrect. Die Einlösbarfeit ift auf dieſet Grundlage 
nicht ficherzuſtellen, ſondern dabei nur unter qufäligen günſtigen Umſtänden, 
wie in Rußland bis 1854, in Defterreih bis 1848 durchzufübren. Hätte 

man von 1854 an in Rußland den fedheten Theil der ganzen Mebrr 

ausgabe haar hinterlegt, fo würde man doch ſchwerlich etwas Andres als 
eine fangjührige fofipielige und zweckloſe Aufipeicerung edler Metalle 
erzielt haben. Vermuthlich wäre die Directe und indirecte Folge nur eine 

abermalige Vermehrung des Ravierselds geweſen, um dieſe Metalliummen 

au beicaffen, ähnlich wie das Tilnungsfondsprincip in Zeiten großer 

Staatenöihen nur zu um fo größerem Schuldenmochen zwingt. 
Die Höbe des Baarſonda — Gude 1857 etwa 200 Mill. Rot, 

aber gegenüber 735, vielleicht ſoagar 8900 Mit. Rbl. Papiergeld — 

fönnte dom nur als Factor zur Hebung des Vertrauens in das Papiergeld 
in Betracht fommen. Allerdings wird auf Diefes Moment mitunter Gewicht 

gelegt und die Baardedungsquote Des Papiergelde iſt ein beliebtes Moaß 
der Greditwürdigfeit der Zettel, Aber bei einmal beftebender Uneinlös- 
harfeit ift dieſe Quote von ganz nebenfächlicher Bedeutung. Nur um die 
abermals au zeigen, wurde fie in der obinen Tabelle befonders berechnet, 

eine Beredinung auf die mir ſeuſt gat feinen Werth legen. Wenn man 
die Curefchwankungen im Laufe eines Jahres vergleicht, ergieht fi die 
Unmichtigfeit des Buardedungsverbältniffes für uneinlösbares Papiergeld 

vollends. Pie Höhe des Baarfonds lann uur Vertrauen erweden, wert 

diefer Fonds ald ein notbwendignes Glied in einer ganzen Kette 
von Maßregeln erſcheint, durch welche Die Einlösbarfeit ernftlih in Bälte 
berbeigelühtt werden fe. Gin ganz ifofirt doſtehender Baarvortatb, mit 

welchem die Baatzahlung nit erſolgreich aufgenommen und bödhftens will- 
fürlibe Eurserperimente gemadıt werben fünnen, iſt awediet, ja ſelbſt 

faidid. Mitten in der Papiergeldwirtbſchaft lönnte ſich ſelbſt der völlige 

Ausverkauf des Baarfonds zum Marftpreiie, nicht zu willkürlich 

figieren Gurfen empfehlen, um die Papiergeldmenge zu vermindern, Gin 
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fo unbedeutender Baarvorratb wie der jepige der Reichobaut, ließe ſich dazu 
vielleicht gar nicht zwedmäßiger verwenden, falls noch laͤnger ale Mußregeln 
zur Herflellung der Valuta umterbleiben. Jedenfalls wäre eine ſolche Mafr 
regel mehr am Plage als die grade entgegengeicpte, jept in der Ausführung 
begriffene, Geld und Eitber mit dem entwertheten Papiergeld aufzufanten, 
Der Baarfonds Fönnte dabei nur auf eine imponirende Höbe mittelft einer 
abermafigen enormen Papiergeldvermehrung auwachſen. Gr bliebe mithin 
zur Herftelung der Ginlösbarfeit nad wie vor zu klein und Diente nur 
zu neuen Gursegperimenten in umgekehrter Richtung -ald Die gegenwärtigen, 
Die Banfverwaltung wäre der Herr über das Bermögen von Millionen, 

Eine bedeutendere Werftärfung bat der Banrvorrath während der 
vierzebnjährigen Papiergeldwirthſchaft nur zweimal erbalten. Einmal in 
den Jabten 1862—63, mo nad dem Gejege vom 14. Auguſt 1862 die 
große ſiebente 5 %, Anfeibe von 15 Dill. Pid. Et. zur Verftärlung der Mittel 
der Banf coutrabirt wurde, Tiefer Berrag kaun aber nad den noch zu 
erwäbnenden Abrechnungen nicht vollffäudig der Banf zu Gute gelommen 
fein. Eine Erhöhung des Baurbeftauds wurde dadurch nicht erzielt, 
weil die [don erwähnte Einziehung von Papiergeld nad einem gleitenden 

Curſe nicht nur den in die Yanf geflofjenen Theil jener Anleibe, fondern 
darüber binaus mod einen Theil des bisherigen Baurvorrarbe koſtete. 
In der Verminderung dieſes iegteren vom 4. Januar 1862-64 um 
24, Mil, Rbl. kommen die Koften jener Operation mit zum Vorſchein. 
Auf dem damals erreichten Stande bielt fid der Baatſonds dann mit 
geringen Schwankungen bis zum Jahre 1867. Im Laufe dieſes Jahres 
trat darauf die zweite Verftärfung durch die Gold» und Silberankäufe der 
Bank ein. Von diefer Mußregel wird umen wo m auderem Zulanımene 
bange gefproen werden. Ceit dem 1. Auguft 1867 erhöhte fih der 
Münzdeftand in der Geſchäſtolaſſe der Baul bis zum 27. November 1867 
auf 25, Dill, am erfigenannten Tage betrug er jedeninls nur 2-—3 
Mill. Rbl. In derſelben Zeit nabın aud) der Baarbejtand in der Um— 
wecholungelaſſe der Greditbiiete um 54, Dil. Rbl. zu, von 59,46 auf 
64,4 Mil. 

Die Menge des ausgegebenen Papiergelds und die Bewegung diefer 
Menge bängt don zwei verſchiedenen Neiben von Urfacden, von Finanze 
und von Handels, oder Banfgejhäftsoperationen ab. Die erſteren 
kommen vornehmlich aber nicht ausſchließlich jür Die frühere Zeit der viers 
gehnjährigen Papiergeldperiode, die lepteren für die jpäteren Jahre in 

34° 
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Betracht. Drei Finanzgoperationen baben, von unbetentenderen Maßregeln 
abgefeben, eine Wermebrung des Papiergelds beranfaht, zwei Damon 
direct, eine, die Dritte, indirect durch eine mit ibr in Bulammenbang 

febende Geidäftsöperarion der Reihebanf. Zwei Finanzmaßregeln haben 

eine Bermindernug bewirkt, Das Panfgefbäft hat theils wie geſagt 
für die Finanten, tbeils für den Handel und die Börfe eine Papiergeld 

vermebrnng berbeigefübrt, — eine Thatſache, welche feht bezeihnent ift 

und Die Uebertragung der Exvedition der Reichsereditbillete an die Reichs- 

banf nicht grade als zweckmaͤßige Maßregel zur Herftelung des Geldmeiens 
erſcheinen läßt. 

Annäbernd genau famı man die Einwirkung jeder diefer Operationen 
auf die Paviergeldimenge in folgender Weile zur Ziffer bringen : 

Papiergeldimenge Anfang 1854 . . 333, Mit. 

Bermebruna im und für den Krimkrieg 1851-87 

(nad dem Staud v. 1. Jan. 1858 beredmet) 401, Mill. 

Vermebrung zur —— der Depoſtten, 

1858-60...» . 8: nr 
Vermehrung durch Vorgan· an die Succuisten 

zur Stüguug der Prämienanfeiben (1866) . c. 63: . 
Vertnebrung gegen Hinterlegung von Schar 

fdreinen jum Zwecke von Metalanfänfen 

(1867, dis Ende Nevembt) » 2 2 .. 2m 
Geſammte Vermebrung. . .. . 5774 m 

Verminderung nach dem Krimkrieg Yun Br. 

tigung von Billeten (1858)... 2 2: 60m 
Verminderung durch die —— 

von 1862—63 . . Ten 
Wiedereinziehung der Vorfeäfe an vie Surcur⸗ 

ſalen, (1867, bis Cnde November) . 2 Bo m 
Gefammte Verminderung 2: 22220. la m 

Demnad bleibt eine Vermehtung durd — 
diefe Operationen bis Ende Novbr. 1867 von . Mb. 
der Etand müßte demnach fein . 2 2 2 = TI m 

iſt aber nut 2... — Wien 
Die Differenz von 33% MT. Mh. with vornehmlich auf Zuräte 

ziebung von Greditbileten mir Zubüffenadme des Unmwecslungsfente 
Jurückzuführen fein, ift aber bedeutend Meiner als die Verminderung ded 
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Tegtegen, denn derſelbe bat von Anfang 1854 bis Nufang 1862 50,, Mil. 

Metal und an 13 Mill. Rbl. Effecten und Gffestenerlöfe verloren, 

Tas Reſultat vierzebnjübriger Papiergeldwirthſchaft ift mit kurzen 

Worten zu begeihmen: der Papiergeldumiquf ftebt heute wieder 
ungefähr auf derjelben Höbe wie vor zebn Jahren nad der 

Dedung der Krimfriegsfoften. Die zweimal in größerem Umfange 

erfolgte Verniinderung der Greditbillete ift durch die Vermehrung derfelben 
zum Zwed der Zurückzablung der Depofiten und Dur die „ur Beförderung 
des Handels und der Indurtrie” vermeintlich notwendige Ausdehnung der 
Papiergeldemiffion im Banfgefhäft wieder ausgeglichen worden, Die „eit⸗ 

weilige“ Gmiffion von Eredithilfeten im Krimfriege bat ſich 
alfo bis heute erhalten. 

Die erfig Papiergeldqusgabe für Kriegszmede wurde durch den Ufas 

vom 10. Januar 1855 angenrdnet, Die Nechtiertigung war die alte 
falide und gefährliche: „um ohne neue Steuern oder Steuererhöhung die 

SKriegsansgabe beftreiten zu Fönnen.“ Die Emiſſton jollte nur auf ſpeciellen 

taiſerlichen Belebl im Folle wirklicher Notbwendigfeit geibeben und ber 
ſechote Theil der Mehrausgabe, wie [bon erwähnt, aus Mitteln Des Reiches 

ſchatzes in den Ummwerhlungsfends binterlegt werden. Die Emijſton wurde 
ausdrüdlid nur als eine zeitweilige bezeichnet, Drei Jahre nad) dem Frieden, 

womoglich früher, alſo ſpäteſtens bis März 1859, jollte die allmäbliche 
Wiedereinziehung der mehrausgegebenen Billtete erfolgen. 

Aber erft ein Jahr mad Dem Frieden murde die Mehrausgabe von 

Papiergeld gefeplich fifiet, am 5. April 1857, „nachdem Die Rechnpugen 
über die Kriegsausgaben geſchloſſen ſeien“. Solcher Rechuungéobſchluß 

verzögert ſich mothwendig immer. Aber daß man auch nach dem Frieden 
noch fertfuhr, die Kriegskoften durch Papiergeld zu deden und nicht jetzt 
wenigftens folort größere Anleihen zur Liquidation jener Koften anfnaln, 
war ein verbängnißvoler Fehler. Wiederum ein Jahr Ipäter, am 18, April 

1858, wurden aus den der Krone gehörigen Fonds GO Mill. Rbl. Billete 
zur Vernichtung beftimmt, um der Zulage wegen der allmählichen 

Wiedereinziebung der zeitweife ausgegebenen Scheine nachzukommen. 

Dieſes „allmählich“ ſcheiut man febr wörtlid haben befolgen zu wollen! 

Zupefien ſelbſt diefe unbedeutende Einziehung wurde bald wieder rüds 
gängig gemacht. Man war mit der jo unbegreiflih unvorficsig beraufe 

beihmworenen Rückzohluug der Tepofiten und mit der fi) an Diele Maße 
gel Fuüpienden Neugeſtaltung des Baubpelens beſchäͤſtigt. Die Mittel 
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zu jener Rüchjabfung fehlten und abermals gab man in den Jahren 1858 
und 1859 für 89, Mil. Rbl. Creditbillete aus, um die Banffaflen in 

den Etand zu feßen, der Müdiorderung der Depofiten gerecht zu werden! 
(Bericht dee Finanzminiſters vom 13. Eeptbr. und 25. Ocıkr. 1861). 

Man vermandelte alfo eine fhwebende verzinslicht und leicht zu fundirende 

Schuld in eine ſchwebende unverzinbliche und ſchwer an fundireude der 

ſchlechtſten Art, grade das Umgefebrte deffen, was Noth getban hätte. 

Bedurfte die unter gewiſſen Umftänden gefäbrliche Devofitenſchuld der 

Regelung, fo doch nod weit mebr die Creditbilletſchuld. 

Bei der Neugeftaltung des Banfmefens, der Gründung der Reichsbank 

und der Ucbertragung der bisberigen Expedition der Ereditbillete an dieſe 

Bank durd die Befehle vom 4. September 1859 und 31. Mai 1860 

(dei. $ D, wurde zunäßft eine Einziebung von Papiergeld nicht einmal 
in Ausfiht nenommen, Erſt ſpäter erfolgte das offene Geftändniß, daß 
die ſtarke Zurüciorderung der Depofiten abermals zu einer Mebrausgabe 
von Greditbilleten genötbigt babe (Ber. v. 16. Dec. 1860). Die Ueter- 
tragung des Papiergeldweiens an die dieichebonk änderte unmittelbar nichte 
an dem Weſen und den Eigenſchaften der Greditbiflete. Die Maßregel 

ging am Eurs ſpurlos vorüber. Einer fleinen Beflerung im Semmer 
folgte neues Einfen im Winter 1860. Die Reichebank hatte (nad 

8 14 c nebſt Anm. 1 und 2 des Neglements) in Betreff der Ereditbillete 
mr die bisherigen Obliegenbeiten der Erpedition, wie folhe im Manilet 
vom 4. uni 1843 und in den Artikeln 1120-40 des Reglements über 

die Ereditanftalten (God. d. Geſetze, Bd. XI, Ausg. 1857) feſtgeſtellt 

waren, zu erfüllen, Mit diefen Beftimmungen war die Erpedition banferett 
geworden, die Reichebauk wurde damit wicht wieder zablungsfäbig. Die 
übernommenen Activa waren 87 Mill. Abi. Metal, ein Fleiner Betrag 

Effecten und das Decouvert des Staats von 620 Mil. Rbl.! Die 

Stelung der Neihsbanf war dabei in dem Zettefgelhäft in feiner Welle 
unabhängiger von der Ainanermaltung als diejenige der biaberigen 
Erpedition. Das Minimm von Gontrole Pure berbeigerogene Delegirte 
des Adele und der Kaufmamıdait von Perershurg gab wenig neue oder 
vermebrte Bürgfbaft ($ 112 des Bankreplements), Der der Banf im 
Uebrigen eingeriumte Wirfungstreis ſchuf aber fogar, mie fid leider 
bemabrbeiten joflte, neue Giefabren für Das Papiergeldweſen, meil bei der 
gemeinfamen Verwaltung des legteren mit den Banfgefcpälten fehr leicht 
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Das bedenkliche Streben entiteben mußte, nun aud uoch Papiergeld für 

Die Zwede des Handels auszugeben. Zu dem doch meiftens nur zeitweilig 

Hervortretenden Bedürhniß der Finanzen trat jegt noch das wahrbaft uuber 
grenzte „Bedürfniß des Handels und der Induſtrie“ nad neuen 

und immer neuen Papiergeltmaffen. Einem ſolchen Mißbrauch der oberften 

Zeitung des Papiergeldweiens war weder durch das Etatut der Banf noch 

durch die Organifation ibrer Verwaltung und ibrer Coutrolinſtanzen ein 
wirkſames Hinderniß entgegengeftellt. Im Gegentbeil! Wenn auch ause 

drücklich ausgefproden war, daß die Bank mit ibrem eigenen Gapital von 

15 Mill, Rbt. und mir den ibr amvertrauten freien Summen (Devoſiten 
und Gontocorientgeldern) ibre Geſchäfte zu führen habe ($ 22), fo zeigt 

ſich doch im dem ganzen Banfreglement jene den Statuten privilegirter 

Banfen eigene uud [don fo oft verbängnißvell gewordene Auffaffung, als 
fei es die erſte Aufgabe einer Banf, einerlei woher die Miütel kommen, 

den Handel zu wnterftüßen”. Gleich in $ 1 heißt es chatakteriſtiſch genug 
fogar unter Voranftelung des fecundären Punlts: Die Bank wird zur 

Belebung der Handelsumjäge uud zur ſeſteren Begründung des Geld» 
und Ereditfpftems gegründet. Abnte man Den wicht nur möglichen, fondern 

faft gewiffen Widerſpruch zwiſchen Diefen „beiden Aufgaben nit?! Die 
Befferung des Geldweiens forderte Beſchränkung, Einziehung der Billete, 

zum Mindeften verbot fie eine. Vermehrung. Die vermeintlich maßgebenden 
Bedüriniffe des Handels verlangten grade Die letzteren und fie blieben 
Sieger in dieſem Gonflicte. Höchſtens hätte der Bank die Ausleihung eines 
Zbeils der zurücgezogenen Billete gegen Wechſel und ähnliche Siche rbeiten 
geftattet werden dürfen, wodurch allmählich eine Summe der bloß durch 
das Decouvert des Staats gedeckten Zettel durch baukmäßige Activa 

fumdirt worden wäre. Zudem Heinen unſcheinbaren $ 40 des Reglemeuts 

wird Die Banf zudem ermächtigt, Geld und Eilber ın Barren und Münze 

im In und Anstand zu kaufen und zu verkaufen. Dieſer Paragraph 
jeltte ſich wie brauchbar erweilen, um den „Beduͤrfniſſen des Handel“ 
derecht zu werten und mit den Gurfe willkübrlich erperimentren zu können. 

Eine wahrhaft ungebeuerliche Berugniß einer Banf, welche ihre eutwerthe⸗ 
ten Zettel Jedermann aufdrängen darf! 

Schon wenige Monate nach der Errichtung der Neihöbanf zeigte fich 

in einem minder wichtigen Fall der. minere Widerſpruch der der Bant 

geftelten Aufgabe. Durch den vorerwähnten Befehl von 16. Tec. 1860, 
welcher die neue Emiſſion von Papiergeld eingeftauden patte, wurde die 
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Ausgabe von 100 Mil Rbi. 4% in Mingender Dünge verzinslicer 
Reichöbanfbidete angeordnet, wovon zunäcit 12 Mil. zu emittiven waren. 

Der Erlös jolte nicht etwa nur der Bank die Eiuziehung von Paviergeld 
ermögliden, Sondern zunächft „ibre Geldmitzel vergrößern um der Zndujtrie 

uud dem Handel die erwartete Unterftägung zu gewähren,“ fodann er 
zur Einziehung des Ueberſchuſſes der Greditbillete verwendet werden! Wie 
vorausqufeben wurde in lepterer Hinficht denn aud nichts erreicht. Seitdem 
war dieſe Nüdfide auf den Haudel ein neues Pindermß einer richtigen 
Finanze und Geldpolitit. Die Verſchlechterung der Eurfe hängt amd 
damit zufammen, 

Die zweite größere Finanzoperation zur Verntinderung des Papiergelds 

war dann die [bon erwähnte, der Austauſch der Ereditbillete gegen Mingende 

Münze zu einem allmäblid fteigenden Curſe des Papiergelds vom 1. Mai 

1862 an (Grlaffe vom 14. und 25. April 1862). Hier wird nun aus 

drüdlih das Streben, den Geldumlauf auf fefte Grundlagen zu fellen, 

als Motiv der Maßregel bezeichnet. Der Erlös aus der Anleibe von 

15 Mil. Pid. St., zum Emüflonseurie von 94 ca. 90 Mil. Rbl. Metal, 

ſollte vollftändig im die Bauf fließen, damır viefe Summen ausfhließ 

lich ibrer Beftimmung gemäß, d. b. zur Einziehnug von GEreditbileten 
verwendet würden. Xeptere folten dann fofort verbrannt werden. Der 
Umwechlungsfonds betrug Damals 79 Mil. Rbl. in Gold und Silber 

uud 12 Mid. Rbl. in Reichsſonde. Mit Inbegriff des ganzen Erldſet 
der nenen Anfeihe verfügte die Bank alſo über ca. 180 Mil, Rol. gegenr 
über 707 Mil. Rot. Papiergelt.*) Auc mit einer ſolchen Summe das 

Einlöiungsgeibäit beginnen, war aber eine Kübnbeit, welche nur unter 
ganz befonders glüdlihen Umftäuden, in febr rubiger politiſcher Lage und 
bei anhaltend günftigen Grportconjuneturen läugere Zeit gelingen Fonnte, 
Man beging den alten Febler in Banfiaden, die Einlösbarfeit duch einen 

) Ueber die damaligen Mafregeln |. u. U. Brüfner in Hilbebrands Zahrbüchern 
Bd. 1, ©. 60, der aber zu feinem beffimmten, fehon damals recht wohl möglichen Mrthel 
über bie Operation gelangt. Horn, Pet. Kal. für 1868, ©. 96. Dann namentlich 
Goldmann, ruff. Papiergeld S. 99-108, deſſen prineipielle Denverfung der Daß 
regel ich für uneichtig halte. Das von ihm ©. 105 ff. befünvortete Vorgehen hätte zur 
Devalvation der Bettel geführt und die Einldobarkeit ber lepteren wäre mit ben verfügbaren 
Mitteln auch nicht zu erzielen geweſen. Das Mitteigtied eines neuen einlösbaren aber 
nach ©. 107 nicht beffer fundirten Papiergelds — bloß Y/ Baargelb! — hätte am der 
Dperation von 1862 nichts MWefentliches geändert. 
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B aarvorratbh im Betrage eines belichigen Bruchtheils der Zettelmenge 

— diesmal 25, % — fihern zu wollen, während für den großen Reft 
der Zettel feinerlei realifirbare und bier nicht einmal irgend eine ſpecielle 

Deckung vorhanden war. Deßhalb war ed aud unmöglich, irgend wie 

anders ald durch den Baarvorratb auf die Papiergeldmenge einzuwirken, 
3. 2. durch Beſchränkung der bier eben ganz fehlenden Ausleihungen an 

Private. Die unkluge, ganz verfrühte Maßregel trug den Keim des Miß ⸗ 
Lingens in id, wenn fie auch unſeres Erachtens nicht auf einem ſalſchen 

Priucip beruhte. Die Modalitäten der Durchführung und die binzus 
Rommenden Störungen beſchleunigten und veridlimmerten nur das Fiaeco 
der foftipieligen und doch vornehmlich bloß an dem Umftande ſcheiternden 

Maßregel, daß man von vorneherein der leßteren einen viel zu kleinen 

Umfang gegeben batte. Kleine Summen — und felbft 15 Mil. Pid. St. 

find bier eine Feine Summe, denn co bandelte fid um die Regelung von 

400 Mil. Rbl. Krimkriegsfoften — find in der That in ſolchen Fällen 
beinahe weggeworfenes Geld. Große Eummen, flatt der 15 vielleicht 

60 Mil. Pd. St., bätten bei geſchickter Leitung, gehöriger Energie 

und — last not least — einigem moraliiden Muthe, einen ſtarken Abfluß 
des Metalls ruhig anfeben zu können, Das Ziel wohl erzeichen laſſen. 

Zu den fecundären Urfaben des Mißlingens zählt der Umſtaud 

immerhin mit, daß der Reichsbank wider Die ausdrüdlihe Beftimmung im 

Edict vom 14. April 1862 nicht einmal die ganze Anleibeſumme zuge, 

floſſen it. Bis zum 5. Nov. 1863, wo die Operation gefdloffen wurde, 
ſind 72,5 Mil. Rbl. Ereditbillete aus dem Umlauſe gezogen worden 

(Ber. des Fiuanzm. v. 23. Novbr. 1864), Dazu mögen nad) dem Curie 
ca. 69 Mil, Rbl. Merall oder jremide Wechſel verwendet fein. Zu letzterem 
Betrage hat der Ummechlungsionds ungefäbr 13 Mid. beigefteuert, wenn 
man Died nad) feiner Ahnahnie vom April 1862 bis Ende Dechr. 1863 
berechuet. Aus der 7. Auleibe ſind mithin nur etwa 56 Dil. Rbl. zur 

Einlöfungsoperation benupt worden, Gegen 34 Mil. Rd. Merali 
müfen auf die jonfigen Finanzbedürfniſſe darauf geuaugen fein. 

Berfeblt war ferner ſicherlich die Anordnung eines jeſten Gurieh, 
zu welhen die Banf Metal gegen Papiergeld abgab und aunahm und 
vollends die gemaue Vorausbeftimmung, ın welchem Maaße Monat für 
Monat diefer Eurs des Meials fluken und endlich Dus Pari erreichen 

jollte. Als die Operation begann, fand London 33,5 vder das Agio war 

14%. Der amd. Mai 1862 geltende Einwechlungseurs mar 570 Kop. 
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für den Halbimperial, 140, Kop. für den Silberrubel, alfo ca. 3,5 %o 
niedriger. Er folte regelmäßig monatlich um 3—4 Kop. für den Halb- 
imperial und um Y, Kop. pr. S.R. fallen, fo daß am 1. Januar 1864 
das Pari für den Papier und Silberrubel und ter Cuts von 5 RbL. 
15 Kop. für den Halbimverial eintreten mußte, Natürlich befferten ſich 
num die Wechſelcurſe und Metaflpreife und wurden im Ganzen von dem 
Banfcurje beftimmt , da die Mittel der Banf immerhin einige Zeit aus 
reiben mußten. Die Arbitrage war aber geſchäftig die Gonjunetur and- 

zubeuten, folange die Operation in Gang war. Anfangs lohnte es fih 
fogar, Gold und Silber zur Bank zu bringen umd dafür nad} dem fizicten 
Gurfe Papiergeld zu entnehmen, Denn man fonnte ja auf diefe Weile 

einen ficheren Gewinn binnen Kurzem maden, indem man das Papiergeld 
fpäter zuruckbrachte und nun bei dem inzwiſchen erniedrigten Goldcurſe 

mehr Metal erbielt, als man früher hingegeben. Daraus erflärt es ſich 
wohl, daß im Jahre 1862 nad) den Bankberichten zwar 31, Mill. Biete 
mit klingender Münze eingelöft, aber aud 18, Mill. gegen Einreichung 
ſolcher Münze ausgegeben worden find. dein je länger die Operation 
dauerte, je niedriger der Curs des Metalls bei der Bank wurde, je 

ungünſtiger die politifhen und Handelöverhältniffe ausſchauten, je mehr die 
Mittel der Bank zulammenfbmolzen, je wahrſcheinlicher daher eine baldige 

Siſtirung der Einlöfung wurde, deſto größer mußte der Andrang zur 
Banf um Verwechslung werden. Das nahm man von Moment zu Moment 

fin Jahre 1863, befonders-im April und Mai, dann wieder im Anguft 
mehr wahr. Die Bank fab fi verantagt, im Auguft nur neh Silber 
mänze anszusablen, bot aber gleichzeitig Geldmechfel als Bari an und 

anticipirte fo den erft für den Januar 1864 beftimmten Paricurs. Der 
Audrang wuchs dabei, doch bald glaubte man die Operation nicht länger 
durchführen zu Dürfen, obgleid) der Ummedlungsfonds damals immer noch 
mir Inbegriff des Mefis der engliſchen Anleihe über 100 Mil. Baar hätte 
enthalten müffen. Der Muh ſcheint bei dem beftäudigen Ablaufen des 

Metalle gefunten zu fein. Im Jabre 1863 wurden zwar noch 19 Mil, 
NRbl. Greditbillete gegen Münze cmittirt, aber 68,, Mill. gegen Hinausgabe 

von Münze zurüdgegogen. Am 5. Nov. 1863 murde Dann plöglic die 
Gintöfung eingeftellt. Sofort fit London ven 38 auf 33,5, Paris von 
399 auf 350, Hamburg von Boy auf 96, d. h. die Gurfe vom April 
1862 vor der Operation waren wieder da. Der nabhaltige Einfuß 
diefer Operation war ein geringfügiger, noch immer erreichte die Papier: 
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weldmenge die enorme Summe von 636 Mil, Rbl. Später verfhwand 

auch dieſer Einfluß bei abermaliger Pupiergeldvermebrung in einem der 

Verminderung gleichen Betrage wieder, Der nächſte Gindrud des Miß- 
Lingens war natürlich vollends ihlimm. Solbe Ereigniffe gleichen einer 

verlorenen Schlacht, bei der der commandirende General der Finanz⸗ 

wminifter iſt. Das Buch der ruffiſchen Staatoſchuld ift mit 94,05 Mill. Rbl. 

einer 5% Schuld und das ruſſiſche Budget mit einer Annuität von 5,46 
Mil. Rot. Metall belaſtet. Wollte man überhaupt in ähnlider Weile 

vorgehen, fo durfte feine Gursfigirung und Vorauobeſtimmung des Eurjes 

erfolgen, fondern die Bank mußte nah dem Marktpreiſe und mit Berüds 

fichtigung der pofitifhen und mercantifen Gonjunturen Bolt und Silber 
verfaufen reſp. Ereditbillete faufen und einzieben, fid Dabei aber dur den 

ganz natürlichen Abfluß des Metals ins Ausland, der erſt viel ſpäter 
fiftiven fonnte, nicht abſchrecken laſſen. Auch wenn man, we. B. 
Goldmann räth, gleichzeitig den Zwangocurs des Papiergeld aniger 
hoben und Münze in den Verkehr geleitet, Hätte, würde deren Abflug 

ins Ausland erfolgt fein, meil die Geldmenge, Münze und einläsbares 
Papiergeld, noch längere Zeit zu groß gewelen wäre. 

Um gerecht au fein, muß man allerdings berüdfichtigen, daß die 

Dperation ſchwer in eine ungünftigere Zeit bätte füllen fünnen. Ce 
wütbete der polniſche Aufftand. Zu feiner Bewältigung wurden die Did 
poniblen Finanzmittel in Anfprud) genommen. Cem Borhandenfein ftörte 

den Credit Rußlands. Alſo ein doppelt nactbeiliger Einfluß. Berner 

ging der Baarenegport ſtatk zurüd, die Getreitenusfuhr ſank von 1861— 63 
von 68,, auf 44,, Mil. Rbi. im eutopäiſchen Verkebr. Um fe mehr waren 
Rimefjen auf das Auoland geſucht, um fo flärter aifo der Andrang zur 

Bank und nad der Einftelung der Baarzahlung das Emporſchnellen des 
Agios. Judeſſen die Urſache des Miflingens waren diefe Ereignifie nict, 
ſondern nur die Urſache des früheren Eclats diefes Mißlingens. Hinterher 

können fie freilich äͤhnlich als Entfhuldigung des Fiaeco dienen, wie 
Napoleons IM. Neujahrsgruß an Boron Hübner ale unvorbergejebene 

Urfahe des Mißglüdens der leichtfinnigen Anfnabme der Buarzuhlungen 
in Defterreih unter der Brud’ichen Verwaltung im Beginn des Jubres 
1859 berhalten mußte. 

Leider fheint mit der Einlöfungsoperation aub eine andre Meio.m 
mißglüdt zu fein, melde das Edict vom 14. April 1862 eintübrte: die 

Verhinderung einer Papiergeldausgabe zu finanzielen und mercuntilen 
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Zweden. Es war nämlich angeordnet worden, daß in Zufunit die ande 
ſchließlich unter die Leitung der Reihobanf geftellte Emilflon von Erebit- 
billeten durchaus nicht anders geſcheben dürfe als zur Umwechsluug gegen 
Gold und Eilber in Barren und Münze, zum Austaufch großer Billete 
gegen Beine umd umgekehrt oder alter gegen neue. Kann man unter dieje 
Anordnung allenfalls auch das Werallanfaufgeihäft zwängen — eigentlich 
gebört es nicht darumer, denn die Anorduung fepte bierfür wahl den 

Paricurs des Papiergelds voraus —, io war dod jedenfalls alle andre 
Vermehrung der Billete unterjagt. Leider bat Diele aber ipäter denuoch 
ſtattgefunden. Es befteht aljo bisher nirht einmal ein Magimum der 
Papiergeldmenge (eine „Eontingentirung") in Kraft oder — die Beſtimmung 
wird wenigftens nicht beachtet, — beides ſehr unerfreulic. 

Diele „Rüde“ im Geſetz ermöglichte denn auch die beiden Banls 

geſchaͤfte, welche eine neue Vermehrung des Papiergelds zur Folge hatten. 
Die erfte diefer Operationen entzieht id zum Theil noch jept dem vollen 
vichte der Defjentlicpkeit. Sie wurde in den wöcheutlichen Bankausweiſen 

unter täufhendem Namen dem Publicum fange Zeit verborgen, ſpäter 
zwar zugeftanden, aber ohne daß unferes Wiſſens bisher eine befomdere 

Rechtfertigung oder nur Grflärung erfolgt ift. Schon feit dem Jahre 1863 
oder 1865 bat die Banf, fo ſcheint e6, wiederum in jebr charalteriſtiſcher 

Analogie zu früheren gleichen Operationen der öſterreichiſchen Nationalbant, 
bedeutende Vorſchuſſe auf die Obligationen der erften inneren Prämien 

anleibe gewäbrt und zu dem wahrhaft enormen Berrage von 90 %o bes 
Boͤrſencurſes. Dieſe Vorſchüſſe wurden zum Behufe der fo bald folgenden 

zweiten Prämienanleihe vom 14. Februar 1866 noch vermehrt und 

erleichterten oder ermöglichten vieleicht erſt Lie Unterbringung diefer Anleihe, 

Aber die disponiblen Mittel der Bauk und mamentlic der Succurfalen 
eripöpften fi. Was geibab nun? Abermals gab man Papiergeid 
aus und erganzte din dieſe „Capitalſchaffung“ die Mittel Der Baul. 
Bann hiermit begonnen wurde, wie viel es im Ganzen geweſen, läßt ſich 
Dank den Mängein ver Banfauswerfe nicht beftimmt jagen. Jedenfalle 

war die neue Papiergeltausgube (don den größeren Theil des Jabıe 
1866 bindurd in Gang, vielleicht reicht fie ſchon iv das Vorjahr hinein. 

Die Panique der Kriegsmeben, der finiende Enes der Prämienfcheine mag 
dann im Sommer 1866 zu einer allen nad ſtarken Bermehrung der 
Borfgüfle gefühe Haven. Im Geptember 1866 allein fiegen Die gleich 
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zu ermähnenden Vorſchüſſe um 18,, Mil. Rbl. An den Börten wurde 
von diefer Papiergeldausgabe länger gemunfelt, obne daß man Mar fa. 
Die auswärtigen, fpäter au die inländiſchen Zeitungen ſprachen darüber, 
wurden aber anfange dementirt. Zuerſt gewährte der Bankausweis vom 

1. Auguft 1866 einiges Licht. Gr ward in etwas verbefferter Form „zur 
Erleichterung der Prüfung der Bankbilanz“ von der Verwaltung eingeführt. 

Es erſchien darin unter den Paffiven ein Poften uuter dem Titel „Vor⸗ 

Fehüfle an die Kaffen der Euccurfalen“, wogegen der bisherige Paſſivpoſten 
„Contocorrente mit den Succurfalen” einige Monate lang verihwand, 
Jene Vorſchüſſe betrugen am 1 Auguft 1866 ſchon 29, Mil. Rbl. Sie 
rübrten zum Theil fiber ſchon aus früberen Monaten her. Diefer Poften 

erhoͤhete fi bis zum 1. Nov. 1866 auf nicht weniger ald 63,55 Mil, Rbt., 
betrug am Jahreeſchluß noch 59,, Mil. und bat ſich jeirdem langfam 

wieder bis auf 34, Mill. zu Ende November 1867 vermindert. Er 
verbarg unter andrem Namen, wie man richtig aus feiner Gtelluug im 

Paſſivum vermutbet hatte, eine neue Papiergeldemifflen, trägt aber erft 

feit den Detoberausmeifen von 4867 den unzmeidentigen Namen „Emiſſion 

für die Suceurſalen“. 

Das nene Papiergeld ift dieemal nicht unmittelbar an deu Staat 

gefloffen, wicht direct für ihn ausgegeben worden. Aber indirect ft gang 
daſſelbe geſchehen. Die Subfcribenten der Anfeibe wurden zum Theil nur 

durd das Papiergeld in den Stand geiegt, ibre übernommenen Verpflich-⸗ 

tungen zu erfüllen. Das Papiergeld gelangte durd ihre Hände an den 

Staat. Die innere Prämienanleihe wurde alfo im Effect nur 
durd Papiergeldausgabe bewerfftelligt. Disponible Geldjummen 

woren nicht in genügender Menge dafür vorhanden. Und doch denft man 

in Rußland an Emancipation vom fremden Geldmarfte, der fid) fogar an 

den Prämtenanleihen ſtart betheiligte! Die unglückliche Verbindung der 
Meichsbank mit der Ausgabe der uneinlösbaren Ereditbillete — ganz 
andera fäge die Sache wenn es fih um Banknoten handelte — wird nun 

vermuthlich eine Zeitlang zu denfelben heilloien Zuftänden wie früher bei 

der öflerreichiichen Nationalbank jühren: wenn der Staat Anleihen aufe 

nimmt, vielleibt um feine Schulden an die Bank abzuzablen, Liefert die 
Bank den Unte:zeiehnern der Anleihe ſelbſt die Mittel durch nene Papiere 
geldemiffton und werhfelt fo beiten Folles mr die Gläubiger oder die 

Activpoften, d. h. das Decomert des Staats gegen ſchlechte Rombarde 
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forderungen.) Bann wird die Zeit der Einfibt fommen, daß man mit 

ſolchen Operationen Ah im Kreife herum dreht! 

Bas aber jol man von Banfausweilen halten, melde in folder 
Beije abgeiaßt werden?! Ihr einziger gweck ıft dob die Gemäbrung 

eines Einblicks in die wahre Lage der Banf, Will man folgen Sindlick 

nicht geftatten,, jo flelle man lieber die Ausweisveröffentlihung ganz em. 

Auch jept if} die Bilanz noch ımmer nichts weniger ald durd ſichtig- 

Die zweite Bankoperation liegt deutlicher vor. Am 21. Juni 1867 
fündigte Die Banf an, die Regierung babe ihr erlaubt, gegen die im Dem 
Bauflkaſſen aufgehäutten Schagfcheine zeitweilig neue Ereditbillete bis zu 

dem Betrage von 35 Mil. Rol. zu emittiren. Die flarfe Anhäufung Der 

Schatzſcheine erihwere nämlich die Erfüllung der flatutenmäßigen Bere 
pfliptungen, dem Handel die nothmwendigen Etleichterungen zu gewähren, 

welche derſelde zuam! in gegenmwärtiger Zeit eines großen Aufihwunge 

bedärie. Die Dedung der neuen Ereditbilete ſollen die Schaßſcheine 
vilden. Beide Poften müſſen nad Regierungsbeiehl im Banfausweis 
ſeparat aufgeführt werden. Demgemäß finden fie fid auf beiden Seiten 

des Ausweifes in gleidyer, raſch ſteigender Ziffer. Am 1. Auguft 3 betragen 
fie am 4. November ſchou 23, Mil. Rol. 

Worin liegt das Weſen diefer Operation? In der zeitweiligen 
Zurüdgiebung eines Zheils jener in den lepten Jabren io 
mafienbaft ausgegebenen Reibsihapibeine (Serien) und ıbrer 
Erfegung durch neues eigentliches Papiergeld. Die neue Emilfion 

von Creditbilleten enthält infofern wiederum eine verdedte Staatsanleıbe 

Der Grund der Maßregel ift leicht zu erkennen. Ju wenigen Jahren hat 

man die Schatzſcheine verdreis bis vierfacht. Im Jahre 1856 gab es nur 
63 Mill., ım Jahre 1867 216 Mil. Rbl, Diefe aus Fünfzigrubelſtücken 

mit 4,92 % Zinfen beſteheuden Scheine müffen bei den öffentlichen Kaſſen 
in Zahlung angenommen werden. An fih mie ale Schaßſcheine eine 
durchaus zwedmäßige Borm der modernen Staatsihuld, wenn ihr Betrag 

die richtige Höhe nicht Überfteigt, und wenn fie nicht zu einer Arı Papiergeld 

mie in Rußland gemacht worden, frömen diefe ruffifden Schatzſcheine bei 
übermäßiger Vermehrung und bei gewifen Eonjuneturen des Geldmarfts, 

Tea Dgt. über dieſe wichtige Brage bie Darftellung und Ktitit ber analogen Wer, 
{mM Defterreih in Wagner, d. neue otteriemol. u. d. Reform der Rationalb, 

diefer Rſſe gbfhn. 4, ©. 64 ff. 
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wenn andre Umlaufsmittel nöthiger And, in die Kaſſen des Staats zurüd 

und ihre folortige Wiederbinausgabe finder Schwierigkeiten im Publicum. 

Statt in ſolchem Falle diefe Schapfheine zum Theil durch eine befondre 

Binangoperation zu fundiren, alſo eine fehr mißliche ſchwebende verzinsliche 

Schuld, welche ohnedem fon einige Eigeuſchaften des Papiergelds beflft, 
in eine ordentliche fundirte Schuld zu verwandeln, falls die Finanzlage 
wie wenigſtens gegenwärtig in Rußlond, nicht eine wirkliche Einziehung aus 

dem ordentlichen Staatoeinnabmen geftattet, ftatt deſſen — geſchieht das 

grade Gegentbeil und wird die Sage hoch mehr verfehlimmert! Jene Ehuld 
wird nicht nur nicht fundiert, fondern in die ſchlechteſte Art ſchwebender 

Schuld, in eigentliches Papiergeld vermaudelt und damit das Terrain des 
Zwangscurſes abermals ausgedehnt ! 

Das ift aber nur Die eine Seite diefer Finanz und Banfoperation, 

die andre zeigt Ab nicht minder bedenklich. Das neue Papiergeld wird 
naͤmlich zur legitimen Unterflügung des Handels verwender, wie man das 
au nennen beliebt. Der „Geldmangel*, welder freilich in der Fortente 

wicklung der Paviergeldwirtbicatt nothwendig eintreren muß, zugleich aber 
das Eorrectiv des fteigenden Agios, der fallenden Wechieleurfe und der 

fih mit dem Agio ins Gleichgewicht fegenden Waarenpreife, wird im vere 

meintlihen Interefje des Handels, zumal des Exporthandels durch Die neue 

Paviergeldausgabe gehoben. Oder mie die Dinge im gegenwärtigen 
concreten Falle liegen: die Paviergeldansgabe fell diesmal die ſonn durch 
die Berbältwifie begründete zeitweilige weitere Berbefjerung der Gurfe 

bindern, 

Das neue Papiergeld kommt gegenwärtig nicht durch die Vermehrung 

der Werhfeldiscontirung oder der Vorfhüffe auf Fonds u. 1. m. mie bei 

der Operation zur Unterftügung der zweiten Prämienanfeihe in den Verkebr, 
fondern durch directe Gold- und Silberunfäufe der Bauf, Alſo grade 

die umgefebrte Maßregel mie 1862—631 Am 30. Juli 1867 kündigte 

die Banf an, daß fle vom 1. Auguſt an rufflihe und fremde Gelde und 
Eilbermüngen nad dem Wedfelcurie als verzinsliche Depoftten, Des 

voſiten in Gontocorrent, für Ueberſchreibungen, dann in Zahlungen für alle 
ibre Forderungen angunebmien bereit fei. Diefer Grflärnug war die wichtigere 
Miutheilung beigefügt, daß die Bank gleichfalls vom 1. Auguft an bis auf 
Beiteres zu einem nambaft gemachten feften Curie gewiſſe Gold— 
und Sibermänzen, in Petersburg ſelbſt auch Gold» und Silberbarren 
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anfaufen molle. Dieſet Ems von ca. 17%, 9% Agio”) enthielt bet 

ſteigender Tendenz der Wechielcurfe, der Folge gänftiner Handelconjuncturen, 
für die Beflger oder Importenre von edlen Metallen nothmendig ein 
Geſchenk im Betrag der Differenz zwiſchen diefem figitten nnd dadurch 

tünftfi bochgehaltenen und dem fonft niedrigeren Gurfe. Dieſes Geſchenl 

erfolgte auf Koften des ruſſiſchen Publicums, dem fraft gwangecurs und 

Bankſouveränität wieder neue Papiergedmaffen oetrohirt wurden. Wenn 
in diefer Maßregel bier ein Geſchenk an die Metolibefiger geſehen wird, 

fo findet diefer Ausdruck vielleiht Oppofition. Gr ift indefien volftändig 
berechtigt. Eine weitere Ber teſp. Verurtheilung dieſes neueſten ſebr 

ſophiſtiſch befürwortelen Ewerimente verſchieben wit bis mir die Bezieb ⸗ 

ungen zwiſchen Handel und Wechſelcurs unten noch ſpecieller ins Auge 
faflen. Hier genüge die Bemerkung, daß der von der Banf fefigeftellte 
Anfauföpreis edler Metalle offenbar das momentane Mazimum des Gold» 
und Gilberwertbs und das Minimum des Papiergeldwertbs darſtellt. 

Denn wäre im Augenblid ein höherer Preis des Edelmetalle zu erreihen, 
fo befäme die Bant fein Gold und Eifber zu faufen, während es ihr 

gelungen ift, in vier Monaten über 3O Mil. Rbl. Metall für ca. 35 Mil. 

Rbl. Papiergeld zu erwerben. Sobald die Handelsconjunturen wieder nme 
Schlagen, verliert der jept von der Bank bezahlte Preis feine praftifhe 
Bedeutung, denn alsdann flellt er fein Marimmm des Metallwertbd mehr 
dar. Solange dies aber der Fall ift und die Bank mittelft dieſes Preiſes, 

wie fie fid) als Verdienft anrechnet, Bold und Eilber, oder richtiger gefagt 
mebr Gold und Silber als fonft importirt worden würde, beranziebt, 
kanu diefe Wirkung eben nur auf das befondre Geſchenk zurückgefübrt 

werden, weldes die Banf den Ueberbringern von Metall in dem unge 

bübrlih hoben Preife des feßteren — denſelben in Papiergeld gemefien — 

gewährt, — 

Wie ſtellt ih nun der Wechſeleurs und das Agio unter dem Einfluß 
diejer verſchiedenen Operationen, einer viermaligen Wermebrung und einer 
zweimaligen Verminderung während der viergehnjährigen Paviergefdwirtb« 
ſchaft? Es wurde bereits conftatirt, daß Die Bewegung des Agios 
derjenigen der Papiergeldmenge nit unmittelbar folgt, nidyt parallel 

*) Der fegefepte Preis für Goldmünzen if: Halbimperial 598, 20-B13-Gtüde 584, 
Sovereign 732, Deutfihe Kronen 998 Kop., für Gibermüngen: S-Rbl. 117Y,, preuf 
Xhle. 107, Bünffrantenftüct 146 Rop., für das Pfund fein Gilberbarren 26 Rbl. 40 Rop., 
für das Colotnif fein Gold 4 Mbl. 27 Kop. 
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Acht. Im Uebrigen möchten wir aus der Haltung und Bewegung dee 
Gurjes im Großen und Ganzen, aus der nur mit zeitweiligen Unter» 

brechungen ſich fteigeruden Baiſſe deſſelben jeit dem Jahre 1861 auf eine 

färkere und ſchädlichere Ginmirfung der in den lepten Jahren bervors 
sretenden Einflüffe und auf die zur Geltung gelangte nad baltige Wirk» 

jamfeit des Facters der Geldmenge ſchließen. Beer wir die Unter 

ſuchung hierüber zunt Abidluß bringen, wolen wir zwei ſeht wichtige und 
interefjante Beziehungen näher ins Ange fallen, diejenige zwiſchen politiſchen 
Ereigniſſen und diejenige zwiſchen dem auswärtigen Handel und dem 

Wechſelcurs. Beide Puntte werten auch Licht auf den Zufammenbang 

zwiiden der Geldmenge, den Die legten berührenden Binanzoperationen 

und dem Eurie, 

Hier feffelt denn zunͤchſt die Aufmerkiamfeit die größer gewordene 
Seufibilität des Eures, melde bei politiiden Greigniffen wahre 
zunehmen ifl. 

Politiſche Vorgänge, welche fofort in der Gejammtlage des Staats 

und dadurd aud der Zinanzen und des Geldweſend einen günftigen oder 
ungünftigen Umſchlag hervorbringen, zeigen fid regelmäßig vom allergrößten 
Directen Einfluß auf die Wechfelcurſe und das Agio. Dafür liefert die 
neuere ruffije Popiergeldperiode eben ſolche jböne, förmlich experimentelle 

Beweiſe wie die vſterreichiſche und nordameritaniſche. Die unten folgende 

Ueberſicht dringt dies zur Auſchauung. Bei beftebender Gintösbarkeit 
des Papiergelds fan ſich der Einfluß ſolcher Ereignifje nit jo deutlich 

zeigen. Die Befegung der Donaufürftentbümer und der Ausbrud des 
Krieges mit der Türkei um Sepleiüber 1853 bat nicht einmal jofort ein 

weiteres Steigen des ruſſiſchen Curſes verhindert, welcher ın jenem Jabre 

bei einer günftigen Getreide» und Exportconjunetur fih z. B. für London 
3 M. vom Aprile bis Rovemberdurbidnitt fortihreitend von 38,0 auf 

39,23 bob. Die Getreidenustuhr im europätſchen Verkebr war aber aud) 
im Jahre 1853 um zwei Drittel ftärfer ale 1852 (54,5 gegen 33,5 
Mil. Nr). Während des polniiden Aufftaudes 1862—63 war die Cin 
ziehuug des Papiergeldo zum jteigenden Curſe in Gany, duich welde 
Xondon bis auf 38 flieg. Aber ın dem Andrang zur Verwechlungstaje 

und in dem ftarfen Curoſall im November 1863, als die Einlöſung 

eingeftelt wurde, zeigt ſich derfelbe Eiufluß politiſcher Ereiguiffe mit, weicher 

jonft einen fofortigen Sturz des Wechſelcurſes bewirkt, 

Valuiſche Wonatsjhuft, 8. Jahrg, Bd. KVI, Heit 6. 35 
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Bemerfenswerth iſt es nur, daß die Genfibilität des ruffiihgen Curſes 
im Yaufe der Jahre und namentlich in (epterer Zeit in zweifacher Hinfibt 
bedeutender geworden zu fein ſcheint. Politiſche Ereignifie erſten Range, 
wenn man fo fagen darf, wirfen nämlich, felbft wenn fie Rußland ni 

einmal fofort Direct berühren, jept flärfer ais früher ein. Das zeigt dir 
folgende Ueberficht , deren Grgebniß ſehr bemerfensmertb if. Die Durd- 
ſchnitidaffection des Gurfes in den Kriegsfällen 1854/56, 1859, 1866 if 
3 B. immer größer geworden, fo daß fogar diejenige des SKrimfriegt 
übertroffen wird. Gbenfo ift Die Ginwirkung intenfiver, indem fir farfe 

Schwankungen auf einen kleineren Zeitraum zufammendrängen. Sodann 
aber feinen neuerdings felbft politiſche Ereigniffe zweiten Rangs den Cure 

fofort und flärker als ebedem zu aifleiren. Die einzelnen Borfäle während 
des Krimfriegs haben z. B. den Curs nur wenig und nur vorübergebend 

aus feiner relativ großen Stabilität gebracht. Monatelang Ibmanft Londen 

wilden 36 und 37. Seldft der Tod des Katſers Nikolaus (Cure von 

362 auf 35,4), der Fall Sebatopols (Durchſchnin im Auguft 1855 
36,53, Serrbr. 35, Detbr. 35,0) berührt den Gurs nicht Mark und 
wicht nachbaltig. Ebenſo geben die Ereigniſſe in Ztalien ua dem 
Züricher Frieden an dem wiflihen Wechſeleurs ziemlib ſpurlos vorüber, 

Dagegen affleirt die däniſche Brage nah dem Zode Friedrichs VIL, Die 

Luxemburger Angelegenheit den Curs ſofort mebr. 
Zu der folgenden Ueberſicht ift man von dem der förenden politiſchen 

Urſache vorausgebenden Mazimaleurfe ausgegangen. Bür den Vergleic 
fänt der Umftand ſchwer ins Gewicht, daß der Eur in den Jahren 1859 

und 1866 ſchon beim Begiun der Verwicklung viel tiefer ftand als 

Anfangs 1854, Das neue Siufen alfo von einem niedrigeren Nivean aus 

erfolgte und fropdem abſolut fat ebenfo ſtark, relativ fogar ſtärker war. 
Ballen von März vis Jauuar 1854 von 39, auf 38 oder um 154 % 
Steigen im Januar 1856 2: n Bm m Han m Önr 
Falen von März bis Mai 159° „ Im m Ann m Ion m 
Steigen von Mai bie Juli 1859 . „ Bas m Bram m Ada» 
Baden im erften und zweiten Viertel⸗ 

jadr 1866. 2 2 2 en Un Bam m ne 
Steigen im zweiten und dritten Vier⸗ 

teljobr 1866 . 2 > 3 2 0 m ns m rs um 
Ballen von März bie April 1867.» 2 m 30 nm 6a» 

Steigen von April bie Mai 1867. » O0 un an nn Ian 
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Demnad zeigt ſich eine Durcfchnittsaffertion nah dem Mittel ans 
dem Ballen und Steigen *) 

im Krimfriege 1854—56 von . . . 11% 

im italienifhen Kriege 1859 von . . 1ds 

im deutſchen Kriege 1866 . . . . 194 

in ‚dem Lugemburger Handel 1867° . Tun 

Berechnet man nad obigen Londoner Curſen Das bödfte Agio, welches 

in jeder diefer vier politiichen Krifen überhaupt einmal erreicht wurde, 

indem man dag Pari wieder mit 38,,, annimmt, fo erhält man der Reiben« 

folge nah 15, 22,4, 48,6, 27,5 % — eine Steigerung, welche ebenfalls 

zu denfen giebt. Bei der nädften großen Kataſtrophe in Europa wird 
nad der bioberigen Erfabsung auch obne Nußlands directe Betheiligung 
etwa an einem großen europäifhen Kriege und ohne neue Paviergeld» 

emüfton, vorübergebend ein nod) fielerer Cursſtand als 1866 zu erwarten 
fein. Immerbin aber bat man im Voraus, veſſimiſtiſchen Anſchauungen, 

wie fie ſich im Sommer 1866 vielſach zeigten, gegenüber, and) mit Cichere 
heit wieder ein erbeblides Steigen des Wecſelcurſes nad Beleitigung 
der flörenden Urſache zu erwarten. Cine natürliche Grenze bar aud jedes 

vorübergebende Eursfallen, zumal folange die Papiergeldmaſſe nicht beſtändig 

vermehrt wird, denn das böbere Agio bat ſtets fein eigenes Gorrectiv bis 

zu einem gewiſſen Mage in ſich. Bu der färfer gewordenen Affection der 
Curſe in Krifen trägt auch wohl der Umftand erheblich bei, daß Rußland 

gegenwärtig viel bedeutender als früber am das Ausland verſchuldet ift 
und Ddaber das wechſelnde Vertrauen und Mißtrauen fremder Beflfer 
ruſſiſcher Werthpapiere ein directer mitwirfender Facter bei der Beftimmung 
des Agios wird. Im Jahre 1866 wirkten auf den fo außerordentlichen 

Fall der Wedhfelenrie außerdem wobl noch ganz fvecielle Urſachen ein, 
So der Umftand, daß die Berliner Börfe, welche naturgemäß am meiften 

*) Etwas wiltührlich iſt bei folchen Berechnungen inmer die Unnahme des Anfangs: 
und Endpuntis für die durch das politiſche Greigniß bewirkte Gursaffecion, denn oldhe 
Greignifle werfen ihren Schatten lange vorher. Vetechnet man im Krimtrieg bie Yfection 
auch, wie in den drei andren Fällen, vom erflen Marinum zum abfoluten Minimum und 
wieder zum Sarimum, as wegen ber Länge der dagwiſchenlegenden Zeit oben nicht 
gefehehen if, fo beträgt bas Gteigen 13, , die Durchfchnittsaffeetion 144%. Anbrerfeits 
mar der Gurs noch im Januar 1854 anomal hoch, Berglichen mit dem Durchſchnin von 
1851—53 betrug das tieffte Ballen im Krimfrieg nur 134 %, die Durhichnitisaffertion 

dann IBe Ya. 
35* 
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durch die Kriegspanique affteitt wurde, neuerdings immer mebr der em 

angebende Geldmarkt für Rußland geworden iſt; ferner die im Gange 

befindliche Ausgabe der 2, Prämienanlihe, deren Stüde nebſt denen ber 

erſten Auleihe dielſach ins Ausland-yegangen, aber noch nicht feft cluifitt 
waren und nun um fo flärfer nad Rußland zurüdkirömten. Das man 

einer der Anläffe zu der erwähnten Papiergeldausgabe im Jahre 1866 
geweſen fein, Leptere hat dan jedenfalls der Wirkſamkeit der discreditirenden 

Factoren während des deutſchen Krieges uur nod mehr Berjbut geleitet, 

Denn fie paralyfirte die eorrigieende Wirkung, welche jedes hohe Agie wie 
geſagt in ſich felbft mir fi führt. 

Die größere Senfibilität, welche der Curs in ſolchen politiſchen Krifen 

deutlich zeigt, würde fi ihrem Grade nad am Genaueften durch Die 
mittlere jährliche Schwanlung des Agios auedrüden oder förmlich mefien 
laſſen. Eiſt aus der Zunahme diefer Schwankung würde ſich Die allge- 

mern erlangte größere Seuſibilitaͤt des Curſes oder m. a. W. der 

gelammten rufflihen Papiergeldwittbſchaft ergeben. Allein leider Liefert 

eine ſolche Meſſung bisher feine ſicheren Refultute, weil unter dem vers 
flofienen 14 Jabren höchſtene die Jahre 1858, 1860, 1861 und 1865 

als verhältmißmäßig ruhige, uormale übrigbleiben, Ju alen anderen waltet 

ein einzelner bejonders flörender, d. h. ein Fallen oder Steigen der Eurfe 

vornehmlich beherrſchender Factor vor. Jene vier Normaljabre find zu 
menige, um aus den fie betreffenden Beobachtungen eine Regel abzufeiten. 

Die Berechnung zeigt übrigens eine ftärfere mittlere Schwankung 1861 
und 1865 ale 1858 und 1860. Grade in Rußland aber wird der Wechſelcure 

durch zufällige Natureinfläffe, d. h. durch Ernteverhältniſſe und Exvort- 

coujuncturen weſentlich mit beftimmt, weßhalb auch durch dieſes Moment 
die Bariationdtendenz der einzelnen Jahre beeinflußt fein kann. Tas wird 
fich im Folgenden näher erweilen. 

Adolph Wagner. 

Echluß im nachſten Hefte) 
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Amerikanifche Briefe eines Linländers. 

1. 

Nem-Port, den 11. Rovbr. (80. Dctbr) 1867. 

Ger femme id Zorem Wanfhe nad, ‚von Zeit zu Zeit Ihrem 
Blatte eine amerikaniſche Correſpondenz zugeben zu laſſen. Ich erinnere 

mid, einft Prof. Schirren fagen gebört zu haben: „Nur das Thier bat 

eine Futtergrenze.“ Das iſt ſeht richtig. Ich möchte den Gap aber noch 
dahin erweitern: „So wenig der Menſch eine Futtergrenze bat, fo wenig 
bat er auch eine Culturgrenze.“ Mit Ausnahme der ſtarren Eisielder der 

Pole vermag der Menſch überall feine Euftur binzutragen; und wo er fie 
bingetragen, da ift aud in gemiffem Sinne ein Heerd aufgefchlagen, eine 

Heimatsfätte bereitet für jeden Menſchen, der [don cuftivirt, oder doch 
eulturlähig ift. In Italien hörte ih oft von einer „deutſcheu Wiffen- 

ſchaſt“ reden. Arme, ungebildere Leute, für die die vieltaufentjäbrige Ger 

ſchichte des Menſchengeſchlechts fo durchaus nicht exiſtirt, daß fie noch nicht 

über ibre eigene Nafenfpige binwegzufehen vermögen, daß ſie nod nicht 
begreifen, wie fie zuerft Menfben, und dann erft Ztaliener, Hottentotten, 
oder was immer find. Unter welcher Hemispbäre, von welder Nation 

and immer in Kunft oder Wiſſenſchaft, in Juduſtrie oder Literatur etwas 
geſchaffen wird, es gehört nicht mir und nicht dir, nit Engländern noch 
Franzoſen, es ift ein Eigenthum der Weltz und wer ein Glied diefer 

Menſchenwelt, der darf nicht mr, der Soft fein Eigenthumsrecht darauf 
geltend machen. Eins ift Das Menihengeihleht, und als Eines fell 

es ſich fühlen und begreifen lernen. Die Vorbedingung bierzu aber ifl, 

daß Alle fo viel als möglich darüber unterrichtet werden, wie es In anderer 

Herren Länder ausficht. Da wird es fi denn erweilen — es glaube 
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mir's Jeder auf's Wort, — daß die Menfhen allüberall nicht auf den 
Köpfen, ſondern auf den Füßen geben, mit Kopf und Händen ſchaffen, 
und — was das Merkmürdigfte iſt — ein fühlendes Hera im Bufen 
tragen. Lachen Sie mich ans, fo viel ald Cie immer wollen, — id böre 
die Menfchen gerne laden, naͤmlich wenn id die Zeit dazı habe, Denn 
Sie müffen nie vergeffen, daß ich in Amerifa bin — aber wo id auch immer 

war, im Norden oder im Süden, in Europa, Afrika oder Amerifa, überall 

fand ich unzählige Reute, die das weit unwahrſcheinlicher fanden, als bie 
wunderbarften Sachen, die ih ihnen erzählen mochte. 

Wohl ift es ein gewaltiger Weg von der Düna fandigem Ufer bis 
zu den lieblichen Waldhügeln des Hudfen, aber die Bogen des arlanrie 

ſchen Deeans raufhen wie die Wellen der Oſtſee, und Menſchen, wahr 
bafte unverfälihte Menſchen find es, die bier wie dort ihr Weien treiben. 

Der Yankee ift fein Zwitterding von Engel und Teufel, er ift ein Adams 

ſohn wie Sie und id. Im den gleihen Pulſen ſtrömt fein Blut zum 
Herzen und zwingt es, id in ewigem Wechſel zufammenzuziehen und ante 
zudehnen, und die weile Natur bat die gleihen Rippen um daffelbe ger 
legt, daß es nicht zügellos davon fpriuge, fondern dort bleibe, wohin es 

gehört, in der Menfchenbruft, Aus Fleiſch und Bein ift er gemacht, 
wie Sie und id), und fie halten ihn auf diefer Erde feft, daß er mebder 

mit Titanentrog‘ den Olymp flürme, noch als empörter Erzengel in den 

Höllenpfubl geichleudert werde, Er ſchafft und denkt, er leidet und freut 

fich, er haßt und liebt, er fiegt und unterliegt, geminnt und verliert, 

fennt Lafter und Tugend, firebt und irrt. 
Wollen Sie jegt meinen Brief gelangweilt bei Seite legen, ſprechend: 

„um das zu hören, brauchen mir feinen Correſpondenten,“ fo fann id 

das nicht hindern. Zuvor jedoch erlauben Sie mir noch die eine Bemerkung, 

daß diejenigen, die am wenigften dieſe Wahrheiten ahnen, die — Ameris 

kaner ſelbſt find. Ich meine daher wohl mit Recht annehmen zu Dürfen, 
auch manchem Zhrer Leſer wird das was Neues fein. In der alten Belt 

ift in der Regel der Name Amerifa ziemlich gleich bedeutend, entweder 

mit Himmel, oder mit Höde; ziemlich gleih an Zahl mögen diejenigen 

fein, Die es jür dieſe, und die es für jenen haften. Deren aber giebt es 
äußerft Wenige, Die es dafür nehmen, was es wirklich ift; eines der Glie 

der in dem orgauiſchen Ganzen der Gulturftanten, eigenartig in unendlich 
vieleu Einzelpeiten, aber auf den gleichen Baien ruhend, und von den 

gleichen Lebeusgefepen beherrſcht. Der Grund diejes verleprten Urtpeils 
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iſt ein doppelter: einmal find die Vermittelungen zwiſchen der alten und 
neuen Welt noch immer nicht lebhaft genug, beſchraͤnken ib zu ſeht auf 
die Hafenfädte, dringen zu wenig in das Innere der Länder, als daß fich 
im der großen Menge (ic ſchließe Die gebildeten Klaſſen nicht aus) ein 

irgend vertieftes und einigermaßen richtiges Urtheil hätte bilden köunen; 
uud dann hun die Amerikaner felbft ibr Möglichftes dazu, die verfehre 

teften Vorſtellungen über ſich und ibr Land zu verbreiten, nicht etwa abs 

fichtlich und aus böjem Willen, fondern weil fie ſelbſt in ſalſchen unhalt- 
baren Ideen befangen find. 

Dieſe Behauptung mag anmaßen? erideinen, aber fie ift nichtsdeſto⸗ 

weniger richtig. Die ſchärfſten Beobachter ſowohl der Anglo«, wie der 
Deutip-Amerifauer, werden ihnen dieſelbe beftätigen; mur des Beijpiels 

wegen nenne ic 3. Kapp und Bancroft. Erlauben Sie mir einige Worte 

ur Erläuterung meiner Behauptung. . 

Der Amerikaner will etwas ganz Eigenartiges fein, nie zuvor geahute 
Ziele auf nie zuvor betretenen Wegen erreichen; feine Gitelfeit will das, 

und feine Kurzfichtigfeit läßt ibm den guten Glauben, daß dem in der 
That fo ſei. Diefes wie jenes läßt ſich wohl verſtehen. Es ift begreif- 

lich, daß ein Bott, das in fo kurzer Zeit jo Ungebeueres geleiftet bat, Das das 

freiefte der Erde ift, und dieſe feine Freiheit in zwei jurchtbaren Kriegen — 

in den fiebgiger Japren des vorigen und den ſecheziger Jahren dieſes 
Jahthunderts — erkämpft but, daß ein ſolches Voll meint aus befouderem 
Metal gegoſſen, für befondere weltgeſchichtliche Mifionen beftimmt, das 
Kiebliugsfind der Vorſehung au fein. Und es ift verſtäudlich, wie dieſe 

Uebetzeugung von Jahr zu Jahr aufrichtiger wird und feftere Wurzeln 

faßt, weil die äußeren Rormen des Lebens, des Denfens und Tradtens 

fie in fo bohem Grade berechtigt erfcheinen lafjen, Daß es wirklich nicht leicht 

wird, Ad von dem trügeriſchen Schein loszureißen und das wahre Weſen 
zu erfaſſen. Dieſes zu können, muß man feinen Standpunkt auf einer 

Höbe nehmen, die von dem großen Haufen nob in feinem Lande 
der Erde eiklommen ift, und die in dieſem ande, dem hiſtoriſche 
Bildung in ſtauuenswerthem Grade abgeht, mur Außerft jelten von dem 

Emmen oder Anderen erfliegen wird, dem es gelungen iſt, fid die Reſultate 
enropaͤiſchen biftoriih-pbilofopbiiben Deufens anzueignen. Empfängt doch 

ſelbſt der gebildete Guropder, man kann wohl fagen ausnahmslos, zuerft 

den Eindrud, daß bier „Ales ſo gang anders if.“ Und es iſt das, mie 

gelagt, richtig, wenn man von den Erfeinuugsjormen reden will; aber 
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es ift falfh, wenn man dabei an das Weſentliche, am die Urfabe ter 
Dinge, an die wirfenden Ideen denft. Dan braucht Fein Ariftoteles oder 
Kant zu fein, um den Grund von diefem oder jenem zu erfaflen: ein Blid 
auf die Geidichte des Landes, ohne fih das Geflht von vorgelaßten Rei 
nungen trüben zu laſſen, genügt. 

Leute aller Herren Länder, in erfter Linie Engländer, in zweiter 

Deutſche, wanderten in diefem Gontinent ein. der an Hülfs quellen une 
ſchoͤpflich reih war, am ſchon geſchaffenen Hülfsmitteln nicht das Ge 
ringfte bot. Angeftrengtefte.Arbeit, aber bei angeftrengtefter Arbeit aut 
der reichte Lohn, waren Die norbwendigen Folgen hiervon; Folgen, die 

nach gemiffen Richtungen bin die Thatfraft und die Fäbigfeiten zu ihrer 
änßerften Energie anfpornte, in anderen Gebieten, den rein giftigen, fie 

vorab im Schlummer erbielt. Das „help yourself‘ (bilf dir felber), mit 

dem nod heute jeder Amerikaner ins Leben tritt, iſt wicht etwa eine groß 
artige amerifaniihe Erfindung; es ift der unſchätzbare Talisman, den die 

Natur dem erften Anfiedier gab, und den er auf alle feine Nachkoumen 
und alle jpäteren Ginmanderer vererben mußte Das Verdienſt ber 

Amerifaner ift, daß fie feinen Werth erfannten, daß fie begriffen, mie fr 

ohne ihm untergeben müßten, mit ibm Alles erreichen fonnten. Sie be 
griffen das, aber ihren anmaßenden Schutzherren in der alten Welt, denen 
ihre Kursfictigfeit umd ibr Egoismus die Uebertragung des europäilden 

Bevormundungsfpftems in dieſe ganz anderen Bedingungen als Das einzig 
richtige Berbältniß erſcheiuen ließ, blieb es ein Nätbfel. Das führte zu dem 

erſten großen Principienkampf, in Dem das von den Amerikanern vertretene 
Prineip obflegte, weil es das Richtige war, weil feine Niederlage dem 

Rande, das beftimmt mar, eine der bervorragendſten Gulturftätten zu mer 

den, den Lebensnerd durchſchnitten hätte, 

Die gleiben Verbältniſſe nun wirken no in diefer Stunde font und 

prägen das private, ſociale, mercantile und politiſche Leben der Amerikaner 

in eigenthümlichen Formen aus. Noch immer find es die materiellen An. 

gaben, die fo ſehr in dem Vordergeunde ſtehen und fteben müffen, daß Hr 
wiſſenſchaftliche, literariſche und fünftterifche Tbätigfeit gar wenig Zeit, ned 
weniger Kräfte und nur äußerft jämmerlicher Lohn zu finden iſt; noch immer 

müffen die Kräfte unermüdlich, der Wille unbengiam und die Nerven aut 

Eifen fein, um bier über Waſſer zu Dieiben, aber wein fie es find, dann 

iſt man auch des endlichen Erfolges gewifiz noch immer ift bier Protection 

wertblo8 und Bevormimdung gewiffer Tod. Suchen Cie die wahrfkein 
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lichen Folgen ſich ex theoria berauszuconſtrniren, und Gie haben den 
Amerifaner, wie er in Wabrbeit leibt und lebt. Es ift ein ſtarkes Ger 
ſchlecht, marfig von der Fußſohle bis zum Scheitel; was es fhaflt, ift 

großartig, aber die Formen find ſchroff und hart, und das verwöhnte Auge 
des Europaͤers vermißt ſchmerzlich die vollendete Politur, die einen drüben 

fo meich, fo Tiebenewürdig anlächelt: es fehlt die nötbige Muße, die letzte 
glättende Hand an irgendetwas qu legen, weil, ehe man noch fo weit if, 

neue Riefenaufgaben aufgetaucht find, die gebieteriſch fofortige Löſung er- 

heiſchen. after und Tugend, aufopferndfter Gemeinfinn und engberzigfter 

Egoismus, zügellofefte Leidenſchaft und apathiſchſte Gleichgültigkeit, treuefte 
Freundſchaft und fchamlofefte Betrügerei, kübnſtes Wagen und zögerudfte 

Borfiht, derbfte Offenheit und fältefte Zurüchaltung, oftentationsfächtigfte 
Freigebigfeit und berechnendſte Spariamfeit, alles das fänft nicht etwa in 
dem Charakter nur neben einander ber, ja iſt nicht nur eng mit einander 
verknüpft, fondern iſt zu einem gefhloffenen organifden Ganzen mit ein» 
ander verwachſen. Das Volk iſt noch im Werden begriffen, und bat alle 

die Vorzüge, wie alle die Schattenfeiten eines jungen Volkes, bat die 

einen wie die andern beſonders ſtark, weil es von feinen erften Anfängen 

an in fo bohem Grade auf fl allein angewieſen geweſen iſt. 

Der große Jertbum nun, den die Amerifaner faf immer in ihrer 
Selbſtbeurtheilung begeben, liegt in der falſchen Annabme, daß fie, mins 

deftens feit dem Befreiungsfriege, ganz iſolirt, ober richtiger gejagt, ganz 

auf eigenen Füßen dageftanden. So gemiß alle die Einwanderer, von den 

erften an bis auf die heute ın Caſtle Garden auegefcifften, in Europa von 
europãiſcher Eultur großgegogen morden, fo gewiß ift and die ganze ame 
ritaniſche Gntwidelung, von den erften Niederfafjungen in Virginien bie 

auf die eben ſich abfvielende Wablbewegung von europäifchem Denfen und 

Borfben, von europäifchen Anfchauungen und Eufturideen in eminentefter 
Weiſe beeinflußt worden.  Genügt nicht ſchon die bloße Erinnerung an 
den ungeheuern Procentfag, den die Eingewanderten ſtets in der Bevöls 

ferung der Vereinigten Staaten gebifdet haben, Diet a priori als gewiß 
erſcheinen zn laſſen? Wird es nicht über allen Zweifel erhoben, wenn 
man — und das wird von feinem denfenden Umerifaner gelengnet — ber 

„denkt, wie ungleich entwidelter Philofopbie, Wifienfbaft, Kunft und ſchöne 

Kiteratur in Europa ind, als in Amerifa? Und find diefe etwa nicht, 

mie fle es doch in allen Culturſtaaten geweſen, aud in Amerifa die wefeut- 



520 Amerikanifpe Briefe eines Livländens. 

lichſten Factoren des Entwidelungsganges, feine Richtung, wie feine Ge 
ſchwindigkeit beftimmend. 

Aber feben wir auch biervon ganz ab, fo fönnen wir doch mit Ger 
wißbeit erweiſen, wie der Eulturgang Amerikas nicht ein in den Bardinale 
punften von dem europäilden weſentlich veridiedener, ſondern vielmehr 
voßfommen der gleiche ift, ja der gleice jein muß. Die Belege geſchicht · 
lien Werdens und Lebens find auf dieſer Seite des atlantiſchen Oceaus 

nicht anders, als auf jener: fie find einerlei, unabänderlih, ewig 
Das ift feine todte abftracte Theorie, fondern die beweisbare und leben 
dige Lehre der Weltgelbichte. Es ift bier nit der Ort für “biftorifchr 
pbiloſophiſche Unterfuhungen, und id bin au weit davon entfernt, fir 
unternehmen zu wollen. Ich babe den Sag nur in Diejem meinem erften 
Briefe ausfpreden wollen, weil man, fobald es fih um Amerita handelt, 
ihm in der Regel vollftändig vergißt, und weil Alles, was ih Ihnen im 
Laufe der Zeit zu melden haben werde, Sie und Ihre Lefer von Mat zu 

Mal ſelbſtredend mehr von der Wahrheit deſſelben überzeugen wird, 

Obue alle Polemik werde ich ſchlicht die Thatſachen berichten, oder doch 
meine Berichte fo abfaflen, daB eine ſcharf marlitte Scheidewand zwiſchen 

meiner jubjectiven Kritik uvd den nackten Thatſachen gezogen if, und doch 

wird jeder Leſer, deſſen Geiftesaugen nicht von Natur gefhloffen, und der 
Me nicht abſichtlich ſchließt, Ad mit zwingender Nothwendigfeit zw dem 

Schluß geführt fehen, daß die Amerilauer feine Brüder, d. b. „Fleiſch von 

feinem Fleiſch, und Geift von feinem Geift" find. Und nochmals, weil 

dem fo ift, eiſcheint e8 mic wohl gerechtfertigt, dem baltiſchen Publicum 
in „baltifhen* Blättern ab und an zu erzählen, 

„Wie im fernen ungebeu’sen Wunderlande 
Menſchen leben, lieben, baflen und vergehen.“ 

Sie werden mich eutſchuldigen, wenn id Diefen introdneirenden Gäpen 
bente noch einige Bemerkungen über die gegenwärtige politiide Lage des 
Landes Hinzufüge. Mir ift der Zwe Ihres Blattes wobl befannt, umd 

darum ift es nicht meine Abſicht, oft und ausführlich bei politifchen Bragen 

zu verweilen. Allein da ich Ihnen Skizzen liefern fol, die mit der Zeit 
mehr oder weniger ein Gejammtbild won dem Leben uud Treiben des Bol 
kes geben, jo kann id fie auch nicht gänzlich unberührt laſſen, Denn mer 

nicht einen gewiſſen Ginblid in die Politif des Laudes bat, dem ift und 
bleibt au der Amerifaner ein volftändiges Räthfel Gerade in diefem 
Augenblick ift e8 aber wieder einmal vorzüglich die Politik, welche das Land 
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in eine Kriſe fürgt, Die ſchon jept in allen Berbältniffen auf's empfind« 
lichſte fühlbar ift, und e8 von Tag zu Tag mehr wird. Und außerdem 

iſt die gegenwärtig ſchwebende Brage befouders dazu geeignet, darzutbun, 
wie durchaus gleich die große geiftige Bewegung ift, die feit der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Europa wie bier in hartem wechſel⸗ 

wollen Kampfe einen Zußbreit Laudes nad) dem anderen erftreitet, 
Die Zeitungen haben Ihnen gemeldet, daß bei den jüngften Wahlen 

die Demokraten in Galifomien, Ohio, Penfvlvanien und New-NYork den 
Sieg über die Republifaner davongetragen. Ueberfegen Sie das ins Eu 
ropaͤiſche, fo heißt es ungefähr fo viel, als: „Rom ift nod immer in den 
Händen des Papſtes und Garibaldi ſchmachtet im Gelänguiß;* oder: 

die Hoffnungen auf Aufhebung des Goucordats in Defterreich find wieder 

zu Schanden geworden.” Noch flad Die Leihen in den Riefengräbern von 
Bul-Run und Getwoburgh nicht zu Aſche zeriallen, und ſchon wieder 

ſteigen Dichte Nebel aus dem Boden, die ib in den Augen manches allzu 

ängftlihen Patrioten zu Schwertern, Kanonen und Monitors aufammen- 
ballen und einen unheimlichen Blutgeruch zu baben ideinen. Das heißt 
nun wobl die Dinge etwas zu träbe anfehen. Gewiß aber ift doch, daß Die 

Brüchte des furchtbarften Kriegsreigens, den Die Welt je auftübren gefehen, 

zum Theil wieder eingebüßt und zum noch größeren Tbeil wieder in Brage 
genelt find. Die Ariftofratie des Südens, die mit Paulet zu reden 

„Den Gbriftus in der Hand, 
mDie Hoffabrt und die Weltluß in dem Herzen“ 

bat, die zu allen Zeiten mit lauteher Stimme „Freiheit“ gefhrien, und 
dazu mit der Büffelgeißel deu Tact auf den Rücken der Schwarzen ſchlug, 
erhebt ihr Haupt wieder ſo anmaßend und frech, wie damals, als Wafbinge 
son fürshtete, beim Morgengrauen die Trompeten der Mebellen vor feinen 

Thorem zum Morgenſtändchen erihallen zu hören. _ Fragen Gie mid: 

„Ber trägt die Schuld daran?“ fo antworte ich obme Zögern: „die Mer 

publicaner.“ Den Pfeil, den fie in's Schwarze gefhoffen, deu baben fie 
in ihrem Siegesrauſch wieder berausgeriffen und nun weit über das Ziel 
binausgelandt; hohnlachend haben ihn die Demokraten vom Boden aufe 
gegriffen uud mit beftem Erfolg auf fie ſelbſt zurückgeſchlendert. Die Sela⸗ 

verei gänzlich und für immer zu vernichten war recht, und dam baben 
fie es au zu Wege gebrabt. Eines [dweren Irrthums aber haben fle 
A ſchuldig gemacht, enn fle meinten ihr Machtſpruch könne nun auch 
wifli den Neger zum freien Mann machen, d. h. ihm die Fähigkeit 
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geben ſich felbft zu regieren. Nichts lernt fi fo ſchwer, als die Freibeit. 
Und die Schwarzen, die von den Zeiten des Ras Caſas bie in dieſes 
Jahrzehnt gefliſſentlich brutalifirt wurden, folten fie durh das bloße Wort 

„Du biſt frei” wirklich frei geworden fein?! Dem Neger jept das Stimm- 
recht geben hieße den Güden ganz im feine Hand legen, und die Demofraten 

hatten nicht Unrecht einen Racenfrieg als mögliche Folge hiervon anzufehen, 
zu fürchten, daß bei der nächſten Präfidentenwahl ein Schwarzer in das 

„Weiße Hane“ einzieben würde, und dos eine Entehrung der Repnblif 
zu nennen. Ben Wade, „ihe old republican warhorse“, das alte 
tepublifanifche Streitroh, foll vor einigen Tagen gefagt baden: „Go gewiß 
Gott gut und der Himmel über uns ift, fo gewiß werden mir es "früb 
oder fpät doch durdifegen, daß dem Neger volle politiide Gleichheit 
erteilt wird.“ Davon bin id nicht weniger feft überzeugt ale Ben Wade. 
Adein eben fo ficher hin id davon überzeugt, daß fle es erſt dann durdh- 
fegen werden, oder mindeftens erft dann es zum Frommen des Landes 
durchfegen werden, wenn fie Die Neger fo weit erzogen haben, daß fie 

einen einigermaßen vernünftigen Gebraud; von ihrem Stimmrecht machen 

Fönnen. 
Ob Ben Wade ebenfo ſicher in feiner zweiten Propbezeibung gebt, 

daß General Grant nit Präfldent werden wird, ſcheint mir mehr ald 

zweifelhaft zu fein. Kann überhaupt nod ein Republifaner Präfdent 
werden — das ſaeint mir der Ausgang der Wahlen im Gtaate RenYoıf 
mit Gewißbeit feftgehellt zu haben — dann ift es nur Grant, der Mann 
mit der undurchdringlichen Masfe, aus dem felhft der ſcharfäugige Wade 
nicht bat berausloden fönnen, wie er eigentlib denkt. Wäre jeder Rev 
publifaner der Vereinigten Staaten ein fo ruhiger Denker wie Der alte 
Ben, dann, aber aub nur dann wäre fein feftes Vertrauen gerechtfertigt, 

daß „uie milltäriſcher Ruhm vermögen wird die Stimmen des Nolfes in 

die eine oder Die andere Wagſchale zu werfen.“ Der alberne Schwiudel, 
den fie jept durch Wochen bindurd mit dem eine Präfentationareife 
machenden Sherman treiben, zeigt deutlich genug, wie fehr auch noch bier 
die Augen durch blutige Lorbeeren geblendet werden. Zrop aller Donner 
worte des alten Vorfämpfers der Madicalen vermutbe ich beftimmt, Grant 

den Platz Andrem Zohnfon’s einnehmen zu feben. Und wird er Präftdent, 

fo wird er e8 nur, meil man ihn für den Größeften unter den Kriegsherren 

hält, fonft nichts von ihm meiß, und ihn für einen anftändigen Mann 

hält. Beftätigen ſich meine Vermuthungen, dann will ich nur hoffen,-daß 
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Die Amerikaner nicht allzuhart dafür geftraft werden, daß fie den Warnruf 

Mirabeau's vergefien: „Wehe, und nochmals wehe dem Volk, das da 

Dankbar it!“ 
Wie dem” aber auch fein mag, jedenfalls hat dieſe politiſche Kriſe, 

verbunden mit den fi foeben in Europa abfpinnenden, die aller unan⸗ 

genehmften Wirkungen auf Die Taſchen. Daß das äußerſt unbeftändige 

Klima New⸗Norls viel Bruftfranfpeiten, namentlich Schwindſucht erzeugt, 
iſt befanut. Bor dieſer Gefabt fann man ſich jedoch durch Vorfiht und 

warme Kleidung ziemlich ſicher ftellen. Gegen Die in dieſem Herbſt 
epidemiſch graffleende gafoppirende Schwindſucht der Beutel aber fheint 

fich noch gar fein Mittel finden au wollen. Den ganzen Herbft über war 

der Marft „ght“, eng; feit vierzehn Tagen aber heißen fle ibn, „dead 
drunk*“, todt betrunfen, er ift ganz leblos, und man fann feinen Gent 

aus den Taſchen der Leute berausbelommen. Gar Viele, die fonft das 

Geld nicht ſchonten, legen ſich daber jept auf’s ſparen. Es ift nicht wenig 

bezeichnend, daß die erften Erſparniſſe an der Erziehung der Kinder gemacht 

werden: fie werden aus den weit befferen Privarichulen herausgenommen, 
und in die freien Öffentlichen Schulen gegeben. Ein künftiger Briei wird 
mir wohl Gelegenheit geben, ein weiteres Wort über das biefige Schul« 

und Unterrihtswelen zu fagen. Es ift das eine der intereſſanteſten Er« 
ſcheinungen in dem amerifanifhen Leben, und giebt in vielen Fragen den 

befen Schlüſſel zu dem eigenthuͤmlichen Vollecharalier. 

u. 

New-VYott, den 16. (4.) December 1867. 

als ih Ihnen das legte Dal ſchtieb, begannen dunfele Wollen am 
Horizonte aufzufteigen. Jetzt iſt der gange Himmel in ein düfteres Grau 
gelleidet und der Wind blaͤſt ſcharf. „Werden wir mit einem gewöhne 
uichen Sturm abfommen, der wohl denen, Die gerade außer dem Haufe, 
fehr unangenehm, ‘von der großen Maſſe aber vergeſſen wird, fobald er 

aufgehört hat zu blafen; oder wird es ein Hurrican werden, der Schreden 
und Verwüftung vor fi ber trägt, Die noch nach Jahren frijh im Ans 
denfen der Menſchen leben?” Das ift die Frage, die man heute in jedem 
Baarenbaus, in jedem Kleinbändlerladen, in jedem Privashaufe machen 

hit, Damals war das Gefgäft lau; heute ift es fa todt. Damals 
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begann bier und da ein Handelshaus zu wanken; beute find mehren 

von den bedeusendften ſchon umgeſtürzt. Gier fowohl als in mehreren 
anderen Städten der Vereinigten Staaten find verſchiedene Banferottt 

von einer halben Milion Dolar und drüber geweſen. Bon Kaufen md 
Verkaufen iſt faum mehr die Rede. Die Glückichſten find, die idu 

Baaren zubig im „store“ behalten, und beffere Zeiten abwarten können. 
Wer verkaufen muß, iſt — mur einzelne beflimmte Waaren bilden eine 
Ausnahme — verloren. Eines der bedeutendfien „Dry Goods“ Gejdälte 

(Mleidungsftoffe), das im vergangenen Jahre einen Umſat won über zwei 
Millionen gebabt, mußte feine Waaren an einem Zuge um 25 pEt. her 
anterfegen. Die Detailpändier mäflen natürlich folgen, und And oft 
innerhalb acht Tagen rumirt. Gin Herrenfleider-Magazin, da in fo groß 
artigem Maßſtabe eingerichtet war, daß die Parifer Zeitungen barüber 
tedeten, fallirte wier Wochen nach feiner Eröffnung, weil die Stile des 
Marktes ihm in diefer furzen Zeit gegen 200,000 Dollar gefoftet hatt. 

Nun, fo fehr man bier an. die raſcheſten Glückswechſel gemöhnt if, 
das iſt doch mit der gemwöhnlice Zuftand der Dinge. ir ſteben in 
einer großen Handelolriſe, von der ſich noch gar nicht berechnen läßt, mat 

für Dimenfionen fie annehmen wird. Ihre Urfachen dagegen fann man 
mit Siperbeit „angeben. Auf die Uebererregung des Krieges, die dat 

ganze mercantife und induftrielle Reben auf eine unnatürliche Höhe geſchtaudi 
hatte, folgt nun die norhwendige Reaction, eine Uebererſchlaffung. De 
Markt ift mit Gütern, aler Art überfült, und niemand verlangt nad 

ihnen. Die Production gebt aber dabei doch zunaͤchſt noch faft mil unge 
minderter Stärfe fort, denn der unternehmungsfüchtige Geiſt des Amerifaneıt 
iſt allzu wenig willig die harte Lehre zu verftehen, daß uud er in feinen 

Speeulationen zu weit geben, daß auch er überprodueiten kaun. 
Aber e8 ift leider nicht allein die Vergangenheit, um deren willen Die 

Gegenwart zu leiden bat; die Zukunft, die jetzt in des Gaidiols Ach 
brant, trägt ebenlo viel Schuld. Wäre die Noth eine reine Folge de⸗ 
Krieges, fo würde man fle leihten Herzens tragen, denn Dann märe fit 
nichts als ein Zheil der bitteren Rachwehen, die aud nach einem fir 
reihen Kanwfe wicht ausbfeiben können, fich aber verſchmerzen laſſen, mern 

man für eine gerechte und große Sache geftritten. Nun trägt man ungleich 
ſchweret an ibr, weil es eine ebenfo unfengbare wie leidige Thatſach iR, 
daß fle mindeftene zur Hälfte aus den allgemeinen umd währenden politiiden 

Zuftänden des Landes erwächſt. Man pat fein Vertrauen in bie gegen 
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wärtigen Lenker der inneren Bolitit, und feines in die der nächften Zukunft, 

wer diefelben aud immer fein mögen; und man fann feines haben, Das 

ift es was jept den Handel lahm legt, und was ibn nod unzählige Male, 
obne die Mitwirkung irgend amderer Verbältniffe lahm legen wird, folange 

nicht eine radicale Reſorm in dem politiſchen Denken und Thun, in dem 
politifhen Gewiſſen zu Stande gebracht wird, 

Der Amerikaner, d. b. der eigentliche indigene Anglo Amerikaner, 
iſt im der Megel ein Ebrenmann. „Upright“, bieder, das {ft troß feiner 
großen Oeriebenheit das befte Gpitheton, das man ihm geben kann. Aber 

im Ganzen genommen find es nicht feine beften Elemente, die er in den 

Senat und Congreß ſchickt oder mit Öffentliben Aemtern betraut, fondern 

gerade feine ſchlechteſten. Namentlich gilt das von Städten wo, wie in 

New-Mork, der irländiihe Einfluß überwiegt. Gin publikes Amt, wie 

gering es aud) fei, kann nur durch Beſtechung des ſtimmenden Pöbels 

erlangt werden, und das koſtet unglaubliche Summen. Geldmachen aber 

iſt das delebende Princip jeder amerikaniſchen Bruſt. Es iſt nicht die 
Ehre, für die das auf die Wahl verwandte Geld hingegeben worden iſt: 
mit Wucerzinfen muß es wieder aus dem Amte berausgemacht werden. 

Die Amtsdauer jedoch ift jehr furz. Sie variirt meift zwiſchen zwei und 

vier Jahren, und beträgt bei einigen wie beim-Mayor (Bürgermeifter) nur ein 

Fahr. Im welchem Maßftabe daber geftoblen wird, Tiegt auf der Hand. 
Ebenſo verſtaͤndlich ift aber auch, daß die große Mehrzahl der guterzogenen 
Männer rechtſchaffen ift, und daß redliche Leute hier fo wenig fteblen mögen 

als irgendwo fonft in der Welt. Daber find die öffentlichen Aemter faft 

ausſchließlich in den Händen derjenigen durch Specntation reichgemordenen 

Halberzogenen, deren Sittlichkeit als einzige Norm den Dollar fennt. 
Die Maforität folder Beamteten ift fo ungeheuer überwiegend, Laß der 

Name „office holder“, Stelleninbaber, zum Schimpf gemorden. Mindeftens 

wird ein Dann dur Annabme eines Amtes dermaßen anrücig, daß bei 

weitem die meiften Politiker, die wirklich Grundfätze baben und um der 

Sade felbft willen wirken, aus Princip nie ein ſolches annehmen. 

Bor wenigen Wochen hatten wir in New» or Mayor-Wabl. Die 
beiden demofratijhen Gandidaten der republifanifche kam gar nicht in 
Bettacht — batten ſchon rüber den Poften befleidet. Man faunte fie 
daher wohl und es fiel feinem Menſchen ein, zu leugnen, daß fie beide 

Diebe und veräͤchtliche Leute fein. Die zwei einzigen Zragen, um die 
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gefttitten wurde, waren: „Stiehlt Wood oder Hoffmann mehr; amd wer von 
ihnen giebt feinen Ereaturen einen größern Zheil des Geſtohlenen ab? 

Bo joll man aber Vertrauen in die Zufunft herfommen, wenn jek 
ale Beamtete und Volfsrepräfentauten grundfaploje Diebe find; die fit 

nur dadurch von einander unterſcheiden, daß die einen etwas gericbener 

uud frecher find als die andern? 
Im Augenblick ift die Vertrauensiofigfeit fo befonders groß, weil 

gerade (gu Unguniten der Republicaner) eine flarfe Wendung in Der polie 

tücben Fluth Ratifiudet, jo daß man nidt willen fann, wie hart bei der 
naͤchſten Präfldentenwabl der Kampf zwiſchen den beiden Hauptparteten 

fein wird, und wie tief das Refultat deffelben auf die Fragen der Recon- 

Aruction des Südens und des Negerftimmreghts einwirfen wird. Kaum 

weniger Bedeufen erregen die beiden anderen Fragen: die Aenderungen 

des Tariſo und die Tilgungsmweife der Nationalanleihe. 

Wie jedoch auch alles das fid immer eutwickeln mag, fo viel ift ge 

wiß, daß die Noth ſchon fept groß iſt und noch weit größer werden wird. 
Bor einigen Tagen börte ich von competenter Seite die im Augenblid in der 
Stadt New Mork Arbeitstofen auf 50,000 bis 60,000 ſchäten. Die Zahl 

waͤchſt täglich uud der lange Winter hat erft gerade begonnen. Munder, der am 

den Fleiſchtopf gemobnt geweien, wird feinem Gott danfen, weun er an 

dem ungepeizten Ofen ein Siuck Prod zu eſſen bat. Scheint dod jelbt 
die Natur einen Bund mit den Politikern geſchloſſen zu haben, um das 

Elend fo groß als möglich zu machen. Der Winter bat ungewöhnlich 

früh und fehr hart begonnen. Fußhoch liegt der Schnee in den Straßen, 

und mächtige Eis» und Schneefelder treiben in dem Hudſon. Es if ein 

wunderbarer Anblid, fle auf dem majeftätiihen Strome dahinziehen zw 

feben. Der Sturm fpielt ihnen eine furhtbare Galoppade infernale zum 
Tanze auf. In fo raſendem Reigen fürzen fle über die ſchäͤumenden Bor 
gen, dag mandes Schifflein ächzt und manches Herz baugt. Und wabr- 

lich, es gehören dazwiſchen ſtarke Nerven dazu, um dem Wettgebeul von 

Sturm und Wellen mit kaltem Blute zuguborhen. Der Hurrican, der 

in der fepten Woche 24 Stunden lang wütbete, thürmte den Hudſon zu 
folchen Wellen auf, dag mehrere Perfonen von dem Ded der Fuhrboote, 
die ungebeuere ſchwimmende Häufer And, fortgemafgpen und nie wiederger 
funden wurden. Dabei war fo beitiger Schneefall, daß man nicht drei 

Schritte weit jehen konnte. Rathlos fuhren die Steuerleute in die Kreuz 

"und in die Quere, Bier Stunden braudpten wir zu der Meberfahrt von 
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Nerv» York nad Hobofen, die fonft 10 Minuten dauert. Wir waren frob, 
nur drei Todte beflagen au müſſen; denn als ein ſchwer geladener Schooner 
an und anrannte, meinten wir alle das Leben zu verlieren, und es ente 
ſpann ſich ein wüthender Kampf um die Lebensretter, die an ſolchen Tagen 
in der Kajüte ausgehängt find. 

Unter unferen Zodten war einer nicht ein Opfer der Wellen. Es 
war eine junge Näbterin, die wir ohnmächtig vor Hunger und Kälte an 
das Ufer trugen. Den ganzen Tag batte fie nichts gegeffen, aber im uns 
gebeizten Zimmer fbarf gearbeiter. Den dritten Tag mar fle todt, todt 
an den Folgen von Hunger und Kälte. Wie viele von ihren Schweftern 
werden ihr im Laufe Diefes Winters folgen, wenn derſelbe fo fireng bleibt, 

wie er bis bierzu geweien? Das Loos der Nätherinnen hier ift entſetzlich, 

jo entfeplib, daß ein ergreifender Geſang aus der Dichterbruft guoll, das 
gräßlihe Elend diefer Aermften, der Welt anklagend vor Augen zu ſtellen. 
Das „Süitch, stiteh, stiteh!“ (Nähe, nähe, nähe!) des Thomas Hood 

bat wohl vielen Ginzelnen diefer ungläclihen Geſchoͤpſe ihr berbes Ger 
ſchick unendlich erleichtert, aber die große Mafe derjelben iſt beute noch fo 

ſchlimm daran, wie an den Tagen, da jeder Millionair und jeder Bettler 

Ach für einen Gent The song of the shirt (Der Befang vom Hemde) 
kaufte. Woblthätige Herzen, die mit vollſten Händen geben, giebt es in 
Amerifa wobl mehr, als irgend wo in der Welt. Auch in diefer Sache 
thun fle denn, mas fie irgend thun Fönnen. Aber von vielen Hmuderten 
bören ſie nie die Namen, und erfahren nie mas von ihrer Notb. Die Harts 

berzigkeit der Arbeitgeber aber ift die gleiche geblieben. Mit den feinften 
Broderten kann ſich die fleißigfte Arbeiterin nicht mebr ala 21, bie 
3%, Dollar in der Woche ernäben. Davon bier zu Leben iſt aber abfolut 
unmöglih. Dod was gebt das den Kaufmann an. Er kann die Arbeit 

dafür befommen; warum ſoll er da einen oder zwei Dollar von den zehn 
bis zwölf, die er an ihr verdient, abgeben? Aber anderen Notbleidenden 

in bäufig der Beutel defjelben Mannes auf's Bereitwiligfte und Weitefte 

geöffnet. Das iſt Carafteriftif für Amerifa: dort if er Kaufmann, 
hier Privatmann, und das find zwei durchaus verfdiedene Perfönlichfeiten, 
Die nichts mit einander zu ihun haben, 

Valtiſche Monatsichrift, & Jahıg., Bd. XVI, Heft 6. 36 
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Zum Jahresſchluß. 

Wi ſtehen am Schluß eines Jahres, das in feiner tiefgreifeuden Wirfung 

für Kur, Eſt- und Livland wohl nur der Zeit der vierziger Jabre 

in Livlaud gleichgeſtelt werden kann. Vielleicht uoch, daß in jener 
Zeit der erften Meformmünfde mud +» Hoffnungen, Die das Eis 'einer 

mebr als zwangigjäbrigen Periode der Stabilität auf alen Gebieten, mit 

Ausnahme des kirchlichen und agrariſchen, brach, und der aud unfere Zeit 

ſchriſt ihren Urfprung verdankt, eine annähernd Ahnlide Erregung durch 
das Sand ging wie jetzt: dafür find Ziel ud Nusgangspunft von damals 
und jegt fo grundver;cieden, daß man Diele beiden Momente unferer Pros 

vinzalgeſchichte doch nicht gut mit einauder vergleichen darf. Denn bat 

man jene um das Jahr ‚860 unter uns berrfhende Strömung die Periode 

des Sturm und Drangs genannt, fo dürfte die jüngfte Vergangenheit 

vielleicht nicht mit Unrecht dem die ſchönſten Blüthen unferes öffentlichen 

Lebens mit der Vernichtung bedrohenden Winters zu vergleichen fein. 
Mag von dem damals Grhofften und Erſtreblen auch manches erreicht 

fein, wir dürfen es uns nicht verhehlen, daß die wichtigen eine Erle 

Digung gebieterifch fordernden Reformanträge, an die wir ſelbſt Haud ans 
gelegt, und bie wit, ſoweit wir es vermochten, gefördert baben, bis zur Siunde 

unausgetragen auf dem grünen Tiſch legen. Doc) ift es denn das Miß ⸗ 

fingen oder doch wenigftene das momentane Stoden unferer Reformpers 

ſchläge, um die wir fo fehbaft trauern, daß unfere Zeit bierdurd eine 

befonders trübe Signatur zu erhalten verdiente? Eind diefe Provinzen, 
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denen Ihre biftorifche und. geographiſche Stellung einen vorzugawelfe cone 

fervariven Charakter aufzedrüdt bat, denn plößlich fo veiormbegierig ges 

morden, daß ein oder das andere nicht zur Erledigung gefommene Reforme 

Project von bedeutendem Einfluß auf die Stimmung ibrer Bewohner zu fein 

vermag? Oder find- es andere Verbältniſſe, Die in jüngfter Zeit die 

Gemütber beunrubtgten ? i 

Und in der That, der coufervative Charakter unferer Provinzen hat ſich 

auch diefes Mal nicht verleuguet, Denn je weniger glänzend die Aue 

fihten And, die unfere Landeleuten bei der müblamen Verrichtung ihrer 

täglichen Arbeit im Dienfte des öffentlichen Wobls unferer ‘Provinzen 

erwarten, je mehr fle auf deu meiteren Wirfungss und damit verbune 

denen Geſichtskreis verrichten, der ſich allen denjenigen eröffnet, die Im 
Centrum eines großen Staats felbft arbeiten, um fo zaͤher glauben fle an 

denjenigen Bedingungen ihres privaten und öffentlichen Lebens feſthalten 
zu müſſen, die mit ihrem eigenen unyeräußerlichen Weſen aufs Engſte vers 

bunden find, Mochte daber das Bedauern über die geitweilige Sifiruug 

derjenigen Arbeiten, die allgemein gefühlten Reformbedärfnifien abzubelien 

berufen fein ſollten, auch noch fo groß ein, fo hielten andre Sorgen 

und Befürchtungen die Gemüther im verfloffenen Jahre vorzugsweiſe ges 

fangen. Schienen doch die Grundlagen der fünftigen Culturentwickelung 

diefer Provinzen im Einn einer zwar an Kämpfen reichen aber nicht würs 

delojen Vergangenheit in Frage geftelt zu fein: wenigflens verlangte der 

nationale Fanatisnnd, deſſen Stimme nicht obne bedenkliches Echo blieb, 

den volftändigften Bruch mit der Vergangenheit diefer Provinzen. Und 

mochte Die Veranlaſſung, die das Einſchlagen eines ſolchen Wegs 

fürchten laſſen mußte, au noch fo geringfügig fein, fo war fie es doch 
gerade, die in ihren Wirkungen dem Teptverflefjenen Jahre ibren eigene 

thumlichen Charakter gab. Die Gerüchte, die demfelben vorangingen, und 

die wir im unferer legten Umſchau nur anzudeuten vermochten, traten 

allmaͤhlig näher und gewannen immer concretere Erſcheinung, um dem 

fpähenden Blick und dem klopfenden Herzen dann wieder in Nebel gebüllt 
36* — 
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zu verſchwinden, bis diefelben in dem vielbefprochenen Artikel ber 

Nordiſchen Poſt“ und den fie begleitenden obrigfeitlihen Maaßnabmer 

fefte und beftimne Geftalt gewannen. 

Bie ungern wir and immer auf die nähere Beſprechung dieſet mid» 

tigften Frage des verfloffenen Jahres für unfere Brovingen, der gegenfiber 

‚alles übrige von nur nebenfächlicher Bedeutung erfcheint, verzichten mußten, 

wir wiſſen unjern Leſern doc feinen beſſern Troſt zu bieten, als Daß witer 

Umftänden aud Schweigen — Reden heißt. 

Von der Genfur erlaubt. Wiga, den 11: Januar 1868. 

Redacleur ©. Bertholg 







This book should be returned to 
the Library on or before the last date 
stamped below. 

A fine is incurred by retaining # 
beyond the specified time. 

Please return promptly. 

— — 
4 ern 




